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I. Vorlesung. 
Einleitung. - Gedankenaustausch zwischen Psychiatern und Juristen über 

die Einführung einer verminderten Zurechnungsfähigkeit in ein neues Strafgesetz
buch. - Die Entwürfe. - Stellungnahme zu den Entwürfen. - Fragestellungen. 

Meine Herren! Das Thema, das uns hier beschäftigen soll, lautet: Die 
sogenannte verminderte Zurechnungsfähigkeit als zentrales Problem der 
Entwürfe zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch. Die Diskussionen 
zwischen Juristen und Psychiatern über die Frage, ob eine geminderte 
Zurechnungsfähigkeit ausdrücklich im Strafgesetz zu berücksichtigen 
sei, gehen, wie späterhin noch des näheren ausgeführt werden soll, schon 

recht weit zurjick. Die deutschen Partikulargesetze, z. B. das bayrische, 
das sächsische, das hessische, das braunschweigische, das württem
bergische, das thüringische Strafgesetz, enthielten neben Strafbestim
mungen gegen Unzurechnungsfähige1*) auch solche gegen gemindert 
Zurechnungsfähige, und auch der § 47 des ersten Entwurfes eines Straf
gesetzbuches für den Norddeutschen Bund vom Jahre 1869 kannte 
eine Bestimmung: 

1*) Ich brauche im folgenden die Worte "unzurechnungsfähig" und "Unzu
rechnungsfähigkeit", nicht die im letzten Entwurf gewählten "zurechnungsunfähig" 
und "Zurechnungsunfähigkeit". Es ist BERNERS3) zuzugeben, daß der Ausdruck 
Unzurechnungsfähigkeit insofern "sprachwidrig" ist, als es sich ja nicht um 
eine "Fähigkeit der Unzurechnung", sondern um eine "Unfähigkeit der Zu
rechnung" handelt. Der Ausdruck hat sich jedpch allgemein eingebürgert, und 
daher kann ich E. ScHULTZE nicht beipflichten, der die Einführung dieser Wort
neubildung als erfreulich bezeichnet (I. K. _Y. 1925). Der Germanist PANZER 
nennt zurechnungsfähig eine "echte Zusammensetzung". In einer solchen 
verliert der zweite Bestandteil ganz gewöhnlich an Bedeutungsfülle, so daß er 
fast zum Suffix herabsinkt. Die Wortbestandteile verschmelzen zu einem einheit
lichen Begriff, und so tritt eine Verneinung mit un- vor das Ganze wie bei un
glaubwürdig, unliebenswürdig, unehrerbietig, unbußfertig, uneigennützig, un
zweckmäßig usw. Die Bildung "unzurechnungsfähig" hat daher ihre gerrauen 
Analogien und ist deshalb vollkommen berechtigt. Bei jüngeren Bildungen ähn
licher Art, wie aufnahmefähig, gesellschaftsfähig, lebensfähig u. dgl. pflegt freilich 
die Verneinung mit un- vor das Ganze nicht zu treten; man sagt daher auch nicht: 
gesellschaftsunfähig, aufnahmeunfähig u. dgl., sondern: nicht gesellschaftsfähig, 
nicht aufnahmefähig usw.- Es empfiehlt sich nicht, vom grünen Tische aus dem 
Sprachgebrauche Gesetze vorzuschreiben. Daher wollen wir bei dem allgemein 
üblichen ,,unzurechnungsfähig'' und "Unzurechnungsfähigkeit" bleiben. 

Wilmanns, 7-urechnungsfähigkeit. 

r. Vorlesnng. 
Einleitung. - Oedankenaustauseh zwischen Psyehiatcrn und Juristen uber 

die Einfuhrung einer verminderten Zureehnungsfahigkeit in ein neues Strafgesetz
buch. - Die Entwiirfe. - Stellungnahme zu den Entwiirfen. - Fragestellungen. 

Meine Herren! Das Thema, das uns hier beschiiftigen solI, lautet: Die 
sogenannte verminderte Zurechnungsfahigkeit als zentrales Problem der 
Entwiirfe zu einem neuen deutschen Strafgesetzbuch. Die Diskussionen 
zwischen Juristen und Psychiatern uber die Frage, ob eine geminderte 
Zurechnungsfahigkeit ausdrucklich im Strafgesetz zu berucksichtigen 
sei, gehen, wie spaterhin noch des naheren ausgefUhrt werden solI, schon 
recht weit zur,uck. Die deutschen Partikulargesetze, z. B. das bayrische, 
das sachsische, das hessische, das braunschweigische, das wlirttem
bergische, das thuringische Strafgesetz, enthielten neben Strafbestim
mungen gegen Unzurechnungsfahige1*) auch solche gegen gemindert 
Zurechnungsfahige, und auch der § 47 des ersten Entwurfes eines Straf
gcsetzbuches fUr den Norddeutschen Bund vom Jahre 1869 kannte 
eine Bestimmung: 

1*) Ich brauche im folgenden die Worte "unzureehnungsfiihig" und "Unzu
rechnungsfiihigkeit", nicht die im letzten Entwurf gewahlten "zureehnungsunfahig" 
und "Zurechnungsunfahigkeit". Es ist BERNER83) zuzugeben, daB der Ausdruck 
Unzurechnungsfiihigkeit insofern "sprachwidrig" ist, als es sich ja nicht urn 
eine "Fahigkeit der Unzurechnung", sondern urn eine "Unfahigkeit der Zu
rechnung" handelt. Der Ausdruck hat sich je<1pch allgemein ejngeburgert, und 
daher kann ich E. SCHULTZE nicht beipflichten, der die Einfuhrung dieser Wort
neubildung als erfreulich bezeichnet (1. K. y. 1925). Der Germanist PANZER 
nennt zurechnungsfahig eine "echte Zusammensetzung". In einer solchen 
verliert der zweite Bestandteil ganz gewohnlich an Bedeutungsfiille, so daB er 
fast zum Suffix herabsinkt. Die Wortbestandteile verschmelzen zu einem einheit
lichen Begriff, und so tritt eine Verneinung mit un- vor das Ganze wie bei un
glaubwurdig, unliebenswiirdig, unehrerbietig, unbuBfertig, uneigennutzig, un
zweckmaBig usw. Die Bildung "unzurechnungsfahig" hat daher ihre genauen 
Analogien und ist deshalb vollkommen berechtigt. Bei jungeren Bildungen ahn
licher Art, wie aufnahmefiihig, gesellschaftsfiihig, lebensfahig u. dgl. pflegt freilich 
die Verneinung mit un- vor das Ganze nicht zu treten; man sagt daher auch nicht: 
gesellschaftsunfahig, aufnahmeunfahig u. dgl., sondern: nicht gesellschaftsfahig, 
nicht aufnahmefahig usw. - Es empfiehlt sich nicht, yom grunen Tische aus dem 
Sprachgebrauche Gesetze vorzuschreiben. Daher wollen wir bei dem allgemein 
ublichen "unzurechnungsfiihig" und "Unzurechnungsfahigkeit" bleiben. 

Wilmanns, 7.urechnungsfiihigkeit. 



2 I. Vorlesung. 

"Befand sich der Thäter z. Zt. der That in einem Zustande, welcher die freie 
Willensbestimmung zwar nicht völlig ausschloß, aber dieselbe beeinträchtigte, so 
ist auf eine Strafe zu erkennen, welche nach den über die Bestrafung des Ver
suchs aufgestellten Grundsätzen abzumessen ist." 

Diese Bestimmung war unter dem Einflusse von sachverständigen 
Gutachten, die der Justizminister LEONHARDT eingezogen hatte, ge
troffen worden. So hatte die königl. wissenschaftliche Deputation für 
das Medizinalwesen in Berlin 1208) am 24. III. 1869 begutachtet: 

"Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit dürfen nicht als specifisch 
verschiedene Qualitäten einander gegenübergestellt werden. Geistige Krankheit 
und geistige Gesundheit gehen in unmerklichen Abstufungen in einander über. 
Es muß daher einer Reihe von Geisteszuständen Rechnung getragen werden, die 
den Menschen nicht völlig unfrei erscheinen lassen." 

Auch die Berliner medizinisch-psychologische Gesellschaft81) hatte 
am 20. VII. 1869 eine Kundgebung an den Justizminister gerichtet, 
in der es hieß : 

"Es ist nun aber unleugbar, daß es Zustände gibt, welche als ,Geistesstörungen', 
,krankhafte Störungen der Seelenvorgänge' usw. im engeren Sinne nicht betrachtet 
werden können, die aber das normale Vonstattengehen der Seelenvorgänge den
noch beschränken. Diese Zustände kommen theils unter normalen Umständen 
vor (z. B. in Affecten), theils unter dem Einflusse sehr verschiedenartiger patho
logischer Bedingungen (Heredität, Epilepsie, Alcoholismus usw.). Die Wissen
schaft kann keine bestimmten Charactere angeben, wodurch dief!e Zustände 
einerseits sich von den Geistesstörungen im engeren Sinne, andererseits von den 
unter normalen Verhältnissen auftretenden Beeinträchtigungen der Seelenvor
gänge scharf abgrenzen lassen, und kann auch eine solche Grenze naturgemäß 
nie gefunden werden. Wir halten es aber, um möglichst gerechte Urteile im Straf
verfahren zu erzielen, für wünschenswerth, daß in dem Strafgesetzbuche dieser 
Zustände noch besonders gedacht und eine Bestimmung in Betreff derjenigen 
Individuen getroffen werde, welche eine strafrechtliche Handlung unter Einflüssen 
oder in Zuständen begingen, die das normale Vonstattengehen der Seelenvorgänge 
beschränkten." 

In der vom Bundesrat eingesetzten Kommission wurde ~doch der 
§ 47 des Entwurfes nach lebhaften und eingehenden Erörterungen ge
strichen, und diese Streichung wurde auch in der Reichstagssitzung 
vom 8. März 1870 beibehalten. Eine Petition, den Milderungsgrund der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit wieder aufzunehmen, wurde von 
dem sächsischen Generalstaatsanwalt ScHWARZE mit der Begründung ab
gelehnt, "daß es nicht zweckmäßig sein möchte, mit dieser doch immer 
zweifelhaften Bestimmung vorzugehen, zumal da die mildernden Um
stände, die in sehr weiter Ausdehnung im revidierten Entwurf Berück
sichtigung gefunden haben, das praktische Bedürfnis, welches jener 
Bestimmung, die vorgeschlagen ist, unverkennbar nnterliegt, in der 
Hauptsache erledigen"1208). So fanden die Zustände geminderter Zu
rechnungsfähigkeit im deutschen Strafgesetzbuch keine Anerkennung, 
und die Diskussionen zwischen Juristen und Psychiatern damit einen 
vorläufigen Abschluß. 

2 I. Vorlesung. 

"Befand sich der Thater z. Zt. der That in einem Zustande, welcher die freie 
Willensbestimmung zwar nicht vollig ausschloB, aber dieselbe beeintrachtigte, so 
ist auf eine Strafe zu erkennen, welche nach den iiber die Bestrafung des Ver
suchs aufgestellten Grundsatzen abzumessen ist." 

Diese Bestimmung war unter dem Einflusse von sachverstandigen 
Gutachten, die der Justizminister LEONHARDT eingezogen hatte, ge
troffen worden. So hatte die konigl. wissenschaftliche Deputation fUr 
das Medizinalwesen in Berlin 1208) am 24. III. 1869 begutachtet: 
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in der es hieB: 

"Es ist nun aber unleugbar, daB es Zustande gibt, welche als , Geistesstorungen' , 
,krankhafte Storungen der Seelenvorgange' usw. im engeren Sinne nicht betrachtet 
werden konnen, die aber das normale Vonstattengehen der Seelenvorgange den
noch beschranken. Diese Zustande kommen theils unter normalen Umstanden 
vor (z. B. in Affecten), theils unter dem Einflusse sehr verschiedenartiger patho
logischer Bedingungen (Hereditat, Epilepsie, Alcoholismus usw.). Die Wissen
schaft kann keine bestimmten Charactere angeben, wodurch die'le Zustande 
einerseits sich von den Geistesstorungen im engeren Sinne, andererseits von den 
unter normalen Verhaltnissen auftretenden Beeintrachtigungen der Seelenvor
gange scharf abgrenzen lassen, und kann auch eine solche Grenze naturgemaB 
nie gefunden werden. Wir halten es aber, urn moglichst gerechte Urteile im Straf
verfahren zu erzielen, fiir wiinschenswerth, daB in dem Strafgesetzbuche dieser 
Zustande noch besonders gedacht und eine Bestimmung in Betreff derjenigen 
Individuen getroffen werde, welche eine strafrechtliche Handlung unter Einfliissen 
oder in Zustanden begingen, die das normale Vonstattengehen der Seelenvorgange 
beschrankten. " 

In der yom Bundesrat eingesetzten Kommission wurde ~doch der 
§ 47 des Entwurfes nach lebhaften und eingehenden Erorterungen ge
strichen, und diese Streichung wurde auch in der Reichstagssitzung 
yom 8. Marz 1870 beibehalten. Eine Petition, den Milderungsgrund der 
verminderten Zurechnungsfahigkeit wieder aufzunehmen, wurde von 
dem sachsischen Generalstaatsanwalt SCHWARZE mit der Begrundung ab
gelehnt, "daB es nicht zweckmaBig sein mochte, mit dieser doch immer 
zweifelhaften Bestimmung vorzugehen, zumal da die mildernden Um
stande, die in sehr weiter Ausdehnung im revidierten Entwurf Beruck
sichtigung gefunden haben, das praktische Bedurfnis, welches jener 
Bestimmung, die vorgeschlagen ist, unverkennbar lHlterliegt, in der 
Hauptsache erledigen"1208). So fanden die Zustande geminderter Zu
rechnungsfahigkeit im deutschen Strafgesetzbuch keine Anerkennung, 
und die Diskussionen zwischen Juristen und Psychiatern damit einen 
vorlaufigen AbschluB. 



Diskussion über die VZ vor den Entwürfen. 3 

Nachdem bereits 1885 und 1886 der Irrenarzt ScHÄFER1071, 1072) die 
Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit in zwei Aufsätzen ange
schnitten hatte, brachte sie der Berliner Psychiater JoLLY506) im Jahre 
1887 durch einen Vortrag auf der Versammlung Deutscher Irrenärzte 
Frankfurt a. M. wiederum in Fluß. Seine Ausführungen fanden ebenso leb
hafte Zustimmung wie regen Widerspruch, so daß in Anbetracht der wissen
schaftlichen und vor allem praktischen Bedeutung der Frage die Irrenärzte 
MENDEL802) und GRASHEY349) als Berichterstatter über das Thema für 
die nächste Jahresversammlung 1888 in Bonn bestimmt wurden. Doch 
auch hier prallten die verschiedenen Anschauungen aufeinander, ohne 
daß eine Einigung erzielt werden konnte. Erst elf Jahre später referierte 
WoLLENBERG1376) auf der Versammlung deutscher Irrenärzte in Halle im 
Jahre 1899 über das gleiche Thema und rief mit seinen Ausführungen von 
neuem lebhaften Beifall, leise Bedenken und offenen Widerspruch 
hervor. 

Hatten sich die Erörterungen über die Zweckmäßigkeit der Anerken
nung einer VermindertenZurechnungsfähigkeit bisher ausschließlich unter 
den Psychiatern abgespielt, so fand der Gegenstand allmählich auch in den 
Kreisen der Juristen wieder wachsendes Interesse. Schon in den Jahren 
1897 und 1898 hatte unter der I"eitung des Juristen WEINGART131S, 1319) 
und der Psychiater WEBER1310, 1311) und ILBERG487) ein lebhafter Mei
nungsaustausch zwischen Irrenärzten und Richtern in der forensisch
psychologischen Vereinigung zu Dresden stattgefunden. Das Verdienst, 
weitere juristische Kreise für das Thema interessiert zu haben, kommt 
jedoch dem Schüler FoRELS, dem Irrenarzte ANTON DELBRÜCK198) zu, 
der schon im Jahre 1902 auf der VIII. 'Versammlung der deutschen 
Landesgruppe der I. K. V. in Bremen die Frage nach der Behandlung 
der vermindert Zurechnungsfähigen aufwarf. Sie mußte gerade in 
dieser Gesellschaft auf besondere Teilnahme stoßen, und in der Tat 
wurde sie während der nächsten Jahre noch wiederholt Gegenstand 
eifriger Beratung: 1903 auf der IX. Landesversammlung in Dresden 
hielt DELBRÜCK199) ein Referat über das gleiche Thema, 1904 auf der 
X.Landesversammlung in Stuttgart berichteten der Berliner Strafanstalts
arzt LEPPMANN664), der Strafrechtslehrer v. LISZT725) und der Referent 
für Strafanstalten im preußischen Ministerium KRoHNE617), 1905 auf der 
X. internationalen Versammlung der I. K. V. in Harnburg wiederum 
v. LISZT726). Unter seinem Einflusse hatte sich auch der XXVI. deutsche 
Juristentag mit den vermindert Zurechnungsfähigen bereits im Jahre 
1902 in Berlin beschäftigt, und auf seiner XXVII. Tagung in funs
bruck 1904 referierten zwei führende Psychiater, KRAEPELIN594) und 
0RAMER163), über denselben Gegenstand. 

Zuletzt drangen die Anschauungen fortschrittlicher Psychiater ·und 
Juristen auch in die Kreise der Strafvollzugsbeamten. Schon 1902 hatte 
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Diskussion iiber die VZ vor den Entwiirfen. 3 

Nachdem bereits 1885 und 1886 der Irrenarzt SCHAFER1071, 1072) die 
Frage der verminderten Zurechnungsfahigkeit in zwei Aufsatzen ange
schnitten hatte, brachte sie der Berliner Psychiater JOLLy506) im Jahre 
1887 durch einen Vortrag auf dcr Versammlung Deutscher Irrenarzte 
Frankfurt a. M. wiederum in FluB. Seine Ausfiihrungen fanden ebenso leb
hafte Zustimmung wie regen Widerspruch, so daB in Anbetracht der wissen
schaftlichen und vor aHem praktischen Bedeutung der Frage die Irrenarzte 
MENDEL802) und GRASHEy349) als Berichterstatter fiber das Thema fUr 
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nungsaustausch zwischen Irrenarzten und Richtern in der forensisch
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eifriger Beratung: 1903 auf der IX. Landesversammlung in Dresden 
hielt DELBRUCKI99) ein Referat fiber das gleiche Thema, 1904 auf der 
X.Landesversammlung in Stuttgart berichteten der Berliner Strafanstalts
arzt LEPPMANN664), der Strafrechtslehrer v. LISZT725) und der Referent 
fUr Strafanstalten im preuBischen Ministerium KROHNE617), 1905 auf der 
X. internationalen Versammlung der I. K. V. in Hamburg wiederum 
v. LISZT726). Unter seinem Einflusse hatte sich auch der XXVI. deutsche 
Juristentag mit den vermindert Zurechnungsfahigen bereits im Jahre 
1902 in Berlin beschaftigt, und auf seiner XXVII. Tagung in Inns
bruck 1904 referierten zwei fwende Psychiater, KRAEPELIN594) und 
CRAMER163), fiber denselben Gegenstand. 

Zuletzt drangen die Anschauungen fortschrittlicher Psychiater ·und 
Juristen auch in die Kreise der Stralvollzug8beamten. Schon 1902 hatte 
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der Bonner Psychiater PELMAN936) unter teilweisem \Viderspruch seines 
Korreferenten, des Strafanstaltsleiters FrNKELNBURG264) die Frage auf 
der LXXIV. Generalversammlung der rheinisch-westfälischen Gefängnis
gesellschaft zu Düsseldorf erörtert, und 1908 wurde die Behandlung 
der geistig )finderwertigen im Strafvollzug auf die Tagesordnung des 
Vereins deutscher Strafanstaltsbeamten in Köln gesetzt und auf Grund 
der Gutachten der Strafanstaltsbeamten PoLLITz956), HüFMANN464), 

KLuss 572) und des Psychiaters AscHAFFENBURG 22) und der Referate von 
LEPPMANN667 ) und FINKELNBURG265) sehr erschöpfend besprochen. Er
wähne ich noch endlich, daß auch in engeren Fachvereinigungen über die 
Frage berichtet wurde, z. B. auf der Versammlung südwestdeutscher Irren
ärzte in Karlsruhe 1888 von KIRN549), auf der Versammlung mittel
deutscher Psychiater und Neurologen in Dresden 1898 von WEBER131 2), 

auf der Wauderversammlung südwestdeutscher Neurologen und Irren
ärzte in Baden-Baden 1899 von AscHAFFENBURG10), im Psychiatrischen 
Verein zu Berlin 1904 von REICH1001), in der Forensisch-psychologischen 
Vereinigung zu Göttingen von CRAMER 167) und v. HIPPEL449) 1906, in der 
zu Dresden von WEINGART1 320) 1906, in der Generalversammlung der Ge
fängnisvereine zu Köln von LüNGARD747) 1906, im Deutschen Verein für 
PsyehiatrieinBerlin von AscHAFFENBURG21) 1908usw. usw.,-daß beson
ders in den Jahren vor dem Kriege eine kaum noch zu übersehende Lite
ratur über dieses Thema von Ärzten, Juristen und Strafvollzugsbeamten 
geschaffen wurde, so gewinnt man den Eindruck, daß keine forensisch
psychiatrische Frage ein soregesund vielseitiges Interesse, eine so gründ
liche und erschöpfende Erörterung gefunden habe wie gerade die Frage 
nach der besonderen Berücksichtigung einer geminderten Zurechnungs
fähigkeit im neuen Strafgesetzbuch. 

Das Ergebnis der jahrzehntelangen Diskussionen zwischen Juristen 
und Medizinern war, daß die Bedenken der Juristen gegen die Ein
führung des Begriffs in das Gesetz erheblich, die der Mediziner fast ganz 
zurücktraten. Die Mehrzahl der Juristen und Mediziner einigten sich 
auf folgende Anschauungen und Forderungen: 

Wie geistige Gesundheit und Krankheit in unmerklichen Abstufungen 
ineinander übergehen, lassen sich auch die Unzurechnungsfähigkeit be
dingenden Seelenzustände nicht scharf von denjenigen trennen, welche 
dem reifen, geistig gesunden Menschen eigen sind. Zwischen dem 
Geisteszustande, bei dem die Zurechnungsfähigkeit außer Zweifel steht 
und demjenigen, bei welchem sie völlig aufgehoben ist, liegt vielmehr 
ein breites Zwischengebiet. Personen, die mit diesen zwischen völliger 
geistiger Gesundheit und ausgesprochener Krankheit liegenden psychi
schen Mängeln behaftet sind, haben zum Teil nicht das volle Verständ
nis für die Strafbarkeit ihrer Handlungen, zum Teil nicht die volle 
Fähigkeit, den verbrecherischen Antrieben die nötigen Hemmungen ent-
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gegenzusetzen, zum Teil geht ihnen beides ab. Sie sind zwar zurechnungs
fähig, ihre Schuld ist jedoch, mit der eines Vollwertigen gemessen, ge
ringer; sie sind Zurechnungsfähige mit geminderter Schuld, vermindert 
Zurechnungsfähige. 

Im geltenden Recht finden diese geistig Minderwertigen keine aus
drückliche Berück'lichtigung, es kennt nicht den Begriff einer geminder
ten Zurechnungsfähigkeit. Der Richter vermag ihrer geminderten 
Schuld nur durch Annahme mildernder Umstände gerecht zu werden. 
Das geschieht schon gegenwärtig, soweit der Richter in der Lage ist, 
den geistigen Mangel des Rechtsbrechers zu erkennen. Auch der ärzt
liche Sachverständige pflegt bei der Begutachtung von "Grenz
zuständen" unter dem Gesichtspunkte des § 51 StGB. ausdrücklich auf 
das Vorliegen geminderter Zurechnungsfähigkeit hinzuweisen, ohne be
fürchten zu müssen, daß der Richter ihm eine Überschreitung seiner 
Rechte vorwirft. KAHL519) ist sogar der Ansicht, daß die Berücksichtigung 
der geistigen Minderwertigkeit in unbegrenztem Raume mildernder Um
stände auch mit dem Namen geminderter Zurechnungsfähigkeit schon 
jetzt nicht nur Parteienrecht, sondern Richterpflicht sei. Obschon also 
das Gesetz eine geminderte Zurechnungsfähigkeit nicht ausdrücklich 
berücksichtigt, praktisch wird sie vom Strafrichter anerkannt und im 
Strafmaß in Rechnung gezogen. Der Richter straft den gemindert Zu
rechnungsfähigen kürzer, wie er einen Rechtsbrecher straft, der in 
drückender Not, im hochgradigen Affekt, im Rausche gehandelt hat, 
der zu der Tat von einem anderen verführt wurde, sein Verbrechen 
bereut oder den angerichteten Schaden wieder gutzumachen suchte. 
Es liegt jedoch auf der Hand, daß dieser Behandlung vermindert Zu
rechnungsfähiger sehr ernstliche Mängel anhaften. 

Der Generalstaatsanwalt ScHWARZE1208) hatte bei der Beratung des 
Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund im Reichstage erklärt, 
man werde "die Frage der mildernden Umstände so regeln, daß bei 
jedem Verbrecher mildernde Umstände angenommen werden können". 
Diese Zusage, mildernde Umstände allgemein einzuführen, wurde jedoch 
nicht erfüllt; bei vielen, zum Teil den schwersten Verbrechen, sind sie 
nicht vorgesehen. Der an Stelle der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
in Aussicht gestellte Ersatz fehlt bei Mord und Mordversuch an Kaiser 
und Landesherrn (§ 80), Meineid (§§ 153, 154), Unternehmen der Ver
leitung zum Meineid (§ 159), Notzucht und ähnlichen Handlungen, 
falls sie den Tod der verletzten Person zur Folge haben (§ 178), schwerer 
Kuppelei (§ 181), Mord (§ 211), Totschlag (§§ 212, 214, 215), gewissen 
Fällen von Abtreibung (§§ 219, 220), von Aussetzung (§ 221), von 
schwerer Körperverletzung (§ 225), Beibringung von Gift, um die Ge
sundheit zu beschädigen (§ 226), Menschenraub und verwandten Ver
brechen (§§ 234, 235, 236), schwerem Raub (§ 251), gewerbs- und gc-

Griinde fiir die Einfiihrung der VZ in ein neues Strafgesetzbuch. 5 

gegenzusetzen, zum Teil geht ihI1en beides ab. Sie sind zwar zurechnungs
fahig, ihre Schuld ist jedoch, mit der eines Vollwertigen gemessen, ge
ringer; sie sind Zurechnungsfahige mit geminderter Schuld, vermindert 
Zurechnungsfahige. 

1m geltenden Recht finden diese geistig Minderwertigen keine aus
driickliche Beriick'lichtigung, es kennt nicht den Begriff einer geminder
ten Zurechnungsfahigkeit. Der Richter vermag ihrer geminderten 
Schuld nur durch Annahme mildernder Umstande gerecht zu werden. 
Das geschieht schon gegenwiirtig, soweit der Richter in der Lage ist, 
den geistigen Mangel des Rechtsbrechers zu erkennen. Auch der iirzt
liche Sachverstiindige pflegt bei der Begutachtung von "Grenz
zustiinden" unter dem Gesichtspunkte des § 51 StGB. ausdriicklichauf 
das VorIiegen geminderter Zurechnungsfiihigkeit hinzuweisen, ohne be
fiirchten zu miissen, daB der Richter ihm eine Uberschreitung seiner 
Rechte vorwirft. KAHL519) ist sogar der Ansicht, daB die Beriicksichtigung 
der geistigen Mlnderwertigkeit in unbegrenztem Raume mildernder Um
stiinde auch mit dem Namen geminderter Zurechnungsfahigkeit schon 
jetzt nicht nur Parteienrecht, sondern Richterpflicht sei. Obschon also 
das Gesetz eine geminderte Zurechnungsfahigkeit nicht ausdriicklich 
beriicksichtigt, praktisch wird sie yom Strafrichter anerkannt und im 
StrafmaB in Rechnung gezogen. Der Richter straft den gemindert Zu
rechnungsfahigen kiirzer, wie er einen Rechtsbrecher straft, der in 
driickender Not, im hochgradigen Affekt, im Rausche gehandelt hat, 
der zu der Tat von einem anderen verfUhrt wurde, sein Verbrechen 
bereut oder den angerichteten Schaden wieder gutzumachen suchte. 
Es liegt jedoch auf der Hand, daB dieser Behandlung vermindert Zu
rechnungsfahiger sehr ernstliche Mangel anhaften. 

Der Generalstaatsanwalt SCHWARZE1208) hatte bei der Beratung des 
Strafgesetzbuches fiir den Norddeutsehen Bund im Reichstage erkliirt, 
man werde "die Frage der mildernden Umstande so regeln, daB bei 
jedem Verbrecher mildernde Umstande angenommen werden konnen". 
Diese Zusage, mildernde Umstiinde allgemein einzufiihren, wurde jedoch 
nicht erfiillt; bei vielen, zum Teil den schwersten Verbrechen, sind sie 
nicht vorgesehen. Der an Stelle der verminderten Zurechnungsfiihigkeit 
in Aussicht gestellte Ersatz fehIt bei Mord und Mordversuch an Kaiser 
und Landesherrn (§ 80), Meineid (§§ 153, 154), Unternehmen der Ver
leitung zum Meineid (§ 159), Notzucht und ahnlichen Handlungen, 
falls sie den Tod der verIetzten Person zur Folge haben (§ 178), sehwerer 
Kuppelei (§ 181), Mord (§ 211), Totschlag (§§ 212, 214, 215), gewissen 
Fallen von Abtreibung (§§ 219, 220), von Aussetzung (§ 221), von 
schwerer Korperverletzung (§ 225), Beibringung von Gift, um die Ge
sundheit zu beschadigen (§ 226), Menschenraub und verwandten Ver
brechen (§§ 234, 235, 236), schwerem Raub (§ 251), gewerbs- und go-



6 I. Vorlesung. 

wohnheitsmäßiger Hehlerei (§ 260), Brandstiftung (§§ 306, 307), vor
sätzlicher Herbeiführung einer Überschwemmung (§ 313), Verbrechen 
gegen § 321, wenn durch Zerstörungen von Wasserleitungen, Schleusen, 
Dämmen usw. der Tod von Menschen verursacht worden ist, vorsätz
licher Gefährdung des Eisenbahnbetriebes und der Schiffahrt (§§ 314, 
322, 323), Brunnenvergiftung(§ 324) und mehreren Arten von Beamten
vergehen (§ 339) usw. Sie ersehen aus dieser Aufstellung, daß die 
mildernden Umstände auch bei einer ganzen Reihe von Verbrechen un
berücksichtigt bleiben, die erfahrungsgemäß besonders von geistig tief
stehenden und krankhaften Persönlichkeiten begangen werden, z:. B. 
bei Meineid, Notzucht mit verursachtem Tode, schwerem Raub, Brand
stiftung usw. In solchen Fällen vermag der Richter die mindere Schuld 
nur innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens zu berücksichtigen. Bei 
schweren Verbrechen, für welche die StrafmiJ?.ima bereits sehr hoch ge
griffen oder überhaupt nur absolut bestimmte Strafgesetze gegeben sind, 
ist auch das unmöglich. Ist der Richter der Ansicht, daß die gesetzlich 
angedrohte Strafe für die geringere Schuld des vermindert Zurechnungs
fähigen zu hart sei, so bleiben ihm nur zwei Auswege übrig, um eine 
seinem Rechtsbewußtsein entsprechendere Strafe zu fällen: entweder 
entschließt er sich, den im hohen Grade vermindert Zurechnungs
fähigen auf Grund des § 51 StGB. freizusprechen, oder aber er definiert 
einen Mord als Totschlag, einen vorsätzlichen als fahrlässigen M~iheid 
u. a. m., um auf diese Weise dem minder Schuldigen leichtere Strafe zu 
erwirken. Daß der Richter zu solchen gegen das Gesetz verstoßenden 
Auskunftsmitteln greifen muß, um ungerechtfertigte Härten zu ver
meiden, zeigt, wie notwendig die Reform des Strafgesetzes auf diesem 
Gebiete ist. 

Der vermindert Zurechnungsfähige wird milder bestraft, weil er 
infolge seines geistigen Mangels nicht im vollen Besitz der Fähigkeit 
ist, die Strafbarkeit einer Handlung einzusehen oder dem Antriebe zu 
einem Rechtsbruche zu widerstehen. Die seelischen Regelwidrigkeiten 
der vermindert Zurechnungsfähigen sind jedoch vielfach dauernder 
Natur und - wie noch näher ausgeführt werden wird - der Beein
flussung durch die Strafe, wenn überhaupt, so doch nur in beschränk
tem Maße zugänglich. Von kürzeren Freiheitsstrafen ist jedenfalls bei sehr 
vielen dieser Minderwertigen weder eine bessernde noch eine ab
schreckende Wirkung zu erwarten; wo eine solche überhaupt im Bereiche 
der Möglichkeit liegt, werdennur längere Freiheitscutziehungen von Erfolg 
sein. Die Gefahr des Rückfalles ist mithin weit größer als bei einem 
vollwertigen Rechtsbrecher, von dem wir erwarten, daß er sich auch 
eine kürzere Strafe zur Warnung dienen läßt. Im Interesse der Allgemein
heit läge es daher, den vermindert Zurechnungsfähigen durch möglichst 
lange Freiheitsentziehung vor Rechtsbrüchen zu bewahren und, wenn 
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möglich, abzuschrecken. Durch die Zubilligung mildernder Umst.iinde 
und Verurteilu,ng zu kurzen Freiheitsstrafen wird das gerade Gegenteil 
erreicht; dem vermindert Zurechnungsfähigen wird möglichst bald 
wieder Gelegenheit gegeben, sein verbrecherisches Treiben wieder auf
zunehmen. Da unter diesen geistig Minderwertigen eine große Anzahl 
gewohnheitsmäßig Antisozialer und Asozialer sich befindet, so hat 
ihre Behandlung nach dem geltenden Recht allseitig anerkannte Nach
teile für die allgemeine Rechtssicherheit gezeitigt. 

Diesen Mißständen glaubt man durch ausdrückliche Anerkennung 
und besondere Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen in einem 
Strafgesetzbuche abhelfen zu können. Da die zwischen Gesundheit und 
Krankheit stehenden weniger schuldhaft handeln als die geistig rüstigen 
Rechtsbrecher, so hätte man sie künftig milder, d. h. in der Hauptsache 
kürzer zu strafen. Da es sich jedoch um pathologische Persönlichkeiten 
handelt, müßte die Strafe vor allem anders geartet sein und sich der 
Besonderheit ihres Seelenlebens anpassen, mit anderen Worten ärztliche 
und erzieherische Maßregeln hätten bei der Strafe im Vordergrunde zu 
stehen. Bleiben diese aber ohne Erfolg, so hätte man sie auch nach Ab
lauf der richterlichen Strafe in besonderen Sicherungsanstalten so lange 
fortzusetzen, als die Entlassung des Rechtsbrechers in die Freiheit mit 
Gefahren für die Allgemeinheit verbunden wäre. 

Meine Herren! Auf diese Anschauungen und Forderungen hatte 
man sich, wie gesagt, ziemlich allgemein geeinigt, und der Vorentwurf 
konnte sich mit Recht darauf berufen, daß "die Berücksichtigung der 
vermindert Zurechnungsfähigen in einem Strafgesetz der Zukunft zu 
einer fast allgemeinen Forderung der juristischen und medizinischen 
Wissenschaft" geworden sei. Folgerichtig haben sich die Entwürfe diese 
Ansichten durchaus zu eigen gemacht und suchen ihnen in Strafbestim
mungen und Sicherungsmaßregeln gerecht zu werden, die ich Ihnen 
hiermit vorlege J 

A. Strafen. 

I. Vorentwurf 1909. 

§ 63. 
Geistige Mängel. 

Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Handlung geisteskrank, blödsinnig oder 
bewußtlos war, so daß dadurch seine freie Willensbestimmung ausgeschlossen wurde. 

\Var die freie Willensbestimmung durch einen der vorbezeichneten Zustände 
zwar nicht ausgeschlossen, jedoch in hohem Grade vermindert, 80 finden hin
sichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den Versuch (§ 76) Anwendung. 
Zustände selbstverschuldeter Trunkenheit sind hiervon ausgenommen. 

Freiheitsstrafen sind an den nach Abs. 2 Verurteilten unter Berücksichtigung 
ihres Geisteszustandes und, soweit dieser es erfordert, in besonderen, für sie aus
schließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken. 
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moglich, abzuschrecken. Durch die Zubilligung mildernder Umstiinde 
und Verurteilu,ng zu kurzen Freiheitsstrafen wird das gerade Gegenteil 
erreicht; dem vermindert Zurechnungsfahigen wird moglichst bald 
wieder Gelegenheit gegeben, sein verbrecherisches Treiben wieder auf
zunehmen. Da unter diesen geistig Minderwertigen eine groBe Anzahl 
gewohnheitsmaBig Antisozialer und Asozialer sich befindet, so hat 
ihre Behandlung nach dem geltenden Recht allseitig anerkannte Nach
teile fur die allgemeine Rechtssicherheit gezeitigt. 

Diesen MiBstanden glaubt man durch ausdruckliche Anerkennung 
und besondere Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen in einem 
Strafgesetzbuche abhelfen zu konnen. Da die zwischen Gesundheit und 
Krankheit stehenden weniger schuldhaft handeln als die geistig rustigen 
Rechtsbrecher, so hatte man sie kunftig milder, d. h. in der Hauptsache 
kurzer zu strafen. Da es sich jedoch um pathologische Personlichkeiten 
handelt, muBte die Strafe vor aHem anders geartet sein und sich der 
Besonderheit ihres Seclenlebens anpassen, mit anderen Worten arztliche 
und erzieherische MaBregeln hatten bei der Strafe im Vordergrunde zu 
stehen. Bleiben diese aber ohne Erfolg, so hatte man sie auch nach Ab
lauf der richterlichen Strafe in besonderen Sicherungsanstalten so lange 
fortzusetzen, als die Entlassung des Rechtsbrechers in die Freiheit mit 
Gefahren fUr die Aligemeinheit verbunden ware. 

Meine Herren! Auf diese Anschauungen und Forderungen hatte 
man sich, wie gesagt, ziemlich allgemein geeinigt, und der Vorentwurf 
konnte sich mit Recht darauf berufen, daB "die Berucksichtigung der 
vermindert Zurechnungsfahigen in einem Strafgesetz der Zukunft zu 
einer fast allgemeinen Forderung der juristischen und medizinischen 
Wissenschaft" geworden sei. Folgerichtig haben sich die Entwiirfe diese 
Ansichten durchaus zu eigen gemacht und suchen ihnen in Strafbestim
mungen und SicherungsmaBregeln gerecht zu werden, die ich Ihnen 
hiermit vorlege J 

A. Strafen. 

1. Vorentwurf 1909. 

§ 63. 
Geistige Mangel. 

Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Handlung geisteskrank, blodsinnig oder 
bewuJ3tlos war, sodaJ3 dadurch seine freieWillensbestimmung ausgeschlossen wurde. 

\Var die freie Willensbestimmung durch einen der vorbezeichneten Zustande 
zwar nicht ausgeschlossen, jedoch in hohem Grade vermindert, 80 finden hin
sichtlich der Bestrafung die Vorschriften iiber den Versuch (§ 76) Anwendung. 
Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit sind hiervon ausgenommen. 

Freiheitsstrafen sind an den nach Abs. 2 Verurteilten unter Beriicksichtigung 
ihres Geisteszustandes nnd, soweit dieser es erfordert, in besonderen, fUr sie aus
schliel3lich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken. 



8 I. Vorlesung. 

IJ. Gegenentwurf 1911. 

§ 13. 
Eine Handlung ist straflos, wenn der Täter zur Zeit der Handlung wegen 

Bewußtseinsstörung oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit nicht die 
Fähigkeit besaß, die Strafbarkeit seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht 
gemäß zu handeln. 

War diese Fähigkeit zur Zeit der Handlung durch einen der vorbezeichneten 
Zustände zwar nicht ausgeschlossen, aber in erheblichem Grade herabgesetzt, so 
kann die Strafe nach den Vorschriften über den Versuch(§ 28) gemildert werden; 
an Stelle der Todes- oder lebenslangen Zuchthausstrafe tritt stets Zuchthaus 
nicht unter drei Jahren. Selbstverschuldete Trunkenheit schließt die An
wendung eines milderen Strafgesetzes aus. 

Freiheitsstrafen gegen die nach Abs. 2 Verurteilten sind unter Berücksi-ch
tigung ihres Geisteszustandes und, soweit dieser es erfordert, in besonderen, für 
sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken. 

III. Kommissionsentwurf 1913. 

§20. 

Fehlende Zurechnungsfähigkeit. 
Nicht schuldhaft handelt, wer zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, 

wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistesschwäche un
fähig ist, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht 
gemäß zu bestimmen. 

Verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
War die Fähigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Gründe nur in hohem 

Grade vermindert, so ist die Strafe nach § 115 zu mildern. Dies gilt nicht, wenn 
die Bewußtseinsstörung auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhte. 

IV. Entwurf 1919. 

§ 18. 

Fehlende und verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, 

wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistesschwäche 
unfähig ist, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Ein
sicht gemäß zu bestimmen. 

War die Fähigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Gründe nur in hohem 
Grade vermindert, so ist die Strafe zu mildern(§ 111). Dies gilt nicht bei Bewußt
seinsstörungen, die auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhten. 

§52. 

Strafvollzug gegen vermindert Zurechnungsfähige. 
Bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen gegen vermindert Zurechnungs

fähige ist deren Geisteszustand zu berücksichtigen. Wenn dieser es erfordert, 
sind die Gefangenen in besonderen Anstalten oder Abteilungen unterzubringen; 
Zuchthausgefangene sind von anderen Gefangenen, soweit möglich, getrennt zu 
halten. 

8 I. Vorlesung. 

IJ. Gegenentwurf 1911. 

§ 13. 

Eine Handlung ist stranos, wenn der Tater zur Zeit der Handlung wegen 
Bewu.6tseinsstorung oder krankhafter Storung der Geistestatigkeit nicht die 
Fahigkeit besa.6, die Strafbarkeit seiner Tat einzusehen oder dieser Einsicht 
gema.6 zu handeln. 

War diese Fahigkeit zur Zeit der Handlung durch einen der vorbezeichneten 
Zustande zwar nicht ausgeschlossen, aber in erheblichem Grade herabgesetzt, so 
kann die Strafe nach den Vorschriften iiber den Versuch (§ 28) gemildert werden; 
an Stelle der Todes- oder lebenslangen Zuchthausstrafe tritt stets Zuchthaus 
nicht unter drei Jahren. Selbstverschuldete Trunkenheit Bchlie.6t die An
wendung eines milderen Strafgesetzes aus. 

Freiheitsstrafen gegen die nach Abs.2 Verurteilten sind unter Beriicksi-ch
tigung ihres Geisteszustandes und, soweit dieser es erfordert, in besonderen, fiir 
sie ausschlie.6lich bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu vollstrecken. 

III. Kommissionsentwurf 1913. 

§20. 

Fehlende Zurechnungsfahigkeit. 
Nicht schuldhaft handelt, wer zur Zeit der Tat wegen Bewu.6tseinsstorung, 

wegen krankhafter Storung der Geistestatigkeit oder wegen Geistesschwache un
fahig ist, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht 
gema.6 zu bestimmen. 

Verminderte Zurechnungsfahigkeit. 
War die Fahigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Griinde nur in hohem 

Grade vermindert, so ist die Strafe nach § 115 zu mildern. Dies gilt nicht, wenn 
die Bewu.6tseinsstorung auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhte. 

IV. Entwurf 1919. 

§ 18. 

Fehlende und verminderte Zurechnungsfahigkeit. 
Nicht zurechnungsfahig ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewu.6tseinsstorung, 

wegen krankhafter St5rung der Geistestatigkeit oder wegen Geistesschwache 
unfahig ist, das Ungesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Ein
sicht gema.6 zu bestimmen. 

War die Fahigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Griinde nur in hohem 
Grade vermindert, so ist die Strafe zu mildern (§ 111). Dies gilt nicht bei Bewu.6t
seinsstorungen, die auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhten. 

§52. 

Strafvollzug gegen vermindert Zurechnungsfahige. 
Bei der Vollstreckung von Freiheitsstrafen gegen vermindert Zurechnungs

fahige ist deren Geisteszustand zu beriicksichtigen. Wenn dieser es erfordert, 
sind die Gefangenen in besonderen Anstalten oder Abteilungen unterzubringen; 
Zuchthausgefangene sind von anderen Gefangenen, soweit moglich, getrennt zu 
halten. 
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V. Entwurf 1925. 

§ 17. 

Zurechnungsfähigkeit. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
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Nicht zurechnungsfähig ist, wer zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, 
wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder wegen Geistesschwäche un
fähig ist, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu handeln. 

War die Fähigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Gründe in hohem Grade· 
vermindert, so ist die Strafe zu mildern (§ 72). Dies gilt nicht bei Bewußtseins
störungen, die auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhen. -

Bezüglich der individualisierenden Behandlung der vermindert Zurechnungs
fähigen in den Strafanstalten verweist der Entwurf in seiner Begründung auf die 
§§ 213 bis 215 der Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen vom 7. Juli 
1923375). 

B. Maßregeln df'r Besserung und Sicherung .. 

I. Vorentwurf 1909. 
§ 65. 

Geistige Mängel. 

Wird jemand auf Grund des § 63 Abs. 1 freigesprochen oder außer Verfolgung 
gesetzt, oder auf Grund des § 63 Abs. 2 zu einer milderen Strafe verurteilt, so hat 
das Gericht, wenn es die öffentliche Sicherheit erfordert, seine Verwahrung in 
einer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt anzuordnen. War der Grund der Be
wußtlosigkeit selbstverschuldete Trunkenheit, so finden auf den Freigesprochenen 
oder außer Verfolgung Gesetzten außerdem die Vorschriften des § 43 über die 
Unterbringung in eine Trinkerheilanstalt entsprechende Anwendung. 

Im Falle des § 63 Abs. 2 erfolgt die Verwahrung nach verbüßter Freiheitsstrafe. 
Auf Grund der gerichtlichen Entscheidung hat die Landespolizeibehörde für 

die Unterbringung zu sorgen. Sie bestimmt auch über die Dauer der Vecyvahrung 
und über die Entlassung. Gegen ihre Bestimmung ist gerichtliche Entscheidung 
zulässig. 

Die erforderlichen Ausführungsbestimmungen werden vom Bundesrat erlassen. 

II. Gegenentwurf 1911. 

§ 14. 
Geistige Mängel. 

Wird jemand auf Grund des § 13 Abs. 1 freigesprochen oder außer Verfolgung 
gesetzt oder in Anwendung des § 13 Abs. 2 verurteilt, so hat das Gericht, wenn 
es die Rechtssicherheit erfordert, seine Verwahrung in einer öffentlichen Heil
oder Pflegeanstalt anzuordnen. Ist im Falle des § 13 Abs. 2 der Täter zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt, so erfolgt die Verwahrung nach VerbüBung oder Erlaß 
der Freiheitsstrafe. Auf Grund der gerichtliehen Entscheidung hat die Landes
polizeibehörde für die Unterbringung zu sorgen sowie über Dauer der Ver
wahrung und über die Entlassung zu bestimmen. Gegen eine die Dauer von zwei 
Jahren übersteigende Verwahrung ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
zulässig; ein zurückgewiesener Antrag kann vor Ablauf von zwei Jahren nicht 
wiederholt werden. 
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Nicht zurechnungsfahig ist, wer zur Zeit der Tat wegen BewuBtseinsstorung, 
wegen krankhafter Storung der Geistestatigkeit oder wegen Geistesschwache un· 
fahig ist, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemaB zu handeln. 

War die Fahigkeit zur Zeit der Tat aus einem dieser Griinde in hohem Grade" 
vermindert, so ist die Strafe zu mildern (§ 72). Dies gilt nicht bei BewuBtseins
storungen, die auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhen. -

Beziiglich der individualisierenden Behandlung der vermindert Zurechnungs
fahigen in den Strafanstalten verweist der Entwurf in seiner Begriindung auf die 
§§ 213 bis 215 der Grundsatze fiir den Vollzug von Freiheitsstrafen yom 7. Juli 
1923375). 

B. Ma8regeln d('r Besserung und Sicherung .. 

I. V oren twurf 1909. 
§ 65. 

Geistige Mangel. 
Wird jemand auf Grund des § 63 Abs. 1 freigesprochen oder auBer Verfolgung 

gesetzt, oder auf Grund des § 63 Abs. 2 zu einer milderen Strafe verurteilt, so hat 
das Gericht, wenn es die offentliche Sicherheit erfordert, seine Verwahrung in 
einer offentlichen Heil- oder Pflegeanstalt anzuordnen. War der Grund der Be
wuBtlosigkeit selbstverschuldete Trunkenheit, so finden auf den Freigesprochenen 
oder auBer Verfolgung Gesetzten auBerdem die Vorschriften des § 43 iiber die 
Unterbringung in eine Trinkerheilanstalt entsprechende Anwendung. 

1m FaIle des § 63 Abs. 2 erfolgt die Verwahrung nach verbiiBter Freiheitsstrafe. 
Auf Grund der gerichtlichen Entscheidung hat die LandespolizeibehOrde fiir 

die Unterbringung zu sorgen. Sie bestimmt auch iiber die Dauer der VellVahrung 
und iiber die Entlassung. Gegen ihre Bestimmung ist gerichtliche Entscheidung 
zulassig. 

Die erforderlichen Ausfiihrungsbestimmungen werden yom Bundesrat erlassen. 

II. Gegenentwurf 1911. 

§ 14. 
Geistige Mangel. 

Wird jemand auf Grund des § 13 Abs. 1 freigesprochen oder auBer Verfolgung 
gesetzt oder in Anwendung des § 13 Abs. 2 verurteilt, so hat das Gericht, wenn 
es die Rechtssicherheit erfordert, seine Verwahrung in einer offentlichen Heil
oder Pflegeanstalt anzuordnen. 1st im FaIle des § 13 Abs. 2 der Tater zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt, so erfolgt die Verwahrung nach VerbiiBung oder ErlaB 
der Freiheitsstrafe. Auf Grund der geriehtliehen Entscheidung hat die Landes
polizeibehOrde ffir die Unterbringung zu sorgen sowie iiber Dauer der Ver
wahrung und iiber die Entlassung zu bestimmen. Gegen eine die Dauer von zwei 
Jahren iibersteigende Verwahrung ist der Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
zulassig; ein zuriickgewiesener Antrag kann vor Ablauf von zwei Jahren nicht 
wiederholt werden. 



10 I. Vorlesung. 

Personen, die in Anwendung des § 13 Abs. 2 verurteilt wo.rden sind, ohne daß 
aus Gründen der Rechtssicherheit ihre Verwahrung anzuordnen war, können, 
sofern es notwendig erscheint, um sie vor Begehung weiterer strafbarer Hand
lungen zu bewahren, nach VerbüBung oder Erlaß der Strafe einer staatlichen 
Gesundheitsaufsicht unterstellt werden; daneben ist die Unterbringung in eine 
Familie oder Privatanstalt oder die Stellung unter Schutzaufsicht (§ 60) zulässig. 
Die Dauer einer solchen Aufsicht wird bis zum Höchstmaße von fünf Jahren 
durch das Gericht bestimmt. 

Die zur Ausführung einer Verwahrung nach Abs. 1 oder einer Aufsicht nach 
Abs. 2 erforderlichen Vorschriften erläßt der Bundesrat. 

III. Kommissionsentwurf 1913. 
§ 100. 

Verwahrung bei fehlender oder verminderter Zurechnungsfähigkeit. 
Wird jemand wegen fehlender Zurechnungsfähigkeit ( § 20 Abs. 1) freigesprochen 

oder außer Verfolgung gesetzt, oder nach den Vorschriften über verminderte Zu
rechnungsfähigkeit (§ 20 Abs. 2) verurteilt, so hat das Gericht, wenn die öffent
liche Sicherheit es erfordert, anzuordnen, daß er in einer öffentlichen Heil- oder 
Pflegeanstalt verwahrt wird. 

Beruhte im. Falle des § 20 Abs. 1 die Bewußtseinsstörung auf Trunkenheit, 
so kann das Gericht, wenn es nicht gemäß Abs. 1 die Verwahrung anordnet, -das 
Wirtshausverbot aussprechen oder auf Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt 
erkennen, sofern im übrigen die Voraussetzungen des § 97 oder des § 98 vorliegen. 

Wird weder Verwahrung noch Unterbringung angeordnet, so kann auf Schutz
aufsicht erkannt werden (§ 80 Abs. 2). 

§ 101. 
Die Verwahrung bewirkt die Landespolizeibehörde. Ist auf Freiheitsstrafe 

erkannt, so wird der Verurteilte erst in Verwahrung genommen, nachdem er die 
Strafe verbüßt hat. 

Über die Entlassung bestimmt die Landespolizeibehörde. Soll die Verwahrung 
über zwei Jahre ausgedehnt werden, so ist die Entscheidung des Gerichts von 
Amts wegen herbeizuführen. Ordnet das Gericht die Fortdauer der Verwahrung 
an, hat es zugleich zu bestimmen, nach welcher Frist die Entscheidung von neuem 
einzuholen ist. 

IV. Entwurf 1919. 
§ 88. 

Verwahrung bei fehlender und verminderter Zurechnungsfähigkeit. 
Wird jemand nach § 18 Abs. 1 wegen fehlender Zurechnungsfähigkeit frei

gesprochen oder außer Verfolgung gesetzt oder nach § 18 Abs. 2 a als vermindert 
zurechnungsfähig verurteilt, so ordnet das Gericht seine Verwahrung in einer 
öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt an, falls die öffentliche Sicherheit diese Maß
regel erfordert. 

Genügt Schutzaufsicht, so ist diese zu fordern. 

§ 89. 
Die Verwahrung bewirkt die Landespolizeibehörde. 
lst auf die Verwahrung neben einer Freiheitsstrafe erkannt worden, so ver

büßt der Verurteilte zunächst die Strafe. Ist die Verwahrung durch den Straf-
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Personen, die in Anwendung des § 13 Abs. 2 verurteilt wO.rden sind, ohne daB 
aus Grunden der Rechtssicherheit ihre Verwahrung anzuordnen war, konnen, 
sofern es notwendig erscheint, um sie vor Begehung weiterer strafbarer Hand
lungen zu bewahren, nach VerbuBung oder ErIaB der Strafe einer staatlichen 
Gesundheitsaufsicht unterstellt werden; daneben ist die Unterbringung in eine 
Familie oder Privatanstalt oder die Stellung unter Schutzaufsicht (§ 60) zulassig. 
Die Dauer einer solchen Aufsicht wird bis zum HochstmaBe von fUnf Jahren 
durch daa Gericht bestimmt. 

Die zur Ausfuhrung einer Verwahrung nach Abs. 1 oder einer Aufsicht nach 
Aba. 2 erforderlichen Vorschriften erlaBt der Bundesrat. 

III. Kommissionsentwurf 1913. 
§ 100. 

Verwahrung bei fehlender oder verminderter Zurechnungsfahigkeit. 
Wird jemand wegen fehlender Zurechnungsfahigkeit (§ 20 Abs. 1) freigesprochen 

oder auBer Verfolgung gesetzt, oder nach den Vorschriften uber verminderte Zu
rechnungsfahigkeit (§ 20 Abs.2) verurteilt, so hat das Gericht, wenn die offent
liche Sicherheit es erfordert, anzuordnen, daB er in einer offentlichen Heil- oder 
Pflegeanstalt verwahrt wird. 

Beruhte im. FaIle des § 20 Abs. 1 die BewuBtseinsstorung auf Trunkenheit, 
so kann das Gericht, wenn es nicht gemaB Abs. 1 die Verwahrung anordnet, -das 
Wirtshausverbot aussprechen oder auf Unterbringung in einer Trinkerheilanstalt 
erkennen, sofem im ubrigen die Voraussetzungen des § 97 oder des § 98 vorliegen. 

Wird weder Verwahrung noch Unterbringung angeordnet, so kann auf Schutz
aufsicht erkannt werden (§ 80 Abs.2). 

§ 101. 
Die Verwahrung bewirkt die Landespolizeibehorde. 1st auf Freiheitsstrafe 

erkannt, so wird der Verurteilte erst in Verwahrung genommen, nachdem er die 
Strafe verbuBt hat. 

tJber die Entlassung bestimmt die Landespolizeibehiirde. SolI die Verwahrung 
uber zwei Jahre ausgedehnt werden, so ist die Entscheidung des Gerichts von 
Amts wegen herbeizufiihren. Ordnet das Gericht die Fortdauer der Verwahrung 
an, hat es zugleich zu bestimmen, nach welcher Frist die Entscheidung von neuem 
einzuholen ist. 

IV. Entwurf 1919. 
§ 88. 

Verwahrung bei fehlender und verminderter Zurechnungsfahigkeit. 

Wird jemand nach § 18 Abs. 1 wegen fehlender Zurechnungsfahigkeit frei
gesprochen oder auBer Verfolgung gesetzt oder nach § 18 Abs. 2 a als vermindert 
zurechnungsfahig verurteilt, so ordnet das Gericht seine Verwahrung in einer 
offentlichen Heil- oder Pflegeanstalt an, falls die offentliche Sicherheit diese MaB
regel erfordert. 

Genugt Schutzaufsicht, so ist diese zu fordem. 

§ 89. 
Die Verwahrung bewirkt die Landespolizeibehorde. 
lst auf die Verwahrung neben einer Freiheitsstrafe erkannt worden, so ver

buBt der Verurteilte zunachst die Strafe. 1st die Verwahrung durch den Straf-
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vollzug überflüssig geworden, so wird der Verurteilte nicht mehr in der Heil- oder 
Pflegeanstalt untergebracht; dies gilt auch dann, wenn der Verurteilte aus der 
Strafhaft vorläufig entlassen und die Entlassung nicht widerrufen wird. 

Hat das Gericht dem Verurteilten bedingte Strafaussetzung bewilligt, so 
wird er in der Heil- oder Pflegeanstalt untergebracht, sobald das Urteil rechts
kräftig geworden ist; die Zeit, die er in der Anstalt zugebracht hat. wird auf die 
Probezeit angerechnet. 

§ 90. 
Über die Entlassung bestimmt die Polizeibehörde. 
Eine Fortdauer der Verwahrung über zwei Jahre kann nur das Gericht an

ordnen. Ordnet es die Fortdauer an, so bestimmt es zugleich, wann seine Ent
scheidung von neuem einzuholen ist. 

V. Entwurf 1925. 
L'nterbringung in einer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt. 

§ 43. 
Wird jemand als nicht zurechnungsfähig freigesprochen oder außer Verfol

gung gesetzt oder als vermindert zurechnungsfähig verurteilt, so ordnet das· Ge
richt zugleich seine "Unterbringung in einer öffentlichen Heil- oder Pflegeanstalt 
an, falls die öffentliche Sicherheit diese Maßregel erfordert. 

Genügt Schutzaufsicht (§51), so ist diese anzuordnen. 

Gemeinsame Bestimmungen über die Unterbringung. 

§46. 

Die Unterbringung (§§ 43 bis 45) bewirkt die Verwaltungsbehörde. 
Die L'nterbringung dauert so lange, als es der Zweck der Anordnung erfordert· 
Die L'nterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in der Sicherungs-

verwahrung darf drei Jahre nur übersteigen, wenn sie· das Gericht vor Ablauf 
dieser Frist von neuem anordnet. Ordnet das Gericht die Fortdauer an, so be
stimmt es zugleich, wann seine Entscheidung von neuem einzuholen ist. 

§ 47. 
Ist auf Unterbringung neben einer Freiheitsstrafe erkannt worden, so ist zu

nächst die Strafe zu vollstrecken. Das Gericht kann jedoch die Vollstreckung 
der Strafe einstweilen aussetzen und anordnen, daß zunächst die Unterbringung 
vollzogen wird. 

Ist die Unterbringung durch den Strafvollzug überflüssig geworden, so ordnet 
das Gericht an, daß sie unterbleibt. Die Unterbringung unterbleibt auch dann, 
wenn das Gericht dem Verurteilten einen Rest der Strafe bedingt erlassen hat und 
der Erlaß endgültig wird. 

Ist der Vollzug der Strafe durch die Unterbringung überflüssig geworden, so 
ordnet das Gericht an, daß er unterbleibt. 

§ 48. 
\Vird auf Sicherungsverwahrung neben einer Freiheitsstrafe erkannt, so kann 

das Gericht anordnen, daß die Verwahrung an die Stelle der Strafe tritt. 
Der Verurteilte ist in einem solchen Falle mindestens so lange in der An

stalt unterzubringen, als die Strafe dauern würde. 
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vollzug iiberfliissig geworden, so wird der Verurteilte nicht mehr in der Heil- oder 
Pflegeanstalt untergebracht; dies gilt auch dann, wenn der Verurteilte aus der 
Strafhaft vorlaufig entlassen und die Entlassung nicht widerrufen wird. 

Hat das Gericht dem Verurteilten bedingte Strafaussetzung bewilligt, so 
wird er in der Heil- oder Pflegeanstalt untergebracht, sobald das Urteil rechts
kriiftig geworden ist; die Zeit, die er in der Anstalt zugebracht hat. wird auf die 
Probezeit angerechnet. 

§ 90. 
Uber die Entlassung bestimmt die Polizeibehorde. 
Eine Fortdauer der Verwahrung iiber zwei Jahre kann nur das Gericht an

ordnen. Ordnet es die Fortdauer an, so bestimmt es zugleich, wann seine Ent
scheidung von neuem einzuholen ist. 

V. Entwurf 1925. 
L'nterbringung in einer offentlichen Heil- oder Pflegeanstalt. 

§ 43. 
Wird jemand als nicht zurechnungsfahig freigesprochen oder auBer Verfol

gung gesetzt oder als vermindert zurechnungsfahig verurteilt, so ordnet das'Ge
richt zugleich seine "Cnterbringung in einer offentlichen Heil- oder Pflegeanstalt 
an, falls die offentliche Sicherheit diese MaBregel erfordert. 

Geniigt Schutzaufsicht (§ 51), so ist diese anzuordnen. 

Gemeinsame Bestimmungen iiber die Unterbringung. 

§46. 

Die Unterbringung (§§ 43 bis 45) bewirkt die Verwaltungsbehorde. 
Die 1:nterbringung dauert so lange, als es der Zweck der Anordnung erfordert· 
Die L'nterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder in der Sicherungs-

verwahrung darf drei Jahre nur iibersteigen, wenn sie'das Gericht vor Ablauf 
dieser Frist von neuem anordnet. Ordnet das Gericht die Fortdauer an, so be
stimmt es zugleich, wann seine Entscheidung von neuem einzuholen ist. 

§ 47. 
1st auf Unterbringung neben einer Freiheitsstrafe erkannt worden, so ist zu
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vollzogen wird. 

1st die Unterbringung durch den Strafvollzug iiberfliissig geworden, so ordnet 
das Gericht an, daB sie unterbleibt. Die Unterbringung unterbleibt auch dann, 
wenn das Gericht dem Verurteilten einen Rest der Strafe bedingt erlassen hat und 
der ErlaB endgiiltig wird. 

1st der Vollzug der Strafe durch die Unterbringung iiberfliissig geworden, so 
ordnet das Gericht an, daB er unterbleibt. 

§ 48. 
\Vird auf Sicherungsverwahrung neben einer Freiheitsstrafe erkannt, so kann 

das Gericht anordnen, daB die Verwahrung an die Stelle der Strafe tritt. 
Der Verurteilte ist in einem solchen FaIle mindestens so lange in der An

stalt unterzubringen, als die Strafe dauern wiirde. 
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§ 49. 
Zu einer Entlassung aus der "Unterbringung bedarf es, solange die Anordnung 

des Gerichts nicht nach § 46 Abs. 3, 4 außer Kraft getreten ist, der Zustimmung 
des Gerichts. 

Vor Ablauf der in § 46 Abs. 3, 4 bestimmten Frist darf die Entlassung in der 
Regel nur auf Probe geschehen. Die §§ 38, 39, 41 gelten entsprechend. 

Zeigt sich nach der Entlassung, daß der Zweck der Unterbringung noch nicht 
erreicht war, oder daß das Bedürfnis für die Unterbringung wieder eingetreten 
ist, so kann die Entlassung mit Zustimmung des Gerichts widerrufen werden. 

§50. 
Ist die Unterbringung seit der Zeit, zu der sie hätte vollzogen werden können, 

drei Jahre lang nicht vollzogen worden, so darf sie nur vollzogen werden, wenn 
das Gericht die Anordnung bestätigt. 

§51. 
Die Schutzaufsicht soll den unter Schutzaufsicht Gestellten vor der Gefahr 

neue strafbare Handlungen zu begehen, bewahren, ihn an ein gesetzmäßiges 
Leben gewöhnen und ihm das wirtschaftliche Fortkommen erleichtern. 

Die Entwürfe sind Gegenstand eingehender Beratungen und Be
sprechungen in juristischen und psychiatrischen Kreisen gewesen. Über 
die Frage der strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit, insbesondere der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit wurde in der Berliner Gesellschaft für 
Psychiatrie und Neurologie 1910 von dem Gerichtsarzt STRASSMANN1234) 
referiert, in der Freien gerichtsärztlichen Vereinigung zu Berlin 1910 von 
dem Strafrechtslehrer KAHr.S22) und dem Gefängnisarzt LEPPMANN670), 
im Deutschen Verein für Psychatrie zu Stuttgart 1911 von dem Ge
fängnisarzt LoNGARn7 51) und mir1361), im gleichen Verein zu Straßburg 
1914 von AscHAFFENBURG3B) und mir1364), auf dem VII. Internationalen 
Kongreß für Kriminalanthropologie 1911 von KAmß25) und ENGELEN242). 
In zahlreichen größeren und kleineren Abhandlungen und Aufsätzen von 
Richtern, Ärzten und Strafvollzugsbeamten, die über die deutschen, 
schweizerischen und Österreichischen Entwürfe im Laufe der Jahre ent
standen, wurde die verminderte Zurechnungsfähigkeit im künftigen 
Recht gleichfalls, zum Teil sehr eingehend, erörtert. Im allgemeinen 
fanden die neuen Bestimmungen Billigung; auf entschiedenen Wider
spruch stießen sie bei den Vertretern der klassischen Strafrechtsschule und 
unter den Psychiatern besonders bei S~RASSMANN12s2, 1234, 1235, 1237, 1241) 
und LoNGARD747• 751). So mag es überflüssig erscheinen, daß ich in einem 
Zeitpunkt, wo die in zahllosen Vorträgen, Referaten. Aufsätzen, Gutachten 
und Beschlüssen niedergelegten Forderungen der Erfüllung nahegerückt 
zu sein scheinen, die Frage der besonderen Berücksichtigung der vermin
dert Zurechnungsfähigen nochmals zum Gegenstand der Besprechung 
mache. Allein, trotzder weitgehenden Übereinstimmung, die sich in dieser 
Frage zwischenJuristenund Medizinern allmählich entwickelt hat, scheint 
mir ein Punkt, und zwar von entscheidender Bedeutung bisher nicht ge-
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nügend gewürdigt worden zu sein: Wie steht es mit der praktischen Durch
führbarkeit der Bestimmungen über die verminderte Zurechnungsfähigkeit? 
Diese Frage werden wir uns zum ausschließlichen Thema wählen. 

Meine Herren ! 2\Ieine Ausführungen werden in drei Teile zerfallen. 
Im ersten Teil werde ich Sie mit einigen wichtigen Tatsachen bekannt
machen, indem wir folgende Fragen aufwerfen und beantworten: 

l. Welche Geisteszustände gelten nach unseren Anschauungen als 
die Zurechnungsfähigkeit vermindernd 1 

2. Wie steht es mit der Verbreitung der vermindert Zurechnungs
fähigen in der Bevölkerung des freien Lebens und der Fürsorge-Korrigen
den- und Strafanstalten 1 

3. Wie weit ist der Richter im heutigen Strafverfahren imstande, 
die mit geistigen llängeln behafteten Beschuldigten als solche zu er
kennen1 

4. Wie fügen sich die mit seelischen Mängeln behafteten Gefangenen 
dem heutigen Strafvollzug ein; welche Mißstände bestehen, und worauf 
sind sie zurückzuführen 1 

5. Wie steht es mit der Fürsorge für die vermindert zurechnungs
fähigen Rechtsbrecher in den Irrenanstalten und im freien Leben 1 

Nachdem wir uns auf diese Weise über die Seelenzustände, die ver
minderte Zurechnungsfähigkeit bedingen, ihre Verbreitung unter den 
Rechtsbrechern, ihre Erkennbarkeit . im I!eutigen Gerichtsverfahren, 
über das Verhalten der geistig Minderwertigen im Strafvollzug, in den 
Irrenadnexen und Minderwertigenabteilungen, in Irrenanstalten und 
festen Häusern Klarheit verschafft haben, können wir auf Grund der 
Kenntnis dieser Tatsachen Folgerungen hinsichtlich der Erfüllbarkeit 
der von vielen Seiten an diese Bestimmungen geknüpften Hoffnungen 
ziehen und insbesondere zu folgenden Fragen Stellung nehmen: 

6. Besteht die Gefahr einer mißbräuchlichen Anwendung der Be
stimmungen über verminderte Zurechnungsfähigkeit 1 

7. Ist es möglich, das richterliche Ermittelungsverfahren so um
zugestalten, daß Erkennung und Berücksichtigung der vermindert Zu
rechnungsfähigen einigermaßen gewährleistet werden kann 1 

8. Inwieweit wird die in den Entwürfen vorgesehene Berücksichti
gung des gemindert zurechnungsfähigen Gefangenen im gewöhnlichen 
Strafvollzug, in besonderen Abteilungen oder Anstalten möglich sein 1 

9. Welche Aussichten haben die Bestimmungen über Sicherungs
maßregeln gegen die für die öffentliche Sicherheit gefährlichen ver
mindert Zurechnungsfähigen nach Strafverbüßung1 

Wir werden sehen, daß keine Aussicht auf eine einigermaßen gleich
mäßige und gerechte Anwendung der Bestimmungen über die besondere 
Berücksichtigung der vermindert Zurechnungsfähigen im Strafmaß, 
über die individualisierende Behandlung in der Strafanstalt und über 
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die Durchführung von zweckmäßigen Sicherungsmaßregeln gegen sie 
besteht, daß vielmehr der neue Gesetzentwurf ernste Gefahren für die 
Rechtssicherheit in sich birgt. Wir werden daher im dritten Teil erörtern 
müssen, ob denn überhaupt eine Möglichkeit besteht, den Forderungen 
der Entwürfe gerecht zu werden, und damit zu unseren V arschlägen 
kommen. Wir werden uns fragen: 

10. Unter welchen Voraussetzungen würden allein die Ziele der Ent
würfe erreichbar sein? und 

ll. welche Vorschläge sind praktisch durchführbar? 
Meine Herren! Bei der Behandlung dieses forensisch-psychiatrischen 

Grenzgebietes halte ich es für eine selbstverständliche Pflicht, daß ich 
frei von politischen und sonstigen Vorurteilen die Erfahrungen meiner 
Wissenschaft objektiv darlege, wie sie sich mir bieten, ohne die bestehen
den Unklarheiten un~ Verschwommenheiten zu verschleiern und ohne 
die Schwierigkeiten zu beschönigen, die sich der Verwertung psychiatri
scher Erkenntnisse in dem. Rahmen der Normen eines Strafrechts ent
gegenstellen. Ich betrachte es als meine Aufgabe, Rechenschaft 
darüber abzulegen, welche Tragweite die von psychiatrischer Seite so 
warm unterstützte Bestimmung bei gerechter Durchführung haben muß, 
und wie weit sie sich überhaupt Geltung zu verschaffen imstande sein 
wird. Ich würde diE; Notwendigkeit unbedingter Sachlichkeit nicht aus
drücklich betonen, wenn man nicht bei der Durchsicht der juristischen 
und medizinisch"en Literatur über die vermindert Zurechnungsfähigen 
zu der Ansicht gedrängt würde, daß von vielen Seiten im Eifer des Wort
streits recht dagegen verstoßen worden wäre. KAHL515) sagte einmal 
treffend, daß die Frage "mit der größten Besonnenheit" behandelt 
werden müsse: "wer auf ihren Grund sieht, wird erkennen, daß die 
Wirkungen einer solchen Reform nicht bloß die Peripherie, sondern viel
mehr zentrale Nerven des Strafrechts und Strafprozesses berühren". 
Wir werden sehen, daß die Einführung der verminderten Zurechnungs
fähigkeit das zentrale Problem der Entwürfe zu einem neuen deutschen 
Strafgesetzbuche ist. 
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11. Vorlesung. 
Welche Geisteszustände gelten nach heutiger Anschauung als Zustände vermin

derter Zurechnungsfähigkeit? - Geistige Minderwertigkeit und psychische Grenz
zustände. - Anschauungen der Juristen und Psychiater über die Zustände ver
minderter Zurechnungsfähigkeit. 

:Meine Herren! Es ist oft darauf hingewiesen worden, daß der Be
griff "verminderte Zurechnungsfähigkeit" theoretisch unhaltbar sei. 
Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit seien Gegensätze 
wie etwa Leben und Tod. Nach dem Satze: "non datur tertium sive 
medium inter duo contradictoria" sei ein Mittelzustand zwischen Zu
rechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit logisch undenkbar. 
Die Zurechnungsfähigkeit kenne keine Grade; Grade kenne aber die 
Schuld. Die Schuld und die durch sie bedingte Strafbarkeit könne eine 
größere oder geringere sein. Gäbe es daher auch keine verminderte Zu
rechnungsfähigkeit, so sei doch der Gedanke, der durch diesen Ausdruck 
bezeichnet werden solle, ein durchaus richtiger und werde auch von 
seitender Gegner ausdrücklich oder stillschweigend als solcher anerkannt. 
Der vermindert Zurechnungsfähige ist demnach ein Zurechnungsfähiger 
mit minderer Schuld. 

Die Lehre von den Geisteszuständen, die verminderte Zurechnungs
fähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit bedingen, ist ausschließlich von 
Irrenärzten geschaffen worden. Sie haben sich bemüht, die für sie 
leeren Rechtsbegriffe mit klinischem Inhalt zu füllen und für die Zu
stände, die die Zurechnungsfähigkeit beeinflussen, klinische Bezeich
nungen zu finden. Als. solche für Zustände verminderter Zurechnungs
fähigkeit werden in der ärztlichen Literatur vielfach die Ausdrücke 
"psychische Grenzzustände", insbesondere "geistige Minderwertigkeit" 
gebraucht. Beide entbehren jedoch der Schärfe und Klarheit. 

Die Bezeichnung "gei'!tige Minderwertigkeit" oder richtiger "psycho
pathische Minderwertigkeit" stammt von J. L. A. KocH578). Er faßte 
damit "alle, sei es angeboren, sei es erworben, den Menschen in seinem 
Personleben beeinflussenden psychischen Regelwidrigkeiten zusammen, 
welche auch in schlimmeren Fällen doch keine Geisteskrankheiten dar
stellen, welche aber die damit beschwerten Personen auch im günstigsten 
Falle nicht als im Vollbesitze geistiger Normalität und Leistungsfähigkeit 
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II. V orlesung. 
Welche Geisteszustande gelten nach heutiger Anschauung als Zustande vermin

derter Zurechnungsfahigkeit? - Geistige Minderwertigkeit und psychische Grenz
zustande. - Anschauungen der Juristen und Psychiater tiber die Zustande ver
minderter Zurechnungsfiihigkeit. 

:Meine Herren! Es ist oft darauf hingewiesen worden, daB der Be
griff "verminderte Zurechnungsfahigkeit" theoretisch unhaltbar sei. 
Zurechnungsfahigkeit und Unzurechnungsfahigkeit seien Gegensatze 
wie etwa Leben und Tod. Nach dem Satze: "non datur tertium sive 
medium inter duo contradictoria" sei ein Mittelzustand zwischen Zu
rechnungsfahigkeit und Unzurechnungsfahigkeit logisch undenkbar. 
Die Zurechnungsfahigkeit kenne keine Grade; Grade kenne aber die 
Schuld. Die Schuld und die durch sie bedingte Strafbarkeit konne eine 
groBere oder geringere sein. Gabe es daher auch keine verminderte Zu
rechnungsfahigkeit, so sei doch der Gedanke, der durch diesen Ausdruck 
bezeichnet werden solIe, ein durchaus richtiger und werde auch von 
seiten der Gegner ausdriicklich oder stillschweigend als solcher anerkannt. 
Der vermindert Zurechnungsfahige ist demnach ein Zurechnungsfahiger 
mit minderer Schuld. 

Die Lehre von den Geisteszustanden, die verminderte Zurechnungs
fahigkeit und Unzurechnungsfahigkeit bedingen, ist ausschlie13lich von 
Irrenarzten geschaffen worden. Sie haben sich bemiiht, die fUr sie 
leeren Rechtsbegriffe mit klinischem Inhalt zu fUllen und fUr die Zu
stande, die die Zurechnungsfahigkeit beeinflussen,kIinische Bezeich
nungen zu finden. Als. solche fUr Zustande verminderter Zurechnungs
fahigkeit werden in der arztlichen Literatur vielfach die Ausdriicke 
"psychische Grenzzustande", insbesondere "geistige Minderwertigkeit" 
gebraucht. Beide entbehren jedoch der Scharfe und Klarheit. 

Die Bezeichnung "geUitige Minderwertigkeit" oder richtiger "psycho
pathische Minderwertigkeit" stammt von J. L. A. KOOR57S). Er faBte 
damit "aIle, sei es angeboren, sei es erworben, den Menschen in seinem 
Personleben beeinflussenden psychischen Regelwidrigkeiten zusammen, 
welche auch in schIimmeren Fallen doch keine Geisteskrankheiten dar
stellen, welche aber die damit beschwerten Personen auch im giinstigsten 
FaIle nicht als im Vollbesitze geistiger Normalitat und Leistungs£ahigkeit 
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stehend erscheinen lassen". Erst später hat der psychiatrische Sprach
gebrauch diesen Ausdruck ausschließlich auf die angeborenen psychischen 
Mißbildungen beschränkt und ziemlich gleichbedeutend mit dem Namen 
"psychische Entartung" oder "Psychopathie" angewandt. Auch der 
Begriff "psychischer Grenzzustand" ist unklar und vieldeutig, insofern 
er von vielen nicht allein auf die angeborenen geistigen Mängel, sondern 
auch auf erworbene Defekte angewandt wird, soweit sie nicht die 
Schwere und Sinnfälligkeit geistiger Störung erreichen. Vielleicht ver
danken diese Bezeichnungen gerade wegen ihrer Unbestimmtheit und 
Dehnbarkeit ihre Beliebtheit in der juristischen und pönologischen 
Literatur, die ganz allgemein Zustände verminderter Zurechnungsfähig
keit darunter verstanden haben will. Wir wollen daher in unseren 
eigenen Ausführungen diese mißverständlichen Ausdrücke möglichst ver
meiden und versuchen, uns über die klinischen Zustände verminderter 
Zurechnungsfähigkeit volle Klarheit zu verschaffen. 

Die Leiter des VII. Internationalen Kongresses für Kriminalanthro
pologie in Köln im Jahre 1912 sprachen freilich dem Referenten525) 

über die verminderte Zurechnungsfähigkeit den Wunsch aus, die medi
zinische Seite der Frage nicht zu berühren, um nicht "längst Bekanntes 
und wissenschaftlich Geklärtes" nochmals zu wiederholen. Allein, diese 
gepriesene Klarheit besteht durchaus nicht, wie ein Blick in die Er
örterungen führender Juristen zeigt. Sie verstehen unter Zuständen 
verminderter Zurechnungsfähigkeit "Zwischenformen zwischen geistiger 
Gesundheit und Krankheit" schlechtweg, zu denen sie begreiflicherweise 
auch die "leichten" Formen von eigentlichen Seelenstörungen oder, 
richtiger gesagt, die für den Laien wenig sinnfälligen Geisteskrankheiten 
im engeren Sinne zu rechnen pflegen. So ist es verständlich, daß selbst 
diejenigen Rechtslehrer, die den psychiatrischen Arbeiten über die ver
minderte Zurechnungsfähigkeit erhöhtes Interesse entgegenbringen, als 
Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit auch solche Geistes
zustände anführen, die nach allgemeiner ärztlicher Anschauung die Zu
rechnungsfähigkeit ausschließen; z. B. führt KAHL515) als Zustände, die 
verminderte Zurechnungsfähigkeit bedingen können, "Anfangszustände 
der allgemeinen Paralyse" an, v. LrszT72°) "die Dämmerungszustände des 
Epileptikers", auch ENGELEN242) erwähnt die "Epileptiker in ihren Däm
merzuständen'', V AN CALKER152) weist auf ,,Anfangszustände der allgemei
nen Paralyse, Intoxikationspsychosen und ähnliche psychische Erregungs
zustände" hin, Graf GLEISPACH328) bezeichnet einen Menschen, der "an 
manisch-depressivem Irresein leidet und nun unter einem hypomani
schen Affekt eine Tat begeht", als vermindert zurechnungsfähig. 

Allein, auch die Psychiater haben sich darauf beschränkt, die Zu
stände, die nach ihrer Ansicht verminderte Zurechnungsfähigkeit be
dingen, in mehr oder weniger ungeordneten Aufzählungen aneinander 

18 II. Vorlesung. 

stehend erscheinen lassen". Erst spater hat der psychiatrische Sprach
gebrauch diesen Ausdruck ausschlieBlich auf die angeborenen psychischen 
MiBbildungen beschrankt und ziemlich gleichbedeutend mit dem Namen 
"psychische Entartung" oder "Psychopathie" angewandt. Auch der 
Begriff "psychischer Grenzzustand" ist unklar und vieldeutig, insofern 
er von vielen nicht allein auf die angeborenen geistigen Mangel, sondern 
auch auf erworbene Defekte angewandt wird, soweit sie nicht die 
Schwere und Sinnfalligkeit geistiger Storung erreichen. Vielleicht ver
danken diese Bezeichnungen gerade wegen ihrer Unbestimmtheit und 
Dehnbarkeit ihre Beliebtheit in der juristischen und ponologischen 
Literatur, die ganz allgemein Zustande verminderter Zurechnungsfahig
keit darunter verstanden haben will. Wir wollen daher in unseren 
eigenen Ausfiihrungen diese miBverstandlichen Ausdriicke moglichst ver
meiden und versuchen, uns iiber die klinischen Zustande verminderter 
Zurechnungsfahigkeit volle Klarheit zu verschaffen. 

Die Leiter des VII. Internationalen Kongresses fiir Kriminalanthro
pologie in Koln im Jahre 1912 sprachen freilich dem Referenten525) 
iiber die verminderte Zurechnungsfahigkeit den Wunsch aus, die medi
zinische Seite der Frage nicht zu beriihren, um nicht "langst Bekanntes 
und wissenschaftlich Geklartes" nochmals zu wiederholen. Allein, diese 
gepriesene Klarheit besteht durchaus nicht, wie ein Blick in die Er
orterungen fiihrender Juristen zeigt. Sie verstehen unter Zustanden 
verminderter Zurechnungsfahigkeit "Zwischenformen zwischen geistiger 
Gesundheit und Krankheit" schlechtweg, zu denen sie begreiflicherweise 
auch die "leichten" Formen von eigentlichen Seelenstorungen oder, 
richtiger gesagt, die fiir den Laien wenig sinnfalligen Geisteskrankheiten 
im engeren Sinne zu rechnen pflegen. So ist es verstandlich, daB selbst 
diejenigen Rechtslehrer, die den psychiatrischen Arbeiten iiber die ver
minderte Zurechnungsfahigkeit erhohtes Interesse entgegenbringen, als 
Zustande verminderter Zurechnungsfahigkeit auch solche Geistes
zustande anfiihren, die nach allgemeiner arztlicher Anschauung die Zu
rechnungsfahigkeit ausschlieBen; z. B. fiihrt KAHL515)als Zustande, die 
verminderte Zurechnungsfahigkeit bedingen konnen, "Anfangszustande 
der allgemeinen Paralyse" an, v. LISZT720) "die Dammerungszustande des 
Epileptikers", auch ENGELEN242) erwahnt die "Epileptiker in ihren Dam
merzustanden" , VAN CALKER152) weist auf "Anfangszustande der allgemei
nen Paralyse, Intoxikationspsychosen und ahnliche psychischeErregungs
zustande" hin, Graf GLEISPACH328) bezeichnet einen Menschen, der "an 
manisch-depressivem Irresein leidet und nun unter einem hypomani
schen Affekt eine Tat begeht", als vermindert zurechnungsfahig. 

Allein, auch die Psychiater haben sich darauf beschrankt, die Zu
stande, die nach ihrer Ansicht verminderte Zurechnungsfahigkeit be
dingen, in mehr oder weniger ungeordneten Aufzahlungen aneinander 



Juristen und Psychiater über die Zustände VZ. 19 

zu reihen, ohne den Versuch zu machen, dem Juristen die Überlegungen 
klar zu übermitteln, die sie veranlaßten, in dem einen Falle Unzurech
nungsfähigkeit, in dem anderen verminderte Zurechnungsfähigkeit an
zunehmen. Weifen wir einmal einen Blick in die Ausführungen von 
KRAEPELIN595), SoMMERns5, nsa), WoLLENBERal376), CRAMER1sa), 
E. ScHUJ.TZE1128), um uns zunächst flüchtig zu unterrichten, welche 
Seelenzustände nach den Ansichten führender Psychiater als Zustände ver
minderter Zurechnung'lfähigkeit gelten: "alle die Individuen, welche man 
im weitesten Maße als die Degenerierten und Minderwertigen bezeichnen 
kann", "beispielsweise viele rechthaberische, streitsüchtige, selbst
quälende, hypochondrische Individuen, manche Prahler, Geizhälse, Ver
schwender, Fanatiker, Schwärmer, kurz viele der sogenannten Sonderlinge 
und Exzentrischen" (WOLLENBERG), die Minderwertigen, "die sich durch 
eine gewisse moralische Depravation, den gänzlichen Mangel an Altruismus 
und die bei jeder Gelegenheit hervortretenden antisozialen Instinkte aus
zeichnen" (CRAMER), "leichte Schwachsinnsformen, die Epileptiker und 
Hysterischen, soweit das habituelle interparoxysmale Verhalten in Be
tracht kommt" (WoLLENBERG), "echte Homosexualität als Zeichen einer 
degenerierten Veranlagung und homosexuelle Neigungen und Hand
lungen als Endprodukt eines lasterhaften Geschlechtslebens, sofern 
-wie meist- andere neurasthenische Erscheinungen vorhanden sind" 
(WoLLENBERG), "Kranke mit Schreckneurose, mit konstitutioneller 
Verstimmung, mit Zwangsbefürchtungen und krankhaftem Antriebe" 
(KRAEPELIN), "Epileptiker; Epileptoide, Hysteriker und Neurasthe
niker, Traumatiker, Psychopathen, Süchtige, also Alkoholiker, Morphi
nisten, Kokainisten, Personen mit Intoleranz gegen Alkohol und solche 
mit pathologischen Affekten" (SCHULTZE); Zustände verminderter Zu
rechnungsfähigkeit können sich aber auch "bei krankhaft Veranlagten 
unter dem Einflusse bestimmter Schädlichkeiten entwickeln, z. B. Über
anstrengung, chronischer Infektionskrankheiten, Kopftraumen, bei 
Frauen in der Menstruation, der Gravidität, dein Klimakterium, im 
Geburtsakt" (CRA,MER), "die ersten Abschnitte beginnender, die letzten 
abheilender Geisteskrankheiten", "die mehr oder weniger ausgesproche
nen Schwächezustände bei unvollkommen geheiltem oder periodisch 
wiederkehrendem Irresein" (KRAEPELIN), "Fälle, die ihrer ganzen Art 
nach funktionelle Geistesstörungen von geringer Stärke darstellen", 
z. B. "die leichten :Fälle depressiver oder manischer Störung, häufig 
von periodischem Charakter, und der Paranoia" (SoMMER), "Patienten 
mit langsam sich entwickelnden senilen und paranoiden Formen, mit 
organischen Hirnerkrankungen überhaupt" (CRAMER), "Altersschwache 
und Apoplektiker" (KRAEPELIN), "die Frühformen der Dementia senilis, 
die Veränderungen der Psyche bei organischen Erkrankungen des 
Zentralnervensystems außer der progressiven Paralyse" (WoLLENBERG). 
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Meine Herren! Es ist in der Tat - um CRAMERS Worte zu ge
brauchen - "ein großes und merkwürdiges Menschenvolk", das nach 
landläufiger psychiatrischer Ansicht als vermindert zurechnungsfähig 
zu gelten hat: Geistig bis dahin normale Persönlichkeiten unter dem 
Einflusse erschöpfender Momente, Frauen zur Zeit der Menstruation, 
der Gravidität und der Geburt, angeboren Schwachsinnige, krankhafte 
und lasterhafte sexuell Perverse, psychopathische Persönlichkeiten aller 
Art, Sonderlinge und geborene Verbrecher, beginnende und mit wenig 
sinnfälligen Veränderungen zur Abheilung gekommene Geisteskrank
heiten. Versuchen wir einmal, uns klar zu werden, auf Grund welcher 
Übe~legungen die Irrenärzte diese ganz verschiedenartigen Seelenbilder 
als Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit zusammengeiaßt haben. 
Hierzu bedarf es einiger allgemeiner juristischer und psychiatrischer 
Erörterungen. 

111. Vorlesung. 
Welche Geisteszustände gelten nach heutiger psychiatrischer Anschauung als Zu; 

stände verminderter Zurechnungsfähigkeit? (Fortsetzung.) - .Juristische Erörte
rungen über Zurechnungsfähigkeit. - Orientierende Bemerkungen über die Ein
teilung der Seelenstörungen. - Zustände der Unzurechnungsfähigkeit und Zu
stände der verminderten Zurechnungsfähigkeit. 

Meine Herren! Das geltende Recht bestimmt die Voraussetzungen, 
unter denen geistige Mängel die Schuld ausschließen, nach der sogenann
ten "biologisch-psychologischen Methode", d. h. es zählt einerseits "bio
logisch" diejenigen Geisteszustände (Bewußtlosigkeit oder krankhafte 
Störung der Geistestätigkeit) auf, welche die Zurechnungsfähigkeit auf
heben oder aufheben können, und andererseits bezeichnet es das "psycho
logische" Merkmal (Ausschluß der freien Willensbestimmung), das dem 
Richter als Maßstab bei der Bewertung des Einflusses dienen soll, den 
der festgestellte Geisteszustand auf die Zurechnungsfähigkeit des Täters 
gehabt hat. Dabei soll der Ausdruck "freie Willensbestimmung" nicht 
i~ metaphysischen Sinne, sondern "im Sinne des gewöhnlichen Lebens" 
verstanden werden. Er soll nur besagen, daß nach allgemein mensch
lichem Urteil "der gereifte und geistig gesunde Mensch ausreichende 
Willenskraft habe, um die Antriebe zu strafbaren Handlungen nieder
zuhalten und dem allgemeinen Rechtsbewußtsein entsprechend zu han
deln". Es hat nicht an Versuchen gefehlt, diesen letzten Endes doch 
metaphysischen und daher mißverständlichen Begriff durch einen ein
deutigeren zu ersetzen. Nur einige der bekanntesten Umschreibungen 
will ich kurz erwähnen. v. LISZT715) bezeichnet die Zurechnungsfähigkeit 
als "normale Bestimmbarkeit durch Motive", v. LILIENTHAL700 ) nimmt 
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Unzurechnungsfähigkeit an, "wenn jemand irrfolge einer krankhaften bzw. 
krankheitsähnlichen Beeinflussung des Gehirns die normale BeAtimm
barkeit durch Motive verloren" habe, LIEPMANN690) spricht von Unzurech
nungsfähigkeit, "wenn irrfolge mangelnder Entwicklungsreife oder krank
hafter Geistestätigkeit der seelische Gesamtzustand des Täters wesent
lich abweicht von dem abstrakten Durchschnittsverhalten der Ange
hörigen einer jeweiligen Kultur". Alle diese Fassungen können aber 
nicht befriedigen. Nach der v. LISZTschen Umschreibung müßte der 
Gewohnheitsverbrecher und der unter Wirkung einer außerordentlichen 
Leidenschaft handelnde als unzurechnungsfähig gelten. Weder die 
v. LrszTsche noch die LIEFMANNsehe Definition läßt Stufen der Zu
rechnungsfähigkeit unterscheiden; sie gestatten keine Abgrenzung der 
Zurechnungsfähigen von den vermindert Zurechnungsfähigen; vor allem 
aber- und das ist die wesentliche Schwäche dieser Umschreibungen
enthalten sie sämtlich in den Begriffen "normal" und "krankhaft" 
Werturteile; denn jede Abweichung vom Typus ist, wie wir noch sehen 
werden, etwas Relatives, und es gibt keine empirische Erscheinung, die 
ihm ganz entspräche, mögen wir ihn nun nach dem Durchschnitts
verhalten der überwiegenden Mehrheit oder nach einem teleologischen 
Ideal zu bestimmen suchen. WrNDELBANn1371) hat versucht, diese Klippe 
zu vermeiden, indem er den abnormen Seelenzustand als "dauernde 
Unerziehbarkeit des Willens durch die Erfahrung" definierte. Doch 
auch diese Fassung wird man nicht gelten lassen können: nach ihr 
müßten die Gewohnheitsverbrecher durchweg abnorm und andererseits 
die Geisteskranken durchweg unerziehbar sein; beides widerspricht 
jedoch der Erfahrung. Am befriedigendsten ist die Definition, die 
FRANK28 2) für die abnorme Bestimmbarkeit gibt: "Abnorm ist die Be
stimmbarkeit, 1. wenn die Fähigkeit fehlt, das Verhalten nach sozial
ethischen Vorstellungen zu richten; 2. wenn es an der Fähigkeit 
fehlt, den Anreiz zum Handeln richtig zu würdigen oder Hemmungs
vorstellungen einzuschalten." 

Auch die Entwürfe zu einem de1,1tschen Strafgesetzbuch legen der 
Entscheidung über die Zurechnungsfähigkeit die biologisch-psycho
logische :Methode zugrunde. Der Vorentwurf hält an den im geltenden 
Recht angeführten psychologischen Voraussetzungen für die Unzurech
nungsfähigkeit fest, führt aber eine andere Bezeichnung für die bio
logischen Zustände ein, indem er, anstatt den dehnbaren Begriff "krank
hafte Störung der Geistestätigkeit" zu gebrauchen, neben der Bewußt
losigkeit noch "Geisteskrankheit" und "Blödsinn" aufzählt. Daß die 
Fassung des Vorentwurfes kein Fortschritt gegenüber der im geltenden 
Recht sei, wurde von den verschiedensten Seiten nachdrücklich betont: 
durch Blödsinn und Bewußtlosigkeit kann die freie Willensbestimmung 
nur ausgeschlossen, nicht vermindert werden. Hält sich der Richter 
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ihm ganz entsprache, mogen wir ihn nun nach dem Durchschnitts
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die Geisteskranken durchweg unerziehbar sein; beides widerspricht 
jedoch der Erfahrung. Am befriedigendsten ist die Definition, die 
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hafte Storung der Geistestatigkeit" zu gebrauchen, neben der BewuBt
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streng an die volkstümliche Auslegung der in § 63 VE. gewählten 
Bezeichnungen, so könnte die verminderte Zurechnungsfähigkeit nur 
auf einen sehr beschränkten Kreis von schweren geistigen Regelwidrig
keiten Anwendung finden, und gerade die Geisteszustände, die nach 
allgemeinem Urteil der Juristen und Mediziner verminderte Zurechnungs
fähigkeit bedingen, würden keine Berücksichtigung finden dürfen. Daß 
das der Absicht des Gesetzgebers zuwiderlaufen würde, daß er vielmehr 
unter der Bezeichnung "Geisteskrankheit und Blödsinn" die "krank
hafte Störung der Geistestätigkeit" des geltenden Rechtes verstanden 
haben will, geht zwar aus der Begründung klar hervor. Werden doch 
in ihr als Beispiele für "Geisteskrankheit, Blödsinn und Bewußtlosig
keit" Zustände von Schlaftrunkenheit, von erblicher Belastung oder 
Entartung angeführt! Bereits im Gegenentwt(rf fand die Bestimmung 
eine glücklichere Fassung: an Stelle der Begriffe "Geisteskrankheit und 
Blödsinn" wurde der umfassendere des geltenden Rechts wieder ein
geführt, der auf viele Psychiater wie ein rotes Tuch wirkende "philo
sophische" Begriff der freien Willensbestimmung ausgemerzt und die 
Verantwortlichkeit in Anlehnung an den Österreichischen Vorentwurf 
1909 von der Fähigkeit abhängig gemacht, "die Strafbarkeit einer Tat 
einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu handeln". Die späteren Ent
würfe fassen die Bestimmung in nahezu gleicher Weise; nur führen sie 
neben der krankhaften Störung der Geistestätigkeit noch die Geistes
schwäche auf, meines Erachtens überflüssigerweise, da ja die Geistes
schwäche, ebenso wie jede andere angeborene seelische Mißbildung, eine 
krankhafte Störung der Geistestätigkeit ist. 

Der Entwicklungsgang des Zurechnungsparagraphen läßt uns er
kennen, daß es dem Gesetzgeber lediglich um die Wahl einer möglichst 
klaren und praktisch brauchbaren Definition der Zurechnungsfähigkeits
grade zu tun war, daß aber die Geisteszustände, welche die Verantwort
lichkeit aufheben, in den Entwürfen die gleichen sind wie im geltenden 
Recht. Der Sachverständige wird demnach künftig - von gewissen, 
später noch zu erörternden Einschränkungert.abgesehen - als unzu
rechnungsfähig die gleichen. Persönlichkeiten bezeichnen dürfen, wie 
gegenwärtig bei Anwendung des § 51 StGB. Denn der Ersatz des 
"Ausso.hlusses der freien Willensbestimmung" durch die "Unfähigkeit, 
das Unerlaubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht gemäß zu 
handeln", kann dem Sachverständigen seine Entscheidung nicht er
leichtern. WETZEL1334) sagte ganz richtig: "Wir bejahen die Aufhebung der 
freien Willensbestimmung nicht deswegen, weil uns die psychologische 
und psychopathologische Analyse sagt, daß sie aufgehoben ist - diese 
positive Erkenntnis wird uns auf psychologischem Wege ebenso ver
schlossen bleiben wie die Erfassung der Unfähigkeit, den Willen der 
Einsicht gemäß zu bestimmen -, sondern weil uns jener Grad und j(lne 
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Art psychischer Störung gegeben erscheint, den das Gesetz meint, wenn 
es von aufgehobener freier Willensbestimmung redet." Nach welchen 
Gesichtspunkten sucht nun der forensische Psychiater den ungeheuren 
Reichtum der Erscheinungen des Lebens in die begrifflichen Kategorien 
der strafrechtlichen Bestimmungen einzuordnen? 

Meine Herren! Man kann die geistigen Störung~n in drei große 
Gruppen einteilen: die akuten Intoxikationen, die organischen Prozesse 
und die krankhaften Variationen der Norm. Mag auch zugegeben 
werden, daß die Stellung einzelner Seelenzustände innerhalb dieser 
Dreiteilung noch strittig ist, und daß die fortschreitende Erkenntnis 
uns in manchem Punkte zu einer Revision unserer Anschauungen führen 
wird, im allgemeinen wird diese Gruppierung unserem jetzigen Wissen 
über das Wesen der geistigen Störungen gerecht. Sie soll daher auch 
die Grundlage für unsere weiteren Ausführungen bilden. 

Die unterscheidenden Merkmale dieser drei Gruppen sind kurz 
folgende: 

Als akute Intoxikationen fassen wir die Seelenstörungen zusammen, 
die auf von außen in den Organismus eingeführte Gifte zum Ausbruch 
kommen. Sie können sehr sinnfällig, ja stürmisch in Erscheinung 
treten, sind aber flüchtig und so gut wie stets heilbar. Von forel).sischer 
Bedeutung ist nur eine akute Intoxikation: der Rausch. 

Die Prozesse sil!d .Äußerungen progredienter anatomischer Gehirn
erkrankungen, die wir zum Teilsinnfällig bei der Sektion oder im Mikro
skop nachweisen' können. Diese Seelenstörungen entwickeln sich auf 
einer mehr oder weniger normalen Persönlichkeit als etwas Neues, 
Fremdes und dem Gesunden völlig· Unbekanntes~ und haben eine ent
schiedene Tendenz zum Fortschreiten und zur Vernichtung der indivi
duellen Eigenart des Erkrankten. Gesundheit und Krankheit stehen 
hier in einem scharfen Gegensatz; Übergänge bestehen nicht zwischen 
ihnen. Mag sich auch im einzelnen Falle die psychische Veränderung 
zunächst in schwer greifbaren Erscheinungen äußern und der Übergang 
von Gesundheit zu Krankheit zeitlich nicht genau bestimmt werden 
können, im Prinzip besteht eine scharfe Scheidung zwischen beiden Zu
ständen. Die psychischen Prozesse bilden eine Vielheit unter sich sehr 
verschiedenartiger Erkrankungen; Übergänge zwischen ihnen bestehen 
nicht, allenfalls Kombinationen. Psychische Prozesse von hoher forensi
scher Bedeutung sind: die Paralyse, die Gruppe der Schizophrenieen oder 
der Dementia praecox, die progredienten Epilepsien, die Arteriosklerose 
des Gehirns, der Greisenschwachsinn, der chronische Alkoholismus. 

Diesen Prozessen gegenüber stehen die krankhaften Konstitutionen. 
Sie sind angeboren und bleiben während des Lebens des Individuums 
- von gewissen aus 'inneren und äußeren Gründen entspringenden 
Schwankungen abgesehen - stets mehr oder weniger die gleichen. 
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Erwuchsen die Störungen der vorigen Gruppe als etwas der angeborenen 
Artung Widersprechendes, so ist hier bereits die Anlage krankhaft. 
Aber nicht im Sinne der Prozesse, die unserem Einfühlungsvermögen 
mehr oder weniger verschlossen bleiben, sondern vielmehr als quanti
tative Verschiebungen und Verzerrungen normaler Anlagen, als, wenn 
auch krankhafte, so doch vom normalen Geistesleben aus psychologisch 
verständliche Variationen der Norm. Entwickeln sich auch bei der 
einen oder anderen von ihnen unter dem Einflusse von ein- oder mehr
maligen gemütlichen .Erschütterungen, ungünstigen Umweltsbedin
gungen oder aus inneren Ursachen geistige Störungen im engeren Sinne, 
so stehen sie der ursprünglichen Anlage doch nicht so unvermittelt und 
fremd gegenüber wie jene "echten Psychosen", die Prozesse. Sie ent'
springen vielmehr dem ureigentlichen abnormen Wesen der Persönlich
keit und sind zumeist nichts als vorübergehende Steigerungen (Manien 
und Depressionen auf dem Boden der manisch-depressiven Konstitution, 
pathologische Reaktionen, hysterische Psychosen, Haftpsychosen u. a.) 
oder langsam fortschreitende Entwicklungen ursprünglicher Veran
lagungen ( Querulantenwahn, gewisse Fälle von Paranoia, traumatische 
Neurose u. dgl.). Die scharfen Grenzen zwischen Gesundheit und 
Krankheit, die wir bei den Prozessen postulieren durften, fehlen also bei 
den krankhaften Anlagen, und eine lückenlose Reihe von Individuali
täten führt von der geistigen Gemndheit über die Regelwidrigkeiten zu 
seelischen Zuständen, die wir wegen ihrer Sinnfälligkeit und ihrer 
sozialen Auswirkungen als krankhaft bezeichnen. Zwischen geistiger 
Beschränktheit und Imbezillität besteht demnach ebensowenig eine 
scharfe Scheidewand ·wie zwischerr geistiger Norm und überragender 
Begabung. Wie sie gegen die Norm nicht scharf abgrenzbar sind, so 
können diese pathologischen Variationen auch untereinander nur künst
lich getrennt werden. Sie sind eben keine "Krankheiten" wie die Pro
zesse, sondern lediglich mehr oder weniger konstruierte Typen, "Ideal
typen", die wir aus der unübersehbaren und veywirrenden Masse ab
normer Individualitäten als besonders bemerkenswerte herausheben. 
Bildeten die Prozesse eine Vielheit von Erkrankungen, so handelt es 
sich also bei den aJmormen Anlagen um eine künstlich gegliederte Ein
heit. Solche abnormen Konstitutionen sind die angeborenen Schwach
sinnsformen, die krankhaften Charaktere, z. B. der pathologische Lüg
ner, der hysterische Charakter, die Instableu oder Haltlosen, die Neur
astheniker, die konstitutionell Verstimmten, die konstitutionell Erreg
ten, die sexuell Perversen u. a. m. 

Meine Herren! Je nachdem wir nun eine akute Intoxikation, einen 
Prozeß oder eine krankhafte Anlage auf ihren Einfluß auf die rechtliche 
Verantwortlichkeit eines Beschuldigten prüfen, gehen wir von ganz ver
schiedenen Überlegungen aus. 
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Der Alkoholrausch ist die einzige akute Intoxikation von forensischer 
Bedeutung. Der Rausch ist eine geistige Störung, die schon in lßichten 
Fällen die affektiven und intellektuellen Fähigkeiten wesentlich be
einflußt. Praktische Rücksichten auf die "Selbstverschuldung" und die 
außerordentliche Häufigkeit des Rausches bestimmen jedoch den Ge
setzgeber, die Zurechnungsfähigkeit des Berauschten nur in ganz be
sonders schweren Fällen für ausgeschlossen zu erachten. Der Richter 
zögert nicht, bei Zuständen, die dem Alkoholrausche ätiologisch und 
symptomatologisch verwandt sind, die Verantwortlichkeit zu verneinen: 
ein Mädchen, das versehentlich Atropin zu sich nahm und eine Nachbarin 
im Atropinrausche angriff und verletzte, ein Kokainist, der unter dem 
Einflusse des Giftes einen Hausbewohner mit Totschlag bedrohte, 
wÜrden ohne Bedenken freigesprochen. Der "normale", "unkompli
zierte" Rausch des Durchschnittsmenschen gilt jedoch nur in seiner 
schwersten Form, im Stadium der Bewußtlosigkeit, d. h. der hoch
gradigen Bewußtseinstrübung, als Strafausschließungsgrund. Als die 
Verantwortlichkeit aufhebend gilt insbesondere auch der "pathologische" 
Rausch (gekennzeichnet durch seine Auslösung durch relativ geringe 
Alkoholmengen, durch das Zurücktreten der körperlichen Lähmungs
erscheinungen trotz ausgesprochener Bewußtseinstrübung, durch die 
Neigung zu heftigen Gewalttaten und die nachfolgende Erinnerungs
ksigkeit). Nur in den Fällen, wo der Rausch auf dem Boden deutlich 
in Erscheinung tretender angeborener oder erworbener geistiger Ano
malien erwächst, wird auch wohl ein geringerer Grad von Trunkenheit 
als Strafausschließungsgrund betrachtet, wobei von der Anschauung 
ausgegangen wird, daß ein krankhafter, ha.ltloser, charakterschwacher 
Mensch seine ohnehin spärlichen Hemmungen im Rausche gänzlich ver
lieren kann. 

Die verschiedenartige Beurteilung des Rausches, je nachdem er 
durch Alkohol oder andere Gifte erzeugt wurde, läßt sich, von natur
wissenschaftlichem Gesichtspunkt aus betrachtet, natürlich nicht recht
fertigen; sie ist jedoch aus praktischen Gründen notwendig. Der letzte 
Entwurf kommt dem Rechtsbewußtsein des Volkes noch weiter entgegen, 
indem er auch den nach geltendem Rechte straffrei bleibenden sinnlos 
Berauschten straft, zwar nicht wegen der im Zustande von Bewußt
losigkeit verübten Tat, sondern weil er sich "vorsätzlich oder fahr
lässig durch den Genuß geistiger Getränke in einen die Zurechnungs
fähigkeit ausschließenden Rauschzustand versetzt" ,hat. 

Ganz andere Überlegungen leiten uns bei der Betrachtung der echten 
Geisteskrankheiten, der Prozesse, unter dem Gesichtspunkte der Zu
rechnungsfähigkeit. Daß die an einer sinnfälligen Psychose oder an 
einem erworbenen schweren Defekt leidenden Kranken willensunfrei 
sind, darüber sind sich Sachverständige und Richter längst einig. Der 
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sonders schweren Fallen fUr ausgeschlossen zu erachten. Der Richter 
zagert nicht, bei Zustanden, die dem Alkoholrausche atiologisch und 
symptomatologisch verwandt sind, die Verantwortlichkeit zu verneinen: 
ein Madchen, das versehentlich Atropin zu sich nahm und eine Nachbarin 
im Atropinraus6he angriff und verletzte, ein Kokainist, der unter dem 
Einflusse des Giftes einen Hausbewohner mit Totschlag bedrohte, 
wurden ohne Bedenken freigesprochen. Der "normale", "unkompli
zierte" Rausch des Durchschnittsmenschen gilt jedoch nur in seiner 
schwersten Form, im Stadium der BewuBtlosigkeit, d. h. der hoch
gradigen BewuBtseinstrubung, als StrafausschlieBungsgrund. Als die 
Verantwortlichkeit aufhebend gilt insbesondere auch der "pathologische" 
Rausch (gekennzeichnet durch seine Auslasung durch relativ geringe 
Alkoholmengen, durch das Zurucktreten der karperlichen Lahmungs
erscheinungen trotz ausgesprochener BewuBtseinstrubung, durch die 
Neigung zu heftigen Gewalttaten und die nachfolgende Erinnerungs
ksigkeit). Nur in den Fallen, wo der Rausch auf dem Boden deutlich 
in Erscheinung tretender angeborener oder erworbener geistiger Ano
malien erwachst, wird auch wohl ein geringerer Grad von Trunkenheit 
als StrafausschlieBungsgrund betrachtet, wobei von der Anschauung 
ausgegangen wird, daB ein krankhafter, ha.ltloser, charakterschwacher 
Mensch seine ohnehin sparlichen Hemmungen im Rausche ganzlich ver
lieren kann. 

Die verschiedenartige Beurteilung des Rausches, je nachdem er 
durch Alkohol oder andere Gifte erzeugt wurde, laBt sich, von natuI'
wissenschaftlichem Gesichtspunkt aus betrachtet, naturlich nicht recht
fertigen; sie ist jedoch aus praktischen Grunden notwendig. Der letzte 
Entwurf kommt dem RechtsbewuBtsein des Volkes noch weiter entgegen, 
indem er auch den nach geltendem Rechte straffrei bleibenden sinnlos 
Berauschten straft, zwar nicht wegen der im Zustande von BewuBt
losigkeit verubten Tat, sondern weil er sich "vorsatzlich oder fahr
lassig durch den GenuB geistiger Getranke in einen die Zurechnungs
fahigkeit ausschlieBenden Rauschzustand versetzt" ,hat. 

Ganz andere -oberlegungen leiten uns bei der Betrachtung der echten 
Geisteskrankheiten, der Prozesse, unter dem Gesichtspunkte der Zu
rechnungsfahigkeit. DaB die an einer sinnfalligen Psychose oder an 
einem erworbenen schweren Defekt leidenden Kranken willensunfrei 
sind, daruber sind sich Sachverstandige und Richter langst einig. Der 
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an einer auch für den Laien augenfälligen Paralyse Erkrankte, der in 
einem Erregungszustande befindliche Schizophrene, Kranke mit Wahn
vorstellungen und Sinnestäuschungen, Epileptiker in Dämmerzuständen, 
Personen, die infolge von seniler Demenz, Dementia praecox, Arterio
sklerose oder Epilepsie verblödet sind; sie alle gelten von jeher als un
verantwortlich für ihre Handlungen. Es ist dabei unwesentlich, daß die 
strafbare Tat in einem auch dem Laien ohne weiteres einleuchtenden 
Zusammenhange mit der Psychose steht, daß sie ihm als das natur
gemäße Ergebnis der erkannten Störung erscheint, als die Äußerung 
von erworbenen intellektuellen oder affektiven Schwächen, von Wahn
ideen oder Sinnestäuschungen. Die Tatsache, daß eine Erkrankung der 
gekennzeichneten Art und Schwere vorliegt, genügt, um den Kranken 
als generell unzurechnungsfähig gelten zu lat~sen. Der sinnfällig geistes
kranke Einbrecher gilt daher als unverantwortlich auch für eine Straftat, 
die lediglich ein weiteres Glied in einer Kette von ähnlichen, noch im 
Zustande geistiger Gesundheit von ihm verübten Handlungen darstellt. 

Viel schwieriger ist die Entscheidung für den Richter, wenn keine 
sinnfällige Psychose mit Wahnideen, Sinnestäuschungen oder Bewußt
seinsstörung, kein schwerer Defekt mit auch für den Laien unverkenn
baren gemütlichen und intellektuellen Störungen vorliegt, sondern wenn 
die krankhaften Äußerungen des Prozesses in der ersten Entwicklung 
begriffen oder wesentlich zurückgetreten sind, jedenfalls nicht eine für 
den Richter ohne weiteres erkennbare Schwere erreichen. Bei den Pro
zessen, die erfahrungsgemäß bereits in ihrem Entstehen den Charakter 
des Menschen vollkommen verändern und Willensäußerungen bedingen, 
die seiner ursprünglichen Persönlichkeit widersprechen - wie die 
Schizophrenie und die Paralyse-, pflegen wir auch diese leichtesten Äuße
rungen als Geisteskrankheit im Sinne des Gesetzes aufzufassen. Ist der 
Kranke ein gewohnheitsmäßiger Rechtsbrecher und seine strafbare 
Handlung aus seinem bisherigen Vorleben verständlich, so wird mancher 
Richter vielleicht zögern, sich dieser Anschauung anzuschließen, und 
etwa Bedenken tragen, einen im allerersten Beginn der Paralyse stehen
den Zuhälter, der sich wieder einmal wegen Kuppelei zu verantworten 
hat, oder einen Gewohnheitsdieb, der in einem leichten schizophrenen 
Defektzustand in gewohnter Weise einen Diebstahl beging, von jeder 
Schuld freizusprechen. Der Sachverständige wird dagegen einwenden 
dürfen, daß Schuld Voraussetzung für Strafe, Zurechnungsfähigkeit 
Voraussetzung für Schuld, und daß der Richter den ihm zufallenden 
Beweis für die Zurechnungsfähigkeit und damit auch für die Schuld 
nicht zu führen imstande sei, da gerade bei diesen die Persönlichkeit 
zersetzenden Prozessen nicht ausgeschlossen werden könne, daß sie 
nicht das Handeln krankhaft beeinflußten. Solche Beispiele sind jedoch 
in der forensischen Praxis selten, verglichen mit denjenigen, wo die 
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an einer auch fur den Laien augenfiilligen Paralyse Erkrankte, der in 
einem Erregungszustande befindliche Schizophrene, Kranke mit Wahn
vorstellungen und Sinnestauschungen, Epileptiker in Dammerzustanden, 
Personen, die infolge von seniler Demenz, Dementia praecox, Arterio
sklerose oder Epilepsie verb16det sind; sie alle geIten von jeher als un
verantwortlich fUr ihre Handlungen. Es ist dabei unwesentlich, daB die 
strafbare Tat in einem auch dem Laien ohne weiteres einleuchtenden 
Zusammenhange mit der Psychose steht, daB sie ihm als das natur
gemaBe Ergebnis der erkannten Storung erscheint, als die AuBerung 
von erworbenen intellektuellen oder affektiven Schwachen, von Wahn
ideen oder Sinnestauschungen. Die Tatsache, daB eine Erkrankung der 
gekennzeichneten Art und Schwere vorliegt, genugt, um den Kranken 
als generell unzurechnungsfahig geIten zu lat'sen. Der sinnfallig geistes
kranke Einhrecher gilt daher als unverantwortlich auch fUr eine Straftat, 
die lediglich ein weiteres Glied in einer Kette von ahnlichen, noch im 
Zustande geistiger Gesundheit von ihm verubten Handlungen darstellt. 

Viel schwieriger ist die Entscheidung fur den Richter, wenn keine 
sinn/iillige Psychose mit Wahnideen, Sinnestauschungen oder BewuBt
seinsstorung, kein schwerer Defekt mit auch fur den Laien unverkenn
baren gemutlichen und inteIlektuellen Storungen vorliegt, sondern wenn 
die krankhaften AuBerungen des Prozesses in der ersten Entwicklung 
begriffen oder wesentlich zuruckgetreten sind, jedenfalls nicht eine fur 
den Richter ohne weiteres erkennbare Schwere erreichen. Bei den Pro
zessen, die erfahrungsgemaB bereits in ihrem Entstehen den Charakter 
des Menschen vollkommen verandern und WillensauBerungen bedingen, 
die seiner urspriinglichen Personlichkeit widersprechen - wie die 
Schizophrenie und die Paralyse -, pflegen wir auch diese leichtestenAuBe
rungen als Geisteskrankheit im Sinne des Gesetzes aufzufassen. 1st der 
Kranke ein gewohnheitsmaBiger Rechtsbrecher und seine strafbare 
Handlung aus seinem bisherigen Vorleben verstandlich, so wird mancher 
Richter vielleicht zogern, sich dieser Anschauung anzuschlieBen, und 
etwa Bedenken tragen, einen im allerersten Beginn der Paralyse stehen
den ZuhaIter, der sich wieder einmal wegen Kuppelei zu verantworten 
hat, oder tiinen Gewohnheitsdieb, der in einem leichten schizophrenen 
Defektzustand in gewohnter Weise einen Diebstahl beging, von jeder 
Schuld freizusprechen. Der Sachverstandige wird dagegen einwenden 
durfen, daB Schuld Voraussetzung fur Strafe, Zurechnungsfahigkeit 
Voraussetzung fUr Schuld, und daB der Richter den ihm zufallenden 
Beweis fur die Zurechnungsfiihigkeit und damit auch fur die Schuld 
nicht zu fUhren imstande sei, da gerade bei diesen die Personlichkeit 
zersetzenden Prozessen nicht ausgeschlossen werden konne, daB sie 
nicht das Handeln krankhaft beeinfluBten. Solche Beispiele sind jedoch 
in der forensischen Praxis selten, verglichen mit denjenigen, wo die 
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Straftat im grellen Widerspruche zu dem ganzen Vorleben des Täters 
steht und aus seiner ursprünglichen Persönlichkeit nicht ableitbar und 
verständlich ist. In diesem Falle wird der Richter an der krankhaften 
Motivierung der Tat nicht zweifeln und den Täter freisprechen, mag 
auch eine im Sinne des Laien sinnfällige Psychose oder Verblödung nicht 
vorliegen. Eine gut beleumundete Beamtenfrau, die im neurastheni
schen Vorstadium der Paralyse einen Warenhausdiebstahl beging, ein 
Student mit tadellosem Vorleben, der im allerersten Beginn der Schizo
phrenie einen fremden Mantel an sich nahm, gelten dem Richter mit 
Recht als nicht verantwortlich. Die Frage, ob die freie Willensbestim
mung "ausgeschlossen" war, ob "die Fähigkeit, das Ungesetzliche der 
Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß zu bestimmen", 
vollkommen fehlte, wird ohne weiteres bejaht. Die "biologische" 
Tatsache, daß die ursprüngliche Persönlichkeit durch die fortschreitende 
Gehirnerkrankung vernichtet worden ist und eine andere krankhaft 
beeinflußte vor uns steht, genügt demnach bei diesen Prozessen, um die 
Zurechnungsfähigkeit als aufgehoben zu betrachten, da die Möglichkeit 
nicht von der Hand zu weisen ist, daß der Täter unter dem Einflusse 
der Krankheit die Tat beging. "Der Richter, dem eine solche Möglich
keit der Unzurechnungsfähigkeit nachgewiesen wird, welche die Gewiß
heit der Zurechnungsfähigkeit ausschließt, muß freisprechen", schreibt 
schon SEIFERHELD1154). 

Diesen Standpunkt nehmen wir freilich in dieser Entschiedenheit 
nur einem Teile der Prozesse, der Paralyse und der Gruppe der Schizo
phrenie, gegenüber ein, Erkrankungen, bei denen sich die Zerstörung 
und der Zerfall der Persönlichkeit besonders schnell und verhängnisvoll 
abzuspielen pflegt. Doch auch bei den übrigen Prozessen, die langsamer 
fortschreiten und Charakter und Intelligenz nicht so von Grund aus 
verändern, besteht eine entschiedene Neigung, die Zurechnungsfähig
keit schon bei leichteren Defekten als ausgeschlossen zu betrachten, 
sofern uns nur die Straftat als der ursprünglichen Persönlichkeit wider
sprechend einleuchtet und ·die Möglichkeit besteht, daß sie zur Zeit der 
Tat krankhaft beeinflußt war. Jedenfalls beurteilen wir einen erworbenen 
intellektuellen oder affektiven Mangel vom Standpunkte der Zurech
nungsfähigkeit aus anders als einen angeborenen Mangel ähnlicher Artung 
und Schwere. Ein ursprünglich normaler Mann, der nach einem schwe
ren Schädeltrauma an epileptoiden Verstimmungen erkrankt und in einer 
solchen eine Körperverletzung begeht, wird eher dem Schutze des §51 em
pfohlen werden, als etwa eine Persönlichkeit, die von jeher an ähnli
chen Verstimmungen leidet und sich unter ihrem Einflusse zu der gleichen 
Straftat hinreißen läßt. Einen ursprünglich sozialen Handwerker, der 
durch eine Epilepsie schwachsinnig wurde, seine berufliche Leistungs
fähigkeit einbüßte und in der Not stiehlt, wird der Richter anders be-
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Straftat im grellen Widerspruche zu dem ganzen Vorleben des Taters 
steht und aus seiner urspriinglichen Personlichkeit nicht ableitbar und 
verstandlich ist. In diesem FaIle wird der Richter an der krankhaften 
Motivierung der Tat nicht zweifeln und den Tater freisprechen, mag 
auch eine im Sinne des Laien sinnfallige Psychose oder Verblodung nicht 
vorliegen. Eine gut beleumundete Beamtenfrau, die im neurastheni
schen Vorstadium der Paralyse einen Warenhausdiebstahl beging, ein 
Student mit tadellosem Vorleben, der im allerersten Beginn der Schizo
phrenie einen fremden Mantel an sich nahm, gelten dem Richter mit 
Recht als nicht verantwortlich. Die Frage, ob die freie Willensbestim
mung "ausgeschlossen" war, ob "die Fahigkeit, das Ungesetzliche der 
Tat einzusehen oder seinen Willen dieser Einsicht gemaB zu bestimmen", 
vollkommen fehlte, wird ohne weiteres bejaht. Die "biologische" 
Tatsache, daB die urspriingliche Personlichkeit durch die fortschreitende 
Gehirnerkrankung vernichtet worden ist und eine andere krankhaft 
beeinfluBte vor uns steht, geniigt demnach bei diesen Prozessen, um die 
Zurechnungsfahigkeit als aufgehoben zu betrachten, da die Moglichkeit 
nicht von der Hand zu weisen ist, daB der Tater unter dem Einflusse 
der Krankheit die Tat beging. "Der Richter, dem eine solche Moglich
keit der Unzurechnungsfahigkeit nachgewiesen wird, welche die GewiB
heit der Zurechnungsfahigkeit ausschlieBt, mufJ freisprechen", schreibt 
schon SEIFERHELD1154). 

Diesen Standpunkt nehmen wir freilich in dieser Entschiedenheit 
nur einem Teile der Prozesse, der Paralyse und der Gruppe der Schizo
phrenie, gegeniiber ein, Erkrankungen, bei denen sich die Zerstorung 
und der Zerfall der Personlichkeit besonders schnell und verhangnisvoll 
abzuspielen pflegt. Doch auch bei den iibrigen Prozessen, die langsamer 
fortschreiten und Charakter und Intelligenz nicht so von Grund aus 
verandern, besteht eine entschiedene Neigung, die Zurechnungsfahig
keit schon bei leichteren Defekten als ausgeschlossen zu betrachten, 
sofern uns nur die Straftat als der urspriinglichen Personlichkeit wider
sprechend einleuchtet und ,die Moglichkeit besteht, daB sie zur Zeit der 
Tat krankhaft beeinfluBt war. Jedenfalls beurteilen wir einen erworbenen 
intellektuellen oder affektiven Mangel vom Standpunkte der Zurech
nungsfahigkeit aus anders als einen angeborenen Mangel ahnlicher Artung 
und Schwere. Ein urspriinglich normaler Mann, der nach einem schwe
ren Schadeltrauma an epileptoiden Verstimmungen erkrankt und in einer 
solchen eine Korperverletzung begeht, wird eher dem Schutze des § 51 em
pfohlen werden, als etwa eine Personlichkeit, die von jeher an ahnli
chen Verstimmungen leidet und sich unter ihrem Einflusse zu der gleichen 
Straftat hinreiBen laBt. Einen urspriinglich sozialen Handwerker, der 
durch eine Epilepsie schwachsinnig wurde, seine berufliche Leistungs
fahigkeit einbiiBte und in der Not stiehlt, wird der Richter anders be-
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urteilen als einen torpiden Gewohnheitsdieb, der von frühester Kindheit 
an eine geistige Schwäche aufweist, die mit der erworbenen weitgehende 
Gemeinsamkeiten aufweisen kann. Diese verschiedene Beurteilung ähn
licher Defekte, je nachdem sie angeboren oder erworben sind, ist nur 
scheinbar eine Inkonsequenz. Entscheidend für die mildere Auffassung 
der erworbenen Mängel ist die Tatsache, daß wir es bei diesen mit wirk
lichen Gehirnkrankheiten, mit "Störungen" einer ursprünglich mehr 
oder weniger vollwertigen· Geistestätigkeit. zu tun haben, deren fort
schreitenden Charakter wir ebenso mit in Rechnung ziehen wie den 
Umstand, daß die Kranken selbst ihrem veränderten Wesen ohne, oder 
ohne genügendes, Verständnis gegenüberstehen. 

Auf Grund dieser Überlegungen pflegen wir demnach bei erworbenen 
Defekten irrfolge von Epilepsie, Arteriosklerose, Gehirnverletzung, chro
nischem Alkoholismus, Encephalitis lethargica und anderen Prozessen 
Unzurechnungsfähigkeit anzunehmen, sobald der psychische Mangel 
eine gewisse Schwere erreicht und wir Grund zur .Annahme haben, daß 
die Tat krankhaft beeinflußt ist. Den gleichen Standpunkt nehmen viele 
Sachverständige auch dem Greisenschwachsinn gegenüber ein. Die 
Entscheidung der Frage nach der Verantwortlichkeit ist gerade im Be
ginn der senilen Verblödung besonders schwierig, da es sich dabei nicht 
um an sich pathologische Störungen im engeren Sinne handelt, sondern 
um Rückbildungserscheinungen, die für ein bestimmtes :Menschenalter 
physiologisch sind. Trotzdem sind sich die Sachverständigen wohl ziem
lich einig darüber, daß selbst die ersten Äußerungen des Greisenschwach
sinns als strafausschließend gelten müssen, sobald sie den Täter zu Straf
taten bestimmen, die aus seinem ursprünglichen Wesen nicht ableitbar 
sind und ihm durchaus widersprechen. Die Sittlichkeitsverbrechen un
bescholtener Greise werden daher wohl fast allgemein von den Psy
chiatern als in einem willensunfreien Zustande begangen angesehen, und 
zwar auch in Fällen, in denen der geistige Rückgang des Täters sich in 
mäßigen Grenzen hält. 

Meine Herren! Den "Prozessen" stellten wir die "abnormen An
lagen" gegenüber. Ihre Beurteilung unter dem Gesichtspunkte der Zu
rechnungsfähigkeit geht von ganz anderen Voraussetzungen aus. Waren 
es vorhin rein psychiatrische Überlegungen, so ist hier eine Betrachtungs
weise am Platze, die ihre Elemente der verstehenden Psychologie, der 
Kriminalpsychologie, entnimmt. Denn hier handelt es sich, wie wir 
sahen, um Zustände, die vom normalen psychischen Geschehen nur 
gradweise unterschieden und somit einfühlungsfähig sind. Ob wir einen 
reizbaren Imbezillen für eine Brandstiftung, eine eifersüchtige Hysteri
sche für einen Totschlagsversuch, einen pathologischen Schwindler für 
einen Betrug, einen psychopathischen Homosexuellen für ein Sittlich
keitsverbrechen als verantwortlich oder unverantwortlich erklären, 
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urteilen als einen torpiden Gewohnheitsdieb, der von fruhester Kindheit 
an eine geistige Schwache aufweist, die mit der erworbenen weitgehende 
Gemeinsamkeiten aufweisen kann. Diese verschiedene Beurteilung ahn
licher Defekte, je nachdem sie angeboren oder erworben sind, ist nur 
scheinbar eine Inkonsequenz. Entscheidend fur die mildere Auffassung 
der erworbenen Mangel ist die Tatsache, daB wir es bei dieseh mit wirk
lichen Gehirnkrankheiten, mit "StOrungen" einer ursprunglich mehr 
oder weniger vollwertigen· Geistestatigkeit, zu tun haben, deren fort
schreitenden Charakter wir ebenso mit in Rechnung ziehen wie den 
Umstand, daB die Kranken selbst ihrem veranderten Wesen ohne, oder 
ohIie geniigendes, Verstandnis gegenuberstehen. 

Auf Grund dieser -Uberlegungen pflegen wir demnach bei erworbenen 
Defekten infolge von Epilepsie, Arteriosklerose, Gehirnverletzung, chro
nischem Alkoholismus, Encephalitis lethargica und anderen Prozessen 
Unzurechnungsfahigkeit anzunehmen, sobald der psychische Mangel 
eine gewisse Schwere erreicht und wir Grund zur .Annahme haben, daB 
die Tat krankhaft beeinfluBt ist. Den gleichenStandpunkt nehmen viele 
Sachverstandige auch dem Greisenschwachsinn gegenuber ein. Die 
Entscheidung der Frage nach der Verantwortlichkeit ist gerade im Be
ginn der senilen Verblodung besonders schwierig, da es sich dabei nicht 
um an sich pathologische Storungen im engeren Sinne handelt, sondern 
um Ruckbildungserscheinungen, die fUr ein bestimmtes :Menschenalter 
physiologisch sind. Trotzdem sind sich die Sachverstandigen wohl ziem
lich einig daruber, daB selbst die ersten AuBerungen des Greisenschwach
sinns als strafausschlieBend gelten mussen, sobald sie den Tater zu Straf
taten bestimmen, die aus seinem ursprunglichen Wesen nicht ableitbar 
sind und ihm durchaus widersprechen. Die Sittlichkeitsverbrechen un
bescholtener Greise werden daher wohl fast allgemein von den Psy
chiatern als in einem willensunfreien Zustande begangen angesehen, und 
zwar auch in Fallen, in denen der geistige Ruckgang des Taters sich in 
maBigen Grenzen halt. 

Meine Herren! Den "Prozessen" stellten wir die "abnormen An
lagen" gegenuber. Ihre Beurteilung unter dem Gesichtspunkte der Zu
rechnungsfahigkeit geht von ganz anderen Voraussetzungen aus. Waren 
es vorhin rein psychiatrische -Uberlegungen, so ist hier eine Betrachtungs
weise am Platze, die ihre Elemente der verstehenden Psychologie, der 
Kriminalpsychologie, entnimmt. Denn hier handelt es sich, wie wir 
sahen, um Zustande, die yom normalen psychischen Geschehen nur 
gradweise unterschieden und somit einfiihlungsfahig sind. Ob wir einen 
reizbaren Imbezillen fur eine Brandstiftung, eine eifersuchtige Hysteri
sche fUr einen Totschlagsversuch, einen pathologischen Schwindler fur 
einen Betrug, einen psychopathischen Homosexuellen fUr ein Sittlich
keitsverbrechen als verantwortIich oder unverantwortIich erklaren, 
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hängt lediglich von dem Grade der intellektuellen und affektiveil Stö
rungen des Täters ab. Der Paralytiker, der Hebephrene, der verblödete 
Epileptiker galten uns als unzurechnungsfähig für alle Handlungen. 
Die :Feststellung, daß das ursprüngliche Wesen des Täters krankhaft 
verändert ist, genügte uhs, um ihre fr·eie Willensbestimmung in Zweifel 
zu ziehen, und es war für die Beurteilung der Frage irrelevant, ob sich 
ein verständlicher Zu01ammenhang zwischen der Tat und irgendwelchen 
affektiven oder intellektuellen Störungen uachweisen ließ oder nicht. 
Bei den Prozessen kennen wir mithin keine partielle Zurechnungsfähig
keit. Anders liegen die V~rhältnisse bei den krankhaft Veranlagten. 
Völlige Unzurechnungsfähigkeit für alle Handlungen besteht nur in ge
wissen, zum Teil zeitlich begrenzten, zum Teil dauernden Zuständen, 
z. B. in den vorübergehenden, auf innere oder äußere Einflüsse hin er
folgenden schweren psychotischen Steigerungen und Reaktionen - in 
den ausgesprochenen Manien und Depressionen, im hysterischen Däm
merzustande - und in den schweren Dauerzuständen, z. B. in der 
Idiotie und den schweren Formen der Imbezillität. In weitaus den 
meisten Fällen haben wir es jedoch mit mittleren Graden psychopathi
scher Konstitution zu tun, und bei diesen verlangen wir für die An
nahme der Unzurechnungsfähigkeit, daß die Tat in einem psychologisch 
verständlichen Abhängigkeitsverhältnisse von den krankhaften Eigen
schaften des Täters steht. Ein pathologischer _Schwindler mit einer 
völlig unüberwindlichen Neigung zu phantastischen Entgleisungen gilt 
uns daher als nicht verantwortlich für die seiner krankhaft gesteigerten 
Phantasie und Autosuggestibilität entspringenden Schwindeleien, wohl 
aber für einen Diebstahl, der mit diesen Charaktereigenschaften nicht 
in eine einfühlbare Beziehung gebracht werden kann; einem epileptoiden 
Psychopathen mit schwerer pathologischer Reizbarkeit und Neigung zu 
maßlosen Affektausbrüchen werden wir eine Gewalttat nicht anrephnen, 
wohl aber eine Unterschlagung; ein Querulant ist nicht strafbar für eine 
wahnhaft bedingte Beleidigung, wohl aber für einen Diebstahl, der seiner 
ursprünglichen verbrecherischen Veranlagung oder .äußeren Umständen 
entspringt. Auf dem Gebiete der psychischen Mißbildungen erkennen wir 
demnach - von den erwähnten Ausnahmezuständen und den schweren 
Dauerformen abgesehen - keine generelle Unzurechnungsfähigkeit an. 
Die Entscheidung, ob der Täter verantwortlich für eine Tat ist oder nicht, 
hängt davon ab, ob ihm im gegebenenFalle die Fähigkeit abging, das Un
gesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen gemäß dieser Einsicht 
zu bestimmen. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein geistig abnorm 
Veranlagter für eine Tat verantwortlich gemacht werden kann, bedarf 
es demnach in jedem Falle einer gründlichen Prüfung, ob der Grad der 
seelischen Abweichung so schwer ist, daß die psychologischen Voraus
setzungen für die Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit gegeben sind. 
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hangt lediglich von dem Grade der intellektuellen und affektivell Sto
rungen des Taters abo Der Paralytiker, der Hebephrene, der verblodete 
Epileptiker galten uns als unzurechnungsfahig fur alle Handlungen. 
Die :Feststellung, daB das ursprungliche Wesen des Taters krankhaft 
verandert ist, genugte uhs, urn ihre fr·eie Willensbestimmung in Zweifel 
zu ziehen, und es war fur die Beurteilung der Frage irrelevant, ob sich 
ein verstandlicher ZU<1ammenhang zwischen der Tat und irgendwelchen 
affektiven oder intellektuellen Storungen uachweisen lieB oder nicht. 
Bei den Prozessen kennen wir mithin keine partielle Zurechnungsfahig
keit. Anders liegen die V~rhaltnisse bei den krankhaft Veranlagten. 
Vollige Unzurechnungsfahigkeit fUr aIle Handlungen besteht nur in ge
wissen, zum Tcil zeitlich begrenzten, zum Teil dauernden Zustanden, 
Z. B. in den vorubergehenden, auf innere oder auBere Einflusse hin er
folgenden schwercn psychotischen Steigerungen und Reaktionen - in 
den ausgesprochenen Manien und Depressionen, im hysterischen Dam
merzustande - und in den schweren Dauerzustanden, Z. B. in der 
Idiotie und den schweren Formen der Imbezillitat. In weitaus den 
meisten Fallen haben wir es jedoch mit mittleren Graden psychopathi
scher Konstitution zu tun, und bei diesen verlangen wir fur die An
nahme der Unzurechnungsfahigkeit, daB die Tat in einem psychologisch 
verstandlichen Abhangigkeitsverhaltnisse von den krankhaften Eigen
schaften des Taters steht. Ein pathologischer .Schwindler mit einer 
vollig unuberwindlichen Neigung zu phantastischen Entgleisungen gilt 
uns daher als nicht verantwortlich fur die seiner krankhaft gesteigerten 
Phantasie und Autosuggestibilitat entspringenden Schwindeleien, wohl 
aber fUr einen Diebstahl, der mit diesen Charaktereigenschaften nicht 
in eine einfuhlbare Beziehung gebracht werden kann; einem epileptoiden 
Psychopathen mit schwerer pathologischer Reizbatkeit und Neigung zu 
maBlosen Affektausbruchen werden wir eine Gewalttat nicht anrephnen, 
wohl aber eine Unterschlagung; ein Querulant ist nicht strafbar fUr eine 
wahnhaft bedingte Beleidigung, wohl aber fUr einen Diebstahl, der seiner 
ursprunglichen verbrecherischen Veranlagung oder auBeren Umstanden 
entspringt. Auf dem Gebiete der psychischen MiBbildungen erkennen wir 
demnach - von den erwahnten Ausnahmezustanden und den schweren 
Dauerformen abgesehen - keine generelle Unzurechnungsfahigkeit an. 
Die Entscheidung, ob der Tater verantwortlich fUr eine Tat ist oder nicht, 
hangt davon ab, ob ihm im gegebenenFalle die Fahigkeit abging, das Un
gesetzliche der Tat einzusehen oder seinen Willen gemaB dieser Einsicht 
zu bestimmen. Bei der Beantwortung der Frage, ob ein geistig abnorm 
Veranlagter fUr eine Tat verantwortlich gemacht werden kann, bedarf 
es demnach in jedem FaIle einer grundlichen Priifung, ob der Grad der 
seelischen Abweichung so schwer ist, daB die psychologischen Voraus
setzungen fUr die Aufhebung der Zurechnungsfahigkeit gegeben sind. 



30 III. Vorlesung. 

Die Kluft, die zwischen den echten Geisteskranken - den Pro
zessen -und den Psychopathien- den krankhaften Variationen der 
Norm- besteht, wird von den Juristen zumeist übersehen. Der Irrtum 
v. LISZTs, daß "die Zustände, die, mit voller Intensität auftretend, die 
Zurechnungsfähigkeit ausschließen, dann, wenn sie nicht mit voller 
Intensität auftreten, die Zurechnungsfähigkeit mindern", findet sich 
schori in den Partikulargesetzen und ist, trotzdem er bereits 1861 von 
SEIFERHELnl154) scharf bekämpft wurde, wieder in den Entwürfen auf
getaucht. ·wenn es demnach auch in der Begründung des letzten Ent
wurfes heißt: "Die biologischen Zustände, durch welche die Zurechnungs
fähigkeit beeinflußt wird, sind bei der verminderten Zurechnungsfähig
keit die gleichen wie bei der Unzurechnungsfähigkeit; nur der Grad der 
Einwirkung ist verschieden" - so hat dieser Satz für die erwähnten 
schweren Prozesse keine Gültigkeit. 

Meine Herren! Aus meinen bisherigen Ausführungen geht hervor, 
daß nach der geltenden Übung das Gebiet der Unzurechnungsfähigkeit 
im Sinne des § 51 StGB. folgende Geisteszustände umfaßt: 

Innerhalb der Gruppe der Intoxikationen: vornehmlich die mit 
hochgradiger Bewußtseinstrübung einhergehende "Volltrunkenheit", 
die pathologischen Räusche im engem Sinne und die Räusche auf aus
gesprochen krankhafter Grundlage. 

Innerhalb der Prozesse: Zunächst die mit, für den Laien sinnfälligen, 
psychotischen Erscheinungen (Wahnerlebnissen, Halluzinationen, a:us
gesprochener Exaltation und Depression, Verwirrtheit, Bewußtseins
störung usw.) einhergehenden Geisteszustände. Weiter alle Entwick
lungsstadien der Paralyse und der schizophrenen Prozesse. Die genuinen 
Epilepsien, die Arteriosklerose des Gehirns, die senile Demenz, die 
alkoholische Degeneration, wenn sie zu deutlichen Ausfällen führten, 
die Straftat der ursprünglichen Persönlichkeit fremd und das Ergebnis 
des erworbenen psychischen Mangels ist. 

Innerhalb der krankhaften Veranlagungen: Die psychotischen Re
aktionen auf dem. Boden psychischer Entartung (Haftpsychosen, 
Schreckpsychosen, hysterische Dämmerzustände, pathologische Affekte), 
die endogenen degenerativen Psychosen, das manisch-depressive Irre
sein. Die konstitutionellen Dauerformen und pathologischen Entwick
lungen krankhafter Anlagen, falls die abnormen Eigenschaften des 
Täters sein Handeln zur Zeit der Tat so entscheidend beeinflußten, daß 
die psychologischen Voraussetzungen der Unzurechnungsfähigkeit ge
geben sind. 

Meine Herren! Nachdem wir die Geisteszustände kennengelernt 
haben, die nach dem geltenden Rechte die Verantwortlichkeit aufheben, 
haben wir keine Schwierigkeiten mehr, diejenigen zu bezeichnen, welche 
die Fähigkeit, das Unerlaubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht 

30 III. Vorlesung. 

Die Kluft, die zwischen den echtenGeisteskranken - den Pro. 
zessen - und den Psychopathien - den krankhaften Variationen der 
Norm - besteht, wird von den Juristen zumeist iibersehen. Der Irrtum 
v. LISZTS, daB "die Zustiinde, die, mit voller Intensitiit auftretend, die 
Zurechnungsfiihigkeit ausschlieBen, dann, wenn sie nicht mit voller 
Intensitat auftreten, die Zurechnungsfiihigkeit mindern", findet sich 
schon in den Partikulargesetzen und ist, trotzdem er bereits 1861 von 
SEIFERHELD1154) scharf bekiimpft wurde, wieder in den Entwiirfen auf
getaueht. 'Wenn es demnach auch in der Begriindung des letzten Ent
wurfes heiBt: "Die biologischen Zustiinde, durch welche die Zurechnungs
fiihigkeit beeinfluBt wird, sind bei der verminderten Zurechnungsfiihig
keit die gleichen wie bei der Unzurechnungsfiihigkeit; nur der Grad der 
Einwirkung ist verschieden" - so hat dieser Satz fiir die erwiihnten 
schweren Proiesse keine Giiltigkeit. 

Meine Herren! Aus meineIi bisherigen Ausfiihrungen geht hervor, 
daB nach der geltenden Dbung das Gebiet der Unzurechnungsfiihigkeit 
im Sinne des § 51 StGB. folgende Geisteszustiinde umfaBt: 

Innerhalb der Gruppe der lntoxikationen: vornehmlich die mit 
hochgradiger BewuBtseinstriibung einhergehende "Volltrunkenheit" , 
die pathologischen Riiusche im engern Sinne und die Riiusche auf aus
gesprochen krankhafter Grundlage. 

Innerhalb der Prozesse: Zuniichst die mit, fUr den Laien sinnfiilligen, 
psychotischen Erscheinungen (Wahnerlebnissen, Halluzinationen, a:us
gesprochener Exaltation und Depression, Verwirrtheit, BewuBtseins
starung usw.) einhergehenden Geisteszustiinde. Weiter aIle Entwick
lungsstadien der Paralyse und der schizophrenen Prozesse. Die genuinen 
Epilepsien, die Arteriosklerose des Gehirns, die senile Demenz, die 
alkoholische Degeneration, wenn sie zu deutlichen Ausfiillen fiihrten, 
die Straftat der urspriinglichen Personlichkeit fremd und das Ergebnis 
des erworbenen psychischen Mangels ist. 

Innerhalb der krankhaften Veranlagungen: Die psychotischen Re
aktionen auf demo Boden psychischer Entartung (Haftpsychosen, 
Schreckpsychosel1, hysterische Diimmerzustiinde, pathologische Mfekte), 
die endogenen degenerativen Psychosel1, das manisch-depressive Irre
sein. Die konstitutionellel1 Dauerformen und pathologischen Entwick
IUl1gel1 krankhafter Anlagen, falls die abnormen Eigenschaften des 
Tiiters sein Handell1 zur Zeit der Tat so entscheidend beeinfluBten, daB 
die psychologischen Voraussetzul1gen der Unzurechnungsfiihigkeit ge
gebel1 sind. 

Meine Herren! Nachdem wir die Geisteszustiinde kel1nengelernt 
haben, die nach dem geltenden Rechte die Verantwortlichkeit aufheben, 
haben wir keine Schwierigkeiten mehr, diejenigen zu bezeichnen, welche 
die Fiihigkeit, das Ul1erlaubte der Tat einzusehel1 oder dieser Einsicht 
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gemäß zu handeln, zwar nicht aufheben, aber doch im hohen Grade ver
mindern, die Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit. 

Innerhalb der Intoxikationen wird die verminderte Zurechnungs
fähigkeitkaum eine Rolle spielen. Von ärztlichen Gesichtspunkten aus ge
sehen, würde derR11.usch des Gesunden, soweit er nicht zu einer die Ver
antwortlichkeit aufhebenden Bewußtlosigkeit geführt hat, als Zustand 
verminderter Zurechnungsfähigkeit zu betrachten sein. Da es ·jedqch 
dem Rechtsbewußtsein des Volkes widersprechen würde, die Straftaten 
des Berauschten ganz allgemein milder zu bestrafen, so bestimmen die 
Entwürfe ausdrücklich, daß die Strafbestimmungen gegen verminderte 
Zurechnungsfähigkeit auf die Zustände selbstverschuldeter Trunkenheit 
keine Anwendung finden. CRAMER1 72) bedauert freilich, daß Zustände 
selbstverschuldeter Trunkenheit von milderer Strafe ausgeschlossen 
seien; nach seiner Erfahrung habe man bisher gerade bei Trunkenheits
delikten häufig eine Bestimmung vermißt, welche eine verminderte Zu
rechnungsfähigkeit anzunehmen erlaubte. Er scheint jedoch mit seiner 
Ansicht allein zu stehen. 

Der zweite Satz des § 17, Abs. 2; E. 1925 und die ihm entsprechtm
den in den übrigen Entwürfen: "Dies gilt nicht bei Bewußtseinsstörun
gen, die auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhen" ist übrigens miß
verständlich gefaßt. Hat er allgemeine Gültigkeit ode~ bezieht er sich 
nur auf den Rausch des geistig Gesunden 1 Wäre das erstere gemeint, 
so würde ein erheblicher Teil mit dauernden geistigen Mängeln behafteter 
Unzurechnungsfähiger und vermindert Zurechnungsfähiger keine Be
rücksichtigung im Strafmaße finden, denn es entspricht der Erfahrung, 
daß Geisteskranke und Psychopathen zu~ Trinken und zur Trunksucht 
neigen, und daß ausgesprochene Trunksucht namentlich jüngerer Per
sonen oft nur ein Symptom einer dauernd vorhandenen krankhaften 
Veranlagung ist. Die strafrechtliche Beurteilung der Rauschdelikte von 
auch in ihrem nüchternen Dauerzustande mit geistigen Mängeln be
hafteten Personen würde alsdann wesentlich härter sein als nach gelten
dem Recht. Gegenwärtig wird nicht nur der Rausch eines Geistes
kranken, sondern - wie bereits gezeigt wurde - selbst der Rausch 
eines im nüchternen Zustande verminq.ert Zurechnungsfähigen als 
Strafausschließungsgrund betrachtet, .wobei in Rücksicht gezogen wird, 
daß ein krankhaft veranlagter, haltloser, charakterschwacher Mensch 
seine ohnehin spärlichen Hemmungen im Rausch gänzlich verlieren 
kann. Es liegt jedoch kein Anlaß zu der Annahme vor, daß der Gesetz
geber den mit geistigen Mängeln behafteten Trunkenen im künftigen 
Recht anders als im geltenden strafen wolle .. Offenbar wollen die Ent
würfe nur zum Ausdrucke bringen, daß der selbstverschuldete Rausch 
des gesunden Durchschnittsmenschen nicht als Zustand verminderter Zu
rechnungsfähigkeit in Betracht zu ziehen sei, während die geringere 
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gemaB zu handeln, zwar nicht aufheben, aber doch im hohen Grade ver
mindern, die Zustande verminderter Zurechnungslahigkeit. 

Innerhalb der Intoxikationen wird die verminderte Zurechnungs
fahigkeitkaum eine Rolle spielen. Von arztlichen Gesichtspunkten aus ge
sehen, wiirde der R/tusch des Gesunden, soweit er nicht zu einer die Ver
antwortlichkeit aufhebenden BewuBtlosigkeit gefiihrt hat, als Zustand 
verminderter Zurechnungsfahigkeit zu betrachten sein. Da es ojedqch 
dem RechtsbewuBtsein des Volkes widersprechen wiirde, die Straitaten 
des Berauschten ganz allgemein milder zu bestrafen, so bestimmen die 
Entwiirfe ausdriicklich, daB die Strafbestimmungen gegenverminderte 
Zurechnungsfahigkeit auf die Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit 
keine Anwendung finden. CRAMER1 72) bedauert freilich, daB Zustande 
selbstverschuldeter Trunkenheit von milderer Strafe ausgeschlossen 
seien; nach seiner Erfahrung habe man bisher gerade bei Trunkenheits
delikten haufig eine Bestimmung vermiBt, welche eine verminderte Zu
rechnungsfahigkeit anzunehmen erlaubte. Er scheint jedoch mit seiner 
Ansicht allein zu stehen. 

Der zweite Satz des § 17, Abs. 2; E. 1925 und die ihm entsprechtm
den in den iibrigen Entwiirfen: "Dies gilt nicht bei BewuBtseinsstorun
gen, die auf selbstverschuldeter Trunkenheit beruhen" ist iibrigens miB
verstandlich gefaBt. Hat er allgemeine Giiltigkeit ode~ bezieht er sich 
nur auf den Rausch des geistig Gesunden 1 Ware das erstere gemeint, 
so wiirde ein erheblicher Teil mit dauernden geistigen Mangeln behafteter 
Unzurechnungsfahiger und vermindert Zurechnungsfahiger keine Be
riicksichtigung im StrafmaBe finden, denn es entspricht der Erfahrung, 
daB Geisteskranke und Psychopathen zu~ Trinken und zur Trunksucht 
neigen, und daB ausgesprochene Trunksucht namentlich jiingerer Per
sonen oft nur ein Symptom einer dauernd vorhandenen krankhaften 
Veranlagung ist. Die strafrechtliche Beurteilung der Rauschdelikte von 
auch in ihrem niichternen Dauerzustande mit geistigen Mangeln be
hafteten Personen wiirde alsdann wesentlich harter sein als nach gelten
dem Recht. Gegenwartig wird nicht nur der Rausch eines Geistes
kranken, sondern - wie bereits gezeigt wurde - selbst der Rausch 
eines im niichternen Zustande verminq.ert Zurechnungsfahigen als 
StrafaussohlieBungsgrund betraohtet, .wobei in Riioksioht gezogen wird, 
daB ein krankhaft veranlagter, haltloser, oharaktersohwaoher Mensoh 
seine ohnehin sparliohen Hemmungen im Rausch ganzlich verlieren 
kann. Es liegt jedoch kein AnlaB zu der Annahme vor, daB der Gesetz
geber den mit geistigen Mangeln behafteten Trunkenen im kiinftigen 
Reoht anders als im geltenden strafen wolle. 0 Offenbar wollen die Ent
wiirfe nur zum Ausdruoke bringen, daB der selbstversohuldete Rausch 
des gesunden Durchschnittsmenschen nicht alB Zustand verminderter Zu
reohnungsfahigkeit in Betraoht zu ziehen sei, wahrend die geringere 
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Schuld des auch im nüchternen Zustand vermindert Zurechnungsfähi
gen ebenso wie die Unzurechnungsfähigkeit des Geisteskranken auch 
dann zu berücksichtigen sei, wenn sie im Rausch einen Rechtsbruch 
begehen. 

Innerhalb der Prozesse fallen diejenigen Geisteszustände in das Ge
biet der verminderten Zurechnungsfähigkeit, die nicht als strafaus
schließend betrachtet werden können. Die leichteren Äußerungen des 
epileptischen Schwachsinns, die epileptischen Verstimmungen, die ersten 
Erscheinungen der beginnenden senilen und arteriosklerotischen Geiste8-
schwäche und besonders der chronische Alkoholismus sind solche Zu
stände, die. zwar nicht die freie Willensbestimmung ausschließen, sie 
aber in hohem Grade vermindern können. 

Innerhalb der krankhaften Veranlagungen liegt das weiteste Gebiet 
der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Nicht in den Intoxikationen 
und den Prozessen, sondern hier in dem eigentlichen Zwischengebiet 
zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit, in den abnormen Artun
gen, den pathologischen Konstitutionen und Psychopathien liegt die 
Domäne der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Die torpiden Imbezil
len, gekennzeichn,et durch intellektuellen Schwachsinn und geistige und 
g~mütliche Stumpfheit, die erethischen Imbezillen, bei denen sich Ver
standesschwäche mit geistiger Beweglichkeit und gemütlicher Reizbar
keit vereinigen, die sogenannten moralischen Idioten, charakterisiert 
durch hochgradige Mängel des ethischen und altruistischen Fühlens bei 
mehr oder weniger intakter Intelligenz, die Instableu oder Haltlosen, 
deren Lebensführung durch die Unbeständigkeit und Oberflächlichkeit 
ihres Gefühlslebens bestimmt wird, die hysterischen Charaktere mit 
ihrem schwankenden, übersahwenglichen Gefühlsleben, ihrer Neigung 
zu flüchtigen, aber maßlosen Affektausbrüchen, ihrer krankhaft ge
steigerten Phantasie und Beeinflußbarkeit, die pathologischen Schwind
ler, bei denen !lieh Überregbarkeit der Einbildungskraft und Neigung 
zu triebartigen Lügen und Schwindeln mit starker Autosugg~stibilität 
verbinden, die epileptoiden Psychopathen mit endogenen Stimmungs
schwankungen, die Poriomanen mit anfallsweise auftretendem Wander
trieb, die Dipsomanen, bei denen der Alkoholmißbrauch an periodische 
Verstimmungen geknüpft ist, die an leichten manischen und depressiven 
Stimmungsschwankungen leidenden Cyclothymen, die dauernd leicht 
manischen konstitutionell Erregten, die dauernd depressiv gestimmten 
kontitutionell Schwermütigen, die Neurastheniker, die an Zwangs
vorstellungen Leidenden, die sexuell Abnormen, die Homosexuellen, 
Sadisten, Masochisten, Fetischisten, Exhibitionisten usw. - sie alle 
sind nach allgemeiner psychiatrischer Anschauung in ihrer Zurechnungs
fähigkeit beeinträchtigt bei Handlungen, die in einem Abhängigkeits
verhältnis von ihren krankhaften Eigenschaften stehen. 

32 III. Vorlesung. 

Schuld des auch im niichternen Zustand vermindert Zurechnungsfiihi
gen ebenso wie die Unzurechnungsfahigkeit des Geisteskranken auch 
dann zu beriicksichtigen sei, wenn sie im Rausch einen Rechtsbruch 
begehen. 

Innerhalb der Prozesse fallen diejenigen Geisteszustande in das Ge
biet der verminderten Zurechnungsfahigkeit, die nicht als strafaus
schlieBend betrachtet werden konnen. Die leichteren AuBerungen des 
epileptischen Schwachsinns, die epileptischen Verstimmungen, die ersten 
Erscheinungen der beginnenden senilen und arteriosklerotischen Geiste8-
schwache und besonders der chronische Alkoholismus sind sole he Zu
stande, die. zwar nicht die freie WiIlensbestimmung ausschIieBen, sie 
aber in hohem Grade vermindern konnen. 

Innerhalb der krankhaften Veranlagungen liegt das weiteste Gebiet 
der verminderten Zurechnungsfahigkeit. Nicht in den Intoxikationen 
und den Prozessen, sondern hier in dem eigentlichen Zwischengebiet 
zwischen geistiger Gesundheit und Krankheit, in den abnormen Artun
gen, den pathologischen Konstitutionen und Psychopathien liegt die 
Domane der verminderten Zurechnungsfahigkeit. Die torpiden Imbezil
len, gekennzeichn,et durch intellektuellen Schwachsinn und geistige und 
g~miitliche Stumpfheit, die erethischen ImbeziIIen, bei denen sich Ver
standesschwache mit geistiger BewegIichkeit und gemiitlicher Reizbar
keit vereinigen, die sogenannten moralischen Idioten, charakterisiert 
durch hochgradige Mangel des ethischen und altruistischen Fiihlens bei 
mehr oder weniger intakter IntelIigenz, die Instablen oder Haltlosen, 
deren Lebensfiihrung durch die Unbestandigkeit und Oberflachlichkeit 
ihres Gefiihlslebens bestimmt wird, die hysterischen Charaktere mit 
ihrem schwankenden, iiberschwenglichen Gefiihlsleben, ihrer Neigung 
zu fliichtigen, aber maBIosen Affektausbriichen, ihrer krankhaft ge
steigerten Phantasie und BeeinfluBbarkeit, die pathologischen Schwind
ler, bei denen ~ich tJberregbarkeit der Einbildungskraft und Neigung 
zu triebartigen Liigen und Schwindeln mit starker Autosugg~stibilitat 
verbinden, die epileptoiden Psychopathen mit endogenen Stimmungs
schwankungen, die Poriomanen mit anfallsweise auftretendem Wander
trieb, die Dipsomanen, bei denen der AlkoholmiBbrauch an periodische 
Verstimmungen gekniipft ist, die an leichten manischen und depressiven 
Stimmungsschwankungen leidenden Cyclothymen, die dauernd leicht 
manischen konstitutionell Erregten, die dauernd depressiv gestimmten 
kontitutionell Schwermiitigen, die Neurastheniker, die an Zwangs
vorstellungen Leidenden, die sexuell Abnormen, die HomosexueIlen, 
Sadisten, Masochisten, Fetischisten, Exhibitionisten usw. - sie aIle 
sind nach allgemeiner psychiatrischer Anschauung in ihrer Zurechnungs
fahigkeit beeintrachtigt bei Handlungen, die in einem Abhangigkeits
verhaltnis von ihren krankhaften Eigenschaften stehen. 
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)feine Herren! ~Ian wende nicht ein, daß das Gebiet der verminder
ten Zurechnungsfähigkeit von mir viel zu weit gefaßt werde. Ein Blick 
in die Ausführungen der Psychiater, beispielsweise der angeführten von 
WoLLENBERG 1376 ) und CRAMER163 ), genügt, um zu zeigen, daß dieser Ein
wand ungerechtfertigt wäre. Aber auch die Anschauungen der auf diesem 
Gebiete führenden Jurist~n bewegen sich ganz in der gleichen Richtung. 
Y. LrszT720) z. B. führt als Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit 
an: "Die zornige Erregung des Alkoholikers wie die Dämmerzustände des 
Epileptikers, die perversen Neigungen des Homosexuellen, die Laden
diebstähle hysterischer .Frauen der guten Gesellschaft, die Bluttaten der 
.:\Iesserstecher und Lustmörder, die herostratische Eitelkeit der anar
chistischen Propaganda der Tat." KAHL515 ) zieht den Kreisder verminder
ten Zurechnungsfähigkeit in seinem Gutachten zum XXVII. deutschen 
Juristentag noch weiter und erwähnt: Erbliche Belastung, d. h. die 
"von Vorfahren unmittelbar oder mittelbar übernommene psycho
pathische Erbschaft des einzelnen'', Entartung, d. h. "die in gewissen 
physisch.en oder psychischen .:\Ierkmalen sich zu erkennen gebende Ab
weichung von der Norm des ·gesunden .Menschen'·, Schwachsinn, 
Neurasthenie, Hysterie, hysterische Lügensucht, Epilepsie, chronischen 
Alkoholismus, geschlechtliche Perversität, Exhibitionismus, Zwangs
vorstellungen, soweit sie zu Zwangshandlungen führen, ,iCbergangs
zustände gewisser Gemütserkrankungen wie ::\Ielancholie, oder gewisser 
Verstandeserkrankungen wie Hypochondrie'', Anfangszustände der all
gemeinen Paralyse usw.- In seinen mündlicheri Ausführungen fügt er516 ) 

noch manches andere dazu, z. B. alle krankhaft gesteigerten Affekte, 
die Widerstandslosigkeit des hereditär Belasteten und Entarteten, die 
Schwärmerei des krankhaft Exzentrischen, den Despotismus des Sa
disten, "das Selbstgefühl der von Größenwahn angekränkelten Anar
chisten, den Weltverbesserungstrieb des unbelehrbaren Anachronisten. 
der sich in seine Zeit nicht zu schicken weiß und verbrecherisch handelt, 
um die Qesellschaft in seinem Sinne zu reformieren und vieles andere", 
ENGELEN2 42 ) verstieg sich in seinem Referat über die Behandlung ver
mindert Zurechnungsfähiger auf dem VII. Internationalen Kongreß für 
Kriminalanthropologie zu folgenden Ausführungen: "Gewöhnlich ver
steht man unter vermindert Zurechnungsfähigen Leute, welche aus 
inneren Einflüssen, sei es von Haus aus, sei es auf Grundlage erwörbener 
Eigenschaften, unzurechnungsfähig sind. Aber es gilt auch Individuen, 
welche wegen der Umgebung nur Schlechtes sehen und deshalb Ab
normales für normal halten, wenigstens dadurch so beeinflußt werden, 
daß ihr Geist umflort ist; sie sind amoralisch; sie leiden nicht so sehr 
an moral insanity, sondern an moralischer Anästhesie, ihr Gehirn hat 
sich verändert, so möchte ich es als Laie ausdrücken; ihr Geisteszustand 
ist ein kranker geworden oder schlummernde, endogene, Zustände sind zur 

Wilmanns, Zurcchnnngsfählgkrit. 3 
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)Ieine Herren! ~Ian wende nicht ein, daB das Gebiet der verminder
ten Zurechnungsfahigkeit von mir viel zu weit gefaBt werde. Ein Blick 
in die Ausfiihrungen der Psychiater, beispielsweise der angefiihrten von 
WOLLENBERG 1376) und CRAMER163), geniigt, urn zu zeigen, daB dieser Ein
wand ungerechtfertigt ware. Aber auch die Anschauungen der auf diesem 
Gebiete fiihrenden JIlri8t~n bewegen sich ganz in der gleichen Richtung. 
Y. LrszT720) z. B. fiihrt als Zustande verminderter Zurechnungsfahigkeit 
an: "Die zornige Erregung des Alkoholikers wie die Dammerzustande des 
Epileptikers, die perversen Neigungen des HomosexuelIen, die Laden
diebstahle hysterischer Frauen der guten Gesellschaft, die Bluttaten der 
}Iesserstecher und Lustmorder, die herostratische Eitelkeit der anar
chistischen Propaganda der Tat." KAHL515) zieht den Kreis-der verminder
ten Zurechnungsfahigkeit in seinem Gutachten zum XXVII. deutschen 
Juristentag noch weiter und erwahnt: Erbliche Belastung, d. h. die 
"von Vorfahren unmittelbar oder mittelbar iibernommenc psycho
pathische Erbschaft des einzelnen", Entartung, d. h. "die in gewissen 
physisch·en oder psychischen .:\Ierkmalen sich zu erkennen gebende Ab
weichung von der Xorm des· gesunden .Menschen'·, Schwachsinn, 
Xeurasthenie, Hysteric, hysterische Liigensucht, Epilepsie, chronischen 
Alkoholismus, geschlechtliche Perversitat, Exhibitionismus, Zwangs
vorstellungen, soweit sie zu Zwangshandlungen fiihren, ,iCbergangs
zustande gewisser Gemiitserkrankungen wie ::\Ielancholie, oder gewisser 
Verstandeserkrankungen wie Hypochondrie", Anfangszustande der all
gemeinen Paralyse usw. - In seinen mundlicheri Ausfiihrungen fugt er516) 
noch manches andere dazu, z. B. aIle krankhaft gesteigerten Mfekte, 
die WiderstandslQsigkeit des hereditar Belasteten und Entarteten, die 
Schwarmerei des krankhaft Exzentrischen, den Despotismus des Sa
disten, "das Selbstgefiihl der von Grofienwahn angekrankelten Anar
chisten, den Weltverbesserungstrieb des unbelehrbaren Anachronisten. 
del' sich in seine Zeit nicht zu schicken weiB und verbrecherisch handelt, 
urn die Qesellschaft in seinem Sinne zu reformieren und vieles andere", 
ENGELEN242) verstieg sich in seinem Referat uber die Behandlung ver
mindert Zurechnungsfahiger auf dem VII. Internationalen KongreB fiir 
Kriminalanthropologie zu folgenden Ausfuhrungen: "Gewohnlich ver
steht man unter vermindert Zurechnungsfahigen Leute, welche aus 
inneren Einfliissen, sci es yon Haus aus, sei es auf Grundlage erw6rbener 
Eigenschaften, unzurechnungsfahig sind. Aber es gilt auch Individuen, 
welche wegen der Umgebung nur Schlechtes sehen und deshalb Ab
normales fiir normal halten, wenigstens dadurch so beeinfluBt werden, 
daB ihr Geist umflort ist; sic sind amoralisch; sic leiden nicht so sehr 
an moral insanity, sondern an moralischer Anasthesie, ihr Gehirn hat 
Bich verandert, so mochte ich es als Laie ausdriicken; ihr Geisteszustand 
ist ein kranker geworden oder schlummernde, endogene, Zustande sind zur 
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Geltung gekommen, haben sich durch die Umgebung entwickelt." 
ENGELEN wollte auch diese Rechtsbrecher in den Kreis der vermindert 
Zurechnungsfähigen einbezogen wissen. 

Diese Proben aus Referaten von führenden Juristen müssen ge
nügen, um Ihnen zu zeigen, daß sie das Gebiet der milder Schuld
haften oft weiter fassen als irgendein Psychiater je gewagt hatte. 

IV. Vorlesung. 
Welche Geisteszustände gelten nach heutiger .Anschauung als Zustände vermin

derter Zurechnungsfähigkeit? (I<'ortsetzung.)- Zustände verminderter Zurechnungs
fähigkeit einst und jetzt1367•).- Einflüsse der Umwelt auf die Entwieklung von 
Zuständen verminderter Zurechnungsfähigkeit. 

Meine Herren! Juristen und Mediziner, die sich für die Einführung 
des Begriffs der verminderten Zurechnungsfähigkeit in ein neues Straf. 
gesetzbuch einsetzen, verteidigen ihren Standpunkt gern mit dem Hin
weise, daß bereits ältere deutsche Strafgesetzbücher den wegen psychi
scher Mängel weniger Schuldhaften im Strafmaß besonders berück
sichtigt haben. Man wird von vorneherein annehmen dürfen, daß die 
Berufung auf alte gesetzliche Bestimmungen nicht stichhaltig sei, daß 
vielmehr unter verminderter Zurechnungsfähigkeit früher etwas andPreR 
verstanden wurde als gegenwärtig, und daß auch die Gründe, die für 
die Berücksichtigung der minder Schuldhaften im Strafmaß angeführt 
wurden, nicht die gleichen waren wie heutzutage. Denn der Begriff 
der Zurechnungsfähigkeit ist kein feststehender, unwandelbarer und 
allgemeingültiger, vielmehr, wie alle von Werturteilen ·beeinflußten, 
ungemein schwankend; gibt er doch die Rechtsanschauung des VolkPR 
wieder, die sich in Abhängigkeit von der Höhe der jeweils herrschendPn 
Ku}tur und Wissenschaft entwickelt. Hatte er schon seit jener Zeit, 
wo als unzurechnungsfähig nur der sinnfällig Geisteskranke betrachtet 
wurde, der wiederholt ernstliche Versuche gemacht hatte, sich selbst 
zu vernichten, bis in die Zeit des Humanismus eine völlige Wandlung 
erfahren, so wurde seine heutige Fassung vorwiegend von dem außer
ordentlichen Aufschwung bestimmt, ·den die Wissenschaft von den 
Geistesstörungen im Zeitalter der Naturwissenschaften nahm. 

Vor hundert Jahren erschöpfte sich die psychiatrische Wissenschaft 
in einer zersplitterten und oberflächlichen Kasuistik; eine gründlicher!' 
Erforschung der geistigen Störungen konnte erst mit der Entstehung und 
Entwicklung der Irrenanstalten einsetzen. Der Irrenarzt der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts beschränkte sich jedoch auf die Erforschung und 
Behandlung der stürmisch Geisteskranken, denn nur für sie waren die 
Zellen der alten Narrenhäuser bestimmt. So handeln denn auch die 
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Geltung gekommen, haben sich durch die Umgebung entwickelt." 
ENGELEN wollte auch diese Rechtsbrecher in den Kreis der vermindert 
Zurechnungsfahigen einbezogen wissen. 

Diese Proben aus Referaten von fuhrenden Juristen mussen ge
nugen, um Ihnen zu zeigen, daB sie das Gebiet der milder Schuld
haften oft weiter fassen als irgendein Psychiater je gewagt hatte. 

IV. VOl'lesullg. 
Welche Geisteszustiinde gelten nach he'Utiger Anschauung als Zustiinde vermin

derier Zurechnungs!iihigkeit? (I<'ortsetzung.) - Zustande verminderter Zurechnungs
fahigkeit einst und jetzt1367a). - Einfliisse der Umwelt auf die Entwieklung von 
Zustanden verminderter Zurechnungsfahigkeit. 

Meine Herren! J uristen und Mediziner, die sich fur die Einfuhrung 
des Begriffs der verminderten Zurechnungsfahigkeit in ein neues Straf
gesetzbuch einsetzen, verteidigen ihren Standpunkt gern mit dem Hin
weise, daB bereits altere deutsche Strafgesetzbucher den wegen psychi
scher Mangel weniger Schuldhaften im StrafmaB besonders beruck
sichtigt haben. Man wird von vorneherein annehmen durfen, daB die 
Berufung auf alte gesetzliche Bestimmungen nicht stichhaltig sei, daB 
vielmehr unter verminderter Zurechnungsfahigkeit fruher etwas andereR 
verstanden wurde als gegenwartig, und daB auch die Grunde, die fiir 
die Berucksichtigung der minder Schuldhaften im StrafmaB angefUhrt 
wurden, nicht die gleichen waren wie heutzutage. Denn der Begriff 
der Zurechnungsfahigkeit ist kein feststehender, unwandelbarer und 
allgemeingultiger, vielmehr, wie aIle von Werturteilen °beeinfluBten, 
ungemein schwankend; gibt er doch die Rechtsanschauung des VolkeR 
wieder, die sich in Abhangigkeit von der Hohe der jeweils herrschenden 
Ku}tur und Wissenschaft entwickelt. Hatte er schon seit jener Zeit, 
wo als unzurechnungsfahig nur der sinnfallig Geistcskranke betrachtet 
wurde, der wiederholt ernstliche Versuche gemacht hatte, sich selbst 
zu vernichten, bis in die Zeit des Humanismus eine vollige Wandlung 
erfahren, so wurde seine heutige Fassung vorwiegend von dem auBer
ordentlichen Aufschwung bestimmt, -den die Wissenschaft von den 
Geistesstorungen im Zeitalter der Naturwissenschaften nahm. 

Vor hundert Jahren erschopfte sich die psychiatrische Wissenschaft 
in einer zersplitterten und oberflachlichen Kasuistik; eine grundlichere 
Erforschung der geistigen StOrungen konnte erst mit der Entstehung und 
Entwicldung der Irrenanstalten einsetzen. Der Irrenarzt der ersten Halfte 
des vorigen Jahrhunderts beschrankte sich jedoch auf die Erforschung und 
Behandlung der stiirmisch Geisteskranken, denn nur fUr sie waren die 
Zellen der alten Narrenhauser bestimmt. So handeln denn auch die 
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alten Lehrbücher der Psychiatrie nur von den schweren geistigen 
Störungen: der Narrheit, der Raserei, der Verrücktheit und dem Blöd
sinn. Erst der Ausbau der modernen Geisteskrankenpflege nach dem 
Fortfallen der alten Zwangsmittel in den sechziger Jahren erweiterte 
den Kreis der Kranken, die Besserung und Heilung in den allmählich 
den Charakter von Krankenhäusern annehmenden Irrenanstalten such
ten. Immerhin waren es doch auch jetzt noch so gut wie ausschließlich 
wirkliche Irre, die in den Anstalten Aufnahme fanden, und die Lehr
bücher der siebziger Jahre, die von GRIESINGER, ScHÜLE, KRAFFT
EBING und anderen, ja selbst noch die ersten Auflagen des KRAEPELIN
sehen Werkes beschäftigten sich fast durchweg mit den echten Geistes
störungen. Die krankhaft veranlagten Persönlichkeiten, die abnormen 
Variationen der Norm fanden kaum Beachtung, und auch von den 
länger bekannten" Typen dieser Gruppe, der ~eurasthenie und Hysterie, 
erweckten weniger die Dauerzustände als gewisse auffällige Überlage
rungen und Ausnahmezustände - die Zwangsvorstellungen, Dämmer
_zustände und Anfälle - die Aufmerksamkeit der damaligen Ärzte. 
Aber selbst bei gründlicherer Kenntnis der Erscheinungen dieser Zu
stände wurde ihr eigentliches Wesen, ihre innige Verwandtschaft mit 
normalen seelischen Vorgängen und die grundsätzliche Unmöglichkeit, 
sie von diesen scharf abzugrenzen, lange noch verkannt; wurden doch 
noch bis in die letzte Zeit so grundsätzlich wesensverschiedene Zustände 
wie die "seelische Mißbildung" Hysterie und die auf organischer Hirn
veränderung beruhende Verblödungsepilepsie unter dem Oberbegriffe 
der großen Neurosen zusammengefaßt. Die scharfe Gegenüberstellung 
der echten Seelenstörungen als etwas Gewordenes und der krankhaften 
Variationen als etwas Gegebenes ist erst eine Errungenschaft der letzten 
Jahrzehnte. 

Die Entwicklung dieser Anschauungen wurde von verschiedenen 
Seiten her bestimmt. Maßgebend waren dafür zunächst die von fran
zösischen Ärzten ausgehenden Forschungen über die Entartung und das 
Entartungsirresein, die in Deutschland durch KocH und Mömus einen 
kritischen Ausbau erfuhren, die Untersuchungen KRAFF'l'-EBINGS über 
die ge,;chlechtlichen Verirrungen und besonders Lo:vrBRosos· Lehre vom 
geborenen Verbrecher als einem besonderen anthropologischen Typus, 
die bei uns vor allem durch den Gefängnisarzt :BÄR scharfe Kritik, 
aber auch besonnene Anerkennung fand und den Anstoß gab zur Ent
wicklung der Kriminalpsychologie als eines besonders fruchtbaren 
Zweiges der Psychiatrie. 

Die Zusammenarbeit zwischen Richter und psychiatrischem Sach
verständigen ist im Laufe der Gsschichte mannigfachen Schwankungen 
unterworfen gewesen, bis daß sich die sachlichen Beziehungen ent
wickelten, die jetzt mehr oder weniger überall bei uns herrschen. Im 
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alten Lehrbiicher der Psychiatrie nur von den schweren geistigen 
Storungen: der Narrheit, der Raserei, der Verriicktheit und dem Blod
sinn. Erst der Ausban der modernen Geisteskrankenpflege nach dem 
FortfaHen der alten Zwangsmittel in den sechziger Jahren erweiterte 
den Kreis der Kranken, die Besserung und Heilung in den allmahlich 
den Charakter von Krankenhausern annehmenden Irrenanstalten such
ten. 1mmerhin waren es doch auch jetzt noch so gut wie ausschlieBlich 
wirldiche 1rre, die in den AnstaIten Anfnahme fanden, und die Lehr
biicher der siebziger Jahre, die von GRIESINGER, SCHULE, KRAFFT
EBING und anderen, ja selbst noch die ersten Auflagen des KRAEPELIN
schen Werkes beschaftigten sich fast durchweg mit den echten Geistes
stOrungen. Die krankhaft veranlagten Personlichkeiten, die abnormen 
Variationen der Norm fanden kaum Beachtung, und auch von den 
langer bekannten· Typen dieser Gruppe, der ~eurasthenie und Hysterie, 
erweckten weniger die Dauerzustande als gewisse auffallige Uberlage
rungcn und Ausnahmezustande - die Zwangsvorstellungen, Dammer
.zustande unel Anfalle - die Aufmerksamkeit der damaligen Arzte. 
Aber sclbst bei griindlicherer Kenntnis der Erscheinungen dieser Zu
stande wurde ihr eigentliches Wesen, ihre innige Verwandtschaft mit 
normalen seelischen Vorgangen und die grundsatzliche Unmoglichkeit, 
sie von diesen scharf abzugrenzen, lange noch verkannt; wurden doch 
noch bis in die letzte Zeit so grundsatzlich wesensverschiedene Zustande 
wie die "seelische MiBbildung" Hysterie und die auf organise her Hirn
veranderung beruhende VerblOelungsepilepsie unter dem Oberbegriffe 
der groBen Neurosen zusammengefaBt. Die scharfe Gegeniiberstellung 
der echten SeelenstOrungen als etwas Gewordenes und der krankhaften 
Variationen als etwas Gegebenes ist erst eine Errungenschaft der letzten 
Jahrzehnte. 

Die Entwicklung dieser Anschauungen wurde von verschiedenen 
Seiten her bestimmt. Ma13gebend waren dafiir zunachst die von fran
zosischen Arzten ausgehenden Forschungen iiber die Entartung und das 
Entartungsirresein, die in Deutschland durch KOCH und MOBIUS einen 
kritischen Ausbau erfuhren, die Untersuchungen KRAFF'l'-EBINGS iiber 
die ge,;chlechtlichen Verirrungen und besonders LOMBROSOS' Lehre vom 
gebarenen Verbrecher als einem besoneleren anthropologischen Typus, 
die bei uns vor aHem durch den Gefangnisarzt :BAR scharfe Kritik, 
aber auch besonnene Anerkennung fand und den AnstoB gab zur Ent
wicklung der Kriminalpsychologie als eines besonders fruchtbaren 
Zweiges der Psychiatrie. 

Die Zusammenarbeit zwischen Richter und psychiatrischem Sach
verstandigen ist im Laufe der Gsschichte mannigfachen Schwankungen 
unterworfen gewesen, bis daB sich die sachlichen Beziehungen ent
wickelten, die jetzt mehr oeler weniger iiberall bei uns herrschen. 1m 
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18. Jahrhundert, als noch "die Strenge der Strafgesetzgebung den auf
geklärteren Richtern übermäßig hart erscheinen mußte, war ihnen das 

Auskunftsmittt?l willkommen, durch Ärzte den Gemütszustand solcher 
Inquisiten prüfen zu lassen, bei denen mannigfache Gründe für die 
::\finderung oder Aufhebung der ihnen zu erkennenden Strafe sprachen, 
und da den Ärzten das ganze Gebiet der empirischen Psychologie und 
der praktischen ::\Iedizin offen stand, um darin jeden scheinbaren Ent
schuldigungsgrund aufzusuchen, so konnte es ihnen nicht schwer fallen, 

die gutgemeinte Absicht der wohlgesinnten Richter zu erfüllen " 483). Als 
aber allmählich der ärztliche Sachverständige eine häufigere En:chei
nung im Gerichtssaal wurde und ihn die Lehre PLATNERs von der 

Amentia occulta, HoFFRAGERs von dem Anreiz durch einen gebundenen 
Vorsatz, der Franzosen von den zahllosen Monomanien, der Klepto
manie, der Pyromanie, der .:\Iordmonomanie usw., in den Stand setzen, 
mehr oder ·weniger jeden Rechtsbruch als die Handlung eines Geistes
gestörten hinzustellen, drängte sich der Irrenarzt in zunehmendem 

Maße in die Rolle eines Verteidigers hinein, und seine Zusammenarbeit 
mit dem Richter mußte Not leideiL ,;Gm den richterlichen Ausspruch 
zu lähmen""- schreibt der bekannte Psychiater HEINROTJI406 ) - "und 

seine Folgen rückgängig zu machen, findet sich kein bequemeres :Mittel als 
die potentia animizur Zeit der Tat zu bezweifeln. In der Tat, es gibt kein 
glücklicheres expediens als diesen Artikel der zweifelhaften Gemüts
zustände in das Gebiet der Ärzte hinüberzuspielen, denn der Verteidiger 
weiß, daß, ist ihm dies 'gelungen, er auch so gut wie gewonnenes Spiel 

hat." Die Psychiatrie jener Zeit konnte demnach dem psychologisch 
geschulten Richter keine. Achtung einflößen, und es ist verständlich, 

daß er ihren Vertretern mit mißtrauischer Zurückhaltung gegenüber
stand. KANT536 ) war daher im Recht, als er die Entscheidung über den 
Geisteszustand eines Rechtsbrechers lieber dem psychologisch vor
urteilsfreieren Philosophen als dem in phantastischen Theorien ver
strickten Arzte übertragen wissen wollte. Aber auch noch in den 
nächsten Jahrzehnten, als die Somatiker die Ursache der geistigen 

Störung in den verschiedensten körperlichen Krankheiten, Erkran
kungen der Leber, der Milz, des Herzens, des Darmes usw. gefunden zu 
haben glaubten, und die Psychiker ihren Ursprung aus einer fehlerhaften 

Richtung, Übertreibung oder gar dem Mißbrauche der Kräfte, der In
telligenz und des Gemütes, aus Sünde und gewucherter Leidenschaft her

leiteten, erreichte der Zwiespalt z\vischen Juristen und Psychiatern einen 
Grad, der zu offenem Bruch zu führen drohte.l.Jnter den Wirkungen dieser 
Kämpfe griff vor hundert Jahren der erste ordentliche Professor für 

Psychiatrie inHeidelberg, FRIEDRICH GRoos365), die Grundlagen der Straf
rechtspflege an und schrieb: "Zurechnungsfähigkeit -diese Basis der 
Legalmedizin und des Criminalrechts -ist, ... ein unphilosophischer, 
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18. Jahrhundert, als noch "die Strenge der Strafgesetzgebung den auf
geklarteren Riehtern uberma13ig hart erscheinen mu13te, war ihnen das 
Auskunftsmittt?l willkommen, dureh Arzte den Gemutszustand soleher 
Inquisiten prufen zu lassen, bei denen mannigfaehe Grunde fur die 
::\finderung oder Aufhebung der ihnen zu erkennenden Strafe sprachen, 
und da den Arzten das ganze Gebiet der empirischen Psychologie und 
der praktischen ::\Iedizin offen stand, urn darin jeden scheinbaren Ent
schuldigungsgrund aufzusuchen, so konnte es ihnen nicht schwer fallen, 
die gutgemeinte Absicht der wohlgesinnten Richter zu erfiillen "483). Als 
aber allmahlich der arztliche Sachverstandige eine haufigerc Enichei
nung im Gerichtssaal wurde und ihn die Lehre PLATNERS von der 
Amentia occulta, HOFFBAGERS von dem Anreiz durch einen gebundenen 
Vorsatz, der Franzosen von den zahllosen Monomanien, der Klepto
manie, der Pyromanie, der .:\Iordmonomanie usw., in den Stand setzen, 
mehr oder 'weniger jeden Rechtsbruch als die Handlung eines Geistes
gestarten hinzustellen, drangte sich der Irrenarzt in zunehmendem 
Ma13e in die Rolle eines Verteidigers hinein, und seine Zusammenarbcit 
mit dem Richter mu13te Not leiden. ,;Gm den richterlichen Ausspruch 
zu lahmen"" - schreibt der bekannte Psychiater HEINROTlI406 ) - "und 
seine Folgen ruckgangig zu machen, findet sich kein bequemeres :Mittel als 
die potentia animi zur Zeit der Tat zu bezweifeln. In der Tat, es gibt kein 
glucklicheres expediens als diesen Artikel der zweifelhaften Gemuts
zustande in das Gebiet der Arzte hinuberzuspielen, denn der Verteidiger 
wei13, da13, ist ihm dies 'gelungen, er auch so gut wie gewonnenes Spiel 
hat." Die Psychiatrie jener Zeit konnte demnach dem psychologisch 
gesehulten Richter keine. Achtung einfla13en, und es ist verstandlich, 
da13 er ihren Vertretern mit mi13trauischer Zuruckhaltung gegenuber
stand. KANT536 ) war daher im Recht, als er die Entscheidung uber den 
Geisteszustand eines Rechtsbreehers lieber dem psychologisch vor
urteilsfreieren Philosophen als dem in phantastischen Theorien ver
strickten Arzte ubertragen wissen wollte. Aber auch noch in den 
nachsten Jahrzehnten, als die Somatiker die Ursache der geistigen 
Starung in den verschiedensten karperlichen Krankheiten, Erkran
kungen der Leber, der Milz, des Herzens, des Darmes usw. gefunden zu 
haben glaubten, und die Psychiker ihren Ursprung aus einer fehlerhaften 
Richtung, Ubertreibung oder gar dem Mi13brauche der Krafte, der In
telligenz und des Gemutes, aus Sunde und gewucherter Leidenschaft her
leiteten, erreichte der Zwiespalt z\vischen Juristen und Psychiatern einen 
Grad, der zu offenem Bruch zu fuhren drohte.LJnter den Wirkungen dieser 
Kampfe griff vor hundert Jahren der erste ordentliche Professor fUr 
Psychiatrie in Heidelberg, FRIEDRICH GROOS365), dieGrundlagen der Straf
rechtspflege an und schrieb: "Zurechnungsfiihigkeit - diese Basis der 
Legalmedizin und des Criminalrechts - ist, ... ein unphilosophischer, 
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ein unmenschlicher, ein in Gottes Richteramt frevelnd eingreifender 
und daher sündlich anmaßender, ein aus dem wilden Völkerleben und 
aus der Tiefe der Rachsucht des menschlichen Herzens emporsteigender, 
in die Theologie, in die Jurisprudenz und in die Legalmedizin einge
schlichener, und da endlich sich auf den Thron erhobener Begriff, der 
nun wie eine falsche Gottheit sich verehren, und wie ein ::\-Ioloch ::\-1enschen
opfer zu Tausenden sich zuführen läßt.'' Eine Änderung in diesen 
Beziehungen konnte sich erst entwickeln, als sich die Psychiatrie 
von den sie beengenden philosophischen Vorurteilen frei machte und 
auf den Boden naturwissenschaftlicher Empirie stellte. Der wachsen
den Erkenntnü.; von der ungeheuren Verbreitung angeborener und 
erworbener .:\Iängel unter den Rechtsbrechern konnte sich der Richter 
nicht entziehen, und der in zunehmendem :\'Iaße als Sachverständiger 
zugezogene Pt<ychiater errang sich allmählich die Stellung eines g~ach
teten und unentbehrlichen Gehilfen des Richters. 

Übersehen wir rückblickend diese Entwicklung, so muß ,-on vorne
herein erwartet werden, daß der frühere Richter unter verminderter 
Zurechnungsfähigkeit etwas ganz anderes verstand als der gegenwärtige, 
daß früher nicht wie heutzutage die abnormen Variationen, sondern 
die echten Geisteskranken, deren Leiden für den Laien nicht sinnfällig 
war, untf'r diesen BPgriff fielen. Das ist nun in der Tat der Fall. 

Der berühmte Heidelberger Rechtslehrer C. J. A. Yl:l'l.'TER:WAIER838) 

äußerte beispielsweise im Jahre 1859 über den Milderungsgrund der 
sogenannten verminderten Zurechnungsfähigkeit: "Viele Zustände, 
welche das Gesetz als Aufhebungsgründe der Zurechnungsfähigkeit 
anerkennt, haben ihren Verlauf, in welchem auf verschiedene Weise 
allmählich der Zustand sich entwickelt. Es kann nun aber nachgewiesen 
werden, daß es Zustände gibt, in welchen in geringem Grade der Einfluß 
des Zustandes auf den Gebrauch der Freiheit sich geltend macht, z. B. 
Blödsinn ... oder, wo krankhafte Geisteszustände eine Verwirrung her
vorbringen, welche das zur vollen Zurechnung nötige Bewußtsein trübt, 
oder wo eine krankhafte Seelenstörung in ihren früheren Perioden sich 
äußert, z. B. wenn ein gewisser ·wahn (z. B. der Glaube an beständige 
Verfolgung) häufiger wiederkehrt, oder die krankhafte Reizbarkeit Vor
bote der ::\-Ianie ist. Durch Zustände dieser Art, ebenso wie durch Ein
flüsse, welche einen übermächtigPn Hang erzeugen, kann ein Seelen
zustand des Handelnden herbeigeführt werden, in welchem die An
wendung der relativ gedrohten Strafe im :VIißverhältnis mit der Ver
schuldung des Täters, der allerdings nicht unzurechnungsfähig ist und 
Strafe verdient, steht und so ungerecht sein würde. Für solche Fälle 
muß ein weiser Gesetzgeber sorgen und seine Richter ermächtigen, die 
Strafe zu mildern ... " Als BeispiPl eines Falles von verminderter Zu
rechnungsfähigkeit führt .M:rTTERMAIER einPn Brudermörder an, dPr mit 
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ein unmenschlicher, ein in Gottes Richteramt frevelnd eingreifender 
und daher sundlich anmaI3ender, ein aus dem wilden Volkerleben und 
aus del' Tiefe del' Rachsucht des menschlichen Herzens emporsteigender, 
in die Theologie, in die Jurisprudenz und in die Legalmedizin einge
schlichener, und da endlich sich auf den Thron erhobener Begriff, del' 
nun wie eine falscheGottheit sich verehren, und wie ein ::\-1010ch ::\-1enschen
opfer zu Tausendcn sich zufUhren laI3t:' Eine Anderung in diesen 
Beziehungen konnte sich erst entwickeln, als sich die Psychiatric 
von den sie beengenden philosophischen Vorurteilen frei machte und 
auf den Boden naturwissenschaftlicher Empirie stellte. Del' wachsen
den Erkenntni8 von del' ungcheuren Verbreitung angeborener und 
erworbener }Iangel unter den Rechtsbrechern konnte sich del' Richter 
nicht entziehen, und del' in zunehmendem }'IaI3e als SachversUindiger 
zugezogene Pt<ychiater errang sich allmahlich die Stellung eines g~ach
teten und unentbehrlichen Gehilfen des Richters. 

Ubersehen wir ruckblickend diese Entwicklung, so mu13 \-on vorne
herein erwartet werden, daI3 del' fruhere Richter unter verminderter 
Zurechnungsfahigkeit etwas ganz anderes verst and als del' gegenwartige, 
daI3 fruher nicht wie heutzutage die abnormen Variationen, sondern 
die echten Geisteskranken, deren Leiden fUr den Laien nicht sinnfallig 
war, untf'r diesen Bf'griff fielen. Das ist nun in del' Tat del' Fall. 

Del' beruhmte Heidelberger Rechtslehrer C. J. A. MI'l''l'ER:M:AIER838) 

iiuI3erte bcispiclswcise im Jahre 1859 uber den Milderungsgrund del' 
sogenannten vermindcrten Zurechnungsfahigkeit: "Viele Zustande, 
welche das Gesetz als Aufhebungsgrunde del' Zurechnungsfahigkeit 
anerkennt, haben ihren Verlauf, in welchem auf verschicdene Weise 
allmahlich del' Zustand sich entwickelt. Es kann nun abel' nachgewiesen 
werden, daI3 es Zustande gibt, in welchcn in geringem Grade del' EinfluI3 
des Zustandes auf den Gebrauch del' Freiheit sich geltend macht, z. B. 
B16dsinn ... oder, wo krankhafte Geisteszustande eine Verwirrung her
vorbringen, wclche das zur vollen Zurechnung notige BewuI3tsein trubt, 
oder wo eine krankhafte ScelenstOrung in ihren fruheren Pcriodcn sich 
auI3ert, z. B. wenn ein gewisser 'Wahn (z. B. del' G1aube an bestandige 
Verfolgung) haufiger wiederkehrt, oder die krankhafte Reizbarkeit Vor
bote del' }Ianie ist. Durch Zustande diesel' Art, ebenso wie durch Ein
flusse, we1che cinen ubermachtigen Hang erzeugen, kann ein Seelen
zustand des Handelnden herbcigefuhrt werden, in welchem die An
wendung del' re1ativ gedrohtcn Strafe im :\IiI3verhaltnis mit del' Ver
schu1dung des Tatcrs, del' allerdings nicht unzurechnungsfahig ist und 
Strafe verdient, steht und so ungerecht sein wurdc. Fur solche FaIle 
muI3 ein weiser Gesetzgeber sorgen und seine Richter ermachtigen, die 
Strafe zu mi1dern ... " Als Beispiel eines Falles von verminderter Zu
rechnungsfahigkeit fUhrt MI'l''l'ERMAIER eincn Brudermordcr an, del' mit 
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Rücksicht auf seinen Geisteszustand nur zu zehn Jahren Zuchthaus 
verurteilt wurde, und sagt von ihm: "Der Täter war durch eine krank
hafte Streitsucht der Meinung, daß er ungerecht verfolgt werde, und 
auch durch häufige Halluzinationen gepeinigt." Daß es sich bei diesem 
Brudermörder um eine Persönlichkeit mit einer beginnenden, fort
schreitenden Geisteskrankheit handelte, hat MITTERMAIER nicht ver
kannt. Er spricht offen aus, daß Zustände, "welche als Vorläufer oder 
Symptome beginnender Seelenkrankheit erschienen", verminderte Zu
rechnungsfähigkeit begründen könnten: "Der Charakter und der Ein
fluß solcher Zustände ergibt sich daraus, daß jede Seelenkrankheit ihren 
Verlauf hat und allmählich sich entwickelt, so daß gewisse Perioden 
unterschieden werden können. So tritt im ersten Stadium der später 
als Wahnsinn ausbrechenden Krankheit die Halluzination hervor. Ein 
gewisser Wahn, z. B. daß der Ehegatte untreu sei, oder daß der Kranke 
von gewissen Leuten verfolgt werde, oder bei späterer Melancholie eine 
trübe Stimmung, bei späterer Manie eine auffallende Gereiztheit äußern 
sich als die ersten Symptome, aber unter Umständen, wo der Leidende 
immer noch das Bewußtsein hat, z. B. daß seine Vorstellung auf Täu
schung beruhe. Auf gleiche Art hat der Kranke immer noch Vernunft
gebrauch, aber schon getrübten, bis allmählieh der ·wahn häufiger 
w·iederkehrt, die Halluzinationen sieh häufen und das Symptom her
vortritt, daß bei den Kranken ein von dem bisherigen auffallend ab
weichendes Benehmen und Neigungen bemerkbar werden, während 
noch immer das Bewußtsein vorhanden ist, daß der Kranke sich selbst 
und seine Umgebungcn, seine Pflichten erkannte und der fortdauerndE' 
Kampf im Innern darauf deutet, daß die Frt>iheit der Selbstbt>stimmung 
noch vorhanden, aber beschränkt ist. In solchen Fällen sind die Be
dingungen der verminderten Zurechnungsfähigkeit begründet.'' 

Es waren demnach Geisteskranke im engsten Sinne, für welche die 
Berücksichtigung einer vermindt>rten Zurechnungsfähigkeit gefordert 
wurde, Personen, die an beginnenden und für den Laien wenig auf
fälligen fortschreitenden Seelenstörungen litten, besonnt>ne Halluzi
nanten, Paranoiker, kurzum Kranke, die heute unter der Bezeichnung 
Schizophrene zusammengefaßt werden. Diese zunächst noch äußerlich 
geördneten Kranken waren es gerade, bei deren Beurteilung es besonders 
leicht zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Sachverständigen und 
Richter kommen mußte. In solchen Fällen schien die Anerkennung 
einer verminderten Zurechnungsfähigkeit einen gangbaren Ausweg zu 
bieten zwischen dem Urteil des Psychiaters, der auf Grund seiner wissen
schaftlichen Erfahrungen den Kranken für unzurechnungsfähig erklärte. 
und des Richters, der mit seinem "gesunden Menschenverstande" einer 
solchen Auffassung nicht zu folgen vermochte. Den Freispruch des 
nicht sinnfällig Geisteskranken zu verhüten, ·war demnach derwesentliche 
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Rucksicht auf seinen Geisteszustand nul' zu zehn Jahren Zuchthaus 
verurteilt wurde, und sagt von ihm: "Del' Tater war durch eine krank
hafte Streitsucht del' Meinung, daB er ungerecht verfolgt werde, und 
auch durch haufige Halluzinationen gepeinigt." DaB es sich bei diesem 
Brudermorder um eine Personlichkeit mit einer beginnenden, fort
schreitenden Geisteskrankheit handelte, hat MITTERMAIER nicht ver
kannt. Er spricht offen aus, daB Zustande, "welche als Vorlaufer odeI' 
Symptome beginnender Seelenkrankheit erschienen", verminderte Zu
rechnungsfahigkeit begrunden konnten: "Del' Charakter und del' Eill
fluB solcher Zustande ergibt sich daraus, daB jede Seelenkrankheit ihren 
Verlauf hat und allmahlich sich entwickelt, so daB gewisse Perioden 
unterschieden werden konnen. So tritt im ersten Stadium del' spateI' 
als Wahnsinn ausbrechenden Krankheit die Halluzination hervor. Eill 
gewisser Wahn, z. B. daB del' Ehegatte untreu sei, odeI' daB del' Kranke 
von gewissen Leuten verfolgt werde, odeI' bei spate reI' Melancholie cine 
trube Stimmung, bei spaterer Manie eine auffallende Gereiztheit iluBern 
sich als die ersten Symptome, abel' unter Umstanden, wo del' Leidende 
immer noch das BewuBtsein hat, z. B. daB seine Vorstellung auf Tau
schung beruhe. Auf gleiche Art hat del' Kranke immcr noch Vemunft
gebrauch, abel' schon getriibten, bis allmahlieh del' \Vahn haufiger 
w'iederkehrt, die Halluzinationen sieh haufen und das Symptom her
vortritt, daB bei den Kranken ein von dem bisherigen auffallenci ab
weiehendes Benehmen unci Neigungell bemerkbar werden, wahrend 
noch immer das BewuBtsein vorhanden ist, daB del' Kranke sich selbst 
und seine Umgebungen, seine Pfliehten erkannte und del' fortdauernde 
Kampf im Innern darauf deutet, daB die Freiheit del' Selbstbestimmung 
noch vorhanden, abel' besehrankt ist. In solchen Fallen sind die Bc
dingungen del' verminderten Zurechnungsfahigkeit begriindet." 

Es waren demnach Geisteskranke im engsten Sinne, fUr welche die 
Beriicksichtigung einer verminderten Zurechnungsfahigkeit gefordert 
wurde, Personen, die an bcginnenden und fur den Laien wenig auf
falligen fortsehreitenden Scdenstorungen litten, besonnene Halluzi
nanten, Paranoiker, kurzum Kranke, die heute unter del' Bezeiehnung 
Sehizophrene zusammengefaBt werden. Diese zunachst noch auBerlieh 
ge'ordneten Kranken waren es gerade, bei deren Beurteilung es besonders 
leicht zu Meinungsverschiedenheiten zwisehen Sachverstandigen und 
Riehter kommen muBte. In solchen Fallen schien die Anerkenmmg 
einer verminderten Zurechnungsfahigkeit einen gangbaren Ausweg zu 
bieten zwischen dem Urteil des Psychiaters, del' auf Grund seiner wissen
schaftlichen Erfahrungen den Kranken fur unzurechnungsfahig erklarte. 
und des Richters, del' mit seinem "gesunden Menschenverstande" einer 
solchen Auffassung nicht zu folgen vermochte. Den Freisprueh des 
nicht sinnfallig Geisteskranken zu verhuten, 'war demnach derwesentliche 



V Z in den Partikulargesetzen. 39 

Grund für die Befürwortung der Berücksichtigung einer verminderten 
Zurechnungsfähigkeit im Strafrecht. Das geht aus den Bestimmungen 
und den Motiven der damaligen Strafgesetze260• 4 78, 519) überzeugend 
hervor. So besagt z. B. der Preußische Entwurf von 1845: "Der Mangel 
einer besonderen Bestimmung über verminderte Zurechnungsfähigkeit 
würde unvermeidlich Freisprechungen hervorrufen, indem der Richter 
lieber die Zurechnung als gar nicht vorhanden annehmen dürfte,. weil 
ihm die volle Strafe zu hart erschiene." Auch im W ürttembergischen 
Strafgesetzbuch entschied man sich für die Beibehaltung des Artikels 
über die verminderte Zurechnungsfähigkeit, "weil der Richter, wenn 
ihm die Befugnis entzogen würde, welche ihm der Artikel gibt, gewiß 
lieber völlige Zurechnungslosigkeit annehmim als eine ihm ungerecht 
dünkende Strafe aussprechen würde". Ähnlich heißt es in den Motiven 
zum Sächsischen Entwurfe von 1853, daß man glaube, durch Zulassung 
des Milderungsgrundes der geminderten Zurechnungsfähigkeit "am 
sichersten einer allzu leichten Annahme völliger Unzurechnungsfähig
keit und den hieran sich anschließenden ungerechtfertigten Freisprechun
gen entgegenzuwirken". Das Badische Gesetz von 1845, das Thüringi
sche, das Heasische und Braunachweigische enthielten entsprechende Be
stimmungen. Aber auch der Psychiater IDELER485) sprach sich auf Grund 
ähnlicher 'Überlegungen für die Einführung der verminderten Zurech
nungsfähigkeit in das Gesetz aus: "Ja, wenn das Gesetz eine verminderte 
Zurechnungsfähigkeit ausspräche, welche jedesmal die härtesten Straf
bestimmungen des Zuchthauses und Beils ausschlösse, dann würden die 
Xrzte nicht so freigebig mit dem Ausspruche der vollen Unzurechnungs
fähigkeit sein, weil sie dann nicht von ihrem Gewissen den Vorwurf des 
unbarmherzigen Rigorismus zu fürchten hätten." 

Die Absicht des Gesetzgebers, durch Beibehaltung bzw. Einführung 
des Begriffes der verminderten Zurechnungsfähigkeit den l!'reiaprechun
gen wegen l..,Tnzurechnungsfähigkeit entgegenzuwirken und das Unge
rechtfertigte dieser Bestrebungen wurde auch von einzelnen Juristen 
klar erkannt. In sehr überzeugenden Ausführungen wandte sich schon 
1861 der Justizreferendar SEIFERHELD1154) gegen die weitverbreitete An
sicht, "die Freisprechung in vielen zweifelhaften :Fällen durch die An
nahme eines Strafmilderungsgrundes und demgemäß Herabsetzung der 
Strafe unter ihr gewöhnliches :Maß bequem und passend umgehen zu 
können. Daß hierbei die ,verminderte Zurechnungsfähigkeit' eine 
wichtige Rolle spielte, ist begreiflich, aber den Grund hiervon hat man 
sich wohLnie recht klargemacht. Indem man nämlich Grade der 'Cnzu
rechnungsfähigkeit annahm, gelangte man ganz unvermerkt zu dem 
entsetzlich falschen Schluß, daß, sofern nur nicht der allerhöchste Grad 
vorhanden Hei, es doch stets einen geringeren geben müsse, m. a. W. 
daß alle diejenigen Zustände, welche Unzurechnungsfähigkeit 
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Grund fiir die Befiirwortung der Beriicksichtigung einer verminderten 
Zurechnungsfahigkeit im Strafrecht. Dasgeht aus den Bestimmungen 
und den Motiven der damaligen Strafgesetze260, 478, 019) iiberzeugend 
hervor. So besagt z. B. der Preupische Entwurf von 1845: "Der Mangel 
einer besonderen Bestimmung iiber verminderte Zurechnungsfahigkeit 
wiirde unvermeidlich Freisprechungen hervorrufen, indem der Richter 
Heber die Zurechnung als gar nicht vorhanden annehmen diirfte" weil 
ihm die volle Strafe zu hart erschiene." Auch im W iirttembergischen 
Strafgesetzbuch entschied man sich fiir die Beibehaltung des Artikels 
iiber die verminderte Zurechnungsfahigkeit, "weil der Richter, wenn 
ihm die Befugnis entzogen wiirde, welche ihm der Artikel gibt, gewiB 
lieber vollige Zurechnungslosigkeit annehmim als eine ihm ungerecht 
diinkende Strafe aussprechen wiirde". Ahnlich heiBt es in den Motiven 
zum Siichsischen EntwurIe von 1853, daB man glaube, durch Zulassung 
des Milderungsgrundes der geminderten Zurechnungsfahigkeit "am 
sichersten einer allzu leichten Annahme volliger Unzurechnungsfahig
keit und den hieran sich anschlieBenden ungerechtfertigten Freisprechun
gen entgegenzuwirken". Das Badische Gesetz von 1845, das Thiiringi
sche, das He8sische und Braunachweigische enthielten entsprechende Be
stimmungen. Aber auch der Psychiater IDELER480) sprach sich auf Grund 
ahnlicher 'Cberlegungen fiir die Einfiihrung der verminderten Zurech
nungsfahigkeit in das Gesetz aus: "Ja, wenn das Gesetz eine verminderte 
Zurechnungsfahigkeit aussprache, welche jedesmal die hartesten Straf
bestimmungen des Zuchthauses und Beils ausschlOsse, dann wiirden die 
Xrzte nicht so freigebig mit dem Ausspruche der voUen Unzurechnungs
fahigkeit sein, weil sie dann nicht von ihrem Gewissen den Vorwurf des 
unbarmherzigen Rigorismus zu Iiirchten hatten." 

Die Absicht des Gesetzgebers, durch Beibehaltung bzw. Einfiihrung 
des Begriffcs der verminderten Zurechnungsfahigkeit den FreiBprechun
yen wegen [,Tnzurechnungs/iihigkeit entgegenzuwirken und das Unge
rechtfertigte dieser Bestrebungen wurde auch von einzelnen Juristen 
klar erkannt. In sehr iiberzeugenden Ausfiihrungen wandte sich schon 
1861 der Justizreferendar SEIFERHELDl154) gegen die weitverbreitete An
sicht, "die Freisprechung in vielen zweifelhaften }'iillen durch die An
nahme eines Strafmilderungsgrundes und demgemaB Herabsetzung der 
Strafe unter ihr gewohnliches :MaB bequem und passend umgehen zu 
konnen. DaB hierbei die ,verminderte Zurechnungsfahigkeit' eine 
wichtige Rolle spielte, ist begreiflich, aber den Grund hiervon hat man 
sich wohLnie recht klargemacht. Indem man namlich Grade der 'Cnzu
rechnungsfahigkeit annahm, gelangte man ganz unvermerkt zu dem 
entsetzlich /alschen SchluP, daB, sofern nur nicht der allerhochste Grad 
vorhanden Hei, es doch stets einen geringeren geben miisse, m. a. W. 
daB aIle diejenigen Zustande, welche Unzurechnungsfahigkeit 
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begründen, auch in geringerem Grade vorhanden sein könnten und dem
nach immer wenigstens ein niedriger Grad anzunehmen sei, wenn der 
höhere nicht erwiesen werde. Man bedachte also nicht, daß es Geistes
krankheiten gibt, welche keine Grade kennen und wobei die von dem 
Sachverständigen beigebrachten Gründe entweder alles oder gar nicht:-; 
beweisen. Eine Idee ist z. B. eine fixe, dann ist der )fensch verrückt, 
oder sie ist keine fixe, dann ist er gesund wie jeder andere. Lehrbücher 
und Gesetzgebungen pflegten diesen heillosen Irrtum durch ihre Fassung 
zu nähren, indem man sich dahin auszudrücken pflegte, daß ,alle die
jenigen Zustände, welche in ihrer höchsten Potenz die Zurechnungs
fähigkeit aufheben, in niedrigeren Graden einen ~iilderungsgrund in
volvieren'. Es braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, welches Maß 
von Ungerechtigkeit dieses so bequeme System enthält; sicherlich kann 
es selbst mit der Endlichkeit menschlichen Erkennens nicht entschuldigt 
werden. Sicherlich muß aber auch gegen einen Begriff, der ein solches 
Absurdum mitverRchuldet hat, nämlich gegen die ,verminderte Zu
rechnungsfähigkeit' um so entschiedener zu Felde gezogen werden, als 
es sich hieraus zeigt, daß er nicht bloß ein theoretischer Unsinn, sondern 
auch eine praktische Gefahr ist." Auch BERNER83 ) sprach es 1869 klar 
aus, daß die Befürworter der Anerkennung einer verminderten Zu
rechnungsfähigkeit die "werdenden Geisteskranken'" im Auge hätten; 
diesen könne man jedoch nicht wegen verminderter Zurechnungsfähig
keit die halbe Strafe auferlegen; hier sei Freisprechung gerechtfertigt; 
die Annahme einer verminderten Zurechnungsfähigkeit führe in solchen 
Fällen nur zu einer schreiend ungerechten außerordentlichen Strafe. 
Aber auch die Psychiater wandten sich gegen diese Anschauungen. 
FLE:\I:VIr~q 271 ) hat den Bedenken wohl den klarsten und überzeugendsten 
Ausdruck verliehen und nachdrücklich betont, "daß in den sogenannten 
,intermediären Zuständen' nicht der Grad der psychischen Krankheit 
ab- und zunimmt, sondern nur der Grad ihrer Erkennbarkeit, während 
in thesi (ideell) angenommen werden muß, daß auch in ihnen die Grenze 
zwischen Gesundheit und Krankheit eine bestimmte und scharfe ist. 
Mithin wird auch bei diesen Zuständen nicht die Zurechnungsfähigkeit 
selbst, sondern nur die Sicherheit, mit der sie gefolgert werden kann, 
den Schwankungen und dem Grade unterliegen. ~iit anderen \V orten: 
so wenig wie die psychische Krankheit mit der Anzahl ihrer wahrnehm
baren Symptome oder .Merkmale wächst und abnimmt, ebensowenig 
wächst und fällt in dieser Anzahl die Nichtzurechnungsfähigkeit, welche 
durchaus nicht an die einzelnen Symptome der psychischen Krankheit. 
sondern nur an den gesamten Inbegriff der Symptome, welche die 
Krankheit kennzeichnen, gebunden ist. Folglich wird man in betreff 
der intermediären Zustände, wie rücksichtlich der denselben inhärenten 
psychischen Krankheit nicht von einer ,verminderten Zurechnung~'-
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begrunden, auch in geringerem Grade vorhanden sein k6nnten und dem
nach immer wenigstens ein niedriger Grad anzunehmen sei, wenn der 
h6here nicht erwiesen werde. Man bedachte also nicht, daB es Geistes· 
krankheiten gibt, welche keine Grade kennen und wobei die von dem 
Sachverstandigen beigebrachten Grunde entweder alles oder gar nicht:-; 
beweisen. Eine Idee ist z. B. cine fixe, dann ist der )Iensch verruckt, 
oder sic ist keine fixe, dann ist er gesund wie jeder andere. Lehrbucher 
und Gesetzgebungen pflegten diesen heiIIosen Irrtum durch ihre Fassung 
zu nahren, indem man sich dahin auszudrucken pflegte, daB ,aIle die
jenigen Zustande, welche in ihrer h6chsten Potenz die Zurechnungs
fiihigkeit aufheben, in niedrigeren Graden einen ~1ilderungsgrund in
volvieren'. Es braucht nicht we iter ausgefiihrt zu werden, welches MaB 
von Ungerechtigkeit dieses so bequeme System enthalt; sicherlich kann 
es selbst mit der Endlichkeit menschlichen Erkennens nicht entschuldigt 
werden. Sicherlich muB aber auch gegen einen Begriff, der ein solches 
Absurdum mitverRchuldet hat, namlich gegen die ,verminderte Zu
rechnungsfahigkeit' um so entschiedener zu Felde gezogen werden, al" 
es sich hieraus zeigt, daB er nicht bloB ein theoretischer Dnsinn, sondern 
auch eine praktische Gefahr ist." Auch BERNER83 ) sprach es 1869 klar 
aus, daB die Befiirworter der Anerkennung einer verminderten Zu
rechnungsfahigkeit die "werdenden Geisteskranken'" im Auge hatten; 
diesen k6nne man jedoch nicht wegen verminderter Zurechnungsfahig
keit die halbe Strafe auferlegen; hier sci Freisprechung gerechtfertigt; 
die Annahme einer verminderten Zurechnungsfahigkeit fuhre in solchen 
Fallen nur zu einer schreiend ungerechten auBerordentlichen Strafe. 
Aber auch die Psychiater wandten sich gegen diese Anschauungen. 
FLE:\1:Vlr~(271) hat den Bedenken wolll den klarsten und uberzeugendsten 
Ausdruck verliehen und naehdrucklich betont, "daB in den sogenannten 
,intermediaren Zustiinden' nicht der Grad der psychischen Krankheit 
ab- und zunimmt, sondern nur der Grad ihrer Erkennbarkeit, wahrend 
in thesi (ideelI) angenommen werden muB, daB auch in ihnen die Grenze 
zwischen Gesundheit und Krankheit cine bestimmte und schade ist. 
Mithin wird auch bei diesen Zustanden nicht die Zurechnungsfahigkeit 
selbst, sondern nur die Sicherheit, mit der sic gefolgert werden kann, 
den Schwankungen und dem Grade unterliegen. ~1it anderen V\T orten: 
so wenig wie die psychische Krankheit mit der Anzahl ihrer wahrnehm
baren Symptome oder Merkmale wachst und abnimmt, ebensowenig 
wachst und £alIt in dieser Anzahl die Nichtzureehnungsfahigkeit, welche 
durchaus nicht an die einzelnen Symptome der psyehischen Krankheit. 
sondern nur an den gesamten Inbegriff der Symptome, welche die 
Krankheit kennzeiehnen, gebunden ist. Folglich wird man in betreff 
der intermediaren Zustiinde, wie rucksiehtlich der denselben inharenten 
psychischen Krankheit nicht von eiller ,verminderten Zureehnungi'-



Frühere Anschauungen über die Zustände VZ. -l1 

fähigkeit' reden können, sondern nur von einer ,verminderten Erkenn
barkeit der Zurechnungsfähigkeit'''. 

Die letzten Auswirkungen der Ansicht, der an einer beginnenden 
Hirnerkrankung Leidende sei für etwaige Verstöße gegen das Gesetz, 
wenn auch nur in beschränktem ~Iaße, strafbar, finden wir noch bis in die 
jüngere Zeit. So befürwortete noch KIRN551) im Jahre 1898 die mildernde 
Berücksichtigung der Schuld bei einer "in der Entwicklung begriffenen 
Psychose", der Äußerung "organischer Bedingungen, welche einen Ein
fluß auf die vollbrachte Strafe ausübten". Wenn die gewohnte Um
gebung sich dahin ausspreche, "daß sich eine unerklärbare Veränderung 
in dem betreffenden Individuum vollzogen habe" und sich diese "durch 
Zeugenbeweü.; unzweifelhaft feststellen lasse, so gebiete Humanität und 
Gerechtigkeit solche geistige Umwandlungauch vor dem Forum zu berück
;.;ichtigcn'". Da tlelbst moderne Psychiater, wie z. B. KRAEPELn-;594, 595), 
mißverständlich "die ersten Abschnitte beginnender, die letzten ab
heilender Geisteskrankheit'', "die mehr oder weniger ausgesprochenen 
Schwächezustände bei unvollkommen geheiltem Irresein" als Zustände 
verminderter Zurechnungsfähigkeit anführen, so kann es nicht über
ra;.;chen, daß die Juristen "Anfang;.;zustände der allgemeinen Paralyse'', 
"Dämmerzustände der Epileptiker'· und andere Geistesstörungen dazu 
rechnen, die nach allgemeinem psychiatrischen "Urteil Unzurechnungs
fähigkeit bedingen. Ja, sahen wir doch, daß noch der letzte Entwurf den 
"heillosen Irrtum"' und "theoretischen Unsinn" des Hessischen Str~f

gesetzbuches Art. 117, des Badischen Art. 153 und BraunschU'eigischen 
§ 60 wiederholt, gege!l die SEIFERHELD1154) schon zu Felde zog, indem 
es in der Begründung heißt: "Die. biologischen Zustände, durch welche 
die Zurechnungsfähigkeit beeinflußt wird, sind bei der verminderten Zu
rechnungsfähigkeit die gleichen wie bei der Zurcchnungsunfähigkeit. 
X ur der Grad der Einwirkung ist verschieden." 

:.\Ieine Herren! Sie ersehen aus dieser kurzen historischen Übersicht, 
daß sowohl die psychischen Zustände, die nach allgemeiner Rechttl
anschauung verminderte Zurechnungsfähigkeit bedingen, als auch die 
Gründe, die für ihre ausdrückliche Berücksichtigung im Gesetz ange
führt werden, im alten Recht ganz andere waren als in den vorliegenden 
Entwürfen. Damals verlangte man die Beibehaltung bzw. die Einfüh
rung besonderer Bestimmungen für verminderte Zurechnungsfähigkeit, 
um die noch nicht sinnfällig gewordenen, die "latenten", die ";verelen
den'", die "partiell·' Geisteskranken einem angeblich ungerechtfertigten 
FreÜ.;pruch zu entziehen und wenigstens in beschränktem Maße Ver
geltung an ihnen üben zu können. Heute handelt es sich um ganz 
andere Ziele. Sicht der Geisteskranke, sondern der geistig abnorm 
r eranlagte ist das Objekt, für das die Reform verlangt 1Cird. Die so
genannten geistig Minderwertigen, dieselben, die der Psychiater vor 
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fiihigkeit' reden konnen, sondern nur von einer ,verminderten Erkenn
barkeit der Zurechnungsfiihigkeit"'. 
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Hirnerkrankung Leidende sei fiir etwaige VerstoBe gegen das Gesetz, 
wonn auoh nur in besohriinktem ~laBe, strafbar, finden wir nooh bis in die 
jiingore Zeit. So befiirwortete nooh KIRN551) im Jahre 1898 die mildernde 
Borlicksichtigung der Schuld bei einer "in der Entwicklung begriffenen 
Psychose", der AuBerung "organischer Bedingungen, welche einen Ein
fluB auf die vollbrachte Strafe auslibten". Wenn die gewohnte Um
gebung sich dahin ausspreohe, "daB sich eine unerkliirbare Veriinderung 
in dem betreffenden Individuum vollzogen habe" und sich diese "durch 
ZeugenbeweiH unzweifelhaft feststellen lasse, so gebiete Humanitiit und 
Gerechtigkeit Rolche geistige U mwandl ung a uch vor dem Forum zu berlick
sichtigcn". Da tlelbst moderne Psyehiater, wie z. B. KRAEPELD;594, 595), 
miBverstandlich "die ersten Absehnitte beginnender, die letzten ab
heilender Geisteskrankheit", "die mehr oder weniger ausgesproehenen 
Sehwaehezustande bei unvollkommen geheiltem Irresein" als Zustiinde 
verminderter Zureehnungsfahigkeit anfiihren, so kann es nieht liber
ra8ehen, daB die Juristen "AnIang8zustande der allgemeinen Paralyse", 
"Dammerzustiinde der Epileptiker" und andere Geistesstorungen dazu 
rechnen, die naeh allgemeinem psyehiatrisehen "Urteil Unzureehnungs
fahigkeit bedingen. Ja, sahen wir doeh, daB noeh der Zetzte Entwurf den 
"heillosen Irrtum" und "theoretisehen Unsinn" des Hessischen Str~f

gesetzbuehes Art. 117, des Badischen Art. 153 und BraunschU'eigischen 
§ 60 wiederholt, gege!l die SEIFERHELD1154) schon zu Felde zog, indem 
es in der Begriindung heiBt: "Die. biologisehen Zustande, dureh welehe 
die Zurechnungsfiihigkeit beeinfluBt wird, sind bei der verminderten Zu
rechnungsfahigkeit die gleiehen wie bei der Zurechnungsunfahigkeit. 
X ur der Grad der Einwirkung ist verschieden." 

:Heine Herren! Sie ersehen aus dieser kurzen historischen Ubersieht, 
daB sowohl die psyehischen Zustande, die naeh allgemeiner Reehts
ansehauung verminderte Zurechnungsfiihigkeit bedingen, als auch die 
Griinde, dip fiir ihre ausdriickliche Berilcksichtigung im Gesetz angp
Iiihrt werden, im alten Recht ganz andere waren als in den vorliegenden 
EntwiirIen. Damals verlangte man die Beibehaltung bzw. die Einfilh
rung besonderer Bpstimmungen fiir verminderte Zurechnungsfiihigkeit, 
um die noch nicht sinnfallig gewordenen, die "latenten", die "v.erden
den", die "partiell" Geisteskranken einem angeblich ungerechtfertigten 
FreiHpruch zu entziehen und wenigstens in beschranktem :MaBe Ver
geltung an ihnen ilben zu konnen. Heute handelt es sich um ganz 
andere Ziele. Sicht der Geisteskranke, sondern der geistig abnorm 
r eranlagte ist das Objekt, fiir das die Reform verlangt 1cird. Die 80-
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hundert Jahren und später noch in Übereinstimmung mit der damaligen 
Rechtsanschauung des Volkes als Taugenichtse, Schwindler, Raufbolde 
und Trottel für voll verantwortlich erklärte, soweit die Frage nach 
ihrer Zurechnungsfähigkeit vom Richter überhaupt aufgeworfen wurde, 
sie sind die Zurechnungsfähigen mit minderer Schuld, für die eine be
sondere Berücksichtigung im künftigen Strafgesetzbuch verlangt wird. 

Meine Herren! Diese Tatsache ist von fundamental er Bedeutung. 
Denn ungleich häufiger als bei den echten Geisteskrankheiten sind es 
soziale Momente, welche die Ursache abgeben für die krankhafte Ent
wicklung der abnormen Anlagen, für die Kriminalität der geistig Minder
wertigen und, wie später noch gezeigt werden soll, für die Vorschläge 
besonderer sichernder .Maßnahmen gegen diejenigen von ihnen, die sich 
nicht in die Gesellschaft einzufügen vermögen und eine dauernde Rechts
gefahr bilden. Ich will versuchen, das mit einigen Worten näher zu 
begründen. 

Psychische Prozesse, Geisteskrankheiten im engeren Sinne, ent
wickeln sich vorwiegend aus inneren Ursachen und nehmen ihren be
stimmten, gesetzmäßigen Verlauf, wenig oder kaum beeinflußt durch 
äußere Bedingungen. Die Umwelt bestimmt nur bis zu einem gewis,;en 
Grade Inhalt und Erscheinung der Psychose, wie z. B. die psychotischen 
Äußerungen der juvenilen VerblödungRprozesse dartun, die erheblich 
voneinander ab-.veichen können, je nachdem sie ihre Reife in der Ein
sa,mkeit der alten Irrenzelle oder in den landwirh;ehaftlichen Betrieben 
moderner Heil- und Pflegeanstalten Prreichtcn. Allein der Verlauf der 
Krankheit, die fortschreitende Vernichtung der Pcrsönlichkl'it erfolgt 
mehr oder weniger unabhängig von. äußeren Einflüssen. Bei dt'r Ent
wicklung der krankhaften Anlagen jedoch, insbesondere bei denjenigen, 
.die sich vorwiegend auf affektivem Gebiete äußern, spielen exogene 
~Iomente eine. sehr wesentliche Rolle. In einem Alter, in dem bei nor
malen ~Ienschen unter der unterstützenden ::\1itwirkung der Außenwelt 
die Persönliclrkcit, der Charak;ter zur Entfaltung kommt, entstehen aus 
den unbestimmten, .verwaschenen Bildern der kindlichen Psychopathie 
die mannigfaltigen Entartungstypen des Erwachsenen als das Ergebnis 
innerer und äußerer Einflüsse. Den Einfluß des ~lilieus auf diP Ent
wicklung gewisser Psychopathien hat die Psychiatrie mltPr den Xaeh
wirkungen LoMBROSOseher TheoriPn stark unterschätzt. Erst neut'r
dings haben Pinc RPih~ von Forschern, z. B. KRAMER599, soo), R;u~cE997) 
und REHl\11058 ) auf Grund ihrer L'ntersuchungen an jugt'ndlichPn YN
wahrlosten mit Nachdruck auf die Bedeutung der UmwPlt für die Am;
bildung psychopathü.;cher Zustände wieder hingewie:o;en. Innere Gesdz
mäßigkPiten bt'dingen. es, daß der Entartungskeim das eine Mal zti 
einer Cyclothymie, das andere ::\lal zu einem hysteri;o;chen Charakter, ein 
drittes }Ial zu einer NPurasthenic sich entwickPlt; auf äußpre Einflü~sP, 
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hundert Jahren und spater noeh in Dbereinstimmung mit der damaligen 
Reehtsansehauung des Volkes als Taugeniehtse, Sehwindler, Raufbolde 
und Trottel fUr voll verantwortlieh erklarte, soweit die Frage nach 
ihrer Zurechnungsfahigkeit vom Richter iiberhaupt aufgeworfen wurde, 
sie sind die Zurechnungsfahigen mit minderer Schuld, fiir die eine be· 
sondere Beriicksichtigung im kiinftigen Strafgesetzbuch verlangt wird. 

Meine Herren! Diese Tatsache ist von fundamental er Bedeutung. 
Denn ungleich haufiger als bei den echten Geisteskrankheiten sind es 
soziale Momente, welche die Ursache abgeben fUr die krankhafte Ent
wicklung del' abnormen Anlagen, fUr die Kriminalitat del' geistig Minder
wertigen und, wie spateI' noch gezeigt werden solI, fiir die Vorschlagc 
besonderer sichernder MaBnahmen gegen diejenigen von ihnen, die sich 
nicht in die Gesellschaft einzufiigen vermogen und eine dauernde Rechts
gefahr bilden. Ich will versuchen, das mit einigen Wort en naher zu 
begriinden. 

Psychische Prozesse, Geisteskrankheiten im engeren Sinne, ent
wickeln sich vorwiegend aus inneren Ursachen und nehmen ihren be
stimmten, gesetzmaBigen Verlauf, wenig oder kaum beeinfluBt dureh 
auBere Bedingungen. Die Umwelt bestimmt ntH bis zu einem gewisRen 
Grade Inhalt und Erscheinung der Psyehose, wie z. B. die psychotisehell 
AuBerullgen der juvenilen VerblodungRprozesse dartun, die erheblieh 
voneinander ab\veichen konnen, je naehdem sie ihrt' Reife in der Ei11-
sa,mkeit del' alten Irrenzellc oder in den landwirh;ehaftlichen Betrieben 
moderner Heil- und Pflegeanstaltcn Prreichten. Allein der Verlauf dPr 
Krankheit, die fortschrcitende Vernichtung del' Personliehkeit erfolgt 
mehr odeI' weniger unabhangig von. auBeren Einfliissen. Bei der Ent
wicklung del' krankhaften Anlagen jedoch, insbesondere bci denjenigpn, 
.die sich vorwiegend auf affektivem Gebiete iiuBern, spielen exogene 
~Iomente cine, sehr wesentliche Rolle. In einem Alter, in dem bei nor
malen ~Iensehen unter der unterstiitzenden ::\1itwirkung del' AuBenwelt 
die Personliclrkeit, der Charak;ter zur Rntfaltung kommt, entstehen aus 
den unbestimmten, ,verwaschenen Bildern del' kindlichen Psychopathie 
die mannigfaltigen Entartungstypen des Erwachsenen als das Ergebnis 
innerer und iiuBerPr Einfliisse. Den Ein£1uB des )lilieus auf dip Ent
wieklung gewisser Psyehopathien hat die Psychiatric untpr den Naeh
wirkungen LOMBRososeher Theoripn stark untersehiitzt. Erst neuer
dings haben pine Rpih~ von Forschern, z. B. KRAMER599, 600), R;C'~(iE997) 

und REHl\11058 ) auf Grund ihrer 'Cntersuchungen an jugendlichpn VPr
wahrlosten mit Nachdruek auf die Bedeutung del' Umwelt fUr die Am;
bildung psychopathi8cher Zustandc wieder hingewie:o;en. Innerc Gesdz
maBigkeiten bedingen, es, daB del' Entartungskeim das cine Mal zll 
einer Cyclothymie, das andere )lal zu einem hysterif\chen Charakter, ein 
drittes }Ial zu cineI' Neurasthenic sieh entwickelt; auf auBpre Einflii~"e, 



Einfluß der Umwelt auf die Entwicklung abnormer Veranlagungen. 43 

Eindrücke in der Kindheit,Erziehung, Berufstätigkeit sowie auf besondere 
Erlebnisse und Lebensschicksale schädigender Art ist es in einer großen 
Zahl von Fällen zurückzuführen, daß sich der krankhafte Keim überhaupt 
zur Krankheit auswächst. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es von 
erzieherischen Einflüssen abhängen kann, ob ein Kind mit üppiger 
Einbildungskraft, Hang zu Wachträumerei und zu phantastischen Ent
gleisungen diese Neigungen beherrschen lernt oder ihnen zum Opfer 
fällt und sich zu einem Pseudologisten auswächst. Wie der Keim zu 
Zwangsvorstellungen, zur Hypochondrie, zur konstitutionellen Neur
asthenie und Depressionen unter der Einwirkung bestimmter schädigen
der Einflüsse besonders leicht sich entwickelt, so sehen wir auch die 
höchste Ausprägung der moral insanity, der epileptoiden und hysteri
schen Charaktere u. a. mit Vorliebe dann sich entfalten, wenn keine 
oder ungünstige erzieherische Einwirkungen sich geltend machen. Per
sönlichkeiten mit völlig unbeherrschtem Affekt, deren Verstimmungen 
sich in maßlosen Zornausbrüchen, in Gewalttaten und Zerstörungswut 
äußern, die sogenannten Epileptoiden, gehören überwiegend häufig den 
tiefen sozialen Schichten an. Damit soll natürlich nicht bestritten 
werden, daß in anderen Fällen der .krankhafte Keim selbst unter den 
günstigsten Verhältnissen und .bei sachkundiger Erziehung zur Ent
faltung kommen kann. Wollte man aber die Bedeutung der äußeren 
Einflüsse auf die Entwicklung der geistigen Minderwertigkeiten über
haupt leugnen, so würde damit die Möglichkeit einer wirksamen Er
ziehung der geistig abnormen Kinder überhaupt bestritten werden 
müsse1;1. 

Soziale Momente sind es aber auch, welche den konstitutionell Ab
normen in sehr vielen :Fällen krirr~inell werden lassen. Der in geordneten 
Verhältnissen erzogene Psychopath ist naturgemäß viel weniger der 
Gefahr ausgesetzt, ein gewohnheitsmäßiger Rechtsbrecher zu werden, 
als der in Not und Elend aufgewachsene, der des guten Beispiels und 
der Anleitung entbehren mußte und bereits in einem Alter auf sich an
gewiesen 'var, in de~ auch der geistig Vollwertige noch der :Fürsorge 
und Bevormundung bedarf. Es liegt nahe, daß in den :Fällen, wo un
günstige Veranlagung und schlechtes Milieu sich miteinander vereinigen, 
die Fähigkeit, sich in die Rechtsordnung einzufügen, zurückbleiben 
muß. Es überrasqht daher nicht, daß GRUHLE371 mehr als dreimal 
so häufig wie krankhafte Anlage allein, die verhängnisvolle Vereinigung 
von ungünstiger Veranlagung und schlechten Milieuverhältnissen als 
Ursache für die Verwahrlosung Jugendlicher feststell~n konnte. Daß 
aber auch die Entscheidung der Frage nach der Sicherungsbedürftigkeit 
eines vermindert Zurechnungsfähigen in vielen .Fällen letzten Endes von 
seinen sozialen Verhältnissen abhängig ist, wird später noch g~zeigt 
werden. 
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Eindriicke in der Kindheit,Erziehung, Berufstatigkeit sowie auf besondere 
Erlebnisse und Lebensschicksale schadigender Art ist es in einer groBen 
Zahl von Fallen zuriickzufiihren, daB sich der krankhafte Keim iiberhaupt 
znr Krankheit auswachst. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daB es von 
erzieherischen Einfliissen abhangen kann, ob ein Kind mit uppiger 
Einbildungskraft, Hang zu Wachtraumerei und zu phantastischen Ent
gleisungen diese Neigungen beherrschen lernt oder ihnen zum Opfer 
fallt und sich zu einem Pseudologisten auswachst. Wie der Keim zu 
Zwangsvorstellungen, zur Hypochondrie, znr konstitutionellen Neur
asthenieund Depressionen unter der Einwirkung bestimmter schadigen
der Einfliisse besonders leicht sich entwickelt, so sehen wir auch die 
hochste Auspriigung der moral insanity, der epileptoiden und hysteri
schen Charaktere u. a. mit Vorliebe dann sich entfalten, wenn keine 
oder ungiinstige erzieherische Einwirkungen sich geltend machen. Per
sonlichkciten mit vollig llnbeherrschtem Affekt, deren Verstimmungen 
sich in ma!3loscn Zornausbruchen, in Gewalttaten und ZerstCirungswut 
auBern, die sogenannten Epileptoiden, gehoren iiberwiegend ha,ufig den 
tiefen sozialen Schichten an. Damit solI natiirlich nicht bestritten 
werden, daB in anderen Fallen der .krankhafte Keirn selbst unter den 
gunstigsten Verhaltnissen und .hei sachkundiger Erziehung zur Ent
faltung kommen kann. Wollte man aber die Bcdeutung der auBeren 
Einfliisse auf die Entwicklung der geistigen Minderwertigkeiten iiber
haupt leugnen, so wiirde damit die Moglichkeit einer wirksamen Er
ziehung der geistig abnormen Kinder uberhaupt bestritten werden 
mussel). 

Soziale Momente sind es aber auch, welche den konstitutionell Ab
Hormen in sehr vielen :F~l11en krirr~inell werden lassen. Del' in geordneten 
Verhiiltnissen erzogene Psychopath ist naturgemaB viel weniger der 
Gefahr ausgesetzt, ein gewohnheitsmiiBiger Rechtsbrecher zu werden, 
als der in Not und Elend aufgewachsene, der des guten Beispiels und 
der Anleitung entbehren muBte und bereits in einem Alter auf sich an
gewiesen ,Yar, in de~ auch der geistig Vollwertige noch der :Fiirsorge 
nnd Bevormundung bedad. Es liegt nahe, daB in den }1'allen, wo un
gunstige Veranlagung und schlechtes Milieu sich miteinander vereinigen, 
die Fahigkeit, sich in die Rechtsordnung einzufiigen, zuruckbleiben 
muB. Es uberrasqht daher nicht, daB GRUHLE371 mehr als dreimal 
so haufig wie krankhafte Anlage allein, die verhangnisvolle Vereinigung 
von ungunstiger Veranlagung und schlechten Milieuverhaltnissen als 
Ursache fur die Verwahrlosung Jugendlicher feststell~n konnte. DaB 
aber auch die Entscheidllng der Frage nach der Sicherungsbedurftigkeit 
eines vermindert Zurechnungsfahigen in vielen ]'allen letzten Endes von 
seinen sozialen Verhiiltnissen abhangig ist, wird spiiter noch g~zeigt 
werden. 
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V. Vorlesung. 
Welche Geisteszustände gelten nach heutiger Anschauung als Zustände vrrmin

derter Zurechnungsfähigkeit? (Schluß.) - Die Dehnbarkeit des Begriffs der ver
minderten Zurechnungsfähigkeit. -Versuche, den Begriff für praktische Zwecke 
enger zu fassen. - Seine Beschränkung auf die Dauerzustände - auf krankhafte 
Zustände- auf die im hohen Grade verminderte Zurechnungsfähigkeit.- Fakul
tative Berücksi!'htigung der minder Schuldhaften. 

:Meine Herren! Die Tatsache, daß das eigentliche Gebiet der ver
minderten Zurechnungsfähigkeit innerhalb des unendlich weiten und 
vielgestaltigen Grenzgebietes der abnormen Variationen der Norm liegt, 
ist den Befürwortern ihrer Beriicksichtigung im Gesetz nicht verborgen 
geblieben und hat wiederholt zu Versuchen geführt, den vieldeutigen, 
verschwommenen und dehnbaren Begriff durch einen beRtimmteren, 
schärferen und engeren zu ersetzen. Nichts vermag die Unerfüllbar
keit dieser Bestrebungen besRer zu beleuchten als die DiRkURRionen auf 
der X. Landesversammlung dPr I. K. V. in Stuttgart 1904. Y. LiszT725) 

hatte als eine allen geläufige Bezeichnung für die geistig abnormen 
Rechtsbrecher "vermindert Zurechnungsfähige" vorgeschlagen. Da
gegen wandte sich KROHNE617), der diesen Ausdruck , ,für sehr bedenklich·· 
erklärte, ihn um jeden Preis im Strafgesetzbuch vermieden und "durch 
den klaren, festumschriebenen und unzweideutigpn" Begriff dpr "geitlti
gen 2\Iinderwertigkeit" Prsetzt haben wollte. "Geistig minderwertig, .. 
meinte er, "das ist ein dauernd krankhafter Zustand, der sich medizi
nisch gerade so gut und ebenso bestimmt feststellen läßt wie ein körper
licher Defekt." Ihm widersprach jedoch AscHAFFENBl:"RG16), der "geistige 
:Minderwertigkeit'' für "eine wenig klare Bezeichnung" erklärte: "Eine 
genaue intellektuelle Prüfung und psychologische AnalyHe des Charak
ters unserer Verbrecherwelt zeigt um;, daß die Verbrecher fast durch
weg intellektuell hinter dem Durchschnitte der Bevölkerung zurück
bleiben, und zwar meist recht erheblich. Wir sehen ferner, daß sie 
haltlos und leicht bestimmbar oder gleichgültig und stumpf oder reizbar 
sind, daß sie neben den Defekten der Kenntnisse oft erstaunlich wenig 
Urteil::;kraft besitz!'n, kurz, wir können uns nicht verhehlen, daß sie 
durchweg geistig minderwertig sind im Vergleich mit den gesunden, 
vollwertigen Angehörigen gleiche.r Berufsklassen." CRA~1ER163 ) dagegen 
erzielte auf dem XXVII. Deutschen Juristentag dadurch eirwn Heiter
k!j)itserfolg, daß er sich für verbindlich erklärte, "wenn der Ausdruck ,ge
minderte Zurechnungsfähigkeit' in das Strafgesetzbuch kommt, einen je
den :\Ienschen als gemindert zurechnungsfähig zu erklären··. Er setzte sich 
wiederum ,für die Bezeichnung "geistige .:\Iinderwertigkeit" ein und 
erklärte sie mit viel Wärme für einen großen Fortschritt gegenübPr 
anderen .Fassungen. "Geistige :\linderwertigkeit, meinP Herren, ist ein 
Zm;tand, geminderte Zurechnung;;fähigkPit ist ein Begriff. Geistige' 
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ist den BefUrwortern ihrer Beriicksichtigung im Gesetz nicht verborgell 
geblieben und hat wiederholt zu Versuchen gefiihrt, den vieldeutigen. 
verschwommenen und dehnbaren Begriff durch einen beBtimmteren, 
schiirferen und engeren zu ersetzen. Nichts vermag die UnerfUllbar
keit dieser Bestrebungen beSBer zu beleuchten als die DiBkuRBionen auf 
del' X. Landesversammlung der 1. K. V. in Stuttgart 1904. Y. LISZT725) 
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den klaren, festumschriebenen und unzweideutigen" Begriff del' "geitlti
gen 2-'Iinderwertigkeit" ersetzt haben woUte. "Geistig minderwertig," 
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wieder urn ,flir die Bezeichnung "geistige .:\Iinderwertigkeit" ein unci 
erklarte sie mit viel Warme flir einen groBen Fortschritt gegeniibl'r 
anderen .Fassungen. "Geistige :\linderwertigkeit, meinl' Herren, ist ein 
Zmltand, geminderte ZureehnungHfahighit ist ein Begriff. Geistige 
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:\linderwertigkeit ist ein Zustand, den der Mediziner studieren, den er 
nach allen Richtungen hin untersuchen kann, und den er, was vor allen 
Dingen für unsere heutigen Betrachtungen wichtig ist, andern verständ
lich beschreiben kann. Geminderte Zurechnungsfähigkeit ist etwas, wo
mit der .:\Iediziner wenig anzufangen weiß, ein Rechtsbegriff, der einen 
etwas metaphysischen Beigeschmack hat, der .:\Iediziner kann sich damit 
nicht befreunden.'" 

Das Ergebnis dieser Diskussionen war, daß schließlich die Befür
wortcr der Fassung "verminderte Zurechnungsfähigkeit'' die Oberhand 
gewannen und der "uferlose·· oder "kautschukartige"' Begriff- um mit 
LEPPMA~N66 5) und CRAMER164) zu reden-allgemeine Anerkennung fand. 
In dPn Entwürfen wird die Bezeichnung frPilich nicht gebraucht; nur der 
Yorentwurf spricht im § 70 von vermindert zurechnungsfähigen Jugend
lichen. Immerhin geht aus den Begründungen der Entwürfe über
zeugend hervor, daß die Rechtsbrecher, deren Fähigkeit, das l;ngcsetz
liche der Tat einzusehen oder ihren Willen dieser Einsicht gemäß zu 
bestimmen, wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit oder Geistes
schwäche im hohen Grade vermindert ist, mit den in den Diskussionen 
der Juristen und Irrenärzte als vermindert Zurechnungsfähige Bezeich
neten idPntisch sind. 

~l\Ieine Herren! Die Gnbestimmtheit und Unbestimmbarkeit der Be
griffe "verminderte Zurechnungsfähigkeit··, "Grenzzustand"', "Zwischen
gebiet zwischen seelischer Gesundheit und Krankheit'', "geistige .:\Iinder
wertigkeit"' usw. haben die Juristen wohl erkannt und die Gefahr, 
daß die verminderte Zurechnungsfähigkeit in der Praxis eine zur Zeit 
nicht absehbare Ausdehnung erfahren und die Grundlagen unserer 
Rechtsprechung erschüttern könnte, nicht übersehen. KAHL515) 
äußerte gelegentlich: "Nichts hat den Begriff so sehr in Mißkredit ge
bracht als der .:\Iangel seiner scharfen Begrenzung, seine vermeintliche 
Gnbestimmbarkeit und unübersehbare Tragweite. \Durch nichts würde 
seine Anwendbarkeit in der Rechtsprechung so sehr erschwert werden 
als durch unangem()ssene Erstreckung auf alle nur denkbaren geistes
defekten Verbrecherkategorien. . . Je begrenzter und bestimmter in 
ihren Begriffen und auch in diesem Sinne je maßvoller die Reform auf
tritt, um so größer ist die Hoffnung ihrer Zukunft. Wollte sie alles, 
was nicht mehr geistesgesund und noch nicht geisteskrank zu sein 
scheint, unter den Begriff der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
ziehen, so erachte ich ihre Aussichten von vorneherein vernichtet." 
Das Bestreben KAHLS u. a. war daher darauf ge,richtet, "den gesetz
lichen Begriff einzuschränken, soweit nur immer die Tatsachen des 
Lebens sowie die Bedürfnisse der Rechts- und Sicherheitspflege es ge
statten". Dieser Begrenzung versuchte man die Dauer, das Wesen und 
den Grad der biologisch-psychologischen Zustände zugrunde .zu legen. 
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den Grad der biologisch-psychologischen Zustande zugrunde ,Zu legen. 
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Wir wollen nunmehr untersuchen, wieweit diese Einschränkungen in 
den Entwürfen Berücksichtigung gefunden haben, und wieweit man 
ihnen überhaupt eine praktische Bedeutung beimessen darf. 

Dem Beispiel v. BARS62) folgend, waren es WEINGART1320, 1321) und be
sonders KAHL515, 525), die wiederholt und eifrig für die ausschließliche Be
rücksichtigung der dauernden psychischen Zustände eintraten. Mit logi
sahen Gründen läßt sich dieser Vorschlag gewiß nicht rechtfPrtigen. Wenn 
schon der Zurechnungsfähige mit geminderter Schuld im Strafmaß milder 
bestraft werden soll, dann ist nicht zu verstehen, warum nur der dauernd 
vermindert Zurechnungsfähige dieser Behandlung teilhaftig werden soll. 
KAHL gerät bei diesem Vorschlage mit sich selbst in WidPrspruch, denn 
er sprach im gleichen Referat das Wort aus: "Die Strafe muß dPr Schuld 
entsprechend sein. Um der menschlichen Unvollkommenheit und um 
der Barmherzigkeit willen können Staat und Gesellschaft ertragen, 
wenn im Einzelfalle Strafe geringer ist als Schuld. Nicht zu ertragen 
wäre, wenn gegen eine bestimmte Verbrecherklasse grundsätzlich, all
gemein und bewußt eine die Schuld übersteigende Strafe ausgesprochen 
werden müßte." "Cnd wenn sich KAHL auf \VOLLENBERG1376), KocH57S), 
LENz651) u. a. beruft, nach denen "sowohl der Rechtsbrecher als seineAn
gehörigen Wert darauf legen müssen und den Anspruch erheben könnten, 
den krankhaften Strafmilderungsgrund deutlich erkennbar zum Aus
druck gebracht zu sehen", so müßte das gleiche doch auch für in 
vorübergehenden krankhaften Zuständen Handelnde Geltung haben. 
KAHL gibt denn auch selbst zu, daß die von ihm empfohlene Beschrän
kung des gesetzlichen Begriffes auf die psychopathischen Dauerzustände 
sich nicht irgendwie aus logischen Gründen, sondern allein aus 
Erwägungen der Zweckmäßigkeit rechtfertigen läßt: "Sie will nicht 
den natürlichen und medizinischen Begriff der verminder-ten Zurech
nungsfähigkeit meistern, sondern lediglich dem Gesetzgeber raten, sich 
in seiner Begriffsformulierung auf das Notwendige und Erreichbare zu 
beschränken. Schon das Bedürfnis der Aufbringung erheblicher Geld
mittel für Anlage und Unterhalt seiner Anstalten mahnt, den Umkreis 
der Bevölkerung für diese nicht zu weit zu ziehen." Es ·waren demnach 
praktische, insbesondere finanzielle Erwägungen, die KAHL zu dieser 
vom Standpunkte der Gerechtigkeit durchaus willkürlichen Einengung 
des Begriffs bestimmten. Denn ebenso wie vorübergehende abnorme psy
chische Zustände - etwa eine epileptische Verstimmung, ein patholo
gischer Affekt - die Zurechnungsfähigkeit aufheben, ebenso können sie 
diese auch in hohem Grade mindern. Die Einengung der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit auf dauernde oder ihrer Natur nach nicht vorüber
gehende Zustände, würde die Berücksichtigung gewisser seelischer Vor
gänge, die nach allgemeinem Urteile die Willensfreiheit in hohem Grade 
beschränken, erheblich erschweren oder unmöglich machen. Das gilt 
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z. B. von den Rechtsbrüchen gechlechtlich abnormer Personen sowie 
den impulsiven Handlungen menstruierender :Frauen, z. B. von den 
Warenhausdiebstählen, die von verschiedenen Seiten geradezu als 
charakteristische Beispiele für Delikte vermindert Zurechnungsfähiger an
geführt werden4 73 , 660). Es ist zwar zuzugeben, daß derartige vorüber
gehende psychopathische Zustände stets auf einem mehr oder weniger ab
normen Boden erwachsen, so daß gewisse dauernde seelische Regelwidrig
keitenimmer nachweisbar sein werden. Jedoch können sich diese in so be
scheidenen Grenzen halten, daß der Dauerzustand an sich so wenig vom 
Durchschnitt abweicht, daß es gezwungen wäre, ihn krankhaft zu 
nennen. Die Gefahr, daß die hochgradig verminderte Zurechnungs
fähigkeit gewisser krankhafter Persönlichkeiten im Strafmaß nicht ge
nügend berücksichtigt würde, wäre bei der Einengung des Begriffs auf 
die Dauerzustände demnach zweifellos gegeben. 

WEI~GARTs und KAHLs Vorschläge haben daher weder bei den 
Psychiatern noch bei den Juristen Billigung gefunden. Der Psychiater 
REICH1001) wies zwar darauf hin, daß die Einschränkung der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit auf dauernd~ Zustände praktitlch unerheblich sein 
·werde, da die akuten, schnell vorübergehenden Zustände geistiger 
::\Iinderwertigkeit, mit Ausnahme des Rausches, kaum je eine erhebliche 
Bedeutung gewinnen würden. Die Juristen jedoch, beispielsweise 
YAN CALKER152), lehnten es ab, den Begriff der verminderten Zurechnungs
fähigkeit an einen dauernden krankhaften Zustand zu knüpfen. Durch 
eine solche )'Iodifikation würde "die notwendige Harmonie zwischen 
dem Gedanken der Unzurechnungsfähigkeit - die ja begrifflich auch 
keine dauernde, krankhafte Störung erfordert - und der geminderten 
Zurechnungsfähigkeit aufgehoben". 

Der Vorentwurf hat sich daher mit gutem Recht nicht den KAHL
sehen V arschlägen angeschlossen, sondern konseque:o.terweise die :Mög
lichkeit des Vorliegens von verminderter Zurechnungsfähigkeit auch für 
vorübergehende psychopathische Zustände anerkannt, indem er in der 
Begründung ausdrücklich betont: "Bloß vorübergehende krankhafte 
Zustände sind dabei nicht ausgeschlossen, da zu ihrem Ausschluß ein 
triftiger Grund um so weniger vorliegt, wenn nur hochgradige Ver
minderung berücksichtigt wird." Die übrigen Entwürfe haben sich dem 
Vorentwurf angeschlossen. 

:Meine Herren! Allgemeine Voraussetzung ist, daß nur die Seelen
zustände als verminderte Zurechnungsfähigkeit bedingend im Straf
maße berücksichtigt werden, die krankhafter Natur seien. In dem Nach
weise der Krankhaftigkeit des Zustandes sahen AscHAFFENBURG19), 
CRAMER164)' LEPPMANN 665• 6G7)' KAHL515)' WEINGART1321)' KLEIN
FELLER558 ) u. a. einen starken Schutz gegen eine mißbräuchliche An
wendung des Begriffes. Auch der Vorentwurf teilt diese Anschauung. 
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"Die Beschränkung auf gewisse krankhafte Zustände des geistigen und 
intellektuellen Lebens schließt eine mißbräuchliche Anwendung auf 
gewisse sittliche Verirrungen geistig gesunder .:\'Ienschen, soweit dies 
überhaupt möglich ist, aus." Und weiter: "Aber immerwirdeine Krank
heit, also ein abnormer, pathologischer Zustand des Geistes vorausge
setzt und damit alles ausgeschlossen, was nicht als krankhaft an
gesehen werden kann." 

Aber was ist krankhaft? Gesund und krank waren ursprünglich reine 
Wertbegriffe; als gesund galten alle körperlichen und seelischen Vor
gänge, die für das Individuum nützlich und erwünscht sind, als krank 
das Schädliche, Schmerzhafte, .:\linderwertige. Als sich die Naturwissen
schaftler und :Mediziner auf die ::\Iethoden ihrer Wissenschaft besannen, 
suchten sie diese von Wertbegriffen zu reinigen. Ein empirisch ge
wonnener oder doch grundsätzlich faßbarer naturwissenschaftlicher Be
griff ist der Durchschnitt. Der Durchschnitt wurde als gesund, alles 
von ihm Abweichende als abnorm, als krank bezeichnet. Aber schon 
bei der Beurteilung körperlicher Vorgänge läßt dieser Krankheits
begriff im Stich. Kein l\lensch kennt - von gewissen groben Körper
maßen und Gewichten abgesehen- den Durchschnitt des menschlichen 
Körpers; die Zahnkaries ist eine Krankheit, obschon die meisten Men
schen daran leiden; andererseits ist der überdurchschnittlich Lebens
kräftige nicht krank. Tatsächlich mißt der Arzt bei der Beurteilung der 
~Frage, ob ein körperlicher Zustand oder Vorgang krankhaft sei, diesen 
nicht an einem empirisch gewonnenen, statistisch erfaßten Durch
schnitt, sondern an dem Idealbild, den er sich von der körperlichen 
Norm macht. Was von der Beurteilung körperlicher, gilt in höherem 
}'[aße noch von der geistiger Zustände und Vorgänge. Im Seelischen 
ist der Durchschnitt noch viel weniger faßbar als im Körperlichen. Wir 
können wohl den .Durchschnitt gewisser gröberer Leistungen, der ein
fachen Reaktion, der l\Ierkfähigkeit, der Auffassungsfähigkeit u. dgl. 
berechnen, der Durchschnitt einer höheren seelischen Leistung oder 
eines komplizierteren seelischen Zustandes entzieht sich jedoch der 
Feststellung. Auf dem Gebiete des Seelischen messen wir demnach 
noch weniger als auf dem des Körperlichen am Durchschnitt, sondern 
an einem Idealbegriff des geistig normalen Menschen. :Freilich, wenn 
ein bis dahin unauffälliger Mensch in einem bestimmten Zeitpunkte 
sich seelisch verändert, Wahrnehmungen macht, Äußerungen tut, Hand
lungen begeht, die uns aus seiner ursprünglichen Anlage unverständlich 
und uneinfühlbar sind, und wenn unsere empirische Erfahrung den 
Schluß zuläßt, daß dieses Verhalten auf greifbare materielle Verände
rungen des Zentralnervensystems zurückzuführen ist, die dem durch
schnittlichen Gehirn fremd sind, so bezeichnen wir ihn allgemein als 
.,krank" und datieren den Beginn seiner Erkrankung von den ersten 
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das Schadliche, Schmerzhafte, .:\linderwertige. Als sich die Naturwissen
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fachen Reaktion, der l\1erkfiihigkeit, der Auffassungsfahigkeit u. dgl. 
berechnen, der Durchschnitt einer hoheren seelischen Leistung oder 
eines komplizierteren seelischen Zustandes entzieht sich jedoch der 
Feststellung. Auf dem Gebiete des Seelischen messen wir demnach 
noch weniger als auf dem des Korperlichen am Durchschnitt, sondern 
an einem Idealbegriff des geistig normalen Menschen. :Freilich, wenn 
ein bis dahin unauffalliger Mensch in einem bestimmten Zeitpunkte 
sich seelisch verandert, Wahrnehmungen macht, AuBerungen tut, Hand
lungen begeht, die uns aus seiner urspriinglichen Anlage unverstandlich 
und uneinfiihlbar sind, und wenn unsere empirische Erfahrung den 
SchluB zulaBt, daB dieses Verhalten auf greifbare materielle Verande
rungen des Zentralnervensystems zuriickzufUhren ist, die dem durch
schnittlichen Gehirn fremd sind, so bezeichnen wir ihn allgemein als 
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an ihm beobachteten seelischen Veränderungen. Diese wenigstens in 
thesi scharfe Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit vermögen 
wir aber nur innerhalb der Prozesse zu ziehen, die, gemessen an den 
psychopathischen Veranlagungen, im Rechtsleben kaum eine Rolle 
spielen. Ob aber eine Veranlagung gesund oder krank ist, entscheiden 
wir durch ihren Vergleich mit einem Idealtyp. Vom Idealtyp des ge
sunden Menschen verlangen wir soziale Brauchbarkeit, Selbständigkeit 
und Anpassungsfähigkeit, Fähigkeit zu Glück und Zufriedenheit, Ein
heitlichkeit der Persönlichkeit, Harmonie und Konstanz der Eigen
schaften, vollkommene Entwicklung aller menschlichen Anlagen, Ten
denzen und Triebe in harmonischer Abstimmung, und Persönlichkeiten, 
die diese J<'orderung nicht erfüllen, gelten als krank. So behandeln 
wir zahlreiche 2\-Ienschen in unseren Sanatorien und Irrenanstalten, 
die nur an irgendeiner ungünstigen Variation ihrer Anlage, an ihrem 
"Charakter·' leiden. Hier beginnt, wie JASPERs 502) richtig bemerkt, 
die Seelenheilkunde im Gebiete des "Normalen" mit der Psycho
logie der individuellen Differenzen und der Charakterologie. Wo die 
Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit innerhalb der Variationen 
der Norm gezogen wird, hängt daher von dem Idealtyp ab, den sich 
der jeweilige Richter oder Sachverständige von dem gesunden Menschen 
macht. 

Aus dem Gesagten geht überzeugend hervor, wie schief die An
schauungen CRAMERs169) sind, mit denen er in seiner gerichtlichen Psychia
trie die Einfü,hrung des Begriffs "geistige :Minderwertigkeit" an Stelle 
der "verminderten Zurechnungsfähigkeit" zu verteidigen sucht: "Mit dem 
Rechtsbegriff einer geistigen Minderwertigkeit kann der Arzt eine Vor
stellung verbinden, er ist seiner Betrachtungs- und Anschauungsweise 
zugänglich, er deckt sich ungefähr mit dem Sammelbegriff Grenz
zustände. Er stellt eine ähnliche Sammelbezeichnung dar. Wird dieser 
Rechtsbegriff in die Strafgesetzgebung eingeführt, dann ist die Aufgabe 
des ärztlichen Sachverständigen klar vorgezeichnet. Er untersucht, ob 
einer der Grenzzustände vorliegt oder nicht; stellt er die Diagnose auf 
einen dieser Zustände, so ist der Nachweis geliefert, daß eine geistige 
Minderwertigkeit vorliegt. Denn wir sind heute imstande, die ganz ver
schiedenen J<'ormen der Grenzzustände zu diagnostizieren, weil wir in
zwischen ihre Klinik kennengelernt haben. Jetzt kann kein Verteidiger 
mit dem vagen und dehnbaren Begriff einer geminderten Zurechnungs
fähigkeit operieren, jetzt heißt es, die Krankheit den klinischen Kenn
zeichen nach erkennen und ihr Vorhandensein durch medizinische Argu
mente beweisen. Es bestehen für den Richter und den Sachverständigen 
klare Verhältnisse.·' Ahnliehe Anschauungen vertrat CRAMER163) in seinem 
Referate auf dem XXVII. Deutschen Juristentag, wo er ausführte: "Ich 
will gern zugeben, wir stehen heute erst am Anfange der genauen klini-
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an ihm beobachteten seelischen Veranderungen. Diese wenigstens in 
thesi scharfe Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit vermogen 
wir aber nur innerhalb der Prozesse zu ziehen, die, gemessen an den 
psychopathischen Veranlagungen, im Rechtsleben kaum eine Rolle 
spielen. Ob aber eine Veranlagung gesund oder krank ist, entscheiden 
wir durch ihren Vergleich mit einem Idcaltyp. Yom Idealtyp des ge· 
sunden Menschen verlangen wir soziale Brauchbarkeit, Selbstandigkeit 
und Anpassungsfiihigkeit, Fahigkeit zu Gluck und Zufriedenheit, Ein· 
heitlichkeit der Personlichkeit, Harmonie und Konstanz der Eigen· 
schaften, vollkommene Entwicklung aller menschlichen Anlagen, Ten· 
denzen und Triebe in harmonischer Abstimmung, und Personlichkeiten, 
die diese }1'orderung nicht erfullen, gelten als krank. So behandeln 
wir zahlreiche :!\-Ienschen in unseren Sanatorien und Irrenanstalten, 
die nur an irgendeiner ungunstigen Variation ihrer Anlage, an ihrem 
"Charakter·' leiden. Hier beginnt, wie JASPERS 502) richtig bemerkt, 
die Seelenheilkunde im Gebiete des "Normalen" mit der Psycho· 
logie der individuellen Differenzen und der Charakterologie. W 0 die 
Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit innerhalb der Variationen 
derNorm gezogen wird, hangt daher von dem Idealtyp ab, den sich 
der jeweilige Richter oder Sachverstandige von dem gesunden Menschen 
macht. 

Aus dem Gesagten geht uberzeugend hervor, wie schief die An· 
schauungen CRAMERS169) sind, mit denen er in seiner gerichtlichen Psychia. 
trie die EinfU,hrung des Begriffs "geistige Minderwertigkeit" an Stelle 
der "verminderten Zurechnungsfahigkeit" zu verteidigen sucht: "Mit dem 
Rechtsbegriff einer geistigen l\Iinderwertigkeit kann der Arzt eine Vor· 
stellung verbinden, er ist seiner Betrachtungs. und Anschauungsweise 
zuganglich, er deckt sich ungefahr mit dem Sammelbegriff Grenz· 
zustande. Er steUt eine ahnliche Sammelbezeichnung dar. Wird dieser 
Rechtsbegriff in die Strafgesetzgebung eingefUhrt, dann ist die Aufgabe 
des arztlichen Sachverstandigen klar vorgezeichnet. Er untersucht, ob 
einer der Grenzzustande vorliegt oder nicht; stellt er die Diagnose auf 
einen dieser Zustande, so ist der Nachweis geliefert, daB eine geistige 
Minderwertigkeit vorliegt. Denn wir sind he ute imstande, die ganz ver· 
schiedenen }1'ormen der Grenzzustande zu diagnostizieren, weil wir in· 
zwischen ihre Klinik kennengelernt haben. Jetzt kann kein Verteidiger 
mit dem vagen und dehnbaren Begriff einer geminderten Zurechnungs. 
fahigkeit operieren, jetzt heiBt es, die Krankheit den klinischen Kenn· 
zeichen nach erkennen und ihr Vorhandensein durch medizinische Argu. 
mente beweisen. Es best chen fUr den Richter und den Sachverstandigen 
klare Verhaltnisse.·' Ahnliche Anschauungen vert rat CRAMER163) in seinem 
Referate auf dem XXVII. Deutschen Juristentag, wo er ausfUhrte: "Ich 
will gern zugeben, wir stehen heute erst am Anfange der genauen klini· 
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sehen Festlegung der Grenzzustände; aber wir haben doch schon so viel 
Kenntnis davon bekommen, daß wir sagen dürfen, wir können diese 
Grenzzustände klinisch abgrenzen nach der geistigen Gesundheit hin. Wir 
müssen nachweisen, daß eine Krankheit da ist; wir können die Krank
heit nicht an einem einzigen Symptom nachweisen, sondern wir müssen 
mehrere Symptome nachweisen, und damit ist nach meiner Meinung 
die Grenz!) nach der geistigen Gesundheit hin gegeben. Dann kommt 
der zweite Punkt, die Grenze nach der Seite der Geisteskrankheit hin; 
diese ist verhältnismäßig leicht zu ziehen, denn sobald die klinischen 
Kennzeichen einer ausgesprochenen Geisteskrankheit nachgewiesen 
werden können, hört die geminderte Zurechnungsfähigkeit auf. Hat 
man nachgewiesen, der Betreffende ist geistig nicht gesund, dann muß 
man nachweisen, ob er nicht im Sinne der medizinischen Wissenschaft 
und noch viel mehr im Sinne des Gesetzes geistig krank ist ; ist auch 
dies ausgeschlossen, dann hat man die Grenzen nach beiden Seiten hin 
fixiert und den Grenzzustand festgestellt." Ich kann es unterlassen, 
auf diese verschwommenen Ausführungen näher einzugehen. Die Be
griffe "geistige Minderwertigkeit" und "Grenzzustand" sind so vage 
und unbestimmt wie die der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Die 
Entscheidung, ob eine auffällige Persönlichkeit noch gesund oder bereits 
krank und damit vermindert zurechnungsfähig ist, läuft auf dem Ge
biete der individuellen Variationen auf eine Bewertung, mit anderen 
Worten auf subjektives Ermessen hinaus; sie ist nicht nur abhängig von 
der jeweils herrschenden Kultur und der Weltanschauung der Allge
meinheit, sondern auch von dem Idealbegriff geistiger Gesundheit des 
beurteilenden Individuums. Wie unsicher die Grenzen zwischen gesund 
und krank auf diesem Gebiete sind, und wie sehr die Ansichten der Be
urteiler auseinandergehen müssen, lehren KAHLs515) eigene Ausführungen. 
Wenn er z. B. den Weltverbesserungstrieb des unbelehrbaren Ana
chronisten und den vom Größenwahn angek~änkelten Anarchisten als 
krankhaft bezeichnet und diesen Zuständen als nicht krankhaft die Ge
lüste der Schwangeren, die weiblichen Triebe inter menses und die 
Tappigkeiten und Bosheiten bestimmter Altersperioden gegenüberstellt, 
so wird er bei den meisten Psychiatern auf entschiedenen Widerspruch 
stoßen. LEPPMANN665 ) hat daher KAHL gegenüber ausdrücklich auf die 
verminderte Widerstandskraft gegen strafbares Handeln bei Frauen in 
der Schwangerschaft, der Menstruation und den Wechseljahren, bei 
beiden Geschlechtern in der Jugendentwicklung und der Altersrück
bildung hingewiesen. 

Gewiß wird der Gesetzgeber nicht vermeiden können, die krankhafte 
Natur der Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit im Gesetz zum 
Ausdruck zu bringen. Die Forderung, daß der Zustand ein krankhafter 
sein müsse, ist schon deshalb nötig, um nicht Anschauungen, wie sie etwa 
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schen Festlegung der Grenzzustande; aber wir haben doeh schon so viel 
Kenntnis davon bekommen, daB wir sagen durfen, wir konnen diese 
Grenzzustande kliniseh abgrenzen naeh der geistigen Gesundheit hin. Wir 
mussen naehweisen, daB eine Krankheit da ist; wir konnen die Krank
heit nieht an einem einzigen Symptom naehweisen, sondern wir muss en 
mehrere Symptome naehweisen, und damit ist naeh meiner Meinung 
die Grenz!) naehder geistigen Gesundheit hin gegeben. Dann kommt 
der zweite Punkt, die Grenze naeh der Seite der Geisteskrankheit hin; 
diese ist verhaltnismaBig leieht zu ziehen, denn sob aId die klinisehen 
Kennzeiehen einer ausgesproehenen Geisteskrankheit naehgewiesen 
werden konnen, hort die geminderte Zureehnungsfahigkeit auf. Hat 
man naehgewiesen, der Betreffende ist geistig nieht gesund, dann muB 
man naehweisen, ob er nieht im Sinne der medizinisehen Wissensehaft 
und noeh viel mehr im Sinne des Gesetzes geistig krank ist; ist a ueh 
dies ausgesehlossen, dann hat man die Grenzen naeh beiden Seiten hin 
fixiert und den Grenzzustand festgestellt." leh kann es unterlassen, 
auf diese versehwommenen Ausfiihrungen naher einzugehen. Die Be
griffe "geistige Minderwertigkeit" und "Grenzzustand" sind so vage 
und unbestimmt wie die der verminderten Zurechnungsfahigkeit. Die 
Entseheidung, ob eine auffallige Personliehkeit noch gesund oder bereits 
krank und damit vermindert zureehnungsfahig ist, lauft auf dem Ge
biete der individuellen Variationen auf eine Bewertung, mit anderen 
Worten auf subjektives Ermessen hinaus; sie ist nicht nur abhangig von 
der jeweils herrschenden Kultur und der Weltanschauung der Allge
meinheit, sondern auch von dem ldealbegriff geistiger Gesundheit des 
beurteilenden lndividuums. Wie unsicher die Grenzen zwischen gesund 
und krank auf diesem Gebiete sind, und wie sehr die Ansichten der Be
urteiler auseinandergehen mussen, lehren KAHLs515) eigene Ausfiihrungen. 
Wenn er z. B. den Weltverbesserungstrieb des unbelehrbaren Ana
chronisten und den yom GroBenwahn angek~ankelten Anarehisten als 
krankhaft bezeichnet und diesen Zustanden als nicht krankhaft die Ge
luste der Schwangeren, die weiblichen Triebe inter menses und die 
Tappigkeiten und Bosheiten bestimmter Altersperioden gegenuberstellt, 
so wird er bei den meisten Psychiatern auf entschiedenen Widerspruch 
stoBen. LEPPMANN665) hat daher KARL gegenuber ausdrucklich auf die 
verminderte Widerstandskraft gegen strafbares Handeln bei Frauen in 
der Schwangerschaft, der Menstruation und den Wechseljahren, bei 
beiden Geschlechtern in der Jugendentwicklung und der Altersruck
bildung hingewiesen. 

GewiB wird der Gesetzgeber nicht vermeiden konnen, die krankhafte 
Natur der Zustande verminderter Zurechnungsfahigkeit im Gesetz zum 
Ausdruck zu bringen. Die Forderung, daB der Zustand ein krankhafter 
sein musse, ist schon deshalb notig, um nicht Anschauungen, wie sie etwa 
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E::o;GELE::-; 242 ) auf dem Kongreß für Kriminalanthropologie in Köln äußerte, 
einPn Einfluß auf die Rechtsprechung aufkommen zu lasseiL Aber man 
täusche siPh nicht über die Unbestimmtheit und Dehnbarkeit des Krank
lwitsbPgriffes auf dem Gebiete der Variationen der Norm, sondern bleibe 
;;ich darübPr klar, daß bei der Beantwortung der :Frage "krankhaft oder 
ge:mnd?·' das subjektive .Ermessen eine große Rolle spielen muß, und 
daß die Entscheidung, ob "Pin krankhafter Zustand" oder "eine bloße 
sittliche Verirrung eines gesunden Menschen" vorliegt, vielfach auf 
Tr illkür hinauslaufen wird. 

}leine Herren! EinPr dritten Einengung des Begriffs der vermindertPn 
Zurt>chnungsfähigkeit liegt der Grad der Beeinträchtigung der freien 
Willensbestimmung zugrunde. LEPPMANN655 ) hatte auf dem XXVII. Deut
Rehen Juristentag dit>sen Weg als gangbar bezeichnet und vorgeschlagen, 
die Strafminderung nur .für diejenigen :Fälle vorzusehen, bei denen das 
V Prständnis für die Bestimmungen des Strafrechtes oder die Widerstands
kraft gegen strafbares Handeln "erheblich" oder "wesentlich" oder "deut
lich·' vermindert sei. KAHL515 ) hatte sich in SPinern Gutachten gegen eine 
derartige graduelle Bezeichnung gewandt und der Berichterstatter 
KLEINFELLER558 ) sich ihm angeschlossen mit der Begründung, daß eine 
solche Bezeichnung unnötig sei, "denn der Richter dürfe überhaupt 
nur erhebliche Tatsachen berücksichtigen"·" Die. Entwürfe haben es 
trotzdem für erforderlich erachtet, die gesetzliche Berücksichtigung 
der verminderten Zurechnungsfähigkeit davon abhängig zu machen, 
daß die freie Willensbestimmung, bzw. die Fähigkeit, das Ungesetzliche 
der Tat einzusehen oder den Willen dieser Einsicht gemäß zu be
stimmen, "in hohem Grade vermindert sei". 

Bei welchen Geisteszuständen ist die Willensfreiheit "in hohem 
Grade" vermindert? Will der Gesetzgeber etwa unter der im hohen 
Grade verminderten Zurechnungsfähigkeit nur die Zustände verstehen, 
die an Unzurechnungsfähigkeit grenzen? Dann würde der Erfolg der 
ganzen Reform ein Schlag ins Wasser sein, denn die im strengen Sinne 
des Wortes "im hohen Grade" vermindert Zurechnungsfähigen werden 
nach geltendem Recht - wie noch gezeigt werden soll - mehr oder 
weniger als "Gnzurechimngsfähige behandelt. Oder wollen nicht viel
mehr die Entwürfe unter dieser Bezeichnung diejenigen Rechtsbrecher 
verstehen, die in so erheblichem ~Iaße abnorm sind, daß sie nicht wie 
Vollwertige zu strafen, nicht in dem auf den Durchschnittsmenschen 
abgestellten Strafvollzuge ohne Schädigung zu halten, nicht unter der 
gegenwärtigen Behandlung zu bessern sind? Offenbar ist das gemeint, 
dafür spricht die Begründung des Vorentwurfs, die z. B. erhebliche Be
lastung, Entartung und Schlaftrunkenheit erwähnt, Geisteszustände, 
welche nur in diesem Sinn die Willensfreiheit "im hohen Grade" ver
mindern können. Der Gesetzgeber will durch diese graduelle Be-
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E::-;GELE::-;242) auf dem KongreB fur Kriminalanthropologiein Kaln auBerte, 
eillPn EinfluB auf die Rechtsprechung aufkolllmen zu lassen. Aber man 
tiiusche sieh nicht uber die Unbestimmtheit und Dehnbarkeit des Krank
l1Pitsbegriffes auf dem Gebiete der Variationen der Norm, sondern bleibe 
"ieh daruber klar, daB bei der Beantwortung der }1'rage "krankhaft oder 
ge,mnd?" das subjektive Ermessen cine groBe Rolle spielen mu[3, und 
daB die Entscheidung, ob "ein krankhafter Zustand" oder "eine bloBe 
sittliehe Verirrung cines gesunden Mensehen" vorliegt, vielfaeh auf 
TV iUkur hinauslaufen wird . 

. :\Ieine Herren! Einer dritten Einengung des Begriffs der verminderten 
Zureehnungsfahigkeit liegt der Grad der Beeintriichtigung der freien 
Willensbestimmung zugrunde. LEPPMANN655 ) hatte auf dem XXVII. Deut
Rchen Juristentag diesen Weg als gangbar bezeiehnet und vorgesehlagen, 
die Strafminderung nur £iir diejenigen :Fiille vorzusehen, bei denen das 
Verstiindnis fUr die Bestimmungen des Strafreehtes oder die Widerstands
kraft gegen strafbares Handeln "erheblich" oder "wesentlich" oder "deut
lich" vermindert sei. KAHL515 ) hatte sich in seinem Gutachten gegen eine 
derartige graduelle Bezeichnung gewandt und der Berichterstatter 
KLEINFELLER558 ) sich ihm angeschlossen mit der Begrundung, daB eine 
solche Bezeichnung unnotig sci, "denn der Richter durfe uberhaupt 
nur erhebliche Tatsachen berucksiehtigen"." Die. Entwurfe haben es 
trotzdem fiir erforderlich erachtet, die gesetzliche Berucksichtigung 
der verminderten Zurechnungsfiihigkeit davon abhiingig zu machen, 
daB die freie Willensbestimmung, bzw. die Fiihigkeit, das Ungesetzliche 
der Tat einzuilehen oder den Willen dieser Einsicht gemiiB zu be
stimmen, "in hohem Grade vcrmindert sei". 

Bei welchen Geisteszustiinden ist die Willensfreiheit "in hohem 
Grade" vermindert? Will der Gesetzgeber etwa unter der im hohen 
Grade verminderten Zurechnungsfahigkeit nur die Zustiinde verstehen, 
die an Unzurechnungsfahigkeit grenzen? Dann wurde der Erfolg der 
ganzen Reform ein Schlag ins Wasser sein, denn die im strengen Sinne 
des Wortes "im hohen Grade" vermindert Zureehnungsfahigen werden 
naeh geltendem Recht - wie noeh gezeigt werden soIl - mehr oder 
weniger als "Gnzurechimngsfahige behandelt. Oder wollen nicht viel
mehr die Entwurfe unter dieser Bezeichnung diejenigen Rechtsbrecher 
verstehen, die in so erheblichem ~IaBe abnorm sind, daB sie nicht wie 
Vollwertige zu strafen, nieht in dem auf den Durehsehnittsmensehen 
abgestellten Strafvollzuge ohne Sehiidigung zu halten, nieht unter der 
gegenwiirtigen Behandlung zu bess ern sind? Offenbar ist das gemeint, 
dafUr sprieht die Begrundung des Vorentwurfs, die z. B. erhebliche Be
lastung, Entartung und Sehlaftrunkenheit erwiihnt, Geisteszustande, 
wdehe nur in diesem Sinn die Willensfreiheit "im hohen Grade" ver
mindern kannen. Der Gesetzgeber will dureh diese graduelle Be-

4* 
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zeichnung nur vermeiden, daß "auch nur geringfügige geistige 
Defekte zu einer ausnahmsweise milden Bestrafung führen können'·: 
er will die besondere Behandlung nur auf die schwereren Fälle geisti
ger Abnormität beschränkt wissen. 

KAHL hat wohl gefühlt, daß trotz der Beschränkung auf die durch 
"krankhafte" Zustände "in hohem Grade" in ihrer freien Willensbestim
mung beeinflußten vermindert Zurechnungsfähigen das Gebiet ein un
begrenzbares und ungeheuer großes bliebe. Anders ist es bei dem grade 
von ihm so nachdrücklich betonten Gerechtigkeitsstandpunkt nicht ver
ständlich, wenn er519, 525 ) sich schließlich wiederholt zu dem Vorschlage 
entschloß, die Bestimmungen über die verminderte Zurechnungsfähigkeit 
fakultativ zu gestalten und es dem Ermessen des Richters zu überlassen, 
ob er die mindere Schuld des vermindert Zurechnungsfähigen im Straf
maß berücksichtigen wolle oder nicht. Ein Jurist, der den Standpunkt 
vertritt, daß mildere Schuld auch mildere Strafe verlange, wird den Vor
schlag KAHLs nicht billigen dürfen. In der Tat hat sich beispielsweise 
FRANK282 ) mit Entschiedenheit gegen diese Willkür gewandt und ausdrück
lich betont, "daß eine so bestrittene Maßregel wie die Strafmilderung 
nur dann eine einigermaßen gleichmäßige Anwendung finden wird, 
wenn sie dem Richter bindend vorgeschrieben ist. Es geht nicht an, 
daß trotz festgestellter ::\1inderwertigkeit der eine Richter die Todes
strafe ausspricht, der andere nicht'". Aber auch die Entwürfe lehnen 
die fakultative Strafminderung ausdrücklich ab. Der Vorentwurf hebt 
besonders hervor: "Die Strafmilderung aber ist nicht fakultativ, sondern 
obligatorisch, was allein dem Grundgedanken, sobald dieser einmal für 
berechtigt anerkannt wird, entspricht'', und auch der letzte Entwurf 
sagt in der Begründung: "der vermindert Zurechnungsfähige mufl 
milder bestraft werden". Bei den Psychiatern hingegen, die sich mittler
weile von der Unmöglichkeit überzeugt hatten, auch nur einen erheb
lichen Teil der von ihnen als vermindert zurechnungsfähig bezeichneten 
Personen der in den Entwürfen vorgesehenen Behandlung zu unter
werfen, fiel die AnregungKAHLSauf günstigeren Boden. Auf Vorschlag 
E. ScHULTZEs1134 ) beschloß der Deutsche Verein für Psychiatrie in seiner 
Versammlung in Kassell925, die fakultative Berücksichtigung der ver
mindert Zurechnungsfähigen. im Strafgesetz zu empfehlen. Daß darin 
ein Geständnis der Undurchführbarkeit der geforderten Bestimmungen 
liegt, und daß diese Regelung nichts mehr und nichts weniger als die 
Abschaffung des Strafmaßes bedeuten würde, ist anscheinend den 
wenigsten Teilnehmern der Versammlung klar zum Bewußtsein ge
kommen. Wir werden späterhin noch darauf zurückzukommen haben. 
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VI. VorleRung. 
Was u·issen wir über die Ve.rbreitung der vermindert Zurechnungsfähigen in 

den Kreisen der Rechtsbrecher? -Vorschläge zur Sammlung von Materialien. -
Cnzulängliche Versuche, die Verbreitung der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
unter der freien Bevölkerung festzustellen. -Verbreitung, der abnormen Persön
lichkeiten unter Asozialen und Antisozialen. 

Meine Herren! Seitdem in der Versammlung der deutschen Irren
ärzte die Frage nach der verminderten Zurechnungsfähigkeit aufge
worfen wird, seitdem besteht auch die Forderung nach zuverlässigen 
1lf aterialsamml~tngen. Bereits imAnschluß an die Referate vonMENDEL802 ) 

und GRASHEY349) im Jahre 1888 machte ScHÜLE den Vorschlag, "daß ohne 
Verzug mit der Sammlung einschlägigen Materials begonnen werde, 
und zwar obligatorisch auf Antrag und Wunsch der Versammlung". 
Der Verein gab dem Antrage statt und beauftragte KRAFFT-EBING805 ) mit 
der Bearbeitung des Materials, das einlaufen werde. Offenbar ist aber 
nie etwas eingelaufen, jedenfalls ist nichts davon an die Öffentlichkeit 
gelangt. Das einzige Ergebnis der ScHÜLEschen Anregung war eine 
kleineArbeitseines SchülersKIRN551 ), der im Jahre 1898 über 41 Fälle von 
geminderter Zurechnungsfähigkeit berichtete. Auch im Verlauf des 
Meinungsaustausches über das Referat von WoLLENBERG1376) im Jahre 
1899 wiederholte )loELI den Wunsch, "die Berechtigung der Meinungen 
pro und contra durch eine Sammlung wirklich beweiskräftiger :Fälle zu 
prüfen", worauf auf Antrag SIEMERLnws und BINSWANGERs855 ) beschlos
sen wurde, , ,eine Sammlung derjenigen beweiskräftigen Fälle zu veranstal
tm, welche für die Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
sprechen''. GoTTSCHALK345) hat 1904 auf Anregung v.LISZTs ")laterialieu 
zur Lehre der verminderten Zurechnungsfähigkeit" veröffentlicht, im 
wesentlichen eine Zusammenstellung der Ansichten von Juristen und 
Arzten über den Begriff und eine Sammlung von in der Literatur unter 
dieser Bezeichnung geschilderten geistig abnormen Rechtsbrechern. 
Dabei ist es aber geblieben. Späterhin ist man auf diese Vorschläge 
nicht mehr zurückgekommen; mittlerweile hatte die Kenntnis der 
klinischen Formen geistiger MindenYertigkeit solche Fortschritte ge
macht, daß eine Sammlung dieser "beweiskräftigen Fälle", wenigstens 
für die engeren Fachkreise, kaum noch dringlich erschien. 

Hingegen war das Bedürfnis nach Untersuchungen über die Häufig
keit der verminderten Zurechnungsfähigkeit um so stärker hervor
getreten. 

Einen Versuch, ihre Verbreitung in der Bevölkerung des freien 
Lebens zu berechnen, haben bisher nur der Psychiater CRAl\IER und der 
Lehrer KIELHORN gemacht, beide mit unzulänglichen Mitteln. 

CRAMER169 ) legte seiner Cntersuchung "die statistischen Ergebnisse 
seiner Sprechstunde, die paliklinischen Journale seiner Poliklinik und 
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die Aufnahmeziffern des Sanatoriums Rasemühle, welches Geistes
kranke nicht aufnimmt", zugrunde. Er berechnete, in welcher Häufig
keit die Studierenden an den Zugängen beteiligt waren, und kam zu 
dem Schlusse, "daß auf etwa 1000 Studenten 80 geistig minderwertige 
kämen; von denen höchstens alle drei Semester einer kriminell" werde!. 
Ganz abgesehen davon, daß die Verbreitung der verminderten Zurecll
nungsfähigkeit in einer geistig und sozial verhältnismäßig hochstehenden 
Bevölkerungsschicht keinen Rückschluß auf ihre Beteiligung mi der 
durchschnittlichen Bevölkerung zuläßt, enthält die Berechnung so viele 
Fehlerquellen, daß sie an sich wertlos ist. Wie konnte CRAMER nur auf 
den Gedanken kommen, daß er auch nur einen kleinen Bruchteil der 
vermindert zurechnungsfähigen Studenten in seiner ärztlichen Sprech
stunde zu erfassen vermöchte! Einmal ist sich doch die große Mehrzahl 
der vermindert Zurechnungsfähigen ihrer Abnormität überhaupt nicht 
bewußt; von denjenigen jedoch, die eine Einsicht in ihre psychischrn 
Mängel haben, bedarf wieder nur ein Bruchteil des ärztlichen Rates und 
der Behandlung, und von diesen suchen wiederum nur einige wenige 
gerade den Psychiater auf, sondern finden Trost und mehr oder weniger 
passende Therapie bei anderen Ärzten. Auf welche Weise CRAMER fest
stellen konnte, daß von 80 geistig minderwertigen Studenten höchstens 
alle 3 Semester einer kriminell werde, bleibe dahingestellt. Jeden!alls, 
kann die geringe Kriminalität nicht überraschen, denn.- ganz abge- · 
sehen von der damals günstigen sozialen Lage der meisten Studenten, 
die besonders Eigentumsvergehen von vorneherein äußerst selt~'n 

machte - sind die meisten arztbedürftigen, vermindert zurechnungs 
fähigen Studenten Neurastheniker, Hypochonder, Zwangsneurotiker, 
Cyclothyme, d. h. Personen, die erfahrungsgemäß ausgesprochen soziale 
Tendenzen zeigen. Die kriminell Verarnlagten sind jedoch gerade unter 
denjenigen Psychopathen, die keinen Anlaß hatten, CRAMERs Sprech
stunde zu l;Jesuchen, unter den hysterischen Charakteren, den Haltlosen, 
den Pseudologisten, konstitutionell Erregten und sexuell Perversen zu 
suchen. CRAMERS Statistik läßt also auf die Verbreitung der geistig 
Minderwertigen unter den Studenten und auf ihre Kriminalität keiner
lei Schlüsse zu, geschweige denn, daß sie uns einen Anhalt für die Ver
breitung dieser Zustände in anderen Bevölkerungsschichten böte. 

Etwas wertvoller sind die Berechnungen des Lehrers KIELHORN542• 

5 43 • 544). Er berechnete auf Grund der Frequenz der Hilfsschüler in 18 
deutschen Städten, daß Deutschland über eine halbe Million Minderwer
tiger von mehr als 14 Jahren zähle. Aber abgesehen davon, daß KIEL
HORN selbst zugibt, daß ein erheblicher Teil der schwachbefähigten 
Schüler nicht in die Hilfsschulen gelangt, berücksichtigt seine Rechnung 
lediglich die intellektuell Minderwertigen, die unendliche Zahl der wegen 
ajjekt1:ver Mängel vermindert Zurechnungsfähigen ist in ihr nicht ent-
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543,544). Er berechnete auf Grund der Frequenz der Hilfsschiiler in 18 
deutschen Stadten, daB Deutschland iiber eine halbe Million Minderwer
tiger von mehr als 14 Jahren zahle. Aber abgesehen davon, daB KIEL
HORN selbst zugibt, daB ein erheblicher Teil der schwachbefahigten 
Schiiler nicht in die Hilfsschulen gelangt, beriicksichtigt seine Rechnung 
lediglich die intellektuell Minderwertigen, die unendliche Zahl der wegen 
affektl:ver Mangel vermindert Zurechnungsfahigen ist in ihr nicht ent-
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halten. Die Kriminalität dieser vermindert Zurechnungsfähigen ist nach 
den ZahlenKIELHORNs gering; von 280 Knaben, welche in den Jahren 
1881-1909 die Braunschweiger Hilfsschule besuchten, wurden bis zum 
Sept~mber 1909 nur 36 = 12,2vH bestraft! Doch auch diese Ziffern ver
mögen uns kein Bild von der wirklichen Kriminalität der intell.ektuell 
)linderwertigen zu geben. Ein Teil der antisozial gewordenen Hilfsschüler 
entzog sich der statistischen Erfassung, da sie wegen Unzurechnungs
fähigkeit außer Verfolgung gesetzt oder freigesprochen wurden; über einen 
anderen Teil konnte überhaupt nichts erfahren werden, da mangels der 
erforderlichen Daten keine Erkundigungen über sie eingezogen werden 
konnten. Vor allem aber erstreckten sich die Nachforschungen über 
einen zu kurzen Zeitraum, und eine große Zahl der Hilfsschüler stand 
noch in so jugendlichem Alter, daß sie die Gefahr, kriminell zu werden, 
noch längst nicht überwunden hatten. Also auch die Berechnungen 
KIELHORNs geben uns weder Aufschluß über die Verbreitung einer be
:;;timmten krankhaften Veranlagung, noch über den Umfang ihrer 
Kriminalität. 

Über die Verbreitung der verminderten Zurechnungsfähigkeit in der 
freien Berölkerung wisse,n wir somit bisher nichts. 

)!eine Herren! Ein recht umfangreiches und zuverlässiges Material 
steht uns über die Verbreitung psychischer :Mängel unter den Insassen 
der Fürsorgeanstalten, Arbeitshäuser und Strafanstalten zu Gebote. 
Obschon diese Arbeiten weitgehende Schlüsse auf die Verbreitung der 
vel'l!lindert Zurechnungsfähigen unter den gewohnheitsmäßigen Rechts
brechern zulassen, sind sie von den eifrigen Vorkämpfern für die aus
drückliche Berücksichtigung der minder Schuldhaften im Strafgesetz
buche in den Diskussionen über die Frage mehr oder weniger still
schweigend übergangen worden. Bei der meines Erachtens ausschlag
gebenden Bedeutung, welche der Häufigkeit der krankhaften Persön
lichkeiten und somit auch der vermindert Zurechnungsfähigen für die 
praktische Durchführbarkeit der in den Entwürfen vorgeschlagenen 
Bestimmungen zukommt, soll dieser Untersuchungen eingehend ge
dacht werden. 

Ich gebe Ihnen zunächst eine Übersicht über die Ergebnisse zahl
reicher Arbeiten, die sich mit der Feststellung der Verbreitung psychi
scher Abnormitäten unter den verschiedenen asozialen Bevölkerungs
:;;chichten beschäftigen. Wie weit diese seelischen Regelwidrigkeiten 
auch Zustände von in hohem Grade verminderter Zurechnungsfähigkeit 
sind, soll dann in zweiter Linie beantwortet werden. 

Am eingehendsten und gründlichsten sind die Fürsorgezöglinge unter
sucht worden. Seit MöNKE:MÖLLER864) im Jahre 1899 die erste psychia
trische Durchforschungder Zwangszöglinge der Berliner Erziehungsanstalt 
Lichtenberg vornahm, sind eine große Anzahl von ähnlichen Arbeiten 

Dip Vprbrpitung der VZ in der freipn Bevolkerung. 5:' 

halten. Die Kriminalitat dieser vermindert Zurechnungs£ahigen ist nach 
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110eh in so jugendlichem Alter, daB sie die Gefahr, kriminell zu werden, 
noeh langst nicht iiberwunden hatten. Also auch die Berechnungen 
KIELHORNS geben uns weder AufschluB iiber die Verbreitung einer be
Htimmten krankhaften Veranlagung, noch iiber den Umfang ihrer 
Kriminalitat . 

Uber die Verbreitung der verminderten Zurechnungsfiihigkeit in der 
Ireien Berolkerung wisse,n wir somit bisher nichts. 

:\Ieine Herren! Ein recht umfangreiches und zuverlassiges Material 
steht uns iiber die Verbreitung psychischer Mangel unter den Insassen 
<ler Fiirsorgeanstalten, Arbeitshauser und Strafanstalten zu Gebote. 
Obschon diese Arbeiten weitgehende Schliisse auf die Verbreitung der 
vetlIlindert Zurechnungsfahigen unter den gewohnheitsmaBigen Rechts
brechern zulassen, sind sie von den eifrigen Vorkampfern fUr die aus
driickliche Beriicksichtigung del' minder Schuldhaften im Strafgesetz
buche in den Diskussionen iiber die Frage mehr oder weniger still
schweigend iibergangen worden. Bei der meines Erachtens aU88chlag
gebenden Bedeutung, welche der Haufigkeit der krankhaften Person
liehkeiten und somit auch der vermindert Zurechnungsfahigen fiir die 
praktische Durchfiihrbarkeit der in den Entwiirfen vorgeschlagenen 
Bestimmungen zukommt, solI dieser Untersuchungen eingehend ge
daeht werden. 

leh gebe Ihnen zunachst eine Ubersicht iiber die Ergebnisse zahl
reicher Arbeiten, die sich mit der Feststellung der Verbreitung psychi
scher Abnormitaten unter den verschiedenen asozialen Bevolkerungs
Hchichten beschaftigen. Wie weit diese seelischen Regelwidrigkeiten 
aueh Zustande von in hohem Grade verminderter Zurechnungsfahigkeit 
sind, solI dann in zweiter Linie beantwortet werden. 

Am eingehendsten und griindlichsten sind die Filrsorgezoglinge unter
sueht worden. Seit MONKEMOLLER864) im Jahre 1899 die erste psychia
trische Durchforschungder Zwangszoglinge der Berliner Erziehungsanstalt 
Lichtenberg vornahm, sind eine groBe Anzahl von ahnlichen Arbeiten 
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veröffentlicht worden, so daß wir die geistige Artung der Fürsorgezög
linge. wohl besser kennen als die irgendeines anderen asozialen Typus. 
Die Feststellungen der verschiedenen Untersucher sind, soweit si~ die 
Formen der unter den Zöglingen verbreiteten psychischen .Mängel be
rücksichtigen, fast völlig übereinstimmend; Unterschiede finden sich 
nur, soweit sie sich über die Häufigkeit dieser Zustände äußern. Es 
genügt, wenn ich von den Ergebnissen der zahlreichen Arbeiten folgende 
Tabellen vorführe: 

CRAMER1 7°, 175) untersuchte 376 schulentlassene Fürsorgezöglinge 
der Provinz Hannover: 

Tabelle l. Ergebnisse der rntersuchungen CRAMERS an 
376 schulentlassenen Fürsorgezöglingen der Provinz 

Hannover. 

Diagnose 

Idiotisch . . . . 
Imbezill .... 
Imqezill und hysterisch 
Imbezill und degenerativ 
Vielleicht imbezill . . 
Leicht imbezill . . . 
Ganz leicht imbezill . 
Degenerativ 
Vielleicht degenerativ 
Degenerativ und hysterisch 
Hysterisch . . . . 
.Moralisch idiotise h 
Reo nato ..... 
Psychopathisch . . 
::\fikrozephaler Idiot 
Homosexuell . 
Geisteskrank . 
Zu beobaehten 

Xormal 
Fast normal . 
::\Iinderwertig . 

.. 

Leicht minderwertig . 
Ganz leieht minderwertig 

In Humme: 

Zahl 

1 
!)8 

1 
5 
1 

(}6 
2 

20 
1 
1 

11 
6 

lO 
1 
1 
1 
1 
l 

146 
3 

186 
40 

1 

376 

vH 

:J(j 

2(j 

5 

3 
2 
3 

39 
1 

49 
11 

100 

Fast zwei Drittel sämtlicher Fürsorgezöglinge litt somit an ange
borenen geistigen Mängeln, über die Hälfte an Imbezillität schweren und 
leichteren Grades. Erworbene Defekte, insbesondere Geistesstörungen, 
spielten überhaupt keine Rolle. Unter Einschluß der als "fast normal" 
und "leicht minderwertig'' Bezeichneten konnten 51 vH der Zöglinge 
als "normal" aufgefaßt werden; die übrigen entfernten sich mehr oder 
weniger erheblich vom Durchschnitt . 

.MöNKEMÖLLER869 ) wies an 589 schulpflichtigen Fürsorgezöglingen 
Hannovers folgende Regelwidrigkeiten nach: 
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veri:iffentlicht worden, so daB wir die geistige Artung der Fiirsorgezi:ig
linge. wohl besser kennen als die irgendeines anderen asozialen Typus. 
Die Feststellungen der verschiedenen Untersucher sind, soweit si~ die 
Formen der unter den Zi:iglingen verbreiteten psychischen Miingel be
riicksichtigen, fast vi:illig iibereinstimmend; Unterschiede finden sich 
nur, soweit sie sich iiber die Hiiufigkeit dieser Zustiinde iiuBern. Es 
geniigt, wenn ich von den Ergebnissen der zahlreichen Arbeiten Iolgende 
Tabellen vorfiihre: 

CRAMER170, 175) untersuchte 376 schulentlassene Fiirsorgezi:iglinge 
der Provinz Hannover: 

Tabelle 1. Ergebnisse der l'ntersuchungen CRAMERS an 
376 schulentlassenen Fiirsorgezoglingen der Provinz 

Hannover. 

Diagnose 

Idiotisch . . . . 
Imbezill .... 
Im4ezill und hysterisch 
Imbezill und degenerativ 
Vielleich t im bezill. . 
Leicht im bezill . . . 
Ganz leicht imbezill . 
Degenerativ 
Vielleicht degenerativ 
Degenerativ und hysterisch 
Hysterisch . . . . 
Moralisch idiotis(' h 
Reo nato ..... 
Psychopathisch . . 
::\fikrozephaler Idiot 
Homosexuell . 
Geisteskrank . 
Zu beobaC'hten 

Xormal 
Fast normal . 
::\Iinderwertig . 

'. 

Leicht minderwertig . 
Ganz leiC'ht minderwertig 

In Humme: 

Zahl 

1 
98 
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5 
1 
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6 

10 
1 
1 
1 
1 
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146 
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49 
11 
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Fast zwei Drittel siimtlicher Fiirsorgezi:iglinge litt somit an ange
borenen geistigen Miingeln, iiber die Hiilfte an Imbezillitiit schweren und 
leichteren Grades. Erworbene Defekte, insbesondere Geistessti:irungen, 
spielten iiberhaupt keine Rolle. Unter EinschluB der als "fast normal" 
und "leicht minderwertig" Bezeichneten konnten 51 vH der Zi:iglinge 
als "normal" aufgefaBt werden; die iibrigen entfernten sich mehr oder 
weniger erheblich yom Durchschnitt. 

MONKEMoLLER869 ) wies an 589 schulpflichtigenFiirsorgezi:iglingen 
Hannovers folgende Regelwidrigkeiten nach: 
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Tabelle 2. Ergebnisse der Untersuchungen MÖNKEMÖLLERs 
an 589 schulpflichtigen Fürsorgezöglingen der Provinz 

Hannover. 

DiagnoRP 

Debilität ..... 
Imbezillität . . . . 
lmbezillität-1 diotie 
Epilepsie .. 
Hysterie ..... 
Traumatische Diathese . 
"Dumm geprügelte" Kinder 
Alkoholismus . . . . . . . 
Demenz nach zerebraler KindE'rlähmung . 
DE'menz nach Hirnhautentzündung 
Demenz nach Typhus . 
Pseudologia phantastica 
Morbus Basedowii. 
Degenere ..... . 
DE'mentia praeeox . . 
Dementia paranoides 
Rch,ver<' :XE>rvosität . 

Summa: 

Zahl 

35 
130 

7 
8 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
8 

216 

vH 

5,9 
22 

1,2 
1,3 
1 

1,3 

36,6 

57 

Auch in -:\löNKE:\IÖLLERs 1\Taterial überwogen bei weitem die ange
borenen intellektuellen Schwächezustände; sie bestanden in 29,1 vH. 
Erworbene Mängel waren zwar häufiger als in dem -:\laterial CRAMERs, 
immerhin aber kaum von Bedeutung. Daß MöNKE:\IÖLLER nur 36,6 vH 
als abnorm bezeichnete, ist auf diese enge -Fassung des Krankheits
begriffs zurückzuführen. ~lÖNKEMÖLLER hebt diese ausdrücklich hervor: 

"leh hab!' die Grenz!'n zur Einr!'ihung in die l\Iindl'rw!'rtigkeit so !'ng gezogen, 
wi<' man das mit gtltE'm Gewissen noch ebE'n tun kann. \Vohl in keinem einzigen 
FallE', in dem das Verdikt d!'r geistig!'n Schwäche gefällt wurde, habe ich mich 
im WidE'rspruchE' mit d!'m Erzieher befunden. Ich habe sogar noch 43 Zöglinge 
für ,normal' <'rklärt. die b!'i d!'r Vorbeurt!'ilung durch die Pädagogen mit den wenig 
verspreehl'nden Prädikaten ,schlecht veranlagt', ,kein Licht', ,mangelhaft be
fähigt' gekenmwiehnet worden war!'n. Es ist allerdings das ,Normal' des Für
sorgE'zöglings. \YolltE' man sie als l\Iusterv!'rtr!'ter dE's homo sapiens bezeichnen, 
so würde man wahrscheinlich auch bei solchen Gemütern Anstoß erregen, die 
sonst dE'n l\Iachtbereich dl's Psychiaters nicht ins VfE'rlosc wachsen lassen. Sie 
entsprl'chen dem Prozentsatze der Bewohner des Grenzlandes psychischer Ge
sundhl'it, dietrotzihrer schwächlichenBE>gabung noch ebE'n im Leben mitkommen, 
solange die Verhältnisse für sie günstig sind. Es sind die, bei denen man mit 
gleich gut!'m Rl'chte je nach dem Standpunkte, den man zu diesen t:"bergangs
formen einnimmt, auf ein ,Normal' oder ,l\linderwertig' abkommen kann. 
Falls das Leben mit seinen Aufgaben an diese 43 herantritt, wird es einen großen 
Teil von ihnE'n wahrscheinlich noeh in eine andE're Rubrik verschlagen. Dazu 
gesellen sich noch 33 Zöglinge, die sich durch ihr schlechtes ethischE's Verhalten 
in auffälliger \Veisl' von ihrE'n Altersgenossen abheben, und bei denen die Er
zil'hung bisher auch nicht die geringsten Erfolge gezeitigt hatte, während die 
Intelligenz bescheidenE're Ansprüche zu erfüllen vermochte. Auch bei ihnen ist 
es zum Teil nicht auszuschließen, daß sie sich in der weiteren Gestaltung ihres 
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Tabelle 2. Ergebnisse der Untersuchungen MONKEMOLLERS 

an 589 schulpflichtigen Fiirsorgezoglingen der Provinz 
Hannover. 

DiagnoRP 

Debilitiit. . . . . 
Imbezillitiit. . . . 
Imbezillitiit·J diotie 
Epilepsie .. 
Hysterie ..... 
Traumatische Diathese. 
"Dumm gepriigelte" Kinder 
Alkoholismus . . . . . . . 
Demenz nach zerebraler Kinderliihmung. 
Demenz nach Hirnhautentziindung 
Demenz nach Typhus . 
Pseudologia phantastica 
Morbus Basedowii. 
Degenere ..... . 
Dementia praecox. . 
Dementia paranoides 
Rch,vcr(' Xervositiit . 

Summa: 

Zahl 

35 
130 

7 
8 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
8 

216 

vH 

5,9 
22 

1,2 
1,3 
1 

1,3 

36,6 

57 

Auch in -:\1i:iNKE:\10LLERS l\Taterial iiberwogen bei we item dieange
borenen intellektuellen Schwachezustande; sie bestanden in 29,1 vR. 
Erworbene :Mangel waren zwar haufiger als in dem -:\Iaterial CRAMERS, 

immerhin aber kaum von Bedeutung. DaB MONKE:\,[OLLER nur 36,6 vR 
als abnorm bezeichnete, ist auf diese enge }1'assung des Krankheits
begriffs zuriickzufiihren. ~1()NKEMOLLER hebt diese ausdriicklich hervor: 

"Ieh hab(' die Grenzen zur Einreihung in die l\Iinderwertigkeit so eng gezogen, 
wi(' man das mit gutem Gewissen noch eben tun kann. \Vohl in keinem einzigen 
Fall(', in dem das Yerdikt d('r geistigen Schwiiche gefiillt wurde, habe ieh mich 
im Widerspruehe mit d('m Erzieher befunden. leh habe sogar noch 43 Zoglinge 
fur ,normal' ('rkliirt. die b('i d('r Vorbeurteilung durch die Piidagogen mit den wenig 
verspreeh('nden Priidikat('n ,schlecht veranlagt', ,kein Licht', ,mangelhaft be
fiihigt' gckcnll7;eiehnet worden war('n. Es ist allerdings das ,Normal' des Fur
sorgE'zoglings. \"ollte man sic als l\lustcrvE'rtrE'ter dE's homo sapiens bezeichnen, 
so wurdc man wahrschcinlich auch bci solchen Gcmutern AnstoB erregen, die 
Bonst den 11achtbercich d('s Psychiaters nicht ins V£erlosc wachsen lassen. Sie 
cntsprechen dem Prozentsatze der Bewohner des Grenzlandes psychischer Ge
sundheit, die trotz ihrer schwiichlichcnBE'gabung noeh ebE'n im Leben mitkommen, 
solange die Verhiiltnisse fur sie gunstig sind. Es sind die, bei denen man mit 
glcich gutem Rechte je nach dem Standpunkte, den man zu dies en tbergangs
formen einnimmt, auf ein ,Normal' oder ,l\1inderwertig' abkommen kann. 
Falls das Leben mit seinen Aufgaben an diese 43 herantritt, wird es einen groBen 
Tcil von ihnen wahrscheinlich noeh in cine andere Rubrik vcrsehlagen. Dazu 
gcsellen sieh noch 33 Zoglinge, die sich <lurch ihr schlcchtes ethisches Verhaltcn 
in auffiilliger \Veise von ihren Altersgenossen abheben, und bei denen die Er
ziehung bisher aueh nicht die gcringsten Erfolge gezeitigt hatte, wiihrend die 
lntelligenz bcscheidenere Anspruehe zu erfiillen vermochte. Auch bei ihnen ist 
cs zum Teil nieht auszuschlicBen, daB sie sich in der weiteren Gestaltung ihres 
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Lebens durch die Entfaltung anderer Eigenschaften, die nicht zur Ausrüstung 
einer normalen Psyche gehören, die Anwartschaft auf die Minderwertigkeit er
kämpfen werden, ohne daß man zu der viel umstrittenen und mit Recht wenig 
geschätzten Moral insanity seine Zuflucht zu nehmen brauchte." 

ScHNITZER109 7, 1098• 1102 ) untersuchte 522 männliche und weibliche 
Fürsorgezöglinge Pommerns und veröffentlichte darüber folgende Tabelle: 

Tabelle 3. Ergebnisse der Untersuchungen SCHNITZERs 
an 522 männlichen und weiblichen Fürsorgezöglingen 

der Provinz Pommern. 

Diagnoso. ~1. w. 

Degenerative Nervosität 3 3 
Hysterie 3 :3 
Epilepsie . 3 
Moralische Minderwertigkeit 34 ll 
Intellektuelle Minderwertigkeit 49 21 
Debilität 42 21 
Imbezillität. 77 42 
Idiotie ll (J 

Geistig abnorm 222 110 
(60,3vH) (71,5vH) 

Geistig normal 146 44 

Auch in diesem Material treten die erworbenen Defekte ganz zurück. 
Offenbar infolge einer etwas weitherzigen Ausdehnung des krankhaften 
Typus "Debilität" und "moralische Minderwertigkeit" -..rurden 60,3 vH 
der männlichen und 71,5 vH der weiblichen, 63,6 vH sämtlicher Für
sorgezöglinge als geistig abnorm bezeichnet. 

Etwa die gleichen geistigen Defekte und gleichfalls in großer Ver
breitung fanden endlich noch RrzoR und SIEFERT: 

RIZOR1033) untersuchte 789 männliche und weibliche Fürsorgezöglinge 
Westfalens im Alter von 14-20 Jahren. Das Ergebnis war folgendes: 

Tabelle 4. Ergebnisse der Untersuchungen Rrzons an 
789 männlichen und weiblichen Fürsorgezöglingen der 

Provinz \Vestfalen. 

Alter ::>ormal I 
Anormale: Kieht 

leicht mittel srhwer erziclmngsfähig 

14 3,3 1,4 2,5 2,4 0,3 
15 6,0 3,7 3,0 3,5 1.:3 
16 2,7 2,1 3,2 ') ~ 

--1 0,7 
17 4,0 2,1 3,7 :3,8 0.4 
18 6,3 2,1 4,6 3,8 0;7 
19 5,1. 2,4 3,7 3,2 1 ,!l 
20 3,0 2,3 3'> -- 3,6 1,:3 

30,4 I 16,1 23,9 23,0 I 6,G 
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Lebens durch die Entfaltung anderer Eigenschaften, die nicht zur Ausriistung 
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Aueh in diesem Material treten die erworbenen Defekte ganz zuruek. 
Offenbar infolge cineI' etwas weitherzigen Ausdehnung des krankhaften 
Typus "Debilitiit" nnd "moralisehe Minderwertigkeit" -..rurden 60,3 vH 
del' mannliehen und 71,5 vH del' weibliehen, 63,6 vH siimtlieher Fur
sorgezoglinge als geistig abnorm bezeiehnet. 

Etwa die gleichen geistigen Defekte nnd gleiehfalls in groJ3er Ver
breitung fanden endlieh noeh RIZOR nnd SIEFERT: 

RIZOR1033) untersuchte 789 mannliehe und weibliehe Fursorgezoglinge 
Westfalens im Alter von 14-20 Jahren. Das Ergebnis war folgendes: 

'l'abelle 4. Ergebnisse der Untersuchungen RIZORS an 
789 mann lichen und weiblichcn Fiirsorgezoglingen der 

Provinz \Vestfalen. 

Alter ~ormal I 
Anofmule: Kieht 

leicht mittel schwer erziclmngsfahig 

14 3,3 1,4 2,5 2,4 0,3 
15 6,0 3,7 3,0 3,5 1,:3 
16 2,7 2,1 3,2 ') ~ _,1 0,7 
17 4,0 2,1 3,7 :3,8 0.4 
18 6,3 2,1 4,6 3,8 0;7 
19 5,1. 2,4 3,7 3,2 1,9 
20 3,0 2,3 3" ,- 3,6 1,:3 

30,4 I 16,1 23,9 23,0 I 6,G 
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:\Iittlere und schwere Grade geistiger Abnormität wurden demnach 
lll 46,9 vH festgestellt. 

SrEFERT1170) endlich unterwarf 1057 zum Teil schulpflichtige, zum 
Teil schulentlassene männliche und weibliche :Fürsorgezöglinge Sachsens 
einer psychiatrischen Untersuchung mit folgendem Ergebnis: 

Tabelle 5. Ergebnisse der Untersuchungen SrEFERTs an 1057 zum Teil 
schulpflichtigen, zum Teil schulentlassenen männlichen und 

weiblichen Fürsorgezöglingen der Provinz Sachsen. 

Geisteszustand I Knaben 

schulpflichtige [ schulentlassene 

Mädchen 

schulpflichtige i schulentlassene 

51() 216 128 l\J7 

Uesund 4:2vH 3GvH 4/vH 37vH 
Abnorm. 26 vH 2\JvH l2vH 24vH 
Debil . 25vH 29vH 35vH 33vH 
Imbezill. 7 vH 6vH 7vH 6vH 

Demnach waren etwa 60 vH der Knaben und 58 vH der Mädchen 
geistig abnorm. 

ScHNITZER11 0°) hat die Ergebnisse der verschiedenen .Forscher in 
der folgenden Tabelle übersichtlich zusammengestellt: 

Tabelle 6. Vergleichende Zusammenstellung der Untersuchungs
ergebnisse verschiedener Psychiater über die Verbreitung geistiger 

J\Iinderwertigkeiten bei Fürsorgezöglingen (nach ScHNITZER). 

Männliche Weibliche 
Zahl der 

Untersuchter Landesteil 
Zöglinge 

normall abnorm normal iabnornl 
vH 1 vH 1 vH , vH [rnännl.l weibl.! sämtl. 

MÖNKEMÖLLER: Hannover. 66 34 54 46 472 117 ' 58\J 
SIEFERT: Sachsen 40,4 59,6 41,6 58,4 732 325 11057 
THOMA: Baden 48,7 51,3 47,1 52,9 

60! 
620 

Hr:NRICHS: Schleswig-Holstein 45 55 40 60 84 144 
KNECHT: Pommern. 57 43 i 34 66 222 95 I 317 
ScHNITZER: 

" 
39,7' 60,3 28,5 71,5 368 154 522 

SNELL: Hessen-Nassau 26 74 ' 38 62 66 24 90 
GEELVINK: - ·, i 14 86 37 37 

I 

RIZOR: \Vestfalen . Zahl der Abnormen 69,6 vH 189 
TIPPEL: Rheinprovinz 69,5 vH 163 
CRAMER: Hannover. 63 vH 28(i 
GRUHLE: Baden:. 

" " " 
52,4vH 105 

ScHOTT: vVürtternberg. Unter dem Schul-
durchschnitt . 35 vH 

Psychisch verdächtig 24 vH 

Das Ergebnis dieser Arbeiten läßt sich dahin zusammenfassen: 
l'nter den in Erziehungsanstalten untergebrachten :11~ürsorgezöglingen 
waren angeborene geistige Hegelwidrigkeiten sehr häufig; die Angaben 
der einzelnen Autoren schwankten zwar je nach dem untersuchten 
}Iateri<ll und der Umgrenzung, die dem Begriff "normal" gegeben wurde, 
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:\Iittlere und schwere Grade geistiger Abnormitat wurden demnach 
III 46,9 vH festgesteIIt. 

SIEFERT1l70) endlich unterwarf 1057 zum Teil schulpflichtige, zum 
Teil schulentlassene mannliche und weibliche :Fiirsorgezoglinge Sachsens 
einer psychiatrischen Untersuchung mit folgendem Ergebnis: 
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Debil . 25vH 29vH 35vH 33vH 
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der folgenden Tabelle iibersichtlich zusammengesteIIt: 
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Mannliche Weibliche 
Zahl der 
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normall abnorm normal iabnornl 
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MONKEMOLLER: Hannover. 66 34 54 46 472 117 ' 58!J 
SIEFERT: Sachsen 40,4 59,6 41,6 58,4 732 325 11057 
THOMA: Baden 48,7 51,3 47,1 52,9 

60 ! 

620 
HLNRICHS: Schleswig-Holstein 45 55 40 60 84 144 
KNECHT: Pommern. 57 43 i 34 66 222 95 I 317 
SCHNITZER: 

" 
39,7 ' 60,3 28,5 71,5 368 154 522 

SNELL: Hessen-Nassau 26 74 
, 

38 62 66 24 90 
GEELVINK: - " i 14 86 37 37 

I 

RIZOR: vVestfalen . Zahl del' Abnormen 69,6 vH 189 
TIPPEL: Rheinprovinz 69,5 vH 163 
CRAMER: Hannover. 63 vH 28fi 
GRUHLE: Baden: . 

" " " 
52,4vH 105 

SCHOTT: vVilrtternberg. Unter dem Schul-
durchschnitt . 35 vH 

Psychisch verdachtig 24 vH 

Das Ergebnis dieser Arbeiten laBt sich dahin zusammenfassen: 
enter den in Erziehungsanstalten untergebrachten }1~iirsorgezoglingen 
waren angeborene geistige Hegelwidrigkeiten sehr haufig; die Angaben 
der einzelnen Autoren schwankten zwar je nach dem untersuchten 
}Iateri,ll und der Umgrenzung, die dem Begriff "normal" gegeben wurde, 
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zwischen 34 und 86 vH, die Mehrzahl der Untersucher gab jedoch 
etwa 50 vH an. In den letzten Jahren sind noch eine große Anzahl Yon 
ähnlichen Untersuchungen durchgeführt worden, z. B. von ELISE 
BARTHsa), GREGOR357, aso), GREGOR und ELSE V OIGTLÄNDER354, 3 55 ), 
PLANNER und ZINGERLE94B), RuNGE und REHM1o5s), ScHWARTz1147, 
1148, 1149), SETTELs1156) u. a. Das Ergebnisdieser Forschungen deckt sich 
vollkommen mit dem der erwähnten Arbeiten. 

Da die älteren weiblichen :Für.sorgezöglinge fast durchweg .Freuden
mädchen sind, dürfen wir bei den zumeist jugendlichen Prostituierten der 
Geschlechtskrankenabteilungen unserer großstädtischen Krankenhäuser 
ähnliche Seelenzustände erwarten. Nach den vorliegenden psychiatri
schen Untersuchungen ist das in der Tat der :Fall: 

8ICHEL1167) untersuchte 152 Prostituierte einer Abteilung für Ge· 
schlechtskranke in Frankfurt a. JJ1.: 

Tabelle 7. Ergebnisse der Untersuchungen SICHELs an 
152 Prostituierten einer Abteilung für 

Geschlechts kranke in Frankfurt a. ::\1. 

DiagnoRe 

Imbezillität, Idiotie . 
Psychopathie, Hysterie 
Hysterie und Imbezillität 
Alkoholismus . . . . . . 
Andere nervöse Erscheinungen 
Vollsümige . . . . . . . . . 
Xicht registrierbar . . . . . 

vH 

31,6 
23,7 
10,;) 

2 
0,6 

28,3 
3,3 

Das Ergebnis deckt sich demnach nahezu mit demjenigen der L"nter
suchungen SIEFERTs117°) u. a. an schulentlassenen weiblichen Fürsorge
zöglingen: Es überwogen die angeborenen Defekte weitaus: erworbene 
11ängel hatten sich noch nicht entwickeln können. Die "nicht Registrier
baren" abgerechnet, wurden 68,4 vH als krankhaft bezeichnet, zur 
Hä!fte waren sie psychopathisch und hysterisch, die anderen angeboren 
schwachsinnig. 

}lüLLER8 97) untersuchte Prostituierte einer Abteilung für Oe,;chlechts
kranke in Köln mit folgendem Rrsultat: 

Tabelle 8. Ergebnisse der entersuchungen .\h'LLERS an 
Prostituierten einer Abteilung fiir Ueschlechtskranke 

in Köln a. Rh. 

Diagnoee vH 

Imbezillität. . . . . 15 
Schwachsinn mäßigen Grades 15 
Hysterie und Epilepsie 30 
Psychopathie . . . . . . . . 8 
Schwerer Alkoholismus 12 
Außer nervöser Reizbarkeit und leichtem Potus ohne 

auffälligere psychische Störungen . . . . . . . 20 
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zwischen 34 und 86 vH, die Mehrzahl der Untersucher gab jedoch 
etwa 50 vH an. In den letzten Jahren sind noch eine groBe Anzahl yon 
ahnlichen Untersuchungen durchgefiihrt worden, z. B. von ELISE 
BARTH63), GREGOR35 7, 360), GREGOR und ELSE V OIGTLANDER354, 355), 
PLANNER und ZINGERLE948), RUNGE und REHM1058), SCHWARTZ1147, 
1148, 1149), SETTELS1156) u. a. Das Ergebnisdieser Forschungen deckt sich 
yollkommen mit dem der erwahnten Arbeiten. 

Da die alteren weiblichen :Fiir.sorgezoglinge fast durchweg .Freuden
madchen sind, diirfen wir bei den zumeist jugendlichen Prostituierten der 
Geschlechtskrankenabteilungen unserer groBstadtischen Krankenhauser 
iihnliche Seelenzustande erwarten. Nach den vorliegenden psychiatri
schen Untersuchungen ist das in der Tat der :Fall: 

SICHEL1167) untersuchte 152 Prostituierte einer Abteilung fiir Ge· 
schlechtskranke in Frankfurt a. JJ1. : 

Tabelle 7. Ergebnisse der Untersuchungen SICHELS an 
152 Prostituierten einer Abteilung fiir 

Geschlech ts kranke in Frankfurt a. ::\1. 

DiagnoRe 

Imbezillitat, Idiotie . 
Psychopathie, Hysterie 
Hvsterie und Imbezillitat 
Alkoholismus . . . . . . 
Andere nervose Erscheinungen 
Vollsillllige . . . . . . . . . 
Xicht registrierbar . . . . . 

vH 

31,6 
23,7 
10,;) 

2 
0,6 

28,3 
3,3 

Das Ergebnis deckt sich clemnach nahezu mit demjenigen der Lnter
suchungen SIEFERTS1170) u. a. an schulentlassenen weiblichen Fiirsorge
zoglingen: Es iiberwogen die angeborenen Defekte weitaus: erworbene 
}liingel hatten sich noch nicht entwickeln konnen. Die "nicht Registrier
baren" abgerechnet, wurden 68,4 vH als krankhaft bezeichnet, zur 
Hii!fte waren sie psychopathisch Hnd hysterisch, die anderen angeboren 
schwachsinnig. 

}IULLER897) untersuchte Prostituierte einer Abteilung fiir OeHchlechts
kranke in Koln mit folgendem Rf'sultat: 

Tabelle 8. Ergebnisse der entersuchungen .\h'LLERS an 
Prostituierten einer Abteilung fiir Ueschlcchtskranke 

in Kiiln a. R h. 

Diagno"e vII 

Imbezillitat. . . . . 15 
Schwachsinn maBigen Grades 1;) 
Hysteric und Epilepsie 30 
Psychopathie . . . . . . . . 8 
Schwerer Alkoholismus 12 
AuBer nervoser Reizbarkeit und leichtem Potus ohne 

auffalligere psychische Stiirungen . . . . . . . 20 
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Der Befund deckt sich fast völlig mit dem SICHELs. Wie dieser fand 
Mt~LLER 30 vH der Untersuchten imbezill und 38 vH hysterisch, epilep
tisch und psychopathisch. Von dem Rest der "Normalen" gingen aber 
in Mt'"LLERS Material noch 12 vH mit schwerem Alkoholismus ab. Diese 
Tatsache führt hinüber zu den Resultaten der BoNHOEFFERschen Unter
suchungen. 

BoNHOEFFER122) untersuchte eine Reihe von 190 Prostituierten, die 
im Bre.slauer Amtsgerichtsgefängnis zu kurzen Haftstrafen eingewiesen 
worden waren. Er kam zu folgenden Ergebnissen: 

Tabelle 9. Erge bnissc der L" n tersuc h ungen BoNHOEFFERs an 
190 Prostituierten des Breslauer Amtsgerichts

gefängnisses. 

Diagnose 

Idiotie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
flehwachsinn und hochgradige Beschränktheit 
Hvsterie ......... . 
Epilepsie und Hysteroepilepsie 
Pathologische Reizbarkeit 
Hebephrenie . . . . . . 
Paralyse ....... . 
Chronischer Alkoholismus 

Ohne psychische Anomalie . 

vH 

3,1 
28 

5,2 
7 
1 
1 
1 

21 

32 

Der Prozentsatz geistig Normaler war wie bei den erwähnten For
schern gering, der angeborene Schwachsinn gleichfalls stark verbreitet: 
31 vH. Auffallend war jedoch die außerordentliche Rolle, die der 
Alkoholismus in dem Materiale BoNHOEFFERs spielte; SICHEL zählte 
nur 2 vH, BoNHOEFFER 21 vH als Säuferinnen auf. Der Widerspruch 
erklärt sich aus dem verschiedenen Altersaufbau der untersuchten 
Prostituierten; SICHEL hatte vorwiegend jüngere, währenü BoNHOEFFER 
auch eine erhebliche Zahl von alten Straßendirnen unter den untersuch
ten Personen zählte. Teilte er diese in zwei Gruppen, je nachdem sie 
sich vor oder nach dem 25. Lebensjahre der Prostitution ergeben hatten, 
und stellte die für die beiden Gruppen gefundenen geistigen Mängel 
einander gegenüber, so zeigte sich, daß bei der ersten Gruppe die an
geborenen Defekte (Schwachsinn, Hysterie usw.) etwas, bei der anderen 
der chronische Alkoholismus bedeutend gegenüber der anderen Gruppe 
überwog. Die große Verbreitung des chronischen Alkoholismus unter 
den Spätprostituierten drückt somit stark auf ihr durchschnittliches 
psychisches Niveau, so daß die seelischen Abnormitäten unter ihnen 
weit verbr<'iteter sind als unter den I<'rühprostituierten: 

H4 V H : 6:3 y H . 
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Der Befund deckt sich fast vollig mit dem SICHELS. Wie dieser fand 
Mt~LLER 30 vH der Untersuchten imbezill und 38 vH hysterisch, epilep
tisch und psychopathisch. Von dem Rest der "Normalen" gingen aber 
in Mt'"LLERs Material noch 12 vH mit schwerem Alkoholismus abo Diese 
Tatsache fiihrt hiniiber zu den Resultaten der BONHOEFFERschen Unter
suchungen. 

BONHOEFFER122) untersuchte eine Reihe von 190 Prostituierten, die 
im Bre.slauer Amtsgerichtsgefangnis zu kurzen Haftstrafen eingewiesen 
worden waren. Er kam zu folgenden Ergebnissen: 

Tabelle 9. Erge bnissc der L" n tersue h ungen BONHOEFFERS an 
190 Prostituierten des Breslauer Amtsgerichts

gefangnisses. 

Diagnose 

Idiotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hchwaehsinn und hoehgradige Beschranktheit 
Hvsterie ......... . 
Epilepsie und Hysteroepilepsie 
Pathologische Reizbarkeit 
Hebephrenie . . . . . . 
Paralyse ....... . 
Chronischer Alkoholismus 

Ohne psychische Anomalie . 

vH 

3,1 
28 

5,2 
7 
1 
1 
1 

21 

32 

Der Prozenhmtz geistig Normaler war wie bei den erwahnten For
schern gering, der angeborene Schwachsinn gleichfalls stark verbreitet: 
31 vR. Auffallend war jedoch die auBerordentliche Rolle, die der 
Alkoholismus in dem Materiale BONHOEFFERS spieIte; SICHEL zahlte 
nur 2 vR, BONHOEFFER 21 vR als Sauferinnen auf. Der Widerspruch 
erklart sich aus dem verschiedenen AItersaufbau der untersuchten 
Prostituierten; SICHEL hatte vorwiegend jiingere, wiihren'd BONHOEFFER 
auch eine erhebliche Zahl von alten StraBendirnen unter den untersuch
ten Personen zahlte. Teilte er diese in zwei Gruppen, je nachdem sie 
sich vor oder nach dem 25. Lebensjahre der Prostitution ergeben hatten, 
und steUte die fUr die beiden Gruppen gefundenen geistigen Mangel 
einander gegeniiber, so zeigte sich, daB bei der erst en Gruppe die an
geborenen Defekte (Schwachsinn, Hysterie usw.) etwas, bei der anderen 
der chronische Alkoholismus bedeutend gegeniiber der anderen Gruppe 
iiberwog. Die groBe Verbreitung des chronischen Alkoholismus unter 
den Spiitprostituierten driickt so mit stark auf ihr durchschnittliches 
psychisches Niveau, so daB die seelischen Abnormitaten unter ihnen 
weit verbr<>iteter Rind als unter den l<'riihprostituierten: 

H4 v R : 6:3 Y H . 
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Tabelle 10. Untersuchungen BoNHOEFFERs an 190 Prostituierten des 
Breslauer Amtsgerich tsgefängnisses. 

Diagnose 

Hereditäre Belastung . . . . . . . . . . . . . 
Hysterie und Epilepsie . . . . . . . . . . . . 
Idiotie .................. . 
Imbezillität u. intellektuell schwache Veranlagung 

fs;~~~~~:~s. o~n~ ~n~e~o~e~e~ ~e~e~t~us.ta~~ : [ 

Beginn der Prostitution 

vor dem nach dem 
25. Lebensjahr 25. Lebensjahr 

(140) 
54 vH 
14 vH 
3,6vH 

30 vH 
14 vH 

1,4vH 

(50) 
52vH 
8vH 
2vH 

24vH 
46vH 
4vH 

ÄhnlicheErgebnisse hatten die Untersuchungen von v. GRABE346), der 
62 Prostituierte einer Hamburger Abteilung für Geschlechtskrankheiten 
untersuchte, 22 Schwachsinnige und 6 mit Krämpfen unter ihnen zählte 
und fast alle übrigen als "Degenerierte" bezeichnete. Auch die er
schöpfenden charakterologischen Untersuchungen ScHNEIDERs1095) an 
70 eingeschriebenen Prostituierten der dermatologischen Klinik in Köln 
bestätigen von neuem die außerordentliche Verbreitung von psycho
pathischen Persönlichkeiten unter ihnen. Die Feststellungen HüB
NERs479) an 60 Prostituierten, die er an der Irrenanstalt Herzberge 
beobachtete, lassen nicht ohne weiteres Schlüsse auf den Geisteszustand 
der Durchschnittsprostituierten zu und können daher hier übergangen 
werden. 

Die Spätprostituierten bilden den Übergang zu den Korrigendinnen, 
die sich zum großen Teil aus ihnen zusammensetzen. - Mit den weib
lichen Insassen der Korrigendenanstalten beschäftigt sich das grund
legende Werk MöNKEMÖLLERs867), der 100 Prostituierte und Landstreiche
rinnen des Arbeitshauses Himmelstür psychiatrisch untersuchte. Das 
Ergebnis seiner Forschungen war: 

Tabelle 11. Ergebnisse der Untersuchungen MöNKEMÖLLERs 
an 100 Korrigendinnen des Arbeitshauses Himmelstür. 

Diagnose 

Angeborene Geistesschwäche 
Dementia praecox . 
Epilepsie ...... . 
Hysterie .... · .. . 
Paranoia chronica . . . 
Alkoholismus chronicus 
Sekundärer Alkoholismus 
Paralysis progressiva 
Tabes mit Schwachsinn . 
Chorea mit Schwachsinn . 
BASEDOWsche Krankheit 

Normal ......... . 

vH 

24 
6 
7 
2 
1 

18 
8 
1 
1 
1 
1 

30 
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Tabelle 10. Untersuchungen BONHOEFFERS an 190 Prostituierten des 
Breslauer Am tsgerich tsgefiingnisses. 

Diagnose 

Hereditare Belastung. . . . . . . . . . . . . 
Hysterie und Epilepsie . . . . . . . . . . . . 
Idiotie .................. . 
Imbezillitat u. intellektuell schwache Veranlagung 

fs;~~~~~:~s. o~n~ ~n~e~o~e~e~ ~e~e~t~us.ta~~ : I 

Beginn der Prostitution 

vor dem nnch dem 
25. Lebensjahr 25. Lebensjallr 

(140) 
54 vH 
14 vH 
3,6vH 

30 vH 
14 vH 

1,4vH 

(50) 
52vH 
8vH 
2vH 

24vH 
46vH 
4vH 

AhnlicheErgebnisse hatten die Untersuchungen von v. GRABE346), der 
62 Prostituierte einer Hamburger Abteilung fur Geschlechtskrankheiten 
untersuchte, 22 Schwachsinnige und 6 mit Krampfen unter ihnen zahlte 
und fast alle ubrigen als "Degenerierte" bezeichnete. Auch die er
schopfenden charakterologischen Untersuchungen SCHNEIDERS1095) an 
70 eingeschriebenen Prostituierten der dermatologischen Klinik in K6ln 
bestatigen von neuem die auBerordentliche Verbreitung von psycho
pathischen Personlichkeiten unter ihnen. Die Feststellungen HUB
NERS479) an 60 Prostituierten, die er an der Irrenanstalt Herzberge 
beobachtete, lassen nicht ohne weiteres Schlusse auf den Geisteszustand 
der Durchschnittsprostituierten zu und konnen daher hier ubergangen 
werden. 

Die Spatprostituierten bilden den Ubergang zu den Korrigendinnen, 
die sich zum groBen Teil aus ihnen zusammensetzen. - Mit den weib
lichen Insassen der Korrigendenanstalten beschaftigt sich das grund
legende Werk MONKEMOLLERS867), der 100 Prostituierte und Landstreiche
rinnen des Arbeitshauses Himmelstur psychiatrisch untersuchte. Das 
Ergebnis seiner Forschungen war: 

Tabelle 11. Ergebnisse der Untersuchungen MONKEMOLLERS 
an 100 Korrigendinnen des Arbeitshauses Himmelstiir. 

Diagnose 

Angeborene Geistesschwache 
Dementia praecox. 
Epilepsie ...... . 
Hysterie .... ' .. . 
Paranoia chronica. . . 
Alkoholismus chronicus 
Sekundarer Alkoholismus 
Paralysis progressiva 
Tabes mit Schwachsinn . 
Chorea mit Schwachsinn . 
BASEDowsche Krankheit 

Normal ......... . 

vH 

24 
6 
7 
2 
1 

18 
8 
1 
1 
1 
1 

30 



"Cntersuchungen an Korrigendinnen. 68 

.:\Iö~KElHÖLLER bezeichnete demnach nicht weniger als 70 vH aller 
Korrigendinnen als pathologisch. Die Hälfte der Insassen des Arbeits
hauses litt an angeborener Geistesschwäche (24 vH) und chronischem 
Alkoholismm; (26 vH). Daneben fiel aber im Gegensatz zu den höher 
stehenden Großstadtdirnen BoNHOEFFERs der hohe Prozentsatz an 
erworbenen Geistesstörungen auf (10 vH). 

Daß J\lö~KEMÖLI"ER nicht jede geringe Abweichung von der Norm 
als krankhaft bezeichnete, müssen Ihnen seine eigenen Worte bezeugen: 

,,\Yenn ich dPn Rest ::neiner hundPrt Krankl'n- also die (dreißig) ,normalen' 
Korrigendinnen Revue passieren lasst>, dann sieht man, wie groß die Bescheiden
heit des PsyehiatPrs wird, der nicht in den Räumen der Irrenanstalt, sondern 
auf dPm unwirtlichen Terrain der Strafanstalt seine Diagnosen zu stellen gezwungen 
ist. \Väre die gerraue Vorgeschichte unserPr dreißig bekannt, wären sie einer 
längPren Beobachtung unterzogen worden, ihre Zahl würde sich noch mehr ver
ringert haben. 

Einige Stichproben von der Minderwertigkeit, die noch in diesen dreißig 
steckt, werden beweisen, daß das nicht übertrieben ist. Von Heredität usw. mag 
ganz abgesehen werden. Nur acht hatten in der Prüfung durch den Schullehrer 
gute Schulkenntnisse aufzuweisen. Bei zehn werden die Kenntnisse als ,mäßig, 
mittlere' und ,schlecht' bezeichnet. \V eitere zehn hatten minimale, sehr schlechte 
ungenügende Schulkenntnisse, und bei zweien wird bemerkt, daß überhaupt 
keine Schulkenntnisse vorhanden waren. 

Nur fünfzehn von diesen dreißig stellten Potus in Abrede oder wollten nur 
Bier in mäßigen Quantitäten getrunken haben. Die übrigen gaben regelmäßigen 
Bier- und Schnapsgerruß zu, und zwar zum Teil in recht erheblichen Quantitäten: 
eine hatte längere Zeit mehr als drei Liter Bier konsumiert, eine andere bis zu 
fünfzehn Glas Bier, eine dritte mehrfach eine Zeitlang fünf bis sechs Schnäpse 
;vt>rputzt'. 

Der Bund, den sie mit dem Alkohol geschlossen hatten, war schon recht innig, 
wenn auch die alkoholische Entartung noch nicht soweit vorgeschritten war, um 
sie jetzt dem Alkoholismus chronicus zu überantworten. 

Eine andere litt an Struma und Herzklopfen und war rechthaberisch, wieder 
eine andere Normale, die als Kind wegen Lebensschwäche die Nottaufe erhalten 
und an Schreikrämpfen und an Pavor gelitten hatte, wurde noch jetzt manchmal 
von Schwindelanfällen und unmotiviertem Stimmungswechsel befallen und war 
sehr reizbar; ,ich rpge mich über jeden Dreck so auf, daß ich gleich .:Uagenschmerzen 
kriege'. 

Bei vier dieser Normalen machte sich zur Zeit der Menses eine deutliche Ver
änderung des ganzen \Vesens bemerkbar, sie waren stiller und reizbarer. In ziem
lich regelmäßigen Zeiten prägte sich diese Depression bei einer fünften stärker 
aus, ohne bestimmte krankhafte Ideen zu zeitigen. In diesen Zeiten arbeitete 
~iP schlPcht, obgleich ihr sonst die Arbeit gut von der Hand ging. 

An KopfschmPrzen und Schwindelanfällen wollten fast alle jeweilig leiden, 
eine gestPigPrte ,Reizbarkeit', Rechthaberischkeit, 1Jnverträglichkeit, Patzigkeit, 
Hitzigkeit, Streitsucht, AufgerPgtheit, "Nervosität" konstatierte das Aufsichts
pPrsonal bei zwölf. 

Bei fünf hatte ich zunächst die Diagnose Debilität gestellt. Ich habe sie nach
her auch noch auf dem Altare des Normalen niedergelegt, um mein Gewissen 
nicht allzu schwer zu belasten, und weil der Schritt von der Debilität zu unserPr 
Xormalität nicht allzu groß ist." 
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.:\IO~KEIHOLLER bezeichnete demnach nicht weniger als 70 vH aller 
Korrigendinnen als pathologisch. Die Halite der Insassen des Arbeits
hauses litt an angeborener Geistesschwache (24 vH) und chronischem 
Alkoholismm; (26 vH). Daneben fiel aber im Gegensatz zu den hoher 
stehenden GroBstadtdirncn BONHOEFFERS der hohe Prozentsatz an 
erworbenen GeistesstOrungen auf (10 vH). 

DaB J\W~KEMOLIJER nicht jede geringe Abweichung von der Norm 
als krankhaft bezeichnete, miissen Ihnen seine eigenen W orte bezeugen: 

.,\Venn ieh dpn Rest ::neiner hundprt Kranken - also die (dreiBig) ,normalen' 
Korrigendinnen Revue passieren lasst', dann sieht man, wie groB die Bescheiden
heit des Psyehiaters wird, der nicht in den Raumen der Irrenanstalt, sondern 
auf dem unwirtlichpn Terrain der Strafanstalt seine Diagnosen zu stellen gezwungen 
ist. \Vare die genaue Vorgeschichte unserer dreiBig bekannt, waren sie einer 
langeren Beobachtung unterzogen worden, ihre Zahl wiirde sich noch mehr ver
ringert haben. 

Einige Stichproben von der Minderwertigkeit, die noch in diesen dreiBig 
steckt, werden beweisen, daB das nicht iibertrieben ist. Von Hereditat usw. mag 
ganz abgesehen werden. Nur acht hatten in del' Priifung durch den Schullehrer 
gute Schulkenntnisse aufzuweisen. Bei zehn werden die Kenntnisse als ,maBig, 
mittlere' und ,schlecht' bezeichnet. \Veitere zehn hatten minimale, sehr schlechte 
ungeniigende Schulkenntnissc, und bei zweien wird bemerkt, daB iiberhaupt 
keine Schulkenntnisse vorhanden waren. 

Nur fiinfzehn von dies en dreiBig stellten Potus in Abrede oder wollten nur 
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fiinfzehn Glas Bier, eine dritte mehrfach eine Zeitlang fiinf bis sechs Schnapse 
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Del' Bund, den sie mit dem Alkohol geschlossen hatten, war schon recht innig, 
wenn auch die alkoholische Entartung noch nicht soweit vorgeschritten war, urn 
sie jetzt dem Alkoholismus chronicus zu iiberantworten. 

Eine andere litt an Struma und Herzklopfen und war rechthaberisch, wieder 
eine andere Normale, die als Kind wegen Lebensschwache die Nottaufe erhalten 
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kriege'. 

Bei vier (lieser Normalen machte sich zur Zeit del' Menses eine deutliche Ver
anderung des ganzen \Yesens bemerkbar, sie waren stiller und reizbarer. In ziem
lich regelmaBigen Zeiten priigte sieh diese Depression bei einer fiinften starker 
aus, ohne bestimmte krankhafte Ideen zu zeitigen. In diesen Zeiten arbeitete 
~ip schlpcht, obgleich ihr sonst die Arbeit gut von del' Hand ging. 

An Kopfsehmprzen und Sehwindelanfallcn wollten fast alle jeweilig leiden, 
eine gesteigprte ,Reizbarkeit', Rechthaberischkeit, Vnvertragliehkeit, Patzigkeit, 
Hitzigkeit, Streitsucht, Aufgeregtheit, "Nervositat" konstatierte das Aufsiehts
pt'rsonal bei zwiilf. 

Bei fiinf hatte ieh zunachst die Diagnose Debilitiit gestellt. Ich habe sie naeh
her auch noch auf dem Altare des Normalen niedergelegt, urn mein Gewissen 
nicht allzu schwer zu belasten, und weil der Schritt von der Debilitat zu unserpr 
Xormalitiit nieht allzu groB ist." 
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Daß unter den zumeist aus gewohnheitsmäßigen Bettlern und Land
streichern sich zusammensetzenden Korrigenden ein sehr erheblicher Teil 
krankhaften Geisteszustandes ist, war schonBENEDIKT78) und MENDELso1) 
bekannt und wurde seither von verschiedenen Seiten von neuem be
stätigt. In launiger Weise erzählt mein alter Lehrer PELMAN940) in seinen 
Erinnerungen von den Erfahrungen, die er beim Bau der Provinzial
heilanstalt Grafenberg mit den zur Arbeit dorthin kommandierten In
sassen des Arbeitshauses Brauweiler machte: "Bei näherer "Unter
suchung ergab sich, daß auch nicht ein einziger normal war; sie waren 
samt und sonders sonderbar, und einzelne von ihnen boten eine ganze 
:\Iusterkarte von Entartungszeichen und krankhaften Abweichungen 
dar, und der beste von ihnen war zum mindesten verschroben." Eine 
ähnliche Veranlassunggab dem Psychiater KNÖRR 57 7) Gelegenheit, sich mit 
den Korrigenden näher zu beschäftigen, und den Anstoß zu einer um
fassenden Untersuchung der männlichen Insassen der brandenburgi
schen Arbeitshäuser Straußberg, Prenzlau und Landsberg, die er in Ge
meinschaft mit RIEBETH1o16) und MARTHEN77 9 ) vornahm. Als KNÖRR im 
Jahre 1906 als Direktor die im Entstehen begriffene Provinzialheil- und 
Pflegeanstalt Teuplitz übernahm, fand er dort ein Kommando von 
66 Korrigenden aus dem Arbeitshause Straußberg vor, die beim Neu
bau der Anstalt mit Erdbewegungsarbeiten und in der :Feld- und Vieh
wirtschaft beschäftigt waren. "Das fragwürdige .Äußere dieser Häft
linge, ihr ganzes Gebaren, ihre geringe Leistungsfähigkeit" veranlaßten 
KNÖRR, sie einer genaueren physischen und psychischen "Untersuchung 
zu unterziehen. Das "äußerst deprimierende" Resultat legte KNÖRR 
in einem Berichte nieder und führte aus, "daß unter 66 untersuchten 
Häftlingen 33, also die Hälfte, geistig und körperlich derart herunter
gekommen waren, daß sie nicht mehr in eine Korrigendenanstalt, son
dern in eine Pflegeanstalt für Geisteskranke gehörten; 8 davon waren 
direkt geisteskrank, die übrigen 25 waren zum Teil durch Trunksucht 
geistig und körperlich heruntergekommene Menschen, die völlig haltlos, 
energielos und willensschwach waren, zum Teil frühzeitig gealterte, 
altersschwache und geistesschwache Landstreicher". Auf diesen er
staunlichen Bericht hin beauftragte der Landesdirektor der Provinz 
Brandenburg die genannten Psychiater mit einer Untersuchung sämt
licher Korrigenden der Anstalten Straußberg, Prenzlau und Landsberg. 

Die Ergebnisse der "Untersuchungen habe ich in folgender Tabelle 
geordnet (s. S. 65). 

Der V erdacht KNÖRRs, daß man ihm nach Teuplitz die am wenigsten 
leistungsfähigen Korrigenden gef'!chickt habe, wurde durch die "Unter
suchungen nicht bestätigt: lTnter 656 Korrigenden befanden sich 
- unter Einschluß der Säufer mit schweren geistigen Defekten (Arterio
sklerose, Alkoholdemenz) - 189 anstaltspflegebedürftige Geistes-
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DaB unter den zumeist aus gewohnheitsmaBigen Bettlern und Land
streichern sich zusammensetzenden Korrigenden ein sehr erheblicher Teil 
krankhaften Geisteszustandes ist, war schonBENEDIKT78) und MENDEL801) 
bekannt und wurde seither von verschiedenen Seiten von neuem be
statigt. In launiger Weise erzahlt mein alter Lehrer PELMAN9 40) in seillen 
Erinnerungen von den Erfahrungen, die er beim Bau der Provinzial
heilanstalt Grafenberg mit den zur Arbeit dorthin kommandierten In
sassen des Arbeitshauses Brauweiler machte: "Bei naherer "Unter
suchung ergab sich, daB auch nicht ein einziger normal war; sie waren 
samt und sonders sonderbar, und einzelne von ihnen boten eine ganze 
lIusterkarte von Entartungszeichen und krankhaften Abweichungen 
dar, und der beste von ihnen war zum mindesten verschroben." Eine 
ahnliche V eranlassung gab dem Psychia ter KNORR 5 7 7) Gelegenheit, sich mit 
den Korrigenden naher zu beschaftigen, und den AnstoB zu einer um
fassenden Untersuchung der mannlichen Insassen der brandenburgi
schen Arbeitshauser Strau(3berg, Prenzlau und Landsberg, die er in Ge
meinschaft mit RIEBETH1016) und MARTHEN779 ) vornahm. Als KNORR im 
Jahre 1906 als Direktor die im Entstehen begriffene Provinzialheil- und 
Pflegeanstalt Teuplitz iibernahm, fand er dort ein Kommando von 
66 Korrigenden aus dem Arbeitshause StrauBberg vor, die beim Neu
bau der Anstalt mit Erdbewegungsarbeiten und in der :Feld- und Vieh
wirtschaft beschaftigt waren. "Das fragwiirdige AuBere dieser Haft
linge, ihr ganzes Gebaren, ihre geringe Leistungsfahigkeit" veranlaBten 
KNORR, sie einer genaueren physischen und psychischen lTntersuchung 
zu unterziehen. Das "auBerst deprimierende" Resultat legte KNORR 
in einem Berichte nieder und fiihrte aus, "daB unter 66 untersuchten 
Haftlingen 33, also die Halfte, geistig und korperlich derart herunter
gekommen waren, daB sie nicht mehr in eine Korrigendenanstalt, son
dern in eine Pflegeanstalt fUr Geisteskranke gehorten; 8 davon waren 
direkt geisteskrank, die iibrigen 25 waren zum Teil durch Trunksucht 
geistig und korperlich heruntergekommene Menschen, die vollig haltlos, 
energielos und willensschwach waren, zum Teil friihzeitig gealterte, 
altersschwache und geistesschwache Landstreicher". Auf diesen er
staunlichen Bericht hin beauftragte der Landesdirektor der Provinz 
Brandenburg die genannten Psychiater mit einer Untersuchung samt
licher Korrigenden der Anstalten StrauBberg, Prenzlau und Landsberg. 

Die Ergebnisse der "Untersuchungen habe ich in folgender Tabelle 
geordnet (s. S. 65). 

Der Verdacht KNORRS, daB man ihm nach Teuplitz die am wenigsten 
leistungsfiihigen Korrigenden gef'!chickt habe, wurde durch die lTnter
suchungen nicht bestiitigt: lTnter 656 Korrigenden befanden sich 
- unter EinschluB der Saufer mit schweren geistigen Defekten (Arterio
sklerose, Alkoholdemenz) - 189 anstaltspflegebediirftige Geistes-
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Tabelle 12. Ergebnisse der Untersuchungen der Irrenärzte KNÖRR, 
RrEBETH und MARTHEN an 656 Korrigenden der Arbeitshäuser 

Straußberg, Prenzlau und Landsberg. 

I. Gruppe: 

I I. Gruppe: 

225 Trinker 

I Jl. Grupzie: 

I.JO Geistes
kranke 

I Diagnose 

!Ohne nachweisbareDe
l fekte 
I in vH 

1Imbezille 
I m vH 
! In Trinkeranstalten 
! Besserungsfähige . . 
!Unverbesserliche ohne 
i stärkere Defekte . . 
! Geistig und körperlich 
, Defekte (Arterioskle-

1
1 rose, Alkoholdemenz) 'I 

Mit verbrecherischen 
I Neigungen 1 

1 Summe der Trinker: I 
! in vH I 
,!'Körperlich Sieche . 1 
, in vH \ 

i d" 1I wten ..... 
1 Dementia praecox 
;Paranoia chronica 
1 Senilc Demenz .. 
'Epilepsie mit Seelen
t störung 
i Schwachsinnige Taub-
' stumme ..... . 
'Paralytische SPclen
l~tör~mg ..... 
1Summe der 

Geisteskranken: 
in vH 

SummP der Cutersuchten überhaupt: 

' ' 
Strauß- I p enzlau I LandR-

berg , r , berg 

134 
:35 

17 
4,4 

25 

70 

30 

10 
135 
35,1 

3 
0,9 

8 
13 

5 
56 

10 

2 

95 
24,7 

384 

37 
34,6 

12 
ll,2 

3 

17 

ll 

31 
28,9 

2 
1,9 

3 
3 
1 

12 

5 

25 
23,3 

107 

62 
38,3 

13 
7,7 

7 

37 

8 

7 

59 
35,4 

ll 
6,6 

9 
2 
l 
7 

20 
12 

165 

I I 
', I 
I ~umme I 

\\Für die 
233 i JNae~haft 
35,5 1 geeignet i . 
42 
6,4 

35 

124 
Für die 
Nachhaft 

49 un-

17 
225 
34,2 

16 
2,4 

20 
18 

7 
75 

16 

2 

2 

140 
21,3 

656 

geeignet 

Be
dürftig 

! d. Pflege 
in Heil
u. Pflege
anstalten 

kranke = 28,7 vH. Außer diesen mußten noch 35,7 v1I wegen geistiger 
und körperlicher Gebrechen als für die Nachhaft ungeeignet bezeichnet 
werden. Ohne Einschränkung geeignet waren demnach nur "233 ar
beitsscheue Landstreicher ohne gröbere geistige Defekte", also 35,6 vH! 

Auch HrEBETH versichert, daß er bei seinen Untersuchungen in 
Prenzlau das Gebiet des Krankhaften sehr eng gezogen habe; er be
richtet darüber: "Bei der Feststellung des Geisteszustandes wurden die 
geringsten Anforderungen, was Schuhvis~>en und Kenntnis von allge
ITIE'inen Dingen anlangt, gestellt, und das Vorleben und die Ausbildung 
nach Möglichkeit berücksichtigt. Auch in der Beurteilung des Auf
fassungsvermögens, des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit, der Art 

'Vilmnnns, Zurechnungsfähigkeit. 5 
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Tabelle 12. Ergebnisse der Untersuchungen der Irrenarzte KNORR, 
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225 
34,2 

16 
2,4 

20 
18 

7 
75 

16 

2 

2 

140 
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656 
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krallke = 28,7 vH. AuBer diesen muBten noch 35,7 viI wegen geistiger 
und korperlicher Gebrechell als fUr die Nachhaft ungeeignet bezeichnet 
werden. Ohne Einschriinkung geeignet waren demnach nur ,,233 ar· 
beitsscheuo Landstreicher ohne grobero geistige Defekte", also 35,6 vH! 

Auch HIEBETH versichert, daB er bei seinen Untersuchungen in 
Prenzlau das Gebiet des Krankhaften sehr eng gezogen habe; er be
richtet dariiber: "Bei del' Feststellung des Geisteszustandes wurden die 
geringsten Anfordernngen, was Schulwisllen und Kenntnis von aUge
meinen Dingen anlangt, gestellt, und das Vorleben und die Ausbildung 
nach Moglichkeit beriicksichtigt. Auch in del' Beurteilung des Auf
fassungsvcrmogens, des Gedachtnisses, del' Aufmerksamkeit, del' Art 

'Vilmnnns, Zurechnnngsfiihigkeit. 5 
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der Antworten, der Gemütslage und des Verhaltens des einzelnen im 
Arbeitshaus war das Bemühen dahin gerichtet, die Grenzen so weit wie 
irgend möglich zu ziehen. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, konnte 
man von den 107 untersuchten Korrigenden 37 als annähernd psychisch 
normal bezeichnen; davon waren jedoch 27 mehr oder weniger stark 
dem Alkohol ergeben gewesen, 20 von ihnen in höherem Grade, 2 warc>n 
Polen, mit denen man sich nur unzureichend verständigen konnte, 
5 waren psychisch nicht einwandfrei, aber auf Grund einer einmaligen 
Untersuchung ließ sich ein bestimmtes Urteil über ihren Geisteszustand 
nicht gewinnen." Das Verhältnis zwischen gesund und krank war dem
nach etwa das gleiche, das l\'IöNKEMÖLLER bei seinen Korrigendinnen 
gefunden hatte. 

Den Arbeiten von KNÖRR, RrEBETH und l\'IARTHEN schließen sich 
zwanglos BoNHOEFFERsl21) Untersuchungen an, die er an 404 mehrfach 
wegen derselben und anderer Vergehen vorbestraften Bettlern vornahm 
in der Reihenfolge, wie sie in das Breslauer Amtsgerichtsgefängnis zur Ein
lieferung kamen. Da die Vorstrafen der 404 l\'Iänner zwischen 6 und 60 
schwankten, lag eine gewisse Wahrscheinlichkeit vor, "daß es sich auch 
bei diesen Personen zu einem großen Teile um definitiv gescheiterte 
Existenzen oder um gewohnheitsmäßige soziale Parasiten handelte". 

Das Ergebnis der Untersuchungen BoNHOEFFERs gibt folgende 
Tabelle wieder: 

Tabelle 13. Ergebnisse der Untersuchungen BoNHOEFFERS 
an 404 großstädtischen Bettlern. 

Diagnose 

Angeborener Schwachsinn . 
Epilepsie ...... . 
Erworbene Psychose . . . 
Einfacher Alkoholismus . . 

Beginn der Kriminalität 
vor dem nach dem 

25. L{'bensjahr 25. Lebensjahr 

vH 

31 
16 
4 

10 

vH 

16 
9 

10 
27 

Also auch hier das gleiche Ergebnis: Als "ohne nachweisbare psychi
sche Anomalie" bezeichnete BoNHOEFFER nur 23 vH gegenüber 32 vH 
der von ihm untersuchten Prostituierten. Wie bei diesen überwog 
unter den Frühgestrandeten der angeborene Schwachsinn (31 vH), unter 
den Spätgestrandeten der Alkoholismus (27 v H). Die erworbenen Geistc>s
krankheiten traten im Vergleich zu ihrer Häufigkeit bei den Insassen 
der Arbeitshäuser wenig hervor. 

Meine Herren! Wenden wir unsere Aufmerksamkeit von den 
Asozialen, den gewerbsmäßigen Prostituierten, gewohnheitsmäßigen 
Bettlern, Landstreichern und Arbeitsscheuen nunmehr den Anti
sozialen, den eigentlichen Verbrechern zu. Leider liegt vorläufig nnr 
eine kleine Anzahl von Arbeiten über sie vor; immerhin vermögen uns 
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der Antworten, der Gemutslage und des Verhaltens des einzelnen im 
Arbeitshaus war das Bemuhen dahin gerichtet, die Grenzen so we it wie 
irgend moglich zu ziehen. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, konnte 
man von den 107 untersuchten Korrigenden 37 als annahernd psychisch 
normal bezeichnen; davon waren jedoch 27 mehr oder weniger stark 
dem Alkohol ergeben gewesen, 20 von ihnen in hoherem Grade, 2 warC'n 
Polen, mit denen man sich nur unzureichend verstandigen konnte, 
5 waren psychisch nicht einwandfrei, aber auf Grund einer einmaligen 
Untersuchung lieB sich ein bestimmtes Urteil uber ihren Geisteszustand 
nicht gewinnen." Das Verhaltnis zwischen gesund und krank war dem
nach etwa das gleiche, das MONKE:vrOLLER bei seinen Korrigendinnen 
gefunden hatte. 

Den Arbeiten von KNoRR, RIEBETH und MARTHEN schlieBen sich 
zwanglos BONHOEFFERS121 ) Untersuchungen an, die er an 404 mehrfach 
wegen derselben und anderer Vergehen vorbestraften Bettlern vornahm 
in der Reihenfolge, wie sie in das Breslauer Amtsgerichtsgefangnis zur Ein
lieferung kamen. Da die Vorstrafen der 404 Manner zwischen 6 und 60 
schwankten, lag eine gewisse Wahrscheinlichkeit vor, "daB es sich auch 
bei diesen Personen zu einem groBen Teile um definitiv gescheiterte 
Existenzen oder um gewohnheitsmaBige soziale Parasiten handelte". 

Das Ergebnis der Untersuchungen BONHOEFFERS gibt folgende 
Tabelle wieder: 

Tabelle 13. Ergebnisse der Untersuchungen BONHOEFFERS 
an 404 groBstadtisehen Bettlern. 

Diagnose 

Angeborener Schwachsinn. 
Epilepsie ...... . 
Erworbene Psychose . . . 
Einfacher Alkoholismus. . 

Beginn der KriminaJitat 

vor dem narh dem 
25. L{'bensjahr 25. Lebensjahr 

vH 

31 
16 
4 

10 

vH 

16 
9 

10 
27 

Also auch hier das gleiche Ergebnis: Als "ohne nachweisbare psychi
sche Anomalie" bezeichnete BONHOEFFER nur 23 vH gegenuber 32 vH 
der von ihm untersuchten Prostituierten. Wie bei diesen uberwog 
unter den Fruhgestrandeten der angeborene Schwachsinn (31 vH), unter 
den Spatgestrandeten der Alkoholismus (27 v H). Die erworbenen GeistC's
krankheiten traten im Verglcich zu ihrer Haufigkeit bei den Insassen 
der Arheitshauser wenig hervor. 

Meine Herren! Wenden wir unsere Aufmerksamkeit von den 
Asozialen, den gewerbsmaBigen Prostituierten, gewohnheitsmaBigen 
Bettlern, Landstreichern und Arbeitsscheuen nunmehr den Anti
sozialen, den eigentlichen Verbrechern zu. Leider liegt vorlaufig nur 
eine kleine Anzahl von Arbeiten uber sie vor; immerhin vermogen uns 
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diese über einzelne Verbrechertypen recht gut zu unterrichten. Wir 
beginnen mit den Sittlichkeitsverbrechern. 

Sittlichkeitsverbrechen sind nach Ansicht FR. LEPPMANNs67 ') "vom 
Standpunkte des gesunden menschlichen Seelenlebens aus am wenigsten 
leicht verständlich", so daß "bei ihnen von vorneherein das Herein
spielen krankhafter Abweichungen vom Durchschnitt am nächsten" 
liege. AscHAFFENBURGs18) Erfahrungen scheinen diese Mutmaßung zu 
bestätigen: Er untersuchte ohne Auswahl sämtliche im Laufe von etwa 
3 Jahren zur Strafe in das Gefängnis eingelieferte Sittlichkeitsver
brecher, bis daß die Zahl 200 erreicht worden war. Die Mehrzahl von 
ihnen (106) hatte sich gegen§ 176, 3, 26 gegen§§ 180 und 180a, 22 gegen 
§ 177, 10 gegen 176, 1, die übrigen gegen §§ 171, 173, 174, 175, 176, 2, 
182, 183, 185 StrGB. vergangen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist 
in folgender Tabelle wiedergegeben: 

Tabelle 14. Ergebnisse der Untersuchungen AscHAFFENBURGs an 200 zu 
Gefängnis verurteilten Sittlichkeitsverbrechern . 
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Imbezillität 12 I - I 4 I 7 I - 23 
desgl. und Angetrunkenheit 7 2 3 2 - 14 

" " 
Epilepsieverdacht - - 2 1 - 3 

" " 
Trunksucht 1 1 2 1 - 5 

" " 
Jugend - - 1 - - 1 
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desgl. 
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I 

3 
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Senile Demenz . - 10 - - 2 i 12 
Arteriosklerotische Demenz - 2 - - -

! 2 
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I 

- - -
I 

45 
(davon betrunken) (12) - - - - (12) 

Zusammen: I 99 I 44 I 35 16 1 6 1 2oo 
5* 
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diese iiber einzelne Verbrechertypen recht gut zu unterrichten. Wir 
beginnen mit den Sittlichkeitsverbrechern. 

Sittlichkeitsverbrechen sind nach Ansicht FR. LEPPMANNs67 7) "vom 
Standpunkte des gesunden menschlichen Seelenlebens aus am wenigsten 
leicht verstandlich" , so daB "bei ihnen von vorneherein das Herein
spielen krankhafter Abweichungen vom Durchschnitt am nachsten" 
liege. ASCHAFFENBURGS18) Erfahrungen scheinen diese MutmaBung zu 
bestatigen: Er untersuchte ohne Auswahl samtliche im Laufe von etwa 
3 Jahren zur Strafe in das Gefangnis eingelieferte Sittlichkeitsver
brecher, bis daB die Zahl 200 erreicht worden war. Die Mehrzahl von 
ihnen (106) hatte sich gegen § 176, 3, 26 gegen §§ 180 und 180a, 22 gegen 
§ 177,10 gegen 176,1, die iibrigen gegen §§ 171, 173, 174, 175, 176,2, 
182, 183, 185 StrGB. vergangen. Das Ergebnis der Untersuchungen ist 
in folgender Tabelle wiedergegeben: 
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Krankheitsbezeichnung " ".~ t;;J]:I .... "il .s " 6:<3 'EO:::! ::; .... S ~=,.c:: ~~~ <I ~N~3 .<I'" " S~.<I'" ~ 0 .... tE ... 0 .... 

" " " " R " " ... ... > ... ... ~ 

Imbezillitat 12 I - I 4 I 7 I - 23 
desgl. und Angetrunkenheit 7 2 3 2 - 14 

" " 
Epilepsieverdacht - - 2 1 - 3 

" " 
Trunksucht 1 1 2 1 - 5 

" " 
Jugend - - 1 - - 1 

Hochgradige Imbezillitat - 9 10 - - 19 
desgl. 

" 
und Angetrunkenheit . - 4 3 - - 7 

" " " 
Epilepsieverdacht - 1 - - - 1 

" " " 
Trunksncht - - - - - -

Epilepsie 7 - - - - 7 
desgl. und Angetrunkenheit . 3 2 1 - - 6 

" " 
Schwachsinn . 5 - 5 3 - 13 

" " 
hochgrad. Schwachsinn - 5 2 - - 7 

" " 
Trunksucht 2 2 1 - - 5 

Dipsomanie - 1 - - - 1 

Neurasthenie. 8 - - - - 8 
Psychopathie 1 - - 1 - 2 
Hysterie. 1 1 - 1 -

I 

3 
Alkoholintoleranz . - - - - 1 1 
Trunksucht 7 - 1 - - 8 
Selbstmord ' . - - - - 1 1 

Paralyse. 1 I 1 - - - -
I Traumatische Psychsoe - 1 - - - I 1 

Senile Demenz . - 10 - - 2 i 12 
Arteriosklerotische Demenz - 2 - - -

! 2 
Psychosen. - 3 - - 1 I 4 

Gesunde 45 -
I 

- - -
I 

45 
(davon betrunken) (12) - - - - (12) 

Zusammen: I 99 I 44 I 35 16 I 6 I 200 
5* 



68 VI. Vorlesung. 

Also wiederum eine enorme Verbreitung angeborener Defekte! 36,5 v H 
leiden an mehr oder weniger hochgradiger Imbezillität, zum Teil ver
bunden mit Alkoholismus und Epilepsieverdacht; als epileptisch werden 
nicht weniger als 19,5 vH bezeichnet; Psychopathen, Neurastheniker, 
Hysteriker, einfache Trunkenbolde sind 11,5 vH; lO vH weisen Er
scheinungen von erworbener Demenz oder von Geisteskrankheiten auf, 
und nur 22,5 vH konnte AscHAFFENBURG als gesund bezeichnen, und 
selbst das nur bei enger Umgrenzung des Krankheitsbegriffes, wie aus 
des Untersuchers Worten hervorgeht: "Als einwandfrei gesund waren 
nur 45 zu bezeichnen, und selbst um diese Zahl zu gewinnen, mußte 
ich meine Ansprüche sehr herabschrauben. Unter den Gesunden be
finden sich z. B. 2 Leute, die nicht einmal die 5 Erdteile zu nennen 
wußten." 

FR. LEPPMANNs677 ) Arbeit stützt sich auf 90 Einzelbeobachtungen 
von Personen, die wegen Notzucht an Erwachsenen und Unzucht an 
Kindern in die Strafanstalt Moabit eingeliefert wurden. Die Fälle 
wurden in der Weise gesammelt, daß ohne jedes Aussortieren alle in 
die Strafanstalt eingelieferten, bzw. von LEPPMANN bei seinem Dienst
eintritt vorgefundenen Sittlichkeitsverbrecher untersucht wurden. Das 
Material ist aber trotzdem einseitig. Es fehlen zunächst die durch 
Annahme mildernder Umstände mit Gefängnis davongekommenen, 
weiterhin die jugendlichen, gegen die auf Zuchthausstrafe nicht er
kannt werden kann, und besonders die alten Sittlichkeitsverbrecher, da 
die Strafanstalt .i\:Ioabit im allgemeinen Sträflinge nur bis zu 29 Jahren, 
ausnahmsweise bis zu 40 Jahren aufnimmt. Da man annehmen darf, 
daß unter den ganz jugendlichen und unter den ganz alten Sittlichkeits
verbrechern geistige Abnormitäten besonders verbreitet sein werden, 
und daß auch unter den unter Zubilligung mildernder Umstände zu 
Gefängnis Verurteilten eine Anzahl wegen geistiger Mängel milder 
berücksichtigt wurden, so wird man die Moabiter Sittlichkeitsverbrecher 
als eine im allgemeinen günstige Auslese betrachten müssen. Trotzdem 
wies LEPPMANN nach, daß auch unter ihnen die geistigen Regelwidrig
keiten außerordentlich verbreitet waren. Nur 33,3 vH konnten als 
psychisch gesund bezeichnet werden : 

Tabelle 15. Er'gebnisse der Untersuchungen LEPPMANNS an 
!JO zu Zu eh tha us verurteilten Si ttlie hkeits ver brechern. 

Typus der Rerhtslm,t'her Zahl <irr I Davon 
l·ntcr~uchtPn geistig gesund 

Kinderschänder (iü 3l,ß vH 
Notzüchter . . 30 3(),6 v H 

Summa: !JO 33,3 vH 

Endlich hat BoNHOEFFER123) 50 Sittlichkeitsverbrecher psychiatrisch 
untersucht mit einem ähnlichen Ergebnis wie AscHAFFENBURG und 

68 VI. Vorlesung. 

Also wiederum eine enol' me Verbreitung angeborener Dcfekte ! 36,5 v H 
leiden an me hI' odeI' weniger hochgradiger Imbezillitat, zum Teil ver
bunden mit Alkoholismus und Epilepsieverdacht; als epileptiseh werden 
nicht weniger als 19,5 vH bezeichnet; Psychopathen, Neurastheniker, 
Hysteriker, einfaehe Trunkenbolde sind 11,5 vH; 10 vH weisen Er
scheinungen von erworbener Demenz odeI' von Geisteskrankheiten auf, 
und nul' 22,5 vH konnte ASCHAFFENBURG als gesund bezeichnen, und 
selbst das nul' bei engel' Umgrenzung des Krankheitsbegriffes, wie aus 
des Untersuehers Worten hervorgeht: "AIs einwandfrei gesund waren 
nul' 45 zu bezeiehnen, und selbst urn diese Zahl zu gewinnen, muBtc 
ich meine Anspruehe sehr herabschrauben. Unter den Gesunden bc
finden sich z. B. 2 Leute, die nicht einmal die 5 Erdteile zu nennen 
wuBten." 

FR. LEPPMANNS 677) Arbeit stutzt sich auf 90 Einzelbeobachtungen 
von Personen, die wegen Notzucht an Erwachsenen und Unzucht an 
Kindem in die Strafanstalt Moabit eingeliefert wurden. Die Falle 
wurden in del' Weise gesammelt, daB ohne jedes Aussortieren alle in 
die Strafanstalt eingelieferten, bzw. von LEPPMANN bei seinem Dienst
eintritt vorgefundenen Sittlichkeitsverbrccher untersucht wurden. Das 
Material ist abel' trotzdem einseitig. Es fehlen zunachst die durch 
Annahme mildemder Umstande mit Gefiingnis davongekommenen, 
weiterhin die jugcndlichen, gegen die auf Zuchthausstrafc nicht er
kannt werden kann, und besonders die altcn Sittlichkeitsvcrbrecher, da 
die Strafanstalt JVloabit im allgemeinen St6iflinge nul' bis zu 29 Jahren, 
ausnahmsweise bis zu 40 Jahren aufnimmt. Da man annchmen darf, 
daB unter den ganz jugendlichen und unter den ganz alten Sittlichkeits
verbrechern geistige Abnormitaten besonders verbreitet sein werden, 
und daB auch unter den UIIter Zubilligung mildemder Umstiinde zu 
Gefangnis Verurteilten eine Anzahl wegen geistiger J\iliingel milder 
berucksichtigt wurden, so wird man die Moabiter Sittlichkeitsverbrecher 
als eine im allgemeinen gunstige Auslese betrachten mussen. Trotzdem 
wies LEPPMANN nach, daB auch unter ihnen die geistigen Regelwidrig
keiten auBerordentlich verbreitet waren. Nul' 33,3 vH konnten als 
psychisch gesund bezeichnet werden: 

Tabelle 15. Er'gebnisse del' Untersuchungen LEPPMANNS an 
90 zu Zuch tha us verurteil ten Si ttlie hkeits vel' brechern. 

Typus der Rerhtslm>t'her Zahl drr I DHYOtl 
l'ntcr~u('ht('n gcistig gcsllnd 

Kinderschiinder 00 31,ti vH 
N otziichter . . 30 3U,0 v H 

Summa: 90 33,3 vH 

Endlich hat BONHOEFFER123) 50 Sittlichkeitsverbrecher psychiatrisch 
untersucht mit einem ahnlichen Ergebnis wie ASCHAFFENBURG und 



Sittlichkeitsverbrecher und rückfällige Körperverletzer. 69 

LBPPMANN. Nur 26 vH konnten als "ohne psychischen Befund" an
geführt werden; die übrigen verteilten sich wiederum auf chronischen 
Alkoholismus (22 vH), Imbezillität (12 vH), Epilepsie (10 vH), be
merkenswerterweise auch auf Arteriosklerose und beginnendes Senium 
( lO v H) usw. Im einzelnen war das Resultat der Untersuchung folgendes: 

Tabelle 16. Ergebnisse der Untersuchungen BoNHOEFFERs 
an 50 Sittlichkeitsverbrechern. 

Diagnose 

Epilepsie .......... . 
Alkoholintoleranz bei Psychopathie 
Debilität und Imbezillität . . . . 
Konstante Neurasthenie ..... 
Zirkuläre Psychose . . . . . . . 
Beginnendes· Senium und Arteriosklerose 
Gehirnlues mit Epilepsie . 
Hebephrenie . . . . . . . 
Progressive Paralyse. . . . 
Chronischer Alkoholismus . 
Ohne pathologischen Befund 

Zur Zeit der Tat unter Alkoholwirkung . . 

vH 

lO 
6 

12 
2 
2 

10 
2 
6 
2 

22 
26 

Auf der XV. Versammlung des Vereins der deutschen Strafanstalts
beamten in Köln wies der Strafanstaltsdirektor FrNKELNBURG 265) unter 
Anführung der Ergebnisse der Untersuchungen AscHAFFENBURGs, 
BoNHOEF.FERs und LEPPMANNs auf die Unmöglichkeit hin, alle Minder
wertigen in Sonderasyle zu verbringen. AscHAFFENBURG bemerkte dazu, 
daß gerade unter den Sittlichkeitsverbrechern ein höherer Prozentsatz 
von Minderwertigen als unter den anderen Verbrechern angenommen 
werden müsse, er glaube daher nicht, daß der Prozentsatz im allgemeinen 
so hoch sei. Nach den Untersuchungen BoNHOEFFERs an Roheits
verbrechern wird AscHAFFENBURG an seiner Ansicht kaum noch fest
halten dürfen. BoNHOEFFER123) untersuchte neben denerwähnten Sittlich
keitsverbrechern 50 "mindestens dreimal wegen Körperverletzung oder 
anderer Hoheitsdeliktc" vorbestrafte Rechtsbrecher. Das Ergebnis der 
Untersuchung der Körperverletzerfindet sich in der folgenden Tabelle: 

Tabelle 17. Ergebnisse der Untersuchungen BoNHOEFFERs 
an 50 rückfälligen Körperverletzcrn. 

Diagnose vll 

Epilepsie . . . . . . 12 
Vielleicht Epilepsie . 2 
Schweres Schädeltrauma . 4 
Alkoholintoleranz und Psychopathie. 8 
Debilität und Imbezillität . 22 
Chronischer Alkoholismus . . . . . 24 
Ohne__pathol<J~s()]1_e_ll__Befun~_.~· ______________ , ___ ~ 
Zur Zeit der Tat unter Alkoholwir]mng . . . . . . 62 

Sittlichkeitsverbrecher und riickfallige Korperverletzer. 69 

LBPPMANN. Nur 26 vH konnten als "ohne psychischen Befund" an
gefuhrt werden; die ubrigen verteilten sich wiederum auf chronischen 
Alkoholismus (22 vH), 1mbezillitat (12 vH), Epilepsie (10 vH), be
merkenswerterweise auch auf Arteriosklerose und beginnendes Senium 
(10 v II) usw. 1m einzelnen war das Resultat der Untersuchung folgendes: 

Tabellc 16. Ergebnisse der Untersuchungen BONHOEFFERS 
an 50 Sittlichkeitsverbrechern. 

Diagnose 

Epilepsie .......... . 
Alkoholintoleranz bei Psychopathie 
Debilitat und Imbezillitat . . . . 
Konstante Neurasthenie ..... 
ZirkuJare Psychose . . . . . . . 
Beginnendes'Senium und Arteriosklerose 
Gehirnlues mit Epilepsie. 
Hebephrenie . . . . . . . 
Progressive Paralyse. . . . 
Chronischer Alkoholismus . 
Uhne pathologischen Befund 

Zur Zeit der Tat unter Alkoholwirkung. . 

vII 

10 
6 

12 
2 
2 

10 
2 
6 
2 

22 
26 

Auf der XV. Versammlung des Vereins der deutschen Strafanstalts
beamten in Kaln wies der Strafanstaltsdirektor FINKELNBURG 265) unter 
AnfUhrnng der Ergebnisse der Untersuchungen ASCHAFFENBURGS, 
BONHOEF.FBRS und LEPPMANNS auf die Unmoglichkeit hin, aIle Minder
wertigen in Sonderasyle zu verbringen. ASCHAFFENBURG bemerkte dazu, 
daB gerade unter den Sittlichkeitsverbrechern ein heiherer Prozentsatz 
von Minderwertigell als unter den anderen Verbrechern angenommen 
werden musse, er glaube daher nieht, daB der Prozentsatz im allgemeinen 
so hoch sei. Nach den Untersuchungen BONHOEFFERS an Roheits
verbrechern wird ASCHAFFENBURG an seiner Ansicht kaum noch fest
halten durfen. BONHOEFFER123) untersuchte neben denerwahnten Sittlich
keitsverbrechern 50 "mindestens dreimal wegen Korperverletzung oder 
anderer Hoheitsdelikte" vorbestrafte Rechtsbrecher. Das Ergebnis der 
l'ntersuchung der Korperverletzer findet sieh in der folgenden Tabelle: 

Tabelle 17. Ergebnisse der Untersuchungen BONHOEFFERS 
an 50 rilckfalligen Korperverletzcrn. 

Diagnose vll 

Epilepsic. . . . . . 12 
Vielleicht Epilepsie . 2 
Schweres Schadeltrauma . 4 
Alkoholintoleranz und Psychopathie. 8 
Debilitat und Imbezillitat . 22 
Chronischer Alkoholismus . . . . . 24 
Ohn~pathol<J~s~I1_e.~Befun~---"~. __________ '_ ~ 
Zur Zeit der Tat unter Alkoholwirlmng . . . . . . 62 



70 VI. Vorlesung. 

Also nicht nur bei den Sittlichkeitsverbrechern, sondern auch bei 
den rückfälligen Körperverletzern, deren Kriminalität unserem Ein
fühlungsvermögen doch ungleich näher liegt, finden wir eine große Zahl 
geistig Abnormer. Zwar treten die Defekte des Greisenalters (beginnen
des Senium und Arteriosklerose) sowie die Geisteskrankheiten im engeren 
Sinne ganz zurück, dafür um so stärker die angeboren intellektuellen 
Schwächezustände (22 vH) und der chronische Alkoholismus (24 vH) 
hervor. AscHAFFENBURG fand unter seinen Sittlichkeitsverbrechern 
22,5 vH, BoNHOEFFER 26 vH geistig Gesunde. Die Ansichten der beiden 
:Forscher über den Begriff "geistig gesund'' decken sich denmach an
nähernd. AscHAFFE~m\c:~;tG würde voraussichtlich unter den gewohn-

' heitsmäßigen Roheitsverbre<;hern geistige Mängel in gleicher Häufigkeit 
wie BoNHOEFFER finden. 

BoNHOEFFER125) hatdie Ergebnisseseiner Untersuchungen an Bettlern, 
Vagabunden, Prostituierten, rückfälligen Körperverletzern und Sitt
lichkeitsverbrechern in einer belehrenden Tabelle zusammengestellt: 

Tabelle 18. V ergleichende Ergebnisse deren tersuc- h ungen BONHOEFFERS. 

Gewohnheits- :6! Rüekfäl\ige SittliehkeitR-mäßige Bettler "' ... Köqwr~ 

Diagnose u. Vagabunden ~~ vrrletzf'r drlinqnrntt•n 

(404) (190) (50) (f>O) 

vH vH vH vH 

Idiotie u. verschiedene Abstufungen 
der Im bezillitii t . 21 31 22 12 

Epilepsie, Hysterie, pathologische 
Reizbarkeit. lO 13 26 16 

Progressive Paralyse . 3,4 1 2 
Eigentliche Psychosen . 3 1 8 
Alkoholismus 39 21 24 22 
Arteriosklerose 10 
Hirnlues 2 
Neurasthenie 2 
Ohne nachweisbar psychische Ano-

malie 23 32 28 26 

Die Tabelle zeigt die außerordentliche Verbreitung des chronischen 
Alkoholismus unter den Prostituierten, den Sittlichkeitsverbrechern, 
den Körperverletzern und vor allem den großstädtischen Bettlern und 
Vagabunden- der angeborenen Schwächezustände unter den Bettlern, 
den Roheitsverbrechern und besonders den Prostituierten- der Epilepsie, 
Hysterie und pathologischen Reizbarkeit vor allem bei den Mfekt
verbrechern - der erworbenen Geisteskrankheiten bei den Sittlichkeits
verbrechern und Bettlern - der senilen Arteriosklerose bei den Sitt
lichkeitsverbrechern. 

:Meine Herren! Nach diesen Feststellungen kann es uns nicht mehr 
überraschen, daß wir unter den schwersten Verbrechern, den zu lebens
länglicher Einsperrung im Zuchth.aus verurteilten, eine besonders starke 

70 VI. Vorlesung. 

Also nicht nur bei den Sittlichkeitsverbrechern, sondern auch bei 
den riickfalligen Korperverletzern, deren Kriminalitat unserem Ein
fiihlungsvermogen doch ungleich naher liegt, finden wir eine groBe Zahl 
geistig Abnormer. Zwar treten die Defekte des Greisenalters (beginnen
des Senium und Arteriosklerose) sowie die Geisteskrankheiten im engeren 
Sinne ganz zuriick, dafiir um so starker die angeboren inteHektueHen 
Schwachezustande (22 vH) und der chronische Alkoholismus (24 vH) 
hervor. ASCHAFFENBURG fand unter seinen Sittlichkeitsverbrechern 
22,5 vR, BONHOEFFER 26 vH geistig Gesunde. Die Ansichten der beiden 
:Forscher iiber den Begriff "geistig gesund" decken sich demnach an
nahernd. ASCHAFFE~m\Jl;tG wiirde voraussichtlich unter den gewohn-

I 

heitsmaBigen Roheitsverbre<;hern geistige Mangel in gleicher Haufigkeit 
wie BONHOEFFER finden. 

BONHOEFFER125) hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen an Bettlern, 
Vagabunden, Prostituierten, riickfaHigen Korperverletzern und Sitt
lichkeitsverbrechern in einer belehrenden Tabelle zusammengesteHt: 

Tabelle 18. V ergleichende Erge bnisse der en tersu(' h ungen BONHOEFFERS. 

Gewohnheits- 0! Riiekfiillige Sittli('hkeitR-miilJige Bettler "' ... KOfJ)(>r~ 

Diagnose u. Vagabunden £~ vrrletzf'r drlinqurnt(>n 

(404) (190) (50) (:'0) 

vII vH vH vH 

Idiotie u. verschiedene Abstufungen 
der 1m bezillitii t . 21 31 22 12 

Epilepsie, Hysterie, pathologische 
Reizbarkeit. 10 13 26 16 

Progressive Paralyse. 3,4 1 2 
Eigentliche Psychosen . 3 1 8 
Alkoholismus 39 21 24 22 
Arteriosklerose 10 
Hirnlues 2 
N eurasthenie 2 
Ohne nachweis bar psychische Ana-

malie 23 32 28 26 

Die Tabelle zeigt die auBerordentliche Verbreitung des chronischen 
Alkoholismus unter den Prostituierten, den Sittliehkeitsverbrechern, 
den Korperverletzern und vor aHem den groBstadtischen Bettlern und 
Vagabunden - der angeborenen Schwachezustande unter den Bettlern, 
den Roheitsverbrechern und besonders den Prostituierten - der Epilepsie, 
Hysterie und pathologischen Reizbarkeit vor aHem bei den Mfekt
verbrechern - der erworbenen Geisteskrankheiten bei den Sittlichkeits
verbrechern und Bettlern - der senilen Arteriosklerose bei den Sitt
lichkeitsverbrechern . 

:Meine Herren! Nach diesen FeststeHungen kann es uns nicht mehr 
iiberraschen, daB wir unter den schwersten Verbrechern, den zu lebens
langlicher Einsperrung im ZuchthOaus verurteilten, eine besonders starke 



Der Geisteszustand der Lebenslänglichen. 71 

Verbreitung krankhafter Seelenzustände finden. Nach RümN105 3) tragen 
die zu .Mördern Gewordenen fast ausnahmslos die nachweisbaren leich
teren und schwereren Zeichen der Entartung an sich, und Originale, 
Sonderlinge, Psychopathen, Degenerierte sind unter ihnen in noch weit 
größerer Zahl als unter dem Durchschnitt der anderen Verbrecher zu 
finden. Die seelische Besonderheit dieser Schwerverbrecher äußert sich 
auch in ihrer ausgesprochenen Neigung zu Psychosen vorübergehender 
und besonders dauernder Natur. A. LEPPMANN1053) meinte sogar, daß "die 
Lebenslänglichen mit der Zeit alle mehr oder weniger als geisteskrank 
erkannt werden, bzw. in Geistesstörungen schwereren oder leichteren 
Grades verfallen''. Diese Urteile finden in nahezu allen auf die Er
fahrungen an 552 Lebenslänglichen beruhenden Gutachten von 20 Straf
anstaltsdirektoren, die LIEP:viANN691) in seinem ausführlichen Referate 
über die Todesstrafe auf dem XXXI. Deutschen Juristentag verarbeitete, 
eine wertvolle Bestätigung. Die Äußerungen der Strafanstaltsbeamten 
lassen keinen ·Zweifel daran, daß unter den auf Lebenszeit Gefangenen 
ein außerordentlich hoher Prozentsatz geistig abnorm ist und "daß 
jahrzehntelange, hoffnungslose Haft bei durchschnittlich allen solchen 
Menschen eine langsam fortschreitende Einengung der geistigen Per
sönlichkeit, eine Abnahme der intellektuellen Sphäre und der normalen 
Gefühlsbetonung und Willensschwäche im Sinne des Verblödungs
prozesses zur Folge hat". 

Besondere Aufmerksamkeit haben die Strafanstaltsärzte VrERN
STEIN, TöBBEN und LuMPP dem Geisteszustande der Lebenslänglichen 
geschenkt. 

VrERNSTEIN12 77), Arzt am Bayrischen Zuchthaus Kaisheim, teilte 
seine 40 Fälle in 4 Gruppen: 

I. "Zwölf Gefangene sind, nachdem sie in meist jahrzehntelanger Haft die 
typische \Vandlung durchgemacht, heute an einem Zustand angelangt, der all
gemein als geistige Reduktion auf intellektuellem und affektivem Gebiete zu deuten 
ist. Sie sind still geworden. . . . Der Wert der Gesamtpersönlichkeit, gemessen 
an den Anforderungen des heutigen Wirtschaftskampfes im freien Leben, ist bei 
allen erheblich gedrückt, wenn nicht auf den Nullpunkt gesunken." 

2. "Neben diesen typischen Repräsentanten langzeitiger und hoffnungsloser 
Einsperrung fällt die Gruppe derjenigen Gefangenen auf, die im Laufe des Haft
lebens, und zwar zu recht verschiedenen Zeiten desselben, in Geistesstörung ver
fielen. Ihre Zahl ist neun ... " 

3. "In zwölf Fällen kann in Berücksichtigung der dargebotenen pPrsönlichen 
Geisteseigenschaften, der Anstaltsführung, Provenienz, Jugend- und Lebens
führung das Vorhandensein geistiger .Minderwertigkeit behauptet werden." 

4. "Bei sieben Gefangenen endlich kann ein Zustand angeborener geistiger 
Minderwertigkeit nicht behauptet werden. Aber auch ihr Lebensweg läßt sie als 
geistig defpkte Menschen, unsoziale Figuren erkennen ... " 

Ähnliche Anschauungen vertritt auch TöBBEN1256) in einem Auf
satze über lebenslänglich Gefangene. 

Der Geisteszustand der Lebenslangliehen. 71 

Verbreitung krankhafter Seelenzustande finden. Nach RUDIN1053) tragen 
die zu Mordern Gewordenen fast ausnahmslos die nachweisbaren leich
teren und schwereren Zeichen der Entartung an sich, und Originale, 
Sonderlinge, Psychopathen, Degenerierte sind unter ihnen in noch weit 
groBerer Zahl als unter dem Durchschnitt der anderen Verbrecher zu 
finden. Die seelische Besonderheit dieser Schwerverbrecher au Bert sich 
auch in ihrer ausgesprochenen Neigung zu Psychosen vorlibergehender 
und besonders dauernder Natur. A. LEPPMANN1053) meinte sogar, daB "die 
Lebenslanglichen mit der Zeit aIle mehr oder weniger als geisteskrank 
erkannt werden, bzw. in Geistesstorungen schwereren oder leichteren 
Grades verfallen". Diese Urteile finden in nahezu allen auf die Er
fahrungen an 552 Lebenslanglichen beruhenden Gutachten von 20 Straf
anstaltsdirektoren, die LIEP:vIANN691) in seinem ausflihrlichen Referate 
liber die Todesstrafe auf dem XXXI. Deutschen Juristentag verarbeitete, 
eine wert volle Bestatigung. Die AuBerungen del' Strafanstaltsbeamten 
lassen keinen . Zweifel daran, daB unter den auf Lebenszeit Gefangenen 
ein auBerordentlich hoher Prozentsatz geistig abnorm ist und "daB 
jahrzehntelange, hoffnungslose Haft bei durchschnittlich allen solchen 
Menschen eine langsam fortschreitende Einengung der geistigen Per
sonlichkeit, eine Abnahme der intellektuellen Sphare und del' normalen 
Geflihlsbetonung und Willensschwache im Sinne des Verblodungs
prozesses zur Polge hat". 

Besondere Aufmerksamkeit haben die Strafanstaltsarzte VIERN
STEIN, TOBBEN und LUMPP dem Geisteszustande der Lebenslanglichen 
geschenkt. 

VIERNSTEIN12 77), Arzt am Bayrischen Zuchthaus Kaisheim, teilte 
seine 40 Falle in 4 Gruppen: 

1. "Zw6lf Gefangene sind, naehdem sie in meist jahrzehntelanger Haft die 
typisehe \Vandlung durehgemaeht, heute an einem Zustand angelangt, der all
gemein als geistige Reduktion auf intellektuellem und affektivem Gebiete zu deuten 
ist. Sie sind still geworden. . .. Der Wert der Gesamtpers6nliehkeit, gemessen 
an den Anforderungen des heutigen Wirtsehaftskampfes im freien Leben. ist bei 
allen erheblieh gedriiekt, wenn nieht auf den Nullpunkt gesunken." 

2. "Neben diesen typisehen Reprasentanten langzeitiger und hoffnungsloser 
Einsperrung falIt die Gruppe derjenigen Gefangenen auf, die im Laufe des Haft
lebens, und zwar zu recht verschiedenen Zeiten desselben, in Geistesstorung ver
fielen. Ihre Zahl ist neun ... " 

3. "In zw6lf Fallen kann in Beriicksichtigung der dargebotenen pprsonliehen 
Geisteseigenschaften, der Anstaltsfiihrung, Provenienz, Jugend- und Lebens
fiihrung das Vorhandensein geistiger Minderwertigkeit behauptet werden." 

4. "Bei sieben Gefangenen endlich kann ein Zustand angeborener geistiger 
Mindprwertigkeit nicht behauptet werden. Aber aueh ihr Lebensweg laI3t sie als 
geistig defpkte Menschen, unsoziale Figuren erkennen ... " 

Ahnliche Anschauungen vertritt auch TOBBEN1256) in einem Auf
satze liber lebenslanglich Gefangene. 



72 VI. Vorlesung. 

Am sorgfältigsten sind Entwicklung und Schicksale von 50 während 
der Jahre 1888-1912 in dem Zuchthause Bruchsal beobachteten Lebens
länglichen von LUMPP759 ) verarbeitet worden. Der erfahrene Zuchthaus
arzt bezeichnet die Lebenslänglichen als "eine Sorte Gefangener für 
sich; jeder Beamte kennt sie als Leute, die mit wenig Ausnahmen schwer 
zu behandeln sind und eine eigenartige Behandlung im Strafvollzuge 
erfordern; sie sind und bleiben unsere Schmerzenskinder, wie ein alter 
Strafanstaltsbeamter sich ausdrückte". 

LuMPP wird man nicht vorwerfen können, daß er zu viel geistige 
Abnormitäten unter seinen Lebenslänglichen diagnostiziert hat. Sein 
Aufsatz läßt vielmehr erkennen, daß er die Grenzen der geistigen Norm 
sehr weit gefaßt hat, viel weiter als es ein sachverständiger Psychiater 
getan haben würde. Trotzdem geben uns seine Ausführungen ein er
schütterndes Bild von den Persönlichkeiten der Bruchsaler Lebens
länglichen und ihren Schicksalen: 

Tabelle 19. Das Schicksal von 60 zu lebenslänglicher Zuchthausstnde 
Verurteilten nach LuMPP. 

Vorbestraft waren: 21 mit großen Strafen .... 
8 " vielen kleinen Strafen 
5 " nur wenigen Strafen 

Straftaten: in 40 Fällen Mord bzw. Raubmord . 
6 " Raub und Totschlag, 
1 Fall erschwerter TotschJag, 
1 Raub, Erpressung und MordvC'rsuch, 
l Mord und Notzucht, 
l schwere Brandstiftung und V ersiehe-

---w-- rungsbetrug, 

Bei der EinliPferung waren: 2 geisteskrank . . . . . . . . . 
9 schwachsinnig, 

10 psychopa,thiseh oder degeneriert 

'Trunksüchtig waren 20, davon 8 nicht vorbestraft. 

\Vährend des Strafvollzugs wurden 26 geisteskrank . . 

Schick8al: 1912 waren noch im Strafvollzuge 
Im Strafvolhug starben (davon durch Selbstmord) 
Als unheilbar geisteskrank entlassen . 
Begnadigt wurden . . . . . . . . . . . . . . . 

Von den 15 Begnadigten lebt schwachsinnig im Armenhaus. 
lebt verblödet bei Verwandten 
lebt unsozial in der Fremde . 
starb im Armenhaus . . . . 
starb als Vagabund im Hpital 
starben durch Selbstmord . . 
halten sich in der FreihPit gut . 

42vH 

80vH 

4vH 

38vH 
42 vH 

52vH 

17 
13 (2) 
5 

15 

50 

l 
l 
l 
1 
1 
2 
8 

15 
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Der Geisteszustand der \Varenhausdiebinnen. 73 

ObHchon erRchöpfende psychiatriRche "Cntersuchungen von "durch
schnittlichen" Lebenslänglichen bisher nicht vorliegen und wir lediglich 
auf die Erfahrungen der Strafanstaltsärzte angewiesen sind, darf es 
demnach als feststehend gelten, daß unter den Schwerverbrechern die 
Zahl der psychisch Abnormen ganz besonders groß ist. 

Nach diesen Erfahrungen liegt die Vermutung nahe, daß die krank
haften Persönlichkeiten an den gelegentlichen Rechtsbrüchen ebenfalls 
Rtark beteiligt sein werden. Leider liegen über die kleinen Gelegenheits
Yerbrecher biRher keine psychiatrischen Untersuchungen vor. Die 
einzige mir bckanntgewordene Arbeit, die diese Aufgabe erfüllt, sind 
die Forschungen über den Geisteszustand von 120 Warenhansdiebinnen 
durch den Franzosen DeBOisso~217 "). Die Tabelle faßt seine Ergebnisse 
zusammen: 

Tabelle 20. Ergebnisse einer CntPrsuchung DlJBOISSO~s über den 
SPeienzustand von 120 \Varenhausdiebinnen. 

Diagnose 

Progressive' Paralyse . . . . . 8 
ArtPriosklerotische Verblödung . 3 
GeistessPhwäche . 13 
GPistesverwirrung . . . . . . 9 
~ eurasthenic . . . . . . . . . 26 
H vsterio . . . . . . . . . . . 37 
StPig:erung Piner nervösPn AnomaliP durPh KlimaktPrium, .:\1Pnstru-

ation odPr Gravidität. 15 
~icht nachwPisbar abnorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

8ummP: 120 

Nach dieser L.Tntersuchung waren denmach von den 120 Waranhaus
diebinnen nur 8 = 6,6 v H nicht nach·weisbar abnorm; die auelern zeigten 
irgPndwelche Züge, die DrBorsso~ als krankhafte zu bezeichnen sich 
berechtigt fühlte! DiP RtarkP VerbrPitung geistigPr Regelwidrigkeiten 
unter den Warenhausdiebinnen ist auch von A. LEPPMANN 660), Gun
n.m~377), GRePP377), LAQUER647), BoAs117) u. a. hPrYorgehoben worden . 

.:\h•inC' Herren! Da;.; ist das Material, daR uns zur Beurteilung der 
Häufigkeit geistiger RegelwidrigkeitPn unter den gewohnheitsmäßigen 
ReohtRbrechern zur Verfügung steht. Es ist gewiß zuzugeben, daß der 
eine oder der andere der erwähnten Untersucher mit der Bezeichnung 
"krankhaft"' gar zu freigebig gewesen sei. Daß aber unsere Gewährs
männer im allgerneinen die Grenzen der Norm zu eng gezogen hätten, 
ist nicht anzunehmen: einige von ihnen, z. B . .MöNKE:\IÖLLER867) und 
RrEBETH1016), bestreiten das auch in überzeugender Weise. Mit Bo~
H<J"KFFER125) dürfen wir daher auf Grund der bisherigen Feststellungen an
nehmen, daß psychiatrische Untersuchungen an anderen gewohnheits
mäßig Antisozialen, an Zuhältern, rückfälligen Dieben und Betrügern zu 
annähernd den gleichen Ergebnissen führen würden. Man braucht die An-
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74 VII. Vorlesung. 

sieht SIEFERTS, wonach die unverbesserlichen gewohnheitsmäßigen Ver
brecher schlechtweg eine psychiatrische Entartungsform, eine patho
logische Erscheinung seien, nicht zu teilen, wird aber immerhin als mit 
einer feststehenden Tatsache damit rechnen müssen, daß 50-7 5 v H 
unserer Bettler, Landstreicher, Gewohnheitsdiebe usw. erhebliche seeli
sche Regelwidrigkeiten aufweisen, die, gemessen an dem Normalbegriff 
der heutigen Psychiatrie, als "krankhaft" bezeichnet werden. 

Was besagt dieses Ergebnis? Nichts anderes, als daß in einem 
Staate mit geor.dn~tem und blühendem Wirt8chaft8leben fa8t nur der 
8eel i8ch irgendwie Minderwertige 8cheitert; der psychisch Vollwertige 
paßt sich der Ordnung an, und nur in schweren Krisen, in Zeiten ge
ringen Arbeitsangebotes oder unter dem Einflusse einer allgemein ge
sunkenen Moral läuft auch der Vollwertigere Gefahr, dem Verbrecher
turn anheimzufallen. Lo:~mARD747 ) betont daher auf Grund seiner lang
jährigen Erfahrungen als Gefängnisarzt mit Recht, "wieviele Unstim
migkeiten, wieviele Erscheinungen krankhafter nervöser Veranlagung 
und von der Norm abweichender Geistesverfassung sich bei dem Ver
brechermaterial, sobald man es etwas genauer unter die Lupe nimmt, 
vorfinden. Was bleibt überhaupt da noch übrig, was wir normal nennen 
können?" Die Ansicht v. HESSERTs440) ist deshalb nicht so paradox, wie 
sie dem Unerfahrenen zunächst erscheinen mag: "Solche, die nicht geistig 
minderwertig erklärt werden, kommen mit dem Strafgesetzbuch meist 
gar nicht in Berührung. Es ist ja eigentlich das Gesetzbuch wesentlich 
ein Strafgesetz gegen die geistig Minderwertigen. Nur in Ausnahme
fällen kommen andere unter die Räder.'' Und ähnlich äußerte sich 
kürzlich V ANDERVELDE in seinem Werke: "Les anormaux et la defense 
sociale": "Peut-etre, sans doute, le temps viendra-t-il oli il appara'itra 
qu'a l'exception de quelques occasionnels, tdus les delinquants sont, en 
quelque mesure, des anor,maux." 

VII. V orlesnng. 
Was wissen wir über die Verbreitung der vermindert Zurechnungsfähigen 

in den Kreisen der Rechtsbrecher? (Fortsetzung und Schluß.)- Verbreitung der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit und der im hohen Grade verminderten Zu
rechnungsfähigkeit in verschiedenen Verbrechergruppen. 

Meine Herren! Sie haben auf Grund einer großen Anzahl von sehr 
sorgfältig durchgeführten psychiatrischen Untersuchungen ersehen, 
daß, gemessen an dem landläufigen psychiatrischen Normal begriff, über 
die Hälfte unserer gewohnheitsmäßigen Asozialen und Antisozialen 
und ein großer Teil der gelegentlichen Rechtsbrecher seelisch krank ist. 
Da nicht jeder, den die Psychiatrie als krank bezeichnet, in seiner Zu
rechnungsfähigkeit in hohem Grade beeinflußt zu sein braucht, so 
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sicht SIEFERTS, wonach die unverbesserlichen gewohnheitsmiiBigen Ver
brecher schlechtweg eine psychiatrische Entartungsform, eine patho
logische Erscheinung seien, nicht zu teilen, wird aber immerhin als mit 
einer feststehenden Tatsache damit rechnen mussen, daB 50-75 v H 
unserer Bettler, Landstreicher, Gewohnheitsdiebe usw. erhebliche seeli
sche Regelwidrigkeiten aufweisen, die, gemessen an dem Normalbegriff 
der heutigen Psychiatrie, als "krankhaft" bezeichnet werden. 

Was besagt dieses Ergebnis? Nichts anderes, als daB in einem 
Staate mit geor.dn~tem und bliihendem lVirt8cha/t81eben /a8t nur dn 
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paBt sich der Ordnung an, und nur in schweren Krisen, in Zeiten ge
ringen Arbeitsangebotes oder unter dem Einflusse einer allgemein ge
sunkenen Moral liiuft auch der Vollwertigere Gefahr, dem Verbrecher
tum anheimzufallen. LmmARD747) betont daher auf Grund seiner lang
jiihrigen Erfahrungen als Gefiingnisarzt mit Recht, "wieviele Unstim
migkeiten, wieviele Erscheinungen krankhafter nervoser Veranlagung 
und von der Norm abweichender Geistesverfassung sich bei dem Ver
brechermaterial, sobald man es etwas genauer unter die Lupe nimmt, 
vorfinden. Was bleibt uberhaupt da noch ubrig, was wir normal nennen 
konnen?" Die Ansicht v. HEssERTs440) ist deshalb nicht so paradox, wie 
sie dem Unerfahrenen zunachst erscheinen mag: "Solche, die nicht geistig 
minderwertig erkliirt werden, kommen mit dem Strafgesetzbuch meist 
gar nicht in Beruhrung. Es ist ja eigentlich das Gesetzbuch wesentlich 
ein Strafgesetz gegen die geistig Minderwertigen. Nur in Ausnahme
fallen kommen andere unter die Rader." Und ahnlich auBerte sich 
kurzlich VANDERVELDE in seinem Werke: "Les anormaux et la defense 
sociale": "Peut-etre, sans doute, Ie temps viendra-t-il ou il appara'itra 
qu'a l'exception de quelques occasionnels, tdus les delinquants sont, en 
quelque mesure, des anor,maux." 

VII. V orlesnng. 
Was wissen wir iiber die Verbreitung der vermindert Zurechnungs/iihigen 

in den Kreisen der Rechtsbrecher? (Fortsetzung und SchluB.) - Verbreitung der 
verminderten Zurechnungsfahigkeit und der im hohen Grade verminderten Zu
rechnungsfahigkeit in verschiedenen Verbrechergruppen. 

Meine Herren! Sie haben auf Grund einer groBen Anzahl von sehr 
sorgfaltig durchgefiihrten psychiatrischen Untersuchungen ersehen, 
daB, gemessen an dem landliiufigen psychiatrischen Normalbegriff, uber 
die Halfte unserer gewohnheitsmaBigen Asozialen und Antisozialen 
und ein groBer Teil der gelegentlichen Rechtsbrecher seelisch krank ist. 
Da nicht jeder, den die Psychiatrie als krank bezeichnet, in seiner Zu
rechnungsfiihigkeit in hohem Grade beeinfluBt zu sein braucht, so 
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fragen wir uns jetzt weiter: Wie steht es nach Ansicht der Juristen und 
Psychiater mit der Verbreitung der vermindert Zurechnungsfähigen 
unter den Asozialen und Antisozialen? 

Von Juristen ist bisher nur ein Beitrag zu dieser Frage geliefert 
wordE'n. Schon im Jahre 1902 hatte der Landgerichtsrat BECKER in 
der forensisch-psychologischE'n Vereinigung in Dresden69), . ein Jahr 
Rpäter auf der 9. Versammlung der deutschen Landesgruppe der I. K. 
V. 68) ein Material vorgelegt, das er für geeignet hielt, "einen Anhalt 
für den zahlenmäßigen Umfang der vermindert Zurechnungsfähigen in 
der kriminellen Spruchpraxis zu geben", und 1916 sprach er 'lfllm dritten 
::\lale, wiederum in der forensisch-psychologischen Vereinigung in Dres
den70), übrr die gleichen, mittlerweile erweiterten Untersuchungen. 
BECKER hat auf Grund sechsjähriger Erfahrungen an einer Straf
kammer berechnet, daß bei etwa 2,5 vH aller Personen die ange
strebte, bE'sondE'fe Anstaltsbehandlung für vermindert Zurechnungs
fähige krankhafter Art in Betracht zu ziehen sein werde. AscHAFFEN
BL"RG14) und später auch KLEINFELLER558) haben der BECKERschen 
Statistik die Beweiskraft mit guten Gründen abgestritten, so daß ich 
darauf nicht näher einzugehen brauche. Um eine Antwort auf unsere 
Frage nach der Verbreitung der vermindert Zurechnungsfähigen unter 
den Rechtsbrechern zu erhalten, müssen wir uns daher an die Psychiater 
halten, die in den bereits erwähnten Untersuchungen vereinzelt auch 
der Zurechnungsfähigkeit Beachtung geschenkt haben. 

BoNHO EFFER 121) gibt ü her dieZ urechn un.gsfähigkei t dergroßstädtischen 
Bettler und Vagabunden bestimmte Zahlen an: Als unzweifelhaft in 
dem Maße geisteskrank, daß die Anwendung des § 51 StGB. geboten 
war, waren 12 vH anzusprechen. Sehr viel größer war die Zahl der 
vermindert Zurechnungsfähigen. "Wenn man alle leichteren ange
borenen oder erworbenen psychischen Defektzustände, Imbezille, 
Epileptiker, pathologisch Reizbare, Alkoholisten, Senile usw. rechnet, 
so umfaßt die Zahl der hierher gehörigen mehr als 75 vH. der Ge
samtheit.'" 

Cber die Zurechnungsfähigkeit der Prostituierten, Sittlichkeits
verbrecher und Körperverletzer gibt BoNHOEFFER keine Ziffern an. 
Ich bitte Sie aber folgendes zu erwägen: Unter den Vagabunden waren 
23 vH ohne nachweisbare psychische Anomalie, unter den Sittlichkeits
verbrechern, Körperverletzern und Prostituierten 26, 28, 32 vH. Unter 
den Vagabunden waren 12 vH unzurechnungsfähig und mehr als 75 vH 
vermindert zurechnungsfähig. Daß daher die Zahl der willensunfreien 
oder in ihrer Willensfreiheit beschränkten Personen in diesen Gruppen 
nicht wesentlich geringer sein wird, liegt wohl auf der Hand. In der 
Tat konnte AscHAFFENBrRG18) von seinen 200 Sittlichkeitsverbrechern 
nur 49,5 vH, also nicht einmal die Hälfte, als zurechnungsfähig bezeich-
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den Rechtsbrechern zu erhalten, mussen wir uns daher an die Psychiater 
halten, die in den bereits erwahnten Untersuchungen vereinzelt auch 
der Zurechnungsfiihigkeit Beachtung geschenkt haben. 

BONHO EFFER 121 ) gi bt u ber dieZ urechn un.gsfahigkei t der groJ3stad tischen 
Bettler und Vagabunden bestimmte Zahlen an: Als unzweifelhaft in 
dem MaJ3e geisteskrank, daJ3 die Anwendung des § 51 StGB. geboten 
war, waren 12 vH anzusprechen. Sehr viel groJ3er war die Zahl der 
vermindert Zurechnungsfahigen. "Wenn man aUe leichteren ange
borenen oder erworbenen psychischen Defektzustande, Imbezille, 
Epileptiker, pathologisch Reizbare, Alkoholisten, Senile usw. rechnet, 
so umfaJ3t die Zahl der hierher gehorigen mehr als 75 vH. der Ge
samtheit .•. 

Cber die Zurechnungsfahigkeit der Prostituierten, Sittlichkeits
verbrecher und Korperverletzer gibt BONHoEFFER keine Ziffern an. 
lch bitte Sie aber folgendes zu erwagen: Unter den Vagabunden waren 
23 vH ohne nachweisbare psychische Anomalie, unter den Sittlichkeits
verbrechern, Korperverletzern und Prostituierten 26, 28, 32 vH. Unter 
den Vagabunden waren 12 vH unzurechnungsfiihig und mehr als 75 vH 
vermindert zurechnungsfiihig. DaJ3 daher die Zahl der willensunfreien 
oder in ihrer Willensfreiheit beschriinkten Personen in diesen Gruppen 
nicht wesentlich geringer sein wird, liegt wohl auf der Hand. In der 
Tat konnte ASCHAFFENBrRG18) von seinen 200 Sittlichkeitsverbrechern 
nur 49,5 vH, also nicht einmal die Hiilfte, als zurechnungsfiihig bezeich-
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nen. In 22 vH der Fälle würde er sich für die Anwendung des§ iH RStO. 
ausgesprochen haben; 17,5 vH faßte der Untersucher als "Grenzfälle"' 
auf, "deren Zustand als solcher oder im Verein mit Betrunkenheit oder 
jugendlichem Alter dem der Unzurechnungsfähigkeit so nahekommt, 
daß die Zuweisung zu den Unzurechnungsfähigen nur von der per
sönlichen Anschauung des Beurteilcrs abhängt'·. In :3 vH der :Fälle 
war es AscHAFFENBURG nicht möglich, sich "mit Bestimmtheit für 
oder gegen die Zurechnungsfähigkeit zu entscheiden". Den Rest, also 
17,5 vH bezeichnet er als vermindert Zurechnungsfähige, worunter er 
"alle möglichen Formen der Minderwertigkeit zusammenfaßt, die eine 
erhebliche Beeinträchtigung der Denk- und Handlungsfähigkeit, nicht 
aber die völlige Unzurechinmgsfähigkeit bedingen". Fassen wir einmal 
den Begriff der Unzurechnungsfähigkeit möglichst eng und stellen wir 
die "Grenzfälle" und die Fälle "fraglicher Zurechnungsfähigkeit'' unter 
die vermindert Zurechnungsfähigen, so verteilen sich die Sittlichkeits
verbrecher AscHAFFENBURGs auf die :3 Grade der Zurechnungsfähigkeit 
folgendermaßen: 

Tabelle 21. Untersuchungen AscHAFFENBUHGs an 200 zu Gefängnis 
verurteilten Sittlichkeitsverbrechern (vgl. Tabelle 14). 

Grad der Zurechnungsfähigkeit Zahl dt>r Fälle vH 

Zurechnungsfähige . . . . . 1!9 49,5 
28,5 
22 

Gemindert Zurechnungsfähige 57 
Unzurechnungsfähige . . . . 44 

--------------------~--------~-----------
Summa: 200 100 

FR. LEPPJ\fANN 677 ) berücksichtigt in seiner Arbeit über die Sittlich
keitsverbrecher die vermindert Zurechnungsfähigen nicht. Er erwähnt 
nur, wie aus seinen Ausführungen näher hervorgeht, die sicher Unzu
rechnungsfähigen und die ~wahrscheinlich Unzurechnungsfähigen, zu 
welchen er auch einen Teil der "im hohen Grade vermindert Zurech
nungsfähigen" gezählt haben wird. Nach seinen Ausführungen sind 
38,8 vH der Sittlichkeitsverbrecher als ~:;icher, 27,8 vH als wahrschein
lich unzurechnungsfähig zu betrachten. 

Tabelle 22. Untersuchungen Fn. LEPPl\JANNs an 90 zu Zuchthaus 
verurteilten Sittlichkeitsverbrechern (vgl. Tabelle 15). 

60 Kinder-
schänder 

30 Notzüchter 

bei 25 war es nachweisbar, I 

bei 16 war es dringend wahr- I 

scheinlich, 1 

bei lO war es nachweisbar, 
bei ll war es dringend wahr

scheinlich, 

r bei 35 war es nachweisbar, 90Sittlichkeits-
b<ei 2fi war es dringend wahrverbrech er·[ schcinlich, 

daß sie vermöge einer unzuläng
lichen oder abwegigen Gcist<esbe
schaffcnheit nicht den dem 
Durchschnittsmenschen eigenen 
(~rad von Fähigkeit besitzPn, 
dem Antrieb, bzw. der GciPgen
hcit zu Sittlichkeitsvcrbrel;hen 

zu widerstehen. 
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nen. In 22 vH der Falle wurde er sich fUr die Anwendung des § iH RStO. 
ausgesprochen haben; 17,5 vH faBte der Untersllcher als "GrenzfiiJIe·' 
auf, "deren Zustand als solcher oder im Verein mit Betrunkenheit odeI' 
jugendlichem Alter dem der Unzurechnungsfiihigkeit so nahekommt, 
daB die Zuweisung zu den Unzurechnungsfiihigen nul' von der per
sonlichen Anschauung des Beurteilers abhiingt'·. In :3 vH der }<'iille 
war es As CHAFF EN BURG nicht moglich, sich "mit Bestimmtheit fiir 
oder gegen die Zurechnungsfiihigkeit zu entscheiden". Den Rest, also 
17,5 vH bezeichnet er als vermindert Zurechnungsfiihige, worunter er 
"alle moglichen Formen der Minderwertigkeit zusammenfaBt, die eine 
erhebliche Beeintriichtigung der Denk- und Handlungsfiihigkeit, nicht 
aber die vollige Unzurechinmgsfiihigkeit bedingen". Fassen wir einmal 
den Begriff der Unzurechnungsfahigkeit moglichst eng und stell en wir 
die "Grenzfalle"und die Fiille "fraglicher Zurechnnngsfiihiglwit" unter 
die vermindert Zurechnungsfiihigen, so verteilen sich die Sittlichkeits
verbrecher ASCHAFFENBURGS auf die :3 Grade der Zurechnungsfahigkeit 
folgendermaBen: 

Tabclle 21. Untersuchungen ASCHAFFENBUItGS an 200 zu Gcfangnis 
verurteilten Sittlichkeitsverbrechern (vgl. Tabellc 14). 

Grad der Zurechnungsfiihigkeit Zahl dt'r Faile vH 

Zurechnungsfahigc . . . . . Illl 41l,5 
28,5 
22 

Gemindert Zurechnungsfahige 57 
Unzurechnungsfahige . . . . 44 

--------------------~--------~-----------
Summa: 200 100 

FR. LEPPJ\fANN 677 ) berucksichtigt in seiner Arbeit uber die Sittlich
keitsverbrecher die vermindert Zurechnungsfiihigen nicht. Er erwahnt 
nur, wie aus seinen Ausfuhrungen naher hervorgeht, die sic her Unzn
rechnungsfiihigen und die ~wahrscheinlich Unzurechnungsfiihigen, zu 
welchen er auch einen Teil der "im hohen Grade vermindert Zurech
nungsfahigen" geziihlt haben wird. Nach seinen AusfUhrungen sind 
38,8 vH der Sittlichkeitsverbrecher als ::;icher, 27,8 vH als wahrscheill
lich unzurechnungsfahig zu betrachten. 

Tabelle 22. Untersuchungen FIt. LEPPl\JANNS an no zu Zuchthaus 
vcrurteilten Sittlichkeitsverbrechern (vgl. Tabelle 15). 

60 Kinder-
schander 

30 Notziichter 

bei 25 war es naehweisbar, I 

bei 16 war es dringend wahr· I 

seheinlich, I 

bei 10 war es naehweisbar, 
bei \l war es dringend wahr

scheinlich, 

r bei 35 war es nachweisbar, 90Sittliehkeits- b('i 2fi war cs dringcnd wahr
verbrecher .1 schcinlich, 

daB sie vermoge ciner unzu]allg
lichcn odcr abwegigcn Gcist('sbe
schaffcnheit llicht den clem 
Durchschnittsmenschen eigenen 
(~rad von Fahigkeit besitzpn, 
dem Antrieb, bzw. der GclPgPll
hcit zu Sittlichkeitsverbrcl:hen 

zu widerstehen. 
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MöNKEMÖLLER867 ) bezeichnete 16 vH der untersuchten Korrigen
dinnen "ohne Schwanken" als Unzurechnungsfähige im Sinne des §51 
StGB., die übrigen als krankhaft aufgeführten 54 vH als vermindert Zu
rechnungsfähige. 

I{;rEBETH1016) endlich führt 18,7 vH der Prenz1auer Korrigenden als 
willensunfrei an, bei 46,7 vH war die Zurechnungsfähigkeit vermindert. 

Meine Herren! Diese Zahlen beweisen meines Erachtens, daß auch 
die ausgesprochenen geistigen Abnormitäten, welche die Zurechnungs
fähigkeit ausschließen oder mindern, unter den untersuchten Rechts
brechergruppen außerordentlich stark verbreitet sind. 

Sie werden zwar gegen diese Feststellungen den Einwand machen 
können, daß die erwähnten :Forscher das Gebiet der verminderten Zu
rechnungsfähigkeit sehr weit gefaßt und jede einigermaßen deutliche 
Abweichung von der Norm hineingezogen haben könnten. Dieser Ein
wand trifft wohl auch für die Aufstellungen BoNHOEFFERs zu, der nach 
eigener Angabe "alle leichteren angeborenen und erworbenen psychischen 
Defektzustände" als Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit ge
rechnet hat. AscHAFFENBURG jedoch würde sich gegen den Vorwurf, 
den Begriff zu weit gefaßt zu haben, wohl verwahren, denn er betont 
ausdrücklich: "Zurechnungsfähigkeit und geistige Gesundheit sind nicht 
identische Begriffe", und tatsächlich zeigt seine Tabelle, daß er unter 
den voll Zurechnungsfähigen nicht weniger als 19 Imbezille, 17 Epilep
tiker, 10 Neurastheniker, Psychopathen und Hysteriker und 7 Trunken
bolde zählt! Und auf MöNKElVIÖLLER und RIEBETH, welche die Grenzen 
der Norm von vornehcrl'in sehr weit faßten, trifft das Bedenken noch 
weniger zu. 

Die Tabelle 2:3 gibt die angeführten Ziffern in übersichtlicher Weise 
·wieder. 

TabellE' 23. Verbreitung dt>r "verminderten Zurechnungsfähigkeit" 
unter Verbrechern und Landstreichern. 

Fntersueher 

AscnAFFE~BFRG: 
BoKHOlWFER: 

M ÖNKEMÖLLER: 

RIEBETH: 

Y C'rbreclwrtypns 

SittliehkeitsnrbrechPr. 
Bcttkr 
Korrü:endinnen. 
Korr(gendPn . . 

Zu- I Vcrt~indcrt II Unzu-
rE'ehnungs~ 1 n- rcehnungs-
n. - I ree mungR- f""h" a uge fähige a 1ge 

YH , vH i vH 

49,5 
13 
30 
34,6 

28,5 
75 
54 
46,7 

22 
12 
16 
18,7 

Meine Herren! Da ich aber schließlich noch mit dem Einwande 
rechnen muß, daß die angeführten Zahlen zwar wohl die Verbreitung 
der verminderten Zurechnungsfähigkeit, nicht aber die Häufigkeit der 
irn hohen Grade verminderten Zurechnungsfähigkeit wiedergeben, 
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MONKEMOLLER867 ) bezeichnete 16 vH del' untersuchten Korrigen
dinnen "ohne Schwanken" als Unzurechnungsfahige im Sinne des § 51 
StGB., die ubrigen als krankhaft aufgefuhrten 54 vH als vermindert Zu
rechnungsfahige. 

I{,IEBETH1016) endlich fiihrt 18,7 vH del' Prenzlauer Korrigenden als 
willensunfrei an, bei 46,7 vH war die Zurechnungsfahigkeit vermindert. 

Meine Herren! Diese Zahlen beweisen meines Erachtens, daB auch 
die ausgesprochenen geistigen Abnormitaten, welche die Zurechnungs
fahigkeit ausschlieBen odeI' mindern, unter den untersuchten Rechts
brechergruppen auBerordentlich stark verbreitet sind. 

Sie werden zwar gegen diese FeststeIlungen den Einwand machen 
kOllnen, daB die erwahnten :Forscher das Gebiet del' verminderten Zu
rechnungsfahigkeit sehr wcit gefaBt und jede einigermaBen deutliche 
Abwcichung von del' Norm hineingezogen haben konnten. Diesel' Ein
wand trifft wohl auch fiir die Aufstellungen BONHOEFFERS zu, del' nach 
eigener Angabe "aIle leichteren angeborenen und erworbenen psychischen 
Defektzust~inde" als Zustande verminderter Zurechnungsfiihigkeit ge
rechnet hat. ASCHAFFENBURG jedoch wurde sich gegen den Vorwurf, 
den Begriff zu weit gefa13t zu haben, wohl verwahren, denn er betont 
ausdriicklieh: "Zurechnungsfahigkeit und geistige Gesundheit sind nicht 
identisehe Begriffe", und tatsaehlich zeigt seine TabeIle, daB er unter 
den voll Zurechnungsfiihigen nieht weniger als 19 Imbezille, 17 Epilep
tiker, 10 Neurastheniker, Psychopathen und Hysteriker und 7 Trunken
bolde ziihlt! Und auf MciNKElVIOLLER und RIEBETH, welche die Grenzen 
der Norm von vorneherl'in 8ehr weit faBten, trifft das Bedenken noeh 
weniger zu. 

Die Tabelle 2:3 gibt die angefiihrten Ziffern in ubersichtlicher Weise 
wieder. 

Tabelle 23. V er hI' ei t 11 ng d l'r "verminderten Znrech nungsfahigkei t" 
nnter Vcrbrcchern nnd Landstrcichern. 

FnteI'Slll'her 

ASCHAFFE~BlTRG : 
BOKHOlWFER: 

M ONKEMiiLLER: 

RIEBETH: 

Y C'riJreclwrtYllllS 

Sittliehkeitsycrbrecher. 
Bcttkr 
Korri\(endinnen. 
Korrigenden .. 

Zu- I VCrt~indcrt II Unzu-
rE'ehnungs~ 1 11- rcehnungs-
n' - I ree mungR- rh' a llge fahigc a 1ge 

yH , vH i vH 

49,5 
13 
30 
34,6 

28,5 
75 
54 
46,7 

22 
12 
16 
18,7 

Meine Herren! Da iell abel' schlieBlieh noch mit dem Einwande 
reehnell muB, daB die angefiihrten Zahlen zwar wohl die Verbreitung 
del' verminderten Zurechnullgsf~ihigkeit, nieht abel' die Hiiufigkeit del' 
irn hohen Grade vermindel'tell Zurechllungsfahigkeit wiedel'geben, 
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die ja allein das künftige Gesetz berücksichtigen will, so habe ich eine 
Anzahl der erwähnten Psychiater ausdrücklich um Angaben über die 
Verbreitung der im hohen Grade verminderten Zurechnungsfähigkeit 
im Sinne des Vorentwurfes gebeten. Hier Rind die Ergebnisse meiner 
Anfragen: 

Die Angaben über den Prozentsatz der .Fürsorgezöglinge, deren Zu
rechnungsfähigkeit aufgehoben oder im hohen Grade vermindert iR"t, 
bewegen sich um 50 vH herum. Wieviel davon als unzurechnungsfähig 
und wieviele als vermindert zurechnungsfähig anzusehen sind, darüber 
gehen die Anschauungen der einzelnen Beobachter etwas auseinander. 
Im allgemeinen ist das Verhältnis der Unzurechnung,;fähigen zu den 
vermindert Zurechnungsfähigen etwa wie 1 : 10. 

RIZOR schrieb mir über die Insassen westfälischer .Fürsorgeanstalten: 
"Unzurechnungsfähig sind mit Sicherheit 6,6 vH. .Für vermindert zu
rechnungsfähig im Sinne des Vorentwurfs möchte ich 23 v H erachten. 
Bei weiteren 23,9 vH kann nur von Fall zu J<'all, je nach der Art de,; 
Delikts und unter besonderer Berücksichtigung des Affekts entschieden 
werden; doch wird wohl ein nicht geringer Teil als gemindert zurech
nungsfähig anzusehen sein." 

ScHNITZER berichtete über seine Untersuchungen an pommerischen 
Fürsorgezöglingen folgendes: ,;Es sind von mir bisher im ganzen 
716 Fürsorgezöglinge und zwar 510 männliche und 206 weibliche 
untersucht worden. Die Untersuchungen ... sind ohne Auswahl 
nach der Reihenfolge der Aufnahme in die betreffenden Anstalten 
erfolgt. Von den Untersuchten waren 202 männliche und 64 weib
liche geistig normal, also voll zurechnungsfähig. Als vermindert 
zurechnungsfähig sehe ich im ganzen 296 männliche = 58,4 vH, und 
131 weibliche = 63,6 vH an, von den 716 waren also im ganzen 
427 Zöglinge = 59,6 vH vermindert zurechnungsfähig im Sinne des 
Vorentwurfs. Hierzu möchte ich aber noch bemerken, daß von den 
296 männlichen 101 und von den 171 weiblichen 53 so geartet waren, 
daß unter gewissen Umständen die Zurechnungsfähigkeit auch auf
gehoben sein konnte, sie stellen also die schwereren Fälle dar. Generell 
unzurechnungsfähig waren 12 männliche = 2,3 vH und ll weibliche 
= 11,3 vH, insgesamt waren 3,3 vH unzurechnungsfähig. Sicherungs
bedürftig waren nach meinem Dafürhalten 149 männliche= 29,2 vH 
und 28 weibliche= 13,1 vH, im ganzen waren demnach 24,7 vH 
sicherungsbedürftig." 

THOMA gab über badische Fürsorgezöglinge - er untersuchte kurz 
vor dem Kriege sämtliche 620 in badischen Anstalten Internierten -
folgende "annähernde" Auskunft: "Von den 620 Zöglingen habe ich 
ca. 51 vH als geistig minderwertig bezeichnet. 60 Zöglinge, also 10 vH, 
habe ich als für die Zwangserziehung nicht geeignet ausgesprochen. Von 
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die ja allein das kiinftige Gesetz beriieksiehtigen will, so habe ieh eine 
Anzahl der erwahnten Psyehiater ausdriieklieh um Angaben iiber die 
Verbreitung der im hohen Grade verminderten Zureehnungsfahigkeit 
im Sinne des Vorentwurfes gebeten. Hier Rind die Ergebnisse meiner 
Anfragen: 

Die Angaben iiber den Prozentsatz der .Fiirsorgezoglinge, deren Zu
reehnungsfahigkeit aufgehoben oder im hohen Grade vermindert iR"t, 
bewegen sieh um 50 vR herum. Wieviel davon als unzureehnungsfahig 
und wieviele als vermindert zureehnungsfahig anzusehen sind, dariibe'r 
gehen die Ansehauungen der einzelnen Beobachter etwas auseinander. 
1m allgemeinen ist das Verhaltnis der Unzurechnung"fahigen zu den 
vermindert Zurechntmgsfahigen etwa wie 1 : 10. 

RIZOR schrieb mir iiber die Insassen westfalischer .Fiirsorgeanstalten: 
"Unzureehnungsfahig sind mit Sicherheit 6,6 vR. .Fiir vermindert zu
rechnungsfahig im Sinne des Vorentwurfs mochte ich 23 v H erachten. 
Bei weiteren 23,9 vH kann nur von Fall zu }1'all, je nach der Art de" 
Delikts und unter besonderer Beriicksichtigung des Affekts entschieden 
werden; doch wird wohl ein nicht geringer Teil als gemindert zurech
nungsfahig anzusehen sein." 

SCHNITZER berichtete iiber seine Untersuchungen an pommerischen 
Fiirsorgezoglingen folgendes: ,;Es sind von mir bisher im ganzen 
716 Fiirsorgezoglinge und zwar 510 mannliche und 206 weibliche 
untersueht worden. Die Untersuchungen ... sind ohne Auswahl 
nach der Reihenfolge der Aufnahme in die betreffenden Anstalten 
erfolgt. Von den Untersuchten waren 202 mannliche und 64 weib
liche geistig normal, also voll zurechnungsfahig. Ais vermindert 
zurechnungsfahig sehe ich im ganzen 296 mannliche = 58,4 vR, und 
131 weibliche = 63,6 vR an, von den 716 waren also im ganzen 
427 Zoglinge = 59,6 vR vermindert zurechnungsfahig im Sinne des 
Vorentwurfs. Hierzu mochte ich aber noch bemerken, daB von den 
296 mannliehen 101 und von den 171 weibliehen 53 so geartet waren, 
daB unter gewissen Umstanden die Zurechnungsfahigkeit aueh auf
gehoben sein konnte, sie stellen also die sehwereren FaIle dar. Generell 
unzureehnungsfahig waren 12 mannliche = 2,3 vH und II weibliehe 
= 11,3 vH, insgesamt waren 3,3 vH unzureehnungsfahig. Sieherungs
bediirftig waren naeh meinem Dafiirhalten 149 mannliehe = 29,2 vH 
und 28 weibliehe = 13,1 vH, im ganzen waren demnaeh 24,7 vR 
sicherungsbediirftig. " 

THOMA gab iiber badisehe Fiirsorgezoglinge - er untersuehte kurz 
vor dem Kriege samtliehe 620 in badisehen Anstalten Internierten -
folgende "annahernde" Auskunft: "Von den 620Zoglingen habe' ieh 
ca. 51 vH als geistig minderwertig bezeiehnet. 60 Zoglinge, also 10 vH, 
habe ieh als fiir die Zwangserziehung nicht geeignet ausgesproehen. Von 
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diesen dürfte etwa die Hälfte als unzurechnungsfähig im strafrechtlichen 
Sinne zu betrachten sein. Die übrigen 45 vH geistig Minderwertigen 
dürften zum größten Tt:il als vermindert Zurechnungsfähige zu betrachten 
sein. :Für die Psychopathen unter ihnen käme wohl eine Sicherung auf 
unabsehbare Zeit in Betracht, weniger vielleicht für die intellektuell 
Minderwertigen, die nach der Anamnese vielfach nur dem Einflusse des 
:Milieus unterlegen waren. Für sie "iirde auch wohl eine anderweitige 
Unterbringung genügen. Im ganzen mögen -bei grober Schätzung-
20 v H als sicherungsbedürftig in Frage kommen." 

Über die Verbreitung der verminderten Zurechnungsfähigkeit unter 
Prostituierten teilte SICHEL mit: "Von den von mir untersuchten rund 
150 Prostituierten halte ich 4 vH für unzurechnungsfähig, 63 vH für 
vermindert zurechnungsfähig im Sinne des § 63 VE. Von den 
letzteren ist etwa der vierte Teil sicherungsbedürftig im Sinne des 
§ 65 VK" 

MöNKEMÖLLER führte über die Zurechnungsfähigkeit der von ihm 
untersuchten Korrigenden an: "Die Korrigendinnen, die ich seinerzeit 
genauer untersuchte, waren als eine besonders üble Auslese anzusehen, 
da die jugendlichen damals der J!'ürsorgeerziehung überwiesen worden 
waren und man in Hannover sich von der Korrektion gar nichts ver
sprach, so daß nur die schlimmsten Vertreter des § 361 zur Überweisung 
gelangten. Bei der Beschreibung habe ich einen sehr gelinden Maßstab 
angelegt, die Zahlen- 16 vH tTnzurechnungsfähige, 54 vH vermindert 
Zurechnungsfähige - decken sich mit dem § 63 VE. Als sicherungs
bedürftig mußten sie wohl alle angesehen werden." 

Endlich teilte mir RIEBETH über die Zurechnungsfähigkeit der 
mänJ?-lichen Korrigenden des Arbeitshauses Prenzlau mit, "daß die an
gegebenen Zahlen:_ 18,7 vH Unzurechnungsfähige, 46,7 vH vermindert 
Zurechnungsfähige - als im Sinne des § 63 des VE. aufgefaßt werden 
dürfen. Der Begrüf der vermindert Zurechnungsfähigen ist aller
dings seinerzeit von mir ziemlich eng gefaßt worden, und es ist natürlich 
sehr leicht möglich, daß ein anderer Untersucher zu höheren Zahlen 
kommt, jedenfalls wäre der angegebene Prozentsatz von 46,7 vH als 
Mindestzahl anzusehen. Als sicherungsbedürftig im Sinne des § 65 wird 
man sämtliche derartige Korrigenden nicht bezeichnen können; ich 
glaube, hier wird von Fall zu :Fall zu entscheiden sein, und psychischer 
Zustand, Vorleben, namentlich Vorstrafen, Rückfälligkeit und die 
sozialen oder Familienverhältnisse der Einzelnen werden den Ausschlag 
geben. Voraussichtlich werden in den Maßnahmen der Gerichte hier 
ebenso große Verschiedenheiten zu erwarten sein, wie bei der Verhängung 
der Nachhaft." 

Die Tabelle 24 stellt die Ergebnisse der genannten Forscher übersicht
lich zusammen: 
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diesen durfte etwa die Haifte als unzureehnungsfahig im strafreehtliehen 
Sinne zu betraehten sein. Die ubrigen 45 vH geistig Minderwertigen 
durften zum groBten Tt:il als vermindert Zureehnungsfahige zu betraehten 
sein. :Fur die Psychopathen unter ihnen kame wohl eine Sieherung auf 
unabsehbare Zeit in Betracht, weniger vielleicht fur die intellektuell 
Minderwertigen, die naeh der Anamnese vielfaeh nur dem Einflusse des 
:Milieus unterlegen waren. Fur sie "iirde auch wohl eine anderweitige 
Unterbringung genugen. 1m ganzen mogen - bei grober Sehatzung -
20 v H als sieherungsbedurftig in Frage kommen." 

Uber die Verbreitung der verminderten Zureehnungsfahigkeit unter 
Prostituierten teilte SICHEL mit: "Von den von mir untersuehten rund 
150 Prostituierten halte ieh 4 vH fur unzureehnungsfahig, 63 vH fUr 
vermindert zurechnungsfahig im Sinne des § 63 VE. Von den 
letzteren ist etwa der vierte Teil sieherungsbedurftig im Sinne des 
§ 65 VE." 

MONKEMOLLER fiihrte iiber die Zureehnungsfahigkeit der von ihm 
untersuehten Korrigenden an: "Die Korrigendinnen, die ieh seinerzeit 
genauer untersuchte, waren als eine besonders uble Auslese anzusehen, 
da die jugendliehen damals der Ifursorgeerziehung uberwiesen worden 
waren und man in Hannover sich von der Korrektion gar niehts ver
spraeh, so daB nur die sehlimmsten Vertreter des § 361 zur Uberweisung 
gelangten. Bei der Besehreibung habe ieh einen sehr gelinden MaBstab 
angelegt, die Zahlen - 16 vH tJnzureehnungsfahige, 54 vH vermindert 
Zureehnungsfahige - deeken sich mit dem § 63 VE. Ais sicherungs
bedurftig muBten sie wohl alle angesehen werden." 

Endlich teilte mir RIEBETH iiber die Zurechnungsfahigkeit der 
manI?-lichen Korrigenden des Arbeitshauses Prenzlau mit, "daB die an
gegebenen Zahlen ~ 18,7 vH Unzurechnungsfahige, 46,7 vH vermindert 
Zurechnungsfahige - als im Sinne des § 63 des VE. aufgefaBt werden 
durfen. Der Begriff der vermindert Zurechnungsfahigen ist aller
dings seinerzeit von mir ziemlich eng gefaBt worden, und es ist naturlich 
sehr leieht moglich, daB eln anderer Untersucher zu hoheren Zahlen 
kommt, jedenfalls ware der angegebene Prozentsatz von 46,7 vH als 
Mindestzahl anzusehen. Ais sicherungsbedurftig im Sinne des § 65 wird 
man samtliche derartige Korrigenden nicht bezeiehnen konnen; ieh 
glaube, hier wird von Fall zu Ji'all zu entscheiden sein, und psychischer 
Zustand, Vorleben, namentlich Vorstrafen, Riickfalligkeit und die 
sozialen oder Ji'amilienverhaltnisse der Einzelnen werden den Aussehlag 
geben. Voraussichtlich werden in den MaBnahmen der Gerichte hier 
ebenso groBe Verschiedenheiten zu erwarten sein, wie bei der Verhangung 
der Nachhaft." 

Die Tabelle 24 stellt die Ergebnisse der genannten Forscher iibersieht
lich zusammen: 



80 VIII. Vorlesung. 

Tabelle 24. 
Verbreitung der "im hohen Grade vermindert Zurechnungsfähigen" 

unter Fürsorgezöglingen, Prostituierten und Korrigenden. 

Vermindert 
Sicherungg-

Zu· Unzu- bedürftige 
rechnungs· Zu· rechnungs· vermindert 

Untersucher Yerbrechertypus fähige rechnungs- fähige Zu· 

I 

fähige rechnungs-
fähige 

vH vH vH vH 

RIZOR: Zwangszöglinge 46,5 22-46,9 6,6 ? 
SCHNITZER: 

" 
37,1 59,6 3,3 24,7 

THOMA: 
" 

ca.49 45 ca. 6 20 
SICHEL: Prostituierte 33 63 4 16 
MöNKEMÖLLER: Korrigendinnen 

I 
30 54 

I 
16 

I 
54 

RIEBETH: Korrigenden 34,6 46,7 18,7 ? 

Meine Herren! Ich denke, Ihnen mit diesen Mitteilungen den Beweis 
geliefert zu haben, daß HöGEL457 ) recht hat, wenn er schreibt: "Folge
richtig durchgeführt, müßte diese Einführung die Ausscheidung .aller 
eigentlichen Verbrechernaturen aus der normalen Bestrafnng zur Folge 
haben. Nur die besseren Elemente, die irgend einmal mit dem Straf
rechte in Widerstreit geraten oder landesübliche, oder zweifellos normale 
Straftaten begehen, würden mit dem Normalstrafgesetz Bekanntschaft 
machen. Man müßte doch in erster Linie alle Gewohnheitsverbrecher 
ausscheiden, denn wenn irgendwo Abweichungen von der Norm mit 
Leichtigkeit feststellbar sind, so gewiß bei diesen antisozialen Elementen.'' 
Der psychiatrische Sachverständige wird jedenfalls in einer kaum über
sehbaren Anzahl von Fällen, insbesondere auch in der überwiegenden 
Zahl der Bettler, Landstreicher, Prostituierten, Gewohnheitsverbrecher, 
Sittlichkeitsverbrecher usw. die Frage, ob die Zurechnungsfähigkeit im 
hohen Grade gemindert sei, bejahen müssen. Ob daher der Richter diese 
Frage häufiger an ihn richten wird, soll Gegenstand unserer weiteren 
Überlegungen sein. 

VIII. Vorlesung. 
Inwieweit vermag der Richter im gegenwärtigen Strafverfahren krankhafte Seelen

zustände a.ls solche zu erkennen? - Vernachlässigung des psychologischen Tat
~estandes durch den Strafrichter. -Ihre Ursachen. -Äußerungen von Juristen, 
Arzten und Strafvollzugsbeamten hierzu. - Verkennung der Geisteskrankheiten 
im Strafverfahren. - Unmöglichkeit, die Zustände verminderter Zurechnungs
fähigkeit im heutigen richterlichen Verfahren zu erkennen. 

Meine Herren! Man wird nicht bestreiten können, daß gegenwärtig 
der Persönlichkeit des Täters, seinen intellektuellen, affektiven und 
moralischen Anlagen, den Einflüssen seiner Umwelt, seiner Erziehung 
und Entwicklung, vom Richter im allgemeinen wenig Beachtung ge
schenkt wird. Die Gründe für die Vernachlässigung der seelischen 
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Tabelle 24. 
Verbreitung der "im hohen Grade vermindert Zurechnungsfahigen" 

unter Fursorgezoglingen, Prostituierten und Korrigenden. 

Vermindert 
Sicherungg-

Zu· Unzu- bediirftige 
rechnungs· Zu· rechnungs· vermindert 

Untersucher Yerbrechertypus fahige rechnungs- fahige Zu· 

I 

fiihige rechnungs-
fiihige 

vH vH vH vH 

RIZOR: Z wangszoglinge 46,5 22-46,9 6,6 ? 
SCHNITZER: 

" 
37,1 59,6 3,3 24,7 

THOMA: 
" 

ca. 49 45 ca. 6 20 
SICHEL: Prostituierte 33 63 4 16 
MONKEMOLLER: Korrigendinnen 

I 
30 54 

I 
16 

I 
54 

RIEBETH: Korrigenden 34,6 46,7 18,7 ? 

Meine Herren! lch denke, Ihnen mit diesen Mitteilungen den Beweis 
geliefert zu haben, daB HOGEL457 ) recht hat, wenn er schreibt: "Folge
richtig durchgefiihrt, miiBte diese Einfiihrung die Ausscheidung .aUer 
eigentlichen Verbrechernaturen aus der normalen Bestrajnng zur Folge 
haben. Nur die besseren Elemente, die irgend einmal mit dem Straf
rechte in Widerstreit geraten oder landesiibliche, oder zweifellos normale 
Straftaten begehen, wiirden mit dem Normalstrafgesetz Bekanntschaft 
machen. Man miiBte doch in erster Linie alle Gewohnheitsverbrecher 
ausscheiden, denn wenn irgendwo Abweichungen von der Norm mit 
Leichtigkeit feststellbar sind, so gewiB bei diesen antisozialen Elementen. " 
Der psychiatrische Sachverstandige wird jedenfalls in einer kaum iiber
sehbaren Anzahl von Fallen, insbesondere auch in der iiberwiegenden 
Zahl der Bettler, Landstreicher, Prostituierten, Gewohnheitsverbrecher, 
Sittlichkeitsverbrecher usw. die Frage, ob die Zurechnungsfiihigkeit im 
hohen Grade gemindert sei, bejahen miissen. Ob daher der Richter diese 
Frage haufiger an ihn richten wird, soU Gegenstand nnserer weiteren 
Uberlegungen sein. 

VIII. V orlesung. 
Inwieweit vermag der Richter im gegenwiirtigen Strafverfahren krankhafte Seelen

zustiinde a,ls solche zu erkennen? - Vernachlassigung des psychologischen Tat
~estandes durch den Strafrichter. -Ihre Ursachen. - AuBerungen von Juristen, 
Arzten und Strafvollzugsbeamten hierzu. - Verkennung der Geisteskrankheiten 
im Strafverfahren. - Unmoglichkeit, die Zustande verminderter Zurechnungs
fahigkeit im heutigen richterlichen Ver£ahren zu erkennen. 

Meine Herren! Man wird nicht bestreiten konnen, daB gegenwartig 
der Personlichkeit des Taters, seinen intellektuellen, affektiven und 
moralischen Anlagen, den Einfliissen seiner Umwelt, seiner Erziehung 
und Entwicklung, yom Richter im allgemeinen wenig Beachtung ge
schenkt wird. Die Griinde fiir die Vernachlassigung der seelischen 
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Eigenschaften des R{lchtsbrechers sind in folgenden Tatsachen zu 
suchen. 

Zunächst berücksichtigt unser geltendes Recht die Gesinnung de;; 
Täters weniger als den Erfolg seiner verbrecherischen Handlung: "Nicht 
der Täter, sondern die Tat wird bestraft", wie das bekannte v. LISZTsche 
Schlagwort lautet. Der Richter, der sich darauf beschränkt, die Um
stände der Tat klarzulegen, glaubt dem Gesetze genügt zu haben. Den 
Rechtsbruch psychologisch mit der seelischen Eigenart des Täters in 
Beziehung zu setzen, die Tat aus seiner individuellen Besonderheit zu 
entwickeln, wird nicht verlangt. Von umständlichen Ermittlungen über 
das Vorleben mid die Persönlichkeit des Beschuldigten darf um so eher 
abgesehen werden, als sie nicht nur überflüssig, sondern unter Umständen 
sogar nachteilig für den Beschuldigten sind, da sie den Gang des Ver
fahrens verzögern. 

Die Vernachlässigung der Persönlichkeit des Rechtsbrechers ge
schieht also zunächst einmal im Sinne des geltenden Rechts. Sie kommt-
aber auch der Interesselosigkeit des Durchschnittsrichters an psycho
logischen Problemen entgegen. Es ist kein Zufall, daß die gesamte 
moderne Kriminalpsychologie von Irrenärzten, und zwar zum Teil unter 
großen äußeren Schwierigkeiten und oft auch persönlichen Opfern ge
schaffen worden ist, während die Juristen und - wie gleich bemerkt 
werden muß - die Strafanstaltsbeamten mit wenigen Ausnahmen so 
gut wie nichts dazu beigetragen haben, obschon gerade sie durch ihren 
Beruf und ihre enge Berührung mit den Rechtsbrechern dazu bestimmt 
gewesen wären. 

Aber auch dem interessierten Untersuchungsrichter ist es in der .Mehr
zahl der .Fälle praktisch unmöglich, die Grundlagen zur Beurteilung der 
Persönlichkeit des Angeschuldigten zu beschaffen. Erwägt man, mit 
welchen Schwierigkeiten und Umständen diese Erkundigungen öft ver
bunden sind, wie schwer es sein kann, die nötigen Anhaltspunkte und 
Richtlinien von dem Rechtsbrecher selbst zu erhalten, so ist es begreiflich, 
daß auf ein derartig zeitraubendes und mühseliges Verfahren nur in 
Ausnahmefällen zurückgegriffen wird. In der Tat: eingehendere Er
kundigungen über den Täter werden nur eingezogen, wenn es sich um 
einen Rechtsbruch von einiger Erheblichkeit handelt, oder wenn der 
Geisteszustand des Täters in Zweifel gezogen wird. In diesem Falle pflegt 
si~h der Untersuchungsrichter ernstlich zu bemühen, durch Zeugenein
vernahme von Angehörigen, Lehrern und Vorgesetzten, Arbeitgebern 
usw. Materialien zu gewinnen, auf Grund deren ein Urteil über den Täter, 
seinen Geisteszustand und seine Motive ermöglicht wird. Daß aber vielen 
Untersuchungsrichtern die Fähigkeit abgeht, ~as psychologische Problem 
überhaupt zu sehen, und ihre Ermittlungen oberflächlich und dürftig 
ausfallen, ist zu bekannt, um ausführlich erörtert zu werden. Die Psy-
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Eigenschaften des R{lchtsbrechers sind in folgenden Tatsachen zu 
suchen. 

Zunachst beriicksichtigt unser geltendes Recht die Gesinnung de;; 
Taters weniger als den Erfolg seiner verbrecherischen Handlung: "Nicht 
der T}iter, sondern die Tat wird bestraft", wie das bekannte v. LIszTsche 
Schlagwort lautet. Der Richter, der sich darauf beschrankt, die Um
stande der Tat klarzulegen, glaubt dem Gesetze geniigt zu haben. Den 
Rechtsbruch psychologisch mit der seelischen Eigenart des Taters in 
Beziehung zu setzen, die Tat aus seiner individuellen Besonderheit zu 
entwickeln, wird nicht verlangt. Von umstandlichen Ermittlungen uber 
das Vorleben mid die Personlichkeit des Beschuldigten darf um so eher 
abgesehen werden, als sie nicht nur uberflussig, sondern unter Umstanden 
sogar nachteilig fUr den Beschuldigten sind, da sie den Gang des Ver
fahrens verzogern. 

Die Vernachlassigung der Personlichkeit des Rechtsbrechers ge
schieht also zunachst einmal im Sinne des geltenden Rechts. Sie kommt-
aber auch der Interesselosigkeit des Durchschnittsrichters an psycho
logischen Problemen entgegen. Es ist kein Zufall, daB die gesamte 
moderne Kriminalpsychologie von Irrenarzten, und zwar zum Teil unter 
groBen auBeren Schwierigkeiten und oft auch personlichen Opfern ge
schaffen worden ist, wahrend die Juristen und - wie gleich bemerkt 
werden muB - die Strafanstaltsbeamten mit wenigen Ausnahmen so 
gut wie nichts dazu beigetragen haben, obschon gerade sie durch ihren 
Beruf und ihre enge Beruhrung mit den Rechtsbrechern dazu bestimmt 
gewesen waren. 

Aber auch dem interessierten Untersuchungsrichter ist es in der .Mehr
zahl der .Falle praktisch unmoglich, die Grundlagen zur Beurteilung der 
Personlichkeit des Angeschuldigten zu beschaffen. Erwagt man, mit 
welchen Schwierigkeiten und Umstanden diese Erkundigungen 6ft ver
bunden sind, wie schwer es sein kann, die notigen Anhaltspunkte und 
Richtlinien von dem Rechtsbrecher selbst zu erhalten, so ist es begreiflich, 
daB auf ein derartig zeitraubendes und muhseliges Verfahren nur in 
Ausnahmefallen zuriickgegriffen wird. In der Tat: eingehendere Er
kundigungen uber den Tater werden nur eingezogen, wenn es sich um 
einen Rechtsbruch von einiger Erheblichkeit handelt, oder wenn der 
Geisteszustand des Taters in Zweifel gezogen wird. In diesem FaIle pflegt 
si~h der Untersuchungsrichter ernstlich zu bemuhen, durch Zeugenein
vernahme von Angehorigen, Lehrern und Vorgesetzten, Arbeitgebern 
usw. Materialien zugewinnen, auf Grund deren ein Urteil uber den Tater, 
seinen Geisteszustand und seine Motive ermoglicht wird. DaB aber vielen 
Untersuchungsrichtern die Fahigkeit abgeht, ~as psychologische Problem 
uberhaupt zu sehen, und ihre Ermittlungen oberflachlich und durftig 
ausfaIlen, ist zu bekannt, um ausfiihrlich erortert zu werden. Die Psy-

Wilmanns, Zurechnungsfiihigkeit. 6 



82 VIII. Vorlesung. 

chiater haben nicht selten Grund, über die Verständnislosigkeit des 
Richters psychiatrischen und psychologischen Fragen gegenüber zu 
klagen und werden A. LEPPMANN669) beistimmen dürfen, der gelegentlich 
äußerte: "Wir sehen, wie oft unsere bestgemeinten Anregungen, die zur 
Aufklärung einer Sache oder zur Aufklärung des Zustandes einer Person 
notwendig sind, einfach abgelehnt werden, weil sie den Herren Richtenden 
gegenüber dem vorhandenen Tatsachenmaterial zu breit und nicht 
wichtig genug scheinen. Sie erscheinen ihnen als eine Tüftelei und 
Klügelei, und so haben wir das Gefühl, daß manchmal Strafsachen be
endet werden, ohne daß vom Sachverständigenstandpunkt aus die Sache 
erschöpft ist, ohne daß das objektive Recht, wie wir meinen, gefunden 
wird." 

Alle diese Umstände wirken zusammen dahin, daß der Untersuchungs
richter in der überwiegenden Zahl der ]fälle der Herkunft und Veran
lagung, der Erziehung und Entwicklung des Täters nicht die Beachtung 
schenkt und schenken kann, die für eine Beurteilung seiner Persönlich
keit unbedingt erforderlich ist. Aber auch in den Ausnahmefällen, wo 
das geschieht, ist dadurch noch keine Garantie geboten, daß der Richter 
in der Hauptverhandlung die aktenmäßig niedergelegten Tatsachen sinn
voll verwertet und aus dem Gebaren, das der Angeklagte an den Tag 
legt, die richtigen Schlüsse zieht. Denn beides, der Eindruck der Tat 
sowohl wie der des Täters führen oft zu Trugschlüssen. Der Eindruck 
der Tat geht oft dahin, daß sie das Ergebnis klarer, nüchterner Über
legung oder eines normalen Affektes sei, während sie der Ausfluß wahn
hafter Vorgänge oder einer krankhaften Verstimmung ist. Und das Ver
halten des Angeklagten in der ungewöhnlichen und erregenden Situation 
der Hauptverhandlung kann so sehr von seinem durchschnittlichen und 
ihmnatürlichen Wes(m abweichen, daß selbst ein mit psychologischem Ver
ständnis begabter Richter sich täuschen muß, wenn er, nur an der Hand 
der Akten über die Persönlichkeit oberflächlich orie:n:tiert, sein Urteil vor
wiegend auf dem flüchtigen Eindruck der Verhandlung aufbaut. Er
wägt man schließlich, daß der Vorsitzende die einzelnen Strafsachen bis
weilen in einer Eile und Flüchtigkeit erledigen muß, die kaum noch 
mit der Würde des Gerichtes vereinbar sind, so ·wird man als mit einer 
feststehenden Tatsache damit rechnen müssen, daß im heutigen Ver
fahren der Richter außerstande ist, Charakter und Gesinnung des Täters 
in der Mehrzahl der Fälle richtig zu beurteilen. 

:Meine Herren! Diese Ansicht wird von namhaften Juristen, Psy
chiateriL und Strafvollzugsbeamten vertreten. Ich will Ihnen das mit 
einigen Zitaten belegen: 

v. LrszT7 14) verleiht der Anschauung wiederholt klaren Ausdruck, 
z. B.: "Wir suchen das Maß der Strafe in der durch die Tat bewiesenen 
Gesinnung des Täters. Aber wir dürfen uns über die Schwierigkeit 
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chiater haben nicht selten Grund, iiber die Verstandnislosigkeit des 
Richters psychiatrischen und psychologischen Fragen gegeniiber zu 
klagen und werden A. LEPPMANN669) beistimmen diirfen, der gelegentlich 
auBerte: "Wir sehen, wie oft unsere bestgemeinten Anregungen, die zur 
Aufklarung einer Sache oder zur Aufklarung des Zustandes einer Person 
notwendig sind, einfach abgelehnt werden, weil sie den Herren Richtenden 
gegeniiber dem vorhandenen Tatsachenmaterial zu breit und nicht 
wichtig genug scheinen. Sie erscheinen ihnen als eine Tiiftelei und 
Kliigelei, und so haben wir das Gefiihl, daB manchmal Strafsachen be
endet werden, ohne daB yom Sachverstandigenstandpunkt aus die Sache 
erschopft ist, ohne daB das objektive Recht, wie wir meinen, gefunden 
wird." 

AIle diese Umstande wirken zusammen dahin, daB der Untersuchungs
richter in der iiberwiegenden Zahl der lfalle der Herkunft und Veran
lagung, der Erziehung und Entwicklung des Taters nicht die Beachtung 
schenkt und schenkeii kann, die fiir eine Beurteilung seiner Personlich
keit unbedingt erforderlich ist. Aber auch in den Ausnahmefallen, wo 
das geschieht, ist dadurch noch keine Garantie geboten, daB der Richter 
in der Hauptverhandlung die aktenmaBig niedergelegten Tatsachen sinn
voll verwertet und aus dem Gebaren, das der Angeklagte an den Tag 
legt, die richtigen Schliisse zieht. Denn beides, der Eindruck der Tat 
sowohl wie der des Taters fiihren oft zu Trugschliissen. Der Eindruck 
der Tat geht oft dahin, daB sie das Ergebnis klarer, niichterner -ober
legung oder eines normalen Affektes sei, wahrend sie der AusfluB wahn
hafter Vorgange oder einer krankhaften Verstimmung ist. Und das Ver
halten des Angeklagten in der ungewohnlichen und erregenden Situation 
der Hauptverhandlung kann so sehr von seinem durchschnittlichen und 
ihmnatiirlichen Wesflll abweichen, daB selbst ein mit psychologischem Ver
standnis begabter Richter sich tauschen muB, wenn er, nur an der Hand 
der Akten iiber die Personlichkeit oberfliichlich orien:tiert, sein Urteil vor
wiegend auf dem fliichtigen Eindruck der Verhandlung aufbaut. Er
wiigt man schlieBlich, daB der Vorsitzende die einzelnen Strafsachen bis
weilen in einer Eile und Fliichtigkeit erledigen muB, die kaum noch 
mit der Wiirde des Gerichtes vereinbar sind, so ·wird man als mit einer 
feststehenden Tatsache damit rechnen miissen, daB im heutigen Ver
fahren der Richter auBerstande ist, Charakter und Gesinnung des Taters 
in der Mehrzahl der FaIle richtig zu beurteilen. 

:Meine Herren! Diese Ansicht wird von namhaften Juristen, Psy
chiaterIL und Strafvollzugsbeamten vertreten. Ich will Ihnen das mit 
einigen Zitaten belegen: 

v. LrszT714) verleiht der Anschauung wiederholt klaren Ausdruck, 
z. B.: "Wir suchen das MaB der Strafe in der durch die Tat bewiesenen 
Gesinnung des Taters. Aber wir diirfen uns iiber die Schwierigkeit 
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dieser Aufgabe keiner Täuschung hingeben. Vor allem muß uns klar 
sein, daß der Strafrichter in den wenigen Minuten oder selbst Stunden, 
während welcher der Verbrecher vor ihm steht, zu einem abschließenden 
Urteil über dessen wahre Gesinnung, die doch den Maßstab für die 
Bestrafung abgeben soll, nicht zu gelangen vermag ... " 

MITTERMAIER482 ) bezeichnet es als "eine kaum zu überwindende 
Schwierigkeit, die Charaktere richtig zu erkennen. Der Richter kann 
das bei der heutigen Art seiner Untersuchung kaum annähernd ver
suchen ... " 

VAN CALKER151) betont, daß es letztlich die Tat sei, aus der der Richter 
einen Rückschluß auf die Persönlichkeit des Täters zu ziehen vermöge: 
"Zumeist steht ja für den Richter der psychische Vorgang, der zu der 
Begehung des Verbrechens geführt, vollkommen im Dunkeln, und bildet 
das äußere Geschehen den einzigen Anhaltspunkt, aus welchem auf den 
psychischen Zustand des Verbrechers geschlossen werden kann. Jeden
falls bietet in vielen Fällen die Art und Weise der Begehung des Deliktes, 
die Größe und Bedeutung der objektiven Verletzung die einzige einiger
maßen sichere Unterlage für die Beurteilung des Intensitätsgrades der 
verbrecherischen Gesinnung." 

FINGER261 ) gibt seinen Anschauungen noch bestimmteren Ausdruck: 
"Der Richter lernt im heutigen Prozeß, in dem er sich mit dem Verbrecher 
nur ganz oberflächlich befassen·kann, dessen Persönlichkeit nicht kennen. 
Der Prozeß dient der :Feststellung einer Tat und verbreitet wenig Licht 
über die Persönlichkeit des Täters. Es ist relativ noch am günstigsten, 
wenn es gelingt, über die persönliche Beschaffenheit des Täters im Augen
blicke der Tat einiges Licht zu verbreiten. Über die intellektuellen, 
moralischen Eigenschaften des Angeklagten erfährt man im Prozeß 
wenig." 

Mit großer Entschiedenheit bestreitet auch v. HENTIG422) dem Richter 
die :Fähigkeit, sich in der knappen ihm dazu verfügbaren Zeit ein Bild 
von dem Charakter eines Beschuldigten zu machen: "Die moderne Straf~ 
rechtsschule verlangt ja eine Würdigung der ganzen Persönlichkeit. Da
mit hat sich aber eine Welt neuer Fehlermöglichkeiten eröffnet; denn 
der Richter kennt zwar die theoretische Forderung, er solle die Gemein
gefährlichkeit eines Individuums hinter Fragmenten seiner Reaktions
weise, den strafbaren Handlungen herauslesen. Von den Richtern ist 
aber mit wenigen Ausnahmen keiner imstande, diese neue komplizierte 
Aufgabe wirklich auszuführen. Man wende nicht ,den alten Praktiker' 
ein, den ,erfahrenen' Richter und dergleichen. Einmal wird eine in die 
Irre gehende Praxis dadurch nicht besser, daß man sie 20 Jahre be
treibt, und dann übersteigen die Anforderungen, die an die psycholo
gische :Fähigkeit und Schulung des Richters gestellt werd~n, Menschen
kraft. Bisweilen in einer Viertelstunde vor dem Schöffengerichte, vor 
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dieser Aufgabe keiner Tauschung hingeben. Vor allem muB uns klar 
sein, daB der Strafrichter in den wenigen Minuten oder selbst Stunden, 
wiihrend welcher der Verbrecher vor ihm steht, zu einem abschlicBenden 
Urteil uber dessen wahre Gesinnung, die doch den MaBstab fUr die 
Bestrafung abgeben solI, nicht zu gelangen vermag ... " 

MITTERMAIER482 ) bezeichnet es als "eine kaum zu uberwindende 
Schwierigkeit, die Charaktere richtig zu erkennen. Der Richter kann 
das bei der heutigen Art seiner Untersuchung kaum annahernd ver
;;uchen ... " 

VAN CALKER151) betont, daB es letztlich die Tat sei, aus der der Richter 
einen lliickschluB auf die Personlichkeit des Tiiters zu ziehen vermoge: 
"Zumeist steht ja fur den Richter der psychische Vorgang, der zu der 
Begehung des Verbrechens gefUhrt, vollkommen im Dunkeln, und bildet 
das auBerc Geschehen den einzigen Anhaltspunkt, aus welchem auf den 
psychischen Zustand des Verbrechers geschlossen werden kann. Jeden
falls bietet in vielen Fallen die Art und Weise der Begehung des Deliktes, 
die GroBe und Bedeutung der objektiven Verletzung die einzige einiger
maBen sichere Unterlage ftir die Beurteilung des Intensitatsgrades der 
verbrecherischen Gesinnung." 

FINGER261 ) gibt seinen Anschauungen noch bestimmteren Ausdruck: 
"Der Richter lernt im heutigen ProzeB, in dem er sich mit dem Verbrecher 
nur ganz oberfliichlich befassen·kann, dessen Personlichkeit nicht kennen. 
Der ProzeB dient der }1'eststellung einer Tat und verbreitet wenig Licht 
uber die Personlichkeit des Taters. Es ist relativ noch am gtinstigsten, 
wenn es gelingt, tiber die personliche Beschaffenheit des Taters im Augen
blicke der Tat einiges Licht zu verbreiten. -ober die intellektuellen, 
moralischen Eigenschaften des Angeklagten erfahrt man im ProzeB 
wenig. " 

Mit groBer Entschiedenheit bestreitet auch v. HENTIG422) dem Richter 
die }1'ahigkeit, sich in der knappen ihm dazu verftigbaren Zeit ein Bild 
von dem Charakter eines Beschuldigten zu machen: "Die moderne Straf~ 
rechtsschule verlangt ja eine Wurdigung der ganzen Personlichkeit. Da
mit hat sich aber eine Welt neuer Fehlermoglichkeiten er6ffnet; denn 
der Richter kennt zwar die theoretische Forderung, er solle die Gemein
gefahrlichkeit eines Individuums hinter Fragmenten seiner Reaktions
weise, den strafbaren Handlungen herauslesen. Von den Richtern ist 
aber mit wenigen Ausnahmen keiner imstande, diese neue komplizierte 
Aufgabe wirklich auszuftihren. Man wende nicht ,den alten Praktiker' 
ein, den ,erfahrenen' Richter und dergleichen. Einmal wird eine in die 
!rre gehende Praxis dadurch nicht besser, daB man sie 20 Jahre be
treibt, und dann ubcrsteigen die Anforderungen, die an die psycholo
gische }1'iihigkeit und Schulung des Richters gestellt werd~n, Menschen
kraft. Bisweilen in einer Viertelstunde vor dem Schoffengerichte, vor 
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den Strafkammern und Schwurgerichten, im Höchstfallein wenigen Stun
den sollen die Richter zwei überaus schwierigen Aufgaben nachkommen. 
Erstens einmal die Tatfrage lösen, die in Schöffengerichtssachen gerade 
so verwickelt sein kann wie bei Schwurgerichtssachen, dann aber den 
Grad der "Schuld" feststellen, das Innerste des Menschen aufdecken. 
Dem Psychiater billigt das Gesetz 6 Wochen Zeit zu, in nächster und 
persönlicher Untersuchung für die Frage eine Antwort zu suchen, ob 
dieses oder jenes Individuum psychisch krank sei. Die hundertmal 
schwerere Frage, warum ein Mensch so gehandelt habe, und was zu 
geschehen haLe, seinem Willen eine neue Richtung zu geben oder seine 
Kräfte unschädlich zu machen, wird nach den Akten und dem Eindruck 
weniger Stunden, der durch die Ausnahmesituation nie ein klares 
Spiegelbild geben wird, gelöst." 

Von den Psychiatern hat vor allem AscHAFFENBtTRG 20) den gleichen 
Standpunkt mit großer Bestimmtheit verfochten: "Der Strafrichter 
fällt sein Urteil im wesentlichen auf die Kenntnis der Vorstrafenliste 
und die äußeren Umstände der zu beurteilenden Straftat hin. Nicht 
einmal die Vorstrafen sind ihm in den Einzelheiten bekannt, es sei denn, 
daß die Akten zur Begründung einer Rückfallsstrafe herangezogen 
worden sind, oder daß eine besonders ungewöhnliche Handlung zum 
Studium der frühreren Straftaten veranlaßt. Auch dann kennt den In
halt der Akten in der Regel nur ein einziger Richter, nicht das Richter
kollegium. Nun wird niemand, der oft Sitzungen des Schöffengerichts 
oder der Strafkammer beigewohnt hat, sich der Selbsttäuschung hin
geben können, daß der Richter irgendwelche zuverlässige Kenntnis von 
der Persönlichkeit des Angeklagten gewinnen kann. Das Benehmen vor 
Gericht entspricht durchaus nicht immer der Denkweise des Beschul
digten. Die Kürze der Zeit und die Art der Verhöre geben oft ein ganz 
falsches Bild von der Persönlichkeit" . . . "Wenn das Urteil, wie ver
langt werden muß, auch die persönliche Eigenart des Verbrechens mit 
berücksichtigen soll, so folgt daraus, daß eine derartige Entscheidung 
den Rahmen dessen überschreitet, was der Strafrichter zu leisten ver
mag. Sind doch alle Begriffe erbliche Belastung, Mangel an Erziehung, 
übler Einfluß durch die Umgebung, geringe Begabung usw., Erschei
nungen, die nicht als klare und unzweideutige :Faktoren in die Berechnung 
der Strafzeit eingesetzt werden können. Wollte man das aber doch ver
suchen, so würde der subjektiven Auffassung des Richters ein Spielraum 
gegeben werden, der von Strafkammer zu Strafkammer, von Ort zu Ort 
wechselnd, wohl ein einheitliches Gesetz, aber keine einheitliche Hand
habung des Gesetzes gestatten würde." 

Auf Grund seiner Erfahrungen an den von ihm psychiatrisch ein
gehend erforschten Sittlichkeitsverbrechern kommt FR. LEPPMANN677) 

zu dem gleichen Schlusse: "Sehen wir uns die Urteilsgründe unserer 
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den Strafkammern und Schwurgerichten, im Hochstfallein wenigen Stun
den sollen die Richter zwei uberaus schwierigen Aufgaben nachkommen. 
Erstens einmal die Tatfrage losen, die in Schoffengerichtssachen gerade 
so verwickelt sein kann wie bei Schwurgerichtssachen, dann aber den 
Grad der "Schuld" feststellen, das Innerste des Menschen aufdecken. 
Dem Psychiater billigt das Gesetz 6 Wochen Zeit zu, in nachster und 
personlicher Untersuchung fUr die Frage eine Antwort zu suchen, ob 
dieses oder jenes Individuum psychisch krank sei. Die hundertmal 
schwerere Frage, warum ein Mensch so gehandelt habe, und was zu 
geschehen haLe, seinem Willen eine neue Richtung zu geben oder seine 
KraftI' unschadlich zu machen, wird nach den Akten und dem Eindruck 
weniger Stun den , der durch die Ausnahmesituation nie ein klares 
Spiegelbild geben wird, gelost." 

Von den Psychiatern hat vor allem ASCHAFFENBtTR0 20) den gleichen 
Standpunkt mit groBer Bestimmtheit verfochten: "Der Strafrichter 
faUt sein Urteil im wesentlichen auf die Kenntnis der Vorstrafenliste 
und die auBeren Umstande der zu beurteilenden Straftat hin. Nicht 
einmal die Vorstrafen sind ihm in den Einzelheiten bekannt, es sei denn, 
daB die Akten zur Begrundung einer Ruckfallsstrafe herangezogen 
worden sind, oder daB eine besondera ungewohnliche Handlung zum 
Studium der fruhreren Straftaten veranlaBt. Auch dann kennt den In
halt der Akten in der Regel nur ein einziger Richter, nicht das Richter
kollegium. Nun wird niemand, der oft Sitzungen des Schoffengerichts 
oder der Strafkammer beigewohnt hat, sich der Selbsttauschung hin
geben konnen, daB der Richter irgendwelche zuverlassige Kenntnis von 
der Personlichkeit des Angeklagten gewinnen kann. Das Benehmen vor 
Gericht entspricht durchaus nicht immer der Denkweise des Beschul
digten. Die Kurze der Zeit und die Art der Verhore geben oft ein ganz 
falsches Bild von der Personlichkeit" . .. "Wenn das Urteil, wie ver
langt werden muB, auch die personliche Eigenart des Verbrechens mit 
berucksichtigen soll, so folgt daraus, daB eine derartige Entscheidung 
den Rahmen dessen uberschreitet, was der Strafrichter zu leisten ver
mag. Sind doch alle Begriffe erbliche Belastung, Mangel an Erziehung, 
ubler EinfluB durch die Umgebung, geringe Begabung usw., Erschei
nungen, die nicht als klare und unzweideutige :Faktoren in die Berechnung 
der Strafzeit eingesetzt werden konnen. Wollte man das aber doch ver
suchen, so wurde der subjektiven Auffassung des Richters ein Spielraum 
gegeben werden, der von Strafkammer zu Strafkammer, von Ort zu Ort 
wechselnd, wohl ein einheitliches Gesetz, aber Imine einheitliche Hand
habung des Gesetzes gestatten wurde." 

Auf Grund seiner Erfahrungen an den von ihm psychiatrisch ein
gehend erforschten Sittlichkeitsverbrechern kommt FR. LEPPMANN677) 

zu dem gleichen Schlusse: "Sehen wir uns die Urteilsgrunde unserer 
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Sittlichkeitsverbrecher durch und ihre Strafmaße an, so ergibt sich die 
überraschende Tatsache: Die Ermittlungen der Gerichte waren in einer 
großen Reihe von :Fällen nicht ausreichend, um den Grad des verbre
cherischen Willens zu bestimmen . . . Die Gerichte verschaffen sich in 
der Regel ihr Urteil über die "Gesinnung", oder sagen wir lieber den 
Grad der subjektiven Schuld des Angeklagten aus einigen Umständen, 
die ohne weiteres aktenkundig sind, insbesondere der kriminellen Ver
gangenheit des Täters und dessen Verfassung bei dem Verbrechen selbst, 
sowie aus dem persönlichen Eindruck, den der Täter bei der Hauptver
handlung macht. Dabei laufen leicht Trugschlüsse unter. Oft beruht 
gerade eine Vielzahl von Vorstrafen auf bisher unbemerkten geistigen 
Abweichungen, oft ist das, was an Sittlichkeitsverbrechern als Roheit 
strafverschärfend in den Vordergrund gestellt wird, nichts anderes als 
die ungeschickte Hastigkeit eines von abnormer Geschlechtserregung 
gedrängten oder die täppische Plumpheit eines geistesschwachen 
Menschen. Hier haben wir dann eine Straferhöhung durch Umstände, 
die richtig aufgefaßt, zu einer Strafmilderung führen müßten." 

Bezeichnend für die Unfähigkeit des Strafrichters, die seelischen 
Eigenschaften des Täters zu erfassen, ist eine Tatsache, auf die der Straf
anstaltsdirektor GLAUNING326) gelegentlich hinweist: Die Spalte des Auf
nahmebogens für Gefangene, in der sich der Staatsanwalt über Charakter 
und sittlichen Zustand des Einzuliefernden auszusprechen hat, trägt in 
sehr vielen .Fällen lediglich den Vermerk: "Kann von hier aus nicht 
beurteilt werden." Dieses offene Eingeständnis der eigenen "Unzuläng
lichkeit in der Erfassung der Persönlichkeit des Rechtsbrechers besagt 
mehr als weitere Ausführungen. 

Meine Herren! Sie werden freilich den Einwand machen können, 
was für die Beurteilung eines Durchschnittsverbrechers gilt, trifft ni~ht 
ohne weiteres für die Erkennung geistiger Regelwidrigkeiten zu. Der 
Einwand ist richtig, soweit es sich um sinnfällig Geisteskranke handelt, 
falsch soweit die seelische Abnormität weniger aufdringlich in Er
scheinung tritt. 

Der Richter wird Zweifel an der geistigen Gesundheit und Zu
rechnungsfähigkeit eines Beschuldigten hegen, wenn der Täter sich 
selbst als Geisteskranken bezeichnet oder von einem Dritten als solcher 
beurteilt wird- wenn das Verhalten oder die Äußerungen des Rechts
brechers irgendwie ungeordnet oder auffällig sind - wenn die Tat als 
solche oder unter Berücksichtigung des Täters, seiner Anlagen, Erziehung, 
Umgebung und Stellung, kurz seiner Gesamtpersönlichkeit uneinfühl
bar, unverständlich ist- und endlich, wenn mehrere dieser Bedingungen 
sich miteinander vereinigen. Behauptet ein Beschuldigter, die Tat in 
einem Dämmerzustande, einem pathologischen Rausch oder einem 
krankhaften Affekt begangen zu haben, oder bringen seine Angehörigen 
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Sittlichkeitsverbrecher durch und ihre StrafmaBe an, so ergibt sich die 
iiberraschende Tatsache: Die Ermittlungen der Gerichte waren in einer 
groBen Reihe von }'allen nicht ausreichend, urn den Grad des verbre
cherischen Willens zu bestimmen . .. Die Gerichte verschaffen sich in 
der Regel ihr Urteil iiber die "Gesinnung", oder sagen wir lieber den 
Grad del' subjektiven Schuld des Angeklagten aus einigen Umstanden, 
die ohne weiteres aktenkundig sind, insbesondere del' krimineHen Ver
gangenheit des Taters und dessen Verfassung bei dem Verbrechen selbst, 
sowie aus dem personlichen Eindruck, den del' Tater bei der Hauptver
handlung macht. Dabei laufen leicht Trugschliisse unter. Oft beruht 
gerade eine Vielzahl von Vorstrafen auf bisher unbemerkten geistigen 
Abweichungen, oft ist das, was an Sittlichkeitsverbrechern als Roheit 
strafverscharfend in den Vordergrund gesteHt wird, nichts anderes als 
die ungeschickte Hastigkeit eines von abnormer Geschlechtserregung 
gedrangten oder die tappische Plumpheit eines geistesschwachen 
Menschen. Hier haben wir dann eine Straferhohung durch Umstande, 
die richtig aufgefaBt, zu einer Strafmilderung fiihren miiBten." 

Bezeichnend fiir die Unfahigkeit des Strafrichters, die seelischen 
Eigenschaften des Taters zu erfassen, ist eine Tatsache, auf die der Straf
anstaltsdirektor GLAUNING326) gelegentlich hinweist: Die Spalte des Auf
nahmebogens fiir Gefangene, in der sich del' Staatsanwalt iiber Charakter 
und sittlichen Zustand des Einzuliefernden auszusprechen hat, tragt in 
sehr vielen .Fallen lediglich den Vermerk: "Kann von hier aus nicht 
beurteilt werden." Dieses offene Eingestandnis der eigenen "Gnzulang
lichkeit in der Erfassung der Personlichkeit des Reehtsbreehers besagt 
mehr als weitere Ausfiihrungen. 

Meine Herren! Sie werden freilich den Einwand machen konnen, 
was fUr die Beurteilung eines Durchschnittsverbrechers gilt, trifft ni~ht 
ohne wei teres fUr die Erkennung geistiger Regelwidrigkeiten zu. Der 
Einwand ist richtig, soweit es sich urn sinnfallig Geisteskranke handelt, 
falsch soweit die seelische Abnormitat weniger aufdringlich in Er
scheinung tritt. 

Der Richter wird Zweifel an del' geistigen Gesundheit und Zu
rechnungsfahigkeit eines Beschuldigten hegen, wenn der Tater sich 
selbst als Geisteskranken bezeichnet oder von einem Dritten als solcher 
beurteilt wird - wenn das Verhalten oder die AuBerungen des Rechts
brechers irgendwie ungeordnet oder auffallig sind - wenn die Tat als 
solche odeI' unter Beriicksichtigung des Taters, seiner Anlagen, Erziehung, 
Umgebung und SteHung, kurz seiner Gesamtpersonlichkeit uneinfiihl
bar, unverstandlich ist - und endlich, wenn mehrere diesel' Bedingungen 
sich miteinander vereinigen. Behauptet ein Beschuldigter, die Tat in 
einem Dammerzustande, einem pathologischen Rausch odeI' einem 
krankhaften Affekt begangen zu haben, oder bringen seine Angehorigen 
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irgendwelche Tatsachen für das Bestehen einer geistigen Störung 
vor - benimmt sich der Täter in der Untersuchungshaft auffällig, 
spricht er ungewöhnlich viel oder wenig, brütet er vor sich hin oder tobt 
er, äußert er Verfolgungsideen oder macht er Angaben über Sinnes
täuschungen - oder aber endlich erscheint die Tat an sich oder mit 
Rücksicht auf das Vorleben und die Person des Täters unbegreiflich, 
so wird der Richter Anlaß finden, an der geistigen Gesundheit und der 
Zurechnungsfähigkeit des Beschuldigten Zweifel zu hegen. Handelt es 
sich aber um einen alltäglichen Rechtsbruch, etwa um einen Gelegen
heitsdiebstahl, eine Körperverletzung in der Augetrunkenheit oder der
gleichen, wurde die Tat von einem Menschen begangen, bei dem sie unter 
Berücksichtigung seiner gesellschaftlichen Stellung und seines Leu
mundes nicht aus dem Rahmen der Persönlichkeit herauszufallen 
scheint, bietet er selbst keine besonderen AuffäHigkeiten in seinem 
äußeren Verhalten, gibt er vielmehr ohne Umschweife geordnete Aus
kunft über seine Person und seine Handlungen, gesteht er seine Straftat 
ohne Zögern zu und macht er selbst nicht den Versuch, seine Zurech
nungsfähigkeit in Zweifel zu setzen, so liegen für den Richter keinerlei 
Gründe vor, an der vollen Verantwortlichkeit des Täters zu zweifeln 
und seinem Geisteszustande besonderes Interesse zuzuwenden. Erst 
eine gründlichere Beschäftigung mit der Person des Rechtsbrechers und 
eine genaue Kenntnis seiner Entwicklung und seines Vorlebens vermögen 
uns in den Stand zu setzen, seine seelische Besonderheit zu erfassen und 
auch die nicht sinnfällig in Erscheinung tretenden, vielleicht aber das 
Handeln iu entscheidender Weise beeinflussenden krankhaften Störungen 
zu erkennen. Es ist daher erklärlich und jedem Psychiater aus zahl
losen Erfahrungen bekannt, daß gegenwärtig unzählige, an schweren, 
zu bleibenden, tiefgreifenden Defekten führenden Erkrankungen leidende 
Personen jahraus jahrein von Strafanstalt zu Strafanstalt wandern, 
Dutzende von Gerichtsverhandlungen über sich~ergehen lassen, ohne 
daß der Richter jemals den Verdacht auf das Bestehen einer Geistes
krankheit faßt. 

Eine sehr eindrucksvolle Bestätigung dieser Ansicht liefern uns die 
an der Hand ihrer zahllosen Straf- und Straferstehungsakten festge
stellten Lebensläufe von 52 schizophrenen Landstreichern1356), die zumeist 
aus dem polizeilichen Arbeitshaus Kislau der Heidelberger Klinik über
wiesen wurden. Die nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht über ihre 
Kriminalität, ihren Geisteszustand und die Beziehungen beider zuein
ander. 

Die Tabelle zeigt uns, daß die 52, zum Teil noch im jugendlichen 
Alter stehenden Personen zusammen nicht weniger als 1836 mal, darunter 
181 mal mit Nachhaft, bestraft wurden und sich gut über die Hälfte-
1133 Strafen, darunter 162 Korrektionsstrafen - in einem Zustandt> 
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irgendwelche Tatsachen fUr das Bestehen einer geistigen Storung 
vor - benimmt sich der Tater in der Untersuchungshaft auffallig, 
spricht er ungewohnlich viel oder wenig, briitet er vor sich hin oder tobt 
er, auBert er Verfolgungsideen oder macht er Angaben iiber Sinnes
tauschungen - oder aber endlich erscheint die Tat an sich oder mit 
Riicksicht auf das Vorleben und die Person des Taters unbegreiflich, 
so wird der Richter AnlaB finden, an der geistigen Gesundheit und der 
Zurechnungsfahigkeit des Beschuldigten Zweifel zu hegen. Handelt es 
sich aber um einen alltaglichen Rechtsbruch, etwa um einen Gelegen
heitsdiebstahl, eine Korperverletzung in der Angetrunkenheit oder der
gleichen, wurde die Tat von einem Menschen begangen, bei dem sic unter 
Beriicksichtigung seiner gesellschaftlichen Stellung und seines Leu
mundes nicht aus dem Rahmen der Personlichkeit herauszufallen 
scheint, bietet er selbst keine besonderen Auffalligkeiten in seinem 
auBeren Verhalten, gibt er vielmehr ohne Umschweife geordnete Aus
kunft iiber seine Person und seine Handlungen, gesteht er seine Straftat 
ohne Zogern zu und macht er selbst nicht den Versuch, seine Zurech
nungsfahigkeit in Zweifel zu setzen, so liegen fUr den Richter keinerlei 
Griinde vor, an der vollen Verantwortlichkeit des Taters zu zweifeln 
und seinem Geisteszustande besonderes Interesse zuzuwenden. Erst 
eine griindlichere Beschaftigung mit der Person des Rechtsbrechers und 
eine genaue Kenntnis seiner Entwicklung und seines Vorlebens vermogen 
uns in den Stand zu setzen, seine seelische Besonderheit zu erfassen und 
auch die nicht sinnfallig in Erscheinung tretenden, vielleicht aber das 
Handeln in. entscheidender Weise beeinflussenden krankhaften Storungen 
zu erkennen. Es ist daher erklarlich und jedem Psychiater aus zahl
losen Erfahrungen bekannt, daB gegenwartig unzahlige, an schweren, 
zu bleibenden, tiefgreifenden Defekten fUhrenden Erkrankungen leidende 
Personen jahraus jahrein von Strafanstalt zu Strafanstalt wandern, 
Dutzende von Gerichtsverhandlungen iiber sich~ergehen lassen, ohne 
daB der Richter jemals den Verdacht auf das Bestehen einer Geistes
krankheit faBt. 

Eine sehr eindrucksvolle Bestatigung dieser Ansicht liefern uns die 
an der Hand ihrer zahllosen Straf- und Straferstehungsakten festge
stellten Lebenslaufe von 52 schizophrenen Landstreichern1356), die zumeist 
aus dem polizeilichen Arbeitshaus Kislau der Heidelberger Klinik iiber
wiesen wurden. Die nachstehende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber ihre 
Kriminalitat, ihren Geisteszustand und die Beziehungen beider zuein
ander. 

Die Tabelle zeigt uns, daB die 52, zum Teil noch im jugendlichen 
Alter stehenden Personen zusammen nicht weniger als 1836 mal, darunter 
181 mal mit Nachhaft, bestraft wurden und sich gut iiber die Halfte -
1133 Strafen, darunter 162 Korrektionsstrafen - in einem Zustande 
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Tabelle25. Kriminalität und Zurechnungsfähigkeit von 52 in derpsychiatrischen 
Klinik zu Heidelberg beobachteten schizophrenen Landstreichern. 

Bezeichnung der 
Straftaten 

Sittlichkeitsdelikte . 

Delikte gegen die 
Person u. Rausch
vergehen 

V ergehen und V er
brechen gegen das 
Eigentum. 

Fälschung der Legi
timationspapiere, 
An.gabe falscher 
Namen u. a .. 

Bettel und Land
streicherei . 

Andere Stromer
delikte 

Summe 

Nachhaft. 

Zahl der Delikte 
vor der geistigen Störung 

vor I nach 
dem sozialen Verfall 

Zahl der Delikte, die begangen 
wurden 

im geisteskranken Zustande 
wahrscheinlich 1 sicher 

Summe 

2 (2 vH) - 1 (1 vH) 2 (2 vH) 5 (4 vH) 

72 (12 vH) 41 (15 vH) 21 (11 vH) 57 (18 vH) 191 (38 vH) 

20 (9 vH) 23 (11 vH) 16 (8 vH) 26 (9 vH) 85 (28 vH) 

- 7 (6 vH) 15 (8 vH) 12 (3 vH) 34 (15 vH) 

20 (10 vH) 480 (19 vH) 333 (22 vH) 512 (36 vH) 1345 (52 vH) 

1
114 (22 vH) 

1 (1 vH) 

10 5 7 22 

561 (20 vH) 1391 (23 vH) 1616 (38 vH) 11682 (52 vH) 

54 (15 vH) 41 (17 vH) 85 (34 vH) 181 (48 vH) 

zugezogen hatten, in dem sie nach geltendem Recht für ihre Tat nicht 
hätten verantwortlich gemacht werden können. Gewiß wird man ent
schuldigend anführen können, daß es sich um Personen handelte, die 
sich Bettel, Landstreicherei und andere Bagatellvergehen hatten zu
schulden kommen lassen, Verstöße, die der Richter von jeher in einem 
mehr oder weniger sehr summarischen V erfahren zu erledigen pflegt. 
Andererseits muß aber betont werden, daß viele der Kranken auch wegen 
ernsterer Vergehen mit dem Gerichte in Berührung kamen, die zum 
Teil schon an sich so sehr das Gepräge des Absurden trugen, daß ein 
einigermaßen psychologisch eingestellter Richter sie als Handlungen 
Geistesgestörter hätte erkennen müssen. 

Meine Herren! Daß der Richter irrfolge oberflächlicher Kenntnis 
der verbrecherischen Persönlichkeit eine recht erhebliche Zahl von 
Unzurechnungsfähigen zur Verantwortung zieht und bestraft, ist 
d~mnach unschwer zu beweisen. Außer Zweifel steht auch, daß nur ein 
Teil dieser gesetzwidrig Bestraften an schleichenden, für den Laien 
wenig bemerklichen seelischen Störungen leidet. Vielmehr ist die Psy
chose häufig so sinnfällig, daß sie der Richter ohne Schwierigkeit als 
solche erkannt haben würde, wenn er Zeit, Gelegenheit und Interesse 
gehabt hätte, sein Augenmerk auch auf den Geisteszustand des Be
schuldigten zu richten. Wenn aber schon diese groben Störungen der 
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Tabelle25. Kriminalitat und Zurechnungsfahigkeit von52 in derpsychiatrischen 
Klinik zu Heidelberg beobachteten schizophrenen Landstreichern. 

Bezeichnung der 
8traftaten 

Sittlichkeitsdelikte . 

Delikte gegen die 
Person u. Rausch
vergehen 

Vergehen und Ver-
brechen gegen das 
Eigentum. 

FliJschung der Legi
timationspapiere, 
An.gabe falscher 
Namen u. a .. 

Bettel und Land
streicherei . 

Andere Stromer
delikte 

Summe 

Nachhaft. 

Zahl der Delikte 
vor der geistigen Starung 

vor I nach 
dem sozialen Verfall 

Zahl der Delikte, die begangen 
wurden 

im geisteskranken Zustande 
wahrseheinlieh I sieber 

Summe 

2 (2 vH) - 1 (1 vH) 2 (2 vH) 5 (4 vH) 

72 (12 vH) 41 (15 vH) 21 (11 vH) 57 (18 vH) 191 (38 vH) 

20 (9 vH) 23 (11 vH) 16 (8 vH) 26 (9 vH) 85 (28 vH) 

- 7 (6 vH) 15 (8 vH) 12 (3 vH) 34 (15 vH) 

20 (10 vH) 480 (19 vH) 333 (22 vH) 512 (36 vH) 1345 (52 vH) 

1
114 (22 vH) 

1 (1 vH) 

10 5 7 22 

561 (20 vH) 1391 (23 vH) 1616 (38 vH) 11682 (52 vH) 
54 (15 vH) 41 (17 vH) 85 (34 vH) 181 (48 vH) 

zugezogen hatten, in dem sie nach geltendem Recht fUr ihre Tat nicht 
hatten verantwortlich gemacht werden konnen. GewiB wird man ent
schuldigend anfUhren konnen, daB es sich urn Personen handelte, die 
sich Bettel, Landstreicherei und andere Bagatellvergehen hatten zu
schulden kommen lassen, VerstoBe, die der Richter von jeher in einem 
mehr oder weniger sehr summarischen Verfahren zu erledigen pflegt. 
Andererseits muB aber betont werden, daB viele der Kranken auch wegen 
ernsterer Vergehen mit dem Gerichte in Beriihrung kamen, die zum 
Teil schon an sich so sehr das Geprage des Absurden trugen, daB ein 
einigermaBen psychologisch eingestellter Richter sie als Handlungen 
Geistesgestorter hatte erkennen miissen. 

Meine Herren! DaB der Richter infolge oberflachlicher Kenntnis 
der verbrecherischen Personlichkeit eine recht erhebliche Zahl von 
Unzurechnungsfahigen zur Verantwortung zieht und bestraft, ist 
d~mnach unschwer zu beweisen. AuBer Zweifel steht auch, daB nur ein 
Teil dieser gesetzwidrig Bestraften an schleichenden, fiir den Laien 
wenig bemerklichen seelischen Storungen leidet. Vielmehr ist die Psy
chose haufig so sinnfallig, daB sie der Richter ohne Schwierigkeit als 
solche erkannt haben wiirde, wenn er Zeit, Gelegenheit und Interesse 
gehabt hatte, sein Augenmerk auch auf den Geisteszustand des Be
schuldigten zu richten. Wenn aber schon diese groben Storungen der 
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Geistestätigkeit häufig übersehen und verkannt werden, so ist zu erwarten, 
daß leichtere, unauffälligere seelische Abnormitäten im heutigen Straf
verfahren noch viel seltener ins Auge fallen werden. Das ist in der Tat 
der Fall und gilt besonders für die angeborenen psychischen Anomalien, 
d. h. für das Gebiet der verminderten Zurechnungsfähigkeit. 

AscHAFFENBeRn14) hat gelegentlich die Statistik des Landgerichts
präsidenten BECKER69• ss, 7°) über die Verbreitung der vermindert Zu
rechnungsfähigen in zutreffender Weise als unzuverlässig hingestellt, 
da sie nur den kleinsten Teil der psychisch Defekten umfasse, und hat 
betont, "daß vor allem der Schwachsinn im Laufe der Untersuchung 
oder Verhandlung außerordentlich oft übersehen werde'·. 

Der Schulinspektor KIELHORN544) hat den praktischen Nachweis für 
die Richtigkeit dieser Behauptung geführt: Von 280 Schülern, die wegen 
Schwachsinns in eine Hilfsschule versetzt worden waren, zogen sich 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 36 (12,2 vH), zusammen etwa 
170 Strafen zu von einer Gesamtdauer von 8 Jahren Zuchthaus, 
39 Jahren 9Monaten 6 Tagen Gefängnis und 26 Wochen 6 Tagen Haft. 
Die gewiß recht ausgesprochene geistige Minderwertigkeit dieser HUfs
schüler war von dem Richter nur in wenigen Fällen erkannt worden! 

Intellektuelle Defekte, Imbezillitäten selbst schweren Grades werden 
demn;tch zumeist vom Richter nicht erkannt. Und dabei sind gerade 
die mit intellektuellen Mängeln behafteten diejenigen geistig Abnormen, 
wie AscHAFFENBURG22) bei anderer Gelegenheit richtig bemerkte, die dem 
Richter sowohl wie dem Arzte fast noch am leichtesten als krankhafte 
Persönlichkeiten auffallen. Denn das linkische, unbeholfene Auftreten 
eines geistig beschränkten Beschuldigten, sein kindisches, einfältiges 
Gebaren, seine mangelhafte Auffassung, die Dürftigkeit seines Vor
stellungsschatzes, sein geringer Wortschatz, sein unverarbeitetes Wissen, 
die Beeinflußbarkeit und Unreife seines Urteils - alles das sind Mängel, 
die, sofern sie einen erheblichen Grad erreichen, dem aufmerksamen Be
obachter auffallen müssen. Sehr viel schwieriger ist, wie auch SIEFERT1168) 

hervorhebt, die Erkennung und Beurteilung einer geistigen Regel
widrigkeit, die sich weniger in intellektuellen als in affektiven :Mängeln 
äußert. Gerade diese sind aber für die antisoziale Lebensführung einer 
großen Zahl abnorm veranlagter Persönlichkeiten, z. B. der hysterischen 
und epileptoiden Charaktere, von entscheidender Bedeutung, viel 
wesentlicher und eingreifender als die intellektuellen :Mängel, die längst 
nicht in dem :Maße wie die Defekte im Gefühlsleben auf die Entschlie
ßungen und Handlungen des Menschen und die Stellung zu seiner "Cm
gebung von Einfluß sind. 

Aber auch in den Fällen, wo sich die affektiven Mängel des Rechts
brechers in einer Form äußern, daß sie der Richter nicht zu übersehen 
vermag, taucht der Verdacht auf das Vorliegen einer krankhaften Ver-
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Geistestatigkeit haufig iibersehen und verkannt werden, so ist zu erwarten, 
daB leichtere, unauffalligere seelische Abnormitaten im heutigen Straf
verfahren noch viel seltener ins Auge fallen werden. Das ist in der Tat 
der Fall und gilt besonders fUr die angeborenen psychischen Anomalien, 
d. h. fiir das Gebiet der verminderten Zurechnungsfahigkeit. 

ASCHAFFENBeR(14) hat gelegentlich die Statistik des Landgerichts
prasidenten BECKER69 , 68, 70) iiber die Verbreitung der vermindert Zu
rechnungsfahigen in zutreffender Weise als unzuverlassig hingestellt, 
da sie nur den kleinsten Teil der psychisch Defekten umfasse, und hat 
betont, "daB vor allem der Schwachsinn im Laufe der Untersuchung 
oder Verhandlung auBerordentlich oft iibersehen werde'". 

Der Schulinspektor KIELHORN5(4) hat den praktischen Nachweis fiir 
die Richtigkeit dieser Behauptung gefiihrt: Von 280 Schiilern, die wegen 
Schwachsinns in eine Hilfsschule versetzt worden waren, zogen sich 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 36 (12,2 vH), zusammen etwa 
170 Strafen zu von einer Gesamtdauer von 8 Jahren Zuchthaus, 
39 Jahren 9 Monaten 6 Tagen Gefangnis und 26 Wochen 6 Tagen Haft. 
Die gewiB recht ausgesprochene geistige Minderwertigkeit dieser Hilfs
schUler war von dem Richter nur in wenigen Fallen erkannt worden! 

Intellektuelle Defekte, Imbezillitaten selbst schweren Grades werden 
demn;tch zumeist vom Richter nicht erkannt. Und dabei sind gerade 
die mit intellektuellen Mangeln behafteten diejenigen geistig Abnormen, 
wie ASCHAFFENBURG22) bei anderer Gelegenheit richtig bemerkte, die dem 
Richter sowohl wie dem Arzte fast noch am leichtesten als krankhafte 
Personlichkeiten auffallen. Denn das linkische, unbeholfene Auftreten 
eines geistig beschrankten Beschuldigten, sein kindisches, einfaltiges 
Gebaren, seine mangelhafte Auffassung, die Diirftigkeit seines Vor
stellungsschatzes, sein geringer Wortschatz, sein unverarbeitetes Wissen, 
die BeeinfluBbarkeit und Unreife seines Urteils - alles das sind Mangel, 
die, sofern sie einen erheblichen Grad erreichen, dem aufmerksamen Be
obachter auffallen miissen. Sehr viel schwieriger ist, wie auch SIEFERT1168) 

hervorhebt, die Erkennung und Beurteilung einer geistigen Regel
widrigkeit, die sich weniger in intellektuellen als in affektiven :Mangeln 
auBert. Gerade diese sind aber fiir die antisoziale Lebensfiihrung einer 
groBen Zahl abnorm veranlagter Personlichkeiten, z. B. der hysterischen 
und epileptoiden Charaktere, von entscheidender Bedeutung, viel 
wesentlicher und eingreifender als die intellektuellen :Mangel, die Hingst 
nicht in dem :MaBe wie die Defekte im GefUhlsleben auf die Entschlie
Bungen und Handlungen des Menschen und die Stellung zu seiner "Cm
gebung von EinfluB sind. 

Aber auch in den Fallen, wo sich die affektiven :Mangel des Rechts
brechers in einer Form auBern, daB sie der Richter nicht zu iibersehen 
vermag, taucht der Verdacht auf das Vorliegen einer krankhaften Ver-
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anlagung oft nicht auf. Mag nun die Straftat selbst- etwa ein Affekt
verbrechen von sinnloser Brutalität - oder das Verhalten des Täters 
vor Gericht- seine Erregbarkeit, sein Jähzorn, sein Trotz- die Auf
merksamkeit des Gerichts wachrufen, gerade der gemütliche Defekt wird 
vom Laien leicht vom Standpunkt der Moral aus bewertet und für ziel
bewußte Schlechtigkeit und berechnende Bosheit gehalten, was letzten 
Endes auf pathologische Verstimmungen und Triebe zurückgeführt 
werden muß. 

AsCHAFFENBURG34 ) äußerte daher gelegentlich: "Wenn es Fälle gibt, 
bei denen die Abschaffung des Strafmaßes eine absolute Notwendigkeit 
ist, so sind es die :Fälle der verminderten Zurechnungsfähigkeit, denn 
diese läßt sich zum großen Teil in der Voruntersuchung überhaupt nicht fest
stellen. Dazu langt die Zeit des Richters nicht, dazu langen seine Er
hebungen der Vorgeschichte nicht, und dazu langt auch die Beobachtung 
des Angeklagten in der Hauptverhandlung nicht." 

Meine Herren! Der Ansicht AscHAFFENBURGs, daß der Richter im 
heutigen Strafverfahren die außerordentlich verbreiteten geistigen 
Mängel mittleren Grades nur zu einem sehr bescheidenen Teile als solche 
zu erkennen vermag, dürfen wir auf Grund unserer Überlegungen un
bedingt beipflichten. 

Ob diese Mißstände etwa durch Umgestaltung des Ermittlungs
verfahrens oder stärkere Heranziehung der ärztlichen Sachverständigen 
behoben werden können, werden wir später noch zu prüfen haben. 

IX. Vorlesung. 
Die Jf ängel und 8chu;ierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher im Straf

vollzuge. -Das Strafanstaltswesen vor dem Kriege. -Die Beamten, ihre Auslese 
und Vorbildung. - Die Übelszufügung im Strafvollzuge. - "Cnmöglichkeit der 
seelischen Beeinflussung der Gefangenen. - Ersrhwerung der Beurteilung des 
Sträflings durch die besonderen Verhältnisse der Gefangenschaft . 

. Meine Herren! Die Entwürfe wollen nicht nur die mindere Schuld 
des vermindert Zurechnungsfähigen im Strafmaße, sondern auch die 
Besonderheit seiner seelischen Artung im Strafvollzuge berücksichtigt 
.;issen. Ärztliche und erzieherische ::\laßregeln sollen an Stelle der Ver
geltung in den Vordergrund der Behandlung gestellt werden und die 
Strafe' erforderlichenfalls in besonderen, ausschließlich für krankhafte 
Persönlichkeiten bestimmten Anstalten oder Abteilungen vqllzogen 
werden. Wenn ich Sie in den Stand setzen soll, diese Vorschläge auf 
ihre Berechtigung und ihre Durchführbarkeit zu prüfen, so muß ich 
zunächst versuchen, Ihnen einen Einblick in unseren heutigen Straf
vollzug zu gewähren. Der Schwierigkeiten, in einigen Vorlesungen eine 
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anlagung oft nicht auf. Mag nun die Straftat selbst - etwa ein Affekt
verbrechen von sinnloser Brutalitat - oder das Verhalten des Taters 
vor Gericht - seine Erregbarkeit, sein Jahzorn, sein Trotz - die Auf
merksamkeit des Gerichts wachrufen, gerade der gemlitliche Defekt wird 
vom Laien leicht yom Standpunkt der Moral aus bewertet und fiir ziel
bewuBte Schlechtigkeit und berechnende Bosheit gehalten, was letzten 
Endes auf pathologische Verstimmungen und Triebe zuriickgefiihrt 
werden muB. 

ASCHAFFENBURG34 ) auBerte daher gelegentlich: "Wenn es Falle gibt, 
bei denen die Abschaffung des StrafmaBes eine absolute Notwendigkeit 
ist, so sind es die Ji'alle der verminderten Zurechnungsfahigkeit, denn 
diese lafJt sich zum grofJen Teil in der Voruntersuchung iiberhaupt nicht test
stellen. Dazu langt die Zeit des Richters nicht, dazu langen seine Er
hebungen der Vorgeschichte nicht, und dazu langt auch die Beobachtung 
des Angeklagten in der Hauptverhandlung nicht." 

Meine Herren! Der Ansicht ASCHAFFENBURGS, daB der Richter im 
heutigen Strafverfahren die auBerordentlich verbreiteten geistigen 
Mangel mittleren Grades nur zu einem sehr bescheidenen Teile als solche 
zu erkennen vermag, diirfen wir auf Grund unserer tJberlegungen un
bedingt beipflichten. 

Ob diese MiBstande etwa durch Umgestaltung des Ermittlungs
verfahrens oder starkere Heranziehung der arztlichen Sachverstandigen 
behoben werden konnen, werden wir spater noch zu priifen haben. 

IX. VOl'lesnng. 
Die J1. angel und 8chu;ierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher im Straf

vollzuge. - Das Strafanstaltswesen vor dem Kriege. - Die Beamten, ihre Auslese 
und Vorbildung. - Die UbeIszufiigung im StrafvoIIzuge. - "Cnmiiglichkeit der 
seelischen Beeinflussung der Gefangenen. - Ersrhwerung der Beurteilung des 
Straflings durch die besonderen Verhaltnisse der Gefangenschaft. 

,Meine Herren! Die Entwiirfe wollen nicht nur die mindere Schuld 
des vermindert Zurechnungsfahigen im StrafmaBe, sondern auch die 
Besonderheit seiner seelischen Artung im Strafvollzuge beriicksichtigt 
';issen. Arztliche und erzieherische llaBregeln sollen an Stelle der Ver
geltung in den Vordergrund der Behandlung gestellt werden und die 
Strafe' erforderlichenfalls in besonderen, ausschlieBlich fiir krankhafte 
Personlichkeiten bestimmten Anstalten oder Abteilungen vqllzogen 
werden. Wenn ich Sie in den Stand setzen solI, diese Vorschlage auf 
ihre Berechtigung und ihre Durchfiihrbarkeit zu priifen, so muB ich 
zunachst versuchen, Ihnen einen Einblick in unseren heutigen Straf
vollzug zu gewahren. Der Schwierigkeiten, in einigen Vorlesungen eine 
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sachliche Darstellung unseres Strafanstaltswesens zu geben, bin ich 
mir voll bewußt. Allgemeingültiges läßt sich über unser Strafanstalts
wesen nicht aussagen, wenn man sich nicht auf farblose und oberfläch
liche Angaben beschränken will. Denn da die oft mhobene Forderung 
nach einem Reichsstrafvollzugsgesetz bisher nicht erfüllt werden konnte 
und die Regelung der :Freiheitsstrafe landesrechtliehen Bestimmungen 
überlassen blieb, so war in den über 60 Gefängnis- und Dienstvorschriften 
der einzelnen Bundesstaaten - wie v. LISZT721) einmal sagte - "eine 
bunte Musterkarte der widersprechendsten Systeme" niedergelegt. :Es hat 
zwar nicht an Anläufen gefehlt, der Willkür in der Gestaltung der Fn·i
heitsstrafe ein :Ende zu machen, und noch im ,Jahre 1897 wurde zwischen 
den Regierungen eine Vereinbarung getroffen, um "einstweilen eine 
Gleichartigkeit des Strafvollzugs nach festen Regeln anzubahnen". 
LIEP:MANN 694) betont jedoch mit Recht, daß diese Richtlinien im weRent
liehen nur Gleichartigkeit in der Verwaltung erreichen wollten und von 
irgendeinem Gedanken und Streben nach Vertiefung des Strafvollzugs 
keine Rede war. Da überdies weRentliehe Bestimmungen durch "soweit 
tunlich", "der Regel nach'' und "soweit möglich" abgeschwächt wurden, 
hatte der Strafanstaltsleiter weite .Freiheiten in ihrer Auslegung und 
Anwendung. Bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit der baulichen 
Einrichtungen, der Arbeitsmöglichkeiten und der Anschauungen des 
Anstaltsdirektors über Zweck und Ziel der Strafe mußten sich die wider
sprechendsten Strafvollzugssysteme ergeben, und Schilderungen, die 
etwa auf eine auf Gemeinschaftshaft eingestellte preußische Strafanstalt 
zutreffen mochten, durften nicht ohne weiteres auf ein badisches Zellen
gefängnis übertragen werden. Die Verschiedenheit in der Organisation 
der Strafanstalten, der Auslese und Vorbildung ihrer Beamten, der 
Dienstvorschriften und der Arbeitsbeschaffung hat nach dem Kriege 
noch eine weitere starke Steigerung erfahren. Mehr als je gärt es gegen
wärtig im Strafvollzuge; man sucht nach neuen Formen in der Behand
lung der Gefangenen, man experimentiert in verschiedenster Richtung, 
und eine gleichmäßige Handhabung des Strafvollzuges hat sich trotz 
der von der Reichsregierung herausgegebenen "Grundsätze für den Voll
zug von Freiheitsstrafen" noch nicht durchzusetzen vermocht. Da sich 
eine Darstellung der Verhältnisse in den einzelnen Zweigstaaten im 
Rahmen dieser Vorlesungen von selbst verbietet, will ich unseren Be
trachtungen im wesentlichen den Strafvollzug in Preußen zugrunde 
legen und mich zunächst darauf beschränken, seinen Stand vor dem 
Kriege zu schildern. Soweit es sich dabei um die Beurteilung der Be
handlung der krankhaften Insassen in den Strafanstalten handelt, darf 
sich ein Psychiater, der dem geistig abnormen Rechtsbrecher seit Jahr
zehnten besonderes Interesse entgegenbringt, ein selbständiges Urteil 
anmaßen; wo mir eigene :Erfahrungen abgehen, werde ich die zahlreichen 
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sachliche Darstellung unseres Strafanstaltswesens zu geben, bin ich 
mir voll bewu13t. AllgemeingUltiges lii13t sich liber unser Strafanstalts
wesen nicht aussagen, wenn man sich nicht auf farblose und oberfliich
lie he Angaben beschranken will. Denn da die oft mhobene Forderung 
nach einem Reichsstrafvollzugsgesetz bisher nicht erfiillt werden konnte 
und die Regelung der :Freiheitsstrafe landesrechtlichen Bestimmungen 
iiberlassen blieb, so war in den iiber 60 Gefiingnis- und Dienstvorschriften 
der einzelnen Bundesstaaten - wie v. LISZT721) einmal sagte - "cine 
bunte Musterkarte der widersprechendsten Systeme" niedergelegt. :Es hat 
zwar nicht an Anlaufen gefehlt, der Willkiir in der Gcstaltung der Fn·i
heitsstrafe ein :Ende zu machen, und noch im .Tahre 1897 wurde zwischen 
den Regierungen eine Vereinbarung getroffen, urn "einstweilen einc 
Gleichartigkeit des Strafvollzugs nach festen Regeln anzubahnen". 
LIEPMANN 694) betont jedoch mit Recht, daB diese Richtlinien iill weRent
lichen nur Gleichartigkeit in der Verwaltung crreichen woUten und von 
irgendeinem Gedanken und Streb en nach Vertiefung des Strafvollzugs 
keine Rede war. Da iiberdies weRentliche Bestimmungen durch "soweit 
tunlich", "der Regel nach" und "soweit moglich" abgeschwacht wurden, 
hatte der Strafanstaltsleiter weite .Freiheiten in ihrer Auslegung und 
Anwendung. Bci der au13erordentlichen Mannigfaltigkeit der baulichen 
Einrichtungen, der Arbeitsmoglichkeiten und der Anschauungen des 
Anstaltsdirektors liber Zweck und Ziel der Strafe mu13ten sich die wider
sprechendsten Strafvollzugssysteme ergeben, und Schilderungen, die 
etwa auf eine auf Gemeinschaftshaft eingestellte preu13ische Strafanstalt 
zutreffen mochten, durften nicht ohne weiteres auf ein badisches Zellen
gefangnis libertragen werden. Die Verschiedenheit in der Organisation 
der Strafanstalten, der Auslese und Vorbildung ihrer Beamten, der 
Dienstvorschriften und der Arbeitsbeschaffung hat nach dem Kriege 
noch eine weitere starke Steigerung erfahren. Mehr als je gart es gegen
wiirtig im Strafvollzuge; man sucht nach neuen Formen in der Behand
lung der Gefangenen, man experimentiert in verschiedenster Richtung, 
und eine gleichma13ige Handhabung des Strafvollzuges hat sich trotz 
der von der Reichsregierung herausgegebenen "Grundsatze fiir den Voll
zug von Freiheitsstrafen" noch nicht durchzusetzen vermocht. Da sich 
eine Darstellung der VerhiiJtnisse in den einzelnen Zweigstaaten im 
Rahmen dieser Vorlesungen von selbst verbietet, will ich unseren Be
trachtungen im wesentlichen den Strafvollzug in PreufJen zugrunde 
legen und mich zunachst darauf beschriinken, seinen Stand var dem 
Kriege zu schildern. Soweit es sich dabei urn die Beurteilung der Be
handlung der krankhaften Insassen in den Strafanstalten handelt, darf 
sich ein Psychiater, del' dem geistig abnormen Rechtsbrecher seit Jahr
zehnten besonderes Interesse entgegenbringt, ein selbstandiges Urteil 
anma13en; wo mir eigene :Erfahrungen abgehen, werde ich die zahlreichen 
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Schilderungen früherer Gefangener von LEuss683) bis HAtJ392) und 
}'ECHENBACH253), denen viele nicht zu Unrecht den Vorwurf einer stark 
subjektiven Färbung ihrer Angaben machen werden, unberücksichtigt 
lassen und mich ausschließlich auf die Lehrbücher von KROHNE614) und 
KRIEGSMANN611), auf die Werke und Aufsätze von Strafvollzugs
beamten wie GENNAT316), JÄGER494), SEYFARTH1160), PHILIPPI945), 

ScHIWECK1084) und auf die Berichte der preußischen llfinisterien1201• 

1202, 1~oa) stützen. 1 Wenn wir in dieser und den nächsten Vorlesungen 
den :\Iängeln der Behandlung seelisch abnormer Rechtsbrecher im 
Strafvollzuge unsere Aufmerksamkeit zuwenden, so soll zunächst 
ganz allgemein der Rückständigkeit unseres Strafanstaltswesens 
und der Schwieri~keiten gedacht werden, unter den gegebenen Ver
hältnissen den Gefangenen richtig zu beurteilen und individuali
siPrend zu behandeln. Es wird uns dann nicht 'mehr überraschen, daß 
die Verkennung der geistig kranken und geistig abnormen Rechtsbrecher 
im Strafvollzuge ungemein häufig, ja vielerorts die Regel ist. Das Ver
halten der krankhaften Gefangenen im Strafvollzuge· wird uns weiter
hin Gelegenheit geben, der Wirkung der verseniedenen Haftarten auf 
ihr seelisches Befinden und der geistigen Störungen in der Haft zu ge
denken. Zuletzt werden ·wir die Anschauungen der Strafvollzugs
beamten über die als geisteskrank und geistig abnorm erkannten Sträf
linge erörtern und die Erfahrungen besprechen, die man mit den so
genannten Irrenadnexen und Minderwertigenabteilungen gemacht hat. 
Erst jetzt werden Sie in der Lage sein, die nach dem Kriege wach
gewordeneil Bestrebungen nach neuen Zielen im Strafvollzug in ihrer 
ganzen Bedeutung zu ermessen, gleichzeitig aber auch beurteilen können, 
wieweit sie auf eine Verwirklichung hoffen dürfen. 

:\Ieine Herren! Werfen wir also zunächst einen Blick auf das Straf
anstaltswesen, wie es sich vor dem Kriege in Preußen gestaltet hatte. 
Nicht einmal in diesem einen Bundesstaate war es einheitlich geregelt. 
Die 30 Zuchthäuser mit einem Bestand von etwa 11000 und 23 fast 
durchweg größere Gefängnisse mit etwa ebensoviel Insassen unter
standen dem liinisterium des Innern, die übrigen 1064 Gefängnisse mit 
einem Durchschnittsbestand von etwa 30000 Gefangenen dem Justiz
ministerium. Die Belegungsfähigkeit der einzelnen Anstalten schwankte 
in weitesten Grenzen von unter 10 bis weit über 1000; 43 beherbergten 
über 500 Gefangene. :Erst im Jahre 1917 wurde der "Dualismus'' in 
Preußen aufgehoben und sämtliche Strafanstalten dem Ministerium der 
Justiz unterstellt1145). An der Spitze jeder Strafanstalt stand ein Vor
steher. Dieser war aber nur an den 52 Anstalten des inneren Ministeriums 
und an 17 des Justizministeriums hauptamtlich angestellt. An allen 
anderen Gefängnissen wurde der Dienst eines Vorstehers im Nebenamte 
ven;ehen, an den größeren von Beamten der Staatsanwaltschaft, an den 
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Schilderungen friiherer Gefangener von LEUSS683) bis HAtJ392) und 
}'ECHENBACH253), denen viele nicht zu Unrecht den Vorwurf einer stark 
subjektiven Farbung ihrer Angaben machen werden, unberiicksichtigt 
lassen und mich ausschlieBlich auf die Lehrbiicher von KROHNE614) und 
KRIEGSMANN611), auf die Werke und Aufsatze von Strafvollzugs
beamten wie GENNAT316), JAGER494), SEYFARTH1160), PHILIPPI945), 
SCHIWECK1084) und auf die Berichte der preufJiscken lIfinisterienl201 , 

1202, 1~03) stiitzen. I Wenn wir in dieser und den nachsten Vorlesungen 
dell ~Iallgeln der Behandlung seelisch abnormer Rechtsbrecher im 
Strafvollzuge unsere Aufmerksamkeit zuwenden, so solI zunachst 
ganz allgenwin der Riickstandigkeit unseres Strafanstaltswesens 
und der Schwieri~keiten gedacht werden, unter den gegebenen Ver
hiiltnissell den Gefangellen richtig zu beurteilen und individuali
sipreud zu behandeln. Es wird uns dann nicht'mehr iiberraschen, daB 
die Verkcnnuug der geistig kranken und gcistig abnormen Rechtsbrecher 
im Strafvollzuge ungemein haufig, ja vielerorts die Regel ist. Das Ver
halteu der krankhaften Gefangenen im Strafvollzuge' wird uns weiter
hin Gelegcnheit geben, der Wirkung der verscliiedenen Haftarten auf 
ihr seelisches Befinden und der geistigen StOrungen in der Haft zu ge
denken. Zuldzt werden 'wir die Anschauungen der Strafvollzugs
beamten iiber die als geisteskrank und geistig abnorm erkannten Straf
linge erortern und die Erfahrungen besprechen, die man mit den so
genannten Irrenadnexen und Minderwertigenabteilungen gemacht hat. 
Erst jetzt werden Sie in der Lage sein, die nach dem Kriege wach
gewordenen Bestrebungen nach neuen Zielen im Strafvollzug in ihrer 
ganzen Bedeutung zu ermessen, gleichzeitig aber auch beurteilen konnen, 
wieweit sie auf eine Verwirklichung hoffen diirfen. 

~leine Herren! Werfen wir also zunachst einen Blick auf das Straf
anstaltswesen, wie es sich vor dem Kriege in PreuBen gestaltet hatte. 
Nicht einmal in diesem einen Bundesstaate war es einheitlich geregelt. 
Die 30 Zuchthauser mit einem Bestand von etwa 11000 und 23 fast 
durchweg groBere Gefangnisse mit etwa ebensoviel Insassen unter
standen dem ~Iinisterium des Innern, die iibrigen 1064 Gefangnisse mit 
einem Durchschnittsbestand von etwa 30000 Gefangenen dem Justiz
ministerium. Die Belegungsfahigkeit der einzelnen Anstalten schwankte 
in weitesten Grenzen von unter 10 bis weit iiber 1000; 43 beherbergten 
iiber 500 Gefangene. :Erst im Jahre 1917 wurde der "Dualismus" in 
PreuBen aufgehoben und samtliche Strafanstalten dem Ministerium der 
Justiz unterstellt1145). An der Spitze jeder Strafanstalt stand ein Vor
steker. Dieser war aber nur an den 52 Anstalten des inneren Ministeriums 
und an 17 des Justizministeriums hauptamtlich angestellt. An allen 
anderen Gefiingnissen wurde der Dienst eines Vorstehers im Nebenamte 
versehen, an den groBeren von Beamten der Staatsanwaltschaft, an den 
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kleineren von Amtsrichtern. Den Vorstehern waren sogenannte In
spektoren unterstellt. An den Zuchthäusern und größeren Gefängnissen 
mit einem·Vorsteher im Hauptamte war diesem der Gewerbebetrieb, 
die Buchführung und Hauswirtschaft übertragen. An den übrigen Straf
anstalten mit einem Vorsteher im Nebenamte hatte der Inspektor die 
eigentliche Leitung des Gefängnisses in der Hand. Dem Vorstande waren 
weiter der Geistliche, der Lehrer und der Arzt untergeordnet. Jede An
stalt hatte einen Arzt; sämtliche Ärzte waren im Nebenamte angestellt. 
Vorstand, Inspektoren, Sekretäre, Geistliche, Lehrer und Arzt bildeten 
die Oberbeamtenschaft. Die Unterbeamtenschaft setzte sich vorwiegend 
aus den Aufsehern zusammen, von denen je einer etwa 20 Gefangene 
zu beaufsichtigen hatte. 

Auf allen anderen Gebieten der Verwaltung bestand eine geschlossene 
Beamtenlaufbahn; überall wurden junge Anwärter eingestellt, aus denen 
sich dann allmählich ein Beamtenstand entwickelte. Im Gefängnis
wesen gab es Derartiges nicht; die Strafvollzugsbeamten - vom Vor
steher bis zum jüngsten Aufseher - hatten ihre Kraft zunächst einem 
anderen Berufe gewidmet und waren zum Teil erst im reifen Mannes
alter zum Strafanstaltsdienst übergetreten. Ihre Vorbildung entsprach 
daher nicht der Verantwortlichkeit und Bedeutung ihres Berufes. Die 
im Hauptamte angestellten Vorsteher waren bis auf vereinzelte Aus
nahmen aus Offiziers- und Unteroffizierskreisen hervorgegangen. 
Vielfach beschränkte sich ihre Vorbereitung auf die leitende Stellung 
auf eine kurze informatorische Beschäftigung an einer größeren Straf
anstalt. Doch auch diejenigen Vorsteher, die auf eine längere Tätigkeit 
im Strafvollzuge als Inspektoren zurückblickten, hatten eine durchaus 
lückenhafte Ausbildung genossen. Der Anstellung dieser Inspektoren 
und Sekretäre - zumeist früherer Unteroffiziere - ging vielfach nur 
eine dreimonatige informatorische Tätigkeit und sechsmonatige Probe
dienstleistung voraus, die aber im wesentlichen nur die Buchführung, 
die Verwaltung und den Gewerbebetrieb berücksichtigte. Die wichtigste 
Aufgabe ihres Berufes, die sachgemäße Behandlung und Erziehung des 
Gefangenen wurde dabei völlig vernachlässigt, und von einer auch nur 
oberflächlichen Ausbildung in der Kriminalpsychologie, -psychiatrie 
und -Soziologie war überhaupt nicht die Rede. Daß der Strafanstalts
arzt in der Lage wäre, als Erzieher der übrigen Beamten zu wirken, 
konnte leider nicht gesagt werden. Dazu war seine Stellung im Straf
vollzuge zu unwesentlich, sein Einfluß zu gering und besonders seine 
eigene wissenschaftliche Vorbildung in der Kriminalpsychologie zu 
dürftig; wurde doch psychiatrische Vorbildung nur von den Ärzten ge
fordert, die an Irrenabteilungen tätig waren. Daß eine Hebung des 
wissenschaftlichen Niveaus der Strafvollzugsbeamten notwendig sei, 
wurde zwar anerkannt. Man Suchte dem Ziele durch Abhaltung von 
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liickenhafte Ausbildung genossen. Der Anstellung dieser Inspektoren 
und Sekretiire - zumeist friiherer Unteroffiziere - ging vielfach nur 
eine dreimonatige informatorische Tiitigkeit und sechsmonatige Probe
dienstleistung voraus, die aber im wesentlichen nur die Buchfiihrung, 
die Verwaltung und den Gewerbebetrieb beriicksichtigte. Die wichtigste 
Aufgabe ihres Berufes, die sachgemaBe Behandlung und Erziehung des 
Gefangenen wurde dabei vollig vernachliissigt, und von einer auch nur 
oberfliichlichen Ausbildung in der Kriminalpsychologie, -psychiatrie 
und -soziologie war iiberhaupt nicht die Rede. DaB der Strafanstalts
arzt in der Lage ware, als Erzieher der iibrigen Beamten zu wirken, 
konnte leider nicht gesagt werden. Dazu war seine SteHung im Straf
vollzuge zu unwesentlich, sein EinfluB zu gering und besonders seine 
eigene wissenschaftliche Vorbildung in der Kriminalpsychologie zu 
diirftig; wurde doch psychiatrische Vorbildung nur von den Arzten ge
fordert, die an Irrenabteilungen tiitig waren. DaB eine Rebung des 
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wurde zwar anerkannt. Man suchte dem Ziele durch Abhaltung von 
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14 tägigen Gefängnislehrkursen für Gefängnisbeamte, Richter und Staats
anwälte näher zu kommen. Daß der Erfolg dieser Kurse kaum eine 
flüchtige Orientierung sein konnte, ist klar. 

Ebenso unzulänglich wie die Vorbildung der Oberbeamten war die
jenige der Aufseher. Diese rekrutierten sich aus Militäranwärtern und 
Handwerkern. Aufseherschulen-etwa in der Art wie·die Gendarmerie
schulen - gab es nicht. Die Aufseher wurden ohne Schulung sofort 
zum Dienst zugezogen und in einer 6monatigen Probedienstzeit aus
gebildet. Bei der dürftigen Besoldung meldeten sich immer seltener 
tüchtige Militäranwärter für den Aufseherberuf, und was sich an Hand
werkern dazu entschloß, war naturgemäß auch nicht das beste Material. 
Die Klagen über das tiefe Niveau des Aufsichtspersonals waren daher 
allgemein. 

Die Juristen haben von jeher dem Strafvollzuge überraschend wenig 
Interesse entgegengebracht; ja, bei manchen von ihnen bestand die 
Neigung, in dem Strafvollzugsbeamten lediglich einen Kerkermeister 
zu sehen. Der Oberlandesgerichtsrat ScHMÖLDER1090) brachte diese 
Anschauung gelegentlich in den Preußischen Jahrbüchern offen zum 
Ausdruck: Der "Strafanstaltsbeamte ist kein Pädagoge, kein Erzieher; 
er ist, wie dies schon sein Titel besagt, der Vollstrecker einer Strafe, 
d. h. ein Beamter, dem, wie dem Soldaten im Kriege, die Aufgabe 
gestellt ist, seinen Mitmenschen, weil es das Staatswohl erfordert, ein Übel 
zuzufügen". Aber selbst für KROHNE945 ) war der Hauptzweck der Strafe 
Vergeltung und Abschreckung; Erziehung und Besserung waren Neben
zweck: "In erster Linie soll der Strafvollzug nach dem Willen des 
Staates das tun, was er sagt, strafen, er soll die Repression des 
verletzten Rechtes dartun im Sinne des: wer nicht hören will, muß 
fühlen. Darüber hinaus hat der Staat durch seine ~Jinrichtungen 

die unmittelbare Verschlimmerung fernzuhalten und sittlichen Ein
flüssen die Besserung des Häftlings zu ermöglichen." Der Straf
vollzug hatte zunächst einmal das Strafübel der Freiheitsentziehung 
zu verwirklichen, in zweiter Linie - soweit es sich damit ver
einbaren ließ - den Gefangenen zu erziehen und für das soziale Leben 
in der ~'reiheit vorzubereiten. Beides ließ sich schwer miteinander ver
einigen; daher war der Strafvollzug ganz überwiegend auf die Übels
zufügung abgestellt. Dieser dienten die strenge Hausordnung, die Einzel
haft, der Arbeitszwang und die Disziplinarstrafen. 

Die Hausordnung regelte den Tageslauf der Gefangenen bis in die 
kleinsten Einzelheiten. Grundsätzlich wurde jeder Sträfling in gleicher 
Weise behandelt; die Möglichkeit einer besonderen Berücksichtigung 
des Einzelnen war innerhalb des Strafvollzuges eng begrenzt. Mit 
Rücksicht auf die vereinzelten wirklich energischen, fluchtverdächtigen 
und gefährlichen Verbrecher bestand ein kostspieliges Überwachungs-
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14 tagigen Gefangnislehrkursen ftir Gefiingnisbeamte, Richter und Staats
anwalte naher zu kommen. DaB der Erfolg dieser Kurse kaum eine 
fltichtige Orientierung sein konnte, ist ldar. 

Ebenso unzuliinglich wie die Vorbildung der Oberbeamten war die
jenige der Au/seher. Diese rekrutierten sich aus Militaranwartern und 
Handwerkern. Aufseherschulen - etwa in der Art wie'die Gendarmerie
schulen - gab es nicht. Die Aufseher wurden ohne Schulung sofort 
zum Dienst zugezogen und in einer 6monatigen Probedienstzeit aus
gebildet. Bei der dtirftigen Besoldung meldeten sich immer seltener 
tiichtige Militaranwarter fUr den Aufseherberuf, und was sich an Hand
werkern dazu entschloB, war naturgemaB auch nicht das beste Material. 
Die Klagen tiber das tiefe Niveau des Aufsichtspersonals waren daher 
allgemein. 

Die Juristen haben von jeher dem Strafvollzuge tiberraschend wenig 
Interesse entgegengebracht; ja, bei manchen von ihnen bestand die 
Neigung, in dem Strafvollzugsbeamten lediglich einen Kerkermeister 
zu sehen. Der Oberlandesgeriehtsrat SCHMOLDER10 90) brachte diese 
Anschauung gelegentlich in den PreuBischen Jahrbtichern offen zum 
Ausdruck: Der "Strafanstaltsbeamte ist kein Padagoge, kein Erzieher; 
er ist, wie dies schon sein Titel besagt, der Vollstrecker einer Strafe, 
d. h. ein Beamter, dem, wie dem Soldaten im Kriege, die Aufgabe 
gestellt ist, seinen Mitmenschen, wei I es das Staatswohl erfordert, ein Dbel 
zuzufUgen". Aber selbst ftir KROHNE945 ) war der Hauptzweck der Strafe 
Vergeltung und Abschreckung; Erziehung und Besserung waren Neben
zweck: "In erster Linie solI der Strafvollzug nach dem Willen des 
Staates das tun, was er sagt, strafen, er solI die Repression des 
verletzten Rechtes dartun im Sinne des: wer nicht horen will, muB 
ftihlen. Dariiber hinaus hat der Staat durch seine ~jinrichtungen 

die unmittelbare Verschlimmerung fernzuhalten und sittlichen Ein
fltissen die Besserung des Haftlings zu ermoglichen." Der Straf
vollzug hatte zunachst einmal das StrafUbel der Freiheitsentziehung 
zu verwirklichen, in zweiter Linie - soweit es sich damit ver
einbaren lieB - den Gefangenen zu erziehen und fUr das soziale Leben 
in der ~'reiheit vorzubereiten. Beides lieB sich schwer miteinander ver
einigen; daher war der Strafvollzug ganz iiberwiegend auf die Ubels
zuftigung abgestellt. Dieser dienten die strenge Hausordnung, die Einzel
haft, der Arbeitszwang und die Disziplinarstrafen. 

Die Hausordnung regelte den Tageslauf der Gefangenen bis in die 
kleinsten Einzelheiten. Grundsatzlich wurde jeder Strafling in gleicher 
Weise behandelt; die Moglichkeit einer besonderen Berticksichtigung 
des Einzelnen war innerhalb des Strafvollzuges eng begrenzt. Mit 
Rticksicht auf die vereinzelten wirklich energise hen, fluchtverdachtigen 
und gdahrlichen Verbrecher bestand ein kostspieliges Dberwachungs-
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Rystem, dem jeder in gleichem Maße unterworfen war. Der Verkehr 
mit der Außenwelt war bis auf vereinzelte, scharf überwachte Besuche 
und seltenen Briefverkehr mit den Angehörigen vollkommen unter
bunden. Der Gedankenaustausch mit den Mitgefangenen war verhindert. 
durch Schweigegebot und strenge Verwahrung des Einzelnen in Zellen. 

Die Einzelhaft war nach langen, leidenschaftlichen Erörterungen 
von den Strafvollzugsbeamten als die zweckmäßigRte Verwahrungsart 
für den Gefangenen anerkannt worden; sie hatte den modernen Straf
anstalten ihren ganz besonderen Stempel aufgedrückt. Viele setzten 
sich ganz aus Einzelzellen zusammen und boten überhaupt keine Ge
legenheit zur Durchführung einer gemeinschaftlichen Haft. Alle Ge
fangenen wurden mehr oder weniger in der gleichen Weise verwahrt 
und jede Verbindung zwischen ihnen nach Möglichkeit unterbunden: 
der schwachsinnige, gewohnheitsmäßige kleine Dieb, Betrüger und Bettler 
- der raffinierte Spezialist und internationale Einbrecher - der emp
findsame homosexuelle Ästhet - der seine Tat tief bereuende Leiden
schaftsverbrecher - der Überzeugungsverbrecher, der sein politiRches 
Ideal durch eine Gewalttat zu verwirklichen hoffte- der Redakteur, 
der gegen das Pressegesetz verstieß ... kurzum Rechtsbrecher der 
verschiedensten Gesinnung und der verschiedensten sozialen Wertigkeit, 
Rechtsbrecher mit höchster verbrecherischer Energie ebenso wie solche, 
bei denen der Rechtsbruch eine Episode in einem langen, unbescholtenen 
Leben bildet, ebenso wie die harmlosen Charakterschwächlinge, die 
froh sind, im Gefängnis vorübergehenden Schutz in einem Daseins
kampfe gefunden zu haben, dem sie sich nicht gewachsen fühlen. 

Daß die Einzelhaft als die intensivste Art des Strafvollzuges für viele 
Gefangene ein besonders schwer zu ertragendes Übel sei, wurde wohl 
von keinem erfahrenen Strafvollzieher bestritten. WICHERN1347) hatte 
zwar ihre allgemeine Einführung damit zu rechtfertigen gesucht, daß der 
Gefangene aus der entsittlichenden Gesellschaft der Verbrecher in die 
erziehliche Gemeinschaft ernster, sittlich gefestigter Männer versetzt 
würde. Aber auch diejenigen, die zugeben, daß dieses Ziel bisher nicht 
erreichbar war, glaubten der Einzelhaft einen erzieherischen Wert zu
schreiben zu dürfen. Zweifellos erleichterte die Fernhaltung fremder 
Einflüsse die Wirkung der seelsorgerischen Suggestion, die "Bearbeitung" 
der Isolierten im Sinne eines Besserungszieles, und zwar um so mehr, als 
viele der Gefangenen ohnehin willensschwache Personen sind. Aus dem 
gleichen Grunde jedoch hielt diese Besserung zumeist nur so lange an, 
als die Fürsorge des Geistlichen andauerte, denn mit dem Hinaustreten 
ins freie Leben und in das alte ~:Iilieu pflegten entgegengesetzte Ein
flüsse die früheren des Seelsorgers bald zu verdrängen. Der bessernde 
Einfluß der Einzelhaft war daher längst ·nicht in dem Maße vor
handen, wie vielfach angenommen wurde. Ihr Wert lag vielmehr darin, 
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Rystem, dem jeder in gleichem MaBe unterworlen war. Der Verkehr 
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bunden. Der Gedankenaustausch mit den .Mitgefangenen war verhindert. 
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Rechtsbrecher mit hochster verbrecherischer Energie ebenso wie solche, 
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Leben bildet, ebenso wie die harmlosen Charakterschwachlinge, die 
froh sind, im Gefangnis vorubergehenden Schutz in einem Daseins
kampfe gefunden zu haben, dem sie sich nicht gewachRen fuhlen. 

DaB die Einzelhaft als die intensivste Art des Strafvollzuges fur viele 
Gefangene ein besonders schwer zu ertragendes nbel sei, wurde wohl 
von keinem erlahrenen Strafvollzieher bestritten. WICHERN13(7) hatte 
zwar ihre allgemeine Einfuhrung damit zu rechtfertigen gesucht, daB der 
Gefangene aus der entsittlichenden Gesellschaft der Verbrecher in die 
erziehliche Gemeinschaft ernster, sittlich gefestigter Manner versetzt 
wurde. Aber auch diejenigen, die zugeben, daB dieses Ziel biRher nicht 
erreichbar war, glaubten der Einzelhaft einen erzieherischen Wert zu
schreiben zu durlen. Zweifellos erleichterte die Fernhaltung fremder 
Einflusse die Wirkung der seelsorgerischen Suggestion, die "Bearbeitung" 
der Isolierten im Sinne eines BesserungszieleR, und zwar um so mehr, als 
viele der Gefangenen ohm·hin willensschwache Personen sind. Aus dem 
gleichen Grunde jedoch hielt diese Besserung zumeist nur so lange an, 
als die Fursorge des Geistlichen andauerte, denn mit dem Hinaustreten 
inR freie Leben und in das alte ~:Iilieu pflegten entgegengesetzte Ein
flusse die fruheren des Seelsorgers bald zu verdrangen. Der bessernde 
EinfluB der Einzelhaft war daher langRt ·nicht in dem MaBe vor
handen, wie vielfach angenommen wurde. Ihr Wert lag vielmehr darin, 
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daß sie in freilich nur beschränktem Maße das individualisierende Ein
gehen auf den Gefangenen gestattete und vor allem, daß sie die Auf
rechterhaltung der strengen Dis~iplin wesentlich erleichterte. Denn in 
der Gemeinschaftshaft verfiel der Gefangene· infolge der nahen Berüh
rungen und Reibungen mit anderen Sträflingen leicht der beständigen 
Verlockung, das Schweigegebot zu übertreten, und der suggestiven Wir
kung von Verstößen seiner Mitgefangenen und geriet daher oft mit der 
Hausordnung in Konflikt. An die Geschicklichkeit, die Selbstbeherr
schung und den Takt des Aufsichtspersonals stellte daher die Verpflegung 
zahlreicher, zum Teil widerspenstiger und zu Komplotten geneigter 
Sträflinge in gemeinschaftlicher Haft kaum zu erfüllende Anforderungen, 
während die Verteilung der Gefangenen in Einzelzellen die Aufgaben des 
Aufsehers wesentlich erleichterte. Statistisch trat die leichtere Behand
lung der Sträflinge in der Einzelhaft in der geringeren Zahl von Diszi
plinarstrafen in Erscheinung. Aber auch diejenigen Strafanstaltsbe
amten, welche die Einzelhaft ihres bessernden Einflusses wegen ver
teidigten, erklärten diesen mit der tiefgreifenden, erschütternden Wir
kung, die gerade dieses Strafübel auf das Seelenleben des Gefangenen 
ausübt. Daß aber dadurch selbst geistig rüstige Sträflinge in ihrer 
Willenskraft dauernd geschädigt wurden, mußten auch ihre Anhänger, 
wie z. B. der erfahrene GENNAT316) zugeben, und daß gewisse krankhaft 
veranlagte Persönlichkeiten bei längerer Verwahrung in Einzelhaft in 
geistige Störung verfallen, werden wir späterhin noch besprechen. 

Durch die Einzelhaft wurden die Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Strafanstalt erheblich eingeengt. Gerade von der Arbeit sollte eine 
bessernde Wirkung auf den Gefangenen ausgehen, sie sollte ihn heben, 
für den Wettstreit in der Freiheit stählen und ihn so vor Rückfall 
schützen. KRIEGSMANN611) sah das "Problem des Strafvollzugs" in dem 
"Problem der Gefängnisarbeit", und VON LISZT717 schrieb gelegentlich: 
, , Der organisierteArbeitszwang bildet das Wesen der Freiheitsstrafe, ist ihr 
Lebenselement, das Element, mit dem sie steht und fällt," aber obschon 
viel von dem besonderen bessernden }jinfluß der Gefängnisarbeit ge
schrieben und gesprochen wurde, gingen ihr doch alle Voraussetzungen 
dazu ab, die anregende, belehrende, fördernde Wirkung auf den Ge
fangenen. Am beliebtesten waren bei ihnen die Hausarbeiten, mit denen 
in Preußen etwa 20 v H der Anstaltsinsassen beschäftigt wurden, mit 
Vorliebe erfahrene Anstaltshabitues, die ihre Stellung naturgemäß zu 
allerhand Durchstechereien zu mißbrauchen pflegten. Die mit Recht als 
ein Fortschritt gerühmten Landeskulturarbeiten spielten keine Rolle, 
da sich nur gewisse Gebiete für ihre Einführung eigneten; nur 8 vH der 
preußischen Strafanstaltsinsassen wurden dazu angehalten, der Rest der 
Sträflinge wurde in verschiedenen Gewerben oder mit "Gelegenheits
arbeiten'' beschäftigt. Da in vielen Strafanstalten fast ausschließlich 
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schrieben und gesprochen wurde, gingen ihr doch aIle Voraussetzungen 
dazu ab, die anregende, belehrende, fordernde Wirkung auf den Ge
fangenen. Am beliebtesten waren bei ihnen die Hausarbeiten, mit denen 
in PreuBen etwa 20 v H der Anstaltsinsassen beschaftigt wurden, mit 
Vorliebe erfahrene Anstaltshabitues, die ihre Stellung naturgemaB zu 
allerhand Durchstechereien zu miBbrauchen pflegten. Die mit Recht als 
ein Fortschritt geriihmten Landeskulturarbeiten spielten keine Rolle, 
da sich nur gewisse Gebiete fiir ihre Einfiihrung eigneten; nur 8 vH der 
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ein Gewerbe zu Nutzen irgendeines Unternehmers von den Gefangenen 
ausgeführt wurde, so konnte von einer weiteren Ausbildung im bisherigen 
Berufe oder auch nur von einer Erhaltung früher erworbener Berufs
tüchtigkeit nur in Ausnahmefällen die Rede sein. Infolgedessen blieben 
die gelegentlichen Vorschriften in den Gefängnisordnungen, wonach der 
Gefangene "in der Regel" sein bisher betriebenes Handwerk weiter aus
führen sollte, "in der Praxis meist nur schöne Worte und gute Rat
schläge", so daß -wie die Statistik zeigt -nicht einmal 10 vH der 
Gefangenen so beschäftigt wurden, wie es ihrem bisherigen Berufe ent
sprach. Besonders benachteiligt waren dadurch die freien Berufe, die
an körperliche Arbeit nicht gewöhnt- zu den berüchtigten "Verlegen
heitsarbeiten" herangezogen werden mußten, die allenfalls für körper
liche und geistige Krüppel in _Frage kommen sollten: Federn reißen, 
Taue zupfen, Lumpen und Altpapier sortieren, Tüten kleben, Knöpfe 
aufnähen, Tabak rippen, Sortieren von Hülsenfrüchten und ähnliche 
Beschäftigungen, denen jeder erzieherische Wert abgesprochen werden 
muß. Ließe sich schon manche dieser Arbeiten weit schneller, zweck
mäßiger und sparsamer maschinell verrichten, so galt das in noch 
höherem Maße von den eigentlichen Gewerben. Bisher versagte sich der 
deutsche Strafvollzug, wie BoRCHERS126) eingehend zeigt, fast durchweg 
alle mit Motoren betriebenen Maschineneinrichtungen. Man arbeitete -
teilweise aus falscher Rücksicht auf den freien Industriellen und Hand
werker, teilweise aus starkem Konservativismus - mit "Urvätcrhaus
rat", wandte Arbeitsmethoden an, wie sie im freien Gewerbe kaum noch 
auf dem Balkan und im tiefen Rußland angetroffen werden, ließ Baum
stämme mit der Handsäge in Bretter zerschneiden, verwendete Web
stühle, wie sie vor 150 Jahren üblich waren u. dgl.; ja, selbst in "moder
nen" Strafanstalten wurden noch vor wenigen Jahren Einrichtungen 
getroffen, die stark an die Tretmühle erinnerten: in der neuen Anstalt 
Rheinbach, die erst kurz vor dem Kriege eröffnet wurde, wird noch 
heute ein Riesenrad gedreht, an dem jeden Tag 10 Leute von morgens 
bis abends im Wechsel von 10 Minuten tätig sind, um eine Kraft zu er
zeugen, die mit einem kleinen Motor spielend erzeugt werden könnte -
erwähnte AsCHAFFENBURG in der I. K. V. Harnburg 1924! Ihren 
Zweck, den Gefangenen zu bessern, zu bilden, bei ihm die Lust an 
geregelter Tätigkeit zu wecken, kann die Gefängnisarbeit nur erreichen, 
wenn der Gefangene für ihn erkennbare Werte produziert, wenn die 
Arbeit nach den im freien Leben üblichen Methoden verrichtet wird, 
wenn Rie seiner Individualität augepaßt ist, Lücken in seinem Können 
ausfüllt oder ihn mindestens in seiner Übung und Leistungsfähigkeit er
hält, d. h. wenn der Landarbeiter in der Landwirtschaft, der Hand
werker in seinem Handwerk, der Fabrikarbeiter auf einem seiner Be
rufstätigkeit wenigstens verwandten Gebiete beschäftigt wird. Von alle-
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Berufe oder auch nur von einer Erhaltung fruher erworbener Berufs
tuchtigkeit nur in Ausnahmefiillen die Rede sein. Infolgedessen blieben 
die gelegentlichen Vorschriften in den Gefiingnisordnungen, wonach der 
Gefangene "in der Regel" sein bisher betriebenes Handwerk weiter aus
fuhren sollte, "in der Praxis meist nur schone Worte und gute Rat
schliige" , so daB - wie die Statistik zeigt - nicht einmal 10 vH der 
Gefangenen so beschiiftigt wurden, wie es ihrem bisherigen Berufe ent
sprach. Besonders benachteiligt waren dadurch die freien Berufe, die -
an korperliche Arbeit nicht gewohnt - zu den beruchtigten "Verlegen
heitsarbeiten" herangezogen werden muBten, die allenfalls fur korper
liche und geistige Kruppel in Ji'rage kommen soUten: Federn reiBen, 
Taue zupfen, Lumpen und Altpapier sortieren, Tuten kleben, Knopfe 
aufniihen, Tabak rippen, Sortieren von Hulsenfruchten und iihnliche 
Beschiiftigungen, denen jeder erzieherische Wert abgesprochen werden 
muB. LieBe sich schon manche dieser Arbeiten weit schneller, zweck
miiBiger und sparsamer maschinell verrichten, so galt das in noch 
hoherem MaBe von den eigentlichen Gewerben. Bisher versagte sich der 
deutsche Strafvollzug, wie BORCHERS126) eingehend zeigt, fast durchweg 
aIle mit Motoren betriebenen Maschineneinrichtungen. Man arbeitete -
teilweise aus falscher Rucksicht auf den freien Industriellen und Hand
werker, teilweise aus starkem Konservativismus - mit "Urviiterhaus
rat", wandte Arbeitsmethoden an, wie sie im freien Gewerbe kaum noeh 
auf dem Balkan und im tiefen Ruf3land angetroffen werden, lieB Baum
stiimme mit der Handsiige in Bretter zerschneiden, verwendete Web
stuhle, wie sie vor 150 Jahren ublich waren u. dgl.; ja, selbst in "moder
nen" Strafanstalten wurden noch vor wenigen Jahren Einrichtungen 
getroffen, die stark an die Tretmiihle erinnerten: in der neuen Anstalt 
Rheinbach, die erst kurz vor dem Kriege eroffnet wurde, wird noch 
he ute ein Riesenrad gedreht, an dem jeden Tag 10 Leute von morgens 
bis abends im Wechsel von 10 Minuten tiitig sind, urn eine Kraft zu er
zeugen, die mit einem kleinen Motor spielend erzeugt werden konnte -
erwiihnte ASCHAFFENBURG in der I. K. V. Hamburg 1924! Ihren 
Zweck, den Gefangenen zu bessern, zu bilden, bei ihm die Lust an 
geregelter Tiitigkeit zu wecken, kann die Gefiingnisarbeit nur erreichen, 
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dem war aber keinesfalls die Rede. "Was, wo, in welcher gewerblichen 
Form der Strafgefangene arbeitet . . . ist völlig gleichgültig; der Zweck 
seines Knechtschaftsdienstes ist nicht die Schaffung irgendwelcher Er
zeugnisse oder die Erzielung irgendwelchen Gewinns, sondern die Er
duldung von Mühsal, Leid und Qual." So lehrte im Jahre 1879 
:\1ITTELSTÄDT836), der jeden Erziehungs- und Besserungsgedanken in 
der Strafe als "unselig" verwarf, und nach diesem Grundsatze wurde 
- allem schönen Reden zum Trotz - in sehr vielen Strafanstalten 
noch gehandelt. 

Trotz der Monotonie des Anstaltslebens, der konsequenten Unter
drückung selbständiger Regungen, der Unmöglichkeit eines freien Ge
dankenaustausches, der harten eintönigen Arbeit vermochten sich die 
meisten Gefangenen diesen Verhältnissen anzupassen. Daß es besonders 
denjenigen Persönlichkeiten leicht fiel, die infolge ihrer Willensschwäche 
sich in jede Lage einzufügen und mit jedem Geschick abzufinden ver
mochten, war den Strafanstaltsbeamten zur Genüge bekannt. Gerade 
die gewohnheitsmäßigen Gäste der Strafanstalten unterwarfen sich oft 
ohne Murren der strengen Hausordnung, während die selbständigen, 
willensstarken Charaktere, nicht selten die besseren Elemente der Straf
anstalt, sich gegen sie auflehnten. Unbedingte Unterwerfung war aber 
die erste Voraussetzung in einem geregelten Strafvollzug; Eigenmächtig
keiten würden in Kürze die Disziplin untergraben haben. Ein bedin
gungsloser Gehorsam konnte aber nur durch Androhung strengster 
Strafen aufrechterhalten werden. Bei dem gewalttätigen Charakter 
vieler Sträflinge, der aufreizenden Wirkung der strengen Freiheits
entziehung und der Unfähigkeit der Beamten zu anderweitiger 
Beeinflussung wurden daher in unseren Strafanstalten Strafen 
verhängt, die den sittlichen Anschauungen des Volkes durchaus wider
sprachen. 

~1eine Herren! Der Besserungszweck trat demnach in unserem Straf
vollzug gegenüber der Übelzufügung völlig zurück. Diese Feststellung 
stand zwar im entschiedenen Widerspruch mit den Anweisungen des 
preußischen Ministeriums ·des Innern aus dem Jahre 19091202), das als 
die Hauptaufgabe eines Strafanstaltsleiters die eingehende Beschäfti
gung mit den Gefangenen bezeichnete: "er soll ihre Eigenart kennen 
lernen, die Umgebung, aus welcher sie kommen, die Ursachen, welche 
sie ins Verbrechen geführt haben, erforschen. Während der Strafe soll 
er auf sie einwirken, daß sie sich unter die Rechtsordnung beugen, an 
Zucht und Ordnung gewöhnen; er soll ihnen den Weg zur Rückkehr in 
ein geordnetes soziales Leben vorbereiten". Daß dieses hohe Ziel unter 
den geschilderten Verhältnissen nicht erreichbar war, bedarf, soweit 
sich das nicht aus dem Gesagten von selbst ergibt, noch eingehender 
Begründung. 
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Einen moralischen Einfluß wird nur derjenige Beamte auf den Ge
fangenen ausüben können, der ein volles Verständnis für seine Persön
lichkeit besitzt. Bei der erheblichen Zahl von Geisteskranken und geistig 
abnormen Insassen in den Strafanstalten genügen dazu nicht guter Wille 
und gesunder Menschenverstand, sondern dazu sind kriminal-psycholo
gische und -psychiatrische Kenntnisse erforderlich, die dem Beamten 
fehlten. Ich will zugeben, daß der Durchschnitt der Sträflinge keine 
hohen psychologischen Probleme zu lösen gibt und daß sich auch der 
Laie bei entsprechender Veranlagung ein ungefähres Urteil über ihren 
Charakter und ihr Wesen bilden kann. Allein auch diese Anlage bedarf 
der Schulung und Ausbildung, denn umfassende Menschenkenntnis kann 
sich nur auf dem Boden reicher Erfahrung entwickeln. Daß diese der 
Mehrzahl der Strafvollzugsleiter abgehen mußte, liegt unter Berücksich
tigung ihrer mangelhaften Ausbildung auf der Hand. Aber selbst wenn 
sie durch eine besonders glückliche Vereinigung von psychologischem 
Verständnis und Interesse in den Stand gesetzt waren, auch komplizier
tere Persönlichkeiten zu erfassen und zu beurteilen, fehlte es ihnen an 
Gelegenheit, ihr Vermögen nutzbringend zu verwerten. Denn die Beschäfti
gung mit dem Gefangenen kostet viel Zeit. Die Vorstände waren jedoch 
derartig mit Bureauarbeit und Schreibwerk überlastet, daß es ihnen schon 
aus diesem Grunde unmöglich war, sich ein Bild von den Insassen ihrer 
Strafanstalt zu machen. GENNAT 316), STAMMlm 1199), ScHIWEK 1084) -

mögen ihre Anschauungen über die Natur des Sträflings und die Aufgabe 
des Strafvollzugsbeamten noch so weit auseinandergehen - stimmten 
in diesem Punkte miteinander überein: Von einer planmäßigen, ziel
bewußten Einwirkung des Leiters auf den Gefangenen konnte keine 
Rede sein. Daß diese vom Ministerium des Innern geforderte "ein
gehende Beschäftigung" des Strafanstaltsleiters tatsächlich ein Ding der 
Unmöglichkeit war, sollen Ihnen zwei kurze Zitate beleuchten: 

KROHNE61 4) äußerte sich gelegentlich: "Es genügt, wenn die Bestim
mung getroffen wird, wie oft jeder Oberbeamte jeden Gefangenen im 
Monate besuchen soll. Bei längerer Strafdauer muß er ihn mindestens 
einmal im Monat besuchen, wenn er ihn einigermaßen kennenlernen 
will; bei kürzer~n Strafen muß er ihn öfter sehen. Daraus ergibt sich, 
daß Zellengefängnisse für höchstens 500 Köpfe anzulegen sind; bei 
500 Köpfen und 25 Arbeitstagen ergibt das 20 Zellenbesuche auf den 
Tag; rechnet man auf jeden im Durchschnitt lO Minuten, so sind das 
31/ 2 Stunden Zellen besuche." KROHNE meinte freilich selbst: "Das ist 
schon fast zuviel für einen Menschen, auch mit sehr gesunden Nerven, 
zumal wenn der größere Teil seiner Dienststunden durch Erledigung 
umfangreicher Verwaltungsgeschäfte in Anspruch genommen wird." 

Fast noch kennzeichnender für den Widerspruch zwischen den amt
lichen Verfügungen und ihrer praktischen Durchführung ist der Bericht 
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sie durch eine besonders gliickliche Vereinigung von psychologischem 
Verstandnis und Interesse in den Stand gesetzt waren, auch komplizier
tere Personlichkeiten zu erfassen und zu beurteilen, fehlte es ihnen an 
Gelegenheit, ihr Vermogen nutzbringend zu verwerten. Denn die Beschiifti
gung mit dem Gefangenen kostet viel Zeit. Die Vorstande waren jedoch 
derartig mit Bureauarbeit und Schreibwerk iiberlastet, daB es ihnen schon 
aus diesem Grunde unmoglich war, sich ein Bild von den Insassen ihrer 
Strafanstalt zu machen. GENNAT 316) , STAMMlm 1l99), SCHIWEK 1084) -

mogen ihre Anschauungen iiber die Natur des Straflings und die Aufgabe 
des Strafvollzugsbeamten noch so weit auseinandergehen - stimmten 
in diesem Punkte miteinander iiberein: Von einer planmaBigen, ziel
bewuBten Einwirkung des Leiters auf den Gefangenen konnte keine 
Rede sein. DaB diese vom Ministerium des Innern geforderte "ein
gehende Beschaftigung" des Strafanstaltsleiters tatsachlich ein Ding der 
Unmoglichkeit war, sollen Ihnen zwei kurze Zit ate beleuchten: 

KROHNE614) auBerte sich gelegentlich: "Es genugt, wenn die Bestim
mung getroffen wird, wie oft jeder Oberbeamte jeden Gefangenen im 
Monate besuchen solI. Bei langerer Strafdauer muB er ihn mindestens 
einmal im Monat besuchen, wenn er ihn einigermaBen kennenlernen 
will; bei kurzer~n Strafen muB er ihn ofter sehen. Daraus ergibt sich, 
daB Zellengefangnisse fUr hochstens 500 Kopfe anzulegen sind; bei 
500 Kopfen und 25 Arbeitstagen ergibt das 20 Zellenbesuche auf den 
Tag; rechnet man auf jeden im Durchschnitt 10 Minuten, so sind das 
31/ 2 Stunden Zellenbesuche." KROHNE meinte freilich selbst: "Das ist 
schon fast zuviel fUr einen Menschen, auch mit sehr gesunden Nerven, 
zumal wenn der groBere Teil seiner Dienststunden durch Erledigung 
umfangreicher Verwaltungsgeschafte in Anspruch genommen wird." 

Fast noch kennzeichnender fUr den Widerspruch zwischen den amt
lichen Verfugungen und ihrer praktischen DurchfUhrung ist der Bericht 
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eines ehrlichen Strafanstaltsdirektors an das Ministerium des I nnern aus 
dem Jahre 19091202): "Die Zellenbesuche des Direktors in der Weiber
abteilung bei offener Tür unter der Schutzaufsicht einer Unterbeamtin 
können wohl überhaupt nicht als solche im Sinne, der hohen Vorteile 
dieser Maßregel angesprochen werden. Da sie aber obligatorisch einge
führt sind, müssen sie gemacht werden und erhöhen damit die Pflicht
zahl der Zellenbesuche des Direktors auf monatlich Sll; ohne die Zellen
besuche bei den Weibern würde er immer noch 508 bei den Männern ab
zuhalten haben, was noch immer eine ganz tüchtige Aufgabe ist. Es 
wäre anzustreben, daß die Zellenbesuche der Direktoren in den Weiber
abteilungen fakultativ eingerichtet würden, zumal alle Gespräche über 
diffizilere Themata -und um solche handelt es sich bei den Weibern 
meist - doch der Oberin überlassen werden müssen." 

Diese beiden .Äußerungen beleuchten besser als lange Abhandlungen, 
welche Vorstellung sich die maßgebenden Persönlichkeiten von den er
ziehlichen Aufgaben des leitenden Strafvollzugsbeamten machten. Die 
sogenannten "Zellenbesuche" trugen vielfach einen rein symbolischen 
Charakter; sie erfolgten lediglich, um der Form zu genügen, und hätten 
ohne Schaden für die Gefangenen ebensogut unterbleiben können. Da 
sich somit der Leiter aus eigener Anschauung kein Bild von der Persön
lichkeit des Sträflings machen konnte, war er auf das Urteil seiner Be
amten angewiesen, also zunächst auf das der Inspektoren. Daß der aus
gediente Unteroffizier für die psychologische Beurteilung und Behand
lung der Gefangenen nicht die geeignete Persönlichkeit sei, hatte schon 
WmHERN1347) betont und wurde seither von den verschiedensten Seiten 
hervorgehoben. In der Tat mochte er auf Grund seiner Erziehung zu 
Ordnung und Pünktlichkeit, zu Pflichttreue und Subordination vielleicht 
die geeignete Persönlichkeit sein, um die Insassen einer Anstalt in 
strammer militärischer Zucht zu halten; daß er sich aber in seinem Be
rufe ein Verständnis für die zahlreichen abnormen und schwierigen 
Elemente der Strafanstalt erworben hätte, konnte gewiß niemand von 
ihm erwarten. Eher hätte mit dem Gegenteil gerechnet werden müssen, 
denn es lag im Wesen des Militärs, daß es die Eigenartigkeit des Einzelnen 
vernachlässigte; die uniforme Behandlung der Masse wirkte der Aus
bildung des Verständnisses für individuelle psychische Besonderheiten 
geradezu entgegen. Diese Inspektoren waren daher für die psycholo
gische Erfassung der Sträflinge und für eine besondere Einwirkung auf 
sie im allgemeinen denkbar ungeeignet. 

Schenkten demnach Leiter und Inspektoren der Persönlichkeit des 
Sträflings ein nur sehr oberflächliches Interesse, so galt dasselbe auch 
von den übrigen Oberbeamten. Der Arzt, von dem man am ersten Ver
ständnis und Teilnahme für die Gefangenen erwarten sollte, versagte 
darin meist ganz. Er war im Nebenamte tätig; sein überwiegendes 
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eines ehrlichen Strafanstaltsdirektors an das M inisterium des I nnern aus 
dem Jahre 19091202): "Die Zellenbesuche des Direktors in der Weiber
abteilung bei offener Tur unter der Schutzaufsicht einer Unterbeamtin 
konnen wohl iiberhaupt nicht als solche im Sinne' der hohen Vorteile 
dieser MaBregel angesprochen werden. Da sie aber obligatorisch einge
fuhrt sind, mussen sie gemacht werden und erhohen damit die Pflicht
zahl der Zellenbesuche des Direktors auf monatlich 8Il; ohne die Zellen
besuche bei den Weibern wurde er immer noch 508 bei den Mannern ab
zuhalten haben, was noch immer eine ganz tuchtige Aufgabe ist. Es 
ware anzustreben, daB die Zellenbesuche der Direktoren in den Weiber
abteilungen fakultativ eingerichtet wurden, zumal aIle Gesprache iiber 
diffizilere Themata - und um solche handelt es sich bei den Weibern 
meist - doch der Oberin iiberlassen werden mussen." 

Diese beiden AuBerungen beleuchten besser als lange Abhandlungen, 
welche V orstellung sich die maBge benden Personlichkeiten von den er
ziehlichen Aufgaben des leitenden Strafvollzugsbeamten machten. Die 
sogenannten "Zellenbesuche" trugen vielfach einen rein symbolischen 
Charakter; sie erfolgten lediglich, um der Form zu genugen, und hatten 
ohne Schaden fUr die Gefangenen ebensogut unterbleiben konnen. Da 
sich somit der Leiter aus eigener Anschauung kein Bild von der Person
lichkeit des Straflings machen konnte, war el' auf das Urteil seiner Be
amten angewiesen, also zuniichst auf das der Inspektoren. DaB der aus
gediente Unteroffizier fur die psychologische Beurteilung und Behand
lung der Gefangenen nicht die geeignete Personlichkeit sei, hatte schon 
WICHERN13(7) betont und wurde seither von den verschiedensten Seiten 
hervorgehoben. In der Tat mochte er auf Grund seiner Erziehung zu 
Ordnung und Punktlichkeit, zu Pflichttreue und Subordination vielleicht 
die geeignete Personlichkeit sein, um die Insassen einer Anstalt in 
strammer militarischer Zucht zu halten; daB er sich aber in seinem Be
rufe ein Verstandnis fur die zahlreichen abnormen und schwierigen 
Elemente der Strafanstalt erworben hatte, konnte gewiB niemand von 
ihm erwarten. Eher hatte mit dem Gegenteil gerechnet werden mussen, 
denn es lag im Wesen des Militars, daB es die Eigenartigkeit des Einzelnen 
vernachlassigte; die uniforme Behandlung der Masse wirkte der Aus
bildung des Verstandnisses fUr individuelle psychische Besonderheiten 
geradezu entgegen. Diese Inspektoren waren daher fur die psycholo
gische Erfassung der Straflinge und fUr eine besondere Einwirkung auf 
sie im allgemeinen denkbar ungeeignet. 

Schenkten demnach Leiter und Inspektoren der Personlichkeit des 
Straflings ein nur sehr oberflachliches Interesse, so galt dasselbe auch 
von den ubrigen Oberbeamten. Der Arzt, von dem man am ersten Ver
standnis und Teilnahme fur die Gefangenen erwarten sollte, versagte 
darin meist ganz. Er war im Nebenamte tatig; sein iiberwiegendes 
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Interesse wendete er der ärztlichen Praxis außerhalb der Strafanstalt 
zu. Seine Tätigkeit in dem Gefängnis beschränkte sich fast auf die Be
handlung der körperlich Leidenden; zum Verständnis seelischer Regel
widrigkeiten fehlte ihm zumeist die nötige Ausbildung. Seine Bezie
hungen zu den körperlich gesunden Sträflingen waren daher flüchtig und 
oberflächlich. In der Tat sind mir zahllose Akten von Korrigenden- und 
Strafanstalten durch die Finger gegangen, in denen sich das ärztliche 
Urteil über den Gefangenen auf den lakonischen Spruch beschränkte: 
"Frei von Läusen, keine Bruchanlage." Auch der Strafanstaltsarzt 
LEPPMANN667) klagte über die unzureichende ärztliche Versorgung der 
Gefangenen und meinte ähnlich: "Wir wollen uns doch nichts vor
machen! Wir haben Strafvollzugspapiere, in denen zur individuellen 
Bezeichnung weiter nichts steht als: mit Ungeziefer nicht behaftet!" 

Ein wirkliches Eingehen auf die Gefangenen, ein planmäßiges Ein
wirken auf sie konnte daher nur von den Geistlichen erwartet werden. 
Daß viele von ihnen dieser Aufgabe gerecht wurden, soweit das ohne 
psychiatrische Erfahrung möglich ist, ist zuzugeben. Es soll auch an
erkannt werden, daß einige von ihnen ~ PHILIPPr9 45), JÄGER493), 
STADE1192, 1194), KRAUss6°2, 603) u. a. ~ durch feine psychologische 
Schilderungen des Gefangenen die Kriminalpsychologie gefördert haben. 
Allein auf der anderen Seite gaben die geistlichen Gutachten, die den 
Strafvollzugsakten vielfach angefügt wurden, recht oft ein trübes Bild 
von der Weltfremdheit, "Cnduldsamkeit und Verständnislosigkeit ge
rade des Gefängnisseelsorgers. 

Daß die Beziehungen zwischen den Oberbeamten und den Sträflingen 
locker bleiben mußten, und daß von einer auf gründlicher Kenntnis der 
Persönlichkeit aufbauenden erzieherischen Einwirkung auf sie nicht die 
Rede sein konnte, hat auch KROHNE945) nicht bezweifelt. Sonst hätte er 
wohl kaum die Forderung gestellt, daß auch die "Unterbeamten, welche 
täglich in unmittelbarem Verkehr mit den Gefangenen sind'', sich an der 
"allgemeinen Seelsorge" beteiligen sollten. Aus den einmütigen Klagen 
über das tiefe Niveau des Aufsichtspersonals_ mag man ermessen, wie es 
mit dieser Seelsorgertätigkeit der Aufseher bestellt sein mochte. 

Da dem Beamten die Vorbildung, die Erfahrung, die Zeit, vielfach 
auch das Interesse für eine eingehende Beschäftigung mit den Ge
fangenen fehlte, beruhte das Urteil, das er sich über den Sträfling bildete, 
im wesentlichen auf den aktenmäßigen Angaben, die der Strafanstalt 
über das Vorleben und die Kriminalität des Gefangenen von dem Ge
richte zur Verfügung gestellt werden, und auf vereinzelten und zu
sammenhangslosen Eindrücken, die man von dem Sträfling in der Anstalt 
gewann. Beides genügte aber in der Mehrzahl der Fälle nicht, um dem 
Strafanstaltsbeamten einen Einblick in das Innere des Gefangenen zu 
!lewähren. Die Mitteilungen, die das überweisende Gericht über den 
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Interesse wendete er der arztlichen Praxis auBerhalb der Strafanstalt 
zu. Seine Tatigkeit in dem Gefangnis beschrankte sich fast auf die Be
handlung der korperlich Leidenden; zum Verstandnis seelischer Regel
widrigkeiten fehlte ihm zumeist die notige Ausbildung. Seine Bezie
hungen zu den korperlich gesunden Straflingen waren daher fliichtig und 
oberflachlich. In der Tat sind mir zahUose Akten von Korrigenden- und 
Strafanstalten durch die Finger gegangen, in denen sich das arztliche 
Urteil iiber den Gefangenen auf den lakonischen Spruch beschrankte: 
"Frei von Lausen, keine Bruchanlage." Auch der Strafanstaltsarzt 
LEPPMANN667) klagte iiber die unzureichende arztliche Versorgung der 
Gefangenen und meinte ahnlich: "Wir wollen uns doch nichts vor
machen! Wir haben Strafvollzugspapiere, in denen zur individueUen 
Bezeichnung weiter nichts steht als: mit Ungeziefer nicht behaftet!" 

Ein wirkliches Eingehen auf die Gefangenen, ein planmaBiges Ein
wirken auf sie konnte daher nur von den Geistlichen erwartet werden. 
DaB viele von ihnen dieser Aufgabe gerecht wurden, soweit das ohne 
psychiatrische Erfahrung moglich ist, ist zuzugeben. Es soU auch an
erkannt werden, daB einige von ihnen ~ PHILIPPI945), JAGER493), 

STADE1192,1194), KRAUSS602,603) u. a. ~ durch feine psychologische 
Schilderungen des Gefangenen die Kriminalpsychologie gefOrdert haben. 
Allein auf der anderen Seite gaben die geistlichen Gutachten, die den 
Strafvollzugsakten vielfach angefiigt wurden, recht oftein triibes Bild 
von der Weltfremdheit, "Cnduldsamkeit und Verstandnislosigkeit ge
rade des Gefangnisseelsorgers. 

DaB die Beziehungen zwischen den Oberbeamten und den Straflingen 
locker bleiben muBten, und daB von einer auf griindlicher Kenntnis der 
Personlichkeit aufbauenden erzieherischen Einwirkung auf sie nicht die 
Rede sein konnte, hat auch KROHNE945) nicht bezweifelt. Sonst hatte er 
wohl kaum die Forderung gesteIlt, daB auch die" Unterbeamten, welche 
taglich in unmittelbarem Verkehr mit den Gefangenen sind", sich an der 
"aUgemeinen Seelsorge" beteiligen soUten. Aus den einmiitigen Klagen 
iiber das tiefe Niveau des Aufsichtspersonals. mag man ermessen, wie es 
mit dieser Seelsorgertatigkeit der Aufseher bestellt sein mochte. 

Da dem Beamten die Vorbildung, die Erfahrung, die Zeit, vielfach 
auch das Interesse fiir eine eingehende Beschaftigung mit den Ge
fangenen fehlte, beruhte das Urteil, das er sich iiber den Strafling bildete, 
im wesentlichen auf den aktenmaBigen Angaben, die der Strafanstalt 
iiber das Vorleben und die Kriminalitat des Gefangenen von dem Ge
richte zur Verfiigung gestellt werden, und auf vereinzelten und zu
sammenhangslosen Eindriicken,die man von dem Strafling in der Anstalt 
gewann. Beides geniigte aber in der Mehrzahl der FaIle nicht, um dem 
Strafanstaltsbeamten einen Einblick in das Innere des Gefangenen zu 
!lewahren. Die Mitteilungen, die das iiberweisende Gericht iiber den 
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Sträfling macht, sind äußerst kärglich und beschränken sich bestenfalls 
auf den Inhalt der Urteilsgründe; "über Veranlagung, Charakter, Er
ziehung und Milieuwirkungen vermag der Richter nichts anzugeben, 
weil sich seine Ermittlungen nicht auf diese Dinge erstreckten. Freilich 
war es in vielen Anstalten üblich, vermittels vorgedruckter Fragebogen 
von den Pfarrern des Heimatortes eingehendere Erkundigungen über 
den Gefangenen einzuziehen. Allein wie dürftig und ungenau diese zu
meist ausfallen, ist hinreichend bekannt, und so war es bei der starken 
Arbeitsüberhäufung der Beamten auch bei bestem Willen fast un
möglich, objektives Material zur Beurteilung der Sträflinge herbeizu
schaffen. Die eigenen Beobachtungen der Beamten an den Gefangenen 
konnten aber bei der Art des Strafvollzugs nur oberflächlich und flüchtig 
sein. Zunächst erschwerte die Verwahrung des Gefangenen in Einzelhaft 
ein genaueres Erfassen seiner Individualität in hohem Maße. Er war 
den größteri Teil des Tages allein; ein Gedankenaustausch zwischen Be
amten und Sträfling war nur während der Zellenbesuche möglich; die 
Art jedoch, wie diese notgedrungen ausgeführt wurden, war nicht ge
eignet, die Erfassung der Persönlichkeit des Gefangenen wesentlich zu 
fördern. In der Gemeinschaftshaft stand der Gefangene zwar dauernd 
unter Aufsicht und Beobachtung. Doch auch hier stellten sich der Be
urteilung seines Wesens große Schwierigkeiten entgegen. Im freien 
Leben vermögen wir, auch ohne daß wir mit dem Menschen in Gedanken
austausch treten, lediglich aus der Beobachtung seines Verhaltens uns 
ein ungefähres Bild von seinem Charakter zu machen. Die Art, wie er 
auf bestimmte Vorgänge reagiert, wie er sich den verschiedenen Situa
tionen anpaßt, seine Gewohnheiten und Interessen werfen ein Licht auf 
seine Persönlichkeit. Die Verhältnisse in der Strafanstalt boten jedoch 
wenig Wechsel, der Gefangene hatte selten Gelegenheit, frei zu wählen 
und zu handeln, jede individuelle Regung wurde von der strengen Haus
ordnung unterdrückt. Hatte der Gefangene nicht selbst das Bedürfnis 
zur Aussprache, so gewährten oft nur die Briefe einen Einblick in das, 
was in seinem Innern vorging. Wo auch diese fehlten, baute sich das 
Urteil der Beamten ausschließlich auf das Votum der Arbeitsaufseher 
und des Geistlichen auf. Wer sich in die Hausordnung fügte, fleißig 
arbeitete und sich an den kirchlichen Übungen eifrig beteiligte, erhielt ein 
gutes Zeugnis; wer sich nicht unterzuordnen vermochte, womöglich mit 
Wort und Tat sich gegen den Zwang aufbäumte, und wer es nicht über 
sich zu gewinnen vermochte, seine freie Überzeugung zu opfern, und den 
Kirchendienst verweigerte, hatte das Anrecht auf eine günstige Charak
teristik verscherzt. Gerade die übermäßige Bewertung der religiösen 
Einkehr als ein Zeichen wirklicher Läuterung und günstiger sozialer 
Prognose des Sträflings war ein sehr verbreiteter Fehler. Wenn man be
denkt, daß unsere Verbrecher mit seltener Ausnahme der Kirche völlig 
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Strafling macht, sind auBerst karglich und beschranken sich bestenfalls 
auf den Inhalt der Urteilsgriinde; ·iiber Veranlagung, Charakter, Er
ziehung und Milieuwirkungen vermag der Richter nichts anzugeben, 
weil sich seine Ermittlungen nicht auf diese Dinge erstreckten. Freilich 
war es in vielen Anstalten iiblich, vermittels vorgedruekter Fragebogen 
von den Pfarrern des Heimatortes eingehendere Erkundigungen iiber 
den Gefangenen einzuziehen. Allein wie diirftig und ungenau diese zu
meist ausfallen, ist hinreiehend bekannt, und so war es bei der starken 
Arbeitsiiberhaufung der Beamten auch bei bestem Willen fast un
moglich, objektives Material zur Beurteilung der Straflinge herbeizu
schaffen. Die eigenen Beobaehtungen der Beamten an den Gefangenen 
konnten aber bei der Art des Strafvollzugs nur oberflaehlich und fliiehtig 
sein. Zunaehst erschwerte die Verwahrung des Gefangenen in Einzelhaft 
ein genaueres Erfassen seiner Individualitat in hohem MaBe. Er war 
den groBteri Teil des Tages allein; ein Gedankenaustausch zwischen Be
amten und Strafling war nur wahrend der Zellenbesuche moglich; die 
Art jedoeh, wie diese notgedrungen ausgefiihrt wurden, war nieht ge
eignet, die Erfassung der Personlichkeit des Gefangenen wesentlich zu 
fordern. In der Gemeinschaftshaft stand der Gefangene zwar dauernd 
unter Aufsieht und Beobaehtung. Doeh auch hier stellten sieh der Be
urteilung seines Wesens groBe Sehwierigkeiten entgegen. 1m freien 
Leben vermogen wir, auch ohne daB wir mit dem Mensehen in Gedanken
austausch treten, lediglieh aus der Beobachtung seines Verhaltens uns 
ein ungefahres Bild von seinem Charakter zu machen. Die Art, wie er 
auf bestimmte Vorgange reagiert, wie er sich den versehiedenen Situa
tionen anpaBt, seine Gewohnheiten und Interessen werfen ein Licht auf 
seine Personliehkeit. Die Verhaltnisse in der Strafanstalt boten jedoch 
wenig Wechsel, der Gefangene hatte selten Gelegenheit, frei zu wahlen 
und zu handeln, jede individuelle Regung wurde von der strengen Haus
ordnung unterdriickt. Hatte der Gefangene nicht selbst das Bediirfnis 
zur Aussprache, so gewahrten oft nur die Briefe einen Einblick in das, 
was in seinem Innern vorging. Wo auch diese fehlten, baute sich das 
Urteil der Beamten ausschlieBlich auf das Votum der Arbeitsaufseher 
und des Geistlichen auf. Wer sich in die Hausordnung fiigte, fleiBig 
arbeitete und sich an den kirchlichen "Obungen eifrig beteiligte, erhielt ein 
gutes Zeugnis; wer sich nicht unterzuordnen vermochte, womoglich mit 
Wort und Tat sich gegen den Zwang aufbaumte, und wer es nieht iiber 
sieh zu gewinnen vermoehte, seine freie fiberzeugung zu opfern, und den 
Kirehendienst verweigerte, hatte das Anreeht auf eine giinstige Charak
teristik verscherzt. Gerade die iibermaBige Bewertung der religiosen 
Einkehr als ein Zeiehen wirklicher Lauterung und giinstiger sozialer 
Prognose des Straflings war ein sehr verbreiteter Fehler. Wenn man be
denkt, daB unsere Verbrecher mit seltener Ausnahme der Kirehe vollig 
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entfremdet sind und in der Freiheit niemals das Bedürfnis nach religi
ösem Zuspruch zeigen, so hätte man sich klar sein sollen, daß ihre Wand
lung in der Strafanstalt, wenn nicht Heuchelei und Scheinheiligkeit, so 
doch Äußerungen derselben Charakterlosigkeit und Beeinflußbarkeit 
sind, die letzten Endes auch die Ursache für ihre gesetzwidrige Lebens
führung waren. In Verkennung dieser Tatsache erhielten vielfach ge
rade chronische Alkoholisten, haltlose Gewohnheitsverbrecher die besten 
Zeugnisse, während umgekehrt willensstarke und daher sozial wert
vollere Affektverbrecher die ungünstigste Beurteilung erfuhren. 

Am oberflächlichsten pflegten die Beziehungen zwischen den Be
amten und Gefangenen in den Korrigendenanstalten zu sein. Paßte 
sich der Korrigend der Ordnung des Hauses an, und gab er keine Ge
legenheit zu Verwarnungen und Bestrafungen, so beschränkte sich der 
Gedankenaustausch zwischen Oberbeamten und Gefangenen fast nur 
auf die Feststellung seiner Personalien und einige allgemeine Ermah
nungen bei der Aufnahme sowie einige Worte ähnlichen Inhalts bei der 
Entlassung. Ordnete nicht zufällig eine Behörde, etwa zur ·Feststellung 
des Unterstützungswohnsitzes, eine gründlichere Vernehmung des Korri
genden an, so lernte der "Erzieher" von der Vergangenheit seines 
Zöglings meist nur die Entscheidung des überweisenden Gerichts und 
die dürren Zahlen kennen, die das Strafregister bringt. Er wußte jedoch 
nichts von den Ursachen seines Scheiterns, nichts von seiner Persönlich
keit und seinem Charakter, was nicht unliebsam offen zutage trat, 
nichts von dem, was den Menschen in seinem Innern bewegte. So war 
es möglich, daß ein bayrisches Arbeitshaus einen professionellen 
Bettelbetrüger und Glücksspieler innerhalb weniger Jahre unter zwei 
verschiedenen Namen Monate und Jahre hindurch verwahren konnte, 
ohne daß auch nur einer der Beamten die Identität des "Grafen X." 
mit dem einige Jahre vorher entlassenen "Kaufmann B." geahnt hätte! 

Meine Herren! Der Strafanstaltspfarrer PHILIPPI945) faßt sein Urteil 
über den Strafvollzug in folgende Sätze zusammen: 

"Die Strafanstalt ist die Verbrecherkaserne. Kasernenartig geregelt ist der 
Tageslauf. Alles, was hier geschieht, wird befohlen. Aufstehen, Essen, Trinken, 
Arbeiten und Schlafen. Ja, soweit irgendeine Befehlsmöglichkeit über den Ver
brecher erreichbar ist, wird sie vorgeschoben bis an die äußerste Grenze, und das 
Reich freier Selbstverfügung wird verengt bis zum schnürenden Reifen um die 
Menschenbrust. Die Bewegungsfreiheit, der tägliche halbstündige Rundgang im 
Hof - man möchte sagen, bei der gleichmäßigen Bewegung, die Zahl der Schritte 
und Atemzüge- ist durch Vorschrift geregelt. Dre Zusammensetzung der Speisen 
ist bis aufs Gramm bestimmt. Das täglich zu leistende Arbeitspensum hat seine 
strenge Regelung; Briefschreiben, im Zuchthaus alle drei Monate ein Brief . . . 

Das System der Freiheitsentziehung ist bis in die feinsten Nervenpartikel des 
Bestraften ausgebildet. 

Numeriert unparteiisch in Reih und Glied ist die Behandlung der unifor
mierten Verbrecher. Peinlich sorgfältige Verwaltung führt die Akten und die 
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ohne daB auch nul' einer del' Beamten die ldentitat des "Grafen X." 
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Meine Herren! Del' Strafanstaltspfarrer PHILIPPI945) faBt sein Urteil 
iiber den Strafvollzug in folgende Satze zusammen: 

"Die Strafanstalt ist die Verbrecherkaserne. Kasernenartig geregelt ist der 
Tageslauf. Alles, was hier geschieht, wird befohlen. Aufstehen, Essen, Trinken, 
Arbeiten und Schlafen. Ja, soweit irgendeine Befehlsmoglichkeit tiber den Ver
brecher erreichbar ist, wird sie vorgeschoben bis an die auBerste Grenze, und das 
Reich freier Selbstverfiigung wird verengt bis zum schniirenden Reifen um die 
Menschenbrust. Die Bewegungsfreiheit, der tagliche halbsttindige Rundgang im 
Hof - man mochte sagen, bei der gleichmaBigen Bewegung, die Zahl der Schritte 
und Atemztige - ist durch Vorschrift geregelt. DIe Zusammensetzung der Speisen 
ist bis aufs Gramm bestimmt. Das taglich zu leistende Arbeitspensum hat seine 
strenge Regelung; Briefschreiben, im Zuchthaus aIle drei Monate ein Brief. . . 
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Kasse. Und der normale Gefangene ist der, der sich willenlos einordnet in den 
Betrieb. Er macht keine Schererei. Überhaupt sieht es dieser Betrieb in erster 
Linie darauf ab, daß ,nichts passiert' und daß die Karre läuft. So ist der Dienst 
am verträglichsten für die Beamten, die, wie das so ist, ihren Dienst tun müssen 
mit dem Auge nach dem Vorgesetzten. Diejenigen sind die bequemsten, denen 
ihre Strafe innerlich nichts mehr zu schaffen macht. Sie führen sich hausord
nungsmäßig und haben ,reine Akten'. Gegen sie braucht man nicht als Tierbändiger 
aufzutreten. Sie haben die brave Unterlippe und den unterwürfigen Blick und
sind die minderwertigste Sorte und größten Gauner, die sogar ihre Leidensgenossen 
ausspionieren und' verraten, um sich ,die doppelte Schmalzzulage' zum Brot zu 
verdienen. 

l:"nd wer in der Faust der Mauerzelle sich zappelnd abquält, sich nicht haus
ordnungsmäßig verhält, den Wasserkrug zerbricht und nicht brav Pensum macht, 
kriegt eine schlechte Führungsnote und fliegt demnächst ,in die Eisen'. 

Und die Beamten selbst, was wollen sie anders machen, als nach Schema F 
verfahren, damit möglichst wenig vorfällt ? Alles Beamtenturn hat seine besondere 
Gefahr für den Charakter. Und eine große, sittliche Gefahr ist jene beamtete 
t'berzeugung, die sich dienstlich regulieren läßt, wie die Zentralheizung. Weiß 
man doch, daß derjenige Strafanstaltsvorsteher ,oben' am besten angeschrieben 
ist, bei dem ,alles in Ordnung' ist. Andernfalls ist ein Vorsteher ,nicht auf der 
Höhe' und fällt bei seinem Vorgesetzten unangenehm auf. Der muß dann kommen 
mit der schwarzen Mappe und stundenlang Beschwerden von Gefangenen ab
hören, statt sich ein paar interessante Fälle vom Vorsteher erzählen zu lassen, 
weil ,nichts Besonderes vorliegt'. 

Man muß es noch ausdrücklich sagen, was erstaunlich wäre, wenn sich's anders 
verhielte: Unser Strafvollzug ist Verwaltungsapparat, ist die Kasernierung des 
Lasters. Und der Apparat funktioniert und klappert eintönig wie in der Mühle 
der :Mahlgang. - \Velchen Menschenkenner mag es überraschen, daß in einem 
solchenunlebendigen System die humanitären Erleichterungen der Strafe bei dem 
Verbrecher nicht anschlagen?" -

Welche Kämpfe gegen Verständnislosigkeit, Indolenz und Bureau
kratismus mag dieser Mann geführt und welche Enttäuschungen dabei 
erlitten haben, bevor er sich entschloß, mit diesen bitteren Worten den 
Stab über seinen Lebensberuf zu brechen! 

X. Vorlesung. 
Die Mängel:und Schwierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher.- Das 

Strafanstaltswesen vor dem Kriege (Fortsetzung). -Die Verkennung der geistigen 
Mängel in Strafvollzug.- Die amtlichen Statistiken über geisteskranke und geistig 
minderwertige Rechtsbrecher in preußischen Anstalten. 

Meine Herren! In der vorigen Vorlesung habe ich gezeigt, daß der 
Gefängnisbeamte den geistigen Mängeln des Sträflings bisher nicht ge
recht werden konnte: Zwölfjährige gute Führung beim Militär und Be
förderung zum Unteroffizier vermochten nun einmal eine gute Vor
bereitung zu einem schweren und verantwortungsvollen Beruf nicht zu 
ersetzen. Aber nicht nur der Mangel an Erfahrung, sondern auch die nur 
ganz oberflächliche Beschäftigung mit den Gefangenen hinderten den 
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Beamten, in das Seelenleben des Strafanstaltsinsassen einzudringen. 
Daß infolgedessen sowohl die sinnfälligen Geisteskrankheiten, besonders 
aber auch die weniger in Erscheinung tretenden geistigen Minderwertig
keiten ungemein häufig verkannt wurden, ist daher zu erwarten, soll 
aber noch ausdrücklich bewiesen werden. 

Bereits die gelegentlichen schriftlichen oder mündlichen Ausführungen 
der Strafanstaltsbeamten über die Behandlung geisteskranker und 
geistig abnormer Gefangener zeigen, daß die Strafvollzieher, wie die 
meisten anderen Laien auch, unter Geisteskrankheit die stürmische 
Psychose verstanden. Geisteskrank war der tobsüchtige, verwirrte, be
nommene, sich unsinnig gebärdende Sträfling; der äußerlich geordnete 
und besonnene Kranke, der sich unauffällig in die Hausordnung fügte, 
war bestenfalls "geistig minderwertig", mochte er auch Beeinträchti
gungsideen äußern, an Sinnestäuschungen leiden oder die deutlichen 
Zeichen der erworbenen geistigen Schwäche aufweisen. Als kennzeich
nende Beispiele für diese Auffassung will ich Ihnen nur zwei Äußerungen 
von Strafvollzugsbeamten anführen: Der Strafanstaltsdirektor FINKELN
BURG264) meinte gelegentlich "Geisteskranke würden allerdings die 
Anstaltsdisziplin zerstören, da sie in ihrer vollkommenen Willens
unfreiheit nur noch wie blinde Naturkräfte walten"; in Preußen bleibe 
daher ein irrsinniger Sträfling "ja nie Objekt des Strafvollzuges, er wird 
sofort aus der Anstaltsgemeinschaft ausgeschaltet und in Irrenabteilungen 
überführt". Der Oberinspektor KLuss572) setzte sich in einem Referat 
über die Behandlung des geistig Minderwertigen im Strafvollzuge warm 
für die IsoHerhaft bei diesen Kranken ein, "wenn die Beschränktheit des 
geistig Minderwertigen nicht so hochgradig ist, daß fremde Hilfe und 
Unterstützung notwendig erscheint"! DieseBeispiele völliger Verständnis
losigkeit für das Wesen des Irreseins und der geistigen Minderwertigkeit 
ließen sich aus den Berichten von Strafvollzugsbeamten noch beliebig 
vermehren314• 896). Ich bin weit davon entfernt, ihnen diese Unkenntnis 
in der Psychiatrie irgendwie zum Vorwurf zu machen; das wäre nach 
dem, was über ihre Vorbildung gesagt worden ist, ebenso töricht wie 
ungerecht. Es ist aber aus dieser Sachlage heraus verständlich, daß 
der Arzt an der :Feststellung krankhafter Zustände unter äen Gefange
nen bei den Strafvollzugsbeamten bisher wenig Unterstützung fand, ja 
häufig sogar auf mehr. oder weniger passive oder gar aktive Resistenz 
stieß. Die Neigung der Strafvollzieher, die krankhafte Unfähigkeit 
des Gefangenen, sich der strengen Zucht der Anstalt anzupassen, 
als planmäßige Auflehnung gegen die Disziplin zu bewerten, hatte 
zur Folge, daß viele geisteskranke Sträflinge erst die ganze Stufen
leiter der Disziplinarstrafen durchlaufen mußten, bevor sich der 
Verdacht auf bestehende Geisteskrankheit erhob und der Arzt zu Rate 
gezogen wurde35• 464). 
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Leider fand jedoch der geisteskranke Gefangene auch bei den Straf
anstaltsärzten längst nicht immer die richtige Beurteilung und Be
handlung. Auch den psychiatrisch meist unerfahrenen Ärzten galt die 
Geisteskrankheit, solange sie nicht sinnfällig geworden und als Tobsucht, 
Verwirrtheit oder Blödsinn in Erscheinung trat, oft als "geistige Minder
wertigkeit". Als im Jahre 1906 an der Strafanstalt in Brandenburg eine 
Abteilung für Minderwertige eröffnet wurde, füllte sich diese in kurzer 
Zeit mit Personen, die zum großen Teil zu den in engstem Sinne "geistig 
Kranken" gehörten1202). Die Schilderungen des Arztes an der Branden
burgor Anstalt, KLB"GE564), geben ein sehr belehrendes Bild von den 
Seelenzuständen, die von Beamten und Ärzten als "geistige Minder
wertigkeiten" bezeichnet und der Minderwertigenabteilung Brandenburg 
überwiesen wurden. Unter diesen Verhältnissen kann es nicht über
raschen, daß die Verkennung der Geisteskrankheit als Simulation in 
preußischen Strafanstalten bis in die allerletzte Zeit noch gang und gäbe 
war. So wies noch im Jahre 1911 das Ministerium des Innern1202) tadelnd 
auf den Bericht eines Gefängnisarztes hin, wonach von 20 der Geistes
störung verdächtigen Personen seiner Anstalt mehr als die Hälfte Simu
lanten seien. Inwieweit dieser Tadel vielleicht nicht gerechtfertigt war, 
soll uns in einem andern Zusammenhange später noch interessieren. 

Jedenfalls muß zugegeben werden, daß das Ministerium ein gewisses 
Verständnis für die Unzulänglichkeit der Beurteilung geisteskranker und 
geistig abnormer Rechtsbrecher durch die Beamten hatte und bestrebt 
war, die Kenntnis seelischer Regelwidrigkeiten bei ihnen zu heben. Es 
soll auch nicht bestritten werden, daß diese Bestrebungen einen gewissen 
Erfolg hatten, und daß die Erfassung krankhafter Seelenzustände in den 
Kreisen der Strafvollzugsbeamten, Arbeitshausleiter und Fürsorge
erzieher im Laufe der letzten Jahre im Wachsen begriffen war. Ja, wenn 
wir die in Auszügen wiedergegebenen Mitteilungen der Vorsteher, Geist
lichen und Ärzte unserem Urteil über den damaligen Stand des preu
ßischen Strafvollzugs allein zugrunde legen wollten, müßten wir zu dem 
Schlusse kommen, daß in der Erkennung, Beurteilung und Behandlung 
der seelisch abnormen Sträflinge kaum noch etwas zu wünschen übrig
bliebe. 

Von Jahr zu Jahr nahmen die Auslassungen über die geistig Minder
wertigen einen breiteren Raum in den Berichten ein. Eingehend wurde 
ihrer Verbreitung unter den Insassen der Strafanstalten gedacht; einige 
Vorsteher bezeichneten 20-25, ja 30 vH und mehr des Bestandes als 
geistig minderwertig. Einzelne Beamte erklärten die meisten Gewohn
heitsverbrecher für psychisch abnorm, der häufige Rückfall sei an sich 
schon ein Merkmal geistiger Minderwertigkeit ... Die Zahl der schwachen 
und haltlosen psychisch und physisch defekten Menschen unter den 
Rückfallsverbrechern sei sehr groß; als Grund ihrer Verfehlung ergebe 
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106 X. Vorlesung. 

sich immer wieder geistige Minderwertigkeit und eine durch diesen Zu
stand mit veranlaßte Notlage ... Die Zahl der Minderwertigen unter 
den Gefangenen wachse mit jedem Jahr; zum Teil sei das auf die zu
nehmende Erfahrung der Beamten in der Erkennung der seelischen 
Regelwidrigkeiten zurückzuführen, doch lasse sich auch nicht bestreiten, 
daß unsere heutigen sozialen Verhältnisse, namentlich in den breiten 
Schichten der Bevölkerung der Großstädte und der Industriezentren, 
den Menschen geistige Defekte als ein verhängnisvolles Erbteil aJf die 
Welt geben oder geistig gesunde Anlagen derartig verwirrten, daß die 
geistige und sittliche Widerstandskraft fehle, den Anreizungen zu 
Rechtsbrüchen zu widerstehen ... Sie seien dem Kampfe ums Dasein 
nicht gewachsen, von der sozialen Fürsorge vernachlässigt, fielen sie 
dem Verbrechen anheim, und das Gefängnis trete an Stelle der Armen
pflege . . . In zunehmendem Maße werde auch erkannt, daß der normale 
Gefangene lenksam und friedfertig sei und sich in die Ordnung der An
stalt einfüge; Verstöße und Auflehnung gegen die Disziplin seien fast 
ausschließlich durch geistige Minderwertigkeit bedingt . . . Wenn es 
ab und zu zu dem sogenannten Zuchthausknall komme, so sei eine der
artige Äußerung fast immer pathologischer Natur und als Anfall von 
Tobsucht zu betrachten ... Es wäre sonderbar, wenn sich die Anfällig
keit des Nervensystems der Menschen von heute nicht auch im Gefängnis 
widerspiegelte, und wenn sie sich nicht gerade dort am heftigsten offen
barte, wo die strenge Ordnung des täglichen Lebens einer kranken Seele 
so leicht zu Erregungen Veranlassung geben könne ... Nicht nur bei 
den Oberbeamten, auch beim Aufsichtspersonal nehme das Verständnis 
für die Behandlung der geistig Abnormen beständig zu ... Bei Auf
regungszuständen treten ärztliche Verordnungen an Stelle disziplinärer 
Zwangsmittel, und das scharfe Anfahren sei dem freundlichen Ver
stehen und der ruhigen Zurechtweisung gewichen ... usw. 

Die Ehrlichkeit der Berichterstatter soll gewiß nicht angezweifelt 
werden. Es soll auch zugegeben werden, daß manche Strafvollzugs
beamten ein weitgehendes Verständnis für die geistig abnormen Sträf
linge an den Tag legten, und in vereinzelten Anstalten die geistigen 
Mängel der Gefangenen erkannt und soweit als möglich berücksichtigt 
wurden. Was ich bestreiten muß, ist, daß diese besonderen Berichte 
einen Rückschluß auf die Beurteilung und Behandlung der psychisch 
abnormen Sträflinge im allgemeinen zulassen. 

Meine Herren! Die Richtigkeit meiner Behauptung bedarf noch 
näherer Begründung an Hand objektiver Grundlagen. Erinnern wir uns, 
daß die geistige Störung im allgemeinen sinnfälliger und für den Laien 
leichter erkennbar ist als die der sogenannten geistigen Minderwertig
keit, so mußte, falls das Verständnis der Strafvollzugsbeamten für diese 
leichteren psychischen Mängel so allgemein zugenommen hatte, wie es 
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Die amtliche Statistik. 107 

nach den Berichten des preußischen Ministeriums des Iimern scheinen 
möchte, auch die Erkennung der Geisteskranken im engeren Sinne ganz 
erheblich häufiger geworden sein. Wir wollen versuchen, die Frage auf 
Grund der statistischen Nachweise der preußischen Ministerien über die 
krankhaften Insassen der Strafanstalten, der Arbeitshäuser und Für
sorgeanstalten zu lösen. Ich bediene mich dabei der Ziffern, die KURT 
DELirs für einen Seminarvortrag 210 

aus den amtlichen Berichten er" 
rechnete. 

Die graphische Darstellung I 
gibt Ihnen die Zahlen der als 
Geisteskranke erkannten männ
lichen und weiblichen Zuchthaus
insassen, auf 10000 Gefangene be
rechnet, wieder. Aus ihr geht 
hervor, daß die als Geisteskranke 
angeführten männlichen Zucht
häusler seit dem Jahre 1901 deut
lich zugenommen, während die 
als geistesgestört erkannten weib
lichen Insassen nach einem vor
übergehenden starken Anwachsen 
in den Jahren 1904-1909 wieder 

200 

190 

130 

170 

15() 

150 

111() 

130 

120 

110 

100 

!JO 

80 

sehrerheblichabgenommenhatten. 7o 
In den Jahren 1905-1913wurden 

5() 

von 82 332 Zugängen beiderlei 
Geschlechts 3037 = 3,69 vH als 50 

geisteskrank bezeichnet. Im Jahre II() 

-

A J\ I 
I \ 1/ 
I 

"' \ I 

I \ r~ J 
I \I 

~ 
\ 

A 

V\ \ 
( \ " 

PI 

I I 

I I I 

I I,\ 

I 

/ I 
I \ 

\ 

" ' 
/ \J 1913 ·wurden von 18145 männ- 30 !IS 97 99 01 01 n~ 1/7 no 11 11 

liehen Sträflingen 319 = 1,76 vH, 
von 1176 weiblichen 6 = 0,5 vH 
als geistig krank angeführt. 

Abb. 1. Von 10000 Insassen preußischer 
Zurhthäuser wurden als geisteskrank erkannt: 
-- Männ~r -------- Frauen 

Die Abb. 2 gibt in der gleichen Berechnung die geisteskranken 
männlichen und weiblichen Insassen der dem inneren Ministerium unter
stellten Gefängnisse ·wieder. Der Fortschritt in der Erkennung der 
Geisteskranken unter den männlichen Gefangenen ist sehr gering, unter 
den weiblichen überhaupt nicht festzustellen. Die Zahl der als Kranke 
Erkannten ist viel kleiner als unter den Zuchthäuslern. Von 269118 Ge
fangenen beiderlei Geschlechts (Zugänge) in den Jahren 1905-1913 
wurden nach der amtlichen Statistik 2346, also nur 0,87 vH als geistes
krank bezeichnet. Im Jahre 1913 wurden von 70422 männlichen Ge
fangenen 297 = 0,42 vH, von 16309 Frauen nur 26 = 0,19 vH als 
geisteskrank erkannt. 
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lichen Straflingen 319 = 1,76 vR, 
von 1176 weiblichen 6 = 0,5 vR 
als geistig krank angefuhrt. 

Abb.1. Von 10000 Insassen preuBischer 
Zurhthauser wurden aIs geisteskrank erkannt: 
-- Miinn~r -------- Frauen 

Die Abb. 2 gibt in der gleichen Berechnung die geisteskranken 
miinnlichen und weiblichen Insassen der dem inneren Ministerium unter
stellten Gefangnisse ·wieder. Der Fortschritt in der Erkennung der 
Geisteskranken unter den miinnlichen Gefangenen ist sehr gering, unter 
den weiblichen uberhaupt nicht festzustellen. Die Zahl der als Kranke 
Erkannten ist viel kleiner als unter denZuchthauslern. Von 269118 Ge
fangenen beiderlei Geschlechts (Zugiinge) in den Jahren 1905-1913 
wurden nach der amtlichen Statistik 2346, also nur 0,87 vR als geistes
krank bezeichnet. 1m Jahre 1913 wurden von 70422 mannlichen Ge
fangenen 297 = 0,42 vR, von 16309 Frauen nur 26 = 0,19 vR als 
geisteskrank erkannt. 
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Die Abb. 3 endlich gibt die Zahlen der in den Gefängnissen der 
preußischen Justizverwaltung festgestellten Geistesstörungen wieder. 
In den "besonderen Gefängnissen", deren Einrichtungen und Insassen 
im wesentlichen denjenigen der dem Inneren Ministerium unterstellten 
Gefängnisse entsprachen, war die Zahl der erkannten Geisteskranken 
ungefähr die gleiche wie in diesen. Von 977251 Gefangenen beiderlei 
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Abb. 3. Von 10000 Insassen der 
dem preußischen J ustlzministerium 
unterstellten Gefängnisse wurden als 

geisti'skrank erkannt: 
---: in den "besonderen Gr-

fängnissen", 
--------: in den Gefängnissen mit 
. einer Belegung von 100 und mehr, 
-·-·-: m den Gefängnissen mit 

einer Belegung von 5Q---100. 

Geschlechts, die in den Jahren 1905-1913 Aufnahme fanden, wurde 
bei 4282 Geisteskrankheit festgestellt, also in 0,44 v H (gegenüber 0,87 v H 
in den Gefängnissen des Ministeriums des Innern während des gleichen 
Zeitraums). Im Jahre 1913 fielen auf 132200 Gefangene 582 Psycho
tische, also gleichfalls 0,44 vH. 

In den Gefängnissen mit einer durchschnittlichen Belegung von 100 
und mehr Gefangenen war die Zahl der erkannten Geisteskranken geringer. 
Von 1136267 Gefangenen, die in dem erwähnten Zeitraum zur Aufnahme 
gelangten, wurden nur 2028 = 0,18 vH als geistesgestört angeführt. Im 
Jahre 1913 fielen auf 125190 Gefangene 244 = 0,18 vH Geisteskranke. 

Am kleinsten war die Zahl der als geisteskrank bezeichneten Ge
fangenen in den Gefängnissen mit einer Belegung von 50-100 Mann. 
Nur 653 von 359670 Personen wurden als psychotisch angegeben, also 
0,14 vH. Im Jahre 1913 führte die Statistik 45 Geisteskranke von 
52576 Gefangenen, d. h. 0,09 vH an . 

.Also im Jahre 1913 wurden Geisteskranke gezählt: 
1. In den Anstalten des Ministeriums des Innern : 

{ in den Zuchthäusern . 
auf 10000 männliche Sträflinge in den Gefängnissen . 

{ in den Zuchthäusern . 
auf 10000 weibliche Sträflinge in den Gefängnissen . 

2. In den Anstalten des Ministeriums der Justiz: 

auf 10000 Sträflinge beiderlei in den mittleren Gefängnissen . { 
in den besonderen Gefängnissen 
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Verkennung der Geisteskranken im Strafvollzuge. 109 

Ein Blick auf die graphischen Darstellungen zeigt, daß ein :Fort
schritt in der Erkennung der geisteskranken Gefangenen nur bei den 
männlichen Zuchthäuslern festgestellt werden konnte, während die Zahl 
der erkannten Geisteskranken unter den übrigen Gefangenen ziemlich 
die gleiche geblieben war, zum Teil sogar abgenommen hatte. Der 
höchste Prozentsatz an Geisteskranken, der unter männlichen Zucht
hausinsassen festgestellt werden konnte, war 2,17 vH im Jahre 1910. 
KROHNE614) selbst schätzte die Zahl der geisteskranken Zuchthäusler 
fast fünfmal so hoch ein, auf "durchschnittlich 10 vH". Wie außerordent
lich stark auch diese Ziffer hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, zeigten 
uns die bereits besprochenen Ergebnisse psychiatrischer Untersuchungen 
verschiedener Rechts brechergruppen. 

1\ian könnte freilich einwenden, die aus der Statistik gezogenen 
Schlüsse seien irrig: infolge der ständig wachsenden Irrenfürsorge 
kämen von vornherein weniger Geisteskranke mit den Gesetzen in 
Konflikt, überdies würden die Störungen von den gründlicher aus
gebildeten Gerichtsärzten früher erkannt, so daß die absolute Zahl der 
in die Strafanstalten aufgenommenen geisteskranken Gefangenen von 
Jahr zu Jahr geringer geworden sein müsse. Wenn trotzdem ebenso viele 
Gefangene als gestört festgestellt würden, so spreche das entschieden 
für ihre sorgfältigere Auslese durch die Beamten. Dieser Einwand ist 
nur scheinbar richtig. Daß zwar vor 50 Jahren mehr Geisteskranke als 
jetzt verurteilt und den Strafanstalten zugeführt wurden, ist zweifellos, 
und wir würden diese Tatsache beim Vergleich der Statistik zweier weit 
auseinander liegender Jahrgänge gewiß berücksichtigen müssen. Allein, 
die Entwicklung der Irrenfürsorge und die Verbreitung psychiatrischer 
Kenntnisse unter Richtern und Sachverständigen schreitet so langsam 
fort, daß die Zahl der durch Versorgung in der Irrenanstalt und Er
kennung im Strafverfahren vor dem Strafhause bewahrten Geistes
kranken im Laufe von 15 Jahren kaum so erheblich zugenommen 
haben dürfte. Auf einen Vergleich der statistischen Ergebnisse des 
letzten Jahrzehnts vor dem Weltkriege - und in dieses fällt auch die 
angebliche Zunahme des Verständnisses für geistige Abnormitäten -
trifft somit der Einwand nicht zu. Immerhin will ich zur Stütze meiner 
Behauptung, daß die Erkennung der psychischen Mängel in den Straf
anstalten im Gegensatz zu den Behauptungen in den ministeriellen Be
richten keine wesentlichen Fortschritte gemacht hatte, Ihnen noch 
weitere Beweise vorlegen. 

Die Zahl der Selbstmorde ist in den Strafanstalten ungewöhnlich 
hoch, wie Sie aus der Tabelle 26 ersehen können. In der freien Be
völkerung rechnet man auf 100000 lebende Männer 32, auf 100000 
lebende Weiber 10 Selbstmorde. Allein ein Vergleich der Selbstmord
ziffer von Freilebenden und Sträflingen ist nicht ohne weiteres zulässig. 
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die Entwicklung der Irrenfursorge und die Verbreitung psychiatrischer 
Kenntnisse unter Richtern und Sachverstandigen schreitet so langsam 
fort, daB die Zahl der durch Versorgung in der Irrenanstalt und Er
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ziffer von Freilebenden und Straflingen ist nicht ohne weiteres zulassig. 



110 X. Vorlesung. 

Neben vielem anderen, auf das hier nicht eingegangen werden soll, muß 
berücksichtigt werden, daß die Mittel zum Selbstmord in der Straf
anstalt weit geringer sind als im freien Leben. Alle die wegen ihrer 
sicheren, schnellen und vermeintlich schmerzlosen Wirkung von Lebens
überdrüssigen bevorzugten Mittel, die Schußwaffe, das Leuchtgas, das 
Kohlenoxydgas, die verschiedenen leicht erhältlichen Gifte, fehlen in 
der Strafanstalt. Als fast ausschließliche Selbstmordmöglichkeit steht 
dem Sträfling das Erhängen am Hosenträger oder an der Halsbinde zu 
Gebote, eine Todesart, die in der Freiheit nur in der äußersten Angst 
und Verzweiflung, zumeist wohl von Geisteskranken gewählt wird. Wer 
diesen Umstand berücksichtigt, muß die Zahl der Selbstmorde unter 
den Gefangenen, zumal unter den männlichen Zuchthäuslern, als sehr 
groß bezeichnen. 

Tabelle 26. Selbstmorde in preußischen Strafanstalten. 

Infolge von Selbstmord starben: 

l. Während der Jahre 1894-1913 in den Anstalten des Ministeriums des Innern: 
f in den Zuchthäusern llO 

von 100000 männlichen Sträflingen \in den Gefängnissen 38 

·br h S fl" f in den Zuchthäusern 47 
von 100000 we1 IC en trä mgen t in den Gefängnissen 25 

2. Während der Jahre 1905-1913 in den Anstalten des Justizministeriums: 

von 100000 Sträflingen beiderlei 
Geschlechts 

{
in den besonderen Gefängnissen . 14 
in den mittleren Gefängnissen . . 19 
in den kleinen Gefängnissen . . . 22 

Noch klarer tritt die hohe Selbstmordziffer in unseren Strafanstalten 
in Erscheinung, wenn die Zahl der Selbsttötungen zu den Gesamttodes
fällen in Beziehung gebracht wird, wie das in der Tabelle 27 geschah. 
In den Gefängnissen des preußischen Justizministeriums raffte der 
Selbstmord viel mehr Gefangene fort als die verbreitetste Volkskrankheit, 
die Tuberkulose. Über ein Viertel, in den einzelnen Jahrgängen fast die 
Hälfte der Todesfälle (1909-1913 40 vH) erfolgte durch Selbstmord. 

Tabelle 27. Selbstmorde in preußischen Strafanstalten. 

Von den Todesfällen waren durchschnittlich: 

I. Während der Jahre 1894-1913 in den Anstalten des Ministeriums des Innern: 

bei den männlichen Sträflingen { ~n dden ZGucf~thä~sern 5,1 vH 
m en e angmssen 14,8 vH 

b · d "bli h St ··fr {in den Zuchthäusern 1,4vH 
ei en wei c en ra mgen in den Gefängnissen 10,8 v H 

2. Während der Jahre 1905-1913 in den Anstalten des Justizministeriums: 
bei Sträflingen beiderlei Ge- f in den besonderen Gefängnissen . 26,5 v H 

schlechts \in sämtlichen Gefängnissen . . . 86,6 vH 

110 x. Vorlesung. 

Neben vielem anderen, auf das hier nicht eingegangen werden solI, muB 
beriicksichtigt werden, daB die Mittel zum Selbstmord in der Straf
anstalt weit geringer sind als im freien Leben. AIle die wegen ihrer 
sicheren, schnellen und vermeintlich schmerzlosen Wirkung von Lebens
iiberdriissigen bevorzugten Mittel, die SchuBwaffe, das Leuchtgas, das 
Kohlenoxydgas, die verschiedenen leicht erhaltlichen Gifte, fehlen in 
der Strafanstalt. Als fast ausschlieBliche Selbstmordmoglichkeit steht 
dem Strafling das Erhangen am Hosentrager oder an der Halsbinde zu 
Gebote, eine Todesart, die in der Freiheit nur in der auBersten Angst 
und Verzweiflung, zumeist wohl von Geisteskranken gewahlt wird. Wer 
diesen Umstand beriicksichtigt, muB die Zahl der Selbstmorde unter 
den Gefangenen, zumal unter den mannlichen Zuchthauslern, als sehr 
groB bezeichnen. 

Tabelle 26. Selbstmorde in preuBischen Strafanstalten. 

Infolge von Selbstmord starben: 

1. Wahrend der Jahre 1894-1913 in den Anstalten des Ministeriums des Innern: 
I in den Zuchthausern 110 

von 100000 mannlichen Straflingen \ in den Gefangnissen 38 

·br h S fr f in den Zuchthausern 47 
von 100000 weI lC en tra mgen t in den Gefangnissen 25 

2. Wahrend der Jahre 1905-1913 in den Anstalten des Justizministeriums: 

von 100000 Straflingen beiderlei 
Geschlechts 

{
in den besonderen Gefangnissen. 14 
in den mittleren Gefangnissen . . 19 
in den kleinen Gefangnissen. . . 22 

Noch klarer tritt die hohe Selbstmordziffer in unseren Strafanstalten 
in Erscheinung, wenn die Zahl der Selbsttotungen zu den Gesamttodes
fallen in Beziehung gebracht wird, wie das in der Tabelle 27 geschah. 
In den Gefangnissen des preuBischen Justizministeriums raffte der 
Selbstmord viel mehr Gefangene fort als die verbreitetste Volkskrankheit, 
die Tuberkulose. Dber ein Viertel, in den einzelnen Jahrgangen fast die 
Halfte der Todesfalle (1909-1913 40 vH) erfolgte durch Selbstmord. 

Tabelle 27. Selbstmorde in preuBischen Strafanstalten. 

Von den Todesfallen waren durchschnittlich: 

1. Wahrend der Jahre 1894-1913 in den Anstalten des Ministeriums des Innern: 

bei den mannlichen Straflingen {~n dden ZGucf~tha~sern 5,1 vH 
m en e angmssen 14,8 vH 

b· d ·bli h St "fr {in den Zuchthausern 1,4vH 
eI en weI c en ra mgen in den Gefangnissen 10,8 v H 

2. Wahrend der Jahre 1905-1913 in den Anstalten des Justizministeriums: 
bei Straflingen beiderlei Ge- f in den besonderen Gefangnissen . 26,5 v H 

schlechts \ in samtlichen Gefangnissen . . . 86,6 vH 



Selbstmord in Strafanstalten. 111 

In den Berichten des Ministeriums des Innern wurde wiederholt -
z. B. 1906, 1909, 1910 -die Ansicht geäußert, daß der Selbstmord in der 
Strafanstalt "in der überwiegenden Zahl der Fälle auf krankhafte Motive 
zurückzuführen sei". Von einer gründlicheren Beschäftigung der Beamten 
mit den Sträflingen und einer häufigeren und schnelleren Erkennung ihrer 
seelischen Abnormitäten und krankhaften Regungen hätte also auch ein 
Sinken der Selbstmordziffer erwartet werden müssen. In der Tat wird in 
den genannten Berichten behauptet, "daß durch die vermehrte Aufmerk
samkeit, die den geistig Abnormen geschenkt werde, viele Selbstmorde ver
hiRdert werden". Diese Anschauung findet in der Statistik keineswegs 
eine Stütze. Wie die Abb. 4 überzeugend zeigt, schwankte die Zahl 
der Selbstmorde in den dem In-
neren Ministerium unterstellten 
Anstalten in den einzelnen Jahr
gängen erheblich. Eine Abnahme 
war jedoch nicht erkennbar. 

Kurzum: Ein gründlicheres Er
kennen der geistigen Mängel der 
Gefangenen müßte sich statistisch 
in einer Zunahme der erkannten 
Geistesstörungen und einer Ab
nahme der Selbstmorde äußern. 
Weder das eine noch das andere 
ist nachweisbar. Daß das Ver
ständnis der Strafvollzugsbeamten 
für die seelischen Abnormitäten 
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Abb. 4. Auf 10 000 männliche Insassen der dem 
Ministerium deslnnern unterstellten Strafanstalten 

fallen Selbstmorde: 

--- in den Zuchthäusern, 
-- • • • • • • in den Gefängnissen. 

der Sträflinge erheblich zugenommen habe, ist demnach ausgeschlossen. 
Meine Herren! Bei den ganz oberflächlichen Beziehungen, die in den 

Korrigendenanstalten zwischen den Beamten und Häftlingen bestanden, 
kann es nicht überraschen, daß trotz der enormen Verbreitung ange
borener und erworbener geistiger Mängel unter den Korrigenden die 
Verkennung psychischer Anomalien noch allgemeiner war als in den 
eigentlichen Strafanstalten, ja, daß in dieser Beziehung vielfach geradezu 
skandalöse Zustände herrschten. Die Verständnislosigkeit der Vorstände 
der Korrigendenanstalten wird am besten beleuchtet durch die Statistik, 
welche das preußische Ministerium des Innern über die Verbreitung der 
"geistig Beschränkten" und der "geistig Zweifelhaften" in den Arbeits
häusern herausgibt. Danach wurden in den Jahren 1896-1913 an 
Korrigendenaufgenommen: 126716 Männerund 18716 Frauen. Von den 
Männern wurden 835 = 0,66 vH als geistig beschränkt, 93 = 0,73 vH 
als geistig zweifelhaft bezeichnet. Von den Frauen galten 178 = 0,95 vH 
als geistig beschränkt, 141 = 0,75 vH als geistig zweifelhaft. Im Jahre 
1913 wurden bei einem Zugange von 6308 Männern und 854 Weibern 

Selbstmord in Strafanstalten. 111 

In den Berichten des Ministeriums des Innern wurde wiederholt -
z. B. 1906, 1909, 1910 -die Ansicht geauBert, daB del' Selbstmord in del' 
Strafanstalt "in del' uberwiegenden Zahl del' Falle auf krankhafte Motive 
zuruckzufUhren sei". Von einer grundlicheren Beschaftigung del' Beamten 
mit den Straflingen und einer haufigeren und schnelleren Erkennung ihrer 
seelischen Abnormitaten und krankhaften Regungen hatte also auch ein 
Sinken del' Selbstmordziffer erwartet werden mussen. In del' Tat wird in 
den genannten Berichten behauptet, "daB durch die vermehrte Aufmerk
samkeit, die den geistig Abnormen geschenkt wcrde, viele Selbstmorde ver
hiRdert werden". Diese Anschauung findet in del' Statistik keineswegs 
eine Stutze. Wie die Abb. 4 uberzeugend zeigt, schwankte die Zahl 
del' Selbstmorde in den dem In-
neren Ministerium unterstellten 
Anstalten in den einzelnen Jahr
gangen erheblich. Eine Abnahme 
war jedoch nicht erkennbar. 

Kurzum: Ein grundlicheres Er
kennen del' geistigen Mangel del' 
Gefangenen muBte sich statistisch 
in einer Zunahme del' erkannten 
Geistesstorungen und einer Ab
nahme del' Selbstmorde auBern. 
Wedel' das eine noch das andere 
ist nachweisbar. DaB das Ver
standnis del' Strafvollzugsbeamten 
fUr die seelischen Abnormitaten 
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Abb. 4. Auf 10000 mannliche Insassen der dem 
Ministerium des Innern unterstellten Strafanstalten 

fallen Selbstmorde: 

--- in den Zuchthausern, 
- _ ......... in den Gefangnissen. 

del' Straflinge erheblich zugenommen habe, ist demnach ausgeschlossen .. 
Meine Herren! Bei den ganz oberflachlichen Beziehungen, die in den 

Korrigendenanstalten zwischen den Beamten und Haftlingen bestanden, 
kann es nicht uberraschen, daB trotz del' enormen Verbreitung ange· 
borener und erworbener geistiger Mangel unter den Korrigenden die 
Verkennung psychischer Anomalien noch allgemeiner war als in den 
eigentlichen Strafanstalten, ja, daB in diesel' Beziehung vielfach geradezu 
skandalOse Zustande herrschten. Die Verstandnislosigkeit del' Vorstande 
del' Korrigendenanstalten wird am besten beleuchtet durch die Statistik, 
welche das preuBische Ministerium des Innern uber die Verbreitung del' 
"geistig Bcschrankten" und del' "geistig Zweifelhaften" in den Arbeits
hausern herausgibt. Danach wurden in den Jahren 1896-1913 an 
Korrigendenaufgenommen: 126716 Mannerund 18716 Frauen. Von den 
Mannern wurden 835 = 0,66 vH als geistig beschrankt, 93 = 0,73 vH 
als geistig zweifelhaft bezeichnet. Von den Frauen galten 178 = 0,95 vH 
als geistig beschrankt, 141 = 0,75 vH als geistig zweifelhaft. 1m Jahre 
1913 wurden bei einem Zugange von 6308 Mannern und 854 Weibern 



ll2 X. Vorlesung. 

als geistig beschränkt 75 = 1,19 vH Männer und 4 = 0,45 vH Weiber, 
als geistig zweifelhaft 76 = 1,21 vH Männer und 9 = 1,05 vH Weiher 
erkannt. Legen wir zu einer Berechnung der in den einzelnen Jahr
gängen als geistig abnorm erkannten männlichen Korrigenden die Zahl 
10000 zugrunde und stellen wir die Ziffern in einer Kurve zusammen, 
so erhalten wir die Abb. 5. Aus ihr geht hervor, daß in der Erkennung 
der geistigen Mängel der männlichen Korrigenden seit einigen Jahren 
ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen ist. In der Feststellung der psy-

chischen Erkrankungen der weiblichen 
120 Korrigenden ist nicht einmal dieser i'· Jj j 110 nachweisbar. 
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Abb. 5. Auf 10 000 männliche Korrigenden 
der preußischen Arbeitshäuser kommen: 

---: geistig Beschränkte, 
•••••••• : geistig Zweifelhafte. 

Eine wesentliche Ergänzung der 
preußischen Statistik bilden die Ta
bellen, die V. ENGELBERG241 ) gelegent
lich seines Referates über das Arbeits
haus der I. K. V. im Jahre 1912 vor
legte. v. ENGELBERG versandte an die 
Vorstände der 49 Arbeitshäuser 
Deutschlands Fragebogen, die u. a. 
auch die Frage nach der Zahl der 
Geisteskranken und geistig Minder
wertigen unter den Korrigenden der 
letzten drei Jahrgänge enthielten. Die 
meisten Arbeitshausleiter haben diese 
Frage unvollständig beantwortet; nur 

24 haben sämtliche Spalten zahlenmäßig ausgefüllt. Ihre Angaben 
sind in der Tabelle 281365) zusammengestellt; sie zeigt Ihnen, daß -
trotzdem die Insassen der einzelnen Arbeitshäuser keine wesentlichen 
Unterschiede in ihrem Geisteszustande bieten werden - die An
gaben der Leiter über die Verbreitung geistiger Mängel unter den Kor
rigenden weit auseinandergehen. Das badische Arbeitshaus Kislau hat 
nicht nur relativ, sondern auch absolut die höchste Zahl von Geistes
kranken unter sämtlichen deutschen Arbeitshäusern- 35 unter 728 Zu
gängen- während der drei Jahre gezählt, 4,8 vH des Gesamtzuganges. 
Vergleichen wir damit die Zahl der in den übrigen süddeutschen Anstalten 
als geisteskrank Erkannten, so fällt das Ergebnis recht verschieden aus: 
das württembergische Arbeitshaus Vaihingen bezeichnete 6 unter 510 
= 1,2 vH, das hessische Dieburg 4 unter 554 = 0,7 vH, das elsaß-loth
ringische Pfalzburg 3 unter 454 = 0,7 vH, das bayrische Rebdorf lO unter 
1693 = 0,6 vH als geisteskrank. Noch größer wird die Differenz, wenn 
wir die Angaben der preußischen Provinzialanstalten zum Vergleich 
heranziehen; die schlesische Riesenanstalt Schweidnitz hat beispielsweise 
unter den 3670 Aufnahmen keinen einzigen Geisteskranken gezählt. 

112 X. Vorlesung. 

als geistig beschriinkt 75 = 1,19 vR Miinner und 4 = 0,45 vR Weiber, 
als geistig zweifelhaft 76 = 1,21 vR Manner und 9 = 1,05 vR Weiher 
erkannt. Legen wir zu einer Berechnung der in den einzelnen Jahr
gangen als geistig abnorm erkannten miinnlichen Korrigenden die Zahl 
10000 zugrunde und stellen wir die Ziffern in einer Kurve zusammen, 
so erhalten wir die Abb. 5. Aus ihr geht hervor, daB in der Erkennung 
der geistigen Mangel der miinnlichen Korrigenden seit einigen Jahren 
ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen ist. In der Feststellung der psy-

chis chen Erkrankungen der weiblichen 
120 Korrigenden ist nicht einmal dieser i" Jj j 110 nachweisbar. 
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Abb. 5. Auf 10000 miinnlirhe Korrigenden 
der preuOischen Arbeitshauser kommen: 

---: geistig Besrhriinkte, 
_ •• _____ : geistig Zweifelhaftc. 

Eine wesentliche Ergiinzung der 
preuBischen Statistik bilden die Ta
bellen, die v. ENGELBERG241 ) gelegent
lich seines Referates iiber das Arbeits
haus der 1. K. V. im Jahre 1912 vor
legte. v. ENGELBERG versandte an die 
Vorstande der 49 Arbeitshiiuser 
Deutschlands Fragebogen, die u. a. 
auch die Frage nach der Zahl der 
Geisteskranken und geistig Minder
wertigen unter den Korrigenden der 
letzten drei Jahrgiinge enthielten. Die 
meisten Arbeitshausleiter haben diese 
Frage unvollstiindig beantwortet; nur 

24 haben samtliche Spalten zahlenmiiBig ausgefiillt. Ihre Angaben 
sind in der Tabelle 281365) zusammengestellt; sie zeigt Ihnen, daB -
trotzdem die Insassen der einzelnen Arbeitshiiuser keine wesentlichen 
Unterschiede in ihrem Geisteszustande bieten werden - die An
gaben der Leiter iiber die Verbreitung geistiger Mangel unter den Kor
rigenden weit auseinandergehen. Das badische Arbeitshaus Kislau hat 
nicht nur relativ, sondern auch absolut die hochste Zahl von Geistes
kranken unter siimtlichen deutschen Arbeitshiiusern - 35 unter 728 Zu
giingen - wahrend der drei Jahre geziihlt, 4,8 vR des Gesamtzuganges. 
Vergleichen wir damit die Zahl der in den iibrigen siiddeutschen Anstalten 
als geisteskrank Erkannten, so fiint das Ergebnis recht verschieden aus: 
das wiirttembergische Arbeitshaus Vaihingen bezeichnete 6 unter 510 
= 1,2 vR, das hessische Dieburg 4 unter 554 = 0,7 vR, das elsaB-Ioth
ringische Ffalzburg 3 unter 454 = 0,7 vR, das bayrische Rebdorf 10 unter 
1693 = 0,6 vR als geisteskrank. Noch groBer wird die Differenz, wenn 
wir die Angaben der preuBischen Provinzialanstalten zum Vergleich 
heranziehen; die schlesische Riesenanstalt Schweidnitz hat beispielsweise 
unter den 3670 Aufnahmen keinen einzigen Geisteskranken geziihlt. 



Geisteskranke in Korrigendenanstalten. 113 

Die Tabelle gibt Auskunft über den Geisteszustand von 7239, 7350 
und 6902 Korrigenden der Jahrgänge 1908/09, 1909/10 und 1910/11. 
Da die Zahl der Zugänge in sämtliche Arbeitshäuser während dieser 
Jahre 11608, 11630 und 10821 betrug, so lernen wir das Urteil der 
Anstaltsleiter über 62-64 vH des Gesamtzuganges kennen; die Tabelle 
gibt uns also einen Überblick über den größeren Teil der deutschen 
Korrigenden. 

Tabelle 28. Die Verbreitung Geisteskranker und geistig Minderwertiger 
in deutschen Arbeitshäusern nach den Auskünften von ENGELBERGs1365). 

Nan1c 
des 

Arbeitshauses 

Rehdorf 
St. Georgen 
Hagenau. 
Pfalzburg 
Dieburg 
Alt-Strelitz. 
Vechta. 
Landsberg a. W. 
Prenzlau. 
Moringen. 
Breiterrau 
Neu-Stettin 
Bojanowo 
Fraustadt 
Brauweiler . 
Groß-Salza . 
Moritzburg . 
Schweidnitz 
Benninghausen 
Hohnstein 
Sachsenburg 
Eisenach .. 
Vaihingen 
Gotteszell . 1 

1908/09 1910/11 1909!10 
Zahl Zahl Zahl 
der geistes- geistig 

minder~ 
wertig 

der geistes- n~~~~!~- der . t s : geistig 
geJs e • I minder

Zöglinge krank ' wertig Zöglinge krank Zöglinge krank I wertig 

M.l F. M. II F. M.] F. l\L I F. 

556 4 _I 32 - 520 3 '· - : 24 -
ll4 - - 1

- 22 138 - -!- 27 
617 
ll9 
40 

139 
I87 
28 

40 - - - ~- 36 - -1 - I 
162 2 -1 ? 
I86 -- -, lO 

I53 I - ? -
I81 I - IO 2 
30 - - I -
45 2---

I78 II - -

141 4 I I -
522 I2 6 
195 I - - -
63 -1- 1 -

238 -~- lO 1-
31 - - - 3 

1221 2~-~ 24 I 6 
278 - - 1 3 1 

I 605 4 -
1 

lO I 
1226 -~- 20 -
480 - --1- -
318 -1-1661-
231 - 1-[ 2 1 -

210 -~I I 1-
172 3 - 1 I 1-
lll-1-',- 1-1 

I 
20 - --1 2 -
65 -

I69 -·-
-1-- 69 

206 
Ill 
327 
I93 

143 - _I 3 
366 7 _! 22 

I 
5 

208 2 _[- -
58 -[-1 I -

3I6 --I-, lO -
64 

255 
40 

I334 
260 
574 

I296 
493 
36I 
227 
I69 
I9I 
IS 

-~- - - 37 
41-1 22 2 1222 
-. -· 3 2 2I7 
3!-' 9- 546 

--1-120 - ll48 
--1-1- - 456 

31 -- I 72 - 325 
-~-1 71 2154 
-i _I 9 I76 

-~~~=1 __: I47 
I I j- I9 

M.l F.ll\L I F .. 

31-! 31 --]-- - 2: 
=t= 8-:I =-~ 1~ 
-1---
3[- 1 -

~ 1- 1~ i 
1 i- 2 1 

3 I :: ~ 
61= 1~ 3 
-1- 20 -
_I_--

~I= 6~ I= 
=~=I lO ~-~ 
-j-1- 2 

Summe :I 7239 122! 2 [I94 [4II 7350 l27[-i2I5 [391 6902 132[- !224 [42 

Beschränken wir uns darauf, diese zahlenmäßigen Angaben unseren 
Berechnungen zugrunde zu legen, so ist in den drei Jahrgängen mit 
7239, 7350 und 6902 Korrigenden Geisteskrankheit bei 24, 27, 32; 
geistige Minderwertigkeit bei 235, 254, 266 festgestellt worden. Von 
10000 Zugängen wurden demnach als geisteskrank anerkannt: 33, 27, 
46; als geistig minderwertig 324, 345, 385. Wie ungeheuer sich diese 
Zahlen von den ärztlichen Feststellungen entfernen, geht aus unseren 
früheren Erörterungen hervor. Gewiß ist dieses Ergebnis nicht allein 
auf das mangelhafte psychologische und psychiatrische Verständnis der 

Wilmanns, Zurechnungsfähigkeit. 8 

Geisteskranke in Korrigendenanstalten. 113 

Die Tabelle gibt Auskunft iiber den Geisteszustand von 7239, 7350 
und 6902 Korrigenden der Jahrgiinge 1908/09, 1909/10 und 191O/1l. 
Da die Zahl der Zugiinge in siimtliche Arbeitshiiuser wahrend dieser 
Jahre 11608, 11630 und 10821 betrug, so lernen wir das Urteil der 
Anstaltsleiter iiber 62-64 vH des Gesamtzuganges kennen; die Tabelle 
gibt uns also einen Uberblick iiber den groBeren Teil der deutschen 
Korrigenden. 

Tabelle 28. Die Verbreitung Geisteskranker und geistig Minderwertiger 
in deutschen Arbeitshausern nach den Auskunften von ENGELBERGS1365). 

NanlC 
des 

Arbeitshauses 

Rebdorf 
St. Georgen 
Hagenau. 
Pfalzburg 
Dieburg 
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Beschranken wir uns darauf, diese zahlenmaBigen Angaben unseren 
Berechnungen zugrunde zu legen, so ist in den drei Jahrgangen mit 
7239, 7350 und 6902 Korrigenden Geisteskrankheit bei 24, 27, 32; 
geistige Minderwertigkeit bei 235, 254, 266 festgestellt worden. Von 
10000 Zugangen wurden demnach als geisteskrank anerkannt: 33, 27, 
46; als geistig minderwertig 324, 345, 385. Wie ungeheuer sich diese 
Zahlen von den arztlichen Feststellungen entfernen, geht aus unseren 
friiheren Erorterungen hervor. GewiB ist dieses Ergebnis nicht allein 
auf das mangelhafte psychologische und psychiatrische Verstandnis der 
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Beamten unserer Korrigendenanstalten zurückzuführen, sondern zum 
erheblichen Teil auch auf ·die Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit, 
mit der solche Statistiken zumeist erledigt werden. Dafür spricht die 
Tatsache, daß die Vorstände der Arbeitshäuser bei größerer Sorgfalt 
die Fragen nach der Verbreitung geistiger Mängel unter den Korrigenden 
weit zutreffender als in diesen offiziellen und halboffiziellen Statistiken 
beantworten. 

Das preußische Arbeitshaus Prenzlau beispielsweise bezeichnete in 
der v. ENGELBERGsehen Statistik 1908/09, 1909,'10, 1910/11 von 141, 
143, 111 Zugängen als geisteskrank: 0, 0, 3, als vermindert zurechnungs
fähig 1, 4, 1, als arbeitsunfähig 2, 6, 1, als beschränkt arbeitsfähig 5, 4, l. 
Als RIEBETH1016) im Jahre 1907 die Insassen von Prenzlau ärztlich unter
suchte, führte derselbe Vorstand 30 von 107 Korrigenden als in ihrer 
Arbeitsfähigkeit beschränkt an: 2 als völlig arbeitsunfähig, 22 als ver
mindert arbeitsfähig, 6 als vorübergehend arbeitsfähig. Unter diesen 
befanden sich - nach RIEBETH - 8 ausgesprochen Geisteskranke, 
13 waren hochgradig schwachsinnig oder alkoholdement; die übrigen 
litten an Lungenschwindsucht, Herzfehlern und körperlichem Siechtum, 
besonders infolge von Arteriosklerose. 

Das bayrische Arbeitshaus Rehdorf erwähnte in den v. ENGELBERG
scben Tabellen von 556, 520, 617 Zugängen als geisteskrank 4, 3, 3, als 
geistig minderwertig 32, 24, 31. Auf die Anfrage von KuNDT und 
RtmN628), "ob am 1. I. 1910 sich in der Anstalt Personen befunden haben, 
welche, ohne in einer Weise geistig erkrankt zu sein, daß der Strafvollzug 
zur Unmöglichkeit wurde, doch wegen geistiger Abnormitäten entweder 
in ihrem eigenen Interesse oder in dem der Strafanstaltsordnung zweck
mäßig etwa zu begründenden Spezialanstalten zugewiesen würden," 
wurden 49 solcher Personen gezählt. 

Daß übrigens die Fachpsychiater- MoENKEMÖLLERs&7), RIEBETH1o1s, 
KNÖRR577), MARTHEN779), BoNHOEFFER121) u. a.- mit ihrer Anschauung 
von der ungeheuren Verbreitung geisteskranker und geistig abnormer 
Persönlichkeiten in den Korrigendenanstalten nicht allein stehen, 
sondern daß urteilsfähigere Arbeitshausbeamte ihre Ansicht teilten, 
geht aus den Arbeiten von FLEISCHMANN270), JAROTZKY499), MICHAL831) 
u. a. überzeugend hervor. Ja, zum Teil waren es bewußt ökonomische 
Gründe, die den Anstaltsleiter veranlaßten, sinnfällig Geisteskranke 
gegen ausdrücklichen Rat des Arztes im Arbeitshaus als Arbeitskräfte 
auszunutzen und der Provinz die Kosten ihrer Versorgung in einer 
Irrenanstalt zu ersparen. Sehr belehrend war für mich das Schreiben 
eines Arbeitshausarztes, in dem er mir kurz vor dem Kriege über 
seine Erfahrungen berichtete. Ich kann mir nicht versagen, Ihnen 
einen Abschnitt aus diesem Briefe wiederzugeben1365). 
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"Sie könnt>n sich dt>nken, daß ich froh war, wenn ich von den Korrigenden 
und ihren Verhältnissen möglichst wenig sah und hörtc und mit meinem alten 
Inspektor in Frieden auskam. Es blieb mir eben nichts übrig, als diesen scheuß
lichen Dingen zuzusehen und sie gehen zu lassen, wie sie seit Urzeiten gegangen 
sind. Viele Geistt>skranke waren die Zielscheibe des Spottes und wurden einfach 
durch Prügel und sonstige Disziplinarstrafmittel in den Grenzen der Pflichten 
des täglichen Betriebes gehalten. Der Inspektor wußte geradeso gut wie ich und 
alle beteiligtt>n Angestellten, daß vielleicht zwei Drittel dieser Korrigenden psy
chopathisch war, aber er bat mich stets, um Gottes willen ja nichts dabei zu tun, 
denn das wäre eine höchst undankbare und aussichtslose, dabei unangenehme 
Sache. Der alte Inspektor blieb stets der praktische Beamte, der den Standpunkt 
des Nutzens dt>r Provinz einnahm: ,Jeder Korrigend leistet Arbeit, die gut bezahlt 
wird, jeder Geisteskranke kostet ihr nur Geld. Außerdem schafft es einen Haufen 
Schreibereien, Scherereien und Unkosten, wenn man aus einem Korrigenden einen 
Gt>istt>skranken machen will, wofür einem die Provinz durchaus nicht dankbar 
ist.' Mein Inspektor wäre entsetzt gewesen, wenn ich da hineingegriffen hätte, 
dt>nn ich hätte ihm da Arbeitskräfte entzogen, große Kosten verursacht, große 
Schreiberei veranlaßt und hätte uns voraussichtlich einen Rüffel vom Landes
hauptmann geholt. Daß ein großer Teil der Korrigenden geisteskrank war, wußten 
also die Beteiligten und gaben es auc~ zu, doch stellten sie bewußt den Vorteil 
der Provinz, der Allgemeinheit über das Heil des einzelnenarmseligen Landstreichers. 
Von ihrem Standpunkte gesehen, hatten sie vielleicht recht .... " 

Meine Herren! Mit einigen Worten wollen wir endlich noch der Er
kennung geistiger Abnormitäten bei den Insassen der preußischen Für
sorgeanstaUen gedenken. Dank dem Einflusse, den die Psychiater auf 
die Anschauungen der Pädagogen ausgeübt haben, dem regen Interesse, 
das viele Fürsorgeleiter der geistigen Artung ihrer Schützlinge entgegen
brachten, den nahen Beziehungen, die sich zwischen Lehrer und Schüler 
entwickeln mußten, lagen die Verhältnisse hier günstiger. 

Anfangs hatten zwar auch die Leiter der Fürsorgeanstalten Rat und 
Beistand der Irrenärzte mit Mißtrauen zurückgewiesen. Noch in den 
Berichten des Ministeriums des Innern über die }ursorgeerziehungl203) 
llinderjähriger vom Jahre 1904 wurde unter Hinweis auf psychiatrische 
Untersuchungen behauptet: "Die vielverbreitete Annahme, daß unter 
den Fürsorgezöglingen eine große Zahl geistig oder körperlich minder
wertig sei, wird durch die Statistik der vorliegenden 4 Jahre nicht be
stätigt. :Mögen in den Gutachten der Ärzte, Lehrer, Geistlichen über die 
Zöglinge einzelne Irrtümer unterlaufen, sie ändern jedenfalls an der Tat
sache, daß sie gegenüber den gesunden Zöglingen eine verschwindende 
llinderheit bilden, nichts". Allerdings wandte sich schon im folgenden 
Jahre der Landeshauptmann der Provinz Westfalen gegen diese Auf
fassung1203). , ,Nach meiner Meinung gibt die Statistik in dieser Beziehung 
ein falsches Bild, weil das Erkennen der geistigen Minderwertigkeit für 
den Laien in sehr vielen Fällen ausgeschlossen und auch für den Arzt, 
namentlich den nicht psychiatrisch gebildeten Arzt, oft erst nach 
längerer, genauerer Beobachtung möglich ist. Ich bin überzeugt, daß,wenn 
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jeder Anstalt ein psychiatrisch gebildeter Arzt zur Seite stände, die 
Statistik sehr bald ein anderes Bild zeigen würde." Blieb diese Ansicht 
auch zunächst vereinzelt, so trat allmählich doch ein völliger Wandel in 
den Anschauungen der Leiter über das geistige Verhalten ihrer Zöglinge 
ein. Verfügungen des preußischen· Justizministeriums aus den Jahren 
1909 und 1911 wiesen auf die hohe Bedeutung einer zuverlässigen und 
rechtzeitigen Erforschung des Gesundheitszustandes des zur Fürsorge
erziehung Überwiesenen hin und ordneten in den geeigneten Fällen 
die ärztliche Untersuchung des Geisteszustandes des Minderjährigen im 
Laufe des gerichtlichen Fürsorgeerziehungsverfahrens an. Die Provin
zialbehörden veranlaßten vielfach psychiatrische Untersuchungen der 
in den Anstalten untergebrachten Zöglinge und sorgten für eine Auslese 
der Geistes.kranken und gesonderte Erziehung der geistig Abnormen und 
schwer Beeinflußbaren. Die Unterstützung der Irrenärzte konnte nicht 
mehr entbehrt werden, und die Berichte der Provinzialbehörden an das 
Ministerium aus den letzten Vorkriegsjahren überboten sich in aner
kennenden Worten über den erfreulichen Einfluß, den ärztliche An
schauungen auf das Verständnis der Laien für ihre erzieherischen Auf
gaben ausübten. 

Der Erfolg der psychiatrischen Mitarbeit trat in der Statistik über 
die Fürsorgeerziehung Minderjähriger bereits deutlich zutage. Die 
Tabelle 29 gibt einige wesentliche Zahlen wieder. Die Statistik lehrt, 
daß einmal die Erkennung der geistig Abnormen im gerichtlichen Ver
fahren wesentliche Fortschritte gemacht hatte und die Zahl der Analpha
beten ständig im Abnehmen begriffen war. Im Jahre 1901 zählte man 
unter den Fürsorgezöglingen über 12 Jahren 16,5 vH, 1911 nur noch 
8,8 vH Analphabeten. Auch die Erkennung der geistigen Anomalien in 
den Fürsorgeanstalten wuchs beständig: im Jahre 1904 wurden von 
6458 Zöglingen 590 = 9,1 vH, im Jahre 1912 von 9909 1283 = 12,0 vH 
als abnorm erkannt. Dementsprechend konnte die Fürsorge für die 
wegen körperlicher und geistiger Mängel zu selbständiger Lebens
führung Unfähigen rationeller gefördert werden. Im Jahre 1901 wurden 
von 7787 Fürsorgezöglingen 58= 0,8 vH, im Jahre 1912 von 9909 
328 = 3,3 vH in Anstalten für körperlich oder geistig Sieche verbracht. 
Die Zahl der sachverständig Versorgten ist also in den 12 Jahren relativ 
viermal, absolut fast sechsmal so groß geworden. 

Allein von einem vollen Verständnis für die Häufigkeit der geistigen 
Abnormitäten unter den Zöglingen konnte auch bei den Fürsorgeanstalts
leitern noch nicht gesprochen werden. Bei Berücksichtigung der großen 
Verbreitung psychischer Anomalien unter den antisozialen Kindern und 
Jugendlichen hatte ihre Erkennung verhältnismäßig nur geringe Fort
schritte gemacht. Bedenkt man, daß noch fast 9 vH der Zöglinge über 
12 Jahretrotz Schulunterricht weder lesen noch schreiben noch rechnen 
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konnten, so versteht man, daß sachverständige Untersuchungen die 
geistig Abnormen weit höher beziffern mußten. Mit Recht wird daher 
in den Veröffentlichungen des Preußischen Ministeriums 1912 zuge
standen, "daß die angeführten Zahlen gegen die Wirklichkeit noch be
deutend zurückstehen"I7o, 175). 

Tabelle 29. Preußische Statistik über die Fürsorgeerziehung Minder
jähriger in den Jahren 1901-1912. 

Jahrgang 1901 \1902 \1903\1904\1905 1906 1907 1908\1909 1910 1911 1912 

Gesamtaufnahme 7787 6196 6523 6458 6636 6923 6921 7363 8008 8733 9348 9909 

Geistig Beschränkte 669 498 530 476 588 561 605 597 780 833 970 1005 
Schwachsinnige . 112 84 73 81 88 102 103 94 128 150 221 215 
Idioten. 22 6 5 6 12 5 4 11 9 11 13 17 
Epileptiker . 28 37 24 27 21 26 19 19 35 37 43 46 

Summe der Abnormen 831 625 632 590 709 694 731 721 952 1031 1247 1283 
In vH. 10,7 10,1 9,7 9,1 10,7 10,0 10,5 9,8 11,9 11,8 13,3 12,9 

Davon in Anstalten 58 56 77 76 69 100 92 140 175 223 302 328 
In vH. 0,8 0,8 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,9 2,2 2,6 3,2 3,3 

Über 12 Jahre 4466 4186 4396 4352 4482 4693 4651 5053 5487 6078 6560 7003 
Davon Analphabeten. 736 5661 607 526 626 525 502 526 564 568 576 583 
In vH. 16,5 13,5 13,8 12,1 13,9 11,2 10,8 10,4 10,31 9,3 8,8 

Meine Herren! Es leuchtet demnach ein: Ein Vergleich der Er
gebnisse der offiziellen Statistiken mit denjenigen wissenschaftlicher 
Untersuchungen über die Verbreitung geistiger Mängel unter Sträf
lingen, Korrigenden und Fürsorgezöglingen lehrt überzeugend, daß die 
Verkennung seelischer Regelwidrigkeiten durch die Beamten der Straf
anstalten, Arbeitshäuser und Fürsorgeanstalten vor dem Kriege ganz 
allgemein war. 

XI. V orlesnng. 
DieMängel und Schwierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher.-Das 

Strafanstaltswesen vor dem Kriege (Fortsetzung). - Das Verhalten der geistig 
abnormen Rechtsbrecher im Strafvollzuge. - Die Wirkungen der Einzelhaft. -
Haft und Psychose in ihren Beziehungen. - Die Prozesse und die pathologischen 
Reaktionen. 

Meine Herren! Nachdem wir in den letzten Vorlesungen gesehen 
haben, daß unser Strafvollzug mit einer Unzahl von geisteskranken und 
geistig abnormen Rechtsbrechern belastet war, tauchen nunmehr eine 
Reihe von neuen Fragen auf und drängen nach Beantwortung: Wie 
fügten sich diese krankhaften Persönlichkeiten in den Strafvollzug ein? 
Welchen Einfluß hatten die verschiedenen Haftarten auf ihr Verhalten? 
Weiche ursächlichen Beziehungen bestehen zwischen der Haft und der 
geistigen Störung.? 
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Meine Herren! Nachdem wir in den letzten Vorlesungen gesehen 
haben, daB unser Strafvollzug mit einer Unzahl von geisteskranken und 
geistig abnormen Rechtsbrechern belastet war, tauchen nunmehr eine 
Reihe von neuen Fragen auf und drangen nach Beantwortung: Wie 
fiigten sich diese krankhaften Personlichkeiten in den Strafvollzug ein? 
Welchen EinfluB hatten die verschiedenen Haftarten auf ihr Verhalten? 
Welche ursachlichen Beziehungen bestehen zwischen der Haft und der 
geistigen StOrung.? 
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Meine Herren! Der Strafvollzug ist auf den Durchschnittsgefan
genen abgestellt. Je gleichförmiger das körperliche und geistige Niveau 
der Gefangenen ist, umso geringere Anforderungen stellt die Behandlung 
an ein unvorgebildetes Aufsichtspersonal; je verschiedenartiger sie nach 
Bildung, Leistungsfähigkeit und seelischer Eigenart sind, desto unlös
barer ist die Aufgabe der Aufseher, allen in gleichem Maße gerecht zu 
werden. Daß gerade die mit geistigen Mängeln Behafteten die größten 
Schwierigkeiten machten, ist von vornherein zu erwarten und wurde von 
allen Seiten bestätigt. 

Passive Naturen fügten sich zwar im großen und ganzen der Ordnung. 
Viele Geisteskranke "mit stillem Wahn", verblödete Epileptiker, Greisen
schwachsinnige, chronische Alkoholisten und vor allem die große Masse 
der torpiden Imbezillen fühlten sich in der Strafanstalt geborgen und 
waren gehorsam, willig und lenksam. Für einfache Beschäftigungen 
reichten ihre geistigen Fähigkeiten aus. "Sie schälen Kartoffeln oder 
flicken Säcke oder zupfen Werg oder reißen Federn, ohne etwas Böses 
zu wollen", meinte der Strafanstaltsdirektor FINKELNBURG264). Wurden 
sie jedoch mit Leistungsfähigeren zusammen zu gemeinschaftlicher 
Arbeit angestellt, so vermochten sie den Anforderungen nicht mehr zu 
genügen und machten sich bei dem Aufsichtspersonal und bei Mit
gefangenen, denen sie hinderlich waren, leicht mißliebig. Von den Be
amten wurde aber die geistige und gemütliche Stumpfheit dieser Ele
mente vielfach als hartnäckige Trägheit aufgefaßt, so daß auch diese 
harmlosen und gutmütigen Kranken oft ein langes Register von 
Disziplinarstrafen wegen Faulheit, Arbeitsverweigerung u. dgl. auf
weisen konnten. 

Ungleich größere Schwierigkeiten machten jedoch die erregten 
Geisteskranken, besonders aber jene geistig Minderwertigen, deren Ab
normität sich überwiegend in affektiven Störungen äußert. Das Kreuz 
der Strafanstaltsbeamten bildeten die krankhaft veranlagten Persön
lichkeiten, die wir als erethische Imbezille, als hysterische Charaktere 
und epileptoide Psychopathen kennengelernt haben. Die Anpassung 
an das Strafanstaltsmilieu, das Einfügen unter die stramme Zucht und 
Ordnung wurde diesen Menschen dbrch ihre Veranlagung außerordent
lich erschwert. Eitel und anspruchsvoll, maßlos empfindlich gegen jedes 
vermeintliche Unrecht, aber blind gegen die eigenen Mängel, mit nichts 
zufrieden, ihre Mußestunden zur Abfassung von Beschwerdeschriften 
über Mitgefangene und Beamte benutzend, jede Gelegenheit zum Hetzen 
und Komplottieren ergreifend, äußerst unbeständig in ihrer Stimmungs
lage, aus geringen Anlässen in sinnlose Wutausbrüche geratend, ver
mochten einige wenige dieser Menschen die Beamtenschaft einer ganzen 
Anstalt in Atem zu halten. Dabei konnte das Verhalten dieser :Minder
wertigen so sehr den Stempel des Bewußten und Planmäßigen tragen, 
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daß man auf ein Verständnis für ihre Krankhaftigkeit von seiten ihrer 
Mitgefangenen nicht rechnen durfte. Sie bildeten daher vielfach die 
Zielscheibe des Spotts und der Stichelei von seitender zu Schabernack 
aufgelegten Mitgefangenen und konnten nur unter größter Nachsicht 
der Beamten in den gemeinschaftlichen Arbeitsräumen gehalten werden. 
Doch auch dem Aufseherpersonal durfte man es nicht verargen, wenn 
es diese abnormen Persönlichkeiten nicht richtig zu nehmen~wußte und 
Affektausbrüche, die auf Beeinträchtigungsideen und krankhafte Ver
stimmungen zurückzuführen waren, als Äußerungen einer besonderen 
Bosheit und Rohheit deutete. Ja, bei der Schwierigkeit der richtigen 
Beurteilung dieser Kranken durch den Laien konnte es nicht wunder
nehmen, daß ein Teil der Anflehnungen gegen die Ordnung geradezu 
auf das ungeschickte Verhalten des Aufsichtspersonals zurückgeführt 
werden mußte. "Der Geist, der in unseren Strafanstalten herrscht" -
sagte der Richter WEINGART1319) - "paßt nicht für psychisch Minder
wertige. Die Disziplin in diesen Anstalten muß streng gehandhabt werden, 
daß sie Schwächen des Einzelnen nur wenig berücksichtigen kann. Sie 
regt die belastet Minderwertigen auf, reizt sie, verbittert sie; sie verfallen 
infolgedessen häufig in Disziplinarstrafen, die sie mit ihrem empfind
lichen reizbaren Wesen nicht vertragen; Strafen wie Kostentziehung, 
hartes Lager, Prügel, schädigen diese Leidenden ungemein; auch das 
Schweigegebot vertragen sie nicht . . . Sieht man die Gefängnisakten 
solcher Personen durch, so findet man oft, daß sie sich eine geradezu er
schreckende Anzahl von Bestrafungen durch Übertretung des Schweige
gebots, durch Widersetzlichkeit, Ungehorsam, Beleidigungen der Auf
sichtsbeamten usw. zugezogen haben. Bei einer verständnisvolleren 
Behandlung könnten viele dieser Strafen vermieden werden! Dieses 
Verständnis bezieht sich aber auf verwickelte, nicht klar zutage liegende 
Verhältnisse des Seelenlebens. Bei einem Gefangenenwärter unserer Zeit, 
einem früheren Unteroffizier, kann dieses Verständnis in der Regel nicht 
vorausgesetzt werden. Es ist ihm auch nicht beizubringen, daß die Ge
fühlsausbrüche derartiger Menschen krankhafter Natur sind und rück
sichtsvolle Behandlung verlangen, wenn nicht an leitender Stelle eine ärzt
lich und irrenärztlich geschulte Persönlichkeit einen entscheidenden Ein
fluß auf die Behandlung minderwertiger Anstaltsinsassen geltend macht". 

Auch in den Berichten des Inneren JJ1inisteriums1202 ) wurde diese 
Anschauung wiederholt zum Ausdruck gebracht und in den Be
richten 1909-1911 mehrmals erwähnt, daß diese Minderwertigen 
von den Aufsehern "als Simulanten, Störenfriede und widersetz
liche Menschen betrachtet und weniger gut als die Gesunden be
handelt werden", und daß "durch ein geschickteres Verhalten der 
Beamten mancher Exzeß, manche Strafe, ja manche geistige Störung 
vermieden werden könnte". Allgemein wurde über "die ganz außer-
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ordentlich große querulatorische Korrespondenz der geistig Minder
wertigen mit den Gerichten" geklagt, die nicht nur diese, sondern auch 
die Strafvollzieher schwer belastete. Um nur auf einige Zeit vor ihren 
unausgesetzten Beschwerden und Quälereien Ruhe zu haben, mußte man 
"mit diesen unglücklichen Geschöpfen hin und wieder geradezu kapitu
lieren". Behandelte man sie aber rücksichtsvoller, so gab das für andere 
Gefangene wiederum Anlaß zu Unbotmäßigkeiten, kurzum "sie sind für 
die Disziplin ein wahres Kreuz: läßt man sie unter den vollwertigen Ge
fangenen, so werden sie von diesen gezerrt und aufgehetzt, sondert man 
sie ab, so neigen sie zu Gewalttätigkeiten gegen Personen und Sachen." 
Als Rücksichtnahme auf die Rechtsanschauung der übrigen Gefangenen 
ist wohl die aus den Akten Minderwertiger oft feststellbare Tatsache an
zusehen, daß die sprachliche Entgleisung eines Halbidioten zu einer "Be
amtenbeleidigung" gestempelt wurde und den Anstoß zu einer Kette 
von Vernehmungen, Konfrontationen, Protokollen, disziplinären und 
gerichtlichen Strafen gab! Auch in den ärztlichen Berichten des Mini
steriums des Innern wurde gelegentlich darauf hingewiesen, "daß auch 
mit geistig abnormen Personen besser und vielfach sogar gut auszu
kommen wäre, wenn das Aufsichtspersonal mehr Verständnis für solche 
Zustände hätte". Da aber bei der Behandlung der geistig Minder
wertigen mit den gegebenen Beamten und Einrichtungen gerechnet 
werden mußte, so paßten diese Sträflinge nicht für die Gemeinschafts
haft. Nach zahllosen vergeblichen Versuchen, mit Milde oder mit harten 
Disziplinarstrafen den Gefangenen zu Ruhe, :Fleiß und Gehorsam zu 
erziehen, blieb schließlich nichts anderes übrig, als ihn aus dem gemein
samen Strafvollzug zu nehmen und zu isolieren. Dadurch wurde man 
zwar in der Gemeinschaftshaft den Störenfried los, aber nur um in der 
Einzelhaft auf neue Schwierigkeiten zu stoßen. 

Die Einschätzung der Einzelhaft als Mittel zur Besserung des Sträf
lings hat, seit sie in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aus den 
quäkerischen Anstalten Nordamerikas nach Deutschland verpflanzt und 
im Laufe des Jahrhunderts in nahezu sämtlichen Strafanstalten durch
geführt worden war, eine entschiedene Wandlung erfahren. Anfänglich 
mit einer uns jetzt befremdlich anmutenden Begeisterung als einziges 
und unbedingt wirksames Heilmittel für den Rechtsbrecher begrüßt, 
wurde sie allmählich auch in ihren Mängeln erkannt und schließlich als 
ein unvermeidliches, weil vorläufig unentbehrliches Übel hingenommen. 
Selbst einer ihrer Anhänger, der erfahrene und kritische Leiter der Harn
burgischen Strafanstalten GENNAT316), setzte sich nur zögernd und in Er
mangelung eines Besseren für sie ein. "Sie schützt vor schlechten Ein
flüssen - und auch das nicht immer - und vertieft, wo dafür noch ein 
Boden, das Innenleben, macht aber noch unselbständiger als der Straf
vollzug ohnehin" . . . "Wie die Verhältnisse liegen, betrachte ich sie 
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Selbst einer ihrer Anhanger, der erfahrene und kritische Leiter der Ham
burgischen Strafanstalten GENNAT316), setzte sich nur zogernd und in Er
mangelung eines Besseren fUr sie ein. "Sie schiitzt vor schlechten Ein
£liissen - und auch das nicht immer - und vertieft, wo dafiir noch ein 
Boden, das Innenleben, macht aber noch unselbstandiger als der Straf
vollzug ohnehin" . .. "Wie die Verhaltnisse liegen, betrachte ich sie 
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mehr als ein )fittel der Absonderung, um schädliche Einwirkungen fern
zuhalten, denn als Grundlage oder gar einzige Voraussetzung für wirk
same Erfolge, und schätze sie auch deswegen, weil sie neben der negativen 
die positive Bedeutung hat, guten Einflüssen den Boden zu bereiten, was 
die Gemeinschaft weit unvollkommener vermag, trotz Erschwerung der 
Beschäftigung die Disziplin erleichtert und den Verdorbensten meist un
angenehm ist. Es bleibt aber wahr und bestehen die Erfahrung und Tat
sache: in der Einzelhaft züchten wir Treibhauspflanzen. Bei dem einen 
stellt sich schließlich Stumpfheit, bei dem andern Reizbarkeit infolge ge
steigerten Gefühlslebens ein". Und ähnlicher Ansicht war auf Grund 
eigener Beobachtungen der Strafrechtslehrer RADBRUCH975): "Die Ge
meinschaftshaft verschlechtert- die Einzelhaft bessert, aber sie bessert 
nur für die Anstalt, nicht für das Leben". Der vielgerühmte bessernde Ein
fluß der Einzelhaft ist demnach ein Trug; sie zehrt an der Willenskraft 
des Sträflings und macht ihn noch schwächer und unselbständiger als 
er ohnehin schon war. 

Der verhängnisvolle Irrtum in der Einschätzung der heilsamen Wirkung 
der Einzelhaft ist auf ihren unzweifelbaren, eigenartigen Einfluß auf das 
Seelenleben des Gefangenen zurückzuführen. Schon FüssLIN304) hatte 
ihn klar erkannt: Es trat "infolge der gesegneten Einwirkung der Einzel
haft auf das Gemüt der noch nicht ganz verhärteten und verwilderten Ge
fangenen, früher und später, mehr oder minder heftig, eine Gemüts
erschütterung ein, durch welche einzelne Gefangene nur etwas empfind
lich und gereizt, andere mehr aufgeregt oder niedergedrückt, andere 
sehr weich und bewegt, wieder andere trostlos und verzweifelt wurden, 
alle aber in dieser Gemütsstimmung Aufmunterung, Beruhigung und 
Trost verlangten und den Beamten und Geistlichen mehr als sonst zu
gänglich waren. Bei beinahe allen in der Anstalt Gebesserten bildete 
diese Gemütserschütterung den Wendepunkt ihrer Umwandlung und 
den Anfang zu Offenheit, Einsicht, Zutrauen und Zugänglichkeit. Rich
tig aufgefaßt, geleitet und behandelt, ging sie bald in bußfertige, gehobene 
und freudige Stimmung über, durch welche der Gefangene nicht allein 
gegen alle Gefahren einer selbst langjährigen Isolierung geschützt, 
sondern auch dem Laster und Verbrechenentrissen war." Auch GuTSCH380) 

betonte den mürbemachenden Einfluß der erzwungenen Einsamkeit auf 
die Gefangenen, "die Gemütserschütterung". Sie sei "nicht jener Trauer 
und Niedergeschlagenheit gleichzustellen, welche stets der Übergang von 
der Freiheit zur Gefangenschaft mit sich führe - diese finde sich auch 
in gemeinsamer Haft -sondern sie sei ein durch die selbstbeschauenden 
Wirkungen des Alleinseins erzeugter Gemütsaffekt, der höchste Aus
druck intensivsten Sturmes im Gemüte des isolierten Verbrechers". 
RADBRUCH975) hat die Aufmerksamkeit auf die Schilderungen gelenkt, die 
uns von einigen differenzierten Persönlichkeiten, von Dichtern und poli-
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mehr als ein )Iittel der Absonderung, um schadliche Einwirkungen fern
zuhalten, denn als Grundlage oder gar einzige Voraussetzung fUr wirk
same Erfolge, und schatze sie auch deswegen, weil sie neben der negativen 
die positive Bedeutung hat, guten Einflussen den Boden zu bereiten, was 
die Gemeinschaft weit unvollkommener vermag, trotz Erschwerung der 
Beschaftigung die Disziplin erleichtert und den Verdorbensten meist un
angenehm ist. Es bleibt aber wahr und bestehen die Erfahrung und Tat
sache: in der Einzelhaft zuchten wir Treibhauspflanzen. Bei dem einen 
stellt sich schlieBlich Stumpfheit, bei dem andern Reizbarkeit infolge ge
steigerten GefUhlslebens ein". Und ahnlicher Ansicht war auf Grund 
eigener Beobachtungen der Strafrechtslehrer RADBRUCH975): "Die Ge
meinschaftshaft verschlechtert - die Einzelhaft bessert, aber sie bessert 
nur fUr die Anstalt, nicht fUr das Leben". Der vielgerUhinte bessernde Ein
fluB der Einzelhaft ist demnach ein Trug; sie zehrt an der Willenskraft 
des Straflings und macht ihn noch schwacher und unselbstandiger als 
er ohnehin schon war. 

Der verhangnisvolle Irrtum in der Einschatzung der heilsamen Wirkung 
der Einzelhaft ist auf ihren unzweifelbaren, eigenartigen EinfluB auf das 
Seelenleben des Gefangenen zuruckzufuhren. Schon FUSSLIN304) hatte 
ihn klar erkannt: Es trat "infolge der gesegneten Einwirkung der Einzel
haft auf das Gemut der noch nicht ganz verharteten und verwilderten Ge
fangenen, fruher und spater, mehr oder minder heftig, eine Gemuts
erschiUterung ein, durch welche einzelne Gefangene nur etwas empfind
lich und gereizt, andere mehr aufgeregt oder niedergedruckt, andere 
sehr weich und bewegt, wieder andere trostlos und verzweifelt wurden, 
aIle aber in dieser Gemutsstimmung Aufmunterung, Beruhigung und 
Trost verIangten und den Beamten und Geistlichen mehr als sonst zu
ganglich waren. Bei beinahe allen in der Anstalt Gebesserten bildete 
diese Gemutserschutterung den Wendepunkt ihrer Umwandlung und 
den Anfang zu Offenheit, Einsicht, Zutrauen und Zuganglichkeit. Rich
tig aufgefaBt, geleitet und behandelt, ging sie bald in buBfertige, gehobene 
und freudige Stimmung uber, durch welche der Gefangene nicht allein 
gegen aIle Gefahren einer selbst langjahrigen Isolierung geschutzt, 
sondern auch dem Laster und Verbrechenentrissen war." Auch GUTSCH380) 

betonte den murbemachenden EinfluB der erzwungenen Einsamkeit auf 
die Gefangenen, "die Gemutserschutterung". Sie sei "nicht jener Trauer 
und Niedergeschlagenheit gleichzusteIlen, welche stets der Ubergang von 
der Freiheit zur Gefangenschaft mit sich fUhre - diese finde sich auch 
in gemeinsamer Haft - sondern sie sei ein durch die selbstbeschauenden 
Wirkungen des AIleinseins erzeugter Gemutsaffekt, der hochste Aus
druck intensivsten Sturmes im Gemute des isolierten Verbrechers". 
RADBRUCH975) hat die Aufmerksamkeit auf die Schilderungen gelenkt, die 
uns von einigen differenzierten Personlichkeiten, von Dichtern und poli-
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tischen Rechtsbrechern überkommen sind: v. TRENCK, SILVIO PELLICO, 
MasER, ScHUBART, FRITZ REUTER, ÜSKAR WILDE, VERLAINE u. a., und 
AuFm56) gab eine lehrreiche Sammlung von Darstellungen heraus, die 
ihm frühere Strafanstaltsinsassen von ihren Selbstbeobachtungen in der 
Einzelhaft gegeben hatten. Übereinstimmend zeigen uns diese Doku
mente, daß sich "die Gemütserschütterung" in einer je nach der charakter
lichen Veranlagung des Gefangenen sich verschieden äußernden eigen
artigen "Steigerung des Innenlebens" äußert, die oft mit mannigfachen 
körperlichen Beschwerden einhergeht. Neben Klagen über anhaltende 
Schlaflosigkeit, schreckhafte Träume, Kopfschmerzen und Schwindel, 
Angstzustände und starke Reizbarkeit, neben Verzweiflungsausbrüchen 
und Selbstmordgedanken begegnen uns in diesen Schilderungen immer 
wieder Hinweise auf tiefgreifende Veränderungen des Gemütslebens und 
auf Umwälzungen in den sittlichen, intellektuellen und ästhetischen An
schauungen des Gefangenen, Angaben über üppiges Wachsen der guten 
Vorsätze und über religiöse Bekehrung, über Klarheit des Denkensund 
Empfänglichkeit für ästhetische Gefühle. LEuss683) berichtete, "daß eine 
Blattform, eine Wolkenbildung Ausbrüche ästhetischen Entzückens her
vorrufen, und ein Käfer einen Sturm erregen kann"; v. TRENCK be
zeugte: "Der Geist arbeitet im Kerker mit mehr Empfindung, und die 
Ausdrücke waren lebhafter, als gewöhnlich ein freier Mensch in seiner be
quemen Studierstube schreiben kann"; FRITZ REUTER betonte, daß "die 
Festungszeit durch die fortwährenden Phantasiespiele, die man in Er
mangelung unterhaltender Wirklichkeit heraufzubeschwören gezwungen 
ist, der Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellungen förderlich gewesen 
ist"; ein Flaschenbierhändler machte AuER die Angaben: "Das Innen
leben nimmt zu, je mehr die Erinnerungen an die Außenwelt geringer 
werden und verblassen" ... "Die Phantasie ist sehr rege, auch schöpfe
risch. Es war mir oft leid, daß ich Bilder und Gedanken nicht schriftlich 
festhalten konnte"; ein Maschinenbauer äußerte: "Die Gedanken, welche 
keine Ableitung haben, konzentrieren sich auf die zur Verfügung stehen
den Eindrücke, und je nachdem verfällt man in Verstimmungen der Weh
mut, der Angst, des Zornes und andere. Man stellt sich z. B. ein Fami
lienmitglied krank vor- dieses Hoffen und Zagen, ob man sich noch 
einmal wiedersieht, es ist einfach unerträglich. Wenn man sich in solch 
einem Zustand manchmal den Tod herbeiwünscht und dann z. B. aus 
Verzweiflung am Fenster in die Höhe klettert und ein Stückehen Hirn
mel, einen Vogel, einen Menschen, einen Baum· <?der dergleichen er
blickt, -die Gedanken werden dann abgelenkt, erhalten einige Nahrung, 
und für eine Weile ist man beruhigt, bis man wieder in den vorigen oder 
in einen anderen Zustand verfällt." 

Es ist verständlich, daß dieser Überschwang des Gefühlslebens den 
Boden abgeben kann zu künstlerischer, besonders dichterischer Produk-
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tischen Rechtsbrechern iiberkommen sind: v. TRENCK, SILVIO PELLICO, 
MOSER, SCHUBART, FRITZ REUTER, OSKAR WILDE, VERLAINE u. a., und 
AUJi:R56) gab eine lehrreiche Sammlung von Darstellungen hera us, die 
ihm friihere Strafanstaltsinsassen von ihren Selbstbeobachtungen in der 
Einzelhaft gegeben hatten. Ubereinstimmend zeigen uns diese Doku
mente, daB sich "die Gemiitserschiitterung" in einer je nach der charakter
lichen Veranlagung des Gefangenen sich verschieden auBernden eigen
artigen "Steigerung des Innenlebens" auBert, die oft mit mannigfachen 
korperlichen Beschwerden einhergeht. Neben Klagen iiber anhaltende 
Schlaflosigkeit, schreckhafte Traume, Kopfschmerzen und Schwindel, 
Angstzustande und starke Reizbarkeit, neben Verzweiflungsausbriichen 
und Selbstmordgedanken begegnen uns in diesen Schilderungen immer 
wieder Hinweise auf tiefgreifende Veranderungen des Gemiitslebens und 
auf UmwlUzungen in den sittlichen, intellektuellen und asthetischenAn
schauungen des Gefangenen, Angaben iiber iippiges Wachsen der gut en 
Vorsatze und iiber religiose Bekehrung, iiber Klarheit des Denkens und 
Empfanglichkeit fUr asthetische Gefiihle. LEUSS683) berichtete, "daB eine 
Blattform, eine Wolkenbildung Ausbriiche asthetischen Entziickens her
vorrufen, und ein Kafer einen Sturm erregen kann"; v. TRENCK be
zeugte: "Der Geist arbeitet im Kerker mit mehr Empfindung, und die 
Ausdriicke waren lebhafter, als gewohnlich ein freier Mensch in seiner be
quemen Studierstube schreiben kann"; FRITZ REUTER betonte, daB "die 
Festungszeit durch die fortwahrenden Phantasiespiele, die man in Er
mangelung unterhaltender Wirklichkeit heraufzubeschworen gezwungen 
ist, der Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellungen fOrderlich gewesen 
ist"; ein Flaschenbierhandler machte AUER die Angaben: "Das Innen
leben nimmt zu, je mehr die Erinnerungen an die AuBenwelt geringer 
werden und verblassen" ... "Die Phantasie ist sehr rege, auch schopfe
risch. Es war mir oft leid, daB ich Bilder und Gedanken nicht schriftlich 
festhalten konnte" ; ein Maschinenbauer auBerte: "Die Gedanken, welche 
keine Ableitung haben, konzentrieren sich auf die zur VerfUgung stehen
den Eindriicke, und je nachdem verfallt man in Verstimmungen der Weh
mut, der Angst, des Zornes und andere. Man stellt sich z. B. ein Fami
lienmitglied krank vor - dieses Hoffen und Zagen, ob man sich noch 
einmal wiedersieht, es ist einfach unertraglich. Wenn man sich in solch 
einem Zustand manchmal den Tod herbeiwiinscht und dann z. B. aus 
Verzweiflung am Fenster in die Hohe klettert und ein Stiickchen Him
mel, einen Vogel, einen Menschen, einen Baum' <?der dergleichen er
blickt, - die Gedanken werden dann abgelenkt, erhalten einige Nahrung, 
und fiir eine Weile ist man beruhigt, bis man wieder in den vorigen oder 
in einen anderen Zustand verfallt." 

Es ist verstandlich, daB dieser trberschwang des Gefiihlslebens den 
Boden abgeben kann zu kiinstlerischer, besonders dichterischer Produk-
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tion. "J\lit der Lichtschere auf der Wand, mit einem Nagel auf dem 
Zinnbecher, mit Blut oder einfach im Kopf haben MosER, ScHGBART, 
TRE~CK ihre Gedichte festgehalten", und jeder interessierte Strafvoll
zugsbeamte kennt Beispiele von "Zuchthauspoesie", die ein echtes, 
tiefes Empfinden bei" tiefstehenden Verbrechern" zum Ausdruck bringen. 
Auf der andern Seite wurde aber schon von Ft"SSLIN304) erkannt, daß 
diese Gemütserschütterung gleichzeitig der Keim zu einer geistigen 
Störung werden kann. "Bald ist es eine unerklärliche, durch völlig ein
gebildete Krankheit hervorgerufene, oder eine, außer Verhältnis mit wirk
lich vorhandenen körperlichen Leiden stehende Angst, durch welche die 
Gefangenen überall verfolgt und gequält werden; bald eine sehr ge
drückte Gemütsstimmung, die sie ihr nahes Ende, jedenfalls den Tod 
vor Ablauf ihrer Gefangenschaft voraussehen läßt; bald und häufiger 
vorkommend, zeigt sich eine ungemeine Reizbarkeit, die durch jedes 
falsch aufgefaßte oder rauhe Wort, selbst durch einen vermeintlichen 
höhnischen, verächtlichen oder argwöhnischen Blick des Aufsehers ge
steigert wird, und heftige Drohungen, Reden, Widersetzlichkeiten ver
anlaßt; bald, und dies sind wohl deutlich hervortretend, oder nicht er
kannt, in den meisten Fällen die Hauptursachen der wirklich ausge
brochenen Seelenstörungen, sind es nicht mehr zu beruhigende Ge
wissensbisse, die sich dem Gefangenen unwiderstehlich aufdrängen, oft 
in dem Grade, daß selbst die tröstenden Zusprachen und Belehrungen der 
Geistlichen nichts zu deren Bewältigung und Beruhigung vermögen, weil 
die Gefangenen zwar ihr von Jugend an sündhaftes Leben, ihre mora
lische Verwilderung und die Schwere ihrer Verbrechen einsehen, ihnen 
aber alle höhere religiöse Erkenntnis, und der beruhigende Glaube an 
die Möglichkeit einer Vergebung ihrer Sünden mangelt, weil sie unter 
ihrem Schöpfer nur einen strafenden und rächenden Gott, aber nicht 
auch einen vergebenden und allbarmherzigen Vater zu begreifen ver
mögen." Ft"ssLIN meinte freilich, daß der Übergang der Gemütser
schütterung in sinnfällige Seelenstörung nur eintrete, wenn der Zustand 
nicht rechtzeitig erkannt und geleitet werde, oder wenn sich der Ver
brecher verstockt der Beeinflussung durch den Seelsorger entziehe. "Wo 
die Gemütserschütterung den unbußfertigen Sinn, das verhärtete Herz, 
den tief gewurzelten Haß und Argwohn nicht zu brechen vermochte, da 
begann jener innere Seelenkampf zwischen Erinnerungen und versuchter 
Betäubung derselben, zwischen Vorwürfen und Selbstentschuldigungen, 
zwischen Reue und Trotz, zwischen Gewissensbissen und ohnmächtiger 
Wut, zwischen der strengen Hauszucht und dem beständigen Widerstreben, 
durch welchen naturgemäß eine große Aufregung und bei langer Dauer oder 
beständiger Steigerung derselbenWahnsinnhervorgerufen werden mußte''. 

Auch der Bruchsaler Strafanstaltsarzt GuTSCH380) - obgleich er wie 
FüssLIN und andere die Gemütserschütterung "vom Standpunkte der 
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tion. "Mit der Lichtschere auf der Wand, mit einem Nagel auf dem 
Zinnbecher, mit Blut oder einfach im Kopf haben MOSER, SCHGBART, 
TRE~CK ihre Gedichte festgehalten", und jeder interessierte Strafvoll
zugsbeamte kennt Beispiele von "Zuchthauspoesie", die ein echtes, 
tiefes Empfinden bei "tiefstehenden Verbrechern" zum Ausdruck bringen. 
Auf der andern Seite wurde aber schon von Ft"SSLIN304) erkannt, daB 
diese Gemiitserschiitterung gleichzeitig der Keim zu einer geistigen 
Storung werden kann. "Bald ist es eine unerklarliche, durch vollig ein
gebildete Krankheit hervorgerufene, oder eine, auBer Verhaltnis mit wi.rk
lich vorhandenen korperlichen Leiden stehende Angst, durch welche die 
Gefangenen iiberall verfolgt und gequalt werden; bald cine sehr ge
driickte Gemiitsstimmung, die sic ihr nahes Ende, jedenfalls den Tod 
vor Ablauf ihrer Gefangenschaft voraussehen laBt; bald und haufiger 
vorkommend, zeigt sich eine ungemeine Reizbarkeit, die durch jedes 
falsch aufgefaBte oder rauhe Wort, selbst durch einen vermeintlichen 
hohnischen, verachtlichen oder argwohnischen Blick des Au£sehers ge
steigert wird, und heftige Drohungen, Reden, Widersetzlichkeiten ver
anlaBt; bald, und dies sind wohl deutlich hervortretend, oder nicht er
kannt, in den meisten Fallen die Hauptursachen der wirklich ausge
brochenen Seelenstorungen, sind es nicht mehr zu beruhigende Ge
wissensbisse, die sich dcm Gefangenen unwiderstehlich aufdrangen, oft 
in dem Grade, daB selbst die trostenden Zusprachen und Belehrungen der 
Geistlichen nichts zu deren Bewaltigung und Beruhigung vermogen, weil 
die Ge£angenen zwar ihr von Jugend an siindhaftes Leben, ihre mora
lische Verwilderung und die Schwere ihrer Verbrechen einsehen, ihnen 
aber aIle hohere religiose Erkenntnis, und der beruhigende Glaube an 
die Moglichkeit einer Vergebung ihrer Siinden mangelt, weil sie unter 
ihrem Schopfer nur einen strafenden und rachenden Gott, aber nicht 
auch einen vergebenden und allbarmherzigen Vater zu begreifen ver
mogen." Ft"SSLIN meinte freilich, daB der Ubergang der Gemiitser
schiitterung in sinnfallige Seelenstorung nur eintrete, wenn der Zustand 
nicht rechtzeitig erkannt und geleitet werde, oder wenn sich der Ver
brecher verstockt der Beeinflussung durch den Seelsorger entziehe. "Wo 
die Gemiitserschiitterung den unbuBfertigen Sinn, das verhartete Herz, 
den tief gewurzelten HaB und Argwohn nicht zu brechen vermochte, da 
begann jener innere Seelcnkampf zwischen Erinnerungen und versuchter 
Betaubung derselben, zwischen Vorwiirfen und Selbstentschuldigungen, 
zwischen Reue und Trotz, zwischen Gewissensbissen und ohnmachtiger 
W ut, zwischen der strengen Hauszucht und dem bestandigen Widerstreben, 
durch welchen naturgemaB eine groBeAufregung und bei langer Dauer oder 
bestandiger Steigerung derselben Wahnsinn hervorgerufen werden muBte" . 

Auch der Bruchsaler Strafanstaltsarzt GUTSCH380) - obgleich er wie 
Fti"SSLIN und andere die Gemiitserschiitterung "vom Standpunkte der 
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Moral als bedeutsamen Wendepunkt zu sittlicher Umkehr und Besse
rung" im Leben des Sträflings begrüßte- verkannte nicht, daß sie "zu-
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gleich die Ubergänge und Grenzen zwischen geistiger Gesundheit und 
Krankheit" enthalte. Und seitdem auch DELBRÜcK191, 192, 193), KmN54s), 
RErcH1000) und viele andere seine Ansicht bestätigt hatten, zweifelte kein 
S~afanstaltsarzt mehr an der Richtigkeit dieser Beobachtungen. Auch 
die Beamten haben sich der Einsicht nicht mehr zu entziehen vermocht. 
Selbst diejenigen, die an der Überlegenheit der Einzelhaft andern Haft
arten gegenüber festhielten und sich von ihrem Irrtum nicht überzeugen 
lassen wollten, daß sie für die Anstalt, nicht aber für das Leben besserte, 
auch sie bestritten nicht länger, daß besonders krankhafte Sträflinge die 
Einzelhaft nicht vertrügen und, sollten sie vor ernsten Schädigungen 
bewahrt werden, in gemeinsamer Haft gehalten werden mußten. In den 
Berichten an das Ministerium des Innern kam diese Ansicht immer 
häufiger zum Ausdruck: Einer großen Zahl der Minderwertigen falle 
die Einzelhaft sehr &chwer, auf sie wirke sie nachteilig. Es stelle sich bei 
ihnen nach kurzer Zeit völlige Teilnahmslosigkeit ein. Man müsse die 
Einzelhaft sehr vorsichtig bei ihnen handhaben; in ihrem gesundheit
lichen Interesse sei es nötig, sie bald der gemeinsamen Haft zuzu
führen usw. 

Kurzum: Die Einzelhaft führt bei krankhaft Veranlagten zu gewissen 
"nervösen" Störungen, die in vielen Fällen die ersten Vorboten nahender 
Geisteskrankheit sind; wird sie nicht rechtzeitig unterbrochen, so kann 
einA stürmische Psychose zum Ausbruch kommen. 

Meine Herren! Diese Tatsache führt uns nunmehr zur Besprechung der 
vielerörterten Frage nach den ursächlichen Beziehungen zwischen Haft und 
Geisteskrankheit. Seit 'den Arbeiten DELBRÜCKs, des Älteren 191, 192, 193), 
ist es bekannt, daß in der Strafhaft eine unverhältnismäßig große Zahl 
von Geisteskrankheiten zum Ausbruch gelangen. Sie gehören den beiden 
großen Formenkreisen an, deren ich in den ersten Vorlesungen gedacht 
habe, den Krankheitsprozessen und den abnormen Veranlagungen. Je 
nachdem spricht man von "echten Psychosen" und von "Haftpsycho
sen". Die echten Psychosen entstehen- wie wir sehen- als Äußerun
gen organischer Gehirnprozesse, wandeln und zerstören die Persönlich
keit nach ihren bestimmten Gesetzen, und setzen an Stelle der ursprüng
lichen eine dauernd krankhaft beeinflußte. Die Haftpsychosen hingegen 
sind Produkte von Anlage und äußeren Einwirkungen, pathologische 
Reaktionen abnorm veranlagter Persönlichkeiten auf mittelbare und un
mittelbare Schädigungen durch die Haft, und sind als solche nichts 
anderes als Ausstrahlungen und Verzerrungen ursprünglicher Eigen
schaften. 

Die echten Psychosen sind vertreten durch die Paralyse, die senile 
Demenz, das arteriosklerotische Irresein, die Epilepsie und besonders 
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Moral als bedeutsamen Wendepunkt zu sittlicher Umkehr und Besse
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gleich die Ubergange und Grenzen zwischen geistiger Gesundheit und 
Krankheit" enthalte. Und seitdem auch DELBRUCKl91, 192, 193), KIRN 548), 

REICH1000) und viele andere seine Ansicht bestatigt hatten, zweifelte kein 
S~afanstaltsarzt mehr an der Richtigkeit dieser Beobachtungen. Auch 
die Beamten haben sich der Einsicht nicht mehr zu entziehen vermocht. 
Selbst diejenigen, die an der Dberlegenheit der Einzelhaft andern Haft
arten gegenuber festhielten und sich von ihrem Irrtum nicht uberzeugen 
lassen wollten, daB sie fur die Anstalt, nicht aber fur das Leben besserte, 
auch sie bestritten nicht langer, daB besonders krankhafte Straflinge die 
Einzelhaft nicht vertrugen und, sollten sie vor ernsten Schadigungen 
bewahrt werden, in gemeinsamer Haft gehalten werden muBten. In den 
Berichten an das Ministerium des Innern kam diese Ansicht immer 
haufiger zum Ausdruck: Einer groBen Zahl der Minderwertigen falle 
die Einzelhaft sehr flchwer, auf sie wirke sie nachteilig. Es stelle sich bei 
ihnen nach kurzer Zeit vollige Teilnahmslosigkeit ein. Man musse die 
Einzelhaft sehr vorsichtig bei ihnen handhaben; in ihrem gesundheit
lichen Interesse sei es notig, sie bald der gemeinsamen Haft zuzu
fiihren usw. 

Kurzum: Die Einzelhaft fiihrt bei krankhaft Veranlagten zu gewissen 
"nervosen" StOrungen, die in vielen Fallen die ersten Vorboten nahender 
Geisteskrankheit sind; wird sie nicht rechtzeitig unterbrochen, so kann 
einA sturmische Psychose zum Ausbruch kommen. 

Meine Herren! Diese Tatsache fuhrt uns nunmehr zur Besprechung der 
vielerorterten Frage nach den ursachlichen Beziehungen zwischen Haft und 
Geisteskrankheit. Seit 'den Arl:leiten DELBRucKs, des Alteren 191, 192, 193), 

ist es bekannt, daB in der Strafhaft eine unverhaltnismiWig groBe Zahl 
von Geisteskrankheiten zum Ausbruch gelangen. Sie gehoren den beiden 
groBen Formenkreisen an, deren ich in den ersten Vorlesungen gedacht 
habe, den Krankheitsprozessen und den abnormen Veranlagungen. Je 
nachdem spricht man von "echten Psychosen" und von "Haftpsycho
sen". Die echten Psychosen entstehen - wie wir sehen - als AuBerun
gen organischer Gehirnprozesse, wandeln und zerstoren die Personlich
keit nach ihren bestimmten Gesetzen, und setzen an Stelle der ursprung
lichen eine dauernd krankhaft beeinfluBte. Die Haftpsychosen hingegen 
sind Produkte von Anlage und iiuBeren Einwirkungen, pathologische 
Reaktionen abnorm veranlagter Personlichkeiten auf mittelbare und un
mittelbare Schadigungen durch die Haft, und sind als solche nichts 
anderes als Ausstrahlungen und Verzerrungen ursprunglicher Eigen
schaften. 

Die echten Psychosen sind vertreten durch die Paralyse, die senile 
Demenz, das arteriosklerotische Irresein, die Epilepsie und besonders 
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durch die Schizophrenie. Gerade diese letztere Erkrankung ist wegen 
ihrer Häufigkeit in der Strafhaft von wesentlicher Bedeutung und· hat 
infolgedessen von jeher im Mittelpunkt des Interesses fast aller l!'orscher 
gestanden, die über die Psychosen der Haft gearbeitet haben. Die Be
ziehungen zwischen Schizophrenie, krimineller Lebensführung und Straf-· 
haft bedürfen daher eines näheren Eingehens. 

Die Entwicklung dieser Erkrankungen ist in vielen Fällen schleichend; 
den stürmischen sinnfälligen Äußerungen der Psychose können Monate, 
Jahre hindurch Störungen vorausgehen, die sich ausschließlich in einer 
für den Laien nicht sehr sinnfälligen, aber trotzdem eingreifenden Ver
änderung des Charakters äußern. Entwickelt sich der Zerfall der Per
sönlichkeit in der l!'reiheit, so ·gibt er in vielen Fällen den Anstoß zu 
sozialem Scheitern und krimineller Lebensführung. Kommt die schlei
chende Psychose in der Strafhaft zum Ausbruch, so werden ihre Äuße
rungen von den Beamten und Ärzten vielfach als Starrsinn, Bosheit, 
Faulheit und Simulation gedeutet und behandelt .. Und wie zu DEL
BRÜCKs des Älteren Zeiten machten viele dieser Sträflinge ein wahres 
Martyrium durch, bis daß die Geisteskrankheit so sinnfällig wurde, daß 
sie auch von den Strafvollzugsbeamten als solche erkannt und für ärzt
liche Versorgung des Kranken Sorge getragen wurde60, 1032). In einer 
badischen Heil- und Pflegeanstalt befand sich noch vor kurzem ein alter 
Gewohnheitsdieb und Landstreicher im Zustande tiefer Verblödung; 
sein zerschlagenes, narbenbedecktes Gesäß legte Zeugnis ab von den 
Erziehungsversuchen preußischer Strafanstaltsbeamter! 

An der Hand der Akten ·und eingehender Erkundigungen über das 
Vorleben dieser Kranken kann man in der überwiegenden Zahl der F-älle 
nachweisen, ob Kriminalität oder Krankheit das· Primäre war. Stellt 
man die Hauptlebensabschnitte einer Anzahl von schizophrenen Land
streichern1356) und Gewohnheitsverbrechern1358) fest und trägt denBeginn 
der Kriminalität, den Beginn der Psychose und die Aufnahme desKranken 
in die Irrenanstalt in Kurven ein, so erhalten wir die Abb. 6 und 7. 

Aus den Lebensläufen ist leicht zu ersehen, daß der Beginn der geisti
gen Störung und Beginn der antisozial~n Lebensführungbei den Land
streichern nahezu zusammenfielen, die Verbrecher hingegen erst im Laufe 
ihres kriminellen Lebens geisteskrank wurden. Die Landstreicher fanden 
zumeist erst viele Jahre nach Beginn der Erkrankung Aufnahme in Irren
anstalten, die Verbrecher schon bald nach Ausbruch der Psychose. Von 
den Landstreichern waren mit 27 Jahren bereits 31 geisteskrank, aber 
erst 7 als solche erkannt und irrenärztlich versorgt; bei den Verbrechern 
hatte sich bis zu ihrem 28. Lebensjahre die Psychose bei 27 entwickelt, 
von denen bereits 14 in Irrenanstalten Aufnahme gefunden hatten. 
Diese Tatsachen sind leicht zu deuten. Für die Persönlichkeitsverände
rung dieser Kranken ist u. a. kennzeichnend die Abwendung von der 
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durch die Schizophrenie. Gerade diese letztere Erkrankung ist wegen 
ihrer Haufigkeit in der Strafhaft von wesentlicher Bedeutung und' hat 
infolgedessen von jeher im Mittelpunkt des Interesses fast aller l!'orscher 
gestanden, die tiber die Psychosen der Haft gearbeitet haben. Die Be
ziehungen zwischen Schizophrenie, krimineller Lebensfiihrung und Straf-, 
haft bediirfen daher eines naheren Eingehens. 

Die Entwicklung dieser Erkrankungen ist in vielen Fallen schleichend; 
den stiirmischen sinnfiilligen AuBerungen der Psychose konnen Monate, 
Jahre hindurch Storungen vorausgehen, die sich ausschlieBlich in einer 
fUr den Laien nicht sehr sinnfalligen, aber trotzdem eingreifenden Ver
anderung des Charakters auBern. Entwickelt sich der Zerfall der Per
sonlichkeit in der l!'reiheit, so 'gibt er in vielen Fallen den AnstoB zu 
sozialem Scheitern und krimineller LebensfUhrung. Kommt die schlei
chende Psychose in der Strafhaft zum Ausbruch, so werden ihre AuBe
rungen von den Beamten und Arzten vielfach als Starrsinn, Bosheit, 
Faulheit und Simulation gedeutet und behandelt .. Und wie zu DEL
BRUCKS des Alteren Zeiten machten viele dieser Straflinge ein wahres 
Martyrium durch, bis daB die Geisteskrankheit so sinnfallig wurde, daB 
sie auch von den Strafvollzugsbeamten als solche erkannt und fUr arzt
liche Versorgung des Kranken Sorge getragen wurde60, 1032). In einer 
badischen Heil- und Pflegeanstalt befand sich noch vor kurzem ein alter 
Gewohnheitsdieb und Landstreicher im Zustande tiefer VerblOdung; 
sein zerschlagenes, narbenbedecktes GesaB legte Zeugnis ab von den 
Erziehungsversuchen preufiischer Strafanstaltsbeamter! 

An der Hand der Akten 'und eingehender Erkundigungen iiber das 
Vorleben dieser Kranken kann man in der iiberwiegenden Zahl der F1ille 
nachweisen, ob Kriminalitat oder Krankheit das' Primare war. Stellt 
man die Hauptlebensabschnitte einer Anzahl von schizophrenen Land
streiehern1356) und Gewohnheitsverbreehern1358) fest und tragt den Beginn 
der Kriminalitat, den Beginn der Psyehose und die Aufnahme des Kranken 
in die Irrenanstalt in Kurven ein, so erhalten wir die Abb. 6 und 7. 

Aus den Lebenslaufen ist leicht zu ersehen, daB der Beginn der geisti
gen Storung und Beginn der antisozial~n LebensfUhrungbei den Land
streiehern nahezu zusammenfielen, die Verbreeher hingegen erst im Laufe 
ihres kriminellen Lebens geisteskrank wurden. Die Landstreicher fanden 
zumeist erst viele Jahre nach Beginn der Erkrankung Aufnahme in Irren
anstalten, die Verbreeher schon bald naeh Ausbrueh der Psyehose. Von 
den Landstreichern waren mit 27 Jahren bereits 31 geisteskrank, aber 
erst 7 als solehe erkannt und irrenarztlieh versorgt; bei den Verbrechern 
hatte sieh bis zu ihrem 28. Lebensjahre die Psyehose bei 27 entwickelt, 
von denen bereits 14 in Irrenanstalten Aufnahme gefunden hatten. 
Diese Tatsaehen sind leieht zu deuten. Fiir die Personliehkeitsverande
rung dieser Kranken ist u. a. kennzeiehnend die Abwendung von der 
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Wirklichkeit, der Verlust der Tatkraft und Initiative, des Ehrgeizes, des 
Strebens nach realen Gütern, nach gesicherter Lebensstellung. Personen, 
die an einem, wenn auch nur wenig sinnfälligen schizophrenen Schwäche
zustand leiden, sind zur Durchführung energischer, zielbewußter Ver
brechen zumeist unfähig und verfallen daher dem Landstreichertum, da;; 
sich ja ganz überwiegend aus willensschwachen Elementen rekrutiert. 
Infolgedessen muß der Prozentsatz an solchen ursprünglich sozialen und 
erst durch den Verblödungsprozeß gescheiterten Kranken in den Arbeits
häusern größer sein als in den Gefängnissen und Zuchthäusern. Daß 
aber die Korrigenden zumeist weit später als die Sträflinge in sachver
ständige Pflege kamen, erklärt sich leicht daraus, daß die Auslese der 
Geisteskranken in den Arbeitshäusern noch weniger sorgfältig erfolgte 
als in den Strafanstalten. 
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Von besonderem Interesse ist, daß ein erheblicher Teil der Land
streicher und die überwiegende Zahl der Gewohnheitsverbrecher erst 
nach Beginn der Kriminalität, zumeist während ihrer StrafverbüBungen 
an der fortschreitenden Psychose erkrankte. Ist das Zusammenfallen von 
langer Haft und Schizophrenie ein zufälliges; dürfen wir annehmen, daß 
diese professionellen Landstreicher und gewohnheitsmäßigen Verbrecher 
wie beliebige frei lebende, soziale Persönlichkeiten von der Psychose be
fallen werden, oder besteht ein innerer Zusammenhang zwischen Straf
haft und Geisteskrankheit; ist es wahrscheinlich oder möglich, daß ihnen 
ein günstigeres Geschick mit der Haft auch die Psychose erspart haben 
würde? 

Diese Frage hat bereits viele Forscher beschäftigt. Die alten 
Psychiater -- DELBRÜCK 191• 192, 193·) an der Spitze -- haben den 
Zusammenhang nicht bezweifelt, SrEFERT1169), AsCHAFFENBL'"RG36, 37) 
und auch KRAEPELIN 597 ) bestreiten ihn. 1\'Ieines Erachtens läßt 
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Wirklichkeit, der Verlust der Tatkraft und Initiative, des Ehrgeizes, des 
Strebens nach realen Gutern, nach gesicherter Lebensstellung. Personen, 
die an einem, wenn auch nur wenig sinnfalligen schizophrenen Schwiiche
zustand leiden, sind zur Durchfiihrung energischer, zielbewuBter Ver
brechen zumeist unfahig und verfallen daher dem Landstreichertum, cia;; 
sich ja ganz uberwiegend aus willensschwachen Elementen rekrutiert. 
Infolgedessen muB der Prozentsatz an solchen ursprunglich sozialen und 
erst durch den VerblOdungsprozeB gescheiterten Kranken in den Arboits
hausern groBer sein als in den Gefangnissen und Zuchthiiusern. DaB 
aber die Korrigenden zumeist weit spater als die Straflingc in sachver
standige Pflegc kamen, erklart sich leicht daraus, daB die Ausleso der 
Geisteskranken in den Arbeitshausern noch weniger sorgfaltig erfolgte 
als in den Strafanstalten. 

ZullI 
n.-,-,,--,-~--,--,-,--~-. 

1\ 
~~~~-r~--I--~~--~-T--

Zalll 
12 

I , 
I I I ! : I , \ A 

10f----- '-- .I \ 1-- ---+--+---1 10 ~- t--- --

8 - J - --\\---\+-1-+-+-1--+--1 
I \ \ /' 

6 ~Ir'...-I \. _~, : -"+ .. -.,,-+--+---i 
11'\ V "~' '+'.-+--1 

I 1\ \:}\\ U~\ -

8 

6 

q 

2 

-

--

I 

r-f 
_.J 

-

+t--
\ i 

1\ I \ ~ 
__ /v 

I i I 
: 

I i I I 
/~ 

.~ 
I 

i 

, I I -
~- , 2 I ",' ~1 / ,\y, I~ --", 

!1l1re 18 211 30 36 #2 118 5# 60 66 
Abb.6. Lebensabschnitte von 52 schizo-

phrenen Landstreichern13"). 

________ : Bcginn der Kriminalitat 
-----: Beginn der Geistesstarnng 

~ X \. ILY .. -, c J#nff? 1¥ 18 22 26 30 311 J8 #2 1/6 5J 51/. "8 
Abb. 7. I,ebensabschnitte von 31'1 schizophrencn 

Gcwohnheitsverbrrchrrn 1358). 

--------: Beginn der Kriminalitiit 
-----: Beginn der Geistesstarnng 

: Aufnahme in die Irrenanstalt : Aufnahmc in die Irrenanstalt 

Von besonderem Interesse ist, daB cin erheblicher Teil der Land
streicher und die uberwiegende Zahl der Gewohnheitsverbrecher erst 
nach Beginn der Kriminalitat, zumeist wahrend ihrer StrafverbuBungen 
an der fortschreitenden Psychose erkrankte. 1st das Zusammenfallen von 
langer Haft und Schizophrenie ein zufalliges; durfen wir annehmen, daB 
diose professionellen Landstreicher und gewohnheitsmaBigen Verbrecher 
wie beliebige frei lebende, soziale Personlichkeiten von der Psychose be
fallen werden, oder besteht ein innerer Zusammenhang zwischen Straf
haft und Geisteskrankheit; ist es wahrscheinlich oder moglich, daB ihnen 
ein gunstigeres Geschick mit der Haft auch die Psychose erspart haben 
wurde? 

Diese Frage hat bereits viele Forscher beschaftigt. Die alten 
Psychiater -- DELBRuCK 191, 192, 193,) an der Spitze -- haben den 
Zusammenhang nicht bezweifelt, SIEFERT1169), ASCHAFFENBL'"RG36, 37) 

und auch KRAEPELIN 597) bestreiten ihn. .M:eines Erachtens laBt 
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sich auf Grund unseres heutigen Wissens keine bündige Antwort 
auf diese Frage geben; sie wird offen bleiben müssen, solange uns 
Ursache und Wesen der Schizophrenie dunkel sind. Bemerkenswert 
aber bleibt die zwar nicht zahlenmäßig faßbare, von verschiedenen Seiten, 
u. a. von LEPPMANN1053), RüDIN1053), LUMPP759), VIERNSTEIN1277) und zu
letzt noch von LIEPMANN691), auf Grund der von ihnen gesammelten Gut
achten von Strafanstaltsdirektoren übereinstimmend behauptete Tat
sache, daß langjährige, besonders lebenslängliche Gefangene ungewöhn
lich häufig an chronischem, zu geistigem Siechtum führenden Psychosen 
erkranken, die durchaus das Gepräge der Schizophrenie tragen, und 
ferner die alte Erfahrung, daß im Beginn der Erkrankung eine Aufhebung 
der Strafhaft und die Versetzung des Kranken in ein anderes Milieu oft 
von günstigem Einflusse auf die stürmischen Äußerungen der Psychose 
ist. Ob allerdings durch eine rechtzeitige Unterbrechung der Strafe ein 
dauernder Stillstand oder gar eine Heilung des Leidens erreicht werden 
kann, steht dahin. Solange jedoch nur eine gewisse Aussicht besteht, 
daß durch Unterbrechung des Strafvollzugs und Wechsel des Milieus die 
Erkrankung günstig beeinflußt werden kann, solange haben wir auch die 
Pflicht, in dieser Richtung zu wirken. Denn wir haben wohl das Recht, 
einen Rechtsbrecher zu strafen, nicht aber ihn für sein Leben so zu 
schädigen, daß er seine Selbständigkeit verliert und Gefahr läuft, Gegen
stand dauernder irrenärztlicher :Fürsorge zu werden. 

Meine Herren! Wesentlich klarer liegen die ursächlichen Beziehungen 
zwischen dem Ausbruch geistiger Störung und dem Einflusse der Haft 
bei der zweiten Gruppe von Psychosen. Diese Haftpsychosen im eigent
lichen Sinne bezeichneten wir als krankhafte Reaktionen abnormer, 
geistig minderwertiger Rechtsbrecher, wie wir sie ähnlich auch in der 
:Freiheit bei psychopathischen Persönlichkeiten im Anschluß an affekt
betonte Erlebnisse häufig beobachten. Der Boden, auf dem diese patho
logischen Reaktionen zur Entwicklung gelangen, ist ein affektiv ab
normer; intellektuelle Schwäche kann zwar gleichzeitig bestehen, 
braucht es aber nicht. Die zu Haftpsychosen disponierten Sträflinge 
gehen demnach aus den Reihen der gemütlich abnormen Psychopathen 
hervor, vorwiegend jener Typen, die wir als erethisch Imbezille, als 
hysterische Charaktere, als Haltlose, Epileptoide und Pseudologisten 
kennengelernt haben. 

Ich erwähnte bereits, daß differenzierte Persönlichkeiten auf die 
Einzelhaft in besonderer Weise reagieren. Eigenschaften, die im freien 
Leben kaum in Erscheinung treten, kommen zu voller Entfaltung. 
Es entwickelt sich eine Steigerung des Gefühlslebens, eine Zunahme 
des Innenlebens, eine sittliche, ästhetische und intellektuelle Um
wälzung, die sich je nach der Artung des Gefangenen verschiedentlich 
äußern können. Einzelne Sträflinge steigern sich in gereizte, erbitterte 

Die sog. Haftpsychosen als pathologische Reaktionen. 127 

sich auf Grund unseres heutigen Wissens keine biindige Antwort 
auf diese Frage geben; sie wird offen bleiben miissen, solange uns 
Ursache und Wesen der Schizophrenie dunkel sind. Bemerkenswert 
aber bleibt die zwar nicht zahlenmaBig faBbare, von verschiedenen Seiten, 
u. a. von LEPPMANNI053), RUDIN1053), LUMPp759), VIERNSTEIN1277) und zu
letzt noch von LIEPMANN691) , auf Grund der von ihnen gesammelten Gut
achten von Strafanstaltsdirektoren iibereinstimmend behauptete Tat
sache, daB langjiihrige, besonders lebensliingliche Gefangene ungewohn
lich haufig an chronischem, zu geistigem Siechtum fiihrenden Psychosen 
erkranken, die durchaus das Geprage der Schizophrenie tragen, und 
ferner die alte Erfahrung, daB im Beginn der Erkrankung eine Aufhebung 
der Strafhaft und die Versetzung des Kranken in ein anderes Milieu oft 
von giinstigem Einflusse auf die stiirmischen AuBerungen der Psychose 
ist. Ob allerdings durch eine rechtzeitige Unterbrechung der Strafe ein 
dauernder Stillstand oder gar eine Heilung des Leidens erreicht werden 
kann, steht dahin. Solange jedoch nur eine gewisse Aussicht besteht, 
daB durch Unterbrechung des StrafvolIzugs und Wechsel des Milieus die 
Erkrankung giinstig beeinfluBt werden kann, solange haben wir auch die 
Pilicht, in dieser Richtung zu wirken. Denn wir haben wohl das Recht, 
einen Rechtsbrecher zu strafen, nicht aber ihn fiir sein Leben so zu 
schiidigen, daB er seine Selbstandigkeit verliert und Gefahr lauft, Gegen
stand dauernder irrenarztlicher 1!'iirsorge zu werden. 

Meine Herren! Wesentlich klarer liegen die ursachlichen Beziehungen 
zwischen dem Ausbruch geistiger Storung und dem Einflusse der Haft 
bei der zweiten Gruppe von Psychosen. Diese Haftpsychosen im eigent
lichen Sinne bezeichneten wir als krankhafte Reaktionen abnormer, 
geistig minderwertiger Rechtsbrecher, wie wir sie ahnlich auch in der 
:Freiheit bei psychopathischen Personlichkeiten im AnschluB an affekt
betonte Erlebnisse haufig beobachten. Der Boden, auf dem diese patho
logischen Reaktionen zur Entwicklung gelangen, ist ein affektiv ab
normer; intellektuelle Schwache kann zwar gleichzeitig bestehen, 
braucht es aber nicht. Die zu Haftpsychosen disponierten Straflinge 
gehen demnach aus den Reihen der gemiitlich abnormen Psychopathen 
hervor, vorwiegend jener Typen, die wir als erethisch Imbezille, als 
hysterische Charaktere, als Haltlose, Epileptoide und Pseudologisten 
kennengelernt haben. 

lch erwahnte bereits, daB differenzierte Personlichkeiten auf die 
Einzelhaft in besonderer Weise reagieren. Eigenschaften, die im freien 
Leben kaum in Erscheinung treten, kommen zu voller Entfaltung. 
Es entwickelt sich eine Steigerung des Gefiihlslebens, eine Zunahme 
des Innenlebens, eine sittliche, asthetische und intellektuelle Um
walzung, die sich je nach der Artung des Gefangenen verschiedentlich 
auBern konnen. Einzelne Straflinge steigern sich in gereizte, erbitterte 
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und gehässige Verstimmungen hinein; kleine Anlässe führen zu heftigen 
Zornausbrüchen und Gewalttaten; harmlose Äußerungen der "Umgebung 
werden als feindlich gegen sie gerichtet mißdeutet und geben den Anstoß 
zu wortreichen Beschwerden und Klageschriften- andere werden ängst
lich auf ihr körperliches Wohl bedacht, legen kleinen Unregelmäßigkeiten 
in ihrem Befinden übertriebene Bedeutung bei und überlaufen den Arzt 
mit hypochondrischen Klagen- manche sind mutlos und gedrückt, ge
quält von Schlaflosigkeit und Lebensüberdruß - einige finden Trost in 
religiöser Bekehrung -, andere machen ihren überströmenden Gefühlen 
in dichterischen Erzeugnissen Luft - manche suchen ihre verzweifelte 
Lage bei der Beschäftigung mit einem oft ganz fernliegenden Gebiet zu 
vergessen, treiben mit eisernem Fleiße Sprachstudien oder suchen nach 
Lösungen unlösbarer technischer Probleme-und ein Teil der Gefangenen 
ist erfüllt von rosigen Hoffnungen auf ein Leben nach der Entlassung 
und trägt ein mit ihrer Lage seltsam kontrastierendes, unbeugsames, 
ja siegesfrohes Verhalten zur Schau. 

Viele Haftpsychosen sind lediglich Steigerungen dieser fast noch in das 
Bereich des Normalen fallenden Haftreaktionen. Ihre mannigfaltigen 
Erscheinungen machen uns die außerordentliche Reichhaltigkeit und 
Verschiedenartigkeit der Erkrankungen verständlich, die bestimmt wird 
von der individuellen Anlage der Gefangenen, von ihrer jeweiligen so
matopsychischen Disposition, von der besonderen Haftart, unter deren 
Einflusse sie jeweils stehen, und von zufälligen Erlebnissen, die vor und 
während der Haft auf sie einwirken. Man hat versucht, in den Reich
tum der individuellen Erscheinungs- und Verlaufsformen eine gewisse 
Ordnung durch Aufstellen von Typen zu bringen, von denen ich die 
häufigsten kurz erwähnen will. 

Bereits früh machte man auf die mannigfachen Gemütserschütte
rungen aufmerksam, die auf den Untersuchungsgefangenen einstürmen, 
und wies darauf hin, daß in der Untersuchungshaft noch mehr als in der 
Strafhaft durch die plötzliche Verhaftung, die Verhöre und Konfronta
tionen, die ständige Erwartung und Unsicherheit über die Zukunft, das 
Bangen über die zu erwartende Strafe Spannungsgefühle erzeugt werden, 
die in der Einzelhaft keinerlei Ableitung und Ausgleich finden können, 
zumal Ablenkung durch Arbeit, Trost und Teilnahme bei den eigent
tümlichen Verhältnissen des Gefängnisses vollkommen fehlt. Diese 
Affekte finden oft in stürmischen psychischen Reaktionen ihre Ent
ladung. Oft unmittelbar nach der Verhaftung, oft während der ersten Tage 
der Haft, bisweilen im Anschluß an ein Verhör, an eine belastende Zeu
genaussage oder an andere seelische Erschütterungen treten stürmische 
Erregungszustände mit Neigung zum Zerstören und zu Gewalttätigkeiten 
bei mehr oder weniger getrübtem Bewußtsein auf. Diese sowie die an 
die Festnahme sich anschließenden hysterischen Anfälle und Delirien, in 
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und gehiissige Verstimmungen hinein; kleine Anliisse fiihren zu heftigen 
Zornausbriichen und Gewalttaten; harmlose AuBerungen der "Umgebung 
werden als feindlich gegen sie gerichtet miBdeutet und geben den AnstoB 
zu wortreichen Beschwerden und Klageschriften - andere werden iingst
lich auf ihr korperliches Wohl bedacht, legen kleinen UnregelmiiBigkeiten 
in ihrem Befinden iibertriebene Bedeutung bei und iiberlaufen den Arzt 
mit hypochondrischen Klagen - manche sind mutlos und gedriickt, ge
quiilt von Schlaflosigkeit und LebensiiberdruB - einige finden Trost in 
religioser Bekehrung -, andere machen ihren iiberstromenden Gefiihlen 
in dichterischen Erzeugnissen Luft - manche suchen ihre verzweifeIte 
Lage bei der Beschaftigung mit einem oft ganz fernliegenden Gebiet zu 
vergessen, treiben mit eisernem FleiBe Sprachstudien oder suchen nach 
Losungen unlOs barer technischer Probleme - und ein Teil der Gefangenen 
ist erfiillt von rosigen Hoffnungen auf ein Leben nach der Entlassung 
und tragt ein mit ihrer Lage seltsam kontrastierendes, unbeugsames, 
ja siegesfrohes Verhalten zur Schau. 

Viele Haftpsychosen sind lediglich Steigerungen dieser fast noch in das 
Bereich des Normalen fallenden Haftreaktionen. Ihre mannigfaltigen 
Erscheinungen machen uns die auBerordentliche Reichhaltigkeit und 
Verschiedenartigkeit der Erkrankungen verstandlich, die bestimmt wird 
von der individuellen Anlage der Gefangenen, von ihrer jeweiligen so
matopsychischen Disposition, von der besonderen Haftart, unter deren 
Einflusse sie jeweils stehen, und von zufalligen Erlebnissen, die vor und 
wahrend der Haft auf sie einwirken. Man hat versucht, in den Reicb
tum der individuellen Erscheinungs- und Verlaufsformen eine gewisse 
Ordnung durch Aufstellen von Typen zu bringen, von denen ich die 
hiiufigsten kurz erwahnen will. 

Bereits friih machte man auf die mannigfachen Gemiitserschiitte
rungen aufmerksam, die auf den Untersuchungsgefangenen einstiirmen, 
und wies darauf hin, daB in der Untersuchungshaft noch mehr als in der 
Strafhaft durch die plotzliche Verhaftung, die Verhore und Konfronta
tionen, die standige Erwartung und Unsicherheit iiber die Zukunft, das 
Bangen iiber die zu erwartende Strafe Spannungsgefiihle erzeugt werden, 
die in der Einzelhaft keinerlei Ableitung und Ausgleich finden konnen, 
zumal Ablenkung durch Arbeit, Trost und Teilnahme bei den eigent
tiimlichen Verhiiltnissen des Gefangnisses vollkommen fehIt. Diese 
Affekte finden oft in stiirmischen psychischen Reaktionen ihre Ent
ladung. Oft unmittelbar nach der Verhaftung, oft wahrend der ersten Tage 
der Haft, bisweilen im AnschluB an ein Verhor, an eine belastende Zeu
genaussage oder an andere seelische Erschiitterungen treten stiirmische 
Erregungszustande mit Neigung zum Zerstoren und zu Gewalttatigkeiten 
bei mehr oder weniger getriibtem BewuBtsein auf. Diese sowie die an 
die Festnahme sich anschlieBenden hysterischen Anfalle und Delirien, in 
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denen oft die Tat, das Opfer, der Staatsanwalt die führende Rolle spielt, 
unterscheiden sich nicht von den Reaktionen, die wir bei psychopathi
schen Persönlichkeiten auch in der :Freiheit auf gemütliche Erregungen 
hin ausbrechen sehen. 

Kennzeichnender für die Untersuchungshaft sind die kurzdauernden 
halluzinatorischen Erregungen, die sich oft nach einem Prodromalsta
dium mit schlechtem Schlaf und schreckhaften Träumen aus hypnagogen 
Halluzinationen entwickeln und in schlaflosen Nächten ihren Höhepunkt 
erreichen. Charakteristisch für die nächtlichen halluzinatorischen Epi
soden sind traumhafte Sinnestäuschungen des Gehörs und Gesichts mit 
aus der Lage des Gefangenen verständlichen Inhalten. Tagsüber ist er 
meist frei von Trugwahrnehmungen, dabei aber ängstlich, scheu, schreck
haft, bisweilen traumhaft benommen und von Kopfschmerzen, Schwindel 
und Herzklopfen gequält. Er zeigt dann auch wohl weitgehende Einsicht 
für das Krankhafte des Zustandes, während er in der Stille und Einsam
keit der Nacht in seiner dunklen oder spärlich erleuchteten Zelle wieder 
ganz unter den Bann der unheimlichen Geräusche, der vorwurfsvollen 
und drohenden Stimmen und schattenhaften Bilder gerät. So erzählte 
ScHUBART975) von seinen ängstlichen Träumen: "Bald sah ich meinen 
Vater, der mir sein geschwollenes Bein aufs Herz legte, daß ich keuchend 
unter seiner wachsenden Schwere erwachte; bald Feuerfiguren, die zu 
wimmern schienen: dein Religionsspott hat uns vergiftet; wir sündigten 
- starben! weh über dir!!" Doch auch "mitten unterm Beten, oder 
Lesen, oder in schlaflosen Nächten" sah er "gähnende, grinsende, blasse, 
schwindligte, mit beiden Händen tappende Figuren, oder nächtliche 
Vögel mit langen aufgerissenen Schnäbeln und Fledermausflügeln". 
Auch die ängstlich-halluzinatorischen Erlebnisse, die SILVIO PELLICo1177) 
im Kerker von Venedig durchmachte, tragen das Gepräge einer "melan
cholia hallucinatoria acuta", wie KIRN548) diese charakteristische Isolier
haftpsychose benannte. 

Der häufigste Typus der akuten Haftpsychose ist jedoch der 
GANSERschc3os, 309) Dämmerzustand, der sich ebenso wie der ihm ver
wandte RAECKEsche979) Stupor in unmittelbarem Anschluß an ein affekt
betontes Erlebnis, an ein Verhör, einen mißglückten Fluchtversuch, eine 
Disziplinarstrafe entwickelt, bisweilen durch einen hysterischen Anfall 
oder eine tobsüchtige Erregung eingeleitet wird, oder auch ohne stür
mischere Vorboten sich ausbildet. Kennzeichnend für ihn ist die 
traumhafte Bewußtseinstrübung mit Erschwerung der Auffassung, 
Störung des Gedächtnisses und der Merkfähigkeit, Desorientiertheit 
über Raum und Zeit, vereinzelte hysterische Symptome, Störungen 
der Hautempfindlichkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, und vor allem das 
sogenannte "Vorbeireden", d. h. eine anscheinende Unfähigkeit, auf die 
einfachsten Fragen die richtigen Antworten zu geben, obschon der Ge-
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denen oft die Tat, das Opfer, del' Staatsanwalt die fiihrende Rolle spielt, 
unterscheiden sich nicht von den Reaktionen, die wir bei psychopathi
schen Personlichkeiten auch in del' :Freiheit auf gemutliche Erregungen 
hin ausbrechen sehen. 

Kennzeichnender fUr die Untersuchungshaft sind die kurzdauernden 
halluzinatorischen Erregungen, die sich oft nach einem Prodromalsta
dium mit schlechtem Schlaf und schreckhaften Traumen aus hypnagogen 
Halluzinationen entwickeln und in schlaflosen Nachten ihren Hohepunkt 
erreichen. Charakteristisch fUr die nachtlichen halluzinatorischen Epi
soden sind traumhafte Sinnestauschungen des Gehors und Gesichts mit 
aus del' Lage des Gefangenen verstandlichen Inhalten. Tagsuber ist er 
meist frei von Trugwahrnehmungen, dabei abel' angstlieh, scheu, schreck
haft, bisweilen traumhaft benommen und von Kopfschmerzen, Schwindel 
und Herzklopfen gequalt. Er zeigt dann auch wohl weitgehende Einsicht 
fUr das Krankhafte des Zustandes, wahrend er in del' Stille undEinsam
keit del' Nacht in seiner dunklen odeI' sparlich erleuchteten Zelle wieder 
ganz unter den Bann del' unheimlichen Gerausche, del' vorwurfsvollen 
und drohenden Stimmen und schattenhaften Bilder gerat. So erzahlte 
SCHUBART975) von seinen angstlichen Traumen: "Bald sah ich meinen 
Vater, del' mil' sein geschwollenes Bein aufs Herz legte, daB ich keuchend 
unter seiner wachsenden Schwere erwachte; bald Feuerfiguren, die zu 
wimmern schienen: dein Religionsspott hat uns vergiftet; wir sundigten 
- star ben ! weh uber dir!!" Doch auch "mitten unterm Beten, odeI' 
Lesen, odeI' in schlaflosen Nachten" sah er "gahnende, grinsende, blasse, 
schwindligte, mit beiden Handen tappende Figuren, odeI' nachtliche 
Vogel mit langen aufgerissenen Schnabeln und Fledermausflugeln". 
Auch die angstlich-halluzinatorischen Erlebnisse, die SILVIO PELLIC01177) 

im Kerker von Venedig durchmachte, tragen das Geprage einer "melan
cholia hallucinatoria acuta", wie KIRN548) diese charakteristische Isolier
haftpsychose benannte. 

Del' haufigste Typus del' akuten Haftpsychose ist jedoch del' 
GANSERsche308, 309) Dammerzustand, del' sich ebenso wie del' ihm ver
wandte RAEcKEsche979) Stupor in unmittelbarem AnschluB an ein affekt
betontes Erlebnis, an ein Verhor, einen miBgluckten Fluchtversuch, eine 
Disziplinarstrafe entwickelt, bisweilen durch einen hysterischen Anfall 
odeI' eine tobsuchtige Erregung eingeleitet wird, odeI' auch ohne stur
mischere Vorboten sich ausbildet. Kennzeichnend fUr ihn ist die 
traumhafte BewuBtseinstrubung mit Erschwerung del' Auffassung, 
Starung des Gediichtnisses und del' Merkfiihigkeit, Desorientiertheit 
uber Raum und Zeit, vereinzelte hysterische Symptome, Storungen 
del' Hautempfindlichkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, und VOl' allem das 
sogenannte "V orbeireden", d. h. eine anscheinende Unfiihigkeit, auf die 
einfachsten Fragen die richtigen Antworten zu geben, obschon del' Ge-
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fangenedurch die Art, wie er auf die Fragen reagiert, deutlich erkennen 
läßt, daß er ihren Sinn auffaßte und seine Antwort trotz ihrer völligen 
Verkehrtheit die Peripherie der richtigen berührt. Dieses Nichtwissen 
der elementarsten Tatsachen, das Nichterkennen der alltäglichsten 
Gegenstände, wie man es sonst nur bei schwerstem Blödsinn findet, steht 
in einem seltsamen Gegensatz zu dem sonstigen Verhalten des Gefangenen, 
der aus seinen Handlungen eine weitgehende Beherrschung seiner Lage 
erkennen läßt. Das anscheinende Bewußt-sich-Dummstellen, verbunden 
mit einem durchaus unecht wirkenden, gemachten, kindlich einfältigen 
Gebaren, das überhaupt den akuten Haftpsychosen ein besonderes Ge
präge verleihen kann, legt die Annahme einer überlegten Vortäuschung 
geistiger Krankheit besonders nahe. Das schnelle Schwinden dieser Er
scheinungen bei einer Einstellung des Verfahrens, Aufhebung der Unter-. 
suchungshaft, Verlegung in eine Irrenanstalt oder bei einem geglückten 
Fluchtversuch scheinen den Verdacht zu bestätigen. 

Anderen Einflüssen wie in der Untersuchungshaft ist der Gefangene 
in der Strafhaft ausgesetzt. Während ihm aber in der Untersuchungshaft 
sein eigenes Schicksal, der Gang des Verfahrens, die Vernehmungen und 
Gegenüberstellungen mit den Zeugen zwar manche Aufregung, aber 
doch auch eine gewisse geistige Nahrung und Zerstreuung gewähren, 
fehlen ihm diese in der oft jahrelangen Isolierhaft d~r' Strafanstalt. Das 
Einerlei des Betriebes, der Mangel an Anregung und Gedankenaustausch 
infolge Schweigegebots, Beschränkung der Lektüre und des Brief
wechsels und engherzige Regelung der Besuche, der Zwang des frühen 
Schlafengehens geben den Anstoß zur Entwicklung jener Steigerung der 
Gefühle und Konzentration auf das eigene Ich, die wir als kennzeichnend 
für die längere IsoHerhaft betont haben. Zwar beobachtet man auch in 
der Strafhaft, zumal im Anschlusse an irgendwelche plötzlich auf
tretende, erregende Ereignisse, etwa an einen mißglückten .Fluchtver
such, an die Konfrontation mit einem . belastenden Zeugen oder der
gleichen, die gleichen akuten pathologischen Reaktionen wie in der Unter
suchungshaft. Charakteristisch für die Strafhaft sind jedoch die schlei
chenden Veränderungen der Pe:r:sönlichkeit, wie sie schon FessLI~ als 
Steigerungen der Gemütserschütterung durch die Isolierhaft beschrieb. 

Selten in psychiatrische Behandlung kommen die weniger sinnfälligen 
hypochondrischen Depressionen. Auslösende Ursachen dafür gibt es in 
der Strafhaft überreichlich: die bedeutenden Gewichtsverluste, die sich 
besonders während der ersten Haftmonate bei sehr vielen Insassen ein
stellen, die Verdauungsbeschwerden, an denen ein Teil von ihnen 
leidet, exzessive Onanie und besonders das deprimierende und beschä
mende Gefühl, trotzguter Vorsätze der llasturbation stets wieder zu er
liegen, die häufigen Erkrankungen und Sterbefälle der llitgefangenen, 
die vielen nervösen Beschwerden, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit usw. 
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fangene durch die Art, wie er auf die Fragen reagiert, deutlich erkennen 
liiBt, daB er ihren Sinn auffaBte und seine Antwort trotz ihrer volligen 
Verkehrtheit die Peripherie der richtigen beruhrt. Dieses Nichtwissen 
der elementarsten Tatsachen, das Nichterkennen der alltaglichsten 
Gegenstande, wie man es sonst nur bei schwerstem BWdsinn findet, steht 
in einem seltsamen Gegensatz zu dem sonstigen VerhaIten des Gefangenen, 
der aus seinen Handlungen eine weitgehende Beherrschung seiner Lage 
erkennen laBt. Das anscheinende BewuBt-sich-Dummstellen, verbunden 
mit einem durchaus unecht wirkenden, gemachten, kindlich einfaltigen 
Gebaren, das uberhaupt den akuten Haftpsychosen ein besonderes Ge
prage verleihen kann, legt die Annahme einer uberlegten Vortauschung 
geistiger Krankheit besonders nahe. Das schnelle Schwinden dieser Er
scheinungen bei einer Einstellung des Verfahrens, Aufhebung der Unter-. 
suchungshaft, Verlegung in eine lrrenanstalt oder bei einem gegluckten 
Fluchtversuch scheinen den Verdacht zu bestatigen. 

Anderen Einflussen wie in der Untersuchungshaft ist der Gefangene 
in detStrafhaft ausgesetzt. Wahrend ihm aber in der Untersuchungshaft 
sein eigenes Schicksal, der Gang des Verfahrens, die Vernehmungen und 
Gegenuberstellungen mit den Zeugen zwar manche Aufregung, aber 
doch auch eine gewisse geistige Nahrung und Zerstreuung gewahren, 
fehlen ihm diese in der oft jahrelangen lsolierhaft d~r' Strafanstalt. Das 
Einerlei des Betriebes, der Mangel an Anregung und Gedankenaustauseh 
infolge Sehweigegebots, Besehrankung der Lekture und des Brief
weehsels und engherzige Regelung der Besuehe, der Zwang des fruhen 
Sehlafengehens geben den AnstoB zur Entwicklung jener Steigerung der 
Gefuhle und Konzentration auf das eigene leh, die wir als kennzeiehnend 
fur die langere lsolierhaft betont haben. Zwar beobaehtet man aueh in 
der Strafhaft, zumal im Ansehlusse an irgendwelche p16tzlich auf
tretende, erregende Ereignisse, etwa an einen miBgluekten .Fluchtver
such, an die Konfrontation mit einelli. belastenden Zeugen oder der
gleiehen, die gleichen akuten pathologisehen Reaktionen wie in der Unter
suchungshaft. Charakteristisch fur die Strafhaft sind jedoch die 8chlei
chenden Veranderungen der Pe:r:sonlichkeit, wie sie schon FeSSLI~ als 
Steigerungen der Gemutserschutterung durch die lsolierhaft besehrieb. 

Selten in psychiatrische Behandlung kommen die weniger sinnfalligen 
hypochondrischen Depressionen. Auslosende Ursaehen dafiir gibt es in 
der Strafhaft uberreichlich: die bedeutenden Gewichtsverluste, die sich 
besonders wahrend der ersten Haftmonate bei sehr vielen lnsassen ein
stellen, die Verdauungsbeschwerden, an denen ein Teil von ihnen 
leidet, exzessive Onanie und besonders das deprimierende und bescha
mende Gefiihl, trotz guter Vorsatze der llasturbation stets wieder zu er
liegen, die haufigen Erkrankungen und Sterbefalle der llitgefangenen, 
die vielen nervosen Beschwerden, Kopfsehmerzen, Schlaflosigkeit usw. 
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und die Aussichtslosigkeit auf eine naturgemäßere Lebensweise und 
Heilung, alles das ist geeignet, die Aufmerksamkeit des Gefangenen 
immer wieder auf sein körperliches Wohl zu lenken und hypochondrische 
Befürchtungen zu wecken. Die Einsamkeit, die mangelnde Aussprache 
mit einer Vertrauen einflößenden Person und das gerade derartigen Ge
fangenen besonders schädliche Fehlen einer ihr volles Interesse in An
spruch nehmenden Tätigkeit vermag solche Zustände zu schweren hypo
chondrischen Depressionen zu entwickeln, die durch ihre Hartnäckigkeit 
und Unbeeinflußbarkeit den Strafanstaltsärzten oft große Schwierig
keiten bereiten. 

Auch die aus tiefer Heue und Zerknirschung erwachsenden religiösen 
Wandlungen und Bekehrungen geben selten Anstoß zu psychiatrischem 
Eingreifen. Zumeist beschäftigen sie ausschließlich den Seelsorger, der 
sie je nach seiner psychologischen Erfahrung und Einstellung zu dem 
Sträfling als einen hoffnungserweckenden Erfolg der Strafe buchen, als 
eine Äußerung der Verlogenheit und Scheinheiligkeit des Verbrechers 
verdammen, vielleicht auch als ein krankhaftes Erzeugnis der Isolier
zelle bekämpfen wird. 

Von größerer praktischer Bedeutung als diese Hafthypochondrien 
und religiösen Bekehrungen sind die paranoiden W ahnsysteme, die sich 
besonders bei psychopathischen Gewohnheitsverbrechern unter der Wir
kung langdauernder Strafhaft entwickeln. Der beschränkte Gewohn
heitsverbrecher betrachtet sich häufig - und nicht selten mit einem ge
wissen Recht - als ein Opfer der Gesellschaft. Er fühlt seine willenlose 
Unterlegenheit und Abhängigkeit von der unheimlichen Macht der Be
hö:r;den, die über seine Entwicklung, sein ganzes Vorleben und seine 
Straftaten in allen Einzelheiten besser orientiert sind als er selbst, die 
ihn auch in der Freiheit nicht aus dem Auge lassen und. jeden seiner 
Schritte kennen und bewachen. Es ist psychologisch daher wohl ver
ständlich, daß sich bei ihm oft eine völlige Verkennung des Verhältnisses 
zu seinen Mitmenschen entwickelt, ~md daß wir auf ganz unsinnige, 
abergläubische Ansichten über seine Stellung im Leben stoßen, die mit 
voller Überzeugung vorgebracht werden, die er im Verkehr mit Gleich
gesinnten nährt und fixiert, deren Grundlosigkeit ihm von sozialen Ele
menten um so weniger ausgeredet werden kann, als er ihnen nicht traut 
und er überdies fast ausschließlich mit seinesgleichen in Berührung 
kommt. Versetzt man einen solchen argwöhnischen, mit der Gesellschaft 
zerfallenen Verbrecher in das Milieu einer Strafanstalt, unter die harte 
Disziplin eines oft verständnislosen und rücksichtslosen Aufseherperso
nals, in die .Monotonie der Isolierzelle und den schädigenden Einfluß des 
Zuchthauslebens, so gewinnt für ihn in der tödlichen Einförmigkeit des 
Anstaltsbetriebs jedes Vorkommnis an Interesse, jede Lappalie ruft die 
Aufmerksamkeit des Gefangenen wach. Gleichgültige Begebenheiten 
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und die Aussichtslosigkeit auf eine naturgemiiBere Lebensweise und 
Heilung, alles das ist geeignet, die Aufmerksamkeit des Gefangenen 
immer wieder auf sein korperliches Wohl zu lenken und hypochondrische 
Befiirchtungen zu wecken. Die Einsamkeit, die mangelnde Aussprache 
mit einer Vertrauen einfloBenden Person und das gerade derartigen Ge
fangenen besonders schadliche Fehlen einer ihr voIles Interesse in An
spruch nehmenden Tiitigkeit vermag sole he Zustande zu schweren hypo
chondrischen Depressionen zu entwickeln, die durch ihre Hartniickigkeit 
und UnbeeinfluBbarkeit den Strafanstaltsiirzten oft groBe Schwierig
keiten bereiten. 

Auch die aus tiefer Heue und Zerknirschung erwachsenden religiosen 
Wandlungen und Bekehrungen geben selten AnstoB zu psychiatrischem 
Eingreifen. Zumeist beschaftigen sie ausschlieBlich den Seelsorger, der 
sie je nach seiner psychologischen Erfahrung und Einstellung zu dem 
Strafling als einen hoffnungserweckenden Erfolg der Strafe buchen, als 
eine AuBerung der Verlogenheit und Scheinheiligkeit des Verbrechers 
verdammen, vielleicht auch als ein krankhaftes Erzeugnis der Isolier
zelle bekampfen wird. 

Von groBerer praktischer Bedeutung als diese Hafthypochondrien 
und religiosen Bekehrungen sind die paranoiden Wahnsysteme, die sich 
besonders bei psychopathischen Gewohnheitsverbrechern unter der Wir
kung langdauernder Strafhaft entwickeln. Der beschrankte Gewohn
heitsverbrecher betrachtet sich haufig - und nicht selten mit einem ge
wissen Recht - als ein Opfer der Gesellschaft. Er WhIt seine willenlose 
Unterlegenheit und Abhangigkeit von der unheimlichen Macht der Be
ho:r:den, die iiber seine Entwicklung, sein ganzes Vorleben und seine 
Straftaten in allen Einzelheiten besser orientiert sind als er selbst, die 
ihn auch in der Freiheit nicht aus dem Auge lassen und, jeden seiner 
Schritte kennen und bewachen. Es ist psychologisch daher wohl ver
standlich, daB sich bei ihm oft eine vollige Verkennung des Verhaltnisses 
zu seinen Mitmenschen entwickelt, ~md daB wir auf ganz unsinnige, 
abergliiubische Ansichten liber seine Stellung im Leben stoBen, die mit 
voller Uberzeugung vorgebracht werden, die er im Verkehr mit Gleich
gesinnten niihrt und fixiert, deren Grundlosigkeit ihm von sozialen Ele
menten urn so weniger ausgeredet werden kann, als er ihnen nicht traut 
und er liberdies fast ausschlieBlich mit seinesgleichen in Beriihrung 
kommt. Versetzt man einen sole hen argwohnischen, mit der Gesellschaft 
zerfallenen Verbrecher in das Milieu einer StrafanstaIt, unter die harte 
Disziplin eines oft verstandnislosen und riicksichtslosen Aufseherperso
nals, in die Monotonie der Isolierzelle und den schiidigenden EinfluB des 
Zuchthauslebens, so gewinnt fiir ihn in der todlichen EinfOrmigkeit des 
Anstaltsbetriebs jedes Vorkommnis an Interesse, jede Lappalie ruft die 
Aufmerksamkeit des Gefangenen wach. Gleichgiiltige Begebenheiten 
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geben ihm Stoff zu grüblerischen Kombinationen, alltägliche Vorgänge, 
deren Bedeutung ihm aber unklar bleibt, da er unter den besonderen 
Verhältnissen der Strafanstalt keine Erklärungen verlangen und natur
gemäß auch nicht erhalten kann, verfolgt er mit argwöhnischem Auge 
und bringt sie mit seiner Person in wahnhafte Beziehung. Eine offene 
Aussprache mit einer Vertrauen erweckenden Person würde vielleicht 
seine Befürchtungen noch zerstreuen können, sie ist aber unmöglich; 
mit den Gefangenen zu reden, hindert ihn das Schweigegebot, 
gegen die Angestellten richtet sich sein Mißtrauen. Es erfolgt keine 
Korrektur, und in der Zelle grübelnd und spintisierend, verwertet er jede 
Wahrnehmung in einem für ihn feindlichen Sinne, baut Stein auf Stein, 
bis sich ein paranoides Wahngebäude gebildet hat. 

Besonders häufig nehmen diese krankhaften Entwicklungen der Per
sönlichkeit das Gepräge des Querulantenwahnsinns an. Allmählich, bis
weilen schon im Anschluß an die Verurteilung oder unter dem frischen 
Eindrucke einer tatsächlichen, häufiger noch irrtümlich angenommenen 
Schädigung in der Strafanstalt entwickelt sich der Wahn der rechtlichen 
Benachteiligung mit Eigenbeziehungen und Erinnerungsfälschungen. 
Der Kranke richtet zahllose Gesuche an das Gericht, in denen er sich für 
unschuldig erklärt, Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, neue 
Beweismittel anführt; auf den abschlägigen Bescheid hin wird er erregt, 
wendet sich an eine höhere Instanz; die Eingaben häufen sich immer 
mehr, nehmen einen immer leidenschaftlicheren Ton an, Richter und 
Zeugen werden in der unerhörtesten Weise verdächtigt, schließlich wird 
auch die nächste Umgebung für den fehlenden Erfolg der Eingaben ver
antwortlich gemacht und in das immer weitere Kreise ziehende Wahn
system hineingezogen. 

In die Gruppe dieser paranoiden Zustände zählen auch die schon dem 
älteren DELBRÜCK bekannten, später von RümN1053) studierten Wahn
formen: der "Unschuldswahn", "Entlassungswahn", "Begnadigungs
wahn" und der "Erfinderwahn". Fast immer sind es ältere Sträflinge, 
die in jahrelanger Gefangenschaft, die hoffnungslose Wirklichkeit ver
drängend, Trost, Zuversicht und Glück in dem Wahne finden, das lang
ersehnte Ziel, die Begnadigung, die Entlassung, die Erfindung des 
Perpetuum mobile und dergleichen erreicht zu haben oder in kürzester 
Frist zu erreichen. 

Diese besonnenen, äußerlich geordneten Gefangenen mit hypochon
drischen Depressionen, querulatorischen und paranoiden Wahnsystemen 
und umschriebenen Wahnvorstellungen sind von der Richtigkeit ihrer 
Vorstellungen, Wahrnehmungen, Gedanken und Schlußfolgerungen fel
senfest überzeugt; jeder Versuch, sie von ihrem Wahn abzubringen, 
prallt wirkungslos an ihrer starren Einsichtslosigkeit ab. Eine Ent
lassung aus der Strafanstalt in die Freiheit oder in eine Heilanstalt pflegt 
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geben ihm Stoff zu griiblerischen Kombinationen, alltagliche Vorgange, 
deren Bedeutung ihm aber unklar bleibt, da er unter den besonderen 
Verhiiltnissen der Strafanstalt keine Erklarungen verlangen und natur
gemaB auch nicht erhalten kann, verfolgt er mit argwohnischem Auge 
und bringt sie mit seiner Person in wahnhafte Beziehung. Eine offene 
Aussprache mit einer Vertrauen erweckenden Person wiirde vielleicht 
seine Befiirchtungen noch zerstreuen konnen, sie ist aber unmoglich; 
mit den Gefangenen zu reden, hindert ihn das Schweigegebot, 
gegen die Angestellten richtet sich sein MiBtrauen. Es erfolgt keine 
Korrektur, und in der Zelle griibelnd und spintisierend, verwertet er jede 
Wahrnehmung in einem fiir ihn feindlichen Sinne, baut Stein auf Stein, 
bis sich ein paranoides Wahngebaude gebildet hat. 

Besonders haufig nehmen diese krankhaften Entwicklungen der Per
sonlichkeit das Geprage des Querulantenwahnsinns an. Allmahlich, bis
weilen schon im AnschluB an die Verurteilung oder unter dem frischen 
Eindrucke einer tatsachlichen, haufiger noch irrtiimlich angenommenen 
Schadigung in der Strafanstalt entwickelt sich der Wahn der rechtlichen 
Benachteiligung mit Eigenbeziehungen und Erinnerungsfalschungen. 
Der Kranke richtet zahllose Gesuche an das Gericht, in denen er sich fiir 
unschuldig erklart, Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt, neue 
Beweismittel anfiihrt; auf den abschlagigen Bescheid hin wird er erregt, 
wendet sich an eine hohere Instanz; die Eingaben haufen sich immer 
mehr, nehmen einen immer leidenschaftlicheren Ton an, Richter und 
Zeugen werden in der unerhortesten Weise verdachtigt, schlieBlich wird 
auch die nachste Umgebung fiir den fehlenden Erfolg der Eingaben ver
antwortlich gemacht und in das immer weitere Kreise ziehende Wahn
system hineingezogen. 

In die Gruppe dieser paranoiden Zustande zahlen auch die schon dem 
alteren DELBRUCK bekannten, spater von RUDIN1053) studierten Wahn
formen: der "Unschuldswahn", "Entlassungswahn", "Begnadigungs
wahn" und der "Erfinderwahn". Fast immer sind es altere Straflinge, 
die in jahrelanger Gefangenschaft, die hoffnungslose Wirklichkeit ver
drangend, Trost, Zuversicht und Gliick in dem Wahne finden, das lang
ersehnte Ziel, die Begnadigung, die Entlassung, die Erfindung des 
Perpetuum mobile und dergleichen erreicht zu haben oder in kiirzester 
Frist zu erreichen. 

Diese besonnenen, auBerlich geordneten Gefangenen mit hypochon
drischen Depressionen, querulatorischen und paranoiden Wahnsystemen 
und umschriebenen Wahnvorstellungen sind von der Richtigkeit ihrer 
Vorstellungen, Wahrnehmungen, Gedanken und SchluBfolgerungen fel
senfest iiberzeugt; jeder Versuch, sie von ihrem Wahn abzubringen, 
prallt wirkungslos an ihrer starren Einsichtslosigkeit abo Eine Ent
lassung aus der Strafanstalt in die Freiheit oder in eine Heilanstalt pflegt 
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jedoch auch bei ihnen zumeist einen günstigen Einfluß auszuüben. Die 
Kranken beruhigen sich, schlafen besser, nehmen an Körpergewicht zu, 
die Fortentwicklung des Wahnes nimmt ein Ende, die Wahnideen ver
lieren an Geltung für den Kranken und verblassen schließlich ganz. 

Neben diesen geschlossenen, ärmlichen, starren und unbeeinflußbaren 
Wahngebäuden beobachtet man bei weichen und haltlosen Gefangenen 
mit lebhafter Phantasietätigkeit und gesteigerter Autosuggestibilität 
krankhafte Zustandsbilder, wie sie uns von SANDER und RICHTER1065), 

MoELI854), SIEFERT1169) und besonders von BIRNBAUM9 7, 98, 100, 101, 106) 

vorwiegend bei Berliner professionellen Verbrechern geschildert worden 
sind. Diese "wahnhaften Einbildungen" sind, wie der Unschuldswahn, 
Begnadigungswahn und Erfinderwahn autosuggestiv herbeigeführte 
Verdrängungen unlustbetonter und Realisierungen lustbetonter Kom
plexe; sie werden jedoch im Gegensatz zu jenen "überwertigen 
Ideen" keineswegs unerschütterlich festgehalten. Die wahnhaften 
Ideen sind vielmehr oberflächlich, widerspruchsvoll, wechselnd, 
leicht beeinflußt durch die Stellungnahme, die die Umgebung ihnen 
gegenüber einnimmt, üppig wuchernd, wenn sie ihnen Beachtung 
schenkt, verblassend, wenn sie scheinbar übersehen werden. Die Ge
fangenen erwecken je nachdem den Eindruck des Spielerischen, des 
Theatralischen, des Unwahren, des Verlogenen, jedenfalls nicht den 
des ehrlich Überzeugten, um so weniger, als neben ihren unsinnigen 
und blühenden Größenideen oft ein recht gesunder Sinn für die 
reale Welt besteht, und eine günstige Gelegenheit zur Flucht das ganze 
Wahnsystem im Nu zum Schwinden bringen kann. Dadurch erwecken 
diese Zustände ebenso wie die GANSERsehen Dämmerzustände und 
RAECKEschen Stuporen, mit denen sie sich zeitweilig verbinden und ver
mischen können, den Verdacht, von den Gefangenen willkürlich produ
ziert worden zu sein. Wie weit tatsächlich Beziehungen zwischen diesen 
"Haftpsychosen" und bewußter Simulation geistiger Störung bestehen, 
wird Gegenstand späterer Erörterungen sein. 

Xll. Vorlesung. 
Die 11! ängel und Schwierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher.- Das 

Strafanstaltswesen vor dem Kriege (Fortsetzung).- Die Stellung der Strafvollzugs
beamten zu den als geisteskrank oder als geistig minderwertig erkannten Sträf
lingen. - Die Ausmerzung der Geisteskranken aus dem Strafvollzuge und die 
Einrichtung der sogenannten Irrenadnexe. - Widersprechende Ansichten über 
die Behandlung der geistig Minderwertigen und die Errichtung von sogenannten 
Minderwertigenabteilungen. 

Meine Herren! Folgendes darf nach den Ausführungen in den letzten 
Vorlesungen als gesichert gelten: unser Strafvollzug war belastet mit 
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jedoch auch bei ihnen zumeist einen giinstigen EinfluB auszuiiben. Die 
Kranken beruhigen sich, schlafen besser, nehmen an Korpergewicht zu, 
die Fortentwicklung des Wahnes nimmt ein Ende, die Wahnideen ver
lieren an Geltung fUr den Kranken und verblassen schlieBlich ganz. 

Neben diesen geschlossenen, armlichen, starren und unbeeinfluBbaren 
Wahngebauden beobachtet man bei weichen und haltlosen Gefangenen 
mit lebhafter Phantasietatigkeit und gesteigerter Autosuggestibilitat 
krankhafte Zustandsbilder, wie sie uns von SANDER und RICHTER1065), 

MOELI854), SIEFERT1169) und besonders von BIRNBAUM97, 98, 100, 101, 106) 

vorwiegend bei Berliner professionellen Verbrechern geschildert worden 
sind. Diese "wahnhaften Einbildungen" sind, wie der Unschuldswahn, 
Begnadigungswahn und Erfinderwahn autosuggestiv herbeigefiihrte 
Verdrangungen unlustbetonter und Realisierungen lustbetonter Kom
plexe; sie werden jedoch im Gegensatz zu jenen "iiberwertigen 
Ideen" keineswegs unerschiitterlich festgehalten. Die wahnhaften 
Ideen sind vielmehr oberflachlich, widerspruchsvoll, wechselnd, 
leicht beeinfluBt durch die Stellungnahme, die die Umgebung ihnen 
gegeniiber einnimmt, iippig wuchernd, wenn sie ihnen Beachtung 
schenkt, verblassend, wenn sie scheinbar iibersehen werden. Die Ge
fangenen erwecken je nachdem den Eindruck des Spielerischen, des 
Theatralischen, des Unwahren, des Verlogenen, jedenfalls nicht den 
des ehrlich lJberzeugten, um so weniger, als neben ihren unsinnigen 
und bliihenden GroBenideen oft ein recht gesunder Sinn fiir die 
reale Welt besteht, und eine giinstige Gelegenheit zur Flucht das ganze 
Wahnsystem im Nu zum Schwinden bringen kann. Dadurch erwecken 
diese Zustande ebenso wie die GANsERschen Dammerzustande und 
RAEcKEschen Stuporen, mit denen sie sich zeitweilig verbinden und ver
mischen konnen, den Verdacht, von den Gefangenen willkiirlich produ
ziert worden zu sein. Wie weit tatsachlich Beziehungen zwischen diesen 
"Haftpsychosen" und bewuBter Simulation geistiger Storung bestehen, 
wird Gegenstand spaterer Erorterungen sein. 

XU. Vorlesung. 
Die 11{ angel und Schwierigkeiten der Behandlung krankha fter Rechtsbrecher. - Das 

Strafanstaltswesen vor dem Kriege (Fortsetzung). - Die Stellung der Strafvollzugs
beam ten zu den als geisteskrank oder als geistig minderwertig erkannten Striif
lingen. - Die Ausmerzung der Geisteskranken aus dem Strafvollzuge und die 
Einrichtung der sogenannten Irrenadnexe. - Widersprechende Ansichten tiber 
die Behandlung der geistig Minderwertigen und die Errichtung von sogenannten 
Minderwertigenabteilungen. 

Meine Herren! Folgendes darf nach den Ausfiihrungen in den letzten 
Vorlesungen als gesichert gelten: unser Strafvollzug war belastet mit 
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einer großen Zahl von geistig abnormen Sträflingen, die sich nur schwer 
in die straffe Zucht und Ordnung einzufügen vermochten. Die passiven 
Elemente versagten bei der Arbeit, die aktiven erschwerten die Aufrecht
erhaltung der Disziplin; beide stellten nicht nur an Geduld und guten 
Willen, sondern auch an das Verständnis sowohl des Aufseherpersonals als 
auch der Oberbeamten Anforderungen, qenen sie nicht zu genügen ver
mochten. Viele dieser Sträflinge gefährdeten aber nicht nur die gleich
mäßige und "gerechte" Durchführung des Strafvollzugs, sondern sie 
machten ihn durchaus unmöglich, mochten sie nun an einer schicksals
mäßig sie befallenden Geisteskrankheit erkranken oder irrfolge der schärli
genden Hafteinflüsse in pathologische Reaktionen verfallen. Erwägt 
man ferner, daß die Aussicht auf eine soziale Besserung der kranken und 
krankhaften Sträflinge recht gering ist und die Mehrzahl von ihnen alB
bald nach ihrer Entlassung in die Freiheit ihre kriminelle Lebensführung 
wieder aufnahm und nach kurzer Zeit in die Strafanstalt zurückver
bracht wurde, so sollte man von vornherein erwarten, daß die Strafvoll
zugsbeamten kein Mittel unversucht gelassen hätten, um sich von diesen 
lästigen und unverbesserlichen psychisch Defekten zu befreien. Wie 
stellten sie sich nun in der Theorie und in der Praxis zu dieser Frage? 

Im Prinzip einig war man sich darüber, daß der Geisteskranke aus 
dem geordneten Strafvollzuge zu entfernen sei. KROHNE lehrte schon 
im Jahre 1876: "Die irren Verbrecher sind nicht mehr Gegenstand des 
Strafvollzugs, sondern aus der Strafanstalt zu entlassen. Ihre Unter
bringung, resp. Heilung liegt nicht mehr der Strafvollzugsbehörde ob." 
Wie klein die Zahl der geisteskranken Verbrecher ist, die von den Be
amten als solche erkannt werden, ist schon besprochen; daß aber nicht 
einmal diese wenigen aus dem Strafvollzuge entfernt wurden, muß noch 
gezeigt werden. 

Bis zum Jahre 1888 wurden in Preußen die geisteskranken Sträflinge, 
deren Entfernung aus dem Strafvollzuge den Beamten notwendig er
schien, in die zuständigen Irrenanstalten verbracht. Dabei wurde - im 
wesentlichen aus finanztechnischen Gründen - der Strafvollzug unter
brochen. Diese Übung stand im offensichtlichen Widerspruch zu dem 
§ 493 StPO.: 

§ 493 St. P. 0.: Ist der Verurteilte nach Beginn der Rtrafvollstreckung wegen 
Krankheit in eine von der Strafanstalt getrennte Krankenanstalt gebracht worden, 
so ist die Dauer des Aufenthaltes in der Krankenanstalt in die Rtrafzeit einzurechnen, 
wenn nicht der Verurteilte mit der Absicht, die Strafvollstreckung zu unterbrechen, 
die Krankheit herbeigeführt hat. 

Die Unterbrechung des Strafvollzuges und die daraus sich ergebende 
Nichtanrechnung des Irrenanstaltsaufenthaltes in die Strafzeit wurde 
von vielen Kranken als große Härte empfunden. Dieser und andere 
Nachteile, die mit der Verbringung geisteskranker Gefangener in die 
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einer groBen Zahl von geistig abnormen Straflingen, die sich nur schwer 
in die straffe Zucht und Ordnung einzufiigen vermochten. Die passiven 
Elemente versagten bei der Arbeit, die aktiven erschwerten die Aufrecht
erhaltung der Disziplin; beide stellten nicht nur an Geduld und guten 
Willen, sondern auch an das Verstandnis sowohl des Aufseherpersonals als 
auch der Oberbeamten Anforderungen, <lenen sie nicht zu geniigen ver
mochten. Viele dieser Straflinge gefahrdeten aber nicht nur die gleich
maBige und "gerechte" Durchfiihrung des Strafvollzugs, sondern sie 
machten ihn durchaus unmoglich, mochten sie nun an einer schicksals
miWig sie befallenden Geisteskrankheit erkranken oder infolge der schiidi
genden Hafteinfliisse in pathologische Reaktionen verfallen. Erwagt 
man ferner, daB die Aussicht auf eine soziale Besserung der kranken und 
krankhaften Straflinge recht gering ist und die Mehrzahl von ihnen alR
bald nach ihrer Entlassung in die Freiheit ihre kriminelle Lebensfiihrung 
wieder aufnahm und nach kurzer Zeit in die Strafanstalt zuriickver
bracht wurde, so sollte man von vornherein erwarten, daB die Strafvoll
zugsbeamten kein Mittel unversucht gelassen hatten, um sich von diesen 
lastigen und unverbesserlichen psychisch Defekten zu befreien. Wie 
stellten sie sich nun in der Theorie und in der Praxis zu dieserFrage? 

1m Prinzip einig war man sich dariiber, daB der Geisteskranke aus 
dem geordneten Strafvollzuge zu entfernen sei. KROHNE lehrte schon 
im Jahre 1876: "Die irren Verbrecher sind nicht mehr Gegenstand des 
Strafvollzugs, sondern aus der Strafanstalt zu entlassen. Ihre Unter
bringung, resp. Heilung liegt nicht mehr der Strafvollzugsbehorde ob." 
Wie klein die Zahl der geisteskranken Verbrecher ist, die von den Be
amten als solche erkannt werden, ist schon besprochen; daB aber nicht 
einmal diese wenigen aus dem Strafvollzuge entfernt wurden, muB noch 
gezeigt werden. 

Bis zum Jahre 1888 wurden in Preuf3en die geisteskranken Straflinge, 
deren Entfernung aus dem Strafvollzuge den Beamten notwendig er
schien, in die zustandigen lrrenanstalten verbracht. Dabei wurde - im 
wesentlichen aus finanztechnischen Griinden - der Strafvollzug unter
brochen. Diese Ubung stand im offensichtlichen Widerspruch zu dem 
§ 493 StPO.: 

§ 493 St. P. 0.: 1st der Verurteilte nach Beginn der Rtrafvollstreckung wegen 
Krankheit in eine von der Strafanstalt getrennte Krankenanstalt gebracht worden, 
so ist die Dauer des Aufenthaltes in der Krankenanstalt in die Rtrafzeit einzurechnen, 
wenn nicht der Verurteilte mit der Absicht, die Strafvollstreckung zu unterbreC'hen, 
die Krankheit herbeigeftihrt hat. 

Die Unterbrechung des Strafvollzuges und die daraus sich ergebende 
Nichtanrechnung des Irrenanstaltsaufenthaltes in die Strafzeit wurde 
von vielen Kranken als groBe Harte empfunden. Dieser und andere 
Nachteile, die mit der Verbringung geisteskranker Gefangener in die 
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Irrenanstalten verknüpft waren, gaben dem preußischen Ministerium des 
Innern den Anstoß, nach dem Vorbilde von Baden und Sachsen besondere, 
an bestehende Gefängnisse und Zuchthäuser angegliederte Abteilungen 
für geisteskranke Sträflinge zu schaffen, derenerste 1888 in der Strafanstalt 
1lfoabit eröffnet wurde. Sehr bald erwies sich eine Vermehrung dieser 
Abteilungen als notwendig, so daß kurz vor dem Kriege 6 solcher Irren
adnexe, bei durchschnittlicher Belegungsziffer von 50 Kranken, mit 
282 Betten bestanden. Diese Abteilungen dienten ausschließlich zur Auf
nahme geisteskranker oder der geistigen Störung verdächtiger männ
licher Gefangener, deren Strafvollzug alsdann nicht unterbrochen wurde. 
Heilte die geistige Störung innerhalb 6 bis höchstens 12 Monaten ab, so 
wurde der Gefangene in den geregelten Strafvollzug zurückversetzt; er
schien eine sachgemäße Behandlung in der Irrenabteilung nicht mehr 
möglich, oder war zu erwarten, daß sich die Krankheit längere Zeit hin
ziehen werde, so wurde nunmehr der Strafvollzug unterbrochen und der 
Kranke einer öffentlichen Irrenanstalt überwiesen. Diese Adnexe bil
deten einen Teil der Strafanstalt, die Verwahrung in ihnen war ein den 
kranken Insassen angepaßter Strafvollzug, und der Strafcharakter der 
Internierung war auch in den Dienstvorschriften klar zum Ausdruck ge
bracht. Ihre Insassen waren "zunächst Gefangene, und zwar gefährliche 
Gefangene und dann erst möglicherweise Kranke" 1169). Entsprechend 
dieser Einstellung den kranken Sträflingen gegenüber unterstand auch die 
Abteilung nicht etwa dem Arzte, sondern dem Vorsteher der Strafanstalt. 
Er vertrat die Irrenabteilung nach außen hin, ihm stand auch die Dis
ziplinargewa'lt über die in ihr tätigen Beamten zu. Der Arzt war nur 
nebenamtlich angestellt. Gemessen an der Bedeutung seiner Tätigkeit, 
war seine Selbständigkeit gering, seine Stellung untergeordnet. Der Be
obachtungszweck der Irrenadnexe stand im Vordergrund; der Kranken
hauscharakter, der Heilzweck traten ihm gegenüber zurück. Das gab sich, 
wie der langjährige Arzt an derBreslauer Abteilung RIXEN1032) betonte, 
vor allem auch in dem :Fehlen der für diese Kranken so überaus wichtigen 
Arbeitstherapie kund: "Der größte Teil der Kranken der Irrenabteilungen 
sitzt tatenlos da; nur ein ganz kleiner Prozentsatz derselben wird mit 
Hausarbeiten und ganz leichten Arbeiten wie Schneiderarbeiten, Stuhl
flechten beschäftigt, bei denen kein scharfes Handwerkszeug benutzt 
wird . . . Alle Bemühungen, eine regelmäßige Beschäftigung der Insassen 
der Irrenabteilungen herbeizuführen, sind ohne Erfolg geblieben. So 
leben denn die meisten Kranken der Irrenstationen an den preußischen 
Gefangenenanstalten in trostloser öder Untätigkeit und Langeweile in 
den Tag hinein.'' 

Trotzdem wurde den Irrenadnexen fast allgemein nachgerühmt, daß 
sie sich als zweckmäßige Einrichtungen bewährt hätten. Sie boten in der 
Tat den Vorteil, die geistesgestörten oder auf Geistesstörung verdäch-

Die Geisteskranken im Strafvollzuge. 135 

Irrenanstalten verkniipft waren, gaben dem preuBischen Ministerium des 
Innern den AnstoB, nach dem Vorbilde von Baden und Sachsen besondere, 
an bestehende Gefiingnisse und Zuchthiiuser angegliederte Abteilungen 
fur geisteskranke Striiflingezuschaffen, derenerste 1888 in der Strafanstalt 
11foabit eroffnet wurde. Sehr bald erwies sich eine Vermehrung dieser 
Abteilungen als notwendig, so daB kurz vor dem Kriege 6 solcher Irren
adnexe, bei durchschnittlicher Belegungsziffer von 50 Kranken, mit 
282 Betten bestanden. Diese Abteilungen dienten ausschlieBlich zur Auf
nahme geisteskranker oder der geistigen Starung verdiichtiger miinn
licher Gefangener, deren StrafvoHzug alsdann nicht unterbrochen wurde. 
Heilte die geistige Starung innerhalb 6 bis hochstens 12 Monaten ab, so 
wurde der Gefangene in den geregelten Strafvollzug zuriickversetzt; er
schien eine sachgemiiBe Behandlung in der Irrenabteilung nicht mehr 
moglich, oder war zu erwarten, daB sich die Krankheit liingere Zeit hin
ziehen werde, so wurde nunmehr der StrafvoHzug unterbrochen und der 
Kranke einer offentlichen Irrenanstalt iiberwiesen. Diese Adnexe bil
deten einen Teil der Strafanstalt, die Verwahrung in ihnen war ein den 
kranken Insassen angepaBter Strafvollzug, und der Strafcharakter der 
Internierung war auch in den Dienstvorschriften klar zum Ausdruck ge
bracht. Ihre Insassen waren "zuniichst Gefangene, und zwar gefiihrliche 
Gefangene und dann erst moglicherweise Kranke" 1169). Entsprechend 
dieser EinsteHung den kranken Striiflingen gegeniiber unterstand auch die 
Abteilung nicht etwa dem Arzte, sondern dem Vorsteher der Strafanstalt. 
Er vertrat die Irrenabteilung nach auBen hin, ihm stand auch die Dis
ziplinargewa1t iiber die in ihr tiitigen Beamten zu. Der Arzt war nur 
nebenamtlich angesteHt. Gemessen an der Bedeutung seiner Tiitigkeit, 
war seine Selbstiindigkeit gering, seine SteHung untergeordnet. Der Be
obachtungszweck der Irrenadnexe stand im Vordergrund; der Kranken
hauscharakter, der Heilzweck traten ihm gegeniiber zuriick. Das gab sich, 
wie der langjiihrige Arzt an der Breslauer Abteilung RIXEN1032) betonte, 
vor aHem auch in dem )j'ehlen der fiir diese Kranken so iiberaus wichtigen 
Arbeitstherapie kund: "Der groBte Teil der Kranken der Irrenabteilungen 
sitzt tatenlos da; nur ein ganz kleiner Prozentsatz derselben wird mit 
Hausarbeiten und ganz leichten Arbeiten wie Schneiderarbeiten, Stuhl
flechten beschiiftigt, bei denen kein scharfes Handwerkszeug benutzt 
wird . . . AIle Bemiihungen, eine regelmiiBige Beschiiftigung der Insassen 
der Irrenabteilungen herbeizufiihren, sind ohne Erfolg geblieben. So 
leben denn die meisten Kranken der Irrenstationen an den preuBischen 
Gefangenenanstalten in trostloser oder Untiitigkeit und Langeweile in 
den Tag hinein." 

Trotzdem wurde den Irrenadnexen fast allgemein nachgeriihmt, daB 
sie sich als zweckmiiBige Einrichtungen bewiihrt hiitten. Sie boten in der 
Tat den Vorteil, die geistesgestorten oder auf Geistesstarung verdiich-
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tigen Gefangenen ohne Umstände und ohne Unterbrechung des Straf
vollzuges ärztlicher Beobachtung und Pflege zuzuführen, und sobald es 
ihr Zustand wieder erlaubte, in den geordneten Strafvollzug zurückzu
versetzen. Die Bedeutung dieser Irrenadnexe innerhalb der Organisation 
der Strafanstalten trat auch in ihrer regen Inanspruchnahme klar in Er
scheinung: Im Jahre HH2 wurden 803 Gefangene in den Irrenabteilungen 
beobachtet, von denen 201 nach Strafunterbrechung oder Strafende in 
Irrenanstalten überführt wurden. 

Und doch wurde von den Ärzten der Irrenabteilungen allgemein dar
über geklagt, daß die Strafvollzugsbeamten und -ärzte von den Ein
richtungen zu wenig und vor allem zu spät Gebrauch machten. HEIL
BRONNER397) machte als Leiter des Breslauer Adnexes die Erfahrung, daß 
die Kranken erst dann überführt wurden, "wenn sie sich zum Teil irrfolge 
der unzureichenden und unzweckmäßigen Einrichtungen der allgemeinen 
Strafanstalten dort als allzu lästig erwiesen haben"; AscHAFFENBURG35) 
betonte, daß er als Leiter des Adnexes in Halle "in einem einzigen mittel
großen Gefängnisse im Laufe eines Jahres fast so viele Geisteskranke 
fand, die in die Beobachtung aufgenommen werden mußten; wie in dem 
gleichen Zeitraum aus den sämtlichen Strafanstalten und Gefängnissen 
von zweieinhalb großen Provinzen in die Irrenabteilung eingeliefert 
wurden"; und RIXEN1032• 1026) faßte auf Grund seiner Beobachtungen im 
Irrenadnex in Breslau noch nach dem Kriege sein Urteil dahin zusammen, 
daß sich auch heute noch eine große Anzahl von Anstaltsvorstehern und 
leider auch Anstaltsärzten gegen die frühzeitige Überweisung von 
geisteskranken Strafgefangenen in die Irrenabteilungen sträube, und die 
Annahme der Simulation geistiger Störung an der Tagesordnung sei. 
"Die Gefangenen werden zunächst mit allen möglichen Disziplinarstrafen 
belegt und, falls diese nicht fruchten, längere Zeit in dem Anstalts
lazarett, meist in Einzelzellen, behalten; erst wenn alle V ersuche in der 
Strafanstalt selbst gescheitert sind, und Erregungszustände, Wahnvor
stellungen, Sinnestäuschungen und Verblödungsprozesse eine solche Höhe 
erreicht haben, daß die Geisteskrankheit auch für jeden Laien offen
kundig erkennbar ist, und der Kranke wegen ausgesprochener Erregungs
zustände, Nahrungsverweigerung oder Unreinlichkeit nicht mehr im An
staltslazarett gehalten werden kann, erst dann wird der Antrag auf Über
führung desselben in eine Irrenabteilung gestellt." 

Maßgebend für die Ausscheidung der Sträflinge aus dem geordneten 
Strafvollzuge war mithin nicht das Wohl des Geisteskranken, sondern 
lediglich die Rücksicht auf den allgemeinen Strafvollzug. An schleichen
den, geistigen Störungen leidende, gemütsstumpfe Halluzinanten und Ver
rückte stellen keine großen Anforderungen an die Beamten und wurden 
daher meist ohne Zögern in der Strafanstalt belassen. Man wartete ab, 
bis daß der Geisteskranke strafvollzugsunfähig im Sinne KROHNES ge-
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tigen Gefangenen ohne Umstande und ohne Unterbrechung des Straf
vollzuges arztlicher Beobachtung und Pflege zuzufUhren, und sobald es 
ihr Zustand wieder erlaubte, in den geordneten Strafvollzug zuriickzu
versetzen. Die Bedeutung dieser Irrenadnexe innerhalb der Organisation 
der Strafanstalten trat auch in ihrer regen Inanspruchnahme klar in Er
scheinung: 1m Jahre HH2 wurden 803 Gefangene in den Irrenabteilungen 
beobachtet, von denen 201 nach Strafunterbrechung oder Strafende in 
Irrenanstalten iiberfiihrt wurden. 

Und doch wurde von den Arzten der Irrenabteilungen allgemein dar
iiber geklagt, daB die Strafvollzugsbeamten und -arzte von den Ein
richtungen zu wenig und vor allem zu spat Gebrauch machten. REIL
BRONNER397) machte als Leiter des Breslauer Adnexes die Erfahrung, daB 
die Kranken erst dann iiberfiihrt wurden, "wenn sie sich zum Teil infolge 
der unzureichenden und unzweckmaBigen Einrichtungen der allgemeinen 
Strafanstalten dortals allzu lastig erwiesen haben"; ASCHAFFENBURG35) 

betonte, daB er als Leiter des Adnexesin Halle "in einem einzigen mittel
groBen Gefangnisse im Laufe eines Jahres fast so viele Geisteskranke 
fand, die in die Beobachtung aufgenommen werden muBten; wie in dem 
gleichen Zeitraum aus den samtlichen Strafanstalten und Gefangnissen 
von zweieinhalb groBen Provinzen in die Irrenabteilung eingeliefert 
wurden"; und RIXEN1032, 1026) faBte auf Grund seiner Beobachtungen im 
Irrenadnex in Breslau noch nach dem Kriege sein Urteil dahin zusammen, 
daB sich auch heute noch eine groBe Anzahl von Anstaltsvorstehern und 
leider auch Anstaltsarzten gegen die friihzeitige Uberweisung von 
geisteskranken Strafgefangenen in die Irrenabteilungen straube, und die 
Annahme der Simulation geistiger Storung an der Tagesordnung sei. 
"Die Gefangenen werden zunachst mit allen moglichen Disziplinarstrafen 
belegt und, falls diese nicht fruchten, langere Zeit in dem Anstalts
lazarett, meist in Einzelzellen, behalten; erst wenn aIle Versuche in der 
Strafanstalt selbst gescheitert sind, und Erregungszustande, Wahnvor
stellungen, Sinnestauschungen und VerblOdungsprozesse eine solche Rohe 
erreicht haben, daB die Geisteskrankheit auch fUr jeden Laien offen
kundig erkennbar ist, und der Kranke wegen ausgesprochener Erregungs
zustande, Nahrungsverweigerung oder Unreinlichkeit nicht mehr im An
staltslazarett gehalten werden kann, erst dann wird der Antrag auf Uber
fUhrung desselben in eine Irrenabteilung gestellt." 

MaBgebend fUr die Ausscheidung der Straflinge aus dem geordneten 
Strafvollzuge war mithin nicht das Wohl des Geisteskranken, sondern 
lediglich die Riicksicht auf den allgemeinen Strafvollzug. An schleichen
den, geistigen Storungen leidende, gemiitsstumpfe Ralluzinanten und Ver
riickte stellen keine groBen Anforderungen an die Beamten und wurden 
daher meist ohne Zogern in der Strafanstalt belassen. Man wartete ab, 
bis daB der Geisteskranke strafvollzugsunfahig im Sinne KROHNES ge-
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worden war, d. h. "daß er entweder so verblödet, daß er kein Verständ
nis mehr hat für Strafe und Strafvollzug, oder so verrückt ist, daß er 
durch sein Gebaren die Ruhe und Ordnung der Strafanstalt stört"; man 
schob die Überführung in die Irrenabteilung so lange hinaus, bis die 
Kranken- nach FINKELNBURGs264) Worten - "nur noch wie blinde 
Naturkräfte walten"; die beginnende Psychose mußte also erst eine 
gewisse "Reife" erreicht haben, bis daß sie Gegenstand irrenärztlicher 
Behandlung wurde. 

Meine Herren! Übergehen wir zunächst die ärztlichen Erfahrungen, 
die mit den geisteskranken Sträflingen in den Irrenadnexen gemacht 
wurden, und wenden uns nunmehr der Stellungnahme der Strafanstalts
beamten zu den geistig Minderwertigen zu, d. h. "denjenigen Sträflingen, 
die durch wesentliche, dauernd krankhafte, geistige Eigentümlichkeiten 
entweder ein vermindertes Verständnis für die Bestimmungen des Straf
vollzugs oder eine verminderte Widerstandskraft gegen Durchbrechungen 
der Bestimmungen derselben haben". Die Behandlung der Minder
wertigen ist wiederholt der Gege!lstand eingehender Beratungen in den 
Kreisen der Strafvollzugsbeamten gewesen, besonders auf der Kölner Ver
sammlung des Vereins deutscher Strafvollzugsbeamten im Jahre 1908. 
Als Grundlage für die Diskussion über die Frage: "Wie sind die Minder
wertigen im Strafvollzuge nach der gegenwärtigen Gesetzgebung am 
Sachgemäßesten zu behandeln?" dienten Gutachten und Referate der 
Strafanstaltsleiter FINKELNBURG265), ScHWANDNER1142), PoLLITz9 56) 
und KLuss572), der Strafanstaltsärzte HoFMANN464) und LEPPMANN667) 
und des Psychiaters AscHAFFENBDRG22). Die Ansichten der Gut
achter, Referenten und Diskussionsredner gingen weit auseinander; 
tot capita, tot sententiae. Einig war man sich im allgemeinen 
darüber, daß die große Masse der Minderwertigen den gewöhnlichen 
Strafvollzug ertrage und nicht erheblich störe, aber auch darin, daß 
ein kleiner Teil mit keinen Mitteln darin zu halten sei, die größten 
Schwierigkeiten bereite und Gefahr laufe, ernstlich geschädigt zu 
werden. Zu der Frage, wie diese schwierigen Minderwertigen am 
Sachgemäßesten zu behandeln wären, wurden jedoch die ver
schiedensten Anschauungen vertreten. AscHAFFENBURG glaubte, die 
Schwierigkeiten dadurch lösen zu können, daß er die Handhabung der 
Disziplin dem Arzte zu übertragen vorschlug, was von den Strafvollzugs
beamten, die keines ihrer Rechte, ·am wenigsten aber das zu strafen, dem 
Arzte freiwillig überlassen wollten, abgelehnt wurde. Der Strafanstalts
arzt HoFMANN schlug vor, die geistig Minderwertigen in geschlossenen, 
räumlich und disziplinarisch von den Strafanstalten getrennten und ärzt
lich geleiteten Anstalten zu verwahren. LEPPMANN hingegen sprach sich 
für die Einrichtung von Minderwertigenabteilungen aus, die zweckmäßig 
an bestehende Strafanstalten anzugliedern seien. Er fand einen eifrigen 
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worden war, d. h. "daB er entweder so verblOdet, daB er kein Verstand
nis mehr hat fUr Strafe und Strafvollzug, oder so verruckt ist, daB er 
durch sein Gebaren die Ruhe und Ordnung der Strafanstalt sti:irt"; man 
schob die Uberfuhrung in die Irrenabteilung so lange hinaus, bis die 
Kranken - nach FINKELNBURGS264) Worten - "nur noch wie blinde 
Naturkrafte walten"; die beginnende Psychose muBte also erst eine 
gewisse "Reife" erreicht haben, bis daB sie Gegenstand irrenarztlicher 
Behandlung wurde. 

Meine Herren! Ubergehen wir zunachst die arztlichen Erfahrungen, 
die mit den geisteskranken Straflingen in den Irrenadnexen gemacht 
wurden, und wenden uns nunmehr der Stellungnahme der Strafanstalts
beamten zu den geistig Minderwertigen zu, d. h. "denjenigen Straflingen, 
die durch wesentliche, dauernd krankhafte, geistige Eigentumlichkeiten 
entweder ein vermindertes Verstandnis fur die Bestimmungen des Straf
vollzugs oder eine verminderte Widerstandskraft gegen Durchbrechungen 
der Bestimmungen derselben haben". Die Behandlung der Minder
wertigen ist wiederholt der Gege!lstand eingehender Beratungen in den 
Kreisen der Strafvollzugsbeamten gewesen, besonders auf der Kolner Ver
sammlung des Vereins deutscher Strafvollzugsbeamten im Jahre 1908. 
Ais Grundlage fur die Diskussion uber die Frage: "Wie sind die Minder
wertigen im Strafvollzuge nach der gegenwartigen Gesetzgebung am 
sachgemaBesten zu behandeln 1" dienten Gutachten und Referate der 
Strafanstaltsleiter FINKELNBURG265), SCHWANDNER1142), POLLITZ956) 

und KLUSS572), der Strafanstaltsarzte HOFMANN464) und LEPPMANN667 ) 

und des Psychiaters ASCHAFFENBDRG22). Die Ansichten del' Gut
achter, Referenten und Diskussionsredner gingen weit auseinander; 
tot capita, tot sententiae. Einig war man sich im allgemeinen 
daruber, daB die groBe Masse der Minderwertigen den gewohnlichen 
Strafvollzug ertrage und nicht erheblich sti:ire, abel' auch darin, daB 
ein kleiner Teil mit keinen Mitteln darin zu halten sei, die groBten 
Schwierigkeiten bereite und Gefahr laufe, ernstlich geschadigt zu 
werden. Zu del' Frage, wie diese schwierigen Minderwertigen am 
sachgemaBesten zu behandeln waren, wurden jedoch die ver
schiedensten Anschauungen vertreten. ASCHAFFENBURG glaubte, die 
Schwierigkeiten dadurch lOsen zu konnen, daB er die Handhabung der 
Disziplin dem Arzte zu frbertragen vorschlug, was von den Strafvollzugs
beam ten, die keines ihrer Rechte, 'am wenigsten aber das zu strafen, dem 
Arzte freiwillig uberlassen wollten, abgelehnt wurde. Der Strafanstalts
arzt HOFMANN schlug VOl', die geistig Minderwertigen in geschlossenen, 
raumlich und disziplinarisch von den Strafanstalten getrennten und arzt
lich geleiteten Anstalten zu verwahren. LEPPMANN hingegen sprach sich 
fUr die Einrichtung von Minderwertigenabteilungen aus, die zweckmaBig 
an bestehende Strafanstalten anzugliedern seien. Er fand einen eifrigen 
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Befürworter seines Vorschlags in ScHw ANDNER, der auf die Erfahrungen 
an der Invalidenstrafanstalt auf dem Hohenasperg, einer Filiale des 
Zuchthauses in Ludwigsburg, hinweisen konnte. Diese seit 1888 be
stehende Abteilung war bestimmt für "männliche Strafgefangene, gegen 
welche wegen durch Alter oder körperliche Gebrechen herbeigeführter 
Arbeitsunfähigkeit, wegen geistiger Schwäche oder sonstiger geistiger De
fekte eine den Grundsätzen der Hausordnung entsprechende Behandlung 
nipht durchführbar erscheint, mit Ausschluß jedoch der Geisteskranken". 
Die Vermischung der schwierigen Elemente mit körperlich Siechen er
leichterte nach den Erfahrungen ScHw ANDNERs ihre Verwahrung wesent
lich, während die seit 1905 bestehende Angliederung einer Kriminal
irrenanstalt an diese Siechenabteilung auch denjenigen Minderwertigen 
gerecht werden ließ, die von Zeit zu Zeit an sinnfälligen geistigen Stö
rungen erkrankten. FINKELNBURG jedoch verfocht trotz ScHw ANDNER 
die Anschauung, daß diese Sonderabteilungen überflüssig seien, "sobald 
der öffentlichen Irrenpflege alle diejenigen Sträflinge überwiesen sind, 
welche in der Tat geisteskrank und deshalb strafvollzugsunfähig sind''. 
Von hoher Wichtigkeit waren die Ausführungen des psychiatrisch er
fahrenen Arztes und Gefängnisdirektors PoLLITZ zu den Vorschlägen 
HoFMANNs und LEPPMANNS. Er wandte sich mit Nachdruck gegen die 
Einrichtung von besonderen Abteilungen und forderte, die Minderwer
tigen prinzipiell in den geordneten Strafvollzug, wenn auch mit Berück
sichtigung ihrer geistigen Eigenart unterzubringen, undsienur, soweit offen
kundige Geistesstörungen bei ihnen auftreten, den Irrenadnexen zu über
weisen. Er wies warnend auf die Gefahr der Anhäufung schwieriger Min
derwertiger in kleinen Abteilungen hin und sprach die Befürchtung 
aus, daß in erster Linie die Geisteskranken im engeren Sinne dort 
Aufnahme finden, die eigentlichen Minderwertigen aber in den Straf
anstalten verbleiben würden. Die Versammlung selbst endlich nahm 
den Kompromißvorschlag des Vereinsausschusses an: "Die Minder
wertigen sollen regelmäßig im gewöhnlichen Strafvollzug verwahrt 
und mit Vermeidung von Auffälligkeit und Verziehung zur Ordnung 
gewöhnt werden, doch soll für sie dem Arzte besondere Fürsorge und 
ausgiebige Einflußnahme auf die Art der Unterbringung, Beschäfti
gung und disziplinären Behandlung zukommen. Nur solche Minder
wertige, die den gewöhnlichen Strafvollzug nicht ertragen oder 
erheblich stören, sollen in besondere Abteilungen oder Sonderstrafan
stalten eingewiesen werden dürfen, die einer verstärkten Obsorge und 
Stellung des Arztes und ein in Kranken- und Irrenpflege ausgebildetes 
Unterpersonal erfordern.'' 

Solche Abteilungen für nicht strafvollzugsfähige Minderwertige wur
den auf Anregung LEPPMANNs hin vom preußischen Ministerium des 
Innern an die Strafanstalten Brandenburg, Insterburg und Rastenburg 
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BefUrworter seines Vorsehlags in SCHW ANDNER, der auf die Erfahrungen 
an der Invalidenstrafanstalt auf dem Hohenasperg, einer Filiale des 
Zuehthauses in Ludwigsburg, hinweisen konnte. Diese seit 1888 be
stehende Abteilung war bestimmt fUr "mannliehe Strafgefangene, gegen 
welehe wegen dureh Alter oder ki:irperliehe Gebreehen herbeigefUhrter 
Arbeitsunfahigkeit, wegen geistiger Sehwaehe oder sons tiger geistiger De
fekte eine den Grundsatzen der Hausordnung entspreehende Behandlung 
nipht durehfUhrbar erseheint, mit AussehluB jedoeh der Geisteskranken". 
Die Vermisehung der sehwierigen Elemente mit ki:irperlieh Sieehen er
leiehterte naeh den Erfahrungen SCHW ANDNERS ihre Verwahrung wesent
lieh, wahrend die seit 1905 bestehende Angliederung einer Kriminal
irrenanstalt an diese Sieehenabteilung aueh denjenigen Minderwertigen 
gereeht werden lieB, die von Zeit zu Zeit an sinnfalligen geistigen Sti:i
rungen erkrankten. FINKELNBURG jedoeh verfoeht trotz SCHW ANDNER 
die Ansehauung, daB diese Sonderabteilungen iiberfliissig seien, "sobald 
der i:iffentliehen Irrenpflege aIle diejenigen Straflinge iiberwiesen sind, 
welehe in derTat geisteskrank und deshalb strafvollzugsunfahig sind". 
Von hoher Wichtigkeit waren die AusfUhrungen des psyehiatriseh er
fahrenen Arztes und Gefangnisdirektors POLLITZ zu den V orsehlagen 
HOFMANNS und LEPPMANNS. Er wandte sieh mit Naehdruek gegen die 
Einriehtung von besonderen Abteilungen und forderte, die Minderwer
tigen prinzipiell in den geordneten Strafvollzug, wenn aueh mit Beriiek
siehtigung ihrer geistigenEigenart unterzubringen,undsienur, soweit offen
kundige Geistessti:irungen bei ihnen auftreten, den Irrenadnexen zu iiber
weisen. Er wies warnend auf die Gefahr der Anhaufung sehwieriger Min
derwertiger in kleinen Abteilungen hin und spraeh die BefUrehtung 
aus, daB in erster Linie die Geisteskranken im engeren Sinne dort 
Aufnahme finden, die eigentliehen Minderwertigen aber in den Straf
anstalten verb lei ben wiirden. Die Versammlung selbst endlieh nahm 
den KompromifJvorschlag des Vereinsaussehusses an: "Die Minder
wertigen sollen regelmaBig im gewi:ihnliehen Strafvollzug verwahrt 
und mit Vermeidung von Auffalligkeit und Verziehung zur Ordnung 
gewi:ihnt werden, doeh solI fUr sie dem Arzte besondere Fiirsorge und 
ausgiebige EinfluBnahme auf die Art der Unterbringung, Besehafti
gung und disziplinaren Behandlung zukommen. Nur solehe Minder
wertige, die den gewi:ihnliehen Strafvollzug nieht ertragen oder 
erheblieh sti:iren, sollen in besondere Abteilungen oder Sonderstrafan
stalten eingewiesen werden diirfen, die einer verstarkten Obsorge und 
Stellung des Arztes und ein in Kranken- und Irrenpflege ausgebildetes 
U nterpersonal erfordern.' , 

Solehe Abteilungen fUr nieht strafvollzugsfahige Minderwertige wur
den auf Anregung LEPPMANNS hin yom preuBisehen Ministerium des 
Innern an die Strafanstalten Brandenburg, Insterburg und Rastenburg 
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angegliedert. Über die an ihnen gesammelten Erfahrungen werde ich 
Ihnen noch berichten. 

Zunächst dürfen wir aus diesen Erörterungen den Schluß ziehen: 
maßgebend für die Beseitigung der krankhaften Persönlichkeiten aus dem 
Strafvollzuge waren die gleichen Gesichtspunkte, die wir bei der Be
handlung der geistig Gestörten kennen lernten. Nicht die Geisteskrank
heit, nicht die geistige Regelwidrigkeit an sich sollten den Anstoß zu 
einer anderweitigen Unterbringung des Sträflings geben, sondern seine 
Unfähigkeit, sich in den geordneten Strafvollzug einzufügen. Kranke 
und Krankhafte, die "nicht erheblich stören", wollte man in den Haupt
anstalten verwahren, solche, die die Aufrechthaltung einer gleichmäßigen 
strammen Disziplin erschwerten, in Irrenadnexe und Minderwertigen
abteilungen abschieben. Die Mehrzahl unserer Strafvollzugsbeamten 
gab demnach offen zu, daß ein individualisierendes Eingehen auf die 
Eigenart gewisser nicht geisteskranker, sondern nur geistig abnormer 
Sträflinge im Rahmen des gewöhnlichen Strafvollzuges undurchführbar 
sei, und dieses Geständnis verliert dadurch nicht an Wert;daß der Kom
promißvorschlag eine individualisierende Behandlung "mit Vermeidung 
von Auffälligkeit tmd Verziehung" für die übrigen Minderwertigen 
empfahl. Um so bedeutsamer erscheint es mir aber, daß der Strafanstalts
direktor PoLLITz956 ) vor der Ansammlung von Minderwertigen in beson
deren Abteilungen eindringlich warnte und sich für fähig erklärte, die 
geistig abnormen Sträflinge im geordneten Strafvollzuge unter Berück
sichtigung ihrer geistigen Eigenart zu verwahren, und wir wollen uns für 
spätere Erörterungen merken, daß dieser Strafvollzugsbeamte Arzt und 
Psychiater war. 

XIII. Vorlmmng. 
DieMängel und Schwierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher. ~Das 

Strafanstaltswesen vor dem Kriege (Schluß). - Erfahrungen mit Irrenadnexen und 
Minderwertigena bteilungen. 

Meine Herren! Sie erinnern sich, daß die Entwürfe verlangen, die ver
mindert Zurechnungsfähigen erforderlichenfalls in besonderen, aus
schließlich für sie bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu strafen und, 
soweit sie gemeingefährlich sind, nach überstandener Strafe in Heil- und 
Pflegeanstalten auf unabsehbare Dauer zu verwahren. Es ist daher für 
die künftige Gestaltung dieser Straf- und Sicherungsanstalten und -ab
teilungen von größter Wichtigkeit, der Erfahrungen zu gedenken, die von 
den ärztlichen Leitern der Irrenadnexe und Minderwertigenabteilungen 
mit diesen Einrichtungen und ihren Insassen gemacht wurden. 
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angegliedert. tiber die an ihnen gesammeiten Erfahrungen werde ich 
Ihnen noch berichten. 

Zuniichst durfen wir aus diesen Erorterungen den SchluB ziehen: 
maBgebend fUr die Beseitigung der krankhaften Personlichkeiten aus dem 
Strafvollzuge waren die gieichen Gesichtspunkte, die wir bei der Be
handiung der geistig Gestorten kennen Iernten. Nicht die Geisteskrank
heit, nicht die geistige Regelwidrigkeit an sich soUten den AnstoB zu 
einer anderweitigen Unterbringung des Striiflings geben, sondern seine 
Unfiihigkeit, sich in den geordneten Strafvollzug einzufUgen. Kranke 
und Krankhafte, die "nicht erheblich storen", wollte man in den Haupt
anstalten verwahren, solche, die die Aufrechthaltung einer gleichmiiBigen 
strammen Disziplin erschwerten, in Irrenadnexe und Minderwertigen
abteilungen abschieben. Die Mehrzahl unserer Strafvollzugsbeamten 
gab demnach offen zu, daB ein individualisierendes Eingehen auf die 
Eigenart gewisser nicht geisteskranker, sondern nur geistig abnormer 
Striiflinge im Rahmen des gewohnlichen Strafvollzuges undurchfuhrbar 
sei, und dieses Gestiindnis verliert dadurch nicht an Wert;daB der Kom
promi13vorschlag eine individualisierende Behandlung "mit Vermeidung 
von Auffalligkeit lmd Verziehung" fUr die ubrigen Minderwertigen 
empfahl. Um so bedeutsamer erscheint es mir aber, daB der Strafanstalts
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XI II. Vorlmmng. 
Die Mangel und Schwierigkeiten der Behandlung krankhafter Rechtsbrecher. ~ Das 

Strafanstaliswesen vor dem Kriege (SchluB). - Erfahrungen mit Irrenadnexen und 
Minderwertigena bteilungen. 

Meine Herren! Sie erinnern sich, daB die Entwiirfe verlangen, die ver
mindert Zurechnungsfiihigen erforderlichenfalls in besonderen, aus
schIieBlich fUr sie bestimmten Anstalten oder Abteilungen zu strafen und, 
soweit sie gemeingefahrlich sind, nach uberstandener Strafe in Heil- und 
Pflegeanstalten auf unabsehbare Dauer zu verwahren. Es ist daher fur 
die kunftige Gestaltung dieser Straf- und Sicherungsanstalten und -ab
teilungen von groBter Wichtigkeit, der Erfahrungen zu gedenken, die von 
den iirztlichen Leitern der lrrenadnexe und Minderwertigenabteilungen 
mit diesen Einrichtungen und ihren Insassen gemacht wurden. 



140 XIII. Vorlesung. 

Von den Insassen der Irrenadnexe, ihrem Seelenzustand und ihrem 
Verhalten entwarf SIEFERT 1169), der leitende Arzt der Beobachtungs
abteilung für geisteskranke Gefangene in Halle, ein anschauliches Bild: 

"Wer zum ersten Male eine Strafanstalts-Irrenabteilung betritt, wird rasch 
bemerken, daß die allgemeine Physiognomie ihrer Bevölkerung von der der Irren
anstalten außerordentlich abzuweichen scheint. Die Paralyse wird er nur in spo
radischen Fällen vorfinden, senile und alkoholische Psychosen kaum je antreffen, 
das charakteristische Gebaren der Katatoniker nur vergleichsweise selten er
blicken. Amentiazustände, manische und melancholische Erkrankungen werden 
ihm kaum je begegnen; ängstliche Agitation, schwere Demenzzustände werden 
ihm nur in geringer Zahl vor Augen treten. Nicht das wechselvolle, symptomen
reiche Bild der Irrenanstalt entrollt sich ihm, sondern eine eigentümliche und 
fremdartige Monotonie wird ihm aufstoßen, die in dem Fehlen einer lebhaften 
symptomatischen Färbung der Zustandbilder, in einer gewissen Gleichartigkeit 
des allgemeinen Habitus und des Alters der Kranken ihre Grundlage zu haben 
scheint ... " 

"Eine der merkwürdigsten und scheinbar rätselhaftesten Eigentümlichkeiten 
des Gros der Kranken springt sofort in das Auge, wenn man ihr Verhalten in der 
Abteilung mit dem kurz vor ihrer Aufnahme vergleicht. Die Einlieferung erfolgte 
nämlich gewöhnlich, weil die Kranken dem Strafvollzug unüberwindbare Schwierig
keiten in den Weg stellten, weil sie tobten, zerstörten, Tätlichkeiten verübten, 
schwächliche Selbstmordversuche begingen, oder stumpf vor sich hinbrüteten, 
stumm waren, die Nahrung verweigerten, ängstlich, verwirrt waren, lebhaften 
Sinnestäuschungen unterworfen waren u. a. m. 

Keinen größeren Kontrast aber kann man sich denken, als den, der zwischen 
dem in den Überweisungsgutachten geschilderten klinischen Bilde und dem Ver
halten derselben Individuen in der Irrenabteilung besteht. Hier finden wir sie 
im allgemeinen ruhig, geordnet, leicht zu lenken und in Gemeinschaft zu halten, 
bis zu 90 vH bereitwillig arbeitend. Zahlreiche psychotische Phänomene -
namentlich verwirrungsartige Wahnbildungen, die in anscheinend raschem Fort
schreiten begriffen waren, werden koupiert oder bleiben stationär. 

Was ist der Grund dieser höchst auffälligen Erscheinung? Natürlich kann 
er nur in der vollzogenen Veränderung des Milieus liegen, in dem Ersatz der Straf
aRstalt durch ein im >vesentlichen von ärztlichen Anschauungsformen durch
drungenes Milieu. Mit dieser Erkenntnis ist aber für die eigentliche Erklärung 
noch nichts gewonnen. Zwar wissen wir, daß die Irrenanstalt auch schwere Zu
stände günstig beeinflußt, indem sie die exzessiven Äußerungsformen mildert 
und auf durch unzweckmäßige Behandlung Verkommene sozialisierend wirkt; 
aber das ist doch immerhin nur in einem sehr beschränkten Maße der :Fall und 
springt keineswegs so frappierend ins Auge wie hier, und ferner wird dieser beschei
dene Erfolg erst durch die komplizierte Vollkommenheit des Aufbaues einer 
modernen Irrenanstalt ermöglicht, welche, wie der erste Blick lehrt, der Irren
abteilung der Strafanstalt vollkommen fehlt. Bei ihr erblicken wir, wenn wir 
von der trübseligen Signatur zahlreicher, schwer armierter Tobzellen und eines 
abscheulichen ,Tobhofes' absehen, wenig, was äußerlich sie von einem Zuchthaus 
unterscheiden könnte: kahle, rote Mauern, primitive Säle, vergitterte Fenster, 
denen undurchsichtige ,Blenden' den Ausblick nach draußen versperren, unifor
mierte Aufseher, bewaffnete Patrouilleure nächtlicherweile auf den Gängen, 
aber keine Nachtwache in den Sälen, keine Bädereinrichtung, keine irgend nennens
werte Bewegungsfreiheit, keine zweckvoll anpassungsfähige Arbeit. 
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Daß ein solch primitives Instrument bessere Resultate ermöglichen sollte, 
als ein in seiner Art vollkommenes, ist ein Widersinn; wenn trotzdem die Tat
sache unleugbar besteht, so kann die Erklärung nur daran liegen, daß das der 
Behandlung unterworfene Material für beide ein verschiedenes ist." ... 

Der Schluß, den SIEFERT aus seinen- wie wir später sehen werden
sehr optimistisch gefärbten Feststellungen zog, ist unbedingt richtig. 
Die Bevölkerung unserer modernen Irrenanstalten erhält ihr Gepräge 
von der überwiegenden Zahl der echten Psychosen; die Mehrzahl ihrer 
Insassen leidet an "Prozessen", an Schizophrenien, Paralysen, senilen 
Demenzen, Epilepsien usw. J?iese Zustände treten in den Irrenadnexen 
den "DegenerationRpsychosen" gegenüber, wie BoNHOEFFER124) sie 
nannte, an Häufigkeit zurück, den "Kunstprodukten auf dem Boden 
einer krankhaften Organisation", den "Erzeugnissen einer Daseinsform, 
in der diese Menschen nicht mehr leben können, ohne daß ihr abnormer 
Zustand sich zur Höhe einer geistigen Erkrankung steigert'', wie SIEFERT 
sich ausdrückte, kurzum den Haftpsychosen, die wir auf dem Boden der 
mannigfachsten seelischen Regelwidrigkeiten "der geistig Minderwer
tigen" erwachsen sahen. 

Diese überaus wichtige Tatsache wurde von allen Psychiatern, die 
sich mit dem Seelenzustand des geisteskranken Gefangenen in den 
letzten Jahrzehnten beschäftigten, durchweg bestätigt, ebenso wie die 
Erfahrung, daß die Entfernung dieser Kranken aus dem geordneten 
Strafvollzuge und ihre Verlegung in die Irrenabteilung einen günstigen, 
oft durch seine Promptheit überraschenden Einfluß auf die Seelen
störung zeitigte. 

Nach dem Schwinden der sinnfälligen Psychose, die den letzten An
stoß zur Aufnahme des geistig Minderwertigen in den Adnex bot, tritt 
die ursprüngliche Persönlichkeit mit ihren überwiegend affektiven 
Regelwidrigkeiten wieder in Erscheinung. Wie sich diese nunmehr in 
die Verhältnisse des Adnexes einfügt, hängt nicht nur von der Art 
und Schwere der krankhaften Erscheinungen ab, sondern besonders 
von den verschiedensten äußeren Umständen. Achtunggebietende, ge
rechte, ruhig, aber auch bestimmt auftretende Beamte, ein Arzt, der 
ebenso frei ist von unangemessener Milde und Nachsicht wie von un
angebrachtem und auch aussichtslosem Moralisieren, ein Aufgebot von 
kräftigen, unerschrockenen Aufsehern, ein fester Bau mit zahlreichen 
gegen Ausbruch und Zerstörung gesicherten Zellen sind die unbedingt 
notwendigen Voraussetzungen, um Ruhe und Ordnung unter diesen 
"Degenerierten" aufrechtzuerhalten. Denn ein Teil von ihnen ist stets 
angriffsbereit und auf der Lauer nach irgendwelchen Schwächen und 
Blößen, die ihnen Gelegenheit zum Aufbäumen gegen den neuen Zwang 
geben könnten. Bei der starken Beeinflußbarkeit dieser imbezillen, 
hysterischen und epileptoiden Persönlichkeiten führt aber der Angriff 
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eines Einzelnen leicht zu allgemeiner ~Ieuterei und Revolte. Vermieden 
können sie nur werden durch sorgfältige Wachsamkeit und energische 
Zusammenarbeit aller mit ihrer Verwahrung Betrauten. 

In diesem geschlossenen Korpsgeist der affektiven minderwertigen 
Gewohnheitsverbrecher, in ihrer Neigung zum Zusammenrotten und zu 
gegenseitiger Beeinflussung und Verhetzung liegt gleichzeitig ein ·•.vesent
liches Unterscheidungsmerkmal gegenüber den an fortschreitenden 
Geisteskrankheiten leidenden Kranken. Bei diesen - besonders bei den 
fast drei Viertel der Insassen unserer Irrenanstalten ausmachenden 
Schizophrenen - besteht das Gegenteil von diesem "esprit de corps"; 
sie schließen sich gegeneinander ab, und ein jeder führt sein eigenes wirk
lichkeitsfremdes Sonderleben. Die völlige Verkennung dieser Gegen
sätzlichkeit zwischen den durch ein organisches Hirnleiden veränderten 
wirklichen Geisteskranken und den abnorm veranlagten, durch un
günstige Milieuverhältnisse gezüchteten Verbrechern ist der Grund für 
zahlreiche Mißgriffe in ihrer Behandlung gewesen. Der anfänglich von 
verschiedensten Seiten verfochtene Grundsatz, diese Sträflinge müßten 
der gleichen Behandlungsweise wie die Geisteskranken im engeren Sinne 
unterzogen werden, war von vornherein zum Scheitern bestimmt. Erst 
mußte aber reichlich Lehrgeld bezahlt werden und es mußten in den 
verschiedenen Adnexen ungünstige Erfahrungen gesammelt sein, be
vor sich die Behandlungsweise entwickelte, die der seelischen Be
sonderheit dieser abnormen Charaktere gewachsen war. 

Mangelnde Erfahrungen in der Behandlung der degenerativen Ver
brecher und unzureichende Sicherungsmaßregeln haben in den preu
ßischen Irrenadnexen, z. B. in Halle, Münster i. W., Breslau, wieder
holt zu Revolten und Demolierungen in den Anstalten geführt. Auch 
in der Irrenabteilung Hohenasperg kam es alsbald zu Schwierigkeiten, 
über die der Direktor ScHWANDNER1143) anschaulich berichtete: 

"Bei Einrichtung der Abteilung war man bemüht gewesen, den modernen 
Grundsätzen über Irrenbehandlung möglichst Rechnung zu tragen. l\Ian hatte 
den Hauptnachdruck auf Einrichtung einer geräumigen Wachabteilung mit Tag
und Nachträumen im l. Stock, auf möglichst luftige Aufenthalts- und Schlaf
räume für ruhige Kranke im 2. Stock, für geräumigen Korridor als Ergehungs
raum bei schlechtem \Vetter und auf einen schönen, aussichtsreichen Spazi<>rhof 
im Freien legen zu müssen geglaubt, dabei au<>h ni<>ht unterlassen, acht Einzd
zellen und zwei Einzelzimmer für etwa nötig werdende Isolierungen cinzurichten. 
Bald zeigte sich, daß die sogenannten ruhigen Kranken in dcr l\lind<>rzahl warPn, 
und daß die , C nruhigen' auch in d<>r \VachabtPilung: PinPm Aufenthalts- und 
Schlafsaal, getrennt durch ein \VärtPrzimmer, in wdch<>m bei Tag und Xarht 
eine \Vache die Kranken beobachten kann, nicht zu bändigen waren; teils gerieten 
sie untereinander in gefährlichen Streit, teils komplottierten sie gegen das Pcrsonal, 
so daß man von der Isolierung ausgiebigen Uebraueh machen mußte. Die 8 Zellen 
waren bald besetzt. 

Aber nun ging das Elend erst recht an: die isolierten Kranken warcn über 
diese Maßregel sehr ungehalten; das Zusammensein mit Gleichg!'sinntl:'n war zu 
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schön gewesen: auch die gegenseitigen Reibereien waren ja nur eine angenehme 
Abwechslung gewesen, mit der man Arzt. Vorstand und Personal tüchtig hatte 
ärgern können! Also: ,Heraus aus der Zelle; wenn es sein muß mit Gewalt!' 
war die Losung. Cnd in der Tat! sie machten Ernst und entwickelten eine er
staunliche Fertigkeit, die Zellen zu zerstören, die allerdings infolge ihrer dem no
restraint-System angepaßten leichten Bauart ihren Bcmühunl'en keine allzu großen 
Schwierigkeiten ent.gegensetzten. Zur Zeit meiner Amtsübernahme - also nach 
6monatlichem Bestehen der Abteilung - waren schon 2 Zellen außer Gefecht 
gesetzt, und mit Bangen sah man der lVeiterentwicklung der Dinge entgegen. 
Die Schlimmsten unter der Gesellschaft waren nicht die eigentlichen Geistes
kranken, sondern die De{.!:enerierten, die wegen psychotischer Störungen in die 
Abteilung aufgenommen worden waren: Leute, die schon durch alle Straf
anstalten, teilweise auch Irn·nanstalten gewandert waren, zu allem fähig, und 
dienunglaubten, als Kranke in der Irrenabteilung sich alles herausnehmen zu 
dürfen ... " 

"Den Hasenstall werden wir bald abgebrochen haben", äußerte sich einer. 
rnd es hat wahrlich nicht viel gefehlt, so wäre das Wort in Erfüllung gegangen. 
Es folgten sl'hr unruhige Zeiten: so oft ich auf den Asperg kam, war etwas anderes 
zerstört! Parkettböden wurden ,aufgerollt', Sockelleisten losgerissen, die dicksten 
Fensterscheiben eingeschlagen; mit blutenden Händen standen sie an den Zellen
fenstern und überhäuften uns mit unflätigen Schimpfereien. Die Hauptschlacht 
aber wurde im Oktober 1905 geliefert: In der Wachabteilung hatten sich zwei Ge
fangene verbarrikadiert; sie zertrümmerten die Fenster samt den Rahmen, rissen 
den Boden auf und drohten, mit den Trümmern bewaffnet, jeden zu erschlagen, 
der hereinkomme. Ein Aufseher wurde am Kopf nicht unerheblich verwundet, 
und nur mit großer Mühe und Anstrengung gelang es, die Tobenden zu über
,~·ältigen, ohne daß ein größeres t:nglück geschehen war!" 

Der Strafanstaltsarzt STAIGER1197 ) faßte seine Erfahrungen mit diesen 
Sträflingen, die man "im .Feuer der ersten Begeisterung in einer des 
Strafanstaltscharakters möglichst entbehrenden Abteilung zu verpflegen 
suchte", in folgenden Sätzen zusammen: 

"\Varen es zunächst nur die Versuche Einzelner, Vergünstigungen, die den 
Rahmen der Hausordnung überschritten, zu erlangen, so häuften sich allmählich 
immer mehr Fälle offener Auflehnung und \Vidersetzlichkeit. Zunächst waren es 
nur einzelne. Bald aber scharten sich die Unzufriedenen zusammen. Immer 
mehr zeigte sich, daß das Entgegenkommen des Personals durchweg als Schwäche 
aufgefaßt wurde. Die Unannehmlichkeiten, die Fälle von Auflehnung, offenen 
und versteckten Drohungen häuften sich immer mehr, bis es schließlich aus An
laß einer notwendig gewordenen Isolierung eines Gefangenen zu einer gemein
samen Revolte kam; die Türen wurden verbarrikadiert, Fenster eingeschlagen, 
Tische und Stühle zertrümmert und jeder, der den Versuch machte, einzutreten, 
in der schwersten Weise bedroht. Ganz schlimm wurde die Situation, als die 
Rädelsführer isoliert wurden. Die viel zu leicht gebauten Zellen waren in kurzem 
mit Seherbl'n, Holz und Eisenteilen bedeckt; da leider sämtliche Zellentüren sich 
nach innen öffneten, genügte ein kleines eingeklemmtes Holzstück, die Tür zu ver
rammeln, so daß der Gefangene ungehindert sein Zerstörungswerk zu Ende führen 
konnte. Ro ging es wochen- und monatelang fort. Rechnet man dazu, daß es 
r.n der Tagesordnung war, daß Schrauben gelöst, eiserne Bänder entfernt, Glas
stüc•ke versteckt und lange Nägel - bei der chronischen Anwesenheit der Hand
werksleute ein beliebter Fundgegenstand- den Gefangenen abgenommen werden 
mußten, so läßt sich vl'rstl'hen, daß die Situation von Tag zu Tag schlimmer 
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schon gewesen: auch die gegenseitigen Reibereien waren ja nur eine angenehme 
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immer mehr Faile offener Auflehnung und 'Vidersetzliehkeit. Zunaehst waren es 
nur einzelne. Bald aber scharten sich die Unzufriedenen zusammen. Immer 
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laB E'iner notwenclig geworclE'nen Isolierung eines Gefangenen zu einer gemein· 
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in cler schwersten Weise bedroht. Canz schlimm wurde die Situation, als die 
Radelsfiihrer isoliert wurden. Die viel zu leicht gebauten Zellen waren in kurzem 
mit SehE'rben, Holz und Eisenteilen bedeckt; da leider samtliche Zellentiiren sich 
nach innen offneten, geniigte ein kleines eingeklemmtes Holzstiiek, die Tiir zu ver· 
ram me In, so daB der Gefangene ungehindert sein Zerstorungswerk zu Ende fiihren 
konnte. So ging es wochen· und monatelang fort. Rechnet man dazu. daB es 
r.n dpr Tagesordnung war, daJ3 Schrauben gelost, eiserne Bander entfernt, Glas· 
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muJ3ten, so laBt sich verstehen, daJ3 die Situation von Tag zu Tag sehlimmer 



144 XIII. Vorlesung. 

wurde, und der Übermut der Gefangenen ebenso zunahm, als die Arbeitsfreudig
keit und das Selbstvertrauen des Personals schwand." 

Aus diesen schlimmen Erfahrungen wurden zwei Lehren gezogen:. 
Einmal: "Die sogenannten Degenerierten solange als möglich im 

ordentlichen Strafvollzug zu behalten; denn diese Leute können die mit 
der Irrenabteilung notwendigerweise zu verbindende laxere Disziplin 
gar nicht ertragen; sie legen alle Humanität und Milde als Schwäche aus, 
sind frech gegen das Personal, unverträglich gegen die Mitgefangenen und 
verhetzen auch harmlose Kranke auf die schädlichste Weise, während 
sie durch den Ernst des ordentlichen Strafvollzugs immer wieder im 
Zaum gehalten werden können." 

Und zweitens: Von der Verwertung der Errungenschaft moderner 
Geisteskrankenbehandlung abzusehen und bei der Einrichtung der 
Irrenabteilung als obersten Grundsatz gelten zu lassen, "daß der Wider
stand auch der gewalttätigsten Elemente eine Schranke fand". Das 
Personal wurde verstärkt und mit Gummiknüppeln ausgerüstet, die 
Isolierzellen vermehrt, der Bau nach den Grundsätzen moderner Technik 
befestigt. Als wichtigstes Prinzip galt wegen der ständigen Gefahr des 
Komplottierens die möglichste Trennung der Gefangenen, die nur durch 
strengste Überwachung oder Isolierung durchzuführen war. Durch
schnittlich die Hälfte des Bestandes befand sich infolgedessen in der 
Wachabteilung und in Zellen, etwa ein Drittel der Gefangenen blieb 
isoliert. 

Auf diese Weise, die sich allerdings von den Grundsätzen unserer 
Irrenpflege erheblich unterscheidet, gelang es, das Problem der Ver
wahrung geisteskranker Sträflinge zu lösen. 

Meine Herren! Offenbar waren es die Erfahrungen, die man mit 
diesen pathologischen Persönlichkeiten in den Strafanstaltsadnexen -
und wie wir später sehen werden, auch in den sogenannten festen Häusern 
der Irrenanstalten - gemacht hatte, die den Strafanstaltsdirektor PoL
LITz956) bestimmten, sich mit großer Sachkenntnis und Schärfe gegen die 
besonders von LEPPMANN667) empfohlene Einrichtung von sogenannten 
Minderwertigenabteilungen auszusprechen. Er wies auf die geschilderten 
groben Mißstände hin, die aus der gemeinsamen Verpflegung von affektiv 
abnormen Menschen erwachsen würden, auf ihre Neigung zu Zusammen
rottung, Widersetzlichkeiten und Gewalttätigkeiten, auf die Unmöglich
keit, das irrenärztliche Prinzip des no restraint bei ihnen durchzuführen, 
und die Aussichtslosigkeit, ohne Disziplinarstrafen bei ihnen auszu
kommen. Vielmehr wäre zu befürchten, daß die Bezeichnung "minder
wertig" ein Schlagwort werden könnte, mit dem alle anderen Diagnosen 
gedeckt würden, und daß in erster Linie Geisteskranke in diese Ab
teilungen verbracht würden, die große Masse der Minderwertigen aber 
doch im geordneten Strafvollzug verbleiben würde. 
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kommen. Vielmehr ware zu befiirchten, daJ3 die Bezeichnung "minder
wertig" ein Schlagwort werden konnte, mit dem aIle anderen Diagnosen 
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Die Erfahrungen, die an der kleinen Minderwertigenabteilung an der 
Strafanstalt Brandenburg gemacht wurden, bilden eine wertvolle Be
stätigung der Befürchtungen POLLITZENS. "Die Anstalten" -heißt es 
in den Berichten des Ministeriums des Innern 190712°2)- "haben die neue 
Einrichtung dazu benutzt, sich ihrer allerstörendsten Elemente, zum Teil 
solcher Gefangener zu entledigen, die eher zu den im engsten Sinne 
Geisteskranken gehören. Es war nicht leicht, mit einer so zusammen
gesetzten Insassenschaft fertig zu werden". In der Tat mußten sich in 
dieser Minderwertigenabteilung unhaltbare Zustände entwickeln, zumal 
man nach den Berichten des Arztes KLuGE564) unter Vernachlässigung der 
in den "Adnexen" und "festen Häusern" gemachten Erfahrungen und 
unter Verkennung der Neigung dieser Sträflinge zu Zusammenrottung 
und gemeinschaftlichen Gewalttätigkeiten zu große Arbeitsräume und 
zu wenig Isolierzellen geschaffen und 16--20 Gefangene in einen Raum 
zusammengelegt hatte. So kam es auch hier zu den gleichen Revolten 
und Meutereien wie an anderen Orten, wo man psychopathische Ver
brecher angehäuft hatte. 

Meine Herren! Die Grundsätze sachgemäßer psychiatrischer Behand
lung waren demnach in den Irrenadnexen und den tatsächlich die 
gleichen Insassen beherbergenden Minderwertigenabteilungen nicht an
wendbar. Man mußte von jeder irrenärztlichen Tradition absehen und 
neue Behandlungsweisen erfinden. Für die Wandlung der ärztlichen An
schauungen ist die Stellung besonders lehrreich, die KLUGE, STAIGER, 
PoLLITZ u. a. Strafanstaltsärzte zu der Frage einnehmen, ob gegen den 
Minderwertigen gegebenenfalls Disziplinarmaßregeln verhängt werden 
dürften. Der Arzt an der Brandenburger Abteilung berichtet über seine 
ersten Erfahrungen: 

"Bezüglich der Disziplin zeigte es sich sehr bald, daß die ursprüngliche Absicht, 
tunliehst gar nicht zu strafen, nicht durchführbar war. Der Minderwertige bedarf 
genau derselben Disziplin wie der Gesunde, weil er mindestens ebenso wie jeder 
andere Verbrecher zu Ausschreitungen neigt. Manche Arten von Minderwertigen
nicht alle- neigen aber, wie sattsam bekannt, noch mehr zu Disziplinwidrigkeiten 
wie Gesunde, und sie sind unter Umständen sogar schlimmer wie Geisteskranke, 
soweit es sich nicht gerade um tobsüchtige Geisteskranke handelt. Wie oft sieht 
man, wie sich die Geisteskranken mit ihren eigenen Sorgen und Unlustgefühlen 
beschäftigen, wie sie nur gerade das abwehren, was sie ihrer Ansicht nach müssen, 
wie sie sich sogar von der Außenwelt förmlich zurückziehen. Viele Minderwertige 
verhalten sich gerade entgegengesetzt: vermöge ihrer geringen intellektuellen 
Fähigkeiten vermögen sie nicht Recht und Unrecht zu unterscheiden, sie wähnen 
sich alle Augenblicke benachteiligt, dann beschweren sie sich, gutes Zureden 
schlagen sie in den Wind, wohlgemeinte Ermahnungen beantworten sie mit 
Schimpfen und Tätlichkeiten. In solchen Fällen muß wenigstens die Möglichkeit 
bestehen, Strafen zu verhängen. 

Darum war es ein Fehler, im Anfange bei der Gründung der Abteilung strenge 
Strafen prinzipiell auszuschließen, und dieser Fehler trug böse Früchte von der 
Zeit an, da die Insassen der Abteilung davon \Vind bekamen. Denn nun sagten 
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sie: ,"C'ns kann ja nichts passieren, wir sind als Minderwertige anerkannt, wir können 
alles tun'. Was nun geschah, geschah weniger aus Krankheit, als vielmehr aus 
Bosheit und Zügellosigkeit. Es gab alle Augenblicke Gehorsamsverweigerung, oft 
Gewalttätigkeiten, Schimpfereien und zweimal sogar eine kleine )leuterei. Da 
nützten die kurzen Absonderungen, mit denen man auszukommen gehofft hatte, 
gar nichts. Das konnte natürlich nicht so bleiben; die Beamten verloren beinahe 
das Heft aus den Händen, die gutwilligen Pfleglinge wurden von ein paar bösartigen 
Insassen verdorben und tyrannisiert und der Zweck der Strafhaft, zu bessern, 
was vielleicht noch rw bessern sein könnte, ganz gewiß nicht erreicht. Schließlich 
wurde denn auch von der Königlichen Regierung auf unsere Vorstellungen hin 
gestattet, Strafen zu verhängen." 

Die Gründe, die für die Unentbehrlichkeit der Disziplinarstrafen an
geführt werden, sind allerdings recht anfechtbar. Der Arzt ist zwar der 
.Ansicht, daß viele Minderwertige "vermöge ihrer geringen intellektuellen 
Fähigkeiten" "nicht Recht und Unrecht zu unterscheiden" vermögen, 
aber trotzdem verlangt er "wenigstens die Möglichkeit", "Strafen zu 
verhängen". Denn trotz seiner Unfähigkeit, "Recht und Unrecht zu 
unterscheiden", bedarf der Minderwertige "genau derselben Disziplin 
wie der Gesunde", und zwar, "weil er mindestens ebenso wie jeder andere 
Verbrecher zu Ausschreitungen neigt"! Wichtig ist aber, daß man ohne 
Strafen nicht auszukommen vermochte, und daß die kgl. Regierung auf 
Vorstellungen des Vorstandes und des Arztes gestatten mußte, wieder 
Strafen zu verhängen! 

Doch auch STAIGER1197) kam auf Grund seiner Erfahrungen in Hohen
asperg zu der gleichen Ansicht; das Fehlen der Disziplinarmaßregeln 
machte die Irrenabteilung für die Behandlung schwieriger Minderwertiger 
ungeeignet und ihre als baldige Verlegung in den gewöhnlichen Straf
vollzug im Interesse der Ordnung unumgänglich notwendig. "Die Rück
versetzung in die Strafanstalt"- äußerte er sich- "ist uns um so leichter 
gefallen, als wir fest überzeugt waren, daß gerade diese Degenerierten 
eine straffe Leitung brauchen, und daß sie auch von ärztlichem Stand
punkte aus einer Disziplinierung nicht nur ohne Schaden unterzogen 
werden können, ihrer vielmehr gegebenenfalls auch bedürfen". Als ein 
degenerierter Gefangener, der nach Zerstörung seiner Zelleinrichtung von 
der Irrenabteilung in die Hauptanstalt zmückverlegt war, seine Rüpe
leien dort fortsetzte und, in Dunkelarrest verbracht, seine Kleider zer
riß und die Fetzen unter höhnenden Bemerkungen über den Direktor 
dem Aufseher vor die Füße warf, ließ ihn ScHWANDNER1143) sechs Stun
den kurz schließen, "und siehe da! er war wie umgewechselt, zerstörte 
nicht mehr, war ordentlich und arbeitete fleißig, und wenn auch hin 
und wieder Stimmungsschwankungen vorkamen, konnte doch der Straf
vollzug an ihm ohne namhafte Schwierigkeiten zu Ende geführt werden". 

Der Strafanstaltsdirektor PoLLITZ956 ) endlich, dessen Urteil als daP 
eines Psychiaters besonders in die Wagschale fällt, erklärte "die Durch-
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sie: ;Cns kann ja nichts passieren, wir sind als Minderwertige anerkannt, wir konnen 
alles tun'. Was nun geschah, geschah weniger aus Krankheit, als vielmehr aus 
Bosheit und Ziigellosigkeit. Es gab aIle Augenblicke Gehorsamsverweigerung, oft 
Gewalttatigkeiten, Schimpfereien und zweimal sogar eine kleine )leuterei. Da 
niitzten die kurzen Absonderungen, mit denen man auszukGmmen gehofft hatte, 
gar nichts. Das konnte natiirlich nicht so bleiben; die Beamten verloren oeinahe 
das Heft aus den Handen, die gutwilligen Pfleglinge wurden von ein paar bosartigen 
Insassen verdorben und tyrannisiert und der Zweck der Strafhaft, zu bessern, 
was vielleicht noch z·u bessern sein konnte, ganz gewiB nicht erreicht. SchlieBlich 
wurde denn auch von der Koniglichen Regierung auf unsere Vorstellungen hin 
gestattet, Strafen zu verhangen." 

Die Griinde, die fUr die Unentbehrlichkeit der Disziplinarstrafen an
gefUhrt werden, sind allerdings recht anfechtbar. Der Arzt ist zwar der 
,Ansicht, daB viele Minderwertige "vermoge ihrer geringen intellektuellen 
Fahigkeiten" "nicht Recht und Unrecht zu unterscheiden" vermogen, 
aber trotzdem verlangt er "wenigstens die Moglichkeit" , "Strafen zu 
verhangen". Denn trotz seiner Unfahigkeit, "Recht und Unrecht zu 
unterscheiden", bedarf der Minderwertige "genau derselben Disziplin 
wie der Gesunde", und zwar, "weil er mindestens ebenso wie jeder andere 
Verbrecher zu Ausschreitungen neigt"! Wichtig ist aber, daB man ohne 
Strafen nicht auszukommen vermochte, und daB die kgL Regierung auf 
Vorstellungen des Vorstandes und des Arztes gestatten muBte, wieder 
Strafen zu verhangen! 

Doch auch STAIGER1l97) kam auf Grund seiner Erfahrungen in Hohen
a8perg zu der gleichen Ansicht; das Fehlen der DisziplinarmaBregeln 
machte die Irrenabteilung fiir die Behandlung schwieriger Minderwertiger 
ungeeignet und ihre als baldige Verlegung in den gewohnlichen Straf
vollzug im Interesse der Ordnung unumganglich notwendig. "Die Riick
versetzung in die Strafanstalt" - auBerte er sich - "ist uns um so leichter 
gefallen, als wir fest iiberzeugt waren, daB gerade diese Degenerierten 
eine straffe Leitung brauchen, und daB sie auch von arztlichem Stand
punkte aus einer Disziplinierung nicht nur ohne Schaden unterzogen 
werden konnen, ihrer vielmehr gegebenenfalls auch bediirfen". Als ein 
degenerierter Gefangener, der nach Zerstorung seiner Zelleinrichtung von 
der lrrenabteilung in die Hauptanstalt zUIiickverlegt war, seine Riipe
leien dort fortsetzte und, in Dunkelarrest verbracht, seine Kleider zer
riB und die Fetzen unter hohnenden Bemerkungen iiber den Direktor 
dem Aufseher vor die FiiBe warf, lieB ihn SCHWANDNER1l43) sechs Stun
den kurz schlieBen, "und siehe da! er war wie umgewechselt, zerstorte 
nicht mehr, war ordentlich und arbeitete fleiBig, und wenn auch hin 
und wieder Stimmungsschwankungen vorkamen, konnte doch der Straf
vollzug an ihm ohne namhafte Schwierigkeiten zu Ende gefiihrt werden". 

Der Strafanstaltsdirektor POLLITZ956 ) endlich, dessen Urteil als daf' 
eines Psychiaters besonders in die Wagschale fiiUt, erklarte "die Durch-
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führung des wichtigsten irrenärztlichen Prinzips des no restraint" bei 
diesen krankhaften Persönlichkeiten für gänzlich ausgeschlossen. "Auf 
eine gewisse Disziplin wird man also nicht verzichten können, und da 
dieses zusammengehäufte krankhafte Menschenmaterial sehr bald zu zahl
reichen Widersetzlichkeiten neigen wird, so wird sich eine unvergleich
lich schärfere und strengere Disziplin als notwendig erweisen, als in der 
Strafanstalt selbst, in der eine· vereinzelte Disziplinwidrigkeit keine 
wesentliche Bedeutung für die Gesamtorganisation erhält." 

Ja, selbst der Psychiater BmNBAUM1°6), dem wir als langjährigem 
Leiter fester Häuser eine wesentliche Vertiefung unserer Kenntnisse von 
dem psychopathischen Verbrecher verdanken, glaubte der Disziplinar
strafen bei ihrer Behandlung nicht entraten zu können und meinte: "Sie 
ganz zu vermeiden, liegt nicht der mindeste Grund vor, sie wirken 
manchmal Wunderdinge, wenn man diesen psychopathisch-undiszi
plinierten Herrschaften zeigt, daß ihre pathologische Disziplinlosigkeit 
sie nicht völlig straffrei macht." 

Meine Herren! Auf Grund der an den Irrenadnexen und Minder
wertigenabteiJungen gesammelten Erfahrungen hielt PoLLITZ es für 
zweckmäßiger, die Minderwertigen im geordneten Strafvollzug zu be
lassen, als durch ihre Zusammenlegung die Schwierigkeiten mit ihnen zu 
multiplizieren. Mit der Schaffung von Minderwertigenabteilungen, 
meinte er, werde weder den Krankhaften selbst noch der Verwaltung 
eine besondere Erleichterung geschaffen werden. Der Anschauungen 
dieses erfahrenen Irrenarztes und Strafanstaltsleiters werden wir uns zu 
erinnern haben, wenn wir die Einrichtung besonderer Strafabteilungen 
und Sicherungsanstalten für vermindert Zurechnungsfähige besprechen. 

XIV. Vorlesung. 
Die Entwicklung unseres Strafvollzugswesens nach dem Kriege. - Anbahnung 

fortschrittlicher Anschauungen in der Vorkriegszeit. - Die .Reform des Justiz
ministers Rosenfeld. - Wandlung bisheriger Anschauungen. - Neue Wege in 
Thüringen, Harnburg usw. - Hahnöfersand. - Erbbiologische Forschungen in 
den Strafanstalten. 

Meine Herren! Die Schilderungen, die ich Ihnen in den letzten Vor
lesungen von dem deutschen Strafvollzugswesen entwarf, würden vor 
dem Kriege manche Strafanstaltsbeamte gewiß als übertrieben und als 
zu einseitig abgelehnt haben. Ich wiederhole, daß meine Schilderungen 
selbstverständlich keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen durften; 
was ich bezweckte war, ein Bild von einer durchschnittlich eingerichteten 
und geleiteten Strafanstalt zu geben und zu zeigen, daß - trotz aller 
gegenteiligen Versicherungen - der Strafvollzug allgemein auf Ver
geltung eingestellt war und der Besserungszweck ihr gegenüber ganz in 
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fiihrung des wichtigsten irrenarztlichen Prinzips des no restraint" bei 
diesen krankhaften Personlichkeiten fur ganzlich ausgeschlossen. "Auf 
eine gewisse Disziplin wird man also nicht verzichten konnen, und da 
dieses zusammengehaufte krankhafte Menschenmaterial sehr bald zu zahl
reichen Widersetzlichkeiten neigen wird, so wird sich eine unvergleich
lich scharfere und strengere Disziplin als notwendig erweisen, als in der 
Strafanstalt selbst, in der eine' vereinzelte Disziplinwidrigkeit keine 
wesentliche Bedeutung fiir die Gesamtorganisation erhalt." 

Ja, selbst der Psychiater BmNBAUMI06), dem wir als langjahrigem 
Leiter fester Hauser eine wesentliche Vertiefung unserer Kenntnisse von 
dem psychopathischen Verbrecher verdanken, glaubte der Disziplinar
strafen bei ihrer Behandlung nicht entraten zu konnen und meinte: "Sie 
ganz zu vermeiden, liegt nicht der mindeste Grund vor, sie wirken 
manchmal Wunderdinge, wenn man diesen psychopathisch-undiszi
plinierten Herrschaften zeigt, daB ihre pathologische Disziplinlosigkeit 
sie nicht vollig straffrei macht." 

Meine Herren! Auf Grund der an den lrrenadnexen und Minder
wertigenabteilungen gesammelten Erfahrungen hielt POLLITZ es fUr 
zweckmaBiger, die Minderwertigen im geordneten Strafvollzug zu be
lassen, als durch ihre Zusammenlegung die Schwierigkeiten mit ihnen zu 
multiplizieren. Mit der Schaffung von Minderwertigenabteilungen, 
meinte er, werde weder den Krankhaften selbst noch der Verwaltung 
eine besondere Erleichterung geschaffen werden. Der Anschauungen 
dieses erfahrenen lrrenarztes und Strafanstaltsleiters werden wir uns zu 
erinnern haben, wenn wir die Einrichtung besonderer Strafabteilungen 
und Sicherungsanstalten fiir vermindert Zurechnungsfahige besprechen. 

XIV. Vorlesnng. 
Die Entwicklung unseres Stra!vollzugswesens nach dem Kriege. - Anbahnung 

fortschrittlicher Anschauungen in der Vorkriegszeit. - Die . Reform des Justiz
ministers Rosenfeld. - Wandlung bisheriger Anschauungen. - Neue Wege in 
Thiiringen, Hamburg usw. - Hahnofersand. - Erbbiologische Forschungen in 
den Strafanstalten. 

Meine Herren! Die Schilderungen, die ich Ihnen in den letzten Vor
lesungen von dem deutschen Strafvollzugswesen entwarf, wiirden vor 
dem Kriege manche Strafanstaltsbeamte gewiB als iibertrieben und als 
zu eiuseitig abgelehnt haben. lch wiederhole, daB meine Schilderungen 
selbstverstandlich keine allgemeine Giiltigkeit beanspruchen durften; 
was ich bezweckte war, ein Bild von einer durchschnittlich eingerichteten 
und geleiteten Strafanstalt zu geben und zu zeigen, daB - trotz aller 
gegenteiligen Versicherungen - der Strafvollzug allgemein auf Ver
geltung eingestellt war und der Besserungszweck ihr gegeniiber ganz in 

10* 



148 XIV. Vorlesung. 

den Hintergrund trat. "Der Strafgefangene soll harte Strafarbeit tun, 
weil er in Strafknechtschaft ist. Er soll rücksichtslos angespannt und 
erbarmungslos angetrieben werden im Scharwerk jeglicher Art, soweit 
das Mark seiner Knochen und die Sehnen seines Fleisches es ertragen. 
Und er soll das als grausame Pein empfinden, Körper und Seele soll dar
unter leiden, aufstöhnen und zusammenbrechen, und jedermann soll 
meinen, daß dies die gerechte Ordnung der Welt sei ... " Diese bekannte 
Äußerung MITTELSTÄDTs836) wurde zwar oft bekämpft und seine Anschau
ungen als überwunden abgelehnt;lfür viele Strafanstaltsbeamte blieben 
diese Worte aber trotzdem die Richtschnur für den Vollzug der Strafe. 
Auch nach LIEPMANN433) war der Erziehungszweck "nur ein neben und 
außerhalb des Strafvollzugs zu verwirklichender Wert, sozusagen ein 
"Zusatznahrungsmittel'', das hin und wieder gereicht werden konnte, 
ein erwünschter, aber nicht notwendiger Nebenerfolg, um den sich im 
wesentlichen der Geistliche oder Lehrer zu bemühen hatte, und der den 
wirklichen Strafvollzugsbeamten im Grunde nur im Nebenamte an
ging". Dabei bestand wenig Aussicht auf eine grundlegende und nach
haltige Änderung der Verhältnisse; das Volk hatte kein Interesse an dem, 
was sich hinter den Gefängnismauern abspielte, und die Beamten nahmen 
keine Notiz von den Fortschritten, die auf dem Gebiete der Kriminal
psychologie, der sozialen Wissenschaften und der Pädagogik gemacht 
wurden. 

Freilich, daß sich schon vor dem Kriege in gewissen Kreisen unserer 
Strafvollzugsbeamten ein fortschrittlicher Geist zu entwickeln begann, 
soll nicht bestritten werden. So hatte der Verein der deutschen Straf
anstaltsbeamtenbereits einige Jahre vor Kriegsausbruch "Vorschläge zu 
einem Entwurf eines Reichsgesetzes über den Vollzug der gerichtlich er
kannten Freiheitsstrafen"1293) zum Gegenstande wiederholter Beratungen 
gemacht. "Angestrebt wurde ein humaner, aber die Macht der Staat:s
gewalt unverkennbar zum Ausdruck bringender Strafvollzug, der dem 
harmlosen wie dem gefährlichen Rechtsbrecher gerecht zu werden ver
mag. Richtschnur war überall: Anknüpfung an das historisch Gewor
dene und Gegenwärtighaltung des Möglichen und Erreichbaren". Diese 
im Jahre 1914 auf der 50. Tagung des Vereins in Harnburg verab
schiedeten "Vorschläge" bilden - wie wir noch sehen werden - diC' 
Grundlage für die Reformen des Justizministers RosENFELD lmd der 
1923 erschienenen Reichsgrundsätze375 ). Auch in die Monotonie der 
Strafanstaltsarbeit hatte man durch die Erweiterung der früher er
wähnten "Landeskulturarbeiten" neues Leben zu bringen versucht. 
Schon KROHNE634) hatte sie für besonders geeignet gehaltPn, um 
"verlumpten Existenzen" zu lehren, "dauernd ehrliche anständig!' 
Arbeit zu tun, sie wieder an solche Arbeit zu gewöhnen, sie dahin 
zu bringen, daß ihre körperlichen Kräfte, die siP verlumpt und Yer-
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den Hintergrund trat. "Der Strafgefangene soll harte Strafarbeit tun, 
weil er in Strafknechtschaft ist. Er solI rucksichtslos angespannt und 
erbarmungslos angetrieben werden im Scharwerk jeglicher Art, soweit 
das Mark seiner Knochen und die Sehnen seines Fleisches es ertragen. 
Und er solI das als grausame Pein empfinden, Korper und Seele soll dar
unter leiden, aufstohnen und zusammenbrechen, und jedermann soll 
meinen, daB dies die gerechte Ordnung der Welt sei ... " Diese bekannte 
AuBerung MITTELSTADTS836) wurde zwar oft bekampft und seine Anschau
ungen als iiberwunden abgelehnt;ifur viele Strafanstaltsbeamte blieben 
diese Worte aber trotzdem die Richtschnur fur den Vollzug der Strafe. 
Auch nach LIEPMANN433) war der Erziehungszweck "nur ein neben und 
auBerhalb des Strafvollzugs zu verwirklichender Wert, sozusagen ein 
"Zusatznahrungsmittel", das hin und wieder gereicht werden konnte, 
ein erwunschter, aber nicht notwendiger Nebenerfolg, um den sich im 
wesentlichen der Geistliche oder Lehrer zu bemuhen hatte, und der den 
wirklichen Strafvollzugsbeamten im Grunde nur im Nebenamte an
ging". Dabei bestand wenig Aussicht auf eine grundlegende und nach
haltige Anderung der Verhaltnisse; das Yolk hatte kein Interesse an dem, 
was sich hinter den Gefangnismauern abspielte, und die Beamten nahmen 
keine Notiz von den Fortschritten, die auf dem Gebiete der Kriminal
psychologie, der sozialen Wissenschaften und der Padagogik gemacht 
wurden. 

Freilich, daB sich schon vor dem Kriege in gewissen Kreisen unserer 
Strafvollzugsbeamten ein fortschrittlicher Geist zu entwickeln begann, 
soll nicht bestritten werden. So hatte der Verein der deutschen Straf
anstaltsbeamten bereits einige Jahre vor Kriegsausbruch " Vorschliige zu 
einem Entwurf eines Reichsgesetzes uber den Vollzug der gerichtlich er
kannten Freiheitsstrafen"1293) zum Gegenstande wiederholter Beratungen 
gemacht. "Angestrebt wurde ein humaner, aber die Macht der Staat:s
gewalt unverkennbar zum Ausdruck bringender Strafvollzug, der dem 
harmlosen wie dem gefahrlichen Rechtsbrecher gerecht zu werden ver
mag. Richtschnur war iiberall: Anknupfung an das historisch Gewor
dene und Gegenwartighaltung des Moglichen und Erreichbaren". Diese 
im Jahre 1914 auf der 50. Tagung des Vereins in Hamburg verab
sehiedeten "Vorsehlage" bilden - wie wir noeh sehen werden - die 
Grundlage fur die Reformen des Justizministers ROSENFELD lmd der 
1923 erschienenen Reichsgrundsiitze375 ). Aueh in die Monotonie der 
Strafanstaltsarbeit hatte man dureh die Erweiterung der fruher er
wiihnten "Landeskulturarbeiten" neues Leben zu bringen versucht. 
Schon KROHNE634) hatte sie fur besonders geeignet gehalten, um 
"verlumpten Existenzen" zu lehren, "dauernd ehrliche anstandige 
Arbeit zu tun, sie wieder an solche Arbeit zu gewohnen, sie dahin 
zu bringen, daB ihre korperlichen KraftI' , die sie verlumpt und Ycr-
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ludert haben, wieder gestählt werden, um ihnen vor allen Dingen 
die Lebensenergie zu geben, welche sie nötig haben, um sich in 
einem geordneten sozialen Leben aufrechtzuerhalten". Mochten sich 
die Hoffnungen KRoHNEs auch nur in seltenen Fällen erfüllt haben, so 
hatten sich seine "Freiluftzuchthäuser" im ganzen recht gut bewährt. 
Die Arbeiten waren im Gegensatz zu vielen in den geschlossenen Zucht
häusern geübten gesundheitsförderlich, die Gefangenen arbeiteten zu
meist mit Freude und Eifer, die Disziplin war gut, die Fluchtversuche 
nur selten, und vor allem schaffte die Arbeit auch erhebliche wirtschaft
liche Werte. Die guten Erfolge der Landeskulturarbeiten in Preußen, 
wo zeitweilig nahezu 2000 Gefangene an verschiedenen Stellen tätig 
waren, führten zu ähnlichen Unternehmungen in Bayern, Oldenburg, 
Hamburg, Schaumburg-Lippe und anderen Bundesstaaten. Die fort
schrittlichste Schöpfung vor dem Kriege war jedoch das Jugendgefängnis 
in Wittlich an der Mosel, das auf eine Anregung FREUDENTHALs2Sß, 287) 
von ELLGER mit Progressivsystem und Fürsorge eingerichtet wurde, 
und auf dessen Einrichtungen ich noch zurückkommen werde965, l37S, 233). 

Gewiß wären diese Keime einer fortschrittlichen Entwicklung unseres 
Strafvollzugs weit langsamer zur Entfaltung gelangt, hätte nicht der 
Umsturz der bisherigen Staatsform und die Umgestaltung der bis dahin 
gültigen Machtverhältnisse notgedrungen auch die Traditionen des Ge
fängniswesens angegriffen. Die Reformen, die der sozialdemokratische 
Justizminister RosENFELD im Dezember 1918 einführte, hielten sich 
jedoch in klugen Grenzen und blieben frei von überspannter Neuerungs
sucht. In Anlehnung an die erwähnten Vorschläge des Vereins der 
deutschen Strafanstaltsbeamten wurde das Schweigegebot in der ge
meinsamen Haft, ebenso wie die Strafen der körperlichen Züchtigung 
und Fesselung aufgehoben, der Tabakgenuß in gewissen Grenzen er
laubt, der Briefverkehr in erweitertem Maße gestattet, das Entziehen 
von Büchern und Schriften als selbständiges Strafmittel abgestellt und 
die Aufstellung eines Beirates aus vertrauenswürdigen Bürgern ange
ordnet, dem jederzeit die Kontrolle in der Anstalt zusteht. Gewiß er
hoben sich Stimmen, die auch diese Reformen als verhängnisvoll ab
lehnten. In der Rheinisch-Westfälischen Gefängnisgesellschaft z. B. 
äußerte der Anstaltspfarrer ScHMITZ1089), "die medizinische Wirkung" der 
Stra.fe sei durch die Gewährung der neuen Vergünstigungen in Frage ge
stellt: "Man hat den Eindruck, daß den Gefangenen bei ihrer Straf
verbüßung der Charakter der Sühne, den doch die Strafe tragen soll, 
weniger zum Bewußtsein kommt. Die Vergünstigung, politische Zei
tungen zu lesen, zu rauchen, öfters Briefe zu schreiben, Besuche zu emp
fangen ... mag ... ihr Gutes haben, aber es ist doch zu befürchten, 
daß die Strafanstalten infolge davon schließlich nur noch als Zufluchts
orte für jene zu betrachten sind, die sich nun einmal in die soziale Ord-
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ludert haben, wieder gestahlt werden, um ihnen vor allen Dingen 
die Lebensenergie zu geben, welche sie notig haben, um sich in 
einem geordneten sozialen Leben aufrecbtzuerhalten". Mochten sich 
die Hoffnungen KROHNES auch nur in seltenen Fallen erfiillt haben, so 
hatten sich seine "Freiluftzuchthauser" im ganzen recht gut bewahrt. 
Die Arbeiten waren im Gegensatz zu vielen in den geschlossenen Zucht
hausern geiibten gesundheitsforderlich, die Gefangenen arbeiteten zu
meist mit Freude und Eifer, die Disziplin war gut, die Fluchtversuche 
nur selten, und vor allem schaffte die Arbeit auch erhebliche wirtschaft
liche Werte. Die guten Erfolge der Landeskulturarbeiten in PreuBen, 
wo zeitweilig nahezu 2000 Gefangene an verschiedenen Stellen tatig 
waren, fiihrten zu ahnlichen Unternehmungen in Bayern, Oldenburg, 
Hamburg, Schaumburg-Lippe und anderen Bundesstaaten. Die fort
schrittlichste Schopfung vor dem Kriege war jedoch das Jugendgefangnis 
in Wittlich an der Mosel, das auf eine Anregung FREUDENTHALs286, 287) 

von ELLGER mit Progressivsystem und Fiirsorge eingerichtet wurde, 
und auf dessen Einrichtungen ich noch zuriickkommen werde965, 1375,233). 

GewiB waren diese Keime einer fortschrittlichen Entwicklung unseres 
Strafvollzugs weit langsamer zur Entfaltung gelangt, hatte nicht der 
Umsturz der bisherigen Staatsform und die Umgestaltung der bis dahin 
giiltigen Machtverhaltnisse notgedrungen auch die Traditionen des Ge
fangniswesens angegriffen. Die Reformen, die der sozialdemokratische 
Justizminister ROSENFELD im Dezember 1918 einfiihrte, hielten sich 
jedoch in klugen Grenzen und blieben frei von iiberspannter Neuerungs
sucbt. In Anlehnung an die erwahnten Vorschlage des Vereins der 
deutschen Strafanstaltsbeamten wurde das Schweigegebot in der ge
meinsamen Haft, ebenso wie die Strafen der korperlichen Ziichtigung 
und Fesselung aufgehoben, der TabakgenuB in gewissen Grenzen er
laubt, der Briefverkehr in erweitertem MaBe gestattet, das Entziehen 
von Biichern und Schriften als selbstandiges Strafmittel abgestellt und 
die Aufstellung eines Beirates aus vertrauenswiirdigen Biirgern ange
ordnet, dem jederzeit die Kontrolle in der Anstalt zusteht. GewiB er
hoben sich Stimmen, die auch diese Reformen als verhangnisvoll ab
lehnten. In der Rheinisch-Westfalischen Gefangnisgesellschaft z. B. 
auBerte der Anstaltspfarrer SCHMITZ1089), "die medizinische Wirkung" der 
Stra.fe sei durch die Gewahrung der neuen Vergiinstigungen in Frage ge
stellt: "Man hat den Eindruck, daB den Gefangenen bei ihrer Straf
verbiiBung der Charakter der Siihne, den doch die Strafe tragen solI, 
weniger zum BewuBtsein kommt. Die Vergiinstigung, politische Zei
tungen zu lesen, zu rauchen, tifters Briefe zu schreiben, Besuche zu emp
fangen ... mag ... ihr Gutes haben, aber es ist doch zu befiirchten, 
daB die Strafanstalten infolge davon schlieBlich nur noch als Zufluchts
orte fiir jene zu betrachten sind, die sich nun einmal in die soziale Ord-
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nung nicht fügen wollen oder können". "Der Verkehr der Gefangenen 
untereinander"- bemerkte der Strafanstaltspfarrer VooRMANN1291) -, 

ist fast ungehemmter geworden; der Austausch von Briefen, Karten, 
Zusendungen aller Art zwischen der Anstaltsbevölkerung und ihren An
gehörigen und Befreundeten draußen hat gar großen Umfang ange
nommen; das Eindringen von unkontrollierbaren Zeitungen hat das 
Empfinden des Abgeschlossenseins vollends ganz aufgehoben; dazu 
kommt, daß das Recht der unbeschränkten Beschwerde bei den Trotzigen 
das Gefühl erweckt, er könne seine Ansprüche schließlich doch durch
setzen ... " Der Prälat JACOBs492 ), langjähriger Pfarrer an der Anstalt 
Werden, wo das Schweigegebot streng gehandhabt wurde, "um die 
großen Schäden der Gemeinschaftshaft auf das geringste Maß zu be
schränken", bezeichnete es als "im höchsten Grade bedauerlich, daß 
dieses Schweigegebot neuerdings gänzlich aufgehoben" sei: "Man fragt 
sich unwillkürlich, wenn man in der Ruhezeit den Anstaltshof betritt und 
die lauten Gespräche, mitunter auch Gesänge auf den Sälen hört: Was 
mögen das wohl für Geschichten und Erzählungen sein, die da zum 
Besten gegeben werden von Gewohnheitsdieben und gewerbsmäßigen 
Hehlern, von Unzuchtsverbrechern und Zuhältern? Muß da nicht die 
letzte Spur von Ehr- und Schamgefühl schmählich zugrunde gehen! Ist 
das noch ein Zuchthaus? Ich sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, daß 
der Strafvollzug nicht bloß wirkungslos, sondern geradezu verderblich 
wird, wenn in der Gemeinscha.ftsha.ft nicht wieder das Schweigegebot 
zur vollen Geltung gelangt!" Im großen und ganzen scheinen sich a.ber 
auch die unter ganz anderen Anschauungen aufgewachsenen Beamten 
mit der RosENFELDsehen Reform abgefunden zu haben. Ja, der be
kannte Direktor v. MICHAELIS827 ) bezeugte dem Justizminister, daß sich 
seine Neuerungen "in maßvollen Grenzen halten und nicht an Revolution 
erinnern", undglaubte die Tatsache "zugunsten des deutschen Strafvoll
zugs buchen zu dürfen, der mit der Zeit vorangeschritten und nicht rück
ständig geblieben ist". Allerdings habe ich gute Gründe zur Annahme, 
daß die ~rwähnten Neuerungen nicht in allen Strafanstalten so durch
geführt wurden, wie es die Reform bestimmte, sondern daß sie vielerorts 
eine eingreifende Korrektur erfuhren. Die Anstaltsbeiräte, durch die 
eine Bresche in die seithelige Exklusivität und Isolierung der Strafanstal
ten gerissen wurde, scheinen jedoch allgemein eingeführt worden zu se:n 
und sich bewährt zu haben. 

Wesentlicher als die im allgemeinen sich in bescheidenen Grenzen 
haltenden Reformen RosENFELDs war der Einfluß, den die fortschritt
lichen Anschauungen auf die Ansichten weiter Kreise unserer Straf
anstaltsbeamten ausübten. Während vor dem Kriege die Befürchtung 
erfahrener Pädagogen und Psychiater, die Fürsorgeerziehungsanstalten 
liefen Gefahr, sich zu Strafanstalten zu entwickeln, in den berufenen 
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nung nicht fiigen wollen oder konnen". "Der Verkehr dcr Gefangenen 
untereinander" - bemerkte der StrafanstaltspfaITcr VOORMANN1291) -, 
ist fast ungehemmter geworden; der Austausch von Briefen, Karten, 
Zusendungen aller Art zwischen der Anstaltsbevolkerung und ihren An
gehorigen und Befreundeten drauBen hat gar groBen Umfang ange
nommen; das Eindringen von unkontrollierbaren Zeitungen hat das 
Empfinden des Abgeschlossenseins vollends ganz aufgehoben; dazu 
kommt, daB das Recht der unbeschrankten Beschwerde bei den Trotzigen 
das Gefiihl erweckt, er konne seine Anspriiche schlieBlich doch durch
setzen ... " Der Pralat JACOBS4.92), langjahriger Pfarrer an der Anstalt 
Werden, wo das Schweigegebot streng gehandhabt wurde, "um die 
groBen Schaden der Gemeinschaftshaft auf das geringste MaB zu be
schranken", bezeichnete es als "im hochsten Grade bedauerlich, daB 
dieses Schweigegebot neuerdings ganzlich aufgehoben" sei: "Man fragt 
sich unwillkiirlich, wenn man in der Ruhezeit den Anstaltshof betritt und 
die lauten Gesprache, mitunter auch Gesange auf den Salen hort: Was 
mogen das wohl fiir Geschichten und Erzahlungen sein, die da zurn 
Besten gegeben werden von Gewohnheitsdieben und gewerbsmaBigen 
Hehlern, von Unzuchtsverbrechern und Zuhaltern? MuB da nicht die 
letzte Spur von Ehr- und Schamgefiihl schmahlich zugrunde gehen! 1st 
das noch ein Zuchthaus? lch sage nicht zuviel, wenn ich behaupte, daB 
der Strafvollzug nicht bloB wirkungslos, sondern geradezu verderblich 
wird, wenn in der Gemeinscha.ftsha.ft nicht wieder das Schweigegebot 
zur vollen Geltung gelangt!" 1m groBen und ganzen scheinen sich a,ber 
auch die unter ganz anderen Anschauungen aufgewachsenen Beamten 
mit der RosENFELDschen Reform abgefunden zu haben. Ja, der be
kannte Direktor v. MICHAELIS827) bezeugte dem Justizminister, daB sich 
seine Neuerungen "in maBvollen Grenzen halten und nicht an Revolution 
erinnern", und glau bte die Tatsache "zugunsten des deutschen Strafvoll
zugs buchen zu diirfen, der mit der Zeit vorangeschritten und nicht riick
standig geblieben ist". Allerdings habe ich gute Griillde zur Annahme, 
daB die ~rwahnten Neuerungen nicht in allen Strafanstalten so durch
gefiihrt wurden, wie es die Reform bestimmte, sondern daB sie vielerorts 
eine eingreifende Korrektur erfuhren. Die Anstaltsbeirate, durch die 
eine Bresche in die seithmige Exklusivitat und lsolierung der Strafanstal
ten gerissen wurde, scheinen jedoch allgemein eingefiihrt worden zu se:n 
und sich bewahrt zu haben. 

Wesentlicher als die im allgemeinen sich in bescheidenen Grenzen 
haltenden Reformen RosENFELDs war der EinfluB, den die fortschritt
lichen Anschauungen auf die Ansichten weiter Kreise unserer Straf
anstaltsbeamten ausiibten. Wahrend vor dem Kriege die Befiirchtung 
erfahrener Padagogen und Psychiater, die Fiirsorgeerziehungsanstalten 
liefen Gefahr, sich zu Strafanstalten zu entwickeln, in den berufenen 
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Kreisen scharf abgelehnt wurde, bekannte sich der Präsident des Straf
vollzugswesens FINKELNBURG268) auf derVersammlungder I.K.V. im Jahre 
1924 offen zu der Ansicht, daß "das Erziehungshaus gefängnismäßig 
gestaltet und deshalb grundsätzlich fehlerhaft sei und also abgeändert 
werden" müsse. Während vor dem Kriege alljährlich Tausende von 
körperlichen und geistigen Ruinen in unseren Arbeitshäusern "korrigiert" 
wurden, ohne daß sich ihre Leiter der Trostlosigkeit und Unsinnigkeit 
ihrer Tätigkeit recht bewußt wurden, fällte der Anstaltspfarrer 
RANDENRATH989) in Brauweiler das ebenso richtige wie vernichtende 
Urteil, daß "mehr als drei Fünftel der Korrigenden geistig minderwertig 
und mehr als 40 Jahre alt" seien, und daß "als praktischer Erfolg der 
Anstaltsbehandlung diesen unbrauchbaren Elementen gegenüber nur die 
zeitweilige Verwahrung bezeichnet werden" könnte. Wenn man die 
Aufsätze, Vorträge, Diskussionen unserer heutigen Strafanstalts
beamten einigermaßen kennt, so möchte man glauben, daß die Grund
lagen, auf denen sich unser Strafvollzug bisher aufbaute, ins Wanken ge
raten seien. Selbst das blinde Vertrauen zur bessernden Wirkung der 
Einzelhaft, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts fast allgemein als 
das alleinseligmachende Mittel zur Erziehung des Sträflings gepriesen 
wurde, ist im Schwinden begriffen. Die strenge Form der Einzelhaft, bei 
der der Gefangene auch bei der Arbeit allein in einer Zelle verwahrt, beim 
Aufenthalt im Freien maskiert oder im Einzelspazierhof gehalten, wäh
rend des Gottesdienstes und des Schulunterrichts in Kästen - soge
nannten stalls - von seinen Nachbarn getrennt wird, diese klassische 
Form der Einzelhaft findet kaum noch ernst zu nehmende Verteidiger; 
die Masken werden meist nicht mehr getragen, und die Einzelspazierhöfe 
und stalls würden wohl auch längst abgeschafft sein, wenn ihre Ein
ziehung nicht mit Kosten verbunden wäre. Überall ringt sich das Ver
ständnis für die Schattenseiten der Einzelhaft durch, und damit wächbt 
das Bestreben, sie zu kürzen, zu mildern oder gar ganz zu vermeiden. 
"Das Gefängnis" - schreibt der Ministerialrat im bayrischen Ministe
rium der Justiz DEGEN185): "der nüchterne Zweckbau mit seiner nieder
drückenden Einförmigkeit bietet schon an sich für die Erziehungsarbeit 
die denkbar ungünstigsten Voraussetzungen . . . Ist es wirklich not
wendig, daß das Leben des Gefangenen sich möglichst abgeschlossen von 
den Beziehungen zur Außenwelt, möglichst freudlos und in gleich
mäßiger Einförmigkeit abspielt? Sind das nicht doch noch Rückständig
keiten, die unserem Strafvollzuge anhaften? Wie kann sich ein Ge
fangener, wenn er nicht zum Heuchler werden will, zu einer wirklichen 
inneren Wandlung aufraffen, der monate-und jahrelang nur die Wände 
seiner engen Zelle und die Gefängnismauern sieht, auf den die öde Gleich
mäßigkeit der Tagesordnung drückt! Es ist kaum zuviel behauptet, daß 
die strenge Einzelhaft, unterschiedslos und unrichtig angewendet, viel 
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Kreisen scharf abgelehnt wurde, bekannte sich der Prasident des Straf
vollzugswesens FINKELNBURG268) auf derVersammlung der I.K.V. iruJahre 
1924 offen zu der Ansicht, daB "das Erziehungshaus gefangnismaBig 
gestaltet und deshalb grundsatzlich fehlerhaft sei und also abgeandert 
werden" miisse. Wahrend vor dem Kriege alljahrlich Tausende von 
korperlichen und geistigen Ruinen in unseren Arbeitshausern "korrigiert" 
wurden, ohne daB sich ihre Leiter der Trostlosigkeit und Unsinnigkeit 
ihrer Tatigkeit recht bewuBt wurden, fallte der Anstaltspfarrer 
RANDENRATH989) in Brauweiler das ebenso richtige wie vernichtende 
Urteil, daB "mehr als drei Fiinftel der Korrigenden geistig minderwertig 
und mehr als 40 Jahre alt" seien, und daB "als praktischer Erfolg der 
Anstaltsbehandlung diesen unbrauchbaren Elementen gegeniiber nur die 
zeitweilige Verwahrung bezeichnet werden" konnte. Wenn man die 
Aufsatze, Vortrage, Diskussionen unserer heutigen Strafanstalts
beamten einigermaBen kennt, so mochte man glauben, daB die Grund
lagen, auf denen sich unser Strafvollzug bisher aufbaute, ins Wanken ge
raten seien. Selbst das blinde Vertrauen zur bessernden Wirkung der 
Einzelhajt, die seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts fast allgemein als 
das alleinseligmachende Mittel zur Erziehung des Straflings gepriesen 
wurde, ist im Schwinden begriffen. Die strenge Form der Einzelhaft, bei 
der der Gefangene auch bei der Arbeit aHein in einer Zelle verwahrt, beim 
Aufenthalt im Freien maskiert oder im Einzelspazierhof gehalten, wah
rend des Gottesdienstes und des Schulunterrichts in Kasten - soge
nannten stalls - von seinen Nachbarn getrennt wird, diese klassische 
Form der Einzelhaft findet kaum noch ernst zu nehmende Verteidiger; 
die Masken werden meist nicht mehr getragen, und die Einzelspazierhofe 
und stalls wiirden wohl auch langst abgescha.fft sein, wenn ihre Ein
ziehung nicht mit Kosten verbunden ware. tlberaH ringt sich das Ver
standnis fUr die Schattenseiten der Einzelhaft durch, und damit wachbt 
das Bestreben, sie zu kiirzen, zu mildern oder gar ganz zu vermeiden. 
"Das Gefangnis" - schreibt der Ministerialrat im bayrischen Ministe
rium der Justiz DEGEN185); "der niichterne Zweckbau mit seiner nieder
driickenden EinfOrmigkeit bietet schon an sich fiir die Erziehungsarbeit 
die denkbar ungiinstigsten Voraussetzungen . . . Ist es wirklich not
wendig, daB das Leben des Gefangenen sich moglichst abgeschlossen von 
den Beziehungen zur AuBenwelt, moglichst freudlos und in gleich
maBiger Einformigkeit abspielt? Sind das nicht doch noch Riickstandig
keiten, die unserem Strafvollzuge an haft en ? Wie kann sich ein Ge
fangener, wenn er nicht zum Heuchler werden will, zu einer wirklichen 
inneren Wandlung aufraffen, der monate- und jahrelang nur die Wande 
seiner engen Zelle und die Gefangnismauern sieht, auf den die ode Gleich
maBigkeit der Tagesordnung driickt! Es ist kaum zuviel behauptet, daB 
die strenge Einzelhaft, unterschiedslos und unrichtig angewendet, viel 
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mehr schadet als nützt, und daß die öde Einförmigkeit des Gefängnis
lebens der furchtbarste Feind aller Erziehungs- und Besserungsbestre
bungen ist". Daß diese Urteile, die sich durch weitere Beispiele leicht 
vermehren ließen, zumal bei den in alten Traditionen aufgewachsenen 
Strafanstaltsbeamten auf Widerstand stoßen, ist begreiflich. So hält 
z. B. der bekannte frühere Direktor ScHWANDNER1146) unentwegt an der 
Einzelhaft als der "einzig richtigen Art der Vollstreckung der Strafe" 
fest und begründet seine Ansicht damit, daß der Gefangene in der Einzel
haft dem erzieherischen Einflusse zugänglicher sei und vor der schädi
genden Wirkung der Mitgefangenen geschützt werde. Daß der er
zieherische Einfluß aber gerade bei den Zellengefangenen recht bescheiden 
ist, wird nach dem, was wir über die Seltenheit und Flüchtigkeit der 
Zellenbesuche erfahren haben, zu erwarten sein, und auch ELLGER235) be
tont, daß besonders die Gefangenen in der Einzelhaft "sich zumeist 
belbst überlassen bleiben, solange sie nicht sich gröbere Verstöße zu
schulden kommen lassen". Die Einzelhaft findet daher nur noch wegen 
ihrer negativen Eigenschaften Verteidiger, weil sie den Gefangenen vor 
dem Einflusse anderer Sträflinge schützt; der Glaube an ihre positiven 
bessernden Wirkungen ist geschwunden, und Deutschland folgt dem 
Beispiel anderer Länder- Amerika, Belgien usw. -, indem es immer 
mehr die ursprüngliche Form der Einzelhaft aufgibt und die mildere 
Haft, die Zellenhaft, und in ständig wachsendem Maße auch die Gemein
schaftshaft einführt. 

Meine Herren! Der Glaube an die "Gemütserschütterung" in der 
Einzelhaft als die Voraussetzung zur sittlichen Wandlung des Gefangenen 
war allgemein geschwunden, die Hoffnung, daß die Einsamkeit in der 
Zelle einen günstigen Boden für pädagogische Beeinflussung schaffen 
werde, auf ein sehr bescheidenes Maß gesunken; die ungünstige Wirkung 
der Einzelhaft auf das Seelenleben des Sträflings wurde in ihrer ver
hängnisvollen Bedeutung für sein Fortkommen im freien Leben deut
licher erkannt. Je mehr man sich aber von der bisherigen Überschätzung 
der Einzelhaft als eines Besserungsmittels für den Gefangenen abwandte, 
um so mehr mußte man nach neuen Möglichkeiten suchen, einen bleiben
den günstigen Einfluß auf ihn zu gewinnen, zumal der Erziehungsge
danke im Strafvollzug immer stärker in den Vordergrund trat. Vor 
wenigen Jahren würde man noch großen Nachdruck auf die seelsorge
rische Beeinflussung und religiöse Erziehung gelegt haben. Gewiß wird 
diese Seite auch jetzt nicht vernachlässigt. Während aber vor dem 
Kriege der Besuch des Gottesdienstes Zwang und kirchliches Interesse 
vielfach ein Gradmesser für die Beurteilung des Charakters des Ge
fangenen war, ist Religion nunmehr "Privatsache" geworden. Das ist 
entschieden ein begrüßenswerter Fortschritt; denn mag man auch die 
religiöse Lauheit breiter Volkskreise bedauern, durch Druck und Zwang 
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mehr schadet als nutzt, und daB die ode Einformigkeit des Gefangnis
lebens der furchtbarste Feind aller Erziehungs- und Besserungsbestre
bungen ist". DaB diese Urteile, die sich durch weitere Beispiele leicht 
vermehren lieBen, zumal bei den in alten Traditionen aufgewachsenen 
Strafanstaltsbeamten auf Widerstand stoBen, ist begreiflich. So halt 
z. B. der bekannte fruhere Direktor SCHWANDNER1146) unentwegt an der 
Einzelhaft als der "einzig richtigen Art der Vollstreckung der Strafe" 
fest und begrundet seine Ansicht damit, daB der Gefangene in der Einzel
haft dem erzieherischen Einflusse zuganglicher sei und vor der schadi
genden Wirkung der Mitgefangenen geschutzt werde. DaB der er
zieherische EinfluB aber gerade bei den Zellengefangenen recht bescheiden 
ist, wird nach dem, was wir uber die Seltenheit und Fluchtigkeit der 
Zellenbesuche erfahren haben, zu erwarten sein, und auch ELLGER235) be
tont, daB besonders die Gefangenen in der Einzelhaft "sich zumeist 
belbst uberlassen bleiben, solange sie nicht sich grobere VerstoBe zu
schulden kommen lassen". Die Einzelhaft findet daher nur noch wegen 
ihrer negativen Eigenschaften Verteidiger, weil sie den Gefangenen vor 
dem Einflusse anderer Straflinge schutzt; der Glaube an ihre positiven 
bessernden Wirkungen ist geschwunden, und Deutschland folgt dem 
Beispiel anderer Lander - Amerika, Belgien usw. -, indem es immer 
mehr die ursprungliche Form der Einzelhaft aufgibt und die mildere 
Haft, die Zellenhaft, und in standig wachsendem MaBe auch die Gemein
schaftshaft einfUhrt. 

Meine Herren! Der Glaube an die "Gemutserschutterung" in der 
Einzelhaft als die Voraussetzung zur sittlichen Wandlung des Gefangenen 
war allgemein geschwunden, die Hoffnung, daB die Einsamkeit in der 
Zelle einen giinstigen Boden fUr padagogische Beeinflussung schaffen 
werde, auf ein sehr bescheidenes MaB gesunken; die ungiinstige Wirkung 
der Einzelhaft auf das Seelenleben des Straflings wurde in ihrer ver
hangnisvollen Bedeutung fur sein Fortkommen im freien Leben deut
licher erkannt. Je mehr man sich aber von der bisherigen Dberschatzung 
der Einzelhaft als eines Besserungsmittels fur den Gefangenen abwandte, 
urn so mehr muBteman nach neuen Moglichkeiten suchen, einen bleiben
den giinstigen EinfluB auf ihn zu gewinnen, zumal der Erziehungsge
danke im Strafvollzug immer starker in den Vordergrund trat. Vor 
wenigen Jahren wurde man noch groBen Nachdruck auf die seelsorge
rische Beeinflussung und religiose Erziehung gelegt haben. GewiB wird 
diese Seite auch jetzt nicht vernachlassigt. Wahrend aber vor dem 
Kriege der Besuch des Gottesdienstes Zwang und kirchliches Interesse 
vielfach ein Gradmesser fUr die Beurteilung des Charakters des Ge
fangenen war, ist Religion nunmehr "Privatsache" geworden. Das ist 
entschieden ein begruBenswerter Fortschritt; denn mag man auch die 
religiose Lauheit breiter Volkskreise bedauern, durch Druck und Zwang 
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wird man die Glaubenslosen nicht für den Glauben zurückgewinnen 
können, sondern sie nur zur Unwahrhaftigkeit, Scheinheiligkeit und 
Heuchelei erziehen. Mir scheint, als ob die Strafanstaltspfarrer diese 
Entwicklung im allgemeinen nicht bedauern, ja vielmehr begrüßen, da 
der freiwillige Besuch des Gottesdienstes eine aufnahmefähigere und 
dankbarere Gemeinde ergibt als der erzwungene. Allerdings wird man 
sich klar bleiben müssen, daß auch die freiwilligen Besucher der Anstalts
kirche sich nur zum Teil vori religiösen Bedürfnissen leiten lassen, daß 
vielmehr auch künftighin mancher von Liebedienerei getrieben werden 
wird, und andere ohne innere Beteiligung Zerstreuung, Ablenkung und 
Anregung im Gottesdienste suchen werden. Jedenfalls aber waren die 
Aussichten, den Gefangenen durch religiöse Erziehung zu bessern und 
einem geordneten Leben zuzuführen, vor Jahrzehnten günstiger als 
gegenwärtig, wo ein öder Materialismus gerade in den Kreisen des Prole
tariats weiteste Verbreitung gefunden hat. Das ist auch der Grund, 
warum die Gegenwart besonderen Nachdruck auf die Erziehung durch 
den weltlichen Unterricht legt. Freilich bezeichneten auch schon frühere 
Erlasse als Aufgabe der Gefängnisschule, "die Gefangenen sittlich zu 
heben, geistig anzuregen und Lücken ihres Wissens auszufüllen"; allein 
zumeist blieb der Erlaß auf dem Papier und der Unterricht ungemein 
elementar und dürftig. Der Wert der neuen Bestrebungen wird in der 
Anregung und der Bekämpfung der Monotonie des Strafvollzugs, sowie 
in der Vermittlung positiver Kenntnisse und Fähigkeiten liegen, nicht 
aber oder doch nicht in dem Maße, wie viele rationalistisch eingestellte 
Gefängnislehrer annehmen, in seiner unmittelbar erzieherischen Wir
kung, denn durch "Aufklärung" und "Schulung des Denkens" wird es 
dem Lehrer kaum gelingen, den Gefangenen vor "unüberlegtem trieb
haftem Handeln" und gesetzwidriger Lebensführung zu bewahren. 

Entscheidenden Wert legt daher der moderne Strafvollzug mit Recht 
auf die !.'rzieherische Wirkung der Gefängnisarbeit, freilich nicht auf die 
Methoden, ~ie sie bisher in vielen Anstalten üblich waren. Denn daß 
wir den Gefangenen nicht durch wahllose Kommandierung an irgendein 
Gewerbe oder gar an irgendeine der spezifischen Gefängnisarbeiten, wie 
Tütenkleben, Knöpfeaufnähen, Tabakrippen oder ähnliche geisttötende 
Beschäftigungen, für das soziale Leben wiedergewinnen können, be
zweifelt heute wohl kaum noch ein Strafanstaltsbeamter. A. SoMMER1189) 

gibt den Forderungen der Gegenwart in folgenden Sätzen Ausdruck: 
Einmal: "Die Arbeit muß ökonomisch sein in bezug auf die körper
lichen und geistigen Kräfte des Gefangenen; darum soll sie die Er
werbsfähigkeit nicht herabmindern durch eigentlich gesundheitsschäd
liche oder die Kräfte des Gefangenen übersteigende Arbeit." Ferner: "Es 
muß wirklich Arbeit sein, die die körperlichen und geistigen Kräfte voll 
ausnützt, nicht nur Zeitvertreib." Weiter: "Die Arbeit muß instruktiv 
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wird man die Glaubenslosen nicht fUr den Glauben zuruckgewinncn 
konnen, sondern sie nur zur Unwahrhaftigkeit, Scheinheiligkeit und 
Heuchelei erziehen. Mir scheint, als ob die Strafanstaltspfarrer diese 
Entwicklung im allgemeinen nicht bedauern, ja vielmehr begruBen, da 
der freiwillige Besuch des Gottesdienstes eine aufnahmefahigere und 
dankbarere Gemeinde ergibt als der erzwungene. Allerdings wird man 
sich klar bleiben mussen, daB auch die freiwilligen Besucher der Anstalts
kirche sich nur zum Teil von religiosen Bedurfnissen leiten lassen, daB 
vielmehr auch kunftighin mancher von Liebedienerei getrieben werden 
wird, und andere ohne innere Beteiligung Zerstreuung, Ablenkung und 
Anregung im Gottesdienste suchen werden. Jedenfalls aber waren die 
Aussichten, den Gefangenen durch religiOse Erziehung zu bessern und 
einem geordneten Leben zuzufuhren, vor Jahrzehnten gunstiger als 
gegenwartig, wo ein oder Materialismus gerade in den Kreisen des Prole
tariats weiteste Verbreitung gefunden hat. Das ist auch der Grund, 
warum die Gegenwart besonderen Nachdruck auf die Erziehung durch 
den weltlichen Unterricht legt. Freilich bezeichneten auch schon friihere 
Erlasse als Aufgabe der Gefangnisschule, "die Gefangenen sittlich zu 
heben, geistig anzuregen und Lucken ihres Wissens auszufUllen"; allein 
zumeist blieb der EriaB auf dem Papier und der Unterricht ungemein 
elementar und durftig. Der Wert der neuen Bestrebungen wird in der 
Anregung undder Bekampfung der Monotonie des Strafvollzugs, sowie 
in der Vermittlung positiver Kenntnisse und Fahigkeiten liegen, nicht 
aber oder doch nicht in dem MaBe, wie viele rationalistisch eingestellte 
Gefangnislehrer annehmen, in seiner unmittelbar erzieherischen Wir
kung, denn durch "Aufklarung" und "Schulung des Denkens" wird es 
dem Lehrer kaum gelingen, den Gefangenen vor "unuberlegtem trieb
haftem Handeln" und gesetzwidriger LebensfUhrung zu bewahren. 

Entscheidenden Wert legt daher der moderne Strafvollzug mit Recht 
auf die E'rzieherische Wirkung der Ge/iingnisarbeit, freilich nicht auf die 
Methoden, ~ie sie bisher in vielen Anstalten ublich waren. Denn daB 
wir den Gefangenen nicht durch wahllose Kommandierung an irgendein 
Gewerbe oder gar an irgendeine der spezifischen Gefiingnisarbeiten, wie 
Tutenkleben, Knopfeaufnahen, Tabakrippen oder ahnliche geisttotende 
BeschaJtigungen, fUr das soziale Leben wiedergewinnen konnen, be
zweifelt heute wohl kaum noch ein Strafanstaltsbeamter. A. SOMMER1189) 

gibt den Forderungen der Gegenwart in folgenden Satzen Ausdruck: 
Einmal: "Die Arbeit muB okonomisch sein in bezug auf die korpcr
lichen und gcistigen Krafte des Gefangenen; darum solI sie die Er
werbsfahigkeit nicht herabmindern durch eigentlich gesundheitsschad
licho oder die Krafte des Gefangenen ubersteigende Arbeit." Ferner: "Es 
muE wirklich Arbeit sein, die die korperlichen und geistigen Kriifte voll 
ausnutzt, nicht nur Zeitvertreib." Weiter: "Die Arbeit muE instruktiv 
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sein, d. h. sie soll das früher Gelernte erhalten, Fähigkeiten und Kennt
nisse weiterbilden und auch eine neue Berufsausbildung ermöglichen, 
wenn noch keine vorhanden oder eine andere notwendig ist". Endlich: 
"Die Arbeit muß produktiv sein". "Produktivität und Instruktivität 
und zugleich eine dem derzeitigen Stande der Technik entsprechende 
Arbeitsweise sind heute ein anerkanntes Erfordernis der Strafanstalts
arbeit," faßt auch der Anstaltsdirektor WEISSENRIEDER1322) das allgemeine 
Urteil über die notwendige Reform der Gefängnisarbeit zusammen. Daß 
ihrer Durchführung allerdings manche Widerstände entgegenstehen -
die auf Einzelhaft-eingerichteten Strafanstalts bauten, die Kurzfristigkeit 
der Mehrzahl der Freiheitsstrafen, der geringe Umfang vieler Gefäng
nisse, der stetige Wechsel der Belegschaft, die körperliche und geistige 
Minderwertigkeit eines großen Teiles der Gefangenen, Rücksichten auf 
die Privatindustrie usw. -soll nur erwähnt werden. 

Meine Herren! Der Gefängnisinspektor ScHIWEK1084) hat in seinem 
vor dem Kriege erschienenen und mehrfach erwähnten Werke einmal ge
schrieben: "Keine öffentliche Behörde ist in unserem Vaterlande so 
rückständig wie das Gefängniswesen. Der Bureaukratismus hat sich 
hinter den schützenden Mauern besonders tief eingefressen und dadurch 
ein System herbeigeführt, das dem Einzuge jedes modernen Geistes 
standhaft widerstrebt." Die Revolution jedoch mit ihrer antitraditio
nellen Einstellung, ihrer Verachtung für nach überlieferten Methoden 
erworbene Könnerschaft und ihrem siegesgewissen Reformationsdrang 
hat die überkommenen erstarrten Formen des Strafvollzugs vielfach zer
schlagen und mit frischem Wagemut Neues zu schaffen gewußt. Mancher 
hat dabei ein Betätigungsfeld gefunden, der über Erfahrungen im Straf
vollzug nicht verfügte; er war dafür auch nicht mit ihnen belastet und 
konnte Wege und Möglichkeiten finden, die dem in der alten Überliefe
rung aufgewachsenen Beamten verschlossen bleiben mußten. Wie das 
von mehr oder weniger laienhaften Idealisten nicht anders zu erwarten 
war, mögen manche Experimente angestellt worden sein, die von vorn
herein erfolglos ausfallen mußten; manches mag geschaffen worden sein, 
das keinen bleibenden Wert behalten konnte; vieles aber ist entstanden, 
das sich bewähren und dem zurückgebliebenen deutschen Strafvollzuge 
neue Anregungen geben mußte. 

Die gewaltigsten Umwälzungen erfuhr der Strafvollzug in Thü
ringen1388' 1389,605, 283). Hier hat man die Übelszufügung gegenüber 
der Hebung des Gefangenen vollkommen in den Hintergrund zu 
drängen gesucht. Als wertvollsten Erziehungsfaktor schenkt man 
der produktiven, richtig ausgewählten Arbeit besonderes Interesse, 
betreibt die Arbeitsbetriebe in Form einer G. m. b. H. und gewährt 
den Gefangenen entsprechende Entlohnung. Zur Erziehung der 
Sträflinge sind besondere erzieherisch veranlagte und ausgebildete Er-
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sein, d. h. sie solI das fruher Gelernte erhalten, Fahigkeiten und Kennt
nisse weiterbilden und auch eine neue Berufsausbildung ermoglichen, 
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der produktiven, richtig ausgewahlten Arbeit besonderes Interesse, 
betreibt die Arbeitsbetriebe in Form einer G. m. b. H. und gewahrt 
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zieh er, "Fürsorger" angestellt; der Strafvollzug wird in 3 Stufen 
und einer Strafstufe vollzogen. Da es aber "ohne Selbstverwaltung 
auf der obersten Stufe nicht möglich ist, die Gefangenen zur Freiheit 
zu erziehen", wird ihnen Gelegenheit gegeben, an der Gestaltung 
ihres Lebens in der Anstalt mitzuwirken. Bei Gefangenen der 
obersten Stufe werden als ein "sehr wichtiges Erziehungsmittel" Sonn
tagsspaziergänge ohne bewaffnete Aufseher gemacht. Gefangene, die 
sich in der besten Führungsstufe tadellos geführt haben, von denen man 
aber unter Berücksichtigung ihres Vorlebens nicht weiß, ob sie sich in 
der Freiheit wirklich bewähren werden, besonders die Gewohnheitsver
brecher, werden auf dem Wege bedingter Begnadigung für l-3 Jahre 
einem Übergangsheime zugewiesen, wo sie sich bei weitgehendster Frei
heit in den Werkstätten der Anstalt oder auch außerhalb auf dem Lande 
bei Handwerkern oder gar in voller Freiheit als freie Arbeiter betätigen 
können und sich die erforderliche Willenskraft für die Wiedereinfügung 
in das soziale Leben erwerben sollen. Bewähren sie sich nicht, so wird die 
bedingte Begnadigung zurückgezogen, und die Gefangenen werden in die 
Strafanstalt wieder in die unterste Führungsstufe eingestellt. Im Gegen
satz zu der früher üblichen militärischen Erziehung des Gefangenen, die 
in ungerechtfertigter Verallgemeinerung in dem Gefangenen nur den Ver
brecher sah, ist man in Thüringen bestrebt, ihn "mit Vertrauen geradezu 
zu belasten", und die Erfahrungen, die hinsichtlich der Besserung von 
Zucht und Ordnung und :Führung der Gefangenen gemacht wurden, 
sollen bisher außerordentlich günstig gewesen sein. Ähnliche Bestre
bungen wurden auch in anderen Bundesstaaten verwirklicht, so in 
Hamburg580 ). Auch hier richtete man "erstklassige Werkstätten" ein, in 
denen die Gefangenen zur Prüfung durch die Innungen vorbereitet werden, 
nahm einige tausend Morgen Ödland unter Kultur, schuf wie in Thüringen 
eine eigene Gerichtsbarkeit, in der neben dem Anstaltsleiter auch Ge
fangene mitwirken, gründete eine Musikkapelle, die öffentliche Konzerte 
gibt usw. Auch in Baden581) hat man sich unter dem Drucke der Kriegs
verhältnisse und der Revolution zu einer freieren Gestaltung des Straf
vollzugs entschließen müssen. Als ich einige Jahre vor dem Kriege ge
legentlich eines Besuches der Bruchsaler Strafanstalten die Frage auf
warf, warum nicht. geeignete Gefangene zur Melioration der sumpfigen 
Wiesen in der unmittelbaren Nachbarschaft der Stadt verwandt werden 
könnten, lehnte der damalige Direktor der Strafanstalt einen solchen 
Vorschlag wegen der Entweichungsgcfahr und "als mit der Autorität des 
Staates unvereinbar" ab. Jetzt ist der für die damalige Zeit fast phan
tastische Einfall ausgeführt; ein Gutshof vor den Toren der Stadt ist ge
pachtet, und 100 ha Ödland sind in Kultur genommen. Auch in der Um
gebung von Freiburg sind Gefangenenkolonnen bei Forstarbeiten und 
Wegebauten tätig; die alte freiwillige Arbeiterkolonie Ankenbuck ist in 
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eine Gefängnisabteilung für besserungsfähige Gefangene umgewandelt 
worden. Die Erfahrungen mit diesen Einrichtungen, die man noch vor 
15 Jahren für unvereinbar mit einem geordneten Strafvollzuge gehalten 
haben würde, sind durchaus erfreulich. 

Am radikalsten gegen die ü berliefertenStrafvollzugsmethoden gerichtet 
sind die Bestrebungen, die zwei Schüler LrEPMANNs, HERRMANN433) und 
BoNDY118), am Jugendgefängnis Hahnölersand in Harnburg entfaltet 
haben. Auf den Anschauungen der Jugendbewegung und des Frei
deutschtums fußend, traten die beiden als "Aufseher" in das Jugend
gefängnis ein in der Absicht, "mit besonders schwierigen Jugendliehen 
zusammen eine Erziehungsgemeinschaft zu schaffen, deren Grundpfeiler 
nicht Furcht und Strafe, sondern Freundschaft und Vertrauen waren, 
eine Gemeinschaft, in der Erzieher und Zögling nicht im Verhältnis von 
Vorgesetzten und Untergebenen sich gegenüberstanden, sondern wo ein 
Miteinandergehen war, wo der .Ältere Führer und Freund wurde". Die 
Grundeinstellung, die HERRMANN und BoNDY mit hohem Optimismus 
und unter großer persönlicher Aufopferung dem jugendlichen Rechts
brecher gegenüber einnahmen, "war nicht die des.,Gerechten' zu den 
,Verbrechern', zu den Gesunkenen, sondern die des Kameraden zu 
denen, die Hilfe brauchen, denen man die Hände reichen muß, um sie 
langsam aus ihrem alten Milieu herauszuheben und ihnen andere, bessere 
Lebenswerte zu geben". Die Aufgaben, die sich die beiden jungen Idea
listen bei ihrer Arbeit in Hahnöfersand stellten, waren pädagogische und 
psychologische. HERRMANN plante die weitgehendste Durchführung des 
Erziehungsgedankens im Strafvollzuge: 

l. Als Aufseher: menschliche, erzieherisch überzeugende Beeinflussung. V er
such einer Umwandlung des Verhältnisses vom bloßen Vorgesetzten zum Führer. 
Erzieherisch wertvolle Anwendung der Freizeit (z. B. Vorlesen). 

2. Als Lehrer: Erteilung von Unterricht, täglich ein bis zwei Stunden Fort
bildungsschule, Elementarunterricht, Menschenkunde, Bürgerkunde, ethischer 
Unterricht (Lebenskunde, Reformfragen), Turnen und Sport, Singen (Volkslieder, 
Chor). 

3. Als Sozialbeamter: Mitübernahme der Aufgaben des Sozialbeamten. Die 
Zusammenfassung dieser Arbeitsgebiete in einer Person soll einer möglichst ein
heitlichen und tiefgreifenden Erziehung dienen. 

BoNDY stellte als unbedingte Voraussetzung fiir eine erfolgreiche 
Erziehungsarbeit folgende psychologischen Forderungen auf: 

I. Anstellung von Erzichern im Jugendgefängnis mit besonderer psycholo-
gischer, psychoanalytischer und individualpsychologischer Vorbildung. 

II. Einrichtung einer psychologischen Arbeitsstelle. 
III. Zusammenarbeit mit psychologischen Instituten. 

Die hauptsächlichsten Aufgaben der Psychologen wären: 
l. Intelligenzprüfungen. 
2. Prüfung der moralischen Artung. 
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3. Psychoanalytische und individualpsychologische Untersuchungen. 
4. Differenzierung der Gefangenen in bezug auf Arbeit, Unterricht, Wohn-

gemeinschaften usw. 
5. Eignungsprüfungen für Berufsberatung. 
6. Aufstellung von Psychographien und Psychogrammen. 
7. Aufstellung von psychologisch orientierten Fragebogen. 
8. Einzelbehandlung schwer erziehbarer Zöglinge. 
9. Psychologische Ausbildung der Beamten. 

10. Aufstellung von Testreihen für Intelligenzprüfungen, besonders zur Fest
stellung des Intelligenzalters. 

11. Weitere wissenschaftliche Durcharbeitung des Materials. 

Von der Anwendung der verschiedenen psychologischen Methoden 
erwartete BoNDY nicht nur wissenschaftliche Einsicht in die Individua
litäten jugendlicher Rechtsbrecher, sondern, besonders von der Psycho
analyse, heilende Wirkung. Er vertritt zwar nicht die Meinung, "als ob 
nun die Psychoanalyse das Mittel sei, um die Kriminalität aus der Welt 
zu schaffen"; er sah in ihr aber ein Mittel, "das bei bestimmten Kranken 
noch eine Heilung bringen kann, bei denen alle anderen Mittel schon 
versagt haben". Zu einer eingehenden Bearbeitung der psychologischen 
Aufgaben kam es nicht; sie traten hinter der praktisch pädagogischen 
Tätigkeit zurück, über die HERRMANN und BoNDY in zwei anregenden 
Werken berichten. Eine Erziehungsmethode, die auf gegenseitiger 
"Achtung, Vertrauen und Liebe" aufgebaut war, hatte naturgemäß Ge
meinschaftshaft zur Voraussetzung. "Die Einzelhaft zeigt den Gefan
genen in einer ganz unnatürlichen Isolierung, die dem Erzieher ein 
Kennenlernen seiner Charaktereigenschaften kaum ermöglicht", urteilt 
HERRMANN; nur in der Gemeinschaft vermochte er "die pädagogische 
Atmosphäre" zu schaffen, die er als wichtigste Voraussetzung für jede 
wirksame Erziehungsarbeit betrachtet. Allein die Gemeinschaftshaft 
ermöglichte es auch, die Gefangenen zur Mitarbeit an den erzieherischen 
Zielen heranzuziehen. Durch Zusammenfassung der Zöglinge in be
stimmten Arbeitskreisen und im "Innenring" wurden sonst brach
liegende Kräfte geweckt und zum Wohl der Gemeinschaft verwandt; 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit konnten erprobt, und die Lust an der 
Arbeit gehoben werden. Die Tätigkeit der beiden "heilpädagogischen 
Pioniere" war jedoch nicht von langer Dauer. Die Gründe, warum ihre 
Arbeit nicht zur vollen Auswirkung gelangen konnte, hat LIEPMANN433) 

mitgeteilt: "Sie blieb ein Fremdkörper in einem im übrigen ganz unpäd
agogisch gestalteten Strafvollzuge ... Es gab weder eine besondere Aus
bildung von Beamten für die Aufgaben in Hahnöfersand, noch eine 
wirklich systematische Auswahl nur solcher Persönlichkeiten, die wirk
lich geeignet und gewillt sind zu einer erzieherischen Behandlung 
jugendlicher Gefangenen . Nebeneinander standen eine ver
schwindend kleine Gruppe von Gefangenen und Beamten im Dienste 
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Atmosphare" zu schaffen, die er als wichtigste Voraussetzung fiir jede 
wirksame Erziehungsarbeit betrachtet. AHein die Gemeinschaftshaft 
ermoglichte es auch, die Gefangenen zur Mitarbeit an den erzieherischen 
Zielen heranzuziehen. Durch Zusammenfassung der Zoglinge in be
stimmten Arbeitskreisen und im "Innenring" wurden sonst brach
liegende Krafte geweckt und zum Wohl der Gemeinschaft verwandt; 
Piinktlichkeit, Zuverliissigkeit konnten erprobt, und die Lust an der 
Arbeit gehoben werden. Die Tiitigkeit der beiden "heilpiidagogischen 
Pioniere" war jedoch nicht von langer Dauer. Die Griinde, warum ihre 
Arbeit nicht zur voUen Auswirkung gelangen konnte, hat LIEPMANN433) 

mitgeteilt: "Sie blieb ein Fremdkorper in einem im iibrigen ganz unpiid
agogisch gestalteten Strafvollzuge ... Es gab weder eine besondere Aus
bildung von Beamten fiir die Aufgaben in Hahnofersand, noch eine 
wirklich systematische Auswahl nur solcher Personlichkeiten, die wirk
lich geeignet und gewillt sind zu einer erzieherischen Behandlung 
jugendlicher Gefangenen. Nebeneinander standen eine ver
schwindend kleine Gruppe von Gefangenen und Beamten im Dienste 
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eines klar erfaßten und mit vollem Ernst durchgeführten Erziehungs
strafvollzugs-und daneben, weitaus überwiegend an Zahl, Gefangene 
und Beamte, die in den üblichen, lediglich auf äußere Disziplin und wirt
schaftlich -nicht erzieherisch - Nutzen bringende Arbeit eingespannt 
waren". Der Abstand zwischen den beiden gebildeten und den übrigen 
Aufsehern war so tief, daß der Ausbruchsversuch einiger Gefangener 
eine weitere Zusammenarbeit schließlich unmöglich machte und HERR
MANN und BoNDY ihre Tätigkeit niederlegten. Strafanstaltsbeamte 
haben begreiflicherweise beanstandet, "daß einzelne von den als ,Un
gefängnismäßigkeiten' bezeichneten Experimenten bedenklich· weit aus 
dem Rahmen der im C':.efängnis angebrachten Erziehungsarbeit heraus
fallen", und vor allem "die sehr verwässerte Stellungnahme zur Religion 
und Seelsorge" angriffen; doch mußten sie den idealen Geist, die men: 
sehenfreundliche Absicht und den vorbildlichen Eifer der beiden Re
former rückhaltlos anerkennen, ebenso wie das fast freundschaftliche 
Verhältnis zwischen Beamten und Gefangenen, das in ihren Aus
sprachen und Briefen zum Ausdruck kommt, und die Bereitwilligkeit der 
Gefangenen, selbst an ihrer Erziehilllg und Besserung tatkräftig mitzu
arbeiten393). Man wird aber AscHAFFENBURG43) recht geben dürfen, daß 
auch das Wirken dieser beiden Vorkämpfer für den Erziehungsgedanken 
im Strafvollzug "selbst bei längerer Dauer nur beschränkte Ergebnisse 
gezeitigt haben würde", besonders "weil, wie die Erfahrung lehrt, nicht 
wenige der Strafgefangenen von vornherein nicht erziehbar, nicht 
besserungsfähig sind" und an diesen "der Strafvollzug, wie er auch 
geartet sein mag, scheitern" müsse. Wenn man diese Neuerungs
versuche mit sachlicher Kennerschaft beurteilt, so wird man über 
ihr Fiasko ebensowenig überrascht sein wie über das des Leiters der 
Fürsorgeerziehungsanstalt Lichtenberg, WILKERSiasi, 1352), der mit dem 
gleichen Idealismus, aber auch mit derselben Unerfahrenheit an seine 
Aufgabe herangetreten war wie die beiden Schüler LIEPMANNs. 

Meine Herren! Ich habe Ihnen die neuesten Versuche, unserem im 
Formalismus erstarrten Strafvollzug frisches Leben einzuflößen, ein
gehend dargestellt, um zu zeigen, welch ein gewaltiger Umschwung sich 
in den grundlegenden Anschauungen der Beamten über Zweck und Ziel 
der Freiheitsstrafe im Verlaufe weniger Jahre entwickelt hat. Wir 
sahen, daß die Fortschritte sich keineswegs in der Erfassung der Mängel 
unseres bisherigen Strafvollzugs, der Grenzen seiner Leistungen und der 
Ursachen seines bisherigen Versagens erschöpfen, sondern daß man sich 
in Anlehnung an die Lehren, die besonders von kriminalpsychologisch 
und kriminalpolitisch interessierten Ärzten und Juristen längst vertreten 
worden waren, ernstlich bemüht, nach besseren Methoden zu suchen, 
um das große Ziel, den Gefangenen für das Leben zu bessern, wirklich zu 
erreichen. Selbst der wissenschaftlichen Forschung öffneten sich die Tore 
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wenige der Strafgefangenen von vornherein nicht erziehbar, nicht 
besserungsfahig sind" und an diesen "der Strafvollzug, wie er auch 
geartet sein mag, scheitern" musse. Wenn man diese Neuerungs
versuche mit sachlicher Kennerschaft beurteilt, so wird man uber 
ihr Fiasko ebensowenig uberrascht sein wie uber das des Leiters der 
Fursorgeerziehungsanstalt Lichtenberg, WILKERSI351 , 1352), der mit dem 
gleichen Idealismus, aber auch mit derselben Unerfahrenheit an seine 
Aufgabe herangetreten war wie die beiden SchUler LIEPMANNS. 

Meine Herren! Ich habe Ihnen die neuesten Versuche, unserem im 
Formalismus erstarrten Strafvollzug frisches Leben einzuflOBen, ein
gehend dargestellt, um zu zeigen, welch ein gewaltiger Umschwung sich 
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der Freiheitsstrafe im Verlaufe weniger Jahre entwickelt hat. Wir 
sahen, daB die Fortschritte sich keineswegs in der Erfassung der Mangel 
unseres bisherigen Strafvollzugs, der Grenzen seiner Leistungen und der 
Ursachen seines bisherigen Versagens erschopfen, sondern daB man sich 
in Anlehnung an die Lehren, die besonders von kriminalpsychologisch 
und kriminalpolitisch interessierten Arzten und Juristen langst vertreten 
worden waren, ernstlich bemuht, nach besseren Methoden zu suchen, 
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der Strafanstalt. Vor dem Kriege hatte der Strafvollzug allenfalls von 
den Errungenschaften moderner Technik in Gestalt von Heizanlagen, 
Klosetteinrichtungen u. dgl. Gebrauch gemacht, der Anwendung wissen
schaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiete der Kriminalwissenschaften 
aber erfolgreich widerstanden. Seit einigen Jahren jedoch werden An
läufe gemacht, den Gefangenen in der Strafanstalt zum Gegenstande 
wissenschaftlicher Forschungen zu machen in der Hoffnung, ihre Er
gebnisse zu seiner Beurteilung und Behandlung verwerten zu können. 
BoNDY hatte- freilich m. E. in starker Überschätzung ihrer praktischen 
Bedeutung - experimentelle Psychologie und Psychoanalyse für die Er
forschung und Erzü~hung des jugendlichen Rechtsbrechers heranzu
ziehen versucht; allerdings kam es -wie gesagt -nicht zur Ausführung 
seiner weitausschauenden Pläne. In Bayern gliederte die Justizver
waltung auf Anregung von v. HENTIG UI}d V lERNSTEIN dem Zuchthause 
Straubing ·eine kriminal-biologische Sammel{Jtelle1064) an, von der aus 
"mit den mQdernsten: wissenscha"ftlichen Mittelri, ·über die bisher in dieser 
Organisation kein anderer Kulturst~at verfÜgt, die schwere Kriminalität 
bekämpft werden" soll. VIERNSTEIN12SJl-.1 283) schreibt darüber folgender
maßen: "Um die Frage der Besserungsfähigkeit oder Unverbessedichkeit, 
die im Mittelpunkte des Stufensystemgedankens st~ht, schon bei Straf
antritt für jeden Einzelfall tunliehst sicher zu entscheiden, ferner, um für 
die bessernde Behandlung der in dem Stufenstrafvollzuge einzureihenden 
Gruppe von Anstaltsinsassen die offensichtlich unentbehrlichen psycho
logischen Grundlagen weitesten Umfanges zu gewinnen, müssen wir zu
nächst durch eine ganz eingehende Untersuchung des Gefangenen mög
lichst viele Anhaltsp~kte über dessen Lebensgang uns verschaffen, 
müssen seine körperliche und geistige Gesundheitslage, insbesondere 
seine im Charakter und Temperament verankerten und zum Ausdruck ge
langenden reaktiven Anlagen studieren, seine Jugendentwicklung, Er
ziehungsverhältnisse, soziale und wirtschaftliche Lebensgestaltung und 
seine kriminelle Vergangenheit nach äußeren und inneren Ursachen uns 
klar machen. Da aber das Individuum nur ein einziges Glied in einer 
Kette blutmäßig zu ihm zu rechnender Stammesangehöriger ist und 
nicht für sich allein bet.rachtet werden darf, erscheint es weiterhin not
wendig, auch über alle dem Gefangenen bekannten, seiner Schilderung 
zugänglichen und damit ärztlich-wissenschaftlicherfaßbaren Verwandten 
aufsteigender und absteigender sowie seitlicher Linie die gleichen Er
hebungen zu pflegen und in allen Einzelheiten genauestens aufzu
zeichnen. Durch diese stammesanalytische Untersuchung, die ihren Aus
gang nimmt bei einer- psychologisch richtig aufgebauten- Befragung 
und Untersuchung des Gefangenen, bekommen wir einen oft sehr tiefen 
Einblick in die gesamten Anlage-, Persönlichkeits- und Umweltver
hältnisse, welche für die Entstehung krimineller Erscheinungen zu-
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lichst viele Anhaltsp~kte iiber dessen Lebensgang uns verschaffen, 
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seine im Charakter und Temperament verankerten und zum Ausdruck ge
langenden reaktiven Anlagen studieren, seine Jugendentwicklung, Er
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klar machen. Da aber das Individuum nur ein einziges Glied in einer 
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zuganglichen und damit arztlich-wissenschaftlich erfaBbaren Verwandten 
aufsteigender und absteigender sowie seitlicher Linie die gleichen Er
hebungen zu pflegen und in allen Einzelheiten genauestens aufzu
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sammenwirken. Wir gelangen auf diese Weise zu einer biologischen, und 
zwar anthropologischen, psychologisch-psychiatrischen, soziologischen, 
ökonomischen und kriminologischen Qualifikation nicht nur einer 
einzelnen Verbrecherpersönlichkeit, sondern jeweils eines ganzen Stam
mes und, die l\'Iasse der Fälle zusammengenommen, letzten Endes zu 
einer biologischen Inventuraufnahme einer ganzen Bevölkerungsgruppe." 
Die Aufgabe, "die vielseitigen biologischen Unterlagen psychologisch
psychiatrischer, erbbiologischer, anthropologisch-somatologischer, so
ziologisch-ökonomischer und kriminologischer Art möglichst weitgehend 
beizubringen, welche als erbmäßige, erworbene und umweltmäßige Teil
faktoren den Verbrecher phänomenologisch charakterisieren, seelisch 
reaktiv bedingen und darum auch prognostisch in sozialer Hinsicht be
stimmen", fällt "dem mit allen le bonskundliehen Wissenschaften ver
trauten" Strafanstaltsarzte zu, der den eingewiesenen Rechtsbrecher "in 
51 Fragekomplexen" "allseitig biologisch zu prüfen", "unter acht
samster Vermeidung jeglicher psychologisch fehlerhaften Befragungs
weise" seine Befunde in "kriminalbiologischen Bericht- und Befund
bögen" niederzulegen und an der Hand von Erkundigungen vermittels 
Fragebogen bei Polizei-, Schul- und Kirchenbehörden zu ergänzen hat. 
Die kriminalbiologische Sammelstelle macht aus diesen "kriminalbiolo
gischen Bericht- und Befundbogen" Auszüge, die in den 177 einzelne 
Punkte berücksichtigenden "biostatistischen Tabellen" registriert wer
den. Diese Tabellen stellen den Ausgangspunkt für weitere wissenschaft
liche Verarbeitung des Materials dar. 

Auch das sächsische Justizministerium257 ) hatneuerdings eine ähnliche 
Organisation der erbbiologischen Erforschung der Strafgefangenen ein
gerichtet, die gleichfalls systematisch den Gefangenen zu erfassen sucht 
und aus der Verarbeitung der Zählkarten "wertvolle neue Erkenntnisse 
zu gewinnen, aber auch zu schärferer Beurteilung des Einzelfalles und zu 
neuen Wegen der vorbeugenden Fürsorge zu gelangen" hofft. Unter 
diesen wird auch die Einleitung spezieller ärztlicher Eingriffe- Sterili
sation und Kastration - aufgezählt! 

Als erste Versuche, wissenschaftliche Fragen systematisch im Straf
vollzug aufzuwerfen und zu bearbeiten, darf man diese Einrichtungen 
vielleicht gelten lassen. Im übrigen wird man jedoch starke Zweifel 
hegen, ob die an sie geknüpften Hoffnungen sich erfüllen werden, und ob 
nicht vielmehr unendliche Mühe mehr oder weniger unnütz vertan 
werden wird. Die Probleme in ihrer ungeheuren Weite, die Methode, sie 
durch Verarbeitung zahlloser bis in minutiöse Einzelheiten ausgearbeitete 
Fragebogen und Tabellen zu lösen, erinnert mich an ähnliche Bestre
bungen der "Sowjetmedizin", die gleichfalls die Ärzte an Kranken
häusern, Dispensaires, Fabriken und Strafanstalten mit der Beantwor
tung ungeheurer Fragebogen belastet, in der Hoffnung, auf diese Weise 
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sammenwirken. Wir gelangen auf diese Weise zu einer biologischen, und 
zwar anthropologischen, psychologisch-psychiatrischen, soziologischen, 
okonomischen und kriminologischen Qualifikation nicht nur ciner 
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den. Diese Tabellen stellen den Ausgangspunkt fUr weitere wissenscha£t
liche Verarbeitung des Materials dar. 

Auch das siichsische Justizministerium257 ) hatneuerdings eine ahnliche 
Organisation der erbbiologischen Er£orschung der Strafgefangenen ein
gerichtet, die gleichfalls systematisch den Gefangenen zu er£assen sucht 
und aus der Verarbeitung der Zahlkarten "wertvolle neue Erkenntnisse 
zu gewinnen, aber auch zu schar£erer Beurteilung des Einzelfalles und zu 
neuen Wegen der vorbeugenden Fursorge zu gelangen" hofft. Unter 
diesen wird auch die Einleitung spezieller arztlicher Eingriffe - Sterili
sation und Kastration - aufgezahlt! 

Als erste Versuche, wissenschaftliche Fragen systematisch im Straf
vollzug aufzuwer£en und zu bearbeiten, dar£ man diese Einrichtungen 
vielleicht gelten lassen. 1m ubrigen wird man jedoch starke Zweifel 
hegen, ob die an sie geknup£ten Hoffnungen sich er£ullen werden, und ob 
nicht vielmehr unendliche Muhe mehr oder weniger unnutz vertan 
werden wird. Die Probleme in ihrer ungeheuren Weite, die Methode, sie 
durch Verarbeitung zahlloser bis in minutiose Einzelheiten ausgearbeitcte 
Fragebogen und Tabellen zu lOsen, erinnert mich an ahnliche Bestre
bungen der "Sowjetmedizin", die gleichfalls die Ante an Kranken
hausern, Dispensaires, Fabriken und Strafanstalten mit der Beantwor
tung ungeheurer Fragebogen bclastet, in der Hoffnung, auf diese Weise 
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zu neuen Einsichten zu gelangen. Wie dort, fürchte ich, wird auch in 
Bayern die Zuverlässigkeit der Erhebungen notleiden, nicht nur an dem 
Zeitmangel und der entschuldbaren Interesselosigkeit der Strafanstalts
ärzte für. diese ihnen bisher fernliegenden Fragen, vor allem aber an ihrer 
mangelhaften Ausbildung auf einem Gebiete, das noch durchaus im 
Flusse ist, über wenig gesicherte Tatsachen verfügt, und dessen Bear
beitung nicht nur viel persönliche Aufopferung, sondern vor allem auch 
sehr viel Kritik erfordert. Vorläufig wird, gerade auf diesem Gebiete, die 
Massenarbeit zahlreicher Unerfahrener und Halberfahrener hinter der 
Einzelarbeit des wissenschaftlich Durchgebildeten zurückstehen, auch 
wenn sich diese auf die Erforschung einer umschriebeueren Menschen
gruppe beschränken muß. Aber selbst wenn die Erhebungen und die auf 
ihnen sich aufbauenden statistischen Berechnungen ein hohes Maß von 
Zuverlässigkeit erreichen sollten, wird man gut tun, jahrelang still und 
fleißig zu arbeiten, bevor man es wagt, Schlüsse aus ihnen zu ziehen und 
diese für die Beurteilung des Gefangenen und seiner sozialen Prognose zu 
verwerten. Jede Voreiligkeit wäre Dilettantismus. Auch hier kann man 
LIEPMANNs696) Worte unterschreiben: "Die Erbbiologie in Ehren. Es ist 
sicher nich_ts dagegen einzuwenden, wenn die Vererbungs- und Konsti
tutionslehre uns helfen will, tiefer zu schürfen in die Gesetzmäßigkeit 
menschlicher Handlungen. Aber ein Grauen kann einen anpacken, wenn 
wir hören, daß ,Angaben der Gefangenen, Erhebungen bei den Polizei-, 
Kirehen- und Schulbehörden uns alles ( !) Wissenswerte über den Ge
fangenen und seinen väterlichen und mütterlichen Stamm' bringen 
sollen, und dann der Arzt wenn auch nicht alle(!) Gefangenen, so doch 
,täglich mindestens einen Gefangenen' auf seine Erziehungsfähigkeit zu 
untersuchen hat. Wenn auch nur ,als vorläufige Maßnahme', so soll 
doch auf Grund einer solchen Untersuchung ,sofort (!)eine Scheidung der 
Zugänge nach voraussichtlich Unverbesserlichen und Verbesserlichen' 
getroffen werden.' Nein, so geht es nicht. Das ist eine Scheidung, für 
deren Legitimation heute jedenfalls noch nicht der Schein einer wissen
schaftlichen Berechtigung besteht." 

XV. Vorle~nng. 

Die Entwicklung unseres Strafvollzugswesens nach dem Kriege (Fortsetzung und 
Schluß). -Die Grundsätze über den Vollzug von Freiheitsstrafen. -Der Straf
vollzug in Stufen.- Sein Für und Wider.- Das Individualisierungsprinzip und 
seine Durchführbarbeit. - Die Ausbildung der Gefängnisbeamten. 

Meine Herren! In der letzten Vorlesung habe ich Ihnen einen Über
blick über die fortschrittlichen Bestrebungen zu geben versucht, die sich 
nach dem Kriege in unserem Strafvollzugswesen entwickelt haben, Be-
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zu neuen Einsichten zu gelangen. Wie dort, fUrchte ich, wird auch in 
Bayern die Zuverlassigkeit der Erhebungen notleiden, nicht nur an dem 
Zeitmangel und der entschuldbaren Interesselosigkeit der Strafanstalts
arzte fur. diese ihnen bisher fernliegenden Fragen, vor allem aber an ihrer 
mangelhaften Ausbildung auf einem Gebiete, das noch durchaus im 
Flusse ist, uber wenig gesicherte Tatsachen verfugt, und dessen Bear
beitung nicht Iiur viel personliche Aufopferung, sondern vor allem auch 
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Massenarbeit zahlreicher Unerfahrener und Halberfahrener hinter der 
Einzelarbeit des wissenschaftlich Durchgebildeten zuruckstehen, auch 
wenn sich diese auf die Erforschung einer umschriebeneren Menschen
gruppe beschranken muB. Aber selbst wenn die Erhebungen und die auf 
ihnen sich aufbauenden statistischen Berechnungen ein hohes MaB von 
Zuverlassigkeit erreichen soUten, wird man gut tun, jahrelang still und 
fleiBig zu arbeiten, bevor man es wagt, Schliisse aus ihnen zu ziehen und 
diese fur die Beurteilung des Gefangenen und seiner sozialen Prognose zu 
verwerten. Jede Voreiligkeit ware Dilettantismus. Auch hier kann man 
LIEPMANNS696) Worte unterschreiben: "Die Erbbiologie in Ehren. Es ist 
sicher nich.ts dagegen einzuwenden, wenn die Vererbungs- und Konsti
tutionslehre uns helfen will, tiefer zu schiirfen in die GesetzmaBigkeit 
menschlicher Handlungen. Aber ein Grauen kann einen anpacken, wenn 
wir horen, daB ,Angaben der Gefangenen, Erhebungen bei den Polizei-, 
Kirehen- und Schulbehorden uns alles (!) Wissenswerte uber den Ge
fangenen und seinen vaterlichen und mutterlichen Stamm' bringen 
sollen, und dann der Arzt wenn auch nicht alle (!) Gefangenen, so doch 
,taglich mindestens einen Gefangenen' auf seine Erziehungsfahigkeit zu 
untersuchen hat. Wenn auch nur ,als vorlaufige MaBnahme', so soll 
doch auf Grund einer solchen Untersuchung ,sofort (!) eine Scheidung der 
Zugange nach voraussichtlich Unverbesserlichen und Verbesserlichen' 
getroffcn werden.' Nein, so geht es nicht. Das ist eine Scheidung, fiir 
deren Legitimation heute jedenfalls noch nicht der Schein einer wissen
schaftlichen Berechtigung besteht." 

XV. Vorle~nng. 
Die Entwicklung unseres Stratvollzugswesens nach dem K riege (Fortsetzung und 

SchluJ3). - Die Grundsatze tiber den Vollzug von Freiheitsstrafen. - Der Straf
vollzug in Stufen. - Sein Ftir und Wider. - Das Individualisierungsprinzip und 
seine Durchftihrbarbeit. - Die Ausbildung der Gefangnisbeamten. 

Meine Herren! In der letzten Vorlesung habe ich Ihnen einen "Ober
blick iiber die fortschrittlichen Bestrebungen zu geben versucht, die sich 
nach dem Kriege in unserem Strafvollzugswesen entwickelt haben, Be-
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strebungen, die vielfach erwachsen sein mögen auf dem Boden eines 
naiven Dilettantismus, die aber getragen waren von einem unerschütter
lichen Glauben an die Erziehungs- und Besserungsfähigkeit des Rechts
brechers und einer aufopferungsvollen Hingabe, bei der neuen Aufgabe 
mitzuwirken. Daß aber nur ein Teil unserer Strafanstalten von diesem 
Geiste erfaßt wurde, und daß viele im alten System ergraute Beamte 
den neuen Methoden abwartend, zweifelnd, ablehnend oder gar feindselig 
gegenüberstanden und durchaus an den alten Überlieferungen festhielten, 
liegt auf der Hand. In noch viel ausgesprochenerem Maße als das früher 
der Fall war gab daher der Leiter der ihm unterstellten Anstalt das Ge
präge seiner besonderen Persönlichkeit, und die "Musterkarte der wider
sprechendstell Systeme" wurde bunter als je. Da erließ am 7. Juni 1923 
der Reichsminister der Justiz "Grundsätze für den Vollzug von Freiheits
strafen" 375), Richtlinien zu einer gleichmäßigen Durchführung des 
Strafvollzugs, die, auf den "Vorschlägen" des Vereins deutscher 
Strafanstaltsbeamter aufbauend, die seither im Vollzug der Freiheits
strafe gemachten Fortschritte und Erfahrungen zu verwerten suchen. 
Klarer und bestimmter als das bisher in den Verfügungen der obersten 
Behörde zum Ausdruck gebracht worden war, wird in ihnen der' er
zieherische Zweck der Strafe betont: 

Jeder Verurteilte soll tunliehst in die Anstalt aufgenommen werden, die nach 
ihren Einrichtungen einen möglichst wirksamen Strafvollzug für ihn verspricht 
( § 24). Durch den Vollzug der Freiheitsstrafe sollen die Gefangenen ... an Ordimng 
und Arbeit gewöhnt und sittlich so gefestigt werden, daß sie nicht wieder rück
fällig werden(§ 48). Die Gefangenen sind ernst, gerecht und menschlich zu be
handeln. Ihr Ehrgefühl ist zu schonen und zu stärken(§ 49). Bei ihrer Aufnahme 
sind Scham~ und Ehrgefühl zu schonen(§ 31); Kopf- und Barthaar dürfen gegen 
den Willen des Gefangenen nur aus Gründen der Reinlichkeit und Schicklichkeit 
geändert werden ( § 92). Bei der Einrichtung der Besuchsräume sind Vorkehrungen 
zu vermeiden, welche geeignet sind, das Empfinden des Gefangenen oder des 
Besuchers zu verletzen (§ 117); den Gefangenen kann gestattet werden, beim 
Empfang von Besuchen eigene Kleidung zu tragen (§ 115); die Überwachung 
dabei ist schonend auszuüben(§ 114). Unangebrachte Nachahmung militärischer 
Formen ist zu vermeiden(§ 126):1J5äs Schweigegebot soll n~cht weiter ausgedehnt 
werden, als es zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit erforderlich ist 
(§ 127). Die Bewegung im Freien kann zu körperlichen, insbesondere Freiübungen 
benutzt werden; in größeren Anstalten soll nach Möglichkeit ein Turnunterricht 
eingerichtet werden; die Plätze zur Bewegung im Freien sollen mit Anpflanzungen 
versehen werden(§ 94). Während der Genuß geistiger Getränke verboten ist,
offenbar mit Rücksicht auf den Partikularismus in Bayern darf leider in besonderen 
Ausnahmefällen mäßiger Genuß von Bier und Obstmost erlaubt werden- kann 
der Tabakgenuß in mäßigem Umfange während der arbeitsfreien Zeit gestattet 
werden (§ 60). Kein Gefangener darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feier
lichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen gezwungen werden (§ 105). 
Hingegen sind die Gefangenen möglichst oft vom Vorsteher, dem hauptamtlich 
bestellten Arzte und dem Lehrer zu besuchen; die Besuche sollen dazu benutzt 
werden, das Vertrauen des Gefangenen zu gewinnen, und es soll ihnen Gelegen-
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heit zu offener Aussprache gegeben werden (§54). Beim Unterricht, der in größeren 
Anstalten für Gefangene, die eine Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten ver
büßen und noch nicht 30 Jahre alt sind, obligatorisch ist (§ 106), ist darauf Be
dacht zu nehmen, daß die geistigen Fähigkeiten und die allgemeinen und beruf
lichen Kenntnisse· erweitert und gefördert werden, und daß der Wille ZJl geordneter 
Lebensführung geweckt und gestärkt wird. Im Unterricht sind auch die Grund
lagen der Staatsbürgerkunde sowie die wichtigsten Tagesereignisse zu besprechen 
(§ 106). Bei der Auswahl der Werke der Bücherei ist besonderer Wert auf solche· 
Schriften zu legen, die geeignet sind, die Gefangenen bei ihrer beruflichenFort
bildung oder sonst in ihrem späteren Fortkommen zu fördern (§ 107)1 Bücher, 
Zeitschriften und andere Druckschriften, die ausschließlich der beruflichen Fort
bildung dienen, dürfen sich die Gefangenen mit Genehmigung der Vorsteher auch 
selbst beschaffen (§ 108); ebenso kann ihnen gestattet werden, sich auf eigene 
Kosten eine Tageszeitung zu halten (§ 109). Gefangenen in Einzel- oder Zellen
haft, die nach ihrem Bildungsgrad oder ihrer Führung eine besondere Berück
sichtigung verdienen, können Freistunden zu geistiger Beschäftigung gewährt 
werden(§ 111). Der Briefverkehr istweiter undfreier (§§ 118-125); die Absendung 
von Eingaben an Aufsichtsbehörden, Gerichte, Staatsanwaltschaften, Mitglieder 
der Anstaltsbeiräte sowie an Volksvertretungen usw. ist zeitlichen Beschränkungen 
nieht unterworfen ( § 119). Der Vorsteher soll sich über die Persönlichkeit des 
Gefangenen sowie über die Gründe der Verurteilung und der Strafzumessung nach 
Möglichkeit unterrichten. Bei Strafen von mehr als 6 Monaten soll er zu diesem 
Zwecke die Strafvollstreckungsbehörde um Mitteilung der Akten oder eine Ab
schrift des Urteils oder eines Auszuges aus den Akten oder aus dem Urteil ersuchen 
(§ 28). Solche Gefangene sind zu veranlassen, binnen einer Woche nach der Auf
nahme ihren Lebenslauf niederzuschreiben. Ihre Angaben sind, soweit erforder
lich, durch Nachfragen bei den zuständigen Behörden nachzuprüfen und zu er
gänzen. Dabei sind insbesondere die Verhältnisse klarzustellen, die für die Be
handlung des Gefangenen während der Strafzeit und für die Fürsorge für den 
Gefangenen nach seiner Entlassung von Bedeutung sein können (§ 36). Bei der 
Unterbringung der Gefangenen in Einzelhaft, Zellenhaft oder Gemeinschaftshaft 
sind die Persönlichkeit, insbesondere das Lebensalter und der Bildungsgrad, ferner 
die Tat und das Vorleben des Gefangenen zu berücksichtigen(§ 43). In Einzel
haft ·und Zellenhaft sind vorzugsweise Gefangene unterzubringen, bei denen hier
von ein günstiger Einfluß zu erwarten ist, und die noch keine oder nur geringfügige 
Freiheitsstrafen verbüßt haben. Kurze Strafen sollen ganz, von längeren Strafen 
mindestens die ersten 3 Monate der Strafzeit in diesen Haftarten vollzogen werden 
( § 44); ebenso sollen Gefangene, von denen ein schädlicher Einfluß auf Mitgefangene 
zu befürchten ist, nach Möglichkeit in Einzelhaft oder Zellenhaft gehalten werden 
(§ 45). Bei dem Beschaffen von Arbeit ist darauf hinzuwirken, daß jeder Gefangene 
mit nützlicher Arbeit beschäftigt wird; besonders ist auf Arbeit im Freien, vor
nehmlich landwirtschaftliche Arbeit und Erschließung von Ödland, Gewicht zu 
legen(§ 63), doch dürfen Gefangene auch mit Arbeit für Privatunternehmer oder 
mit Herstellung von Gegenständen, die für Rechnung der Anstaltsverwaltung 
veräußert werden sollen, beschäftigt werden. Dabei sollen möglichst viele Arbeits
zweige eingeführt(§ 65), veraltete Arbeitseinrichtungen durch neuzeitliche ersetzt 
und den Einrichtungen freier Betriebe möglic)1s-t augepaßt werden(§ 75). Bei der 
Zuweisung von Arbeit ist, soweit möglich, auf die Kenntnisse und Fähigkeiten, 
den Gesundheitszustand, das Lebensalter, den Beruf und den Bildungsgrad Rück
sicht zu nehmen; Gefangene mit längerer Strafdauer, die keinen Beruf haben, 
sollen, soweit möglich, in einem Berufe ausgebildet werden, der ihren Fähigkeiten 
entspricht, gelernte Gefangene, soweit möglich, in ihrem seitherigen oder einem 
verwandten Berufe beschäftigt und weitergebildet werden (§ 68). Es ist dahin 
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zu streben, daß der Ertrag der Arbeit die gesamten Kosten des Strafvollzugs 
deckt (§ 77). Die Prügelstrafe ist ebenso wie die Fesselung als Strafmittel ab
geschafft; diese darf nur als Sicherungsmaßregel angewandt werden, wenn der 
Gefangene versucht hat, zu fliehen oder sich das Leben zu nehmen, oder wenn er 
eine Gewalttat gegen Personen oder Sachen begeht, und wenn die Maßnahme 
unerläßlich ist, um den Gefangenen zu beruhigen oder einem neuen Fluchtver
such, Selbstmordversuch oder einerneuen Gewalttat vorzubeugen(§ 135). Auch 
die übrigen Hausstrafen sind wesentlich gemildert, der Dunkelarrest ist abgeschafft 
(§§.137-146); ~eschwerderecht eingeführt(§§ 147-153)./ Beiräte, deren Aufgabe 
es ISt, an der Überwachung des Strafvollzugs ehrenamtlich mitzuwirken, können 
außerhalb des Beamtenkörpers aus Vertrauenspersonen gebildet werden ( § 17), 
von denen Verständnis für die Aufgaben und Wirkungen des Strafvollzu~s und 
Anteilnahme an den persönlichen Sorgen der Gefangenen sowie Mitarbeit an der 
Fürsorge für Gefangene und Entlassene zu erwarten ist (§ 19). Der Beirat ist 
berechtigt, die Anstalt zu besichtigen, die Gefangenen in ihren Hafträumen, mit 
Genehmigung des Vorstehers auch ohne Beisein eines Beamten, zu besuchen 
und mit ihnen zu sprechen (§ 21). 

Meine Herren! Sie ersehen aus der kurzen Aufzählung dieser Be
stimmungen, daß die Verfasser der Grundsätze bestrebt waren, den An
schauungen gerecht zu werden, die unseren Strafvollzug in zunehmendem 
Maße beherrschen. An Stelle der "Strafknechtschaft", der entehrenden 
Behandlung, der kleinlichen Schikanen tritt in den Grundsätzen das 
offenkundige Bestreben hervor, dem Gefangenen unter Vermeidung 
jeder Härte und überflüssigen Bedrückung gerecht zu werden, die in ihm 
ruhenden Keime zur Besserung auf alle Weise zu entfalten, ihn zu wan
deln und zur Anpassung an die Gesellschaft fähig zu machen. Es ist ver
ständlich, daß nicht nur die Mehrzahl der Theoretiker, sondern auch 
viele Praktiker die Grundsätze als einen bedeutsamen Fortschritt be
grüßen. So wird LIEPMANN694) im großen und ganzen Zustimmung finden, 
wenn er sagt: "Hier ist große und intensive Arbeit geleistet auf dem 
Wege zur Vereinheitlichung des Gefängniswesens in Deutschland, zu
gleich aber auch mit sicherer Hand ein Gebäude errichtet, das den Straf
vollzug in den Dienst des Erziehungsgedankens stellt. Nicht die Ordnung 
und Regelung der Verwaltung, nicht die äußeren Einrichtungen, nicht 
bloße Unterordnung unter die Staatsautorität und am wenigsten bloße 
Vergeltung der Missetat- sondern der Gefangene selbst, sein Schicksal 
und seine Seele, seine Aufrichtung und Wiedereinordnung in die Gesell
schaft stehen im Mittelpunkte dieser Regelung." 

Die wichtigste Bestimmung der Reichsgrundsätze, "der Kern eines 
Strafvollzuges, der den Gefangenen wieder in die Gesellschaft einordnen 
will", - wie LIEFMANN -, "die weithin ragende Schlußkrönung des 
ganzen Werkes" -wie FINKELNBURG28 6) sie nennt- ist der§ 130 über 
den Strafvollzug in Stufen: "Bei längeren Strafen ist der Vollzug in Stufen 
anzustreben. Er soll die sittliche Hebung dadurch fördern, daß dem Ge
fangenen Ziele gesetzt werden, die es ihm lohnend erscheinen lassen, 
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jeder Harte und iiberfliissigen Bedriickung gerecht zu werden, die in ihm 
ruhenden Keime zur Besserung auf aIle Weise zu entfalten, ihn zu wan
deln und zur Anpassung an die GeseIlschaft fahig zu machen. Es ist ver
siandlich, daB nicht nur die Mehrzahl der Theoretiker, sondern auch 
viele Praktiker die Grundsatze als einen bedeutsamen Fortschritt be
griiBen. So wird LIEPMANN694) im groBen und ganzen Zustimmung finden, 
wenn er sagt: "Hier ist groBe und intensive Arbeit geleistet auf dem 
Wege zur Vereinheitlichung des Gefangniswesens in Deutschland, zu
gleich aber auch mit sicherer Hand ein Gebaude errichtet, das den Straf
vollzug in den Dienst des Erziehungsgedankens stellt. Nicht die Ordnung 
und Regelung der Verwaltung, nicht die auBercn Einrichtungen, nicht 
bloBe Unterordnung unter die Staatsautoritat und am wenigsten bloBe 
Vergeltung der Missetat - sondern der Gefangene selbst, sein Schicksal 
und seine Seele, seine Aufrichtung und Wiedereinordnung in die Gesell
schaft stehen im Mittelpunkte dieser Regelung." 

Die wichtigste Bestimmung der Reichsgrundsatze, "der Kern eines 
Strafvollzuges, der den Gefangenen wieder in die Gesellschaft einordnen 
will", - wie LIEPMANN -, "die weithin ragende SchluBkronung des 
ganzen Werkes" - wie FINKELNBURG286) sie nennt - ist der § 130 iiber 
den Stra/vollzug in Stu/en: "Bei langeren Strafen ist der Vollzug in Stufen 
anzustreben. Er solI die sittliche Hebung dadurch fordern, daB dem Ge
fangenen Ziele gesetzt werden, die es ihm lohnend erscheinen lassen, 
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seinen Willen anzuspannen oder zu beherrschen. Der Vollzug in Stufen 
soll auf der Grundlage aufgebaut sein, daß der Strafvollzug je nach dem 
Fortschreiten der inneren Wandlung des Gefangenen seiner Strenge ent
kleidet und durch Vergünstigungen, die nach Art und Grad allmählich 
gesteigert werden, gemildert und schließlich so weit erleichtert wird, daß 
er den Übergang in die Freiheit vorbereitet". 

Der Strafvollzug in Stufen wurde zum erstenmal in der durchaus 
modern anmutenden Schrüt "Einleitung zur vollkommenen Besserung 
der Verbrecher in den Strafanstalten" vorgeschlagen, die der damalige 
Inspektor am Zentralgefängnis in Kaiserslautern, GEORG MicHAEL 
ÜBEI:MAIER 922, 1200• 327), im Jahre 1835 erscheinen ließ. Seine Gedanken 
wurden in Deutschland kaum beachtet und erst 35 Jahre später auf dem 
Kongreß in Cincinnati 1870 von WINES aus der Vergessenheit hervorge
zogen und in amerikanischen Strafanstalten in die Tat umgesetzt. Erst 
über Amerika kamen die ÜBERMAIERSehen Ideen wieder nach Deutschland 
zurück und wurden in Preußen zum erstenmal durch ELLGER in dem 
Jugendgefängnis in Wittlich 1375• 286• 28 7) praktisch erprobt. Das Ziel des 
progressiven Strafvollzuges ist die Verhütung der Schädigungen der Ge
fangenen durch die bisher üblichen Systeme, sowohl die wahllose Ge
meinschaftshaft wie die über einen längeren Zeitraum hin augewandte 
Einzelhaft. "Am tiefsten steht die Gemeinschaftshaft"- sagt ELLGER, 235) 

-"die überhaupt kaum denNameneines Strafvollzugssystems verdient, 
auch wenn sie der Gemeinschaftshaft bei Tage die nächtliche Isolierung zur 
Seite stellt und durch strenge Disziplinarstrafen bis zur Peitsche des Auf
sehers das Schweigegebot durchzusetzen versucht. Die sittliche Infek
tion, der in ihr die Gefangenen ausgesetzt sind, ist so stark, daß die 
gegenseitige Verschlechterung allen Einfluß auch der besten Beamten, 
Geistlichen und Lehrer illusorisch macht. In den Gemeinschaftsräumen 
haben immer die schlechtesten Elemente die Oberhand, und mit einer 
teuflischen Tücke verstehen sie es, die guten Vorsätze der noch nicht völlig 
Verdorbenen zu erschüttern, durch ihren Spott und Hohn die Ermah
nungen und Einwirkungen der Beamten wirkungslos zu machen. Ein 
großer Teil der Gespräche, die auf den Gemeinschaftssälen geführt 
werden, dreht sich entweder um sexuelle Unsauberkeiten oder um be
gangene oder geplante Verbrechen, bei deren Schilderung dann noch die 
Renommiersucht zu den abenteuerlichsten Übertreibungen führt. Wer 
da nicht mitmacht oder gar seinen Abscheu zeigt, der ist geächtet. Jeder 
mögliche böse Streich wird ihm gespielt, so daß man förmlich den Bes
SE'rPn zwingt, schlecht wie die anderen zu werden. Und was am Tage be
gonnen ist, wird dann die Nacht in den Schlafsälen mit einer fast un
glaublichen Schamlosigkeit fortgesetzt. Wenn man die Strafanstalten 
und Gefängnisse als die Hochburg des Verbrechens bezeichnet hat, die 
Gemeinschaftshaft ist es, die sie dazu macht". Doch auch die Einzelhaft 
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seinen Willen anzuspannen oder zu beherrschen. Der Vollzug in Stufen 
soll auf der Grundlage aufgebaut sein, daB der Strafvollzug je nach dem 
Fortschreiten der inneren Wandlung des Gefangenen seiner Strenge ent
kleidet und durch Vergiinstigungen, die nach Art und Grad allmahlich 
gesteigert werden, gemildert und schlieBlich so weit erleichtert wird, daB 
er den -Ubergang in die Freiheit vorbereitet". 

Der Strafvollzug in Stufen wurde zum erstenmal in der durchaus 
modern anmutenden Schrift "Einleitung zur vollkommenen Besserung 
der Verbrecher in den Strafanstalten" vorgeschlagen, die der damalige 
Inspektor am Zentralgefangnis in Kaiserslautern, GEORG MICHAEL 
OBEI:MAIER 922, 1200, 327), im Jahre 1835 erscheinen lieB. Seine Gedanken 
wurden in Deutschland kaum beachtet und erst 35 Jahre spater auf dem 
KongreB in Cincinnati 1870 von WINES aus der Vergessenheit hervorge
zogen und in amerikanischen Strafanstalten in die Tat umgesetzt. Erst 
iiber Amerika kamen die OBERMAIERSChen Ideen wieder nach Deutschland 
zUrUck und wurden in PreuBen zum erstenmal durch ELLGER in dem 
Jugendgefangnis in Wittlich 1375, 286, 287) praktisch erprobt. Das Ziel des 
progressiven Strafvollzuges ist die Verhiitung der Schadigungen der Ge
fangenen durch die bisher iiblichen Systeme, sowohl die wahllose Ge
meinschaftshaft wie die iiber einen langeren Zeitraum hin angewandte 
Einzelhaft. "Am tiefsten steht die Gemeinschaftshaft" - sagt ELLGER,235) 
- "die iiberhaupt kaum den Namen eines Strafvollzugssystems verdient, 
auch wenn sie der Gemeinschaftshaft bei Tage die nachtliche Isolierung zur 
Seite stellt und durch strenge Disziplinarstrafen bis zur Peitsche des Auf
sehers das Schweigegebot durchzusetzen versucht. Die sittliche Infek
tion, der in ihr die Gefangenen ausgesetzt sind, ist so stark, daB die 
gegenseitige Verschlechterung allen EinfluB auch der besten Beamten, 
Geistlichen und Lehrer illusorisch macht. In den Gemeinschaftsraumen 
haben immer die schlechtesten Elemente die Oberhand, und mit einer 
teuflischen Tiicke verstehen sie es, die guten Vorsatze der noch nicht vollig 
Verdorbenen zu erschiittern, durch ihren Spott und Hohn die Ermah
nungen und Einwirkungen der Beamten wirkungslos zu machen. Ein 
groBer Teil der Gesprache, die auf den Gemeinschaftssalen gefiihrt 
werden, dreht sich entweder um sexuelle Unsauberkeiten oder um be
gangene oder geplante Verbrechen, bei deren Schilderung dann noch die 
Renommiersucht zu den abenteuerlichsten tJbertreibungen fiihrt. Wer 
da nicht mitmacht oder gar seinen Abscheu zeigt, der ist geachtet. Jeder 
mogliche bose Streich wird ihm gespielt, so daB man formlich den Bes
seren zwingt, schlecht wie die anderen zu werden. Und was am Tage be
gonnen ist, wird dann die Nacht in den Schlafsalen mit einer fast un
glaublichen Schamlosigkeit fortgesetzt. Wenn man die Strafanstalten 
und Gefangnisse als die Hochburg des Verbrechens bezeichnet hat, die 
Gemeinschaftshaft ist es, die sie dazu macht". Doch auch die Einzelhaft 
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hat ihre schweren Mängel. "Es läßt sich nicht leugnen" - sagt ELLGER 
-, "daß sie bei längerer Dauer den Gefangenen in dem selbständigen 
Streben nach einem bestimmten Ziele erschlafft, daß sie ihn willens
schwach und stumpf macht, so daß er nach verbüßter Strafe nicht 
fähiger, sondern unfähiger für den Kampf ums Dasein dasteht. Der Ge
fangene kann ja so gut wie nichts an seinem Schicksal ändern; alles, was 
er braucht, Kost, Kleidung und Arbeit, wird ihm täglich dargereicht und 
zugemessen; er lebt nicht mehr, er wird gelebt. Gibt man aber zu, daß 
gerade die sittliche Schlaffheit und Willensschwäche in höherem Grade 
als der aktive verbrecherische Trieb die Hauptursachen der Kriminalität 
sind, so wird es, 9-amit der Strafvollzug ein wirksames Mittel im Kampfe 
gegen das Verbrechen wird, in erster Linie gerade darauf ankommen, das 
sittliche Streben, die Willensenergie nicht zu schwächen oder zu ertöten, 
sondern sie zu stärken und zu beleben, dem Gefangenen Ziele zu bieten, 
nach denen er streben kann, seinem Willen einen neuen, sittlichen ein. 
wandfreien Inhalt zu geben''. Dieses Ziel sucht ELLGER231, 233, 235, 237, 238) 

im Strafvollzug ·in Stufen zu erreichen. In ihm rücken die Gefangenen in 
bestimmten Stufen von größerer Bewegungsfreiheit mit zunehmenden Ver
günstigungen auf. In Wittlich wurden 3 Stufen- Klassen- eingerichtet 
und eine 4. Strafklasse. Bei Strafbeginn tritt der Gefangene in die 
3. Klasse, befindet sich hier in Einzelhaft, trägt gewöhnliche Anstalts
kleidung, erhält keine Vergünstigungen, sondern unterliegt dem Straf. 
vollzug mit seinem vollen Strafzwang nach den allgemeinen Bestim
mungen. Die 2. Klasse arbeitet in gemeinschaftlichen Werkstätten, trägt 
die gewöhnliche Anstaltskleidung mit einem roten Dreieck am linken Arm, 
erhält ein höheres Arbeitsgeschenk~ eine Verpflegungszulage, kann ein 
Tagebuch, ein Zeichenheft mit Farben, ein Extrabuch belehrenden Inhalts 
neben dem regelmäßigen Bibliotheksbuch erhalten. Die 1. Klasse end
lich, gleichfalls in Gemeinschaftshaft arbeitend, trägt blaue Kleidung, 
erhält ein noch weiter erhöhtes Arbeitsgeschenk, eine größere Ver
pflegungszulage, darf sich Bücher nach dem Katalog selbst auswählen, 
die Zelle mit Blumen, Bildern und Spiegel schmücken, darf eine Stunde 
länger Licht brennen und aufbleiben, hat wöchentlich eine Extraturn
stunde und vierzehntägig· am Sonntagnachmittag eine Vortrags- und 
Vorlesestunde. Angehörige der 1. Klasse können zu einem Straferlaß 
vorgeschlagen werden. Führt sich ein Gefangener schlecht, so wird er in 
die 4., die Strafklasse, versetzt, wo er alle Vergünstigungen verliert, 
weder am Schul- noch am Turnunterricht teilnehmen darf, keinen 
Arbeitsverdienst erhält und in strengster Einzelhaft gehalten wird. WiE' 
die Stufen und ihre Vergünstigungen genau festgelegt sind, so bestehen 
auch ganz bestimmte Grundsätze für das Aufrücken, "damit jedes will
kürliche Verfahren ausgeschlossen wird, und der Gefangene es erkennt, 
daß er sich selbst das Schicksal schafft". In Wittlich ist daher fest-
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hat ihre schweren Mangel. "Es laBt sich nicht leugnen" - sagt ELLGER 
-, "daB sie bei langerer Dauer den Gefangenen in dem selbstandigen 
Streben nach einem bestimmten Ziele erschlafft, daB sie ihn willens
schwach und stumpf macht, so daB er nach verbuBter Strafe nicht 
fahiger, sondern unfahiger fUr den Kampf urns Dasein dasteht. Der Ge
fangene kann ja so gut wie nichts an seinem Schicksal andern ; alles, was 
er braucht, Kost, Kleidung und Arbeit, wird ihm taglich dargereicht und 
zugemessen; er lebt nicht mehr, er wird gelebt. Gibt man aber zu, daB 
geradc die sittliche Schlaffheit und Willensschwache in hoherem Grade 
als der aktive verbrecherische Trieb die Hauptursachen der Kriminalitiit 
sind, so wird es, 9-amit der Strafvollzug ein wirksames Mittel im Kampfe 
gegen das Verbrechen wird, in erster Linie gerade darauf ankommen, das 
sittliche Streben, die Willensenergie nicht zu schwachen oder zu ertoten, 
sondern sie zu starken und zu beleben, dem Gefangenen Ziele zu bieten. 
nach denen er streben kann, seinem Willen einen neuen, sittlichen ein· 
wandfreien Inhalt zu geben". Dieses Ziel sucht ELLGER231, 233,235,237,238) 

im Stra/vollzug ,in Stu/en zu erreichen. In ihm rucken die Gefangenen in 
bestimmten Stufen von groBerer Bewegungsfreiheit mit zunehmenden Ver
giinstigungen auf. In Wittlich wurden 3 Stufen - Klassen - eingerichtet 
und eine 4. Strafklasse. Bei Strafbeginn tritt der Gefangcne in die 
3. Klasse, befindet sich hier in Einzelhaft, triigt gewohnliche Anstalts
kleidung, erhalt keine Vergiinstigungen, sondern unterliegt dem Straf· 
vollzug mit seinem vollen Strafzwang nach den allgemeinen Bestim
mungen. Die 2. Klasse arbeitet in gemeinschaftlichen Werkstiitten, triigt 
die gewohnliche Anstaltskleidung mit einem roten Dreieck am linken Arm, 
erhalt ein hoheres Arbeitsgeschenk~ eine Verpflegungszulage, kann ein 
Tagebuch, ein Zeichenheft mit Farben, ein Extrabuch belehrenden Inhalts 
neben dem regelmaBigen Bibliotheksbuch erhalten. Die 1. Klasse end
lich, gleichfalls in Gemeinschaftshaft arbeitend, triigt blaue Kleidung, 
erhalt ein noch weiter erhohtes Arbeitsgeschenk, eine groBere Ver
pflegungszulage, darf sich Bucher nach dem Katalog selbst auswahlen, 
die Zelle mit Blumen, Bildern und Spiegel schmucken, darf eine Stunde 
langer Licht brennen und aufbleiben, hat wochentlich eine Extraturn
stunde und vierzehntagig" am Sonntagnachmittag eine Vortrags- und 
Vorlesestunde. Angehorige der 1. Klasse konnen zu einem StraferlaB 
vorgeschlagen werden. Fuhrt sich ein Gefangener schlecht, so wird er in 
die 4., die Strafklasse, versetzt, wo er alle Vergunstigungen verliert, 
weder am Schul- noch am Turnunterricht teilnehmen darf, keinen 
Arbeitsverdienst erhiilt und in strengster Einzelhaft gehalten wird, Wie 
die Stufen und ihre Vergunstigungen genau festgelegt sind, so bestehen 
auch ganz bestimmte Grundsatze fur das Aufrucken, "damit jedes will
kurliche Verfahren ausgeschlossen wird, und der Gefangene es erkennt, 
daB er sich selbst das Schicksal schafft". In Wittlich ist daher fest· 
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gelegt, daß der Gefangene, der bei Strafbeginn in die 3. Klasse eintritt, 
durchschnittlich in ihr 4 Monate verbleibt, um dann in die 2. Klasse auf
zurücken, von der er nach weiteren 4 Monaten in die l. Klasse aufsteigt. 
Alle Verstöße gegen die Hausordnung sind in 3 Grade eingeteilt. Ein 
Vergehen 1. Grades bewirkt, daß sich das Aufrücken in eine höhere Stufe 
um 5 Tage hinausschiebt. Bei einem Vergehen 2. Grades tritt eine Ver
zögerung um 10 Tage, bei einem Vergehen 3. Grades um 15 Tage ein. 
Werden innerhalb eines Monats mehr als 30 Tage zudiktiert, so tritt die 
Versetzung in die Strafklasse ein, die bei besonders schweren Vergehen 
auch sofort verhängt werden kann. Um aus der Strafklasse herauszu
kommen, ist 1 Monat tadeJloser Führung ohne jede Meldung nötig. Um
gekehrt kann bei besonders gutem Verhalten das Aufrücken in die 
oberen Klassen in gewissen Grenzen beschleunigt werden. ELLGER 
glaubt auf diese Weise erreicht zu haben, "daß es vollkommen in die 
Hand eines jeden einzelnen Gefangenen gelegt ist, möglichst schnell in 
die oberste Stufe mit den größten Vergünstigungen zu gelangen, und daß 
auch jeder sich selbst ungefähr den Zeitpunkt ausrechnen kann, wenn er 
in eine höhere Stufe aufrückt". Ähnlich wie in Wittlich wird der pro
gressive Strafvollzug in einigen anderen Strafanstalten, z. B. in 
Bautzen und Preungesheim durchgeführt. Auch in Bayern185) wird die 
Strafe in 3 Stufen vollzogen: "Die l. Stufe ist die der Erprobung. In 
dieser untersten Stufe gibt es keine Vergünstigung; hier kommen der 
Vergeltungszweck und die abschreckende Wirkung der Strafe noch zu 
ihrem Rechte. Hier soll der Gefangene zeigen, ob er den Einwirkungen 
der Strafe zugänglich ist, ob er Reue, Besserungswillen zeigt und bestrebt 
ist, sich in die Hausordnung zu fügen und sich ordentlich zu führen. Es 
muß also in dieser Stufe eine innere Wandlung des Gefangenen vor sich 
gehen, die aus eigener sittlicher Kraft kommt". Die 2. Stufe ist die Stufe 
der Läuterung: "Sie ist jedem Gefangenen zugänglich, aus dessen Ge
samtverhalten in der l. Stufe auf eine innere Wandlung und Einkehr, 
auf einen ernstlichen Besserungswillen geschlossen werden kann; nie
mand, auch nicht der Rückfällige, der "Unverbesserliche", darf von 
vornherein von dem Vorrücken in diese Stufe ausgeschlossen sein". Die 
3. Stufe ist die der Bewährung, die Vorstufe zur Freiheit. In diese "kann 
nur der Gefangene aufrücken, der sich in der 2. Stufe, von entschuld
baren leichten Verstößen abgesehen, tadellos geführt, und von dem die 
Beamtenkonferenz die Überzeugung gewonnen hat, daß seine Strafe 
ihren Zweck erfüllt, und daß er ernstlichen Willen und die sittliche Kraft 
hat, nach seiner Entlassung ein ordentlicher Mensch zu werden und zu 
bleiben". Die Bedeutung einer strengen Einzelhaft mit monotoner Be
schäftigung für die Besserung des Gefangenen im Stufensysteme hebt auch 
GÄBLER306) hervor: Die Einzelhaft eigne sich als besonders gefürchtete, 
intensivste Form der Strafhaft für den Beginn des progressiven Straf-
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gelegt, daB der Gefangene, der bei Strafbeginn in die 3. Klasse eintritt, 
durchschnittlich in ihr 4 Monate verbleibt, um dann in die 2. Klasse auf. 
zuriicken, von der er nach weiteren 4 Monaten in die 1. Klasse aufsteigt. 
AIle VerstOBe gegen die Hausordnung sind in 3 Grade eingeteilt. Ein 
Vergehen 1. Grades bewirkt, daB sich das Aufriicken in eine hahere Stufe 
um 5 Tage hinausschiebt. Bei einem Vergehen 2. Grades tritt eine Ver. 
zagerung um 10 Tage, bei einem Vergehen 3. Grades um 15 Tage ein. 
Werden innerhalb eines Monats mehr als 30 Tage zudiktiert, so tritt die 
Versetzung in die Strafklasse ein, die bei besonders schweren Vergehen 
auch sofort verhangt werden kann. Um aus der Strafklasse herauszu· 
kommen, ist 1 Monat tadeJloser Fiihrung ohne jede Meldung natig. Um· 
gekehrt kann bei besonders gutem Verhalten das Aufriicken in die 
oberen Klassen in gewissen Grenzen beschleunigt werden. ELLGER 
glaubt auf diese Weise erreicht zu haben, "daB es vollkommen in die 
Hand eines jeden einzelnen Gefangenen gelegt ist, maglichst schnell in 
die oberste Stufe mit den graB ten Vergiinstigungen zu gelangen, und daB 
auch jeder sich selbst ungefahr den Zeitpunkt ausrechnen kann, wenn er 
in eine hahere Stufe aufriickt". Ahnlich wie in Wittlich wird der pro· 
gressive Strafvollzug in einigen anderen Strafanstalten, z. B. in 
Bautzen und Preungesheim durchgefiihrt. Auch in Bayern185) wird die 
Strafe in 3 Stufen vollzogen: "Die 1. Stufe ist die der Erprobung. In 
dieser untersten Stufe gibt es keine Vergiinstigung; hier kommen der 
Vergeltungszweck und die abschreckende Wirkung der Strafe noch zu 
ihrem Rechte. Hier solI der Gefangene zeigen, ob er den Einwirkungen 
der Strafe zuganglich ist, ob er Reue, Besserungswillen zeigt und bestrebt 
ist, sich in die Hausordnung zu fiigen und sieh ordentlieh zu fUhren. Es 
muB also in dieser Stufe eine innere Wandlung des Gefangenen vor sieh 
gehen, die aus eigener sittlieher Kraft kommt". Die 2. Stufe ist die Stufe 
der Liiuterung: "Sie ist jedem Gefangenen zuganglieh, aus dessen Ge· 
samtverhalten in der 1. Stufe auf eine innere Wandlung und Einkehr, 
auf einen ernstliehen Besserungswillen gesehlossen werden kann; nie· 
mand, aueh nicht der RiiekfaIlige, der "Unverbesserliehe", darf von 
vornherein von dem V orriieken in diese Stufe a usgesehlossen sein". Die 
3. Stufe ist die der Bewiihrung, die Vorstufe zur Freiheit. In diese "kann 
nur der Gefangene aufriieken, der sieh in der 2. Stufe, von entschuld· 
baren leiehten VerstOBen abgesehen, tadellos gefiihrt, und von dem die 
Beamtenkonferenz die Uberzeugung gewonnen hat, da.B seine Strafe 
ihren Zweek erfiillt, und daB er ernstlichen Willen und die sittliehe Kraft 
hat, naeh seiner Entlassung ein ordentlieher Mensch zu werden und zu 
bleiben". Die Bedeutung einer strengen Einzelhaft mit monotoner Be· 
sehaftigung fUr die Besserung des Gefangenen im Stufensysteme hebt auch 
GABLER306) hervor: Die Einzelhaft eigne sieh als besonders gefiirehtete, 
intensivste Form der Strafhaft fUr den Beginn des progressiven Straf· 
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vollzugs besonders; da die Vergünstigungen, die im Laufe der Strafzeit 
gewährt werden können, nicht allzu zahlreich seien, so müsse die Strafe 
mit aller Strenge einsetzen. Die Wirkung der Vergünstigungen hänge 
davon ab, daß sie im schroffen Gegensatz zu dem Beginn des Strafvoll
zuges stehen. Aus diesem Grunde ist GÄBLER auch dafür, daß "der Reiz 
der Abwechslung, der für den Gefangenen in seiner Abgeschlossenheit 
von der Welt eine so große Rolle spielt", im Beginn der Strafzeit recht 
gedämpft werde, wozu er "gedankenlose mechanische Arbeit" für be
sonders geeignet hält. Habe der Gefangene bei dieser stumpfen Arbeit 
sein Pensum erreicht und sich willig in den Zwang gefügt, so empfinde 
er die Zuweisung einer anregenden Arbeit als eine große Belohnung für 
seine Führung und werde sich Mühe gehen, sich seine Arbeit zu erhalten. 
So werde erreicht, daß der Gefangene wieder für die Freiheit tüchtig und 
brauchbar gemacht werde. 

Meine Herren! Die Frage des Progressivsystemes hatte die deutschen 
Strafanstaltsbeamten schon seit vielen Jahren beschäftigt. l.Jm so be
merkenswerter ist es, daß trotz eifriger Befürworter die meisten Männer 
der Praxis sich ablehnend dagegen verhielten. Auch in der Begründung 
des Vorentwurfes 1909 wird das Progressivsystem mit Gründen abge
lehnt, über die man sich nicht ohne weiteres hinwegsetzen darf: "Ins
besondere ist es der schematische Charakter, der der Klassifikation der 
Gefangenen notwendig anhaften muß, wenn sie nicht durch Würdigung 
der Gesamtpersönlichkeit, sondern durch gewisse objektive Voraus
setzungen bestimmt wird, der zu Bedenken Anlaß gibt. Eine den Vor
schriften der Hausordnung entsprechende Führung, die Vermeidung 
disziplinärer Bestrafungen, fleißige und gute Arbeit sind nicht immer ein 
zuverlässiges Zeichen eingetretener Besserung, ja, sie lassen nicht einmal 
einen sicheren Schluß darauf zu, daß die Strafe Eindruck auf den Ge
fangenen macht; sie können auch nur auf verständige Anpassung an die 
Verhältnisse zurückzuführen sein und auf das Bestreben, sich die an sie 
geknüpften Vorteile zu verschaffen. Es ist eine bekannte Tatsache, daß 
gerade die unverbesserlichen Verbrecher sich in der Anstalt häufig 
tadellos führen ... " Auch der Verein deutscher Strafanstaltsbeamten 
hatte in seinen" Vorschlägen" 1293) vom Jahre 1911 im § 32 Anm. die Be
stimmung aufgenommen: "Ein Strafvollzug mit allgemein festgelegten 
Stufen (Progressivsystem) wird "zur Verhütung reglementarischer Er
starrung und einer Gefährdung des Individualisierungsprinzips" nicht 
empfohlen". Die gleichen Bedenken brachte auch v. JAGEMANN496) vor: 
"Ersonnene Einteilungen schließen die Gefahr, fast möchte man ironisch 
sagen, eines karzerären Militarismus in sich. Das Schema kann Herr 
über die Sache werden. Man bildet je eine Kompagnie l. der Erprobung, 
2. der Läuterung, 3. der Bewährung, als ob man die strafbare Mensch
heit in 3 gebundene Klassen erschöpfend einzuteilen vermöchte. Man 
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vollzugs besonders; da die Vergunstigungen, die im Laufe der Strafzeit 
gewahrt werden konnen, nicht allzu zahlreich seien, so musse die Strafe 
mit aller Strenge einsetzen. Die Wirkung der Vergunstigungen hange 
davon ab, daB sie im schroffen Gegensatz zu dem Beginn des Strafvoll
zuges stehen. Aus diesem Grunde ist GABLER auch dafUr, daB "der Reiz 
der Abwechslung, der fUr den Gefangenen in seiner Abgeschlossenheit 
von der Welt eine so groBe Rolle spielt", im Beginn der Strafzeit recht 
gedampft werde, wozu er "gedankenlose mechanische Arbeit" fUr be
sonders geeignet halt. Habe der Gefangene bei dieser stumpfen Arbeit 
sein Pensum erreicht und sich willig in den Zwang gefUgt, so empfinde 
er die Zuweisung einer anregenden Arbeit als eine groBe Belohnung fUr 
seine Flihrung und werde sich Muhe gehen, sich seine Arbeit zu erhalten. 
So werde erreicht, daB der Gefangene wieder fur die Freiheit tuchtig und 
brauchbar gemacht werde. 

Meine Herrenl Die Frage des Progressivsystemes hatte die deutschen 
Strafanstaltsbeamten schon seit vielen Jahren beschaftigt. Dm so be
merkenswerter ist es, daB trotz eifriger Beffuworter die meisten Manner 
der Praxis sich ablehnend dagegen verhielten. Auch in der Begrundung 
des Vorentwurfes 1909 wird das Progressivsystem mit Grunden abge
lehnt, uber die man sich nicht ohne weiteres hinwegsetzen darf: "Ins
besondere ist es der schematische Charakter, der der Klassifikation der 
Gefangenen notwendig anhaften muB, wenn sie nicht durch Wurdigung 
der Gesamtpersonlichkeit, sondern durch gewisse objektive Voraus
setzungen bestimmt wird, der zu Bedenken AnlaB gibt. Eine den Vor
schriften der Hausordnung entsprechende Fuhrung, die Vermeidung 
disziplinarer Bestrafungen, fleiBige und gute Arbeit sind nicht immer ein 
zuverlassiges Zeichen eingetretener Besserung, ja, sie lassen nicht einmal 
einen sicheren SchluB darauf zu, daB die Strafe Eindruck auf den Ge
fangenen macht; sie konnen auch nur auf verstandige Anpassung an die 
Verhaltnisse zuruckzufUhren sein und auf das Bestreben, sich die an sie 
geknupften Vorteile zu verschaffen. Es ist eine bekannte Tatsache, daB 
gerade die unverbesserlichen Verbrecher sich in der Anstalt haufig 
tadellos fUhren ... " Auch der Verein deutscher Strafanstaltsbeamten 
hatte in seinen "Vorschliigen"1293) vom Jahre 1911 im § 32 Anm. die Be
stimmung aufgenommen: "Ein Strafvollzug mit allgemein festgelegten 
Stufen (Progressivsystem) wird "zur Verhutung reglementarischer Er
starrung und einer Gefahrdung des Individualisierungsprinzips" nicht 
empfohlen". Die gleichen Bedenken brachte auch v. JAGEMANN496) vor: 
"Ersonnene Einteilungen schlie Ben die Gefahr, fast mochte man ironisch 
sagen, eines karzeraren Militarismus in sich. Das Schema kann Herr 
uber die Sache werden. Man bildet je eine Kompagnie 1. der Erprobung, 
2. der Lauterung, 3. der Bewahrung, als ob man die strafbare Mensch
heit in 3 gebundene Klassen erschopfend einzuteilen vermochte. Man 
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setzt auch Zeiten für den Stufenwechsel an, als ob man die sittlichen 
Emporschrittszeitpunkte regelmäßig wie aus der Gravidität den Termin 
der Entbindung berechnen könnte". In der Tat, betrachtet man den 
Besserungszweck als das Ziel des modernen Strafvollzugs, dann erscheint 
es überflüssig, Gefangene dem Progressivsystem zu unterwerfen, die der 
Erziehung nicht bedürfen. Was will man damit bezwecken, daß man 
einen sittlich hochstehenden, in einer außergewöhnlichen Situation, 
etwa in einem Ausnahmeaffekt, entgleisten Rechtsbrecher 3 Monate in 
Einzelhaft behält, um ihn dann allmählich in Stufen aufsteigen zu 
lassen; warum soll man ihn nicht gleich in die oben;,te Führungsstufe ver
setzen, in die er doch seiner sittlichen Persönlichkeit nach gehört? Was 
will man andererseits mit dem Progressivsystem bei dem Berufsver
brecher erreichen, der sich erfahrungsgemäß meist tadellos in die Haus
ordnung einfügen und allen Anforderungen der Beamten gerecht werden 
wird, von dem aber mit an Bestimmtheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden darf, daß er sich nach der Entlassung seiner Verbrecher
organisation wieder anschließen wird? Es erscheint daher ganz folge
richtig, daß sich der Strafanstaltsdirektor M!cH.AELIS829) entschieden 
gegen die Anwendung von Einzelhaft an Gefangenen ausspricht, die ent
weder einer Erziehung nicht bedürfen, weil sie im allgemeinen von tadel
freier Rechtsgesinnung sind, oder deren Gesamtpersönlichkeit von vorn
herein keinen Erziehungserfolg verspricht. "Wer zum erstenmal und nur 
zufällig gegen die Imperative der Rechtsordnung verstoßen hat, den reihe 
man in eine Gruppenhaft - ausgewählte Gemeinschaftshaft - ein; wer 
sich mit unseren Mitteln nicht erziehen läßt, kommt bei Tage in die Ge
meinschaftshaft, um hier ein Gewerbe oder ein Handwerk mit modernen 
Arbeitsmitteln zu betreiben ... ; diejenigen aber, die wir als Zustands
verbrecher anzusprechen haben, bringe man in Einzelhaft, deren Er
ziehungsmethoden auf gestaffeltem oder abgestuftem Progressivsystem 
beruht." Ähnliche Ansichten vertritt der Strafanstaltsdirektor 
ScHMIDT1087), nämlich daß Erziehung in zahlreichen Fällen nicht nötig 
oder zwecklos oder überflüssig ist, weil die Bestraften nicht erzogen 
werden wollen - die sog. Unverbesserlichen - oder können - viele 
intellektuell und moralisch minderwertige Psychopathen - oder 
brauchen- Fahrlässigkeitsstraftäter, Affekwerbrecher usw. Vor allem 
aber wendet er sich dagegen, daß für alle mehr oder weniger die gleiche 
Frist der Stufung vorgesehen werde. "Einen Unterschied zwischen Erst
bestraften und Rückfälligen, zwischen harmlosen Straftaten und solchen 
aus ehrloser Gesinnung, z. B. Meineid, Kinderschändung, Zuhälterei, in 
der Art zu machen, daß für diese die Fristen länger genommen werden, 
erscheint richtiger, zumal es ja keine Neuentdeckung ist, daß Vorbe
strafte sich besser in die Anstaltsordung schicken als Neulinge, mithin 
auch weniger Grund geben werden, mit ihrer Führung unzufrieden zu 
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setzt auch Zeiten fiir den Stufenwechsel an, als ob man die sittlichen 
Emporschrittszeitpunkte regelmaBig wie aus der Graviditat den Termin 
der Entbindung berechnen konnte". In der Tat, betrachtet man den 
Besserungszweck als das Ziel des modernen Strafvollzugs, dann erscheint 
es uberflussig, Gefangene dem Progressivsystem zu unterwerfen, die der 
Erziehung nicht bediirfen. Was will man damit bezwecken, daB man 
einen sittlich hochstehenden, in einer auBergewohnlichen Situation, 
etwa in einem Ausnahmeaffekt, entgleisten Rechtsbrecher 3 Monate in 
Einzelhaft behalt, urn ihn dann aHmahlich in Stufen aufsteigen zu 
lassen; warum solI man ihn nicht gleich in die oberl;te Fiihrungsstufe ver
setzen, in die er doch seiner sittlichen Personlichkeit nach gehort? Was 
will man andererseits mit dem Progressivsystem bei dem Berufsver
brecher erreichen, der sich erfahrungsgemaB meist tadellos in die Haus
ordnung einfugen und allen Anforderungen der Beamten gerecht werden 
wird, von dem aber mit an Bestimmtheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
erwartet werden darf, daB er sich nach der Entlassung seiner Verbrecher
organisation wieder anschlieBen wird? Es erscheint daher ganz folge
richtig, daB sich der Strafanstaltsdirektor MICHAELIS829) entschieden 
gegen die Anwendung von Einzelhaft an Gefangenen ausspricht, die ent
weder einer Erziehung nicht bediirfen, weil sie im allgemeinen von tadel
freier Rechtsgesinnung sind, oder deren Gesamtpersonlichkeit von vorn
herein keinen Erziehungserfolg verspricht. "Wer ZUlli erstenmal und nur 
zufallig gegen die Imperative der Rechtsordnung verstoBen hat, den reihe 
man in eine Gruppenhaft - ausgewahlte Gemeinschaftshaft - ein; wer 
sich mit unseren Mitteln nicht erziehen laBt, kommt bei Tage in die Ge
meinschaftshaft, um hier ein Gewerbe oder ein Handwerk mit modernen 
Arbeitsmitteln zu betreiben ... ; diejenigen aber, die wir als Zustands
verbrecher anzusprechen haben, bringe man in Einzelhaft, deren Er
ziehungsmethoden auf gestaffeltem oder abgestuftem Progressivsystem 
beruht." Ahnliche Ansichten vertritt der Strafanstaltsdirektor 
SCHMIDT1087), namlich daB Erziehung in zahlreichen Fallen nicht notig 
oder zwecklos oder uberflussig ist, weil die Bestraften nicht erzogen 
werden wollen - die sog. Unverbesserlichen - oder kOnnen - viele 
intellektuell und moralisch minderwertige Psychopathen - oder 
brauchen - Fahrlassigkeitsstraftater, Affekwerbrecher usw. Vor allem 
aber wendet er sich dagegen, daB fur aHe mehr oder weniger die gleiche 
Frist der Stufung vorgesehen werde. "Einen Unterschied zwischen Erst
bestraften und Ruckfalligen, zwischen harmlosen Straftaten und solchen 
aus ehrloser Gesinnung, z. B. Meineid, Kinderschandung, Zuhalterei, in 
der Art zu machen, daB fUr diese die Fristen langer genommen werden, 
erscheint richtiger, zumal es ja keine Neuentdeckung ist, daB Vorbe
strafte sich besser in die Anstaltsordung schicken als Neulinge, mithin 
auch weniger Grund geben werden, mit ihrer Fiihrung unzufrieden zu 
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sein". Auch EXNER249) hob hervor, daß man die Verbesserung der "Ver
besserlichen" nur schädigen werde, wenn man die "Unverbesserlichen" 
demselben Regime unterstelle, wie das die Grundsätze offenbar wollten; 
wir dürften uns die Behandlung der Verbesserlichen nicht verderben 
lassen durch Elemente, die unvermeidlich das Verfahren stören müßten. 

Kurzum, was gegen das Progressivsystem eingewandt wurde und 
wird, ist, daß es in einen leeren Schematismus ausmünden müsse und die 
individualisierende Behandlung des einzelnen Gefangenen ungemein er
schwere oder gar unmöglich mache. Dieses Bedenken wurde zuletzt noch 
in den Versammlungen der IKV. zu Göttingen (1922) und zu Hamburg 
(1924) sowohl von Strafvollzugsbeamten wie von Juristen und Psychi
atern zum Ausdruck gebracht. M:rTTERMAIER848) gibt daher wohl die unter 
den Theoretikern allgemein vertretene Ansicht wieder, wenn er schreibt: 
"Daß man möglichst objektive Kriterien erstrebt, ist begreiflich; aber. 
ich fürchte, man treibt den Teufel mit Beelzebub aus, man gerät in eine 
starke Abhängigkeit von der vielfache Willkür in sich tragenden Be
obachtung der unteren Beamten, und man landet wieder da, wovon man 
ausging, nämlich bei einer stumpfen, gleichmachenden Gewohnheit, die 
dann nicht nur den Gefangenen seine Tagespflichten äußerlich korrekt 
tun, sondern auch den Beamten nur auf leicht erkennbare Äußerlich
keiten achten läßt." Besonders nachdrücklich hat sich LrEPMANN 696) gegen 
eine solche primitive Erziehungsmethode gewandt, die mit Druck und 
Vergünstigungen, mit Zuckerbrot und Peitsche arbeite, und durch die 
niemals eine Wandlung im Innern, sondern höchstens eine Dressur für die 
Zeit der Gefangenschaft erzielt werden könne. LrEPMANN sieht die Auf
gabe des progressiven Strafvollzugs "nicht darin, selbst ein Erziehungs
system zu bieten, sondern nur den Weg frei zu machen für die erziehe
rischen Funktionen, die durch den Strafvollzug erreicht werden können". 
Diese planmäßige Erziehung des Gefangenen ist aber nur möglich auf dem 
Boden einer strengen Individualisierung. 

Die Durchführung einer individualisierenden Behandlung ist aber -
wie wir später näher zeigen werden - eine unerfüllbare Forderung, so
lange nicht die bereits eingehend erörterten grundsätzlichen Mängel 
unseres Strafvollzuges behoben sind: die viel zu geringe Zahl an Ober
beamten, ihre überstarke Belastung mit Schreib- und Verwaltungs
arbeit, ihre unzureichende pädagogische und psychologische Ausbildung 
und schließlich die völlige Unzulänglichkeit der Unterbeamten für er
zieherische Mitarbeit. Der Strafanstaltslehrer MATERN791) fordert daher 
von unserem Strafvollzugsgesetz, "daß man nicht wie bisher sich mit der 
Einsperrung der Verurteilten begnügt und in der Füllung der Akten und 
Listen mit vielfach entbehrlichem Schreibwerk die Hauptaufgabe er
blickt, sondern in der Arbeit an den Seelen der Gefangenen. Der Direktor 
und die Verwaltungsbeamten können beim besten Willen sich vor 
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sein". Auch EXNER249) hob hervor, daB man die Verbesserung der "Ver
besserlichen" nur schadigen werde, wenn man die "Unverbesserlichen" 
demselben Regime unterstelle, wie das die Grundsatze offenbar wollten; 
wir durften uns die Behandlung der Verbesserlichen nicht verderben 
lassen durch Elemente, die unvermeidlich das Verfahren storen muBten. 

Kurzum, was gegen das Progressivsystem eingewandt wurde und 
wird, ist, daB es in einen leeren Schematismus ausmunden musse und die 
individualisierende Behandlung des einzelnen Gefangenen ungemein er
schwere oder gar unmoglich mache. Dieses Bedenken wurde zuletzt noch 
in den Versammlungen der IKV. zu Gottingen (1922) und zu Hamburg 
(1924) sowohl von Strafvollzugsbeamten wie von Juristen und Psychi
atern zum Ausdruck gebracht. MrTTERMAIER848) gibt daher wohl die unter 
den Theoretikern allgemein vertretene Ansicht wieder, wenn er schreibt: 
"DaB man moglichst objektive Kriterien erstrebt, ist begreiflich; aber. 
ich furchte, man treibt den Teufel mit Beelzebub aus, man gerat in eine 
starke Abhangigkeit von der vielfache Willkur in sich tragenden Be
obachtung der unteren Beamten, und man landet wieder da, wovon man 
ausging, namlich bei einer stumpfen, gleichmachenden Gewohnheit, die 
dann nicht nur den Gefangenen seine Tagespflichten auBerlich korrekt 
tun, sondern auch den Beamten nur auf leicht erkennbare AuBerlich
keiten achten laBt." Besonders nachdrucklich hat sich LIEPMANN 696) gegen 
eine solche primitive Erziehungsmethode gewandt, die mit Druck und 
Vergunstigungen, mit Zuckerbrot und Peitsche arbeite, und durch die 
niemals eine Wandlung im Innern, sondern hochstens eine Dressur fUr die 
Zeit der Gefangenschaft erzielt werden konne. LIEPMANN sieht die Auf
gabe des progressiven Strafvollzugs "nicht darin, selbst ein Erziehungs
system zu bieten, sondern nur den Weg frei zu machen fUr die erziehe
rischen Funktionen, die durch den Strafvollzug erreicht werden konnen". 
Diese planmiiBige Erziehung des Gefangenen ist aber nur moglich auf dem 
Boden einer strengen Individualisierung. 

Die Durchfuhrung einer individualisierenden Behandlung ist aber -
wie wir spater naher zeigen werden - eine unerjullbare Forderung, so
lange nicht die bereits eingehend erorter'ten grundsatzIichen Mangel 
unseres Strafvollzuges behoben sind: die viel zu geringe Zahl an Ober
beamten, ihre uberstarke Belastung mit Schreib- und Verwaltungs
arbeit, ihre unzureichende padagogische und psychologische Ausbildung 
und schlieBlich die vollige Unzulanglichkeit der Unterbeamten fUr er
zieherische Mitarbeit. Der Strafanstaltslehrer MATERN791) fordcrt daher 
von unserem Strafvollzugsgesetz, "daB man nicht wie bisher sich mit der 
Einsperrung der Verurteilten begnugt und in der Fullung der Akten und 
Listen mit vielfach entbehrlichem Schreibwerk die Hauptaufgabe er
blickt, sondern in der Arbeit an den Seelen der Gefangenen. Der Direktor 
und die Verwaltungsbeamten konnen beim besten Willen sich vor 



Stufensystem anstatt Individualisierung. 171 

Schreibarbeit um die Hauptsache in einer Strafanstalt, die Gefangenen, 
wenig oder gar nicht kümmern; ihre wertvollen Kräfte gehen dem Straf
vollzuge als solchem verloren!" Und der hochverdiente Direktor von Brau
weiler, JAROTZKY501), meint: "Ich glaube, nicht zu viel zu sagen, wenn 
ich behaupte, daß die Direktoren im allgemeinen die Hälfte bis zwei 
Drittel ihrer täglichen Dienstzeit auf die Erledigung ihrer Verwaltungs
geschäfte verwenden müssen. Daß der ihm dann noch verbleibende Rest 
von täglich etwa 3 Stunden Dienstzeit nicht ausreicht, um sich persön
lich mit 500 Strafgefangenen in ausgiebiger und erfolgreicher Weise er
zieherisch zu beschäftigen, wird ohne weiteres einleuchten . . . Nimmt 
man, um überhaupt zu einem zahlenmäßigen Ergebnis zu kommen, an, 
daß der Direktor jeden Gefangenen monatlich einmal besucht, so bleiben 
für diesen Zweck an den 25 Werktagen des Monats nur 75 Stunden oder 
4500 Minuten, das ist für jeden Besuch nur 9 Minuten, verfügbar. Es 
kann keinem Zweifel unterliegen, daß diese Zeit viel zu kurz ist, um in 
ersprießlicher Weise auf den Gefangenen einwirken zu können, auch 
wenn man berücksichtigt, daß bei einzelnen Gefangenen, deren Besserung 
entweder nicht notwendig oder nach menschlichem Ermessen völlig aus
sichtslos ist, die Besuchszeit abgekürzt und dafür bei anderen, besonders 
besserungsbedürftigen und besserungsfähigen Gefangenen verlängert 
werden kann." Die Überbelastung der Strafanstaltsleiter ist ja auch der 
Grund, warum sie bisher die erzieherische Arbeit - soweit überhaupt 
davon die Rede sein kann- vielfach so gut wie ganz von sich abgewälzt 
und den Geistlichen zugeschoben haben, "da Seelsorger und Lehrer 
die einzigen sind, die Zeit zum Zellenbesuch haben; der Direktor 
und die Inspektionsbeamten haben mit Verwaltungsarbeiten reich
lich zu tun", meint der Gefangnisdirektor v. MICHAELrsB28). Haben 
aber etwa die Seelsorger die erforderliche Muße, sich den Gefangenen 
zu widmen~ "Nach seiner Dienstanweisung" - schreibt der Straf
anstaltspfarrer AMBos6) - "soll der Geistliche im Monat zweimal ( t) 
einen Gefangenen in Einzelhaft besuchen. Zur Zeit lassen sich die 
beiden monatlichen Zellenbesuche nicht mehr ausführen, infolge der 
Erhöhung der Gefangenenziffer von rund 600 auf 750, die sich ergibt aus 
der Belegung der größeren Zellen mit 3 Mann ... Neben den übrigen 
Arbeiten läßt sich im Monat knapp nur noch ein Zellenbesuch machen!" 

Diese Stoßseufzer der im praktischen Dienst stehenden Beamten, 
Äußeqmgen, die sich noch beliebig vermehren ließen, beleuchten besser 
als lange Ausführungen die Widerstände, die sich der Durchführung 
einer individualisierenden Behandlung, ja selbst einem Strafvollzug in 
Stufen in unseren Gefangenenanstalten entgegenstellen. Man sollte er
warten, daß, bevor "Grundsätze" aufgestellt werden, nach denen die 
Freiheitsstrafen vollzogen werden sollen, die Voraussetzungen geschaffen 
worden wären, die es dem Strafanstaltsleiter ermöglichten, nach diesen 
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Schreibarbeit urn die Hauptsache in einer Strafanstalt, die Gefangenen, 
wenig oder gar nicht kummern; ihre wertvollen Krafte gehen dem Straf
vollzuge als solchem verloren!" Und der hochverdiente Direktor von Brau
weiler, JAROTZKy 501), meint: "Ich glaube, nicht zu viel zu sagen, wenn 
ich behaupte, daB die Direktoren im allgemeinen die Halfte bis zwei 
Drittel ihrer taglichen Dienstzeit auf die Erledigung ihrer Verwaltungs
geschafte verwenden mussen. DaB der ihm dann noch verbleibende Rest 
von taglich etwa 3 Stunden Dienstzeit nicht ausreicht, urn sich person
lich mit 500 Strafgefangenen in ausgiebiger und erfolgreicher Weise er
zieherisch zu beschaftigen, wird ohne weiteres einleuchten . . . Nimmt 
man, urn uberhaupt zu einem zahlenmaBigen Ergebnis zu kommen, an, 
daB der Direktor jeden Gefangenen monatlich einmal besucht, so bleiben 
fur diesen Zweck an den 25 Werktagen des Monats nur 75 Stunden oder 
4500 Minuten, das ist fur jeden Besuch nur 9 Minuten, verfiigbar. Es 
kann keinem Zweifel unterliegen, daB diese Zeit viel zu kurz ist, urn in 
ersprieBlicher Weise auf den Gefangenen einwirken zu konnen, auch 
wenn man berucksichtigt, daB bei einzelnen Gefangenen, deren Besserung 
entweder nicht notwendig oder nach menschlichem Ermessen vollig aus
sichtslos ist, die Besuchszeit abgekurzt und dafiir bei anderen, besonders 
besserungsbedurftigen und besserungsfahigen Gefangenen verlangert 
werden kann." Die Uberbelastung der Strafanstaltsleiter ist ja auch der 
Grund, warum sie bisher die erzieherische Arbeit - soweit uberhaupt 
davon die Rede sein kann - vielfach so gut wie ganz von sich abgewalzt 
und den Geistlichen zugeschoben haben, "da Seelsorger und Lehrer 
die einzigen sind, die Zeit zum Zellenbesuch haben; der Direktor 
und die Inspektionsbeamten haben mit Verwaltungsarbeiten reich
lich zu tun", meint der Gefangnisdirektor v. MICHAELIS828). Haben 
aber etwa die Seelsorger die erforderliche MuBe, sich den Gefangenen 
zu widmen ~ "Nach seiner Dienstanweisung" - schreibt der Straf
anstaltspfarrer AMBOS6) - "solI der Geistliche im Monat zweimal (!) 
einen Gefangenen in Einzelhaft besuchen. Zur Zeit lassen sich die 
beiden monatlichen Zellenbesuche nicht mehr ausfuhren, infolge der 
Erhohung der Gefangenenziffer von rund 600 auf 750, die sich ergibt aus 
der Belegung der groBeren Zellen mit 3 Mann ... Neben den ubrigen 
Arbeiten laBt sich im Monat knapp nur noch ein Zellenbesuch machen!" 

Diese StoBseufzer der im praktischen Dienst stehenden Beamten, 
AuBeqmgen, die sich noch belie big vermehren lieBen, beleuchten besser 
als lange Ausfiihrungen die Wid erstande , die sich der Durchfuhrung 
einer individualisierenden Behandlung, ja selbst einem Strafvollzug in 
Stufen in unseren Gefangenenanstalten entgegenstellen. Man sollte er
warten, daB, bevor "Grundsatze" aufgestellt werden, nach denen die 
Freiheitsstrafen vollzogen werden sollen, die Voraussetzungen gescha£fen 
worden waren, die es dem Strafanstaltsleiter ermoglichten, nach diesen 
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Grundsätzen zu handeln, d. h. daß die erforderliche Zahl. von ent
sprechend vorgebildeten Beamten eingestellt worden wäre. Davon ist 
jedoch gar keine Rede. Lediglich die Zahl der unteren Beamten ist ver
mehrt worden, so daß statt wie früher auf 20 jetzt auf 12 Gefangene etwa 
l Beamter kommt und in Hahnöfersand433) "immer l Woche Dienst, 
l Woche Freizeit ist"; die Vermehrung erfolgte aber nicht zum Zwecke 
einer vertieften Fürsorge für die Gefangenen, sondern war die l!'olge der 
Einführung des Achtstundentages. Die Zahl der Oberbeamten ist jedoch 
trotzvermehrter Arbeit annähernd die gleiche geblieben, und ihre Aus
bildung für die schwierige, eine gründliche psychologische und pädago
gische Kenntnis und Erfahrung voraussetzende Aufgabe ist ebenso un
zureichend wie sie das immer gewesen ist. Am bedenklichsten steht es 
aber anerkanntermaßen mit der Vorbildung der Aufseher. Dabei sind in 
vielen großen Anstalten auch heute noch gerade sie die einzigen Beamten, 
die mit dem Gefangenen in wirklich innige Berührung treten können. Daß 
auch künftig 50 vH Militäranwärter im Gefängnisdienst untergebracht 
werden müssen, ist- wie LIEPMANN694) auf der Versammlung der IKV. in 
Harnburg hervorhob - mit den Bestrebungen der Grundsätze unver
einbar; hatte doch schon WICHERN1347) den früheren Unteroffizier als un
geeignet zur Erziehung der Gefangenen erkannt. Mit Recht bezeichnete 
Oberlandgerichtsrat M.Ay79 2) die Schaffung einer geschulten subalternen 
Beamtenschaft als "die Hauptfrage unserer gesamten Reformbestre· 
bungen". Die Umstell~ng des in den Anschauungen des bisherigen Straf
vollzugs aufgewachsenen Aufsehers auf die neuen Bestrebungen ist jedoch 
begreiflicherweise fast aussichtslos. "Viele von den subalternen Beam
ten sind", wie MAY ausführt, "außerordentlich empört, wenn ich vor sie 
hintrete und sage: ,Ihr müßt noch geschult werden!', denn sie wissen 
das alles ja aus ihrer Praxis viel besser als der Theoretiker! Wir arbeiten 
da gegen den Widerstand dieser Kreise." 

Freilich verschließen sich auch die Reichsgrundsätze nicht der Ein
sicht, daß die Beamten für die von ihnen geforderte Aufgabe nicht aus
gebildet sind: § 9: Zum Strafanstaltsbeamten im Hauptamt soll nur be
stellt werden, wer für den Strafanstaltsdienst theoretisch und praktisch 
ausgebildet ist ... Die praktische Ausbildung soll eine gründliche Kennt
nis aller Zweige des Strafanstaltsdienstes und des Strafvollzuges ver
mitteln. Die theoretische Ausbildung soll sich insbesondere auf päd
agogische und psychiatrische ~ragen erstrecken, soweit sie für die Be
urteilung und Behandlung von Gefangenen von Bedeutung sind ... " 
Da~> Bedürfnis nach pädagogischer, psychologischer und psychiatrischer 
Ausbildung wird auch von Strafanstaltsbeamten selbst öfter betont. Die 
Forderung des italienischen Vorentwurfs, ausschließlich kriminal-sozio
logisch und -psychologisch geschulte Kräfte im Strafvollzuge zu ver
wenden, Berichte über die in amerikanischen Strafanstalten viel an-
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Grundsatzen zu handeln, d. h. daB die erforderliche Zahl< von ent
sprechend vorgebildeten Beamten eingestellt worden ware. Davon ist 
jedoch gar keine Rede. Lediglich die Zahl der unteren Beamten ist ver
mehrt worden, so daB statt wie fruher auf 20 jetzt auf 12 Gefangene etwa 
1 Beamter kommt und in Hahnofersand433) "immer 1 Woche Dienst, 
1 Woche Freizeit ist"; die Vermehrung erfolgte aber nicht zum Zwecke 
einer vertieften Fursorge fUr die Gefangenen, sondern war die Ifolge der 
Einfiihrung des Achtstundentages. Die Zahl der Oberbeamten ist jedoch 
trotz vermehrter Arbeit annahernd die gleiche geblieben, und ihre Aus
bildung fUr die schwierige, eine grundliche psychologische und padago
gische Kenntnis und Erfahrung voraussetzende Aufgabe ist ebenso un
zureichend wie sie das immer gewesen ist. Am bedenklichsten steht es 
aber anerkanntermaBen mit der Vorbildung der Au/seher. Dabei sind in 
vielen groBen Anstalten auch heute noch gerade sie die einzigen Beamten, 
die mit dem Gefangenen in wirklich innige Beruhrung treten konnen. DaB 
auch kunftig 50 vH Militaranwarter im Gefangnisdienst untergebracht 
werden mussen, ist - wie LIEPMANN694) auf der Versammlung der IKV. in 
Hamburg hervorhob - mit den Bestrebungen der Grundsatze unver· 
einbar; hatte doch schon WICHERN1347) den friiheren Unteroffizier als un
geeignet zur Erziehung der Gefangenen erkannt. Mit Recht bezeichnete 
Oberlandgerichtsrat MAy792) die Schaffung einer geschulten subalternen 
Beamtenschaft als "die Hauptfrage unserer gesamten Reformbestre
bungen". Die UmstelI~ng des in den Anschauungen des bisherigen Straf
vollzugs aufgewachsenen Aufsehers auf die neuen Bestrebungen ist jedoch 
begreiflicherweise fast aussichtslos. "Viele von den subalternen Beam
ten sind", wie MAy ausfUhrt, "auBerordentlich emport, wenn ich vor sie 
hintrete und sage: ,Ihr muBt noch geschult werden!', denn sie wissen 
das alles ja aus ihrer Praxis viel besser als der Theoretiker! Wir arbeiten 
da gegen den Widerstand dieser Kreise." 

Freilich verschlieBen sich auch die Reichsgrundsatze nicht der Ein
sicht, daB die Beamten fUr die von ihnen geforderte Aufgabe nicht aus
gebildet sind: § 9: Zum Strafanstaltsbeamten im Hauptamt soU nur be
stellt werden, wer fiir den Strafanstaltsdienst theoretisch und praktisch 
ausgebildet ist ... Die praktische Ausbildung soIl eine griindliche Kennt
nis aller Zweige des Strafanstaltsdienstes und des Strafvollzuges ver
mitteln. Die theoretische Ausbildung solI sich insbesondere auf piid
agogische und psychiatrische ~ragen erstrecken, soweit sie fiir die Be
urteilung mid Behandlung von Gefangenen von Bedeutung sind ... " 
Dal> Bediirfnis nach padagogischer, psychologischer und psychiatrischer 
Ausbildung wird auch von Strafanstaltsbeamten selbst ofter betont. Die 
Forderung des italienischen Vorentwurfs, ausschlieBlich kriminal-sozio
logisch und -psychologisch geschulte Krafte im StrafvolIzuge zu ver
wenden, Berichte uber die in amerikanischen Strafanstalten viel an-
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gewendete Einet-Simonsehe Methode - die übrigens lediglich über die 
Intelligenz, nicht über das Wesen, über Charakter und Temperament des 
Gefangenen Aufschluß zu geben vermag - haben auch in Deutschland 
das Interesse an einer Vorbildung der Strafanstaltsbeamten in diesen 
Wissensgebieten geweckt. Wie sollen sich aber die Strafanstaltsleiter 
diese theoretische Ausbildung, die sich "insbesondere auf pädagogische 
und psychiatrische Fragen erstrecken" soll, erwerben? Etwa dadurch, 
daß der Pädagoge und der Psychiater in 14tägigen Kursen einige "inter
essante Fälle" demonstriert oder einige Vorlesungen aus seinem Wissens
gebiete hält-? Was wäre damit erzielt? Bei der Auslese der Hörer viel
leicht eine Ahnung von der Mannigfaltigkeit psychopathologischer Er
scheinungen und der unendlichen Schwierigkeiten ihrer Beurteilung; bei 
der großen Masse aber eine Halbbildung, die bedenklicher ist als völlige 
Unkenntnis. Eine flüchtige Belehrung in Kursen vermag jedenfalls dem 
Strafanstaltsbeamten nicht mehr als einen ganz oberflächlichen Einblick 
in die pädagogischen und psychologischen Probleme zu geben, die "für 
die Beurteilung und Behandlung der Gefangenen von Bedeutung sind". 
Ebensowenig erwarte ich von den Schnellkursen für die subalternen Be
amten. Unbedingt zu billigen ist, daß man "ihre allgemeine Bildung" 
zu heben sucht; die Ausbildung "in der Geschichte des Strafvollzugs, 
dem Bau und die Einrichtung von Gefängnissen, den Zweck der Strafe, 
die Formen des Strafvollzugs, über Verbrechensursachen und Verbrechens
bekämpfung, Beurteilung und Behandlung von Gefangenen usw." 236) 

wird sich jedoch bei der meist dürftigen allgemeinen Bildung der Schüler 
stark an der Oberfläche halten müssen und die mangelhafte Vorbereitung 
der Aufseher nicht nachzuholen vermögen. In klarer Erkenntnis der 
Überbürdung der Oberbeamten und der mangelhaften Eignung der "Auf
sichtsbeamten" für die pädagogische Beeinflussung der Gefangenen hat 
man an einigen Strafanstalten, z. B. in Thüringen, Fürsorger eingestellt. 
FREDE 1388) meint zwar vorsichtig, was für Erfolge damit erzielt wurden, 
werde sich erst in 10 Jahren offenbaren, nachdem man entlassene Ge
fangene längere Zeit in ihrem weiteren Schicksal in der Freiheit be
obachtet habe. Immerhin steht für ihn jetzt schon fest: "Der Strafvoll
zug in Stufen steht und fällt mit der Einstellung von besonderen, er
zieherisch veranlagten und ausgebildeten Erziehern." 

Übrigens hat die Züchtung einer medizinischen Halbbildung bei den 
Beamten schon hier und da wunderliche Blüten gezeitigt. So führte ein 
eifriger Strafanstaltslehrer 1005), gestützt auf die verworrenen Theorien 
einiger unbekannter Heilkünstler, die "Atmiatrie", mit andern Worten 
das Tiefatmen, als neue Methode zur "Steigerung der Willenskraft und 
Lebensenergie" in eine Strafanstalt ein und glaubt, "gerade beinervösen 
Gefangenen und selbst bei sogenannten Psychopathenganz einschneidende 
Erfolge erzielt zu haben". Und auch in dem erst kürzlich aus der Feder eines 
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gewendete Binet-Simonsche Methode - die iibrigens lediglich iiber die 
Intelligenz, nicht iiber das Wesen, iiber Charakter und Temperament des 
Gefangenen AufschluB zu geben vermag - haben auch in Deutschland 
das Interesse an einer Vorbildung der Strafanstaltsbeamten in diesen 
Wissensgebieten geweckt. Wie sollen sich aber die Strafanstaltsleiter 
diese theoretische Ausbildung, die sich "insbesondere auf padagogische 
und psychiatrische Fragen erstrecken" solI, erwerben? Etwa dadurch, 
daB der Padagoge und der Psychiater in 14tagigen Kursen einige "inter
essante FaIle" demonstriert oder einige Vorlesungen aus seinem Wissens
gebiete halt-? Was ware damit erzielt? Bei der Auslese der Horer viel
leicht eine Ahnung von der Mannigfaltigkeit psychopathologischer Er
scheinungen und der unendlichen Schwierigkeiten ihrer Beurteilung; bei 
der groBen Masse aber eine Halbbildung, die bedenklicher ist als vollige 
Unkenntnis. Eine fliichtige Belehrung in Kursen vermag jedenfalls dem 
Strafanstaltsbeamten nicht mehr als einen ganz oberflachlichen Einblick 
in die padagogischen und psychologischen Probleme zu geben, die "fiir 
die Beurteilung und Behandlung der Gefangenen von Bedeutung sind". 
Ebensowenig erwarte ich von den Schnellkursen fiir die subalternen Be
amten. Unbedingt zu billigen ist, daB man "ihre allgemeine Bildung" 
zu heben sucht; die Ausbildung "in der Geschichte des Strafvollzugs, 
dem Bau und die Einrichtung von Gefangnissen, den Zweck der Strafe, 
die Formen des Strafvollzugs, iiber Verbrechensursachen und Verbrechens
bekampfung, Beurteilung und Behandlung von Gefangenen usw." 236) 

wird sich jedoch bei der meist diirftigen allgemeinen Bildung der SchUler 
stark an der Oberflache halten miissen und die mangelhafte Vorbereitung 
der Aufseher nicht nachzuholen vermogen. In klarer Erkenntnis der 
Uberbiirdung der Oberbeamten und der mangelhaften Eignung der "Auf
sichtsbeamten" fiir die padagogische Beeinflussung der Gefangenen hat 
man an einigen Strafanstalten, z. B. in Thuringen, Fiirsorger eingestellt. 
FREDE 1388) meint zwar vorsichtig, was fiir Erfolge damit erzielt wurden, 
werde sich erst in lO Jahren offenbaren, nachdem man entlassene Ge
fangene langere Zeit in ihrem weiteren Schicksal in der Freiheit be
obachtet habe. Immerhin steht fUr ihn jetzt schon fest: "Der Strafvoll
zug in Stufen steht und fallt mit der Einstellung von besonderen, er
zieherisch veranlagten und ausgebildeten Erziehern." 

Ubrigens hat die Ziichtung einer medizinischen Halbbildung bei den 
Beamtim schon hier und da wunderliche Bliiten gezeitigt. So fiihrte ein 
eifriger Strafanstaltslehrer 1005), gestiitzt auf die verworrenen Theorien 
einiger unbekannter Heilkiinstler, die "Atmiatrie", mit andern Worten 
das Tiefatmen, als neue Methode zur "Steigerung der Willenskraft und 
Lebensenergie" in eine Strafanstalt ein undglaubt, "gerade beinervosen 
Gefangenen und selbst bei sogenannten Psychopathenganz einschneidende 
Erfolge erzielt zu haben". Und auch in dem erst kiirzlich aus der Feder eines 
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sehr verdienstvollen Strafanstaltsleiters erschienenen "Leitfaden über 
Gefängniskunde'' 830) wird in dem Kapitel ,,belehrender ärztlicher An
schauungsunterricht" gelehrt: "Böse, straffällige Gesinnungen haben im 
Gehirn entsprechende antisoziale Nerven, die den Willen zum Bösen be
einflussen"; und es ist dem Verfasser "erklärlich, wenn z. B. ein gewisser 
Mensch etwa im Pubertätsalter sich längere Zeit in einem durchseuchten 
Milieu aufhält, daß dann die Entwicklung der sogenannten Assoziations
fasern, die im Gehirn die Ganglienzellen der Großhirnrinde miteinander 
verbinden, und auf deren Gesundheit und. Ordnung die Intelligenz be
ruht, in eigentümlicher Weise gestört wird, so daß der Weg zum Gesetz
widrigen sich ihm erschließt"; durch belehrenden Unterricht, sogenannte 
Orthoneuromie "sollen die unsozialen Nervenstränge oder Knoten mit 
der Zeit verkümmern"; Trinkern und Rauchern sollte man die Genüsse 
nicht ganz entziehen, "dahingegen seine diesbezüglichen entarteten 
Nervenzellen umbilden, damit sie mäßigen Genüssen in 'Zukunft die
nen" usw. Mag auch die Strafvollzugsliteratur nicht gerade auf einem 
hohen Niveau stehen, so kann ich doch dem Leiter des preußischen Ge
fängniswesens nicht beipflichten, der den Leitfaden "zu dem Besten, was 
in neuererZeitüber den St.rafvollzug geschrieben wurde", rechnet, und 
noch weniger verstehen, daß der Fachvorstand der deutschen Gefängnis
und Strafanstaltsoberbeamten ihn zur Anschaffung auf Staatskosten 
empfiehlt und meint, "es sei eigentlich selbstverständliche Pflicht eines 
jeden Mitgliedes, für die Verbreitung des'Werkes zu sorgen". Der Ver
fasser selbst meint zwar, daß sein "belehrender ärztlicher Unterricht" 
"zweckmäßige Gedanken" seien, "geboren von dem ewigen Jungbrunnen 
des realen Lebens". Ich halte sie für ein belehrendes Beispiel für die Ver
wirrung, die in dem Kopfe eines im übrigen anerkannt tüchtigen Straf
vollzugsbeamten durch oberflächlichen Unterricht erzeugt werden kann. 
Man wird mir zugeben, daß dem Strafvollzug mit einem solchen "Wissen" 
nicht gedient ist. Der bisherige Weg, die Straf~;tnstaltsbeamten in ihre 
neuen Aufgaben einzuführen, ist daher offenbar nicht der richtige. 

Meine Herren! Fassen wir unser Urteil über die Fortschritte, die in 
den Reichsgrundsätzen niedergelegt sind, zusammen, so werden wir die 
Überlegenheit des Strafvollzuges in Stufen gegenüber dem bisherigen 
Über-einen-Leisten-schlagen rückhaltlos anerkennen müssen: er bricht 
mit der ungeheuren Überschätzung der Einzelhaft als dem Allheilmittel 
für den Gefangenen; er sucht andererseits der schädigenden Wirkung der 
Gemeinschaftshaft entgegenzuwirken, indem er die Gefangenen nach 
ihrem äußeren Verhalten in Gruppen ordnet und zu nutzbringender 
Arbeit anhält; er übt auf den Aufseher einen gewissen Druck aus, sich 
mit den Gefangenen zu beschäftigen, um ihre zweckmäßige Verteilung 
einigermaßen zu ermöglichen; er scheidet, wenn auch mehr oder weniger 
nach äußeren Ge~::ichtspunkten, die Böcke von den Schafen und hebt die 
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sehr verdienstvollen Strafanstaltsleiters erschienenen "Leitfaden iiber 
Gefangniskunde" 830) wird in dem Kapitel "belehrender arztlicher An
schauungsunterricht" gelehrt: "Bose, straffallige Gesinnungen haben im 
Gehirn entsprechende antisoziale Nerven, die den Willen zum Bosen be
einflussen"; und es ist dem Verfasser "erklarlich, wenn z. B. ein gewisser 
Mensch etwa im Pubertatsalter sich langere Zeit in einem durchseuchten 
Milieu aufhalt, daB dann die Entwicklung der sogenannten Assoziations
fasern, die im Gehirn die Ganglienzellen der GroBhirnrinde miteinander 
verbinden, und auf deren Gesundheit und.Ordnung die Intelligenz be
ruht, in eigentiimlicher Weise gestort wird, so daB der Weg zum Gesetz
widrigen sich ihm erschlieBt" ; durch belehrenden Unterricht, sogenannte 
Orthoneuromie "sollen die unsozialen Nervenstrange oder Knoten mit 
der Zeit verkiimmern"; Trinkern und Rauchern sollte man die Geniisse 
nicht ganz entziehen, "dahingegen seine diesbeziiglichen entarteten 
Nervenzellen umbilden, damit sie maBigen Geniissen in 'Zukunft die
nen" usw. Mag auch die Strafvollzugsliteratur nicht gerade auf einem 
hohen Niveau stehen, so kann ich doch dem Leiter des preuBischen Ge
fangniswesens nicht beipflichten, der den Leitfaden "zu dem Besten, was 
in neuerer Zeit iiber den St,rafvollzug geschrieben wurde", rechnet, und 
noch weniger verstehen, daB der Fachvorstand der deutschen Gefangnis
und Strafanstaltsoberbeamten ihn zur Anschaffung auf Staatskosten 
empfiehlt und meint, "es sei eigentlich selbstverstandliche Pflicht eines 
jeden Mitgliedes, fUr die Verbreitung des'Werkes zu sorgen". Der Ver
fasser selbst meint zwar, daB sein "belehrender arztlicher Unterricht" 
"zweckmaBige Gedanken" seien, "geboren von dem ewigen Jungbrunnen 
des realen Lebens". lch halte sie fUr ein belehrendes Beispiel fUr die Ver
wirrung, die in dem Kopfe eines im iibrigen anerkannt tiichtigen Straf
vollzugsbeamten durch oberflachlichen Unterricht erzeugt werden kann. 
Man wird mir zugeben, daB dem Strafvollzug mit einem solchen "Wissen" 
nicht gedient ist. Der bisherige Weg, die Strafl;tnstaltsbeamten in ihre 
neuen Aufgaben einzufiihren, ist daher offenbar nicht der richtige. 

Meine Herren! Fassen wir unser Urteil iiber die Fortschritte, die in 
den Reichsgrundsatzen niedergelegt sind, zusammen, so werden wir die 
"Oberlegenheit des Strafvollzuges in Stufen gegeniiber dem bisherigen 
"Ober-einen-Leisten-schlagen riickhaltlos anerkennen miissen: er bricht 
mit der ungeheuren "Oberschatzung der EinzeIhaft als dem AlIheilmittel 
fUr den Gefangenen; er sucht andererseits der schadigenden Wirkung der 
Gemeinschaftshaft entgegenzuwirken, indem er die Gefangenen nach 
ihrem auBeren Verhalten in Gruppen ordnet und zu nutzbringender 
Arbeit anhalt; er iibt auf den Aufseher einen gewissen Druck aus, sich 
mit den Gefangenen zu beschiiftigen, um we zweckmaBige Verteilung 
einigermaBen zu ermoglichen; er scheidet, wenn auch mehr oder weniger 
nach auBeren GeE:ichtspunkten, die Boeke von den Schafen und hebt die 
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Disziplin. Daß aber auch dem Strafvollzug in Stufen sehr erhebliche 
Mängel anhaften, wird jeder zugeben müssen, der die gründliche Kennt
nis der Persönlichkeit des Gefangenen und die Berücksichtigung seiner 
individuellen Eigenart als Voraussetzung für seine Behandlung und Er
ziehung betrachtet. Dieser Aufgabe kann das Progressivsystem nicht 
gerecht werden, da es bewußt auf eine Individualisierung verzichtet -
unter den gegenwärtigen Verhältnissen auch verzichten muß - und die 
Einstufung der Gefangenen nach oberflächlichen Gesichtspunkten, nach 
ihrem ordnungsmäßigen Verhalten vornimmt. Ganz richtig sieht 
BoNDY118) das Wesen dieses Strafvollzugsystems darin, daß es an den 
Egoismus des Gefangenen appelliere, indem es diesem Vorteile, Ver
günstigungen und Annehmlichkeiten gewähre, die größer sind als die Lust
gefühle, die ihnen aus schrankenloser Betätigung ihrer schlechten Triebe 
durch Gemeinheiten, Faulheit, Ungehorsam usw. erwachsen. Gewöhnung 
an Zucht und Ordnung in der Strafanstalt könne jedoch den Menschen 
nicht zum sittlichen Leben in der Freiheit erziehen, und BoNDY fürchtet 
daher, daß die Enttäuschung über die Mißerfolge, die die Anwendung dieses 
Systems mit Notwendigkeit nach sich ziehen müsse, den Strafvollzug in 
Stufen und damit auch den Erziehungsgedanken diskreditieren werde. 
Daß alle Bestimmungen über Berücksichtigung der Persönlichkeit, Er
wecken und Stählen des Willens zu geordneter Lebensführung, Ge
wöhnung an Selbständigkeit und Verantwortung usw. nicht imstande 
sein werden, die erstrebte "innere Wandlung" im Gefangenen zu erzielen, 
steht auch für mich solange fest, als nicht ein Neubau unseres Straf
vollzugs erfolgt ist, dem selbst seine Grundmauern zum Opfer fallen 
müßten. Doch davon wird später zu reden sein. 

Über die Frage, wie sich der vermindert Zurechnungsfähige in den 
Strafvollzug in Stufen einfügen wird, werde ich in einem anderen Zu
sammenhange sprechen. 

X VI. V orle~ung. 
Die geistig abnormen Rechtsbrecher in der lrrenfürsorge. -Das Anwachsen der 

geisteskranken und psychopathischen Verbrecher in den Irrenanstalten und seine 
Ursachen. - Erfahrungen mit den kriminellen Insassen der Heil. und Pflege
anstalten.-Das Scheitern des sogenannten no restraint-und open door-Systems. 

Meine Herren! In den letzten Vorlesungen war die Rede von den 
Schwierigkeiten, die den Strafanstaltsärzten bei der Behandlung und 
Verpflegung der psychopathischen Verbrecher in den Irrenadnexen und 
Minderwertigenabteilungen erwachsen waren. Die Vermutung liegt nahe, 
daß diese Mißstände überwiegend dem System zur Last zu legen seien, 
daß der Strafanstaltscharakter, den diese Anstalten schwer werden ab-
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Disziplin. DaB aber auch dem Strafvollzug in Stufen sehr erhebliche 
Mangel anhaften, wird jeder zugeben mussen, der die grundliche Kennt
nis der Personlichkeit des Gefangenen und die Berucksichtigung seiner 
individuellen Eigenart als Voraussetzung fUr seine Behandlung und Er
ziehung betrachtet. Dieser Aufgabe kann das Progressivsystem nicht 
gerecht werden, da es bewuBt auf eine Individualisierung verzichtet -
unter den gegenwartigen Verhaltnissen auch verzichten muB - und die 
Einstufung der Gefangenen nach oberflachlichen Gesichtspunkten, nach 
ihrem ordnungsmaBigen Verhalten vornimmt. Ganz richtig sieht 
BONDy118) das Wesen dieses Strafvollzugsystems darin, daB es an den 
Egoismus des Gefangenen appelliere, indem es diesem Vorteile, Ver
gunstigungen und Annehmlichkeiten gewahre, die groBer sind als die Lust
gefUhle, die ihnen aus schrankenloser Betatigung ihrer schlechten Triebe 
durch Gemeinheiten, Faulheit, Ungehorsam usw. erwachsen. Gewohnung 
an Zucht und Ordnung in der Strafanstalt konne jedoch den Menschen 
nicht zum sittlichen Leben in der Freiheit erziehen, und BONDY fUrchtet 
daher, daB die Enttausch ung u ber die MiBerfolge, die die Anwend ung dieses 
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DaB aIle Bestimmungen uber Berucksichtigung der Personlichkeit, Er
wecken und Stahlen des Willens zu geordneter Lebensfuhrung, Ge
wohnung an Selbstandigkeit und Verantwortung usw. nicht imstande 
sein werden, die erstrebte "innere Wandlung" im Gefangenen zu erzielen, 
steht auch fur mich solange fest, als nicht ein Neubau unseres Straf
vollzugs erfolgt ist, dem selbst seine Grundmauern zum Opfer fallen 
muBten. Doch davon wird spater zu reden sein. 

Uber die Frage, wie sich der vermindert Zurechnungs!dhige in den 
Strafvollzug in Stufen einfUgen wird, werde ich in einem anderen Zu
sammenhange sprechen. 
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Die geistig abnormen Rechtsbrecher in der lrrenfursorge. - Das Anwachsen der 

geisteskranken und psychopathischen Verbrecher in den Irrenanstalten und seine 
Ursachen. - Erfahrungen mit den kriminellen Insassen der Heil· und Pflege
anstalten.-Das Scheitern des sogenannten no restraint- und open door-Systems. 

Meine Herren! In den letzten Vorlesungen war die Rede von den 
Schwierigkeiten, die den Strafanstaltsarzten bei der Behandlung und 
Verpflegung der psychopathischen Verbrecher in den Irrenadnexen und 
Minderwertigenabteilungen erwachsen waren. Die Vermutung liegt nahe, 
daB diese MiBstande uberwiegend dem System zur Last zu legen seien, 
daB der Strafanstaltscharakter, den diese Anstalten schwer werden ab-
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streifen können, die Ungeschicklichkeiten eines mangelhaft ausgebildeten 
Aufseherpersonals, die unzureichende l!'ürsorge durch einen nur neben
amtlich angestellten, bisweilen nicht einmal psychiatrisch ausgebildeten 
Arzt für die schlimmen Erfahrungen verantwortlich zu machen seien. 
Die Frage: ist das Scheitern einer humanen Irrenfürsorge bei den psycho
pathischen Kriminellen auf das Subjekt oder das Objekt, auf die Ein
richtungen und ihr Personal oder auf die Kranken selbst zurückzu
führen? bedarf daher noch der näheren Prüfung. Dazu solleri uns die Er
fahrungen dienen, die man mit den krankhaften Verbrechern in unseren 
Heil- und Pflegeanstalten machte. 

Meine Herren! Das starke Anwachsen unserer Irrenanstalten ist 
weniger auf eine Zunahme der Geisteskranken zurückzuführen als viel
mehr auf ihre zunehmende Fürsorgebedürftigkeit. Der wachsende Wohl
stand und der Ausbau unserer sozialen Einrichtungen, des Kranken
kassen- und Versicherungswesens, die zunehmende Verbreitung psy
chiatrischer Kenntnisse unter den Ärzten und die Fortschritte in der Er
kennung wenig sinnfällig auftretender Seelenstörungen, der Ausbau 
unserer alten Irrenhäuser zu modernen Krankenanstalten und das Zu
rücktreten der Scheu vor ihnen, die Entwicklung des Verkehrs und die 
Erleichterung der Aufnahmebedingungen, die Zunahme der städtischen 
und industriellen zuungunsten der ländlichen und landwirtschaftlichen 
Bevölkerung, die dadurch bedingte Komplikation des wirtschaftlichen 
Lebens und die steigenden Anforderungen, die an die Leistungs- und An
passungsfähigkeit des Einzelnen gestellt werden - alle diese Tatsachen 
wirkten in der gleichen Richtung und führten in den letzten Jahrzehnten 
vor dem Kriege zu einer gewaltigen Vermehrung und Vergrößerung 
unserer Heil- und Pflegeanstalten. Schon ein Blick in die Kranken
journale der achtziger Jahre läßt uns den Eindruck gewinnen, daß man 
sich damals weit schwerer als später entschloß, einen Kranken in die 
Irrenanstalt zu verbringen, und daß der Kreis der geistigen Störungen im 
Sinne der Irrenpflege weit enger war als gegenwärtig. Stürmische Psy
chosen, die heute sofort nach ihrem Ausbruch Gegenstand der Behand
lung in geschlossenen Anstalten werden, heilten in der Freiheit oder in 
der Irrenzelle des Spitals, und bei schleichend sich entwickelnden Seelen
störungen kam die Aufnahme des Kranken erst dann in Frage, wenn 
seine Behandlung in der häuslichen Umgebung ganz undurchführbar 
wurde. Personen, deren geistige Regelwidrigkeiten sich lediglich in an
geborenen oder erworbenen charakterlichen oder intellektuellen Mängeln 
ohne sinnfällige psychotische Störungen äußerten, fanden weit seltener 
als gegenwärtig Aufnahme in der geschlossenen Irrenanstalt. Die Son
derlinge, Hypochonder, Lumpen und Trottel der Mitte des vorigen Jahr
hunderts sind in zunehmendem Maße als Hebephrene, Psychopathen, 
Alkoholiker und Imbezille in irrenärztliche Fürsorge genommen worden. 
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chiatrischer Kenntnisse unter den Arzten und die Fortschritte in der Er
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unserer Heil- und Pflegeanstalten. Schon ein Blick in die Kranken
journale der achtziger Jahre laBt uns den Eindruck gewinnen, daB man 
sich damals weit schwerer als spater entschloB, einen Kranken in die 
Irrenanstalt zu verbringen, und daB der Kreis der geistigen Storungen im 
Sinne der Irrenpflege weit enger war als gegenwartig. Stiirmische Psy
chosen, die heute sofort nach ihrem Ausbruch Gegenstand der Behand
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der Irrenzelle des Spitals, und bei schleichend sich entwickelnden Seelen
storungen kam die Aufnahme des Kranken erst dann in Frage, wenn 
seine Behandlung in der hauslichen Umgebung ganz undurchfiihrbar 
wurde. Personen, deren geistige Regelwidrigkeiten sich lediglich in an
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"Und wie man in der Aufnahme dieser Elemente freier wurde, so wurde 
man rigoroser in ihrer Entlassung. War früher für die Verwahrung eines 
Geisteskranken ausschließlich die Notwendigkeit einer ärztlichen Be
handlung maßgebend, so traten allmählich soziale Erwägungen hinzu: 
man machte die Entlassung eines Kranken davon abhängig, ob er in der 
Freiheit aus eigener Kraft oder wenigstens unter Fürsorge seiner An
gehörigen bestehen könne, ohne zu verwahrlosen oder gegen die öffent
liche Ordnung und Sittlichkeit zu verstoßen. Die :Folge dieser erweiterten 
Anstaltsfürsorge war die Anhäufung von Kranken in unseren Heil- und 
Pflegehäusern, die der ärztlichen Behandlung in engerem Sinne kaum 
bedurften und vorwiegend oder ausschließlich aus sozialen Rücksichten 
verwahrt wurden, von Personen ohne sinnfällige geistige Störungen, 
ohne grobe angeborene oder erworbene Defekte, die sich wegen störender 
oder lästiger krankhafter Eigenschaften, wegen ihrer mangelhaften An
passungsfähigkeit an die öffentliche Ordnung und ihrer Neigung zu Über
griffen und Rechtsbrüchen aller Art nicht in unser modernes, kompli
ziertes Staatswesen einzufügen vermochten. Man konnte sich zu der 
Zurückhaltung dieser Elemente um so eher entschließen, als in die gleiche 
Zeit die Entwicklung unserer mit umfangreichen landwirtschaftlichen 
B~trieben verbundenen Heil- und Pflegeanstalten fiel, und die Arbeits
kraft dieser unter Leitung und Aufsicht oft wohlleistungsfähigen Kran
ken nicht mehr brachzuliegen brauchte, ihre Ausnutzung vielmehr im 
Interesse der Rentabilität des Anstaltsbetriebes lag. Ja, die Ziffer dieser 
im wesentlichen aus sozialen Rücksichten zurückgehaltenen Kranken 
war vor dem Weltkriege in einigen Anstalten in einer Weise gestiegen, 
die sich von allgemeineren Gesichtspunkten kaum noch rechtfertigen ließ. 

Von den aus sozialen Gründen in den Heil- und Pflegeanstalten 
untergebrachten Kranken interessieren uns hier nur diejenigen, die 
wegen ihrer kriminellen Gefährlichkeit ihrer Freiheit beraubt wurden. 
Je nachdem eine Irrenanstalt ihre Kranken aus ländlichen Bezirken oder 
.aus der Großstadt aufnimmt und je nach dem Einfluß, den rein soziale Er
wägungen und Rücksichten auf die Entscheidungen des jeweiligen Arztes 
über die Verwahrung der Kranken ausüben, ist die Zahl der Kriminellen in 
·dem Krankenbestande erheblichen Schwankungen unterworfen. Beispiels
weise waren an einem Stichtage kurz vor dem Kriege von den 54 in der 
psychia trisehen Klinik in H eidelberg1360) befindlichen männlichen Kranken 
nicht weniger als 32 (59,3 vH), und zwar 19 von ihnen ernstlich vor
bestraft. Etwa zu gleicher Zeit betrug in der badischen Heil- und Pflege
anstalt Wiesloch die Zahl der vorbestraften Männer 124 von 461, also 
29 vH; im Dezember 1910 waren von 571 männlichen Kranken 163 
= 28,5 vH vorbestraft, von diesen waren 71,8 vH Rückfalls- und Ge
wohnheitsverbrecher. In sämtlichen badischen Heil- und Pflegeanstalten 
:.zusammen befanden sich unter 1774 männlichen Kranken 348 = 19,95vH 
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"Und wie man in der Aufnahme dieser Elemente freier wurde, so wurde 
man rigoroser in ihrer Entlassung. War friiher fiir die Verwahrung eines 
Geisteskranken ausschlieBlich die Notwendigkeit einer arztlichen Be
hand lung maBgebend, so traten allmahlich soziale Erwagungen hinzu: 
man machte die Entlassung eines Kranken davon abhangig, ob er in der 
Freiheit aus eigener Kraft oder wenigstens unter Fiirsorge seiner An
gehorigen bestehen konne, ohne zu verwahrlosen oder gegen die offent
liche Ordnung und Sittlichkeit zu verstoBen. Die 1<'olge dieser erweiterten 
Anstaltsfiirsorge war die Anhaufung von Kranken in unseren Heil- und 
Pflegehausern, die der arztlichen Behandlung in engerem Sinne kaum 
bedurften und vorwiegend oder ausschlieBlich aus sozialen Riicksichten 
verwahrt wurden, von Personen ohne sinniallige geistige Storungen, 
ohne grobe angeborene oder erworbene Defekte, die sich wegen storender 
oder lastiger krankhafter Eigenschaften, wegen ihrer mangelhaften An
passungsfahigkeit an die offentliche Ordnung und ihrer Neigung zu Uber
griffen und Rechtsbriichen aller Art nicht in unser modernes, kompli
ziertes Staatswesen einzufiigen vermochten. Man konnte sich zu der 
Zuriickhaltung dieser Elemente urn so eher entschlieBen, als in die gleiche 
Zeit die Entwicklung unserer mit umfangreichen landwirtsohaftlichen 
B~trieben verbundenen Heil- und Pflegeanstalten fiel, und die Arbeits
kraft dieser unter Leitung und Aufsicht oft wohlleistungsiahigen Kran
ken nicht mehr brachzuliegen brauchte, ihre Ausnutzung vielmehr im 
Interesse der Rentabilitat des Anstaltsbetriebes lag. Ja, die Ziffer dieser 
im wesentlichen aus sozialen Riicksichten zuriickgehaltenen Kranken 
war vor dem Weltkriege in einigen Anstalten in einer Weise gestiegen, 
die sich von allgemeineren Gesichtspunkten kaum noch rechtfertigen lieB. 

Von den aus sozialen Griinden in den Heil- und Pflegeanstalten 
untergebrachten Kranken interessieren uns hier nur diejenigen, die 
wegen ihrer kriminellen Gefahrlichkeit ihrer Freiheit beraubt wurden. 
Je nachdem eine Irrenanstalt ihre Kranken aus landlichen Bezirken oder 
.aus der GroBstadt aufnimmt und je nach dem EinfluB, den rein soziale Er
wagungen und Riicksichten auf die Entscheidungen des jeweiligen Arztes 
iiberdie Verwahrung der Kranken ausiiben, ist die Zahl der Kriminellen in 
,dem Krankenbestande erheblichen Schwankungen unterworfen. Beispiels
weise waren an einem Stichtage kurz vor dem Kriege von den 54 in del' 
psychia trischen Klinik in H eidelberg1360) befindlichen mannlichen Kranken 
nicht weniger als 32 (59,3 vH), und zwar 19 von ihnen ernstlich vor
bestraft. Etwa zu gleicher Zeit betrug in der badischen Heil- und Pflege
anstalt Wiesloch die Zahl der vorbestraften Manner 124 von 461, also 
29 vH; im Dezember 1910 waren von 571 mannlichen Kranken 163 
= 28,5 vH vorbestraft, von diesen waren 71,8 vH Riickfalls- und Ge
wohnheitsverbrecher. In samtlichen badischen Heil- und Pflegeanstalten 
:.zusammen befanden sich unter 1774 mannlichen Kranken 348 = 19,95vH 

Wilmanns, Znrechmmgsfiihigkeit. 12 
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Vorbestrafte. Nicht weniger als 284 = 81 vH waren davon mehrfach 
kriminell geworden, 261 waren Gewohnheitsverbrecher. KuNDT628) stellte 
in den bayrischen Landesanstalten die Zahlen zusammen, "welche das 
Verhältnis wiedergeben zwischen den überhaupt Kriminellen und den 
vielfach Kriminellen, bezogen auf den Durchschnittsbestand der Männer
abteilungen". Sie finden sie in der Tabelle 30 dargestellt. 

Tabelle 30. Verhältnis zwischen den einfach Krimi
nellen und vielfach Kriminellen, bezogen auf den 
Durchschnittsbestand der Männerahteilungen bay
risc)aer Heil- u. Pflegeanstalten am l. Januar 1910: 

Eglfing 
Gabersee .. 
Deggendorf 
Regensburg. 
Bayreuth 
Kutzenberg . 
Erlangen .. 
Ansbach .. 
Werneck .. 
Kaufheuren . 
Klingenmünster 

23,5 vH und 
13,6 vH 
31,4 vH 
20,5vH 
11,3 vH 
36,0 vH 
20,6vH 
18,8 vH 
17,2 vH 
20,2vH 
9,7vH 

11,6 vH 
6,0vH 

14,1 vH 
10,3 vH 

1,1 vH 
20,2vH 
6,8vH 
6,4vH 
4,3vH 
7,9vH 
3,6vH 

Besonders hoch ist die Kriminalität in den Irrenanstalten der Groß
städte. Im Jahre 1908/09 waren unter 475 männlichen Erstaufnahmen 
der Frankfurter Irrenanstalt35) 221 = 46 vH Vorbestrafte, der gleiche 
Prozentsatz fand sich bei 479 Aufnahmen des Jahres 1909/10. Im 
ersten Berichtsjahre waren von diesen 62 = 29 vH mehr als fünfmal vor
bestraft, im zweiten sogar 75 = 33 vH. In beiden Jahren waren 10 vH 
ehemalige Zuchthäusler. Weit ungünstiger noch lagen die Verhältnisse in 
den Berliner Anstalten 1276). Von den neu aufgenommenen männlichen 
Kranken waren im Berichtsjahre 1912/13 an der Irrenanstalt Dalldorf 
36,3 vH, in Herzberge 46,2 vH, in Buch 65,2vH und in der Epileptiker
anstalt W uhlgarten gar 65,5 v H vorbestraft. Von 3954 im Berichtsjahre neu 
aufgenommenen männlichen Kranken waren 2079 = 52,5 vH bereits mit. 
dem Strafgesetz in Konflikt gekommen. Dabei handelte es sich keines
wegs überwiegend um Bagatellkriminalität, sondern zu einem nicht un
erheblichen Teil um schwere und gewohnheitsmäßige Verbrechen. 
Näheres ist aus den Tabellen 31, 32 und 33 zu ersehen. 

Das Verhältnis der Bestraften zu den "Cnbestraften wird noch un
günstiger, wenn man berücksichtigt, daß die mehrfach aufgenommenen 
Kranken (von 2315 in Herzberge aufgenommenen Kranken wurden 608. 
ein- bis achtmal wieder eingeliefert!) nur einmal gezählt wurden, und daß 
auch vor dem Kriege die Strafregisterauszüge vielfach lückenhaft und 
unzuverlässig waren, so daß bei 221 Männern Bestrafungen fraglich 
waren. 
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Vorbestrafte. Nicht weniger als 284 = 81 vH waren davon mehrfach 
kriminellgeworden, 261 waren Gewohnheitsverbrecher. KUNDT628) stellte 
in den bayrischen Landesanstalten die Zahlen zusammen, "welche das 
Verhaltnis wiedergeben zwischen den uberhaupt Kriminellen und den 
vielfach Kriminellen, bezogen auf den Durchschnittsbestand der Manner
abteilungen". Sie finden sie in der Tabelle 30 dargestellt. 
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Besonders hoch ist die Kriminalitat in den lrrenanstalten der Grof3-
stiidte. 1m Jahre 1908/09 waren unter 475 mannlichen Erstaufnahmen 
der Frankfurter Irrenanstalt35) 221 = 46 vH Vorbestrafte, der gleiche 
Prozentsatz fand sich bei 479 Aufnahmen des Jahres 1909/10. 1m 
ersten Berichtsjahre waren von diesen 62 = 29 vH mehr als fiinfmal vor
bestraft, im zweiten Bogar 75 = 33 vH. In beiden Jahren waren 10 vH 
ehemalige Zuchthausler. Weit ungunstiger noch lagen die Verhaltnisse in 
den Berliner Anstalten 1276). Von den neu aufgenommenen mannlichen 
Kranken waren im Berichtsjahre 1912/13 an der lrrenanstalt Dalldorf 
36,3 vH, in Herzberge 46,2 vH, in Buch 65,2vH und in der Epileptiker
anstalt W uhlgarten gar 65,5 v H vorbestraft. Von 3954 im Berichtsjahre neu 
aufgenommenen mannlichen Kranken waren 2079 = 52,5 vH bereits mit. 
dem Strafgesetz in Konflikt gekommen. Dabei handelte es sich keines
wegs uberwiegend um Bagatellkriminalitat, sondern zu einem nicht un
erheblichen Teil um schwere und gewohnheitsmaBige Verbrechen. 
Naheres ist aus den Tabellen 31, 32 und 33 zu ersehen. 

Das Verhaltnis der Bestraften zu den "Cnbestraften wird noch un
gunstiger, wenn man berucksichtigt, daB die mehrfach aufgenommenen 
Kranken (von 2315 in Herzberge aufgenommenen Kranken wurden 608. 
ein- bis achtmal wieder eingeliefert!) nur einmal gezahlt wurden, und daB 
auch vor dem Kriege die Strafregisterauszuge vielfach luckenhaft und 
unzuverlassig waren, so daB bei 221 Mannern Bestrafungen fraglich 
waren. 
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Tabelle 31. Verbreitung von Kriminalität und chronischem Alko
holismus unter den neuaufgenommenen Kranken der Berliner Heil

und Pflegeanstalten im Jahre 1912(13: 

I Dalldorf Herzberge Buch Wuhlgarten I Insgesamt 
Name der Anstalt 

m. w. m. w. m. w. m. w. m. 

Zahl der Zöglinge 702 334 1468 394 1047 353 737 144 3954 
~'lit d. Strafgesetz 

i. Konflikt gerat. 255 8 678 30 663 19 483 6 2079 
In vH . 36,3 2,4 46,2 7,6 65,2 5,4 65,5 4,2 52,5 
Gewohnheitsmäß. 

d. Alkoh. ergeb. 328 17 874 35 502 6 508 2 2212 
In vH. 46,7 5 59,6 8,8 47,9 1,7 68,9 1,4 56 

Tabelle 32. Von 917 im Jahre 19ll/12 in die Epileptiker
anstalt \Vuhlgarten aufgenommenen Kranken waren 

vor bestraft: 

mit Zuchthaus . 
mit Gefängnis . 
mit Arbeitshaus 
nur mit Haft . 

Im ganzen 

18 = 2,6 vH 
344 = 49,3 vH 

18 = 2,6 vH 
54= 7,75vH 

476 = 68,6 vH 

Tabelle 33. Von 2315 in einem Jahre in die Irrenanstalt 
Herzberge aufgenommenen Kranken waren bestraft: 

mit Zuchthaus (daneben auch meistens mit 
Gefängnis) . . . . . . . . . . . . 

mit Gefängnis (daneben auch meistens mit 
Haft) ......... . 

nur mit Haft . . . . . . . . . . . . 
nur mit Geldstrafen, evtl. Haft . . . . 

106 

625 
164 
52 

Zusammen: 947 

darunter 
132 mit 
Korrek-

tion 

w. 

1225 

63 
5,1 

60 
5 

Meine Herren! Diese Kriminellen flossen den Irrenanstalten aus 
drei Quellen zu : 

Die erste Gruppe von Rechtsbrechern wurde ausschließlich aus ärzt
lichen Rücksichten der Anstalt überwiesen. Erst bei gerrauerer Fest
stellung ihres Vorlebens ergab sich, daß sie gelegentlich oder auch 
häufiger mit den Gerichten in Berührung gekommen waren. 

Bei der zweiten Gruppe gab ein Verstoß gegen das Strafgesetzbuch den 
mittelbaren oder unmittelbaren Anstoß zur Einweisung der Kranken in 
die Anstalt. Zum Teil wurden sie von ihren Angehörigen oder der Polizei
behörde sofort als solche erkannt, so daß überhaupt keine Anzeige gegen 
sie erfolgte; zum Teil wurden sie auf Grund des § 51 StGB. außer Ver
folgung gesetzt oder freigesprochen. 

Die dritte Gruppe strömte den Irrenanstalten- von.den Fürsorge
zöglingen, die aus Erziehungsanstalten eingewiesen wurden, abgesehen
aus den Strafanstalten, den Zuchthäusern, Gefängnissen und Arbeits-

12* 
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Tabelle 31. Ver brei tung von Kriminalitii t und chronischem Alko
holismus unter den neuaufgenommenen Kranken der Berliner Heil

und Pflegeanstalten im Jahre 1912(13: 

I Dalldorf Herzberge Buch Wuhlgarten I Insgesamt 
Name der Anstalt 

m. w. m. w. m. w. m. w. m. 

ZahI der Zoglinge 702 334 1468 394 1047 353 737 144 3954 
~'lit d. Strafgesetz 

i. Konfliktgerat. 255 8 678 30 663 19 483 6 2079 
In vH . 36,3 2,4 46,2 7,6 65,2 5,4 65,5 4,2 52,5 
GewohnheitsmiiH. 

d. Alkoh. ergeb. 328 17 874 35 502 6 508 2 2212 
In vH . 46,7 5 59,6 8,8 47,9 1,7 68,9 1,4 56 

Tabelle 32. Von 917 im Jahre 1911(12 in die Epileptiker
anstalt \Vuhlgarten aufgenommenen Kranken waren 

vor bestraft: 

mit Zuchthaus . 
mit Gefiingnis . 
mit Arbeitshaus 
nur mit Haft . 

1m ganzen 

18 = 2,6 vH 
344 = 49,3 vH 

18 = 2,6 vH 
54 = 7,75vH 

476 = 68,6 vH 

Tabelle 33. Von 2315 in einem Jahre in die Irrenanstalt 
Herzberge aufgenommenen Kranken waren bestraft: 

mit Zuchthaus (daneben auch meistens mit 
Gefiingnis) . . . . . . . . . . . . 

mit Gefiingnis (daneben auch meistens mit 
Haft) ......... . 

nur mit Haft . . . . . . . . . . . . 
nur mit Geldstrafen, evtl. Haft . . . . 

106 

625 
164 
52 

Zusammen: 947 

darunter 
132 mit 
Korrek-

tion 

w. 

1225 

63 
5,1 

60 
5 

Meine Herren! Diese Kriminellen £lossen den Irrenanstalten aus 
drei Quellen zu: 

Die erste Gruppe von Rechtsbrechern wurde ausschlieBlich aus arzt
lichen Riicksichten der Anstalt iiberwiesen. Erst bei genauerer Fest
steHung ihres Vorlebens ergab sich, daB sie gelegentlich oder auch 
haufiger mit den Gerichten in Beriihrung gekommen waren. 

Bei der zweiten Gruppe gab ein VerstoB gegen das Strafgesetzbuch den 
mittelbaren oder unmittelbaren AnstoB zur Einweisung der Kranken in 
die Anstalt. Zum Teil wurden sie von ihren Angehorigen oder der Polizei
behorde sofort als solche erkannt, so daB iiberhaupt keine Anzeige gegen 
sie erfolgte; zum Teil wurden sie auf Grund des § 51 StGB. auBer Ver
folgung gesetzt oder freigesprochen. 

Die dritte Gruppe stromte den Irrenanstalten - von.den Fiirsorge
zoglingen, die aus Erziehungsanstalten eingewiesen wurden, abgesehen
aus den Strafanstalten, den Zuchthausern, Gefangnissen und Arbeits-

12* 
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häusern zu. Ihre Aufnahme erfolgte nach Ablauf der Strafzeit aus ärzt
lichen oder sozialen Rücksichten oder schon vorher, weil sie sich in den 
geregelten Strafvollzug nicht einzufügen vermochten. 

In sämtlichen Gruppen finden wir die verschiedensten Seelenstö
Tungen, abnorme Veranlagungen sowohl wie fortschreitende Prozesse, 
vorübergehende pathologische Reaktionen und seelische Ausnahmezu
stände sowohl, wie angeborene oder erworbene Dauerzustände vertreten. 
Nur ein Teil der Kriminellen leidet demnach an Seelenstörungen, deren 
Besserung unwahrscheinlich oder gar ausgeschlossen ist; bei der )lehr
zahl von ihnen ist über kurz oder lang eine mehr oder weniger aus
gesprochene, günstige Wendung im Befinden zu erwarten. Der Epilep
tiker, der in einem Dämmerzustande, der Alkoholiker, der in einem pa
thologischen Rausch, der Hysteriker, der im krankhaften Affekt einen 
Rechtsbruch beging und freigesprochen wurde, ist bei seiner Aufnahme 
in die Irrenanstalt meist längst wieder geordnet. Der Gansersehe Däm
merzustand, der psychogene Stupor eines psychopathischen Gewohnheits
verbrechers, die zur Unterbrechung des Strafvollzuges und zur Ver
bringung des Sträflings in die Irrenanstalt Anlaß gaben, treten in kürzester 
Zeit wieder zurück. Die Seelenstörungen, die zum Freispruch führten 
oder die Straferstehungsfähigkeit ausschlossen, bestehen demnach zum 
Teil schon bei der Aufnahme des Kranken in die Anstalt nicht mehr, 
zum Teil gehen sie in absehbarer Zeit in Heilung über. :Freilich sind diese 

. Personen deshalb noch nicht "normal" geworden, aber ihr Habitual
zustand, auf dem sich ihr Ausnahmezustand entwickelte, braucht nicht 
mehr erheblich von der Gesundheitsbreite abzuweichen. Gewiß können 
sich ·auf diesem Dauerzustand auch in der Irrenanstalt wieder Aus
nahmezustände entwickeln, z. B. pathologische Reaktionen auf dem Boden 
der angeborenen seelischen Regelwidrigkeit und Dämmerzustände auf 
dem der epileptischen Grundkrankheit. Sehr oft bleiben jedoch unter 
dem Schutze der Heilanstalt auch diese fort und wiederholen sich erst, 
wenn die Schädigungen des freien Lebens, zumal der Alkoholgenuß, 
wieder wirksam werden oder der Kranke in die Strafhaft zurückver
bracht wird. 

Zahlreiche kriminelle Insassen unserer Irrenanstalten sind also in 
ihrem Dauerzustand nicht sinnfällig geisteskrank, sondern leiden an an
geborenen und erworbenen Seelenmängeln, die für gewöhnlich wenig in 
Erscheinung treten, an abnormen Charakterveranlagungen, angeborenem 
Schwachsinn und an Trunksucht und ihren Folgeerscheinungen. Diese 
Mängel können freilich so ausgesprochen sein, daß sie als Geisteskrank
heit im Sinne des § 51 StGB. gelten dürfen. In der Mehrzahl der Fälle 
sind jedoch die nach dem Zurücktreten der akuten Störungen ver
bleibenden Dauerzustände nicht so hochgradig, daß sie die Zurechnungs
fähigkeit ausschlössen. Gewiß werden auf einem Gebiete, wo Krankheit 
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hausern zu. Ihre Aufnahme erfolgte nach Ablauf der Strafzeit aus arzt
lichen oder sozialen Riicksichten oder schon vorher, weil sie sich in den 
geregelten Strafvollzug nicht einzufiigen vermochten. 

In samtlichen Gruppen finden wir die verschiedensten SeelenstO
Tungen, abnorme Veranlagungen sowohl wie fortschreitende Prozesse, 
voriibergehende pathologische Reaktionen und seelische Ausnahmezu
stande sowohl, wie angeborene oder erworbene Dauerzustande vertreten. 
Nur ein Teil der Kriminellen leidet demnach an SeelenstOrungen, deren 
Besserung unwahrscheinlich oder gar ausgeschlossen ist; bei der ):Iehr
zahl von ihnen ist iiber kurz oder lang eine mehr oder weniger aus
gesprochene, giinstige Wendung im Befinden zu erwarten. Der Epilep
tiker, der in einem Dammerzustande, der Alkoholiker, der in einem pa
thologischen Rausch, der Rysteriker, der im krankhaften Affekt einen 
Rechtsbruch beging und freigesprochen wurde, ist bei seiner Aufnahme 
in die Irrenanstalt meist langst wieder geordnet. Der Gansersche Dam
merzustand, der psychogene Stupor eines psychopathischen Gewohnheits
verbrechers, die zur Unterbrechung des Strafvollzuges und zur Ver
bringung des Straflings in die Irrenanstalt AnlaB gaben, treten in kiirzester 
Zeit wieder zuriick. Die Seelenstorungen, die zum Freispruch fiihrten 
oder die Straferstehungsfahigkeit ausschlossen, bestehen demnach zum 
Teil schon bei der Aufnahme des Kranken in die Anstalt nicht mehr, 
zum Teil gehen sie in absehbarer Zeit in Reilung iiber. :Freilich sind diese 

. Personen deshalb noch nicht "normal" geworden, aber ihr Habitual
zustand, auf dem sich ihr Ausnahmezustand entwickelte, braucht nicht 
mehr erheblich von der Gesundheitsbreite abzuweichen. GewiB konnen 
sich . auf diesem Dauerzustand auch in der Irrenanstalt wieder Aus
nahmezustande entwickeln, z. B. pathologische Reaktionen auf dem Boden 
der angeborenen seelischen Regelwidrigkeit und Dammerzustande auf 
dem der epileptischen Grundkrankheit. Sehr oft bleiben jedoch unter 
dem Schutze der Reilanstalt auch diese fort und wiederholen sich erst, 
wenn die Schadigungen des freien Lebens, zumal der AlkoholgenuB, 
wieder wirksam werden oder der Kranke in die Strafhaft zuriickver
bracht wird. 

Zahlreiche kriminelle Insassen unserer Irrenanstalten sind also in 
ihrem Dauerzustand nicht sinnfallig geisteskrank, sondern leiden an an
geborenen und erworbenen Seelenmangeln, die fiir gewohnlich wenig in 
Erscheinung tieten, an abnormen Charakterveranlagungen, angeborenem 
Schwachsinn und an Trunksucht und ihren Folgeerscheinungen. Diese 
Mangel konnen freilich so ausgesprochen sein, daB sie als Geisteskrank
heit im Sinne des § 51 stGB. gelten diirfen. In der Mehrzahl der Falle 
sind jedoch die nach dem Zuriicktreten der akuten Storungen ver
bleibenden Dauerzustande nicht so hochgradig, daB sie die Zurechnungs
fahigkeit ausschlossen. GewiB werden auf einem Gebiete, wo Krankheit 
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und Gesundheit ohne scharfe Grenzen ineinander übergehen, die An
sichten der Sachverständigen über die Verantwortlichkeit auseinander
gehen können. Trotzdem steht außer Zweifel, daß die weitaus üb~r
wiegende Zahl dieser Kriminellen in ihrem Habitualzustand nicht 
geisteskrank im Sinne des Strafgesetzes sind und einer irrenärztlichen 
"Behandlung"" nicht bedürfen. Sie sind "vermindert zurechnungs
fähig"" und werden ausschließlich aus Gründen der öffentlichen Sicher
heit in der Anstalt zurückgehalten; die naheliegende Möglichkeit, daß 
der vermindert Zurechnungsfähige in einem seine Verantwortlichkeit 
aufhebenden Ausnahmezustand wieder gesetzwidrig handeln oder bei 
einer abermaligen StrafverbüBung in einen seine Straferstehungsfähig
keit ausschließenden Aus~ahmezustand verfallen könne, gibt den Grund 
für seine Verwahrung in der Irrenanstalt ab. Daß diese vermindert Zu
rechnungsfähigen im Laufe der letzten Jahrzehnte vor dem Kriege 
ungemein zugenommen hatten, ist unbestreitbar. Wesentlich dazu beige
tragen hatte die veränderte Einstellung der Richter und Strafvollzugs
beamten gegenüber dem geistig abnormen Rechtsbrecher. Der Richter 
faßte unter dem Einflusse gewisser Sachverständiger das Gebiet der 
Unzurechnungsfähigkeit zunehmend weiter: wurden doch bekanntlich 
psychopathische Homosexuelle, hysterische Affektverbrecher, chronische 
Alkoholiker und andere nicht geisteskranke Persönlichkeiten gar nicht 
selten für unzurechnungsfähig erklärt. Andererseits bestand bei vielen 
Strafvollzugsbeamten die entschiedene Neigung, die schwierigen Ele
mente aus dem immer milder gehandhabten Strafvollzuge zu entfernen 
und in die Irrenanstalten abzuschieben. 

Wie lange diese Personen in der Irrenanstalt zurückbehalten werden, 
hängt von dem Standpunkte ab, den der Anstaltsleiter der Zurückhaltung 
von einer ärztlichen Behandlung nicht eigentlich bedürftigen, vermindert 
Zurechnungsfähigen gegenüber einnimmt. Die Heidelberger Klinik 
kommt der Rechtsanschauung weiter Volkskreise und dem Interesse der 
Allgemeinheit entgegen, wenn sie di{) Anschauung vertritt, daß Personen, 
die entweder sehr häufig (z. B. Imbezille und trunksüchtige Land
streicher) oder ernstlich (z. B. Epileptoide und psychopathische Alkoho
liker) mit den Gesetzen in Konflikt gerieten, für ihre Handlungen aber 
wegen dauernder oder auch nur vorübergehender Unzurechnungsfähig
keit nicht' verantwortlich gemacht werden konnten, in der Irrenanstalt 
zurückgehalten werden müssen, falls die Gefahr besteht, daß sie noch 
weiterhin in willensunfreiem Zustande Rechtsbrüche begehen werden, 
und daß der Irrenarzt dazu nicht nur berechtigt, sondern auch ver
pflichtet ist, selbst wenn der Dauerzustand nicht die Schwere einer 
geistigen Störung im Sinne des Strafgesetzes erreicht. Die Klinik be
herbergt infolgedessen stets eine ganze Anzahl solcher vermindert zu
rechnungsfähiger Kranker, insbesondere Alkoholiker und Psychopathen. 
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und Gesundheit ohne scharfe Grenzen ineinander ubergehen, die An
sichten der Sachverstandigen uber die Verantwortlichkeit auseinander
gehen konnen. Trotzdem steht auBer Zweifel, daB die weitaus ub~r
wiegende Zahl dieser Kriminellen in ihrem Habitualzustand nicht 
geisteskrank im Sinne des Strafgesetzes sind und einer irrenarztlichen 
"Behandlung"" nicht bedurfen. Sie sind "vermindert zurechnungs
fiihig"" und werden ausschlieBlich aus Grunden der offentlichen Sicher
heit in der Anstalt zuruckgehalten; die naheliegende Moglichkeit, daB 
der vermindert Zurechnungsfahige in einem seine Verantwortlichkeit 
aufhebenden Ausnahmezustand wieder gesetzwidrig handeln oder bei 
einer abermaligen StrafverbuBung in einen seine Straferstehungsfahig
keit ausschlieBenden Aus~ahmezustand verfallen konne, gibt den Grund 
fur seine Verwahrung in der Irrenanstalt abo DaB diese vermindert Zu
rechnungsfiihigen im Laufe der letzten Jahrzehnte vor dem Kriege 
ungemein zugenommen hatten, ist unbestreitbar. Wesentlich dazu beige
tragen hatte die veranderte Einstellung der Richter und Strafvollzugs
beamten gegenuber dem geistig abnormen Rechtsbrecher. Der Richter 
faBte unter dem Einflusse gewisser Sachverstandiger das Gebiet der 
Gnzurechnungsfahigkeit zunehmend weiter: wurden doch bekanntlich 
psychopathische Homosexuelle, hysterische Affektverbrecher, chronische 
Alkoholiker und andere nicht geisteskranke Persanlichkeiten gar nicht 
selten fUr unzurechnungsfiihig erklart. Andererseits bestand bei vielen 
Strafvollzugsbeamten die entschiedene Neigung, die schwierigen Ele
mente aus dem immer milder geharrdhabten Strafvollzuge zu entfernen 
und in die Irrenanstalten abzuschieben. 

Wie lange diese Personen in der Irrenanstalt zuruckbehalten werden, 
hangt von dem Standpunkte ab, den der Anstaltsleiter der Zuruckhaltung 
von einer arztlichen Behandlung nicht eigentlich bedurftigen, vermindert 
Zurechnungsfiihigen gegenuber einnimmt. Die Heidelberger Klinik 
kommt der Rechtsanschauung weiter Volkskreise und dem Interesse der 
Allgemeinheit entgegen, wenn sie dit) Anschauung vertritt, daB Personen, 
die entweder sehr haufig (z. B. Imbezille und trunksuchtige Land
streicher) oder ernstlich (z. B. Epileptoide und psychopathische Alkoho
liker) mit den Gesetzen in Konflikt gerieten, fur ihre Handlungen aber 
wegen dauernder oder auch nur vorubergehender Unzurechnungsfahig
keit nicht' verantwortlich gemacht werden konnten, in der Irrenanstalt 
zuruckgehaIten werden mussen, falls die Gefahr besteht, daB sie noch 
weiterhin in willensunfreiem Zustande Rechtsbriiche begehen werden, 
und daB der Irrenarzt dazu nicht nur berechtigt, sondern auch ver
pflichtet ist, selbst wenn der Dauerzustand nicht die Schwere einer 
geistigen Starung im Sinne des Strafgesetzes erreicht. Die Klinik be
herbergt infolgedessen stets eine ganze Anzahl solcher vermindert zu
rechnungsfiihiger Kranker, insbesondere Alkoholiker und Psychopathen. 
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So wurden an einem Stichtage kurz vor dem Kriege bei 59,3 vH vor
bestraften männlichen Kranken 33,3 vH als dauernd unzurechnungs
fähig, 26 v H als in ihrem Regelzustande vermindert zurechnungsfähig 
bezeichnet. In der gleichen Zeit zählte man in der Heil- und Pflege
anstaJt Wiesloch auf der Männerseite 29 vH Vorbestrafte, und zwar 
22,5 vH Unzurechnungsfähige und 6,5 vH vermindert Zurechnungs
fähige1360). In anderen Anstalten liegen die Verhältnisse ähnlich1315), 
jedoch läßt sich eine einigermaßen zuverlässige Statistik über die Häufig
keit dieser Zustände in den einzelnen Irrenanstalten bei der Rolle, die 
das subjektive ErmeE>sen bei der Entscheidung der Frage nach der Zu
rechnungsfähigkeit gerade auf dem Gebiete der krankhaften Variationen 
der Norm spielt, natürlich nicht aufstellen. Beispielsweise würden 
manche Berliner Irrenärzte, die nach ihren Ausführungen das Gebiet 
der Unzurechnungsfähigkeit sehr weit fassen- z. B. WERNER1325, 1326) 
-nur einen geringen Prozentsatz vermindert Zurechnungsfähiger unter 
ihren Kranken zählen, während ich geneigt bin, ihre Verbreitung unter 
den Insassen besonders der großstädtischen Irrenanstalten recht hoch 
einzuschätzen. 

Die Anpassungsfähigkeit der kriminellen Geisteskranken und geistig 
Regelwidrigen an die besonderen Verhältnisse einer Heil- und Pflege
anstalt hängt von der Art und dem Wesen ihrer seelischen Mängel ab. 
Der paralytische Zuhälter, der hebephrene Eigentumsverbrecher, der 
katatonische Mörder stellen im allgemeinen keine höheren Ansprüche an 
die Ärzte und das Pflegepersonal als Unbescholtene, die an diesen Er
krankungen leiden. Auch die chronischen Alkoholisten fügen sich bei der 
erzwungenen Enthaltsamkeit von alkoholischen Getränken und ihrer 
Willensschwäche und Lenksamkeit leidlich in die Hausordnung ein und 
bilden oft den Stamm der besten Feld- und Gartenarbeiter. Eine schwere 
Last erwächst jedoch für viele Anstalten aus der Anhäufung konstitu
tionell abnormer Verbrecher, besonders solcher, die wegen pathologischer 
Reaktionen und Haftpsychosen aus den Strafanstalten eingewiesen 
wurden. Ein Verständnis für die Schwierigkeiten, die sie der gemein
schaftlichen Verpflegung mit den übrigen Insassen der Anstalt machen, 
können Sie nur gewinnen, wenn Sie sich einen Einblick in den Betrieb 
einer modernen Irrenanstalt verschaffen. 

Meine Herren! Unsere heutigen Heil- und Pflegeanstalten gruppieren 
sich um umfangreiche landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe, 
in denen die Mehrzahl der chronisch Kranken beschäftigt wird. Die 
Lehren des Engländers CoNOLLY 160), bei der Behandlung der Irren sich der 
Zwangsmittel zu enthalten, fanden gerade in Deutschland begeisterte 
Verfechter und gaben den Anstoß zu jener Reformbewegung in der 
Geisteskrankenbehandlung, die unter den Schlagworten "open door" und 
"no restraint" bekannt wurden. Es muß aber einmal mit allem Nach-
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So wurden an einem Stichtage kurz vor dem Kriege bei 59,3 vH vor
bestraften miinnlichen Kranken 33,3 vH als dauernd unzurechnungs
fahig, 26 v H als in ihrem Regelzustande vermindert zurechnungsfahig 
bezeichnet. In der gleichen Zeit zahlte man in der Heil- und Pflege
ansti!,lt Wiesloch auf der Mannerseite 29 vH Vorbestrafte, und zwar 
22,5 vH Unzurechnungsfahige und 6,5 vH vermindert Zurechnungs
fahige1360). In anderen Anstalten liegen die Verhaltnisse ahnlich1315), 

jedoch laBt sich eine einigermaBen zuverlassige Statistik iiber die Haufig
keit dieser Zustande in den einzelnen Irrenanstalten bei der Rolle, die 
das subjektive ErmeE'sen bei der Entscheidung der Frage nach der Zu
rechnungsfahigkeit gerade auf dem Gebiete der krankhaften Variationen 
der Norm spielt, natiirlich nicht aufstellen. Beispielsweise wiirden 
manche Berliner Irrenarzte, die nach ihren Ausfiihrungen das Gebiet 
der Unzurechnungsfahigkeit sehr weit fassen - z. B. WERNER1325, 1326) 

- nur einen geringen Prozentsatz vermindert Zurechnungsfahiger unter 
ihren Kranken zahlen, wahrend ich geneigt bin, ihre Verbreitung unter 
den Insassen besonders der groBstadtischen Irrenanstalten recht hoch 
einzuschatzen. 

Die Anpassungsfahigkeit der kriminellen Geisteskranken und geistig 
Regelwidrigen an die besonderen Verhaltnisse einer Heil- und Pflege
anstalt hangt von der Art und dem Wesen ihrer seelischen Mangel a b. 
Der paralytische Zuhalter, der hebephrene Eigentumsverbrecher, der 
katatonische Morder stellen im allgemeinen keine hoheren Anspriiche an 
die Arzte und das Pflegepersonal als Unbescholtene, die an diesen Er
krankungen leiden. Auch die chronischen Alkoholisten fUgen sich bei der 
erzwungenen Enthaltsamkeit von alkoholischen Getranken und ihrer 
Willensschwache und Lenksamkeit leidlich in die Hausordnung ein und 
bilden oft den Stamm der besten Feld- und Gartenarbeiter. Eine schwere 
Last erwachst jedoch fUr viele Anstalten aus der Anhaufung konstitu
tionell abnormer Verbrecher, besonders solcher, die wegen pathologischer 
Reaktionen und Haftpsychosen aus den Strafanstalten eingewiesen 
wurden. Ein Verstandnis fUr die Schwierigkeiten, die sie der gemein
schaftlichen Verpflegung mit den iibrigen Insassen der Anstalt machen, 
konnen Sie nur gewinnen, wenn Sie sich einen Einblick in den Betrieb 
einer modernen Irrenanstalt verschaffen. 

Meine Herren! Unsere heutigen Heil- und Pflegeanstalten gruppieren 
sich um umfangreiche landwirtschaftliche und handwerkliche Betriebe, 
in denen die Mehrzahl der chronisch Kranken beschiiftigt wird. Die 
Lehren des Englanders CONOLLY 160) , bei der Behandlung der Irren sich der 
Zwangsmittel zu enthalten, fanden gerade in Deutschland begeisterte 
Verfechter und gaben den AnstoB zu jener Reformbewegung in der 
Geisteskrankenbehandlung, die unter den Schlagworten "open door" und 
"no restraint" bekannt wurden. Es muB aber einmal mit allem Nach-
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druck betont werden, daß auch eine moderne Irrenanstalt nicht ohne ge
wisse Zwangsmaßregeln geleitet werden kann, und daß alle gegenteiligen 
Behauptungen durchaus wirklichkeitsfremd sind und völlig verkehrte An
sichten über den Betrieb einer Anstalt erwecken müssen. 

So behauptete wiederholt AscHAFFENBURG20• 35), "keine Mauer, kein 
Gitter trenne den Kranken von der Freiheit", "alle Gärten und Höfe seien 
offen, die Türen unverschlossen, die Fenster unvergittert". Es komme 
zwar "gelegentlich vor, daß ein Kranker entfliehe", aber es "gelinge doch 
auch alljährlich einer recht beträchtlichen Zahl von Verbrechern, aus 
Gefängnissen und Zuchthäusern zu entweichen". Es sei "wahrlich kein 
geringer Erfolg unserer modernen Irrenpflege, daß die Kranken trotz 
Einführung des Offen-Tür-Systems nicht in hellen Haufen die Flucht 
ergreifen" usw. 

Danach könnte es scheinen, als ob die Bezeichnungen "open door" 
und "no restraint" wörtlich zu nehmen seien, die Kranken in den Irren
anstalten die größten Freiheiten genössen und trotzdem ihre Entwei
chungen weit seltener wären als die der Verbrecher aus den Straf
anstalten. Das ist aber keineswegs der Fall. 

Freilich, das Aufgebot eines vielköpfigen Wartepersonals und die 
:Einführung eines kostspieligen Überwachungssystems in sogenannten 
Wachsälen, der Bett- und Dauerbäderbehandlung und vor allem die Er
findung zahlreicher narkotischer Mittel haben einen Teil unserer früheren 
Sicherungsmaßregeln überflüssig gemacht. Wir wollen uns aber doch 
nichts vormachen, sondern darüber klar bleiben, daß Zwangsmittel in 
anderer Form wieder aufgetaucht sind. Ist es nicht eine Selbsttäuschung, 
wenn in einigen Anstalten die Mauern in Gräben versteckt wieder ein
geführt und an Stelle der verpönten Gitter Fenster gefertigt wurden, 
die letzten Endes nichts anderes als verglaste Gitter sind? In der Tat, 
würden wir nicht die zahlreichen Pfleger und die ausbruchssicheren 
:Fenster, die Überwachungsabteilungen und Dauerbäder, die chemischen 
Beruhigungs- und Lähmungsmittel besitzen und unseren Kranken die 
]'reiheiten gewähren, die nach AscHAFFENBURGs Schilderungen be
stehen sollen, so würden sich nur wenige Kranke in den Anstalten halten 
lassen. Die enorme Zahl der Entweichungen aus den sogenannten offenen 
Abteilungen unserer Irrenanstalten, die ganz bedeutend höher ist als die 
der Entweichungen aus den Strafanstalten, beweist die Richtigkeit 
meiner Ausführungen. Ich bitte Sie, einen Blick auf die Tabelle 34 zu 
werfen, die uns über die Entweichungen aus den Männerahteilungen an 
den dem Preußischen Ministerium des Innernunterstellten Zuchthäusern 
und Gefängnissen unterrichtet, und sie mit der Tabelle 35 zu vergleichen, 
die uns über die Entweichungen aus der Berliner Irrenanstalt Herzberge 
berichtet. In der Tabelle 36 sind die Entweichungen prozentual auf die 
Bevölkerung der Anstalten berechnet und vergleichsweise nebeneinander 
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druek betont werden, daB aueh eine moderne Irrenanstalt nieht ohne ge
wisse ZwangsmaBregeln geleitet werden kann, und daB aIle gegenteiligen 
Behauptungen durehaus wirklichkeitsfremd sind und vollig verkehrte An
sichten uber den Betrieb einer Anstalt erwecken mussen. 

So behauptete wiederholt ASCHAFFENBURG20,35), "keine Mauer, kein 
Gitter trenne den Kranken von der Freiheit", "aIle Garten und Hofe seien 
offen, die Tiiren unverschlossen, die Fenster unvergittert". Es komme 
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und "no restraint" wortlich zu nehmen seien, die Kranken in den Irren
anstalten die groBten Freiheiten genossen und trotzdem ihre Entwei
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werfen, die uns iiber die Entweichungen aus den Mannerabteilungen an 
den dem PreuBisehen Ministerium des Innern unterstellten Zuchthausern 
und Gefangnissen unterrichtet, und sie mit der Tabelle 35 zu vergleichen, 
die uns iiber die Entweichungen aus der Berliner Irrenanstalt Herzberge 
berichtet. In der Tabelle 36 sind die Entweichungen prozentual auf die 
Bevolkerung der Anstalten bereehnet und vergleichsweise nebeneinander 
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gestellt. Sie ersehen daraus, daß aus einer einzigen mittelgroßen Irren
anstalt mit einer durchschnittlichen Jahressumme von 2700 Kranken 
in 7 Jahren über 820 Kranke, aus sämtlichen, dem Ministerum des 
Innernunterstellten Strafanstalten mit einer durchschnittlichen Jahres
summe von etwa 70000 Gefangenen ungefähr 460 Gefangene entwichen. 
Das zur Richtigstellung der von AsCHAFFENB{;"RG geäußerten Ansichten. 

Tabelle 34. 
Entweichungen aus preußischen Strafanstalten 120 2). 

In den Männerahteilungen der dem preußischen Ministerium unterstellten 
Zuchthäuser und Gefängnisse betrug in 7 Jahren (1904-10) 

im Durchschnitt 
die Jahressumme der Sträflinge . . . . . . . . . . . 
der jährliche Zugang . . . . . . . . . . . . . . . . 
der tägliche Bestand . . . . . . . . . . . . . . . . 
die Zahl der Entweichungen aus geschlossenen Anstalten 

18456 i 
6914 

11315 

50705 

7281 

und von der Außenarbeit . . . . . . . . . . . . 45 21 

Tabelle 35. 
Entweich ungen aus der Berliner Irrenanstalt Herzberge 1 276). 

In der Irrenanstalt Herzberge betrug in 9 Jahren (1904--12) 
im Durchschnitt : 

die Jahressumme der Kranken . . . . . . . . . . . . 2713 
der jährliche Zugang . · . . . . . . . . . . . . . . . . 1 988 
der Bestand am 1. April . . . . . . . . . . . . . . . . 725 
die Zahl der Entweichungen vorwiegend aus offenen Häusern . 117 

Tabelle 36. Vergleich der Häufigkeit der Entweichungen aus den 
preußischen Strafanstalten und der Irrenanstalt Herzberge. 

Aus den preußischen Zuchthäusern und Gefängnissen und aus der 
Berliner Irrenanstalt Herzberge entweichen Männer: 

berechnet auf die Jahressumme . . . . . . . . . I 0,24 vH I 0,04 I 4,3 
" " den Zugang . . . . . . . . . . . . 0,65 vH 5,8 
" " " Bestand . . . . . . . . . . . 0,39 vH 0,29 16,1 

Meine Herren! Obschon die moderne Irrenpflege gewisse Zwangs
mittel, -die Fenstergitter und Gitterfenster, die geschlossenen Türen, 
das Skopolamin und andere chemische Mittel - bei der Verwahrung 
ihrer Insassen nicht zu entbehren vermag, so ist es 1hr doch gelungen, sie 
wesentlich einzuschränken und einem Teil der KrankengewisseFreiheiten 
zu gewähren. Auf die Dauer konnten aber nur die eigentlichen Geistes
kranken ohne energischen Freiheitsdrang diese Behandlung vertragen, 
die besonnenen psychopathischen Verbrecher jedoch mißbrauchten sie 
sofort und entwichen. In sehr eindrucksvoller Weise tritt das in der 
Ab b. 8 hervor, die MüELI, der verstorbene Leiter der Irrenanstalt Dalldorf, 
in beinern bekannten Werke über irre Verbrecher veröffentlichte. 
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Entweichungen der psychopathischen Verbrecher. 

Abb. 8. Übersicht der Entweichungen, 
Ausbrüche und Ausbruchsversuche aus 

der Irrenanstalt Herzberge: 

I. II. 
Leichte 
Affekt-
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III. 
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IV. 
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Mord 
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I. Kranke ohne Gesetzesübertretung im Vorleben über 700, 

li. Betteln, Unfug, Hausfriedensbruch, Arbeitsscheu, Körper
verletzung, Beleidigung, Sittlichkeitsverbrechen, militärische Ver
gehen, einmaliger einfacher Diebstahl resp. Unterschlagung, (7) 
schwere und wiederholte Diebstähle von nicht Gewohnheitsdieben, 
(9) ehimaliger Betrug, (4) Brandstiftung; 225. 

111. Gewerbsmäßiger Diebstahl, Einbruch, Betrug, Raub: 65. 

IV. Totschlag und :Mord: 7. 

185 

::\1oELI854) gibt darin eine Übersicht über die Entweichungen, Aus
brüche und Ausbruchsversuche, die sich während P/2 Jahren in seiner 
Anstalt abspielten, wobei er als "Entweichung" die Flucht vom freien 
.Felde oder sonstwie ohne Öffnung von Verschlüssen verstand, unter "Aus
bruch'' die Entfernung unter Eröffnung von Türen, gegebenenfalls mit 
~achschlüsseln, Durchbruch von Gittern, Wänden, Fußböden usw., unter 
"Ausbruchsversuche" die :Fälle, wo das bereits ins Werk gesetzte Unter
nehmen noch rechtzeitig entdeckt wurde oder die Kranken nicht aus dem 
Bereich der Anstalt hinausgelangten. Um zu zeigen, daß die ·Beteiligung 
der Insassen an den Fluchtversuchen je nach ihrem kriminellen Vor
leben ganz verschieden war, teilte ::\loELI sie in 4 Gruppen: die 700 Kran-
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ken, welche überhaupt nicht mit den Gerichten in Berührung gekommen 
waren, die 225, die nur leichtere Affektvergehen und gelegentliche Eigen
tumsvergehen begangen hatten, die 65 gewohnheitsmäßigen, bzw. ge
werbsmäßigen Eigentumsverbrecher und die 7 Mörder und Totschläger. 
Es entfallen demnach die Entweichungen, Ausbrüche und Ausbruchs
versuche in so überwiegendem Maße auf die rückiälligen Eigentums
verbrecher, daß die übrigen Kranken ihnen gegenüber völlig zurück
traten. Durchweg handelte es sich dabei um jugendliche gewerbsmäßige 
Diebe, die infolge abnormer Veranlagung und höchst ungünstiger 
Familien- und Umgangsverhältnisse frühzeitig gestrandet waren, kurz, 
um psychopathische Gewohnheitsverbrecher. Wollte man diese mit 
höchster verbrecherischer Energie und Geschicklichkeit vorbereiteten 
und durchgeführten Entweichungen verhindern und die Kranken in den 
Anstalten zurückhalten, so mußte man ihnen die Freiheiten entziehen 
und damit auch die Arbeitsmöglichkeiten beschneiden. Die Beschrän
kungen wirkten jedoch auf diese unsteten, der Anregung und des Wech
sels bedürftigen Personen sehr ungünstig ein. Wie in den Strafanstalten 
reagierten sie mit Wutausbrüchen und Gewalttätigkeiten, hetzten die 
Mitkranken auf, schmiedeten Komplotte und erweckten überall Unruhe 
und Unzufriedenheit. Ihr Einfluß auf die übrigen Kranken und auch 
auf das Wartepersonal, das sich von diesen geriebenen, ihm intellektuell 
oft überlegenen Persönlichkeiten nicht selten mißbrauchen ließ, war so 
ungünstig, daß man sich in manchen Anstalten nicht anders zu helfen 
wußte, als die besonnenen Kriminellen aus Gründen der Sicherheit 
unter verblödete, verwirrte und unsaubere Kranke zu verlegen, bei 
denen ihre aufwiegelnden Reden keinen Widerhall finden konnten. Auf 
solche Weise vermochte wohl die Anstalt einige derartige psycho
pathische Kriminelle zu "verdauen" und mit ihnen "fertig zu werden". 
In einzelnen Heil- und Pflegeanstalten, insbesondere solchen, die vor
wiegend Großstadtmaterial aufnehmen, häuften sich indes diese "geistes
kranken Verbrecher" derartig an, daß sich unhaltbare Zustände ent
wickeln mußten. Ich kenne Anstalten, wo den Ärzten nichts anderes 
übrigblieb, als die gefährlichen Ausbrecher und Meuterer, für die doch 
eine anregende, abwechslungsvolle und fördernde Arbeit unbedingt er
forderlich gewesen wäre, jahrelang in festen Zellen zu isolieren. Kurzum, 
ärztliche Rücksichten mußten bei der Behandlung dieser abnormen Ver
brecher ganz in den Hintergrund treten, ja, die Tätigkeit des Arzte& 
unterschied sich bisweilen kaum noch von der des alten Kerkermeisters. 
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XVII. Vorlesung. 
Die geistig abnormen Rechtsbrech!!r in der Irrenfürsorge (Fortsetzung und Schluß). 

- Die Reaktion auf die Behandlung der psychopathischen Verbrecher mit no 
restraint.- Erschwerung ihres Zuflusses, Erleichterung ihres Abflusses, Schaffung 
besonderer Einrichtungen für sie. - Die sogenannten festen Häuser. 

Meine Herren! Nach den Ausführungen in der letzten Vorlesung 
über die Schwierigkeiten, die sich der gemeinsamen Versorgung von 
geisteskranken und psychopathischen Verbrechern für unsere Hell
anstalten ergaben, über ihre Neigung zu Komplotten und Ausbrüchen, 
konnten Sie schon erwarten, daß auf die Entwicklung dieser Mißstände 
eine Reaktion eintreten mußte. Die Anstaltsärzte mußten sich dieser 
Elemente, die sich in keiner Weise der Behandlung in einer modernen 
Irrenanstalt anzupassen vermochten, auf irgendeine Weise entledigen. 
Drei Wege standen ihnen dazu offen: sie konnten den Zufluß der "irren 
Verbrecher" erschweren, ihren Abfluß erleichtern oder aber innerhalb der 
im übrigen möglichst ohne Anwendung von Zwangmitteln geleiteten An
stalt eine Enklave schaffen, in denen man von "open door" und "no 
restraint" völlig absah und-lediglich das Prinzip denkbar größter Sicher
heit walten ließ. Alle drei Wege sind von den Irrenärzten beschritten 
worden, um den Anstalten ihren mühsam erkämpften Charakter zu 
bewahren. 

Viele Irrenanstaltsleiter bemühten sich, die Aufnahme geistes
kranker Gefangener aus dem Strafvollzuge und wegen geistiger Störungen 
freigesprochener oder außer Verfolgung gesetzter Rechtsbrecher mög
lichst einzuschränken oder ganz zu verhindern. In Württemberg z. B., 
wo Ende des Jahrhunderts durch die Anhäufung geisteskranker Ver
brecher in der Irrenanstalt Zwiefalten ernste Schwierigkeiten entstanden, 
wurde ihre weitere Verpflegung für undurchführbar erklärt. Der Weige
rung der Anstaltsleitung, diese Kranken aufzunehmen, verdankte die 
bereits erwähnte Abteilung für geisteskranke Gefangene in Ludwigsburg 
ihre Entstehung. Um den Zufluß an freigesprochenen oder außer Ver
folgung gesetzten Rechtsbrechern einzuschränken, wurde wiederholt den 
Gerichtsärzten empfohlen, das Gebiet der Unzurechnungsfähigkeit in 
ihrem Gutachten enger zu fassen. So hat der Anstaltsdirektor VocKE 12B5) 

betont, die gerichtlichen Sachverständigen müßten "aufhören, der 
Justiz die Irrenanstalten für jene Übergangsfälle zur Verfügung zu 
stellen, und sich bei der Abfassung der Gutachten davon leiten lassen, 
daß sie nur wirklich Kranke dahin einweisen". Bestimmter noch sprach 
ScHOTT1109) aus, "daß wir mit der irrenärztlichen, d. h. entlastenden Be
wertung der Charakterzüge und Eigenschaften der Verbrechernaturen 
uns einer größeren Zurückhaltung befleißigen müssen, als wir es seither 
zu tun gewohnt waren", und "daß es gleichermaßen im Interesse des 
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stellen, und sieh bei der Abfassung der Gutaehten davon leiten lassen, 
daB sie nur wirklich Kranke dahin einweisen". Bestimmter noeh spraeh 
SCHOTTl109) aus, "daB wir mit der irrenarztlichen, d. h. entlastenden Be
wertung der Charakterzuge und Eigenschaften der Verbreehernaturen 
nns einer graBeren Zuruckhaltung befleiBigen mussen, als wir es seither 
zu tun gewohnt waren", und "daB es gleiehermaBen im Interesse des 
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irrenärztlichen Standes wie in dem des allgemeinen Rechtsgefühls 
liege . . . der "Cberzeugung Ausdruck zu verleihen, daß solchen minder
wertigen Individuen der Strafvollzug im allgemeinen recht zuträglich 
ist". Die entschiedene Abneigung der Anstaltspsychiater gegen die Auf
nahme dieser "Entarteten", d. h. der erethischen Imbezillen, Hysteriker, 
Epileptoiden und ähnlicher konstitutionell Abnormer, trat schon vor dem 
Kriege in einer zwar nicht statistisch feststellbaren, aber kaum zu be
streitenden Tendenz hervor, das Gebiet der Unzurechnungsfähigkeit 
enger zu umgrenzen863). Wenn auch in der Heidelberger Klinik der Pro
zentsatz der vor Gericht als unzurechnungsfähig Bezeichneten im Laufe 
der Jahre erheblich abgenommen hat, so geschah das zum Teil auch in 
der Erkenntnis, daß diese Grenzfälle in den Landesanstalten nicht zu
rückgehalten wurden, und sich so Zustände entwickelten, die vom Ge
sichtspunkte des Rechtsbewußtseins des Volkes sowohl wie von dem der 
allgemeinen Sicherheit in gleicher Weise beanstandet werden_ mußten. 

Denn daß die Anstaltsärzte sich dieser vermindert zurechnungs
fähigen, entarteten Kriminellen im allgemeinen sehr rasch wieder zu 
entledigen suchten, kann nicht bestritten werden. Entweder gewährte 
man ihnen schließlich gewisse Freiheiten und verlegte sie auf offene Ab
teilungen, so daß (oder damit1) sie entwichen, oder man entließ sie nach 
einiger Zeit auf ordnungsgemäßem Wege. Die Entlassung solcher psy
chopathischen Persönlichkeiten zu rechtfertigen, fiel nicht schwer, denn 
ob der Arzt überhaupt befugt sei, den nicht eigentlich geisteskranken, 
sondern nur konstitutionell abnormen Rechtsbrecher lediglich aus 
Gründen der allgemeinen Sicherheit zu verwahren, darüber gehen die 
Ansichten der Psychiater stark auseinander. HERRMANN430) beispielsweise 
bestritt in gründlichen und sachlichen Ausführungen, daß diese "dege
nerierten Persönlichkeiten" Objekte der Irrenfürsorge seien, das gelte für 
sie nur, solange sie etwa infoige des Strafvollzuges- erkrankt seien; in 
ihrem Habitualzustand jedoch seien sie ebensowenig geisteskrank wie 
die Hysteriker und andere Psychopathen, schon deswegen nicht, weil 
dann alle Träger psychopathischlilr Zeichen, deren Zahl Legion sei, 
eigentlich Objekte der Irrenfürsorge werden müßten. VocKE1285) be
tonte nachdrücklich, "Irrenanstalten sind Krankenanstalten, keine Ver
wahrungsanstaUen für verbrecherisch Entartete und vermindert Zu
rechnungsfähige"; durch ·die Unterbringung in der Irrenanstalt fühlten 
sie sich für alle Zukunft der Verantwortung entzogen, und eine ent
sprechend lange und humane Strafe wäre besser für solche Elemente. 
Auch WEBER1315) verwahrte sich in einem diese Frage eingehend be
handelnden Aufsatze mit Entschiedenheit dagegen, "den Irrenanstalten, 
die zur Behandlung und Pflege Geisteskranker bestimmt sind, die 
dauernde Verwahrung solcher unsozialer Elemente, die nicht mehr 
geisteskrank sind, aufzubürden", und meinte: "zur Zeit ist die 
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irrenarztlichen Standes wie in dem des alIgemeinen Rechtsgefiihls 
liege . . . der "Cberzeugung Ausdruck zu verleihen, daB solchen minder
wertigen Individuen der StrafvolIzug im alIgemeinen recht zutraglich 
ist". Die entschiedene Abneigung der Anstaltspsychiater gegen die Auf
nahme dieser "Entarteten", d. h. der erethischen Imbezillen, Hysteriker, 
Epileptoiden und ahnlicher konstitutionelI Abnormer, trat schon vor dem 
Kriege in einer zwar nicht statistisch feststellbaren, aber kaum zu be
streitenden Tendenz hervor, das Gebiet der Unzurechnungsfahigkeit 
enger zu umgrenzen863). Wenn auch in der Heidelberger Klinik der Pro
zentsatz der vor Gericht als unzurechnungsfahig Bezeichneten im Laufe 
der Jahre erheblich abgenommen hat, so geschah das zum Teil auch in 
der Erkenntnis, daB diese GrenzfalIe in den Landesanstalten nicht zu
riickgehalten wurden, und sich so Zustande entwickelten, die yom Ge
sichtspunkte des RechtsbewuBtseins des Volkes sowohl wie von dem der 
alIgemeinen Sicherheit in gleicher Weise beanstandet werden _ muBten. 

Denn daB die Anstaltsarzte sich dieser vermindert zurechnungs
fahigen, entarteten Kriminellen im allgemeinen sehr rasch wieder zu 
entledigen suchten, kann nicht bestritten werden. Entweder gewahrte 
man ihnen schlieBlich gewisse Freiheiten und verlegte sie auf offene Ab
teilungen, so daB (oder damit1) sie entwichen, oder man entlieB sie nach 
einiger Zeit auf ordnungsgemaBem Wege. Die Entlassung solcher psy
chopathischen Personlichkeiten zu rechtfertigen, fiel nicht schwer, denn 
ob der Arzt iiberhaupt befugt sei, den nicht eigentlich geisteskranken, 
sondern nur konstitutionell abnormen Rechtsbrecher lediglich aus 
Griinden der allgemeinen Sicherheit zu verwahren, dariiber gehen die 
Ansichten der Psychiater stark auseinander. HERRMANN430) beispielsweise 
bestritt in griindlichen und sachlichen Ausfiihrungen, daB diese "dege
nerierten Personlichkeiten" Objekte der Irrenfiirsorge seien, das gelte fiir 
sie nur, solange sie etwa infoige des Strafvollzuges. erkrankt seien; in 
ihrem Habitualzustand jedoch seien sie ebensowenig geisteskrank wie 
die Hysteriker und andere Psychopathen, schon deswegen nicht, weil 
dann aIle Trager psychopathischlilr Zeichen, deren Zahl Legion sei, 
eigentlich Objekte der Irrenfiirsorge werden miiBten. VOCKE1285) be
tonte nachdriicklich, "Irrenanstalten sind Krankenanstalten, keine Ver
wahrungsanstalten fiir verbrecherisch Entartete und vermindert Zu
rechnungsfahige"; durch -die Unterbringung in der Irrenanstalt fiihlten 
sie sich fiir alle Zukunft der Verantwortung entzogen, und eine ent
sprechend lange und humane Strafe ware besser fiir solche Elemente. 
Auch WEBER1315) verwahrte sich in einem diese Frage eingehend be
handelnden Aufsatze mit Entschiedenheit dagegen, "den Irrenanstalten, 
die zur Behandlung und Pflege Geisteskranker bestimmt sind, die 
dauernde Verwahrung solcher unsozialer Elemente, die nicht mehr 
geisteskrank sind, aufzubiirden", und meinte: "zur Zeit ist die 
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Irrenanstalt weder verpflichtet noch berechtigt, Leute gegen ihren Willen 
festzuhalten, die nur geistig minderwertig im klinischen Sinne sind", 
und auch der Strafanstaltsarzt STAIGER1198) äußerte gelegentlich: "Nur 
wenn diese degenerierten Verbrecher E>O untergebracht sind wie in der 
Strafanstalt, nur dann wird man mit ihnen fertig; in eine Irrenanstalt 
gehören und passen sie nicht". Andererseits war FI~KELNBURG265) der 
Überzeugung, daß ein solcher Mensch nicht in den Strafvollzug, auch 
nicht in ein Sonderasyl passe, und kam zu dem Schlusse: "er gehört 
in die Irrenanstalt"; ähnlicher Ansicht waren nach ihren Ausführungen 
auch der Irrenarzt AnoLF HoPPE472) und manche andere. 

DieAnsichten der Psychiater gehen demnach in diesem Punkte derart 
auseinander, daß der Anstaltsarzt im gegebenen Falle handeln kann wie 
er will, da er seine Entscheidung stets mit guten Gründen verteidigen 
und auf Äußerungen von Autoritäten stützen kann. Praktisch läuft das 
vielfach darauf hinaus, daß die bequemen vermindert Zurechnung8-
fähigen behalten, die lästigen entlassen werden. Fügt sich der geistig 
l\Iinderwertige ohne Murren in die Anstaltsordnung, so behält man ihn; 
macht er große Schwierigkeiten, verhetzt er Kranke und Personal, so ist 
man froh, wenn man ihn los ist. Bei der Unmöglichkeit, auf diesem Ge
biete scharf zwischen Geisteskrankheit und geistiger Minderwertigkeit, 
zwischen Unzurechnungsfähigkeit und verminderter Zurechnungsfähigkeit 
zu scheiden, muß es zu Widersprüchen und Schwierigkeiten kommen. 
Wird z. B. ein psychopathischer Homosexueller vom Gerichte wegen Un
zurechnungsfähigkeit freigesprochen und als gemeingefährlich einer Irren
anstalt überwiesen, vertritt aber der Leiter der Anstalt die Anschauung, 
-daß die Psychopathie mit sexueller Perversion die Zurechnungsfähigkeit 
-des Täters zwar minderte, aber nicht ausschloß, so kann er gegenwärtig 
nicht gezwungen werden, ihn gegen seine ärztliche Überzeugung der 
Freiheit zu berauben. Das gleiche gilt aber auch von den Fällen, in denen 
·die akute geistige Störung (z. B. der Dämmerzustand, der krankhafte 
Affekt, der pathologische Rausch), die zum Freispruch des Täters führte 
·oder zur Unterbrechung des Strafvollzugs Veranlassung gab (die patho
logische Reaktion, die Haftpsychose), zurücktrat, der Boden jedoch, auf 
-dem sie erwuchs (der Alkoholismus, die Psychopathie), von dem Arzte 
nicht als Geisteskrankheit im Sinne der Irrenfürsorge betrachtet wird. 
Dazu kommt endlich, daß man in einzelnen :Fällen die Entlassung des 
abnorm Veranlagten im Interesse seiner geistigen Gesundheit befür
worten kann. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daß gewisse psycho
pathische Persönlichkeiten, Querulanten, Hysteriker, selbst unter den 
verhältnismäßig günstigen Verhältnissen der Irrenanstalt sehr leiden 
und sich in eine krankhafte Einstellung gegen die Umgebung, in einen 
dauernden seelischen Ausnahmezustand hineinsteigern können, der in 
der Freiheit alsbald einem geordneten, mehr oder weniger unauffälligen 
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Irrenanstalt weder verpflichtet noch berechtigt, Leute gegen ihren Willen 
festzuhalten, die nur geistig minderwertig im klinischen Sinne sind", 
und auch der Strafanstaltsarzt STAIGER1198) iiuBerte gelegentlich: "Nur 
wenn diese degenerierten Verbrecher 50 untergebracht sind wie in der 
Strafanstalt, nur dann wird man mit ihnen fertig; in eine Irrenanstalt 
gehoren und passen sie nicht". Andererseits war FI~KELNBURG265) der 
Uberzeugung, daB ein solcher Mensch nicht in den Strafvollzug, auch 
nicht in ein Sonderasyl passe, und kam zu dem Schlusse: "er gehort 
in die Irrenanstalt"; iihnlicher Ansicht waren nach ihren Ausfiihrungen 
auch der Irrenarzt ADOLF HOPPE472) und manche andere. 

Die Ansichten der Psychiater gehen demnach in diesem Punkte derart 
auseinander, daB der Anstaltsarzt im gegebenen FaIle handeln kann wie 
er will, da er seine Entscheidung stets mit guten Griinden verteidigen 
und auf AuBerungen von Autoritiiten stiitzen kann. Praktisch liiuft das 
vielfach darauf hinaus, daB die bequemen vermindert Zurechnung8-
fiihigen behalten, die liistigen entlassen werden. Fiigt sich der geistig 
l\Iinderwertige ohne Murren in die Anstaltsordnung, so behiilt man ihn; 
macht er groBe Schwierigkeiten, verhetzt er Kranke und Personal, so ist 
man froh, wenn man ihn los ist. Bei der Unmoglichkeit, auf diesem Ge
biete scharf zwischen Geisteskrankheit und geistiger Minderwertigkeit, 
zwischen Unzurechnungsfiihigkeit und verminderter Zurechnungsfiihigkeit 
zu scheiden, muB es zu Widerspriichen und Schwierigkeiten kommen. 
Wird z. B. ein psychopathischer Homosexueller yom Gerichte wegen Un
zurechnungsfiihigkeit freigesprochen und als gemeingefiihrlich einer Irren
anstalt iiberwiesen, vertritt aber der Leiter der Anstalt die Anschauung, 
-daB die Psychopathie mit sexueller Perversion die Zurechnungsfiihigkeit 
-des Tiiters zwar minderte, aber nicht ausschloB, so kann er gegenwartig 
nicht gezwungen werden, ihn gegen seine iirztliche Uberzeugung der 
Freiheit zu berauben. Das gleiche gilt aber auch von den Fallen, in denen 
·die akute geistige Storung (z. B. der Diimmerzustand, der krankhafte 
Affekt, der pathologische Rausch), die zum Freispruch des Tiiters fiihrte 
·oder zur Unterbrechung des Strafvollzugs Veranlassung gab (die patho
logische Reaktion, die Haftpsychose), zuriicktrat, der Boden jedoch, auf 
-dem sie erwuchs (der Alkoholismus, die Psychopathie), von dem Arzte 
nicht als Geisteskrankheit im Sinne der Irrenfiirsorge betrachtet wird. 
Dazu kommt endlich, daB man in einzelnen :Fiillen die Entlassung des 
abnorm Veranlagten im Interesse seiner geistigen Gesundheit befiir
wort en kann. Denn es unterliegt keinem Zweifel, daB gewisse psycho
pathische Persolllichkeiten, Querulanten, Hysteriker, selbst unter den 
verhiiltnismiiBig giinstigen Verhiiltnissen der Irrenanstalt sehr leiden 
und sich in eine krankhafte Einstellung gegen die Umgebung, in einen 
dauernden seelischen Ausnahmezustand hineinsteigern konnen, der in 
der FreIheit alsbald einem geordneten, mehr oder weniger unauffiilligen 
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Verhalten weicht. In derartigen Fällen wird vielleicht selbst ein Arzt, 
der sonst sozialen Erwägungen einen maßgebenden Einfluß auf sein 
Handeln einzuräumen pflegt, geneigt sein, aus ärztlichen Gründen die 
Entlassung des Kranken zu verfügen. Einerlei, aus welchen Über
legungen sich der Leiter zu der Entlassung des psychopathischen Ver
brechers entschloß: ein großer Teil von ihnen verfällt sofort wieder der 
Kriminalität; sie werden nach kurzer Zeit von neuem vor den Richter 
gestellt, wiederum freigesprochen, abermals der Irrenanstalt überwiesen, 
und das Spiel beginnt von neuem. Daß dieses Verfahren das Rechts
bewußtsein des Volkes aufs empfindlichste beleidigt und die Rechts
sicherheit aufs schwerste schädigt, ist vielfach betont worden. Neben 
manchen anderen hat LEPPMANN 665, 661 ) besonders dagegen geeifert, und 
jedermann wird ihm zustimmen .müssen, wenn er sagt: "Nichts verwirrt 
die Rechtsbegriffe so, als wenn solchen gewerbsmäßigen Schädlingen der 
Gesellschaft durch Entlassung oder Beurlaubung Gelegenheit gegeben 
wird, eine Reihe neuer Verbrechen auszuüben, für welche dieselben bei 
ihrer Ergreifung nicht verantwortlich gemacht werden können." Die 
Frage ist nur die, wer den Fehler begeht, der gerichtliche Sachverstän
dige, der den Begriff der Unzurechnungsfähigkeit auf diese abnormen 
Charakterveranlagungen ausdehnte, oder der Irrenarzt, der sich für 
nicht berechtigt oder nicht verpflichtet hielt, die nicht Geisteskranken 
in der Irrenanstalt zu verwahren. 

Das Widerspruchsvolle und Unhaltbare dieser Methode hat ver
schiedene Staaten veraulaßt, der Polizeibehörde einen gewissen Einfluß 
auf die Entlassung gemeingefährlicher Krimineller aus den Irrenanstal
ten einzuräumen. Gegen die von der Verwaltungsbehörde gefällten 
Entscheidungen lassen sich jedoch bisweilen recht erhebliche Bedenken 
erheben. So hat der badische Verwaltungsgerichtsho/ 992 ) kürzlich (1918) 
entschieden, daß ein "konstitutionell und dauernd geistig abnormer 
Mensch" mit einer "krankhaften Neigung zu betrügerischen Hand
lungen" als gemeingefährlicher Geisteskranker im Sinne des § 5 des 
badischen Irrenfürsorgegesetzes zu erachten sei, obschon die sach
verständigen Äußerungen "in der wissenschaftlichen Klassifizierung des 
Zustandes, in ihrer Schätzung der Wirkung auf die freie Willensbestim
mung im Sinne des §51 StGB. und auf die Geschäftsfähigkeit vonein
ander abweichen". Auf diese Unterscheidung komme es für den Be
griff der Geisteskrankheit gar nicht an; auch ein Geisteskranker könne 
geschäftsfähig und für eine bestimmte Straftat strafrechtlich verant
wortlich sein. Gemeingefährlichkeit im Sinne des Irrenfürsorgegesetzes 
liege aber nicht nur dann vor, wenn der Geisteskranke für das Leben 
anderer, sondern auch dann, wenn er für die sonstigen Persönlichkeits
güter, die rechtliche Unversehrtheit., die Ehre, den :Frieden seiner Mit
menschen gefährlich sei. Da nun dieser "konstitutionell und dauernd 
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Verhalten weicht. In derartigen Fallen wird vielleicht selbst ein Arzt, 
der sonst sozialen Erwagungen einen maBgebenden EinfluB auf sein 
Handeln einzuraumen p£legt, geneigt sein, aus arztlichen Grunden die 
Entlassung des Kranken zu verfUgen. Einerlei, aus welchen Uber
legungen sich der Leiter zu der Entlassung des psychopathischen Ver
brechers entschloB: ein groBer Teil von Ihnen verfallt sofort wieder der 
Kriminalitat; sie werden nach kurzer Zeit von neuem vor den Richter 
gestellt, wiederum freigesprochen, abermals der Irrenanstalt uberwiesen, 
und das Spiel beginnt von neuem. DaB dieses Verfahren das Rechts
bewuBtsein des Volkes aufs empfindlichste beleidigt und die Rechts
sicherheit aufs schwerste schadigt, ist vielfach betont worden. Neben 
manchen anderen hat LEPPMANN 665, 661) besonders dagegen geeifert, und 
jedermann wird ihm zustimmen .mussen, wenn er sagt: "Nichts verwirrt 
die Rechtsbegriffe so, als wenn solchen gewerbsmaBigen Schadlingen der 
Gesellschaft durch Entlassung oder Beurlaubung Gelegenheit gegeben 
wird, eine Reihe neuer Verbrechen auszuuben, fUr welche diesel ben bei 
ihrer Ergreifung nicht verantwortlich gemacht werden konnen." Die 
Frage ist nur die, wer den Fehler begeht, der gerichtliche Sachverstan
dige, der den Begriff der Unzurechnungsfahigkeit auf diese abnormen 
Charakterveranlagungen ausdehnte, oder der Irrenarzt, der sich fur 
nicht berechtigt oder nicht verpflichtet hielt, die nicht Geisteskranken 
in der Irrenanstalt zu verwahren. 

Das Widerspruchsvolle und Unhaltbare dieser Methode hat ver
schiedene Staaten vcraulaBt, der Polizeibehorde einen gewissen EinfluB 
auf die Entlassung gemeingefahrlicher Krimineller aus den Irrenanstal
ten einzuraumen. Gegen die von der Verwaltungsbehorde gefallten 
Entscheidungen lassen sich jedoch bisweilen recht erhebliche Bedenken 
erheben. So hat der badische Verwaltungsgerichtshof992) kurzlich (1918) 
entschieden, daB ein "konstitutionell und dauernd geistig abnormer 
Mensch" mit einer "krankhaften Neigung zu betrugerischen Hand
lungen" als gemeingefahrlicher Geisteskranker im Sinne des § 5 des 
badischen IrrenfUrsorgegesetzes zu erachten sei, obschon die sach
verstandigen AuBerungen "in der wissenschaftlichen Klassifizierung des 
Zustandes, in ihrer Schatzung der Wirkung auf die freie Willensbestim
mung im Sinne des § 51 StGB. und auf die Geschaftsfahigkeit vonein
ander abweichen". Auf diese Unterscheidung komme es fUr den Be
griff der Geisteskrankheit gar nicht an; auch ein Geisteskranker konne 
geschaftsfahig und fur eine bestimmte Straftat strafrechtlich verant
wortlich sein. Gemeingefahrlichkeit im Sinne des Irrenfiirsorgegesetzes 
liege aber nicht nur dann vor, wenn der Geisteskranke fur das Leben 
anderer, sondern auch dann, wenn er fill die sonstigen Personlichkeits
guter, die rechtliche Unversehrtheit., die Ehre, den :Frieden seiner Mit
menschen gefahrlich sei. Da nun dieser "konstitutionell und dauernd 
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geistig abnorme :Mensch" mit einer "krankhaften Neigung zu betrüge
rischen Handlungen behaftet" und für das Eigentum der Mitmenschen 
als gefährlich anzusehen sei, sobald er &ich auf Gebiete begebe, die der 
Entwicklung dieser Neigung förderlich seien, so sei er als gemein
gefährlicher Geisteskranker in der Irrenanstalt zurückzuhalten. - Ver
führe man folgerichtig nach dieser Entscheidung, so würden - was. 
nach dem Gesagten nicht näher begründet zu werden braucht - die 
Heil- und Pflegeanstalten mit geistig abnormen Rechtsbrechern über
flutet werden und die Strafanstalten mehr oder weniger in den Irren
anstalten aufgehen müssen. Die Bedeutung dieser Bestimmungen 
kann daher lediglich darin bestehen, den Anstaltsleiter nochmals auf 
die Gefährlichkeit des Kranken aufmerksam zu machen. Neigt der Arzt 
einmal zur Entlassung, dann wird er sich nach LEPPMANNs Meinung "mit 
dem nicht ganz geringfügigen Vergehen eventuell abzufinden wissen 
oder sein Gutachten so gestalten, daß die fernstehende Behörde ihm 
recht geben wird". Daß die praktische Bedeutung dieser Ministerialerlasse 
keine sehr erhebliche ist, hat auch FRITZ HoPPE473a) betont. 

Meine Herren! Mit den gleichen Gründen wie die Entlassung in die 
Freiheit kann der Anstaltsleiter die Zurückversetzung der psychopa
thischen Kriminellen in den Strafvollzug verteidigen, sobald die Er
scheinungen der sinnfälligen Psychose zurückgetreten sind. Hält sich der 
Arzt nicht für befugt, Personen in seiner Anstalt zu verwahren, deren 
geistiger Mangel lediglich in einer abnormen Konstitution sich äußert, 
so ist er sogar dazu gezwungen. Er wird eine baldige Zurückverbringung 
des von einer Haftreaktion geheilten Kranken J\m so eher rechtfertigen 
können, als diesem ja vielfach der Aufenthalt in der Irrenanstalt nicht in 
die Strafzeit eingerechnet wird, und es in seinem Interesse liegt, seine 
Strafe möglichst bald hinter sich zu haben. Die Folge der Zurückver
bringung des Kranken in den Strafvollzug ist aber nicht selten der Wie
derausbruchder psychotischen Erscheinungen, die kurze Zeit vorher zur 
Unterbrechung der Strafe und zur Überführung in die Irrenanstalt Ver
anlassung gegeben hatten. Es bleibt nichts anderes übrig, als den aber
mals Erkrankten aus dem geregelten Strafvollzug zu nehmen und in 
einen Gefängnisadnex oder wieder in eine Irrenanstalt zu verbringen, wo 
das Hin und Her von neuem einsetzt! Wird die Verbringung des Kranken 
in die Irrenanstalt mit Unterbrechung des Strafvollzugs wiederholt er
forderlich, so kann das Ende einer an sich geringfügigen Gefängnisstrafe 
sich um Jahre hinausschieben. RIXEN1025) erwähnte in einer Veröffent
lichung des Jahres 1907 einen solchen Rechtsbrecher, der 1899 wegen 
Verleitung zum Meineide zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, 
in der Strafhaft in Geisteskrankheit verfiel, seitdem ständig zwischen 
Strafanstalt und Irrenanstalt hin- und herpendelte, und dessen Strafende 
immer noch nicht abzusehen war. Fälle, in.denen die Verhältnisse ähn-
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geistig abnorme :Mensch" mit einer "krankhaften Neigullg zu betrllge
rischen Handlungen behaftet" und fUt das Eigentum der Mitmenschen 
als gefahrlich anzusehen sei, sobald er bich auf Gebiete begebe, die der 
Entwicklung dieser Neigung forderlich seien, so sei er als gemein
gefahrlicher Geisteskranker in der Irrenanstalt zuruckzuhalten. - Ver
fuhre man folgerichtig nach dieser Entscheidung, so wurden - was. 
nach dem Gesagten nicht naher begrundet zu werden braucht - die 
Heil- und Pflegeanstalten mit geistig abnormen Rechtsbrechern uber
flutet werden und die Strafanstalten mehr oder weniger in den Irren
anstalten aufgehen mussen. Die Bedeutung dieser Bestimmungen 
kann daher lediglich darin bestehen, den Anstaltsleiter nochmals auf 
die Gefahrlichkeit des Kranken aufmerksam zu machen. Neigt der Arzt 
einmal zur Entlassung, dann wird er sich nach LEPPMANNS Meinung "mit 
dem nicht ganz geringfUgigen Vergehen eventuell abzufinden wissen 
oder sein Gutachten so gestalten, daB die fernstehende Behorde ihm 
recht geben wird". DaB die praktische Bedeutung dieser Ministerialerlasse 
keine sehr erhebliche ist, hat auch FRITZ HOPPE473&) betont. 

Meine Herren! Mit den gleichen Grunden wie die Entlassung in die 
Freiheit kann der Anstaltsleiter die Zuruckversetzung der psychopa
thischen Kriminellen in den Strafvollzug verteidigen, sobald die Er
scheinungen der sinnfalligen Psychose zuruckgetreten sind. Halt sich del' 
Arzt nicht fUr befugt, Personen in seiner Anstalt zu verwahren, deren 
geistiger Mangel lediglich in einer abnormen Konstitution sich auBert, 
so ist er sogar dazu gezwungen. Er wird eine baldige Zuruckverbringung 
des von einer Haftreaktion geheilten Kranken l\m so eher rechtfertigen 
konnen, als diesem ja vielfach der Aufenthalt in der Irrenanstalt nicht in 
die Strafzeit eingerechnet wird, und es in seinem Interesse liegt, seine 
Strafe moglichst bald hinter sich zu haben. Die Folge der Zuruckver
bringung des Kranken in den Strafvollzug ist aber nicht selten der Wie
derausbruch der psychotischen Erscheinungen, die kurze Zeit vorher zur 
Unterbrechung der Strafe und zur UberfUhrung in die Irrenanstalt Ver
anlassung gegeben hatten. Es bleibt nichts anderes ubrig, als den aber
mals Erkrankten aus dem geregelten Strafvollzug zu nehmen und in 
einen Gefangnisadnex oder wieder in eine Irrenanstalt zu verbringen, wo 
das Hin und Her von neuem einsetztJ Wird die Verbringung des Kranken 
in die Irrenanstalt mit Unterbrechung des Strafvollzugs wiederholt er
forderlich, so kann das Ende einer an sich geringfUgigen Gefangnisstrafe 
sich um Jahre hinausschieben. RIXEN1025) erwahnte in einer Veroffent
lichung des Jahres 1907 einen solchen Rechtsbrecher, der 1899 wegen 
Verleitung zum Meineide zu 3 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, 
in der Strafhaft in Geisteskrankheit verfiel, seitdem standig zwischen 
Strafanstalt und Irrenanstalt hin- und herpendelte, und dessen Strafende 
immer noch nicht abzusehen war. Falle, in.denen die Verhaltnisse ahn-
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lieh liegen, wird jeder aus eigener Erfahrung anführen können. In 
Preußen hat man bekanntlich die gröbsten Mißstände dadurch behoben, 
daß die der Irrenfürsorge nicht mehr bedürftigen Kriminellen nicht so
fort in den gewöhnlichen Strafvollzug, sondern zunächst in die Ge
fängnisadnexe für geisteskranke Gefangene versetzt werden. Erst wenn 
sie sich hier während eines gewissen Zeitraumes bewährt haben, wird ein 
Versuch mit ihnen in der Strafanstalt gemacht. Trotz aller Vorsicht sind 
aber Rückfälle in die Psychose nicht selten, und das ständige Hin- und 
Herschieben zwischen Gefängnis und Irrenanstalt wirkt auf die Straf
anstaltsbeamten, die Ärzte und die Kranken selbst in hohem Maße ent
mutigend und zermürbend. 

Die Strafvollzugsbeamten und eigentümlicherweise auch die Straf
anstaltsärzte haben für die Stellung der Anstaltsärzte zur Frage der 
Zurückhaltung psychopathischer Verbrecher auffallend wenig Ver
ständnis. In den Berichten an das preußische Ministerium des Innern 1202) 

wird wiederholt (z. B.l906) über das zu frühe "Abschieben der Schwach
sinnigen und Degenerierten, welche die überwiegende Mehrheit der 
geisteskranken Verbrecher bilden", geklagt und "eine großzügige, weit 
schauende psychiatrische Prophylaxe" verlangt, "um die Degenerierten 
und zu geistigen Erkrankungen Disponierten durch Unterbringung in 
besondere Anstalten einerseits vor dem Rückfall ins Verbrechen und 
andrerseits vor dem Rückfall in die Geistesstörung zu schützen": 
"Die jetzige Behandlung der geisteskranken Verbrecher in den 
Irrenanstalten" - heißt es dort - "das baldige ,Abschieben', der
selben in die Strafanstalten ist unwürdig und schädlich. Unwürdig, weil 
es Aufgabe der psychiatrischen Wissenschaft und der Irrenpflege ist, 
sich auch der geisteskranken Rechtsbrecher in humaner Weise anzu
nehmen und durch entsprechende dauernde Fürsorge dem Rückfall der
selben in akute geistige Erkrankung vorzubeugen, und direkt schädigend, 
indem durch Überführung des Degenerierten und Schwachsinnigen in 
Strafanstalten bei diesen neue geistige Erkrankungen ausgelöst werden." 
Auch der Strafanstaltsdirektor GENNAT 318) tadelt die Zurückversetzung 
der Gefangenen aus der Irrenanstalt in 4_en Strafvollzug und schreibt: 
"Wenn diese Menschen aus dem starren Zwange der Strafanstalt in das 
no-restraint der Irrenanstalt versetzt werden, sich dort gütlich tun und 
sozusagen die gentlernen spielen, dann wäre es zum Verwundern, falls 
nicht bei vielen nach einiger Zeit ein gewisses Abklingen ihrer Wahn
vorstellungen und ein leidlich geordnetes V erhalten bemerkbar würde. 
Sobald sie aber in den Strafvollzug mit seinen unvermeidlichen Rei
bungen und Reizungen zurückkehren, pflegt nach wenigen Wochen der 
alte. Zustand auszubrechen. Denn Besserung in der Irrenanstalt be
deutet noch nicht und nicht von selbst Herstellung der Strafvollzugs
fähigkeit, und auf die kommt es an." 
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sozusagen die gentlemen spielen, dann ware es zum Verwundern, falls 
nicht bei vielen nach einiger Zeit ein gewisses Abklingen ihrer Wahn
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Von den Strafanstaltsärzten hat RIXEN 1032 dieGründe für diese groben 
Mißstände am klarsten durchschaut und auch die unter heutigen Ver
hältnissen einzig zweckmäßige Abhilfe vorgeschlagen: "Der Krebs
schaden in der jetzigen Behandlung der geisteskranken Verbrecher in 
Preußen liegt in dem unsinnigen Hin- und Herschieban der psycho
pathischen Gefangenen. Treten bei ihnen auf dem Boden der psycho
pathischen Veranlagung Geistesstörungen auf, so werden sie der zu
ständigen Irrenabteilung überwiesen. Der Arzt der Irrenabteilung be
findet sich nun in einer schwierigen Lage. Er darf den Kranken nur 6 
bis höchstens 12 Monate in der Irrenabteilung behalten. Dann muß er 
sich enfscheiden, ob er ihn bei Fortbestehen der Geisteskrankheit nach 
Aussetzung der Strafhaft einer öffentlichen Irrenanstalt übergibt oder 
nach Besserung seines Befindens wieder in den ordentlichen Strafvollzug 
bringt. Im ersteren Falle ist in absehbarer Zeit eine Besserung zu er
warten. Der Kranke wird dann aus der Irrenanstalt wieder in die Irren
a-bteilung gebracht, die in der Irrenanstalt zugebrachte Zeit wird auf 
die Strafzeit nicht angerechnet, und es beginnt nun in der Irrenabteilung 
eine neue Beobachtung von 6-12monatiger Dauer, nach deren Ablauf 
die Frage der erneuten Strafaussetzung und Überweisung an eine Irren
a-nstalt oder der Überführung in den geordneten Strafvollzug an den 
Arzt herantritt. Wird der Kranke nach Besserung seines Befindens 
wieder in eine Gefangenenanstalt überführt, so verschlimmert sich unter 
dem Einfluß des ungünstigen Milieus sein Zustand nicht selten in kurzer 
Zeit derart, daß eine neue Einlieferung in die Irrenabteilung notwendig 
wird, und der Arzt derselben wieder vor die Entscheidung gestellt wird, 
was er mit dem Manne anfangen soll." 

RIXEN schlägt zur Beseitigung dieser Mißstände vor, die an fort
schreitenden geistigen Störungen leidendeil Gefangenen, die für den 
Strafvollzug überhaupt nicht mehr in Frage kommen und zum großen 
Teil dauernder Pflege bedürftig bleiben, mit Aufhebung des Strafvoll
zugs in die Irrenanstalt zu verbringerr, die degenerativen Haftpsychotiker 
dagegen in den Irrenadnexen so lange zu behalten, als es vom ärztlichen 
Standpunkte aus erforderlich erscheint. Der Vorschlag RIXENs, der in 
der Tat die gerügten Mißstände mit einem Schlage beheben würde, ist 
übrigens nicht neu. Nach diesem Gesichtspunkte wurde früher bereits in 
Baden über das Schicksal der Insassen des Bruchsaler Irrenadnexes ent
schieden. Daß. dieses Verfahren in den letzten Jahren durchbrachen 
wurde und sich dem preußischen annäherte, ist ein beklagenswerter 
Rückschritt. 

Meine Herren! Trotz seltenerer Aufnahmen und vorzeitigerer Ent
lassungen häuften sich diese Kriminellen zumal in denjenigen Anstalten 
a-n, in welche die Gefängnisadnexe ihre strafvollzugsunfähigen geistes
kranken Rechtsbrecher überführten. Die Persönlichkeiten sind - wie 
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REICH1001) und andere nachdrücklich betonen- "nicht durch ihre Psy
chose selbst, nicht durch die Symptome derselben gefährlich"; ihre Gefähr
lichkeit ist vielmehr "durch ihren Lebenswandel und ihre Handlungs
weise vor ihrer Erkrankung und mehr oder weniger unabhängig von 
letzterer bedingt''. 

Da ihre gemeinschaftliche Verpflegung mit den übrigen besonnenen 
Anstaltsinsassen auf die Dauer zu unüberwindlichen Schwierigkeiten 
führte, blieb den Ärzten nicht anderes übrig, als Einrichtungen zu trefft>n, 
welche auf die Artung dieser Elemente besonders zugeschnitten waren: 
die sogenannten "festen Häuser". Seit der Eröffnung der ersten dt>r
artigen Abteilung in der Berliner Irrenanstalt Dalldorf sind an den 
Heil- und Pflegeanstalten der Stadt Berlin und in nahezu sämtlicht>n 
preußischen Provinzen derartige Einrichtungen mit rund 1000 Bettt>n 
gt>schaffen worden./ Man hat mit diesen festen Häusern hinrt>ichende 
Erfahrungen gemacht, um beurteilen zu können, inwieweit sie ihren 
Zweck erfüllt und sich bewährt haben. Es ist nicht durchweg erfreu
lich, was sich über sie sagen läßt, und man mußte manches Lehrgeld 
zahlen, bis daß die Einrichtungen getroffen wurden, wie sie jetzt all
gemein üblich sind. 

Was zunächst die Insassen der festen Häuser anlangt, so muß noch
mals ausdrücklich betont werden, daß es nicht die im engen Sinne 
geisteskranken Verbrecher, nicht die an fortschreitenden Erkrankungen, 
an Schizophrenie, an Paralyse, an seniler Demenz Leidenden waren, die 
den Anstoß zur Schaffung dieser festen Häuser gaben. Zugegeben, daß 
einer oder der andere im eigentlichen Sinne geisteskranke Verbrecher 
seiner Verpflegung im Rahmen der Irrenanstalt Schwierigkeiten in den 
Weg legte, daß besonders auch die Schizophrenen infolgc unsachlicher 
Behandlung durch die Strafvollzugsbeamten mit Hungerkost, Dunkel
arrest, Prügelstrafe, langer Isolierung einen unerfreulichen Zuwachs für 
eine Anstalt bedeuten konnten, so waren das doch seltene Ausnahmen 
und längst nicht so zahlreich, daß besondere Sicherungsmaßregeln zu 
ihrer Verwahrung notwendig gewesen wären. Unvermeidlich wurden 
diese festen Häuser erst in einem Zeitpunkte, als die freigebigere An
wendung des §51 StGB. und besonders die Einrichtung der Gefängnis
adnexe die Irrenanstalten mit den abnorm veranlagten Kriminellen 
überfluteten. Sehr klar geht das aus der Darstellung WERNERs 1326) her
vor. Als im Jahre 1880 die neu erbaute Irrenanstalt Dalldorf in Betrieb 
genommen wurde, war ein besonders mit entsprechenden Sicherheits
vorrichtungen ausgestattetes Haus für "geisteskranke Verbrecher" nicht 
vorhanden. :Man glaubte die bis dahin geringe Zahl der kriminellen 
Geisteskranken im Rahmen der gewöhnlichen Irrenbehandlung versorgen 
zu können. Erst mit der Eröffnung der Abteilung für geisteskranke Ge
fangene an der Strafanstalt llfoabit im Jahre 1888 häuften sich die psy-
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chopathischen Verbrecher in Dalldorf derart, daß besondere Einrich
tungen für sie nötig wurden. Die festen Häuser an anderen Irrenanstalten 
verdanken ihre Entstehung ähnlichen Umständen. 

Daß in der Tat die mißverständlich als "geisteskranke Verbrecher" 
bezeichneten antisozialen Elemente in weitaus überwiegender Zahl die 
gleichen Persönlichkeiten sind, die in der Literatur als "degenerierte 
Kriminelle", als "geistig Minderwertige mit pathologischen Reaktionen 
auf die Haft'", als "originär Entartete, deren sittliche :Minderwertigkeit 
in ihrer originären Gehirnanlage begründet ist'', als, ,hysterische, pseudo
logistische, haltlose, epileptoide Verbrecher" geschildert werden, dar
über sind sich alle ~Forscher einig, die sich mit dem Seelenleben der In
sassen fester Häuser näher beschäftigt haben. Mit vollem Recht faßt 
daher RrxEN 1032) in allerjüngster Zeit das Ergebnis der zahlreichen Ar
beiten auf diesem Gebiete in den Sätzen zusammen: "Es ist nicht zu ver
kennen, daß das Problem der Unterbringung der gefährlichen Geistes
kranken sich im Laufe der letzten 20 Jahre immer mehr in das Problem 
der Unterbringung der geistig Minder,wertigen verwandelt hat. Nicht die 
eigentlichen Geisteskranken sind es, die praktisch vor Gericht und im 
Strafvollzuge die großen Schwierigkeiten hervorrufen, sondern die Grenz
zuRtände, die mannigfachen Übergangsformen zwischen geistiger Ge
sundheit und ausgesprochener Geisteskrankheit, die psychopathischen 
Persönlichkeiten··. Je größer der Zufluß dieser Elemente in die Irren
anstalten ist, und je gewissenhafter sie in ihnen zurückgehalten werden, 
um so mehr müsRen sie sich im Laufe der Zeit anhäufen und gegenüber 
den ~wirklich Geisteskranken in den festen Häusern überwiegen. In den 
Verbrecherabteilungen der Großstädte Berlin und Harnburg bilden sie 
bei weitem die Mehrzahl, in denjenigen der Provinz ist ihre Zahl ge
ringer, man "verdünnt" sie mit harmlosen Kriminellen, die ohne Schwie
rigkeiten auch eine freiere Behandlung ertragen könnten, oder mischt sie 
gar mit unbescholtenen Kranken, deren Verwahrung auf einer weniger 
gesicherten Abteilung irgendwelche "Unbequemlichkeiten macht. 

Da der Kern der Insassen der festen Häuser sich demnach nicht von 
den Insassen der Irrenadnexe und :Minderwertigenabteilungen in unseren 
Strafanstalten unterscheidet, so kann es nicht überraschen, daß die 
Irrenärzte der ungewohnten Aufgabe zunächst völlig hilflos gegenüber
standen und die gleichen Erfahrungen machen mußten, wie sie 
STAIOER1197, 1198), SCHWANDNER1043, 1044) u. a. aus den Abteilungen für 
geisteskranke Gefangene, KLUGE564) aus der Minderwertigenabteilung 
in den Strafanstalten wiedergaben. 

FLÜGGE274) berichtete beispielsweise über seine Erfahrungen in dem 
festen Hause Düren: 

"Die ersten \Vochen nach Einzug in das neue Haus verliefen ruhig, die Leute 
zeigten sich von der vorteilhaften Seite, lobten alles, waren fleißig, freundlich und 
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chopathischen Verbrecher in Dalldorf derart, daB besondere Einrich
tungen fiir sie notig wurden. Die festen Hauser an anderen Irrenanstalten 
verdanken ihre Entstehung ahnlichen Umstanden. 

DaB in der Tat die miBverstandlich als "geisteskranke Verbrecher" 
bezeichneten antisozialen Elemente in weitaus iiberwiegender Zahl die 
gleichen Personlichkeiten sind, die in der Literatur als "degenerierte 
Kriminelle", als "geistig Minderwertige mit pathologischen Reaktionen 
auf die Haft'", als "originar Entartete, deren sittliche :Minderwertigkeit 
in ihrer originaren Gehirnanlage begriindet ist", als, ,hysterische, pseudo
logistische, haltlose, epileptoide Verbrecher" geschildert werden, dar
iiber sind sich alle ~Forscher einig, die sich mit dem Seelenleben der In
sassen fester Hauser naher beschaftigt haben. Mit vollem Recht faBt 
daher RIXEN 1032) in allerjiingster Zeit das Ergebnis der zahlreichen Ar
beiten auf diesem Gebiete in den Satzen zusammen: "Es ist nicht zu ver
kennen, daB das Problem der Unterbringung der gefahrlichen Geistes
kranken sich im Laufe der letzten 20 Jahre immer mehr in das Problem 
der Unterbringung der geistig .1I1inder,wertigen verwandelt hat. Nicht die 
eigentlichen Geisteskranken sind es, die praktisch vor Gericht und im 
Strafvollzuge die groBen Schwierigkeiten hervorrufen, sondern die Grenz
zURtande, die mannigfachen Ubergangsformen zwischen geistiger Ge
sundheit und ausgesprochener Geisteskrankheit, die psychopathischen 
Personlichkeiten··. Je groBer der ZufluB dieser Elemente in die Irren
anstalten ist, und je gewissenhafter sie in ihnen zuriickgehalten werden, 
urn so mehr miiSRen sie sich im Laufe der Zeit anhaufen und gegeniiber 
den ~wirklich Geisteskranken in den festen Hausern iiberwiegen. In den 
Verbrecherabteilungen der GroBstadte Berlin und Hamburg bilden sie 
bei weitem die Mehrzahl, in denjenigen der Provinz ist ihre Zahl ge
ringer, man "verdiinnt" sie mit harmlosen Kriminellen, die ohne Schwie
rigkeiten auch eine freiere Behandlung ertragen konnten, oder mischt sie 
gar mit unbescholtenen Kranken, deren Verwahrung auf einer weniger 
gesicherten Abteilung irgendwelche "Cnbequemlichkeiten macht. 

Da der Kern der Insassen der fest en Hauser sich demnach nicht von 
den Insassen der Irrenadnexe und :Minderwertigenabteilungen in unseren 
Strafanstalten unterscheidet, so kann es nicht iiberraschen, daB die 
Irrenarzte der ungewohnten Aufgabe zunachst vollig hilflos gegeniiber
standen und die gleichen Erfahrungen machen muBten, wie sie 
STAIOER1197, 1198), SCHWANDNER1043, 1044) u. a. aus den Abteilungen fiir 
geisteskranke Gefangene, KLUGE564) aus der Minderwertigenabteilung 
in den Strafanstalten wiedergaben. 

FLlTGGE274) berichtete beispielsweise iiber seine Erfahrungen in dem 
festen Hause Duren: 

"Die erst en \Vochen nach Einzug in das neue Haus verliefen ruhig, die Leute 
zeigten sich von der vorteilhaften Seite, lobten alles, waren flei!3ig, freundlich und 
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ruhig; besondere Vorkommnisse waren nicht zu verzeichnen. Bald änderte sich 
jedoch das friedliche Bild, nachdem der Reiz des Neuen verschwunden war. Miß
mut und Verdrossenheit stellten sich ein; man steckte die Köpfe zusammen, hetzte 
und stachelte sich auf. Klagen und Nörgeleien nahmen kein Ende, \Viderspenstig
keit und offener Hohn machten sich breit. Doch dabei blieb es nicht. Als eines 
Tages ein Halluzinant in plötzlich aus.brechender Erregung die Türen zertrümmerte 
und Ärzte und Pflegepersonal tätlich bedrohte, waren sämtliche Mitkranke wie 
ein Mann auf seiner Seite, schrieen, lärmten, höhnten, feuerten ihn zu neuem Taten
drang an und suchten seine Unschädlichmachung zu verhindern. 

Exzesse aller Art, wüstes Zerstören und Demolieren häuften sich in wahrhaft 
erschreckender Weise. Die loci minoris resistentiae des Hauses wurden mit großer 
Findigkeit entdeckt, die zu schwachen Gitter auseinander gebogen, was ·zu Ent
weichungen führte, Röhrenleitungen abgerissen, Verschraubungen gelöst; Eisen
teile, Stangen, Klammern und Nieten verschwanden plötzlich, um gelegentlich 
als Ausbruchs- oder Angriffsinstrumente wieder aufzutauchen. Bei Gewinnung 
und beim Verstecke dieser Gegenstände wurde planmäßig, mit verteilten Rollen 
vorgegangen, einer deckte dem andern den Rücken. Die Aufmerksamkeit des 
Pflegers wußte man im gegebenen Augenblick abzulenken; kein Wunder, wenn 
bei diesen, durch lange verbrecherische Gewöhnung erworbenen Zuchthauskniffen 
und raffinierten Tricks auch schon ältere Pfleger sich in erster Zeit manchmal 
übertölpeln ließen; die Neuheit des eigenartigen Krankenmaterials brachte das 
mit sich. Wurden die Haupträdelsführer allein gelegt, dann fing die Not erst recht 
an, da die zu schwachen Einzelzimmer in kurzer Zeit zerstört, und die Türen mit 
den Trümmern verbarrikadiert wurden. :Man war froh, wenn schließlich der mit 
Holz- und Eisenteilen um sich schlagende Kranke glücklich aus der Zelle wieder 
herausgeholt und größeres Unheil an Leib und Leben vermieden war. Alsultima 
ratio mußte in einzelnen Fällen zur Feuerspritze gegriffen werden, die in der Hand 
des Irrenarztes zur Zeit des no-restraint- und des Offentürsystems ein etwas eigen
tümlich berührendes Instrument darstellt." 

Einen besonders tiefen Einblick in das Wesen der festen Häuser gibt 
uns WERNERs1326) Schilderung von einer Meuterei an der Berliner Irren
anstalt Dalldorf: 

"Als am genannten Tage der Oberpfleger zur Mittagszeit den im ersten Stock 
gelegenen Speiseraum der oberen Abteilung revidierte und im Herausgehen be
griffen war, wurde er plötzlich- offenbar nach vorhergegangener Verabredung
unter großem Tumult niedergeschlagen, so daß er betäubt und blutend hinauseilte, 
um mehr Pfleger herbeizuholen (zufällig fehlten damals von dem etatmäßigen 
Wärterbestand 2, so daß für das ganze Haus nur 12 übrig waren, von denen 4 oben, 
8 unten Dienst hatten). Mittlerweile hatten die Kranken der oberen Abteilung 
(mindestens 30 Kranke!), welche verabredetermaßen unter großem Lärm Tische 
und Stühle umgeworfen und teilweise zerbrochen, die Fensterscheiben eingeschlagen, 
die Türen der Werkstätten eingetreten und sich mit Werkzeugen bewaffnet hatten, 
die noch anwesenden eingeschüchterten 4 Wärter gänzlich vertrieben nnd waren 
so Herren der Situation. In gleicher Weise war nach Verabredung auf das 
Signal des Tumults hin auf der unteren Abteilung verfahren. 

Als die herbeigerufenen Ärzte das Haus betraten, fanden sie die Pfleger draußen 
auf der Treppe, von den Kranken durch die Korridortüre getrennt, die Kranken 
selbst- teilweise mit Werkzeugen bewaffnet - in großem Tumult. Bei dem Ver
suche, die Kranken, welche beständig von den Rädelsführern aufgestachelt wurden, 
zu beruhigen, versprach man ihnen, statt des angeblich schlecht gewesenen Mittag
essens Wurst zu geben und keinen zu isolieren. Inzwischen hatte es sich heraus-
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ruhig; besondere Vorkommnisse waren nicht zu verzeichnen. Bald anderte sich 
jedoch das friedliche Bild, nachdem der Reiz des Neuen verschwunden war. MiB
mut und Verdrossenheit stellten sich ein; man steckte die Kopfe zusammen, hetzte 
und stachelte sich auf. Klagen und Norgeleien nahmen kcin Ende, \Viderspenstig
keit und offener Rohn machten sich breit. Doch dabei blieb es nicht. Ais eines 
Tages ein Ralluzinant in plotzlich aus.brechender Erregung die Tiiren zertriimmerte 
und Ante und Pflegepersonal tatlich bedrohte, waren samtliche Mitkranke wie 
einMann auf seiner Seite, schrieen, larmten, hohnten, feuerten ihn zu neuem Taten
drang an und suchten seine Unschadlichmachung zu verhindern. 

Exzesse aller Art, wiistes Zerstoren und Demolieren hauften sich in wahrhaft 
erschreckender Weise. Die loci minoris resistentiae des Rauses wurden mit groBer 
Findigkeit entdeckt, die zu schwachen Gitter auseinander gebogen, was ·zu Ent
weichungen fiihrte, Rohrenleitungen abgerissen, Verschraubungen gelost; Eisen
teile, Stangen, Klammern und Nieten verschwanden plotzlich, urn gelegentlich 
als Ausbruchs- oder Angriffsinstrumente wieder aufzutauchen. Bei Gewinnung 
und beim Verstecke dieser Gegenstande wurde planmaBig, mit verteilten Rollen 
vorgegangen, einer deckte dem andern den Riicken. Die Aufmerksamkeit des 
Pflegers wuBte man im gegebenen Augenblick abzulenken; kein Wunder, wenn 
bei diesen, durch lange verbrecherische Gewohnung erworbenen Zuchthauskniffen 
und raffinierten Tricks auch schon altere Pfleger sich in erster Zcit manchmal 
iibertolpeln lieBen; die Neuheit des eigenartigen Krankenmaterials brachte das 
mit sich. Wurden die Hauptradelsfiihrer allein gelegt, dann fing die Not erst recht 
an, da die zu schwachen Einzelzimmer in kurzer Zeit zerstort, und die Tiiren mit 
den Triimmern verbarrikadiert wurden. Man war froh, wenn schlieBlich der mit 
Holz- und Eisenteilen urn sich schlagende Kranke gliicklich aus der Zelle wieder 
herausgeholt und groBeres Unheil an Leib und Leben vermieden war. Ais ultima 
ratio muBte in einzelnen Fallen zur Feuerspritze gegriffen werden, die in der Hand 
des Irrenarztes zur Zeit des no-restraint- und des Offentiirsystems ein etwas eigen
tiimlich beriihrendes Instrument darstellt." 

Einen besonders tiefen Einblick in das Wesen der festen Hauser gibt 
uns WERNERS1326) Schilderung von einer Meuterei an der Berliner Irren
anstalt Dalldorf: 

"AIs am genannten Tage der Oberpfleger zur Mittagszeit den im ersten Stock 
gelegenen Speiseraum der oberen Abteilung revidierte und im Herausgehen be
griffen war, wurde er plotzlich - offenbar nach vorhergegangener Verabredung
unter groBem Tumult niedergeschlagen, so daB er betaubt und blutend hinauseilte, 
urn mehr Pfleger herbeizuholen (zufallig fehlten damals von dem etatmal3igen 
Warterbestand 2, so daB fiir das ganze Haus nur 12 iibrig waren, von denen 40ben, 
8 unten Dienst hatten). Mittlerweile hatten die Kranken der oberen Abteilung 
(mindestens 30 Kranke!), welche vtlrabredetermaBen unter groBem Larm Tische 
und Stiihle umgeworfen und teilweise zerbrochen, die Fensterscheiben eingeschlagen, 
die Tiiren der Werkstatten eingetreten und sich mit Werkzeugen bewaffnet hatten, 
die noch anwesenden eingeschiichterten 4 Warter ganzlich vertrieben nnd waren 
so Herren der Situation. In gleicher Weise war nach Verabredung auf das 
Signal des Tumults hin auf der unteren Abteilung verfahren. 

Ais die herbeigerufenen Arzte das Haus betraten, fanden sie die Pfleger drauBen 
auf der Treppe, von den Kranken durch die Korridortiire getrennt, die Kranken 
selbst - teilweise mit Werkzeugen bewaffnet - in groBem Tumult. Bei dem Ver
suche, die Kranken, welche bestandig von den Radelsfiihrern aufgestachelt wurden, 
zu beruhigen, versprach man ihnen, statt des angeblich schlecht gewesenen Mittag
essens Wurst zu geben und keinen zu isolieren. Inzwischen hatte es sich heraus-
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gestellt, daß es im oberen Stock brannte; es waren von den Kranken mehrere 
Strohsäcke übereinander geschichtet und angezündet worden. Schließlich gelang 
es durch Zureden, die Kranken dazu zu veranlassen, vorläufig in·den Garten des 
Hauses V zu gehen, allerdings erst, nachdem ihnen versprochen war, einen anderen 
Kranken E., der seiner Gefährlichkeit wegen isoliert gehalten wurde, aus der 
Zelle herauszunehmen und gleichfalls in den Garten gehen zu lassen. Erst dann 
konnte mit dem Löschen des Feuers begonnen werden." 

Die Untersuchung ergab, daß die Revolte auf einige Rädelsfährer 
zurückzuführen war, die "schon von anderen Stationen her in der Vor
bereitung derartiger Komplotte geschult waren"; der Hauptanstifter 
"hatte schon lange im geheimen gehetzt und dabei erzählt, wie bei 
seinem Aufenthalt in der Irrenstation der Strafanstalt B., von wo er 
letzthin übernommen war, die geisteskranken Gefangenen durch einen 
ähnlichen Tumult Vergünstigungen ertrotzt hätten". 

FLÜGGE und WERNER blieben mit ihren Erfahrungen nicht allein. 
Über die Schwierigkeiten der Verpflegung einer größeren Zahl von 
psychopathischen Gewohnheitsverbrechern, die - wie das professionelle 
Verbrecherturn von altersher - schon in der Freiheit Berufsbeziehungen 
zueinander unterhielten, und in allen Fällen, wo es gegen den staatlichen 
Zwang geht, einen geschlossenen Widerstand organisieren, ist man sich 
allgemein einig. Die ungewöhnliche Erfindungsgabe dieser besonnenen 
und energischen Verbrecher in der Anfertigung gefährlicher Waffen und 
Ausbruchswerkzeuge aus anscheinend harmlosen Gegenständen, aus ge
schärften Stahlfedern, kleinen Blechstreifen u. dgl. - die trotz größter 
Aufmerksamkeit kaum zu verhindernden Durchstechereien bei Be
suchen, wobei Geld, englische Stahlsägen zum Durchfeilen der Gitter in 
raffiniertester Weise in den Frisuren der Frauen oder dem mitgebrachten 
Backwerk eingeschmuggelt werden - die oft mit staunenswerter Ge
schicklichkeit und verbrecherischer Tatkraft ins Werk gesetzten Aus
brüche und Entweichungen- die Macht, welche einzelne Rädelsführer 
über die übrigen Insassen ausüben, und die immer wieder zu gefährlichen 
Meutereien und Revolten mißbraucht wird- die maßlosen Affektaus
brüche der rücksichtslos gewalttätigen Elemente, die zu gefährlichen An
griffen auf Ärzte und Pflegepersonal, zu brutaler Zerstörung des Mobi
liars und zu Brandstiftungen führten - alles das stellte außerordent
liche und durchaus ungewohnte Anforderungen an das Personal, das sich 
naturgemäß schwer daran gewöhnte, in diesen gewandten, in vieler Be
ziehung ihm weit überlegenen Personen "Geisteskranke" zu sehen, 
und das von ihnen -wie WAGNER VON JAUREGG 1305) mit Recht hervor
hob -geradezu demoralisiert wurde. Man erkannte daher bald, daß 
die Grundsätze moderner Irrenbehandlung - Wegfall der Isolier
zellen, Verpflegung der Überwachungsbedürftigen in Wachsälen- bei 
diesen Kranken nicht am Platze seien. Die Rücksicht auf die 
Sicherheit des Pflegepersonals und der freilebenden Bevölkerung ge-
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gestellt, daB es im oberen Stock brannte; es waren von den Kranken mehrere 
Strohsacke ubereinander geschichtet und angezundet worden. SchlieBlich gelang 
es durch Zureden, die Kranken dazu zu veranlassen, voriaufig in·den Garten des 
Hauses V zu gehen, allerdings erst, nachdem ihnen versprochen war, einen anderen 
Kranken E., der seiner Gefahrlichkeit wegen isoliert gehalten wurde, aus der 
Zelle herauszunehmen und gleichfalls in den Garten gehen zu lassen. Erst dann 
konnte mit dem Loschen des Feuers begonnen werden." 

Die Untersuchung ergab, daB die Revolte auf einige Radelsfahrer 
zuriickzufiihren war, die "schon von anderen Stationen her in der Vor
bereitung derartiger Komplotte geschult waren"; der Hauptanstifter 
"hatte schon lange im geheimen gehetzt und dabei erzahlt, wie bei 
seinem Aufenthalt in der Irrenstation der Strafanstalt B., von wo er 
letzthin iibernommen war, die geisteskranken Gefangenen durch einen 
ahnlichen Tumult Vergiinstigungen ertrotzt hatten". 

FLUGGE und WERNER blieben mit ihren Erfahrungen nicht allein. 
Uber die Schwierigkeiten der Verpflegung einer groBeren Zahl von 
psychopathischen Gewohnheitsverbrechern, die - wie das professionelle 
Verbrechertum von altersher - schon in der Freiheit Berufsbeziehungen 
zueinander unterhielten, und in allen Fallen, wo es gegen den staatlichen 
Zwang geht, einen geschlossenen Widerstand organisieren, ist man sich 
allgemein einig. Die ungewohnliche Erfindungsgabe dieser besonnenen 
und energischen Verbrecher in der Anfertigung gefahrlicher Waffen und 
Ausbruchswerkzeuge aus anscheinend harmlosen Gegenstanden, aus ge
scharf ten Stahlfedern, kleinen Blechstreifen u. dgl. - die trotz groBter 
Aufmerksamkeit kaum zu verhindernden Durchstechereien bei Be
suchen, wobei Geld, englische Stahlsagen zum Durchfeilen der Gitter in 
raffiniertester Weise in den Frisuren der Frauen oder dem mitgebrachten 
Backwerk eingeschmuggelt werden - die oft mit staunenswerter Ge
schicklichkeit und verbrecherischer Tatkraft ins Werk gesetzten Aus
briiche und Entweichungen - die Macht, welche einzelne Radelsfiihrer 
iiber die iibrigen Insassen ausiiben, und die immer wieder zu gefahrlichen 
Meutereien und Revolten miBbraucht wird - die maBlosen Affektaus
briiche der riicksichtslos gewalttatigen Elemente, die zu gefahrlichen An
griffen auf Arzte und Pflegepersonal, zu brutaler Zerstorung des Mobi
liars und zu Brandstiftungen fiihrten - alles das stellte auBerordent
liche und durchaus ungewohnte Anforderungen an das Personal, das sich 
naturgemaB schwer daran gewohnte, in diesen gewandten, in vieler Be
ziehung ihm weit iiberlegenen Personen "Geisteskranke" zu sehen, 
und das von ihnen - wie WAGNER VON JAUREGG 1305) mit Recht hervor
hob - geradezu demoralisiert wurde. Man erkannte daher bald, daB 
die Grundsiitze moderner Irrenbehandlung - Wegfall der Isolier
zellen, Verpflegung der Uberwachungsbediirftigen in Wachsiilen - bei 
dicsen Kranken nicht am Platze seien. Die Riicksicht auf die 
Sicherheit des Pflegepersonals und der freilebenden Bevolkerung ge-
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bot die Errichtung von Baulichkeiten, zu denen man sich die An
regungen aus den Schatzkammern unserer Bankhäuser, den Zucht
häusern und Raubtierkäfigen holen mußte. Soweit Wachsäle einge
richtet wurden, trennte man sie von dem aufsiehtführenden Pfleger 
durch schwere Eisengitter ab. Da es aber- wie GELLER315) aus Düren 
berichtet - fast unmöglich ist, 6 passende Kranke zu finden, die unbe
denklich zusammen schlafen können, bleibt nichts anderes übrig, als 
50 vH der Insassen in Einzelzimmern zu isolieren. Besonders Gefährliche 
werden dauernd im Isoherzimmer gehalten mit Ausnahme des Zeit
raumes, in denen sie, zum Teil einzeln in Begleitung mehrerer Pfleger, in 
den Hof geführt werden. Die Anlage der Zellen ist derartig, daß ein Ent
weichen aus ihnen unmöglich erscheint: das .Mauerwerk ist besonders 
verstärkt, um einen nächtlichen Durchbruch zu verhindern; die ·Fenster 
sind mit Gittern aus Kruppsehern Stahl versehen, der jeder "Uhrfeder 
widersteht; die Türen sind mit Eisenplatten gepanzert; um Durch
stechereien mit dem Pflegepersonal zu verhüten, sind doppelte Schlösser 
angebracht, deren Schlüssel verschiedenen Pflegern zur Verwahrung 
übergeben werden; ja, in einzelnen Anstalten sind in der Zelle selbst 
schwere eiserne Käfige eingefügt, um den Kranken an dem Ausbrechen 
aus Tür oder :Fenster zu hindern. Um bei Revolten und sonstigen drin
genden Gefahren jederzeit Hilfe herbeiholen zu können, sind die Häuser 
mit anderen durch Alarmglocken verbunden; Haus und Hof sind von ge
waltigen, zum Teil über 5 m hohen, glatten Mauern umgeben, die hier 
und da, um das Festungsmäßige zu verbergen, in tiefen Gräben versteckt 
wurden. Zur Überwachung der Kranken dient ein unverhältnismäßig 
hohes Aufgebot von zuverlässigen und erfahrenen Wärtern; in Düren wur
den für 68 Kranke 22 ausgesuchte Pfleger benötigt3 15), in Göttingen1313) 
gar auf 60 Insassen 2 Oberpfleger und 24 Pfleger. Und das war vor dem 
Kriege, als dem Pflegepersonal eine weit längere Arbeitszeit zugemutet 
wurde als gegenwärtig. Eine Anstalt, die ihre psychopathischen Ver
brecher in stärkerem Maße zur Außenarbeit heranzieht, läßt sie wie eine 
Schafherde von Hunden 1301) bewachen und dadurch mit gutem Erfolg am 
Entweichen hindern. Gewiß, man soll nicht sentimental sein, wird aber 
nicht bestreiten können, daß diese Einrichtung schwer mit dem Ideal 
verträglich ist, das AscHAFFENBl:RG20' 35) von einer modernen Heil- und 
Pflegeanstalt entworfen hat. 

Im einzelnen gewann ich bei einem Besuche vor dem Kriege von den 
festen Häusern recht verschiedene Eindrücke. Je nach der Einstellung 
des ärztlichen Leiters den Insassen gegenüber, je nach dem Eifer, mit dem 
er sich ihrer annahm, und je nach seiner organisatorischen Begabung 
herrschte in den Häusern ein verschiedener Geist. Bei einigen trat der 
zuchthausartige Charakter der Anlage derart in den Vordergrund, daß 
der Allgemeineindruck ein recht düsterer und unerfreulicher war. In 
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bot die Erriehtung von Bauliehkeiten, zu denen man sieh die An
regungen aus den Sehatzkammern unserer Bankhauser, den Zueht
hausern und Raubtierkafigen holen muBte. Soweit Waehsale einge
riehtet wurden, trennte man sie von dem aufsiehtfiihrenden Pfleger 
dureh sehwere Eisengitter abo Da es aber - wie GELLER315) aus Diiren 
beriehtet - fast unmoglieh ist, 6 passende Kranke zu finden, die unbe
denklieh zusammen sehlafen konnen, bleibt niehts anderes iibrig, als 
50 vH der Insassen in Einzelzimmern zu isolieren. Besonders Gefahrliehe 
werden dauernd im Isolierzimmer gehalten mit Ausnahme des Zeit
raumes, in denen sie, zum Teil einzeln in Begleitung mehrerer Pfleger, in 
den Hof gefiihrt werden. Die Anlage der Zellen ist derartig, daB ein Ent
weichen aus ihnen unmoglich erscheint: das .l\1auerwerk ist besonders 
verstarkt, um einen naehtlichen Durehbruch zu verhindern: die "Fenster 
sind mit Gittern aus Kruppschem Stahl versehen, der jeder "Chrfeder 
widersteht; die Tiiren sind mit Eisenplatten gepanzert; um Dureh
steehereien mit dem Pflegepersonal zu verhiiten, sind doppelte Schlosser 
angebracht, deren Sehliissel verschiedenen Pflegern zur Verwahrung 
iibergeben werden; ja, in einzelnen Anstalten sind in der Zelle selbst 
schwere eiserne Kafige eingefiigt, um den Kranken an dem Ausbrechen 
aus Tiir oder Fenster zu hindern. Um bei Revolten und sonstigen drin
genden Gefahren jederzeit Hilfe herbeiholen zu konnen, sind die Hauser 
mit anderen durch Alarmgloeken verbunden; Haus und Hof sind von ge
waltigen, zum Teil iiber 5 m hohen, glatten Mauern umgeben, die hier 
und da, um das FestungsmaBige zu verbergen, in tiefen Graben versteckt 
wurden. Zur Uberwachung der Kranken dient ein unverhaltnismaBig 
hohes Aufgebot von zuverlassigen und erfahrenen Wartern; in Diiren wur
den fUr 68 Kranke 22 ausgesuchte Pfleger benotigt315), in Gottingen1313) 
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Sehafherde von Hunden 1301) bewachen und dadurch mit gutem Erfolg am 
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vertraglich ist, das ASCHAFFENB1:RG20, 35) von einer modernen Reil- und 
Pflegeanstalt entworfen hat. 

1m einzelnen gewann ich bei einem Besuche vor dem Kriege von den 
festen Hausern recht verschiedene Eindriicke. Je nach der Einstellung 
des arztlichen Leiters den Insassen gegen ii ber, j e naeh dem Eifer, mit dem 
er sich ihrer annahm, und je nach seiner organisatorischen Begabung 
herrschte in den Rausern ein verschiedener Geist. Bei einigen trat der 
zuchthausartige Charakter der Anlage derart in den Vordergrund, daB 
der Allgemeineindruck ein recht diisterer und unerfreulicher war. In 
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anderen Anstalten hatte man in geschickter Weise alles Festungsmäßige 
zu vermeiden gesucht und durch Einrichtungen von freundlichen Gärten, 
Bilderschmuck, lebenden Pflanzen in den Tagesräumen u. dgl. die Um
gebung den Insassen anheimelnd zu gestalten gesucht. Das schwierigste 
Problem, das die festen Häuser zu lösen hatten, war die Beschaffung 
einer anregenden und abwechslungsvollen Arbeit. Einige Anstalten 
waren darin vorbildlich, in anderen herrschten aber wieder sehr uner
freuliche Verhältnisse. Je mannigfaltiger die Arbeitsgelegenheiten, je 
anregender die zu leistenden Arbeiten sind, um so größer war die Zahl 
der beschäftigten Kranken und um so günstiger der allgemeine Geist des 
Hauses. In den Anstalten, die als einzige Tätigkeit Tütenkleben und 
Mattenflechten kannten, blieb ein großer Teil der Kranken beschäfti
gungslos und erschöpfte seine Phantasie und Arbeitslust in der Er
findung von gefährlichen Instrumenten 246). Das größte Arsenal an selbst
gefertigten Waffen und W erkzeugen, :Messern, Dolchen, Totschlägern, 
Gittersägen, Strickleitern usw. besaßen die Anstalten, die am wenigsten 
Gelegenheit zu abwechslungsvoller Tätigkeit boten. Ja, eine Anstalt 
hatte die von den Insassen des festen Hauses verfertigten Waffen zu 
einem reichhaltigen und sehenswerten Museum vereinigt. 

Da ein Arbeitszwang im eigentlichen Sinne in einer Irrenanstalt nicht 
durchgeführt werden kann, die große Masse der Gewohnheitsverbrecher 
aber wenig Neigung zu anhaltender Tätigkeit zeigt, so suchte man ihre 
Arbeitswilligkeit durch Gewährung von Arbeitsentlohnung und sonstige 
Vergünstigungen zu erkaufen. In Dalldor/ 1326) beispielsweise erhielt jeder 
Insasse des festen Hauses als "Arbeitsgratifikation'' zum Frühstück nach 
Wahl je eine feste und eine flüssige Extradiät: "Von ersterer stehen zur 
Verfügung Wurst, Schinken, Käse, Eier, von letzterer Braunbier, Milch, 
Selters, Haferschleim, Schokolade und Kakao''. Lim dem Müßiggang 
entgegenzuwirken, mußte aber nicht nur für nutzbringende Arbeit, 
sondern auch für zerstreuende und erheiternde Tätigkeit gesorgt werden. 
Hierfür wurden Liebhabern Mandolinen, Geigen, Hand- und :Mund
harmonikas und ähnliche Musikinstrumente, anderen Billardzimmer ver
fügbar gemacht. Überdies fanden von Zeit zu Zeit Theateraufführungen, 
Rezitationen, Musikaufführungen u. dgl. statt, "an die sich dann meist 
noch Tanz anzuschließen pflegt". Von Erziehungsmaßnahmen in :Form 
von Übelszufügung muß als dem Geiste der Irrenanstalt widersprechend 
abgesehen werden. Wo Anläufe dazu gemacht werden, kleiden sie sich in 
die Maske einer "ärztlichen Maßnahme", so etwa, wenn ein Arzt den er
regten Psychopathen Apomorphin unter die Haut spritzt, um bei ihnen 
das Gefühl des trostlosen körperlichen Elends und unstillbares Er
brechen zu erzeugen. 

Der leitende Arzt des Verwahrungshauses in Göttingen, TINTE
:MANN1254), glaubt, daß "die Periode der Kinderkrankheiten", wie sie für 
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die ersten Neubauten der festen Häuser von FLÜGGE, ScHWANDNER und 
STAIGER geschildert wurde, durch zunehmende Erfahrung überwunden 
sei. Die Häuser sind in der Tat immer festungsartiger geworden, ihre 
Insassen aber die gleichen geblieben und nach wie vor auf der Lauer gegen 
die Gewalt zu revoltieren. Daß selbst das gerühmte Göttinger Ver
wahrungshaus trotz seiner raffinierten Sicherungsmöglichkeiten der 
Schauplatz einer bedenklichen Meuterei werden konnte, lehrt der Bericht 
STOLZENBURGS1219), des Nachfolgers von TINTEMANN: 

Am Abend des 14. IV., als gegen 6 Uhr die Suppe verteilt wurde, weigerten 
si<·h die Kranken des oberen nördlichen Flügels des Hauses (des sogenannten 
Tagesraums) zu essen und zu Bett zu gehen. Da die Stimmung im Hause überaus 
bedrohlich wurde, so sahen wir uns gezwungen, den Kranken noch je eine Scheibe 
Brot zu geben. Das Brot aber wurde von den Kranken verweigert. Die Erregung 
steigerte sich immer mehr, jedoch gelang es noch rechtzeitig, einige besonders 
gefährliche Kranke zu isolieren. Während vom Hause aus der Arzt telephonisch 
benachrichtigt wurde, brach in dem eben geschilderten Nordflügel die Revolte aus. 
"Unter ohrenbetäubendem Lärm zerschlugen die Kranken die mit Ketten be
festigten eichenen Stühle, zertrümmerten das Eßgeschirr, demolierten mit den 
schweren eichenen Stücken der zerschlagenen Stühle sämtliche Fenster und Türen 
des sogenannten Tagesraums, durchbrachen die Tür zu einem Pflegerzimmer und 
zertrümmerten dort ebenfalls alles, was ihnen in die Hände kam. Inzwischen 
hatten sich die Pfleger mit Schrupperstielen bewaffnet und sich vor das Gitter 
des Tagesraums aufgestellt. Mit den Stielen hielten sie die Kranken von der 
Gittertür ab, so daß die Kranken aus dieser Tür nicht heraus konnten und 
sich auf weitere Demolierung des Tagesraums beschränken Jllußten. Auch die 
in den Einzelzimmern befindlichen Kranken begannen, als sie den Lärm hörten. 
sofort ein wildes Geschrei, schlugen gegen die schweren eichenen, innen mit Eisen
blech beschlagenen Türen und steigerten dadurch die Erregung im Hause noch 
weiter. Ein Teil der Kranken in den Einzelzimmern zerschlug sein Eß- und Nacht
geschirr, zerriß die Decken und Matratzen. Als wir uns überzeugt hatten, daß 
das Gitter vor dem Tagesraum den Angriffen der Kranken standhielt, wurden 
zunächst durch größeres Aufgebot von Pflegepersonal, dem sich noch Beamte 
der Hauptanstalt anschlossen, die Insassen der Einzelzimmer durch Skopolamin
injektionen zur Ruhe gebracht. Auf dem Hofe waren inzwischen die Hydranten
schläuche angeschraubt, zwei Pfleger patronliierten mit zwei Wachhunden vor den 
gefährdeten Fenstern. Der Hausverwalter des Hauses hatte sich bewaffnet. Als 
noch weitere 2 Wachhunde vor das Gitter des Raumes, auf dem die Revolte aus
gebrochen war, gestellt wurden, wurden die Kranken allmählich ruhiger, zumal 
ja. auch das Skopolamin, das den Kranken, die in den Zellen untergebracht waren. 
eingespritzt war, seine Wirkung getan hatte, und somit in den Zellen Ruhe herrschte. 
Unter äußerster Vorsicht wurde das Gitter zum Tagesraum geöffnet und die 
Kranken einzeln herausgeholt. Sie erhielten ebenfalls Skopolamin. Schließlich 
blieben nur noch 3 Kranke im Tagesraum übrig, die angesichts der großen Über
zahl an Personal und in Gegenwart der Wachhunde "die \Vaffen streckten". Die 
ganze Revolte dauerte 2 Stunden ungefähr. 

Meine Herren I Die Schilderungen der Leiter dieser festen Häuser 
gaben Ihnen ein sehr lebendiges und eindrucksvolles Bild von ihren Ein
richtungen und Insassen. Gewiß, das Problem der Versorgung patholo
gischer Verbrecher ist, soweit es unter den heutigen Verhältnissen mög-
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lieh ist, gelöst, freilich mit ganz enormen Kosten. Aber auch in diesen 
goldenen Käfigen bleiben die Degenerierten die schwierigsten Insassen der 
Irrenanstalt, die den Ärzten und Pflegern ein hohes Maß von Verant
wortung aufbürden. Mögen auch die für sie geschaffenen Einrichtungen 
unvermeidlich gewesen sein- sie blei,ben in einer Heil- und Pflegeanstalt 
Fremdkörper, in welchen die Grundsätze moderner Irrenfürsorge be
wußt durchbrachen werden mußten. 

Eine dauernde Verwahrung dieser Personen ist aber selbst in den 
festen Häusern nur schwer zu verwirklichen. Wenn es sich irgendwie 
verantworten läßt, wird der Arzt- wie auch A. LEPPMANN661) tadelnd 
meint- geneigt sein, "sie möglichst bald, sobald nur eine gewisse äußere 
Beruhigung eingetreten ist, aus ihren Anstalten abzuschütteln und in die 
Freiheit zu entlassen, obgleich die Gemeingefahr durch die zur Gewohn
heit gewordenen verbrecherischen Neigungen fortbesteht." Infolge
dessen wird nur ein kleiner Teil unserer "gemeingefährlichen originär 
entarteten Kriminellen" über lange Jahre hinaus verwahrt; viele ge
langen nach verhältnismäßig kurzer Zeit wieder in die Freiheit. Die 
große Masse jedoch- darüber muß man sich klar sein- macht über
haupt nicht die Bekanntschaft mit den festen Häusern, sondern bleibt 
Objekt des Strafvollzugs. 

XVIII. Vorlesung .... 
Die Abhängigkeit der Haftpsychosen vom Zeitgeist1368 ).- Das angebliche An

wachsen der Psychopathen unter den modernen Berufsverbrechern.- Beweise für die 
behauptete Zunahme gewisser Haftpsychosen.- Die sogenannte Kriegsneurose als 
Beispiel für eine moderne hysterische Massenpsychose. - Anwendung der Er
fahrungen an den Kriegsneurosen auf gewisse Typen der degenerativen Haft
psychose. 

Meine Herren! Bevor wir uns der letzten Frage zuwenden, der Für
sorge für die aus den Strafanstalten und Irrenhäusern entlassenen ver
mindert zurechnungsfähigen Verbrecher, müssen wir noch einen Rück
blick auf die Ausführungen während der letzten Vorlesungen tun und 
uns einem Problem zuwenden, das für unsere Stellungnahme zu den von 
den Entwürfen vorgeschlagenen besonderen Abteilungen und Anstalten 
für geistig Minderwertige von allergrößter Bedeutung ist. Wir haben fest
gestellt, daß 1888 die erste Irrenabteilung an der Strafanstalt Moabit, 
wenige Jahre darauf das erste feste Haus an der Irrenanstalt Dalldorf, 
1907 die erste Minderwertigenabteilung an der Strafanstalt in Brandenburg 
errichtet wurden. Seither sind die lrrenadnexe, Minderwertigenabteilungen 
und festen Häuser bedeutend vermehrt, ohne daß -wenigstens vor dem 
Kriege - der Bedarf an Plätzen für psychopathische Verbrecher ge
deckt worden wäre. Im Gegenteil, die Betten in den neugegründeten Ab-
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teilungen waren alsbald wieder belegt, und das Bedürfnis nach Er
richtung weiterer Minderwertigenabteilungen kam in den Berichten 
der Strafanstaltsleiter an das Ministerium des Innern immer von neuem 
zum Ausdruck. Wie sollen wir uns diesen dauernd wachsenden 
Bedarf an Anstalten und Plätzen für psychopathische Verbrecher 
erklären 1 

v. LrszT 7 20) hat gelegentlich behauptet, "die .Minderwertigen, die Neur
astheniker, die Desequilibrierten" drückten dem Verbrecherturn unserer 
Tage ihren Stempel auf, sie seien in dieser J\1assenhaftigkeit wenigstens 
früheren Zeitabschnitten fremd gewesen. Auch der bekannte Berliner Ge
richtsarzt, A. LEPPMANN 661), teilte diese Anschauung und äußerte einmal, 
daß "der Mangel an geistiger Rüstigkeit, die Zunahme der Geisteskrank
heiten und des geistigen Angekränkeltseins eine Hauptwurzel der Zu
nahme der Rechtsbrüche in moderner Zeit" sei. Auf ähnliche Anschau
ungen stoßen wir auch hin und wieder in den Berichten der Strafvollzugs
beamten an das preußische .1l:finisterium des Innern 1202); beispielsweise: 
"Der Gesamtcharakter der Bevölkerung wird schlechter, die Rück
fälligen mehren sich; es gewinnt fast den Anschein, als ob die meisten 
Menschen hochgradig nervös und hysterisch seien". 

Wie sind diese Ansichten zu verstehen 1 Haben sich etwa die soge
nannten Minderwertigen, d. h. die seelisch krankhaft Veranlagten, pro
zentual gegenüber der Gesamtbevölkerung vermehrt, mit anderen 
Worten: haben wir eine fortschreitende Entartung? Oder ist etwa an
zunehmen, daß sich die Psychopathen, ohne selbst prozentual zuge
nommen zu haben, stärker als früher an dem Verbrecherturn beteiligen? 
Beim Fehlen aller statistischen Untersuchungen kann diese Frage nur 
auf Grund allgemeiner Überlegungen der Lösung nähergebracht werden. 

Daß die krankhaften Veranlagungen als solche, gemessen an der Ge
samtbevölkerung, prozentual zugenommen hätten, ist nicht anzunehmen. 
Von jeher ertönt von Zeit zu Zeit der Unkenruf von einer fortschreitenden 
Entartungder Rasse, und je nach den im Vordergrunde stehenden werten
den und wissenschaftlichen Anschauungen wird bald das irregeleitete 
Sexualleben, bald das Wohlleben, bald die Domestikation, bald die 
wachsende Verbreitung des Alkoholismus und der Lues dafür verantwort
lich gemacht. 0. BuMKE 142• 143) hat überzeugend nachgewiesen, daß die für 
eine fortschreitende Entartung der Rasse angeführten Gründe nicht 
stichhaltig sind .. Alle Erscheinungen, die in dieser Richtung gedeutet 
wurden, erwiesen sich als vorübergehende Häufungen eigenartiger see
lischer Einstellungen und Reaktionen auf besondere kulturelle, religiöse 
und soziale Einflüsse (die psychischen Massenepidemien des Mittelalters 
und der Reformation ebenso wie die Renten- und Kriegsneurosen der 
allerjüngsten Zeit), nicht aber als Äußerungen einer progressiven Dege
neration. 
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teilungen waren alsbald wieder belegt, und das Bedurfnis nach Er
rich tung weiterer Minderwertigenabteilungen kam in den Berichten 
der Strafanstaltsleiter an das Ministerium des Innern immer von neuem 
zum Ausdruck. Wie sollen wir uns diesen dauernd wachsenden 
Bedarf an Anstalten und Platzen fUr psychopathische Verbrecher 
erklaren 1 

v. LrszT 720) hat gelegentlich behauptet, "die .Minderwertigen, die Neur
astheniker, die Desequilibrierten" druckten dem Verbrechertum unserer 
Tage ihren Stempel auf, sie seien in dieser Massenhaftigkeit wenigstens 
fruheren Zeitabschnitten fremd gewesen. Auch der bekannte Berliner Ge
richtsarzt, A. LEPPMANN 661), teilte dieseAnschauung und au Berte einmal, 
daB "der Mangel an geistiger Rustigkeit, die Zunahme der Geisteskrank
heiten und des geistigen Angekrankeltseins eine Rauptwurzel der Zu
nahme der Rechtsbruche in moderner Zeit" sei. Auf ahnliche Anschau
ungen stoBen wir auch hin und wieder in den Berichten der Strafvollzugs
beamten an das preuBische .1l:finisterium des Innern 1202); beispielsweise: 
"Der Gesamtcharakter der Bevolkerung wird schlechter, die Ruck
falligen mehren sich; es gewinnt fast den Anschein, als ob die meisten 
.M:enschen hochgradig nervos und hysterisch seien". 

Wie sind diese Ansichten zu verstehen 1 Raben sich etwa die soge
nannten Minderwertigen, d. h. die seelisch krankhaft Veranlagten, pro
zentual gegenuber der Gesamtbevolkerung vermehrt, mit anderen 
Worten: haben wir eine fortschreitende Entartung? Oder ist etwa an
zunehmen, daB sich die Psychopathen, ohne selbst prozentual zuge
nommen zu haben, starker als fruher an dem Verbrechertum beteiligen? 
Beim Fehlen aller statistischen Untersuchungen kann diese Frage nur 
auf Grund allgemeiner "Oberlegungen der Losung nahergebracht werden. 

DaB die krankhaften Veranlagungen als solche, gemessen an der Ge
samtbevOlkerung, prozentual zugenommen hatten, ist nicht anzunehmen. 
Von jeher ertont von Zeit zu Zeit der Unkenruf von einer fortschreitenden 
Entartungder Rasse, und je nach den im Vordergrunde stehenden werten
den und wissenschaftlichen Anschauungen wird bald das irregeleitete 
Sexualleben, bald das Wohlleben, bald die Domestikation, bald die 
wachsende Verbreitung des Alkoholismus und der Lues dafur verantwort
lich gemacht. O. BUMKE 142, 143) hat uberzeugend nachgewiesen, daB die fUr 
eine fortschreitende Entartung der Rasse ange£uhrten Grunde nicht 
stichhaltig sind .. AIle Erscheinungen, die in dieser Richtung gedeutet 
wurden, erwiesen sich als vorubergehende Raufungen eigenartiger see
lischer Einstellungen und Reaktionen auf besondere kulturelle, religiose 
und soziale Einflusse (die psychischen Massenepidemien des Mittelalters 
und der Reformation ebenso wie die Renten- und Kriegsneurosen der 
allerjungsten Zeit), nicht aber als AuBerungen einer progressiven Dege
neration. 
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Es liegt aber auch kein Grund zur Annahme vor, daß- bei gleicher 
prozentualer Verbreitung innerhalb der Gesamtbevölkerung- die Be
teiligung der Psychopathen am Verbrecherturn eine größere sei als in 
früheren Epochen. Gewiß, in Zeiten leidenschaftlichen politischen 
Kampfes drängen sich gewisse Typen abnormer Menschen, besonders die 
erregbaren und suggestiblen Phantasten, den ruhigeren und sachlicheren 
Verstandesmenschen gegenüber in den Vordergrund und lassen sich dann 
auch wohl durch den anspornenden Beifall einer urteilslosen Masse zu 
gehäuften Rechtsbrüchen aller Art hinreißen. Innerhalb der eigent
lichen Verbrecher jedoch, insbesondere der berufsmäßigen Eigentums
verbrecher, wird das Verhältnis zwischen "gesund" und "krank" im 
Laufe der kulturellen Entwicklung eines Staatswesens annähernd das 
gleiche bleiben. Schwankungen erfährt es nur insofern, als in Zeiten 
wirtschaftlichen Niederganges, großen Arbeitsmangels und Hungersnot 
die Beteiligung der "gesunden", ursprünglich relativ oder absolut so
zialen Personen am gewohnheitsmäßigen Verbrecherturn wächst, während 
in Zeiten starken Arbeitsangebots mancher irrfolge seiner Haltlosigkeit 
gescheiterte Verbrecher Gelegenheit zur Anpassung an die Rechts
ordnung sucht und findet. 

Die pathologischen Veranlagungen haben demnach weder innerhalb 
der Gesamtbevölkerung noch des Verbrecherturns zugenommen. Wohl 
aber darf angenommen werden, daß die während des letzten Jahrhunderts 
irrfolge der Industrialisierung und Überbevölkerung Deutschlands quali
tativ und quantitativ gewachsenen Reize des täglichen Lebens, ins
besondere bei dem in einem aufreibenden Erwerbsleben in der Großstadt, 
in engen Wohnungsverhältnissen zahlreichen Reibungen ausgesetzten 
Proletariat, eine gesteigerte seelische Reaktionsbereitschaft, eine erhöhte 
"Nervosität" erzeugt haben. Allein, selbst wenn wir diese zwar nicht be
weisbare, aber immerhin einleuchtende Annahme als Tatsache hinnehmen 
wollen, sie würde uns das seitens v. LISZTs und LEPPMANNs behauptete 
Anwachsen des psychopathischen Verbrecherturns nicht zu erklären ver
mögen. Denn mag auch gewissen Schichten unserer im harten Daseins
kampf stehenden Bevölkerung eine erhöhte "Reizsamkeit" eigen sein -
daß das moderne Verbrecherturn stärkeren seelischen Belastungen und 
Schädigungen ausgesetzt sei als das vergangeuer geschichtlicher Epochen, 
wird niemand behaupten können, der die ältere Kriminalliteratur 
kennt. 

Schließen wir diese drei Deutungsmöglichkeiten aus, wie sind die An
sichten v. LISZTs und LEPPMANNs zu erklären? Den Anstoß hierzu gab 
offenbar die anscheinend ständig zunehmende Häufung derjenigen pa
thologischen Äußerungen in der Haft, in denen die geistige Minderwertig
keit des Gefangenen ihren auch für den Laien sinnfälligen Aus<b:"uck 
findet, der sogenannten psychogenen Haftpsychosen. 
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Proletariat, eine gesteigerte seelische Reaktionsbereitschaft, eine erhohte 
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daB das moderne Verbrechertum starkeren seelischen Belastungen und 
Schadigungen ausgesetzt sei als das vergangener geschichtlicher Epochen, 
wird niemand behaupten konnen, der die altere Kriminalliteratur 
kennt. 

Schlie Ben wir diese drei Deutungsmoglichkeiten aus, wie sind die An
sichten v. LISZTS und LEPPMANNS zu erklaren? Den AnstoB hierzu gab 
offenbar die anscheinend standig zunehmende Haufung derjenigen pa
thologischen XuBerungen in der Haft, in denen die geistige Minderwertig
keit des Gefangenen ihren auch fiir den Laien sinnfiilligen Aus<b:uck 
findet, der sogenannten psychogenen Haftpsychosen. 
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Worauf ist jedoch die Zunahme dieser Haftpsychosen zurückzu
führen? Ist sie etwa doch als die Äußerung einer allgemeinen gesteigerten 
Reaktionsbereitschaft breiter Volksschichten aufzufassen? Gewiß nicht, 
denn sonst·müßte sich diese in einer auch bei den sozialen Vertretern 
dieser Bevölkerungskreise zu beobachtenden Zunahme der hysterischen 
Psychosen und anderer krankhafter Rückwirkungen auf seelische Er
schütterungen der verschiedensten Art äußern, wofür aber die Erfahrung 
keineswegs spricht. Oder ist vielleicht die Zunahme der Haftpsychosen 
nur eine scheinbare? Liegt nicht die Annahme näher, daß diese psychi
schen Ausnahmezustände krankhaft veranlagter Verbrecher in früheren 
Zeiten zwar ebenso häufig wie gegenwärtig waren, daß sie aber über
sehen oder doch nicht als krankhaft gedeutet wurden, und daß es erst 
der Durchdringung des Strafvollzugs mit psychiatrischen Gedanken be
durfte, um ihr Wesen und damit auch ihre Häufigkeit klarer zu erfassen? 
Daß sie übersehen wurden, erscheint mit Rücksicht auf die Eigenart und 
die Ausdrucksformen dieser Störungen ausgeschlossen. Echte Psychosen, 
sowohl beginnende wie fortgeschrittene, können in der Tat übersehen 
werden; das geschah von jeher und wird zweifellos noch so lange so 
bleiben, als der Persönlichkeit des Verbrechers und ihrer Entwicklung 
nicht größere Aufmerksamkeit von den Strafvollziehern geschenkt wird 
als gegenwärtig. Die degenerativen Haftpsychosen können aber unmög
lich übersehen werden, dazu sind ihre Äußerungen zu sinnfällig und 
stürmisch. Viel näher lag die Gefahr, daß sie als Zeichen eines schlechten 
Charakters, als Bosheit, Streitsucht, Verlogenheit und Simulation miß
deutet und in ihrer Krankhaftigkeit verkannt wurden. Allein, wenn auch 
zugegeben werden soll, daß geistige Störungen nirgends so leicht ver
kannt wurden und werden wie gerade im Strafvollzug, und daß die Simu
lationsschnüffelei in den Strafanstalten stets an der Tagesordung ge
wesen ist, eine befriedigende Erklärung für den in den letzten 50.Jahren 
ständig wachsenden Zustrom an degenerativen Haftpsychosen in die 
Irrenanstalten geben uns auch diese Tatsachen nicht. 

Sind meine Annahmen richtig, daß weder eine zunehmende Ent
artung der Rasse, noch eine stärkere Beteiligung der Psychopathen am 
Verbrechertum, noch eine erheblich gesteigerte Reaktionsbereitschaft 
breiter Volksschichten, noch eine solche des Verbrecherturns selbst vor
liege, daß aber andererseits eine Häufung der Haftpsychosen unbestreit
bar sei; sind diese Annahmen richtig, wie ist alsdann die Zunahme der 
degenerativen Psychosen besonders unter den gewohnheitsmäßigen 
Kriminellen zu deuten? Die Schädigungen durch die Strafhaft selbst 
vermögen uns dieses Anschwellen nicht zu erklären. Die Behandlung 
der Gefangenen ist, verglichen mit der vor 75 J~hren, in jeder Beziehung 
so viel milder geworden, daß eher eine wesentliche Abnahme dieser 
Psychosen zu erwarten ·gewesen wäre. Die Gründe müssen demnach 
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Worauf ist jedoch die Zunahme dieser Haftpsychosen zuriickzu
fiihren? 1st sie etwa doch als die AuBerung einer allgemeinen gesteigerten 
Reaktionsbereitschaft breiter Volksschichten aufzufassen? GewiB nicht, 
denn sonst·miiBte sich diese in einer auch bei den sozialen Vertretern 
dieser BevOlkerungskreise zu beobachtenden Zunahme der hysterischen 
Psychosen und anderer krankhafter Riickwirkungen auf seelische Er
schiitterungen der verschiedensten Art au Bern, wofiir aber die Erfahrung 
keineswegs spricht. Oder ist vielleicht die Zunahme der Haftpsychosen 
nur eine scheinbare? Liegt nicht die Annahme naher, daB diese psychi
schen Ausnahmezustande krankhaft veranlagter Verbrecher in friiheren 
Zeiten zwar eben so haufig wie gegenwartig waren, daB sie aber iiber
sehen oder doch nicht als krankhaft gedeutet wurden, und daB es erst 
der Durchdringung des Strafvollzugs mit psychiatrischen Gedanken be
durfte, um ihr Wesen und damit auch ihre Haufigkeit klarer zu erfassen? 
DaB sie llbersehen wurden, erscheint mit Riicksicht auf die Eigenart und 
die Ausdrucksformen dieser Storungen ausgeschlossen. Echte Psychosen, 
sowohl beginnende wie fortgeschrittene, konnen in der Tat iibersehen 
werden; das geschah von jeher und wird zweifellos noch so lange so 
bleiben, als der Personlichkeit des Verbrechers und ihrer Entwicklung 
nicht groBere Aufmerksamkeit von den Strafvollziehern geschenkt wird 
als gegenwartig. Die degenerativen Haftpsychosen konnen aber unmog
lich llbersehen werden, dazu sind ihre AuBerungen zu sinnfallig und 
stiirmisch. Viel naher lag die Gefahr, daB sie als Zeichen eines schlechten 
Charakters, als Bosheit, Streitsucht, Verlogenheit und Simulation mif3-
deutet und in ihrer Krankhaftigkeit verkannt wurden. Allein, wenn auch 
zugegeben werden solI, daB geistige Storungen nirgends so leicht ver
kannt wurden und werden wie gerade im Strafvollzug, und daB die Simu
lationsschniiffelei in den Strafanstalten stets an der Tagesordung ge
wesen ist, eine befriedigende Erklarung fiir den in den letzten 50'Jahren 
standig wachsenden Zustrom an degenerativen Haftpsychosen in die 
1rrenanstalten geben uns auch diese Tatsachen nicht. 

Sind meine Annahmen richtig, daB weder eine zunehmende Ent
artung der Rasse, noch eine starkere Beteiligung der Psychopathen am 
Verbrechertum, noch eine erheblich gesteigerte Reaktionsbereitschaft 
breiter Volksschichten, noch eine solche des Verbrechertums selbst vor
liege, daB aber andererseits eine Haufung der Haftpsychosen unbestreit
bar sei; sind diese Annahmen richtig, wie ist alsdann die Zunahme der 
degenerativen Psychosen besonders unter den gewohnheitsmaBigen 
Kriminellen zu deuten? Die Schadigungen durch die Strafhaft selbst 
vermogen uns dieses Anschwellen nicht zu erklaren. Die Behandlung 
der Gefangenen ist, verglichen mit der vor 75 J~hren, in jeder Beziehung 
so viel milder geworden, daB eher eine wesentliche Abnahme dieser 
Psychosen zu erwarten °gewesen ware. Die Griinde miissen demnach 



Seltenheit der Haftpsychosen im vorigen Jahrhundert. 205 

andere sein. Bevor aber auf diese des Näheren eingegangen wird, soll zu
nächst der Nachweis geführt werden, daß die Haftpsychosen, und zwar 
ganz bestimmte Formen in der Tat in schneller Zunahme begriffen sind. 

Meine Herren! Für die Beurteilung der Frage nach der Häufigkeit 
geistiger Störungen bei Gefangenen stehen uns aus der älteren Literatur 
die aktenmäßigen Darstellungen der Räuberbanden1368), besonders an der 
Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, zur Verfügung. In diesen kultur
historisch und kriminalpsychologisch gleich bedeutsamen Dokumenten, 
den zum Teil mit liebevoller Vertiefung in den Stoff gegebenen Schilde
rungen der Schicksale der großen, zum Teil überwiegend aus Juden sich 
zusammensetzenden Räuberbanden, finden wir zahlreiche Angaben über 
häufiges, ja geradezu wildes und verzweifeltes Aufbäumen gegen die 
Obrigkeit, über gewaltsame, mit dem Raffinement des verbrecherischen 
Spezialisten ausgeführte Ausbrüche aus dem Kerker, aber nichts von 
pathologischen Reaktionen oder hysterischen Ausnahmezuständen. Und 
dastrotzder geradezu elenden Unterbringung der Räuber in unheizbaren 
Verließen, in schwerer Fesselung, bei karger Kost und grausamer Be
handlung und Folterung durch die Kerkermeister, trotz oft jahrelang 
sich hinziehender Untersuchungshaft, als deren Abschluß häufig nur die 
Verurteilung zum Tode und Hinrichtung ihrer wartete.Auch W AGNITZ1308), 

der Ende des 18. Jahrhunderts unter dem Einfluß des großen Gefängnis
reformators J OHN How ARD die deutschen Zuchthäuser bereiste, erwähnt 
in seinen Schilderungen nichts von geistigen Störungen, obwohl nicht 
nur dem körperlichen Gesundheitszustande, sondern auch der Psycho
logie der Zuchthausinsassen öfter eingehende Beachtung geschenkt wird. 
Wie gesagt, daß manche geistige Störung von den ungeschulten Laien 
übersehen wurde, soll nicht bestritten werden, aber gerade von den zu
meist ungemein sinnfälligen Haftpsychosen ist das kaum zu erwarten. 
Wer die gründlichen Personalschilderungen in den aktenmäßigen Dar
stellungen kennt, wird diesem Urteil gewiß beipflichten. 

Immerhin, erst wenn wir uns der psychiatrischen Literatur917• 1211) zu
wenden, betreten wir einen Boden, auf dem wir sichere Schlüsse auf die 
Häufigkeit und die Erscheinungsformen der Haftpsychosen zu ziehen ver
mögen. Die Geisteskrankheiten der Gefangenen haben das Interesse ge
rade der deutschen Psychiater seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
ständig wach gehalten, und eine Fülle von Untersuchungen sind über dieses 
Gebiet sowohl von Strafanstaltsärzten wie von Anstaltspsychiatern an
gestellt worden. Leider geben die meisten Arbeiten keine befriedigende 
Antwort auf unsere Frage: DELBRÜCKs191• 192• 193) Aufsätze sind mehr 
zusammenfassenden Inhalts mit nur spärlicher Materialwiedergabe; 
GuTSCHs380) Schilderungen zu kurz und dürftig, um sichere Schluß
folgerungen zuzulassen; SoMMERs118 4), NAECKEs90 2) und KöHLERs582) 

Untersuchungen beschränken sich auf Irrenanstaltsinsassen und be-
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andere sein. Bevor aber auf diese des Naheren eingegangen wird, solI zu
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ganz bestimmte Formen in der Tat in schneller Zunahme begriffen sind. 

Meine Herren! Fiir die Beurteilung der Frage nach der Haufigkeit 
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haufiges, ja geradezu wildes und verzweifeltes Aufbaumen gegen die 
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Spezialisten ausgefiihrte Ausbriiche aus dem Kerker, aber nichts von 
pathologischen Reaktionen oder hysterischen Ausnahmezustanden. Und 
das trotz der geradezu elenden Unterbringung der Rauber in unheizbaren 
VerlieBen, in schwerer Fesselung, bei karger Kost und grausamer Be
handlung und Folterung durch die Kerkermeister, trotz oft jahrelang 
sich hinziehender Untersuchungshaft, als deren AbschluB haufig nur die 
Verurteilung zum Tode und Hinrichtung ihrer wartete.Auch W AGNITZ1308), 
der Ende des 18. Jahrhunderts unter dem EinfluB des groBen Gefangnis
reformators J OHN HOWARD die deutschen Zuchthauser bereiste, erwahnt 
in seinen Schilderungen nichts von geistigen Storungen, obwohl nicht 
nur dem korperlichen Gesundheitszustande, sondern auch der Psycho
logie der Zuchthausinsassen ofter eingehende Beachtung geschenkt wird. 
Wie gesagt, daB manche geistige Starung von den ungeschulten Laien 
iibersehen wurde, solI nicht bestritten werden, aber gerade von den zu
meist ungemein sinnfalligen Haftpsychosen ist das kaum zu erwarten. 
Wer die griindlichen Personalschilderungen in den aktenmaBigen Dar
stellungen kennt, wird diesem Urteil gewiB beipflichten. 

Immerhin, erst wenn wir uns der psychiatrischen Literatur917, 1211) zu
wenden, betreten wir einen Boden, auf dem wir sic here Schliisse auf die 
Haufigkeit und die Erscheinungsformen der Haftpsychosen zu ziehen ver
mogen. Die Geisteskrankheiten der Gefangenen haben das Interesse ge
rade der deutschen Psychiater seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
standig wach gehalten, und eine Fiille von Untersuchungen sind iiber dieses 
Gebiet sowohl von Strafanstaltsarzten wie von Anstaltspsychiatern an
gestellt worden. Leider geben die meisten Arbeiten keine befriedigende 
Antwort auf unsere Frage: DELBRucKs191, 192, 193) Aufsatze sind mehr 
zusammenfassenden Inhalts mit nur sparlicher Materialwiedergabe; 
GUTSCHS380) Schilderungen zu kurz und diirftig, um sic here SchluB
folgerungen zuzulassen; SOMMERS1184), NAEcKEs902) und KOHLERS582) 
Untersuchungen beschranken sich auf Irrenanstaltsinsassen und be-
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schäftigen sich ebenso wie die Arbeit KtHNs624) über die geistes
kranken Korrigenden fast ausschließlich mit echten Psychosen, zu
meist aus der Schizophreniegruppe. Um so wertvoller ist die 1889 
erschienene Arbeit KIRNs548) über 129 in den Jahren 1876 bis 1886 von 
ihm am Landesgefängnis Freiburg beobachtete Psychosen. Die Bedeu
tung der KIRNschen Feststellungen wird noch dadurch erhöht, daß etwa 
30 Jahre später HoMBURGER468) die weiteren Schicksale dieser Kran
ken bis auf einzelne weiter verfolgen und die KmNschen Anschauungen 
einer sachlichen Kritik unterziehen konnte. RoMBURGER bestätigte, daß 
es dem Freiburger Gefängnisarzt gelungen sei, den echten progredienten 
Psychosen in der Haft gewisse episodisch auftretende Störungen gegen
überzustellen, die auf die seelischen Einwirkungen der Haft, besonders 
der Einzelhaft, zurückzuführen seien. Als solche schildert KmN hypo
chondrische, paranoide und querulatorische Reaktionen auf die Haft, 
besonders aber das wohl umschriebene Bild der Melancholia hallucina
toria acuta. Keine der von KIRN beschriebenen haftpsychotischen Zu
stände entsprechen jedoch gewissen Bildern, die uns von späteren For
schern von den Psychosen seelisch minderwertiger Verbrecher entworfen 
wurden. Es fehlen in seinen Darstellungen der GANSERsehe Dämmer
zustand308, 309) sowohl wie der RAECKEsche Stupor979), vor allem aber die 
den Eindruck des Spielerischen und Theatralischen erweckenden Zu
standsbilder mit ihren oberflächlichen, widerspruchsvollen, wechselnden, 
von der Umgebung stark abhängigen und beeinflußten wahnhaften In
halten. Auf diese "degenerativen Wahngebilde" wurde die wissenschaft
liche Welt erst durch die Berliner Psychiater SANDER und RICHTER1065), 
MoELr854) und WERNER1325•1326) aufmerksam gemacht. SIEFERT1168•1169), 
der die zum Teil aus Berlin stammenden und dort tätigen Insassen des 
Hallenser Strafadnexes seinen Schilderungen zugrunde legte, und vor 
allem BrRNBAUM97• 98• 100• 106), der uns von den Kranken der Berliner 
festen Häuser eine lebendige Schilderung gab, erweiterten und ver
tieften unsere Kenntnis von diesen ungemein sinnfälligen und eindrucks
vollen Seelenstörungen. 

Die Tatsache, daß diese Psychosen in der früheren Literatur über die 
geistigen Störungen der Gefangenen keine Erwähnung fanden, ist gewiß 
kein Beweis, daß sie früher nicht zur Beobachtung gekommen seien. 
Die Annahme liegt nahe genug, daß sie, verkannt oder wenigstens 
anders gedeutet wurden. In der Tat, durchblättert man die ältere 
psychiatrische Literatur über die Simulation von Geisteskrankheitl36), 
so stoßen wir öfter auf Schilderungen von Vortäuschung von Geistes
störungen, so z. B. auf Darstellungen von SNELL 1181, 1183), 1"i'RSTNER303), 
NEISSER911, 912, 913) u. a., die die heutige Psychiatrie gewiß von anderen 
Gesichtspunkten aus betrachten und beurteilen würde. Und der sehr 
erfahrene Berliner Gerichtsarzt CASPER707) gibt aus seinem reichen 
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schaftigen sich ebenso wie die Arbeit KCHNS624) tiber die geistes
kranken Korrigenden fast ausschlieI31ich mit echten Psychosen, zu
meist aus der Schizophreniegruppe. Urn so wertvoller ist die 1889 
erschienene Arbeit KIRNS5(8) iiber 129 in den Jahren 1876 bis 1886 von 
ihm am Landesgefangnis Freiburg beobachtete Psychosen. Die Bedeu
tung der KIRNSchen Feststellungen wird noch dadurch erh6ht, daB etwa 
30 Jahre spater HOMBURGER(68) die weiteren Schicksale dieser Kran
ken bis auf einzelne weiter verfolgen und die KIRNSchen Anschauungen 
einer sachlichen Kritik unterziehen konnte. HOMBURGER bestiitigte, daB 
es dem Freiburger Gefangnisarzt gelungen sci, den echten progredienten 
Psychosen in der Haft gewisse episodisch auftretende Storungen gegen
iiberzustellen, die auf die seelischen Einwirkungen der Haft, besonders 
der Einzelhaft, zuriickzufiihren seien. Als solche schildert KIRN hypo
chondrische, paranoide und querulatorische Reaktionen auf die Haft, 
besonders abel" das wohl umschriebene Bild der Melancholia hallucina
toria acuta. Keine der von KIRN beschriebenen haftpsychotischen Zu
stande entsprechen jedoch gewissen Bildern, die uns von spateren For
schern von den Psychosen seelisch minderwertiger Verbrecher entworfen 
wurden. Es fehlen in seinen Darstellungen der GANsERsche Dammer
zustand308, 309) sowohl wie der RAECKEsche Stupor979), vor allem aber die 
den Eindruck des Spielerischen und Theatralischen erweckenden Zu
standsbilder mit ihren oberflachlichen, widerspruchsvoUen, wechselnden, 
von der Umgebung stark abhangigen und beeinfluBten wahnhaften In
halten. Auf diese "degenerativen Wahngebilde" wurde die wissenschaft
liche Welt erst durch die Berliner Psychiater SANDER und RICHTER1065), 

MOELI854) und WERNER1325,1326) aufmerksam gemacht. SIEFERT1l68,1l69) , 

der die zum Teil aus Berlin stammenden und dort tatigen Insassen des 
Hallenser Strafadnexes seinen Schilderungen zugrunde legte, und vor 
allem BIRNBAUM97 , 98,100,106), der uns von den Kranken der Berliner 
festen Hauser cine lebendige Schilderung gab, erweiterten und ver
tieften unsere Kenntnis von diesen ungemein sinnfalligen und eindrucks
voUen Seelenstorungen. 

Die Tatsache, daB diese Psychosen in der friiheren Literatur iiber die 
geistigen St6rungen der Gefangenen keine Erwahnung fanden, ist gewiB 
kein Beweis, daB sic friiher nicht zur Beobachtung gekommen seien. 
Die Annahme liegt nahe genug, daB sk verkannt oder wenigstens 
anders gedeutet wurden. In der Tat, durchblattert man die altere 
psychiatrische Literatur iiber die Simulation von Geisteskrankheit136), 

so stoBen wir 6fter auf Schilderungen von Vortauschung von Geistes
storungen, so z. B. auf Darstellungen von SNELL 1181 , 1183), 11'{TRsTNER303), 

NEISSER911, 912, 913) u. a., die die heutige Psychiatric gewiB von anderen 
Gesichtspunkten aus betrachten und beurteilen wiirde. Und der sehr 
erfahrene Berliner Gerichtsarzt CASPER707 ) gibt aus seinem reichen 
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Beobachtungsmaterial die Schilderungen von einigen Verbrechern 
wieder, die er als Simulanten auffaßte, behandelte und heilte, und 
die BIRNBAUM sicher als .Musterbeispiele für seine wahnhaften Ein
bildungen bezeichnen würde. Immerhin waren solche Fälle doch, wie 
noch gezeigt werden wird, selten und von keiner erheblichen praktischen 
Bedeutung. Ihre ungeheure Häufigkeit, der die festen Häuser und 
Irrenadnexe ihre Entstehung und dauerndes Wachstum verdanken, 
haben wir erst durch die Veröffentlichungen der letzten Jahrzehnte 
kennengelernt. 

Von grundsätzlicher Wichtigkeit scheint mir dabei zu sein, daß die 
Verbreitung dieser Psychosen unter den deutschen Verbrechern keine 
gleichmäßige ist. Zunächst schien sie unter den Insassen der Berliner 
Strafanstalten besonders häufig zu sein. KRAEPELIN beobachtete unter 
den zahlreichen geisteskranken Strafanstaltsinsassen, die der Heidel
berger Klinik aus den sämtlichen Gefangenenanstalten Badens zugingen, 
diese eigenartigen Zustandsbilder nicht. Er ~·urde erst durch die Schilde
rungen seines früheren Assistenten REis1370) auf sie aufmerksam, der 
sie l!lOO in seiner Eigenschaft als Arzt an der Berliner Anstalt Herzberge 
kennen lernte; und ich konnte mich von ihrer Eigenart und großen Ver
breitung unter den Berliner Verbrechern bei einem Besuche in Herzberge 
und späterhin in der Minderwertigenabteilung in Brandenburg über
zeugen. Auch BLEV"LER114) sowohl wie AscHAFFENBV"RG36, 37) bestritten zu
nächst die Zuverlässigkeit der Beobachtungen SIEFERTS und BIRNBAUMs 
und behaupteten, es handle sich bei diesen Störungen nicht um etwas 
Eigenartiges, sondern um verkannte Schizophrenien. Offenbar traten 
diese wahnhaften Einbildungen in dem Krankenmaterial KRAEPELINs, 
BLEV"LERs und AscHAFFENBV"RGs gegenüber den ihnen unter Umständen 
äußerlich sehr ähnlichen Gefängnisschizophrenien zurück, so daß sie sich 
der Aufmerksamkeit der drei Forscher entziehen konnten. 

Aber auch unter den Berliner und Hallenser Strafanstaltsinsassen ist 
die Verbreitung dieser degenerativen Haftpsychosen keine gleichmäßige. 
SIEFERT1169) hat mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen, daß 
nicht der Gelegenheitsverbrecher, sondern der großstädtische Gewohnheits
verbrecher zu diesen Störungen geneigt sei, "nicht der Intelligente, der 
Gebildete, moralisch Feinfühlige, nicht der Besitzende, der Verwöhnte, 
der sozial gut gestellt Gewesene erkrankt in der Haft, sondern der 
Geistigarme, der Verkommene, der weder Schuld noch Sühne richtig 
bewerten kann, der sozial und moralisch zum Lump Gewordene". Die 
degenerative Haftpsychose sei eine durch die Schädlichkeiten der Haft 
ausgelöste und dem echten Gewohnheitsverbrecher eigentümliche Reak
tionsform; dieser habe mit dem Gelegenheitsverbrecher überhaupt nur 
das kriminelle Handeln gemeinsam und stehe im übrigen zu ihm in dem 
Gegensatz von Gesund und Krank. Nach der Ansicht SIEFERTS würde 

Verbreitg. gewiss. Haftpsychosen unto d. mann!. Berufsverbrech. d. GroBstadt. 207 

Beobaehtungsmaterial die Sehilderungen von einigen Verbreehern 
wieder, die er als Simulanten auffaBte, behandelte und heilte, und 
die BIRNBAUM sieher als .Musterbeispiele fUr seine wahnhaften Ein
bildungen bezeiehnen wiirde. Immerhin waren sole he FiiIle doeh, wie 
noeh gezeigt werden wird, selten und von keiner erhebliehen praktisehen 
Bedeutung. Ihre ungeheure Hiiufigkeit, der die festen Hauser und 
Irrenadnexe ihre Entstehung und dauerndes Waehstum verdanken, 
haben wir erst dureh die Veroffentliehungen der letzten Jahrzehnte 
kennengelernt. 

Von grundsatzlieher Wiehtigkeit seheint mir dabei zu sein, daB die 
Verbreitung dieser Psyehosen unter den deutsehen Verbreehern keine 
gleiehmiiBige ist. Zuniiehst sehien sie unter den Insassen der Berliner 
Strafanstalten besonders haufig zu sein. KRAEPELIN beobaehtete unter 
den zahlreiehen geisteskranken Strafanstaltsinsassen, die der Heidel
berger Klinik aus den samtliehen Gefangenenanstalten Badens zugingen, 
diese eigenartigen Zustandsbilder nieht. Er ~'urde erst dureh die Sehilde
rungen seines friiheren Assistenten REIS1370) auf sie aufmerksam, der 
sie l!lOO in seiner Eigensehaft als Arzt an der Berliner Anstalt H erzberge 
kennen lernte; und ieh konnte mieh von ihrer Eigenart und groBen Ver
brei tung unter den Berliner Verbreehern bei einem Besuehe in Herzberge 
und spiiterhin in der Minderwertigenabteilung in Brandenburg iiber
zeugen. Aueh BLElCLER114) sowohl wie ASCHAFFENBlCRG36, 37) bestritten zu
niiehst die Zuverliissigkeit der Beobaehtungen SIEFERTS und BIRNBAUMS 
und behaupteten, es handle sieh bei diesen StOrungen nieht um etwas 
Eigenartiges, sondern urn verkannte Sehizophrenien. Offenbar traten 
diese wahnhaften Einbildungen in dem Krankenmaterial KRAEPELINS, 
BLElCLERS und ASCHAFFENBlCRGS gegeniiber den ihnen unter Umstiinden 
iiuBerlieh sehr iihnliehen Gefiingnissehizophrenien zuriiek, so daB sie sieh 
der Aufmerksamkeit der drei Forseher entziehen konnten. 

Aber aueh unter den Berliner und Hallenser Strafanstaltsinsassen ist 
die Verbreitung dieser degenerativen Haftpsyehosen keine gleiehmaBige. 
SIEFERT1169) hat mit besonderem Naehdruek darauf hingewiesen, daB 
nieht der Gelegenheitsverbreeher, sondern der grof3stadtische Gewohnheits
verbrecher zu diesen Storungen geneigt sei, "nieht der Intelligente, der 
Gebildete, moraliseh Feinfiihlige, nieht der Besitzende, der Verwohnte, 
der sozial gut gestellt Gewesene erkrankt in der Haft, sondern der 
Geistigarme, der Verkommene, der weder Schuld noeh Siihne riehtig 
bewerten kann, der sozial und moraliseh zum Lump Gewordene". Die 
degenerative Haftpsyehose sei eine dureh die Sehiidliehkeiten der Haft 
ausgeloste und dem eehten Gewohnheitsverbreeher eigentiimliehe Reak
tionsform; dieser habe mit dem Gelegenheitsverbreeher iiberhaupt nur 
das kriminelle Handeln gemeinsam und stehe im iibrigen zu ihm in dem 
Gegensatz von Gesund und Krank. Naeh der Ansieht SIEFERTS wiirde 
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demnach der degenerativen Haftpsychose der Wert eines prognostischen 
Stigmas in krimineller und sozialer Hinsicht zukommen. Daß diese An
sicht nicht zutrifft, habe ich1359) bereits früher betont, und RoMBURGER 
hat aus den Schicksalen der KmNschen Fälle gezeigt, daß einerseits auch 
Gelegenheitsverbrecher in eine degenerative Haftpsychose, etwa eine 
Melancholia hallucinatoria acuta im Sinne KIRNs verfallen können, daß 
andererseits auch "unverbesserliche" Gewohnheitsverbrecher bisweilen 
wieder sozial werden können, daß somit auch bei den habituellen Aso
zialen die Lebensführung das Ergebnis aus angeborener Anlage und 
Einflüssen der Umwelt sei, und daß SrEFERT durch die einseitige Be
tonung der abnormen Anlagen als Ursache für das soziale Scheitern den 
Tatsachen entschieden Gewalt antue. 

Die Richtigkeit der Beobachtung SrEFERTs und auch BIRNBAUMs, 
wonach der von ihnen beschriebene beo,ondere Typus der Haftpsychose 
ganz überwiegend bei Gewohnheitsverbrechern auftritt, soll jedoch nicht 
bestritten werden. Es fragt sich nur, ob diese Anschauung allgemeine 
Gültigkeit hat, und ob nicht vielmehr an anderen Orten die Verhältnisse 
ganz anders liegen. Unter diesem Gesichtspunkte scheint mir das Urteil 
des verstorbenen französischen Psychiaters DUPRE 1369), dem sämtliche in 
den Pariser Gefängnissen geistig Erkrankten zur Beobachtung zugeführt 
wurden, von besonderem Interesse zu sein: ihm waren die von SrEFERT 
und BIRNBAUM geschilderten Zustände durchaus neu, so daß er an
nehmen zu dürfen glaubte, jedenfalls seien sie bei den Pariser Gewohn
heitsverbrechern ungemein selten. Auch scheinen diese Störungen aus
schließlich männliche Verbrecher zu befallen, wenigstens wurden sie bei 
Frauen bisher anscheinend nicht beschrieben. Bei der großen Ver
breitung affektiver Regelwidrigkeiten gerade bei weiblichen Anti
sozialen - man denke nur an die Scharen von minderwertigen Prosti
tuierten, Fürsorgemädchen und Korrigendinnen - scheint mir auch 
diese Tatsache bedeutungsvoll zu sein. 

Ich komme demnach auf Grund dieser Überlegungen zu folgenden 
Schlüssen: Trotz milderer Handhabung des Strafvollzugs, trotz kürzerer 
Strafen, trotz Fortfalls der schweren Disziplinarmaßregeln, ja trotz ge
wisser Anläufe zu einer individualisierenden Behandlung der Gefangenen 
sind die haftpsychotischen Äußerungen in den Strafanstalten in schneller 
Zunahme begriffen. Dieses Anwachsen ist nicht auf eine stärkere Ver
breitung der psychopathischen Veranlagungen, auch nicht auf eine er
heblichere allgemeine psychogene Reaktionsbereitschaft zurückzu
führen. Auch sind nicht alle Typen der Haftpsychose in gleichem Maße 
an dieser Zunahme beteiligt. Es liegt kein Grund zur Annahme vor, daß 
etwa der Querulantenwahn, die Hafthypochondrie oder die KIRNsche 
Einzelhaftpsychose an Verbreitung gewonnen hätten; vielmehr betrifft 
die Häufung vorwiegend jene Fälle, die jetzt als GANSERsehe Dämmer-
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demnach der degenerativen Haftpsychose der Wert eines prognostischen 
Stigmas in krimineller und sozialer Hinsicht zukommen. DaB diese An
sicht nicht zutrifft, habe ich1359) bereits friiher betont, und HOMBURGER 
hat aus den Schicksalen der KIRNSchen FaIle gezeigt, daB einerseits auch 
Gelegenheitsverbrecher in eine degenerative Haftpsychose, etwa eine 
Melancholia hallucinatoria acuta im Sinne KIRNS verfallen konnen, daB 
andererseits auch "unverbesserliche" Gewohnheitsverbrecher bisweilen 
wieder sozial werden konnen, daB somit auch bei den habituellen Aso
zialen die Lebensfiihrung das Ergebnis aus angeborener Anlage und 
Einfliissen der Umwelt sei, und daB SIEFERT durch die einseitige Be
tonung der abnormen Anlagen als Ursache fUr das soziale Scheitern den 
Tatsachen entschieden Gewalt antue. 

Die Richtigkeit der Beobachtung SIEFERTS und auch BIRNBAUMS, 
wonach der von ihnen beschriebene beEoondere Typus der Haftpsychose 
ganz iiberwiegend bei Gewohnheitsverbrechern auf tritt, soIl jedoch nicht 
bestritten werden. Es fragt sich nur, ob diese Anschauung allgemeine 
Giiltigkeit hat, und ob nicht vielmehr an anderen Orten die Verhaltnisse 
ganz anders liegen. Unter diesem Gesichtspunkte scheint mir das Urteil 
des verstorbenen franzosischen Psychiaters DUPRE 1369), dem samtliche in 
den Pariser Gefangnissen geistig Erkrankten zur Beohachtung zugefUhrt 
wurden, von besonderem Interesse zu sein: ihm waren die von SIEFERT 
und BIRNBAUM geschilderten Zustande durchaus neu, so daB er an
nehmen zu diirfen glaubte, jedenfalls seien sie bei den Pariser Gewohn
heitsverbrechern ungemein selten. Auch scheinen diese Storungen aus
schlieBlich miinnliche Verbrecher zu befallen, wenigstens wurden sie bei 
Frauen bisher anscheinend nicht beschrieben. Bei der groBen Ver
breitung affektiver Regelwidrigkeiten gerade bei weiblichen Anti
sozialen - man denke nur an die Scharen von minderwertigen Prosti
tuierten, Fiirsorgemadchen und Korrigendinnen - scheint mir auch 
diese Tatsache bedeutungsvoll zu sein. 

Ich komme demnach auf Grund dieser Uberlegungen zu folgenden 
Schliissen: Trotz milderer Handhabung des Strafvollzugs, trotz kiirzerer 
Strafen, trotz Fortfalls der schweren DisziplinarmaBregeln, ja trotz ge
wisser Anlaufe zu einer individualisierenden Behandlung der Gefangenen 
sind die haftpsychotischen AuBerungen in den Strafanstalten in schneller 
Zunahme begriffen. Dieses Anwachsen ist nicht auf eine starkere Ver
breitung der psychopathischen Veranlagungen, auch nicht auf eine er
heblichere allgemeine psychogene Reaktionsbereitschaft zuriickzu
fiihren. Auch sind nicht aIle Typen der Haftpsychose in gleichem MaBe 
an dieser Zunahme beteiligt. Es liegt kein Grund zur Annahme vor, daB 
etwa der Querulantenwahn, die Hafthypochondrie oder die KIRNSche 
Einzelhaftpsychose an Verbreitung gewonnen hatten; vielmehr betrifft 
die Haufung vorwiegend jene FaIle, die jetzt als GANSERsche Dammer-



Anderweit. Beobachtungen üb. d. Häufung psychogener Ausnahmezustände. 209 

zustände und besonders als BmNBAUMsche wahnhafte Einbildungen der 
Degenerierten geschildert, früher vielfach als Simulation und Simu
lationsversuche gedeutet wurden. Die Zunahme dieser Störungen ist 
auch nicht in allen Verbrecherkreisen die gleiche, sondern ganz über
wiegend sind es die männlichen großstädtischen Gewohnheitsver
brecher, die zu diesen seelischen Entgleisungen geneigt sind . 

.Meine Herren! Diese Feststellungen sind im hohen Maße über
raschend. Sie sind um so erstaunlicher, als wir nicht nur unter den groß
städtischen Gewohnheitsverbrechern, sondern auch unter den übrigen 
Rechtsbrechergruppen, den Bettlern und Landstreichern, den Prosti
tuierten und Korrigendinnen, den Sittlichkeits- und Affektverbrechern, 
ja auch den Gelegenheitsverbrechern seelische Regelwidrigkeiten in 
großer Verbreitung fanden und kein Grund zur Annahme vorliegt, daß 
etwa die männlichen großstädtischen Gewohnheitsverbrecher eine be
sondere eigentümliche seelische Konstitution aufweisen. Wenn wir uns 
die auffällige Zunahme dieser eigenartigen und fast ausschließlich auf 
einen ziemlich abgeschlossenen und wohl gekennzeichneten Bevölke
rungskreis beschränkten Psychose erklären sollen, werden wir uns fragen: 
Gibt es Beobachtungen, die dieser Erscheinung an die Seite gestellt 
werden könnten? 

Die Häufung von psychogenen Ausnahmezuständen der verschieden
sten Art unter dem Einflusse von bestimmten, als mächtige Suggestionen 
wirkenden weltanschaulichen und sozialen Zeitströmungen wurde von 
jeher bis in die allerjüngste Zeit in engeren und breiteren Bevölkerungs
schichten beobachtet. Ich brauche nur an die vorhin erwähnten psychi
schenEpidemien394), besonders des 13., 15. und 16. Jahrhunderts, an die 
Kinderkreuzzüge, die wiederholten Tanzwuten, die Flagellanten, an die 
zahlreichen Klosterepidemien 155) zu erinnern, oder aus der jüngsten Zeit 
der Häufung hysterischer Anfälle bei Schulkindern im Anschluß an Hyp
nosevorführungen durch Berufshypnotiseure, der Rentenneurose der un
fallversicherten Arbeiterschaft, besonders aber auch noch der sogenannten 
Kriegshysterie während des Weltkrieges zu gedenken. Gerade die Kriegs
neurosen und -psychosen, die sich gegen Ende des Krieges zu einer be
unruhigenden Massenerscheinung auswuchsen, haben unser Wissen von 
der Hysterie gefestigt und erweitert. Die Entstehungsursachen der psy
chogenen Störungen waren bei den Kriegsteilnehmern so klar und ein
deutig, daß ihre Kenntnis das Verständnis für die hysterischen Haft
psychosen, ihre Beurteilung, Behandlung, Heilung und Verhütung er
weitern kann. Es sei mir daher ein kurzes Eingehen auf diese Kriegs
neurosen 1367) und ihre Ursachen erlaubt. 

Meine Herren! Unter dem Einflusse heftiger gemütlicher Erschütte
rungen, im Anschlusse an Verschüttungen, langdauerndes Trommel
feuer und schwere Explosionen kam es in zahllosen :Fällen zum plötz-
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zustande und besonders als BmNBAuMsche wahnhafte Einbildungen der 
Degenerierten geschildert, fruher vielfach als Simulation und Simu
lationsversuche gedeutet wurden. Die Zunahme dieser Sttirungen ist 
auch nicht in allen Verbrecherkreisen die gleiche, sondern ganz uber
wiegend sind es die mannlichen groBstadtischen Gewohnheitsver
brecher, die zu diesen seelischen Entgleisungen geneigt sind . 

.Meine Herren! Diese Feststellungen sind im hohen MaBe uber
raschend. Sie sind um so erstaunlicher, als wir nicht nur unter den groB
stadtischen Gewohnheitsverbrechern, sondern auch unter den ubrigen 
Rechtsbrechergruppen, den Bettlern und Landstreichern, den Prosti
tuierten und Korrigendinnen, den Sittlichkeits- und Affektverbrechern, 
ja auch den Gelegenheitsverbrechern seelische Regelwidrigkeiten in 
groBer Verbreitung fanden und kein Grund zur Annahme vorliegt, daB 
etwa die mannlichen groBstadtischen Gewohnheitsverbrecher eine be
sondere eigentumliche seelische Konstitution aufweisen. Wenn wir uns 
die auffallige Zunahme dieser eigenartigen und fast ausschlieBlich auf 
einen ziemlich abgeschlossenen und wohl gekennzeichneten Bevolke
rungskreis beschriinkten Psychose erklaren sollen, werden wir uns fragen: 
Gibt es Beobachtungen, die dieser Erscheinung an die Seite gestellt 
werden konnten? 

Die Haufung von psychogenen Ausnahmezustanden der verschieden
sten Art unter dem Einflusse von bestimmten, als machtige Suggestionen 
wirkenden weltanschaulichen und sozialen Zeitstromungen wurde von 
jeher bis in die allerjungste Zeit in engeren und breiteren Bevolkerungs
schichten beobachtet. lch brauche nur an die vorhin erwahnten psychi
schenEpidemien394), besonders des 13.,15. und 16. Jahrhunderts, an die 
Kinderkreuzzuge, die wiederholten Tanzwuten, die Flagellanten, an die 
zahlreichen Klosterepidemien 155) zu erinnern, oder aus der jungsten Zeit 
der Haufung hysterischer Anfalle bei Schulkindern im AnschluB an Hyp
nosevorfuhrungen durch Berufshypnotiseure, der Rentenneurose der un
fallversicherten Arbeiterschaft, besonders aber auch noch der sogenannten 
Kriegshysterie wahrend des Weltkrieges zu gedenken. Gerade die Kriegs
neurosen und -psychosen, die sich gegen Ende des Krieges zu einer be
unruhigenden Massenerscheinung auswuchsen, haben unser Wissen von 
der Hysterie gefestigt und erweitert. Die Entstehungsursachen der psy
chogenen Sttirungen waren bei den Kriegsteilnehmern so klar und ein
deutig, daB ihre Kenntnis das Verstiindnis fur die hysterischen Haft
psychosen, ihre Beurteilung, Behandlung, Heilung und Verhutung er
weitern kann. Es sei mir daher ein kurzes Eingehen auf diese Kriegs
neurosen 1367) und ihre Ursachen erlaubt. 

Meine Herren! Unter dem Einflusse heftiger gemutlicher Erschutte
rungen, im Anschlusse an Verschuttungen, langdauerndes Trommel
feuer und schwere Explosionen kam es in zahllosen }'iillen zum plOtz-

Wilmanns, Zurechnungsfahlgkeit. 14 
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liehen Ausbruch von psychogenen Störungen, die man, je nachdem über
wiegend gewisse körperliche oder seelische Erscheinungen das Krank
heitsbild beherrschten, als Schreckneurosen oder Schreckpsychosen be
zeichnete. Ihre Häufigkeit war verschieden, je nach dem Schauplatz 
und dem Zeitabschnitt des Krieges; während des Bewegungskrieges 
waren sie recht selten, sie häuften sich während des Stellungskrieges, 
besonders auf dem westlichen Kriegsschauplatz, und nahmen mit wach
sender Grausamkeit der Kriegsführung und seelischer Zermürbung der 
Truppen ständig zu. Die ungemein verschiedenartigen Krankheits
erscheinungen waren uns als Reaktionen abnorm veranlagter Persönlich
keiten. bereits hinreichend bekannt. In großer Häufung waren sie bisher 
allenfalls im Anschluß an Massenunfälle- z. B. bei Grubenkatastrophen 
-besonders aber an tellurische Katastrophen- z. B. an das Erdbeben 
von Messina- beobachtet worden. Die Erfahrung hatte gelehrt, daß 
diese Schreckreaktionen mit seltenen Ausnahmen längstens in wenigen 
Wochen, ohne eine Schädigung zu hinterlassen, schwanden, wenn nicht 
besonders ungünstige Einflüsse ihrer natürlichen Heilungstendenz ent
gegenwirkten. Als ein solcher von folgenschwerer Tragweite war längst 
die Aussicht auf eine Entschädigung für die erlittenen Unfallsfolgen be
kannt. Sie wirkte dem Gesundungswillen entgegen, lenkte die Aufmerk
samkeit des Betroffenen auf seine Beschwerden und vor allem, sie weckte 
Rentenbegehrungswünsche mit dem Ergebnis, daß sich aus einer heil
baren, akuten Schreckreaktion in vielen Fällen eine unheilbare, chro
nische Rentenneurose entwickelte. 

Auch die plötzlichen Reaktionen auf ein Schreckerlebnis im Felde 
heilten besonders zu Kriegsbeginn ohne besondere Maßnahme von selbst. 
Die Frontärzte machten die Erfahrung, daß die Zustände im :Feldlazarett 
einen schnellen und günstigen Verlauf nahmen, so daß viele der Kranken 
bereits nach kurzer Zeit ihre völlige militärische Verwendbarkeit wieder
gewannen. Im Heimatgebiet jedoch verliefen diese Zustände in unend
lich vielen Fällen ganz anders. Anstatt der erwarteten Besserung trat 
eine Verschlimmerung ein, und es entwickelten sich im Laufe der Monate 
oft die eigenartigsten und schwersten Formen der Hysterie. 

Ein Vergleich zwischen der Schreckreaktion des nicht Versicherten 
und der des Frontlazarettkranken, zwischen der Schreckneurose des Ver
sicherten und der des Heimatlazarettkranken lag ungemein nahe und da
mit auch die Annahme, daß ihre Verschleppung und Züchtung auf 
ähnliche Schädlichkeiten zurückzuführen sei, wie sie bei der Ent
wicklung der Schreckneurose in eine Rentenneurose wirksam sind. 

Um das Wesen dieser Schädigungen näher zu erfassen, waren folgende 
Beobachtungen von größter Bedeutung. Zunächst fiel die große Selten
heit von schreckneurotischen oder -psychotischen Erscheinungen bei den 
ernstlich Verletzten auf und ihre außerordentliche Häufigkeit bei körper-
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lieh entweder völlig Gesunden oder bei Personen mit harmlosen V er
letzungen, die eine militärische Verwendung nur ganz vorübergehend 
behinderten. Weiterhin wurde festgestellt: in den Gefangenenlagern 
Deutschlands zählten nach zuverlässigen Berichten der verschiedensten 
Fachärzte die Schreckneurosen zu den größten Seltenheiten. Dasselbe 
stellten Schweizer Ärzte in den Gefangenenlagern des Feindbundes fest. 
Unter den für die Unterbringung in der Schweiz bestimmten feindlichen 
Austauschgefangenen waren die Zustände gleichfalls ungemein selten, 
trotzdem sie zur Auslieferung berechtigten und man auf Tausende von 
Fällen hätte rechnen müssen, wenn sie unter den Gefangenen auch nur 
annähernd so verbreitet gewesen wären wie unter den Lazarettinsassen 
des Heimatgebietes. Nach den Mitteilungen von Ärzten, welche die in der 
Schweiz untergebrachten deutschen Austauschgefangenen untersucht 
hatten, wurden auch unter ihnen Folgezustände von Schreckreaktionen 
und andere hysterische Erscheinungen überhaupt nicht beobachtet. 
Diese :Feststellungen legten die Vermutung außerordentlich nahe, daß 
für die V erschleppung der an sich schnell heilenden Schreckreaktionen 
zu einem hartnäckigen Leiden ganz besondere psychische Einflüsse ver
antwortlich zu machen seien, die mit der künftigen militärischen Lauf
bahn des Kranken in Beziehung stehen mußten. Es konnten nur Angst
vorstellungen vor erneuter Verwendung im Felde sein: die Psychoneurosen 
des Heimatslazarettkranken waren eine Abwehrreaktion gegen den Dienst. 
Daß sie sich im Feldlazarett viel seltener entwickelten als im Heimat
lazarett, lag begründet in der Verschiedenartigkeit der Einflüsse, die auf 
den Kranken im Felde und in der Heimat einwirkten. Dort war er noch 
ein Teil der kämpfenden Truppe, in enger Verbindung mit leichtkranken 
und leichtverwundeten Kameraden, mit ihnen darauf eingestellt, in 
wenigen Tagen wieder kampffähig zu sein; hier wiegte er sich in die 
Sicherheit ein, daß er als Schwerkranker- denn wozu hätte man ihn 
sonst in oft tagelanger Fahrt in die Heimat überführt - zunächst für 
eine militärische Verwendung nicht mehr in Frage kommen werde. Der 
Heimatgeist, die Verzärtelung und Bemitleidung durch die Angehörigen, 
der Verlust der Beziehungen zur kämpfenden Truppe, das Anknüpfen 
neuer Verbindungen taten dann ihr übriges, um den hysterischen Zu
stand erstarren zu lassen. 

Diese Anschauung von dem Wesen der jeder ärztlichen Beeinflussung 
spottenden Seelenzustände fand ihre Bestätigung in Erfahrungen, die 
mit zunehmender Dauer des Krieges sich in geradezu beunruhigender 
Weise häuften. Jedem geübten ärztlichen Beobachter war es bekannt, 
daß es bei wehleidigen, ängstlichen Personen, die nach Verletzungen 
und Operationen den verwundeten Körperteil vor jeder Bewegung über
sorgsam hüteten, gelegentlich zu seelisch bedingten Lähmungen und Kon
trakturen, d. h. zu hysterischen Überlagerungen organisch bedingter 
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sonst in oft tagelanger Fahrt in die Heimat uberfuhrt - zunachst fur 
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Diese Anschauung von dem Wesen der jeder arztlichen Beeinflussung 
spottenden Seelenzustande fand ihre Bestatigung in Erfahrungen, die 
mit zunehmender Dauer des Krieges sich in geradezu beunruhigender 
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Leiden kommen könne. Während des Krieges häuften sich jedoch diese 
Fälle in einer jede Voraussicht weit übertreffenden Weise, so daß sich die 
Anschauung aufdrängte, auch für ihre Entstehung müßten besondere in 
den Kriegsverhältnissen gelegene Schädlichkeiten maßgebend sein. Da 
auch diese hysterischen Überlagerungen sich nur selten im Anschluß an 
schwere Leiden entwickelten, sondern an harmlose Verletzungen oder 
innere Erkrankungen bei Personen, deren Kriegsbrauchbarkeit außer 
Zweifel stand, so lag bei ihnen ebenfalls die Vermutung nahe, daß ihre 
auslösende Ursache Angst vor militärischer Wiederverwendung war. 

Als mit der Dauer des Krieges der Mannschaftsersatz immer schwie
riger wurde und Leute eingezogen werden mußten, die nach den ur
sprünglich geltenden Gesichtspunkten wegen körperlicher und geistiger 
Mängel als militäruntauglich hätten gelten müssen, wuchs die Zahl der 
Neurotiker ins Ungemessene an. Anfangs als Ausnahme, alsbald aber 
mit zunehmender Häufigkeit kamen Personen zur Beobachtung, bei 
denen sich die gleichen Störungen, aber unter ganz anderen äußeren Be
dingungen entwickelt hatten. Nicht im Anschluß an eine gewaltige Ge
mütserschütterung, nicht im Verlaufe der Wundheilung eines seelisch 
mitgenommenen Kriegsteilnehmers, sondern bei neu eingezogenen 
Ma~nschaften während der Ausbildungszeit beim Truppenteil oder in 
der Ruhe des Lazaretts, in das sie wegen irgendeines harmlosen Unwohl
seins Aufnahme gefunden hatten, traten die gleichen Erscheinungen auf. 
Besonders verhängnisvoll wirkten in dieser hysterisierenden Richtung 
ärztlich schlecht versorgte Lazarette an Badeorten, auf dem Lande, die 
Genesendenkompagnien, kleine Ersatztruppenteile, die unter dem Kom
mando eines unfähigen Vorgesetzten standen. In ihnen kam es zu
weilen zu förmlichen Epidemien von hysterischen Zuständen. Bei diesen 
lag die krankmachende Wirkung des Wunsches, krank zu sein und sich 
damit dem Militärdienst zu entziehen, klar auf der Hand. Ja, in einer 
Unzahl von Fällen konnte sich der Arzt der Überzeugung nicht ent
ziehen, daß es sich bei diesen "Neurosen" überhaupt nicht um etwas 
Krankhaftes handelte, sondern um eine durchaus überlegte und bewußte 
Vortäuschung, die mit mehr oder weniger Geschicklichkeit und Hart
näckigkeit durchgeführt wurde. Die Schwierigkeiten, die Simulation 
überzeugend nachzuweisen, gaben in zahlreichen Fällen den Anstoß zur 
Einweisung der Simulanten in ein Neurosenlazarett, wo ihnen die Ärzte 
durch eine entsprechende Behandlung eine goldene Brücke zur Genesung 
zu bauen pflegten. 

Traf die Auffassung von dem Wesen der "Kriegsneurose" des Heimat
gebietes zu, war sie in der Tat nichts anderes als eine aus der Schreck
reaktion hervorgegangene oder unmittelbar entstandene Abwehr gegen 
militärische Verwendung, so mußte ihre Heilung erwartet werden, so
bald durch Beendigung des Krieges ihr Zweck hinfällig geworden war. 

212 XVIII. Vorlesung. 
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Verharren würden dann nur die Neurosen, die von anderen Wünschen 
genährt wurden, besonders diejenigen, bei denen Rentenbegehrungs
vorstellungen der Heilung entgegenwirkten. Das Verhalten der Insassen 
der großen badischen Neurosenlazarette, in die gegen Kriegsende eine be
deutende Zahl von psychopathischen früheren Fürsorgezöglingen und 
vielfach vorbestraften Verbrechern aus norddeutschen Großstädten zur 
Behandlung zusammengeströmt war, wurde in den Revolutionstagen 
ein schlagender Beweis für die Richtigkeit der Anschauungen, die sich 
die Ärzte. bei der Beobachtung einer Armee von Neurotikern über das 
Wesen dieser Zustände gebildet hatten: Die Klagen verstummten, die 
Lähmungen schwanden, die Stuporen lösten sich, die Psychosen heilten 
sofort, und die ursprünglichen geistigen Artungen traten wieder hervor. 
Selbstbewußt und drohend verlangten die bisherigen Kranken ihre Ent
lassung. Die Ärzte mußten zum Teil flüchten, um Gewalttätigkeiten zu 
entgehen, die Lazarettvorräte wurden geplündert, ihre Einrichtungs
gegenstände gestohlen, und Personen, die gestern noch als Kranke jede 
Schonung beansprucht hatten, bewährten sich heute als führende Per
sönlichkeiten im Soldatenrat. Die heilende Wirkung der Revolution ver
hinderte aber nicht das Wiederauftreten der hysterischen Reaktionen, 
falls der frühere Neurotiker in Situationen geriet, in denen sie ihm will
kommen waren, besonders im Anschluß an Verhaftungen, in der Unter
suchungshaft oder im Kampf um die Rente. Die Häufigkeit der hyste
rischen Anfälle, Zitterzustände und Psychosen bei Beschuldigten be
sonders in den ersten Monaten nach der Revolution war so groß, daß das 
badische Justizministerium psychiatrische Vorträge vor den Juristen 
des Landes anordnete, um sie über das Wesen dieser Zustände aufzu
klären. 

Es waren somit die verschiedenartigsten unbewußten, halbbewußten 
und vollbewußten seelischen Vorgänge, die den Anstoß zur Entwicklung 
der gleichen psychischen Störung geben konnten; welche von ihnen zur 
Auswirkung gelangte, ließ sich aus den Erscheinungen der Psychose 
kaum erschließen; erst die Kenntnis der Persönlichkeit und der 
Entwicklung der psychoneurotischen Erscheinungen vermochte dar
über Auskunft zu geben. Der junge Kriegsfreiwillige, der, in auf
opferungsvoller Begeisterung im Felde stehend, im Unterstand ver
schüttet wurde, - der körperlich verbrauchte Landsturmmann, der 
nach jahrelanger Pflichterfüllung froh war, wegen einer leichten 
Verwundung ins Heimatlazarett verlegt zu werden und seiner Heilung, 
dem Abschied von der Familie und dem unsiCheren Schicksale im 
Felde mit gemischten Gefühlen entgegensah, -der des Pflichtgefühls 
und der Aufopferungsfähigkeit völlig bare, selbstsüchtige psychopa
thische Verbrecher, der sich mit erlaubten und unerlaubten Mitteln 
jahrelang dem Dienst entzogen hatte und nunmehr unter Vorbringen 
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falls der friihere Neurotiker in Situationen geriet, in denen sie ihm will
kommen waren, besonders im AnschluB an Verhaftungen, in der Unter
suchungshaft oder im Kampf um die Rente. Die Hiiufigkeit der hyste
rischen Anfalle, Zitterzustande und Psychosen bei Beschuldigten be
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Auswirkung gelangte, lieB sich aus den Erscheinungen der Psychose 
kaum erschlieBen; erst die Kenntnis der Personlichkeit und der 
Entwicklung der psychoneurotischen Erscheinungen vermochte dar
iiber Auskunft zu geben. Der junge Kriegsfreiwillige, der, in auf
opferungsvoller Begeisterung im Felde stehend, im Unterstand ver
schiittet wurde, - der korperlich verbrauchte Land sturmmann , der 
nach jahrelanger Pflichterfiillung froh war, wegen einer leichten 
Verwundung ins Heimatlazarett verlegt zu werden und seiner Heilung, 
dem Abschied von der Familie und dem unsiCheren Schicksale im 
Felde mit gemischten Gefiihlen entgegensah, - der des Pflichtgefiihls 
und der Aufopferungsfiihigkeit vollig bare, selbstsiichtige psychopa
thische Verbrecher, der sich mit erlaubten und unerlaubten Mitteln 
jahrelang dem Dienst entzogen hatte und nunmehr unter Vorbringen 
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aller möglichen Beschwerden der Entsendung ins Feld zu entgehen 
suchte, - sie alle konnten mehr oder weniger das gleiche psychoneuro
tische Bild zeigen. Und doch hatte die Zitterneurose, die Lähmung oder 
der Stupor in jedem Falle ganz andere Wurzeln im Seelischen: im ersten 
war die Störung eine plötzliche, durchaus im Unbewußten sich ab
spielende Flucht in die Krankheit, im zweiten die Äußerung unklarer 
Wünsche, krank zu sein oder krank zu bleiben, im dritten zunächst 
wenigstens bewußte Vortäuschung einer Erkrankung. 

Meine Herren! Was können wir aus den Erfahrungen an der Kriegs
hysterie für unser Problem: die Entstehung der psychogenen Störungen 
bei psychopathischen Verbrechern lernen? SIEFERT1169) betrachtet die 
psychogenen Haftpsychosen durchweg als "Kunstprodukte auf dem 
Boden einer krankhaften Organisation, Erzeugnisse einer Daseinsform, in 
der diese Menschen nicht leben können, ohne daß schließlich ihr abnormer 
Geisteszustand sich zur Höhe einer geistigen Erkrankung steigert", und 
ich 1358) habe diese Anschauung - ganz unabhängig von SIEFERT - in 
früheren Veröffentlichungen auch vertreten. In der Tat trifft diese Auf
fassung für einen Teil der Ihnen bekannten Haftpsychosen gewiß zu, 
nämlich für die Zustandsbilder, die wir als Steigerungen jenes Seelen
zustandes kennen lernten, den FttssLIN als die "Gemütserschütterung" 
unter dem Einflusse der IsoHerhaft bezeichnete. Die ängstlichen Hallu
zinosen, die KIRN als Melancholia hallucinatoria acuta beschrieb, die 
schweren Hypochondrien und Depressionen, die systematisierten Wahn
bilder vom Typus des Querulantenwahns und ähnliches waren uns als 
pathologische Reaktionen und Entwicklungen bestimmt gearteter Per
sönlichkeiten unter den besonderen Verhältnissen der IsoHerhaft durch
weg einfühlbar. Auf andere Psychosen der Haft, auf die von GANSER 
und RAECKE vorwiegend bei "Untersuchungsgefangenen, besonders aber 
auf. die von SIEFERT und BIRNBAUM vorwiegend bei Strafgefangenen 
geschilderten Zustandsbilder, die der Belegschaft der Irrenadnexe das 
von dem Hallenser Gefängnisarzt so überaus eindrucksvoll geschilderte 
Gepräge verleihen, trifft dies nicht ohne weiteres zu. Man machte immer 
wiederum die Erfahrung, daß der "Milieuwechsel", d. h. die Verlegung 
aus der Haft in eine psychiatrische Abteilung bei den in der Strafhaft 
ausgebrochenen Psychosen zwar eine oft überraschend günstige Wirkung 
entfaltete, die in der Untersuchungshaft entstandenen Zustände jedoch 
sehr häufig unbeeinflußt ließ. Das spricht entschieden dafür, daß diese 
psychogenen Ausnahmezustände unmöglich ausschließlich und unmittel
bar die Äußerung einer Haftschädigung sein können. Gerade weil der 
Milieuwechsel verschieden auf den Verlauf der Störungen wirkt je nach 
der Haftart, in der sie zum Ausbruch gelangten, wird man dazu gedrängt, 
die Psychose und ihre gegensätzliche Beeinflußbarkeit mit der ver
schiedenen persönlichen Lage des Gefangenen in Beziehung zu setzen. 
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Heilt beim Strafgefangenen die Störung bei seiner Verlegung in den 
Irrenadnex oder in die Irrenanstalt, bei Untersuchungsgefangenen erst 
nach Abschluß des Verfahrens, bei beiden, wenn sich ihnen Gelegenheit 
zur Entweichung bietet, so liegt die Schlußfolgerung sehr nahe, daß die 
Kriminellen mit diesen Psychosen ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, 
daß es der Wille zur Krankheit ist, der die Gefangenen krank werden 
läßt, der Wille, für geisteskrank gehalten zu werden, um daraus Vorteile 
für sich zu gewinnen. In der Tat, wie sich die Kriegsneurose im Laufe 
des Krieges mehr und mehr zu einer bewußt von den Kriegsmüden ge
züchteten Abwehrneurose gegen die militärische Verwendung ent
wickelte, so sind die Haftpsychosen Abwehrpsychosen gegen die Strafe. 
Der Untersuchungsgefangene bezweckt damit Unzurechnungsfähigkeit 
und Freispruch, der Strafgefangene Befreiung von der harten Disziplin 
der Strafhaft, Versetzung in die mildere des Irrenadnexes oder der 
"Minderwertigenabteilung, Verlegung in die Irrenanstalt mit ihren 
größeren Freiheiten, gesellschaftlichen Zerstreuungen, besseren Kost und 
reichlicheren Entweichungsmöglichkeiten oder überhaupt nur einen 
Wechsel des trostlosen Einerlei des Strafvollzugs. Wie aber die Kriegs
neurosen und -psychosen am Tage des Umsturzes heilten, als sie zweck
los geworden waren, so schwinden auch die Haftpsychosen, wenn das 
Ziel, um dessentwegen sie gezüchtet wurden, erreicht ist. 

XIX. Vorlesung. 
Die Abhängigkeit der Haftpsychose vom Zeitgeist 1368) (Fortsetzung). - Bezie

hungen zwischen Simulation und Haftpsychosen. - Die Haftpsychose als Simu
l~tion des autosuggestiblen Psychopathen. - Die Simulation als geschichtliche 
L:'berlieferung der gewerbsmäßigen Verbrecher. 

Meine Herren! Wir hatten in der letzten Vorlesung auf Grund unserer 
Erfahrungen an der Massenhysterie des Krieges gewisse Typen der psy
chogenen Haftpsychosen, insbesondere die GANSERsehen Dämmerzu
stände, die RAECKEschen Stuparen und die von SIEFERT und BIRNBAUM 
geschilderten wahnhaften Einbildungen der Degenerierten als W unseh
oder Zweckpsychosen erkannt. Diese Auffassung bringt sie in Beziehung 
zur bewußten Vortäuschung geistiger Störung. Und in der Tat drängt 
sich gerade bei diesen Zuständen, und zwar nicht nur dem Laien, sondern 
auch dem erfahrenen Sachverständigen, der Verdacht einer überlegten 
Simulation geradezu auf. Die vorhin angeführten pathologischen Reak
tionen und Entwicklungen abnormer Persönlichkeiten waren uns als Er
gebnis von bestimmten Anlagen und bestimmten Milieuschäden ver
ständliche, geschlossene und einheitliche Typen, bei denen der Verdacht 
auf Simulation kaum einmal auftaucht. Gewiß soll nicht bestritten 
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werden, daß auch bei der Entwicklung der auf dem Boden der "Gemüts
erschütterung" erwachsenden Psychosen der Wille des Kranken eine 
Rolle spielen kann. Wie der gesunde Mensch eine auftauchende Stim
mung überwinden, sich ihr überlassen oder sich in sie hineinsteigern 
kann, so vermag auch innerhalb gewisser Grenzen der Gefangene die 
Gemütserschütterung zu bekämpfen, sich ihr hinzugeben oder ihre Ent
w,icklung und Steigerung willensmäßig zu unterstützen. Allein bei der 
Mehrzahl dieser Wunsch- oder Zweckpsychosen ist die Entstehung doch 
eine andere. Sie sind uns nicht als Steigerungen der "Gemütserschütte
rung" einfühlbare Reaktionen auf das Alleinsein in der Zelle, sondern 
tragen von vornherein das Gepräge des Absichtlichen, Gemachten, Spie
lerischen, Theatralischen, kurzum des Unwahren; das kindische und 
läppische Verhalten des Gefangenen erscheint auf die Umgebung ab
gestellt und für sie zur Schau getragen; die Wahnideen sind oberflächlich, 
unbeständig und wechselnd und werden durchaus nicht mit der uner
schütterlichen Überzeugung echter Wahnideen vorgebracht; das ganze 
Bild ist von der Umgebung, ihren Einflüssen und ihrer Stellungnahme 
dazu abhängig; zufällige Lesefrüchte werden in den Wahn hinein ver
arbeitet, gelegentliche Bemerkungen von anderen Kranken wirken 
richtunggebend auf die weitere Gestaltung des Wahnes ein, und trotz 
anscheinenden Versunkenseins in tiefen Stupor und völligen Aufgehens 
in blühende Größenideen bewahren sich die Gefangenen eine mit ihrem 
sonstigen Verhalten kaum zu vereinbarende Klarheit über ihre Lage, so 
daß sie geschickt die erste günstige Gelegenheit zur Entweichung zu 
ergreifen wissen und im :Falle eines Erfolges die äußerst sinnfällige Er
krankung zum Abschluß zu bringen vermögen. 

Bei diesen eigenartigen Erscheinungen kann es gewiß nicht über
raschen, daß diese Bilder, soweit sie überhaupt zur Beobachtung kamen, 
in der älteren psychiatrischen Literatur als Simulation gedeutet und be
urteilt wurden. Und wirklich: man wird unter Berücksichtigung ihrer 
Entstehung, ihres Verlaufes, ihrer Beeinflußbarkeit und ihrer Er
scheinungsform vergehlich nach einem triftigen Grund suchen, warum sie 
von dem in einer peinvollen Lage befindlichen Verbrecher nicht zur Er
reichung naheliegender Ziele vorgetäuscht sein sollten. 

Ich bitte, nicht mißverstanden zu werden; ich will damit keineswegs 
behaupten, daß nun jeder bei einem Kriminellen zur Beobachtung kom
mende Zustand vom Gepräge der bezeichneten Störungen bewußte Vor
täuschung sei und vor allem auch dauernd bewußte Vortäuschung bleibe_ 
Auch ich kenne hysterische Psychosen, die Züge des GANSERsehen Däm
merzustandes oder des RAECKEschen Stupors tragen, und die nichts 
mit zielbewußter Simulation zu tun haben. Solche Bilder sind neuer
dings wieder von verschiedenen Seiten, besonders eindrucksvoll von 
WETZEL1333) als momentane Flucht in die Psychose im Anschluß an er-
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schütternde Erlebnisse im Schützengraben geschildert worden, und ich 
bestreite keinesfalls, daß sie sich nicht auch gelegentlich bei Rechts
brechern, z. B. im Anschluß an ein schweres Affektverbrechen ent
wickeln können. Ebensowenig verkenne ich, daß die Simulation durch
aus nicht immer ein durchsichtiger psychischer Vorgang1274) ist, sondern 
sowohl genetisch wie phänomenologisch oft unklar bleibt, und daß es für 
die Beurteilung ihrer Entstehung und des subjektiven Erlebens des 
Simulanten von Bedeutung ist, den psychischen Boden zu kennen, auf 
dem sie erwuchs. Wie wir gelegentlich Simulanten beobachten, die ihre 
Aufgabe während der ganzen Dauer der Vortäuschung klar, zielbewußt 
und geflissentlich im Auge behalten, jeden Schritt, den sie zur Erreichung 
ihres Zweckes tun, vorher genau überlegen und stets Herr der Situation 
bleiben, so sehen wir, daß bei anderen der einmalige Anstoß zur Simu
lation hinreicht, um sie den einmal beschrittenen Weg der Vortäuschung 
weiterwandeln zu lassen, so daß sie intuitiv das zu der angenommenen 
Rolle Passende ausführen und das ihr Widersprechende unterlassen, da
bei aber nie das Bewußtsein für das Spielerische ihres Verhaltens ver
lieren; und endlich eine dritte Gruppe, die alsbald völlig in der Situation 
aufgehen, sich mit der angenommenen Rolle ganz identüizieren, das Be
wußtsein, nur zu spielen, verlieren und den Weg in die Wirklichkeit ohne 
aufrüttelnde Einflüsse nicht mehr zu finden vermögen; sie verlieren -
um den Ausdruck eines unserer Untersuchungsgefangenen zu gebrauchen, 
der auf Anraten eines Mitgefangenen geistige Störung simulierte und 
allmählich in einen GANSERSehen Dämmerzustand verfiel - die Herr
schaft über die Simulation, und die Simulation gewinnt die Herrschaft 
über sie. Das sind die Fälle, denen man mit der Bezeichnung Simulation 
zuletzt nicht mehr gerecht wird. Das hartnäckige Festhalten an den zu
nächst bewußt zur Schau getragenen Erscheinungen, vielleicht sogar 
noch zu einer Zeit, wo es den vermeintlichen Interessen des Gefangenen 
nicht mehr entspricht, zeigt uns ebenso wie das Auftreten von gewissen 
körperlichen Störungen- Schmerzunempfindlichkeit usw. -,daß sich 
die ursprüngliche Simulation zu einem hysterischen Ausnahmezustand 
verselbständigen kann, dessen Ablauf dem Willen des Kranken mehr 
oder weniger entzogen ist. 

Auf Grund meiner Erfahrung bin ich aber der Überzeugung, daß sich 
diese hysterische Reaktion, die Flucht in die Psychose, beim Durch
schnittsmenschen nur auf ganz gewaltige seelische Erschütterungen hin 
entwickelt, nicht aber im .Anschluß an eine Verhaftung, die der ge
wohnheitsmäßige Verbrecher beim Abwägen der Aussichten eines rechts
brecherischen Unternehmens stets in Rechnung stellen wird. Aber auch 
die Entwicklung einer mehr oder weniger fixierten hysterischen Psychose 
aus der Simulation ist meiner Ansicht nach längst nicht so häufig als 
viele, z. B. auch BIRNBAUM, anzunehmen geneigt sind. Daß der durch-
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der auf Anraten eines Mitgefangenen geistige Storung simulierte und 
allmiihlich in einen GANsERSchen Dammerzustand verfiel - die Herr
schaft iiber die Simulation, und die Simulation gewinnt die Herrschaft 
iiber sie. Das sind die Fiille, denen man mit der Bezeichnung Simulation 
zuletzt nicht mehr gerecht wird. Das hartniickige Festhalten an den zu
niichst bewuBt zur Schau getragenen Erscheinungen, vielleicht sogar 
noch zu einer Zeit, wo es den vermeintlichen Interessen des Gefangenen 
nicht mehr entspricht, zeigt uns ebenso wie das Auftreten von gewissen 
korperlichen Storungen - Schmerzunempfindlichkeit usw. -, daB sich 
die urspriingliche Simulation zu einem hysterischen Ausnahmezustand 
verselbstandigen kann, dessen Ablauf dem Willen des Kranken mehr 
oder weniger entzogen ist. 

Auf Grund meiner Erfahrung bin ich aber der Uberzeugung, daB sich 
diese hysterische Reaktion, die Flucht in die Psychose, beim Durch
schnittsmenschen nur auf ganz gewaltige seelische Erschiitterungen hin 
entwickelt, nicht aber im AnschluB an eine Verhaftung, die der ge
wohnheitsmaBige Verbrecher beim Abwiigen der Aussichten eines rechts
brecherischen Unternehmens stets in Rechnung stellen wird. Aber auch 
die Entwicklung einer mehr oder weniger fixierten hysterischen Psychose 
aus der Simulation ist meiner Ansicht nach Hingst nicht so haufig als 
viele, z. B. auch BIRNBAUM, anzunehmen geneigt sind. DaB der durch-
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schnittlieh veranlagte Mensch Monate hindurch und noch länger hart
näckig geistige Störungen zu simulieren vermag, ohne sich in hysterische 
Autosuggestionen zu verstricken, lehren uns die Erfahrungen an unseren 
kriegsgefangenen Offizieren560• 561), die mit ungewöhnlicher Willenskraft 
durch Simulation von Geisteskrankheit die feindlichen und neutralen Ärzte 
zu täuschen und dadurch den Austausch zu erzwingen wußten. Die mo
mentane Flucht in die Psychose sowohl wie die Entwicklung eines hyste
rischen Ausnahmezustandes aus zunächst bewußter Simulation kommen 
daher nur bei ausgesprochen pathologisch veranlagten Verbrechern zur 
Beobachtung .. Daß aber viele der von BIRNBAUM erwähnten Krimi
nellen durchaus nicht die Brscheinungen einer schweren Psychopathie 
zeigen, geht nicht nur aus seinen Schilderungen hervor, sondern wird von 
ihm auch ausdrücklich hervorgehoben106). 

Mit der Annahme einer starken Verbreitung der zielbewußten und 
zweckmäßig durchgeführten Simulation von Geisteskrankheit unter unse
ren Gewohnheitsverbrechern trete ich in Gegensatz zu den landläufigen 
Anschauungen der modernen Psychiatrie. l'ast allgemein wird behauptet, 
die Vortäuschung von Seelenstörung sei etwas ungemein Seltenes; ja es 
ist gelegentlich geäußert worden, je größer die psychiatrische Erfahrung 
des Arztes, um so seltener stelle er die Diagnose Simulation. Selbst das 
gar nicht seltene, eingehend begründete spätere Geständnis eines Ver
brechers, die geistige Störu::1g simuliert zu haben, macht die Verfechter 
dieser Anschauung nicht irre; MOELI860) verstieg sich bei einer Gelegen
heit sogar zu dem Ausspruch: das Geständnis, simuliert zu haben, spreche 
eher für als gegen überstandene Geisteskrankheit! Das ist paradox und 
tut den Tatsachen Gewalt an. Gelegentlich wird die Ansicht vertreten, 
"reine" Simulation sei ungemein selten, häufiger hingegen Simulation 
auf dem Boden krankhafter Veranlagungen. Ziehe ich in Betracht, daß, 
gemessen an dem idealen Normbegriffe der heutigen Psychiatrie, die 
meisten Verbrecher "krankhafte Charaktere" sind, so habe ich keinen 
Anlaß, diesem Urteile zu widersprechen. Wenn mehr oder weniger alle 
habituellen Rechtsbrecher krankhafte Veranlagungen zeigen, so können 
natürlich keine gesunden Geisteskrankheit vortäuschen. 

Ich selbst habe mich von dem Dogma, die Simulation sei auch unter 
Gewohnheitsverbrechern selten, längst befreit. Es wäre ja auch in der 
Tat unverständlich, warum der "Gauner", der seit ältesten Zeiten durch 
Lug und Trug sein Leben fristete, nicht auch geistige Störungen vor
täuschen sollte, falls es sein Interesse erfordert. Körperliche Krankheit 
hat das organisierte Verbrecherturn simuliert, solange es überhaupt be
steht. "Dieser verwegene Betrug" - schreibt Av:E LALLEMANT57 ) -"ist 
so alt wie die christliche Barmherzigkeit, auf die er von Anbeginn an 
spekuliert hat; über diesen Betrug klagt schon der HL. AMBROSIUS in 
seinen Briefen an SYMMACHUS; schon die Kapitularien warnen vor den 
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schnittlich veranlagte Mensch Monate hindurch und noch Hinger hart
nackig geistige StOrungen zu simulieren vermag, ohne sich in hysterische 
Autosuggestionen zu verstricken, lehren uns die Erfahrungen an unseren 
kriegsgefangenen Offizieren56o, 561), die mit ungewohnlicher Willenskraft 
durch Simulation von Geisteskrankheit die feindlichen und neutralenArzte 
zu tauschen und dadurch den Austausch zu erzwingen wuBten. Die mo
mentane Flucht in die Psychose sowohl wie die Entwicklung eines hyste
rischen Ausnahmezustandes aus zunachst bewuBter Simulation kommen 
daher nur bei ausgesprochen pathologisch veranlagten Verbrechern zur 
Beobachtung .. DaB aber viele der von BIRNBAUM erwahnten Krimi
nellen durchaus nicht die Brscheinungen einer schweren Psychopathie 
zeigen, geht nicht nur aus seinen Schilderungen hervor, sondern wird von 
ihm auch ausdrucklich hervorgehoben106). 

Mit der Annahme einer starken Verbreitung der zielbewuBten und 
zweckmaBig durchgefUhrten Simulation von Geisteskrankheit unter unse
ren Gewohnheitsverbrechern trete ich in Gegensatz zu den landlaufigen 
Anschauungen der modernen Psychiatrie. l'ast allgemein wird behauptet, 
die Vortauschung von SeelenstOrung sei etwas ungemein Seltenes; ja es 
ist gelegentlich geauBert worden, je groBer die psychiatrische Brfahrung 
des Arztes, um so seltener stelle er die Diagnose Simulation. Selbst das 
gar nicht seltene, eingehend begrundete spatere Gestandnis eines Ver
brechers, die geistige Storu:lg simuliert zu haben, macht die Verfechter 
dieser Anschauung nicht irre; MOELI860) verstieg sich bei einer Gelegen
heit sogar zu dem Ausspruch: das Gestandnis, simuliert zu haben, spreche 
eher fUr als gegen uberstandene Geisteskrankheit! Das ist paradox und 
tut den Tatsachen Gewalt an. Gelegentlich wird die Ansicht vertreten, 
"reine" Simulation sei ungemein selten, haufiger hingegen Simulation 
auf dem Boden krankhafter Veranlagungen. Ziehe ich in Betracht, daB, 
gemessen an dem idealen Normbegriffe der heutigen Psychiatrie, die 
meisten Verbrecher "krankhafte Charaktere" sind, so habe ich keinen 
AnlaB, diesem Urteile zu widersprechen. Wenn mehr oder weniger aIle 
habituellen Rechtsbrecher krankhafte Veranlagungen zeigen, so konnen 
naturlich keine gesunden Geisteskrankheit vortauschen. 

Ich selbst habe mich von dem Dogma, die Simulation sei auch unter 
Gewohnheitsverbrechern selten, langst befreit. Es ware ja auch in der 
Tat unverstandlich, warum der "Gauner", der seit altesten Zeiten durch 
Lug und Trug sein Leben fristete, nicht auch geistige StOrungen vor
tauschen sollte, falls es sein Interesse erfordert. Korperliche Krankheit 
hat das organisierte Verbrechertum simuliert, solange es uberhaupt be
steht. "Dieser verwegene Betrug" - schreibt AVE LALLEMANT57 ) - "ist 
so alt wie die christliche Barmherzigkeit, auf die er von Anbeginn an 
spekuliert hat; uber diesen Betrug klagt schon der HL. AMBROSIUS in 
seinen Briefen an SYMMACHUS; schon die Kapitularien warnen vor den 
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Betrügern, qui nudi cum ferro prodeunt". Die älteste Quelle, die wir 
über deutsche Gauner besitzen, das Augsburger Achtbuch563) aus dem An
fange des 14. Jahrhunderts, berichtet von den "grantnern, die sich an
nement, sie haben den vallenden siechtum" und den "spanveldern, die 
verbent sich und sprechent, sie sien siech" und die Basler Betrügnisse 
der Gyler&63 ) aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts erwähnen unter 
den 26 professionellen Landstreichern und Betrügern eine große Zahl, die 
durch Krankheitsvortäuschung der verschiedensten Art das Mitleid der 
mildtätigen Bevölkerung zu erwecken wußten. Besonders eingehend 
setzt sich aber der liber vagatorum, das Buch von der falschen Betler 
büberey57), mit den Ränken und Schlichen der Vaganten auseinander, ein 
Werk, dessen Bedeutung für die damalige Zeit am besten dadurch ge
kennzeichnet wird, daß MARTIN LuTHER für eine der zahlreichen Auf
lagen ein Vorwort schrieb, das mit dem Stoßseufzer schließt: "Ich bin 
selbs diese iar her also beschissen vnd versucht von .solchen landstreichern 
vnd zungendresschern, mehr denn ich bekennen wil. Darumb sey ge
warnet wer gewarnet sein w!ll, vnd thue seinem nehisten gutes, nach 
Christlicher liebe art vnd gepot. Das helff Gott. Amen." 

Allerdings wurde von den damaligen Bettelbetrügern, die Vortäu
schung der verschiedenartigen körperlichen Krankheiten bevorzugt und 
vor allem auch der Epilepsie. Schon das Basler Ratsmandat563) berichtet 
von den Grantenern, "die mit dem sprung umbegant, wenne die sehent, das 
man den segen in der kireben gitt, es sie obendes oder morgens, so man 
gesungen hett, so nement sie seiffe in den munt und stechent sich mit 
eym halm in die naßlöcher, das sy 'bluten und schummen werdent, und 
vallent denn vor den lüten nider, als ob sie den siechtagen haben." 
Dieser Gaunerkniff war in damaligen Zeiten offenbar sehr beliebt, denn 
PAULUS ZACCHIAS138°) erwähnt ihn 1630, und FORTUNATUS FIDELIS259) be
merkt schon 1603:" Quidam sapone in os in dito ac spumantem salivam imi
tante turn praeterea vibrato motu corpus concutiunt, faci e epilepticos se 
simulant." Die Simulation von Epilepsie erfreute sich auch in späteren 
Jahrhunderten bis in die Gegenwart starker Verbreitung. HIERONYMUS 
LuTHER760) erwähnte 1824, daß "die Fallsucht, welche von Betrügern 
und verschmitzten Bettlern nachgeahmt wird, um mitleidige Menschen 
zur Teilnahme und Freygebigkeit aufzufordern, nur durch die Aufmerk
samkeit der Ärzte von der wirklichen Krankheit unterschieden und er
kannt" werden könne. Und als ein belehrendes Beispiel, wie die" Gauner" 
ihre Tradition durch Jahrhunderte hindurch treu zu bewahren vermoch
ten, diene ein Landstreicher, der vor Jahren in unserer Klinik Aufnahme 
gefunden hatte, weil er auf der Straße in einem "epileptischen" Anfall 
zusammengestürzt war. Nähere Feststellungen ergaben, daß der Mann 
seit Jahren von der Vorführung "epileptischer" Anfälle lebte, einer 
Kunst, die er nach seinem eigenen Geständnis von einem anderen "Epi-
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Betriigern, qui nudi cum ferro prodeunt". Die li1teste Quelle, die wir 
iiber deutsche Gauner besitzen, das Augsburger Achtbuch563) aus dem An
fange des 14. Jahrhunderts, berichtet von den "grantnern, die sich an
nement, sie haben den vallenden siechtum" und den "spanveldern, die 
verbent sich und sprechent, sie sien siech" und die Basler Betriignisse 
der Gyler&63) aus der ersten Halfte des 15. Jahrhunderts erwahnen unter 
den 26 professionellen Landstreichern und Betriigern eine groBe Zahl, die 
durch Krankheitsvortauschung der verschiedensten Art das Mitleid der 
mildtatigen Bevalkerung zu erwecken wuBten. Besonders eingehend 
setzt sich aber der liber vagatorum, das Buch von der falschen Betler 
biiberey57), mit den Ranken und Schlichen der Vaganten auseinander, ein 
Werk, dessen Bedeutung fUr die damalige Zeit am besten dadurch ge
kennzeichnet wird, daB MARTIN LUTHER fUr eine der zahlreichen Auf
lagen ein Vorwort schrieb, das mit dem StoBseufzer schlieBt: "lch bin 
selbs diese iar her also beschissen vnd versucht von.solchen landstreichern 
vnd zungendresschern, mehr denn ich bekennen wil. Darumb sey ge
warnet wer gewarnet sein will, vnd thue seinem nehisten gutes, nach 
Christlicher liebe art vnd gepot. Das helff Gott. Amen." 

Allerdings wurde von den damaligen Bettelbetriigern, die Vortau
schung der verschiedenartigen karperlichen Krankheiten bevorzugt und 
vor allem auch der Epilepsie. Schon das Basler Ratsmandat563) berichtet 
von den Grantenern, "die mit dem sprung umbegant, wenne die sehent, das 
man den segen in der kirchen gitt, es sie obendes oder morgens, so man 
gesungen hett, so nement sie seiffe in den munt und stechent sich mit 
eym halm in die naBlOcher, das sy Huten und schummen werdent, und 
vallent denn vor den liiten nider, als ob sie den siechtagen haben." 
Dieser Gaunerkniff war in damaligen Zeiten offenbar sehr beliebt, denn 
PAULUS ZACCHIAS1380) erwahnt ihn 1630, und FORTUNATUS FIDELIS259) be
merkt schon 1603:" Quidam sapone in os indito ac spumantem salivam imi
tante tum praeterea vibrato motu corpus concutiunt, faci e epilepticos se 
simulant." Die Simulation von Epilepsie erfreute sich auch in spateren 
Jahrhunderten bis in die Gegenwart starker Verbreitung. HIERONYMUS 
LUTHER760) erwahnte 1824, daB "die Fallsucht, welche von Betriigern 
und verschmitzten Bettlern nachgeahmt wird, urn mitleidige Menschen 
zur Teilnahme und Freygebigkeit aufzufordern, nur durch die Aufmerk
samkeit der A.rzte von der wirklichen Krankheit unterschieden und er
kannt" werden kanne. Und als ein belehrendes Beispiel, wie die" Gauner" 
ihre Tradition durch Jahrhunderte hindurch treu zu bewahren vermoch
ten, diene ein Landstreicher, der vor Jahren in unserer Klinik Aufnahme 
gefunden hatte, weil er auf der StraBe in einem "epileptischen" Anfall 
zusammengestiirzt war. Nahere Feststellungen ergaben, daB der Mann 
seit Jahren von der Vorfiihrung "epileptischer" Anfalle lebte, einer 
Kunst, die er nach seinem eigenen Gestandnis von einem anderen "Epi-
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leptiker" der Berliner Epileptikeranstalt. Wuhlgarten gelernt hatte. Da 
er sich vorher mit einem spitzen Stäbchen in die Nase gestochen und 
Seife in den Mund genommen hatte, daß "ihm der schum einer fust groß 
uff gat", wie es im Liber vagatorum heißt, machte der Anfall einen tiefen 
Eindruck auf die Vorübergehenden und die regelmäßige Überführung 
des "Epileptikers" in das nächste Krankenhaus nötig. Nichts vermag 
die willkürliche Vortäuschung epileptischer Anfälle besser zu beleuchten, 
als daß die Gauner Bedürfnis empfanden, eine eigene Bezeichnung da
für zu prägen. Die "Beschreibung des im Fürstentum Bayreuth zu 
St. Georgen am See errichteten Zucht- und Arbeitshauses 1750" 563) führt 
in ihrem Wörterbuch die Bezeichnung an "auf der Pille schnurren'' für 
"auf fallende Sucht hin betteln", und auch das Wörterbuch des AvE 
LALLEMANT57) enthält noch "auf die Pille schnurren", d. h. als simulanter 
Epileptiker auf Bettel gehen, und ebenso erwähnt RocHLITZ1034) 1864 
noch für Simulation ;von fallender Sucht "Schnurren auf der Spille''. 

Gegenüber der Epilepsie wurde sinnfällige Geisteskrankheit seltener zu 
Erwerbszwecken simuliert; immerhin erwähnt HECKER394), daß im An
schluß an den Tanz des heiligen Johannes und heiligen Veit im letzten 
Drittel des 14. Jahrhunderts "Scharen versunkener Müßiggänger, welche 
die Gebärden und die Zuckungen der Kranken trefflich nachzuahmen 
verstanden, Unterhalt suchend, von Ort zu. Ort strichen". Auch das 
Basler Ratsmandat57 ), die Chronik des ::\'lATTHIAS v. KEMNAT563) und der 
Liber vagatorum57 ) sprechen von den Voppern und Vopperinnen - "das 
sein bettler vnd aller meist frawen die lassen sich an ysen ketten füren, als 
ob sy vnsinnig weren vnd zerteren die schleier vnd cleider von iren lyben 
vmb das sie die lüt betriegen, es sind auch etlich die driben vopperey 
vff dützen, das sind da einer vber sein weib oder vber einen andren 
menschen stat heischen vnd sprechen es sei besessen mit dem bösen geist 
vnd doch nit on ist, vnd sie haben in gelopt zu einem heiligen den er dan 
nent vnd muß haben zij. pfund wachs oder ander ding durch das der 
mensch erlöst werd von dem bösen feind, das heissenn vopper die da 
dützen". Und PAULUS ZACCHIAS1380) schildert 1630), wie eine Frau in 
Kirchen unter dem gläubigen Schauen der ::\'lenge Ekstase simulierte; 
sie stand dort stundenlang die Arme zum Kreuz ausgestreckt, mit un
beweglichen Augen und Augenlidern und machte dann Bewegungen, wie 
wenn sie sich in die Luft erheben wollte, wußte die Gesichtsfarbe in be
wundernswerter Weise zu wechseln usw. Die Leute liefen in Scharen 
herbei, um zum Zeichen der Verehrung die Kleider dieser Heiligen zu 
berühren . . . non sine mei ipsius risu et multo majori, ut credo, 
ipsiusmet feminae derisu, quam ego quidem intus et in cute agnoscebam; 
erat autem Sicula. Av.E LALLEMENT57) erwähnte, daß Geisteskrank
heiten von Gaunern nur selten simuliert würden, "da die Erscheinung 
geistiger Störung zu auffällig und bedenklich ist, als daß nicht die 

220 XIX. Vorlesung. 

leptiker" der Berliner Epileptikeranstalt. Wuhlgarten gelernt hatte. Da 
er sich vorher mit einem spitzen Stabchen in die Nase gestochen und 
Seife in den Mund genommen hatte, daB "ihm der schum einer fust groB 
uff gat", wie es im Liber vagatorum heiBt, machte der Anfall einen tiefen 
Eindruck auf die Voriibergehenden und die regelmaBige Uberfiihrung 
des "Epileptikers" in das nachste Krankenhaus natig. Nichts vermag 
die willkiirliche Vortauschung epileptischer Anfalle besser zu beleuchten, 
als daB die Gauner Bediirfnis empfanden, eine eigene Bezeichnung da
fUr zu pragen. Die "Beschreibung des im Fiirstentum Bayreuth zu 
St. Georgen am See errichteten Zucht- und Arbeitshauses 1750" 563) fiihrt 
in ihrem Warterbuch die Bezeichnung an "auf der Pille schnurren" fiir 
"auf fallende Sucht hin betteln", und auch das Warterbuch des AVE 
LALLEMANT57) enthalt noch "auf die Pille schnurren", d. h. als simulanter 
Epileptiker auf Bettel gehen, und ebenso erwahnt ROCHLITZ1034) 1864 
noch fUr Simulation ~on fallender Sucht "Schnurren auf der SpiUe". 

Gegeniiber der Epilepsie wurde sinnfallige Geisteskrankheit seltener zu 
Erwerbszwecken simuliert; immerhin erwahnt HECKER394), daB im An
schluB an den Tanz des heiligen Johannes und heiligen Veit im letzten 
Drittel des 14. Jahrhunderts "Scharen versunkener MiiBigganger, welche 
die Gebarden und die Zuckungen der Kranken trefflich nachzuahmen 
verstanden, Dnterhalt suchend, von Ort zu.Ort strichen". Auch das 
Basler Ratsmandat57 ), die Chronik des ::\'lATTHIAS v. KEMNAT563) und der 
Liber vagatorum57 ) sprechen von den Voppern und Vopperinnen - "das 
sein bettler vnd aller meist fro wen die lassen sich an ysen ketten fiiren, als 
ob sy vnsinnig weren vnd zerteren die schleier vnd cleider von iren lyben 
vmb das sie die liit betriegen, es sind auch etlich die driben vopperey 
vff diitzen, das sind da einer vber sein weib oder vber einen andren 
menschen stat heischen vnd sprechen es sei besessen mit dem basen geist 
vnd doch nit on ist, vnd sie haben in gelopt zu einem heiligen den er dan 
nent vnd muB haben zij. pfund wachs oder ander ding durch das der 
mensch erlast werd von dem basen feind, das heissenn vopper die da 
diitzen". Dnd PAULUS ZACCHIAS1380) schildert 1630), wie eine Frau in 
Kirchen unter dem glaubigen Schauen der ::\'lenge Ekstase simulierte; 
sie stand dort stundenlang die Arme zum Kreuz ausgestreckt, mit un
beweglichen Augen und Augenlidern und machte dann Bewegungen, wie 
wenn sie sich in die Luft erheben wollte, wuBte die Gesichtsfarbe in be
wundernswerter Weise zu wechseln usw. Die Leute liefen in Scharen 
herbei, um zum Zeichen der Verehrung die Kleider dieser Heiligen zu 
beriihren . .. non sine mei ipsius risu et multo majori, ut credo, 
ipsiusmet feminae derisu, quam ego quidem intus et in cute agnoscebam; 
erat autem Sicula. AVE LALLEMENT57) erwahnte, daB Geisteskrank
heiten von Gaunern nur selten simuliert wiirden, "da die Erscheinung 
geistiger Starung zu auffallig und bedenklich ist, als daB nicht die 
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Behörden ein mit solchen Symptomen auftretendes Individuum 
jedenfalls berücksichtigen und verfestigen sollten". Hingegen werde 
oft, um VertuB zu machen, d. h. um die Aufmerksamkeit der Opfer 
abzulenken, besonders auf Jahr- und Viehmärkten von den Gaunern 
"Albernheit" simuliert, wobei denn seine Genossen zu schottenfellen, 
d. h. Wertsachen, bares Geld oder Ware beiseite zu bringen, oder zu 
torfdrucken, d. h. Taschendiebstähle zu begehen suchen. Auch bei 
dem Schmierestehen spielten die Gauner häufig neben den Be
trunkenen auch den Albernen, um herzukommende Wächter und 
Bestohlene aufzuhalten und zu täuschen. 

Somit war die Simulation geistiger Störung zu Erwerbszwecken, die 
übrigens auch jetzt noch nicht ausgestorben ist, sondern in den "An
staltsbum~lern227)" einen neuen Betrügertypus geschaffen hat, in jenen 
Zeiten doch auch verbreitet. Von Vortäuschung von Geisteskrankheit 
bei Gefangenen, um Entlassung aus dem Kerker oder Freispruch zu er
langen, lesen wir jedoch auch in den späteren Quellen nichts. Selbst das 
große" Betrugslexikon" des Fürst!. Sächs. Gemeinschafftl. Rathund Amt
manninCoburg, GEORGPAuLHÖNN D. ausdem Jahre 1721 458), "worinnen 
die meiste Betrügereyon in allen Ständen nebst denen darwider guten 
Theils dienenden .Mitteln entdeckt" wurden, berichtet nichts davon. Be
rücksichtigt man, daß HöNN den Ärzten 20, den "Professoren oder aka
demischen Lehrern" gar 21 Berufsbetrügereien anrechnet, so erscheint 
es immerhin bemerkenswert, daß er unter den 16 Betrügereien der Ge
fangenen zwar erwähnt, "wenn sie sich krank anstellen, damit sie von der 
Tortur befreyet, oder aber sonst gemächlicher tractiret werden mögen", 
und "wenn sie vorgeben, es sey ihnen ein schwartzer Mann in oder außer 
dem Gefängniß erschienen, und habe sie dieß oder jenes Böse zu thun 
geheißen, damit sie nur etwas zu ihrer Entschuldigung haben mögen", 
die Vortäuschung sinnfälliger Geisteskrankheit aber auch nicht kennt. 

Noch wesentlicher ist es, daß auch von dem Verfasser des Konstanzer 
Hanss 1080), hinter dem sich der berühmte und für die Bekämpfung des da
maligen Gaunergesindels hochverdiente Oberamtmann GEORG JAKOB 
ScHÄFFER zu Sulz verbirgt, in seinem gründlichen Abriß des Gauner- und 
Bettlerwesens in Schwaben, dem ersten Versuch einer rationellen Dar
stellung des Gaunerwesens, wie AvE LALLE:viANT es bezeichnet, nichts 
von Simulation geistiger Krankheit erwähnt wird. Auch die spätere 
recht umfassende kriminalistische Literatur und die aufschlußreichen 
aktenmäßigen Darstellungen enthalten, wie auch Av.E LALLEMANT er
wähnt, nur zwei äußerst dürftige Hinweise darauf. So wurde von dem 
Erzdiebe und Räuber Andreas BA:viBERG1) berichtet, daß er "unter 
einem versteckten Wahnwitze sein tückisches und boshaftes Herz zu 
verstecken suchte"; die Schilderung seines eigenartigen Verhaltens 
erweckt jedoch stark den Verdacht, daß der im Jahre 1764 in Leipzig 
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Hingerichtete tatsächlich ein echter Geisteskranker war. Auch der 
Räuber Johann ScmEFER2) soll mehrere Monate "mit bewunderungs
würdiger Geschicklichkeit" die Rolle des Wahnsinnigen gespielt haben, 
und zwar "mit solcher Kunst, daß er das ganze Publikum und selbst 
die Richter täuschte" und im Jahre 1802 vom Spezialgericht des Ruhr
departements freigesprochen wurde, obschon "zwey Aerzte von ent
schiedenen Kenntnissen" "ein wichtiges mit vieler Kunst ausgeführtes 
Zeugniß, das ihren tiefen Blick in die Seele des Verbrechers, und ihr 
kaltes aber desto untrüglicheres Abwiegen des Für und Wider an Tag 
legte, und worin sie behaupteten, daß aus der Natur und Gattung des 
vorgeschützten, seiner angegebenen Ursache nicht entsprechenden Wahn
sinns, aus dem wirklichen Zustande der Gesundheit und Kräfte des An
geklagten, seinem äußeren Ansehen, seiner Empfindlichkeit gegen un
bewußt angebrachte Reitze, seinen Sitten und Gehehrden sich schließen 
lasse, daß er von ihm geäußerte Wahnsinn kein wahrhafter, kein wirk
licher Wahnsinn seye". Aber nicht nur die umfangreichen akten
mäßigen Darstellungen der großen Räuberbanden, auch die psychiatri
schen Werke enthielten - wie auch der sehr belesene BRESLER136) 

hervorhebt- bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts auffallend wenig 
über Simulation von Geisteskrankheit. Erst von diesem Zeitpunkte ab, 
als die Öffentlichkeit des Verfahrens dem Verbrecher - "Kriminal
student" - Gelegenheit gab, aus den detaillierten Gutachten der 
ärztlichen Sachverständigen über zweifelhafte Zustände das für sich 
vorteilhaft Erscheinende zu erkennen, nahmen Simulation und Simula
tionsversuche reißend zu. BrNsw ANGER91) stellte während seiner Tätigkeit 
an der Berliner Charite fest, daß die Zahl der in den Jahren 1880 und 
1881 eingelieferten Verbrecher sieh gegen die früheren Jahre verdoppelt 
hatte. 40 vH davon wurden von ihm "als Simulanten entlarvt", dar
unter mehrere Mitglieder einer Gaunerbande, deren Haupt früher eü1 
mal selbst als Geisteskranker behandelt worden war. Kurz vor dem 
Kriege waren - nach einem Berichte von KEFERSTEIN 538) - im Magde
burger Gefängnisse "plötzliche Erregungszustände bei den Unter
suchungsgefangenen, aber auch bei den Strafgefangenen häufig, in denen 
sie in tobsüchtiger Weise alles in ihrer Zelle, was überhaupt verwüstet 
werden konnte, entzweischlugen. Der Gefängnisarzt begutachtete dann, 
daß die Haft derartige Erregungszustände auslösen könne; und in
folgedessen blieben die Täter straflos. Als jedoch gelegentlich 3 in einer 
Gemeinschaftszelle befindliche Gefangene offenbar auf Verabredung 
alles kurz und klein schlugen und man sie disziplinarisch bestrafte und 
ihnen die Kosten der zerschlagenen Sachen von ihrem Arbeitsverdienste 
abzog, wurden diese "krankhaften Reaktionen auf die Haft" nicht mehr 
beobachtet. Auch STRÄUSSLER1246) erwähnte aus seinen Erfahrungen am 
k. k. Garnisonsspital in Prag, daß sich bei den Kriminellen "die von 
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einer Erkrankung ausgehende psychische Infektion nicht nur in der 
Symptomatologie weiterer Erkrankungen geltend macht, sondern auch 
diese selbst, und zwar in auffälliger Häufung hervorruft", und wer die 
Berichte über Gerichtsverhandlungen in Berliner Zeitungen verfolgt, 
wird bestätigen müssen, daß auch jetzt noch gelegentlich mehrere Mit
glieder einer mit allem Raffinement arbeitenden professionellen Ein
brecherbande im Anschluß an die Verhaftung "als geisteskrank er
kannt" werden oder sich auf frühere Verwahrung in irgend einem der 
festen Häuser der Berliner Irrenanstalten berufen können. Eine inter
essante Bestätigung meiner Ansicht, daß die Simulation unter den ge
werbsmäßigen Verbrechern unter dem sie fördernden Einflusse der 
psychiatrischen Sachverständigentätigkeit eine außerordentliche Ver
breitung gewann, liegt in der Tatsache, daß die Gaunersprache, die in 
ihrer ungeheuren Wandlungs- und Entwicklungsfähigkeit einen Reich
tum an Bezeichnungen für jedes Einbrecherwerkzeug und jeden Gauner
kniff geschaffen hat, bis in die jüngste Zeit einen Ausdruck für Simula
tion von Geisteskrankheit nicht kannte, weil sie eben seiner nicht 
bedurfte. Die jetzt den Verbrechern allgemein geläufige Bezeichnung 
"fiole schieben" ist allerjüngsten Ursprungs; Av.E LALLEMANT erwähnt 
sie noch nicht. 

Kurzum: Der berufsmäßige Verbrecher hat von jeher, wenn es für 
ihn vorteilhaft erschien, Krankheit simuliert; in älteren Zeiten zu Er
werbszwecken, und zwar mit Vorliebe körperliche Mängel und Epilepsie, 
aber auch psychische Störungen; die Vortäuschung von Geisteskrankheit 
von Gefangenen, um Entlassung aus dem Kerker oder Straffreiheit zu 
erlangen, war hingegen so gut wie unbekannt. Sie wurde erst allgemein, 
als die Ergebnisse der jungen psychiatrischen Wissenschaft volkstüm
licher und die Prüfung der Gefangenen auf ihren Geisteszustand all
gemein üblich wurde, d. h. seit Mitte des vorigen Jahrhunderts. In die 
gleiche Zeit fällt die außerordentliche Zunahme der, der älteren Psych
atrie nahezu unbekannten, gegenwärtig ungeheuer verbreiteten, von 
GANSER, RAECKE, SrEFERT, BIRNBAUM u. a. geschilderten Zustands
bilder. Sie sind - im Gegensatz zu den eigentlichen pathologischen 
Reaktionen in der Haft- zumeist bewußte Simulation, seltener aus ihr 
hervorgegangene autosuggestiv fixierte hysterische Ausnahmezustände. 
Die Simulation nahm ihren Ursprung in den Berliner Verbrecherkreisen, 
hat sich aber im Laufe der vielen Jahrzehnte weit über diese hinaus ver
breitet. Insofern kann man von einer Massenerscheinung innerhalb des 
gewohnheitsmäßigen Verbrecherturns sprechen, die den psychischen 
Epidemien früherer geschichtlicher Epochen an die Seite gestellt werden 
darf. So erhält der viel befehdete Ausspruch des alten PAULUS 
ZACCHIAS1380) neuen Sinn: Nullus morbus facilius et frequentius simulari 
solet quam insania. 
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XX. Vorlesung. 
Die Abhängigkeit der Haftpsychose vom Zeitgeist 1368 ) (Schluß).- Erfahrungen 

bei der Behandlung der Kriegsneurosen. - Die Behandlung der Haftpsychosen 
früher und jetzt. - Ihre Häufung als Folge einer falschen Behandlung. 

Meine Herren! Die letzte Vorlesung hat Ihnen gezeigt, daß die Er
fahrungen an den Kriegsneurotikern, die schon früher von verschiedenen 
Seiten geäußerte Vermutung in vollem Maße bestätigten: die BIRNBAUM
sehen wahnhaften Einbildungen, die GANSERsehen Dämmerzustände und 
verwandte Psychosen verdanken- soweit sie nicht bewußt vorgetäuscht 
sind- ihre Entstehung dem Wunsche und Willen des Gefangenen, als 
geisteskrank zu erscheinen und dadurch einer bevorzugten Behandlung 
teilhaftig zu werden. Es fragt sich, ob uns die Ärzte der Neurosenlazarette 
auch Mittel an die Hand zu geben vermochten, diese Haftpsychosen zu 
heilen oder gar ganz zu vermeiden? 

Die Stellung der Ärzte zu den Kriegsneurosen war anfänglich eine 
völlige Ratlosigkeit. Viele, darunter namhafte Autoritäten, wie vor 
allem ÜPPENHEIM, hielten sie für Äußerungen organischer V erände
rungen des Zentralnervensystems, die sich jeder psychotherapeutischen 
Beeinflussung entziehen mußten. Doch auch diejenigen, die den see
lischen Ursprung der Neurosen klar erkannten, beschränkten sich zu
nächst darauf, durch Zuspruch, Ermunterung und Aufklärung, durch 
Ruhe und leichte ablenkende Tätigkeit einen günstigen Einfluß auf die 
Erkrankungen auszuüben. Bei den reinen Schreckneurosen hatte man 
mit dieser Behandlung zunächst auch einige Erfolge. Solche Fälle 
wurden aber zusehends seltener in das Heimatsgebiet verlegt. Dafür 
häuften sich diejenigen, die mehr oder weniger bewußten Wünschen 
nach militärischer Befreiung entsprangen und daher jeder Behandlung 
spotteten. Die gewaltige Zunahme dieser Neurosen im Heimatsgebiete 
und die langsam sich allgemein durchsetzende Erkenntnis ihres seelischen 
Ursprungs sowohl wie ihrer seelischen Beeinflußbarkeit gaben den An
stoß zur Einführung tatkräftigerer Behandlungsweisen. Man benutzte 
die erhöhte Beeinflußbarkeit des Kranken im Zustande hypnotischer Be
wußtseinseinengung, um heilende Suggestionen zu setzen, brachte die 
Neurotiker in für sie lästige Situationen, etwa in ein Dauerbad oder in 
ein Dunkelzimmer, so daß der die Neurose nährende Wunsch, krank zu 
sein, durch den andern, der Qualen ledig zu werden und zu genesen, ver
drängt wurde; oder man wandte schmerzhafte elektrische Ströme an, 
um die psychoneurotischen Erscheinungen zu beseitigen. Dieses V er
fahren, das schon seit langem zum ärztlichen Rüstzeug bei ähnlich ge
lagerten Fällen gehörte, erwies sich alsbald allen anderen überlegen: es 
war unabhängig vom Einverständnis und Gesundheitswillen des Kran
ken, heilte praktisch alle Fälle meist in wenigen Minuten und war unge-
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fährlich. Freilich war es schmerzhaft, aber doch längst nicht in dem 
Maße, wie vielfach behauptet wurde. Die maßlosen Übertreibungen, die 
darüber verbreitet wurden, erklären sich, soweit es nicht lügenhafte 
Entstellungen oder freie Erfindungen waren, aus den Suggestionen, mit 
denen die Ärzte die Heilsitzungen begleiten mußten, um eine Wirkung 
zu erzielen; tatsächlich war der Schmerz für einen mittelkräftigen Mann 
in ruhiger Stimmungslage durchaus erträglich. Der Schrecken jedoch, 
der sich allmählich an diese Behandlungsweise knüpfte, machte es 
verständlich, daß viele Neurotiker schon bei der Aufnahme ins Lazarett 
ihre alten Beschwerden verloren, bevor überhaupt der Arzt Gelegenheit 
hatte, sich mit ihnen zu beschäftigen. Die Erfolge mit dieser. Behandlungs
weise waren - zumal für den Laien - verblüffend. Kranke, die viele 
Monate, ja jahrelang mit gelähmten Gliedern ans Bett gefesselt, auf den 
Fahrstuhl angewiesen und in allen körperlichen Verrichtungen von ihrer 
Umgebung abhängig geworden waren, Kranke in tiefem hysterischen 
Stupor oder GANSERartigen Dämmerzuständen wurden durch das über
aus eindrucksvolle Verfahren in einer Sitzung geheilt. Dem "eisernen 
Heiland", wie der Pantostat in der Soldatensprache genannt wurde, ver
danken viele Tausende von Neurotikern und zahlreiche Betrüger Heilung 
und Abschreckung, welche jene mit dankbarer Beschämung, diese mit 
bitterem Groll quittierten. Wie haben sich unsere Ärzte mit diesen, 
den Kriegsneurosen genetisch verwandten Haftpsychosen auseinander
gesetzt? 

In alten Zeiten mögen viel häufiger, als das jetzt noch der Fall ist, 
echte Geisteskranke für Simulanten gehalten und auch von den Straf
vollzugsbeamten und Gefängnisärzten mit brutalen Mitteln behandelt 
worden sein. Schon ZACCHIAS 1380) erwähnt, ein sehr gelehrter Arzt-, ,cujus 
nomen justis ex causis non profero" - habe in einem Falle, wo Ver
dacht auf Simulation bestand, den Betreffenden gehörig durchprügeln 
lassen in der Absicht, durch die Prügel entweder, wenn wirklich Geistes
krankheit vorliegen sollte, die humores ad vapulantes partes abzuleiten, 
oder wenn Simulation, dieselbe auszutreiben, und so dürfe man dies Ver
fahren wohl auch anwenden; wo aber die humana pietas uns von dem
selben zurückhalten sollte, möge man zuerst wenigstens durch Drohungen 
und Einschüchterungen die Wahrheit zu erforschen versuchen,- und 
I. B. FRIEDREICH293) zitiert einen von HITZIG in seinen Annalen der Krimi
nalrechtspflege erwähnten Fall, "wo ein der Simulation einer psychischen 
Krankheit verdächtiger Untersuchungsgefangener 25 Ruthenstreiche er
hielt, mit dem Glüheisen auf den Rücken gebrannt und dann einer Tortur 
mit der Kost in der Art unterworfen wurde, daß ihm jedes Getränk ent
zogen und m· nur salzige und dursterregende Speisen erhielt". "Eine 
Schande für unser Zeitalter"- rief FRIEDREICH aus-" und für den Arzt, 
dessen Gutachten diese Henkerfunkti.on anordnete, und der sich selbst 
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fahrlich. Freilich war es schmerzhaft, aber doch langst nicht in dem 
MaBe, wie vielfach behauptet wurde. Die maBlosen Ubertreibungen, die 
daruber verbreitet wurden, erklaren sich, soweit es nicht lugenhafte 
Entstellungen oder freie Erfindungen waren, aus den Suggestionen, mit 
denen die Arzte die Heilsitzungen begleiten muBten, um eine Wirkung 
zu erzielen; tatsachlich war der Schmerz fur einen mittelkriiftigen Mann 
in ruhiger Stimmungslage durchaus ertraglich. Der Schrecken jedoch, 
der sich allmahlich an diese Behandlungsweise knupfte, machte es 
verstandlich, daB viele Neurotiker schon bei der Aufnahme ins Lazarett 
ihre alten Beschwerden verloren, bevor uberhaupt der Arzt Gelegenheit 
hatte, sich mit ihnen zu beschaftigen. Die Erfolge mit dieser. Behandlungs
weise waren - zumal fur den Laien - verbliiffend. Kranke, die viele 
Monate, ja jahrelang mit gelahmten Gliederu ans Bett gefesselt, auf den 
Fahrstuhl angewiesen und in allen k6rperlichen Verrichtungen von ihrer 
Umgebung abhangig geworden waren, Kranke in tiefem hysterischen 
Stupor oder GANsERartigen Dammerzustanden wurden durch das tiber
aus eindrucksvolle Verfahren in einer Sitzung geheilt. Dem "eisernen 
Heiland", wie der Pantostat in der Soldatensprache genannt wurde, ver
danken viele Tausende von Neurotikern und zahlreiche Betrugel' Heilung 
und Abschreckung, welche jene mit dankbarer Beschamung, diese mit 
bitterem Groll quittierten. Wie haben sich unsere Arzte mit diesen, 
den Kriegsneurosen genetisch verwandten Haftpsychosen auseinander
gesetzt? 

In alten Zeiten mogen viel haufiger, als das jetzt noch der Fall ist, 
echte Geisteskranke fUr Simulanten gehalten und auch von den Straf
vollzugsbeamten und Gefangnisarzten mit brutalen Mitteln behandelt 
worden sein. Schon ZACCRIAS 1380) erwahnt, ein sehr gelehrterArzt-, ,cujus 
nomen justis ex causis non profero" - habe in einem FaIle, wo Ver
dacht auf Simulation bestand, den Betreffenden gehorig durchprtigeIn 
lassen in der Absicht, durch die Prugel entweder, wenn wirklich Geistes
krankheit vorliegen sollte, die humores ad vapulantes partes abzuleiten, 
oder wenn Simulation, dieselbe auszutreiben, und so durfe man dies Ver
fahren wohl auch anwenden; wo aber die humana pietas uns von dem
selben zuruckhalten sollte, moge man zuerst wenigstens durch Drohungen 
und Einschuchterungen die Wahrheit zu erforschen versuchen, - und 
1. B. FRIEDREICH293) zitiert einen von HITZIG in seinen Annalen der Krimi
nalrechtspflege erwahnten Fall, "wo ein der Simulation einer psychischen 
Krankheit verdachtiger Untersuchungsgefangener 25 Ruthenstreiche er
hielt, mit dem Gluheisen auf den Rucken gebrannt und dann einer Tortur 
mit der Kost in der Art unterworfen wurde, daB ihm jedes Getrank ent
zogen und eI' nur salzige und dursterregende Speisen erhielt". "Eine 
Schande fUr unser Zeitalter" - rief FRIED REICH aus - "und fur den Arzt, 
dessen Gutachten diese Henkerfunkti'on anordnete, und der sich selbst 
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zum Henkerknecht herabwürdigte!" Daß es aber überhaupt zu solchen 
ärztlichen Verirrungen kommen konnte, war gewiß auch darauf zurück
zuführen, daß man die hysterischen Zeichen der Haftpsychose noch nicht 
kannte, den simulatorischen Anteil an ihr jedoch klarer durchschaute, 
infolgedessen auch hysterische Ausnahmezustände für reine Simulation 
hielt und ihnen deshalb mit drastischen Behandlungsmethoden ent
gegentrat. Diese hatten in solchen .Fällen ebenso wie die Anwendung 
faradisoher Ströme bei den Kriegshysterikern den gewünschten Erfolg. 
Noch der alte ÜASPER70 7) schilderte unter der Überschrift "Zweifelhafter 
Wahnsinn eines gefährlichen Verbrechers" einen typischen Fall von 
BmNBAUMscher Psychose, der in der Charite den damals üblichen Be
handlungsweisen unterworfen wurde, um ihn aus seinem Haftstupor 
herauszureißen: "Die allerstärksten Reizungsmittel, wie ein Haarseil in 
den Nacken gesetzt, ja sogar ein Brennzylinder auf dem Rücken ab
gebrannt, waren nicht imstande, ihn aus seiner Apathie zu erwecken"'; 
nachdem späterhin selbst "die höchst schmerzhafte Pockensalbe auf 
den geschorenen Hinterkopf eingerieben war", ohne eine Änderung in 
dem Zustand zu erzielen, setzte ÜASPER den Gefangenen auf eine Viertel
ration Lazarettkost mit dem Erfolge, daß er nach lOtägiger Hungerkost 
eine Tages "was Ordentliches zu fressen" verlangte und von seinem 
.,Wahnsinn" geheilt war. Daß der Hunger bewirkte, was durch lang
dauernde, schmerzhafte Eingriffe nicht erreicht werden konnte, erklärt 
sich aus der sehr wahrscheinlichen, völligen Empfindungslosigkeit, die 
während der sekundär entstandenen hysterischen Bewußtseinsein
engung bestand. 

Es gibt demnach Mittel, auch den hysterischen Häftling zu zwingen, 
seine Wunschpsychose aufzugeben. Nur auf diese grundsätzliche J!'est
stellung kam es mir an, nicht daß ich etwa der Anwendung der ÜASPER
schen Methode das Wort reden möchte. Selbst gegen die Benutzung des 
faradischen Stromes als eines reichlich erprobten Heilmittels, das übri
gens SIEMERLING1172• 1175• 1176), STERN1211) und, wie ich aus münd
lichen Mitteilungen weiß, auch andere Seelenärzte mit gutem Erfolge 
bei simulierenden und hysterischen Verbrechern anwandten, bestehen 
meines Erachtens gewichtige Bedenken; ganz abgesehen davon, daß die 
Vornahme solcher leicht zu mißdeutender ärztlicher Eingriffe den 
Anschauungen der meisten Psychiater zuwiderläuft. 

Keinesfalls konnten aber die Gefängnisärzte oder gar die übrigen 
Strafvollzugsbeamten diese, trotz des umgehängten ärztlichen Mäntel
chens und des offensichtlichen Erfolges, an die Folter doch stark er
innernden Mittel anwenden, um die Störungen zu heilen. Die "Behand
lung" mußte sich daher auf die Maßnahmen beschränken, die man in der 
Strafanstalt auch den übrigen "echten" Geisteskrankheiten angedeihen 
läßt, d. h. man bezeigte ihren sprachlichen und tätlichen Übergriffen 
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zum Henkerknecht herabwiirdigte!" DaB es aber iiberhaupt zu solchen 
arztlichen Verirrungen kommen konnte, war gewiB auch darauf zuriick
zufiihren, daB man die hysterischen Zeichen der Haftpsychose noch nicht 
kannte, den simulatorischen Anteil an ihr jedoch klarer durchschaute, 
infolgedessen auch hysterische Ausnahmezustande fiir reine Simulation 
hielt und ihnen deshalb mit drastischen Behandlungsmethoden ent
gegentrat. Diese hatten in solchen 1!'iillen ebenso wie die Anwendung 
faradischer Strome bei den Kriegshysterikern den gewiinschten Erfolg. 
Noch der alte CASPER707) schilderte unter der "Oberschrift "Zweifelhafter 
Wahnsinn eines gefahrlichen Verbrechers" einen typischen Fall von 
BmNBAuMscher Psychose, der in der Charite den damals iiblichen Be
handlungsweisen unterworfen wurde, um ihn aus seinem Haftstupor 
herauszureiBen: "Die allerstarksten Reizungsmittel, wie ein Haarseil in 
den Nacken gesetzt, ja sogar ein Brennzylinder auf dem Riicken ab
gebrannt, waren nicht imstande, ihn aus seiner Apathie zu erwecken"; 
nachdem spaterhin selbst "die hochst schmerzhafte Pockensalbe auf 
den geschorenen Hinterkopf eingerieben war", ohne eine Anderung in 
dem Zustand zu erzielen, setzte CASPER den Gefangenen auf eine Viertel
ration Lazarettkost mit dem Erfolge, daB er nach lOtagiger Hungerkost 
eine Tages "was Ordentliches zu fressen" verlangte und von seinem 
"Wahnsinn" geheilt war. DaB der Hunger bewirkte, was durch lang
dauernde, schmerzhafte Eingriffe nicht erreicht werden konnte, erklart 
sich aus der sehr wahrscheinlichen, volligen Empfindungslosigkeit, die 
wahrend der sekundar entstandenen hysterischen BewuBtseinsein
engung bestand. 

Es gibt demnach Mittel, auch den hysterischen Haftling zu zwingen, 
seine Wunschpsychose aufzugeben. Nur auf diese grundsatzliche l!'est
stellung kam es mir an, nicht daB ich etwa der Anwendung der CASPER
schen Methode das Wort reden mochte. Selbst gegen die Benutzung des 
faradischen Stromes als eines reichlich erprobten Heilmittels, das iibri
gens SIEMERLING1172, 1175, 1176), STERN 1211) und, wie ich aus miind
lichen Mitteilungen weiB, auch andere Seelenarzte mit gutem Erfolge 
bei simulierenden und hysterischen Verbrechern anwandten, bestehen 
meines Erachtens gewichtige Bedenken; ganz abgesehen davon, daB die 
Vornahme solcher leicht zu miBdeutender arztlicher Eingriffe den 
Anschauungen der meisten Psychiater zuwiderlauft. 

Keinesfalls konnten aber die Gefangnisarzte oder gar die iibrigen 
Strafvollzugsbeamten diese, trotz des umgehangten arztlichen Mantel
chens und des offensichtlichen Erfolges, an die Folter doch stark er
innernden Mittel anwenden, um die Storungen zu heilen. Die "Behand
lung" muBte sich daher auf die MaBnahmen beschranken, die man in der 
Strafanstalt auch den iibrigen "echten" Geisteskrankheiten angedeihen 
laBt, d. h. man bezeigte ihren sprachlichen und tatlichen "Obergriffen 
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gegenüber .Milde und Nachsicht, befreite sie von der Leistung des vollen 
Arbeitspensums und gab ihnen auch sonst eine gewisse "Narrenfreiheit" . 
.:\-lochten nun auch keine anderen Möglichkeiten bestehen, in der Straf
anstalt J;Uit solchen Persönlichkeiten fertig zu werden, so war diese Be
handlung, die doch eine Streckung der Waffen vor dem um die Macht 
kämpfenden Hysteriker bedeutete, ein pädagogischer Fehler. Durch das 
Sichgehenlassen und Sichhineinsteigern in abnorme seelische Zustände 
erlangte der Verbrecher Rechte, die auch für andere ähnlich geartete 
Personen verlockend waren, und die Störungen häuften sich. So war die 
Schaffung der Beobachtungsabteilung in Moabit im Jahre 1888 gewiß 
für die Aufrechterhaltung einer allgemeinen strengen Disziplin und einer 
für alle gleichmäßigen "Gerechtigkeit" eine Notwendigkeit, vom Stand
punkte der Bekämpfung dieser Haftpsychosen aus gesehen aber ein 
weiterer Fehler, denn damit war eine Einrichtung getroffen, die mit der 
Strenge des Strafvollzugs völlig brach und den Gefangenen Verhältnisse 
schuf, die - verglichen mit denjenigen in der Strafanstalt - als all
gemein verlockend erscheinen und die Verbreitung der Wunschpsychosen 
unterstützen mußten. Als ihre Zunahme immer mehr wuchs, und der 
Irrenadnex sie nicht mehr zu fassen vermochte, wurden - immer unter 
dem Gesichtspunkte dieser psychogenen Zustände betrachtet - neue 
verhängnisvolle Mißgrüfe begangen: die Dauer des Aufenthaltes des 
geisteskranken Gefangenen im Adnex wurde auf einige Monate be
schränkt, und nach ihrem Ablaufe erfolgte seine Überführung in die 
zuständige Irrenanstalt. Damit war aber ein neues, wegen der größeren 
Freiheiten, der besseren Kost und der reichlichen Entweichungsmöglich
keiten ungemein erstrebenswertes Ziel für den der Strafe überdrüssigen 
Verbrecher geschaffen. Die naturgemäße ]folge war eine weitere Häu
fung der Zweckpsychosen in den Berliner Strafanstalten. Sehr ein
drucksvoll schildert QI:930), einer der besten Kenner des großstädtischen 
gewerbsmäßigen Verbrechertums, die Art, wie die "wilden Männer" 
ihre Überführung nach Dalldorf zu ertrotzen suchten und oft genug 
auch durchsetzten. "Sie gebärden sich wie ,die Wüteriche', verfolgen 
aber damit, oder auch durch blödsinniges Fratzenschneiden, un
zusammenhängende und unverständliche Antworten den bestimmten 
Zweck, für wahnsinnig angesehen zu werden und so der Strafe zu ent
gehen. Sie erreichen dieses Ziel insofern in vielen Fällen, als sie zur 
bessern Beachtung ihres Gesundheitszustandes aus dem Untersuchungs
gefängnis in die städtische Irrenanstalt zu Dalldorf übergeführt werden, 
und hier, wo die Maßregeln gegen Entweichung nicht so sicher sein 
können wie in einem Gefängnisse, die erste beste Gelegenheit benutzen, 
um zu entspringen. Es ist vor noch nicht zu langer Zeit vorgekommen, 
daß drei alte gewerbsmäßige Verbrecher, wiederum einer gemeinschaftlich 
begangenen Straftat angeklagt, nachdem sie bis dahin in der Vorunter-
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gegenuber .Mi.lde und Nachsicht, befreite sie von der Leistung des vollen 
Arbeitspensums und gab ihnen auch sonst eine gewisse "Narrenfreiheit". 
':\-lochten nun auch keine anderen Moglichkeiten bestehen, in der Straf
anstalt ~it solchen Personlichkeiten fertig zu werden, so war diese Be
handlung, die doch eine Streckung der Waffen vor dem um die Macht 
kampfenden Hysteriker bedeutete, ein padagogischer Fehler. Durch das 
Sichgehenlassen und Sichhineinsteigern in abnorme seelische Zustande 
erlangte der Verbrecher Rechte, die auch fUr andere ahnlich geartete 
Personen verlockend waren, und die StOrungen hauften sich. So war die 
Schaffung der Beobachtungsabteilung in Moabit im Jahre 1888 gewiB 
fur die Aufrechterhaltung einer allgemeinen strengen Disziplin und einer 
fur aIle gleichmaBigen "Gerechtigkeit" eine Notwendigkeit, yom Stand
punkte der Bekampfung dieser Haftpsychosen aus gesehen aber ein 
weiterer Fehler, denn damit war eine Einrichtung getroffen, die mit der 
Strenge des Strafvollzugs vollig brach und den Gefangenen Verhaltnisse 
schuf, die - verglichen mit denjenigen in der Strafanstalt - als all
gemein verlockend erscheinen und die Verbreitung der Wunschpsychosen 
unterstutzen muBten. Als ihre Zunahme immer mehr wuchs, und der 
Irrenadnex sie nicht mehr zu fassen vermochte, wurden - immer unter 
dem Gesichtspunkte dieser psychogenen Zustande betrachtet - neue 
verhangnisvolle MiBgriffe begangen: die Dauer des Aufenthaltes des 
geisteskranken Gefangenen im Adnex wurde auf einige Monate be
schrankt, und nach ihrem Ablaufe erfolgte seine UberfUhrung in die 
zustandige Irrenanstalt. Damit war aber ein neues, wegen der groBeren 
Freiheiten, der besseren Kost und der reichlichen Entweichungsmoglich
keiten ungemein erstrebenswertes Ziel fUr den der Strafe uberdrussigen 
Verbrecher geschaffen. Die naturgemaBe lfolge war eine weitere Hau
fung der Zweckpsychosen in den Berliner Strafanstalten. Sehr ein
drucksvoll schildert QI:930), einer der besten Kenner des groBstadtischen 
gewerbsmaBigen Verbrechertums, die Art, wie die "wilden Manner" 
ihre Uberfuhrung nach Dalldorf zu ertrotzen suchten und oft genug 
auch durchsetzten. "Sie gebarden sich wie ,die Wuteriche', verfolgen 
aber damit., oder auch durch blOdsinniges Fratzenschneiden, un
zusammenhangende und unverstandliche Antworten den bestimmten 
Zweck, fUr wahnsinnig angesehen zu werden und so der Strafe zu ent
gehen. Sie erreichen dieses Ziel insofern in vielen Fallen, als sie zur 
bessern Beachtung ihres Gesundheitszustandes aus dem Untersuchungs
gefangnis in die stadtische Irrenanstalt zu Dalldorf ubergefuhrt werden, 
und hier, wo die MaBregeln gegen Entweichung nicht so sicher sein 
konnen wie in einem Gefangnisse, die erste beste Gelegenheit benutzen, 
um zu entspringen. Es ist vor noch nicht zu langer Zeit vorgekommen, 
daB drei alte gewerbsmaBige Verbrecher, wiederum einer gemeinschaftlich 
begangenen Straftat angeklagt, nachdem sie bis dahin in der Vorunter-
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suchung sich ganz verständig benommen und die ihnen vorgelegten 
Fragen ganz ruhig und logisch richtig beantwortet hatten, in dem münd
lichen Verhandlungstermin plötzlich alle drei den wilden Mann spielten''. 
Wie die Irrenanstalt Dalldorf unter dem Zufluß dieser "geiste\!kranken 
Verbrecher" litt, die mit ihrem lebendigen Korpsgeist, ihrem Macht
gefühl, ihren Ansprüchen, ihrerNeigungzum Komplottieren und zu gefähr
lichen Revolten Ärzte und Pfleger vor ganz neue, kaum zu erfüllende 
Aufgaben stellten, und wie zu deren Bewältigung schließlich die festen 
Häuser an den Berliner Anstalten errichtet werden mußten, ist ein
gehend besprochen worden. Diese Entwicklung spielte sich unter der 
verantwortlichen Leitung des um das Irrenwesen der Stadt Berlin hoch
verdienten SANDER ab, von dem aber doch bezweifelt werden darf, ob er 
die Eigenschaften besaß, gerade diese psychopathischen Verbrecher 
richtig zu beurteilen und zu behandeln. Das "Vielesverzeihen und Alles
verstehen" SANDERs und die "unendliche Milde seines Charakters", die 
ihm sein Biograph85) nachrühmt, drückte seinen forensischen Anschau
ungen, die ihn die Grenzen von Geisteskrankheit in Strafsachen ganz 
ungebührlich weit ziehen ließen, und dem Geiste des festen Hauses den 
Stempel auf. Man lese in WERNERS1325, 1326) Arbeiten nach, wie man sich 
damals das Wohlwollen der geisteskranken Verbrecher durch Gewährung 
aller möglichen Freiheiten, Tanzvergnügungen und belegter Brötchen zu 
erkaufen versuchte. SANDER ist aber nur ein besonders markantes Bei
spiel jener Generation von Irrenvätern, in denen sich der Hochmut eines 
naturwissenschaftlichen Materialismus mit einer alle kriminalpolitischen 
Erwägungen ablehnenden Humanität verband, und die sich daher in 
dauernder Kampfstimmung gegen die strafrechtlichen Traditionen be
fanden. 

Meine Herren! Man hat mir gelegentlich vorgeworfen, ich sei in den 
entgegengesetzten Fehler wie meine Vorgänger verfallen und sei geneigt, 
die Rolle bewußter Simulation bei der Entstehung der BIRNBAUMsehen 
Einbildungen und verwandter Wunschpsychosen zu überschätzen. Ich 
kann nach dem Erörterten getrost Ihnen die Entscheidung überlassen, 
ob dieser Vorwurf berechtigt ist, und darf mir eine Widerlegung anderer 
Ansichten um so eher ersparen, als sie für die praktische Behandlung dieser 
Haftpsychosen belanglos ist. Man mag sich zu diesen Seelenzuständen 
stellen, wie man will, man mag sie als Simulation, als aus Simulation her
vorgegangene hysterische Ausnahmezustände oder als aus dem Unbe
wußten entspringende Fluchten in die Psychose bezeichnen, auf alle 
Fälle läßt sich nicht bestreiten, daß unter Berücksichtigung des psycho
genen Ursprungs dieser Zustände die geschilderte Behandlung denkbar 
verkehrt war und ist. Die "Kapitulation" vor dem durch mehr oder 
weniger willkürliche Erzeugung eines pathologischen Zustandes um die 
Macht ringenden Psychopathen mußte diese Zustände züchten, und 
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suchung sich ganz verstandig benommen und die ihnen vorgelegten 
Fragen ganz ruhig und logisch richtig beantwortet hatten, in dem miind
lichen Verhandlungstermin p16tzlich alle drei den wilden Mann spielten". 
Wie die Irrenanstalt Dalldorf unter dem ZufluB dieser "geiste\!kranken 
Verbrecher" litt, die mit ihrem lebendigen Korpsgeist, ihrem Macht
gefiihl, ihren Anspriichen, ihrer N eigung zum Komplottieren und zugefahr
lichen Revolten Arzte und Pfleger vor ganz neue, kaum zu erfiillende 
Aufgaben stellten, und wie zu deren Bewaltigung schlieBlich die festen 
Hauser an den Berliner Anstalten errichtet werden muBten, ist ein
gehend besprochen worden. Diese Entwicklung spielte sich unter der 
verantwortlichen Leitung des um das Irrenwesen der Stadt Berlin hoch
verdienten SANDER ab, von dem aber doch bezweifelt werden darf, ob er 
die Eigenschaften besaB, gerade diese psychopathischen Verbrecher 
richtig zu beurteilen und zu behandeln. Das "Vielesverzeihen und Alles
verstehen" SANDERS und die "unendliche Milde seines Charakters", die 
ihm sein Biograph85) nachriihmt, driickte seinen forensischen Anschau
ungen, die ihn die Grenzen von Geisteskrankheit in Strafsachen ganz 
ungebiihrlich weit ziehen lieBen, und dem Geiste des festen Hauses den 
Stempel auf. Man lese in WERNERS1325, 1326) Arbeiten nach, wie man sich 
damals das Wohlwollen der geisteskranken Verbrecher durch Gewahrung 
aller moglichen Freiheiten, Tanzvergniigungen und belegter Brotchen zu 
erkaufen versuchte. SANDER ist aber nur ein besonders markantes Bei
spiel jener Generation von Irrenvatern, in denen sich der Hochmut eines 
naturwissenschaftlichen Materialismus mit einer alle kriminalpolitischen 
Erwagungen ablehnenden Humanitat verband, und die sich daher in 
dauernder Kampfstimmung gegen die strafrechtlichen Traditionen be
fanden. 

Meine Herren! Man hat mir gelegentlich vorgeworfen, ich sei in den 
entgegengesetzten Fehler wie meine Vorganger verfallen und sei geneigt, 
die Rolle bewuBter Simulation bei der Entstehung der BIRNBAUMSchen 
Einbildungen und verwandter Wunschpsychosen zu iiberschatzen. Ich 
kann nach dem Erorterten getrost Ihnen die Entscheidung iiberlassen, 
ob dieser Vorwurf berechtigt ist, und darf mir eine Widerlegung anderer 
Ansichten um so eher ersparen, als sie fiir die praktische Behandlung dieser 
Haftpsychosen belanglos ist. Man mag sich zu diesen Seelenzustanden 
stellen, wie man will, man mag sie aIsSimulation, als aus Simulation her
vorgegangene hysterische Ausnahmezustande oder als aus dem Unbe
wuBten entspringende Fluchten in die Psychose bezeichnen, auf alle 
Falle laBt sich nicht bestreiten, daB unter Beriicksichtigung des psycho
genen Ursprungs dieser Zustande die geschilderte Behandlung denkbar 
verkehrt war und ist. Die "Kapitulation" vor dem durch mehr oder 
weniger willkiirliche Erzeugung eines pathologischen Zustandes urn die 
Macht ringenden Psychopathen muBte diese Zustande ziichten, und 
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zwar nicht nur bei dem Individuum, sondern ganz allgemein im ganzen 
gewohnheitsmäßigen Verbrechertum. Erwägt man die tmggestive Wir
kung, die eine solche erfolgreiche "Psychose" auf die in gleicher Lage be
findlichen Personen ausüben mußte, gedenkt man der engen Beziehun
gen, die die gewohnheitsmäßigen Verbrecher zueinander seit den ältesten 
Zeiten bis in die Gegenwart unterhalten haben, berücksichtigt man, daß 
der Ausdruck "fiole schieben" als Bezeichnung für die Simulation 
geistiger Krankheit in den Kreisen der Professionellen gang und gäbe, 
ja wie viele andere Gaunerausdrücke fast schon in die Sprache des Bür
gertums eingedrungen ist, so kann das gewiß nicht überraschen. Jetzt 
erst wird uns die erstaunliche Tatsache verständlich, daß nach den über
einstimmenden Beobachtungen SIEFERTs, BIRNBAUMs und aller :Forscher, 
die diesen Psychosen eingehendes Studium schenkten, nicht der Ge
legenheitsverbrecher, nicht der Leidenschaftsverbrecher, aber auch nicht 
die mit Psychopathen durchsetzten Bettler, Landstreicher, Prostitu
ierten zu diesen Psychosen neigen, sondern fast ausschließlich die kleine 
Zunft der großstädtischen professionellen Eigentumsverbrecher, daß 
nicht die zum erstenmal mit dem Strafgesetz in Berührung Gekommenen 
oder die einmalig Bestraften, sondern die Rückfälligen, die Vielbestraften, 
die Blüte des professionellen Verbrecherturns es sind, die die große l\Iasse 
der degenerativen Haftpsychotiker bilden, ja daß sich diese Zustände 
nach BIRNBAUMs 106) eigenen Worten nicht etwa auf schwer pathologische 
Persönlichkeiten beschränken, sondern auch von Gefangenen produziert 
werden, die den Durchschnittstypen der gewohnheitsmäßigen Krimi
nellen angehören. In Berliner Verbrecherkreisen entsprungen, mußte 
sich die Simulation und Simulationspsychose allmählich über das ge
samte professionelle Verbrecherturn verbreiten. Auch in den Straf
anstalten in Bruchsal, die noch etwa vor 30 Jahren diese Zustände kaum 
kannten, sind sie zunehmend häufiger geworden, und die Zugänge aus 
den Strafanstalten in die Heidelberger Klinik, die sich früher fast aus
schließlich aus echten Psychosen zusammensetzten, bestätigen diese Be
hauptung in eindeutiger Weise. Und wenn die badischen Irrenanstalten 
längst nicht in dem Maße wie andere von psychopathischen Verbrechern 
überflutet wurden, so lag das nur zum Teil daran, daß Baden bei seinen 
spärlichen großen Städten kein geeignetes Betätigungsgebiet für den 
professionellen Verbrecher ist: einen wesentlichen Einfluß auf die Ver
hütung der Entwicklung dieser Zustände übte zweifellos die ärztliche 
Stellung zu der Frage der Zurechnungs-, Verhandlungs- und Strafer
stehungsfähigkeit der psychopathischen Verbrecher aus. Seit langem 
zieht die Heidelberger Klinik- übrigens, wenn nicht alles trügt, in Über
einstimmung mit einer immer allgemeiner werdenden Tendenz 863, 1373)

den Begriff der die Verantwortlichkeit aufhebenden Geisteskrankheit bei 
diesen Verbrechern viel enger als das früher üblich war, erklärt die in 
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zwar nieht nur bei dem Individuum, sondern ganz allgemein im ganzen 
gewohnheitsmiiBigen Verbreehertum. Erwiigt man die tlUggestive Wir
kung, die eine solche erfolgreiehe "Psychose" auf die in gleieher Lage be
findlichen Personen ausuben muBte, gedenkt man der engen Beziehun
gen, die die gewohnheitsmiiBigen Verbrecher zueinander seit den iiltesten 
Zeiten bis in die Gegenwart unterhalten haben, berueksiehtigt man, daB 
der Ausdruek "fiole schieben" als Bezeichnung fur die Simulation 
geistiger Krankheit in den Kreisen der Professionellen gang und giibe, 
ja wie viele andere Gaunerausdrucke fast schon in die Sprache des BUr
gertums eingedrungen ist, so kann das gewiB nieht uberraschen. Jetzt 
erst wird uns die erstaunliehe Tatsaehe verstiindlieh, daB naeh den uber
einstimmenden Beobachtungen SIEFERTS, BIRNBAUMS und aller Jj'orseher, 
die diesen Psyehosen eingehendes Studium schenkten, nieht der Ge
legenheitsverbreeher, nieht der Leidenschaftsverbrecher, aber aueh nicht 
die mit Psyehopathen durehsetzten Bettler, Landstreieher, Prostitu
ierten zu diesen Psyehosen neigen, sondern fast aussehlieBlieh die kleine 
Zunft der groBstiidtisehen professionellen Eigentumsverbreeher, daB 
nieht die zum erstenmal mit dem Strafgesetz in Beruhrung Gekommenen 
oder die einmalig Bestraften, sondern die Ruckfiilligen, die Vielbestraften, 
die Blute des professionellen Verbreehertums es sind, die die groBe Masse 
der degenerativen Haftpsyehotiker bilden, ja daB sieh diese Zustiinde 
naeh BIRNBAUMS 106) eigenen Worten nieht etwa auf schwer pathologisehe 
Personliehkeiten besehriinken, sondern auch von Gefangenen produziert 
werden, die den Durehschnittstypen der gewohnheitsmaBigen Krimi
nellen angehoren. In Berliner Verbreeherkreisen entsprungen, muBte 
sich die Simulation und Simulationspsychose alImiihlieh uber das ge
samte professionelle Verbrechertum verbreiten. Aueh in den Straf
anstalten in Bruchsal, die noeh etwa vor 30 Jahren diese Zustiinde kaum 
kannten, sind sie zunehmend hiiufiger geworden, und die Zugiinge aus 
den Strafanstalten in die Heidelberger Klinik, die sieh fruher fast aus
schlieBlich aus eehten Psyehosen zusammensetzten, bestiitigen diese Be
hauptung in eindeutiger Weise. Und wenn die badisehen Irrenanstalten 
Hingst nieht in dem MaBe wie andere von psychopathisehen Verbrechern 
uberflutet wurden, so lag das nur zum Teil daran, daB Baden bei seinen 
spiirliehen groBen Stiidten kein geeignetes Betiitigungsgebiet fur den 
professionellen Verbreeher ist: einen wesentliehen EinfluB auf die Ver
hutung der Entwieklung dieser Zustiinde ubte zweifellos die iirztliehe 
Stellung zu der Frage der Zureehnungs-, Verhandlungs- und Strafer
stehungsfahigkeit der psyehopathisehen Verbreeher aus. Seit langem 
zieht die Heidelberger Klinik - ubrigens, wenn nieht alles trugt, in Uber
einstimmung mit einer immer allgemeiner werdenden Tendenz 863,1373) -

den Begriff der die Verantwortliehkeit aufhebenden Geisteskrankheit bei 
diesen Verbreehern viel enger als das fruher ublich war, erkliirt die in 
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GANSERhaften Zuständen befindlichen Angeklagten für verhandlungs
fähig in der fast nie täuschenden Erwartung, daß sie sich geordnet be
nehmen werden, wenn ihre Verteidigung es erforderlich macht, und wirkt 
bei dem Richter darauf hin, dem simulierenden Angeklagten den Irreu
anstaltsaufenthalt nicht in die Strafzeit einzurechnen. Haftpsychotische 
Strafgefangene werden im Einvernehmen mit dem psychiatrisch er
fahrenen Strafanstaltsarzt nach Möglichkeit im Strafvollzuge zurück
gehalten; erweist sich das als undurchführbar, so werden sie in den 
Irrenadnex verlegt, dort aber bis zur Wiederherstellung der Straf
erstehungsfähigkeit, gegebenenfalls bis zum Strafende zurückgehalten, 
das nahezu stets auch das Ende der Psychose bedeutet. Die seltenen 
Fälle, die etwa zur Klärung der Diagnose oder aus anderen Gründen aus 
dem Irrenadnex in die Klinik eingewiesen werden und zu Studien- und 
Unterrichtszwecken gern Aufnahme finden, kommen zumeist nach kurzer 
Zeit wieder in den geordneten Strafvollzug oder werden in den Irren
adnex zurückverlegt. Da wir unter Berücksichtigung der Genese dieser 
psychotischen Zustände ganz im Gegensatz zu den Bestrebungen Anderer 
entschiedenes Gewicht darauf legen, daß diesen Kriminellen der Auf
enthalt in der Irrenanstalt nicht in die Strafzeit eingerechnet wird -denn 
das fördert, wie schon RANSOHOFF990) und SPLIEDT1192) hervorgehoben, 
die Simulationstendenzen -, liegt die baldige Zurückverlegung auch im 
Interesse des Gefangenen selbst. Auf diese Maßnahme ist es zurück
zuführen, daß die badischen Heil- und Pflegeanstalten bis vor kurzer 
Zeit nahezu frei von degenerativen Haftpsychosen geblieben waren, und 
wenn in allerjüngster Zeit der Zufluß an straferstehungsunfähigen 
psychopathischen Gefangenen in das feste Haus der Heil- und Pflege
anstalt Wiesloch zugenommen hat, so liegt das an der veränderten 
Einstellung der Leitung des Irrenadnexes an der Strafanstalt Bruchsal, 
die im Gegensatz zu ihren früheren Grundsätzen sich neuerdings der 
in Preußen herrschenden Übung angenähert hat. Daß das keinen 
Fortschritt bedeutet, braucht nach dem Gesagten nicht näher erörtert 
zu werden. 

Die Gedanken, die ich Ihnen vorgetragen habe, würden vor 15 Jahren 
gewiß noch auf heftigen Widerspruch gestoßen sein. Mittlerweile hat 
man jedoch die Psychopathen anders bewerten gelernt, und die Er
fahrungen während des Krieges haben die Ärzte eine andere Einstellung 
gegenüber den Wunschneurosen, nicht nur den "Unfall- und Renten
neurosen", sondern auch den "Haftpsychosen'' gegenüber gewinnen 
lassen. Diese Wandlung der ärztlichen Anschauungen machte sich 
naturgemäß sowohl in der Beurteilung, als auch in der Behandlung der 
Haftpsychosen geltend mit dem Ergebnis, daß sie an Häufigkeit, wie es 
scheint, zurücktreten. Zahlenmäßig bewiesen hat das RUNGE1057) für 
die Insassen des Zuchthauses in Rendsburg. Während die Psychosen in 
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GANSERhaften Zustanden befindlichen Angeklagten fiir verhandlungs
fiihig in del' fast nie tiiuschenden Erwartung, daB sie sich geordnet be
nehmen werden, wenn ihre Verteidigung es erforderlich macht, und wirkt 
bei dem Richter darauf hin, dem simulierenden Angeklagten den Irren
anstaltsaufenthalt nicht in die Strafzeit einzurechnen. Haftpsychotische 
Strafgefangene werden im Einvernehmen mit dem psychiatrisch er
fahrenen Strafanstaltsarzt nach Moglichkeit im Strafvollzuge zuriick
gehalten; erweist sich das als undurchfiihrbar, so werden sie in den 
Irrenadnex verlegt, dort abel' bis zur Wiederherstellung del' Straf
erstehungsfahigkeit, gegebenenfalls bis zum Strafende zuriickgehalten, 
das nahezu stets auch das Ende del' Psychose bedeutet. Die selteneu 
FaIle, die etwa zur Klarung del' Diagnose odeI' aus anderen Griinden aus 
dem Irrenadnex in die Klinik eingewiesen werden und zu Studien- und 
Unterrichtszwecken gern Aufnahme finden, kommen zumeist nach kurzer 
Zeit wieder in den geordneten Strafvollzug odeI' werden in den Irren
adnex zuriickverlegt. Da wir unter Beriicksichtigung del' Genese diesel' 
psychotischen Zustande ganz im Gegensatz zu den Bestrebungen AndereI' 
entschiedenes Gewicht darauf legen, daB diesen Kriminellen del' Auf
enthalt in del' Irrenanstalt nicht in die Strafzeit eingerechnet wird - deml 
das fordert, wie schon RANSOHOFF990) und SPLIEDT1192) hervorgehoben, 
die Simulationstendenzen -, liegt die baldige Zuriickverlegung auch im 
Interesse des Gefangenen selbst. Auf diese MaBnahme ist es zuriick
zufiihren, daB die badischen Heil- und Pflegeanstalten bis VOl' kurzer 
Zeit nahezu frei von degenerativen Haftpsychosen geblieben waren, und 
wenn in aIlerjiingster Zeit del' ZufluB an straferstehungsunfahigen 
psychopathischen Gefangenen in das feste Haus del' Heil- und Pflege
anstalt Wiesloch zugenommen hat, so liegt das an del' veriinderten 
Einstellung del' Leitung des Irrenadnexes an del' Strafanstalt Bruchsal, 
die im Gegensatz zu ihren friiheren Grundsatzen sich neuerdings del' 
in PreuBen herrschenden "Obung angenahert hat. DaB das keinen 
Fortschritt bedeutet, braucht nach dem Gesagten nicht naher erortert 
zu werden. 

Die Gedanken, die ich Ihnen vorgetragen habe, wiirden VOl' 15 Jahren 
gewiB noch auf heftigen Widerspruch gestoBen sein. Mittlerweile hat 
man jedoch die Psychopathen andel'S bewerten gelernt, und die Er
fahrungen wahrend des Krieges haben die Arzte eine andere Einstellung 
gegeniiber den Wunschneurosen, nicht nul' den "Unfall- und Renten
neurosen", sondern auch den "Haftpsychosen', gegeniiber gewinnen 
lassen. Diese Wandlung del' arztlichen Anschauungen machte sich 
naturgemaB sowohl in del' Berirteilung, als auch in del' Behandlung del' 
Haftpsychosen geltend mit dem Ergebnis, daB sie an Haufigkeit, wie es 
scheint, zuriicktreten. ZahlenmaBig bewiesen hat das RUNGE1057) fiir 
die Insassen des Zuchthauses in Rendsburg. Wahrend die Psychosen in 
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früheren Jahren sehr häufig beobachtet wurden, trat 1920 ein auffallender 
Abfall ein und seit 1924 überhaupt kein Fall mehr auf. Die Ursache für 
das Zurücktreten dieser Psychosen findet RuNGE in der Tatsache, daß 
früher den Häftlingen sehr bereitwillig die Überführung in die Irren
abteilung oder in eine Heil- und Pflegeanstalt ermöglicht wurde, während 
das seit dem 1920 erfolgten Arzt- und Direktorenwechsel nicht mehr ge
schieht. "Dies Entgegenkommen hat zweifellos zur Ausbreitung der 
Krankheitswünsche und einer Art psychischer Infektion beigetragen ... 
Jedenfalls zeigen die Erfahrungen in der Strafanstalt Rendsburg, daß es 
so gelingt, der Tendenz des Gewohnheitsverbrecherturns zu psychotischen 
Reaktionen und simulationsverdächtigen Entäußerungen einen Riegel 
vorzuschieben." Die gleiche Beobachtung machte WERNER1327) in der 
Rheinprovinz. Während vor dem Kriege die 166 Betten in den 3 festen 
Häusern fast stets belegt waren, konnten mittlerweile die Bewahrungs
häuser in Düren und Brauweiler geschlossen werden, und die Provinz 
kommt mit den 68 Plätzen in Bedburg-Hau ganz gut aus. WERNER führt 
den Rückgang an kriminellen Geisteskranken auf den gemilderten Straf
vollzug und die seltenere Anwendung des §51 StGB. auf diese geistig 
~Iinderwertigen, vor allem aber darauf zurück, daß infolge der wachsen
den Ausbruchssicherheit der festen Häuser und der Nichtanrechnung 
des Aufenthaltes in ihnen auf die Strafzeit der Wunsch der Verbrecher, 
in die Bewahrungshäuser zu gelangen, sehr stark zurückgetreten sei. 
Damit sei aber für viele auch der Grund zum Ausbruch der reaktiven 
Psychose fortgefallen. 

Meine Herren! Wir warfen die Frage auf, ob das Anwachsen der 
Irrenadnexe und festen Häuser sowie die Behauptung v. LISZTs, LEPP
MANNs u. a. von der zunehmenden Beteiligung psychopathischer Persön
lichkeiten am Verbrecherturn auf eine Zunahme der Haftpsychosen 
schließen lassen. Die Frage wurde auf Grund historisch-psychiatrischer 
Erwägungen mit Entschiedenheit bejaht und die Ursache für die wach
sende Häufigkeit bestimmter Haftpsychosen in ihrem besonderen Wesen 
erkannt, in ihrer Auslösung durch den Wunsch des Rechtsbrechers, als 
Geisteskranker zu gelten und einer bevorzugten Behandlung teilhaftig zu 
werden. Die Auffassung dieser Psychosen als Wunsch- und Zweck
psychosen brachte sie in Beziehung zur Simulation. Wir bestritten auf 
Grund unserer Erfahrungen an Kriegsneurotikern nicht die Möglichkeit, 
daß sich aus bewußter Vortäuschung geistiger Krankheit die gleichen 
Seelenzustände entwickeln könnten wie aus unklaren Wünschen, leug
neten jedoch die von vielen Seiten angenommene Häufigkeit solcher 
autosuggestiv erzeugten Psychosen und vertraten den Standpunkt, daß 
die überwiegende Mehrzahl dieser Zustände bewußte Simulation bleibe. 
Unsere Auffassung wurde gestützt durch die historischen Feststellungen, 
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friiheren Jahren sehr haufig beobachtet wurden, trat 1920 ein auffallender 
Abfall ein und seit 1924 iiberhaupt kein Fall mehr auf. Die Ursache fUr 
das Zuriicktreten dieser Psychosen findet RUNGE in der Tatsache, daB 
friiher den Haftlingen sehr bereitwillig die Uberfiihrung in die Irren
abteilung oder in eine Heil- und Pflegeanstalt ermoglicht wurde, wahrend 
das seit dem 1920 erfolgten Arzt- und Direktorenwechsel nicht mehr ge
schieht. "Dies Entgegenkommen hat zweifellos zur Ausbreitung der 
Krankheitswiinsche und einer Art psychischer Infektion beigetragen ... 
Jedenfalls zeigen die Erfahrungen in der Strafanstalt Rendsburg, daB es 
so gelingt, der Tendenz des Gewohnhcitsverbreehertums zu psychotischen 
Reaktionen und simulationsverdachtigen EntauBerungen einen Riegel 
vorzuschieben." Die gleiehe Beobachtung machte WERNER1327) in der 
Rheinprovinz. Wahrend vor dem Kriege die 166 Betten in den 3 festen 
Hausern fast stets belegt waren, konnten mittlerweile die Bewahrungs
hauser in Diiren und Brauweiler geschlossen werden, und die Provinz 
kommt mit den 68 Platzen in Bedburg-Hau ganz gut aus. WERNER fUhrt 
den Riickgang an kriminellen Geisteskranken auf den gemilderten Straf
vollzug und die seltenere Anwendung des § 51 StGB. auf diese geistig 
~Iinderwertigen, vor allem aber darauf zuriick, daB infolge der wachsen
den Ausbruchssicherheit der festen Hauser und der Nichtanrechnung 
des Aufenthaltes in ihnen auf die Strafzeit der Wunsch der Verbrecher, 
in die Bewahrungshauser zu gelangen, sehr stark zuriickgetreten sei. 
Damit sei aber fUr viele auch der Grund zum Ausbruch der reaktiven 
Psychose fortgefallen. 

Meine Herren! Wir warfen die Frage auf, ob das Anwachsen der 
Irrenadnexe und festen Hauser sowie die Behauptung v. LISZTS, LEPP
MANNS u. a. von der zunehmenden Beteiligung psychopathischer Person
lichkeiten am Verbrechertum auf eine Zunahme der Haftpsychosen 
schlieBen lassen. Die Frage wurde auf Grund historisch-psychiatrischer 
Erwagungen mit Entschiedenheit bejaht und die Ursache fUr die wach
sende Haufigkeit bestimmter Haftpsychosen in ihrem besonderen Wesen 
erkannt, in ihrer Aus16sung durch den Wunsch des Rechtsbrechers, als 
Geisteskranker zu gelten und einer bevorzugten Behandlung teilhaftig zu 
werden. Die Auffassung dieser Psychosen als Wunsch- und Zweck
psychosen brachte sie in Beziehung zur Simulation. Wir bestritten auf 
Grund unserer Erfahrungen an Kriegsneurotikern nicht die Moglichkeit, 
daB sich aus bewuBter Vortauschung geistiger Krankheit die gleichen 
Seelenzustande entwickeln konnten wie aus unklaren Wiinschen, leug
neten jedoch die von vielen Seiten angenommene Haufigkeit solcher 
autosuggestiv erzeugten Psychosen und vertraten den Standpunkt, daB 
die iiberwiegende Mehrzahl dieser Zustande bewuBte Simulation bleibe. 
Unsere Auffassung wurde gestiitzt durch die historischen Feststellungen, 
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wonach die Simulation alte Tradition des gewerbsmäßigen Verbrecher
turns ist, und durch die Tatsache, daß diese Haftpsychotiker nicht etwa 
bei den verschiedensten Rechtsbrechergruppen auf dem Boden schwerer 
Psychopathie erwachsen, sondern sich fast ausschließlich auf die männ
lichen großstädtischen professionellen Eigentumsverbrecher beschränk
ten, die zum Teil vom Durchschnittstyp nicht erheblich abweichen. Als 
Ursache für diese Tatsache erkannten wir die Stellung der Psychiater 
zu der Zurechnungs-, Verhandlungs- und Straferstehungsfähigkeit dieser 
Menschengruppe und in ihrer "individualisierenden" bevorzugten Be
handlung in Irrenanstalten, Irrenadnexen und festen Häusern. Daß die 
Schaffung von Minderwertigenabteilungen im gleichen Sinne wirken 
werde, hatte schon der Strafanstaltsarzt KLUGE564) warnend vorausge
sagt und gemeint, "es würde einen unübersehbaren Ansturm von Minder
wertigseinwollenden geben". Daß die Abteilungen in der Tat den Anstoß 
zur Übertreibung und Vortäuschung bei Gefangenen gaben, wird in den 
Berichten des Ministeriums des Innern1202) wiederholt bestätigt, z. B. 
1911: "Interessant und lehrreich ist eine Mitteilung eines Strafanstalts
leiters, an dessen Anstalt neuerdings eine Abteilung für Minderwertige 
angegliedert worden ist: Es ist auffallend, daß mit dem Tage der Er
öffnung der Abteilung für Minderwertige die Renitenz unter den Ge
fangenen der Hauptanstalt bedeutend zugenommen hat." Ähnlich lautet 
der Bericht einer anderen Strafanstalt über ihre Minderwertigen
abteilung: "Die Anhäufung der Minderwertigen in dieser Anstalt führte 
dazu, einen Teil derselben unter die übrigen Gefangenen zu verteilen, 
nachdem die Abteilung für Minderwertige überfüllt war . . . Sie er
klärten rundweg, in der Abteilung wegen Kopfschmerzen nicht arbeiten 
zu können, und verlangten, nach der Minderwertigenabteilung verlegt 
zu werden. Die Gefangenen haben der Verwaltung viel Schwierigkeiten 
bereitet und zu Strafen Veranlassung gegeben. Viele Arreststrafen 
mußten verhängt werden ... " 

Man wird gewiß nur mit aufrichtigem Bedauern feststellen können, 
daß das Bestreben der Psychiater, ihre Anschauungen über die zweck
mäßigste, der besonderen Wesensart des Verbrechers gerecht werdende 
Behandlung in den Strafvollzug zu übertragen, den traurigen Erfolg 
hatte, daß weniger der Strafvollzugsbeamte, als vielmehr der Verbrecher 
sich auf die psychiatrischen Gedankengänge einzustellen wußte, und daß 
das wesentliche Ergebnis der doch von einem hohen Ethos getragenen 
Bestrebungen die Züchtung einer Massenpsychose war. Um so eindring
licher werden wir uns dieser Mißerfolge erinnern müssen, wenn wir später
hin die Einrichtung besonderer Abteilungen oder Anstalten für ver
mindert Zurechnungsfähige besprechen werden. 
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wonach die Simulation alte Tradition des gewerbsmaBigen Verbrecher
tums ist, und durch die Tatsache, daB diese Haftpsychotiker nicht etwa 
bei den verschiedensten Rechtsbrechergruppen auf dem Boden schwerer 
Psychopathie erwachsen, sondern sich fast ausschlieBlich auf die mann
lichen groBstadtischen professionellen Eigentumsverbrecher beschrank
ten, die zum Teil yom Durchschnittstyp nicht erheblich abweichen. Als 
Ursache fUr diese Tatsache erkannten wir die SteHung der Psychiater 
zu der Zurechnungs-, Verhandlungs- und Straferstehungsfahigkeit dieser 
Menschengruppe und in ihrer "individualisierenden" bevorzugten Be
handlung in Irrenanstalten, Irrenadnexen und festen Hausern. DaB die 
Schaffung von Minderwertigenabteilungen im gleichen Sinne wirken 
werde, hatte schon der Strafanstaltsarzt KLUGE564) warnend vorausge
sagt und gemeint, "es wurde einen unubersehbaren Ansturm von Minder
wertigseinwollenden geben". DaB die Abteilungen in der Tat den AnstoB 
zur "Obertreibung und Vortauschung bei Gefangenen gaben, wird in den 
Berichten des Ministeriums des Innern1202) wiederholt bestatigt, z. B. 
1911: "Interessant und lehrreich ist eine Mitteilung eines Strafanstalts
leiters, an dessen Anstalt neuerdings eine Abteilung fUr Minderwertige 
angegliedert worden ist: Es ist auffallend, daB mit dem Tage der Er
offnung der Abteilung fUr Minderwertige die Renitenz unter den Ge
fangenen der Hauptanstalt bedeutend zugenommen hat." Ahnlich lautet 
der Bericht einer anderen Strafanstalt uber ihre Minderwertigen
abteilung: "Die Anhaufung der Minderwertigen in dieser Anstalt fUhrte 
dazu, einen Teil derselben unter die ubrigen Gefangenen zu verteilen, 
nachdem die Abteilung fUr Minderwertige uberfullt war . .. Sie er
klarten rundweg, in der Abteilung wegen Kopfschmerzen nicht arbeiten 
zu konnen, und verlangten, nach der Minderwertigenabteilung verlegt 
zu werden. Die Gefangenen haben der Verwaltung viel Schwierigkeiten 
bereitet und zu Strafen Veranlassung gegeben. Viele Arreststrafen 
muBten verhangt werden ... " 

Man wird gewiB nur mit aufrichtigem Bedauern feststeHen ki:innen, 
daB das Bestreb'tm der Psychiater, ihre Anschauungen uber die zweck
maBigste, der besonderen Wesensart des Verbrechers gerecht werdende 
Behandlung in den Strafvollzug zu ubertragen, den traurigen Erfolg 
hatte, daB weniger der Strafvollzugsbeamte, als vielmehr der Verbrecher 
sieh auf die psychiatrisehen Gedankengange einzustellen wuBte, und daB 
das wesentliche Ergebnis der doeh von einem hohen Ethos getragenen 
Bestrebungen die Zuchtung einer Massenpsyehose war. Um so eindring
lieher werden wir uns dieser MiBerfolge erinnern mussen, wenn wir spater
hin die Einriehtung besonderer Abteilungen oder Anstalten fUr ver
mindert Zureehnungsfahige bespreehen werden. 
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Meine Herren! Als Abschluß unserer Betrachtungen wollen wir noch 
einen flüchtigen Blick auf die Fürsorge werfen, die dem mit geistigen 
Mängeln behafteten Rechtsbrecher von Behörden und Privatpersonen 
geleistet wird. Ich knüpfe dabei an frühere Ausführungen an, wonach 
die Entscheidung, ob ein geistig abnormer Rechtsbrecher zu einer selb
ständigen gesetzmäßigen Lebensführung fähig ist, von Individual- und 
Sozialursachen abhängig ist, d. h. einmal von dem Wesen und der Schwere 
seiner seelischen Regelwidrigkeit und ferner von seinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen und dem Milieu, in dem sich sein Leben in der Freiheit ab
spielt. Kranke mit stürmischen Psychosen oder schweren angeborenen 
oder erworbenen Defekten sind selbst bei weitgehendster Fürsorge 
außerstande, sich in den sozialen Organismus einzufügen und sich selbst 
zu erhalten. Die große Masse der mit leichteren psychischen Mängeln 
Behafteten jedoch ist unter günstigen äußeren Bedingungen sehr wohl 
zu selbständiger Lebensführung befähigt. Gelingt es, den chronischen 
Alkoholisten unter den Einfluß enthaltsamer Personen zu versetzen, dem 
Schwachsinnigen eine Tätigkeit zuzuweisen, für die seine Anlagen aus
reichen, den Psychopathen bei einem Arbeitgeber unterzubringen, der 
für die seelische Besonderheit des Kranken Verständnis und Nachsicht 
zeigt, so besteht die Möglichkeit, daß sie sich zu wirtschaftlieh tüchtigen 
Menschen entwickeln. Eine vernünftige Verbrechensprophylaxe wird 
sich demnach zur Aufgabe machen müssen: die Verwahrung der für da& 
Leben in der :Freiheit absolut Untauglichen und die Stützung und Beauf
sichtigung der relativ Tauglichen. Die Personen, welche die häufigste 
und innigste Berührung mit dem geistig abnormen Rechtsbrecher haben, 
sind der Strafrichter, der Irrenarzt und der Strafvollzugsbeamte. Sie 
kommen daher als Anreger und Vermittler einer geeigneten Fürsorge zu
nächst in Betracht. Prüfen wir, wie weit sie ihrer Aufgabe gerecht zu 
werden suchen. 

Der Strafrichter hat nur dann Gelegenheit, eine Fürsorge für den 
psychisch abnormen Rechtsbrecher anzuregen, wenn die geistigen Mängel 
so ausgesprochen sind, daß er wegen Geisteskrankheit außer Verfolgung 
gesetzt oder freigesprochen wird. Das Schicksal des geistig minder
wertigen, vermindert zurechnungsfähigen Geisteskranken entzieht sich 
durch die vor ihm liegende Strafe einer Beeinflussung durch die Richter. 
Allein, auch für den wegen Unzurechnungsfähigkeit straflos gebliebenen 
Rechtsbrecher ist die Fürsorge der Richter sehr beschränkt und ober
flächlich. Fürsorgebedürftig ist die große Mehrzahl der wegen Geistes-
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Verhaltnissen und dem Milieu, in dem sich sein Leben in der Freiheit ab
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oder erworbenen Defekten sind selbst bei weitgehendster Fursorge 
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Schwachsinnigen eine Tatigkeit zuzuweisen, fiir die seine Anlagen aus
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sich demnach zur Aufgabe machen miissen: die Verwahrung der fiir dab 
Leben in der l!'reiheit absolut Untauglichen und die Stiitzung und Beauf
sichtigung der relativ Tauglichen. Die Personen, welche die haufigste 
und innigste Beriihrung mit dem geistig abnormen Rechtsbrecher haben, 
sind der Strafrichter, der Irrenarzt und der Strafvollzugsbeamte. Sie 
kommen daher als Anreger und Vermittler einer geeigneten Fiirsorge zu
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werden suchen. 

Der Strafrichter hat nur dann Gelegenheit, eine Fiirsorge fiir den 
psychisch abnormen Rechtsbrecher anzuregen, wenn die geistigen Mangel 
so ausgesprochen sind, daB er wegen Geisteskrankheit auBer Verfolgung 
gesetzt oder freigesprochen wird. Das Schicksal des geistig minder
wertigen, vermindert zurechnungsfahigen Geisteskranken entzieht sich 
durch die vor ihm liegende Strafe einer Beeinflussung durch die Richter. 
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krankheit nicht zur Verantwortung gezogenen Täter, mögen sie nun 
vorübergehend, nur zur Zeit der Tat, oder dauernd geisteskrank, 
mögen sie harmlos oder gemeingefährlich sein. Das Interesse des 
Richters an einer tatkräftigen Pürsorge reicht jedoch meist nur so 
weit, als der Rechtsbruch, für den der Täter nicht verantwortlich 
gemacht werden konnte, von erhe?licher Schwere war, der Kranke 
an einer dauernden oder periodischen Seelenstörung leidet, und die 
Begehung weiterer ernster Straftaten von ihm erwartet werden 
muß. Der Richter hält mit anderen Worten nur den gemein
gefährlichen geisteskranken Rechtsbrecher einer Fürsorge für be
dürftig. Die harmlosen geisteskranken Rechtsbrecher aber, die kleinen 
Diebe und Betrüger, die gelegentlichen Körperverletzer und Be
leidiger, die Bettler und Landstreicher werden bestenfalls ihren :Familien 
zur Obhut überwiesen, zumeist aber ohne weitere UmstämlP auf die 
Straßp ge:>etzt. Doch auch für den gemeingefährlichen Geisteskranken 
erschöpft sich die Fürsorge des Richters in der Regel in seiner Über
weisung an die zuständige Polizeibehörde. Dadurch ist aber keine 
Garantie dafür geboten, daß nun auch wirksame Maßregeln gegen den 
Kranken getroffen werden. Handelt es sich um einen ortsansässigen 
Kranken von hoher Gefährlichkeit, so wird die Polizeibehörde wohl zu
meist seine Verbringung in eine geschlossene Anstalt anordnen. Ist aber 
der Kranke in einem anderen Bundesstaaj;e zuständig, so beschränkt sie 
sich darauf, ihn einer oft subalternen Behörde zu überweisen, auf deren 
weitere Entscheidungen sie keinen Einfluß auszuüben vermag. Infolge
dessen ist es keine S~ltenheit, daß ein geisteskranker Rechtsbrecher, der 
etwa von den badischen Behörden einem bayrischen Armenverbande zu 
geeigneter Verwahrung übergeben wird, aus finanziellen Rücksichten 
ungenügende oder überhaupt keine Versorgung findet und nach kurzer 
Zeit wieder auf die Straße und in seine kriminelle Lebensführung gerät. 
Dem geistig minderwertigen Verurteilten vermag demnach der Richter 
überhaupt keine Fürsorge angedeihen zu lassen; doch auch diejenige, die 
er den wegen Geisteskrankheit außer Verfolgung Gesetzten oder Frei
gesprochenen vermitteln kann, ist durchaus ungenügend. 

Einregeres Interesse bringt der Irrenarzt der l!'ürsorge für den geistig 
abnormen Rechtsbrecher entgegen. Soweit es sich dabei um Personen 
handelt, die nur gelegentlich mit den Gerichten in Berührung kommen, 
deckt sie sich mit derjenigen, die dem sozialen Kranken bei seiner Ent
lassung zuteil wird. Auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt jedoch 
eine erfolgreiche Fürsorge bei den gewohnheitsmäßig Kriminellen. Von 
ihnen bieten allenfalls die Trinker Aussichten auf Anpassung an die ge
sellschaftliche Ordnung, und der unermüdlichen Tätigkeit der an vielen 
Orten gegründeten Trinkerfürsorgevereine, besonders aber auch der Ent
haltsamkeitsvereine, des Guttemplers, des Blauen Kreuzes und der Heils-
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armee, gelang es, in zahlreichen, anscheinend hoffnungslosen Fällen auch 
den Gewohnheitstrinker wieder zu sozialisieren. Die sattsam geschilder
ten "psychopathischen Verbrecher" jedoch wissen sich auf die Dauer 
jeder nachhaltigen Beeinflussung zu entziehen und verfallen trotz aller 
Fürsorge und Unterstützung mit an Sicherheit grenzender W ahrschein
lichkeit in kurzer Zeit wieder dem Verbrechen. Es würde daher ein Miß
brauch der Unterstützungskassen und Fürsorgevereine für entlassene 
Geisteskranke sein, wenn ihre Mittel und Kräfte für das Rettungswerk 
dieser Unverbesserlichen in erheblichem Maße in Anspruch genommen 
würden. Wenn der Arzt den Standpunkt vertritt, daß die Zurück
haltung des minderwertigen, aber von seiner Psychose geheilten Ge
wohnheitsverbrechers, des Landstreichers, der Prostituierten nicht mehr 
notwendig sei, und seine ~Jntlassung im Interesse der übrigen Kranken 
liege, dann bleibt ihm gegenwärtig nichts anderes übrig, als den Kranken 
ohne :B'ürsorge auf die Landstraße zu setzen, in der sicheren Überzeugung, 
daß er in kürzester Zeit Gerichte und Ärzte wieder beschäftigen werde. 
Das geschieht in der Tat in zahllosen Fällen. Die "Fürsorge", die diesen 
Kranken zuteil wird, besteht zumeist in einem Viatikum und allenfalls 
in einer Fahrkarte zur Grenzstation des benachbarten Bundesstaates, 
um den lästigen "Ausländer" auf billige Weise loszuwerden. Wenige 
Tage nach der Entlassung läuft 1ann schon eine Anfrage von der Staats
anwaltschaft des Nachbarstaates nach dem Geisteszustande des kaum 
Entlassenen und schon wieder kriminell oder "behandlungsbedürftig" 
Gewordenen ein. 

Diese Behandlung der "minderwertigen" Kriminellen - denn um 
solche handelt es sich wieder in der Mehrzahl der :B'älle - ist unhaltbar. 
Es hat sich schon ein Stamm von berufsmäßigen "Anstaltsbummlern"227) 

gebildet, geistig minderwertigen, arbeitsscheuen, vielfach vorbestraften 
Männern, die unter Angabe von zumeist vorgetäuschten Beschwerden 
Aufnahme in der Irrenanstalt finden, nach einigen Tagen mit einer 
Unterstützung entlassen werden und so Jahre und Jahrzehnte von An
stalt zu Anstalt ziehen, ohne daß die :Möglichkeit besteht, ihrem Treiben 
ein Ziel zu setzen. Und auch die Mittel der Vereine für mittellose Geistes
kranke werden bereits gewohnheitsmäßig von ihnen ausgenutzt. In Süd
deutschland, wo solche weitverzweigte Vereinigungen in Baden, Würt
temberg und Hessen bestehen, wandert eine erhebliche Zahl von früheren 
Anstaltsinsassen, vorwiegend Psychopathen und Trinker, die meist 
häufig mit den Gesetzen in Berührung gekommen sind, planmäßig von 
einer Unterstützungsstelle zur anderen und zieht die namhaften Beträge 
für entlassene Geisteskranke ein. Die :Mittel, die die Familie des in der 
Anstalt befindlichen Geisteskranken vor Not schützen und ihm selbst 
nach seiner Entlassung das Fortkommen erleichtern sollen, werden dem
nach von geistig minderwertigen, dauernd unsozialen, der Unterstützung 
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armee, gelang es, in zahlreichen, anscheinend hoffnungslosen Fallen auch 
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Mannern, die unter Angabe von zumeist vorgetauschten Beschwerden 
Aufnahme in der Irrenanstalt finden, nach einigen Tagen mit einer 
Unterstiitzung entlassen werden und so Jahre und Jahrzehnte von An
stalt zu Anstalt ziehen, ohne daB die :Moglichkeit besteht, ihrem Treiben 
ein Ziel zu setzen. Und auch die Mittel der Vereine fiir mittellose Geistes
kranke werden bereits gewohnheitsmaBig von ihnen ausgenutzt. In Siid
deutschland, wo solche weitverzweigte Vereinigungen in Baden, Wiirt
temberg und Hessen bestehen, wandert eine erhebliche Zahl von friiheren 
Anstaltsinsassen, vorwiegend Psychopathen und Trinker, die meist 
haufig mit den Gesetzen in Beriihrung gekommen sind, planmaBig von 
einer Unterstiitzungsstelle zur anderen und zieht die namhaften Betrage 
fiir entlassene Geisteskranke ein. Die :Mittel, die die Familie des in der 
Anstalt befindlichen Geisteskranken vor Not schiitzen und ihm selbst 
nach seiner Entlassung das Fortkommen erleichtern sollen, werden dem
nach von geistig minderwertigen, dauernd unsozialen, der Unterstiitzung 
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durchaus unwürdigen Elementen ihrer Bestimmung entzogen und miß
bräuchlich verwendet. 

Die vielerorts schon lange Zeit vor dem Kriege bestehenden Fürsorge
vereine für entlassene Geisteskranke sind infolge der Geldentwertung 
ihrer Mittel beraubt worden. Andererseits hat die Entwicklung unserer 
wirtschaftlichen Verhältnisse, die alsbald wieder eingetretene Über
füllung der Heil- und Pflegeanstalten und die finanzielle Unmöglichkeit, 
sie in absehbarer Zeit zu erweitern und zu vermehren, die :Fürsorge
vereine vor neue große Aufgaben gestellt, denen sie mit staat
licher Unterstützung zu genügen suchen. So zufriedenstellend die 
Erfahrungen mit der Fürsorge an eigentlichen Geisteskranken wiederum 
nach wie vor sind, so sehr wird aber auch wieder geklagt über die Be
lastung mit psychopathischen asozialen und antisozialen Persönlich
keiten. 

Die Fürsorgetätigkeit, die von den Strafanstaltsbeamten an geistig 
abnormen Rechtsbrechern ausgeübt wird, hält sich im allgemeinen in be
scheidenen Grenzen und beschränkt sich im wesentlichen auf den sinn
fällig Geisteskranken, der nach Ablauf seiner Strafe irrenärztlicher Pflege 
überwiesen wird, wenn er für eine selbständige Lebensführung gänzlich 
unbrauchbar erscheint. Der Kreis der in dieser Weise sachgemäß Ver
sorgten ist um so größer, je tiefer das Verständnis des Strafvollzugsbe
amten für geistige Störungen und ihren Einfluß auf die Lebensführung 
ist. Am sorgfältigsten erfolgt die Auswahl der für das freie Leben Un
tauglichen in den Irrenadnexen unter der sachverständigen Beratung 
des Psychiaters, am mangelhaftesten in den Korrigendenanstalten, 
deren Leiter oft selbst den verblödeten und hilflosen Geisteskranken ohne 
Bedenken wieder ins Leben hinausstoßen. 

Soweit es sich um sozial gänzlich untaugliche Kranke handelt, be
stehen also immerhin Anläufe zu einer sachgemäßen Behandlung. Die 
Fürsorge für die minderwertigen, relativ sozialisierbaren Gefangenen je
doch kann schon deshalb keine individualisierende sein, weil ja die 
geistigen Mängel mittleren Grades der Sträflinge den Beamten zumeist 
überhaupt nicht auffallen. Die Fürsorge für den minderwertigen Ge
fangenen muß daher mit der für den vollwertigen zusammenfallen. Von 
den :Fällen abgesehen, wo der Strafanstalt selbst ein Fürsorgeamt an
gegliedert ist, oder wo etwa der Geistliche sich freiwillig einzelner Sträf
linge annimmt, beschränkt sich der Strafvollzugsbeamte darauf, die 
Fürsorge beim Schutzverein für entlassene Gefangene anzuregen, der dann 
die ihm notwendig erscheinenden Schritte unternimmt. 

Nach landläufiger Ansicht liegt es dem Staate ob zu strafen, es ist aber 
nicht seine Aufgabe, nach Möglichkeit zu verhindern, daß die überstan
dene Strafe dem Rechtsbrecher das Fortkommen erschwere. Die Pflicht 
des Staates hat nach Ansicht von FucHs301), dem früheren Vorsitzenden 
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durchaus unwiirdigen Elementen ihrer Bestimmung entzogen und miB
brauchlich verwendet. 

Die vielerorts schon lange Zeit vor dem Kriege bestehenden Fiirsorge
vereine fiir entlassene Geisteskranke sind infolge der Geldentwertung 
ihrer Mittel beraubt worden. Andererseits hat die Entwicklung unserer 
wirtschaftlichen Verhaltnisse, die alsbald wieder eingetretene Uber
fiillung der Heil- und Pflegeanstalten und die finanzielle Unmoglichkeit, 
sie in absehbarer Zeit zu erweitern und zu vermehren, die :Fiirsorge
vereine vor neue groBe Aufgaben gestellt, denen sie mit staat
licher Unterstiitzung zu geniigen suchen. So zufriedenstellend die 
Erfahrungen mit der Fiirsorge an eigentlichen Geisteskranken wiederum 
nach wie vor sind, so sehr wird aber auch wieder geklagt iiber die Be
lastung mit psychopathischen asozialen und antisozialen Personlich
keiten. 

Die Fiirsorgetatigkeit, die von den Strafanstaltsbeamten an geistig 
abnormen Rechtsbrechern ausgeiibt wird, halt sich im allgemeinen in be
scheidenen Grenzen und beschrankt sich im wesentlichen auf den sinn
fallig Geisteskranken, der nach Ablauf seiner Strafe irrenarztlicher Pflege 
iiberwiesen wird, wenn er fUr eine selbstandige Lebensfiihrung ganzlich 
unbrauchbar erscheint. Der Kreis der in dieser Weise sachgemaB Ver
sorgten ist um so groBer, je tiefer das Verstandnis des Strafvollzugsbe
amten fiir geistige Storungen und ihren EinfluB auf die Lebensfiihrung 
ist. Am sorgfaltigsten erfolgt die Auswahl der fUr das freie Leben Un
tauglichen in den Irrenadnexen unter der sachverstandigen Beratung 
des Psychiaters, am mangelhaftesten in den Korrigendenanstalten, 
deren Leiter oft selbst den verblOdeten und hilflosen Geisteskranken ohne 
Bedenken wieder ins Leben hinausstoBen. 

Soweit es sich um sozial ganzlich untaugliche Kranke handelt, be
stehen also immerhin Anlaufe zu einer sachgemaBen Behandlung. Die 
Fiirsorge fiir die minderwertigen, relativ sozialisierbaren Gefangenen je
doch kann schon deshalb keine individualisierende sein, weil ja die 
geistigen Mangel mittleren Grades der Straflinge den Beamten zumeist 
iiberhaupt nicht auffallen. Die Fiirsorge fur den minderwertigen Ge
fangenen muB daher mit der fiir den vollwertigen zusammenfallen. Von 
den ]'allen abgesehen, wo der Strafanstalt selbst ein Fursorgeamt an
gegliedert ist, oder wo etwa der Geistliche sich freiwillig einzelner Straf
linge annimmt, beschrankt sich der Strafvollzugsbeamte darauf, die 
Fiirsorge beim Schutzverein fur entlassene Gefangene anzuregen, der dann 
die ihm notwendig erscheinenden Schritte unternimmt. 

Nach landlaufiger Ansicht liegt es dem Staate ob zu strafen, es ist aber 
nicht seine Aufgabe, nach Moglichkeit zu verhindern, daB die uberstan
dene Strafe dem Rechtsbrecher das Fortkommen erschwere. Die Pflicht 
des Staates hat nach Ansicht von FUCHS301), dem friiheren Vorsitzenden 
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des Verbandes deutscher Schutzvereine, "ihr Ende erreicht, wenn er den 
Gefangenen mit Kleidern ausgestattet und für seine Heimbeförderung 
Sorge getragen hat". Um die eigentliche Fürsorge kümmert sich der 
Staat demnach nicht; sie ist ausschließlich Aufgabe der Schutzvereine. 
Diese erfreuen sich zwar staatlichen Wohlwollens, sind aber durchaus 
private selbständige Einrichtungen und auf an freiwilliger Hilfstätigkeit 
interessierte Personen angewiesen, die den verschiedensten Berufen ent
stammen. 

Erwägt man, daß zahllose Gefangene, zumal nach längerer Freiheits
beraubung, durch ungewohnte, einförmige, oft vitaminarme Kost, Man
gel an frischer Luft und an Bewegung, in ihrer körperlichen Leistungs
fähigkeit geschwächt, durch jahrelange Anhaltung zu eintöniger Arbeit 
und Unterdrückung jeder freiheitlichen Regung in ihrer Willenskraft 
gebrochen sind, daß viele durch die besondere Art ihres Rechtsbruches 
dauernd aus ihrem Berufe ausgestoßen sind und sich einem neuen zu
wenden müssen, daß die meisten die Strafanstalt stellenlos verlassen-, 
so sind die Aufgaben der Schutzvereine vorgeschrieben: Hebung der 
körperlichen und geistigen Gesundheit bei den in ihrer Erwerbsfähigkeit 
durch die Strafe Beeinträchtigten, Einführung der beruflos Gewordenen 
in einen neuen Beruf, Beschaffung von Arbeit für den Stellungslosen. 
Die beiden ersten Aufgaben haben die Schutzvereine - mit seltenen 
Ausnahmen - kaum in ihrer Wichtigkeit erkannt, geschweige denn er
füllt; die meisten Vereine sind nichts anderes als schlecht und recht 
wirtschaftende Arbeitsnachweise und beschränken sich darauf, den Sträf
ling nach Möglichkeit in eine Stellung zu bringen. Wenn aber diese 
Stellung für den Entlassenen geeignet sein soll, so muß sie seinen körper
lichen und seelischen, d. h. intellektuellen und vor allem charakterlichen 
Eigenschaften augepaßt sein. Voraussetzung für eine sachgemäße Für
sorge ist demnach die Erfassung der Persönlichkeit, für die sie in die 
Wege geleitet werden soll; diese Kenntnis ist um so wesentlicher, als ja 
die Insassen unserer Strafanstalten in körperlicher wie geistiger Hinsicht 
viel mannigfaltiger geartet sind als die freilebende Bevölkerung. Da 
aber der Gefangene dem Fürsorger fast stets persönlich unbekannt ist, 
ist dieser bei der Beurteilung seiner körperlichen und geistigen Mängel 
und Vorzüge auf die Mitteilungen des Strafvollzugsbeamten angewiesen, 
vorausgesetzt, daß der Beamte selbst in der Lage war, sich ein Urteil 
über den Fürsorgebedürftigen zu bilden. Daß unsere Strafvollzugs
beamten jedoch in sehr vielen Fällen dazu nicht imstande sind, habe ich 
bereits ausgeführt. Ihr Urteil über den Sträfling baut sich nicht auf 
einer gründlichen Beschäftigung mit seiner Persönlichkeit auf, sondern 
beruht auf zufälligen, oft unzuverlässigen flüchtigen Beobachtungen und 
voreiligen Schlüssen aus der Art und Weise, wie er sich mit der Haus
ordnung und dem kirchlichen Leben in der Strafanstalt abfindet. 
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Die lJ"nmöglichkeit, die Persönlichkeit der Sträflinge richtig zu er
kennen und zu beurteilen, hat zur Folge, daß der Beamte gegenwärtig 
nicht zu unterscheiden imstande ist: die der gewöhnlichen Fürsorge 
Würdigen - die nur durch besondere, ihrer außergewöhnlichen körper
lichen oder geistigen Minderwertigkeit augepaßte l\Iaßnahmen Soziali
sierbaren- die jeder Hilfe und Unterstützung Unwürdigen, die unter 
unseren heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen überhaupt nicht zu 
wirtschaftlicher Tüchtigkeit zu erziehen sind. Was sich um die Fürsorge 
bewirbt und sich der Hausordnung und den kirchlichen Vorschriften 
fügt, wird vielfach wahllos empfohlen. Chronische Alkoholisten, pseudo
logistische Betrüger und Hochstapler, psychopathische gewohnheits
mäßige Eigentumsverbrecher und Landstreicher, denen es nie um eine 
Stellung und Arbeit zu tun war, bewerben sich mit Erfolg um die Für
sorge. Wer unbefangen die Lebensläufe dieser Personen verfolgt und mit 
Erstaunen feststellt, daß sie trotz aller Mißerfolge immer wieder dem 
Schutzverein empfohlen werden, muß zu der Überzeugung kommen, daß 
hier eine an sich vortreffliche Einrichtung in gröblichster Weise miß
braucht und zugrunde gerichtet wird. 

Bei diesem Verfahren kann sich allerdings der Strafvollzugsbeamte 
auf eine ministerielle Bestimmung1189) berufen: "Es ist dahin zu wirken, 
daß möglichst jeder Gefangene, bei dem es erforderlich erscheint, sich der 
Fürsorge unterstellt"./ Vielen Beamten scheinen nun diejenigen Sträf
linge am meisten der Fürsorge bedürftig zu sein, die der Gefahr des Rück
falles besonders ausgesetzt sind, und das sind, abgesehen von der Zunft 
der Berufsverbrecher, die Schwachsinnigen, die Psychopathischen, kurz 
die Minderwertigen. Da ein unmittelbarer Zwang zur Annahme der Für
sorge nicht auf sie erfolgen darf, so übt man auf die Halsstarrigen einen 
mittelbaren Druck aus, indem man ihren Arbeitslohn dem Schutzverein 
überweist und sie ihm dadurch in die Arme treibt. Der Schutzverein, der 
ebensowenig in der Lage ist, mit direktem Zwang auf den Entlassenen 
zu wirken, setzt durch ratenweise Auszahlung des Arbeitslohnes den in
direkten fort, um seinen Schützling möglichst lange im Auge zu behalten. 
M. SoMMER11 B9) sagt ~edoch mit Recht, daß in diesem Verfahren für 
die Beteiligten kein Vorteil liege, denn "einer pflegerischen Fürsorge ent
ziehen sich diese Elemente doch, und ihr erzwungenes Wiederkommen 
endet fa~t regelmäßig mit unerfreulichen Auftritten und raubt den Für
sorgevereinen Zeit, Kraft und Arbeitslust." Und auch aus den Be
richten der Strafvollzugsbeamten an das Ministerium des lnnern geht 
immer wieder hervor, daß gerade die- geistig Minderwertigen ihrer 
Unterbringung und Sozialisierung unüberwindliche Schwierigkeiten in 
den Weg stellen. 

Die wahllose Empfehlung aller, die sich um .Fürsorge bemühen, der 
Druck, der auf die Halsstarrigen, eine :Fürsorge Ablehnenden ausgeübt 
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wurde, mußten naturgemäß das Ergebnis dieser Bestrebungen ungünstig 
gestalten und die Zuversicht aller Beteiligten empfindlich lähmen. Er
fahrene Strafvollzugsbeamte sprachen es auch oft aus, daß alle Be
mühungen der Schutzverein"e, dem Entlassenen zu helfen, vergeblich 
Reien und alle Arbeit an ihnen nutzlos sei. Aus dieser pessimistischen 
Einstellung ist es zu verstehen, daß viele Strafanstalten auf jeden Ver
such verzichten, auch nur das Notwendigste über die Persönlichkeit des 
Entlassenen dem Fürsorger zu übermitteln. Vielfach enthalten die 
Personalbogen, auf Grund deren die Schutzvereine dem Gefangenen eine 
geeignete Stellung besorgen sollen, fast ausschließlich seine Personalien, 
den Entlassungstag und das Führungszeugnis "gut", aber nichts über 
seine körperlichen und geistigen :Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen. 
"Wir kennen alle die dürren Totengerippe von Personalbogen" -heißt 
es in einem von v. RoHDEN gelegentlich wiedergegebepen Bericht -
,,die uns 6 Wochen vor der Entlassung unserer Pfleglinge zuge
stellt werden. Personalbogen, darin in der Regel kaum etwas anderes 
zu lesen steht, als das, was wir auch vorher schon wußten, daß 
nämlich der Gefangene früher einmal geboren ist, ein oder mehrere 
Male bestraft wurde und nach VerbüBung seiner Strafe an einem 
bestimmten Tage mit etwas oder viel Geld wieder entlassen wird, 
mit dem Wunsche nach D ....... überzusiedeln. Ob der Mann 
stark oder schwächlich, kränklich oder gesund, klein oder groß, 
willig oder unwillig, geschickt oder ungeschickt ist, . alles Dinge, die 
uns bei der Fürsorge von der größten Wichtigkeit sind, davon finden wir 
nichts in diesen Bogen. Das übliche Führungsprädikat "gut", das mit 
dem studentischen "Nachteiliges ist nicht oekanntgeworden" an Wert
losigkeit wetteifern kann, könnte sich die Anstalt getrost schenken". 
Und diese dürftigen Notizen sollen den Schutzverein in den Stand 
setzen, dem Arbeitgeber einen passenden Arbeiter, dem Entlassenen 
eine Stellung zu verschaffen, in der er sich wieder zu einem tüchtigen 
Menschen emporzuarbeiten vermag! 

Allerdings könnte man einwenden, daß es Sache des Schutzvereins sei, 
sich Klarheit über seinen Schützling zu verschaffen, um ihm die seiner be
sonderen Artung gemäße Fürsorge angedeihen zu lassen. M. SoMMER1189) 

verlangt von jeder Strafgefangenenfürsorge "ein eingehendes Wissen 
vom Rechtsbrecher, und zwar sowohl von dem einztllnen wie von der 
Gesamtheit der Rechtsbrecher. Es genügt nicht, wenn sie in dem 
Verbrecher einen beliebigen Menschen sieht, der zufällig aus einem ihr 
unbekannten Grunde durch sein Tun gegen irgendeinen Gesetzespara
graphen verstoßen hat, dessen Übertretung der Staat mit Strafe ahndet. 
Die Kenntnis der toten Formel des Strafgesetzes und der bloßen Tat
sache des Rechtsbruches ist keine ausreichende Grundlage für eine wirk
same fürsorgende und vorschauende Kriminalpolitik, wenn sie nicht zu 
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einer .unfruchtbaren Tätigkeit werden soll. Sie erfordert Kenntnisse in 
der Kriminalbiologie und Kriminalsoziologie, muß den Verbrecher in 
seiner Eigenart und das Verbrechen als Produkt individueller und sozi
aler Bedingungen zum Gegenstand ihrer Untersuchung machen. Sie 
muß Umfang, Art, Häufigkeit, Ursache des Verbrechens und die sozio
logischen Bedingungen des Verbrecherturns erforschen". Das sind 
jedoch Forderungen, denen selten einmal ein Fürsorger genügen wird. 
Und selbst wenn er die Vorbildung zur Erfassung der Persönlichkeit des 
Rechtsbrechers besitzen sollte, wird er selten in der Lage sein, die Zeit 
und Kraft aufzuwenden, um sein Wissen nutzbringend zu verwerten. 
Tatsächlich sucht kaum ein Fürsorger in die persönlichen Verhältnisse 
des Sträflings mit der Gründlichkeit einzudringen, ohne die der Erfolg 
seiner Tätigkeit von einem glücklichen Zufall abhängen muß. Kenn
zeichnend für die Einstellung der Schutzvereine zu ihrer Aufgabe ist die 
Antwort, die M. SoMMER von dem Direktor eines der größten deutschen 
Gefängnisvereine erhielt, als sie in jedem Einzelfall Feststellungen über 
die Deliktarten und ihren kausalen Zusammenhang mit Beruf, Alter und 
psychophysischer Veranlagung des Gefangenen verlangte. Er antwortete 
ihr "zunächst pathetisch, daß ein derartigesVorgehen kein barmherziges 
Wohltun sei; aus Liebe und Rücksicht dürfe man nicht in die privaten 
Verhältnisse der Delinquenten eindringen, sie nicht ausfragen usw. Als 
ich auf meiner Forderung beharrte, da ohne möglichst eingehende Kennt
nis der Verhältnisse nur planlose und schematische Arbeit geleistet 
werden könne, von der weder der Verbrecher noch die Gesellschaft 
Nutzen hätten, ließ er den ersten Einwand fallen und antwortete sehr 
gereizt: ,Na, wenn wir so arbeiten wollten, dann brauchten wir viel Zeit 
und viele Hilfskräfte!'' Das ist in der Tat richtig; wenn die Schutz
vereine in der Lage sein sollen, bei der Fürsorge die ihrer Würdigen von 
den Unwürdigen zu sondern und jedem die Hilfe angedeihen zu lassen, 
deren er bedarf, so müßten sie über eine erhebliche Zahl von ausge
bildeten, erfahrenen Hilfskräften verfügen, die auch Zeit und Mühe nicht 
zu scheuen brauchten, die schwierige Aufgabe zu erfüllen. Die bisherige 
Übung, wonach ein beliebiger Verwaltungsbeamter oder Richter oder 
eine Dame der Gesellschaft vielleicht gar aus uneingestandener Sensa
tionslust Gefangenenfürsorge trieb, konnte keine Erfolge zeitigen. Die 
Fürsorge mußte Dilettantismus bleiben. 

Es ist verständlich, daß bei dieser Sachlage allmählich eine allge
meine Ernüchterung und Entmutigung aller an der Fürsorge Beteiligten 
eintreten mußte, die naturgemäß auf die ganzen Bestrebungen sehr un
günstig eingewirkt hat. Denn erste Voraussetzung aller Arbeit an Ge
fangenen ist, neben tiefer Menschenkenntnis, begeisterte Hingebung, die 
nur auf dem festen Glauben an den Erfolg erwachsen kann. Dieser 
Optimismus ist den Schutzvereinen verloren gegangen; sie sind - wie 
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einer .unfruchtbaren Tatigkeit werden soIl. Sie erfordert Kenntnisse in 
der Kriminalbiologie und Kriminalsoziologie, muB den Verbrecher in 
seiner Eigenart und das Verbrechen als Produkt individueller und sozi
aler Bedingungen zum Gegenstand ihrer Untersuchung machen. Sie 
muB Umfang, Art, Haufigkeit, Ursache des Verbrechens und die sozio
logischen Bedingungen des Verbrechertums erforschen". Das sind 
jedoch Forderungen, denen selten einmal ein Fiirsorger geniigen wird. 
Und selbst wenn er die Vorbildung zur Erfassung der Personlichkeit des 
Rechtsbrechers besitzen sollte, wird er selten in der Lage sein, die Zeit 
und Kraft aufzuwenden, um sein Wissen nutzbringend zu verwerten. 
Tatsachlich sucht kaum ein Fiirsorger in die personlichen Verhaltnisse 
des Straflings mit der Griindlichkeit einzudringen, ohne die der Erfolg 
seiner Tatigkeit von einem gliicklichen Zufall abhangen muB. Kenn
zeichnend fiir die Einstellung der Schutzvereine zu ihrer Aufgabe ist die 
Antwort, die M. SOMMER von dem Direktor eines der groBten deutschen 
Gefangnisvereine erhielt, als sie in jedem Einzelfall Feststellungen iiber 
die Deliktarten und ihren kausalen Zusammenhang mit Beruf, Alter und 
psychophysischer Veranlagung des Gefangenen verlangte. Er antwortete 
ihr "zunachst pathetisch, daB ein derartiges V orgehen kein barmherziges 
Wohltun sei; aus Liebe und Riicksicht diirfe man nicht in die privaten 
Verhaltnisse der Delinquenten eindringen, sie nicht ausfragen usw. Als 
ich auf meiner Forderung beharrte, da ohne moglichst eingehende Kennt
nis der Verhaltnisse nur planlose und schematische Arbeit geleistet 
werden konne, von der weder der Verbrecher noch die Gesellschaft 
Nutzen hatten, lieB er den ersten Einwand fallen und antwortete sehr 
gereizt: ,Na, wenn wir so arbeiten wollten, dann brauchten wir viel Zeit 
und viele Hillskrafte!" Das ist in der Tat richtig; wenn die Schutz
vereine in der Lage sein sollen, bei der Fiirsorge die ihrer Wiirdigen von 
den Unwiirdigen zu sondern und jedem die Hille angedeihen zu lassen, 
deren er bedarf, so miiBten sie iiber eine erhebliche Zahl von ausge
bildeten, erfahrenen Hilfskraften verfiigen, die auch Zeit und Miihe nicht 
zu scheuen brauchten, die schwierige Aufgabe zu erfiillen. Die bisherige 
'Obung, wonach ein beliebiger Verwaltungsbeamter oder Richter octer 
eine Dame der Gesellschaft vielleicht gar aus uneingestandener Sensa
tionslust Gefangenenfiirsorge trieb, konnte keine Erfolge zeitigen. Die 
Fiirsorge muBte Dilettantismus bleiben. 

Es ist verstandlich, daB bei dieser Sachlage allmahlich eine allge
meine Erniichterung und Entmutigung aller an der Fiirsorge Beteiligten 
eintreten muBte, die naturgemaB auf die ganzen Bestrebungen sehr un
giinstig eingewirkt hat. Denn erste Voraussetzung aller Arbeit an Ge
fangenen ist, neben tiefer Menschenkenntnis, begeisterte Hingebung, die 
nur auf dem festen Glauben an den Erfolg erwachsen kann. Dieser 
Optimismus ist den Schutzvereinen verloren gegangen; sie sind - wie 



Die Mißerfolge der Schutzvereine und ihre Ursachen. 241 

gesagt - zu mehr oder weniger bureaukratisierten Arbeitsvermittlungs
stellen herabgesunken. Aber selbst die Beschaffung von Arbeit stößt 
auf große Schwierigkeiten und Widerstände. Findet sich ein Unter
nehmer bereit, einen entlassenen Gefangenen zu beschäftigen, so lehnen 
es vielfach die Angestellten ab, mit ihm zusammen zu arbeiten, so daß 
er schließlich wieder zur Entlassung kommt. Wie schwer es aber über
haupt den Schutzvereinen fällt, Stellungen für Entlassene zu finden, 
lehren die Erfahrungen des Pfarrers SEYFARTH, die M. SoMMER er
wähnt: "Von 500 Großgrundbesitzern, die er um Mithilfe bat bei der 
Unterbringung von Entlassenen, erklärte sich ein einziger bereit, solche 
Leute zu beschäftigen, zwei schickten eine geringe Geldsumme, 497 
lehnten ab oder ignorierten die Anfrage; 300 in deutschen Zeitungen von 
ihm veröffentlichte Aufrufe sowie zahlreiche Annoncen haben im ganzen 
6 Offerten gebracht, von denen 4 unbrauchbar waren. Auf Anfragen in 
300 kaufmännischen Stellenvermittlungsbureaus stimmten eine Reihe 
in der Theorie zu, erklärten aber, trotzdem nicht helfen zu können, ,da 
ihre Statuten die Vermittlung von Stellungen an einmal Bestrafte ver
bieten'. Zugesagt hat kein einziges Bureau. In dem gleichen Sinne 
antworteten viele Freimaurer, nachdem 700 deutsche Logen gebeten 
worden waren, bei der Rehabilitierung Entlassener hilfreiche Hand zu 
leisten, mit einer Beitrittserklärung zu einem Schutzverein; praktische 
Hilfe und Arbeit gewährte keiner." Der Stamm wirklich zuverlässiger 
und unbedingt empfehlenswerter Arbeitgeber ist infolgedessen gering. 
Sie mögen von vornherein in zwei Gruppen vertreten gewesen sein: die
jenigen, die sich lediglich oder vorwiegend aus menschenfreundlichen 
oder sozialen Interessen an dem Rettungswerk leiten ließen, und die
jenigen, die sich aus selbstsüchtigen Beweggründen zur Einstellung ent
lassener Gefangener bereit erklärten. Die selbstlosen Arbeitgeber sind 
vielerorts im Abnehmen begriffen; die an wahllos empfohlenen Ge
fangenen gemachten Erfahrungen haben ihr Interesse an der Fürsorge 
erkalten lassen. Gegenwärtig erfolgt die gewohnheitsmäßige Einstellung 
entlassener Sträflinge und Korrigenden vielfach von Unternehmern, die 
aus persönlichen oder anderen Gründen keine vollwertigen Arbeiter 
finden oder hoffen, die mißliche Lage der Entlassenen zum eigenen Vor
teil ausnutzen zu können. 

Bei den Gemeinden, zumal den kleinen, fanden die Schutzvereine 
vielfach keine Unterstützung, "statt dessen suchen sie den Bestraften mit
samt seiner Familie von sich ab- und anderen Gemeinden zuzuschieben, 
welche nach demselben Rezept verfahren. Wo immer nur Gesetzgebung 
und Verwaltung eine Handhabe bieten, um ihn abzuhalten oder auszu
treiben, wird sie gewiß ergriffen, und wo sie nicht vorhanden ist, wird 
offene und heimliche Schikane aufgeboten, um ihn hinauszuekeln" 
äußerte sich KROHNE614) in seinem bekannten Lehrbuche. Infolgedessen 
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gesagt - zu mehr oder weniger bureaukratisierten Arbeitsvermittlungs
stellen herabgesunken. Aber selbst die Beschaffung von Arbeit stoBt 
auf groBe Schwierigkeiten und Widerstande. Findet sich ein Unter
nehmer bereit, einen entlassenen Gefangenen zu beschaftigen, so lehnen 
es vielfach die Angestellten ab, mit ihm zusammen zu arbeiten, so daB 
er schlie13lich wieder zur Entlassung kommt. Wie schwer es aber iiber
haupt den Schutzvereinen faUt, Stellungen fiir Entlassene zu finden, 
lehren die Erfahrungen des Pfarrers SEYFARTH, die M. SOMMER er
wahnt: "Von 500 GroBgrundbesitzern, die er urn Mithilfe bat bei der 
Unterbringung von Entlassenen, erklarte sich ein einziger bereit, solche 
Leute zu beschaftigen, zwei schickten eine geringe Geldsumme, 497 
lehnten ab oder ignorierten die Anfrage; 300 in deutschen Zeitungen von 
ihm veroffentlichte Aufrufe sowie zahlreiche Annoncen haben im ganzen 
6 Offerten gebracht, von denen 4 unbrauchbar waren. Auf Anfragen in 
300 kaufmannischen Stellenvermittlungsbureaus stimmten eine Reihe 
in der Theorie zu, erklartcn aber, trotzdem nicht helfen zu konnen, ,da 
ihre Statuten die Vermittlung von Stellungen an einmal Bestrafte ver
bieten'. Zugesagt hat kein einziges Bureau. In dem gleichen Sinne 
antworteten viele Freimaurer, nachdem 700 deutsche Logen gebeten 
worden waren, bei der Rehabilitierung Entlassener hilfreiche Hand zu 
leisten, mit einer Beitrittserklarung zu einem Schutzverein; praktische 
Hilfe und Arbeit gewahrte keiner." Der Stamm wirklich zuverlassiger 
und unbedingt empfehlenswerter Arbeitgeber ist infolgedessen gering. 
Sie mogen von vornherein in zwei Gruppen vertreten gewesen sein: die
jenigen, die sich lediglich oder vorwiegend aus menschenfreundlichen 
oder sozialen Interessen an dem Rettungswerk leiten lieBen, und die
jenigen, die sich aus selbstsiichtigen Beweggriinden zur Einstellung ent
lassener Gefangener bereit erklarten. Die selbstlosen Arbeitgeber sind 
vielerorts im Abnehmen begriffen; die an wahllos empfohlenen Ge
fangenen gemachten Erfahrungen haben ihr Interesse an der Fiirsorge 
erkalten lassen. Gegenwartig erfolgt die gewohnheitsmaBige Einstellung 
entlassener Straflinge und Korrigenden vielfach von Unternehmern, die 
aus personlichen oder anderen Griinden keine vollwertigen Arbeiter 
finden oder hoffen, die miBliche Lage der Entlassenen zum eigenen V or
teil ausnutzen zu konnen. 

Bei den Gemeinden, zumal den kleinen, fanden die Schutzvereine 
vielfach keine Unterstiitzung, "statt dessen suchen sie den Bestraften mit
samt seiner Familie von sich ab- und anderen Gemeinden zuzuschieben, 
welche nach demselben Rezept verfahren. W 0 immer nur Gesetzgebung 
und Verwaltung eine Handhabe bieten, urn ihn abzuhalten oder auszu
treiben, wird sie gewiB ergriffen, und wo sie nicht vorhanden ist, wird 
offene und heimliche Schikane aufgeboten, urn ihn hinauszuekeln" 
auBerte sich KROHNE614) in seinem bekannten Lehrbuche. Infolgedessen 
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bleibt den Schutzvereinen oft nichts anderes übrig, als sich darauf zu 
beschränken, den stellenlosen Entlassenen zunächst durch Gewährung 
von Eß- und Schlafmarken über Wasser zu halten und ihn im übrigen 
sich selbst zu überlassen. Da die Mittel der Vereine beschränkt sind, 
kann jedoch nur für billige Unterkunft Sorge getragen werden, und diese 
findet der Entlassene in der Herberge zur Heimat oder ähnlichen Unter
künften, die sich vielerorts zum Treffpunkt herabgekommener und ver
brecherischer Elemente entwickelt haben. So treibt eine schlechte Für
sorge den Rechtsbrecher wieder in seine frühere Laufbahn hinein. 

Es ist begreiflich, daß das Versagen der Schutzvereine auf die Haltung 
der Gefangenen ihnen gegenüber nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Sie 
hatte zur Folge, daß gerade die Wertvollen unter den Entlassenen auf die 
Fürsorge oft verzichten und sich lieber auf ihre eigene Kraft verlassen, 
als Gefahr laufen wollen, nach vergeblichem Suchen schließlich eine 
Stellung zu erhalten, in der sie bei schlechtem Lohn und unwürdiger Be
handlung ausgenutzt werden. Die Gefangenen, die Fürsorge in Anspruch 
nehmen, sind gewöhnlich die schlechteren, körperlich und geistig mehr 
oder weniger minderwertigen Elemente der Strafanstaltsbevölkerung. 
Aber auch diese tun es nur zum Teil in dem Bewußtsein ihres eigenen 
Unvermögens und in der Absicht, sich wieder aufhelfen zu lassen. Viele 
von ihnen wissen sich durch scheinheiliges und heuchlerisches Benehmen 
die Fürsorge zu verschaffen, lediglich in der Absicht, auf diese Weise der 
lästigen Polizeiaufsicht aus dem Wege zu gehen oder sich Kleidung, 
Schuhwerk und Arbeitszeug zu verschaffen, die sofort nach der Ent
lassung verschleudert und vertrunken werden. 

Meine Herren! Diese herbe Kritik an unseren Schutzvereinen würde 
vor dem Kriege bei vielen daran beteiligten Personen, die des guten 
Glaubens waren, alles billig von ihnen zu Erwartende für den entlassenen 
Sträfling getan zu haben, auf starken Widerspruch gestoßen sein. 
Erfahrene Strafvollzugsbeamte würden freilich dem Urteil zugestimmt 
haben. Der Strafanstaltspfarrer PHILil'PI945) bezeichnete es als "die 
schlichte, unbezweifelbare Sachlage, daß unter den Nächstbeteiligten 
im Strafvollzuge, unter den Beamten und Gefangenen, das Ur
teil darüber, was die Gefangenenfürsorge wirklich leistet, recht ab
sprechend ist. Der Erfolg der heutigen Fürsorge ist vorn und hinten in 
Fragezeichen zu setzen. Jedenfalls darf die Tatsache als unzweifelhaft 
gelten, daß die heutige Fürsorge vor dem rückflutenden Verbrecherstrom 
nicht mehr ist als ein W eidengestrüpp, an dem sich da und dort ein Er
trinkender rettet. Ein Schutzdamm ist sie nicht. Es besteht, und muß 
bestehen, ein erdrückender Gegensatz zwischen dem, was die Fürsorge 
leisten sollte und dem, was sie wirklich vermag". Auch der Strafanstalts
direktor GROHMANN364), ein früherer Anstaltsgeistlicher, bricht über die 
bisherige Fürsorgetätigkeit den Stab: "Der Gefängnisgeistliche tat seine 
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bleibt den Schutzvereinen oft nichts anderes iibrig, als sich darauf zu 
beschranken, den stellenlosen Entlassenen zunachst durch Gewahrung 
von EB- und Schlafmarken iiber Wasser zu halten und ihn im iibrigen 
sich selbst zu iiberlassen. Da die Mittel der Vereine beschrankt sind, 
kann jedoch nur fiir billige Unterkunft Sorge getragen werden, und diese 
findet der Entlassene in der Herberge zur Heimat oder ahnlichen Unter
kiinften, die sich vielerorts zum Treffpunkt herabgekommener und ver
brecherischer Elemente entwickelt haben. So treibt eine schlechte Fiir
sorge den Rechtsbrecher wieder in seine friihere Laufbahn hinein. 

Es ist begreiflich, daB das Versagen der Schutzvereine auf die Haltung 
der Gefangenen ihnen gegeniiber nicht ohne EinfluB bleiben konnte. Sie 
hatte zur Folge, daB gerade die Wertvollen unter den Entlassenen auf die 
Fiirsorge oft verzichten und sich lieber auf ihre eigene Kraft verlassen, 
als Gefahr laufen wollen, nach vergeblichem Suchen schlieBlich eine 
Stellung zu erhalten, in der sie bei schlechtem Lohn und unwiirdiger Be
handlung ausgenutzt werden. Die Gefangenen, die Fiirsorge in Anspruch 
nehmen, sind gewohnlich die schlechteren, korperlich und geistig mehr 
oder weniger minderwertigen Elemente der Strafanstaltsbevolkerung. 
Aber auch diese tun es nur zum Teil in dem BewuBtsein ihres eigenen 
Unvermogens und in der Absicht, sich wieder aufhelfen zu lassen. Viele 
von ihnen wissen sich durch scheinheiliges und heuchlerisches Benehmen 
die Fiirsorge zu verschaffen, lediglich in der Absicht, auf diese Weise der 
liistigen Polizeiaufsicht aus dem Wege zu gehen oder sich Kleidung, 
Schuhwerk und Arbeitszeug zu verschaffen, die sofort nach der Ent
lassung verschleudert und vertrunken werden. 

Meine Herren! Diese herbe Kritik an unseren Schutzvereinen wiirde 
VOT dem Kriege bei vielen daran beteiligten Personen, die des guten 
Glaubens waren, alles billig von ihnen zu Erwartende fiir den entlassenen 
Striifling getan zu haben, auf starken Widerspruch gestoBen sein. 
Erfahrene Strafvollzugsbeamte wiirden freilich dem Urteil zugestimmt 
haben. Der Strafanstaltspfarrer PHILIl'PI9(5) bezeichnete es als "die 
schlichte, unbezweifelbare Sachlage, daB unter den Nachstbeteiligten 
im Strafvollzuge, unter den Beamten und Gefangenen, das Ur
teil dariiber, was die Gefangenenfiirsorge wirklich leistet, recht ab
sprechend ist. Der Erfolg der heutigen Fiirsorge ist vorn und hinten in 
Fragezeichen zu setzen. Jedenfalls darf die Tatsache als unzweifelhaft 
gelten, daB die heutige Fiirsorge vor dem riickflutenden Verbrecherstrom 
nicht mehr ist als ein Weidengestriipp, an dem sich da und dort ein Er
trinkender rettet. Ein Schutzdamm ist sie nicht. Es besteht, und muB 
bestehen, ein erdriickender Gegensatz zwischen dem, was die Fiirsorge 
leisten sollte und dem, was sie wirklich vermag". Auch der Strafanstalts
direktor GROHMANN364), ein friiherer Anstaltsgeistlicher, bricht iiber die 
bisherige Fiirsorgetatigkeit den Stab: "Der Gefangnisgeistliche tat seine 
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Pflicht, predigte, seelsorgte und, wenn die Strafzeit vorüber war, über
ließ er seinen Pflegling einem gütigen Geschick; denn weiter reichte sein 
Amt nicht. In den Fürsorgeorganisationen tat man auch seine Pflicht, 
bald besser, bald schlechter, und in den Jahresversammlungen hörte man 
immer wieder die Klage: ,die Arbeit ist schwer, Erfolge sind eigentlich 
nicht da' und dazu den Trost: ,Aber die Ewigkeit wird es offenbaren, 
daß wir nicht umsonst gearbeitet haben'." 

G ENNAT3 16) meinte, in dem Bestreben, allen zu helfen, werde zu wenigen 
nachhaltig geholfen; man sollte sich daher auf die Fälle beschränken, 
in denen die Fürsorge menschlichem Ermessen nach überhaupt Zweck 
habe, und in gleicher Weise äußerte sich auch PHILIPPI 945) : "Wenn dit> Ge
fängnisgesellschaft Wirklichkeitspolitik treiben wollte, müßtt> sie sich 
klarmachen, daß sie nur auf eine zahlenmäßig geringe Auslese von 
Fürsorge- und Arbeitswilligen sich beschränken muß. An sie dann alle 
Hilfe wagen, wie die Not verpflichtet!" Sehr bezeichnend sind die 
Gründe, die der Strafanstaltsdirektor MioHAL831') auf einer Versammlung 
des Verbandes der deutschen Schutzvereine für entlassene Gefangene 
gegen die Einrichtung einer Statistik über die Erfolge der Fürsorge
tätigkeit anführte. Er machte geltend, "daß es unter Umständen doch 
nicht unbedenklich sei, sich von jedermann so ganz in die Karten schauen 
zu lassen. Wenn aus einer Statistik mit nackten, nüchternen Zahlen ... 
hervorgeht, in wieviel Fällen ein Erfolg und in wieviel Fällen ein Miß
erfolg eingetreten ist- ob da nicht draußen im Volk, bei denen, die zur 
Beitragsleistung, auch oft zur Mitarbeit gewonnen werden sollen, die 
Meinung vertreten werden wird: wozu denn das alles, es kommt ja nichts 
dabei heraus; das ist ja entsetzlich, wie viele trotz des Aufwandes für sie 
wieder rückfällig werden ! '' 

Nach dem Kriege hat sich mit vielem andern im Strafvollzuge auch 
die Einstellung der Schutzvereine zu ihrer bisherigen Tätigkeit ge
wandelt. Man erkennt nun, daß die mangelnde Zusammenarbeit zwischen 
Fürsorgestellen und Strafvollzugsbeamten, das Fehlen von 'Durchgangs
stationen oder Übergangsheimen für die stellenlosen Entlassenen, vor 
allem aber auch die unterschiedslose Behandlung der zu einem geord
neten Leben Fähigen, der praktisch unverbesserlichen Berufsverbrecher 
und Landstreicher und der mit ihnen zum erheblichen Teil zusammen
fallenden Minderwertigen, die wesentlichen Ursachen für das Scheitern 
der Fürsorgebestrebungen waren. Viele Vereine haben infolge Verlustes 
ihres Vermögens ihre Tätigkeit ganz eingestellt, andere haben die Ar
beitsvermittlung an die öffentlichen Nachweise abgetreten, einzelne je
doch die Fürsorgearbeit auf eine ganz neue Grundlage zu stellen versucht. 
Um nur eine dieser mustergültigen neuen Schöpfungen zu erwähnen, hat 
der um die Gefangenenfürsorge hochverdiente SEYFARTHnss, 1160) Durch
gangsstationen oder Übergangsheime in Harnburg geschaffen- das A 
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Pflicht, predigte, seelsorgte und, wenn die Strafzeit voriiber war, iiber
lieB er seinen Pflegling einem giitigen Geschick; denn weiter reichte sein 
Amt nicht. In den Fiirsorgeorganisationen tat man auch seine Pflicht, 
bald besser, bald schlechter, und in den J ahresversammlungen horte man 
immer wieder die Klage: ,die Arbeit ist schwer, Erfolge sind eigentlich 
nicht da' und dazu den Trost: ,Aber die Ewigkeit wird es offenbaren, 
daB wir nicht umsonst gearbeitet haben'." 

G ENNAT316) meinte, in dem Bestreben, allen zu helfen,werde zu wenigen 
nachhaltig geholfen; man sollte sich daher auf die FaIle beschranken, 
in denen die Fiirsorge menschlichem Ermessen nach iiberhaupt Zweck 
habe, undin gleicher Weise auBerte sich auch PHILIPPI 945): "Wenn dip Ge
fangnisgesellschaft Wirklichkeitspolitik treiben wollte, miiBtp sip sich 
klarmachen, daB sie nur auf eine zahlenmaBig geringe Auslese von 
Fiirsorge- und Arbeitswilligen sich beschranken muB. An sie dann aIle 
Hilfe wagen, wie die Not verpflichtet!" Sehr bezeichnend sind die 
Griinde, die der Strafanstaltsdirektor MiOHAL831') auf einer Versammlung 
des Verbandes der deutschen Schutzvereine fiir entlassene Gefangene 
gegen die Einrichtung einer Statistik iiber die Erfolge der Fiirsorge
tatigkeit anfiihrte. Er machte geltend, "daB es unter Umstandpn doch 
nicht unbedenklich sei, sich von jedermann so ganz in die Karten schauen 
zu lassen. Wenn aus einer Statistik mit nackten, niichternen Zahlen ... 
hervorgeht, in wieviel Fallen ein Erfolg und in wieviel Fallen ein MiB
erfolg eingetreten ist - ob da nicht drauBen im Volk, bei denen, die zur 
Beitragsleistung, auch oft zur Mitarbeit gewonnen werden sollen, die 
Meinung vertreten werden wird: wozu denn das alles, es kommt ja nichts 
dabei hera us; das ist ja entsetzlich, wie viele trotz des Aufwandes fiir sie 
wieder riickfallig werden!" 

Nach dem Kriege hat sich mit vielem andern im Strafvollzuge auch 
die Einstellung der Schutzvereine zu ihrer bisherigen Tatigkeit ge
wandelt. Man erkennt nun, daB die mangelnde Zusammenarbeit. zwischen 
Fiirsorgestellen und Strafvollzugsbeamten, das Fehlen von'Durchgangs
stationen oder t)bergangsheimen fiir die stellenlosen Entlassenen, vor 
allem aber auch die unterschiedslose Behandlung der zu einem geord
neten Leben Fahigen, der praktisch unverbesserlichen Berufsverbrecher 
und Landstreicher und der mit ihnen zum erheblichen Teil zusammen
fallenden Minderwertigen, die wesentlichen Ursachen fiir das Scheitern 
der Fiirsorgebestrebungen waren. Viele Vereine haben infolge Verlustes 
ihres Vermogens ihre Tatigkeit ganz eingestellt, andere haben die Ar
beitsvermittlung an die offentlichen Nachweise abgetreten, einzelne je
doeh die Fiirsorgearbeit auf eine ganz neue Grundlage zu stellen versucht. 
Um nur eine dieser mustergiiltigen neuen Schopfungen zu erwahnen, hat 
der um die Gefangenenfiirsorge hochverdiente SEYFARTH1l58, 1160) Durch
gangsstationen oder t)bergangsheime in Hamburg geschaffen - das A 
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und 0 einer erfolgreichen Entlassenenfürsorge, wie M. SoMMER1189) sie 
mit Recht bezeichnet- in denen vorübergehend erwerbsbeschränkte, 
wohnungs- und stellenlose Entlassene vorläufig versorgt werden können, 
und an anderen Orten beginnt man in gleicher Weise Versäumtes nach
zuholen. "Die Erfahrungen, welche mit dieser Einrichtung gemacht 
sind", berichtet EBELING220) aus Harnburg - "sind teils Enttäuschun
gen, welche keinem Strafanstaltspraktiker erspart bleiben, zum größten 
Teile aber recht gut, so daß für uns eine Bekämpfung der Kriminalität 
ohne solche Übergangsanstalten nicht mehr denkbar ist". Will man sich 
jedoch solche Enttäuschungen möglichst ersparen, so wird man auch 
hierbei gut tun, rechtzeitig dafür Sorge zu tragen, daß diese Einrich
tungen sich einen guten Ruf bewahren, damit sie wirklich auch denen zu
gute kommen, für die sie zunächst geschaffen wurden, für die Sozialisier
baren. Sonst laufen sie Gefahr, wie die von dem Juristen PERTHES für 
den vorübergehend auf Wanderschaft begriffenen Handwerksburschen 
gegründeten Herbergen zur Heimat, oder wie die von BoDELSCHWINGH 
für arbeitsfähige und arbeitswillige zeitweilig Arbeitslose geschaffenen 
Arbeiterkolonien, oder wie die Schutzvereine für entlassene Gefangene 
von gewohnheitsmäßigen, antisozialen und geistig minderwertigen Ele
menten ausgenutzt und diskreditiert zu werden. Nur eine strenge, auf 
gründlicher Erfassung der einzelnen Sträflinge sich gründende Indivi
dualisierung kann verhindern, daß die Wirksamkeit von Einrichtungen 
in Frage gestellt wird, die bei sachverständiger Benutzung unendlich 
viel Gutes schaffen können, und daß Kräfte vergeudet werden, deren der 
vollwertige Entlassene so dringend bedürftig ist. Derartige Einrich
tungen dürfen aber nicht der privaten Wohltätigkeit überlassen bleiben, 
die auf die Dauer nicht für ihre Kosten aufkommen wird. Mit Recht 
bezeichnet FREUDENTHAL288) und GROHMANN364) ihre Schöpfung und 
Unterhaltung als eine vornehme Aufgabe des Staates. 
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und 0 einer erfolgreichen Entlassenenfiirsorge, wie M. SOMMER1189) sie 
mit Recht bezeichnet - in denen voriibergehend erwerbsbeschrankte, 
wohnungs- und stelleniose Entlassene vorlaufig versorgt werden konnen, 
und an anderen Orten beginnt man in gleicher Weise Versaumtes nach
zuholen. "Die Erfahrungen, welche mit dieser Einrichtung gemacht 
sind", berichtet EBELING220) aus Hamburg - "sind teils Enttauschun
gen, welche keinem Strafanstaltspraktiker erspart bleiben, zum groBten 
Teile aber recht gut, so daB fUr uns eine Bekampfung der Kriminalitat 
ohne solche Dbergangsanstalten nicht mehr denkbar ist". Will man sich 
jedoch solche Enttauschungen moglichst ersparen, so wird man auch 
hierbei gut tun, rechtzeitig dafiir Sorge zu tragen, daB diese Einrich
tungen sich einen guten Ruf bewahren, damit sie wirklich auch denen zu
gute kommen, fiir die sie zunachst geschaffen wurden, fiir die Sozialisier
baren. Sonst laufen sie Gefahr, wie die von dem Juristen PERTHES fiir 
den voriibergehend auf Wanderschaft begriffenen Handwerksburschen 
gegriindeten Herbergen zur Heimat, oder wie die von BODELSCHWINGH 
fiir arbeitsfahige und arbeitswillige zeitweilig Arbeitslose geschaffenen 
Arbeiterkolonien, oder wie die Schutzvereine fiir entlassene Gefangene 
von gewohnheitsmaBigen, antisozialen und geistig minderwertigen Ele
menten ausgenutzt und diskreditiert zu werden. Nur eine strenge, auf 
griindlicher Erfassung der einzelnen Straflinge sich griindende Indivi
dualisierung kann verhindern, daB die Wirksamkeit von Einrichtungen 
in Frage gestellt wird, die bei sachverstandiger Benutzung unendlich 
viel Gutes schaffen konnen, und daB Krafte vergeudet werden, deren der 
vollwertige Entlassene so dringend bediirftig ist. Derartige Einrich
tungen diirfen aber nicht der privaten Wohltatigkeit iiberlassen bleiben, 
die auf die Dauer nicht fiir ihre Kosten aufkommen wird. Mit Recht 
bezeichnet FREUDENTHAL288) und GROHMANN364) ihre Schopfung und 
Unterhaltung als eine vornehme Aufgabe des Staates. 
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XXII. Vorlesung. 
Die praktische Auslegung des Begriffs der verminderten Zurechnungsfähigkeit.

Zusammenfassung der "Tatsachen". - Weitere Fragestellungen. - Frühzeitige 
Warnungen vor Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit in das Straf
gesetzbuch. -Die Gefahr ungerechtfertigter Härten, die Gefahr ungerechtfertigter 
Milden. 

Meine Herren! Die Zusammenfassung des ersten Teiles unserer Aus
führungen ergibt folgende "Tatsachen": Im Gegensatz zu früheren Auf
fassungen liegt das Gebiet der verminderten Zurechnungsfähigkeit weniger 
in den relativ seltenen und für den Kriminalisten verhältnismäßig be
deutungslosen krankhaften Prozessen, den erworbenen Veränderungen 
der Persönlichkeit, die wenigstens ideell eine scharfe Scheidung zwischen 
normalen und pathologischen Zuständen gestatten, als vielmehr in den 
unendlich verbreiteten und kriminell sehr bedeutungsvollen abnormen 
Veranlagungen und Charakteren, den pathologischen Variationen der 
Norm, die das eigentliche Zwischengebiet zwischen Gesundheit und Krank
heit darstellen. Auch bei enger Fassung des Begriffes der "krankhaft be
dingten und in hohem Grade verminderten Zurechnungsfähigkeit" lehren 
psychiatrische Untersuchungen von gewohnheitmäßigen Rechtsbrechern 
und Fürsorgezöglingen, daß sie unter ihnen ganz außerordentlich ver
breitet ist; ja, daß der Idealtyp gewisser Verbrecherkategorien, z. B. der 
Hochstapler, gewisser Sexualverbrecher usw., so stark vom seelischen 
Durchschnitt abweicht, daß er nach Ansicht der meisten Psychiater als 
ein Zustand verminderter Zurechnungsfähigkeit bezeichnet werden 
muß. Es liegt aber in ihrem Wesen begründet, daß viele Zustände 
verminderter Zurechnungsfähigkeit weniger sinnfällig in Erscheinung 
treten als solche, die die Zurechnungsfähigkeit aufheben. Nicht nur die 
intellektuellen, sondern besonders die kriminell höchst bedeutsamen 
affektiven Mängel können oft nur in eingehender und ausdrücklich 
darauf gerichteter Untersuchung in ihrem Umfang und ihrer Tragweite 
erkannt werden. Im heutigen richterlichen Verfahren wird daher die 
verminderte Zurechnungsfähigkeit nur in Ausnahmefällen als solche er
kannt. 

Aber auch in den Strafanstalten werden die vermindert Zurechnungs
fähigen vielfach übersehen oder falsch beurteilt. Das gilt vor allem 
wieder von den gemütlich abnormen vermindert Zurechnungsfähigen, die 
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Meine Herren! Die Zusammenfassung des ersten Teiles unserer Aus
fiihrungen ergibt folgende "Tatsachen": 1m Gegensatz zu friiheren Auf
fassungen liegt das Gebiet der verminderten Zurechnungsfahigkeit weniger 
in den relativ seltenen und fUr den Kriminalisten verhaltnismaBig be
deutungslosen krankhaften Prozessen, den erworbenen Veranderungen 
der Personlichkeit, die wenigstens ideell eine scharfe Scheidung zwischen 
normalen und pathologischen Zustanden gestatten, als vielmehr in den 
unendlich verbreiteten und kriminell sehr bedeutungsvollen abnormen 
Veranlagungen und Charakteren, den pathologischen Variationen der 
Norm, die das eigentliche Zwischengebiet zwischen Gesundheit und Krank
heit darstellen. Auch bei enger Fassung des Begriffes der "krankhaft be
dingten und in hohem Grade verminderten Zurechnungsfahigkeit" lehren 
psychiatrische Untersuchungen von gewohnheitmaBigen Rechtsbrechern 
und Fiirsorgezoglingen, daB sie unter ihnen ganz auBerordentlich ver
breitet ist; ja, daB der Idealtyp gewisser Verbrecherkategorien, z. B. del' 
Hochstapler, gewisser Sexualverbrecher usw., so stark yom seelischen 
Durchschnitt abweicht, daB er nach Ansicht der meisten Psychiater als 
ein Zustand verminderter Zurechnungsfahigkeit bezeichnet werden 
muB. Es liegt aber in ihrem Wesen begriindet, daB viele Zustande 
verminderter Zurechnungsfahigkeit weniger sinnfallig in Erscheinung 
treten als solche, die die Zurechnungsfahigkeit aufheben. Nicht nur die 
intellektuellen, sondern besonders die kriminell hochst bedeutsamen 
affektiven Mangel konnen oft nur in eingehender und ausdriicklich 
darauf gerichteter Untersuchung in ihrem Umfang und ihrer Tragweite 
erkannt werden. 1m heutigen richterlichen Verfahren wird daher die 
verminderte Zurechnungsfahigkeit nur in Ausnahmefallen als solche er
kannt. 

Aber auch in den Strafanstalten werden die vermindert Zurechnungs
fahigen vielfach iibersehen oder falsch beurteilt. Das gilt vor allem 
wieder von den gemiitlich abnormen vermindert Zurechnungsfahigen, die 
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der Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung so ungemein häufig die 
größten Schwierigkeiten entgegenstellen, daß sich in den Kreisen ein
sichtiger Strafvollzugsbeamter die Überzeugung Bahn bricht, nahezu 
alle schwereren Disziplinarverstöße seien auf die krankhafte V cr
haltungsweise. vermindert Zurechnungsfähiger zurückzuführen. Die 
Neigung dieser Persönlichkeiten, auf die Reize der Strafanstalt mit einer 
Steigerung ihrer affektiven Mängel und mit sinnfälligen Geistesstörungen 
zu reagieren, führte in zunehmendem Maße dazu, daß die störendsten von 
ihnen durch die Strafvollzugsbeamten in die Minderwertigenabteilungen, 
Irrenadnexe und Irrenanstalten überwiesen werden. Doch auch dieses 
Verfahren gab den Anstoß zu erheblichen Unzuträglichkeiten. Ganz ab
gesehen von den Mißständen, die sich aus der Ansammlung dieser psy
chopathischen Persönlichkeiten ergeben .mußten, erweckte ihre Ver
setzung in eine Anstalt mit größeren Freiheiten, milderer Behandlung 
und besserer Kost bei vielen Gefangenen den Wunsch, der gleichen Be
vorzugung teilhaftig zu werden, und führte, zumal unter den männlichen 
großstädtischen Berufsverbrechern, zu einer Häufung bisher nahezu un
bekannter, bestimmt gearteter "Haftpsychosen". "Heilten" diese Zu
stände wie zumeist in kurzer Zeit, so konnte der Rechtsbrecher nicht 
länger Gegenstand einer Irrenfürsorge sein; er mußte in den Strafvollzug 
zurück oder in die Freiheit entlassen werden. Im Strafvollzug jedoch 
"erkrankte" er alsbald von neuem, in der Freiheit geriet er binnen 
kurzem wieder mit den Gesetzen in Konflikt. Entschloß man sich aber, 
ärztliche Erwägungen hinter die sozialen zurückzustellen und den geistig 
minderwertigen Rechtsbrecher in der Irrenanstalt zurückzuhalten, so 
setzte er einer über längere Zeit sich hinausziehenden Verwahrung der
artige Schwierigkeiten entgegen, daß Maßregeln gegen ihn ergriffen 
werden mußten, die mit den sonstigen Grundsätzen unserer heutigen 
Irrenpflege in einem starken Widerspruche stehen. Der wachsende Zu
strom dieser "irren Verbrecher" in die Irrenanstalten führte schließlich 
dazu, daß die Irrenärzte sich nach Möglichkeit ihrer zu erwehren suchten, 
indem sie ihren Zufluß in die Anstalten erschwerten oder ihren Abfluß 
erleichterten. Daraus mußten sich unhaltbare Zustände entwickeln. 
Kurzum, diese in ihrem seelischen Dauerzustande vermindert zurech
nungsfähigen, vielfach gewohnheitsmäßigen Rechtsbrecher haben der Be
handlung im Strafvollzuge sowohl wie in den Irrenanstalten bislang die 
größten Schwierigkeiten bere~tet. Diese in der Literatur viel besprochene 
Gruppe der "irren Verbrecher" macht zwar nur einen kleinen Prozent
teil der vermindert zurechnungsfähigen Insassen der Strafanstalten aus. 
Doch auch an den übrigen prallte der Strafvollzug wirkungslos ab; sie 
verfielen immer von neuem widerstandslos dem Verbrechen, zumal eine 
sachgemäße Fürsorge für sie bisher kaum bestand. Es soll zwar zuge
geben werden, daß sich nach dem Kriege die Verhältnisse gebessert 
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der Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung so ungemein haufig die 
groBten Schwierigkeiten entgegenstellen, daB sich in den Kreisen ein
sichtiger Strafvollzugsbeamter die Uberzeugung Bahn bricht, nahezu 
alle schwereren DisziplinarverstoBe seien auf die krankhafte V cr
haltungsweise. vermindert Zurechnungsfahiger zuriickzufiihren. Die 
Neigung dieser Personlichkeiten, auf die Reize der Strafanstalt mit einer 
Steigerung ihrer affektiven Mangel und mit sinnfiilligen Geistesstorungen 
zu reagieren, fiihrte in zunehmendem MaBe dazu, daB die storendsten von 
ihnen durch die Strafvollzugsbeamten in die Minderwertigenabteilungen, 
Irrenadnexe und Irrenanstalten iiberwiesen werden. Doch auch dieses 
Verfahren gab den AnstoB zu erheblichen Unzutraglichkeiten. Ganz ab
gesehen von den MiBstanden, die sich aus der Ansammlung dieser psy
chopathischen Personlichkeiten ergeben .muBten, erweckte ihre Vcr
setzung in eine Anstalt mit groBeren Freiheiten, milderer Behandlung 
und besserer Kost bei vielen Gefangenen den Wunsch, der gleichen Be
vorzugung teilhaftig zu werden, und fiihrte, zumal unter den mannlichen 
groBstadtischen Berufsverbrechern, zu einer Haufung bisher nahezu un
bekannter, bestimmt gearteter "Haftpsychosen". "Heilten" diese Zu
stande wie zumeist in kurzer Zeit, so konnte der Rechtsbrecher nicht 
Hinger Gegenstand einer Irrenfiirsorge sein; er muBte in den Strafvollzug 
zuriick oder in die Freiheit entlassen werden. 1m Strafvollzug jedoch 
"erkrankte" er alsbald von neuem, in der Freiheit geriet er binnen 
kurzem wieder mit den Gesetzen in Konflikt. EntschloB man sich aber, 
arztliche Erwagungen hinter die sozialen zuriickzustellen und den geistig 
minderwertigen Rechtsbrecher in der Irrenanstalt zurfickzuhalten, so 
setzte er einer fiber langere Zeit sich hinausziehenden Verwahrung der
artige Schwierigkeiten entgegen, daB MaBregeln gegen ihn ergriffen 
werden muBten, die mit den sonstigen Grundsatzen unserer heutigen 
Irrenpflege in einem starken Widerspruche stehen. Der wachsende Zu
strom dieser "irren Verbrecher" in die Irrenanstalten fiihrte schlieBlich 
dazu, daB die Irrenarzte sich nach Moglichkeit ihrer zu erwehren such ten, 
indem sie ihren ZufluB in die Anstalten erschwerten oder ihren AbfluB 
erleichterten. Daraus muBten sich unhaltbare Zustande entwickeln. 
Kurzum, diese in ihrem seelischen Dauerzustande vermindert zurech
nungsfiihigen, vielfach gewohnheitsmaBigen Rechtsbrecher haben der Be
handlung im Strafvollzuge sowohl wie in den Irrenanstalten bislang die 
groBten Schwierigkeiten bere~tet. Diese in der Literatur viel besprochene 
Gruppe der "irren Verbrecher" macht zwar nur einen kleinen Prozent
teil der vermindert zurechnungsfahigen Insassen der Strafanstalten aus. 
Doch auch an den fibrigen prallte der Strafvollzug wirkungslos ab; sie 
verfielen immer von neuem widerstandslos dem Verbrechen, zumal eine 
sachgemaBe Fiirsorge fiir sie bisher kaum bestand. Es soIl zwar zuge
geben werden, daB sich nach dem Kriege die Verhaltnisse gebessert 
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haben mögen; die Milderungen im Strafvollzuge, ein wachsendes Ver
ständnis für die Genese und das Wesen der Haftpsychosen werden die 
Anpassung vieler Minderwertiger in den geordneten Strafvollzug er
leichtert haben. Im wesentlichen ist aber das Problem das gleiche ge
blieben, denn eine "individualisierende Behandlung" dieser Personen 
hat sich bisher als unmöglich erwiesen, und auch der Strafvollzug in 
Stufen wird die Schwierigkeiten nicht zu beheben vermögen. 

Ein neues Strafgesetz sucht diese Mängel künftig zu verhüten. Die 
geringere Schuld des vermindert Zurechnungsfähigen soll milder be
straft werden; die Besonderheit seines Geisteszustandes in einer indi
viduellen Behandlung im Strafvollzuge Berücksichtigung finden; nach 
Strafende soll der gemeinlästige und der gemeingefährliche vermindert 
Zurechnungsfähige unter Schutzaufsicht gestellt oder verwahrt werden. 

So einleuchtend diese Bestimmungen zunächst erscheinen, sie werden 
nur dann Bedeutung erlangen, wenn sie als praktisch durchführbar er
kannt werden und nicht den Anstoß geben zur Entstehung neuer Miß
stände. Wir werden uns daher zu fragen haben: 

1. Besteht die Gefahr einer mißbräuchlichen Anwendung der Be
stimmungen über verminderte Zurechnungsfähigkeit 1 

2. Ist es möglich, das richterliche Ermittlungsverfahren so umzu
gestalten, daß die Erkennung und Berücksichtigung der vermindert Zu
rechnungsfähigen einigermaßen gewährleistet werden können 1 

3. Inwieweit wird die in den Entwürfen vorausgesehene Berück
sichtigung des vermindert zurechnungsfähigen Gefangenen im gewöhn
lichen Strafvollzuge, in besonderen Abteilungen und Anstalten möglich 
sein1 

4. Weiche Aussichten haben die Bestimmungen über Sicherungs
maßregeln gegen die für die Allgemeinheit lästigen und gefährlichen 
vermindert Zurechnungsfähigen nach StrafverbüBung 1 

Meine Herren! Wenn wir uns zunächst der Frage der mißbräuchlichen 
Anwendung der neuen Bestimmung zuwenden, so dürfen wir voraus
setzen: Je schärfer und klarer ein Begriff ist, je weniger er der subjek
tiven Auslegung ausgesetzt ist, um so weniger besteht die Gefahr seiner 
mißbräuchlichen Anwendung im Strafrecht. Dehnbare, unklare, ver
schwommene Begriffe hingegen, deren Auslegung vom subjektiven Er
messen des Sachverständigen und Richters stark abhängig sind, be
deuten eine Gefahr für die Rechtsprechung. Ein solcher "kautschuk
artiger" Begriff16 4) ist die verminderte Zurechnungsfähigkeit. Wir haben 
zwar gesehen, daß bei den verschwimmenden Grenzen zwischen Gesund
heit und Krankheit, zumal auf dem Gebiete der Variationen, auch 
zwischen den Zurechnungsfähigkeit und den Unzurechnungsfähigkeit be
dingenden Zuständen keine scharfen Grenzen bestehen können, und es in 
manchen Fällen auf die individuelle Auffassung des Beurteilenden hin: 
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haben mogen; die Milderungen im Strafvollzuge, ein wachsendes Ver
standnis fiir die Genese und das Wesen der Haftpsychosen werden die 
Anpassung vieler Minderwertiger in den geordneten Strafvollzug er
leichtert haben. 1m wesentlichen ist aber das Problem das gleiche ge
blieben, denn eine "individualisierende Behandlung" dieser Personen 
hat sich bisher als unmoglich erwiesen, und auch der Strafvollzug in 
Stufen wird die Schwierigkeiten nicht zu beheben vermogen. 

Ein neues Strafgesetz sucht diese Mangel kiinftig zu verhiiten. Die 
geringere Schuld des vermindert Zurechnungsfahigen solI milder be
straft werden; die Besonderheit seines Geisteszustandes in einer indi
viduellen Behandlung im Strafvollzuge Beriicksichtigung finden; nach 
Strafende solI der gemeinlastige und der gemeingefahrliche vermindert 
Zurechnungsfahige unter Schutzaufsicht gestellt oder verwahrt werden. 

So einleuchtend diese Bestimmungen zunachst erscheinen, sie werden 
nur dann Bedeutung erlangen, wenn sie als praktisch durchfuhrbar er
kannt werden und nicht den AnstoB geben zur Entstehung neuer MiB
stande. Wir werden uns daher zu fragen haben: 

1. Besteht die Gefahr einer miBbrauchlichen Anwendung der Be
stimmungen iiber verminderte Zurechnungsfahigkeit 1 

2. 1st es moglich, das richterliche Ermittlungsverfahren so umzu
gestalten, daB die Erkennung und Beriicksichtigung der vermindert Zu
rechnungsfahigen einigermaBen gewahrleistet werden konnen 1 

3. Inwieweit wird die in den Entwiirfen vorausgesehene Beriick
sichtigung des vermindert zurechnungsfahigen Gefangenen im gewohn
lichen Strafvollzuge, in besonderen Abteilungen und Anstalten moglich 
sein1 

4. Welche Aussichten haben die Bestimmungen iiber Sicherungs
maBregeln gegen die fiir die Allgemeinheit lastigen und gefahrlichen 
vermindert Zurechnungsfahigen nach StrafverbiiBung 1 

Meine Herren! Wenn wir uns zunachst der Frage der mifJbriiuchlichen 
Anwendung der neuen Bestimmung zuwenden, so diirfen wir voraus
setzen: Je scharfer und klarer ein Begriff ist, je weniger er der subjek
tiven Auslegung ausgesetzt ist, um so weniger besteht die Gefahr seiner 
miBbrauchlichen Anwendung im Strafrecht. Dehnbare, unkiare, ver
schwommene Begriffe hingegen, deren Auslegung yom subjektiven Er
messen des Sachverstandigen und Richters stark abhangig sind, be
deuten eine Gefahr fiir die Rechtsprechung. Ein solcher "kautschuk
artiger" Begriff164) ist die verminderte Zurechnungsfahigkeit. Wir haben 
zwar gesehen, daB bei den verschwimmenden Grenzen zwischen Gesund
heit und Krankheit, zumal auf dem Gebiete der Variationen, auch 
zwischen den Zurechnungsfahigkeit und den Unzurechnungsfahigkeit be
dingenden Zustanden keine scharfen Grenzen bestehen konnen, und es in 
manchen Fallen auf die individuelle Auffassung des Beurteilenden hin: 
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ausläuft, wo der Trennstrich praktisch gezogen wird. Aber man wird 
nicht bestreiten können, daß es auf alle Fälle einfacher ist, die Grenze 
zwischen Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit zu ziehen, 
als die doppelte Grenze zwischen Zurechnungsfähigkeit und vermin
derter Zurechnungsfähigkeit einerseits und verminderter Zurechnungs
fähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit andererseits, da doch der Ab
stand zwischen den einzelnen Gliedern einer fortlaufenden Reihe ein ge
ringerer ist als zwischen ihrem ersten und letzten Gliede. Wenn daher 
namhafte Ärzte und Juristen von jeher vor einer ausdrücklichen Berück
sichtigung der vermindert Zurechnungsfähigen im Strafgesetzbuch ge
warnt haben, so ist das bei der großen Rolle, die das subjektive Ermessen 
bei der Grenzbestimmung der drei Grade der Zurechnungsfähigkeit 
spielen muß, wohl begründet. 

In der Tat, solange überhaupt die Frage der verminderten Zurech
nungsfähigkeit aufgeworfen wurde, ist der Befürchtung Ausdruck ge
geben worden, daß einerseits Zurechnungsfähige, andererseits aber auch 
Unzurechnungsfähige als vermindert Zurechnungsfähige behandelt wer
den könnten. Schon in der Sitzung des preußischen Staatsrates im 
Jahre 1845 wurde eine besondere Bestimmung über Rechtsbrecher, deren 
freier Vernunftgebrauch "zwar nicht ganz aufgehoben, aber wesentlich 
vermindert war", abgelehnt, da sie "auf der einen Seite zu sehr milrlen 
Entscheidungen, aber auf der anderen Seite zu großen Härten" führen 
werde. Die gleichen Bedenken wurden auch später (1851) in den Aus
schüssen der Kammer hervorgehoben und sind .seither nie mehr ver-
stummt260). , 

Es fragt sich: Gelten diese Bedenken noch? Zunächst: Ist zu be
fürchten, daß nach Einführung besonderer Bestimmungen über ver
mindert Zurechnungsfähige Personen, die gegenwärtig als unzurech
nungsfähig gelten, als zurechnungsfähig mit gemilderter Schuld bestraft 
werden? 

Der Sachverständige pflegt gegenwärtig, wo das Strafgesetz nur das 
starre Entweder-Oder kennt, kein Mittel unversucht lassen, über den 
Geisteszustand des Beschuldigten ins klare zu kommen. Kann er es 
nicht durch eigene Untersuchung, so weist er ihn zur Beobachtung in 
eine Irrenanstalt ein. Ob in Zukunft, besonders wo der einzelne Gerichts
arzt mit Gutachten weit mehr überhäuft sein wird als jetzt, mit der 
gleichen Sorgfalt und Gründlichkeit vorgegangen werden wird? Seitdem 
die Frage der Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit in das 
Strafgesetzbuch zur Beratung steht, hat es nicht an Stimmen gefehlt, 
die ernste Zweifel in dieser Richtung äußern. Schon JOHN 505") hatte 
in seinem Entwurf von 1868 auf die Gefahr hingewiesen, "rlaß Richter 
und Ärzte den Begriff der verminderten Zurechnungsfähigkeit als einen 
bequemen Ausweg benutzen werden, um die Schwierigkeiten des Be-
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auslauft, wo der Trennstrich praktisch gezogen wird. Aber man wird 
nicht bestreiten ki:innen, daB e8 auf alle Falle einfacher ist, die Grenze 
zwischen Zurechnungsfahigkeit und Unzurechnungsfahigkeit zu ziehen, 
als die doppelte Grenze zwischen Zurechnungsfahigkeit und vermin
derter Zurechnungsfahigkeit einerseits und verminderter Zurechnungs
fahigkeit und Unzurechnungsfahigkeit andererseits, da doch der Ab
stand zwischen den einzelnen Gliedern einer fortlaufenden Reihe ein ge
ringerer ist als zwischen ihrem ersten und letzten Gliede. Wenn daher 
namhafte Arzte und Juristen von jeher vor einer ausdriicklichen Beriick
sichtigung der vermindert Zurechnungsfahigen im Strafgesetzbuch ge
warnt haben, so ist das bei der groBen Rolle, die das subjektive Ermessen 
bei der Grenzbestimmung der drei Grade der Zurechnungsfahigkeit 
spielen muB, wohl begriindet. 

In der Tat, solange iiberhaupt die Frage der verminderten Zurech
nungsfahigkeit aufgeworfen wurde, ist der Befiirchtung Ausdruck ge
geben worden, daB einerseits Zurechnungsfahige, andererseits aber auch 
Unzurechnungsfahige als vermindert Zurechnungsfahige behandelt wer
den ki:innten. Schon in der Sitzung des preuBischen Staatsrates im 
Jahre 1845 wurde eine besondere Bestimmung iiber Rechtsbrecher, deren 
freier Vernunftgebrauch "zwar nicht ganz aufgehoben, aber wesentlich 
vermindert war", abgelehnt, da sie "auf der einen Seite zu sehr milnen 
Entscheidungen, aber auf der anderen Seite zu groBen Harten" fiihren 
werde. Die gleichen Bedenken wurden auch spater (1851) in den Aus
schiissen der Kammer hervorgehoben und sind .seither nie mehr ver-
stummt260). ' 

Es fragt sich: Gelten diese Bedenken noch? Zunachst: 1st zu be
fiirchten, daB nach Einfiihrung besonderer Bestimmungen iiber ver
mindert Zurechnungsfahige Personen, die gegenwartig als unzurech
nungsfahig gelten, als zurechnungsfahig mit gemilderter Schuld bestraft 
werden? 

Der Sachverstiindige pflegt gegenwartig, wo das Strafgesetz nur das 
starre Entweder-Oder kennt, kein Mittel unversucht lassen, iiber den 
Geisteszustand des Beschuldigten ins klare zu kommen. Kann er es 
nicht durch eigene Untersuchung, so weist er ihn zur Beobachtung in 
eine Irrenanstalt ein. Ob in Zukunft, besonders wo der einzelne Gerichts
arzt mit Gutachten weit mehr iiberhauft sein wird als jetzt, mit der 
gleichen Sorgfalt und Griindlichkeit vorgegangen werden wird? Seitdem 
die Frage der Einfiihrung der verminderten Zurechnungsfahigkeit in das 
Strafgesetzbuch zur Beratung steht, hat es nicht an Stimmen gefehlt, 
die ernste Zweifel in dieser Richtung auBern. Schon JOHN 505a) hatte 
in seinem Entwurf von 1868 auf die Gefahr hingewiesen, "naB Richter 
und Arzte den Begriff der verminderten Zurechnungsfahigkeit als einen 
bequemen Ausweg benutzen werden, urn die Schwierigkeiten des Be-
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weises zu umgehen; die geringeren Straffolgen würden nicht verfehlen, 
die Folge zu haben, daß man die verminderte Zurechnungsfähigkeit 
und somit die geringere Strafbarkeit auf Grund einer solchen Beweis
führung für konstatiert erachten wird, die man zur Konstatierung der 
vollen Zurechnungsfähigkeit für nicht ausreichend halten würde. Das 
Strafrecht aber müsse mit dem größten Mißtrauen solche Bestimmungen 
ansehen, welche geeignet sind, die volle Verantwortlichkeit ihres Spruches, 
sei es den Richtern, sei es den Geschworenen, sei es den Gerichtsärzten 
zu erleichtern". Ähnlich äußerte sich fast 40 Jahre später dE>r Jurist 
ScHNEEBERGER1091) auf der internationalen Versammlung der I. K. V. 
in Harnburg: "DiP Aussicht, in zweifelhaften Fällen einen so
genannten Minderwertigen mit einer milderen Strafe davonkommen zu 
lassen, beeinflußt den Durchschnittsrichter, den Durchschnittssachver
ständigen ... ich kann Sie versichern, daß nichts gerechtfertigter ist als 
die Besorgnis, daß die Möglichkeit einer milden Bestrafung des Minder
wertigen die Gründlichkeit der Erforschung des Geisteszustandes des 
Angeklagten gefährden könnte." 

Mit besonderem Nachdruck haben aber die Psychiater auf die Ge
fahr hingewiesen. Die Befürchtung WESTPHALs1330), "daß die schwerer 
zu beurteilenden, wenngleich ganz entschiedenen Fälle geistiger 
Störung von Nichtsachverständigen mit in diese Kategorie - der 
vermindert Zurechnungsfähigen - gerechnet werden könnten", die 
Bedenken NASSEs910), daß der Begriff der verminderten Zurechnungs
fähigkeit "einen dankbaren Ausweg für Anmaßung und Un·wissenheit" 
bieten werde, daß "der Wissenschaftlichkeit Abbruch geschehe und 
unsere Strafanstalten sich weit mehr mit wirklich Geisteskranken 
füllen werden, als es heute schon der Fall ist", tauchten in den Dis
kussionen der Psychiater immer wieder auf. MENDEL8°2• 80a, 8°5), der 
sich NASSEs Ansicht wörtlich zu eigen macht, sieht in der Anerkennung 
einer verminderten Zurechnungsfähigkeit eine Gefahr, "daß wirklich 
Geisteskranke in Fällen, wo die Diagnose sich nicht ganz scharf stellen 
läßt, für vermindert zurechnungsfähig erklärt und somit gestraft wer
den". SANDER1066) betont, "daß Sachverständige in Fällen, wo sie den 
geistigen Zustand nicht recht erkennen, oder dem Richter nicht recht 
klarlegen könnten, sich nach einer verminderten Zurechnungsfähigkeit 
sehnten ... Ärzte und Richter sehen eben nur eine Notbrücke in der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit und hoffen, damit Schwierigkeiten 
auszuweichen". In seinem Buche "Geistig Minderwertige oder Geistes
kranke" beantwortet WERNER1325) die gleiche Frage mit dem gleichen 
Ergebnis: "Zunächst wird der ärztliche Sachverständige im allgemeinen 
viel leichter als bisher geneigt sein, in solchen zweifelhaften Fällen 
auf eine Beobachtung des Angeklagten in einer Irrenanstalt zu ver
zichten und sich sofort in foro zu einem bestimmten Urteil zu 
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weises zu umgehen; die geringeren Straffolgen wiirden nicht verfehlen, 
die Folge zu haben, daB man die verminderte Zurechnungsfahigkeit 
und somit die geringere Strafbarkeit auf Grund einer solchen Beweis
fUhrung fUr konstatiert erachten wird, die man zur Konstatierung der 
vollen Zurechnungsfahigkeit fiir nicht ausreichend halten wiirde. Das 
Strafrecht aber miisse mit dem groBten MiBtrauen solche Bestimmungen 
ansehen, welche geeignet sind, die volle Verantwortlichkeit ihres Spruches, 
sei es den Richtern, sei es den Geschworenen, sei es den Gerichtsarzten 
zu erleichtern". Ahnlich au Berte sich fast 40 Jahre spater dE'r Jurist 
SCHNEEBERGER1091 ) auf der intE'rnationalen Versammlung der 1. K. V. 
in Hamburg: "Die Aussicht, in zweifelhaften Fallen einen so
genannten Minderwertigcn mit einer milderen Strafe davonkommen zu 
lassen, beeinfluBt den Durchschnittsrichter, den Durchschnittssachver
standigen ... ich kann Sie versichern, daB nichts gerechtfertigter ist als 
die Besorgnis, daB die Moglichkeit einer milden Bestrafung des Minder
wertigen die Griindlichkeit del' Erforschung des Geisteszustandes des 
Angeklagten gefahrden konnte." 

Mit besonderem Nachdruck haben aber die P8ychiater auf die Ge
fahr hingewiesen. Die Befiirehtung WESTPHALS1330), "daB die schwerer 
zu beurteilenden, wenngleich ganz entschiedenen Falle geistiger 
Storung von Nichtsachverstandigen mit in diese Kategorie - der 
vermindert Zurechnungsfahigen - gerechnet werden konnten", die 
Bedenken NASSES910), daB der Begriff der verminderten Zurechnungs
fahigkeit "einen dankbaren Ausweg fUr AnmaBung und Unwissenheit" 
bieten werde, daB "der Wissenschaftlichkeit Abbruch geschehe und 
unsere Strafanstalten sich weit mehr mit wirklich Geisteskranken 
fUllen werden, als es heute schon der Fall ist", tauchten in den Dis
kussionen der Psychiater immer wieder auf. MENDEL802, 803, 805), der 
sich NASSES Ansicht wortlich zu eigen macht, sieht in der Anerkennung 
einer verminderten Zurechnungsfiihigkeit eine Gefahr, "daB wirklich 
Geisteskranke in Fallen, wo die Diagnose sich nicht ganz scharf stellen 
laBt, fUr vermindert zurechnungsfahig erklart und somit gestraft wer
den". SANDER1066) betont, "daB Sachverstandige in Fallen, wo sie den 
geistigen Zustand nicht recht erkennen, oder dem Richter nicht recht 
klarlegen konnten, sich nach einer verminderten Zurechnungsfahigkeit 
sehnten ... Arzte und Richter sehen eben nur eine Notbriicke in der 
verminderten Zurechnungsfahigkeit und hoffen, damit Schwierigkeiten 
auszuweichen". In seinem Buche "Geistig Minderwertige oder Geistes
kranke" beantwortet WERNER1325) die gleiche Frage mit dem gleichen 
Ergebnis: "Zunachst wird der arztliche Sachverstandige im allgemeinen 
viel leichter als bisher geneigt sein, in solchen zweifelhaften Fallen 
auf eine Beobachtung des Angeklagten in einer Irrenanstalt zu ver
zichten und sich sofort in foro zu einem bestimmten Urteil zu 
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entschließen. Sein Verantwortlichkeitsgefühl war bei den bisherigen 
Strafgesetzbestimmungen in solchen Fällen sehr stark, da ihm beim 
Abwägen seines Urteils stets die außerordentlich differenten Folge
erscheinungen derselben vor Augen schwebten: eventuelle schwere Be
strafung oder gänzliche Straffreiheit des Angeklagten. In Zukunft wird 
ihm dagegen als Mittelweg der Begriff der "verminderten Zurechnungs
fähigkeit" offenstehen. Entschließt sich somit der Sachverständige 
einerseits in Zukunft leichter zu einem sofortigen endgültigen Gutachten, 
so müssen bei einem Verzicht auf die Vorzüge der sonst üblichen An
staltsbehandlung andererseits Fehlgriffe häufiger werden, weil in der 
Mehrzahl der Fälle in foro der ganze Umfang der geistigen Unzuläng
lichkeit bei solchen "Entarteten" selten gewürdigt werden kann". Zu
letzt hat auch noch ADOLF HoPPE473) dem gleichen Gedanken Ausdruck 
verliehen. 

Kurz gesagt: seitdem der Streit um die Einführung der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit in das Strafrecht geführt wird, werden von juri
stischer wie ,von medizinischer Seite Befürchtungen geäußert, die aus
drückliche Berücksichtigung einer verminderten Zurechnungsfähigkeit 
werde die Verantwortlichkeit der Sachverständigen verringern und sie 
zu Oberflächlichkeit und Unwissenschaftlichkeit verleiten. Ich habe die 
Überzeugung, daß diese Befürchtungen berechtigt sind. Ein Kranker, 
dessen Zurechnungsfähigkeit mit gutem Grunde angezweifelt wird, wird 
-aus den bereits erwähnten Gründen- nach geltendem Recht als Un
zurechnungsfähiger behandelt. Künftig wird die Annahme verminderter 
Zurechnungsfähigkeit einen bequemen Mittelweg zwischen schwerer 
Strafe und Freispruch eröffnen. 

Gewiß wird man den Einwand erheben können, daß dieser Gefahr 
durch gründlichere Vorbildung und Arbeitsentlastung der Gerichtsärzte 
entgegengetreten werden könne. Ich will das einmal zugeben. Allein 
auch der wissenschaftlich gründliche und gewissenhafte Sachverständige, 
ja vielleicht gerade dieser, wird den Kreis der Unzurechnungsfähigkeit 
enger fassen müssen, als er es jetzt tut, und zwar aus folgenden Gründen: 

Einen Paralytiker, der im neurasthenischen Vorstadium seines 
Leidens, einen Schizophrenen, der nach Ablauf der stürmisclien Er
krankung im Zustande erworbener psychischer Schwäche einen Rechts
bruch begeht, wird nach dem geltenden Recht jeder Psychiater für un
zurechnungsfähig erklären. Trotzdem alle sinnfälligen Zeichen einer 
Geisteskrankheit fehlen und sich die Kranken äußerlich geordnet und 
unauffällig benehmen können, wird sich auch der Richter, unter Be
rücksichtigung der durch die organische Erkrankung bewirkten tief
greifenden Veränderung der .Persönlichkeit des Täters, dem ärztlichen 
Gutachten anschließen. Beide Kranke können dabei imstande sein, ihre 
Angelegenheiten recht wohl zu besorgen, so daß eine etwaige Frage nach 
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entschlieBen. Sein Verantwortlichkeitsgefiihl war bei den bisherigen 
Strafgesetzbestimmungen in solchen Fallen sehr stark, da ihm beim 
Abwagen seines Urteils stets die auBerordentlich differenten Folge
erscheinungen derselben vor Augen schwebten: eventuelle schwere Be
strafung oder ganzliche Straffreiheit des Angeklagten. In Zukunft wird 
ihm dagegen als Mittelweg der Begriff der "verminderten Zurechnungs
fahigkeit" offenstehen. EntschlieBt sich somit der Sachverstandige 
einerseits in Zukunft leichter zu einem sofortigen endgiiltigen Gutachten, 
so miissen bei einem Verzicht auf die Vorziige der sonst iiblichen An
staltsbehandlung andererseits Fehlgriffe haufiger werden, weil in der 
Mehrzahl der FaIle in foro der ganze Umfang der geistigen Unzulang
lichkeit bei solchen "Entarteten" selten gewiirdigt werden kann". Zu
letzt hat auch noch ADOLF HOPPE(73) dem gleichen Gedanken Ausdruck 
verliehen. 

Kurz gesagt: seitdem der Streit um die Einfiihrung der verminderten 
Zurechnungsfahigkeit in das Strafrecht gefiihrt wird, werden von juri
stischer wie yon medizinischer Seite Befiirchtungen geauBert, die aus
driickliche Beriicksichtigung einer verminderten Zurechnungsfahigkeit 
werde die Verantwortlichkeit der Sachverstandigen verringern und sie 
zu Oberflachlichkeit und Unwissenschaftlichkeit verleiten. lch habe die 
Uberzeugung, daB diese Befiirchtungen berechtigt sind. Ein Kranker, 
dessen Zurechnungsfiihigkeit mit gutem Grunde angezweifelt wird, wird 
- aus den bereits erwahnten Griinden - nach geltendem Recht als Un
zurechnungsfahiger behandelt. Kiinftig wird die Annahme verminderter 
Zurechnungsfahigkeit einen bequemen Mittelweg zwischen schwerer 
Strafe und Freispruch eroffnen. 

GewiB wird man den Einwand erheben konnen, daB dieser Gefahr 
durch griindlichere Vorbildung und Arbeitsentlastung der Gerichtsarzte 
entgegengetreten werden kOnne. lch will das einmal zugeben. Allein 
auch der wissenschaftlich grundliche und gewissenhafte Sachverstandige, 
ja vielleicht gerade dieser, wird den Kreis der Unzurechnungsfahigkeit 
enger fassen mussen, als er es jetzt tut, und zwar aus folgenden Grunden: 

Einen Paralytiker, der im neurasthenischen Vorstadium seines 
Leidens, einen Schizophrenen, der nach Ablauf der sturmisclien Er
krankung im Zustande erworbener psychischer Schwache einen Rechts
bruch begeht, wird nach dem geltenden Recht jeder Psychiater fiir un
zurechnungsfahig erklaren. Trotzdem aIle sinnfalligen Zeichen einer 
Geisteskrankheit fehlen und sich die Kranken auBerlich geordnet und 
unauffallig benehmen konnen, wird sich auch der Richter, unter Be
riicksichtigung der durch die organische Erkrankung bewirkten tief
greifenden Veranderung der ,Personlichkeit des Taters, dem arztlichen 
Gutachten anschlieBen. Beide Kranke konnen dabei imstande sein, ihre 
Angelegenheiten recht wohl zu besorgen, so daB eine etwaige Frage nach 
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der Entmündigungsreife abzulehnen wäre. Es kann daher keine Rede 
davon sein, daß ihre normale Bestimmbarkeit durch Motive ganz aus
geschlossen sei. Ja, auch bei vielen "verblödeten" Insassen der Irren
anstalten bestehen noch Reste dieser "normalen Bestimmbarkeit", ohne 
die ja die Aufrechthaltung einer Hausordnung und die Anleitung der 
Kranken zu geregelter Arbeit durch Gewährung und Entziehung kleiner 
Vergünstigungen unmöglich wäre. Diese Kranken, die trotz bestehender 
Sinnestäuschungen, Wahnideen und Verschrobenheiten noch über eine 
, ,disziplinäre Zurechnungsfähigkeit' 'verfügen,-wie KRAEPELIN59 3) diesen 
"Rest normaler Bestimmbarkeit" einmal nannte - können streng ge
nommen nicht als völlig unzurechnungsfähig bezeichnet werden. Ja, 
wir erklären auch abnorm Veranlagte, etwa einen pathologischen 
Schwindler für einen Betrug, einen Imbezillen für eine Unterschlagung 
für nicht verantwortlich, obschon wir überzeugt sind, daß er gewisse 
Hemmungen gegen den verbrecherischen Antrieb hätte einschalten 
können. FRANK2 8 2) sagt daher zutreffend, die Praxis habe sich dahin ge
staltet, "daß der Irrenarzt in seinen Gutachten sc~on die geringfügigen 
positiven Werte gleich Null setzt und damit der Unzurechnungsfähigkeit 
zuweist". Entscheidend für unser Urteil ist eben die Tatsache, daß die 
normalen Hemmungen im Vergleich zu den krankhaften Antrieben un
wesentlich sind, daß ~ wenn der Ausdruck erlaubt ist - der Rest von 
Zurechnungsfähigkeit bedeutungslos ist gegenüber der weit überwiegen
den Unzurechnungsfähigkeit. Sofern der Psychiater demnach gegen
wärtig zu dem Ergebnis kommt, daß die Freiheit der Willensbestimmung 
in hohem Grade beeinträchtigt sei, spricht er sich für Unzurechnungs
fähigkeit aus. Ich stimme demnach FRANK bei, wenn er meint, daß sich 
dieses Verhältnis, wenn die Entwürfe Gesetze werden, verschieben müsse. 
Künftig wird mancher gewissenhafte Sachverständige in Fällen, in denen 
er nicht von dem absoluten Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit überzeugt 
ist, "in hohem Grade verminderte Zurechnungsfähigkeit" anzunehmen 
geneigt sein. Die notwendige Folge davon muß sein, daß Personen be
straft werden, die nach geltendem Recht als unzurechnungsfähig_ frei
gesprochen werden. Gleicher Ansicht sind u. a. auch WERNER1325) und 
besonders STRASSMANN436) : "Es ist gar nicht möglich, mit irgendwelcher 
Sicherheit zu unterscheiden zwischen dem Ausschluß und der hoch
gradigen Beeinträchtigung der freien Willensbestimmung. Bei der 
Dehnbarkeit und Deutbarkeit des Begriffes, für den es an jeder klaren 
Definition fehlt, ist es reine Willkür, ob man einen Verlust oder eine 
hochgradige Verminderung annehmen will. Wenn aber das Gesetz 
auch eine solche hochgradige Verminderung anerkannt hat, so wird diese 
B~stimmung auch Anwendung finden, und sie kann nur angewandt 
werden bei Personen, die wir bisher als geisteskrank angesehen haben." 
STRASSMANN meint daher, die praktische Folge der Einführung der ver-
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der Entmundigungsreife abzulehnen ware. Es kann daher keine Rede 
davon sein, daB ihre normale Bestimmbarkeit durch Motive ganz aus
geschlossen sei. Ja, auch bei vielen "verb16deten" Insassen der lrren
anstalten bestehen noch Reste dieser "normalen Bestimmbarkeit", ohne 
die ja die Aufrechthaltung einer Hausordnung und die Anieitung der 
Kranken zu geregeiter Arbeit durch Gewahrung und Entziehung kleiner 
Vergunstigungen unmoglich ware. Diese Kranken, die trotz bestehender 
Sinnestauschungen, Wahnideen und Verschrobenheiten noch uber eine 
"disziplinare Z urechnungsfahigkeit' 'verfugen,-wie KRAEPELIN59 3) diesen 
"Rest normaler Bestimmbarkeit" einmal nannte - konnen streng ge
nommen nicht als vollig unzurechnungsfiihig bezeichnet werden. Ja, 
wir erklaren auch abnorm Veraniagte, etwa einen pathologischen 
Schwindier fUr einen Betrug, einen Imbezillen fur eine Unterschiagung 
fUr nicht verantwortlich, obschon wir uberzeugt sind, daB er gewisse 
Hemmungen gegen den verbrecherischen Antrieb hatte einschalten 
konnen. FRANK282) sagt daher zutreffend, die Praxis habe sich dahin ge
staltet, "daB der lrrenarzt in seinen Gutachten sc~on die geringfugigen 
positiven Werte gieich Null setzt und damit der Unzurechnungsfiihigkeit 
zuweist". Entscheidend fUr unSer Urteil ist eben die Tatsache, daB die 
normalen Hemmungen im Vergieich zu den krankhaften Antrieben un
wesentlich sind, daB ~ wenn der Ausdruck erlaubt ist - der Rest von 
Zurechnungsfahigkeit bedeutungsios ist gegenuber der weit uberwiegen
den Unzurechnungsfiihigkeit. Sofern der Psychiater demnach gegen
wartig zu dem Ergebnis kommt, daB die Freiheit der Willensbestimmung 
in hohem Grade beeintrachtigt sei, spricht er sich fUr Unzurechnungs
fahigkeit aus. lch stimme demnach FRANK bei, wenn er meint, daB sich 
dieses Verhaltnis, wenn die Entwurfe Gesetze werden, verschieben musse. 
Kunftig wird mancher gewissenhafte Sachverstandige in Fallen, in denen 
er nicht von dem absoluten AusschluB der Zurechnungsfahigkeit uberzeugt 
ist, "in hohem Grade verminderte Zurechnungsfahigkeit" anzunehmen 
geneigt sein. Die notwendige Folge davon muB sein, daB Personen be
straft werden, die nach geltendem Recht als unzurechnungsfahi~ frei
gesprochen werden. Gleicher Ansicht sind u. a. auch WERNER1325) und 
besonders STRASSMANN436): "Es ist gar nicht moglich, mit irgendwelcher 
Sicherheit zu unterscheiden zwischen dem AusschluB und der hoch
gradigen Beeintrachtigung der freien Willensbestimmung. Bei der 
Dehnbarkeit und Deutbarkeit des Begriffes, fUr den es an jeder klaren 
Definition fehIt, ist es reine Willkur, ob man einen Verlust oder eine 
hochgradige Verminderung annehmen will. Wenn aber das Gesetz 
auch eine solche hochgradige Verminderung anerkannt hat, so wird diese 
B~stimmung auch Anwendung finden, und sie kann nur angewandt 
werden bei Personen, die wir bisher als geisteskrank angesehen haben." 
STRASSMANN meint daher, die praktische Folge der EinfUhrung der ver-
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minderten Zurechnungsfähigkeit werde sein, "daß Geisteskranke, sagen 
wir selbst Geisteskranke leichteren Grades, die bisher als unzurechnungs
fähig freigesprochen worden sind, nunmehr als nur vermindert zurech
nungsfähig verurteilt und bestraft werden". 

Soweit es sich dabei um abnorme Charaktere, um krankhafte Schwind
ler, Hysteriker, Epileptoide, Schwachsinnige und ähnliche Rechts
brecher handelt, d. h. um Personen, bei denen die Straftat ihrem ur
sprünglichen, eigenen Wesen entspringt, braucht dieser Umschwung in 
der Beurteilung meines Erachtens nicht schwer genommen zu werden. 
Denn bei diesen abnormen Konstitutionen handelt es sich doch zumeist 
um Personen, in den anlagemäßig antisoziale Triebe wurzeln, und es ist 
im Grunde unerheblich, ob sie erst eine milde Gefängnisstrafe zumal 
"unter Berücksichtigung ihres Geisteszustandes" erhalten und dann in 
einer Anstalt versorgt werden, oder ob die Verwahrung nach erfolgtem 
Freispruch sofort eintritt. Eine große Härte würde es aber sein, wenn 
auch Personen mit beginnender Geisteskrankheit im eigentlichen Sinne
Paralytiker, Schizophrene - künftig noch häufiger als jetzt schon die 
Folgen ihrer Erkrankung im Gefängnis büßen sollten. 

Mag aber auch die Mehrzahl der Sachverständigen fernerhin an der 
geltenden Beurteilung beginnender Geisteskrankheiten in unserem 
Sinne festhalten, daß es der Richter tun wird, ist nach dem Gesagten 
mehr als fraglich. Um die Gründe für die gerade bei der Beurteilung 
dieser Zustände häufigere Meinungsverschiedenheit zwischen Richtern 
und ärztlichen Sachverständigen klarzulegen, bedarf es einer kurzen 
Abschweifung. 

Schon der Gerichtsreferendar SEIFERHELD 1154) wies in einer vergesse
nen Arbeit aus dem Jahre 1861 darauf hin, daß die Beurteilung krankhafter 
Geisteszustände durch Richter und Sachverständige nach verschiedenen 
Gesichtspunkten erfolge, je nachdem der Seelenstörung eine somatische 
Grundlage, eine Erkrankung des Seelenorgans, entspreche oder nicht. 
Die Beurteilung und Erkenntnis ·der ersteren sei einzig und allein Sache 
des Arztes, da selbst die rein geistig scheinenden Vorgänge des kranken 
Seelenlebens gewissen eigentümlichen, von den gewöhnlichen Regeln 
der Psychologie abweichenden Gesetzen zu folgen pflegten; dem Richter 
stehe nur eine formale Prüfung des ärztlichen Gutachtens zu. Bei der 
anderen Gruppe seelischer Störungen, z. B. bei den Zuständen des 
Affekts und der natürlichen Wildheit, müsse jedoch von der ausschließ
lichen Kompetenz des Arztes eine Ausnahme gemacht werden. Wolle 
man diese als Grund der Aufhebung der Zurechnungsfähigkeit gelten 
lassen - und das müsse man wohl, da sie nachgewiesenermaßen bei 
manchen Personen sogar förmliche Tollwutanfälle bewirken - so gehöre 
ihre Beurteilung dem Gebiete der einfachen Psychologie an, und sei 
folglich mit Fug und Recht dem Richter resp. dem Geschworenen, ver-
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minderten Zurechnungsfahigkeit werde sein, "daB Geisteskranke, sagen 
wir selbst Geisteskranke leichteren Grades, die bisher als unzurechnungs
fahig freigesprochen worden sind, nunmehr als nur vermindert zurech
nungsfahig verurteilt und bestraft werden". 

Soweit es sich dabei um abnorme Charaktere, umkrankhafte Schwind
ler, Hysteriker, Epileptoide, Schwachsinnige und ahnliche Rechts
brecher handelt, d. h. urn Personen, bei denen die Straftat ihrem ur
spriinglichen, eigenen Wesen entspringt, braucht dieser Umschwung in 
der Beurteilung meines Erachtens nicht schwer genommen zu werden. 
Denn bei diesen abnormen Konstitutionen handelt es sich doch zumeist 
um Personen, in den anlagemaBig antisoziale Triebe wurzeln, und es ist 
im Grunde unerheblich, ob sie erst eine roilde Gefangnisstrafe zumal 
"unter Beriicksichtigung ihres Geisteszustandes" erhalten und dann in 
einer Anstalt versorgt werden, oder ob die Verwahrung nach erfolgtem 
Freispruch sofort eintritt. Eine groBe Harte wiirde es aber sein, wenn 
auch Personen mit beginnender Geisteskrankheit im eigentlichen Sinne
Paralytiker, Schizophrene - kiinftig noch haufiger als jetzt schon die 
Folgen ihrer Erkrankung im Gefangnis biiBen sollten. 

Mag aber auch die Mehrzahl der Sachverstandigen fernerhin an der 
geltenden Beurteilung beginnender Geisteskrankheiten in unserem 
Sinne festhalten, daB es der Richter tun wird, ist nach dem Gesagten 
mehr als fraglich. Um die Griinde fiir die gerade bei der Beurteilung 
dieser Zustande haufigere Meinungsverschiedenheit zwischen Richtern 
und arztlichen Sachverstandigen klarzulegen, bedarf es einer kurzen 
Abschweifung. 

Schon der Gerichtsreferendar SEIFERHELD 1154) wies in einer vergesse
nen Arbeit aus dem Jahre 1861 darauf hin, daB die Beurteilung krankhafter 
Geisteszustande durch Richter und Sachverstandige nach verschiedenen 
Gesichtspunkten erfolge, je nachdem der Seelenstorung eine somatische 
Grundlage, eine Erkrankung des Seelenorgans, entspreche oder nicht. 
Die Beurteilung und Erkenntnis -der ersteren sei einzig und allein Sache 
des Arztes, da selbst die rein geistig scheinenden Vorgange des kranken 
Seelenlebens gewissen eigentiimlichen, von den gewohnlichen Regeln 
der Psychologie abweichenden Gesetzen zu folgen pflegten; dem Richter 
stehe nur eine formale Priifung des arztlichen Gutachtens zu. Bei der 
anderen Gruppe seelischer Storungen, z. B. bei den Zustanden des 
Affekts und der natiirlichen Wildheit, miisse jedoch von der ausschlieB
lichen Kompetenz des Arztes eine Ausnahme gemacht werden. Wolle 
man diese als Grund der Aufhebung der Zurechnungsfahigkeit gelten 
lassen - und das miisse man wohl, da sie nachgewiesenermaBen bei 
manchen Personen sogar formliche Tollwutanfalle bewirken - so gehore 
ihre Beurteilung dem Gebiete der einfachen Psychologie an, und sei 
folglich mit Fug und Recht dem Richter resp. dem Geschworenen, ver-
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steht sich unter Beirat des Arztes, zu überlassen. Im Grunde sind das 
die gleichen Anschauungen, die in der 3. Vorlesung ausgeführt wurden: 
Die Beurteilung krankhafter Geisteszustände erfolgt unter verschiedenen 
Gesichtspunkten: bei den echten Geistesstörungen - den Prozessen -
auf Grund kriminalpsychiatrischer Erwägungen, bei den Psychopathien 
-den krankhaften Variationen der Norm - auf Grund kriminalpsycholo
gischer Erwägungen. 

Es leuchtet ein, daß der Richter auf diesem Gebiete unserer Beur
teilung in ihren Voraussetzungen und Schlußfolgerungen bis zu Ende zu 
folgen vermag, da es sich um psychische Vorgänge handelt, die in seinem 
Seelenleben einen Widerhall finden. Bei der Begutachtung eines An
geschuldigten, der an einer progressiven Psychose leidet, bewegen wir 
uns aber auf einem Gebiete, das dem Ri_chter nach seiner Vorbildung so 
gut wie verschlossen bleiben muß. Äußert sich der Prozeß in einer 
Störung, die mit sinnfälligen, auch dem Laien als solche erkennbaren 
Zeichen der Verblödung oder der Geisteskrankheit einhergehen, so 
wird zwar der Richter an der Hand des ärztlichen Gutachtens sich sein 
Urteil über den Zustand bilden können. In den Fällen jedoch, wo der 
Prozeß lediglich in gewissen, wenn auch tiefgreifenden, so doch dem 
Laien in ihrer Bedeutung nicht faßbaren Symptomen in Erscheinung 
tritt - im Beginn und in Remissionen der Schizophrenie, der Paralyse, 
der senilen Demenz, des traumatischen Schwachsinns, der Enzephalitis 
usw. - ist der Richter dazu nicht imstande. Er selbst steht den 
Ausführungen des Psychiaters wie denjenigen eines technischen Sach
verständigen oder eines Chemikers gegenüber, deren Beweisfüh
rungen er ebensowenig zu kontrollieren vermag. Steht die strafbare 
Handlung des Beschuldigten in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu 
seiner Erziehung, seinem Vorleben und den sittlichen Grundsätzen, die 
man bei ihm voraussetzen darf, so wird der Richter geneigt sein, sich die 
Anschauungen des Sachverständigen zueigen zu machen und Unzu
rechnungsfähigkeit bei dem Täter anzunehmen. Entstammt aber der 
Täter einem Milieu, in dem Rechtsbrüche wie der inkriminierte an der 
Tagesordnung sind, ist der Täter bereits wegen ähnlicher Delikte vor
bestraft, steht mithin die Tat nicht in einem unbedingten Widerspruche 
zu seiner Persönlichkeit, ist sie vielmehr dem Richter aus ihr verständ
lich, so wird das Gutachten des Sachverständigen nicht unbedingt über
zeugend auf ihn wirken. Immerhin pflegte der Richter bisher die Über
legenheit des sachverständigen Urteils auf diesem Gebiete anzuerkennen 
und das Gutachten als autoritativ entgegenzunehmen. Die Zweifel, 
welche die ärztlichen Ausführungen an der Zurechnungsfähigkeit des 
Täters in ihm erweckten, genügten ihm, um Unzurechnungsfähigkeit an
zunehmen. Künftig aber wird die Annahme einer verminderten Zu
rechnungsfähigkeit dem Richter einen willkommenen vermittelnden 
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steht sich unter Beirat des Arztes, zu iiberlassen. 1m Grunde sind das 
die gleichen Anschauungen, die in der 3. Vorlesung ausgefiihrt wurden: 
Die Beurteilung krankhafter Geisteszustande erfolgt unter verschiedenen 
Gesichtspunkten: bei den echten Geistesstorungen - den Prozessen -
auf Grund kriminalpsyckiatri8cker Erwagungen, bei den Psychopathien 
- den krankhaften Variationen der Norm - auf Grund kriminalp8yckolo
gi8cker Erwagungen. 

Es leuchtet ein, da6 der Richter auf diesem Gebiete unserer Beur
teilung in ihren Voraussetzungen und Schlu6folgerungen bis zu Ende zu 
folgen vermag, da es sich um psychische Vorgange handelt, die in seinem 
Seelenleben einen Widerhall finden. Bei der Begutachtung eines An
geschuldigten, der an einer progressiven Psychose leidet, bewegen wir 
uns aberauf einem Gebiete, das dem Ri_chter nach seiner Vorbildung so 
gut wie verschlossen bleiben mu6. Au6ert sich der Proze6 in einer 
Storung, die mit sinnfalligen, auch dem Laien als solche erkennbaren 
Zeichen der Verblodung oder der Geisteskrankheit einhergehen, so 
wird zwar der Richter an der Hand des arztlichen Gutachtens sich sein 
Urteil iiber den Zustand bilden konnen. In den Fallen jedoch, wo der 
Proze6 lediglich in gewissen, wenn auch tiefgreifenden, so doch dem 
Laien in ihrer Bedeutung nicht fa6baren Symptomen in Erscheinung 
tritt - im Beginn und in Remissionen der Schizophrenie, der Paralyse, 
der senilen Demenz, des traumatischen Schwachsinns, der Enzephalitis 
usw. - ist der Richter dazu nicht imstande. Er selbst steht den 
Ausfiihrungen des Psychiaters wie denjenigen eines technischen Sach
verstandigen oder eines Chemikers gegeniiber, deren Beweisfiih
rungen er ebensowenig zu kontrollieren vermag. Steht die strafbare 
Handlung des Beschuldigten in einem uniiberbriickbaren Gegensatz zu 
seiner Erziehung, seinem Vorleben und den sittlichen Grundsatzen, die 
man bei ihm voraussetzen darf, so wird der Richter geneigt sein, sich die 
Anschauungen des Sachverstandigen zueigen zu machen und Unzu
rechnungsfahigkeit bei dem Tater anzunehmen. Entstammt aber der 
Tater einem Milieu, in dem Rechtsbriiche wie der inkriminierte an der 
Tagesordnung sind, ist der Tater bereits wegen ahnlicher Delikte vor
bestraft, steht mithin die Tat nicht in einem unbedingten Widerspruche 
zu seiner Personlichkeit, ist sie vielmehr dem Richter aus ihr verstand
lich, so wird das Gutachten des Sachverstandigen nicht unbedingt iiber
zeugend auf ihn wirken. lmmerhin pflegte der Richter bisher die "Ober
legenheit des sachverstandigen Urteils auf diesem Gebiete anzuerkennen 
und das Gutachten als autoritativ entgegenzunehmen. Die Zweifel, 
welche die arztlichen Ausfiihrungen an der Zurechnungsfahigkeit des 
Taters in ihm erweckten, geniigten ihm, um Unzurechnungsfahigkeit an
zunehmen. Kiinftig aber wird die Annahme einer verminderten Zu
rechnungsfahigkeit dem Richter einen willkommenen vermittelnden 
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Ausweg auch in den Fällen bieten, wo das eigene laienhafte Urteil und 
die wissenschaftliche Anschauung des Sachverständigen miteinander im 
Kampfe liegen. LoNGARD747) gibt die sehr bezeichnende Äußerung eines 
praktischen Juristen wieder: "Sie glauben nicht, wie schwer es bei den 
Beratungen immer fällt, einzelne Richter in solchen Fällen, in denen die 
Zurechnungsfähigkeit eines Beschuldigten auch erheblichen Zweifeln 
unterliegt, zum Freispruch zu bewegen. Hätten wir eine solche Be
stimmung der ,verminderten Zurechnungsfähigkeit', so würden solche 
Schwierigkeiten nicht entstehen." Auch LEPPMANN666) hegt dieselben 
Befürchtungen: "Wir müssen, wenn die Sache in die Praxis überführt 
wird, unseren Nacken noch steifer halten als bisher und unseren Mund 
noch viel mehr wetzen, um den Herren Richtern und richterlichen Laien 
klarzumachen: "Hier sind l. diejenigen, die gleichsam automatisch im 
Banne einer Krankheit handeln, und 2. diejenigen, deren Hemmungen 
gegen verbrecherische Antriebe nur vermindert sind." Noch in aller
letzter Zeit -in der Versammlung der I.K.V. in Innsbruck 1925 -hat 
ERNST ScHULTZE1133) die gleichen Bedenken erhoben, "daß mancher 
Richter glauben könnte, auf die Hinzuziehung von Sachverständigen 
zu verzichten, indem er den goldenen Mittelweg der verminderten Zu
rechnungsfähigkeit einschlage". Die Befürchtung ist demnach sehr 
berechtigt, daß jener Student, der im schleichenden Beginn einer 
Hebephrenie einen Mantel stahl, der Beamte, der im neurasthenischen 
Vorstadium einer Paralyse eine Unterschlagung beging, der Greis, der 
sich nach sittlich tadellosem Vorleben an einem Kinde verging - alles 
Personen, die nach der geltenden Praxis allgemein für unzurechnungs
fähig erklärt werden würden - künftighin als vermindert Zurechnungs
fähige ins Gefängnis verbracht werden müssen. Wie nahe diese Gefahr 
liegt, zeigen die Ausführungen der auf diesem Gebiete führenden 
Juristen KAHL515), v. LrszT7 20), VAN CALKER15 2), ENGELEN 242), GRAF 
GLEISPACH3 28) u. a., die ohne Bedenken ausgesprochene Psychosen 
wie beginnende Paralyse, epileptische Dämmerzustände, Intoxikations
psychosen, kurzum Zustände, die jeder Psychiater als strafausschließend 
betrachtet, als Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit aufführen. 

Was von dem Berufsrichter gilt, trifft in noch höherem Maße auf den 
Laienrichter zu. Schon in den politisch leidenschaftsloseren Zeiten vor 
dem Kriege hatte man als Sachverständiger öfter zu erfahren Gelegen
heit, daß es dem Geschworenen an einer vorurteilsfreien, sachlichen 
Stellung zum Angeschuldigten gebrach. Hatte etwa ein nicht sinnfällig 
Geisteskranker ein schweres Verbrechen, beispielsweise einen grausamen 
Mord begangen, hatte gar die Tagespresse bereits dem primitiven Rechts
gefühl der Masse Ausdruck gegeben, so hatte sich der Geschworene nicht 
selten schon ein festes Urteil über den Täter gebildet, bevor er ihn über
haupt gesehen und gehört hatte. Immerhin, lautete die Fragestellung: 

25() XXII. Vorlesung. 

Ausweg auch in den Fallen bieten, wo das eigene laienhafte Urteil und 
die wissenschaftliche Anschauung des Sachverstandigen miteinander im 
Kampfe liegen. LONGARD 747) gibt die sehr bezeichnende AuBerung eines 
praktischen Juristen wieder: "Sie glauben nicht, wie schwer es bei den 
Beratungen immer fallt, einzelne Richter in solchen Fallen, in denen die 
Zurechnungsfahigkeit eines Beschuldigten auch erheblichen Zweifeln 
unterliegt, zum Freispruch zu bewegen. Hatten wir eine solche Be
stimmung der ,verminderten Zurechnungsfahigkeit', so wurden solche 
Schwierigkeiten nicht entstehen." Auch LEPPMANN666) hegt dieselben 
Befurchtungen: "Wir mussen, wenn die Sache in die Praxis uberfiihrt 
wird, unseren Nacken noch steuer halten als bisher und unseren Mund 
noch viel mehr wetzen, um den Herren Richtern und richterlichen Laien 
klarzumachen: "Hier sind 1. diejenigen, die gleichsam automatisch im 
Banne einer Krankheit handeln, und 2. diejenigen, deren Hemmungen 
gegen verbrecherische Antriebe nur vermindert sind." Noch in aller
letzter Zeit - in der Versammlung der 1.K.V. in 1nnsbruck 1925 - hat 
ERNST SCHULTZE1133) die gleichen Bedenken erhoben, "daB mancher 
Richter glauben konnte, auf die Hinzuziehung von Sachverstandigen 
zu verzichten, indem er den goldenen Mittelweg der verminderten Zu
rechnungsfahigkeit einschlage". Die Befurchtung ist demnach sehr 
berechtigt, daB jener Student, der im schleichenden Beginn einer 
Hebephrenie einen Mantel stahl, der Beamte, der im neurasthenischen 
Vorstadium einer Paralyse eine Unterschlagung beging, der Greis, der 
sich nach sittlich tadellosem Vorleben an einem Kinde verging - alles 
Personen, die nach der geltenden Praxis allgemein fiir unzurechnungs
fahig erklart werden wiirden - kiinftighin als vermindert Zurechnungs
fahige ins Gefangnis verbracht werden mussen. Wie nahe diese Gefahr 
liegt, zeigen die Ausfiihrungen der auf diesem Gebiete fiihrenden 
Juristen KAHL515), v. LISZT720), VAN CALKER152), ENGELEN 242), GRAF 
GLEISPACH3 28) u. a., die ohne Bedenken ausgesprochene Psychosen 
wie beginnende Paralyse, epileptische Dammerzustande, 1ntoxikations
psychosen, kurzum Zustande, die jeder Psychiater als strafausschlieBend 
betrachtet, als Zustande verminderter Zurechnungsfahigkeit auffiihren. 

Was von dem Berufsrichter gilt, trifft in noch hoherem MaBe auf den 
Laienrichter zu. Schon in den politisch leidenschaftsloseren Zeit en vor 
dem Kriege hatte man als Sachverstandiger ofter zu erfahren Gelegen
heit, daB es dem Geschworenen an einer vorurteilsfreien, sachlichen 
Stellung zum Angeschuldigten gebrach. Hatte etwa ein nicht sinnfallig 
Geisteskranker ein schweres Verbrechen, beispielsweise einen grausamen 
Mord begangen, hatte gar die Tagespresse bereits dem primitiven Rechts
gefiihl der Masse Ausdruck gegeben, so hatte sich der Geschworene nicht 
selten schon ein festes Urteil iiber den Tater gebildet, bevor er ihn iiber
haupt gesehen und gehort hatte. 1mmerhin, lautete die Fragestellung: 



Verurteilung von Geisteskranken als "vermindert Zurechnungsfähige". 257 

Todesurteil oder Freispruch? so war auch der Laienrichter den Aus
führungen des Sachverständigen nicht ganz unzugänglich; er zögerte, 
sein richterliches und menschliches Gewissen mit einer Verurteilung zum 
Tode zu belasten und kam trotz der "vox populi" zu einem freispre
chenden Urteil. Gibt ihm das künftige Gesetz in der verminderten Zu
rechnungsfähigkeit die Möglichkeit, das Bestehen einer geistigen Störung 
anzuerkennen, gleichzeitig aber auch durch Ausspruch einer, wenn auch 
milderen Strafe dem "Rechtsbewußtsein des Volkes" entgegen zu 
kommen, so liegt die Befürchtung nahe, daß dieser Kompromiß einge
gangen wird. Auch KöHLER584) meint, daß aller Wahrscheinlichkeit nach 
zahlreiche Fälle von Unzurechnungsfähigkeit, "wo eine gewisse Empörung 
herrscht", einfach zur verminderten Zurechnungsfähigkeit geschlagen 
würden. Die Gefahr des Mißbrauchs des vieldeutigen Begriffs wird ganz 
besonders groß sein in Zeiten des politischen Kampfes, zumal wenn der 
Laienrichter sich nicht enthalten kann, die Parteipolitik in den Gerichts
saal zu tragen. Man wird daher SIMON1179) recht geben, wenn er sagt: die 
verminderte Zurechnungsfähigkeit bedeutet "einen bequemen Ausweg, 
wenn Gefühl und Stimmung sich gegen ein freisprechendes Urteil 
wehren, und das sollte namentlich angesichts der bevorstehenden ver
stärkten Zuziehung des Laienelementes zur Strafrechtspflege vermieden 
werden". 

Alles in allem: wenn von älteren Irrenärzten RoLLER1046), WEST
PHA.L1330), NASSE910), MENDEL802• 803• 805) u. a., von den jüngeren LoN
GARD747, 751), FRITZ STRASSMANN1232, 1234, 1235, 1237, 1241), WERNER1325), 
LEPPMANN666 ) u. a. die Befürchtung geäußert worden ist, daß die ge
setzliche Berücksichtigung der verminderten Zurechnungsfähigkeit zu 
häufigerer Verurteilung von Geisteskranken im engeren Sinne führen 
werde, so wird man ihnen Recht geben müssen. Daß dabei große Härten 
eintreten müssen, unterliegt demnach keinem Zweifel. 

.:\feine Herren! Wir gingen von der Frage aus, ob die bereits in der 
ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erhobenen Bedenken gegen die 
Einführung besonderer Bestimmungen gegen vermindert Zurechnungs
fähige in das Strafgesetzbuch berechtigt seien, daß die Anwendung dieser 
Zustände "auf der einen Seite zu sehr milden Entscheidungen, aber auf 
der anderen Seite zu großen Härten" führen werde. 

Daß die "großen Härten" eintreten werden und eintreten müssen, 
glaube ich hinreichend bewiesen zu haben. Es bleibt mir nur noch die 
Frage zu erörtern, ob auch mit "sehr milden Entscheidungen" gerechnet 
werden muß. Bei der Erörterung dieser Frage kann ich mich kurz fassen 
und nochmals auf folgende Tatsachen hinweisen. 

Zunächst muß ich wieder daran erinnern, daß die eigentliche Domäne 
der verminderten Zurechnungsfähigkeit, die abnormen Anlagen, ein 
Gebiet unendlich verbreiteter und mannigfaltiger seelischer Regelwidrig-
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Todesurteil oder Freispruch? so war auch der Laienrichter den Aus
fiihrungen des Sachverstandigen nicht ganz unzuganglich; er zogerte, 
sein richterliches und menschliches Gewissen mit einer Verurteilung zum 
Tode zu belasten und kam trotz der "vox populi" zu einem freispre
chenden Urteil. Gibt ihm das kunftige Gesetz in der verminderten Zu
rechnungsfahigkeit die Moglichkeit, das Bestehen einer geistigen Storung 
anzuerkennen, gleichzeitig aber auch durch Ausspruch einer, wenn auch 
milderen Strafe dem "RechtsbewuBtsein des Volkes" entgegen zu 
kommen, so liegt die Befiirchtung nahe, daB dieser KompromiB einge
gangen wird. Auch KOHLER584) meint, daB aller Wahrscheinlichkeit nach 
zahlreiche Fane von Unzurechnungsfahigkeit, "wo eine gewisse Emporung 
herrscht", einfach zur verminderten Zurechnungsfahigkeit geschlagen 
wurden. Die Gefahr des MiBbrauchs des vieldeutigen Begriffs wird ganz 
besonders groB sein in Zeiten des politischen Kampfes, zumal wenn der 
Laienrichter sich nicht enthalten kann, die Parteipolitik in den Gerichts
saal zu tragen. Man wird daher SIMON1l79) recht geben, wenn er sagt: die 
verminderte Zurechnungsfahigkeit bedeutet "einen bequemen Ausweg, 
wenn Gefiihl und Stimmung sich gegen ein freisprechendes Urteil 
wehren, und das soUte namentlich angesichts der bevorstehenden ver
starkten Zuziehung des Laienelementes zur Strafrechtspflege vermieden 
werden". 

Alles in aHem: wenn von alteren Irrenarzten ROLLER1046), WEST
PHALI330), NASSE910), MENDEL802, 803, 805) u. a., von den jungeren LON
GARD747,751), FRITZ STRASSMANN1232, 1234, 1235, 1237, 1241), WERNERI325), 

LEPPMANN666 ) u. a. die Befiirchtung geauBert worden ist, daB die ge
setzliche Berucksichtigung der verminderten Zurechnungsfahigkeit zu 
haufigerer Verurteilung von Geisteskranken im engeren Sinne fiihren 
werde, so wird man ihnen Recht geben mussen. DaB dabei groBe Harten 
eintreten mussen, unterliegt demnach keinem Zweifel. 

.:\'leine Herren! Wir gingen von der Frage aus, ob die bereits in der 
ersten Halfte des vorigen Jahrhunderts erhobenen Bedenken gegen die 
Einfuhrung besonderer Bestimmungen gegen vermindert Zurechnungs
fahige in das Strafgesetzbuch berechtigt seien, daB die Anwendung dieser 
Zustande "auf der einen Seite zu sehr milden Entscheidungen, aber auf 
der anderen Seite zu groBen Harten" fiihren werde. 

DaB die "groBen Harten" eintreten werden und eintreten mussen, 
glaube ich hinreichend bewiesen zu haben. Es bleibt mir nur noch die 
Frage zu erortern, ob auch mit "sehr milden Entscheidungen" gerechnet 
werden muB. Bei der Erorterung dieser Frage kann ich mich kurz fassen 
und nochmals auf folgende Tatsaehen hinweisen. 

Zunaehst muB ieh wieder daran erinnern, daB die eigentliehe Domane 
der verminderten Zureehnungsfahigkeit, die abnormen Anlagen, ein 
Gebiet unendlich verbreiteter und mannigfaltiger seelischer Regelwidrig-
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keiten sind, die ohne scharfe Begrenzung in die Norm übergehen. Weder 
die konstitutionellen Dauerzustände, noch die vorübergehenden psy
chischen Ausnahmezustände sind etwas von dem durchschnittlichen 
geistigen Geschehen grundsätzlich Verschiedenartiges und Unterscheid
bares. Der angeborene Schwachsinn ist die krankhafte Steigerung der 
geistigen Beschränktheit, die leichtesten Äußerungen der Pseudologia 
phantastir.a, der hysterischen Charakteranlage, der Cyclothymie usw. 
fallen noch in die Variationsbreite der Norm. Die pathologische Reak
tion einer psychopathischen Persönlichkeit auf einen verhältnismäßig ge
ringen Anlaß und die heftige gemütliche Erschütterung eines Durch
schnittsmenschen auf ein starkes Erlebnis sind nicht nur äußerlich ähn
liche, sondern auch innerlich verwandte seelische Vorgänge. Alle Ver
suche jedoch, diese in das Gebiet des Durchschnittlichen allmählich ver
schwimmenden Minderwertigkeiten dadurch einzuschränken, daß man 
sie als Zustände von verminderter Zurechnungsfähigkeit nur dann an
erkennt, wenn sie "krankhaft" sind oder "in hohem Grade" die freie 
Willensbestimmung beschränken, werden, wie ich eingehend dargelegt 
habe, vergeblich sein; wo diese Grenzen gezogen werden, wird stets von 
dem subjektiven Ermessen des Sachverständigen abhängig sein. 

Ist man sich darüber klar, daß auch die auf "krankhafter" Grund
lage erwachsene "im hohen Grade" verminderte Zurechnungsfähigkeit 
ein "uferloser" und "kautschukartiger" Begriff bleibt, so muß man auch 
damit rechnen, daß er mißbräuchlich auf Rechtsbrecher angewandt 
wird, deren Zurechnungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. 

Das wird besonders von den Entscheidungen der Laienrichter gelten. 
Wer· den Einfluß von Gefühl und Stimmung auf die Anschauungen 
unserer Geschworenen kennt, wird nicht bestreiten, daß sie nicht 
nur - wie bereits gezeigt wurde - zu ungerechtfertigter Härte, 
sondern auch zu einer in breiten Volkskreisen als ungerecht empfun
denen Milde führen. Vorzüglich bei Verbrechen, die ihren Ursprung in 
heftigen, aber noch normalen Affekten haben- Mord aus Eifersucht, 
aus verletzter Ehre u. dgl. - wird sich der Geschworene aus Billigkeits
rücksichten zur Annahme einer verminderten Zurechnungsfähigkeit 
leicht bestimmen lassen. Diese Gefahr wird naturgemäß besonders groß 
sein zu Zeiten leidenschaftlicher politischer Kämpfe. Es kann nicht meine 
Aufgabe sein zu entscheiden, ob es dem Berufsrichter gelungen ist, sich 
während der letzten Jahre bei seinen Entscheidungen von politischen 
Vorurteilen frei zu halten; ich möchte aber annehmen, daß sich der ge
lehrte Richter eher noch von politischen Anschauungen und Gefühlen 
frei machen kann als der Laienrichter, dem die langjährige Schulung und 
Gewöhnung in der Rechtsprechung fehlt. Dafür sprechen auch die Er
fahrungen seit der Verordnung vom 4. Januar 1924, durch die den Volks
forderungen Genüge geschehen und das Laienelement im Strafverfahren 
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keiten sind, die ohne scharfe Begrenzung in die Norm iibergehen. Weder 
die konstitutionellen Dauerzustande, noch die voriibergehenden psy
chischen Ausnahmezustande sind etwas von dem durchschnittlichen 
geistigen Geschehen grundsatzlich Verschiedenartiges und Unterscheid
bares. Der angeborene Schwachsinn ist die krankhafte Steigerung der 
geistigen Beschranktheit, die leichtesten AuBerungen der Pseudologia 
phantastir.a, der hysterischen Charakteranlage, der Cyclothymie usw. 
fallen noch in die Variationsbreite der Norm. Die pathologische Reak
tion einer psychopathischen Personlichkeit auf einen verhaltnismaBig ge
ringen AnlaB und die heftige gemiitliche Erschiitterung eines Durch
schnittsmenschen auf ein starkes Erlebnis sind nicht nur auBerlich ahn
liche, sondern auch innerlich verwandte seelische Vorgange. AlIe Ver
suche jedoch, diese in das Gebiet des Durchschnittlichen allmahlich ver
schwimmenden Minderwertigkeiten dadurch einzuschranken, daB man 
sie als Zustande von verminderter Zurechnungsfahigkeit nur dann an
erkennt, wenn sie "krankhaft" sind oder "in hohem Grade" die freie 
Willensbestimmung beschranken, werden, wie ich eingehend dargelegt 
habe, vergeblich sein; wo diese Grenzen gezogen werden, wird stets von 
dem subjektiven Ermessen des Sachverstandigen abhangig sein. 

1st man sich dariiber klar, daB auch die auf "krankhafter" Grund
lage erwachsene "im hohen Grade" verminderte Zurechnungsfahigkeit 
ein "uferloser" und "kautschukartiger" Begriff bleibt, so muB man auch 
damit rechnen, daB er miBbrauchlich auf Rechtsbrecher angewandt 
wird, deren Zurechnungsfahigkeit nicht eingeschrankt ist. 

Das wird besonders von den Entscheidungen der Laienrichter geIten. 
Wer 'den EinfluB von Gefiihl und Stimmung auf die Anschauungen 
unserer Geschworenen kennt, wird nicht bestreiten, daB sie nicht 
nur - wie bereits gezeigt wurde - zu ungerechtfertigter Harte, 
sondern auch zu einer in breiten Volkskreisen als ungerecht empfun
denen Milde fiihren. Vorziiglich bei Verbrechen, die ihren Ursprung in 
heftigen, aber noch normalen Affekten haben - Mord aus Eifersucht, 
aus verletzter Ehre u. dgl. - wird sich der Geschworene aus Billigkeits
riicksichten zur Annahme einer verminderten Zurechnungsfahigkeit 
leicht bestimmen lassen. Diese Gefahr wird naturgemaB besonders groB 
sein zu Zeiten leidenschaftlicher politischer Kiimpfe. Es kann nicht meine 
Aufgabe sein zu entscheiden, ob es dem Berufsrichter gelungen ist, sich 
wahrend der letzten Jahre bei seinen Entscheidungen von politischen 
Vorurteilen frei zu halten; ich mochte aber annehmen, daB sich der ge
lehrte Richter eher noch von politischen Anschauungen und Gefiihlen 
frei machen kann als der Laienrichter, dem die langjahrige Schulung und 
Gewohnung in der Rechtsprechung fehIt. Dafiir sprechen auch die Er
fahrungen seit der Verordnung vom 4. Januar 1924, durch die den Volks
forderungen Geniige geschehen und das Laienelement im Strafverfahren 
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bedeutend vermehrt worden ist. Die I.K.V. hat 1924 inHamburg darüber 
zu Gericht gesessen. Der Berichterstatter, Generalstaatsanwalt LANG642), 
erwähnte die Äußerung des ehemaligen thüringischen Justizministers 
RITTWEGER1024), wonach die Schwurgerichtsverhandlungen in Thüringen 
eine so große Zahl von Fehlsprüchen ergaben, daß dem Anspruch der 
Allgemeinheit auf eine geordnete Rechtspflege Gefahr drohte, und er 
schloß daraus, "daß die Geschworenen in zahlreichen Fällen entweder 
aus Unfähigkeit oder aus Eigenwillen ihre Entscheidungen nicht dem 
Gesetze untergeordnet haben". Und ein anderer Berichterstatter, Land
gerichtsdirektor MAHN766), bestritt den Schöffen in Sachsen Unparteilich
keit und Gerechtigkeit. "Es gibt deren welche, die mehr als Interessen
vertreter erscheinen, etwa wie die Beisitzer eines Schiedsgerichts: sie 
glauben sich berufen, im Schöffenamt ebenso wie bei anderen Gelegen
heiten die Interessen aller derer wahrzunehmen, die ihrem Stande, ihrer 
Bevölkerungsklasse, vor allem ihrer politischen Partei angehören oder 
doch nahestehen. Darauf, daß diese, wenn sie angeklagt sind, möglichst 
günstig aus dem Prozesse hervorgehen, ist ersichtlich ihr Wunsch und 
Bestreben gerichtet." Wird jedoch in dieser Weise die Politik in die 
Rechtsprechung getragen, so ist der Willkür Tor und Schranke geöffnet, 
und daß dehnbare und unklare Bestimmungen alsdann besonders ge
fährlich sind, liegt auf der Hand. 

Daß diese Gefahr trotz der Klausel "im hohen Grade vermindert" 
besteht, ist von verschiedenen Seiten betont worden. So meinte HER
MANN430), in der praktischen Handhabung werde diese Einschränkung 
wenig nützen, "da ein mehr oder weniger bewußter Determinismus, der 
hier leider hineinspielt, eine derartige ,im hohen Grade' verminderte Zu
rechnungsfähigkeit nicht nur für den Laien, sondern-was das schlimmste 
ist -auch tatsächlich wissenschaftlich anzunehmen gestattet". Ähnlich 
bestritt HöGEL457), daß man durch einen Beisatz "deutlich", "erheblich" 
oder "wesentlich" vermindert die Gefahr einer mißbräuchlichen An
wendung des Begriffes verringern könne und meinte, "daß ein solcher 
Beisatz nicht einmal den Wert eines Warnungszeichens hätte". 

Auch der Vorentwurf übersah diese Gefahr nicht, und betonte, daß 
vom kriminalpolitischen Gesichtspunkte nicht unerhebliche Bedenken 
gegen die Aufnahme eines allgemeinen Milderungsgrundes der ge
minderten Zurechnungsfähigkeit sprechen. "Über die bloße Minderung, 
nicht die Ausschließung der Zurechnungsfähigkeit können die An
sichten im einzelnen Falle besonders subjekttv gefärbt sein, so daß die 
Gefahr einer zu weitgehenden, mit dem Schutze der Gesellschaft vor dem 
Verbrechen nicht mehr zu vereinbarenden Schwäche in der Anwendung 
des Strafgesetzes hier nicht gänzlich auszuschließen ist." Ich glaube, 
daß der Vorentwurf diese Gefahr unterschätzt, und fürchte, daß vor 
allem auch die Verteidiger die Dehnbarkeit und Unklarheit des Begriffes 
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zu Gericht gesessen. Der Berichterstatter, Generalstaatsanwalt LANG642), 
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oder "wesentlich" vermindert die Gefahr einer miBbrauchlichen An
wendung des Begriffes verringern konne und meinte, "daB ein solcher 
Beisatz nicht einmal den Wert eines Warnungszeichens hatte". 

Auch der Vorentwurf iibersah diese Gefahr nicht, und betonte, daB 
yom kriminalpolitischen Gesichtspunkte nicht unerhebliche Bedenken 
gegen die Aufnahme eines allgemeinen Milderungsgrundes der ge
minderten Zurechnungsfahigkeit sprechen. "Uber die bloBe Minderung, 
nicht die AusschlieBung der Zurechnungsfahigkeit konnen die An
sichten im einzelnen FaIle besonders subjekttv gefarbt sein, so daB die 
Gefahr einer zu weitgehenden, mit dem Schutze der Gesellschaft vor dem 
Verbrechen nicht mehr zu vereinbarenden Schwache in der Anwendung 
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der verminderten Zurechnungsfähigkeit nachdrücklich ausnutzen werden. 
Schon 0RAMER169) wies darauf hin, daß die Verteidigung, gestützt auf die 
moderne Lehre der Entartung, des geborenen Verbrechers usw., fast in 
jedem Falle in der Lage sein werde, auf geminderte Zurechnungsfähigkeit 
zu plädieren, und es werde bei der Dehnbarkeit und Unklarheit des Be
griffs schwer sein, zu widersprechen. In der Tat: bei der ungeheuren 
Verbreitung kleiner psychischer Regelwidrigkeiten wird es der Beredt
samkeit eines geschickten Anwalts nicht schwer fallen, alle die kleinen 
seelischen AuffäHigkeiten aus der Vergangenheit seines Klienten zu
sammenzutragen, die Krämpfe des Säuglings, den Pavor nocturnus des 
Kindes, die Stimmungslabilität des Jünglings, die charakterliche Dis
harmonie des erwachsenen Mannes usw., und aus der Fülle der Regel
widrigkeiten, von denen jede einzelne für sich betrachtet, belanglos ist, 
wird dann überzeugend die "geistige Minderwertigkeit" und mithin auch 
die "verminderte Zurechnungsfähigkeit" konstruiert werden können. 
Wer zugibt, daß dank der Betriebsamkeit der Verteidiger gegenwärtig 
der Schutz des § 51 RStGB. den besitzenden Kreisen leichter als dem oft 
allein und schutzlos dastehenden kleinen Manne zuteil wird, der wird 
nicht bestreiten dürfen, daß bei Einführung eines so dehnbaren Begriffs 
die Gefahr der Klassenjustiz wachsen wird. Die Ansicht, daß "die 
Früchterln aus guten Häusern" immer Anwälte finden würden, die 
für sie auf verminderte Zurechnungsfähigkeit plädieren, teilt auch 
HöGEL456, 457). KAHL519) befürchtet freilich nicht, daß ihre Berück
sichtigung zu einer "privilegierenden Klassenjustiz" führen werde, da 
ja das angestrebte Sonderrecht in der nachfolgenden Sicherung den 
Zug außerordentlichen Ernstes und empfindlicher Strenge trage. Ob 
KAHLs Ansicht zutreffen wird, werden wir. später noch zu erörtern haben. 

Vorläufig begnügen wir uns mit der .Feststellung: die Einführung der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit in das Strafgesetzbuch wird infolge 
der Dehnbarkeit des Begriffs nicht nur zu ungerechtfertigten harten, 
sondern auch zu sehr milden Entscheidungen führen, die dem Rechts
gefühl des Volkes zuwiderlaufen. 

XXIII. V orlesnng. 
Inwieweit ließe sich die Erfassung der verminderten Zurechnungsfähigkeit durch 

eine Umgestaltung des Strafverfahrens erleichtern? - Nochmals die Unfähigkeit 
des Richters, die rechtsbrecherischen Persönlichkeiten richtig zu beurteilen. -
Erweiterung und Vertiefung des Ermittlungsverfahrens. - Die "soziale Gerichts
hilfe".- Ausbildung der künftigen Richter in der Kriminalpsychologie.- Stärkere 
Heranziehung psychiatrischer Sachverständiger. - Grenzen der Feststeilbarkeit 
krankhafter Seelenzustände im Strafverfahren. 

Meine Herren! Trotz der in der letzten Vorlesung vorgetragenen er
heblichen Bedenken gegen die Einführung des vieldeutigen Begriffs der 
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der verminderten Zurechnungsfahigkeit nachdriicklich ausnutzen werden. 
Schon CRAMER169) wies darauf hin, daB die Verteidigung, gestiitzt auf die 
moderne Lehre der Entartung, des geborenen Verbrechers usw., fast in 
jedem Faile in der Lage sein werde, auf geminderte Zurechnungsfahigkeit 
zu pladieren, und es werde bei der Dehnbarkeit und Unklarheit des Be
griffs schwer sein, zu widersprechen. In der Tat: bei der ungeheuren 
Verbreitung kleiner psychischer Regelwidrigkeiten wird es der Beredt
samkeit eines geschickten Anwalts nicht schwer fallen, aIle die kleinen 
seelischen Auffalligkeiten aus der Vergangenheit seines Klienten zu
sammenzutragen, die Krampfe des Sauglings, den Pavor nocturnus des 
Kindes, die Stimmungslabilitat des Jiinglings, die charakterliche Dis
harmonie des erwachsenen Mannes usw., und aus der Fiille der Regel
widrigkeiten, von denen jede einzelne fiir sich betrachtet, belanglos ist, 
wird dann iiberzeugend die "geistige Minderwertigkeit" und mithin auch 
die "verminderte Zurechnungsfahigkeit" konstruiert werden konnen. 
Wer zugibt, daB dank der Betriebsamkeit der Verteidiger gegenwartig 
der Schutz des § 51 RStGB. den besitzenden Kreisen leichter als dem oft 
allein und schutzlos dastehenden kleinen Manne zuteil wird, der wird 
nicht bestreiten diirfen, daB bei Einfiihrung eines so dehnbaren Begriffs 
die Gefahr der Klassenjustiz wachsen wird. Die Ansicht, daB "die 
Friichterln aU8 guten Hausern" immer Anwalte finden wiirden, die 
fiir sie auf verminderte Zurechnungsfahigkeit pladieren, teilt auch 
HOGEL456, 457). KARL519) befiirchtet freilich nicht, daB ihre Beriick
sichtigung zu einer "privilegierenden Klassenjustiz" fiihren werde, da 
ja das angestrebte Sonderrecht in der nachfolgenden Sicherung den 
Zug auBerordentlichen Ernstes und empfindlicher Strenge trage. Ob 
KARLs Ansicht zutreffen wird, werden wir. spater noch zu erortern haben. 

Vorlaufig begniigen wir unS mit der .Feststellung: die Einfiihrung der 
verminderten Zurechnungsfahigkeit in das Strafgesetzbuch wird infolge 
der Dehnbarkeit des Begriffs nicht nur zu ungerechtfertigten harten, 
sondern auch zu sehr milden Entscheidungen fiihren, die dem Rechts
gefiihl des Volkes zuwiderlaufen. 

XXIII. V orlesnng. 
lnwieweit liefJe sich die Erfassung der vermindenen Zurechnungsfahigkeit durch 

eine Umgestaltung des Stratvertahrens erleichtern? - Nochmals die Unfahigkeit 
des Richters, die rechtsbrecherischen Personlichkeiten richtig zu beurteilen. -
Erweiterung und Vertiefung des Ermittlungsverfahrens. - Die "soziale Gerichts
hilfe". - Ausbildung der kiinftigen Richter in der Kriminalpsychologie. - Starkere 
Heranziehung psychiatrischer Sachverstandiger. - Grenzen der Feststellbarkeit 
krankhafter Seelenzustande im Strafverfahren. 

Meine Herren! Trotz der in der letzten Vorlesung vorgetragenen er
heblichen Bedenken gegen die Einfiihrung des vieldeutigen Begriffs der 
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verminderten Zurechnungsfähigkeit in das Strafgesetzbuch werden wir 
mit Rücksicht auf die damit verfolgten sehr erstrebenswerten Ziele zu 
prüfen haben, ob und in welcher Weise das Strafverfahren so geändert 
werden kann, daß die gestellten Forderungen, wenn auch nur in be
scheidenem Maße, erfüllt werden können. Welche Voraussetzungen 
müssen gegeben sein, damit im Strafverfahren die verminderte Zurech
nungsfähigkeit sicherer als es bisher möglich war, erkannt werden kann? 

In einer früheren Vorlesung habe ich eingehend dargestellt, daß nam
hafte Juristen die Anschauung vertreten, der heutige Richter sei im 
gegenwärtigen Strafverfahren außerstande, die Persönlichkeit des 
Rechtsbrechers zu erfassen und zu beurteilen. Psychiater und Straf
vollzugbeamte stimmten der Ansicht auf Grund ihrer Erfahrungen zu. 
Diese Unfähigkeit führten wir zurück einmal auf die überstürzte Eile, 
mit der häufig die Strafsachen erledigt werden müssen, und weiter auf 
die unzureichende Ausbildung der Richter auf dem Gebiete der Krimi
nalpsychologie. Obschon ich meine eigenen Erfahrungen in dieser Frage 
vollkommen zurückstellte und mein Urteil besonders auf die Anschau
ungen bekannter Rechtslehrer stützte, bin ich mit meinen Ausführungen 
auf starken Widerspruch, speziell bei praktischen Juristen, gestoßen. 
Man warf mir vor, ich beriefe mich auf Äußerungen, die jahrelang 
zurücklägen; früher möchte das harte Urteil von v. LISZT714), v. CAL
KER151), MITTERMAIER482), FINGER261) usw. Geltung gehabt haben, jetzt 
würde es den Tatsachen nicht mehr gerecht. 

In der Diskussion der I.K. V. zu Berlin 1911 äußerte Graf GLEISPAOH329) 
zu den Entwürfen, daß ein so weiter Spielraum des richterlichen Ermessens 
freilich Richter voraussetze, die eine tiefe psychologische und soziolo
gische Bildung haben. Nur unter dieser Voraussetzung werde das Gesetz 
gut wirken können. "Wenn Sie bis zur Einführung des neuen Straf
gesetzes einen Richterstand geschaffen haben, der diesen höchsten An
forderungen entspricht, dann würde vielleicht auch ich nicht daran 
zweifeln, daß diese ungeheure Weite des richterlichen Ermessens gute 
Resultate erzeugt, und wenn es ihnen gelingt, in dieser Zeit den Richter
stand auf diese Höhe zu heben, so kann das gewiß nur die größte Be
wunderung erregen. Ob freilich dieses Resultat zumal in kurzer Zeit 
gezeitigt werden kann, darüber mögen immerhin vielleicht auch Zweifel 
bestehen können." Seitdem Graf GLEISPAOH diese Äußerung tat, ist aber 
tatsächlich nicht das geringste geschehen, um dem Richter die geforderte 
"tiefe psychologische und soziologische Bildung" zu verschaffen, damit 
er "diesen höchsten Anforderungen" entsprechen könne, und infolge
dessen haben noch in allerjüngster Zeit, besonders auch in den Sitzungen 
der IKV. Juristen, Psychiater und Strafanstaltsbeamte dem Richter 
nach wie vor die Fähigkeit, psychologische Tatbestände richtig zu be
urteilen, mit allem Nachdruck bestritten. In Göttingen (1922) betonte 
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verminderten Zurechnungsfahigkeit in das Strafgesetzbuch werden wir 
mit Riicksicht auf die damit verfolgten sehr erstrebenswerten Ziele zu 
priifen haben, ob und in welcher Weise das Strafverfahren so geandert 
werden kann, daB die gestellten Forderungen, wenn auch nur in be
scheidenem MaBe, erfiillt werden konnen. Welche Voraussetzungen 
miissen gegeben sein, damit im Strafverfahren die verminderte Zurech
nungsfahigkeit sicherer als es bisher moglich war, erkannt werden kann? 

In einer friiheren Vorlesung habe ich eingehend dargestellt, daB nam
hafte Juristen die Anschauung vertreten, der heutige Richter sei im 
gegenwartigen Strafverfahren auBerstande, die Personlichkeit des 
Rechtsbrechers zu erfassen und zu beurteilen. Psychiater und Straf
vollzugbeamte stimmten der Ansicht auf Grund ihrer Erfahrungen zu. 
Diese Unfahigkeit fiihrten wir zuriick einmal auf die iiberstiirzte Eile, 
mit der haufig die Strafsachen erledigt werden miissen, und weiter auf 
die unzureichende Ausbildung der Richter auf dem Gebiete der Krimi
nalpsychologie. Obschon ich meine eigenen Erfahrungen in dieser Frage 
vollkommen zuriickstellte und mein Urteil besonders auf die Anschau
ungen bekannter Rechtslehrer stiitzte, bin ich mit meinen Ausfiihrungen 
auf starken Widerspruch, speziell bei praktischen Juristen, gestoBen. 
Man warf mir vor, ich beriefe mich auf AuBerungen, die jahrelang 
zuriicklagen; friiher mochte das harte Urteil von v. LISZT714), V. CAL
KER151), MITTERMAIER482), FINGER261) usw. Geltung gehabt haben, jetzt 
wiirde es den Tatsachen nicht mehr gerecht. 

In der Diskussion der LK. V. zu Berlin 1911 auBerte Graf GLEISPAOH329) 
zu den Entwiirfen, daB ein so weiter Spielraum des richterlichen Ermessens 
freilich Richter voraussetze, die eine tiefe psychologische und soziolo
gische Bildung haben. Nur unter dieser Voraussetzung werde das Gesetz 
gut wirken konnen. "Wenn Sie bis zur Einfiihrung des neuen Straf
gesetzes einen Richterstand geschaffen haben, der diesen hochsten An
forderungen entspricht, dann wiirde vielleicht auch ich nicht daran 
zweifeln, daB diese ungeheure Weite des richterlichen Ermessens gute 
Resultate erzeugt, und wenn es ihnen gelingt, in dieser Zeit den Richter
stand auf diese Hohe zu heben, so kann das gewiB nur die groBte Be
wunderung erregen. Ob freilich dieses Resultat zumal in kurzer Zeit 
gezeitigt werden kann, dariiber mogen immerhin vielleicht auch Zweifel 
bestehen konnen." Seitdem Graf GLEISPAOH diese AuBerung tat, ist aber 
tatsachlich nicht das geringste geschehen, um dem Richter die geforderte 
"tiefe psychologische und soziologische Bildung" zu verschaffen, damit 
er "diesen hochsten Anforderungen" entsprechen konne, und infolge
dessen haben noch in allerjiingster Zeit, besonders auch in den Sitzungen 
der IKV. Juristen, Psychiater und Strafanstaltsbeamte dem Richter 
nach wie vor die Fahigkeit, psychologische Tatbestande richtig zu be
urteilen, mit allem Nachdruck bestritten. In Gottingen (1922) betonte 
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der Strafanstaltsdirektor ELLGER235 ), daß es dem Richter "einfach un
möglich ist, im Prozeß, in dem das Hauptaugenmerk natürlicherweise 
auf die Feststellung des Sachverhalts und die Überführung gerichtet ist, 
die Täterpersönlichkeit zu erforschen und kennenzulernen"; in Ham
burg (1924) hob der Präsident des Strafvollzugsamtes FINKELNBURG 268 ) 

hervor, "daß die Juristen bekanntlich niemals besondere Lust und 
wohl auch nicht die Fähigkeit zu rein psychologischen Untersuchungen 
gehabt" hätten, und in Innsbruck (1925) bestand zwischen den Bericht
erstattern- den Juristen LENz653 ) und MiTTERMAIER850), dem Psy
chiater ERNST SoHULTZE1132) - und den Diskussionsrednern Einigkeit 
darüber, daß der Richter für die psychologische Beurteilung des Rechts
brechers unzureichend ausgebildet sei. "Wo haben denn wir und wo 
habe_n denn alle die Praktiker ihre Kriminalpsychologie gelernt~" -
r~ef der Strafrechtslehrer MITTERMAIER - "Ach, das lernt man am 
besten in der Praxis! Ja, wie1 Wo lernt denn der Amtsrichter, der 
einige Jahre irgendwo draußen auf dem Lande lebt, seine Kriminal
psychologie 1 Literatur hat er nicht, denn der Etat seiner Bibliothek 
ist gerade so groß, daß er sich antiquarisch einen neuen Kommentar 
anschaffen oder vielleicht die ,Deutsche Juristenzeitung' halten kann, 
aber noch Bücher über Kriminalpsychologie anschaffen 1 Das kann 
er nicht;. er weiß auch gar nicht, wo er diese Dinge zu suchen hat, 
daß es eine Monatsschrift für Kriminalpsychologie gibt - es wird 
wohl sehr viele Praktiker geben, die davon nichts wissen! Wo lernt 
nun ein solcher Richter Psychologie 1 Wenn er alle 8 Tage seine 
Schöffengerichtssitzungen hat, dann lernt er Kriminalpsychologie. 
Daß man aber die Seele eines Rechtsbrechers in ganz anderer 
Weise kennenlernen kann, daß man sie studieren muß, daß Hunderte 
und Tausende von Wissenschaftlern diesem Studium schon nachge
gangen sind und ihre Erfahrungen gesammelt und niedergelegt haben, 
daß wir aus diesen Erfahrungen heraus der Seele des erwachsenen Ver
brechers und der Jugend in ganz anderer Weise nahekommen könne;;_
ja, das weiß der Praktiker nicht, davon hört er nichts ... " Gegen dieses 
harte Urteil MITTERMAIERS erhob sich kein Widerspruch. Und in der Tat, 
der preußische Justizminister1379 ) würde sich kaum veranlaßt gefühlt 
haben, in einer Verfügung vom Jahre 1926 die Staatsanwaltschaften 
besonders darauf hinzuweisen, neben der Feststellung des Tatbestandes 
auch der Persönlichkeit des Täters ihr volles Interesse entgegenzu
bringen, wenn eine solche Ermahnung nicht dringlich gewesen wäre. 
"Die Staatsanwaltschaften" -heißt es in dieser Verfügung ausdrück
lich - "tragen diesem Gesichtspunkt bei Durchführung des Ermitt
lungsverfahrens nicht immer genügend Rechnung, sondern glauben viel
fach, die Aufklärung dieser praktisch so bedeutsamen Seite der Haupt
verhandlung überlassen zu dürfen. Das Gericht fußt daher bei der Be-
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der Strafanstaltsdirektor ELLGER235 ), daB es dem Richter "einfach un
moglich ist, im ProzeB, in dem das Hauptaugenmerk natiirlicherweise 
auf die Feststellung des Sachverhalts und die Uberfiihrung gerichtet ist, 
die Taterpersonlichkeit zu erforschen und kennenzulernen"; in Ham
burg (1924) hob der Prasident des Strafvol1zugsamtes FINKELNBURG268) 
hervor, "daB die Juristen bekanntlich niemals besondere Lust und 
wohl auch nicht die Fahigkeit zu rein psychologischen Untersuchungen 
gehabt" hatten, und in Innsbruck (1925) bestand zwischen den Bericht
erstattern - den Juristen LENz653) und MiTTERMAIER850), dem Psy
chiater ERNST SOHULTZE1l32) - und den Diskussionsrednern Einigkeit 
dariiber, daB der Richter fUr die psychologische Beurteilung des Rechts
brechers unzureichend ausgebildet sei. "Wo haben denn wir und wo 
habe_n denn aIle die Praktiker ihre Kriminalpsychologie gelernt ~" -
r~ef der Strafrechtslehrer MITTERMAIER - "Ach, das lernt man am 
besten in der Praxis! Ja, wie1 Wo lernt denn der Amtsrichter, der 
einige Jahre irgendwo drauBen auf dem Lande lebt, seine Kriminal
psychologie 1 Literatur hat er nicht, denn der Etat seiner Bibliothek 
ist gerade so groB, daB er sich antiquarisch einen neuen Kommentar 
anschaffen oder vielleicht die ,Deutsche Juristenzeitung' halten kann, 
aber noch Biicher iiber Kriminalpsychologie anschaffen 1 Das kann 
er nicht;. er weW auch gar nicht, wo er diese Dinge zu suchen hat, 
daB es eine Monatsschrift fiir Kriminalpsychologie gibt - es wird 
wohl sehr viele Praktiker geben, die davon nichts wissen! Wo lernt 
nun ein solcher Richter Psychologie 1 Wenn er aIle 8 Tage seine 
Schoffengerichtssitzungen hat, dann lernt er Kriminalpsychologie. 
DaB man aber die Seele eines Rechtsbrechers in ganz anderer 
Weise kennenlernen kann, daB man sie studieren muB, daB Hunderte 
und Tausende von Wissenschaftlern diesem Studium schon nachge
gangen sind und ihre Erfahrungen gesammelt und niedergelegt haben, 
daB wir aus diesen Erfahrungen heraus der Seele des erwachsenen Ver
brechers und der Jugend in ganz anderer Weise nahekommen konne;;'
ja, das weiB der Praktiker nicht, davon hort er nichts .. ," Gegen dieses 
harte Urteil MITTERMAIERS erhob sich kein Widerspruch. Und in der Tat, 
der preufJische Justizminister1379) wiirde sich kaum veranlaBt gefUhlt 
haben, in einer Verfiigung vom Jahre 1926 die Staatsanwaltschaften 
besonders darauf hinzuweisen, neben der Feststellung des Tatbestandes 
auch der Personlichkeit des Taters ihr voIles Interesse entgegenzu
bringen, wenn eine solche Ermahnung nicht dringlich gewesen ware. 
"Die Staatsanwaltschaften" - heiBt es in dieser VerfUgung ausdriick
lich - "tragen diesem Gesichtspunkt bei Durchfiihrung des Ermitt
lungsverfahrens nicht immer geniigend Reehnung, sondern glauben viel
fach, die Aufklarung dieser praktisch so bedeutsamen Seite der Haupt
verhandlung iiberlassen zu diirfen. Das Gericht fnBt daher bei der Be-
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urteilung des Täters auf mehr oder weniger unvollständiger und unsicherer 
Grundlage und vermag in der Strafausmessung den für die Würdigung 
der Persönlichkeit bedeutsamen Umständen des Einzelfalles nicht voll 
gerecht zu werden ... " Ich fürchte freilich, daß auch diese Verfügung 
erfolglos bleiben wird, denn die Vernachlässigung der Persönlichkeit des 
Rechtsbrechers hat - wie gesagt - seinen Grund nicht in einer be
wußten Lässigkeit des Anklagevertreters und des Gerichts, sondern viel
mehr in der von jeher üblichen und durch die besonderen Verhältnisse 
erklärlichen Flüchtigkeit des Ermittlungsverfahrens und der mangel
haften psychologischen Vorbildung des Richters. 

Voraussetzung für die Erfüllung der Hoffnungen des Vorentwurfes, 
"daß sich die richterliche Aufmerksamkeit in jedem einzelnen geeigneten 
Falle der Frage der geistigen Minderwertigkeit genügend zuwende" 1292), 

wäre demnach eine Umgestaltung des Ermittlungsverfahrens und eine 
Vertiefung der kriminalpsychologischen Bildung des Richters. 

Während sich die Hauptverhandlung bisher- wie LENz653) ausführt 
-nur auf den Leumund und das Strafregister stützen kann, verlangt er 
für künftig eine "biologische Beschreibung des Lebenslaufes und der 
Persönlichkeit", eine Forderung, die naturgemäß nur durch umfangreiche 
und zeitraubende Untersuchungen und Erkundigungen erfüllt werden 
und daher nur für besondere Fälle Geltung haben kann. Ein erfreuliches 
Zeichen für das wachsende Verständnis der Bedeutung sorgfältiger Er
hebungen über das Vorleben, die soziale Lage und die Verbrechens
motive eines Angeschuldigten bei Ausmessung der Strafe ist immerhin 
die zunächst in Sachsen, späterhin in Bielefeld usw. eingerichtete "Boziale 
Gericht8hilfe"l2?, 128, 832). Sie beruht auf einer engen Zusammenarbeit 
zwischen dem Gericht und einer "zentralen Gerichtshilfe", die ihm für 
jede fürsorgliche Arbeit an dem Beschuldigten zur Verfügung steht. Dieser 
Fürsorgestelle werden von sämtlichen Strafkammer- und Schwurgerichts
anklagen Abschriften erteilt, von zur fürsorglichen Beurteilung geeigneten 
Sehöffensachen, zumal von solchen, wegen derer die Überweisung an 
die Landespolizeibehörde zulässig ist, die Akten vorgelegt, worauf sie 
durch ihre Auskunftsstelle Ermittlungen über den Täter einziehen. 
Diese werden, ergänzt durch gutachtliche Äußerungen und Vorschläge, 
dem Richter übermittelt und erforderlichenfalls von dem Helfer in der 
Hauptverhandlung vorgetragen. Auf diese Weise wird das Gericht, 
ohne mit besonderer Arbeit belastet zu werden, in die Lage gesetzt, sich 
ein ungefähres Bild von der Persönlichkeit des Täters zu machen, um sie 
bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen. Erfolgt Aussetzung der 
Strafvollstreckung, so vermittelt die Zentrale die erforderliche Für
sorge; wird eine Freiheitsstrafe vollstreckt, so wird der Bericht 
der Gerichtshilfe an die Strafanstalt weitergeleitet, die aus ihm 
ein möglichst wahrheitsgetreues Bild von der Person des Verurteilten 
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urteilung des Taters auf mehr oder weniger unvollstandiger und unsicherer 
Grundlage und vermag in der Strafausmessung den fiir die Wiirdigung 
der Personlichkeit bedeutsamen Umstanden des Einzelfalles nicht voll 
gerecht zu werden ... " lch fiirchte freilich, daB auch diese Verfiigung 
erfolglos bleiben wird, denn die Vernachlassigung der Personlichkeit des 
Rechtsbrechers hat - wie gesagt - seinen Grund nicht in einer be
wuBten Lassigkeit des Anklagevertreters und des Gerichts, sondern viel
mehr in der von jeher iiblichen und durch die besonderen Verhaltnisse 
erklarlichen Fliichtigkeit des Ermittlungsverfahrens und der mangel
haften psychologischen Vorbildung des Richters. 

Voraussetzung fiir die Erfiillung der Hoffnungen des Vorentwurfes, 
"daB sich die richterliche Aufmerksamkeit in jedem einzelnen geeigneten 
Falle der Frage der geistigen Minderwertigkeit geniigend zuwende" 1292) , 
ware demnach eine Umgestaltung des Ermittlungsverfahrens und eine 
Vertiefung der kriminalpsychologischen Bildung des Richters. 

Wahrend sich die Hauptverhandlung bisher - wie LENZ653) ausfiihrt 
- nur auf den Leumund und das Strafregister stiitzen kann, verlangt er 
fiir kiinftig eine "biologische Beschreibung des Lebenslaufes und der 
Personlichkeit", eine Forderung, die naturgemaB nur durch umfangreiche 
und zeitraubende Untersuchungen und Erkundigungen erfiillt werden 
und daher nur fiir besondere Falle Geltung haben kann. Ein erfreuliches 
Zeichen fiir das wachsende Verstandnis der Bedeutung sorgfaltiger Er
hebungen iiber das Vorleben, die soziale Lage und die Verbrechens
motive eines Angeschuldigten bei Ausmessung der Strafe ist immerhin 
die zunachst in Sachsen, spaterhin in Bielefeld usw. eingerichtete ,,8oziale 
GerichtBhilfe"127, 128,832). Sie beruht auf einer engen Zusammenarbeit 
zwischen dem Gericht und einer "zentralen Gerichtshilfe", die ihm fiir 
jede fiirsorgliche Arbeit an dem Beschuldigten zur Verfiigung steht. Dieser 
Fiirsorgestelle werden von samtlichen Strafkammer- und Schwurgerichts
anklagen Abschriften erteilt, von zur fiirsorglichen Beurteilung geeigneten 
Sehoffensachen, zumal von solchen, wegen derer die Uberweisung an 
die Landespolizeibehorde zulassig ist, die Akten vorgelegt, worauf sie 
durch ihre Auskunftsstelle Ermittlungen iiber den Tater einziehen. 
Diese werden, erganzt durch gutachtliche AuBerungen und Vorschlage, 
dem Richter iibermittelt und erforderlichenfalls von dem Helfer in der 
Hauptverhandlung vorgetragen. Auf diese Weise wird das Gericht, 
ohne mit besonderer Arbeit belastet zu werden, in die Lage gesetzt, sich 
ein ungefahres Bild von der Personlichkeit des Taters zu machen, um sie 
bei seiner Entscheidung zu beriicksichtigen. Erfolgt Aussetzung der 
Strafvollstreckung, so vermittelt die Zentrale die erforderliche Fiir
sorge; wird eine Freiheitsstrafe vollstreckt, so wird der Bericht 
der Gerichtshilfe an die Strafanstalt weitergeleitet, die auS ihm 
ein moglichst wahrheitsgetreues Bild von der Person des Verurteilten 
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und von den Verhältnissen erhält, aus denen die Straftat heraus
gewachsen ist. 

Im Frankfurter Lehrgang über die Zusammenarbeit der Fürsorge 
und Rechtspflege 1926 meinte MrcHEL832), erst durch die Mitarbeit der 
sozialen Gerichtshilfe werde es den Richtern möglich sein, von dem 
"fabrikmäßigen Aussprechen" der Strafe zur Berücksichtigung alles 
dessen zu gelangen, was unmittelbar für die rechtliche und persönliche 
Beurteilung bedeutungsvoll sei- eine Bestätigung der Ansicht, daß das 
Gericht nicht in der Lage sei, die zeitraubenden und umständlichen 
Feststellungen durch seine eigenen Organe machen zu lassen. Immerhin 
ist das Betätigungsfeld auch der sozialen Gerichtshilfe beschränkt. Sie 
vermag mit einiger Aussicht auf Erfolg Erkundigungen über die orts
ansässigen, zumal die jugendlichen Rechtsbrecher einzuziehen; die per
sönlichen Verhältnisse der unsteten, zugewanderten Bettler, Landstreicher 
und Verbrecher werden sich jedoch einer zuverlässigen Festeilung zumeist 
entziehen müssen. 

Von fast noch größerer Bedeutung und weit schwieriger zu erfüllen 
ist jedoch die zweite Forderung, die Vertiefung der psychologischen Vor
bildung des Richters. Anregungen in dieser Richtung gehen schon weit 
zurück; bereits im Jahre 1863 verlangte - wie AscHAFFENBURG46) her
vorhob- der Mainzer Anwalt VoLKM.AR zur besseren Ausbildung der 
Richter eine Art juristischer Klinik. Daß aber gegenwärtig noch - nach 
64 Jahren - die Forderung nicht erfüllt ist, hat GRUHLE373) kürzlich 
durch Umfragen an den deutschen-Universitäten festgestellt: "Es berührt 
seltsam, wenn man bedenkt, daß der junge Jurist an 8 Universitäten des 
Reiches nicht die Möglichkeit hat, über die sozialen und personalen Ur
sachen des Verbrechens unterrichtet zu werden." Forensische Psy
chiatrie wird zwar an den meisten Universitäten gelesen, gewöhnlich in 
Form von klinischen Vorlesungen. Gewiß wird der Vortragende in ihnen 
Gelegenheit haben, nicht nur geistige Störungen, sondern auch geistige 
Abnormitäten zu zeigen und nicht nur psychiatrische, sondern auch psy
chologische Ausführungen an sie zu knüpfen; ein systematischer krimi
nalpsychologischer Unterricht wird jedoch nur an einem Teil der Hoch
schulen gegeben, und zwar bezeichnenderweise nicht von Juristen, 
sondern von Medizinern, d. h. Psychiatern. Die Psychologie des Ver
brechers ist dem Juristen, und zwar sowohl dem Lehrer wie dem Schüler, 
bisher ein nahezu verschlossenes Gebiet geblieben, und die Forderungen 
der IKV. in Innsbruck- der Unterricht sei in den strafrechtlichen Hilfs
wissenschaften an möglichst vielen Universitäten sicherzustellen und 
für alle, die im Strafverfahren beruflich tätig sind, sei die Ausbildung in 
den strafrechtlichen Hilfswissenschaften (Kriminologie) anzustreben -
sind demnach durchaus berechtigt. Die Ausbildung kann zur Zeit nur der 
Psychiater geben, nicb,t der Jurist, wie die Ausführungen MITTER-
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und von den VerhliJtnissen erhalt, aus denen die Straftat heraus
gewachsen ist. 

1m Frankfurter Lehrgang iiber die Zusammenarbeit der Fiirsorge 
und Rechtspflege 1926 meinte MICHEL832), erst durch die Mitarbeit der 
sozialen Gerichtshilfe werde es den Richtern moglich sein, von dem 
"fabrikmaBigen Aussprechen" der Strafe zur Beriicksichtigung alles 
dessen zu gelangen, was unmittelbar fUr die rechtliche und personliche 
Beurteilung bedeutungsvoll sei - eine Bestatigung der Ansicht, daB das 
Gericht nicht in der Lage sei, die zeitraubenden und umstandlichen 
Feststellungen durch seine eigenen Organe machen zu lassen. Immerhin 
ist das Betatigungsfeld auch der sozialen Gerichtshilfe beschrankt. Sie 
vermag mit einiger Aussicht auf Erfolg Erkundigungen iiber die orts
ansassigen, zumal die jugendlichen Rechtsbrecher einzuziehen; die per
sonlichen Verhaltnisse der unsteten, zugewanderten Bettler, Landstreicher 
und Verbrecher werden sich jedoch einer zuverlassigen Festellung zumeist 
entziehen miissen. 

Von fast noch groBerer Bedeutung und weit schwieriger zu erfiiIlen 
ist jedoch die zweite Forderung, die Vertiefung der psychologischen Vor
bildung des Richters. Anregungen in dieser Richtung gehen schon weit 
zurUck; bereits im Jahre 1863 verlangte - wie ASCHAFFENBURG46 ) her
vorhob - der Mainzer Anwalt VOLKMAR zur besseren Ausbildung der 
Richter eine Art juristischer Klinik. DaB aber gegenwartig noch - nach 
64 Jahren - die Forderung nicht erfiiIlt ist, hat GRUHLE373) kiirzlich 
durch Umfragen an den deutschen-Universitaten festgesteIlt: "Es beriihrt 
seltsam, wenn man bedenkt, daB der junge Jurist an 8 Universitaten des 
Reiches nicht die Moglichkeit hat, iiber die sozialen und personalen Ur
sachen des Verbrechens unterrichtet zu werden." Forensische Psy
chiatrie wird zwar an den meisten Universitaten gelesen, gewohnlich in 
Form von klinischen Vorlesungen. GewiB wird der Vortragende in ihnen 
Gelegenheit haben, nicht nur geistige Storungen, sondern auch geistige 
Abnormitaten zu zeigen und nicht nur psychiatrische, sondern auch psy
chologische Ausfiihrungen an sie zu kniipfen; ein systematischer krimi
nalpsychologischer Unterricht wird jedoch nur an einem Teil der Hoch
schulen gegeben, und zwar bezeichnenderweise nicht von Juristen, 
sondern von Medizinern, d. h. Psychiatern. Die Psychologie des Ver
brechers ist dem J uristen, und zwar sowohl dem Lehrer wie dem Schiiler, 
bisher ein nahezu verschlossenes Gebiet geblieben, und die Forderungen 
der IKV. in lnnsbruck - der Unterricht sei in den strafrechtlichen Hilfs
wissenschaften an moglichst vielen Universitaten sicherzustellen und 
fiir aIle, die im Strafverfahren beruflich tatig sind, sei die Ausbildung in 
den strafrechtlichen Hilfswissenschaften (Kriminologie) anzustreben -
sind demnach durchaus berechtigt. Die Ausbildung kann zur Zeit nur der 
Psychiater geben, nicb,t der Jurist, wie die Ausfiihrungen MITTER-
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MAIERs850 ) und besonders die ehrlichen Worte des GRAFEN zu DüHNA211) 

bestätigen. "Der Jurist als Kulturwissenschaftler"- schreibt GRUHLE373) 
- "wird niemals so aus der Fülle der Erfahrung und aus der völligen 
Vertrautheit mit der ganzen Sphäre der Naturwissenschaften schöpfen 
können wie der Arzt" ... "Wenn dagegen der Jurist ... die ihm nötig 
erscheinenden Kenntnisse aus der Literatur sich anzueignen bestrebt ist, 
so vermag er Wesentliches und Unwesentliches schwer zu scheiden; er 
hält gelegentliche Hypothesen für gesicherte Lehrmeinungen und kommt 
gar zu leicht in die Lage des Volksschullehrers, der Psychologie treibt." 

Ein guter Unterricht in der Kriminalpsychologie wird den Richter 
in den Stand setzen, seinem Beruf neue Seiten abzugewinnen und 
den Rechtsbrecher mit anderen Augen zu sehen und zu beurteilen. 
Andererseits darf man aber die Hoffnungen auf eine völlige Wandlung 
der richterlichen Einstellung dem Rechtsbrecher gegenüber nicht zu 
hoch spannen. GRAF zu DüHNA211) hat auf den Gegensatz zwischen der 
Rechtswissenschaft als normativer Wissenschaft und der Psychologie 
als Naturwissenschaft hingewiesen, und AscHAFFENBURG46) sprach die 
Überzeugung aus, "daß einer ganzen Anzahl von Juristen die psycho
logische Wissenschaft einfach nicht "liegt", ... und bei diesen wird ein 
solcher Unterricht ziemlich zwecklos sein; höchstens daß die Herren 
dabei lernen, vorsichtig zu sein und nicht ihrem eigenen, meistens etwas 
geradlinigen und unkomplizierten Empfinden zu folgen ... " Noch skep
tischer sprach sich in der Diskussion DRUCKER217) über die Erreichbarkeit 
der erstrebten Ziele aus und riet zu "Bescheidenheit und Beschränkung". 
"Der Universitätsunterricht" - äußerte er sich - "darf nicht weitere 
A~forderungen stellen, als daß man von dem V orkandensein dieser Dinge 
die jungen Juristen unterrichtet und ihnen den Weg weist, wie sie sich 
mit dem Sachverständigen in Verbindung setzen!" ... "Wir müssen 
wünschen, daß der Richter mit einer Fülle von Menschenkenntnis aus
gestattet ist. Wir wissen aber, daß das nicht erreichbar ist. Darum 
wollen wir das nicht versuchen auf einem Wege, der in der Mehrzahl 
nicht zum Ziele führen wird, uns auszugeben für etwas, was wir nie sein 
können- und nie sein wollen!" Wieweit der Einzelne Menschenkenner 
sei, hänge von seiner Anlage und von dem Ablauf seines Lebens ab; da 
helfe der Universitätsunterricht - meint DRUCKER - gar nichts. 

Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte der stark auseinander
gehenden Meinungen der angeführten Diskussionsredner, und auf diese 
Mitte einigte sich die Versammlung, indem sie die erwähnten Forderungen 
stellte. Wie es unter den Juristen nicht an feinen Psychologen fehlt
unter den älteren etwa FEUERBACH, unter den jüngeren z. B. RADBRUCH 
und MEZGER - so wird es immer solche geben, an deren Mangel an Ver
ständnis und Einfühlungsfähigkeit für psychologische Zusammenhänge 
auch der beste psychologische Unterricht nichts zu ändern vermag. Wie 
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MAIERS850 ) und besonders die ehrlichen Worte des GRAFEN zu DOHNA211) 
bestatigen. "DerJurist als Kulturwissenschaftler" - schreibt GRUHLE373) 
- "wird niemals so aus der Fiille der Erfahrung und aus der volligen 
Vertrautheit mit der ganzen Sphare der Naturwissenschaften schopfen 
konnen wie der Arzt" ... "Wenn dagegen der Jurist ... die ihm notig 
erscheinenden Kenntnisse aus der Literatur sich anzueignen bestrebt ist, 
so vermag er Wesentliches und Unwesentliches schwer zu scheiden; er 
halt gelegentliche Hypothesen fiir gesicherte Lehrmeinungen und kommt 
gar zu leicht in die Lage des Volksschullehrers, der Psychologie treibt." 

Ein guter Unterricht in der Kriminalpsychologie wird den Richter 
in den Stand setzen, seinem Beruf neue Seiten abzugewinnen und 
den Rechtsbrecher mit anderen Augen zu sehen und zu beurteilen. 
Andererseits darf man aber die Hoffnungen auf eine vollige Wandlung 
der richterlichen Einstellung dem Rechtsbrecher gegeniiber nicht zu 
hoch spannen. GRAF ZU DOHNA211) hat auf den Gegensatz zwischen der 
Rechtswissenschaft als normativer Wissenschaft und der Psychologie 
als Naturwissenschaft hingewiesen, und ASCHAFFENBURG46) sprach die 
Uberzeugung aus, "daB einer ganzen Anzahl von Juristen die psycho
logische Wissenschaft einfach nicht "liegt", ... und bei diesen wird ein 
solcher Unterricht ziemlich zwecklos sein; hochstens daB die Herren 
dabei lernen, vorsichtig zu sein und nicht ihrem eigenen, meistens etwas 
geradlinigen und unkomplizierten Empfinden zu folgen ... " Noch skep
tischer sprach sich in der Diskussion DRUCKER217) iiber die Erreichbarkeit 
der erstrebten Ziele aus und riet zu "Bescheidenheit und Beschrankung". 
"Der Universitatsunterricht" - auBerte er sich - "darf nicht weitere 
A~forderungen stellen, als daB man von dem Vorhandensein dieser Dinge 
die jungen Juristen unterrichtet und ihnen den Weg weist, wie sie sich 
mit dem Sachverstandigen in Verbindung setzen 1" . . . "Wir miissen 
wiinschen, daB der Richter mit einer Fiille von Menschenkenntnis aus
gestattet ist. Wir wissen aber, daB das nicht erreichbar ist. Darum 
wollen wir das nicht versuchen auf einem Wege, der in der Mehrzahl 
nicht zum Ziele fiihren wird, uns auszugeben £iir etwas, was wir nie sein 
konnen - und nie sein wollen!" Wieweit der Einzelne Menschenkenner 
sei, hange von seiner Anlage und von dem Ablauf seines Lebens ab; da 
helfe der Universitatsunterricht - meint DRUCKER - gar nichts. 

Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte der stark auseinander
gehenden Meinungen der angefiihrten Diskussionsredner, und auf diese 
Mitte einigte sich die Versammlung, indem sie die erwahnten Forderungen 
stellte. Wie es unter den Juristen nicht an feinen Psychologen fehlt -
unter den alteren etwa FEuERBAcH, unter den jiingeren z. B. RADBRUCH 
und MEZGER - so wird es immer solche geben, an deren Mangel an Ver
standnis und Einfiihlungsfahigkeit £iir psychologische Zusammenhange 
auch der beste psychologische Unterricht nichts zu andern vermag. Wie 
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jeder Unterricht kann auch dieser nur vorhandene Anlagen ausbilden 
und nur bei gegebener Veranlagung verwertbares Wissen vermitteln. 
Betrachtet man den kriminalpsychologischen Unterricht als die einzige 
Möglichkeit, die Anlage des Richters zur Menschenkenntnis zu vertiefen 
und zu erweitern und ihm Kenntnisse zu schaffen, die über den Bereich 
des Wissens um die gröbsten psychologischen Zusammenhänge hinaus
gehen, so wird man sich mit aller Entschiedenheit für seine Einführung 
in den Lehrplan für junge Juristen einsetzen müssen. Freilich wird man 
sich klar bleiben müssen, daß die psychologische Erfassung der rechts
brecherischen Persönlichkeit auch dann hohe Anforderungen an den 
Richter stellen wird. Psychologisch gerichtete Ermittlungen über den 
Angeschuldigten und eingehende Beobachtung und Untersuchung seiner 
Intelligenz, seines Charakters und Temperaments erfordern viel Zeit 
und Geduld, und es liegt auf der Hand, daß sie nur in schweren oder 
problematisch gelagerten Fällen angestellt werden können. Der Richter 
·wird jedenfalls, trotz Vertiefung des Ermittlungsverfahrens und trotz 
gründlicher Vorbildung für seine Aufgabe, in sehr vielen l!~ällen nicht im
stande sein, sich ein klares Bild von dem komplizierten Zusammen
wirken von Anlage- und Umweltseinflüssen zu verschaffen und damit 
auch das Vorliegen krankhafter Veranlagungen und verminderter Zu
rechnungsfähigkeit übersehen müssen. BoNHOEFFER125) hat daher recht, 
wenn er nicht erwartet, "daß die juristische Vorbildung so stark mit 
naturwissenschaftlicher und psychiatrischer Schulung durchtränkt wird, 
daß der Richter selbst in die Lage kommt, im Einzelfalle zu sagen, 
hier kommt verminderte Zurechnungsfähigkeit in Frage". 

Man könnte einwenden, daß eine stärkere Heranziehung des psy
chiatrischen Sachverständigen zu den Verhören und Verhandlungen 
diesen Mißstand beheben und die Erkennung und Beurteilung krank
hafter Persönlichkeiten ermöglichen werde, die der Richter als solche 
übersehen oder verkannt haben würde. Allein selbst wenn, wie das 
schon ernstlich vorgeschlagen worden ist, zu jeder Verhandlung ein 
psychiatrischer Sachverständiger zugezogen würde, selbst dann wäre 
die Erkennung der geminderten Zurechnungsfähigkeit nicht gewähr
leistet. AsOHAFFENBURG14), der wiederholt auf die Schwier~gkeiten hin
gewiesen hat, die sich der Erkennung des angeborenen Schwachsinns in 
der Verhandlung entgegenstellen, betonte gelegentlich 22 ) : "Die Fest
stellung des Schwachsinns ist aber immerhin noch sehr vielleichter als 
die der anderen Zustände der Minderwertigkeit. Sie lassen sich in der 
Regel nicht in der ersten Untersuchung durch den Arzt feststellen, 
sondern zeigen sich erst im Verlaufe längerer Beobachtung." Das trifft 
zweifellos auf viele vermindert Zurechnungsfähige zu, und zwar gerade 
auf diejenigen mit Mängeln auf dem Gebiete des Gefühlslebens, die be
kanntlich unter den gewerbsmäßigen Kriminellen sehr verbreitet sind. 

266 XXIII. Vorlesung. 

jeder Unterricht kann auch dieser nur vorhandene Anlagen ausbilden 
und nur bei gegebener Veranlagung verwertbares Wissen vermitteln. 
Betrachtet man den kriminalpsychologischen Unterricht als die einzige 
Moglichkeit, die Anlage des Richters zur Menschenkenntnis zu vertiefen 
und zu erweitern und ihm Kenntnisse zu schaffen, die tiber den Bereich 
des Wissens um die grobsten psychologischen Zusammenhange hinaus
gehen, so wird man sich mit aller Entschiedenheit fUr seine EinfUhrung 
in den Lehrplan fUr junge Juristen einsetzen mtissen. Freilich wird man 
sich klar bleiben mtissen, daB die psychologische Erfassung der rechtl:l
brecherischen Personlichkeit auch dann hohe Anforderungen an den 
Richter stellen wird. Psychologisch gerichtete Ermittlungen tiber den 
Angeschuldigten und eingehende Beobachtung und Untersuchung seiner 
Intelligenz, seines Charakters und Temperaments erfordern viel Zeit 
und Geduld, und es liegt auf der Hand, daB sie nur in schweren oder 
problematisch gelagerten Fallen angestellt werden konnen. Der Richter 
"ird jedenfalls, trotz Vertiefung des Ermittlungsverfahrens und trotz 
griindlicher Vorbildung fUr seine Aufgabe, in sehr vielen l!~allen nicht im
stande sein, sich ein klares Bild von dem komplizierten Zusammen
"irken von Anlage- und Umweltseinfltissen zu verschaffen und damit 
auch das Vorliegen krankhafter Veranlagungen und verminderter Zu
rechnungsfahigkeit tibersehen mtissen. BONHOEFFER125) hat daher recht, 
wenn er nicht erwartet, "daB die juristische Vorbildung so stark mit 
naturwissenschaftlicher und psychiatrischer Schulung durchtrankt wird, 
daB der Richter selbst in die Lage kommt, im Einzelfalle zu sagen, 
hier kommt verminderte Zurechnungsfahigkeit in Frage". 

Man konnte einwenden, daB eine starkere Heranziehung des psy
chiatrischen Sachverstiindigen zu den Verhoren und Verhandlungen 
diesen MiBstand beheben und die Erkennung und Beurteilung krank
hafter Personlichkeiten ermoglichen werde, die der Richter als solche 
tibersehen oder verkannt haben wiirde. Allein selbst wenn, wie das 
schon ernstlich vorgeschlagen worden ist, zu jeder Verhandlung ein 
psychiatrischer Sachverstandiger zugezogen wiirde, selbst dann ware 
die Erkennung der geminderten Zurechnungsfahigkeit nicht gewahr
leistet. ASOHAFFENBURG14), der wiederholt auf die Schwier~gkeiten hin
gewiesen hat, die sich der Erkennung des angeborenen Schwachsinns in 
der Verhandlung entgegenstellen, betonte gelegentlich 22) : "Die Fest
steHung des Schwachsinns ist aber immerhin noch sehr vielleichter als 
die der anderen Zustande der Minderwertigkeit. Sie lassen sich in der 
Regel nicht in der ersten Untersuchung durch den Arzt feststellen, 
sondern zeigen sich erst im Verlaufe langerer Beobachtung." Das trifft 
zweifeHos auf viele vermindert Zurechnungsfahige zu, und zwar gerade 
auf diejenigen mit Mangeln auf dem Gebiete des GefUhlslebens, die be
kanntlich unter den gewerbsmaBigen Kriminellen sehr verbreitet sind. 
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Um diese Zustände richtig zu beurteilen, wird die Klarstellung der 
ganzen Vergangenheit des Beschuldigten, sachverständig geleitete um
ständliche Vernehmungen seiner Erzieher, Angehörigen, Vorgesetzten 
und Arbeitgeber und vor allen Dingen eine gründliche psychologische 
Untersuchung des Menschen selbst in vielen Fällen nicht zu umgehen 
sein. Der gewissenhafte Sachverständige wird daher die Verantwortung 
einer Entscheidung auf Grund einer Beobachtung in der Untersuchungs
haft sehr oft nicht auf sich nehmen können und den Beschuldigten zu 
längerer Beobachtung einer Irrenanstalt überweisen müssen. Der Irren
arzt ADOLF HoPPE473) vertritt sogar den Standpunkt, daß der Sach
verständige in allen Fällen, in denen geminderte Zurechnungsfähigkeit in 
Frage komme, auf Anstaltsbeobachtung anzutragen habe, da sie "als 
Grenzzustände zumeist die größten Schwierigkeiten bieten würden". 
Diese Anschauung ist unter Berücksichtigung der oft nicht einfachen 
Beurteilung dieser Seelenzustände ganz folgerichtig, mit Rücksicht auf 
ihre, HOPPE offenbar unbekannte, ungeheure Verbreitung aber ebenso 
weltfremd. 

Aber mag die Entscheidung, ob Zurechnungsfähigkeit mit geringerer 
Schuld vorliegt oder nicht, von dem Gerichtsarzt in dem Untersuchungs
gefängnisse oder von dem Psychiater nach mehrwöchiger Beobachtung 
in einer Irrenanstalt getroffen werden, umfangreiche Feststellungen im 
Ermittlungsverfahren werden auf alle Fälle nicht zu umgehen sein. Es 
liegt auf der Hand, daß ein solches Verfahren nur in Ausnahmefällen 
möglich sein wird, nämlich einmal bei dem vermögenden Rechtsbrecher, 
dessen Verteidiger schon dafür Sorge tragen wird, daß die geistigen 
Mängel seines Klienten richtig erkannt und gewürdigt werden, und dann 
bei Rechtsbrüchen von einiger Erheblichkeit. Wie sich diese in ihrer 
Häufigkeit zu den kleineren Vergehen verhalten, lehrt ein Blick in die 
Tabelle 37 (s. S. 268). 

Sehen wir von den wenigen Zuchthausstrafen ab, die etwa 1,4 vH der 
Verurteilungen ausmachen, und beachten wir nur die Dauer der über eine 
Viertelmillion betragenden Gefängnisstrafen, so sehen wir, daß weitaus 
den meisten, über 190000, das ist fast 76 vH, unter 3 Monaten, etwa 
60000 = 24 vH über 3 Monate gegenüberstehen, und daß die Zahl der 
Gefängnisstrafen über 1 Jahr nur etwa 13000: 5 vH beträgt. Weitaus 
die meisten Strafen - von den statistisch nicht erfaßten wegen Über
tretungen ganz abgesehen- richten sich demnach gegen leichtere Ver
gehen, gegen Bagatellsachen. Eine Erkennung und Berücksichtigung 
des vermindert Zurechnungsfähigen wird demnach in der Mehrzahl der 
Straffälle überhaupt nicht in Frage kommen. Die Ansicht AscHAFFEN
BURGs34), womit er gelegentlich für die Abschaffung des Strafmaßes 
warb, daß der Richter die Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit 
zum großen Teil überhaupt nicht festzustellen vermöge, würde demnach 
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Um diese Zustande richtig zu beurteilen, wird die Klarstellung der 
ganzen Vergangenheit des Beschuldigten, sachverstandig geleitete um
standliche Vernehmungen seiner Erzieher, Angehorigen, Vorgesetzten 
und Arbeitgeber und vor allen Dingen eine grundliche psychologische 
Untersuchung des Menschen selbst in vielen Fallen nicht zu umgehen 
sein. Der gewissenhafte Sachverstandige wird daher die Verantwortung 
einer Entscheidung auf Grund einer Beobachtung in der Untersuchungs
haft sehr oft nicht auf sich nehmen konnen und den Beschuldigten zu 
langerer Beobachtung einer Irrenanstalt uberweisen mussen. Der Irren
arzt ADOLF HOPPE473) vertritt sogar den Standpunkt, daB der Sach
verstandige in allen Fallen, in denen geminderte Zurechnungsfahigkeit in 
Frage komme, auf Anstaltsbeobachtung anzutragen habe, da sie "als 
Grenzzustande zumeist die groBten Schwierigkeiten bieten wurden". 
Diese Anschauung ist unter Berucksichtigung der oft nicht einfachen 
Beurteilung dieser Seelenzustande ganz folgerichtig, mit Rucksicht auf 
ihre, HOPPE offenbar unbekannte, ungeheure Verbreitung aber ebenso 
weltfremd. 

Aber mag die Entscheidung, ob Zurechnungsfahigkeit mit geringerer 
Schuld vorliegt oder nicht, von dem Gerichtsarzt in dem Untersuchungs
gefangnisse oder von dem Psychiater nach mehrwochiger Beobachtung 
in einer Irrenanstalt getroffen werden, umfangreiche Feststellungen im 
Ermittlungsverfahren werden auf aIle FaIle nicht zu umgehen sein. Es 
liegt auf der Hand, daB ein solches Verfahren nur in Ausnahmefallen 
moglich sein wird, namlich einmal bei dem verm6genden Rechts brecher, 
dessen Verteidiger schon dafiir Sorge tragen wird, daB die geistigen 
Mangel seines Klienten richtig erkannt und gewurdigt werden, und dann 
bei Rechtsbruchen von einiger Erheblichkeit. Wie sich diese in ihrer 
Haufigkeit zu den kleineren Vergehen verhalten, lehrt ein Blick in die 
Tabelle 37 (s. S.268). 

Sehen wir von den wenigen Zuchthausstrafen ab, die etwa 1,4 vH der 
Verurteilungen ausmachen, und beach ten wir nur die Dauer der uber eine 
Viertelmillion betragenden Gejiingnisstrafen, so sehen wir, daB weitaus 
den meisten, uber 190000, das ist fast 76 vH, unter 3 Monaten, etwa 
60000 = 24 vH uber 3 Monate gegenuberstehen, und daB die Zahl der 
Gefangnisstrafen uber 1 Jahr nur etwa 13000: 5 vH betragt. Weitaus 
die meisten Strafen - von den statistisch nicht erfaBten wegen Uber
tretungen ganz abgesehen - richten sich demnach gegen leichtere Ver
gehen, gegen Bagatellsachen. Eine Erkennung und Berucksichtigung 
des vermindert Zurechnungsfahigen wird demnach in der Mehrzahl der 
Straffalle uberhaupt nicht in Frage kommen. Die Ansicht ASCHAFFEN
BURGS34), womit er gelegentlich fiir die Abschaffung des StrafmaBes 
warb, da[3 der Richter die Zustiinde verminderter Zurechnungs/iihigkeit 
zum gro[3en Teil uberhaupt nicht /estzustellen vermoge, wiirde demnach 
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auch dann noch zu Recht bestehen, wenn eine Vertiefung und Ver
breiterung des Beweisverfahrens und eine gründliche psychiatrische Vor
bildung des Richterstandes erreicht werden könnte. 

Tabelle 37. Die Kriminalität nach Straftaten und Strafhöhe 
im Jahre 1909. 

Verweis 14808 
Geldstrafe 264773 
Haft 351 
Festungshaft 101 
Gefängnis 265360 

davon weniger als 4 Tage 46273 
4 bis unter 8 43838 
8 30 

" 
62261 

1 3 Monate . 41365 
3 12 

" 
49210 

I 
" " 

2 Jahre 10494 
2 und mehr Jahre . 2919 

256360 

Zuchthaus 7758 
davon weniger als 2 Jahre. 3754 

2 bis unter 5 
" 

3222 
5 und mehr Jahre. 782 

7758 

Todesstrafe 32 

Insgesamt: 544183 

XXIV. Vorlesung. 
Der Strafvollzug an vermindert Zurechnungsfähigen nach den Entwürfen. -

Vollstreckung der Strafe unter Berücksichtigung ihres Geisteszustandes in all
gemeinen Strafanstalten. - Möglichkeiten einer individualisierenden Behandlung. 
- Vollstreckung der Strafe in besonderen Abteilungen und Anstalten. 

Meine Herren! Der Vorentwurf 1909 sah bereits vor, daß Freiheits
strafen an den wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit minder Be
straften "unter Berücksichtigung ihres Geisteszustandes und, soweit 
dieser es erfordert, in besonderen für sie ausschließlich bestimmten An
stalten oder Abteilungen zu vollstrecken1292") seien. Die späteren Ent
würfe brachten entsprechende Bestimmungen; der Entwurf 1925 sieht 
zwar davon ab, verweist aber auf die §§ 213-215 der mittlerweile 
erschienenen Grundsätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen375): 

§ 213. Gefangene, die nach dem Gutachten des Anstaltsarztes geistig minder
wertig sind, daß sie nicht im regelmäßigen Strafvollzuge gehalten werden können, 
sollen in den besonderen Anstalten oder Abteilungen für geistig Minderwertige 
untergebracht werden. Der Geisteskrankheit Verdächtige sind zur Beobachtung 
in besondere Anstalten oder Abteilungen oder in eine öffentliche Irrenanstalt 
überzuführen. § 214. Die besonderen Anstalten und Abteilungen für geistig 
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auch dann noch zu Recht bestehen, wenn eine Vertiefung und Ver
breiterung des Beweisverfahrens und eine griindliche psychiatrische Vor
bildung des Richterstandes erreicht werden konnte. 

Tabelle 37. Die Kriminalitat nach Straftaten und Strafhohe 
im Jahre 1909. 

Verweis 14808 
Geldstrafe 264773 
Haft 351 
Festungshaft 101 
Gefangnis 265360 

davon weniger als 4 Tage 46273 
4 bis unter 8 43838 
8 30 

" 
62261 

1 3 Monate . 41365 
3 12 

" 
49210 

I 
" " 

2 Jahre 10494 
2 und mehr Jahre. 2919 

256360 

Zuchthaus 7758 
davon weniger als 2 Jahre. 3754 

2 bis unter 5 
" 

3222 
5 und mehr Jahre. 782 

7758 

Todesstrafe 32 

Insgesamt: 544183 

XXIV. Vorlesung. 
Der Stra/vollzug an vermindert Zurechnungs/iihigen nach den Entwur/en. -

Vollstreckung der Strafe unter Beriicksichtigung ihres Geisteszustandes in all
gemeinen Strafanstalten. - Moglichkeiten einer individualisierenden Behandlung. 
- Vollstreckung der Strafe in besonderen Abteilungen und Anstalten. 

Meine Herren! Der V orentwurf 1909 sah bereits vor, daB Freiheits
strafen an den wegen verminderter Zurechnungsfahigkeit minder Be
straften "unter Beriicksichtigung ihres Geisteszustandes und, soweit 
dieser eS erfordert, in besonderen fUr sie ausschlieBlich bestimmten An
stalten oder Abteilungen zu vollstrecken1292") seien. Die spateren Ent
wurfe brachten entsprechende Bestimmungen; der Entwurf 1925 sieht 
zwar davon ab, verweist aber auf die §§ 213-215 der mittlerweile 
erschienenen Grundsatze fiir den Vollzug von Freiheitsstrafen375): 

§ 213. Gefangene, die naeh dem Gutachten des Anstaltsarztes geistig minder
wertig sind, daB sie nicht im regelmaBigen Strafvollzuge gehalten werden konnen, 
sollen in den besonderen Anstalten oder Abteilungen fiir geistig Minderwertige 
untergebracht werden. Der Geisteskrankheit Verdachtige sind zur Beobachtung 
in besondere Anstalten oder Abteilungen oder in eine offentliche Irrenanstalt 
iiberzufiihren. § 214. Die besonderen Anstalten und Abteilungen fiir geistig 
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Minderwertige oder der Geisteskrankheit Verdächtige sollen ständig von einem 
psychiatrischen Facharzt beaufsichtigt werden. Vor wichtigen Anordnungen, 
insbesondere bei der Verteilung auf die Hafträume, ist der Anstaltsarzt zu hören. 
Auch bei der Einrichtung neuer Anstalten und Abteilungen ist ein psychiatrischer 
Facharzt zuzuziehen. § 215. Bei der Behandlung geistig Minderwertiger kann, 
und zwar auch dann, wenn sie nicht in besonderen Anstalten oder Abteilungen 
untergebracht sind, mit Rücksicht auf ihren Geisteszustand auf Antrag des An
staltsarztes von den sonst bestehenden Vorschriften abgewichen werden. Siche
rungsmaßnahmen und Hausstrafen bedürfen der Zustimmung des Anstaltsarztes. 

Die Entwürfe fordern demnach übereinstimmend: Im allgemeinen 
soll die Freiheitsstrafe an den vermindert Zurechnungsfähigen im ge
ordneten Strafvollzug, aber unter individualisierender Berücksichtigung 
ihres Geisteszustandes vollzogen werden. Kann diese Rücksicht nicht 
genommen werden, so soll die Strafe in besonderen, eigens für Minder
wertige bestimmten Abteilungen oder Anstalten vollzogen werden. 
Solche besondere Abteilungen oder Anstalten für geistig Minderwertige 
sollen nach Bedarf errichtet werden (GVF. § 5); soweit sie nicht in 
einzelnen Ländern geschaffen werden können, sollen sie durch Verein
barung der beteiligten Regierungen für mehrere Länder gemeinschaftlich 
eingerichtet werden (GVF. § 6). 

Prüfen wir einmal das voraussichtliche praktische Ergebnis dieser 
Bestimmungen, und zwar zunächst: inwieweit wird im geordneten 
Strafvollzuge eine Berücksichtigung des Geisteszustandes der ver
mindert Zurechnungsfähigen möglich sein? 

Meine Herren! Über die Frage, ob sich der geistig Minderwertige in 
den Strafvollzug einfügt oder nicht, ist - wie gezeigt wurde - sehr 
viel gesprochen und geschrieben worden: Strafvollzugsbeamten, die mit 
den Minderwertigen nicht fertig werden konnten und deshalb auf eine 
Vermehrung der Minderwertigenabteilungen drängten, standen andere 
gegenüber, die sich mit diesem Zugeständnis ein "Armutszeugnis" zu 
geben fürchteten und behaupteten, auch die schwierigen Elemente im 
gewöhnlichen Strafvollzuge halten zu können 1202). Im wesentlichen erklärt 
sich der Gegensatz in den Anschauungen aus der Verschiedenartigkeit 
der an dem Zusammenleben in der Strafanstalt beteiligten Subjekte 
und Objekte. 

Für die Aufrechthaltung der Ordnung und Zucht in einer Straf
anstalt ist naturgemäß zunächst die Persönlichkeit des Leiters und der 
von ihm auf das Beamtenpersonal ausgehende Einfluß wichtig, denn er 
bestimmt den "Geist", der einer Anstalt ihr besonderes Gepräge gibt. 
Wie es Hauptleuten gelingt, in ihrer Kompagnie, Lehrern unter 
ihren Schülern, Irrenärzten unter schwierigen Kranken lediglich durch 
die ihnen eigentümliche ruhige Würde und gleichmäßige Sicherheit sich 
Achtung zu verschaffen und die Zügel in der Hand zu behalten, so gehen 
anderen diese Eigenschaften ab, und alle ihre Versuche, mit Güte und 
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Minderwertige oder der Geisteskrankheit Verdachtige sollen standig von einem 
psychiatrischen Facharzt beaufsichtigt werden. Vor wichtigen Anordnungen, 
insbesondere bei der Verteilung auf die Haftraume, ist der Anstaltsarzt zu horen. 
Auch bei der Einrichtung neuer Anstalten und Abteilungen ist ein psychiatrischer 
Facharzt zuzuziehen. § 215. Bei der Behandlung geistig Minderwertiger kann, 
und zwar auch dann, wenn sie nicht in besonderen Anstalten oder Abteilungen 
untergebracht sind, mit Riicksicht auf ihren Geisteszustand auf Antrag des An
staltsarztes von den sonst bestehenden Vorschriften abgewichen werden. Siche
rungsmaBnahmen und Hausstrafen bediirfen der Zustimmung des Anstaltsarztes. 

Die Entwurfe fordern demnach ubereinstimmend: 1m allgemeinen 
solI die Freiheitsstrafe an den vermindert Zurechnungsfiihigen im ge
ordneten Strafvollzug, aber unter individualisierender Berucksichtigung 
ihres Geisteszustandes vollzogen werden. Kann diese Rucksicht nicht 
genommen werden, so soIl die Strafe in besonderen, eigens fUr Minder
wertige bestimmten Abteilungen oder Anstalten vollzogen werden. 
Solche besondere Abteilungen oder Anstalten fur geistig Minderwertige 
Bollen nach Bedarf errichtet werden (GVF. § 5); soweit sie nicht in 
einzelnen Liindern geschaffen werden konnen, sollen sie durch Verein
barung der beteiligten Regierungen fUr mehrere Liinder gemeinschaftlich 
eingerichtet werden (GVF. § 6). 

Priifen wir einmal das voraussichtliche praktische Ergebnis dieser 
Bestimmungen, und zwar zuniichst: inwieweit wird im geordneten 
Strafvollzuge eine Berucksichtigung des Geisteszustandes der ver
mindert Zurechnungsfiihigen moglich sein? 

Meine Herren! Uber die Frage, ob sich der geistig Minderwertige in 
den Strafvollzug einfUgt oder nicht, ist - wie gezeigt wurde - sehr 
viel gesprochen und geschrieben worden: Strafvollzugsbeamten, die mit 
den Minderwertigen nicht fertig werden konnten und deshalb auf eine 
Vermehrung der Minderwertigenabteilungen driingten, standen andere 
gegenuber, die sich mit diesem Zugestiindnis ein "Armutszeugnis" zu 
geben fUrchteten und behaupteten, auch die schwierigen Elemente im 
gewohnlichen Strafvollzuge halten zu konnen 1202). 1m wesentlichen erkliirt 
sich der Gegensatz in den Anschauungen aus der Verschiedenartigkeit 
der an dem Zusammenleben in der Strafanstalt beteiligten Subjekte 
und Objekte. 

Fur die Aufrechthaltung der Ordnung und Zucht in einer Straf
anstalt ist naturgemiiB zuniichst die Personlichkeit des Leiters und der 
von ihm auf das Beamtenpersonal ausgehende EinfluB wichtig, denn er 
bestimmt den "Geist", der einer Anstalt ihr besonderes Gepriige gibt. 
Wie es Hauptleuten gelingt, in ihrer Kompagnie, Lehrern unter 
ihren Schulern, Irreniirzten unter schwierigen Kranken lediglich durch 
die ihnen eigentumliche ruhige Wurde und gleichmiiBige Sicherheit sich 
Achtung zu verschaffen und die Zugel in der Hand zu behalten, so gehen 
anderen diese Eigenschaften ab, und aIle ihre Versuche, mit Gute und 
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Nachsicht, mit Drohungen und Strafen Ordnung zu schaffen, verlaufen 
ergebnislos. Daß für den schwierigen Beruf des Strafanstaltsbeamten 
nicht ganz geeignete Persönlichkeiten gerade bei der Aufrechterhaltung 
der Disziplin unter den launischen, empfindlichen und reizbaren Psy
chopathen versagen müssen, liegt auf der Hand. 

Unter den Objekten des Strafvollzugs gibt es - wie wir gesehen 
haben - zweifellos viele, selbst hochgradig Minderwertige, die sich ohne 
besondere Berücksichtigung ihres Geisteszustandes reibungslos in die 
Anstaltsdisziplin einfügen und sie weder stören noch durch sie geschädigt 
werden. "Sie schälen Kartoffeln oder flicken Säcke oder zupfen Werg 
oder reißen Federn, ohne etwas Böses zu wollen", wie der Strafanstalts
direktor FINKELNBlTRG264) gelegentlich äußerte. Das gleiche gilt jedoch 
auch von vielen ausgesprochen geisteskranken Gefangenen; zahlreiche 
Verblödete, Verrückte, ja selbst Halluzinanten, an denen der Strafvoll
zug nichts mehr verderben kann, halten sich ordentlich und fallen kaum, 
es sei denn durch unzureichende Arbeitsleistungen, auf. Ob ein Ge
fangener sich in den Strafvollzug einpaßt, hängt demnach weniger von 
der Schwere seiner geistigen Abnormität ab, als vielmehr von der Art 
und dem Wesen der seelischen Störung. Daß es gerade die gemütlichen 
Regelwidrigkeiten sind, die eine Quelle zahlreicher Verstöße gegen die 
allgemeine Zucht sind, sei nochmals betont. Ich will nicht bestreiten, 
daß es in der Behandlung derartiger Menschen besonders geschulten 
Strafanstaltsbeamten - wie etwa dem früheren Psychiater PoLLITZ
gelingen mag, auch schwierige Psychopathen im geordneten Strafvollzug 
zu halten, zumal wenn die baulichen Einrichtungen der Strafanstalt ein 
öfteres Versetzen reizbarer und unerträglicher Persönlichkeiten ermög
lichen und dadurch ein "Lavieren" mit ihnen erleichtern. Wenn sich 
aber auch die große Masse der vermindert Zurechnungsfähigen dem ge
ordneten Strafvollzuge leidlich anpassen und kaum störende E;gen
schaften an den Tag legen mögen, die den Vollzug ihrer Strafe in einer 
Gemeinschaft mit Vollwertigeren besonders erschweren, darf das der 
einzige und entscheidende Gesichtspunkt sein, der für ihre Behandlung 
in der Strafanstalt den Ausschlag gibt? Offenbar nicht; der Straf
anstaltsleiter soll nicht allein die Aufrechthaltung der Zucht und Ord
nung in der Anstalt im Auge haben, sondern auch die Erziehung und 
Besserung ihrer Insassen. Deshalb bestimmen auch die Entwürfe, daß 
die Strafe an den vermindert Zurechnungsfähigen unter "Berücksich
tigung ihres Geisteszustandes" vollzogen werden soll; kurzum, sie 
fordern für den geistig Minderwertigen das, was bereits in den Dis
kussionen der Strafanstaltsbeamten zu FüssLrns304) Zeiten mit dem 
Schlagwort "individualisierende Behandlung" bezeichnet wurde. I Dabei 
kommen wir zu der vorhin aufgeworfenen Frage: Wird diese Forderung 
in dem geordneten Strafvollzug zu erfüllen sein? 
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Nachsicht, mit Drohungen und Strafen Ordnung zu schaffen, verlaufen 
ergebnislos. DaB fur den schwierigen Beruf des Strafanstaltsbeamten 
nicht ganz geeignete Personlichkeiten gerade bei der Aufrechterhaltung 
der Disziplin unter den launischen, empfindlichen und reizbaren Psy
chopathen versagen mussen, liegt auf der Hand. 

Unter den Objekten des Strafvollzugs gibt es - wie wir gesehen 
haben - zweifellos viele, selbst hochgradig Minderwertige, die sich ohne 
besondere Berucksichtigung ihres Geisteszustandes reibungslos in die 
Anstaltsdisziplin einfUgen und sie weder storen noch durch sie geschadigt 
werden. "Sie schalen Kartoffeln oder flicken Sacke oder zupfen Werg 
oder reiBen Federn, ohne etwas Boses zu wollen", wie der Strafanstalts
direktor FINKELNBlTRG264) gelegentlich auBerte. Das gleiche gilt jedoch 
auch von vielen ausgesprochen geisteskranken Gefangenen; zahlreiche 
VerblOdete, Verruckte, ja selbst Halluzinanten, an denen der Strafvoll
zug nichts mehr verderben kann, halten sich ordentlich und fallen kaum, 
eS sei denn durch unzureichende Arbeitsleistungen, auf. Ob ein Ge
fangener sich in den Strafvollzug einpaBt, hangt demnach weniger von 
der Schwere seiner geistigen Abnormitat ab, als vielmehr von der Art 
und dem Wesen der seelischen Starung. DaB es gerade die gemutlichen 
Regelwidrigkeiten sind, die eine Quelle zahlreicher VerstaBe gegen die 
allgemeine Zucht sind, sei nochmals betont. lch will nicht bestreiten, 
daB es in der Behandlung derartiger Menschen besonders geschulten 
Strafanstaltsbeamten - wie etwa dem fruheren Psychiater POLLITZ
gelingen mag, auch schwierige Psychopathen im geordneten Strafvollzug 
zu halten, zumal wenn die baulichen Einrichtungen der Strafanstalt ein 
of teres Versetzen reizbarer und unertraglicher Personlichkeiten ermog
lichen und dadurch ein "Lavieren" mit ihnen erleichtern. Wenn sich 
aber auch die groBe Masse der vermindert Zurechnungsfahigen dem ge
ordneten Strafvollzuge leidlich anpassen und kaum storende E:gen
schaften an den Tag legen mogen, die den V ollzug ihrer Strafe in einer 
Gemeinschaft mit Vollwertigeren besonders erschweren, darf das der 
einzige und entscheidende Gesichtspunkt sein, der fUr ihre Behandlung 
in der Strafanstalt den Ausschlag gibt? Offen bar nicht; der Straf
anstaltsleiter solI nicht allein die Aufrechthaltung der Zucht und Ord
nung in der Anstalt im Auge haben, sondern auch die Erziehung und 
Besserung ihrer lnsassen. Deshalb bestimmen auch die Entwurfe, daB 
die Strafe an den vermindert Zurechnungsfahigen unter "Berucksich
tigung ihres Geisteszustandes" vollzogen werden solI; kurzum, sie 
fordern fur den geistig Minderwertigen das, was bereits in den Dis
kussionen der Strafanstaltsbeamten zu FUSSLINS304) Zeiten mit dem 
Schlagwort "individualisierende Behandlung" bezeichnet wurde. I Dabei 
kommen wir zu der vorhin aufgeworfenen Frage: Wird diese Forderung 
in dem geordneten Strafvollzug zu erfullen sein? 
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"Der Strafvollzug hat das Problem einer Massenbehandlung zu lösen", 
schreibt MIEGSMANN611), "er hat es nicht mit einem oder einzelnen 
Gefangenen, sondern mit einer breiten Schicht krimineller Elemente zu 
tun, die gerecht und unparteüsch unter Ausschluß willkürlicher Bevor
zugung behandelt werden müssen . . . Für alle Gefangenen gilt dieselbe 
Hausordnung, derselbe Arbeitszwang; ihr Verkehr mit der Außenwelt 
unterliegt denselben Beschränkungen; die gleichen Vergünstigungen 
sind für den einen wie für den anderen in Aussicht gestellt; ihnen drohen 
dieselben Disziplinarstrafen. Der Individualisierung bleibt bei so ein
gehender Regelung der ganzen Lebensweise der Gefangenen bescheidener 
Spielraum, und selbst innerhalb dieses Spielraumes wird die Abgrenzung 
gerechtfertigter Individualisierung von unzulässiger Bevorzugung oder 
Zurücksetzung Schwierigkeiten bereiten." "In allen Verzweigungen des 
Anstaltslebens," -sagte KAHL516) -"in Arbeit und Erholung, in Ver
köstigung, in Disziplin ist es gerechtfertigt, den vollen Ernst und die 
ganze Strenge des Strafvollzugs wesentlich gleichmäßig zur Geltung zu 
bringen. Darin, daß das möglich ist und tatsächlich geschieht, beruht allein 
die erziehliche Wirkung und die abschreckende Kraft des Strafvollzuges.'' 
Ich gebe zu, dem in Einzelhaft befindlichen Gefangenen können diszipli
narische Verstöße in gewissen Grenzen nachgesehen werden, ohne daß 
diese Ausnahmebehandlung auf die Aufrechthaltung der Zucht unter 
den übrigen Gefangenen ungünstig einwirkt. In einer Anstalt mit streng 
durchgeführter Einzelhaft bleibt die disziplinäre Ahndung eines Ver
stosses gegen die Hausordnung gewissermaßen Privatangelegenheit 
zwischen dem Strafenden und dem Bestraften. In der Gemeinschaftshaft 
ist das unmöglich; lehnt sich hier ein Gefangener gegen die Ordnung auf 
und zieht sich infolgedessen eine Hausstrafe zu, so kann sich das zu 
einer Angelegenheit entwickeln, die die Belegschaft eines ganzen Saales zu 
leidenschaftlicher Stellungnahme weckt. "Am meisten", schreibt der er
fahrene Gefängnisdirektor GENNAT316}, "erschweren uns die Gefangenen 
selbst die Individualisierung, indem sich jeder für ebensogut oder so 
schlecht hält als den andern, Gleichheit vor dem Gesetze verlangt, über 
Bevorzugung der anderen und Ungerechtigkeit gegen ihn klagt und was 
dergleichen mehr ist. Nimmt man das Geschwätz nicht an, so ist bald 
die Beschwerde fertig, und versucht man es mit Belehrung, so gibt man 
sich verlorene Mühe. Keines Laien Rechtsgefühl ist feiner ausgebildet 
als das des Gefangenen. Es steht im umgekehrten Verhältnisse zu der 
Achtung, mit der er fremde Rechte behandelt, d. h. je mehr er sie mit 
1!'üßen tritt, desto empfindlicher ist er. Er verträgt daher ihm etwa 
wirklich geschehenes Unrecht schwerer als sonst wer, und ist so reizbar, 
daß er sich gern benachteiligt glaubt, wo es nicht der Fall ist. Den 
Leidensgenossen gegenüber zeigt er sich im besonderen Maße arg
wöhnisch, mißgünstig und neidisch. Je mehr er für sich selbst bean-
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"Der Strafvollzug hat das Problem einer Massenbehandlung zu losen", 
schreibt MIEGSMANN611), "er hat es nicht mit einem oder einzelnen 
Gefangenen, sondern mit einer breiten Schicht krimineller Elemente zu 
tun, die gerecht und unparteiisch unter AusschluB willkiirlicher Bevor
zugung behandelt werden mussen . . . FUr aIle Gefangenen gilt dieselbe 
Hausordnung, derselbe Arbeitszwang; ihr Verkehr mit der AuBenwelt 
unterliegt denselben Beschrankungen; die gleichen Vergunstigungen 
sind fUr den einen wie fiir den anderen in Aussicht gestellt; ihnen drohen 
dieselben Disziplinarstrafen. Der Individualisierung bleibt bei so ein
gehender Regelung der ganzen Lebensweise der Gefangenen bescheidener 
Spielraum, und selbst innerhalb dieses Spielraumes wird die Abgrenzung 
gerechtfertigter Individualisierung von unzulassiger Bevorzugung oder 
Zurucksetzung Schwierigkeiten bereiten." "In allen Verzweigungen des 
Anstaltslebens," - sagte KAHL516) - "in Arbeit und Erholung, in Ver
kostigung, in Disziplin ist es gerechtfertigt, den vollen Ernst und die 
ganze Strenge des Strafvollzugs wesentlich gleichmiifJig zur Geltung zu 
bringen. Darin, daB das moglich ist und tatsachlich geschieht, beruht allein 
die erziehliche Wirkung und die abschreckende Kraft des Strafvollzuges. " 
lch gebe zu, dem in Einzelhaft befindlichen Gefangenen konnen diszipli
narische VerstoBe in gewissen Grenzen nachgesehen werden, ohne daB 
diese Ausnahmebehandlung auf die Aufrechthaltung der Zucht unter 
den ubrigen Gefangenen ungunstig einwirkt. In einer Anstalt mit streng 
durchgefUhrter Einzelhaft bleibt die disziplinare Ahndung eines Ver
stosses gegen die Hausordnung gewissermaBen Privatangelegenheit 
zwischen dem Strafenden und dem Bestraften. In der Gemeinschaftshaft 
ist das unmoglich; lehnt sich bier ein Gefangener gegen die Ordnung auf 
und zieht sich infolgedessen eine Hausstrafe zu, so kann sich das zu 
einer Angelegenheit entwickeln, die die Belegschaft eines ganzen Saales zu 
leidenschaftlicher Stellungnahme weckt. "Am meisten", schreibt der er
fahrene Gefangnisdirektor GENNAT316), "erschweren uns die Gefangenen 
selbst die Individualisierung, indem sich jeder fUr ebensogut oder so 
schlecht halt als den andern, Gleichheit vor dem Gesetze verlangt, uber 
Bevorzugung der anderen und Ungerechtigkeit gegen ihn klagt und was 
dergleichen mehr ist. Nimmt man das Geschwatz nicht an, so ist bald 
die Beschwerde fertig, und versucht man es mit Belehrung, so gibt man 
sich verlorene Muhe. Keines Laien RechtsgefUhl ist feiner ausgebildet 
als das des Gefangenen. Es steht im umgekehrten Verhaltnisse zu der 
Achtung, mit der er fremde Rechte behandelt, d. h. je mehr er sie mit 
]j'uBen tritt, desto empfindlicher ist er. Er vertragt daher ihm etwa 
wirklich geschehenes Unrecht schwerer als sonst wer, und ist so reizbar, 
daB er sich gern benachteiligt glaubt, wo es nicht der Fall ist. Den 
Leidensgenossen gegenuber zeigt er sich im besonderen MaBe arg
wohnisch, miBgunstig und neidisch. Je mehr er fUr sich selbst bean-
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sprucht, desto weniger gönnt er gewöhnlich anderen, und je geringer 
der Bildungsgrad, desto größer Rechtsdeutelei und Rechthaberei." In 
der Gemeinschaftshaft ist demnach die individualisierende Behandlung 
außerordentlich erschwert, ja kaum durchführbar, wenn nicht der 
Leiter in kürzester Zeit in den Ruf der Ungerechtigkeit kommen soll. 

Aus den Mitteilungen des preußischen Ministeriums des Innern 1202 ) 

vom Jahre 19lllassen sich folgende Tatsachen berechnen·: DasZuchthaus 
in Münster verwahrt bei einem durchschnittlichen Bestande von 500 Ge
fangenen 410, d. i. 82 vH in Einzelhaft, das Zuchthaus Kassel- Wehl
heiden bei einem Bestand von 219 - 171, d. i. 78 vH. In Münster 
wurden 54 Gefangene mit zusammen 7l Strafen belegt; es wurden so
mit 10,8 vH Gefangene bestraft, und 14 Strafen kamen auf 100 Straf
anstaltsinsassen; in Kassel-W ehlheiden betrugen die Zahlen 24-26, 
also ll vH und 12 vH. Ganz anders liegen die Verhältnisse in vielen 
Zuchthäusern mit Gemeinschaftshaft, z. B. in Werden und Siegburg
Michelsburg. In Werden befanden sich bei einem durchschnittlichen Be
stande von 604 nur 94 Gefangene in Einzelhaft= 15,5 vH, in Siegburg 
von 486 nur 88 = 18 vH. In Werden wurden 303 Gefangene mit zu
sammen 517, in Siegburg 195 mit 337 Disziplinarstrafen belegt. In 
Werden wurden also 50 v H, in Siegburg 40 v H disziplinarisch bestraft; 
auf 100 Gefangene kommen in Werden 85,6, in Siegburg 69 Strafen! In 
welcher Weise soll etwa der Leiter des Zuchthauses Siegburg oder Werden 
den Geisteszustand eines Minderwertigen bei einem Verstoße gegen die 
Hausordnung berücksichtigen, ohne bei den übrigen Gefangenen als un
gerecht und parteiisch verschrien zu werden? 

Der verstorbene Vorsteher des badischen Arbeitshauses, ein Mann, 
der sich im Laufe seiner langjährigen Tätigkeit ein unter Berücksichti
gung seiner Vorbildung recht gutes Verständnis für die geistigen Mängel 
seiner Korrigenden erworben hatte, gab mir gelegentlich zu, daß ertrotz 
innern Widerstrebens genötigt sei, die Übergriffe selbst der Geistes
kranken irgendwie zu bestrafen, um bei den übrigen Gefangenen nicht in 
den Ruf der Parteilichkeit und Ungerechtigkeit zu kommen. Der Arbeits
hausgeistliche GRossE367 ) verfocht gelegentlich die gleiche Ansicht. Im 
Arbeitshause könne man dem geistig Kranken keine Freiheiten lassen: 
"Wenn man einem Gefangenen die Zügel schießen läßt, so leidet darunter 
das Gerechtigkeitsgefühl der anderen Gefangenen. Es heißt dann bei 
ihnen: "der darf ja tun, was er will". In der StrafanRtalt müssen alle 
die gleiche Behandlung erfahren, besonders darf der Vorsteher die von 
geistig Defekten namentlich gegen die Aufseher verübten Exzesse nicht 
ungestraft hingehen lassen ... " Der Leiter einer Strafanstalt mit über
wiegender Gemeinschaftshaft kann demnach disziplinäre Vergehen der 
Gefangenen nicht ganz straflos hingehen lassen, es sei denn, daß der un
botmäßige Sträfling von seinen Mitgefangenen selbst für blödsinnig oder 

272 XXIV. Vorlesung. 

sprucht, desto weniger gannt er gewahnlich anderen, und je geringer 
der Bildungsgrad, desto graBer Reehtsdeutelei und Rechthaberei." In 
der Gemeinschaftshaft ist demnaeh die individualisierende Behandlung 
auBerordentlieh erschwert, ja kaum durchfUhrbar, wenn nieht der 
Leiter in kiirzester Zeit in den Ruf der Ungereehtigkeit kommen solI. 

Aus den Mitteilungen des preuBischen Ministeriums des Innern 1202) 

yom Jahre 1911lassen sich folgende Tatsachen berechnen·: Das Z uchtha us 
in Miinster verwahrt bei einem durchschnittlichen Bestande von 500 Ge
fangenen 410, d. i. 82 vR in Einzelhaft, das Zuchthaus Kassel- Wehl
heiden bei einem Bestand von 219 - 171, d. i. 78 vR. In Miinster 
wurden 54 Gefangene mit zusammen 71 Strafen belegt; es wurden so
mit 10,8 vH Gefangene bestraft, und 14 Strafen kamen auf 100 Straf
anstaltsinsassen; in Kassel- Wehlheiden betrugen die Zahlen 24-26, 
also II vH und 12 vH. Ganz anders liegen die Verhaltnisse in vielen 
Zuchthausern mit Gemeinschaftshaft, z. B. in Werden und Siegburg
Michelsburg. In Werden befanden sich bei einem durchschnittlichen Be
stande von 604 nur 94 Gefangene in Einzelhaft = 15,5 vR, in Siegburg 
von 486 nur 88 = 18 vR. In Werden wurden 303 Gefangene mit zu
sammen 517, in Siegburg 195 mit 337 Disziplinarstrafen belegt. In 
Werden wurden also 50 v H, in Siegburg 40 v H disziplinarisch bestraft; 
auf 100 Gefangene kommen in Werden 85,6, in Siegburg 69 Strafen! In 
welcher Weise solI etwa der Leiter des Zuchthauses Siegburg oder Werden 
den Geisteszustand eines Minderwertigen bei einem VerstoBe gegen die 
Hausordnung beriicksichtigen, ohne bei den iibrigen Gefangenen als un
gerecht und parteiiseh ver8chrien zu werden? 

Der verstorbene Vorsteher des badischen Arbeitshauses, ein Mann, 
der 8ieh im Laufe seiner langjahrigen Tatigkeit ein unter Beriicksiehti
gung seiner Vorbildung recht gutes Verstandnis fUr die geistigen Mangel 
seiner Korrigenden erworben hatte, gab mir gelegentlieh zu, daB er trotz 
innern Widerstrebens genotigt sei, die Ubergriffe selbst der Geistes
kranken irgendwie zu bestrafen, um bei den iibrigen Gefangenen nicht in 
den Ruf der Parteilichkeit und Ungerechtigkeit zu kommen. Der Arbeits
hausgeistliche GROSSE367 ) verfocht gelegentlich die gleiche Ansicht. 1m 
Arbeitshause kanne man dem geistig Kranken keine Freiheiten lassen: 
"Wenn man einem Gefangenen die Ziigel schieBen laBt, so leidet darunter 
das GerechtigkeitsgefUhl der anderen Gefangenen. Es heiBt dann bei 
Ihnen: "der darf ja tun, was er will". In der StrafanRtalt miissen aIle 
die gleiche Behandlung erfahren, besonders darf der Vorsteher die von 
geistig Defekten namentlich gegen die Aufseher veriibten Exzesse nicht 
ungestraft hingehen lassen ... " Der Leiter einer Strafanstalt mit iiber
wiegender Gemeinschaftshaft kann demnaeh disziplinare Vergehen der 
Gefangenen nieht ganz straflos hingehen lassen, es sei denn, daB der un
botmaBige Strafling von seinen Mitgefangenen selbst fUr blOdsinnig oder 
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verrückt und damit für unzurechnungsfähig erachtet wird. Bei nicht 
sinnfälligen Geisteskranken und bei geistig Minderwertigen vermag da
her - wie GENNAT316 ) betont - "die Individualität des Täters nur in 
der Wahl der Strafart und dem Ausmaße der Strafe Berücksichtigung 
finden". Daß man aber mit diesem "Rabattsysteme, d. h. mit Rück
sicht auf die Minderwertigkeit kürzer, milder und leichter zu strafen" 
auch nicht viel weiterkomme, hob der Strafanstaltsarzt HoFMANN464) her
vor: "Man hat das unangenehme Gefühl, in der Verhängung und Art der 
Strafe nicht das Richtige getroffen zu haben und sich mit einer halben 
Maßregel begnügen zu müssen ... " Auch der Arzt sei nicht in der Lage, 
sich stets der Person desMinderwertigen voll anzunehmen, da die Grund
sätze der Hausordnung denen ärztlichen Empfindens vorauszugehen 
haben. "Hier müßten die Grundsätze des Militärs gelten: "Wer aus der 
Schablone herausfällt, taugt nicht in die Front; auf Eigenarten de~ 
Leute kann nur soweit Rücksicht genommen werden, als es dort die 
Disziplin der Truppe, hier die des Strafhauses gestattet, und darüber 
hinausgehen, würde ihre Grundlagen einfach untergraben." Offen gab 
auch STAMMER1199 die Unmöglichkeit zu, dem einzelnen Gefangenen 
gerecht werden zu können: "Bei dem heutigen großen Zu- und Ab
gang in den Gefängnissen sind Direktoren und Geistliche ja gar nicht 
annähernd mehr imstande, mit den Gefangenen sich genügend zu be
schäftigen, sie wirklich kennenzulernen und richtig beurteilen zu 
können. 500-600 Personen, die im ständigen Wechsel begriffen sind, 
zu übersehen, jedem aufs Gewissen zu fühlen und ins Herz schauen zu 
können, ist eine Arbeit, die eben nicht geleistet werden kann; und wer 
da meint, er vollbrächte es, täuscht sich in sich selbst und ist weit davon 
ab, zu richtigen Beurteilungen zu kommen. Nichts ist aber für eine Ge
fängnisverwaltung beschämender und vernichtender als die Lieferung 
unzutreffender Charakteristiken über ihre Insassen. Das Volksempfinden 
glaubt daran, daß im Gefängnis jeder bis auf das tiefste Winkelchen er
kannt und bloßgelegt wird. Wie weit wir oft davon entfernt sind, diese 
Erwartungen zu rechtfertigen, sei uns erlassen, zu gestehen." 

Wenn man trotz dieser von erfahrenen Strafvollzugsbeamten ver
tretenen Anschauungen in der Vorkriegsliteratur immer wieder auf Be
richte stößt, in denen von den "Fortschritten in der individualisierenden 
Behandlung" gesprochen wird, so erklärt sich das aus den überaus be
scheidenen Anforderungen, die an die Individualisierung gestellt wurden. 
Nur unter dieser Voraussetzung konnte TöBBEN1257) meiner1364) Be
hauptung, daß die individualisierende Behandlung nichts mehr als ein 
beliebtes Schlagwort in den Kreisen der Strafvollzugsbeamten sei, unter 
Hinweis auf die Vorschriften KROHNES widersprechen. Daß KROHNE 
immer wieder die Individualisierung im Strafvollzuge verlangt hat, ist 
gewiß richtig. KROHNE war aber viel zu klug, um nicht zu wissen, daß 
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verriickt und damit fiir unzurechnungsfahig erachtet wird. Bei nicht 
sinnfalligen Geisteskranken und bel geistig Minderwertigen vermag da
her - wie GENNAT316 ) betont - "die Individualitat des Taters nur in 
der Wahl der Strafart und dem AusmaBe der Strafe Beriicksichtigung 
finden". DaB man aber mit diesem "Rabattsysteme, d. h. mit Riick
sicht auf die Minderwertigkeit kiirzer, milder und leichter zu strafen" 
auch nicht viel weiterkomme, hob der Strafanstaltsarzt HOFMANN464) her
vor: "Man hat das unangenehme Gefiihl, in der Verhangung und Art der 
Strafe nicht das Richtige getroffen zu haben und sich mit einer halben 
MaBregel begniigen zu miissen ... " Auch der Arzt sei nicht in der Lage, 
sich stets der Person des Minderwertigen vollanzunehmen, da die Grund
satze der Hausordnung denen arztlichen Empfindens vorauszugehen 
haben. "Hier miiBten die Grundsatze des Militars gelten: "Wer aus der 
Schablone herausfallt, taugt nicht in die Front; auf Eigenarten de~ 
Leute kann nur soweit Riicksicht genommen werden, als es dort die 
Dlsziplin der Truppe, hier die des Strafhauses gestattet, und dariiber 
hinausgehen, wiirde ihre Grundlagen einfach untergraben." Offen gab 
auch STAMMER1199 die Unmoglichkeit zu, dem einzelnen Gefangenen 
gerecht werden zu konnen: "Bei dem heutigen groBen Zu- und Ab
gang in den Gefangnissen sind Direktoren und Geistliche ja gar nicht 
annahernd mehr imstande, mit den Gefangenen sich geniigend zu be
schaftigen, sie wirklich kennenzulernen und richtig beurteilen zu 
konnen. 500-600 Personen, die im standigen Wechsel begriffen sind, 
zu iibersehen, jedem aufs Gewissen zu fiihlen und ins Herz schauen zu 
konnen, ist eine Arbeit, die eben nicht geleistet werden kann; und wer 
-da meint, er vollbrachte es, tauscht sich in sich selbst und ist weit davon 
ab, zu richtigen Beurteilungen zu kommen. Nichts ist aber fiir eine Ge
fangnisverwaltung beschamender und vernichtender als die Lieferung 
unzutreffender Charakteristiken iiber ihre Insassen. Das Volksempfinden 
glaubt daran, daB im Gefangnis jeder bis auf das tiefste Winkelchen er
kannt und bloBgelegt wird. Wie weit wir oft davon entfernt sind, diese 
Erwartungen zu rechtfertigen, sei uns erlassen, zu gestehen." 

W enn man trotz dieser von erfahrenen Strafvollzugsbeamten ver
tretenen Anschauungen in der Vorkriegsliteratur immer wieder auf Be
richte stoBt, in denen von den "Fortschritten in der individualisierenden 
Behandlung" gesprochen wird, so erklart sich das aus den iiberaus be
scheidenen Anforderungen, die an die Individualisierung gestellt wurden. 
Nur unter dieser Voraussetzung konnte TOBBEN1257) meiner1364) Be
hauptung, daB die individualisierende Behandlung nichts mehr als ein 
beliebtes Schlagwort in den Kreisen der Strafvollzugsbeamten sei, unter 
Hinweis auf die Vorschriften KROHNES widersprechen. DaB KROHNE 
immer wieder die Individualisierung im Strafvollzuge verlangt hat, ist 
gewiB richtig. KROHNE war aber viel zu klug, urn nicht zu wissen, daB 
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"zwischen dem, was wir wollen und dem, was in Wirklichkeit ausge
führt wird, ein sehr großer Unterschied ist" -wie er auf dem 27. D. J. T. 
betonte615•) -, und noch kurz vor dem Knege mußte KROHNE 620) 

zugeben, daß man den Menschen im Strafvollzuge nicht in einem 
Monat, selbst nicht in drei :\ionaten studieren könne, und daß es bis
her an den finanziellen Schwierigkeiten gescheitert sei, die Indi
vidualisierung im Strafvollzug streng durchzuführen. Freilich, wenn sie 
sich darauf beschränken soll, daß "Melancholikern, die an N ost
algie leiden" gestattet wird, anstatt nur einmal im Monat "alle 
I4 Tage einen Brief nach Hause zu schreiben oder einen Familienbesuch 
zu empfangen", oder "die Photographie der Frau, der Kinder im Zellen
schranke aufbewahren zu dürfen" 264) oder wenn den Gefangenen "in An
erkennung ihres Fleißes und guten Betragens gestattet werden kann, 
sich in ihren Zellen einen Kanarienvogel zu halten 355)'', dann mag eine Indi
vidualisierung auch unter den ungünstigsten Verhältnissen möglich 
sein. Wer aber höhere Anforderungen daran stellt und verlangt, 
daß der Beamte die Persönlichkeit des Gefangenen in allen seinen 
Mängeln und Vorzügen kenne und gemäß seiner Eigenart die Be
stimmungen der Hausordnung auslege, gegebenenfalls umstoße, der wird 
zugeben müssen, daß das in einer Strafanstalt unmöglich ist. Gewiß 
wird man durch die Wahl geeigneter Arbeit, durch Gewährung gewisser 
Vergünstigungen der Individualität des Gefangenen entgegenkommen 
können, allein alle diese Bevorzugungen werden sich in bescheidenen 
Grenzen halten müssen, wenn sie nicht auf die Mitgefangenen den Ein
druck ungerechtfertigter "Verziehung" machen sollen. 

Die erwähnten Äußerungen von KRIEGSMANN, KAHL, GENNAT, 
GROSSE, HoFMANN usw. stammen- wie gesagt- aus der Vorkriegs
zeit, und es könnte vielleicht die Meinung auftauchen, daß die :Fort
schritte der letzten Jahre in unserem Strafvollzuge uns auch die Mög
lichkeit des Individualisierens geschenkt haben könnten. Das ist jedoch 
nicht der Fall; vielmehr ringt sich allgemein die bis dahin nur bei wenigen 
Strafanstaltsbeamten vorhandene Einsicht durch, was eigentlich unter 
Individualisierung zu verstehen sei, und damit auch die Erkenntnis für 
die Unerfüllbarkeit dieser Forderung. So bezeichnet ELLGER235 ) Indivi
dualisieren als ein Schlagwort, hinter dem sich einerseits eine gewisse 
Weichlichkeit, andererseits Willkür verberge. Eine Gruppierung nach 
der inneren sittlichen Beschaffenheit der Gefangenen scheitere an der 
praktischen Unmöglichkeit, denn auch der größte Menschenkenner werde 
nicht über die sittliche Höhe und Tiefe eines Gefangenen ohne weiteres 
ein sicheres Urteil abgeben können: "Wie ist es möglich, in einer Straf
anstalt mit 800 Köpfen und einem jährlichen Zugang von etwa 4000 Ge
fangenen die Individualisierung bei allen Gefangenen wirklich durch
zuführen1 Wenn wir dies auch bei einzelnen Gefangenen, die besonders 
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"zwischen dem, was wir wollen und dem, was in Wirklichkeit ausge
fiihrt wird, ein sehr groBer Unterschied ist" -wie er auf dem 27. D. J. T. 
betonte615a) -, und noch kurz vor dem Knege muBte KROHNE 620) 
zugeben, daB man den Menschen im Strafvollzuge nicht in einem 
Monat, selbst nicht in drei )lonaten studieren konne, und daB es bis
her an den finanziellen Schwierigkeiten gescheitert sei, die Indi
vidualisierung im Strafvollzug streng durchzufiihren. Freilich, wenn sie 
sich darauf beschranken solI, daB "Melancholikern, die an N ost
algie leiden" gestattet wird, anstatt nur einmal im Monat "aIle 
14 Tage einen Brief nach Hause zu schreiben oder einen Familienbesuch 
zu empfangen", oder "die Photographie der Frau, der Kinder im Zellen
schranke aufbewahren zu durfen"264) oder wenn den Gefangenen "in An
erkennung ihres FleiBes und guten Betragens gestattet werden kann, 
sich in ihren Zellen einenKanarienvogel zu halten 355)" , dann mag eine Indi
vidualisierung auch unter den ungunstigsten Verhaltnissen moglich 
sein. Wer aber hohere Anforderungen daran stellt und verlangt, 
daB der Beamte die Personlichkeit des Gefangenen in allen seinen 
Mangeln und Vorzugen kenne und gemaB seiner Eigenart die Be
stimmungen der Hausordnung auslege, gegebenenfalls umstoBe, der wird 
zugeben mussen, daB das in einer Strafanstalt unmoglich ist. GewiB 
wird man durch die Wahl geeigneter Arbeit, durch Gewahrung gewisser 
Vergunstigungen der Individualitat des Gefangenen entgegenkommen 
konnen, allein aIle diese Bevorzugungen werden sich in bescheidenen 
Grenzen halten mussen, wenn sie nicht auf die Mitgefangenen den Ein
druck ungerechtfertigter "Verziehung" machen sollen. 

Die erwahnten AuBerungen von KRIEGSMANN, KARL, GENNAT, 
GROSSE, HOFMANN uSw. stammen - wie gesagt - aus der Vorkriegs
zeit, und es konnte vielleicht die Meinung auftauchen, daB die :Fort
schritte der letzten Jahre in unserem Strafvollzuge uns auch die Mog
lichkeit des Individualisierens geschenkt haben konnten. Das ist jedoch 
nicht der Fall; vielmehr ringt sich allgemein die bis dahin nur bei wenigen 
Strafanstaltsbeamten vorhandene Einsicht durch, was eigentlich unter 
Individualisierung zu verstehen sei, und damit auch die Erkenntnis fiir 
die Unerfullbarkeit dieser Forderung. So bezeichnet ELLGER235 ) Indivi
dualisieren als ein Schlagwort, hinter dem sich einerseits eine gewisse 
Weichlichkeit, andererseits Willkur verberge. Eine Gruppierung nach 
der inneren sittlichen Beschaffenheit der Gefangenen scheitere an der 
praktischen Unmoglichkeit, denn auch der groBte Menschenkenner werde 
nicht uber die sittliche Hohe und Tiefe eines Gefangenen ohne weiteres 
ein sicheres Drteil abgeben konnen: "Wie ist es moglich, in einer Straf
anstalt mit 800 Kopfen und einem jahrlichen Zugang von etwa 4000 Ge
fangenen die Individualisierung bei allen Gefangenen wirklich durch
zufuhren 1 Wenn wir dies auch bei einzelnen Gefangenen, die besonders 
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auffallen, tun können, der Durchschnittsgefangene, der sich nicht durch 
Verstöße gegen die Hausordnung oder besondere Wünsche bemerkbar 
macht, verschwindet notwendig in der großen Masse und bleibt unbe
kannt. Ja, die Gefahr ist groß, daß gerade der bescheidene Gefangene 
zurücktritt und weniger Berücksichtigung findet als der, der es in seinen 
Vorstrafen gelernt hat, sich auf geschickte Weise allerlei Vorteile, gute 
Arbeit und günstige Posten im Anstaltsgetriebe zu verschaffen. Wir 
müssen also notwendigerweise im gewöhnlichen Strafvollzug der Forde
rung des Individualisierens stets mit einem bösen Gewissen gegenüber
stehen, wenn wir ehrlich sein wollen." Der Erkenntnis, daß die Indivi
dualisierung im geordneten Strafvollzuge undurchführbar sei, und daß 
alle Versicherungen, der Gefangene werde nach seiner Eigenart be
handelt, auf Verständnislosigkeit und Selbsttäuschung beruhen, ver
dankt der Strafvollzug in Stufen seine Einführung und die Billigung, die 
er in weitesten Kreisen gefunden hat. "Hand aufs Herz", ruft der Straf
anstaltsdirektor SCHMIDT108 7 ) aus, "wer kann individualisieren bei der 
kaleidoskopartig schillernden Mannigfaltigkeit der Individuen; wer kennt 
überhaupt alle seine Gefangenen dem Namen nach, und erst recht ihrer 
Individualität nach? Es ist menschenunmöglich, bei einer Schar von 
mehreren hundert Gefangenen zu individualisieren, denn es kommt doch 
nicht darauf an, bloß die Beamtenhandwerker und Gefangenenschreiber 
individuell zu behandeln!" ... "Individualisieren darf auch nicht zu be
vorzugter Sonderbehandlung führen, die vielleicht aus rein individuellen 
Gründen empfehlenswert erscheinen möchte, aber in ihrer Wirkung auf 
die anderen die erzieherische Atmosphäre, deren Grundlage Gerechtig
keit, Wertung und Wirkung auf die Allgemeinheit ist, trüben muß. Der 
einzelne Gefangene steht ja nicht allein, isoliert vor uns, sondern er ist 
hineingestellt in den großen Zusammenhang, in die Anstaltsgemein
schaft. Daraus ergibt sich schon, daß das individuelle Moment allein in 
der Praxis des Strafvollzuges nicht schrankenlos herrschen kann, sondern 
daß dieser auch einen überindividuellen Sinn hat. Die Individualisierung 
drängt also zu einer an objektiven Maßstäben gewerteten Grenzziehung. 
Solche Grenzsteine, Orientierungsmerkmale sind die Stufen. Sie setzen 
das Individuelle in Beziehung zur Gemeinschaft und zur sachlichen Ord
nung." "So sei der Strafvollzug in Stufen ein praktisches System, das 
die individuelle Behandlung in rechte Beziehung zur Rücksichtnahme 
auf das große Ganze der Anstaltsgemeinschaft" setze und einen ent
schiedenen Fortschritt gegenüber der bisherigen Methode bedeute. Aber 
nicht nur die Praktiker, sondern auch die Theoretiker betonen die Un
erfüllbarkeit der Forderung einer individuellen Behandlung. "Es ist 
ein irriger Optimismus"- versichert EBERHARD ScHMIDT1086 in seinem 
Referate auf der I. K. V. in Göttingen- "wenn man sich der Hoffnung 
hingibt, daß in einem in Anstalten vor sich gehenden Strafvollzuge etwas 
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auffallen, tun konnen, der Durchschnittsgefangene, der sich nicht durch 
VerstoBe gegen die Hausordnung oder besondere Wiinsche bemerkbar 
macht, versehwindet notwendig in der groBen Masse und bleibt unbe
kannt. Ja, die Gefahr ist groB, daB gerade der bescheidene Gefangene 
zuriiektritt und weniger Beriieksiehtigung findet als der, der es in seinen 
Vorstrafen gelernt hat, sieh auf gesehiekte Weise allerlei Vorteile, gute 
Arbeit und giinstige Posten im Anstaltsgetriebe zu versehaffen. Wir 
miissen also notwendigerweise im gewohnliehen Strafvollzug der Forde
rung des Individualisierens stets mit einem bosen Gewissen gegeniiber
stehen, wenn wir ehrlich sein wollen." Der Erkenntnis, daB die Indivi
dualisierung im geordneten Strafvollzuge undurehfiihrbar sei, und daB 
alle Versieherungen, der Gefangene werde naeh seiner Eigenart be
handelt, auf Verstandnislosigkeit und Selbsttausehung beruhen, ver
dankt der Stra/vollzug in Stu/en seine Einfiihrung und die Billigung, die 
er in weitesten Kreisen gefunden hat. "Hand aufs Herz", ruft der Straf
anstaltsdirektor SCHMIDT1087 ) aus, "wer kann individualisieren bei der 
kaleidoskopartig sehillernden Mannigfaltigkeit der Individuen; wer kennt 
iiberhaupt aIle seine Gefangenen dem Namen naeh, und erst reeht ihrer 
Individualitat naeh? Es ist mensehenunmoglieh, bei einer Schar von 
mehreren hundert Gefangenen zu individualisieren, denn es kommt doch 
nieht darauf an, bloB die Beamtenhandwerker und Gefangenensehreiber 
individueIl zu behandeln!" ... "Individualisieren darf aueh nieht zu be
vorzugter Sonderbehandlung fiihren, die vieIleieht aus rein individuellen 
Grunden empfehlenswert erseheinen moehte, aber in ihrer Wirkung auf 
die anderen die erzieherisehe Atmosphare, deren Grundlage Gereehtig
keit, Wertung und Wirkung auf die Aligemeinheit ist, triiben muB. Der 
einzelne Gefangene steht ja nieht allein, isoliert vor uns, sondern er ist 
hineingestellt in den groBen Zusammenhang, in die Anstaltsgemein
sehaft. Daraus ergibt sich schon, daB das individuelle Moment allein in 
der Praxis des Strafvollzuges nieht sehrankenlos herrschen kann, sondern 
daB dieser aueh einen iiberindividuellen Sinn hat. Die Individualisierung 
drangt also zu einer an objektiven MaBstaben gewerteten Grenzziehung. 
Solehe Grenzsteine, Orientierungsmerkmale sind die Stu/en. Sie setzen 
das Individuelle in Beziehung zur Gemeinsehaft und zur saehliehen Ord
nung." "So sei der Strafvollzug in Stufen ein praktisehes System, das 
die individuelle Behandlung in reehte Beziehung zur Riicksiehtnahme 
auf das groBe Ganze der Anstaltsgemeinsehaft" setze und einen ent
sehiedenen Fortsehritt gegeniiber der bisherigen Methode bedeute. Aber 
nieht nur die Praktiker, sondern aueh die Theoretiker betonen die Un
erfiillbarkeit der Forderung einer individuellen Behandlung. "Es ist 
ein irriger Optimismus" - versiehert EBERHARD SCHMIDT1086 in seinem 
Referate auf der I. K. V.in Gottingen - "wenn man sieh der Hoffnung 
hingibt, daB in einem in Anstalten vor sieh gehenden Strafvollzuge etwas 
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Derartiges erreicht werden könne. Man übersieht dabei vollständig, daß 
"das Problem des Strafvollzuges" in erster Linie "das Problem einer 
Massenbehandlung" sei (KRIEGSMANN), und da entsteht nun die eigen
artige Antinomie: die Masse drängt zu gleichförmiger schematischer, der 
Individualisierung feindlichen Behandlung; der Zweck der Freiheits
strafe, theoretisch betrachtet, erfordert andererseits weitgehende Son
derbehandlung, also Individualisierung. Diese nun einmal bestehende 
Antinomie aber kann nicht besser als durch das Progressivsystem gelöst 
werden. Es trägt dem Vorhandensein der Masse vollkommen Rechnung, 
aber es gewährt ihr die denkbar weitgehendste Erfassung auch des 
Einzelnen, indem durch die auf ,,Durchschnittserfahrungen'' beruhenden 
Stufen in die Masse ein ordnendes Prinzip gebracht wird. Die Gruppie
rung ist für die Anstaltsleitung "ein wertvolles Hilfsmittel für die richtige 
Beurteilung des Mannes" (ELLGER); diesem selbst aber ist die Möglich
keit gegeben, sich in die Gruppe emporzuarbeiten, in die er seiner Auf
fassung nach gehört. Also, der scheinbare Schematismus ist der einzige 
Ausweg, wie gegenüber der nun doch einmal verbandenen Masse von Ge
fangenen individualisierend vorgegangen werden kann." 

Der Strafanstaltsdirektor GENNAT322 ) schrieb einmal: "Individuali
sieren heißt, das Individuum nach seiner Eigenart behandeln, was dessen 
Kenntnis voraussetzt, die in einigen Tagen nicht, in einigen Wochen 
kaum, in einigen Monaten nur zur Not gewonnen werden kann." Und in 
der Tat: von wem soll die auf gründlicher Kenntnis des Rechtsbrechers 
aufgebaute individuelle Behandlung ausgehen~ Wer von den Straf
anstaltsbeamten verfügt über die Vorbildung, die Erfahrung und vor 
allem auch über die Zeit, um sich der Erforschung der Persönlichkeit 
des Gefangenen widmen zu können~ Etwa die mit Verwaltung und 
Bureauarbeiten überhäuften oberen Beamten, die zumeist jeder krimi
nalpsychologischen Ausbildung entbehren~ Vielleicht in den lO Minuten, 
die sie nach den Vorschriften KROHNEs614 ) durchschnittlich jedem Ge
fangenen einmal im Monat widmen sollen~ Bei weiblichen Gefangenen 
wohl gar bei offener Zellentür unter Kontrolle der Oberaufseherin1202 )? 
Oder etwa von den Aufsehern KROHNES622 ), "einfachen und schlichten 
Menschen", denen es nach seinen eigenen Worten "sehr schwer fällt 
beizubringen, daß ein Untersuchungsgefangener ganz anders behandelt 
werden muß wie ein Strafgefangener"~ KROHNE leugnet daher auch 
nicht, "daß die Tüchtigkeit des Aufseherpersonals für diese Aufgabe 
noch nicht auf der Höhe sei", aber "wer täglich erfährt, wie außer
ordentlich schwer es ist, geeignete Persönlichkeiten gerade für die 
Leitung unserer Anstalten zu gewinnen, der weiß auch, daß noch 
geraume Zeit darüber hingehen wird, ehe wir unser Ziel erreichen615a)". 
Leider sind wir seit KROHNES Zeiten dem Ziel kaum näher gekommen. 
Die Grundsätze haben zwar die Berücksichtigung des Geisteszustandes 
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Derartiges erreicht werden konne. Man iibersieht dabei vollstandig, daB 
"das Problem des Strafvollzuges" in erster Linie "das Problem einer 
Massenbehandlung" sei (KRIEGSMANN), und da entsteht nun die eigen
artige Antinomie: die Masse drangt zu gleichfOrmiger schematischer, der 
Individualisierung feindlichen Behandlung; der Zweck der Freiheits
strafe, theoretisch betrachtet, erfordert andererseits weitgehende Son
derbehandlung, also Individualisierung. Diese nun einmal bestehende 
Antinomie aber kann nicht besser als durch das Progressivsystem gelost 
werden. Es tragt dem Vorhandensein der Masse vollkommen Rechnung, 
aber es gewahrt ihr die denkbar weitgehendste Erfassung auch des 
Einzelnen, indem durch die auf "Durchschnittserfahrungen" beruhenden 
Stufen in die Masse ein ordnendes Prinzip gebracht wird. Die Gruppie
rung ist fiir die Anstaltsleitung "ein wertvolles Rilfsmittel fUr die richtige 
Beurteilung des Mannes" (ELLGER); diesem selbst aber ist die Moglich
keit gegeben, sich in die Gruppe emporzuarbeiten, in die er seiner Auf
fassung nach gehort. Also, der scheinbare Schematismus ist der einzige 
Ausweg, wie gegeniiber der nun doch einmal verhandenen Masse von Ge
fangenen individualisierend vorgegangen werden kann." 

Der Strafanstaltsdirektor GENNAT322 ) schrieb einmal: "Individuali
sieren heiBt, das Individuum nach seiner Eigenart behandeln, was dessen 
Kenntnis voraussetzt, die in einigen Tagen nicht, in einigen Wochen 
kaum, in einigen Monaten nur zur Not gewonnen werden kann." Dnd in 
der Tat: von wem solI die auf griindlicher Kenntnis des Rechtsbrechers 
aufgebaute individuelle Behandlung ausgehen ~ Wer von den Straf
anstaltsbeamten verfiigt iiber die Vorbildung, die Erfahrung und vor 
allem auch iiber die Zeit, urn sich der Erforschung der Personlichkeit 
des Gefangenen widmen zu konnen ~ Etwa die mit Verwaltung und 
Bureauarbeiten iiberhauften oberen Beamten, die zumeist jeder krimi
nalpsychologischen Ausbildung entbehren ~ Vielleicht in den 10 Minuten, 
die sie nach den Vorschriften KROHNES614 ) durchschnittlich jedem Ge
fangenen einmal im Monat widmen sollen ~ Bei weiblichen Gefangenen 
wohl gar bei offener Zellentiir unter Kontrolle der Oberaufseherin1202 )? 
Oder etwa von den Aufsehern KROHNES622 ), "einfachen und schlicht en 
Menschen", denen es nach seinen eigenen Worten "sehr schwer fallt 
beizubringen, daB ein Untersuchungsgefangener ganz anders behandclt 
werden muB wie ein Strafgefangener" ~ KROHNE leugnet daher auch 
nicht, "daB die Tiichtigkeit des Aufseherpersonals fUr diese Aufgabe 
noch nicht auf der Rohe sei", aber "wer taglich erfahrt, wie auBer
ordentlich schwer es ist, geeignete Personlichkeiten gerade fiir die 
Leitung unserer Anstalten zu gewinnen, der weiB auch, daB noch 
geraume Zeit dariiber hingehen wird, ehe wir unser Ziel erreichen615a)". 

Leider sind wir seit KROHNES Zeiten dem Ziel kaum naher gekommen. 
Die Grundsatze haben zwar die Beriicksichtigung des Geisteszustandes 
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der Minderwertigen zu einer offiziellen Forderung erhoben, bisher 
ist aber kaum etwas geschehen, um ihre Erfüllung auch nur zu er
leichtern. Ich erinnere Sie an die Klagen des Gefängnisgeistlichen 
AMBos6 ) und des Strafanstaltsdirektors JAROTZKY501), der bei voller 
Ausnützung seiner Arbeitskraft durchschnittlich 9 Minuten im Monat 
für den einzelnen Gefangenen erübrigen kann, und an die von den 
einsichtigeren Strafanstaltsleitern wohl allgemein vertretene Ansicht von 
der völligen Unzulänglichkeit der unteren Beamten für ihre Aufgabe. 

Meine Herren! Ich habe in einer früheren Vorlesung erwähnt, daß 
die Einführung des Strafvollzuges in Stufen zwar den offenkundigen 
Verzicht in sich schließe auf das, was wir unter Individualisieren ver
stehen, trotzdem aber gegenüber dem bisherigen Über-einen-Kamm
scheren ein zweifelloser Fortschritt sei. Das Progressivsystem bricht
wie wir sahen - mit der unterschiedslosen Anwendung jahrelanger 
Einzelhaft; es sucht den Gefahren der Gemeinschaftshaft entgegenzu
wirken, indem es die Gefangenen, wenn auch nur nach ihrem äußeren 
Verhalten und ihrer Einpassung in die Anstaltsdisziplin, in Gruppen an
nähernd gleicher Führung teilt, und hebt die Disziplin unter den Sträf
lingen durch Gewährung von Vergünstigungen für ordnungsmäßiges Ver
halten. Trotzdem stößt die Einführung des Progressivsystems bei vielen 
Strafanstaltsbeamten auf Widerstand. 

Der Präsident des Strafvollzugsamtes FINKELNBURG268) meinte kürz
lich, die Neugestaltung unseres Strafvollzugs werde "leider von einem 
großen Teil unserer Volkes mißtrauisch, ja wenn nicht gar feindselig be
trachtet, vom einfachen Manne an durch alle Schichten hindurch bis zu 
Vertretern höchster Staatsstellungen". Es werde befürchtet, daß "durch 
die neue Art der Verbrecherbehandlung, nämlich die edukatorische 
Methode, der Übelcharakter der Strafe ausgehöhlt und damit die general
prävenierende Kraft der Strafe durch den Strafvollzug zerstört werde". 
Gelänge es nicht, die Gegner von der Grundlosigkeit dieser Bedenken 
zu überzeugen, so würden die Reichsgrundsätze "nur einen staatlichen 
Machtspruch darstellen, der befiehlt, aber nicht überzeugt". FINKELN
BURG meint daher, die Folge werde sein, daß die ausführenden Organe, 
die der älteren Richtung angehören, zu einer Art passiver Resistenz 
neigen werden, die auf denjenigen Verwaltungsgebieten besonders ge
fährlich sei, wo ein großes diskretionäres Ermessen obwalte wie gerade 
beim Strafvollzug. Der Präsident des Strafvollzugsamtes ist gewiß die 
Persönlichkeit, die besser als irgend jemand die Stimmung unserer Straf
anstaltsbeamten zu den Reformen zu beurteilen vermag. Nur glaube ich, 
daß die Ablehnung der Grundsätze weniger aus einer ressentiment
mäßigen Einstellung reaktionärer Beamter gegen Neuerungen zu er
klären sei, auch nicht aus der Befürchtung, die generalprävenierende 
Kraft der Strafe könne durch diese Bestimmungen gebrochen werden, 

Der Strafvollzug in Stufen. 277 

der Minderwertigen zu einer offiziellen Forderung erhoben, bisher 
ist aber kaum etwas geschehen, um ihre Erfiillung auch nur zu er
leichtern. lch erinnere Sie an die Klagen des Gefangnisgeistlichen 
AMBOS6) und des Strafanstaltsdirektors JAROTZKy501), der bei voller 
Ausniitzung seiner Arbeitskraft durchschnittlich 9 Minuten im Monat 
fiir den einzelnen Gefangenen eriibrigen kann, und an die von den 
einsichtigeren Strafanstaltsleitern wohl allgemein vertretene Ansicht von 
der volligen Unzulanglichkeit der unteren Beamten fiir ihre Aufgabe. 

Meine Herren! lch habe in einer friiheren Vorlesung erwahnt, daB 
die Einfiihrung des Strafvollzuges in Stufen zwar den offenkundigen 
Verzicht in sich schlieBe auf das, was wir unter lndividualisieren ver
stehen, trotzdem aber gegeniiber dem bisherigen V"ber-einen-Kamm
scheren ein zweifelloser Fortschritt sei. Das Progressivsystem bricht -
wie wir sahen - mit der unterschiedslosen Anwendung jahrelanger 
Einzelhaft; es sucht den Gefahren der Gemeinschaftshaft entgegenzu
wirken, indem es die Gefangenen, wenn auch nur nach ihrem auBeren 
Verhalten und ihrer Einpassung in die AnstaltsdiszipIin, in Gruppen an
nahernd gleicher Fiihrung teilt, und hebt die Disziplin unter den Straf
lingen durch Gewahrung von Vergiinstigungen fUr ordnungsmaBiges Ver
halten. Trotzdem stoBt die Einfiihrung des Progressivsystems bei vielen 
Strafanstaltsbeamten auf Widerstand. 

Der Prasident des Strafvollzugsamtes FINKELNBURG268) meinte kiirz
lich, die Neugestaltung unseres Strafvollzugs werde "leider von einem 
groBen Teil unserer Volkes miBtrauisch, ja wenn nicht gar feindselig be
trachtet, yom einfachen Manne an durch alle Schichten hindurch bis zu 
Vertretern hochster Staatsstellungen". Es werde befUrchtet, daB "durch 
die neue Art der Verbrecherbehandlung, namlich die edukatorische 
Methode, der V"belcharakter der Strafe ausgehohlt und damit die general
pravenierende Kraft der Strafe durch den Strafvollzug zerstort werde". 
Gelange es nicht, die Gegner von der Grundlosigkeit dieser Bedenken 
zu iiberzeugen, so wiirden die Reichsgrundsatze "nur einen staatIichen 
Machtspruch darstellen, der befiehlt, aber nicht iiberzeugt". FINKELN
BURG meint daher, die Folge werde sein, daB die ausfiihrenden Organe, 
die der alteren Richtung angehoren, zu einer Art passiver Resistenz 
neigen werden, die auf denjenigen Verwaltungsgebieten besonders ge
fahrlich sei, wo ein groBes diskretionares Ermessen obwalte wie gerade 
beim Strafvollzug. Der Prasident des Strafvollzugsamtes ist gewiB die 
Personlichkeit, die besser als irgend jemand die Stimmung unserer Straf
anstaltsbeamten zu den Reformen zu beurteilen vermag. Nur glaube ich, 
daB die Ablehnung der Grundsatze weniger aus einer ressentiment
maBigen Einstellung reaktionarer Beamter gegen Neuerungen zu er
klaren sei, auch nicht aus der Befiirchtung, die generalpravenierende 
Kraft der Strafe konne durch diese Bestimmungen gebrochen werden, 
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als vielmehr aus der klaren Erkenntnis, daß die :Forderungen der Grund
sätze in einer erheblichen Anzahl unserer heutigen Strafanstalten über
haupt nicht zu erfüllen seien. Die Strafanstaltsleiter HüLSBERG4B1) und 
PoLENz950) z. B. leugnen nicht die Überlegenheit des Strafvollzugs in 
Stufen gegenüber unserem seitherigen System, sie lehnen ihn daher auch 
nicht grundsätzlich ab, bestreiten aber die Möglichkeit, das für das 
kleine Jugendgefängnis in W ittlich gewiß geeignete System auf größere An
stalten zu übertragen, da eine listenmäßige Kontrolle der Gefangenen 
durch den Direktor bei einer Belegung von 500-800 Mann oberflächlich 
und schematisch ausfallen müsse. Kurzum der alte Einwand gegen die 
Einführung des Progressivsystems, es laufe Gefahr, zum Schema und zur 
Schablone zu werden, wird von den Männern der Praxis aufrechterhalten. 
Dieser Widerstand wird sich nicht dadurch beheben lassen, "daß die aus
führenden Organe, die der alten Richtung angehören", allmählich aus
scheiden und durch fortschrittlicher Gesinnte ersetzt werden. Denn 
auch der Strafvollzug in Stufen - selbst mit allen seinen Unzulänglich
keiten und Mängeln - setzt eine gegenüber der bisher üblichen viel 
gründlichere Beschäftigung mit den Gefangenen voraus, wozu es den 
oberen Beamten an Zeit, den unteren Beamten an Befähigung gebricht. 
Sollen die Grundsätze nicht dem Schicksal so vieler früherer Strafvoll
zugsbestimmungen, dem Aktenschlaf, verfallen, und soll der Strafvollzug 
nicht "reglementarisch erstarren", so wird man gezwungen sein, die 
Organisation unserer Strafanstalten von Grund aus zu verändern, die 
Oberbeamten bedeutend zu vermehren oder ihnen, wie in Thüringen, mit 
gewissen Machtbefugnissen ausgestattete "Fürsorger" zur Seite zu stellen. 
Das wäre im wesentlichen eine Finanzfrage. 

Wir wollen aber annehmen, daß sich das Stufensystem nach dem 
Wittlicher Muster allen Widerständen zum Trotz durchsetze und all
gemein in unseren Strafanstalten eingeführt werde. Es fragt sich, was 
wäre damit für die "individualisierende Behandlung der geistig Minder
wertigen" erreicht? Das Stufensystem sieht nurfür die ersten drei Monate 
Einzelhaft vor, von diesem Zeitpunkte ab Gruppenhaft, d. h. nachts 
Unterbringung in Einzelzellen, tagsüber aber Arbeit in Gemeinschafts
haft. Damit kommen wir auf die Tatsachen zurück, deren wir vorher ge
dacht haben: ein Individualisieren, d. h. eine auf gründlicher Beschäf
tigung mit den Gefangenen und vollem Verständnis für die Besonderheit 
beruhende Berücksichtigung seiner seelischen Eigenart, die eine weit
gehende Dehnbarkeit und Auslegung der Hausordnung zur Voraus
setzung und Folge haben würde, ist allenfalls in der Einzelhaft, aber kaum 
in der Gemeinschaftshaft möglich. ELLGER235 ) betont ausdrücklich, daß 
sich das Aufrücken im Stufensystem weit mehr nach dem hausordnungs
mäßigen Verhalten als nach der Gesinnung richte, die ihm zugrunde liegt. 
Gerade dieses "hausordnungsmäßige Verhalten" ist es aber, das dem 
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als vielmehr aus del' klaren Erkenntnis, daB die :Forderungen del' Grund
satze in einer erheblichen Anzahl unserer heutigen Strafanstalten iiber
haupt nicht zu erfiillen seien. Die Strafanstaltsleiter HULSBERG481) und 
POLENZ950) z. B. leugnen nicht die Uberlegenheit des Strafvollzugs in 
Stufen gegeniiber unserem seitherigen System, sie lehnen ihn daher auch 
nicht grundsatzlich ab, bestreiten abel' die Moglichkeit, das fiir das 
kleine J ugendgefangnis in W ittlich gewiB geeignete System auf groBere All
stalten zu iibertragen, da eine listenmaBige KOlltrolle der Gefangenell 
durch den Direktor bei einer Belegung von 500-800 Mann oberflachlich 
und schematisch ausfallen miisse. Kurzum del' alte Einwand gegen die 
Einfiihrung des Progressivsystems, es laufe Gefahr, zum Schema und zur 
Schablone zu werden, wird von den Mannern del' Praxis aufrechterhalten. 
Dieser Widerstand wird sich nicht dadurch beheben lassen, "daB die aus
fiihrenden Organe, die der alten Richtung angehoren" , allmahlich aus
scheiden und durch fortschrittlicher Gesinnte ersetzt werden. Denn 
auch der Strafvollzug in Stufen - selbst mit allen seinen Unzulanglich
keiten und Mangeln - setzt eine gegeniiber der bisher iiblichen viel 
griindlichere Beschaftigung mit den Gefangenen voraus, wozu es den 
oberen Beamten an Zeit, den unteren Beamten an Befahigung gebricht. 
Sollen die Grundsatze nicht dem Schicksal so vieler friiherer Strafvoll
zugsbestimmungen, dem Aktenschlaf, verfallen, und solI der Strafvollzug 
nicht "reglementarisch erstarren", so wird man gezwungen sein, die 
Organisation unSerer Strafanstalten von Grund aus zu verandern, die 
Oberbeamten bedeutend zu vermehren oder ihnen, wie in Thiiringen, mit 
gewissen Machtbefugnissen ausgestattete "Fiirsorger" zur Seite zu stellen. 
Das ware im wesentlichen eine Finanzfrage. 

Wir wollen aber annehmen, daB sich das Stufensystem nach dem 
Wittlicher Muster allen Widerstanden zum Trotz durchsetze und all
gemein in unseren Strafanstalten eingefiihrt werde. Es fragt sich, was 
ware damit fiir die "individualisierende Behandlung der geistig Minder
wertigen" erreicht? Das Stufensystem sieht nurfiir die ersten drei Monate 
Einzelhaft VOl', von diesem Zeitpunkte ab Gruppenhaft, d. h. nachts 
Unterbringung in Einzelzellen, tagsiiber aber Arbeit in Gemeinschafts
haft. Damit kommen wir auf die Tatsachen zuriick, deren wir vorher ge
dacht haben: ein Individualisieren, d. h. eine auf griindlicher Beschaf
tigung mit den Gefangenen und vollem Verstandnis fiir die Besonderheit 
beruhende Beriicksichtigung seiner seelischen Eigenart, die eine weit
gehende Dehnbarkeit und Auslegung der Hausordnung zur Voraus
setzung und Folge haben wiirde, ist allenfalls in del' Einzelhaft, aber kaum 
in der Gemeinschaftshaft moglich. ELLGER235 ) betont ausdriicklich, daB 
sich das Aufriicken im Stufensystem weit mehr nach dem hausordnungs
mii(3igen Verhalten als nach der Gesinnung richte, die ihm zugrunde liegt. 
Gerade dieses "hausordnungsmaBige Verhalten" ist es aber, das dem 
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mißtrauischen, empfindlichen und reizbaren geistig Minderwertigen so 
schwer fällt. Ich bestreite keinesfalls, daß auf manche der geltungs
süchtigen, eitlen und auf ihren Vorteil stets bedachten Hysteriker und 
Imbezillen die kleinen Vergünstigungen, Abzeichen in der Kleidung usw. 
ein Ansporn werden könnten, sich zusammenzureißen und in die Ordnung 
zu fügen. Bei vielen werden aber alle guten Vorsätze und Bemühungen 
scheitern, und das Ergebnis wird sein, daß sie immer wieder gegen die 
Disziplin verstoßen und sich aus der Strafstufe und der Einzelhaft nicht 
herauszuarbeiten vermögen. Solange daher das "hausordnungsmäßige 
Verhalten" als das Maß gilt, nach dem die Gefangenen in Stufen ein
geteilt werden, wird gerade der geistig Minderwertige im Strafvollzug 
genau so schlecht fahren, wie er es bisher getan hat. Auch in Thüringen 
hat man mit der Eingliederung der Psychopathen in die Stufenfolge 
keine guten Erfahrungen gemacht. FREDE283 ) berichtete, "daß solche 
Psychopathen von Zeit zu Zeit, nachdem sie sich zwischendurch recht 
gut geführt haben, immer wieder -oft in ziemlich regelmäßig wieder
kehrenden Perioden- aufsässig werden und mehr oder weniger schwere 
Ausschreitungen begehen, die ein Aufrücken auf eine höhere Stufe aus
schließen oder bald eine Rückversetzung nötig machen". 

Meine Herren! Auch die Entwürfe haben sich, ebenso wie die 
Reichsgrundsätze, dieser Einsicht nicht verschließen können und ·daher 
die Möglichkeit vorgesehen, die I!'reiheitsstrafe an vermindert Zurech
nungsfähigen in besonderen, für sie ausschließlich bestimmten Abteilungen 
oder Anstalten zu vollziehen. 

Es ist gelegentlich die Ansicht vertreten worden, daß die Ent
scheidung, ob der vermindert Zurechnungsfähige seine Strafe in einer 
besonderen Abteilung oder Anstalt zu verbüßen habe, dem Gerichte zu
falle. Die Fassung der Bestimmungen in den Entwürfen gibt jedoch für 
diese Ansicht keinerlei Anhaltspunkte. Der Richter wäre auch gar nicht 
in der Lage, eine solche Entscheidung zu fällen. Das vermöchte kaum 
ein Sachverständiger mit einiger Bestimmtheit zu tun. Gewiß, wenn es 
sich um einen Epileptiker mit häufigen reizbaren Verstimmungen, 
Dämmerzuständen und Anfällen oder um einen schweren Psychopathen 
handelt, der bereits bei früheren StrafverbüBungen seine Anpassungs
unfähigkeit an den Strafvollzug überzeugend bewiesen hat, wird die Ent
scheidung nicht schwer fallen. Aber wie unsicher ist die Voraussage in 
der überwiegenden Zahl der Fälle! Ob eine hysterische Persönlichkeit 
sich in die Strafhaft einfügt oder auf ihre Reize mit seelischen Ausnahme
zuständen reagiert, hängt doch nicht allein von der Schwere der geistigen 
Abnormität ab, sondern von einer Fülle von Zufällen, die nicht voraus
zusehensind. Wie oft beobachten wir- wie auch BIRNBAUM106 ) hervor
hebt- daß ein Rechtsbrecher lange Zuchthausstrafen anstandslos über
steht und dann nach Jahren erst, während einer vielleicht nur kurzen 
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miBtrauischen, empfindlichen und reizbaren geistig Minderwertigen so 
schwer fallt. lch bestreite keinesfalls, daB auf manche der geltungs
siichtigen, eitlen und auf ihren Vorteil stets bedachten Hysteriker und 
Imbezillen die kleinen Vergiinstigungen, Abzeichen in der Kleidung usw. 
ein Ansporn werden konnten, sich zusammenzureiBen und in die Ordnung 
zu fiigen. Bei vielen werden aber alle guten Vorsatze und Bemiihungen 
scheitern, und das Ergebnis wird sein, daB sie immer wieder gegen die 
Disziplin verstoBen und sich aus der Strafstufe und der Einzelhaft nicht 
herauszuarbeiten vermogen. Solange daher das "hausordnungsmaBige 
Verhalten" als das MaB gilt, nach dem die Gefangenen in Stufen ein
geteilt werden, wird gerade der geistig Minderwertige im Strafvollzug 
genau 80 8chlecht /ahren, wie er e8 bisher get an hat. Auch in Thiiringen 
hat man mit der Eingliederung der Psychopathen in die Stufenfolge 
keine guten Erfahrungen gemacht. FREDE283 ) berichtete, "daB solche 
Psychopathen von Zeit zu Zeit, nachdem sie sich zwischendurch recht 
gut gefiihrt haben, immer wieder - oft in ziemlich regelmaBig wieder
kehrenden Perioden - aufsassig werden und mehr oder weniger schwere 
Ausschreitungen begehen, die ein Aufriicken auf eine hohere Stufe aus
schlie Ben oder bald eine Riickversetzung notig machen". 

Meine Herren! Auch die Entwiirfe haben sich, ebenso wie die 
Reichsgrundsatze, dieser Einsicht nicht verschlieBen konnen und ·daher 
die Moglichkeit vorgesehen, die IPreiheitsstrafe an vermindert Zurech
nungsfahigen in besonderen, fiir sie ausschlieBlich bestimmten Abteilungen 
oder Anstalten zu vollziehen. 

Es ist gelegentlich die Ansicht vertreten worden, daB die Ent
scheidung, ob der vermindert Zurechnungsfahige seine Strafe in einer 
besonderen Abteilung oder Anstalt zu verbiiBen habe, dem Gerichte zu
falle. Die Fassung der Bestimmungen in den Entwiirfen gibt jedoch fiir 
diese Ansicht keinerlei Anhaltspunkte. Der Richter ware auch gar nicht 
in der Lage, eine solche Entscheidung zu fallen. Das vermochte kaum 
ein Sachverstandiger mit einiger Bestimmtheit zu tun. GewiB, wenn es 
sich um einen Epileptiker mit haufigen reizbaren Verstimmungen, 
Dammerzustanden und Anfallen oder um einen schweren Psychopathen 
handelt, der bereits bei friiheren StrafverbiiBungen seine Anpassungs
unfahigkeit an den Strafvollzug iiberzeugend bewiesen hat, wird die Ent
scheidung nicht schwer fallen. Aber wie unsicher ist die Voraussage in 
der iiberwiegenden Zahl der FaIle! Ob eine hysterische Personlichkeit 
sich in die Strafhaft einfiigt oder auf ihre Reize mit seelischen Ausnahme
zustanden reagiert, hangt doch nicht allein von der Schwere der geistigen 
Abnormitat ab, sondern von einer Fiille von ZufaIlen, die nicht voraus
zusehensind. Wie oft beobachten wir - wie auch BIRNBAUM106 ) hervor
hebt - daB ein Rechtsbrecher lange Zuchthausstrafen anstandslos iiber
steht und dann nach Jahren erst, wahrend einer vielleicht nur kurzen 
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Gefängnisstrafe in eine stürmische Haftpsychose verfällt! ScHOTT1110 ) er
wähnt, daß die Hälfte der in die Irrenanstalt auf Grund des § 81 StrPO. 
zur Beobachtung auf ihren Geisteszustand eingewiesenen Untersuchungs
gefangenen ohne Anstoß den gewöhnlichen Strafvollzug vertragen 
hätten, und auch meine Erfahrungen bewegen sich in der gleichen Rich
tung. Ich wäre aber bei manchem der Beobachteten kaum imstande ge
wesen, mit einiger Sicherheit über seine Anpassungsfähigkeit an den 
regelmäßigen Strafvollzug etwas Bindendes vorauszusagen. Anderer
seits betont RErss1006 ), daß er bei seinen Untersuchungen im Zuchthaus 
Ludwigsburg auf Gefangene gestoßen sei, die im Strafvollzug in eine 
psychogene Geistesstörung verfielen, ohne daß ihr Dauerzustand es hätte 
erwarten lassen. In der Tat entspricht es der Erfahrung: oft beobachten 
wir, daß Fälle schwerer geistiger Minderwertigkeit den Strafvollzug gut 
überstehen und häufiger vielleicht noch, daß anscheinend kaum vom 
Durchschnitt abweichende in seelische Ausnahmezustände verfallen, die 
seine Fortsetzung erschweren oder gar unmöglich machen. Nach dem, 
was wir über die Genese dieser Haftpsychosen, insbesondere über die 
bewußter Vortäuschung oder auch wohl unklaren Begehrungsvorstel
lungen entspringende "Flucht in die Psychose" ausgeführt haben, wirkt 
dieses widerspruchsvolle Verhalten desselben Rechtsbrechers zu ver
schiedenen Zeiten und in verschiedenen Strafanstalten nicht über
raschend. 

Welche Vorteile dürfen wir für den geistig Minderwertigen von einer 
StrafverbüBung in besonderen Abteilungen, die einer Amtalt mit regel
mäßigemStrafvollzugangegliedert sind,erwarten ?AscHROTT53) wies auf der 
I. K. V. in München 1912 darauf hin, daß wir solche besondere Abteilungen 
in unseren Gefängnissen bereits besitzen-Abteilungenfür Jugendliche, für 
Untersuchungsgefangene-, daß aber die Erfahrungendamit schlecht seien. 
Die Masse der Anstaltsbevölkerung müsse homogen sein, die Aufgabe des 
Aufsichtspersonals einheitlich; wenn in der einen Abteilung dieses und in 
der anderen jenes von ihm verlangt werde, so sei es den Anforderungen 
nicht gewachsen. KROHNE622) sprach sich in gleichem Sinne aus; die 
Schulung der Beamten auf die Behandlung dieser verschiedenen Ge
fangenen scheitere an dem :Mangel an Vorbildung und Verständnis des 
Durchschnittsaufsehers, der ja nach KROHNEs Ansicht kaum den Unter
schied zwischen einem Untersuchungs- und einem Strafgefangenen zu 
fassen vermag. Auch der Strafanstaltsarzt HoFMANN464) warnt vor der Ein
richtung von Abteilungen in Anlehnung an die bestehenden Strafan
stalten, da nur eine verwässerte Übertragung der Strafanstaltsdisziplin 
stattfinden würde; im übrigen wären es dieselben Beamten mit den
selben Anschauungen; eine Selbständigkeit und damit eine besondere 
Form der Anleitung und Behandlung der Minderwertigen würde nicht 
anwendbar sein. Eine individualisierende Behandlung in einer gewöhn-
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Gefangnisstrafe in eine stlirmische Haftpsychose verfallt! SCHOTTll10 ) er
wahnt, daB die Halfte der in die lrrenanstalt auf Grund des § 81 StrPO. 
zur Beobachtung auf ihren Geisteszustand eingewiesenen Untersuchungs
gefangenen ohne AnstoB den gewohnlichen Strafvollzug vertragen 
hatten, und auch meine Erfahrungen bewegen sich in der gleichen Rich
tung. lch ware aber bei manchem der Beobachteten kaum imstande ge
wesen, mit einiger Sicherheit iiber seine Anpassungsfahigkeit an den 
regelmaBigen Strafvollzug etwas Bindendes vorauszusagen. Andercr
seits betont REISS1006 ), daB er bei seinen Untersuchungen im Zuchthaus 
Ludwigsburg auf Ge£angene gestoBen sei, die im Strafvollzug in eine 
psychogene GeistesstOrung verfielen, ohne daB ihr Dauerzustand es hatte 
erwarten lassen. In der Tat entspricht es der Erfahrung: oft beobachten 
wir, daB FaIle schwerer geistiger Minderwertigkeit den Stra£voIlzug gut 
iiberstehen und hau£iger vielleicht noch, daB anscheinend kaum yom 
Durchschnitt abweichende in seelische Ausnahmezustande verfallen, die 
seine Fortsetzung erschweren oder gar unmoglich machen. Nach dem, 
was wir iiber die Genese dieser Haftpsychosen, insbesondere iiber die 
bewuBter Vortauschung oder auch wohl unklaren Begehrungsvorstel
lungen entspringende "Flucht in die Psychose" ausgefiihrt haben, wirkt 
dieses widerspruchsvolle Verhalten desselben Rechtsbrechers zu ver
schiedenen Zeiten und in verschiedenen Strafanstalten nicht iiber
raschend. 

Welche Vorteile durfen wir fur den geistig Minderwertigen von einer 
StrafverbuBung in besonderen Abteilungen, die einer Amtalt mit regel
maBigemStrafvoIlzugangegliedert sind,erwarten ?ASCHROTT53) wies auf der 
1. K. V. in Munchen 1912 darauf hin, daB wir solche besondere Abteilungen 
in unseren Gefangnissen bereits besitzen - Abteilungenfur Jugendliche, fur 
Untersuchungsgefangene-, daB aber die Erfahrungendamit schlecht seien. 
Die Masse der Anstaltsbevolkerung musse homogen sein, die Aufgabe des 
Aufsichtspersonals einheitlich; wenn in der einen Abteilung dieses und in 
der anderen jenes von ihm verlangt werde, so sei es den Anforderungen 
nicht gewachsen. KROHNE622) sprach sich in gleichem Sinne aus; die 
Schulung der Beamten auf die Behandlung dieser verschiedenen Ge
fangenen schcitere an dem Mangel an Vorbildung und Verstandnis des 
Durchschnittsaufsehers, der ja nach KROHNES Ansicht kaum den Unter
schied zwischen einem Untersuchungs- und einem Strafgefangenen zu 
fassen vermag. Auch der Strafanstaltsarzt HOFMANN464) warnt vor der Ein
richtung von Abteilungen in Anlehnung an die bestehenden Strafan
stalten, da nur eine verwasserte Ubertragung der Strafanstaltsdisziplin 
stattfinden wurde; im ubrigen waren es dieselben Beamten mit den
selben Anschauungen; eine Selbstandigkeit und damit eine besondere 
Form der Anleitung und Behandlung der Minderwertigen wurde nicht 
anwendbar sein. Eine individualisierende Behandlung in einer gewohn-
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liehen Strafanstalt angegliederten Abteilungen durch beiden gemeinsame 
Beamte ist demnach nach dem Urteil erfahrener Strafanstaltsleiter und 
Ärzte nicht angängig oder doch zum mindesten außerordentlich er
schwert. 

Meine Herren! Sie ersehen daraus, daß die Berücksichtigung des 
Geisteszustandes der geistig Minderwertigen nur in durchaus selbstän
digen Abteilungen oder besonderen Anstalten unter der Führung aus
gewählter, besonders erfahrener und vorgebildeter Leiter gewährleistet 
werden kann. Man unterschätze aber nicht die Schwierigkeiten, die sich 
der Verwirklichung auch dieser Einrichtungen entgegenstellen. Die 
Grundsätze sehen ihre Schöpfung vor; Preußen hat aber meines Wissens 
kein Bedürfnis gezeigt, seine ::\'linderwertigenabteilungen durch weitere zu 
vermehren, und auch die übrigen Länder haben- außer Thüringen
der Anregung bisher keine Folge geleistet. Der Grund dafür ist offenbar 
in den geschilderten schlechten Erfahrungen zu suchen, die man mit der 
Anhäufung schwieriger Elemente in einer Abteilung gemacht hat; ich 
brauche Sie nur an die Schilderungen zu erinnern, die die Strafanstalts
ärzte KLUGE564) von der Minderwertigenabteilung in Brandenburg, 
STAIGER1197• 1198) von der in Hohenasperg entworfen haben. Die Ansicht 
des Strafanstaltsdirektors PoLLITz956), der stets vor der Errichtung beson
derer Minderwertigenabteilungen gewarnt hatte, scheint sich bei den Straf
anstaltsbeamten allmählich durchzusetzen. Der Gefängnisdirektor 
GoEBEL332), der über den Besuch eines preußischen Lehrkurses für Ge
fängniswesen im Jahre 1914 in der Minderwertigenabteilung Brandenburg 
berichtet, meinte, sie habe nur einen unbestreitbaren Vorzug: der ordent
liche Strafvollzug werde von sehr lästigen und störenden Elementen befreit, 
und es sei möglich, für den Dienst in der Sonderabteilung besonders ge
eignete Beamte auszusuchen. Im übrigen lehnt er die Minderwertigen
abteilungen ab. Daß sich eine Besserung in sozialer und gesundheitlicher 
Beziehung in den Sonderanstalten eher erzielen lasse als im ordentlichen 
Strafvollzug, lasse sich nicht feststellen, und die Gefahr, daß die harm
loseren, besseren Elemente im Zusammenleben mit den gefährlicheren, 
widersetzlichen, in jeder Beziehung tieferstehenden und schlechteren 
Elementen ungünstig beeinflußt würden, könne nicht ausgeschlossen 
werden. Viel Freunde würden unter den Besuchern wohl nicht ge
wonnen worden sein; bei den meisten hätten die Zweifel überwogen, ob 
es wirklich zweckmäßig sei, eine so große Anzahl derartiger Elemente 
zusammenzuhäufen, und ob es nicht richtiger sei, ihnen im ordentlichen 
Strafvollzuge eine individualisierende Behandlung zuteil werden zu 
lassen. Thüringen ist - soweit mir bekanntgeworden ist - das einzige 
Land, das noch in allerletzter Zeit eine Minderwertigenabteilung ein
gerichtet hat. Den Anstoß dazu gaben die vorhin erwähnten Erfah
rungen, die man mit der Eingliederung der Psychopathen in die Stufen-
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lichen Strafanstalt angegliederten Abteilungen durch beiden gemeinsame 
Beamte ist demnach nach dem Urteil erfahrener Strafanstaltsleiter und 
Arzte nicht angangig oder doch zum mindesten auBerordentlich er
schwert. 

Meine Herren! Sie ersehen daraus, daB die Beriicksichtigung des 
Geisteszustandes der geistig Minderwertigen nur in durchaus selbstiin
digen Abteilungen oder besonderen Anstalten unter der Fiihrung aus
gewahlter, besonders erfahrener und vorgebildeter Leiter gewahrleistet 
werden kann. Man unterschatze aber nicht die Schwierigkeiten, die sich 
der Verwirklichung auch dieser Einrichtungen entgegenstellen. Die 
Grundsatze sehen ihre Schopfung vor; PreuBen hat aber meines Wissens 
kein Bediirfnis gezeigt, seine ::\'linderwertigenabteilungen durch weitere zu 
vermehren, und auch die iibrigen Lander haben - auBer Thiiringen -
der Anregung bisher keine Folge geleistet. Der Grund dafiir ist offenbar 
in den geschilderten schlechten Erfahrungen zu suchen, die man mit der 
Anhaufung schwieriger Elemente in einer Abteilung gemacht hat; ich 
brauche Sie nur an die Schilderungen zu erinnern, die dic Strafanstalts
arzte KLUGE564) von der Minderwertigenabteilung in Brandenburg, 
STAIGER1197, 1198) von der in Hohenasperg entworfen haben. Die Ansicht 
des Strafanstaltsdirektors POLLITZ956), der stets vor der Errichtung beson
derer Minderwertigena bteilungen gewarnt hatte, scheint sich bei den Straf
anstaltsbeamten allmahlich durchzusetzen. Der Gefangnisdirektor 
GOEBEL332), der iiber den Besuch eines preuBischen Lehrkurses fiir Ge
fangniswesen im Jahre 1914 in der Minderwertigenabteilung Brandenburg 
berichtet, meinte, sie habe nur einen unbestreitbaren Vorzug: der ordent
liche Strafvollzug werde von sehr lastigen und storenden Elementen befreit, 
und es sei moglich, fUr den Dienst in der Sonderabteilung besonders ge
eignete Beamte auszusuchen. 1m iibrigen lehnt er die Minderwertigen
abteilungen abo DaB sich eine Besserung in sozialer und gesundheitlicher 
Beziehung in den Sonderanstalten eher erzielen lasse als im ordentlichen 
Strafvollzug, lasse sich nicht feststellen, und die Gefahr, daB die harm
loseren, besseren Elemente im Zusammenleben mit den gefahrlicheren, 
widersetzlichen, in jeder Beziehung tieferstehenden und schlechteren 
Elementen ungiinstig beeinfluBt wiirden, konne nicht ausgeschlossen 
werden. Viel Freunde wiirden unter den Besuchern wohl nicht ge
wonnen worden sein; bei den meisten hatten die Zweifel iiberwogen, ob 
es wirklich zweckmaBig sei, eine so groBe Anzahl derartiger Elemente 
zusammenzuhaufen, und ob es nicht richtiger sei, ihnen im ordentlichen 
Strafvollzuge eine individualisierende Behandlung zuteil werden zu 
lassen. Thiiringen ist - soweit mir bekanntgeworden ist - das einzige 
Land, das noch in allerletzter Zeit eine Minderwertigenabteilung ein
gerichtet hat. Den AnstoB dazu gab en die vorhin erwahnten Erfah
rungen, die man mit der Eingliederung der Psychopath en in die Stufen-
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folge gemacht hat .FREDE283 ) jedoch erkannte klar die Gefahr, die in der 
Errichtung derartiger Abteilungen liegt, "daß die Zugehörigen der 
Psychopathenabteilung sich ihrer Sonderstellung bald bewußt werden 
und darauf pochen, daß sie sich als Psychopathen etwas herausnehmen 
können". Schon der Strafanstaltsarzt KLUGE564) hatte vor der Schaffung 
der Minderwertigenabteilungen gewarnt, da es einen "Ansturm von 
.Minderwertigseinwollenden" geben werde, und die früher erwähnten Be
richte der Leiter solcher Abteilungen an das preußische Ministerium des 
Innern bestätigten, daß diese Voraussage richtig war. Die Einrichtung 
von Minderwertigenabteilungen mit individualisierender, d. h. im wesent
lichen nachsichtigerer und rücksichtsvollerer Behandlung der Psycho
pathen hat demnach ihre erheblichen Schattenseiten: Die mit diesen 
Abteilungen verbundene Vorzugsbehandlung erweckt in den Gefangenen 
den Wunsch, dieser teilhaftig zu werden, wirkt ihrem Bestreben, sich 
in den geordneten Strafvollzug einzufügen, entgegen, und steigert sie in 
ihre pathologische Hemmungslosigkeit hinein. Kurzum, die Erfahrungen, 
die wir mit den sogenannten Haftpsychosen gemacht haben, werden sich 
wiederholen; die Minderwertigenabteilungen werden die Minderwertig
kQiten züchten. FREDE283 ) spricht sich daher gleichfalls gegen die Er
richtung solcher Sonderabteilungen aus; ihm "scheint die Mischung der 
Psychopathen unter die übrigen Gefangenen immer noch das Bessere". 

So haben die Ansichten der Strafanstaltsleiter über den Wert der 
Sonderabteilungen im Laufe der letzten Jahre eine entschiedene Wand
lung durchgemacht. Aber auch die Psychi;1ter, die sich mit besonderer 
Wärme für sie eingesetzt hatten, sind sich über die Zweckmäßigkeit 
dieser Sonderanstalten nicht mehr einig. Die Gründe für diesen Um
schwung in der Einschätzung der noch vor einigen Jahren dringend be
fürworteten Einrichtung liegen einmal in den mittlerweile eingeführten 
.Milderungen des Strafvollzuges, die eine Rücksichtnahme auf abnorme 
Gefangene eher als früher ermöglichen, aber auch in einer Wandlung der 
ärztlichen Bewertung der verminderte Zurechnungsfähigkeit bedingen
den Geisteszustände. Darauf wird noch zurückzukommen sein. 

Meine Herren! Sie ersehen aus meinen Ausführungen, welches Maß 
von Schwierigkeiten sich der individualisierenden Behandlung der geistig 
.Minderwertigen nicht nur im geordneten Strafvollzuge, sondern auch in 
den unseren Anstalten angegliederten oder in selbständigen Abteilungen in 
den Weg stellt. Im Stufensystem vermögen die gemütlich abnormen 
Minderwertigen infolge ihrer reizbaren Verstimmungen und heftigen 
Affektausbrüche nicht entsprechend ihren oft guten Vorsätzen aufzu
steigen; "kapituliert" man aber vor ihnen und unterwirft man sie einer 
"individualisierenden Behandlung" in Sonderabteilungen, so wirkt man 
ihrer Erziehung entgegen und züchtet "pathologische Reaktionen". Man 
mag das Problem der individualisierenden Behandlung betrachten von 
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folge gemacht hat FREDE283 ) jedoch erkannte klar die Gefahr, die in der 
Errichtung derartiger Abteilungen liegt, "daB die Zugehorigen der 
Psychopathenabteilung sich ihrer Sonderstellung bald bewuBt werden 
und darauf pochen, daB sie sich als Psychopathen etwas herausnehmen 
konnen". Schon der Strafanstaltsarzt KLUGE564) hatte vor der Schaffung 
der Minderwertigenabteilungen gewarnt, da es einen "Ansturm von 
.MinderwertigseinwoUenden" geben werde, und die friiher erwahnten Be
richte der Leiter solcher Abteilungen an das preuBische Ministerium des 
Innern bestatigten, daB diese Voraussage richtig war. Die Einrichtung 
von Minderwertigenabteilungen mit individualisierender, d. h. im wesent
lichen nachsichtigerer und riicksichtsvollerer Behandlung der Psycho
pathen hat demnach ihre erheblichen Schattenseiten: Die mit diesen 
Abteilungen verbundene Vorzugsbehandlung erweckt in den Gefangenen 
den Wunsch, dieser teilhaftig zu werden, wirkt ihrem Bestreben, sich 
in den geordneten StrafvoUzug einzufUgen, entgegen, und steigert sie in 
ihre pathologische Hemmungslosigkeit hinein. Kurzum, die Erfahrungen, 
die wir mit den sogenannten Haftpsychosen gemacht haben, werden sich 
wiederholen; die Minderwertigenabteilungen werden die Minderwertig
kQiten zilchten. FREDE283 ) spricht sich daher gleichfalls gegen die Er
rich tung solcher Sonderabteilungen aus; ihm "scheint die Mischung der 
Psychopathen unter die iibrigen Gefangenen immer noch das Bessere". 

So haben die Ansichten der Strafanstaltsleiter iiber den Wert der 
Sonderabteilungen im Laufe der letzten Jahre eine entschiedene Wand
lung durchgemacht. Aber auch die Psychi;1ter, die sich mit besonderer 
Warme fUr sie eingesetzt hatten, sind sich iiber die ZweckmaBigkeit 
dieser Sonderanstalten nicht mehr einig. Die Griinde fUr diesen Um
schwung in der Einschatzung der noch vor einigen Jahren dringend be
fiirworteten Einrichtung liegen einmal in den mittlerweile eingefiihrten 
.Milderungen des Strafvollzuges, die eine Riicksichtnahme auf abnorme 
Gefangene eher als friiher ermoglichen, aber auch in einer Wandlung der 
iirztlichen Bewertung der verminderte Zurechnungsfiihigkeit bedingen
den Geisteszustiinde. Darauf wird noch zuriickzukommen sein. 

Meine Herren! Sie ersehen aus meinen Ausfiihrungen, welches MaB 
von Schwierigkeiten sich der individualisierenden Behandlung der geistig 
.Minderwertigen nicht nur im geordneten StrafvoUzuge, sondern auch in 
den unseren Anstalten angegliederten oder in selbstiindigen Abteilungen in 
den Weg steUt. 1m Stufensystem vermogen die gemiitlich abnormen 
Minderwertigen infolge ihrer reizbaren Verstimmungen und heftigen 
Affektausbriiche nicht entsprechend ihren oft guten Vorsiitzen aufzu
steigen; "kapituliert" man aber vor ihnen und unterwirft man sie einer 
"individualisierenden Behandlung" in Sonderabteilungen, so wirkt man 
ihrer Erziehung entgegen und ziichtet "pathologische Reaktionen". Man 
mag das Problem der individualisierenden Behandlung betrachten von 
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welcher Seite man will, stets gelangt man zu dem Schluß, den KRAEPE
LIN594) einmal gezogen hat: "Wir dürfen uns nicht darüber täuschen, daß 
alle schönen Pläne, den Strafvollzug für die Bedürfnisse der vermindert 
Zurechnungsfähigen umzuformen, Luftschlösser bleiben, solange wir nicht 
die Männer haben, die für die Durchführung dieses Werkes planmäßig 
wissem,chaftlich und praktisch vorgebildet sind". Dieses Urteil KRAEPE
LINs hat heute noch Gültigkeit: "Alle unsere Arbeit im Strafvollzuge 
steht auf dem Papier", -äußerte sich LrEPMANN694) auf der Versammlung 
der I. K. V. in Harnburg 1924, - "solange es vorkommen kann, daß 
minderbegabte Beamte aus der Justiz und Polizei in den Gefängnisdienst 
abgeschoben werden, - solange 50 vH unserer Versorgungsanwärter 
ohne weiteres in den Gefängnisdienst übernommen werden müssen ... 
solange eine wirkliche, durch SachverRtändige, nicht bloße Gefängnis
routiniers geleitete, theoretische und praktische Schulung unserer Ge
fängnisbeamten . . . uns fehlt." Voraussetzung für die Durchführung 
der Bestimmungen der Entwürfe ist demnach die Reform de8 Strafvoll
zuges an Haupt und Gliedern. 

XXV. Vorle~ung. 
Die Verwahrung der gemeingefährlichen vermindert Zurechnungsfähigen. - Wer 

soll verwahrt werden? - Die Ziffer der Verwahrungs bedürftigen. -Verwahrung 
der Gemeinschädlichen? - Wo soll verwahrt werden?- Ungeeignetheit der Heil
und Pflegeanstalten. - Verwahrungsanstalten für vermindert Zurechnungsfähige. 
- Die Grenzen der Schutzfürsorge. - Wie lange soll verwahrt werden? - Die 
"Heilung" der Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit. - Die Verwahrung 
auf unabsehbare Dauer. 

Meine Herren! In einer der letzten Vorlesungen haben wir die Frage 
der Erkennbarkeit der Zustände vermindert Zurechnungsfähiger durch 
den Richter erörtert und einem früheren Ausspruch AscHAFFENBURGs34 ) 

lebhaft zugestimmt, daß der Richter die Zustände verminderter Zu
rechnungsfähigkeit zum großen Teile überhaupt nicht festzustellen ver
möge. Die Entwürfe bürden dem Strafrichter jedoch noch eine viel ver
antwortung8vollere Aufgabe zu, nämlich die Entscheidung, ob es die 
öffentliche Sicherheit erfordere, den als vermindert zurechnungsfähig 
verurteilten Verbrecher in einer öffentlichen Heil- und Pflegeanstalt zu 
verwahren. Sprachen wir dem Richter die Fähigkeit ab, die vermindert 
Zurechnungsfähigen mit einer ihrer Häufigkeit einigermaßen entspre
chenden Sicherheit zu erfassen, so werden wir folgerichtig bestreiten 
müssen, daß das Gericht die geeignete Instanz sei, über eine Maßnahme 
von so einschneidender Bedeutung wie die Verwahrung zu beschließen. 
Die Begründung dafür werden wir später noch zu geben haben. Vor
läufig soll von der Tragweite der Bestimmungen über die sichernden 
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welcher Seite man will, stets gelangt man zu dem SchluB, den KRAEPE
LIN594) einmal gezogen hat: "Wir durfen uns nicht daruber tauschen, daB 
aHe schonen Plane, den StrafvoHzug fUr die Bedurfnisse der vermindert 
Zurechnungsfahigen umzuformen, LuftschlOsser bleiben, solange wir nicht 
die Manner haben, die fur die DurchfUhrung dieses Werkes planmaBig 
wissem,chaftlich und praktisch vorgebildet sind". Dieses Urteil KRAEPE
LINS hat heute noch Gultigkeit: "AHe unsere Arbeit im StrafvoHzuge 
steht auf dem Papier", - auBerte sich LIEPMANN694) auf der Versammlung 
der 1. K. V. in Hamburg 1924, - "solange es vorkommen kann, daB 
minderbegabte Beamte aus der Justiz und Polizei in den Gefangnisdienst 
abgeschoben werden, - solange 50 vH unserer Versorgungsanwarter 
ohne weiteres in den Gefangnisdienst ubernommen werden mussen ... 
solange eine wirkliche, durch SachverRtandige, nicht bloBe Gefangnis
routiniers geleitete, theoretische und praktische Schulung unserer Ge
fangnisbeamten . . . uns fehlt." Voraussetzung fur die Durch£uhrung 
der Bestimmungen der Entwurfe ist demnach die Reform de8 Strafvoll
zuges an Haupt und Gliedern. 

xxv. VOl'le~ung. 
Die Verwahrung der gemeingefahrlichen vermindert Zurechnungsfahigen. - Wer 

soil verwahrt werden? - Die Ziffer der Verwahrungsbediirftigen. - Verwahrung 
der Gemeinschadlichen? - Wo soil verwahrt werden? - Ungeeignetheit der Heil
und Pflegeanstalten. - Verwahrungsanstalten fiir vermindert Zurechnungsfahige. 
- Die Grenzen der Schutzfiirsorge. - W ie lange soll verwahrt werden? - Die 
"Heilung" der Zustande verminderter Zurechnungsfahigkeit. - Die Verwahrung 
auf unabsehbare Dauer. 

Meine Herren! In eincr der letzten Vorlesungen haben wir die Frage 
der Erkennbarkeit der Zustande vermindert Zurechnungsfahiger durch 
den Richter erortert und einem fruheren Ausspruch ASCHAFFENBURGS34 ) 

lebhaft zugestimmt, daB der Richter die Zustande verminderter Zu
rechnungsfahigkeit zum groBen Teile uberhaupt nicht festzusteHen ver
moge. Die Entwurfe burden dem Strafrichter jedoch noch eine viel ver
antwortung8vollere Aufgabe zu, namlich die Entscheidung, ob es die 
offentliche Sicherheit erfordere, den als vermindert zurechnungsfahig 
verurteilten Verbrecher in einer offentlichen Heil- und Pflegeanstalt zu 
verwahren. Sprachen wir dem Richter die Fahigkeit ab, die vermindeit 
Zurechnungsfahigen mit einer ihrer Haufigkeit einigermaBen entspre
chenden Sicherheit zu erfassen, so werden wir folgerichtig bestreiten 
mussen, daB das Gericht die geeignete Instanz sei, uber eine MaBnahme 
von so einschneidender Bedeutung wie die Verwahrung zu beschlieBen. 
Die Begrundung dafur werden wir spater noch zu geben haben. Vor
laufig solI von der Tragweite der Bestimmungen uber die sichernden 
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Maßnahmen die Rede sein. Wir fragen uns daher zunächst: Wer, wo und 
wie lange soll gesichert werden? 

Meine Herren! Das Gericht soll die Verwahrung des vermindert Zu
rechnungsfähigen anordnen, sofern die öffentliche Sicherheit sie er
fordert. Die öffentliche Sicherheit erfordert diese Maßnahme, wenn Ge
meingefährlichkeit vorliegt. Was ist Gemeingefährlichkeit337)? Die Lite
ratur gibt darüber keinen befriedigenden Aufschluß; eine klare Definition 
wird vergebens gesucht werden. VoN LISZT724) beispielsweise sagt: "Ge
meingefährlich im Sinne des Gesetzes ist dasjenige Individuum, von 
welchem, und zwar infolge seiner Geisteskrankheit oder seiner geistigen 
Minderwertigkeit, die Begehung strafbarer Handlungen zu erwarten ist". 
Nach KAHL519) liegt der Grund der Gemeingefährlichkeit des vermindert 
Zurechnungsfähigen "in der Tatsache der wiederholten Begehung straf
barer Handlungen oder in der Natur ihres chronisch krankhaften Zu
standes". AsCHAFFENBURG24 ) bezeichnet denjenigen als gemeingefährlich, 
"dessen psychische Eigenart mit der größten Wahrscheinlichkeit er
warten läßt, daß er nicht in der :Freiheit leben kann, ohne mit den Straf
gesetzen in Konflikt zu kommen", oder, wie er sich bei anderer Gelegen
heit47) treffender ausdrückte, "ohne die Sicherheit der Gesellschaft zu 
gefährden". VoN BIRKMEYER96 ) führt als Erkennungsmale der Ge
meingefährlichkeit an: "den Lebenswandel des Täters, die Eigenart der 
Tat, die Vielheit der Verbrechensbegehung, die Motive und gewisse 
Eigenschaften des Täters, sein Verhalten nach der Tat". ExNER248) 
bezeichnete eine Person dann als gemeingefährlich, wenn sie "wahr
scheinlich kriminelle Handlungen begehen wird", d. h. "in sich einen 
Komplex von Bedingungen vereinigt, welche ein kriminelles V erhalten 
von ihr erwarten lassen". LEPPMANN670 ) empfiehlt statt der Ausdrucks
weise des Vorentwurfs die des Allgemeinen Preußischen Landrechts: 
"Wer die Sicherheit der einzelnen Person gefährdet oder der Ruhe 
und Behaglichkeit einer solchen Person lästig wird." MoELI8618) nimmt 
in Anklang an eine richterliche Entscheidung Gemeingefährlichkeit 
dann an, "wenn eine Störung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung oder eine Gefährdung von Rechtsgütern anderer Personen 
zu befürchten ist". ERNST ScHULTZE1127) erwähnt die Ausführungen 
eines Polizeipräsidenten über Gemeingefährlichkeit, denen die Ent
scheidungen deg preußischen Oberverwaltungsgerichtes zugrunde ge
legt sind: "Eine Gemeingefährlichkeit eines Geisteskranken ist im all
gemeinen dann anzunehmen, wenn ein öffentliches Interesse an der 
Unterbringung des Geisteskranken in eine Anstalt obwaltet. Das Vor
liegen eines solchen wird stets dann ,anzuerkennen sein, wenn von dem 
Kranken eine Störung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
oder eine Gefährdung von Rechtsgutern anderer Personen zu befürchten 
ist". Danach rechtfertigt also die Gefährdung von Rechtsgütern über-
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MaBnahmen die Rede sein. Wir fragen uns daher zunachst: Wer, wo und 
wie lange soll gesichert werden? 

Meine Herren! Das Gericht soll die Verwahrung des vermindert Zu
rechnungsfahigen anordnen, sofern die offentliche Sicherheit sie er
fordert. Die offentliche Sicherheit erfordert diese MaBnahme, wenn Ge
meingefahrlichkeit vorliegt. Was ist Gemeingefahrlichkeit337)? Die Lite
ratur gibt daruber keinen befriedigenden AufschluB; eine klare Definition 
wird vergebens gesucht werden. VON LISZT724) beispielsweise sagt: "Ge
meingefahrlich im Sinne des Gesetzes ist dasjenige Individuum, von 
welchem, und zwar infolge seiner Geisteskrankheit oder seiner geistigen 
Minderwertigkeit, die Begehung strafbarer Handlungen zu erwarten ist". 
Nach KAHL519) liegt der Grund der Gemeingefahrlichkeit des vermindert 
Zurechnungsfahigen "in der Tatsache der wiederholten Begehung straf
barer Handlungen oder in der Natur ihres chronisch krankhaften Zu
standes". ASCHAFFENBURG24 ) bezeichnet denjenigen als gemeingefahrlich, 
"dessen psychische Eigenart mit der groBten Wahrscheinlichkeit er
warten laBt, daB er nicht in der :Freiheit leben kann, ohne mit den Straf
gesetzen in Konflikt zu kommen", oder, wie er sich bei anderer Gelegen
heit47 ) treffender ausdruckte, "ohne die Sicherheit der Gesellschaft zu 
gefahrden". VON BIRKMEYER96 ) fuhrt als Erkennungsmale der Ge
meingefahrlichkeit an: "den Lebenswandel des Taters, die Eigenart der 
Tat, die Vielheit der Verbrechensbegehung, die Motive und gewisse 
Eigenschaften des Taters, sein Verhalten nach der Tat". EXNER248) 
bezeichnete eine Person dann als gemeingefahrlich, wenn sie "wahr
scheinlich kriminelle Handlungen begehen wird", d. h. "in sich einen 
Komplex von Bedingungen vereinigt, welche ein kriminelles Verhalten 
von ihr erwarten lassen". LEPPMANN670 ) empfiehlt statt der Ausdrucks
weise des Vorentwurfs die des Allgemeinen PreuBischen Landrechts: 
"Wer die Sicherheit der einzelnen Person gefahrdet oder der Ruhe 
und Behaglichkeit einer solchen Person lastig wird." MOELI861a) nimmt 
in Anklang an eine richterliche Entscheidung Gemeingefahrlichkeit 
dann an, "wenn eine Starung der offentlichen Ruhe, Sicherheit und 
Ordnung oder eine Gefahrdung von Rechtsgutern anderer Personen 
zu befUrchten ist". ERNST SCHULTZE1127) erwahnt die AusfUhrungen 
eines Polizeiprasidenten uber Gemeingefahrlichkeit, denen die Ent
scheidungen deg preuBischen Oberverwaltungsgerichtes zugrunde ge
legt sind: "Eine Gemeingefahrlichkeit eines Geisteskranken ist im all
gemeinen dann anzunehmen, wenn ein offentliches Interesse an der 
Unterbringung des Geisteskranken in eine Anstalt obwaltet. Das Vor
liegen eines solchen wird stets dann ,anzuerkennen sein, wenn von dem 
Kranken eine Starung der offentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung 
oder eine Gefahrdung von Rechtsgutern anderer Personen zu befUrchten 
ist". Danach rechtfertigt also die Gefahrdung von Rechtsgutern uber-
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haupt, nicht nur der besonders wichtigen des Lebens und der Gesund
heit, die Anstaltsunterbringung. "Zu den Rechtsgütern, d. h. den durch 
die Rechtsordnung geschützten Lebensinteressen, gehören namentlich 
auch ]'reiheit, Ehre, Eigentum und die anderen Vermögensrechte." 

Die Anschauungen über den Begriff der Gemeingefährlichkeit gehen 
demnach sehr auseinander, und MITTERMAIER841) konnte mit Recht be
haupten, "daß eine verblüffende Unklarheit darüber bestehe." Jeden
falls wird man CRAMER166) und ERNST ScHULTZE1125) zustimmen dürfen, 
daß eine knappe und scharfe Definition der Gemeingefährlichkeit nicht 
möglich sei. "Gemeingefährlichkeit kann nur unter Berücksichtigung 
aller Einzelheiten des Falles als vorliegend erachtet werden; eine für 
alle Formen passende Definition zu liefern ist unmöglich" - heißt es in 
den Thesen von STOLTENHOFF und PuPPE968), die 1908 von dem nordost
deutschen Verein für Psychiatrie gebilligt wurden, und E. ScHULTZE1125) 

äußerte gelegentlich: "Ich stellte, sofern ich mich in der mündlichen 
Verhandlung darüber- d. h. über die Gemeingefährlichkeit -äußern 
sollte, meist die Gegenfrage, was unter Gemeingefährlichkeit zu ver
stehen sei. Eine befriedigende Antwort habe ich nicht erwartet, aber 
auch nicht erhalten." 

Meine Herren ! In einer früheren Vorlesung haben wir festgestellt : 
Verwahrlosung, Kriminalität und Gemeingefährlichkeit haben endo
gene und exogene Ursachen, sie wurzeln in der abnormen Anlage 
des Rechtsbrechers und in der auf ihn wirkenden Umwelt. Gewiß gibt 
es zahlreiche gemeingefährliche Verbrecher , deren soziales Scheitern 
ausschließlich auf die abnorme Veranlagung zurückzuführen ist, ebenso 
wie andere, bei denen allein die ungünstigen sozialen Verhältnisse dafür 
verantwortlich zu machen sind. In der Mehrzahl der Fälle ist jedoch 
die gesetzwidrige Lebensführung nicht auf eine Ursache zurückzuführen, 
sondern sie ist das Ergebnis abnormer Anlage und schlechten Milieus. 
G RUHLE 3 71) hat bei seinen Untersuchungen an 105 Fürsorgezöglingen fest
gestellt, daß die Ursache der Verwahrlosung nur in 9,5 vH der Fälle allein 
in dem Milieu, in 20,9 vH allein in der Anlage zu suchen war, daß jedoch 
in 69,5 vH das Zusammenwirken von Milieu und Anlage an der asozialen 
Lebensführungschuld war. Endogene Ursachensindnur in beschränktem 
Maße der pädagogischen Beeinflussung zugänglich, die exogenen jedoch 
durch entsprechende ]'ürsorge vielfach beeinflußbar; eine Gemeingefähr
lichkeit, die ausschließlich oder überwiegend anlagemäßig begründet ist, 
ist absolut, die auf einem ungünstigen Milieu erwachsene relativ. Die 
Rolle, die aber die Anlage und die Umweltsverhältnisse im einzelnen 
Falle spielen, läßt sich nur auf dem Boden einer gründlichen Kenntnis 
der Persönlichkeit und durch sorgsames Abwägen aller Momente klar
stellen. Äußerlich ähnlich gelagerte Fälle von Gemeingefährlichkeit 
können somit ganz verschiedenen Ursprungs sein. In vielen Fällen 
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haupt, nicht nur der besonders wichtigen des Lebens und der Gesund
heit, die Anstaltsunterbringung. "Zu den Rechtsgiitern, d. h. den durch 
die Rechtsordnung geschiitzten Lebensinteressen, gehoren namentlich 
auch ]'reiheit, Ehre, Eigentum und die anderen Vermogensrechte." 

Die Anschauungen iiber den Begriff der Gemeingefahrlichkeit gehen 
demnach sehr auseinander, und MITTERMAIER841) konnte mit Recht be
haupten, "daB eine verbliiffende Unklarheit dariiber bestehe." Jeden
falls wird man CRAMER166) und ERNST SCHULTZE1125) zustimmen diirfen, 
daB eine knappe und scharfe Definition der Gemeingefahrlichkeit nicht 
moglich sei. "Gemeingefahrlichkeit kann nur unter Beriicksichtigung 
aller Einzelheiten des Falles als vorliegend erachtet werden; eine fUr 
aIle Formen passende Definition zu liefern ist unmoglich" - heiBt es in 
den Thesen von STOLTENHOFF und PUPPE968), die 1908 von dem nordost
deutschen Verein fUr Psychiatrie gebilligt wurden, und E. SCHULTZE1125) 

auBerte gelegentlich: "Ich steUte, sofern ich mich in der miindlichen 
Verhandlung dariiber - d. h. iiber die Gemeingefahrlichkeit - auBern 
solIte, meist die Gegenfrage, was unter Gemeingefahrlichkeit zu ver
stehen sei. Eine befriedigende Antwort habe ich nicht erwartet, aber 
auch nicht erhalten." 

Meine Herren! In einer friiheren V orlesung ha ben wir festgestellt: 
Verwahrlosung, Kriminalitat und Gemeingefahrlichkeit haben endo
gene und exogene Ursachen, sie wurzeln in der abnormen Anlage 
des Rechtsbrechers und in der auf ihn wirkenden Umwelt. GewiB gibt 
es zahlreiooe gemeingefahrliche Verbrecher, deren soziales Scheitern 
ausschlieBlich auf die abnorme Veranlagung zuriickzufiihren ist, ebenso 
wie andere, bei denen allein die ungiinstigen sozialen Verhaltnisse dafUr 
verantwortlich zu machen sind. In der Mehrzahl der FaIle ist jedoch 
die gesetzwidrige Lebensfiihrung nicht auf eine Ursache zuriickzufUhren, 
sondern sie ist das Ergebnis abnormer Anlage und schlechten Milieus. 
GRUHLE371) hat bei seinen Untersuchungen an 105 Fiirsorgezoglingen fest
gestellt, daB die Ursache der Verwahrlosung nur in 9,5 vH der FaIle allein 
in dem Milieu, in 20,9 vH allein in der Anlage zu suchen war, daB jedoch 
in 69,5 vH das Zusammenwirken von Milieu und Anlage an der asozialen 
Lebensfiihrung schuld war. Endogene Ursachen sind nur in beschranktem 
MaBe der padagogischen Beeinflussung zuganglich, die exogenen jedoch 
durch entsprechende ]'iirsorge vielfach beeinfluBbar; eine Gemeingefahr
lichkeit, die ausschlieBlich oder iiberwiegend anlagemaBig begriindet ist, 
ist ab801ut, die auf einem ungiinstigen Milieu erwachsene relativ. Die 
Rolle, die aber die Anlage und die Umweltsverhaltnisse im einzelnen 
FaIle spielen, laBt sich nur auf dem Boden einer griindlichen Kenntnis 
der Personlichkeit und durch sorgsames Abwagen aller Momente klar
stellen. AuBerlich ahnlich gelagerte FaIle von Gemeingefahrlichkeit 
konnen somit ganz verschiedenen Ursprungs sein. In vielen Fallen 
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mögen die Ursachen klar und eindeutig liegen; in anderen aber ist man 
nur auf Grund umfassender Erhebungen und Untersuchungen in der 
Lage, die Sachlage zu beurteilen, die Diagnose und damit auch die Prog
nose mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit zu stellen. Bei 
der Verwickeltheit des Problems ist es verständlich, daß die Urteile der 
Theoretiker über die Verwendbarkeitdes Begriffes" Gemeingefährlichkeit" 
in einem Strafgesetz sehr stark auseinandergehen. Beispielsweise meinte 
v. LISZT723): einer gesetzlichen Bestimmung des Begriffes bedürfe es nicht; 
seine Anwendung werde der Rechtsprechung keine besonderen Schwierig
keiten bereiten. VoN BIRKMEYER96) hingegen bezeichnete mit mehr Recht 
die Gemeingefährlichkeit als einen "wissenschaftlich noch lange nicht 
geklärten, gesetzlich daher noch kaum verwendbaren, praktisch sehr 
schwer zu handhabenden, ein schrankenloses richterliches Ermessen be
wirkenden und infolgedessen die persönliche .Freiheit im höchsten Grade 
gefährdenden Begriff". Versuchen wir einmal zu prüfen, welche ver
mindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher als gemeingefährlich und 
sicherungsbedürftig zu erachten sein würden. 

Meine Herren! Der Vorentwurf in seiner :Fremdheit den praktischen 
Folgen der vorgeschlagenen Bestimmungen gegenüber meinte, daß der 
Hauptteil der wegen geistiger Mängel zu verwahrenden Gemeingefähr
lichen die wegen Geisteskrankheit _Freigesprochenen ausmachen würden, 
deren Zahl aber auch keine sehr große sein werde. Der Verwahrung bloß 
gemindert Zurechnungsfähiger, die zunächst ihre Strafe zu verbüßen 
haben, werde "verhältnismäßig selten vorkommen, schon weil die Strafe 
dazwischen liege, deren Wirkung eine demnächstige Verwahrung oft er
übrigen werde". Beides ist vollkommen falsch. Bei der Berechnung der 
Zahl der sicherungsbedürftigen freigesprochenen Geisteskranken geht 
der Vorentwurf von völlig irrigen Voraussetzungen aus. Seine Verfasser 
haben einer Arbeit HEILBRONNERs397 ) entnehmen zu können geglaubt, 
"daß in Preußen jährlich auf mehr als 10000 Männer, die in Irrenanstalten 
Aufnahme finden, etwa 25-30 gefährliche Verbrecher kommen". Der
artig offensichtlich unsinnige Behauptungen hat HEILBRONNER aber nie 
aufgestellt. Er führte vielmehr folgendes aus: Von 48 995 Gefangenen 
der dem Preußischen Ministerium des Innern unterstellten Strafanstalten 
wurden im Jahre 1902 3l0in die Beobachtungsabteilungen (Irrenadnexe) 
überführt. Diese 6,3 vH Überführte machten aber nur einen kleinen 
Bruchteil der als geisteskrank wirklich Erkannten aus, da nur die im 
Strafvollzug allzu Lästigen den Adnexen überwiesen werden. Aus den 
6 preußischen Beobachtungsstationen, die also nur einen Bruchteil der 
in den Strafanstalten geistig Erkrankten aufnehmen, wurden im Rech
nungsjahr 1902/03 wiederum nur eine Auswahl von 203 Kranken in 
staatliche Irrenanstalten überführt. Von diesen waren nach HEIL
BRONNERB Schätzung etwa 25-30 wirklich gefährlich. Die von HEIL-
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mogen die Ursachen klar und eindeutig liegen; in anderen aber ist man 
nur auf Grund umfassender Erhebungen und Untersuchungen in der 
Lage, die Sachlage zu beurteilen, die Diagnose und damit auch die Prog
nose mit einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit zu stellen. Bei 
der Verwickeltheit des Problems ist es verstandlich, daB die Urteile der 
Theoretiker iiber die Verwendbarkeitdes Begriffes" Gemeingefahrlichkeit" 
in einem Strafgesetz sehr stark auseinandergehen. Beispielsweise meinte 
v. LISZT723) : einer gesetzlichen Bestimmung des Begriffes bediirfe es nicht; 
seine Anwendung werde der Rechtsprechung keine besonderen Schwierig
keiten bereiten. VON BIRKMEYER96) hingegen bezeichnete mit mehr Recht 
die Gemeingefahrlichkeit als einen "wissenschaftlich noch lange nicht 
geklarten, gesetzlich daher noch kaum verwendbaren, praktisch sehr 
schwer zu handhabenden, ein schrankenloses richterliches Ermessen be
wirkenden und infolgedessen die personliche Freiheit im hochsten Grade 
gefahrdenden Begriff". Versuchen wir einmal zu priifen, welche ver
mindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher als gemeingefahrlich und 
sicherungsbediirftig zu erachten sein wiirden. 

Meine Herren! Der Vorentwurf in seiner :Fremdheit den praktischen 
Folgen der vorgeschlagenen Bestimmungen gegeniiber meinte, daB der 
Hauptteil der wegen geistiger Mangel zu verwahrenden Gemeingefahr
lichen die wegen Geisteskrankheit _Freigesprochenen ausmachen wiirden, 
deren Zahl aber auch keine sehr groBe sein werde. Der Verwahrung bloB 
gemindert Zurechnungsfahiger, die zunachst ihre Strafe zu verbiiBen 
haben, werde "verhaltnismaBig selten vorkommen, schon weil die Strafe 
dazwischen liege, deren Wirkung eine demnachstige Verwahrung oft er
iibrigen werde". Beides ist vollkommen falsch. Bei der Berechnung der 
Zahl der sicherungsbediirftigen freigesprochenen Geisteskranken geht 
der Vorentwurf von vollig irrigen Voraussetzungen aus. Seine Verfasser 
haben einer Arbeit HEILBRONNERS397 ) entnehmen zu konnen geglaubt, 
"daB in PreuBen jahrlich auf mehr als 10000 Manner, die in Irrenanstalten 
Aufnahme finden, etwa 25-30 gefahrliche Verbrecher kommen". Der
artig offensichtlich unsinnige Behauptungen hat HEILBRONNER aber nie 
aufgestellt. Er fiihrte vielmehr folgendes aus: Von 48995 Gefangenen 
der dem PreuBischen Ministerium des Innern unterstellten Strafanstalten 
wurdenim Jahre 1902 310 in die Beobachtungsabteilungen (Irrenadnexe) 
iiberfiihrt. Diese 6,3 vH Uberfiihrte machten aber nur einen kleinen 
Bruchteil der als geisteskrank wirklich Erkannten aus, da nur die im 
Strafvollzug allzu Lastigen den Adnexen iiberwiesen werden. Aus den 
6 preuBischen Beobachtungsstationen, die also nur einen Bruchteil der 
in den Strafanstalten geistig Erkrankten aufnehmen, wurden im Rech
nungsjahr 1902/03 wiederum nur eine Auswahl von 203 Kranken in 
staatliche Irrenanstalten iiberfiihrt. Von diesen waren nach HEIL
BRONNERS Schatzung etwa 25-30 wirklich gefahrlich. Die von HEIL-



Die Zahl der sic·herungsbedürftigen vermindert Zurechnungsfähigen, 287 

BRONNER angegebene Ziffer betrifft demnach nur die Auswahl von einer 
Auswahl der in einem Teil der preußischen Gefängnisse als solche er
kannten Geisteskranken! Die Zahl verschwindet gegenüber den Scharen 
sicherungsbedürftiger geisteskranker Rechtsbrecher, die nach erfolgter 
Freisprechung aus der Freiheit oder dem Untersuchungsgefängnis in die 
Irrenanstalten eingewiesen wurden und derjenigen, die aus den in der 
HEILBRONNERsehen Statistik berücksichtigten und aus den übrigen 
Strafanstalten hätten eingeliefert werden müssen, wenn sie als solche er
kannt worden wären. 

Die Zahl der sicherungsbedürftigen geisteskranken Verbrecher tritt 
aber- bei gerechter und einigermaßen gleichmäßiger Anwendung der 
Bestimmungen der Entwürfe - vollkommen zurück gegenüber den un
geheuren Massen der gemeingefährlichen vermindert Zurechnungs
fähigen. Stellt man sich auf den von vielen Juristen und Psychiatern 
verfochtenen Standpunkt, daß alle vermindert Zurechnungsfähigen ge
sichert werden müssen, von denen eine ernste Gefahr für Leben, Gesund
heit, Gut und Ehre anderer mit einem hohen Grade von Wahrscheinlich
keit zu erwarten sei, so würden - ganz abgesehen von den vermindert 
zurechnungsfähigen Kapitalverbrechern - die vermindert zurechnungs
fähigen rückfälligen Körperverletzer, Sittlichkeitsverbrecher und das 
Heer der vermindert zurechnungsfähigen gewohnheitsmäßigen Eigen
tumsverbrecher- die Diebe, Betrüger, Hochstapler, Heiratsschwindler 
usw.- sicherungsbedürftig sein. Werfen wir von diesem Gesichtspunkte 
aus nochmals einen Blick auf die von AscHAFFENBURG18) auf ihren Geistes
zustand geprüften 200 Sittlichkeitsverbrecher: 130 von ihnen waren 
schon vorbestraft, und zwar mit zusammen 579 Strafen, 35 hatten sich 
bereits zusammen 59 Strafen wegen Sittlichkeitsdelikten zugezogen; 
nicht einmal die Hälfte (49,5 vH) konnte AsCHAFFENBURG als zurech
nungsfähig bezeichnen, 22 vH waren unzurechnungsfähig, 28,5 vH ver
mindert zurechnungsfähig. Ähnlich waren die Ergebnisse der Unter
suchungen von FR. LEPPMANN677 ) und BoNHOEFFER1 23 ), so daß wir auf 
Grund dieser Arbeiten schließen dürfen, bei gleichmäßiger und gerechter 
Anwendung der Bestimmungen der vermindert Zurechnungsfähigen müßte 
etwa die Hälfte aller Sittlichkeitsverbrecher gesichert werden! Die An
sicht AscHAFFENBURGs 265), wonach die seelischen Regelwidrigkeiten gerade 
unter den Sittlichkeitsverbrechern besonders verbreitet wären, fand be
kanntlich in denArbeiten von BoNHÖFFER125 ) keine Stütze; unterden rück
fälligen Körperverletzern ist die Verbreitung geistiger Mängel keine ge
ringere. Besonders groß wird sie aber sein unter den passiven rück
fälligen Eigentumsverbrechern, den großen und kleinen Gewohnheits
dieben und -betrügern, die unsere Gefängnisse und Zuchthäuser füllen. 
Gewiß schädigen viele von ihnen ihre Mitmenschen nicht gerade Ull). 

hohe materielle Güter-ich kenne manchen imbezillen Dieb, der Dutzende 

Die Zahl der sipherungsbediirftigen vermindert Zurechnungsfahigen, 287 

BRONNER angegebene Ziffer betrifft demnach nur die Auswahl von einer 
Auswahl der in einem Teil der preuBischen Gefangnisse als solche er
kannten Geisteskranken! Die Zahl verschwindet gegeniiber den Scharen 
sicherungsbediirftiger geisteskranker Rechtsbrecher, die nach erfolgter 
Freisprechung aus der Freiheit oder dem Untersuchungsgefangnis in die 
Irrenanstalten eingewiesen wurden und derjenigen, die aus den in der 
HEILBRONNERschen Statistik beriicksichtigten und aus den iibrigen 
Strafanstalten hatten eingeliefert werden miissen, wenn sie als solche er
kannt worden waren. 

Die Zahl der sicherungsbediirftigen geisteskranken Verbrecher tritt 
aber - bei gerechter und einigermaBen gleichmaBiger Anwendung der 
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heit, Gut und Ehre anderer mit einem hohen Grade von Wahrscheinlich
keit zu erwarten sei, so wiirden - ganz abgesehen von den vermindert 
zurechnungsfahigen Kapitalverbrechern - die vermindert zurechnungs
fahigen riickfalligen KorperverIetzer, Sittlichkeitsverbrecher und das 
Heer der vermindert zurechnungsfahigen gewohnheitsmaBigen Eigen
tumsverbrecher - die Diebe, Betriiger, Hochstapler, Heiratsschwindler 
usw. - sicherungsbediirftig sein. Werfen wir von diesem Gesichtspunkte 
aus nochmals einen Blick auf die von ASCHAFFENBURG18) auf ihren Geistes
zustand gepriiften 200 Sittlichkeitsverbrecher: 130 von ihnen waren 
schon vorbestraft, und zwar mit zusammen 579 Strafen, 35 hatten sich 
bereits zusammen 59 Strafen wegen Sittlichkeitsdelikten zugezogen; 
nicht einmal die Halfte (49,5 vH) kOllnte ASCHAFFENBURG als zurech
nungsfahig bezeichnen, 22 vH waren unzurechnungsfahig, 28,5 vH ver
mindert zurechnungsfahig. Almlich waren die Ergebnisse der Unter
suchungen von FR. LEPPMANN677) und BONHOEFFER123), so daB wir auf 
Grund dieser Arbeiten schlieBen diirfen, bei gleichmaBiger und gerechter 
Anwendung der Bestimmungen der vermindert Zurechnungsfahigen miiBte 
etwa die Halfte aller Sittlichkeitsverbrecher gesichert werden! Die An
sich t ASCHAFFENBURGS 265), wonach die seelischen Regelwidrigkeiten gerade 
unter den Sittlichkeitsverbrechern besonders verbreitet waren, fand be
kanntlich in den Arbeiten von BONHOFFER125 ) keine Stiitze; unterden riick
falligen Korperverletzern ist die Verbreitung geistiger Mangel keine ge
ringere. Besonders groB wird sie aber sein unter den passiven riick
falligen Eigentumsverbrechern, den groBen und kleinen Gewohnheits
dieben und -betriigern, die unsere Gefangnisse und Zuchthauser fUllen. 
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von Malen wegen Eigentumsdelikten bestraft und ein Menschenalter in 
Gefängnissen und Zuchthäusern verbrachte, obschon der Wert sämtlicher 
gestohlener Gegenstände kaum hundert Mark betrug - ihr Geistes
zustand läßt aber unter Berücksichtigung der heutigen sozialen Verhält
nisse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwarten, daß sie 
nie imstande sein werden, sich im freien Leben straflos zu halten. Diese 
intellektuell Minderwertigen, Haltlosen und Willensschwachen sind die 
Stammgäste unserer Strafanstalten. Auf sie bezieht sich das Urteil der 
Strafanstaltsbeamten, wonach über 30 vH der Gefangenen geistig 
minderwertig seien, und diese sind es auch, die am überzeugendsten die 
völlige Unzulänglichkeit unseres heutigen Strafvollzuges vor Augen 
führen: unter 2195 während des Jahres 1910 aus den preußischen Zucht
häusern entlassenen männlichen Gefangenen, die wenigstens 3 Freiheits
strafen, darunter eine oder mehrere von 6 Monaten und darüber verbüßt 
hatten, war nach dem Urteil der Konferenz der Oberbeamten bei 1994 
ein Rückfall mit Sicherheit zu erwarten, bei 104 war er zweifelhaft und 
bei nur 97 erschien er ausgeschlossen! Bei den während des gleichen 
Zeitraumes entlassenen 208 weiblichen Gefangenen mit entsprechender 
krimineller Vergangenheit betragen die Zahlen 187, 14 und 71202 ). In cliese 
Gruppe gehören die "Veteranen und Invaliden des Verbrechertums", für 
die auch GENNAT316 ) eine dauernde Verwahrung fordert, "da sie für die 
Freiheit nicht mehr taugen und es verlernt haben, sich selbst zu helfen, 
vielmehr der Krücken und Stützen der Hausordnung nicht zu entbehren 
vermögen". Auch AscHAFFE,NBURG47 ), PoLLITZ960 ), BoNHOEFFER125) 

SICHART1165 ), STAIGER 1197 , 1198 ), REICH1001), BRATZ129) u. a. betonen, 
daß die Zahl der sicherungsbedürftigen vermindert Zurechnungs
fähigen eine außerordentlich hohe sein werde, und SEELIG1153 ) hat 
noch auf der Versammlung der I. K.V. in Innsbruck 1925 prophezeit, daß 
"der weitaus größte Teil der Verurteilten und besonders der Schwer
verbrecher für ,vermindert zurechnungsfähig' erklärt werden würde''. 
AscHAFFENBURG47 ) zitierte bei der gleichen Gelegenheit dw Worte 
V ANDERVELDEs über die vermindert Zurechnungsfähigen: "Ce sont eux 
en somme qui forment le gros de l'armee du crime, la masse de 
recrutement des recidivistes" und fügte hinzu: "Ich glaube, für einen 
großen Teil der Minderwertigen und Psychopathen ist es selbstver
ständlich, daß ihre unzulängliche Persönlichkeit zum Scheitern im 
Leben führen muß, daß wir demnach unter den Gewohnheitsverbrechern 
einen großen Teil psychopathisch angekränkelter Individuen finden 
werden". Eine Bestätigung dieser Ansicht finden wir auch in den 
früher erwähnten Angaben verschiedener Psychiater, nach denen etwa 
unter den ];'ürsorgezöglingen 3-5 vH unzurechnungsfähig, 50 vH als 
vermindert zurechnungsfähig und 20-25 vH als sicherungsbedürftig, 
unter jugendlichen Prostituierten 4 vH unzurechnungsfähig, 63 vH 
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von Malen wegen Eigentumsdelikten bestraft und ein Menschenalter in 
Gefangnissen und Zuchthausern verbrachte, obschon der Wert samtlicher 
gestohlener Gegenstande kaum hundert Mark betrug - ihr Geistes
zustand laBt aber unter Berucksichtigung der heutigen sozialen Verhalt
nisse mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erwarten, daB sie 
nie imstande sein werden, sich im freien Leben straflos zu halten. Diese 
intellektuell Minderwertigen, Haltlosen und Willensschwachen sind die 
Stammgaste unserer Strafanstalten. Auf sie bezieht sich das Urteil der 
Strafanstaltsbeamten, wonach uber 30 vH der Gefangenen geistig 
minderwertig seien, und diese sind es auch, die am uberzeugendsten die 
vollige Unzulanglichkeit unseres heutigen Strafvollzuges vor Augen 
fuhren: unter 2195 wahrend des Jahres 1910 aus den preuBischen Zucht
hausern entlassenen mannlichen Gefangenen, die wenigstens 3 Freiheits
strafen, darunter eine oder mehrere von 6 Monaten und daruber verbuBt 
hatten, war nach dem Urteil der Konferenz der Oberbeamten bei 1994 
ein Ruckfall mit Sicherheit zu erwarten, bei 104 war er zweifelhaft und 
bei nur 97 erschien er ausgeschlossen! Bei den wahrend des gleichen 
Zeitraumes entlassenen 208 weiblichen Gefangenen mit entsprechender 
krimineller Vergangenheit betragen die Zahlen 187, 14 und 71202). In <liese 
Gruppe gehoren die "Veteranen und Invaliden des Verbrechertums", fur 
die auch GENNAT316) cine dauernde Verwahrung fordert, "da sie fur die 
Freiheit nicht mehr taugen und eS verlernt haben, sich selbst zu helfen, 
vielmehr der Krucken und Stutzen der Hausordnung nicht zu entbehren 
vermogen". Auch ASCHAFFE,NB"URG47 ), POLLITZ960 ), BONHOEFFER125) 
SICHART1l65) , STAIGER 1197,1198), REICH1001), BRATZ129) u. a. betonen, 
daB die Zahl der sicherungsbedurftigen vermindert Zurechnungs
fahigen eine auBerordentlich hohe sein werde, und SEELIG1153) hat 
noch auf der Versammlung der L K.V. in Innsbruck 1925 prophezeit, daB 
"der weitaus groBte Teil der Verurteilten und besonders der Schwer
verbrecher fUr ,vermindert zurechnungsfiihig' erklart werden wurde". 
AscHAFFENBURG47 ) zitierte bei der gleichen Gelegenheit dIe Worte 
V ANDERVELDES uber die vermindert Zurechnungsfahigen: "Ce sont eux 
en somme qui forment Ie gros de l'armee du crime, la masse de 
recrutement des recidivistes" und fiigte hinzu: "Ich glaube, fur einen 
groBen Teil der Minderwertigen und Psychopathen ist es selbstver
standlich, daB ihre unzulangliche Personlichkeit zum Scheitern im 
Leben fuhren mui3, daB wir demnach unter den Gewohnheitsverbrechern 
einen groBen Teil psychopathlsch angekrankelter Individuen finden 
werden". Eine Bestatigung dieser Ansicht finden wir auch in den 
fruher erwahnten Angaben verschiedener Psychiater, nach denen etwa 
unter den ~'ursorgezoglingen 3-5 vH unzurechnungsfahig, 50 vH als 
vermindert zurechnungsfahig und 20-25 vH als sicherungsbedurftig, 
unter jugendlichen Prostituierten 4 vH unzurechnungsfahig, 63 vH 
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vermindert zurechnungsfähig und 16 vH sicherungsbedürftig bezeichnet 
wurden. Es ist daher meines Erachtens ein fundamentaler Irrtum 
MrTTERMAIERs845 ), wenn er annimmt, "Schwierigkeiten einer etwa 
befürchteten Idealkonkurrenz der zwei Klassen, der Gewerbe- und 
Gewohnheitsmäßigen einerseits und der geistig Abnormen anderer
seits", werde es nicht geben. Die Erfahrungen der Psychiater, die 
ihre Bestätigung in dem Urteil der Strafvollzugsbeamten finden, 
sprechen vielmehr dafür, daß das Gegenteil richtig ist und daß die 
erste Klasse zu einem sehr ansehnlichen Teile in der zweiten aufgeht. 

Wie steht es aber mit den Scharen der männlichen Arbeitshaus
insassen, von denen, nach den gründlichen Untersuchungen von 
RIEBETH1016) 18,7 vH unzurechnungsfähig, 46,7 vH vermindert zu
rechnungsfähig, den weiblichen Korrigenden, von denen nach MöNKE
MÖLLER867) 16 vH unzurechnungsfähig, 54 vH vermindert zurechnungs
fähig, den großstädtischen Bettlern und Vagabunden, von denen nach 
BoNHOEFFER121) 12 vH unzurechnungsfähig und 75 vH vermindert 
zurechnungsfähig sind 1 Sie sind gewiß zumeist nicht gerade gemein
gefährlich, obschon eine erhebliche Anzahl von ihnen auch Sittlich
keit~verbrechen, Eigentumsvergehen, Körperverletzungen usw. auf 
dem Kerbholz haben. Sie sind aber doch so gemeinlästig, daß schon 
seit alter Zeit in fast allen Kulturstaaten gerade gegen sie Sicherungs
maßregeln in Gestalt von "Zucht- und Werkhaus", Arbeitshaus oder 
ähnlichen Nebenstrafen für erforderlich erachtet wurden. Sichernde 
Maßnahmen, wie etwa gegen den vermindert zurechnungsfähigen Not
züchter, auch gegen den vermindert zurechnungsfähigen Bettler und 
Landstreicher zu ergreifen, liegt aber nicht in der Absicht der Ent
würfe. Nehmen wir an, ein angeboren schwachsinniger, dem Trunke 
ergebener, in hohem Grade vermindert zurechnungsfähiger Land
streicher und Bettler mit einer Unzahl von Vorstrafen wegen Bettel 
und Landstreicherei, Diebstahl, Körperverletzung und Betrug usw., 
kurzum~ein Typus, wie wir ihn in zahllosen Exemplaren in unseren Ar
beitshäusern antreffen, begeh3 im wiederb.olten Rückfalle einen kleinen 
GelegenheitsdiebstahL Wie soll sich der Richter gegen diesen vermindert 
Zurechnungsfähigen verhalten 1 Soll er ihn milder, d. h. kürzer strafen 
und nach Strafende wieder auf die Landstraße und damit in den Stand 
setzen, seinen gemeinlästigen Lebenswandel um so eher wieder aufzu
nehmen 1 Das würde darauf hinauslaufen, daß der Vollwertige, etwa 
durch unverschuldete Arbeitslosigkeit in Not Geratene schwerer bestraft 
würde als der gewohnheitsmäßige Müßiggänger. Ein derartiges Vor
gehen würde dem Rechtsbewußtsein des Volkes entschieden widerstreben 
und vom kriminalpolitischen Gesichtspunkte aus betrachtet, durchaus 
zu verwerfen sein. Oder soll der Richter die verminderte Zurechnungs
fähigkeit unberücksichtigt lassen und den trunksüchtigen Imbezillen wie 
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vermindert zurechnungsfahig und 16 vH sicherungsbediirftig bezeichnet 
wurden. Es ist daher meines Erachtens ein fundamentaler Irrtum 
MrTTERMAIERS845 ), wenn er annimmt, "Schwierigkeiten einer etwa 
befUrchteten Idealkonkurrenz der zwei Klassen, der Gewerbe- und 
GewohnheitsmaBigen einerseits und der geistig Abnormen anderer
seits", werde es nicht geben. Die Erfahrungen der Psychiater, die 
ihre Bestatigung in dem Urteil der Strafvollzugsbeamten finden, 
sprechen vielmehr dafiir, daB das Gegenteil richtig ist und daB die 
erste Klasse zu einem sehr ansehnlichen Teile in der zweiten aufgeht. 

Wie steht es aber mit den Scharen der mannlichen Arbeitshaus
insassen, von denen, nach den griindlichen Untersuchungen von 
RIEBETH1016 ) IS,7 vH unzurechnungsfahig, 46,7 vH vermindert zu
rechnungsfahig, den weiblichen Korrigenden, von denen nach MONKE
MOLLER867 ) 16 vH unzurechnungsfahig, 54 vH vermindert zurechnungs
fahig, den groBstadtischen Bettlern und Vagabunden, von denen nach 
BONHOEFFER121) 12vH unzurechnungsfahig und 75 vH vermindert 
zurechnungsfahig sind 1 Sie sind gewiB zumeist nicht gerade gemein
gefahrlich, obschon eine erhebliche Anzahl von ihnen auch Sittlich
keit~verbrechen, Eigentumsvergehen, Korperverletzungen usw. auf 
dem Kerbholz haben. Sie sind aber doch so gemeinlastig, daB schon 
seit alter Zeit in fast allen Kulturstaaten gerade gegen sie Sicherungs
maBregeln in Gestalt von "Zucht- und Werkhaus", Arbeitshaus oder 
ahnlichen Nebenstrafen fUr erforderlich erachtet wurden. Sichernde 
MaBnahmen, wie etwa gegen den vermindert zurechnungsfahigen Not
ziichter, auch gegen den vermindert zurechnungsfahigen Bettler und 
Landstreicher zu ergreifen, liegt aber nicht in der Absicht der Ent
wiirfe. Nehmen wir an, ein angeboren schwachsinniger, dem Trunke 
ergebener, in hohem Grade vermindert zurechnungsfahiger Land
streicher und Bettler mit einer Unzahl von Vorstrafen wegen Bettel 
und Landstreicherei, Diebstahl, Korperverletzung und Betrug usw., 
kurzum~ein Typus, wie wir ihn in zahllosen Exemplaren in unseren Ar
beitshausern antreffen, begeh3 im wiederb.olten Riickfalle einen kleinen 
Gelegenheitsdiebstahl. Wie solI sich der Richter gegen diesen vermindert 
Zurechnungsfahigen verhalten 1 SolI er ihn milder, d. h. kiirzer strafen 
und nach Strafende wieder auf die LandstraBe und damit in den Stand 
setzen, seinen gemeinlastigen Lebenswandel um so eher wieder aufzu
nehmen 1 Das wiirde darauf hinauslaufen, daB der Vollwertige, etwa 
durch unverschuldete Arbeitslosigkeit in Not Geratene schwerer bestraft 
wiirde als der gewohnheitsmaBige MiiBigganger. Ein derartiges V or
gehen wiirde dem RechtsbewuBtsein des Volkes entschieden widerstreben 
und yom kriminalpolitischen Gesichtspunkte aus betrachtet, durchaus 
zu verwerfen sein. Oder solI der Richter die verminderte Zurechnungs
fahigkeit unberiicksichtigt lassen und den trunksiichtigen Imbezillen wie 

Wilmanns, Zurechnungsfahigkeit. 19 



290 XXV. Vorlesung. 

einen Vollwertigen strafen~ War aber nicht für KAHL515) ein wesentliches 
Argument für die Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
in das Strafgesetz, "daß die Strafe der Schuld entsprechend sein" müsse~ 
Stammt nicht von ihm das Wort: "Nicht zu ertragen wäre, wenn gegen 
eine bestimmte Verbrecherklasse grundsätzlich, allgemein und bewußt 
eine die Schuld übersteigende Strafe ausgesprochen werden müßte?" 
Haben nicht WoLLENBERG1376), KocH578), LENz651) u. a. betont, daß 
"sowohl der Rechtsbrecher als seine Angehörigen Wert darauf legen 
müßten und den Anspruch erheben könnten, den krankhaften Straf
milderungsgrund deutlich erkennbar zum Ausdruck gebracht zu sehen?" 
Darf man den vermindert zurechnungsfähigen Bettler anders behandeln 
wie die übrigen vermindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher und seine 
mindere Schuld aus Gründen der Opportunität unberücksichtigt lassen? 
Der Vorentwurf lehnte das ab und betonte ausdrücklich: "Die Strafminde
rung ist nicht fakultativ, sondern obligatorisch, was allein nm:,dem Grund
gedanken, sobald dieser einmal für berechtigt anerkannt wird, ent
spricht." Die E>päteren Entwürfe schlossen sich dieser Ansicht an, und 
auch der letzte sagt in der Begründung: "Der vermindert Zurechnungs
fähige muß milder bestraft werden." So bleibt nichts anderes übrig, als 
auch gegen den vermindert zurechnungsfähigen Landstreicher und 
Bettler, sobald er Gesundheit, Gut und Ehre anderer schädigt, Siche
rungsmaßregeln zu ergreifen. Diesen Standpunkt vertrat auch MöNKE
MÖLLER, als er 70 vH der von ihm untersuchten Korrigendinnen des 
Arbeitshauses Himmelsthür als sicherungsbedürftig bezeichnete. Das 
würde die Sicherung von Zehntausenden von gewohnheitsmäßigen 
Bettlern und Landstreichern bedeuten, gleichzeitig aber auch eine Dezi
mierung der Gelegenheits- und Saisonarbeiter, kurzum der "Reserve
armee des Kapitals"344). 

Denn, daß das tiefstehende Proletariat innig durchsetzt ist mit 
zahllosen halb oder ganz gestrandeten Rechtsbrechern und vielfach 
vorbestraften Personen, wird man sich klar vor Augen halten müssen. 
Diese Vaganten leben den größeren Teil des Jahres von Bettel und 
unehrlichen Machenschaften, nehmen aber in Zeiten starken Arbeits
angebots, während der Ernte, bei großen Erdarbeiten, Kanalbauten 
u. dgl., gerne eine vorübergehende Beschäftigung auf. Um den Land
streicher außerhalb der jede individuelle Regung erstickenden Mauern 
der Korrigendenanstalt kennenzulernen, habe ich in den Jahren vor 
dem Kriege wiederholt die Hopfenernte in Spalt besucht, wo alljährlich 
in den Monaten September und Oktober viele Hunderte von "Zupfianus
brüdern" zusammenströmen, und sich ein äußerst interessantes Treiben 
entwickelt. Von den Erntearbeitern des Jahres l9ll habe ich mir 
seinerzeit die Personalien verschafft und späterhin die Strafregister
auszüge angefordert. Ich gebe Ihnen einige Ziffern wieder, die HoRN 
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einen Vollwertigen strafen ~ War aber nicht fur KAHL515) ein wesentliches 
Argument fur die Einfiihrung der verminderten Zurechnungsfahigkeit 
in das Strafgesetz, "daB die Strafe der Schuld entsprechend sein" musse~ 
Stammt nicht von ihm das Wort: "Nicht zu ertragen ware, wenn gegen 
eine bestimmte Verbrecherklasse grundsatzlich, allgemein und bewuBt 
eine die Schuld ubersteigende Strafe ausgesprochen werden muBte?" 
Raben nicht WOLLENBERG1376), KOCH578), LENZ651) u. a. betont, daB 
"sowohl der Rechtsbrecher als seine Angehorigen Wert darauf legen 
muBten und den Anspruch erheben konnten, den krankhaften Straf
milderungsgrund deutlich erkennbar zum Ausdruck gebracht zu sehen?" 
Darf man den vermindert zurechnungsfahigen Bettler anders behandeln 
wie die ubrigen vermindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher und seine 
mindere Schuld aus Grunden der Opportunitat unberucksichtigt lassen? 
Der Vorentwurf lehnte das ab und betonte ausdrucklich: "Die Strafminde
rung ist nicht fakultativ, sondernobligatorisch, was allein nm:,dem Grund
gedanken, sobald dieser einmal fur berechtigt anerkannt wird, ent
spricht." Die "pateren Entwurfe schlossen sich dieser Ansicht an, und 
auch der letzte sagt in der Begrundung: "Der vermindert Zurechnungs
fahige mufJ milder bestraft werden." So bleibt nichts anderes ubrig, als 
auch gegen den vermindert zurechnungsfahigen Landstreicher und 
Bettler, sob aId er Gesundheit, Gut und Ehre anderer schadigt, Siche
rungsmaBregeln zu ergreifen. Diesen Standpunkt vertrat auch MONKE
MOLLER, als er 70 vH der von ihm untersuchten Korrigendinnen des 
Arbeitshauses Himmelsthur als sicherungsbedurftig bezeichnete. Das 
wurde die Sicherung von Zehntausenden von gewohnheitsmaBigen 
Bettlern und Landstreichern bedeuten, gleichzeitig aber auch eine Dezi
mierung der Gelegenheits- und Saisonarbeiter, kurzum der "Reserve
armee des Kapitals"344). 

Denn, daB das tiefstehende Proletariat innig durchsetzt ist mit 
zahllosen halb oder ganz gestrandeten Rechtsbrechern und vielfach 
vorbestraften Personen, wird man sich klar vor Augen halt en mussen. 
Diese Vaganten leben den groBeren Teil des Jahres von Bettel und 
unehrlichen Machenschaften, nehmen aber in Zeiten starken Arbeits
angebots, wahrend der Ernte, bei groBen Erdarbeiten, Kanalbauten 
u. dgl., gerne eine vorubergehende Beschaftigung auf. Urn den Land
streicher auBerhalb der jede individuelle Regung erstickenden Mauern 
der Korrigendenanstalt kennenzulernen, habe ich in den Jahren vor 
dem Kriege wiederholt die Hopfenernte in Spalt besucht, wo alljahrlich 
in den Monaten September und Oktober viele Hunderte von "Zupfianus
brudern" zusammenstromen, und sich ein auBerst interessantes Treiben 
entwickelt. Von den Erntearbeitern des Jahres 1911 habe ich mir 
seinerzeit die Personalien verschafft und spaterhin die Strafregister
auszuge angefordert. Ich gebe Ihnen einige Ziffern wieder, die HORN 
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aus dem Material errechnet und in einer Heidelberger Inaugural
Dissertation verarbeitet hat: 

An der Spalter Hopfenernte 1911 nahmen 1568 zugewanderte 
Zupfer teil, und zwar 886 männlichen, 682 weiblichen Geschlechts. 
Diese Zugewanderten setzten sich zusammen aus sogenannten "Haus
gesessenen", d. h. Familien, die aus den armen fränkischen Orten der 
Umgebung, vielfach mit Kind und Kegel, zur Ernte gezogen waren, und 
aus "Kunden", d. h. Landstreichern und Bettlern beiderlei Geschlechts, 
die aus ganz Deutschland, Österreich, Böhmen, der Schweiz, zum Teil 
sogar aus· :Frankreich und Italien, ja von Übersee zugewandert waren. 
Dis Gruppe der "Hausgesessenen" war mit 798-346 männlichen und 
452 weiblichen Geschlechts -, die "Kunden" mit 770 - 540 Männern 
und 230 Frauen - vertreten. Irrfolge der starken Beteiligung armer 
und oft kinderreicher Familien standen zahlreiche Zupfer im kind
lichen und jugendlichen Alter1, Von den 886 männlichen Zupfern waren 
127 Kinder bis zu 12 Jahren, .198 Jugendliche, 561 Erwachsene; unter 
den 682 weiblichen waren 144 Kinder, 234 Jugendliche und 304 Er
wachsene. Trotzdem also an den zugewanderten Arbeitern Kinder und 
Jugendliche mit 43,7 vH -an den männlichen mit 36,7 vH, an den 
weiblichen gar mit 54 vH- beteiligt waren, war die Gesamtkriminali
tät der Zupfer infolge ihrer Durchsetzung mit Bettlern, Landstreichern 
und Verbrechern eine ungeheure. Von den 886 männlichen Zupfern 
waren 4 79 = 54 v H vorbestraft; von diesen hatten ein Sechstel mehr 
als 5, ein Zehntel mehr als 50 Vorstrafen; je einer hatte 103, 105, 114, 
135, 156 Vorstrafen. Von den 682 Zupferinnen waren 129 = 18,9 vH 
vorbestraft, 18 von ihnen 6-10mal, 6 über 50mal; unter diesen hatte 
je eine 75, 92, 111 Vorstrafen. 68 vH der vorbestraften Männer und 
etwa 56 vH der }rauen waren wegen Bettelns, 42 vH der vorbestraften 
Männerund etwa 19 vH der Frauen wegen Landstreichens, 18 vH der 
vorbestraften }rauen auch wegen Gewerbsunzucht vorbestraft. Jeder 
4. Zupfer und jede 10. Zupferin war wegen Diebstahls, 17 vH aller 
männlicher Zupfer wegen Körperverletzung, darunter 86, also mehr 
als die Hälfte, wegen gefährlicher Körperverletzung, 12,3 vH wegen 
Widerstands gegen die Staatsgewalt vorbestraft. Ins Arbeitshaus ein
gewiesen wurden 90 Zupfer und 9 Zupferinnen, 6 Zupfer und 2 Zupfe
rinnen 5-10mal, 2 Zupfer 13- und 14mal. Von den strafmündigen 
Zupfern hatte sich fast jeder elfte eine Zuchthausstrafe von 2 Jahren 
6 Monaten, jeder einzelne 2 Gefängnisstrafen von 2 Monaten und 
9 Tagen, jeder einzelne 10 Haftstrafen von je 9 und 8 Tagen, jeder dritte 
eine Arbeitshausstrafe von 1 Jahr 2 Monaten 8 Tagen zugezogen. Jede 
269. Zupferin hatte eine Zuchthausstrafe von 5 Jahren, jede dritte eine 
Gefängnisstrafe von 35 Tagen, jede einzelne 2 Haftstrafen von je 7 und 
3 Tagen, jede fünfundzwanzigste eine Arbeitshausstrafe von 8 Monaten 
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aus dem Material errechnet und in einer Heidelberger Inaugural
Dissertation verarbeitet hat: 

An der Spalter Hopfenernte 1911 nahmen 1568 zugewanderte 
Zupfer teil, und zwar 886 mannlichen, 682 weiblichen Geschlechts. 
Diese Zugewanderten setzten sich zusammen aus sogenannten "Haus
gesessenen", d. h. Familien, die aus den armen frankischen Orten der 
Umgebung, vielfach mit Kind und Kegel, zur Ernte gezogen waren, und 
aus "Kunden", d. h. Landstreichern und Bettlern beiderlei Geschlechts, 
die aus ganz Deutschland, Osterreich, B6hmen, der Schweiz, zum Teil 
sogar aus' l!'rankreich und Italien, ja von "Obersee zugewandert waren. 
Dis Gruppe der "Hausgesessenen" war mit 798 - 346 mannlichen und 
452 weiblichen Geschlechts -, die "Kunden" mit 770 - 540 Mannern 
und 230 Frauen - vertreten. Infolge der starken Beteiligung armer 
und oft kinderreicher Familien standen zahlreiche Zupfer im kind
lichen und jugendlichen Alter" Von den 886 mannlichen Zupfern waren 
127 Kinder bis zu 12 Jahren, .198 Jugendliche, 561 Erwachsene; unter 
den 682 weiblichen waren 144 Kinder, 234 Jugendliche und 304 Er
wachsene. Trotzdem also an den zugewanderten Arbeitern Kinder und 
Jugendliche mit 43,7 vH - an den mannlichen mit 36,7 vH, an den 
weiblichen gar mit 54 vH - beteiligt waren, war die Gesamtkriminali
tiit der Zupfer infolge ihrer Durchsetzung mit Bettlern, Landstreichern 
und Verbrechern eine ungeheure. Von den 886 mannlichen Zupfern 
waren 479 = 54 v H vorbestraft; von diesen hatten ein Sechstel mehr 
als 5, ein Zehntel mehr als 50 Vorstrafen; je einer hatte 103, 105, 114, 
135, 156 Vorstrafen. Von den 682 Zupferinnen waren 129 = 18,9 vH 
vorbestraft, 18 von ihnen 6-10mal, 6 iiber 50mal; unter diesen hatte 
je eine 75, 92, 111 Vorstrafen. 68 vH der vorbestraften Manner und 
etwa 56 vH der :Frauen waren wegen Bettelns, 42 vH der vorbestraften 
Manner und etwa 19 vH der Frauen wegen Landstreichens, 18 vH der 
vorbestraften :Frauen auch wegen Gewerbsunzucht vorbestraft. Jeder 
4. Zupfer und jede 10. Zupferin war wegen Diebstahls, 17 vH aller 
mannlicher Zupfer wegen K6rperverletzung, darunter 86, also mehr 
als die Halfte, wegen gefahrlicher K6rperverletzung, 12,3 vH wegen 
Widerstands gegen die Staatsgewalt vorbestraft. Ins Arbeitshaus ein
gewiesen wurden 90 Zupfer und 9 Zupferinnen, 6 Zupfer und 2 Zupfe
rinnen 5-10 mal, 2 Zupfer 13- und 14mal. Von den strafmiindigen 
Zupfern hatte sich fast jeder elfte eine Zuchthausstrafe von 2 Jahren 
6 Monaten, jeder einzelne 2 Gefangnisstrafen von 2 Monaten und 
9 Tagen, jeder einzelne 10 Haftstrafen von je 9 und 8 Tagen, jeder dritte 
eine Arbeitshausstrafe von 1 Jahr 2 Monaten 8 Tagen zugezogen. Jede 
269. Zupferin hatte eine Zuchthausstrafe von 5 Jahren, jede dritte eine 
Gefangnisstrafe von 35 Tagen, jede einzelne 2 Haftstrafen von je 7 und 
3 Tagen, jede fiinfundzwanzigste eine Arbeitshausstrafe von 8 Monaten 
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6 Tagen verbüßt. In den Strafregistern der 479 vorbestraften männ
lichen Zupf er sind verzeichnet: 

63 Zuchthausstrafen 
1344 Gefängnisstrafen 
7361 Haftstrafen 

mit einer Gesamtdauer v. 57 360T. = 159 J. 4M. 

" " 210 Arbeitshausstrafen " 

V. 93192T. =258J. 10M. 
v. 72325T. =200J. 111\1. 
V. 77310T. =214J. 9M. 

Die 479 vorbestraften männlichen Zupfer waren demnach 8978mal be
straft und 300 952 Tage, d. h. rund 850 Jahre ihrer Freiheit beraubt! 
Eine entsprechende Prüfung der Strafregister der 129 vorbestraften 
Zupferinnen ergab, daß sie zusammen 24390 Straftage, d. h. mehr als 
68 Jahre verbüßt hatten. Und dabei ist zu berücksichtigen, daß sich 
sowohl unter den männlichen als auch unter den weiblichen Vorbestraf
ten eine große Zahl von Jugendlichen befand, die kaum Gelegenheit 
gehabt hatten, häufiger mit den Gerichten in Berührung zu kommen! 

Die Kriminalität der Spalter Hopfenzupfer steht keineswegs einzig 
da. Die Strafregister der Erntearbeiter auf der Insel Fehmarn, der 
Monarchen - Monarchen, weil sie, wie ein Landstreicherwitz besagt, 
nur arbeiten, wenn es ihnen paßt und beliebig viel dafür verlangen 
dürfen- unterscheiden sich nicht von denen der Zupfianusbrüder, und 
würde man die Werdener Kirschenpflücker, die städtischen Notstands
arbeiter in Zeiten "gesunder" wirtschaftlicher Verhältnisse auf ihre 
Kriminalität hin prüfen, so würde man zu den gleichen Ziffern gelangen. 
Ein außerordentlich hoher Prozentsatz dieser Personen unterscheidet 
sich nicht von den von MöNKEMÖLLER867 ), KNÖRR577), RIEBETH1016), 
MARTHEN 779),BISCHOFF undLAZAR109)und mir1355) untersuchten Insassen 
der Arbeitshäuser und sind nach landläufiger psychiatrischer Ansicht 
"vermindert Zurechnungsfähige". Ich sagte demnach nicht zu viel, 
wenn ich behauptete, die Sicherung dieser Vaganten würde eine Dezi
mierung der Reservearmee des Kapitals bedeuten. 

Meine Herren! Man behaupte nicht, das Gebiet der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit sei in diesen Überlegungen zu weit gefaßt und 
damit ihre Verbreitung unter den gewohnheitsmäßigen Rechtsbrechern 
überschätzt worden. Dieser Einwand würde der Berechtigung ent
behren. Ich verweise auf die Untersuchungen von AscHAFFENBURG18), 
BoNHÖFFER121• 122• 123• 125), FR. LEPPMANN677), MöNKEMÖLLERS67) u. a. 
und auf die weitgehende Übereinstimmung ihrer Forschungsergebnisse. 
Ilingegen haben die Schöpfer der Vorentwürfe die Häufigkeit schwerer 
seelischer Regelwidrigkeiten unter den kleinen Gewohnheitsverbrechern, 
Bettlern und Landstreichern vollkommen verkannt. Nur so ist es ver
ständlich, daß KAHL517) sogar gelegentlich befürwortete, den wegen 
geringerer Schuld milder verurteilten vermindert Zurechnungsfähigen 
nach verbüßter Strafe auch dann zu sichern, wenn er nicht gemein-
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6 Tagen verbiiBt. In den Strafregistern der 479 vorbestraften mann
lichen Zupfer sind verzeichnet: 

63 Zuchthausstrafen 
1344 Gefangnisstrafen 
7361 Haftstrafen 

mit einer Gesamtdauer v. 57 360T. = 159 J. 4M. 
v. 93192T. =258J. 1O.a1. 

" " 210 Arbeitshausstrafen " 
v. 72325T. =200J. 11M. 
v. 7731OT. =214J. 9.M. 

Die 479 vorbestraften mannlichell Zupfer waren demnach 8978mal be
straft und 300952 Tage, d. h. rund 850 Jahre ihrer Freiheit beraubt! 
Eine entsprechende Priifung der Strafregister der 129 yorbestraften 
Zupferinnen ergab, daB sie zusammen 24390 Straftage, d. h. mehr als 
68 Jahre verbiiBt hatten. Und dabei ist zu beriicksichtigen, daB sich 
sowohl unter den mannlichen als auch unter den weiblichen Vorbestraf
ten eine groBe Zahl von Jugendlichen befand, die kaum Gelegenheit 
gehabt hatten, haufiger mit den Gerichten in Beriihrung zu kommen! 

Die Kriminalitat der Spalter Hopfenzupfer steht keineswegs einzig 
da. Die Strafregister der Erntearbeiter auf der Insel Fehmarn, der 
Monarchen - Monarchen, weil sic, wie ein Landstreicherwitz be,mgt, 
nur arbeiten, wenn es Ihnen paBt und belie big viel dafiir verlangen 
diirfen - unterscheiden sich nicht von denen der Zupfianusbriider, und 
wiirde man die Werdener Kirschenpfliicker, die stadtischen Notstands
arbeiter in Zeiten "gesunder" wirtschaftlicher Verhaltnisse auf ihre 
Kriminalitat hin priifen, so wiirde man zu den gleichen Ziffern gelangen. 
Ein auBerordentlich hoher Prozentsatz dieser Personen unterscheidet 
sich nicht von den von MONKEMOLLER867 ), KNORR577), RIEBETH10I6), 

MARTHEN 779), BrscHoFF undLAzAR109)und mir1355) untersuchtenlnsassen 
der Arbeitshauser und sind nach landlaufiger psychiatrischer Ansicht 
"vermindert Zurechnungsfahige". Ich sagte demnach nicht zu viel, 
wenn ich behauptete, die Sicherung dieser Vaganten wurde ei'lle Dezi
mierung der Reservearmee des Kapitals bedeuten. 

Meine Herren! Man behaupte nicht, das Gebiet der verminderten 
Zurechnungsfahigkeit sei in diesen Uberlegungen zu weit gefaBt und 
damit ihre Verbreitung unter den gewohnheitsmaBigen Rechtsbrechern 
iiberschatzt worden. Dieser Einwand wiirde der Berechtigung ent
behren. Ich verweise auf die Untersuchungen von ASCHAFFENBURG18), 

BONHOFFERI21, 122, 123, 125), FR. LEPPMANN677), MONKEMOLLER867) u. a. 
und auf die weitgehende Ubereinstimmung ihrer Forschungsergebnisse. 
Ilingegen haben die Schopfer der Vorentwiirfe die Haufigkeit schwerer 
seelischer Regelwidrigkeiten unter den kleinen Gewohnheitsverbrechern, 
Bettlern und Landstreichern vollkommen verkannt. Nur so ist es ver
standlich, daB KAHL517) sogar gelegentlich befiirwortete, den wegen 
geringerer Schuld milder verurteilten vermindert Zurechnungsfahigen 
nach verbiiBter Strafe auch dann zu sichern, wenn er nicht gemein-
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gefährlich sei! Van ÜALKER152) hat jedoch mit Recht "die Freiheits
beschränkung des nicht gemeingefährlichen vermindert Zurechnungs
fähigen über die Dauer der Strafe hinaus eine unzulässige, weil objektiv 
nicht gerechtfertigtE' Maßnahme" genannt. 

Meine Herren! Wo sollen die gemeingefährlichen vermindert Zu
rechnungsfähigen gesichert werden 1 Die Entwürfe schlagen "die Ver
wahrung in öffentlichen Heil- und PflegeanBtalten vor, womit offenbar die 
bestehenden für Geisteskranke gemeint sind. Auch diese Bestimmung 
zeugt von einem erheblichen Mangel an Verständnis für die Aufgaben 
unserer modernen Irrenanstalten und für das Wesen und die Verbreitung 
der vermindert Zurechnungsfähigen. Unsere Anstalten verwahren zwar 
- wie gezeigt wurde - eine große Anzahl von in ihrem Dauerzustande 
vermindert Zurechnungsfähigen; diese treten aber doch an Häufigkeit 
gegenüber den im eigentlichen Sinne Geisteskranken ganz zurück. Es 
ist, wie wir sahen, auch nur eine bestimmte Gruppe von geistig Minder
wertigen, die den Irrenanstalten überwiesen werden, fast durchweg be
sonders schwierige Persönlichkeiten, vor allem solche, die, wegen einer 
im Ausnahmezustande begangenen Straftat als unzurechnungsfähig ge
sprochen und als gemeingefährlich eingewiesen, oder. krankhafte Persön~ 
lichkeiten, die sich in dem regelmäßigen Strafvollzuge nicht einordneten 
und entweder unmittelbar oder über die Irrenadnexe als strafvollzugs
unfähig der Heil- und Pflegeanstalt zugeführt wurden. Eingehend wurde 
auch dargelegt, warum diese sogenannten "Degenerierten" eine andere 
Behandlungsweise erfordern, wie die große Masse der Geisteskranken, 
daß eine moderne Irrrenanstalt nur einzelne dieser besonnenen, stets 
auf Hetzereien, Zusammenrottungen, gefährliche Angriffe und Ent
weichung bedachten "irren Verbrecher" verdauen kann, und daß, sobald 
sie an Zahl wachsen, }'reiheitsbeschränkungen und bauliche Maßnahmen 
getroffen werden müssen, wie sie sonst bei geordneten Kranken in unseren 
Irrenanstalten verpönt sind. Es ist daher verständlich, daß die Irren
ärzte geschlossen gegen diese Bestimmung der En~würfe Stellung nahmen. 
"Wenn jetzt nicht nur die aus §51 :Freigesprochenen, sondern auch die 
gemindert Zurechnungsfähigen der öffentlichen Irrenpflege zwangsweise 
überwiesen werden, so würde eine Armee entstehen, der unsere gegen
wärtige Irrenpflege nicht im entferntesten gewachsen ist und der sie auch 
gar nicht gewachsen sein will", äußerte sich bereits A. LEPPMANN661), 

Seitdem ist die Ungeeignetheit unserer heutigen Heil- und Pflege
anstalten von zahlreichen Irrenärzten bis zum Überdruß immer wieder 
betont worden, und schließlich hat man noch den deutschen Verein 
für Psychiatrie1287 ) mobil gemacht, der sich im gleichen Sinne aus
~esprochen hat. 

Die Sicherung der vermindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher 
kann demnach nur in besonderen, aUBBchließlich für Bie beBtimmten An-
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gefahrlich sei! Van CALKER152) hat jedoch mit Recht "die Freiheits· 
beschrankung des nicht gemeingefahrlichen vermindert Zurechnungs
fahigen uber die Dauer der Strafe hinaus eine unzulassige, weil objektiv 
nicht gerechtfertigtE' MaBnahme" genannt. 

Meine Herren! W 0 sollen die gemeingefahrlichen vermindert Zu
rechnungsfahigen gesichert werden 1 Die Entwurfe schlagen "die Ver
wahrung in offentlichen Heil- und Pflegean8talten vor, womit offenbar die 
bestehenden fUr Geisteskranke gemeint sind. Auch diese Bestimmung 
zeugt von einem erheblichen Mangel an Verstandnis fUr die Aufgaben 
unserer modernen Irrenanstalten und fUr das WeSen und die Verbreitung 
der vermindert Zurechnungsfahigen. Unsere Anstalten verwahren zwar 
- wie gezeigt wurde - eine groBe Anzahl von in ihrem Dauerzustande 
vermindert Zurechnungsfahigen; diese treten aber doch an Haufigkeit 
gegenuber den im eigentlichen Sinne Geisteskranken ganz zurUck. Es 
ist, wie wir sahen, auch nur eine bestimmte Gruppe von geistig Minder
wertigen, die den Irrenanstalten uberwiesen werden, fast durchweg be
sonders schwierige Personlichkeiten, vor allem solche, die, wegen einer 
im Ausnahmezustande begangenen Straftat als unzurechnungsfahig ge
sprochen und als gemeingefahrlich eingewiesen, oder" krankbafte Person~ 
lichkeiten, die sich in dem regelmaBigen Strafvollzuge nicht einordneten 
und entweder unmittelbar oder uber die Irrenadnexe als strafvollzugs
unfahig der Heil- und Pflegeanstalt zugefuhrt wurden. Eingehend wurde 
auch dargelegt, warum diese sogenannten "Degenerierten" eine andere 
Behandlungsweise erfordern, wie die groBe Masse der Geisteskranken, 
daB eine moderne Irrrenanstalt nur einzelne dieser besonnenen, stets 
auf Hetzereien, Zusammenrottungen, gefahrliche Angriffe und Ent
weichung bedachten "irren Verbrecher" verdauenkann, und daB, sobald 
sie an Zahl wachsen, }'reiheitsbeschrankungen und bauliche Ma-Bnahmen 
getroffen werden mussen, wie sie sonst bei geordneten Kranken in unseren 
Irrenanstalten verpont sind. Es ist daher verstandlich, daB die Irren
arzte geschlossen gegen diese Bestimmung der En~wiir£e Stellung nahmen. 
"Wenn jetzt nicht nur die aus § 51 }'reigesprochenen, sondern auch die 
gemindert Zurechnungsfahigen der Offentlichen Irrenpflege zwangsweise 
uberwiesen werden, so wiirde eine Armee entstehen, der unsere gegen
wartige Irrenpflege nicht im entferntesten gewachsen ist und der sie auch 
gar nicht gewachsen sein will", auBerte sich bereits A. LEPPMANN661). 

Seitdem ist die Ungeeignetheit unserer heutigen Heil- und Pflege
anstalten von zahlreichen Irrenarzten bis zum tiberdruB immer wieder 
betont worden, und schlieBlich hat man noch den deutschen Verein 
fUr Psychiatrie1287 ) mobil gemacht, der sich im gleichen Sinne auS
~esprochen hat. 

Die Sicherung der vermindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher 
kann demnach nur in besonderen, aU88chlieplich fur 8ie be8timmten An-
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stalten durchgeführt werden, die unter psychiatrischer Leitung stehen 
und mit einem sehr reichlichen, für diese Aufgabe ausgewählten und aus
gebildeten Hilfspersonal ausgestattet sind. Wollte man ausschließlich 
die mehrfach geschilderten besonders schwierigen Minderwertigen, wie 
sie heute unsere "Irrenadnexe" an den Strafanstalten und "festen 
Häuser" in den Irrenanstalten bevölkern, in diesen Zentralanstalten für 
vermindert Zurechnungsfähige sammeln, so würden sie sich kaum von 
den Minderwertigenabteilungen der Strafanstalten unterscheiden. "Die 
Anhäufung dieser Elemente gibt jedoch Anlaß zu den größten Schwierig
keiten", äußerte sich der Strafanstaltsarzt STAIGER1197, 11 98). "Ein 
mehr oder weniger großer Teil der Degenerierten gehört zu den ge
walttätigen, komplott- und fluchtbereiten Verbrechern. Die Siche
rungshaft nach verbüßter Straftat wird von ihnen zweifellos als 
himmelschreiendes Unrecht angesehen, dem sie sich mit allen Mitteln 
werden zu entziehen versuchen. Ausbruchsversuche werden an der 
Tagesordnung sein, so daß, obwohl diese Anstalten ein Zwischen
ding zwischen Straf- und Irrenanstalten sein sollen, viel schärfere 
Sicherheitsmaßregeln notwendig sein werden, als in Strafanstalten, 
wo die Möglichkeit eines Milieuwechsels und damit eine individuali
sierende Behandlung weit eher gegeben ist, als in den Zentral
anstalten, die ein im wesentlichen doch mehr gleichartiges Material 
beherbergen. An das Personal müßten sehr große Anforderungen 
gestellt werden, denen es auf die Dauer nicht gewachsen sein dürfte."' 
STAIGER wies darauf hin, daß ihm aus der Ansammlung der verhältnis
mäßig geringen Zahl von "Degenerierten" in der Irrenabteilung des 
Zuchthauses Ludwigsburg so erhebliche Schwierigkeiten erwachsen seien, 
daß er sich nur durch ihre Zurückversetzung in die Strafanstalt hätte 
helfen können. Auch der Strafanstaltsdirektor ScHWANDNER1142 ) hob 
auf Grund seiner reichen Erfahrungen hervor, daß die so einleuchtend er
scheinende Lösung: "dauernde Verwahrung der gemeingefährlichen Min

·derwertigen in besonderen Asylen" in der Praxis nicht so einfach durch
zuführen sein werde, als sich die diese Maßregel Vorschlagenden dies 
denken möchten. "Wer diese unsozialen, ränke- und streitsüchtigen, 
nach möglichster Ungebundenheit und Freiheit verlangenden Degene
rierten, Epileptiker und Hysteriker aus Erfahrung kennt, der muß sich 
sagen: die Leitung einer Anstalt, in der diese Elemente auf unbestimmte 
Zeit angesammelt werden sollen, mag sie nun einem Arzt oder einem 
Strafanstaltsbeamten übertragen werden, wird eine der schwierigsten, 
aufreibendsten und undankbarsten Aufgaben bilden, die man sich denken 
kann!' Der langjährige Leiter eines "festen Hauses" WEBER1315 ) betonte 
gleichfalls, "daß der ärztliche Dienst ausschließlich an solchen Kranken 
ein sehr unerfreulicher und auf die Dauer unerträglicher sein" werde, 
und auch WEYGANDT 13 45) wies - wie gesagt - noch kürzlich darauf 
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stalten durchgefiihrt werden, die unter psychiatrischer Leitung stehen 
und mit einem sehr reichlichen, fiir diese Aufgabe ausgewahlten und aus
gebildeten Hilfspersol'lal ausgestattet sind. Wollte man ausschlieBlich 
die mehrfach geschilderten besonders schwierigen Minderwertigen, wie 
sie heute unsere "Irrenadnexe" an den Strafanstalten und ,,festen 
Hauser" in den Irrenanstalten bevOlkern, in diesen Zentralanstalten fiir 
vermindert Zurechnungsfahigc sammeln, so wiirden sie sich kaum von 
den Minderwertigenabteilungen der Strafanstalten unterscheiden. "Die 
Anhaufung dieser Elemente gibt jedoch AnlaB zu den groBten Schwierig
keiten", auBerte sich der Strafanstaltsarzt STAIGER1197,1198). "Ein 
mehr oder weniger groBer Teil der Degenerierten gehort zu den ge
walttatigen, komplott- und fluchtbereiten Verbrechern. Die Siche
rungshaft nach verbiiBter Straftat wird von ihnen zweifellos als 
himmelschreiendes Unrecht angesehen, dem sie sich mit allen Mitteln 
werden zu entziehen versuchen. Ausbruchsversuchc werden an der 
Tagesordnung sein, so daB, obwohl diese Anstalten ein Zwischen
ding zwischen Straf- und Irrenanstalten sein sollen, viel scharfere 
SicherheitsmaBregeln notwendig sein werden, als in Strafanstalten, 
wo die Moglichkeit eines Milieuwechsels und damit eine individuali
sierende Behandlung weit eher gegeben ist, als in den Zentral
anstalten, die ein im wesentlichen doch mehr gleichartiges Material 
beherbergen. An das Personal miiBten sehr groBe Anforderungen 
gestellt werden, denen es auf die Dauer nicht gewachsen sein diirfte:' 
STAIGER wies darauf hin, daB ihm aus der Ansammlung der verhaltnis
maBig geringen Zahl von "Degenerierten" in der Irrenabteilung des 
Zuchthauses Ludwigsburg so erhebliche Schwierigkeiten erwachsen seien, 
daB er sich nur durch ihre Zuriickversetzung in die Strafanstalt hatte 
helfen konnen. Auch der Strafanstaltsdirektor SCHWANDNER1142) hob 
auf Grund seiner reichen Erfahrungen hervor, daB die so einleuchtend er
scheinende Losung: "dauernde Verwahrung der gemeingefahrlichen Min

-derwertigen in besonderen Asylen" in der Praxis nicht so einfach durch
zufiihren sein werde, als sich die diese MaBregel Vorschlagenden dies 
denken mochten. "Wer diese unsozialen, ranke- und streitsiichtigen, 
nach moglichster Ungebundenheit und Freiheit verlangenden Degene
rierten, Epileptiker und Hysteriker aus Erfahrung kennt, der muB sich 
sagen: die Leitung einer Anstalt, in der diese Elemente auf unbestimmte 
Zeit angesammelt werden sollen, mag sie nun einem Arzt oder einem 
Strafanstaltsbeamten iibertragen werden, wird eine der schwierigsten, 
aufreibendsten und undankbarsten Aufgaben bilden, die man sich denken 
kann!' Der langjahrige Leiter eines "festen Hauses" WEBER1315) betonte 
gleichfalls, "daB der arztliche Dienst ausschlieBlich an solchen Kranken 
ein sehr unerfreulicher und auf die Dauer unertraglicher sein" werde, 
und auch WEYGANDT1345) wies - wie gesagt - noch kiirzlich darauf 
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hin, daß eine Anstalt mit vermindert Zurechnungsfähigen als Reinkultur 
einen für alle Beteiligten höchst peinlichen Aufenthalt darstellen würde. 
Einigermaßen vermeiden werden sich solche Mißstände nur dann lassen, 
wenn man diese erethischen Imbezillen, Epileptoiden und Hysteriker 
zusammen mit harmloseren verwahrungsbedürftigen vermindert Zu
rechnungsfähigen sichert und sich dadurch die Möglichkeit des Aus
tausches und Verlegens zwischen verschiedenen Abteilungen offen hält. 

Allerdings sichernde Maßnahmen sind nicht gleichbedeutend mit 
Verwahrung in einer Anstalt. Genügt Schutzaufsicht, so ist diese anzu
ordnen und von einer Verwahrung in einer Heil- und Pflegeanstalt ab
zusehen. Sicher wird die Schutzfürsorge berufen und auch imstande 
sein, einer Auswahl von willensschwachen und unselbständigen Men
schen den Halt zu geben, der ihnen gebricht, vorausgesetzt, daß hin
reichend Persönlichkeiten gefunden werden, die für das Amt eines Für
sorgers wirklich geeignet sind und es mit Liebe und Eifer versehen. Diese 
geeigneten Persönlichkeiten zu finden bezeichnet ERNST SCH"C"LTZE1133 ) 

"als die Hauptschwierigkeit". "Zum Fürsorger kann man nicht erzogen 
werden. Es kommt hier nicht auf das Wissen und Können, sondern auf 
das Fühlen an. Zum Fürsorger muß man geboren sein", und "in der 
heutigen Zeit werden sich nicht viele finden, die unentgeltlich eine eben
so schwierige wie undankbare Aufgabe übernehmen; aber woher heute 
das Geld für eine ausreichende Bezahlung der Fürsorger nehmen?" 
Sollen die vorgeschlagenen Bestimmungen aber wirklich zur Ausführung 
kommen, so werden wir nicht umhin können, trotz der großen finan
ziellen Belastung, das Reich mit einem dichten Netz von Schutzfürsorgen 
zu überziehen, schon um die noch viel höheren Kosten einer Anstalts
verwahrung zu vermeiden. Aber selbst wenn es gelänge, das Heer von 
vortrefflichen Fürsorgern zu gewinnen - man täusche sich nicht über 
die Grenzen der Leistungsfähigkeit einer Schutzaufsicht. Wer die Lite
ratur der sozialen Bestrebungen kennt, etwa dem Wauderarmen ein tat
kräftige Fürsorge zuteil werden zu lassen, und weiß, mit welchem Opti
mismus die Schöpfung erst der Herbergen zur Heimat, dann der Arbeiter
kolonien und schließlich der Wauderarbeitsstätten begrüßt wurden und 
wie herzlich wenig alle diese mit großem Opfersinn geschaffenen Ein
richtungen letzten Endes zu leisten imstande waren, wird auch die Er
folge einer Schutzaufsicht nur mit zweifelnder Zurückhaltung ein
schätzen können. Gewiß , wird die Schutzaufsicht - besonders in 
kleineren Städten, wo die Kontrolle des Schützlings verhältnismäßig 
geringe Schwierigkeiten macht- sich in vielen Fällen bewähren, zumal 
bei willensschwachen, leicht verführbaren Jugendlichen. In größeren 
Städten jedoch, und bei erwachsenen antisozialen und asozialen Persön
lichkeiten, die bereits auf ein längeres kriminelles Vorleben zurück
blicken, werden die Fürsorger sehr viele Enttäuschungen erleben. Der 
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hin, daB eine Anstalt mit vermindert Zurechnungsfahigen als Reinkultur 
einen fiir alle Beteiligten hochst peinlichen Aufenthalt darstellen wiirde. 
EinigermaBen vermeiden werden sich solche MiBstande nur dann lassen, 
wenn man diese erethischen Imbezillen, Epileptoiden und Hysteriker 
zusammen mit harmloseren verwahrungsbediirftigen vermindert Zu
rechnungsfahigen sichert und sich dadurch die Moglichkeit des Aus
tausches und Verlegens zwischen verschiedenen Abteilungen offen halt. 

Allerdings sichernde MaBnahmen sind nicht gleichbedeutend mit 
Verwahrung in einer Anstalt. Geniigt Schutzau/sicht, so ist diese anzu
ordnen und von einer Verwahrung in einer Heil- und Pflegeanstalt ab
zusehen. Sicher wird die Schutzfiirsorge berufen und auch imstande 
sein, einer Auswahl von willensschwachen und unselbstandigen Men
schen den Halt zu geben, der Ihnen gebricht, vorausgesetzt, daB hin
reichend Personlichkeiten gefunden werden, die fiir das Amt eines Fiir
sorgers wirklich geeignet sind und es mit Liebe und Eifer versehen. Diese 
geeigneten Personlichkeiten zu finden bezeichnet ERNST SCH"C"LTZE1133 ) 

"als die Hauptschwierigkeit". "Zum Fiirsorger kann man nicht erzogen 
werden. Es kommt hier nicht auf das Wissen und Konnen, sondern auf 
das Fiihlen an. Zum Fiirsorger muB man geboren sein", und "in der 
heutigen Zeit werden sich nicht viele finden, die unentgeltlich eine eben
so schwierige wie undankbare Aufgabe iibernehmen; aber woher heute 
das Geld fiir eine ausreichende Bezahlung der Fiirsorger nehmen 1" 
Sollen die vorgeschlagenen Bestimmungen aber wirklich zur Ausfiihrung 
kommen, so werden wir nicht umhin konnen, trotz der groBen finan
ziellen Belastung, das Reich mit einem dichten Netz von Schutzfiirsorgen 
zu iiberziehen, schon um die noch viel hoheren Kosten einer Anstalts
verwahrung zu vermeiden. Aber selbst wenn es gelange, das Heer von 
vortrefflichen Fiirsorgern zu gewinnen - man tausche sich nicht iiber 
die Grenzen der Leistungsfahigkeit einer Schutzaufsicht. Wer die Lite
ratur der sozialen Bestrebungen kennt, etwa dem Wanderarmen ein tat
kraftige Fiirsorge zuteil werden zu lassen, und weiB, mit welchem Opti
mismus die Schopfung erst der Herbergen zur Heimat, dann der Arbeiter
kolonien und schlieBlich der Wanderarbeitsstatten begriiBt wurden und 
wie herzlich wenig alle diese mit groBem Opfersinn geschaffenen Ein
richtungen letzten Endes zu leisten imstande waren, wird auch die Er
folge einer Schutzaufsicht nur mit zweifelnder Zuriickhaltung ein
schatz en konnen. GewiB' wird die Schutzaufsicht - besonders in 
kleineren Stadten, wo die Kontrolle des Schiitzlings verhaltnismaBig 
geringe Schwierigkeiten macht - sich in vielen Fallen bewahren, zumal 
bei willensschwachen, leicht verfiihrbaren Jugendlichen. In groBeren 
Stadten jedoch, und bei erwachsenen antisozialen und asozialen Person
lichkeiten, die bereits auf ein langeres kriminelles Vorleben zuriick
blicken, werden die Fiirsorger sehr viele Enttauschungen erleben. Der 
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Gewohnheitsverbrecher, besonders der großstädtische Eigentumsver
brecher, wird ebenso wie der Bettler und Landstreicher der Schutzauf
sicht ablehnend gegenüberstehen und infolgedessen immer Mittel und 
Wege finden, sich ihr zu entziehen .. Ein erheblicher Teil der vermindert 
Zurechnungsfähigen wird die ungebundene l!'reiheit mit ihren wechsel
vollen Schicksalen der stetigen Arbeit selbst unter einer nur milden Be
vormundung vorziehen und Entbehrungen aller Art gerne dafür in Kauf 
nehmen. Dieser für den Theoretiker unverständliche Freiheitsdrang ist 
ja doch die Ursache für das Scheitern der Bestrebungen der freiwilligen 
Arbeiterkolonien, die der Landstreicher zwar zur ungünstigen Jahres
zeit gerne einmal aufsucht, beim ersten Finkenschlag aber wieder ver
läßt, um das alte Leben von neuem aufzunehmen. Werpraktische l!'ürsorge 
an Psychopathen und Trinkern ausgeübt hat, wird sich daher von der 
Schutzaufsicht nur bei einem beschränkten Teile der vermindert zu
rechnungsfähigen Rechtsbrecher Erfolge versprechen dürfen. Die große 
Masse der gewohnheitsmäßigen Gesellschaftsfeinde wird sich ihr über 
kurz oder lang entziehen, so daß schließlich nur die Verwahrung für sie 
in Frage kommen wird. 

Man mag jedoch diese Sicherungsanstalten einrichten wie man will, 
hier sollte nur das eine festgestellt werden: unsere bestehenden Heil- und 
Pflegeanstalten sind nicht der gegebene Ort, vermindert zurechnungs
fähige Rechtsbrecher in größerer Menge zu verwahren. Wie konnten die 
Schöpfer der Entwurfes nur auf einen Vorschlag kommen, der mit einer 
solchen überraschenden Einstimmigkeit von den Psychiatern abgelehnt 
wurde1 Offenbar weil sie von der irrigen Voraussetzung ausgehen, 
die Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit seien in erheblicher 
Weise ärztlicher Behandlung und Beeinflussung zugänglich. Damit 
kommen wir zur dritten Frage: Wie lange soll die Verwahrung des 
sicherungsbedürftigen vermindert Zurechnungsfähigen dauern 1 

Meine Herren! Der Strafrichter entscheidet nicht bloß auf Zulässig
keit der Verwahrung, sondern auf diese selbst. Aus der gerichtlichen 
Entscheidung erwächst der Landespolizeibehörde die Verpflichtung, für 
die Unterbringung des vermindert Zurechnungsfähigen zu sorgen. Nach 
der Begründung des Vorentwurfes sollte die Entlassung erfolgen, sobald 
,,Besserung oder Heilung eingetreten oder die Voraussetzung für die Ver
wahrung, die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, in Wegfall ge
kommen ist". Der Entwurf 1925 betont im § 46 ausdrücklich: "Die 
Unterbringung dauert so lange, als es der Zweck der Anordnung er
fordert." 

Von der "Heilbarkeit" der Zustände verminderter Zurechnungsfähig
keit machen sich die Juristen offenbar sehr falsche Vorstellungen. 
SToossl226, 1228) zieht, auf der Annahme fußend, die vermindert Zu
rechnungsfähigen seien einer ärztlichen Behandlung und Beeinflussung 
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zugänglich, den folgerichtigen Schluß, den Kranken erst zu heilen und 
dann erst zu strafen. "Er (der vermindert Zurechnungsfähige) verbleibt 
in der Anstalt, solange es sein Zustand erfordert. Wird er geheilt oder 
gebessert entlassen, so ist das Hindernis, das dem Vollzug der Strafe 
entgegenstand, weggefallen. Der Verurteilte hat daher nun die Freiheits
strafe zu verbüßen.'1 Ja, für KAHL515) war der Versuch der Heilung "einer 
der treibenden Grundgedanken bei der ganzen Reform" ! 

Leider gehen diese Vorschläge von irrigen Voraussetzungen aus. 
Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit sind entweder vorüber
gehender (pathologische Affektausbrüche, hysterische Dämmerzustände, 
epileptoide Ausnahmezustände u. dgl.) oder chronischer Natur (ange
borene Schwachsinnszustände, hysterische oder sonstwie pathologische 
Charaktere u. dgl.). Erstere treten von selbst zurück, sobald die sie aus
lösenden und unterhaltenden Reize fortfallen, letztere sind durch äußere 
Einwirkungen nicht wesentlich zu beeinflussen. Diekriminell bedeutsamen 
Zustände sind aber weniger in den vorübergehenden, als in den Dauer
zuständen verminderter Zurechnungsfähigkeit zu suchen, unter ihnen 
demnach auch die im Interesse der öffentlichen Sicherheit zu Ver
wahrenden. 

Allerdings sind auch diese pathologischen Dauerzustände im Laufe 
der individuellen Entwicklung in beschränktem Maße einer Wandlung 
fähig, die in dem seelischen Reifungsvorgang des Durchschnittsmenschen 
ihr Gegenstück hat.] Gewisse Charakterzüge, die den Jugendlichen auf 
verbrecherische Wege leiteten, - die innere Unruhe und Unstetigkeit 
und der daraus entspringende Mangel an Anpassungsfähigkeit und Be
harrlichkeit, die überwuchernde Einbildungskraft, die Geltungssucht und 
Abenteuerlust, die Erregbarkeit und Reizbarkeit, die Neigung zu Ver
stimmungen, heftigen Gefühlsausbrüchen und Gewalttaten, die Be
gierden nach sexuellen und anderen sinnlichen Genüssen, - alle diese 
Eigentümlichkeiten treten im Laufe der Jahre mehr und mehr zurück; 
gegenüber der jugendlichen Leidenschaftlichkeit und Überschwenglich
keit rückt die nüchternere Verstandestätigkeit des Alters in den Vorder
grund. Auf die Spätreife jugendlicher Psychopathen ist besonders von 
PACHANTONI931 ) A. LEPPMANN665 )., später auch von BIRNBAUM106, 

GELLER315) u. a. hingewiesen worden. Und in der Tat, wer die späteren 
Schicksale einer größerenAnzahl von jugendlichenhysterischen und epilep
toiden Kriminellen übersieht, weiß, wie häufig auch hoffnungslos er
scheinende l!'älle mit zunehmender Reife doch noch sozial wurden, falls ihre 
Angehörigen nicht zu früh die Hand vonihnen zogen, sondern ihnen trotz 
aller Enttäuschungen über die gefährlichen Jahre hinwegzuhelfen und sie 
vor der Verwahrlosung zu bewahren suchten, in die sie dauernd zu versinken 
drohten. Diese Entwicklungen sind dernach konstitutionell begründet, 
und der Arzt hat kein Mittel in der Hand, die Reife zu bewirken oder auch 
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losenden und unterhaltenden Reize fortfalIen, letztere sind durch auBere 
Einwirkungen nicht wesf'ntlich zu beeinflussen. Diekriminell bedeutsamen 
Zustande sind aber weniger in den voriibergehenden, als in den Dauer
zustiinden verminderter Zurechnungsfahigkeit zu suchen, unter ihnen 
demnach auch die im Interesse der offentlichen Sicherheit zu Ver
wahrenden. 

Allerdings sind auch diese pathologischen Dauerzustande im Laufe 
der individuellen Entwicklung in beschranktem MaBe einer Wandlung 
fahig, die in dem seelischen Reifungsvorgang des Durchschnittsmenschen 
ihr Gegenstiick hat'1 Gewisse Charakterziige, die den Jugendlichen auf 
verbrecherische Wege leiteten, - die innere Unruhe und Unstetigkeit 
und der daraus entspringende Mangel an Anpassungsfahigkeit und Be
harrlichkeit, die iiberwuchernde Einbildungskraft, die Geltungssucht und 
Abenteuerlust, die Erregbarkeit und Reizbarkeit, die Neigung zu Ver
stimmungen, heftigen Gefiihlsausbriichen und Gewalttaten, die Be
gierden nach sexuellen und anderen sinnlichen Geniissen, - aIle diese 
Eigentiimlichkeiten treten im Laufe der Jahre mehr und mehr zuriick; 
gegeniiber der jugendlichen Leidenschaftlichkeit und Uberschwenglich
keit riickt die niichternere Verstandestatigkeit des Alters in den Vorder
grund. Auf die Spiitreite jugendlicher Psychopathen ist besonders von 
PACHANTONI931 ) A. LEPPMANN665), spater auch von BIRNBAUM106, 

GELLER315) U. a. hingewiesen worden. Und in der Tat, wer die spateren 
Schicksale einer groBerenAnzahl von jugendlichenhysterischen und epilep
toiden Kriminellen iibersieht, weiB, wie haufig auch hoffnungslos er
scheinende Ji'alle mit zunehmender Reife doch noch sozial wurden, falls ihre 
Angehorigen nicht zu friih die Hand von ihnen zogen, sondern ihnen trotz 
aller Enttauschungen iiber die gefahrlichen Jahre hinwegzuhelfen und sie 
vor der Verwahrlosung zu bewahren suchten, in die sie dauerndzu versinken 
drohten. Diese Entwicklungen sind demach konstitutionell begriindet, 
und der Arzt hat kein Mittel in der Hand, die Reife zu bewirken oder auch 
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nur zu beschleunigen. Abgesehen von dieser "Spätreife" gibt es keine 
"Besserung" oder "Heilung" psychopathischer Charaktere, wenigstens 
keine der geistig abnormen Verbrecher; denn die einer Therapie zugäng
lichen Psychopathien geben im allgemeinen nicht den Anstoß zu einer 
kriminellen Lebensführung und finden sich daher so gut wie nie in den 
Strafanstalten. 

Gegenüber diesen pathologischen Variationen der Norm treten be
kanntlich die Fälle verm~nderter Zurechnungsfähigkeit, wo, ,die psychische 
Störung ausgesprochen somatische Unterlagen hat, die spezieller Be
handlung bedürfen", ganz in den Hintergrund. Aber auch bei ihnen
in Frage kommt besonders die genuine Epilepsie - ist der ärztliche 
Erfolg sehr bescheiden. 

Sind demnach die Heilungsaussichten der vermindert Zurechnungs
fähigen durch ärztliche Maßnahmen in Heil- und Pflegeanstalten recht 
gering, so gilt das gleiche von pädagogischen Einflüssen. Ich möchte die 
Erfolge eines verständnisvollen Erziehers an den abnormen Persönlich
keiten keineswegs unterschätzen; wenn aber die seelische Abnormität so 
ausgesprochen ist, daß sie verminderte Zurechnungsfähigkeit bedingt, 
kann der pädagogische Einfluß naturgemäß kein erheblicher sein. 

Man wird daher die große Masse der sicherungsbedürftigen ver
mindert Zurechnungsfähigen als "unheilbar" bezeichnen und die Tat
sache bei allen Entscheidungen, die man über sie trifft, in Rechnung 
stellen müssen: die "andauernden krankhaften Zustände", die "auf an
geborenen und erworbenen Defekten" beruhen, kennen keine "Heilung". 
Wird die Bestimmung: "Die Unterbringung dauert so lange, als es der 
Zweck der Anordnung erfordert'' wirklich befolgt, so wird es - darin ist 
MöNKEMÖLLER883 ) unbedingt recht zu geben - "bei einer recht erheb
lichen Zahl der Anstaltsinsassen auf eine den ganzen Rest ihres Lebens 
dauernde Unterbringung herauskommen". Die höhnischen Bemerkungen 
HöGELs457) zu den" Heilbestrebungen" an vermindertZurechnungsfähigen 
sind daher leider nicht ganz unberechtigt. Er meint, der ,grundsätzliche 
Fehler der dahingehenden Vorschläge liege darin, daß man glaube oder 
glauben machen wolle, man wisse bereits eine die Besserung des Zu
standes herbeiführende Behandlung. "In dieser Richtung würde ich 
nun den Rat geben, sich aus einem Zuchthause die Minderwertigen her
auszusuchen und sie durch den Arzt, Geistlichen oder Schulmeister nach 
irgendeinem vorläufig geheimnisvollen Rezept behandeln zu lassen., Die 
sich daraus ergebende Blamage wäre mehr wert, als alle Versammlungs
beschlüsse." 
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XXVI. Vorlesung. 
Die Verwahrung der gemindert Zurechnungsfähigen (Fortsetzung). -Die Härte 

der Verwahrung auf unabsehbare Zeit.- Gegensatz zwischen Verwahrung Geistes
kranker und geistig Minderwertiger. -Die Gefahren der Klassenjustiz. 

Meine Herren! KROHNE617) verteidigt die Verwahrung der vermindert 
Zurechnungsfähigen auf unabsehbare Dauer als "einen Akt der Barm
herzigkeit gegen diese Menschen, einen Akt der Barmherzigkeit gegen 
die Gesellschaft". Wir sollen uns zeigen "als wahrhaft humane, wahrhaft 
barmherzige Menschen, die der jetzigen inhumanen, unbarmherzigen Be
handlung dieser Minderwertigen ein Ende machen wollen. Sie sollen Friede 
haben, Friede in ihrem Innern und Friede in ihrem Äußern, sollen nicht 
mehr ruhelos von einer Tür zur andern getrieben werden und dabei als 
Schädlinge der Gesellschaft unbequem und verderblich werden." Man 
kann diese Deklamationen nicht ohne Unbehagen lesen und wird kaum 
annehmen dürfen, daß sie auf eine sachverständige Zuhörerschaft über
zeugend gewirkt haben. Keinesfalls werden aber die sicherungsbedürf
tigen vermindert Zurechnungsfähigen ein Verständnis für die Gefühle 
KROHNEs aufbringen. Welche Motive den Gesetzgeber bei der Ver
wahrung leiten, wird ihnen gleichgültig sein; wie sie sich zu dieser Maß
regel stellen, hängt ausschließlich ab von den Folgen, die für sie aus der 
Unterbringung in Heil- und Pflegeanstalten erwachsen werden. Und da 
kann es nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, daß sie die Ver
wahrung über das Strafende hinaus, gegebenenfalls auf unabsehbare 
Zeit, als einen Eingriff in ihre Freiheit von ganz ungewöhnlicher Härte 
betrachten werden, als eine Ungerechtigkeit, die ohne Beispiel ist, denn 
keine Freiheitsentziehung wird schwerer ertragen als die auf unbestimmte 
Dauer. Die Unsicherheit über die Zukunft ist es doch, der gerade die 
zeitlich nicht begrenzte Nachhaft und die Fürsorgeerziehung ihre 
Schrecken verdanken. 

Freilich wird allgemein verlangt, daß die Verwahrungsanstalten von 
einer Obelszufügung im Sinne des Strafvollzuges freibleiben sollen. 
KöHLER585) betont nachdrücklich, daß sie "keinen bestimmungsmäßigen 
Übelscharakter an sich tragen" und so ausgestattet werden sollte, "daß 
nicht bloß der Name eines bestimmungsmäßigen Übels eliminiert sei". 
Auch 0. BuMKE141), der übrigens wie ich "eine .derartige Ausschaltung 
aus der Gesellschaft, die oft genug eine dauernde sein würde", als einen 
"Eingriff in die Rechte des Einzelnen" bezeichnet, "das ziemlich ohne 
Vorbild dastände", meint, "man müßte jedes )laß von .Freiheit ge
währen, das ohne Gefahr für die Außenwelt möglich wäre und grund
sätzlich alles vermeiden, was dieser neuen Behandlungsart den Charakter 
einer Strafform verleihen könnte". HoBERG453) verlangt gleichfalls eine 
scharfe Scheidung zwischen Strafe und Sicherung. "Die Strafe hat 
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einer Obelszutilgung im Sinne des Strafvollzuges freibleiben sollen. 
KOHLER585) betont nachdriicklich, daB sie "keinen bestimmungsmaBigen 
-obelscharakter an sich tragen" und so ausgestattet werden solIte, "daB 
nicht bloB der Name eines bestimmungsmaBigen -obels eliminiert sei". 
Auch O. BUMKE141), der iibrigens wie ich "eine .derartige Ausschaltung 
aus der Gesellschaft, die oft genug eine dauernde sein wiirde", als einen 
"Eingriff in die Rechte des Einzelnen" bezeichnet, "das ziemlich ohne 
Vorbild dastande", meint, "man miiBte jedes )laB von .Freiheit ge
wahren, das ohne Gefahr fiir die AuBenwelt moglich ware und grund
satzlich alles vermeiden, was dieser neuen Behandlungsart den Charakter 
einer Strafform verleihen konnte". HOBERG453) verlangt gleichfalls eine 
scharfe Scheidung zwischen Strafe und Sicherung. "Die Strafe hat 
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Leidenscharakter, sie ist ... ein gewolltes Übel, das der Verurteilte auch 
stets als solches empfinden muß. Ganz anders die sichernde Maßnahme; 
sie hat es lediglich mit der Behandlung des Übeltäters zu tun; sie soll nur 
diejenigen Übel zufügen, die zur Erreichung des mit ihr verbundenen 
Zweckes unbedingt notwendig sind". Und auch :FOLTIN277 ) betonte auf 
der I.K.V. in lnnsbruck 1925 bei Beratung über die Sicherung gemeinge
fährlicher Verbrecher: I" Wird in der Sicherungsverwahrung nicht jedes 
Übel, das irgendwie vermeidbar ist, auch tatsächlich vermieden, dann be
gehen wir im wahrsten Sinne des Wortes einen willkürlichen Eingriff in 
die Rechte des Einzelnen ... ; das gesunde Rechtsbewußtsein des Volkes 
wird sich dagegen auflehnen, einem Gefährlichen mehr Leid zuzufügen, 
als für den Gesellschaftsschutz unvermeidbar ist." Ähnlich äußerte sich 
RITTLER1023) bei der gleichen Gelegenheit. 

Aber inwieweit wird es möglich sein, die Sicherungsanstalten von der 
Übelszufügung freizuhalten? Selbst wenn die zahlreichen :Fehler ver
mieden würden, die unsere mit großem Optimismus begrüßten Fürsorge
anstalten vielfach zu Einrichtungen degradiert haben, die bei der krimi
nellen Jugend gefürchteter sind als die eigentlichen Strafanstalten73 ) -

ohne Arbeitszwang und ohne strenge Disziplin wird es unmöglich sein, 
Ordnung unter den Insassen zu halten. Das geben auch die Psychiater 
zu. REiss1006 ) z. B. glaubt, auf Disziplinarstrafen nicht verzichten zu 
können, so daß sich "nach dieser Richtung hin die Anstalt für ver
mindert Zurechnungsfähige wenig von den übrigen Zuchthäusern unter
scheiden würde, sobald man in diesen einigermaßen verständig in der 
Disziplinierung vorgeht". BIRNBAUM106 ) meint, Disziplinarstrafen ganz 
zu vermeiden, liege auch nicht der mindeste Grund vor: "Sie wirken 
manchmal Wunderdinge, wenn man diesen psychopathisch-undiszipli
nierten Herrschaften zeigt, daß ihre pathologische Disziplinlosigkeit 
sie nicht völlig straffrei macht." Und auch MöNKEMÖLLER883) glaubt 
bei der Verwahrung Asozialer um Disziplinierungen und Strafen nicht 
herumkommen zu können. Erinnern Sie sich an die Schilderungen der 
Strafanstaltsärzte STAIGER1197• 1198 ) und KLUGE564 ) von dem Verhalten 
der Sträflinge in den Minderwertigenabteilungen in Hohenasperg und 
Brandenburg, so werden Sie dem Urteil von REISS, BIRNBAUM und 
MöNKEMÖLLER gewiß zustimmen. Besonders eindringlich warnte aber 
der Strafanstaltsdirektor FINKELNBURG266) vor der Hoffnung, daß man 
die Verwahrungsanstalten für vermindert Zurechnungsfähige ihres 
Übelcharakters werde entkleiden können. Es handle sich doch viel
fach um Personen, "die den Verlust der Freiheit außerordentlich 
empfinden, die sich sagen: ,Wir sind nicht etwa l-2 Jahre hier, wir 
können 6, 7 Jahre festgehalten werden.'" ZurVerwahrung in Freiluft
zuchthäusern würden sie sich nicht eignen; in diese könne man unsere 
Zuchthäusler nur dann unterbringen, wenn die Strafdauer höchstens 
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2 Jahre betrage, sonst brächen sie aus. Die vermindert Zurechnungs
fähigen würden daher "beinahe ebenso behandelt werden müssen wie 
die Sträflinge. Sie werden hinter eisernen Türen sitzen, hinter hohen 
Mauern, die Fenster werden vergittert sein müssen,_ sie werden einer 
strengen Hausordnung unterliegen müssen . . . Fesselung und Arrest, 
wenn sie sich nicht beugen". Man braucht gewiß nicht dieser schwarz
seherischen Darstellung FINKELNBURGS zuzustimmen, die ja überdies 
nur auf einen Teil der vermindert Zurechnungsfähigen, auf die wirklich 
schwierigen Elemente passen würde, und doch zugeben müssen, daß die 
Freiheitsentziehung an sich als eine Strafe empfunden werden wird, 
selbst wenn sie sich in dem goldenen Käfig der festen Häuser unserer 
Irrenanstalten abspielen und man durch Tanzvergnügungen, Radio
konzerte und Krankenkost den Gesicherten ihr Los erträglich zu ge
stalten versuchen sollte. Auch STRASSMANN1232) meint, bei den Verwahrten 
werde "ein ungeheures Maß von Erbitterung erzeugt werden. Sie werden 
das Gefühl haben, daß sie ihre Straftat gebüßt haben, denn wirklich 
_haben sie doch für ihre Handlung eine Strafe erhalten, die, wenn sie über
haupt vor der Verbringung in die Anstalt einen Sinn haben soll, auch 
empfindlich und fühlbar sein muß. Daß die Strafe milder ausgefallen 
ist, als bei einem andern, wird ihnen bei den weiten Grenzen für das Straf
maß, die das neue Gesetz bietet, wenn es sich nicht gerade um einen 
Mord handelt, nicht klar sein. Klar wird ihnen aber, daß sie nach ihrer 
StrafverbüBung noch für unbestimmte Zeit der ]'reiheit beraubt bleiben, 
denn nur als Freiheitsberaubung werden sie die Verwahrung in der Heil
anstalt auffassen. Und diese Verbitterung wird genährt und gesteigert 
werden durch die Angehörigen der Verurteilten, die es schwer empfinden 
werden, daß trotz notorischer Geistesstörung ihres Angehörigen die 
Schande einer Verurteilung ihm und ihnen nicht wie bisher erspart 
worden ist." 

Mir scheint, als ob die Überzeugung, daß die Sicherung eine Maßregel 
von außerordentlicher Härte bedeuten wird, aucn in den Kreisen Boden 
gewonnen habe, die früher geneigt waren, die Wirkung einer langzeitigen 
Freiheitsentziehung auf die geistig Minderwertigen zu unterschätzen. Ja, 
AsoHAFFENBURG 42") meinte kürzlich selbst: "Zweifellos ist die sichernde 
Maßnahme die härteste Strafe, die man verhängen kann". Das wird be
sonders dann gelten, wenn die Verwahrung der gemeingefährlichen ver
mindert Zurechnungsfähigen nicht in besonderen, unseren festen Häusern 
nachgebildeten Gebäuden erfolgt, sondern - wie das aus finanziellen 
Rücksichten wiederholt vorgeschlagen worden ist - in Adnexen an 
Strafanstalten oder gar in diesen selbst. Dann wäre in der Tat Ver
wahrung= Strafe. Schon A. LEPPMANN 665 ) war der Meinung, "daß der 
zwangsweise Weiterverbleib solcher minderwertiger Personen an dem 
gleichen Ort, wo sie ihre Strafe verbüßten, selbst wenn die weitere Ver-
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wahrung in anderen Abteilungen mit größeren Vergünstigungen statt
finden würde, von denselben als ein bitteres Unrecht empfunden werden 
und zur Unbotmäßigkeit und Auflehnung besonderen Anlaß geben 
würde." MöNKEMÖLLER 883) sagt mit Recht bezüglich der Verwahrungs
anstalten für jugendliche Asoziale: "Der Titel Bewahranstalten würde 
seinen Insassen dieselbe geringe innere Befriedigung gewähren wie den 
Bewohnern der Irrenanstalten deren Umtaufung in Heil- und Pflege
anstalten und die Umwandlung der Zwangserziehung in :Fürsorge
erziehung. Eine wesentliche Änderung in der Behandlung wird dadurch 
nicht bedingt." Den "alten Fürsorgepraktiker," meint VossEN8B3), "wird 
bei dem ganzen Verwahrungsgesetz ein Lachen der Überraschung an
wandeln darüber, daß man den Minderjährigen zu der einen Tür mit der 
Überschrift "Fürsorgeerziehung" feierlich herausläßt, um ihn zu der 
anderen Türe mit der Überschrift "Bewahrung" wieder hereinzulassen". 
Und ähnlich äußerte sich GRAF zu DoHNA212 ) zu der Verwahrung Gemein
gefährlicher in der Diskussion der I.K.V. zu Innsbruck 1925: Da es an 
Mitteln fehle, besondere Sicherungsbewahrungsanstalten zu bauen, so 
werde ein Flügel der Anstalt für die Verwahrung, der andere für den 
Strafvollzug benutzt werden: "Und nun hat einer, sagen wir seine 
10-15 Jahre Zuchthaus abgesessen; er wird vom Direktor vorgerufen, 
und es wird ihm gesagt: Heute läuft Ihre Strafzeit ab; der Gedanke der 
Gerechtigkeit erfordert es, daß jetzt mit der Strafe ein Ende gemacht 
wird. Und nun denkt der Mann, er kann gehen. Aber dann heißt es: 
Nein, jetzt fängt der Schutz der Gesellschaft an, jetzt kommen Sie in 
Sicherungsverwahrung. Und dann wird er fragen: Was ändert sich nun 
an meiner Lebensweise? Und dann wird man ihm sagen müssen: Bisher 
wohnten Sie im Ostflügel der Anstalt und von jetzt an werden Sie im 
Westflügel wohnen." 

Die in Laienkreisen gelegentlich geäußerte Befürchtung, nichts
nutzige Tagediebe und Faulenzer würden bestrebt sein, in diesen Siche
rungsanstalten ein bequemes Dasein auf Kosten ihrer arbeitenden Mit
bürger zu finden, verkennt den Drang des gesunden Menschen nach 
Freiheit und Selbständigkeit. Schon FüssLIN304) erwähnte dieWorteeines 
"erfahrenen Staatsmannes": "Diejenigen, welche suchen, wieder an den 
Ort der Schande zu kommen, wo die Kost und Behandlung so nieder 
stehen, als es sich nur immer mit Verhütung von Krankheiten verträgt, 
müssen leiblich so dürftig oder sittlich so verderbt und verwahrlost sein, 
daß es für die Sicherheit der Gesellschaft zuträglicher ist, sie im Ge
fängnis als außerhalb desselben zu haben. Die Tatsache eines solchen 
Zudranges zu den Strafanstalten würde das Vorhandensein dartun, 
nicht eines unverständigen Überflusses innerhalb der Gefängnismauern, 
sondern einer unerträglichen Not außerhalb derselben." Auch FINKELN
BURG268) gibt zu, daß man in den Anstalten gleichsam als unterste Stufe 
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der Leiter auch :Fälle finde, wo Gefangene sich bei der Strafe vollkommen 
gleichgültig verhielten und sogar mitunter nicht wieder hinaus wollten", 
betont aber mit Recht, "daß bei einem Teil der :Fälle angesichts einer 
solchen unnatürlichen Unempfindlichkeit gegen die Strafe Schwachsinn 
oder schwachsinnähnliche Zustände obwalten, die schon in das Gebiet 
der Psychiatrie gehören, oder daß es Leute sind, die körperlich so decre
pide seien, daß sie eigentlich als armenanstaltsbedürftig angesehen 
werden müssen, und daß ihnen gegenüber weniger sittliche Entrüstung 
als soziales Mitgefühl am Platze ist". "Der Drang nach :Freiheit ist in 
jedem gesunden und in vielen kranken Menschen so übermächtig," -
sagte KRAEPELIN594)-"daß unbedenklich das armseligste Leben draußen 
der besten Behandlung und Verpflegung in der Unfreiheit vorgezogen 
wird. Diejenigen, die gern in der Gefangenschaft bleiben oder sie gar 
erstreben, sind ausnahmslos schwer geschädigte, stumpfe und willens
schwache Persönlichkeiten, die gänzlich unfähig sind, in der Freiheit zu 
leben, und aus naheliegenden Gründen nicht nur am zweckmäßigsten, 
sondern auch am billigsten in der Sicherungshaft untergebracht werden." 
~Jine Ausnutzung der Sicherungsanstalten durch vollwertige Verbrecher 
ist somit nicht zu befürchten; diejenigen, die sich in ihnen wohlbefinden, 
oder gar in sie hineindrängen werden, gehören auch in sie hinein. Sie, 
die gemütsstumpfen und willensschwachen Psychopathen - Typen, wie 
sie unter den kleinen Gewohnheitsdieben, Bettlern und Landstreichern 
sehr verbreitet sind- bilden aber nur einen Teil der sicherungsbedürf
tigen vermindert Zurechnungsfähigen. Die übrigen, vor allem die akti
veren Rechtsbrecher - die hysterischen Zuhälter, imbezillen Rauf
bolde, die instablen Einbrecher - werden keinen Unterschied machen 
zwischen Strafe und Sicherung, da beiden das Wesentliche, das ihre Härte 
bedingt, gemeinsam ist: Die Entziehung der Freiheit. Der Gegensatz 
zwischen Strafe und Verwahrung muß sich um so mehr verwischen, je 
mehr dem Strafvollzug der eigentliche Übelcharakter genommen wird 
und der Besserungszweck in den Vordergrund tritt. Wenn in einigen 
Strafanstalten "Spaziergänge ohne Aufsicht außerhalb der Anstalt, wo
möglich noch in Zivilkleidern, Ring- und Boxkämpfe, Prangs lustige 
Bühne'' 1087) und ähnliche Dinge eingeführt wurden, so sind das Vergünsti
gungen, die auch von einer Verwahrungsanstalt nicht mehr überboten 
werden können. 

Es ist daher durchaus folgerichtig, wenn der Entwurf 1925 die ur
sprünglich scharfe Grenze zwischen Strafe und Sicherung, die - wie 
gesagt - je mehr der Besserungsgedanke im Strafvollzuge lebendig 
wird, völlig zerfließen muß, fallen und beide Maßnahmen miteinander 
vikariieren läßt. Nach § 47 kann das Gericht "die Vollstreckung der 
Strafe einstweilen aussetzen und anordnen, daß zunächst die Unter
bringung vollzogen wird." Und "ist der Vollzug der Strafe durch die 
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solchen unnatiirlichen Unempfindlichkeit gegen die Strafe Schwachsinn 
oder schwachsinniihnliche Zustiinde obwalten, die schon in das Gebiet 
der Psychiatrie gehoren, oder daB es Leute sind, die korperlich so decre
pide seien, daB sie eigentlich als armenanstaltsbediirftig angesehen 
werden miissen, und daB ihnen gegeniiber weniger sittliche Entriistung 
als soziales Mitgefiihl am Platze ist". "Der Drang nach }'reiheit ist in 
jedem gesunden und in vielen kranken Menschen so iibermachtig," -
sagte KRAEPELIN594) - "daB unbedenklich das armseligste Leben drauBen 
der besten Behandlung und Verpflegung in der Unfreiheit vorgezogen 
wird. Diejenigen, die gern in der Gefangenschaft bleiben oder sie gar 
erstreben, sind ausnahmslos schwer geschadigte, stumpfe und willens
schwache Personlichkeiten, die ganzlich unfiihig sind, in der Freiheit zu 
leben, und auS naheliegenden Griinden nicht nur am zweckmaBigsten, 
sondern auch am billigsten in der Sicherungshaft untergebracht werden." 
l!Jine Ausnutzung der Sicherungsanstalten durch vollwertige Verbrecher 
ist somit nicht zu befiirchten; diejenigen, die sich in ihnen wohlbefinden, 
oder gar in sie hineindriingen werden, gehoren auch in sie hinein. Sie, 
die gemiitsstumpfen und willensschwachen Psychopathen - Typen, wie 
sie unter den kleinen Gewohnheitsdieben, Bettlern und Landstreichern 
sehr verbreitet sind - bilden aber nur einen Teil der sicherungsbediirf
tigen vermindert Zurechnungsfahigen. Die iibrigen, vor allem die akti
veren Rechtsbrecher - die hysterischen Zuhalter, imbezillen Rauf
bolde, die instablen Einbrecher - werden keinen Unterschied machen 
zwischen Strafe und Sicherung, da beiden das Wesentliche, das ihre Harte 
bedingt, gemeinsam ist: Die Entziehung der Freiheit. Der Gegensatz 
zwischen Strafe und Verwahrung muB sich um so mehr verwischen, je 
mehr dem Strafvollzug der eigentliche nbelcharakter genommen wird 
und der Besserungszweck in den Vordergrund tritt. Wenn in einigen 
Strafanstalten "Spaziergange ohne Aufsicht auBerhalb der Anstalt, wo
moglich noch in Zivilkleidern, Ring- und Boxkiimpfe, Prangs lustige 
Biihne" 1087) und ahnliche Dinge eingefiihrt wurden, so sind das Vergiinsti
gungen, die auch von einer Verwahrungsanstalt nicht mehr iiberboten 
werden konnen. 

Es ist daher durchaus folgerichtig, wenn der Entwurf 1925 die ur
spriinglich scharfe Grenze zwischen Strafe und Sicherung, die - wie 
gesagt - je mehr der Besserungsgedanke im Strafvollzuge lebendig 
wird, vollig zerflieBen muB, fallen und beide MaBnahmen miteinander 
vikariieren laBt. Nach § 47 kann das Gericht "die Vollstreckung der 
Strafe einstweilen aussetzen und anordnen, daB zunachst die Unter
bringung vollzogen wird." Und "ist der Vollzug der Strafe durch die 
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Unterbringung überflüssig geworden, so ordnet das Gericht an, daß er 
unterbleibt". Nach § 48 kann das Gericht auch unmittelbar "an
ordnen, daß die Verwahrung an Stelle der Strafe tritt", doch ist der Ver
urteilte alsdann "mindestens so lange in der Anstalt unterzubringen, als 
die Strafe dauern würde". In diesen Bestimmungen kommt klar zum Aus
druck, daß die Verwahrung in einer Anstalt der Generalprävention genügt. 
"Der generalprävenierende Zweck ist ja aber das" - wie SEELIG 1153) 

richtig betont - "was die Strafe - sofern man von Vergeltungsge
danken absieht - von der sichernden Maßnahme unterscheidet!" Der 
Entwurf verwischt diese Scheidung und gibt damit unumwunden zu, daß 
die Verwahrung nichts anderes ist als eine Verurteilung zu unbestimmt er 
Strafe. 

Meine Herren! Die Tatsache, daß der vermindert Zurechnungsfähige 
die Sicherung auf unbestimmte Zeit als eine ungerechtfertigte Härte be
trachten wird, ist gewiß kein Grund, auf diese Maßnahme zu verzichten. 
Über allem soll das Wohl der Gesamtheit stehen; derjenige, der ihr 
durch seine besondere Veranlagung gefährlich wird, hat damit das Recht 
verwirkt, in ihr frei zu leben und muß die Folgerungen daraus auf sich 
nehmen. Wenn ich trotzdem Zweifel hege, daß von dieser M;aßregel der 
vom Gesetzgeber erwartete Gebrauch gemacht wird, so habe ich dazu 
andere Gründe. 

Man rechtfertigt die Sicherung gemeingefährlicher vermindert Zu
rechnungsfähiger wohl damit, daß auch der Geisteskranke gegen seinen 
Willen verwahrt wird, falls es die öffentliche Sicherheit erfordert. Wer 
die Verwahrung der vermindert zurechnungsfähig geistig Minderwertigen 
mit der Versorgung der unzurechnungsfähigen Geisteskranken auf gleiche 
Stufe zu stellen sucht, übersieht, daß die Freiheitsberaubung auf die 
meisten vermindert Zurechnungsfähigen ganz anders wirkt wie auf die 
Unzurechnungsfähigen. Die große Mehrzahl der Insassen unserer Heil
und Pflegeanstalten haben der Außenwelt gegenüber eine besondere 
Einstellung; sie sind autistisch, d. h. versunken in ihr wirklichkeits
fremdes Innenleben. Die vermindert Zurechnungsfähigen jedoch, die 
als Variationen der Norm den Gesunden näher stehen als den Geistes
kranken, stehen zumeist mit beiden Füßen im Leben drin, erfüllt von Be
gierden nach materiellen Gütern, nach geschlechtlichen und anderen 
sinnlichen Genüssen. Für sie ist die Sicherung eine Freiheitsentziehung 
wie jede andere, denn es ist nicht die sogenannte Übelszufügung, unter 
der die Gefangenen allein leiden, sondern die Entziehung der Freiheit an 
sich, der Abschluß von den primitiven Genüssen, die diesen tiefstehenden 
Personen das Leben erst lebenswert machen. Der wesentliche Punkt, 
worin sich die Verwahrung Geisteskranker von der vermindert Zurech
nungsfähiger unterscheidet, ist jedoch, daß ihre Unterbringung aus ganz 
verschiedenen Gründen erfolgt. 
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unterbleibt". Nach § 48 kann das Gericht auch unmittelbar "an
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Unzurechnungsfahigen. Die groBe Mehrzahl der Insassen unserer Heil
und Pflegeanstalten haben der AuBenwelt gegeniiber eine besondere 
Einstellung; sie sind autistisch, d. h. versunken in ihr wirklichkeits
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wie jede andere, denn eS ist nicht die sogenannte tTbelszufiigung, unter 
der die Gefangenen allein leiden, sondern die Entziehung der Freiheit an 
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Die Verwahrung der Geisteskranken sowohl wie der geistig Minder
wertigen erfolgt aus Individualursachen und aus Sozialursachen. Bei 
dem Geisteskranken überwiegen die Individualursachen, die Sozial
ursachen treten dagegen fast ganz zurück. Bei dem psychisch Minder
wertigen hingegen ist es umgekehrt, die Versorgung erfolgt in erster 
Linie aus Sozialursachen. Wird ein Geisteskranker in einer Irrenanstalt 
zurückgehalten, so wird dadurch in der überwiegenden Zahl der :Fälle 
ein absolut unbrauchbares Glied aus der Gesellschaft ausgemerzt. Ein 
Verblödeter, ein Tobsüchtiger, ein Verrückter ist so gut wie immer 
unbrauchbar für das Leben in der Freiheit. Zwar kann auch bei einem 
Geisteskranken von einer Verwahrung in der Irrenanstalt abgesehen 
werden, wenn besonders günstige Bedingungen eine häusliche Ver
pflegung gestatten. Eine wirkliche Anpassung an diese Verhältnisse 
derart, daß nennenswerte Leistungen von ihm verrichtet oder gar 
positive Werte geschaffen werden könnten, ist jedoch auch dann zumeist 
ausgeschlossen. Anders liegen diese Dinge bei der Mehrzahl der ver
brecherisch gearteten vermindert Zurechnungsfähigen. Es soll zuge
geben werden, daß ein Teil von ihnen wie der Geisteskranke auch unter 
den günstigsten äußeren Bedingungen völlig unfähig ist, sich in die 
öffentliche Ordnung einzufügen. Die Mehrzahl ist jedoch - wie wir 
sahen - nicht absolut, sondern nur relativ antisoziaL Unter unseren 
heutigen sozialen Verhältnissen und bei den für einen antisozial ge
wordenen geistig Minderwertigen geradezu unüberwindlichen Schwierig
keiten, aus eigener Kraft der kriminellen Lebensführung zu entsagen, 
sind sie freilich unbrauchbare Glieder der Gesellschaft. Sie brauchten 
es aber nicht zu sein; für einen Teil dieser geistig Minderwertigen, zumal 
für die willensschwachen, nicht aktiv Kriminellen unter ihnen, würden 
sich Verhältnisse finden lassen, unter denen sie ihre geistigen und körper
lichen Kräfte nutzbringend zu verwerten vermöchten. Gelänge es z~ B., 
den gegen berauschende Getränke überempfindlichen hysterischen 
Messerstecher in eine enthaltsame Umgebung zu verpflanzen, den tor
piden Imbezillen unter einer milden Bevormundung an einen seinen ge
ringen geistigen Kräften entsprechenden Posten zu stellen, den reizbaren 
und oft grundlos verstimmten epileptoiden Psychopathen einem ver
ständigen Arbeitgeber in Stellung zu geben, so würde das öfter mit dem 
Erfolge geschehen, daß sie auf lange Zeit hinaus, bisweilen vielleicht 
dauernd, die kriminelle Lebensführung aufgeben und sich den besonderen 
Verhältnissen gut anpaßten. Der vermindert zurechnungsfähige Ge
wohnheitsverbrecher braucht demnach nicht unbedingt für das Leben 
in der Freiheit untauglich zu sein, einer unermüdlichen und sachverstän
digen Fürsorge müßte es vielmehr gelingen, ihn zu sozialisieren. Dieses 
dürfte man am ersten für diejenigen erwarten, die in günstigen sozialen 
Verhältnissen leben und Rückhalt an sorgenden Verwandten finden. Bei 
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gleichen geistigen Mängeln werden demnach diejenigen, deren Ver
wahrung die öffentliche Sicherheit erfordert, verhältnismäßig selten den 
besitzenden, zumeist den besitzlosen Kreisen entstammen. 

Diese Tatsache ist auch KAHL515) nicht entgangen. "Alle Epileptischen" 
-schreibt er in seinem Gutachten zum 27. D. J. T.- "wandeln stetig 
am Rande des Abgrundes. Aber die einen sind behütet, die anderen un
behütet. Die einen sind mit ärztlichem Rat und häuslicher Pflege um
geben, vor Alkohol bewahrt, von Affektserregung aller Art liebevoll ver
schont, die anderen sind stündlich und führerlos jeder Leidenschaft aus
gesetzt, welche gerade die epileptischen Schädlichkeiten und mit ihnen 
strafbare Neigungen zur Auslösung bringen. Bei jenen wird jedes von 
der gewohnten Gesinnungsrichtung regelwidrig abweichende Verhalten 
sofort erkannt und zu gehäufter Prophylaxe führen, bei diesen wird es 
unbeachtet übersehen und darin eine Bedingung mehr gesetzt auf der 
bis zum Verbrechen abgleitenden Stufenfolge. Daher sind die Epilep
tischen vor dem Strafgericht, für welche man verminderte Zurechnungs
fähigkeit fordert, in aller Regelnicht solche, die auf den Höhen der Mensch
heit oder auch nur in deren Mittellagen wandeln, sondern sie kommen 
aus den tiefsten Niederungen, aus den Schichten des gewohnheits- und 
gewerbemäßigen Verbrechertums, aus den Kaschemmen der Vagabunden, 
aus den Höhlen der Prostitution." - "Werden die Psychiater auch in 
den besitzenden Klassen so viel Minderwertige finden 1" fragt sich 
VAN HAMEL D. j.390). "Selbstverständlich' nicht. Das kommt nicht vor. 
Die Gerichtsverhandlungen über vermindert Zurechnungsfähige werden 
sich immer im Stande der Besitzlosen abspielen, weil in den besitzenden 
Kreisen die materielle Lage eine viel größere Widerstandskraft bieten 
wird". Darin liegt, wie VAN HAMEL hervorhebt, zweifellos eine rer
letzung der sozialen Gerechtigkeit, die ernstlicher Beachtung bedarf. Man 
wende nicht ein, daß doch unter den heutigen Rechtsverhältnissen die 
weitaus überwiegende Zahl der Strafanstaltsinsassen dem Proletariat 
entstamme und somit auch die Strafbestimmungen des geltenden Rechts 
in erster Linie gegen die Vertreter der tieferen Volksschichten ange
wandt würden. Ein solcher Einwand würde den grundlegenden Unter
schied zwischen Strafe und Sicherung verwischen. Nach unserer bis
herigen Rechtsprechung muß jede Schuld ihre Sühne finden, ihre Höhe 
hat der Richter ohne Rücksicht auf die Persönlichkeit des Täters nach 
dem Preiskuranten des Strafgesetzbuches zu bestimmen. Bei der Siche
rung handelt es sich aber nicht um die Vergeltung eines Rechtsbruches, 
sondern um eine vorbeugende Maßregel gegen weiteres unsoziales Ver
halten, und ein derartiger Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des 
Bürgers war bislang dem Gesetze unbekannt. Am ersten läßt sich die 
Verwahrung vermindert Zurechnungsfähiger noch mit der Fürsorge
erziehung vergleichen, mit der sie die Freiheitsentziehung sowohl. wie den 
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besitzenden, zumeist den besitzlosen Kreisen entstammen. 

Diese Tatsache ist auch KAHL515) nichtentgangen. "AlIe Epileptischen" 
- schreibt er in seinem Gutachten zum 27. D. J. T. - "wandeln stetig 
am Rande des Abgrundes. Aber die einen sind behiitet, die anderen un
behiitet. Die einen sind mit iirztlichem Rat und hiiuslicher Pflege um
geben, vor Alkohol bewahrt, von Affektserregung aller Art liebevoll ver
schont, die anderen sind stiindlich und fiihrerlos jeder Leidenschaft aus
gesetzt, welche gerade die epileptischen Schiidlichkeiten und mit ihnen 
strafbare Neigungen zur AuslOsung bringen. Bei jenen wird jedes von 
der gewohnten Gesinnungsrichtung regelwidrig abweichende Verhalten 
sofort erkannt und zu gehiiufter Prophylaxe fiihren, bei diesen wird es 
unbeachtet iibersehen und darin eine Bedingung mehr gesetzt auf der 
bis zum Verbrechen abgleitenden Stufenfolge. Daher sind die Epilep
tischen vor dem Strafgericht, fiir welche man verminderte Zurechnungs
fiihigkeit forderl, in aller Regelnicht solche, die auf den Hohen der Mensch
heit oder auch nur in deren Mittellagen wandeln, sondern sie kommen 
aus den tiefsten Niederungen, aus den Schichten des gewohnheits- und 
gewerbemiiBigen Verbrechertums, aus den Kaschemmen der Vagabunden, 
aus den Hohlen der Prostitution." - "Werden die Psychiater auch in 
den besitzenden Klassen so viel Minderwertige finden 1" fragt sich 
VAN HAMEL D. j.390). "Selbstverstiindlich'nicht. Das kommt nicht vor. 
Die Gerichtsverhandlungen iiber vermindert Zurechnungsfiihige werden 
sich immer im Stande der Besitzlosen abspielen, weil in den besitzenden 
Kreisen die materielle Lage eine viel groBere Widerstandskraft bieten 
wird". Darin liegt, wie VAN HAMEL hervorhebt, zweifellos eine rer
letzung der sozialen Gerechtigkeit, die ernstlicher Beachtung bedarf. Man 
wende nicht ein, daB doch unter den heutigen Rechtsverhiiltnissen die 
weitaus iiberwiegende Zahl der Strafanstaltsinsassen dem Proletariat 
entstamme und somit auch die Strafbestimmungen des geltenden Rechts 
in erster Linie gegen die Vertreter der tieferen Volksschichten ange
wandt wiirden. Ein solcher Einwand wiirde den grundlegenden Dnter
schied zwischen Strafe und Sicherung verwischen. Nach unserer bis
herigen Rechtsprechung muB jede Schuld ihre Siihne finden, ihre Rohe 
hat der Richter ohne Riicksicht auf die Personlichkeit des Tiiters nach 
dem Preiskuranten des Strafgesetzbuches zu bestimmen. Bei der Siche
rung handelt es sich aber nicht um die Vergeltung eines Rechtsbruches, 
sondern um eine vorbeugende MaBregel gegen weiteres unsoziales Ver
halten, und ein derarliger Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht des 
Biirgers war bislang dem Gesetze unbekannt. Am ersten liiBt sich die 
Verwahrung vermindert Zurechnungsfiihiger noch mit cler Fiirsorge
erziehung vergleichen, mit der sie die Freiheitsentziehung sowohl. wie den 



Gefahr der Klassenjustiz. 307 

Besserungszweck gemeinsam hat. Auch die Fürsorgeerziehung soll eine 
Wohltat für den Zögling sein, des Übelcharakters enthoben und jedem 
Jugendlichen gewährt werden, der ihrer bedürftig erscheint. Ihre 
praktische Handhabung zeigt jedoch, daß diese Ziele nicht erreicht 
werden: Sie wird allgemein als eine entehrende harte Strafe angesehen, 
unterscheidet sich auch in der Art, wie die Erzieher sie vielfach hand
haben, nicht von einer Strafe und findet mit verschwindenden Aus
nahmen auf die Sprößlinge tieferer Schichten Anwendung. Das ziffern
mäßige Mißverhältnis zwischen den Zöglingen aus armen und aus wohl
habenden Kreisen ist in Fürsorgeanstalten immerhin so auffällig, daß 
der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau im Jahre 1910 sich ge
nötigt sah, ausdrücklich darauf hinzuweisen: "Der Vorwurf von prole
tarischer Seite, daß hier mit zweierlei Maß gemessen werde, ist tat
sächlich wohl nicht so ganz unberechtigt, insofern, als eine gewisse 
Neigung zu bestehen scheint, den Begriff des jugendlichen Leichtsinns 
bei Kindern höherer Stände anders als bei denen geringerer Herkunft 
anzuwenden". Tatsächlich hatten von den in den Jahren 1901-1910 in 
preußischen Fürsorgeanstalten untergebrachten Zöglingen nur 0,1 bis 
0,4 vH eine höhere Schulbildung genossen. Dabei konnte der Richter, 
der mit der Verhängung der Fürsorgeerziehung bei Jugendlichen der 
gehobenen Kreise zögert, mit gutem Rechte darauf hinweisen, daß diese 
im großen und ganzen doch eher Gewähr für die Erziehung des Ge
fährdeten in der :Familie bieten, als etwa der Proletarier. Wenn trotzdem 
in breiten Massen der Fürsorgeerziehung der Makel der Klassenjustiz 
angehängt worden ist, so wird das gleiche, nur in einem weit größeren Dm
fange, bei der Verwahrung vermindert Zurechnungsfähiger zu erwarten 
sein. 

Meine Herren! Äußere Einflüsse, Beispiel und Erziehung üben dem
nach eine starke Wirkung auf die Entwicklung der Keime zu psycho
pathischen Minderwertigkeiten. Die gleichen Ursachen geben auch den 
Anstoß zu antisozialer Lebensführung, sie erschweren endlich die Wieder
einfügung des Kriminellen in die Rechtsordnung und geben dadurch den 
Anlaß zu seiner Verwahrlosung. Die versorgungsbedürftigen, vermindert 
zurechnungsfähigen Kriminellen rekrutieren sich daher in erster Linie 
aus Bevölkerungsschichten, deren ungünstige wirtschaftliche Verhält
nisse ihre antisoziale Entwicklung besonders begünstigen. 

Es ist nötig, daß man sich diese Tatsachen bei der Beurteilung der 
Tragweite der Verwahrung vermindert Zurechnungsfähiger in Heil- und 
Pflegeanstalten vor Augen hält. 
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Besserungszweck gemeinsam hat. Auch die Fursorgeerziehung solI cine 
Wohltat fur den Zogling Bein, des Ubelcharakters enthoben und jedem 
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XXVII. Vorlesung. 
Die Verwahrung der gemindert Zurechnungsfähigen (Fortsetzung).- Bedenken, 

dem Richter die Entscheidung über die Verwahrung der vermindert Zurechnungs
fähigen zu übertragen.- Die Ansichten der verschiedenen Schulen und der Psy
chiater.- Vorschläge, die Entscheidung anderen Instanzen zu übertragen.- Die 
Stellungnahme des Juristentages. 

Meine Herren! Wie Sie gehört haben, verlangen die Entwürfe von 
dem Richter nicht nur ein Urteil über den ..Qeisteszustand des Täters zur 
Zeit der Tat, sondern auch über sein künftiges Verhalten und seine Ge
meingefährlichkeit. Sie fordern demnach eine Prognose über die Ent
wicklung des Rechtsbrechers, und zwar nicht nur in der allernächsten, 
sondern auch in derferneren Zukunft, denn das Gericht hat "zugleich" mit 
der Verurteilung die Unterbringung des vermindert Zurechnungsfähigen 
in einer öffentlichen Heil- und Pflegeanstalt anzuordnen, auch wenn die 
vor ihm liegende Strafe Jahre beträgt. Das deutsche Recht verlangt nur 
in einem.Falle von dem Richter ein Urteil über die Prognose einer seelischen 
Störung: das BGB. macht die Ehescheidung wegen Geisteskrankheit 
davon abhängig, daß durch eine während der Ehe mindestens 3 Jahre 
bestehende Störung die geistige Gemeinschaft zwischen den Eheleuten 
aufgehoben und jede Aussicht auf Wiederherstellung dieser Gemeinschaft 
ausgeschlossen sei(§ 1569 BGB.). In richtiger Würdigung der Tatsache, 
daß der Richter nicht imstande ist, über die Prognose einer seelischen 
Störung ein selbständiges Urteil abzugeben, hat der Gesetzgeber be
stimmt, daß auf Scheidung nicht erkannt werden dürfe, bevor das Ge
richt einen oder mehrere Sachverständige über den Geisteszustand des 
Beklagten gehört habe (§ 624 ZPO.). Die Entwürfe jedoch trauen dem 
Richter diese Sachkenntnis zu. Gewiß wird der Laie die :Frage, ob ein 
mehrfach rückfälliger Verbrecher als gemeingefährlich zu erachten sei, im 
allgemeinen leichter beantworten als die, ob durch eine geistige Störung 
jede AusBicht auf Wiederherstellung der geistigen Gemeinschaft aus
geschlossen sei, zumal die erste ]'rage zumeist auf kriminalpsycho
logischem, die andere stets auf psychiatrischem Gebiete liegt. Immer
hin haben wir die Schwierigkeiten hinreichend betont, die dem Richter 
bei seinem Mangel an psychologischen Vorkenntnissen und an Zeit, 
sich die erforderlichen Grundlagen zur Beurteilung der Persönlichkeit 
des Täters zu verschaffen, auch bei der Beantwortung der Frage 
nach der Gemeingefährlichkeit und Bewahrungsbedürftigkeit eines geistig 
abnormen Rechtsbrechers erwachsen müssen. In der Tat wurden daher 
auch von jeher, von Juristen sowohl wie von Medizinern, starke Zweifel 
geäußert, ob das Gericht die geeignete Instanz sei, über eine ])'rage von 
so einschneidender Bedeutung wie die Verwahrung auf unbestimmte Zeit 
nach verbüßter Strafe zu entscheiden. 
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stimmt, daB auf Scheidung nicht erkannt werden durfe, bevor das Ge
richt einen oder mehrere Sachverstandige uber den Geisteszustand des 
Beklagten gehort habe (§ 624 ZPO.). Die Entwurfe jedoch trauen dem 
Richter diese Sachkenntnis zu. GewiB wird der Laie die }1'rage, ob ein 
mehrfach ruckfalliger Verbrecher als gemeingefahrlich zu erachten sei, im 
allgcmeinen leichter beantworten als die, ob durch eine geistige Storung 
jede AUS8icht auf Wiederherstellung der geistigen Gemeinschaft aus
geschlossen sei, zumal die erste }1'rage zumeist auf kriminalpsycho
logischem, die andere stets auf psychiatrischem Gebiete liegt. Immer
hin haben wir die Schwierigkei.ten hinreichend betont, die dem Richter 
bei seinem Mangel an psychologischen V orkenntnissen und an Zeit, 
sich die erforderlichen Grundlagen zur Beurteilung der Persanlichkeit 
des Taters zu verschaffen, auch bei der Beantwortung der Frage 
nach der Gemeingefahrlichkeit und Bewahrungsbedurftigkeit eines geistig 
abnormen Rechtsbrechers erwachsen mussen. In der Tat wurden daher 
auch von jeher, von Juristen sowohl wie von Medizinern, starke Zweifel 
geauBert, ob das Gericht die geeignete Instanz sei, uber eine }1'rage von 
so einschneidender Bedeutung wie die Verwahrung auf unbestimmte Zeit 
nach verbuBter Strafe zu entscheiden. 
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Die klassische Schule mußte schon aus formalen Gründen dagegen 
Stellung nehmen, daß dem Strafrichter eine Aufgabe auferlegt werde, 
die über die Bestimmung einer der Schwere der objektiven Tat ent
sprechenden Sühne hinausgehe. Damit werde dem Gericht die ihm 
fremde Funktion eines Sicherheitspolizeiorgans aufgebürdet, die Rolle 
des Strafrichters verfälscht, die prinzipielle Scheidungslinie zwischen 
Rechtsprechung und Verwaltung ~erwischt. Das Gericht könne nicht 
über Maßregeln gegen eine Person entscheiden, deren gemeingefährlicher 
Zustand von Umständen abhängig sei, welche keiner Wertung unter den 
kriminalistischen Gesichtspunkten unterliegen und die Strafrechtspflege 
nicht angehen 900). Nichtdaß die Vertreter dieserSchule grundsätzlich gegen 
die Einführung von Sicherungsmaßregeln wären. BELING76) verlangte 
nur, "daß sie völlig getrennt von den Strafen gehalten, am besten in 
ein besonderes Gesetz verwiesen, äußerstenfalls etwa in den Anhang 
des Strafgesetz buch es eingestellt werden ; sodann, daß bei ihnen aus
drücklich ausgesprochen wird, daß sie von den Voraussetzungen der 
Vergeltung unabhängig sind . . . ". Sollte dem Richter diese Tätigkeit 
übertragen werden, so forderte BELING dafür ein eigenes Verfahren in 
der Weise, "daß die Prozedur im konkreten Falle zwar, wenn ein Straf
prozeß schwebt, mit diesem äußerlich verbunden werden kann, daß 
sie aber auch für sich allein ohne Strafprozeß - dies besonders, wenn 
eine abzuurteilende Tat gar nicht vorliegt -vor und nach einem solchen 
durchgeführt werden kann". Ebenso vertrat v. BrRKMEYER94) wieder
holt die Meinung, "daß neben den Strafen auch vorbeugende und 
sichernde :Maßnahmen gegen Verbrechen in weitgehendem :Maße gesetzlich 
statuiert und geregelt werden müssen. Aber nicht im Strafgesetzbuch. 
Sondern am besten wohl in einem besonderen Gesetzbuch über sichernde 
Maßnahmen gegen Täter an sich strafbarer Handlungen, in welchem 
alle zur Bekämpfung der Verbrechen außer der Strafe zur Verfügung 
stehenden Mittel oder doch alle der Strafe verwandten Maßregeln zu
sammenzustellen und zu regeln wären. In diesem Gesetzbuche würden 
die verbrechensprophylaktischen Vorschläge v. LISZTs und der Modernen 
ihres strafrechtlichen Charakters entkleidet, aber von Rechtsgarantien 
umgeben zu vollen Ehren gelangen." Auch HöGEL457), der gleichfalls 
warnt, "die Strafrechtspflege mit einer Aufgabe zu belasten, die ihr 
fremd ist und im Interesse ihres Ansehens fremd bleiben muß", erhebt 
"vom strafrechtlichen Standpunkte gegen vorbeugende und heilende 
Maßnahmen auf dem Gebiete des Zivilrechtes und Verwaltungsrechtes 
keine Einwendung". Glaube man, die andauernde Internierung an
geblich gemeingefährlicher Minderwertiger nach Strafvollzug ver
antworten und mit dem Grundsatze der persönlichen Freiheit 
vereinbaren zu können, so wäre die Entscheidung anderen Fak
toren zu überlassen: "Eine Verquickung aller dieser Aufgaben in 
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der Person des Strafrichters würde aus diesem sehr bald einen Kadi 
machen". 

Von ganz anderen Gesichtspunkten aus hat sich die moderne Schule 
gegen die Vorschläge gewandt, dem Gerichte die Entscheidung über die 
Verwahrung der vermindert Zurechnungsfähigen zu übertragen. Be
sonders ihr Führer v. LrszT 724, 725). hat wiederholt und mit aller Ent
schiedenheit die Ansicht vertreten, daß der Strafrichter in der Haupt
verhandlung außerstande sei, Beschlüsse von dieser Tragweite zu fassen. 
Eine so tief in die Freiheit des einzelnen eingreifende Entscheidung 
könne nur nach gründlicher und leidenschaftsloser Prüfung aller 
Lebensumstände des Täters getroffen werden. "Es handelt sich 
nicht um ein paar Jahre Freiheitsverlust, sondern darum, daß 
der Kranke voraussichtlich für den ganzen Rest seiner Lebenszeit 
aus der bürgerlichen Gesellschaft ausgeschlossen wird. Hier muß 
sine ira et studio untersucht und entschieden wNden; nicht unter 
dem überwältigenden Eindrucke einer begangenen Straftat, sondern 
unter Berücksichtigung aller Umstände, die einen Schluß auf die Zukunft 
gestatten." Die strafrechtliehe Hauptverhandlung biete nicht die Garan
tien einer ruhigen, objektiven Prüfung; unter dem Eindrucke der Reden 
des Staatsanwaltes und des Verteidigers herrsche oft eine solehe Auf
regung bei sämtlichen Beteiligten, daß es gefährlich sei, in einer solchen 
Stimmung Erkenntnisse von dieser Tragweite zu fasseiL Auch FRANK282} 

bestreitet, daß der Strafrichter für die Entscheidung über Unterbrin
gungsmaßregeln vorbereitet sei. "Dies gilt nicht einmal für die Fälle, in 
denen er mit rechtswidrigen Handlungen des Unzurechnungsfähigen be
faßt war, denn diese letzteren bilden ja nicht den eigentlichen Grund für 
die Verwahrung. Grund ist die Gemeingefährlichkeit, und die Tat ist 
lediglich ein Symptom für diese. Aber ob dieses Symptom wirklich be
weiskräftig ist, das kann nur aus den allgemeinen Verhältnissen des Un
zurechnungsfähigen beurteilt werden, und wollte man diese in das Straf
verfahrf'n hineinziehen, so würde es über Gebühr belastet und somit die 
erwünschte Beschleunigung der Angelegenheit nicht gerade erreicht 
werden." 

::viit ganz besonderem Nachdruck haben die Psychiater dem Richter 
die Fähigkeit abgesprochen, über Verwahrung gemindert Zurechnungs
fähiger zu entscheiden. "Sicher ist"- schreibt BLEULER112) -"daß im 
bisherigen Strafverfahren gar nicht genügend Zeit ist, die Frage der Art 
der Unschädlichmachung genügend zu erwägen, nicht nur weil dazu ein 
genaues Studium der Individualität des Verbrechers nötig ist, sondern 
auch weil nur die Zeit eine Anzahl psychologischer Fragen klären kann, 
indem die Verbrecher unter dem Eindruck frischer Verhandlungen 
anders sind als in gewöhnlichen Zeiten." CRAMER176) meinte, es müsse 
"von vornherein für unmöglich erklärt werden, daß das erkennende Ge-
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richt beurteilen kann, wie ein derartiger als gemindert zurechnungsfähig 
Verurteilter sich nach Abbüßung seiner Strafe verhält und wie lange als
dann noch die Behandlung zu dauern hat." Auf Grund derselben Über
legungen äußerte A. LEPPMANN665• 671) zu wiederholten Malen "die ernste
sten Bedenken gegen die Bestimmung der Sicherungsbedürftigkeit durch 
den Strafrichter". Und auch STRASSMANN1234) teilte aus dem gleichen 
Grunde diese Ansicht, zuma,l es "immer gewagt sein wird, ausschließlich die 
Straftat und ihre etwaige Gefährlichkeit der Entscheidung zugrunde zu 
legen". KRAEPELIN 594) vertrat ebenfalls die Ansicht, daß es nicht Aufgabe 
des Richterspruches sein könne, über die weiteren Schicksale des Rechts
brechers zu bestimmen, ,;weil das oft genug erst auf Grund sorgfältiger 
und fortgesetzter Beobachtung unter günstigen Bedingungen möglich" 
sei. Auch BoNHOEFFER125) gab der gleichenAnschauung Ausdruck. Vor 
allen aber hat AscHAFFENBURG bei zahlreichen Gelegenheiten seine ganze 
Beredsamkeit aufgewandt, um die Unfähigkeit des Richters zu beweisen, 
über die Verwahrungsnotwendigkeit des vermindert Zurechnungsfähigen 
zu beschließen. "Es läßt sich im Rahmen des gewöhnlichen Strafver
fahrens unmöglich gerrau beurteilen"- äußerte er sich auf der Versamm
lung der I.K.V. in STUT'rGART 190416)- "ob und welche Art der Unter
bringung und für wie lange Zeit sie angemessen ist. Dem Strafrichter 
fehlt dazu die Zeit, es fehlen auch die notwendigen Grundlagen, die ge
naue Kenntnis der Art der pathologischen Abweichung von der Norm, 
der Herkunft und Umgebung des zu Versorgenden, der bereits ver
wendeten Mittel." Im gleichen Sinne sprach sich AscHAFFENBURG auf der 
Versammlung der I.K.V.inHamburg190519 ), inBrüsseZ191031), auf dem 
7. Kongreß für Kriminalanthropologie in Köln 1911 33) und bei anderen Ge
legenheiten 20 , 35 ) aus. Es liegt auf der Hand :Was von dem gelehrten Richter 
gilt, trifft in noch höherem Maße auf den Laienrich~er zu. BRATZ129) spricht 
auf Grund seiner reichen praktischen Erfahrung die Überzeugung aus, 
"daß der Volksrichter mit seiner vielgerühmten Kenntnis des realen 
Lebens wohl bei Ermittlung der Schuld und der Strafe mitsprechen 
kann, aber bei der mehr technischen Frage des Geisteszustandes des An
geklagten schon jetzt meist versagt, wo es sich nur um Unzurechnungs
fähigkeit handelt. Ich habe die größten Bedenken, die geminderte Zu
rechnungsfähigkeit und deren Sicherung durch Laien ermitteln zu 
lassen." 

Voraussetzung für die Unterbringung eine:;; gemeingefährlichen ver
mindert Zurechnungsfähigen ist seine Verurteilung zu milderer Strafe. 
Wird der geistig :Minderwertige etwa wegen Vorliegens eines besonders 
leichten Falles nicht zur Strafe verurteilt oder wegen eines strafbaren 
Notwehrexzesses freigesprochen, so kann-wie KöHLER585 ) betonte- seine 
Verwahrung trotz bestehender Gemeingefährlichkeit nicht erfolgen. Viel 
wichtiger aber ist es, daß auch gegen den Rechtsbrecher, dessen ver-
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rieht beurteilen kann, wie ein derartiger als gemindert zureehnungsfahig 
Verurteilter sieh naeh AbbliBung seiner Strafe verhalt und wie lange als
dann noeh die Behandlung zu dauern hat." Auf Grund derselben Uber
legungen auBerte A. LEPPMANN665, 671) zu wiederholten Malen "die ernste
sten Bedenken gegen die Bestimmung der Sieherungsbedlirftigkeit dureh 
den Strafriehter". Und aueh STRASSMANN1234) teilte aus dem gleiehen 
Grunde diese Ansieht, zumaJ es "immer gewagt sein wird, aussehlieBlieh die 
Straftat und ihre etwaige Gefahrliehkeit der Entseheidung zugrunde zu 
legen" . KRAEPELIN 594) vertra t e benfalls die Ansieh t, daB es nieh t Aufga be 
des Riehterspruches sein kanne, liber die weiteren Sehicksale des Rechts
breehers zu bestimmen, "weil das oft genug erst auf Grund sorgfaltiger 
und fortgesetzter Beobaehtung unter giinstigen Bedingungen maglich" 
sci. Auch BONHOEFFER125) gab der gleichenAnschauung Ausdruck. Vor 
allen aber hat ASCHAFFENBURG bei zahlreichen Gelegenheiten seine ganze 
Beredsamkeit aufgewandt, urn die Unfahigkeit des Richters zu beweisen, 
liber die Verwahrungsnotwendigkeit des vermindert Zurechnungsfahigen 
zu beschlieBen. "Es laBt sich im Rahmen des gewahnlichen Strafver
fahrens unmoglich genau beurteilen" - auBerte er sich auf der Versamm
lung der I.K.V. in STUT'rGART 190416) - "ob und welche Art der Unter
bringung und fiir wie lange Zeit sie angemessen ist. Dem Strafrichter 
fehlt dazu die Zeit, es fehlen aueh die notwendigen Grundlagen, die ge
naue Kenntnis der Art der pathologischen Abweichung von der Norm, 
der Herkunft und Umgebung des zu Versorgenden, der bereits ver
wendeten Mittel." 1m gleichen Sinne spraeh sieh ASCHAFFENBURG auf der 
Versammlung der LK.V.inHamburg190519 ), in BrU88e1l91031) , auf dem 
7. KongreB fiir Kriminalanthropologie in Kaln 191133) und bei anderen Ge
legenheiten 20, 35) aus. Es liegt auf der Hand :Was von dem gelehrten Richter 
gilt, trifft in noeh hoherem MaBe auf den Laienrich~er zu. BRATZ129) spricht 
auf Grund seiner reichen praktischen Erfahrung die Uberzeugung aus, 
"daB der Volksriehter mit seiner vielgerlihmten Kenntnis des realen 
Lebens wohl bei Ermittlung der Schuld und der Strafe mitsprechen 
kann, aber bei der mehr technischen Frage des Geisteszustandes des An
geklagten schon jetzt meist versagt, wo es sich nur urn Unzurechnungs
fahigkeit handelt. leh habe die graBten Bedenken, die geminderte Zu
rechnungsfahigkeit und deren Sicherung durch Laien ermitteln zu 
lassen. " 

Voraussetzung fiir die Unterbringung eineti gemeingefahrlichen ver
mindert Zureehnungsfahigen ist seine Verurteilung zu milderer Strafe. 
Wird der geistig Minderwertige etwa wegen Vorliegens eines besonderti 
leichten Falles nieht zur Strafe verurteilt oder wegen eineti strafbaren 
N otwehrexzesses freigesproehen, so kann - wie KOHLER585) betonte - seine 
Verwahrung trotz betitehender Gemeingefahrlichkeit nieht erfolgen. Viel 
wiehtiger aber ist es, daB auch gegen den Rechtsbrecher, des sen ver-
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minderte Zurechnungsfähigkeit und Gemeingefährlichkeit erst im Straf
vollzuge festgestellt wird, auf Unterbringung nicht erkannt werden kann. 
Auf diese bedenkliche Lücke in den Entwürfen ist sowohl von Juristen
z. B. von v. LISZT723• 724), BEHREND74 ) u. a. - vor allem aber von 
Psychiatern, von BoNHOEFFER und wiederholt und eindringlich von 
AscHAFFENBURG auf den Versammlungen der I.K.V. in Stuttgart (1904)16 ) 

undHamburg (1905) 19 ),dem D.J.T. in Kiel (1906) 20 ) und an anderen Orten 
hingewiesen worden. v. LISZT meinte, "diese Fälle würden nicht selten" 
sein; nach unseren früheren Ausführungen wird man nicht bezweifeln 
können, daß sie nicht nur "nicht selten", sondern vielmehr ungemein 
zahlreich sein werden. Was soll mit diesen gemeingefährlichen ver
mindert Zurechnungsfähigen geschehen? Die Allgemeinheit ist an ihrer 
Verwahrung nicht weniger als an derjenigen der zu milderer Strafe Ver
urteilten interessiert. Es gibt aber keine Möglichkeit, die Gesellschaft 
vor ihnen zu schützen, solange allein dem Strafrichter das Recht zusteht, 
über Sicherungsmaßregeln zu beschließen. Das Volk wird es schwer ver
stehen, daß der vom Richter als vermindert zurechnungsfähig und als 
gemeingefährlich erkannte Rechtsbrecher jahrelang nach VerbüBung 
seiner Strafe seiner Freiheit beraubt wird, ein anderer aber, der ihm in 
seiner Persönlichkeit, seinem Vorleben und seiner Kriminalität nahezu 
gleich ist, nach verbüßter Strafe die kriminelle Lebensführung wieder 
aufnehmen darf, weil er erst nach der Verurteilung als gemeingefähr
licher vermindert Zurechnungsfähiger erkannt wurde. 

Die Unmöglichkeit für den Strafrichter, sich in der kurzen dazu ver
fügbaren Zeit die erforderlichen Grundlagen für die Beurteilung des 
Täters zu verschaffen und sich in der Hauptverhandlung ein leiden
schaftsloses Urteil,über seine Sicherungsbedürftigkeit zu bilden, wird 
nach Ansicht zahlreicher Juristen und Ärzte ungemein häufige :Fehl
urteile nach sich ziehen müssen. Diese könnten erheblich eingeschränkt 
werden, wenn die Entscheidung über die Verwahrung nicht in der Haupt
verhandlung, sondern erst nach Beschaffung der für die Beurteilung er
forderlichen, oft umfangreichen und schwer erhältlichen Unterlagen und 
nach gründlicher sachlicher und sachverständiger Beobachtung des Ver
urteilten gefällt werden könnte. Diese Gelegenheit böte sich in einem 
darauf gerichteten Strafvollzug. l·So meinte auch KöHLER585), über Ver
wahrung sollte erst entschieden werden, "wenn der Strafvollzug seinem 
E:nde entgegengeht. Die Strafanstaltsverwaltung ist vorher zu hören, 
l'henso der Verurteilte. Bei der Urteilsfällung übersieht man noch nicht 
genau, ob nach der StrafverbüBung noch eine weitere Verwahrung 
nottut". Strafanstaltsleiter verfochten die gleiche Ansicht. PoLLITz960) 

beispielsweise, der bezweifelte, ob der Richter geneigt sein werde. auf 
Grund einer kurzfristigen Beobachtung auf Verwahrung zu erkennen, 
empfahl gleichfalls, die endgültige Entscheidung von den Beobachtungen 
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minderte Zurechnungsfiihigkeit und Gemeingefiihrlichkeit erst im Straf
vollzuge festgestellt wird, auf Unterbringung nicht erkannt werden kann. 
Auf diese bedenkliche Liicke in den Entwiirfen ist sowohl von Juristen -
z. B. von v. LISZT723,724), BEHREND74) u. a. - vor allem aber von 
Psychiatern, von BONHOEFFER und wiederholt und eindringlich von 
ASCHAFFENBURG auf den Versammlungen der LK.V. in Stuttgart (1904)16) 
undHamburg (1905)19),dem D.J.T. in Kiel (1906)20) undan anderen Orten 
hingewiesen worden. v. LISZT meinte, "diese Falle wiirden nicht selten" 
sein; nach unseren friiheren Ausfiihrungen wird man nicht bezweifeln 
konnen, daB sie nicht nur "nicht selten", sondern vielmehr ungemein 
zahlreich sein werden. Was soll mit diesen gemeingefahrlichen ver
mindert Zurechnungsfahigen geschehen? Die Allgemeinheit ist an ihrer 
Verwahrung nicht weniger als an derjenigen der zu milderer Strafe Ver
urteilten interessiert. Es gibt aber keine Moglichkeit, die Gesellschaft 
vor ihnen zu schiitzen, solange allein dem Strafrichter das Recht zusteht, 
iiber SicherungsmaBregeln zu beschlieBen. Das Yolk wird es schwer ver
stehen, daB der yom Richter als vermindert zurechnungsfahig und als 
gemeingefahrlich erkannte Rechtsbrecher jahrelang nach VerbiiBung 
seiner Strafe seiner Freiheit beraubt wird, ein anderer aber, der ihm in 
seiner Personlichkeit, seinem Vorleben und seiner Kriminalitat nahezu 
gleich ist, nach verbiiBter Strafe die kriminelle Lebensfiihrung wieder 
aufnehmen darf, weil er erst nach der Verurteilung als gemeingefiihr
licher vermindert Zurechnungsfahiger erkannt wurde. 

Die Unmoglichkeit fiir den Strafrichter, sich in der kurzen dazu ver
fiigbaren Zeit die erforderlichen Grundlagen fiir die Beurteilung des 
Taters zu verschaffen und sich in der Hauptverhandlung ein leiden
schaftsloses Urteil,iiber seine Sicherungsbediirftigkeit zu bilden, wird 
nach Ansicht zahlreicher Juristen und Arzte ungemein haufige }1'ehl
urteile nach sich ziehen miissen. Diese konnten erheblich eingeschrankt 
werden, wenn die Entscheidung iiber die Verwahrung nicht in der Haupt
verhandlung, sondern erst nach Beschaffung der fiir die Beurteilung er
forderlichen, oft umfangreichen und schwer erhaltlichen Unterlagen und 
nach griindlicher sachlicher und sachverstandiger Beobachtung des Ver
urteilten gefallt werden konnte. Diese Gelegenheit bote sich in einem 
darauf gerichteten Strafvollzug. j,So meinte auch KOHLER585), iiber Ver
wahrung solIte erst entschieden werden, "wenn der StrafvolIzug seinem 
E:nde entgegengeht. Die Strafanstaltsverwaltung ist vorher zu horen, 
('henso der Verurteilte. Bei der Urteilsfallung iibersieht man noch nicht 
genau, ob nach der StrafverbiiBung noch eine weitere Verwahrung 
nottut". Strafanstaltsleiter verfochten die gleiche Ansicht. POLLITZ960) 
beispielsweise, der bezweifelte, ob der Richter geneigt sein werde. auf 
Grund einer kurzfristigen Beobachtung auf Verwahrung zu erkennen, 
empfahl gleichfalls, die endgiiltige Entscheidung von den Beobachtungen 
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innerhalb des Strafvollzuges abhängig zu machen. ·Damit eröffne sich 
dem Gericht "ein breites Beobachtungsmaterial, auf das bei der schwer
wiegenden Bedeutung der Maßregel doch nicht verzichtet werden sollte". 
Der Leiter des Arbeitshauses Rebdorf, v. EGLOFFSTEIN225 ), weist darauf 
hin, daß "das Bedürfnis nach bestimmten sichernden Maßnahmen noch 
lange nicht hinreichend zur Zeit der Verurteilung zutage treten" werde, 
daß vielmehr oft erst während des Strafvollzuges Störungen festgestellt 
werden, die selbst bei "Beobachtung auf den Geisteszustand" nicht er
kennbar waren. Er hält es daher für notwendig, daß das Gericht er
mächtigt werde, auf Grund der Erfahrungen im Strafvollzuge nachträg
lich noch auf Verwahrung zu erkennen. Am nachdrücklichsten haben 
ab('r die Psychiater die Meinung verfochten, daß die Entscheidung über die 
Verwahrung der vermindert Zurechnungsfähigen erst auf Grund von Beob
achtungen in der Strafanstalt gefällt werden könne. BoNHOEFFER121, 125), 

der mir die praktischen Folgen der Vorschläge in den Entwürfen am 
klarsten erkannt zu haben scheint, hat sich zu wiederholten Malen in ähn
licher Weise geäußert: "Der Ort, an dem nach Lage der Verhältnisse zu
nächst in wirklich zweckmäßiger Weise die Behandlung der "gemindert 
Zurechnungsfähigen" in Angriff genommen werden kann, ist der Straf
vollzug selbst. Man verzichtet, indem man den Zeitpunkt des Eingreifens 
erst nach Verhängung der gerichtlich festgesetzten Strafe auf die Zeit 
der StrafverbüBung verlegt, allerdings auf ein Moment, daß nämlich mit 
der Anerkennung der verminderten Zurechnungsfähigkeit auch die An
erkennung der verminderten Schuld schon im richterlichen Urteil ent
halten sein soll. Darin mag in manchen Fällen eine gewisse Härte liegen. 
Doch kommt dies für die Mehrzahl nicht so sehr in Betracht, wenn man 
sich der Individuen erinnert, die hauptächlich in Frage kommen. Es 
handelt sich gerade bei den "gemindert Zurechnungsfähigen" erfahrungs
gemäß vielfach um Delinquenten, derenDelikte nach demderzeitigen
wenn auch wissenschaftlich nicht gerechtfertigten, so doch historisch ge
wordenen- Rechtsbewußtsein eine "Sühne" verlangen."IVor allem aber 
hat wiederum AscHAFFENBURG33) dafür geworben, die Entscheidung über 
die Unterbringung erst auf Grund der Erfahrungen im Strafvollzuge zu 
fällen. "Jeder einzelne Mensch, den man zu verurteilen hat",- äußerte 
er sich auf dem Kongreß für Kriminalanthropologie in Köln - "müßte 
mit viel größerer Sorgfalt, als das bisher geschieht, in bezug auf seinen 
Geisteszustand, in bezug auf die Genese seines Verbrechens, in bezug 
auf die Qualität seines Verbrechens untersucht werden. Auf 
diese Feststellung stützt der Richter das primäre Urteil; das sekundäre, 
bei dem ich verlange, daß der Richter nicht ausgeschaltet, sondern gerade 
zur Mitwirkung herangezogen werden möchte, da es dem Richter eine 
viel interessantere und schönere Aufgabe stellt als das jetzt übliche sche
matische Aburteilen in irgendeiner Strafkammersitzung, soll sich im 
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innerhalb des Strafvollzuges abhangig zu Machen. ·Damit eroffne sich 
dem Gericht "ein breites Beobachtungsmaterial, auf das bei der schwer
wiegenden Bedeutung der MaBregel doch nicht verzichtet werden sollte". 
Der Leiter des Arbeitshauses Rebdorf, v. EGLOFFSTEIN225 ), weist darauf 
hin, daB "das Bedtirfnis nach bestimmten sichernden MaBnahmen noch 
lange nicht hinreichend zur Zeit der Verurteilung zutage treten" werde, 
daB vielmehr oft erst wahrend des Strafvollzuges Storungen festgestellt 
werden, die selbst bei "Beobachtung auf den Geisteszustand" nicht er
kennbar waren. Er halt es daher fUr notwendig, daB das Gericht er
machtigt werde, auf Grund der Erfahrungen im Strafvollzuge nacktrag
lick noch auf Verwahrung zu erkennen. Am nachdrticklichsten haben 
abE.'r die Psyckiater die Meinung verfochten, daB die Entscheidung tiber die 
Verwahrung der vermindert Zurechnungsfahigen erst auf Grund von Beob
achtungen in der Strafanstalt gefallt werden konne. BONHOEFFERI 2\ 125), 

der mir die praktischen Folgen der Vorschlage in den Entwiirfen am 
klarsten erkannt zu haben scheint, hat sich zu wiederholten Malen in ahn
licher Weise geauBert: "Der Ort, an dem nach Lage der Verhaltnisse zu
nachst in wirklich zweckmaBiger Weise die Behandlung der "gemindert 
Zurechnungsfahigen" in Angriff genommen werden kann, ist der Straf
vollzug selbst. Man verzichtet, indem man den Zeitpunkt des Eingreifens 
erst nach Verhangung der gerichtlich festgesetzten Strafe auf die Zeit 
der StrafverbtiBung verlegt, allerdings auf ein Moment, daB namlich mit 
der Anerkennung der verminderten Zurechnungsfahigkeit auch die An
erkennung der verminderten Schuld schon im richterlichen Urteil ent
halten sein soIl. Darin mag in manchen Fallen eine gewisse Harte liegen. 
Doch kommt dies fUr die Mehrzahl nicht so sehr in Betracht, wenn man 
sich der Individuen erinnert, die hauptachlich in Frage kommen. Es 
handelt sich gerade bei den "gemindert Zurechnungsfahigen" erfahrungs
gemaB vielfach umDelinquenten, derenDelikte nach demderzeitigen
wenn auch wissenschaftlich nicht gerechtfertigten, so doch historisch ge
wordenen - RechtsbewuBtsein eine "Stihne" verlangen."IVor allem aber 
hat wiederum ASCHAFFENBURG33) dafiir geworben, die Entscheidung tiber 
die Unterbringung erst auf Grund der Erfahrungen im Strafvollzuge zu 
fallen. "Jeder einzelne Mensch, den man zu verurteilen hat", - auBerte 
er sich auf dem KongreB ftir Kriminalanthropologie in Koln - "mtiBte 
mit viel groBerer Sorgfalt, als das bisher geschieht, in bezug auf seinen 
Geisteszustand, in bezug auf die Genese seines Verbrechens, in bezug 
auf die Qualitat seines Verbrechens untersucht werden. Auf 
diese Feststellung sttitzt der Richter das primiire Urteil; das sekundiire, 
bei dem ich verlange, daB der Richter nicht ausgeschaltet, sondern gerade 
zur Mitwirkung herangezogen werden mochte, da es dem Richter eine 
viel interessantere und schonere Aufgabe stellt als das jetzt tibliche sche
matische Aburteilen in irgendeiner Strafkammersitzung, solI sich im 
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Strafvollzug entwickeln. Dabei kann man dann die Persönlichkeit des 
unverbesserlichen Verbrechers auf der einen Seite und die Persönlichkeit 
des geistig Minderwertigen, des vermindert Zurechnungsfähigen, nach 
ihren verschiedensten Richtungen genügend berücksichtigen . . . " 
Juristen haben freilich dem Strafvollzugsbeamten die Fähigkeit abge
sprochen, dem Richter wesentliche Anhaltspunkte für die Beurteilung 
des Charakters des Rechtsbrechers zu geben. "Der Strafvollzugs
beamte"- meinte FrNGER261)- "hat unter Umständen mehr Zeit zum 
Studium des Verurteilten als der Richter für jenes des Angeklagten, 
allein dieser Vorteil wird mehr als kompensiert dadurch, daß die Ver
hältnisse für die Beurteilung in den Strafanstalten so ungünstig wie 
möglich geartet sind. Durch einen Vergleich ausgedrückt entspricht der 
Richter, der den Charakter eines Angeklagten in einer Verhandlung 
studiert, einem Naturforscher, welcher kurze Zeit sein Mikroskop auf 
einen in entsprechender Beleuchtung befindlichen Gegenstand richtet, 
während der Strafvollzugsbeamte in der Lage ist, das Mikroskop durch 
längere Zeit benutzen zu können, doch fehlt dem 0bjekt das erforder
liche Licht." Nach dem, was ich in früheren Vorlesungen ausgeführt 
habe, wird man FINGER zustimmen müssen, daß auch der Strafvollzug, 
wie er im allgemeinen gehandhabt wird, nicht die Gelegenheit zu einer 
gründlichen l<Jrforschung der rechtsbrecherischen Persönlichkeit bieten 
kann. Aus diesem Grunde hat auch KRAEPELIN 594), von der Überzeugung 
ausgehend, daß "erst auf Grund sorgfältiger und fortgesetzter Beobach
tung unter günstigen Verhältnissen" über die Unterbringung der ge
meingefährlichen vermindert Zurechnungsfähigen entschieden werden 
könne, empfohlen, Beobachtungsabteilungen in den Strafanstalten ein
zurichten. Er meint: "Eine Frist von 2-3 Monaten dürfte, von seltenen 
Ausnahmen abgesehen, vollauf genügen, um über die zweckmäßigste Be
handlung des Einzelfalles ein zuverlässiges Urteil zu gewinnen." Auf 
welche Schwierigkeiten die Beurteilung abnormer Personen stoßen kann, 
erfuhr auch E. ScHULTzE1123) "immer wieder von neuem": "Nicht 
Wochen, sondern Monate einer eingehenden klinischen Beobachtung 
führten oft erst zu einem bestimmten Ergebnis." In richtiger 
Würdigung der Tragweite des Eingriffes in die persönliche Frei
heit des zu Verwahrenden glaubt MöNKEMÖLLER883) die Entschei
dung auf Unterbringung nur auf Grund des sorgfältigsten Studiums 
der Persönlichkeit fällen zu dürfen. Ich kann mir nicht versagen, seine 
Ausführungen zu dem "Entwurf eines Gesetzes, betreffend Überweisung 
zur Verwahrung", wiederzugeben, um Ihnen den Gegensatz zu zeigen 
zwischen der Vorsicht und Gründlichkeit, mit der ein sachverständiger 
Psychiater, und der Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit, mit der die 
Entwürfe über das Schicksal der Gesellschaftsfeinde zu entscheiden ge
denken. MöNKEMÖLLER ::;chreibt über "die Verwahrung Asozialer": 
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Stra/vollzug entwickeln. Dabei kann man dann die Personlichkeit des 
unverbesserlichen Verbrechers auf der einen Seite und die Personlichkeit 
des geistig Minderwertigen, des vermindert Zurechnungsfahigen, nach 
ihren verschiedensten Richtungen genugend berucksichtigen . . ." 
Juristen haben freilich dem StrafvolIzugsbeamten die Fahigkeit abge
sprochen, dem Richter wesentliche Anhaltspunkte fur die Beurteilung 
des Charakters des Rechtsbrechers zu geben. "Der StrafvolIzugs
beamte" - meinte FINGER261) - "hat unter Umstanden mehr Zeit zum 
Studium des Verurteilten als der Richter fUr jenes des Angeklagten, 
allein dieser Vorteil wird mehr als kompensiert dadureh, daB die Ver
haltnisse fiir die Beurteilung in den Strafanstalten so ungilnstig wie 
moglich geartet sind. Durch einen Vergleich ausgedriickt entspricht der 
Richter, der den Charakter eines Angeklagten in einer Verhandlung 
studiert, einem Naturforscher, welcher kurze Zeit sein Mikroskop auf 
einen in entsprechender Beleuchtung befindlichen Gegenstand richtet, 
wahrend der StrafvolIzugsbeamte in der Lage ist, das Mikroskop durch 
langere Zeit benutzen zu konnen, doch fehlt dem 0bjekt das erforder
liche Licht." Nach dem, was ich in fruheren Vorlesungen ausgefUhrt 
habe, wird man FINGER zustimmen miissen, daB auch der StrafvolIzug, 
wie er im allgemeinen gehandhabt wird, nicht die Gelegenheit zu einer 
griindlichen J<jrforschung der rechtsbrecherischen Personlichkeit bieten 
kann. Aus diesem Grunde hat auch KRAEPELIN 594), von der Uberzeugung 
ausgehend, daB "erst auf Grund sorgfaltiger und fortgesetzter Beobach
tung unter gunstigen Verhaltnissen" iiber die Unterbringung der ge
meingefahrlichen vermindert Zurechnungsfahigen entschieden werden 
kanne, empfohlen, Beobachtungsabteilungen in den Strafanstalten ein
zurichten. Er meint: "Eine Frist von 2-3 Monaten diirfte, von seltenen 
Ausnahmen abgesehen, vollauf geniigen, urn iiber die zweckmaBigste Be
handlung des Einzelfalles ein zuverUtssiges Urteil zu gewinnen." Auf 
welche Schwierigkeiten die Beurteilung abnormer Personen stoLlen kann, 
erfuhr auch E. SCHULTZE 11 23) "immer wieder von neuem": "Kicht 
Wochen, sondern Monate einer eingehenden klinischen Beobachtung 
fiihrten oft erst zu einem bestimmten Ergebnis." In richtiger 
Wiirdigung der Tragweite des Eingriffes in die personliche Frei
heit des zu Verwahrenden glaubt MONKEMOLLER883) die Entschei
dung auf Unterbringung nur auf Grund des sorgfaltigsten Studiums 
der Personlichkeit fallen zu diirfen. Ich kann mir nicht versagen, seine 
Ausfiihrungen zu dem "Entwurf cines Gesetzes, betreffend Uberweisung 
zur Verwahrung", wiederzugeben, urn Ihnen den Gegensatz zu zeigen 
zwischen der Vorsicht und Grundlichkeit, mit der ein sachverstandiger 
Psychiater, und der Leichtfertigkeit und Oberflachlichkeit, mit der die 
Entwiirfe iiber das Schicksal der Gesellschaftsfeinde zu entscheiden ge
denken. l\10NKEMOLLER Rchreibt uber "die Verwahrung Asozialer": 
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"Wenn bei der Behandlung asozialer Personen überhaupt die Stellung einer 
genauen Diagnose eine unerläßliche Forderung ist, so gilt das erst recht bei der 
Verhängung einer Maßregel, die zweifellos einen der bedeutsamsten Eingriffe in 
das Schicksal asozialer Personen darstellt, die ihnen bis jetzt zugemutet worden 
sind. In diesem Gebiete, in das die geistige Minderwertigkeit in allen Formen und 
Schattierungen hereinspielt, muß dieser medizinische Grundsatz an erster Stelle 
geklärt werden, ehe man an das W t>rk selbst geht. Seine Durchführung ist insofern 
nicht ganz einfach, als die Ärzte, die diese Aufgabe erfüllen können, nicht immer 
ohne weiteres zu haben sind, zumal nicht allein der psychische Zustand festzustellen 
ist, sondern auch noch viele andere Gesichtspunkte dabei in Frage kommen. Es 
ist eingehend klarzustellen, in welcher Weise der Verwahrungskandidat sich bisher 
sozial betätigt hat, in welchen :Formen seine asoziale Gesinnung zutage tritt, ob 
er sich als chronischer Rechtsbrecher oder sozialer Parasit erwies. In erster Linie 
aber muß genau klargelegt werden, wie er bisher auf etwaige Erziehungs- und Be
handlungsversuche reagiert hat, ob sie bei ihm einen Erfolg erzielt haben, und ob 
seine Veranlagung derart ist, daß überhaupt noch eine gedeihliche Einwirkung 
auf ihn zu erwarten ist. l\fit einer einmaligen psychiatrischen Untersuchung ist 
es dabt>i nicht getan, selbst wenn der untersuchende Arzt über besondere Kennt
nisse auf diesem Sondergebiete verfügen sollte. Es ist die Mitwirkung aller der Ge
walten zu verlangen, mit denen der Betreffende auf seiner asozialen Laufbahn 
in Berührung gekommen ist. Manchmal genügt nicht einmal das Urteil der letzten 
Anstalt, in der er sich befunden hat, selbst wenn er dort längere Zeit geweilt haben 
sollte. Auch wenn man annehmen wollte, daß alle diese Schutzpatrone der bürger
lichen Gesellschaft sich eine richtige Beurteilung seiner Psyche angeeignet hätten, 
- was leider durchaus nicht immer dt>r Fall ist - lehrt doch die Erfahrung, daß 
nicht allen die Gabe verliehen ist, aus diesen Vertretern der sozialen Minderwertig
keit alles herauszuholen, was noch in ihnen steckt. Es müssen alle die Anstalts
leiter gehört werden, durch deren Hände er gegangen ist. 

Gerade für diesen letzten schweren Schritt der Gesellschaft, sich gegen ihre 
Schädlinge und Widersacher zu wehren, muß eine Forderung erfüllt werden, die 
schon seit langer Zeit für alle Träger des Asozialismus gestellt worden ist. Schon 
bei der ersten Gelegenheit, bei der die asozialen Neigungen dieser geistig Minder
wertigen zum Ausdruck kommen - das wird also in der Mehrzahl dann sein, 
wenn der erste Konflikt mit den Gesetzen erfolgt ist, praktischer noch, wenn die 
Überweisung an die Fürsorgeerziehung stattfindet -, muß von fachmännischer 
Seite aus eine genauepsychiatrische Untersuchung stattfinden, bei der gleichzeitig 
festgestellt wird, worauf bei weiteren Anstaltsunterbringungen im besonderen 
zu achten ist. Diese Befunde müßten den Betreffenden in alle Anstalten be
gleiten, in denen er landet, um hier entsprechend vervollständigt zu werden. 
Auch bei allen denen, die häufiger mit den Gerichten in Konflikt kommen, müßte 
eine derartige Lebensliste geführt werden, die sich natürlich nicht auf ein bloßes 
Strafregister beschränken darf, sondern in der alles das vermerkt werden muß, 
was irgendwie auffällig erscheint, um dann zum Schlusse durch eine Charakteristik 
des Strafvollzugsbeamten ergänzt zu werden. Auf diese \Veise kommt dann mit 
der Zeit eine Art von sozialer Krankengeschichte zustande, die in vielen Fällen 
eine unverkennbare Ähnlichkeit mit einer psychiatrischen Krankengeschichte 
haben wird. Sie gibt die Grundlage für dj.e Vntersuchung ab, die vor der end
gültigen Überweisung an die Verwahrung stattfinden muß. Dabei ist zu erwägen, 
ob ihr nicht wenigstens in manchen Fällen eine spezialärztliche Beobachtung von 
mehreren Tagen in einer Anstalt vorausgehen soll. Es ist allerdings zu be
fürchten, daß diese Maßregel, die sich fraglos an sich oft bei der Folgenschwere 
des drohenden Eingriffes in die Selbstbestimmung der Persönlichkeit rechtfertigen 
würde, am Kostenpunkte scheitern wird, wie ja überhaupt die Lösung der Frage, 
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"Wenn bei der Behandlung asozialer Personen iiberhaupt die Steliung einer 
genauen Diagnose eine unerlaBliche Forderung ist, so gilt das erst recht bei der 
Verhangung einer MaBregel, die zweifellos einen der bedeutsamsten Eingriffe in 
das Schicksal asozialer Personen darstelit, die ihnen bis jetzt zugemutet worden 
sind. In dicsem Gebiete, in das die geistige Minderwertigkeit in allen Formen und 
Schattierungen hereinspielt, muB dieser medizinische Grundsatz an erster Stelle 
geklart werden, ehe man an das W l"rk selbst geht. Seine Durchfiihrung ist insofern 
nicht ganz einfach, als die Arzte, die diese Aufgabe erfiillen konnen, nicht immer 
ohne weiteres zu haben sind, zumal nicht allein der psychische Zustand festzustelien 
ist, sondern auch noch viele andere Gesichtspunkte dabei in Frage kommen. Es 
ist eingehend klarzustellen, in welcher Weise der Verwahrungskandidat sich bisher 
sozial betatigt hat, in welchen :Formen seine asoziale Gesinnung zutage tritt, ob 
er sich als chronischer Reehtsbrecher oder sozialer Parasit erwies. In erster Linie 
aber muB genau klargelegt werden, wie er bisher auf etwaige Erziehungs- und Be
handlungsversuche reagiert hat, ob sie hei ihm einen Erfolg erzielt haben, und oh 
seine Veranlagung derart ist, daB iiberhaupt noch eine gedeihliche Einwirkung 
auf ihn zu erwarten ist. Mit einer einmaligen psychiatrischen Untersuchung ist 
es dabl"i nicht getan, selbst wenn der untersuchende Arzt iiber besondere Kennt
nisse auf diesem Sondergebiete verfiigen sollte. Es ist die Mitwirkung alier der Ge
walten zu verlangen, mit denen der Betreffende auf seiner asozialen Laufbahn 
in Beriihrung gekommen ist. Manehmal geniigt nicht einmal das Urteil der letzten 
Anstalt, in der er sieh befunden hat, selbst wenn er dort langere Zeit geweilt haben 
solite. Auch wenn man annehmen wollte, daB aHe diese Schutz patrone der biirger
lichen Gesellschaft sich eine richtige Beurteilung seiner Psyche angeeignet hatten, 
- was leider durehaus nicht immer dl"r Fall ist - lehrt doch die Erfahrung, daB 
nicht allen die Gabe verliehen ist, aus diesen Vertretern der sozialen Minderwertig
keit alles herauszuholen, was noch in ihnen steckt. Es miissen alle die Anstalts
leiter gehort werden, durch deren Hande er gegangen ist. 

Geradc fiir diesen lctzten sehweren Schritt der Gcsellschaft, sich gegen ihre 
Sehadlinge und Widersaeher zu wehren, muB eine Forderung erfiillt werden, die 
schon seit langer Zeit fiir alie Trager des Asozialismus gestellt worden ist. Schon 
bei der ersten Gelegenheit, bei der die asozialen Neigungen dieser geistig Minder
wertigen zum Ausdruck kommen - das wird also in der Mehrzahl dann sein, 
wenn der erste Konflikt mit den Gesetzen erfolgt ist, praktiseher noeh, wenn die 
Uberweisung an die Fiirsorgcerziehung stattfindet -, muB von faehmannischer 
Seitc aus eine genaue psychiatrische Untersuchung stattfinden, bei der gleiehzeitig 
festgestellt wird, worauf bei weiteren Anstaltsunterbringungen im besonderen 
zu achten ist. Diese Befunde miiBten den Betreffenden in aIle Anstalten be
gleiten, in denen er landet, um hier entspreehcnd vervollstandigt zu werden. 
Aueh bei allen denen, die haufiger mit den Geriehten in Konflikt kommen, miiBte 
eine derartige Lebensliste gefiihrt werden, die sieh natiirlieh nieht auf ein bloBes 
Strafregister besehranken darf, sondern in der alles das vermerkt wcrden muB, 
was irgendwie auffallig erscheint, um dann zum Schlusse durch eine Charakteristik 
des Stra/vollzugsbeamten erganzt zu werden. Auf diese \Vcise kommt dann mit 
der Zeit eine Art von sozialer Krankengesehiehte zustande, die in vielen Fallen 
eine unverkennbare Ahnliehkeit mit einer psyehiatrisehen Krankengesehichte 
haben wird. Sie gibt die Grundlage fiir dje Vntersuchung ab, die vor der end
giiltigen Uberweisung an die Verwahrung stattfinden muG. Dabei ist zu erwagen, 
ob ihr nicht wenigstens in manehen Fallen eine spezialarztliehe Beobachtung von 
mehreren Tagen in einer Anstalt vorausgehen soli. Es ist allerdings zu be
fiirchten, daB diese MaBregel, die sieh fraglos an sieh oft bei der Folgenschwere 
des drohenden Eingriffes in die Selbstbestimmung der Personliehkeit rechtfertigen 
wiirde, am Kostenpunkte scheitern wird, wie ja iiberhaupt die Losung der Frage, 
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wie die Diagnose gestellt werden soll, unter diesem Drucke steht. Nur so kann 
aber oft die Gefahr beseitigt werden, daß Personen, die nicht dahin gehören, dieser 
Dauerbehandl!ung anheimfallen, und wieder andere, denen die unbest1·ittene An
wartschaft darauf zusteht, sie entbehren müssen." 

Meine Herren! Die Erkenntnis, daß das Strafgericht als Instanz für 
die Beantwortung der Frage nach der Unschädlichmachung der ver
mindert Zurechnungsfähigen ungeeignet sei, hat Juristen und Psychiater 
zu dem Vorschlage Veranlassung gegeben, die Entscheidung einem 
anderen Gericht zu übertragen, das dann auch über die zahlreichen Fälle 
zu erkennen haben würde, wo die Verwahrung im Interesse der Rechts
sicherheit nicht an das Symptom der Deliktsbegehung gebunden ist, vor 
allem also über die erst nachträglich im Strafvollzuge als vermindert zu
rechnungsfähig und gemeingefährlich Erkannten. So schlugen einige 
Juristen - z. B. LANDSBERG635) und BEHRENn74) - vor, die Ent
scheidung dem Verwaltungsgericht zu übertragen, v. LiszT723, 724, 725) 
und FRANK282) dem Entmündigungsrichter. Diese Ansicht vertrat auch 
wiederholt AscHAFFENBURG16• 19) während ÜETKER924) ein "Inter
nierungsverfahren", A. LEPPMANN665• 671) ein "Feststellungsverfahren", 
E. ScHULTzE1124•1133) ein "Sicherungsverfahren" empfahlen, das dem 
Entmündigungsverfahren nachzubilden sei. Die Vorteile dieser Vor
schläge liegen auf der Hand: Der Strafrichter - sowohl der gelehrte 
wie besonders der Laienrichter - steht unter der unmittelbaren 
Wirkung des seinem Urteil unterstellten Verbrechens, er bietet nicht 
die Gewähr für eine ruhige, leidenschaftslose Prüfung der Sachlage. 
Im Entmündigungsverfahren. besteht die Möglichkeit, die für den 
Strafrichter kaum zu beschaffenden Unterlagen für die Beurteilung 
der Persönlichkeit zu sammeln sowie die einer, gegebenenfalls wieder
holten, Begutachtung durch Sachverständige. "Hier steht," wie 
v. LISZT724) sich einmal ausdrückte, "nicht das Verbrechen, sondern 
die Krankheit zur Untersuchung." Allerdings erklärte sich gerade ein 
Entmündigungsrichter, LEWIS685 ), für "absolut nicht befähigt", über 
die Verwahrung vermindert Zurechnungsfähiger zu entscheiden. "Ge
rade die Gesichtspunkte, die ich bei der Entmündigung zu beobachten 
habe, gerade die Gesichtspunkte darf ich nachher nicht berück
sichtigen. Dort bei der Entmündigung die wesentlich individuelle 
Seite und hier bei der verminderten Zurechnungsfähigkeit die wesentlich 
soziale Seite; das ist ein Widerspruch, infolgedessen ich ständig hin- und 
herpendeln würde." Die Ziele der Bevormundnug und der Verwahrung 
sind in der Tat geradezu entgegengesetzt; die eine dient dem Schutze des 
Individuums vor Ausnutzung durch die Allgemeinheit, die andere dem 
Schutze der Allgemeinheit vor Ausnutzung durch das Individuum. Man 
darf daher LEWIS zugeben, daß die Entscheidung über Verwahrungs
bedürftigkeit eine dem Entmündigungsrichter fremde Aufgabe sei: die 
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wie die Diagnose gestellt werden soIl, unter diesem Drucke steht. Nur so kann 
abeT oft die Gefahr beseitigt werden, dafJ Personen, die nicht dahin geharen, dieser 
Dauerbehandl!ung anheimfallen, und wieder andere, denen die unbest1·ittene An
wartschaft darauf zusteht, sie entbehren mussen." 

Meine Herren! Die Erkenntnis, daB das Strafuericht als Instanz fUr 
die Beantwortung der Frage nach der Unschadlichmachung der ver
mindert Zurechnungsfahigen ungeeignet sei, hat Juristen und Psychiater 
zu dem Vorschlage Veranlassung gegeben, die Entscheidung einem 
anderen Gericht zu iibertragen, das dann auch iiber die zahlreichen FaIle 
zu erkennen haben wiirde, wo die Verwahrung im Interesse der Rechts
sicherheit nicht an das Symptom der Deliktsbegehung gebunden ist, vor 
aHem also iiber die erst nachtraglich im Strafvollzuge als vermindert zu
rechnungsfahig und gemeingefahrlich Erkannten. So schlugen einige 
Juristen - z. B. LANDSBERG635) und BEHREND74) - vor, die Ent
scheidung dem Verwaltungsgericht zu iibertragen, v. LISZT723, 724, 725) 
und FRANK282) dem Entmiindigungsrichter. Diese Ansicht vertrat auch 
wiederholt ASCHAFFENBURGI6, 19) wahrend OETKER924) ein "Inter
nierungsverfahren", A. LEPPMANN665, 671) ein "FeststeHungsverfahren", 
E. SCHULTZE1l24,1133) ein "Sicherungsverfahren" empfahlen, das dem 
Entmiindigungsverfahren nachzubilden sei. Die Vorteile dieser Vor
schlage liegen auf der Hand: Der Strafrichter - sowohl der gelehrte 
wie besonders der Laienrichter - steht unter der unmittelbaren 
Wirkung des seinem Urteil unterstellten Verbrechens, er bietet nicht 
die Gewahr fiir eine ruhige, leidenschaftslose Priifung der Sachlage. 
1m Entmiindigungsverfahren. besteht die Moglichkeit, die fiir den 
Strafrichter kaum zu beschaffenden Unterlagen fiir die Beurteilung 
der Personlichkeit zu sammeln sowie die einer, gegebenenfalls wieder
holten, Begutachtung durch Sachverstandige. "Hier steht," wie 
v. LISZT724) sich einmal ausdriickte, "nicht das Verbrechen, sondern 
die Krankheit zur Untersuchung." AHerdings erklarte sich gerade ein 
Entmiindigungsrichter, LEWIS685 ), fiir "absolut nicht befahigt", iiber 
die Verwahrung vermindert Zurechnungsfahiger zu entscheiden. "Ge
rade die Gesichtspunkte, die ich bei der Entmiindigung zu beobachten 
habe, gerade die Gesichtspunkte darf ich nachher nicht beriick
sichtigen. Dort bei der Entmiindigung die wesentlich individuelle 
Seite und hier bei der verminderten Zurechnungsfahigkeit die wesentlich 
soziale Seite; das ist ein Widerspruch, infolgedessen ich standig hin- und 
herpendeln wfirde." Die Ziele der Bevormundnug und der Verwahrung 
sind in der Tat geradezu entgegengesetzt; die eine dient dem Schutze des 
Individuums vor Ausnutzung durch die Allgemeinheit, die andere dem 
Schutze der Allgemeinheit vor Ausnutzung durch das Individuum. Man 
darf daher LEWIS zugeben, daB die Entscheidung fiber Verwahrungs
bedfirftigkeit eine dem Entmiindigungsrichter fremde Aufgabe sei: die 
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Überlegungen, die Juristen und sachverständige Ärzte zu der Forderung 
bestimmten, die Aufgabe nicht dem Strafrichter, sondern einer besonde
ren Instanz zu übertragen, waren trotzdem wohl begründet und werden 
durch die Einwände LEWIS nicht berührt. Der 27. D.J.T. jedoch sprach 
sich auf das Gutachten KAHLs515) und das Referat KLEINFELLERs558) 
hin und unter Nichtachtung aller dagegen erhobenen Bedenken für 
den Strafrichter als entscheidende Stelle aus. Dasselbe wiederholte sich 
auf dem 31. D.J.T., wo KöHLER585) und LÖFFLER737) in ihren Gutachten, 
LENz652) in seinem Referat die gleiche Lösung empfahlen. Als Gründe 
dafür wurde neben der von v. LrszT und vielen anderen einleuchtend 
bestrittenen "sachlichen Zweckmäßigkeit" (LENZ), "der Gesichts
punkte der Ökonomie amtlicher Tätigkeit" (KöHLER), "Gründe 
der Prozeßökonomie" (LÖFFLER), angeführt. "Es wäre eine Ver
geudung kostbarer Arbeitskraft, wenn der Staat dieselbe Sache 
durch Richter verschiedener Kompetenz bearbeiten ließe," meinte 
LÖFFLER 737). An derartigen formalen Gründen scheiterten die Vor
schläge v. LrszTs, AscHAFFENBURGs u. a., und die Beschlüsse des D.J.T. 
gaben auch den wesentlichen Anstoß, daß die unglückliche Lösung, die 
das Problem im Vorentwurf gefunden hatte, in den späteren Entwürfen 
beibehalten wurde. Überraschenderweise ergriffen jedoch dieselben 
Juristen und Psychiater, die Jahre hindurch immer wieder dem Richter 
die Fähigkeit auf Grund der Hauptverhandlung über Unterbringung 
der gemindert Zurechnungsfähigen zu entscheiden, abgesprochen hatten, 
nicht wieder das Wort zu dem Gegenstande, sondern schwiegen sich 
aus. Erst auf der Versammlung der I.K.V. in Innsbruck 1925 wurde 
es gelegentlich des Referates von LENZ 653), MITTERMAIER 85°) und 
E. ScHULTZE1132) über die Ausgestaltung des strafrechtlichen Unter
richtes und von RITTLER1023), HAGEMANN3SS) und AscHAFFENBURG47) 
über den Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefährliche wiederum ge
streift. Das Ergebnis der Diskussionen war das Geständnis führender 
Strafrechtslehrer, wieMITTERMAIER850) und GRAF zuDoHNA211), daß die 
kriminal-psychologische Vorbildung des Richters, die doch die Voraus
setzung für die Beurteilung der Prognose des Rechtsbrechers und für di.e 
davon abhängige Entscheidung über seine Sicherungsbedürftigkeit ist, 
fehlt. LoEWENSTEIN 742) konnte daher in der Diskussion warnend äußern: 
".:\lan kann das freie richterliche Ermessen ohne Gefahr auf Gebieten 
walten lassen, wo es der Richter auf Grund Seiner eigenen Sachkunde ver
ständig anzuwenden versteht. Man darf es aber nicht auf Gebieten gelten 
lassen, von denen der Richter nichts versteht, sonst artet das freie richter
liche Ermessen in Willkür aus. Und das tut der Entwurf, wenn er dem 
Strafrichter die Aufgabe zuschreibt, zu bestimmen, ob und welche Siche
rungsmaßnahmen, wie lange und wie oft diese Sicherungsmaßnahmen 
gegenüber dem Verbrecher ausgeübt werden sollen. Das ist ein dem Richter 
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t!berlegungen, die Juristen und sachverstandige Arzte zu der Forderung 
bestimmten, die Aufgabe nicht dem Strafrichter, sondern einer besonde
ren Instanz zu iibertragen, waren trotzdem wohl begriindet und werden 
durch die Einwande LEWIS nicht beriihrt. Der 27. D.J.T. jedoch sprach 
sich auf das Gutachten KAHLS515) und das Referat KLEINFELLERS558) 
hin und unter Nichtachtung aller dagegen erhobenen Bedenken fiir 
den Strafrichter als entscheidende Stelle aus. Dasselbe wiederholte sich 
auf dem 31. D.J.T., wo KOHLER585) und LOFFLER737) in ihren Gutachten, 
LENZ652) in seinem Referat die gleiche Losung empfahlen. Ais Griinde 
dafur wurde neben der von v. LISZT und vielen anderen einleuchtend 
bestrittenen "sachlichen ZweckmaBigkeit" (LENZ), "der Gesichts
punkte der Okonomie amtlicher Tatigkeit" (KOHLER), " Griinde 
der ProzeBokonomie" (LOFFLER), angefUhrt. "Es ware eine Ver
geudung kostbarer Arbeitskraft, wenn der Staat dieselbe Sache 
durch Richter verschiedener Kompetenz bearbeiten lieBe," meinte 
LOFFLER 737). An derartigen formalen Grunden scheiterten die Vor
schlage v. LISZTS, ASCHAFFENBURGS u. a., und die Beschlusse des D.J.T. 
gaben auch den wesentlichen AnstoB, daB die ungluckliche Losung, die 
das Problem im Vorentwurf gefunden hatte, in den spateren Entwiirfen 
beibehalten wurde. t!berraschenderweise ergriffen jedoch dieselben 
Juristen und Psychiater, die Jahre hindurch immer wieder dem Richter 
die Fahigkeit auf Grund der Hauptverhandlung iiber Unterbringung 
der gemindert Zurechnungsfahigen zu entscheiden, abgesprochen hatten, 
nicht wieder das Wort zu dem Gegenstande, sondern schwiegen sich 
aus. Erst auf der Versammlung der I.K.V. in Innsbruck 1925 wurde 
es gelegentlich des Referates von LENZ 653), MITTERMAIER 850) und 
E. SCHULTZE1132) uber die Ausgestaltung des strafrechtlichen Unter
richtes und von RITTLER1023), HAGEMANN388) und ASCHAFFENBURG47) 
iiber den Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefahrliche wiederum ge
streift. Das Ergebnis der Diskussionen war das Gestandnis fUhrender 
Strafrechtslehrer, wieMITTERMAIER850) und GRAF ZUDOHNA211), daB die 
kriminal-psychologische Vorbildung des Richters, die doch die Voraus
setzung fur die Beurteilung der Prognose des Rechtsbrechers und fUr di.e 
davon abhangige Entscheidung iiber seine Sicherungsbediirftigkeit ist, 
fehlt. LOEWENSTEIN 742) konnte daher in der Diskussion warnend auBern: 
,,':\1an kann das freie richterliche Ermessen ohne Gefahr auf Gebieten 
walten lassen, wo es der Richter auf Grund seiner eigenen Sachkunde ver
standig anzuwenden versteht. Man darf es aber nicht auf Gebieten gelten 
lassen, von denen der Richter nichts versteht, sonst artet das freie richter
liche Ermessen in Willkur aus. Und das tut der Entwurf, wenn er dem 
Strafrichter die Aufgabe zuschreibt, zu bestimmen, ob und welche Siche
rungsmaBnahmen, wie lange und wie oft diese SicherungsmaBnahmen 
gegeniiber dem Verbrecher ausgeubt werden sollen. Das ist ein dem Richter 
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verschlossenes Gebiet. Solange nicht die Entscheidung hierüber einem 
wirklich sachverständigen Gerichte übertragen wird, in dem nicht unter 
Umständen die Putzfrau und der Schornsteinfeger entscheiden, bestE>ht 
eine Gefahr nicht nur für die Gesellschaft, sondern, was ich für be
deutungsvoller halte, eine Gefahr für das Vertrauen zur Rechtspflege 
überhaupt. Denn wenn man dem Richter Aufgaben überträgt, die er 
nicht erfüllen kann und die er infolgedessen schlecht erfüllt, dann wird 
das Vertrauen zur Rechtspflege erschüttert." "Das ist ein verflucht un
angenehmes Thema!" meinteLIEPMANN695) in der Diskussion zu den Vor
schlägen über die Reform des strafrechtlichen 'Unterrichts. Nein, es ist 
mehr; es ist die Erkenntnis, daß die Entwürfe :Forderungen an den 
Richter stellen, die er niemals wird erfüllen können, und es erscheint mir 
besonders wertvoll, daß diese Einsicht gerade in der Versammlung der 
I.K.V. zum Ausdrucke kam. 

XXVIII. Vorlesung. 
Die Verwahrung der gemindert Zurechnungsfähigen (Schluß).- Zusammenfassung 

der bisherigen Ausführungen. - Erfahrungen mit Verhängung der N achhaft, der 
Schärfungen bei Rückfallsdiebstahl, dem § 65 des Norw. St. G. B. usw. - Die 
Kosten der Unterbringung. - Fakultative Anwendung der Bestimmungen über 
verminderte Zurechnungsfähigkeit. - Wandlung der psychiatrischen Anschau
ungen über das Wesen der verminderte Zurechnungsfähigkeit bedingenden see
lischen Störungen. 

Meine Herren! Ich fasse das Wesentliche meiner bisherigen Aus
führungen über die Unterbringung gemeingefährlicher vermindert Zu
rechnungsfähiger kurz zusammen: Selbst in den Fällen, wo der Richter 
den Angeschuldigten als vermindert zurechnungsfähig erkennt, stößt die 
Entscheidung, ob es im Interesse der Rechtssicherheit liege, gegen den 
zu milderer Strafe verurteilten minder Schuldhaften Sicherungsmaß
regeln zu ergreifen, auf sehr große Schwierigkeiten und belastet das Ge
richt mit erheblicher Verantwortung. Bei gleichmäßiger und gerechter 
Anwendung der Bestimmungen der Entwürfe würden gegen die :!\lehr
zahl unse~er gewohnheitsmäßigen Verbrecher, Landstreicher und Bettler, 
aber auch gegen einen großen Teil der tiefstehenden Saison- und Wander
arbeiter sichernde Maßnahmen zu ergreifen sein. Selbst wenn wir die 
Schutzaufsicht sachverständig auszugestalten und die finanziellen MittE'l 
aufzubringen vermöchten, das Reich mit einem Netz von vorzüglich 
organisierten :Fürsorgestellen zu überziehen, selbst dann würden diese 
Einrichtungen nur einen Bruchteil der Gesellschaftsfeinde, vorwiegend 
die willensschwachen jugendlichen Asozialen, vor einer ~Fortsetzung ihrer 
gemeingefährlichen und gemeinlästigen LE>bE'nsführung zu bewahren im
stande sein. Die große }lasse der aktiveren jugE>ndlichen und der ge-
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verschlossenes Gebiet. Solange nicht die Entscheidung hieruber einem 
wirklich sachverstandigen Gerichte ubertragen wird, in dem nicht unter 
Umstanden die Putzfrau und der Schornsteinfeger entscheiden, bestE'ht 
eine Gefahr nicht nur fur die Gesellschaft, sondern, was ich fUr be
deutungsvoller halte, eine Gefahr filr das Vertrauen zur Rechtspflege 
uberhaupt. Denn wenn man dem Richter Aufgaben ubertragt, die er 
nicht erfullen kann und die er infolgedessen schlecht erfullt, dann wird 
das Vertrauen zur Rechtspflege erschuttert." "Das ist ein verflucht un
angenehmes Thema !" meinteLIEPMANN695) in der Diskussion zu den Vor
schlagen uber die Reform des strafrechtlichen 'Cnterrichts. Nein, es ist 
mehr; es ist die Erkenntnis, daB die Entwurfe :Forderungen an den 
Richter stellen, die er niemals wird erfiillen konnen, und es erscheint mir 
besonders wertvoll, daB diese Einsicht gerade in der Versammlung der 
I.K.V. zum Ausdrucke kam. 

XXVIII. Vorlesung. 
Die Verwahrung der gemindert Zurechnungs/ahigen (SchluB).- Zusammenfassung 

der bisherigen Ausfiihrungen. - Erfahrungen mit Verhiingung der N achhaft, der 
Schiirfungen bei Riickfallsdiebstahl, dem § 65 des Norw. St. G. B. usw. - Die 
Kosten der Unterbringung. - Fakultative Anwendung der Bestimmungen iiber 
verminderte Zurechnungsfiihigkeit. - Wandlung der psychiatrischen Anschau
ungen iiber das Wesen der verminderte Zurechnungsfiihigkeit bedingenden see
lischen Stiirungen. 

Meine Herren! Ich fasse das Wesentliche meiner bisherigen Aus
fUhrungen uber die Unterbringung gemeingefahrlicher vermindert Zu
rechnungsfahiger kurz zusammen: Selbst in den Fallen, wo der Richter 
den Angeschuldigten als vermindert zurechnungsfiihig erkennt, stoBt die 
Entscheidung, ob eS im Interesse der Rechtssicherheit liege, gegen den 
zu milderer Strafe verurteilten minder Schuldhaften SicherungsmaB
regeln zu ergreifen, auf sehr groBe Schwierigkeiten und bela stet das Ge
richt mit erheblicher Verantwortung. Bei gleichmaBiger und gerechter 
Anwendung der Bestimmungen der Entwurfe wurden gegen die nlehr
zahl unse~er gewohnheitsmaBigen Verbrecher, Landstreicher und Bettler, 
aber auch gegen einen groBen Teil der tiefstehenden Saison- und Wander
arbeiter sichernde MaBnahmen zu ergreifen sein. Selbst wenn wir die 
Schutzaufsicht sachverstandig auszugestalten und die finanziellen MittE'l 
aufzubringen vermochten, das Reich mit einem Netz von yorzuglich 
organisierten :B'ursorgestellen zu uberziehen, selbst dann wurden diese 
Einrichtungen nur einen Bruchteil der Gesellschaftsfeinde, vorwiegend 
die willensschwachen jugendlichen Asozialen, yor einer :B'ortsetzung ihrer 
gemeingefahrlichen und gemeinlastigen LE'bE'nsfUhrung zu bewahren im
stande sein. Die groBe }Iasse der aktiveren jugE'ndlichen und der ge-
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werbs- und gewohnheitsmäßigen älteren Verbrecher könnte nur durch 
Unterbringung "in einer Heil- und Pflegeanstalt" davor behütet werden. 
Zu ihrer Verwahrung würde es der Einrichtung zahlreicher großer An
stalten bedürfen, die für die, je nach Anlage, Alter, Vorleben und Krimi
nalität ungemein verschiedenartigen vermindert Zurechnungsfähigen 
eingerichtet, von ausgewählten und ausgebildeten Beamten geleitet und 
mit einem sehr zahlreichen, für seine besonderen Aufgaben geeigneten 
und vorbereiteten Aufseher- bzw. Pflegepersonal ausgerüstet sein müßten. 
"\Venn auch die verminderte Zurechnungsfähigkeit durch krankhafte Ver
anlagungen bedingt wird, so sind für ihre Entfaltung und Entwicklung, 
für die Beteiligung dieser Psychopathen an der Kriminalität, für ihre 
Gemeingefährlichkeit und damit auch für ihreAusmerzung aus dem freien 
Leben soziale Bedingungen, Erziehung und Beispiel von oft ausschlag
gebender Bedeutung. Die Sicherungsmaßregeln würden sich demnach 
in erster Linie gegen die besitzlosen Volkskreise wenden. Krankhafte 
Veranlagungen sind, zurilal bei Personen vorgerückten Alters, nur in 
beschränktem Maße erziehungs- und besserungsfähig; vielfach handelt 
es sich bei ihnen um Dauerzustände und somit auch um dauernde 
Gemeingefährlichkeit und um dauernde Verwahrungsbedürftigkeit. 
Da das Gesetz bestimmt, daß die Unterbringung so lange zu dauern 
habe, als es der Zweck der Anordnung erfordere, so würde eine 
ungeheure Zahl von vermindert Zurechnungsfähigen auf unabsehbare 
Zeit, ja bis zu ihrem Tode zu verwahren sein. Diese Maßregel würde 
von den Sicherungsbedürftigen als eine ungewöhnliche Härte, ja 
als eine schreiende Ungerechtigkeit empfunden werden, um so mehr als 
mit Rücksicht auf die Zuchtlosigkeit vieler davon Betroffener kaum 
davon abgesehen werden könnte, ihr durch strenge Hausordnung und 
Disziplin einen Charakter beizulegen, der sich von dem "Übels
-charakter" des Strafvollzuges kaum unterscheiden würde. 

Wird das Gericht von dieser Maßregel den Gebrauch machen, den die 
Entwürfe erwarten 1 Das geltende Recht kennt eine Bestimmung, die 
einen Vergleich mit der Verwahrung gemeingefährlicher vermindert Zu
rechnungsfähiger zuläßt: die Nachhaft gegen Bettler, Landstreicher, 
Trunkenbolde und Dirnen und andere gemeinlästige Persönlichkeiten. 
Wie verwaschen und verschwommen sind doch die Begriffe "verminderte 
Zurechnungsfähigkeit" und "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" 
im Vergleich zu denjenigen, die den Tatbestand für die Verhängung der 
Nachhaft ausmachen: dreimalige Bestrafung wegen Betteins im laufen
den Jahre, Landstreicherei, Vernachlässigung der Unterhaltungspflicht 
infolge von Trunksucht, Gewerbsunzucht- und trotzdem, wie ungleich
mäßig entscheiden die Gerichte auch bei durchaus klarem Tatbestande 
auf Überweisung an die Landespolizeibehörde und wie launenhaft ver
fährt wiederum diese mit der Einweisung in ein Arbeitshaus! Wie oft 
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werbs- und gewohnheitsmaBigen alteren Verbrecher konnte nur durch 
Unterbringung "in einer HeiI- und Pflegeanstalt" davor behiitet werden. 
Zu ihrer Verwahrung wiirde es der Einrichtung zahlreicher groBer An
stalten bediirfen, die fUr die, je nach Anlage, Alter, Vorleben und Krimi
nalitat ungemein verschiedenartigen vermindert Zurechnungsfahigen 
eingerichtet, von ausgewahlten und ausgebildeten Beamten geleitet und 
mit einem sehr zahlreichen, fUr seine besonderen Aufgaben geeigneten 
und vorbereiteten Aufseher- bzw. Pflegepersonal ausgeriistet sein miiBten. 
'Venn auch die verminderte Zurechnungsfahigkeit durch krankhafte Ver
anlagungen bedingt wird, so sind fUr ihre Entfaltung und Entwicklung, 
fUr die Beteiligung dieser Psychopathen an der Kriminalitat, fiir ihre 
Gemeingefiihrlichkeit und damit auch fiir ihreAusmerzung aus dem freien 
Leben soziale Bedingungen, Erziehung und Beispiel von oft ausschlag
gebender Bedeutung. Die SicherungsmaBregeln wiirden sich demnach 
in erster Linie gegen die besitzlosen Volkskreise wenden. Krankhafte 
Veranlagungen sind, zumal bei Personen vorgeriickten Alters, nur in 
beschranktem MaBe erziehungs- und besserungsfiihig; vielfach handelt 
es sich bei ihnen um Dauerzustande und somit auch um dauernde 
Gemeingefahrlichkeit und um dauernde Verwahrungsbediirftigkeit. 
Da das Gesetz bestimmt, daB die Unterbringung so lange zu dauern 
habe, als es der Zweck der Anordnung erfordere, so wiirde eine 
ungeheure Zahl von vermindert Zurechnungsfiihigen auf unabsehbare 
Zeit, ja bis zu ihrem Tode zu verwahren sein. Diese MaBregel wiirde 
von den Sicherungsbediirftigen als eine ungewohnliche Harte, ja 
als eine schreiende Ungerechtigkeit empfunden werden, um so mehr als 
mit Riicksicht auf die Zuchtlosigkeit vieler davon Betroffener kaum 
davon abgesehen werden konnte, ihr durch strenge Hausordnung und 
Disziplin einen Charakter beizulegen, der sich von dem "tJbels
-charakter" des Strafvollzuges kaum unterscheiden wiirde. 

Wird das Gericht von dieser MaBregel den Gebrauch machen, den die 
Entwiirfe erwarten 1 Das geltende Recht kennt eine Bestimmung, die 
einen Vergleich mit der Verwahrung gemeingefahrlicher vermindert Zu
rechnungsfiihiger zuliiBt: die N achhatt gegen Bettler, Landstreicher, 
Trunkenbolde und Dirnen und andere gemeinlastige Personlichkeiten. 
Wie verwaschen und verschwommen sind doch die Begriffe "verminderte 
Zurechnungsfiihigkeit" und "Gefiihrdung der offentlichen Sicherheit" 
im Vergleich zu denjenigen, die den Tatbestand fUr die Verhiingung der 
Nachhaft ausmachen: dreimalige Bestrafung wegen Bettelns im laufen
den Jahre, Landstreicherei, Vernachlassigung der Unterhaltungspflicht 
infolge von Trunksucht, Gewerbsunzucht - und trotzdem, wie ungleich
maBig entscheiden die Gerichte auch bei durchaus klarem Tatbestande 
auf Uberweisung an die Landespolizeibehorde und wie launenhaft ver
fiihrt wiederum diese mit der Einweisung in ein Arbeitshaus! Wie oft 
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stößt man in den Korrigendenanstalten auf alte Landstreicher, die sich 
30, 50 und mehr ,Strafen wegen Betteins und Landstreicherei im Laufe 
ihres Lebens zuziehen konnten, bevor das Gericht auf Überweisung er
kannte! Ja, noch mehr. Die Überweisung von weniger als viermal 
wegen Betteins vorbestrafter Personen in das Arbeitshaus. ist geradezu 
eine Seltenheit! In den letzten Jahren vor dem Kriege wurden im 
Laufe des Jahres etwa 400 Personen, also nicht einmal 4 vH der Ge
samtzugänge, mit weniger als 4 Vorstrafen wegen Betteins den Arbeits
häusern überwiesen. Die übrigen erstmaligen Eingeschafften waren 
bereits öfter vorbestraft, über die Hälfte von ihnen mehr als sechsmal! 
Unter den früher erwähnten Spalter Hopfenzupfern war nur ein einziger 
Fall, der schon nach der dritten Strafe ins Arbeitshaus gekommen war. 
Die meisten waren erst nach der 16., 19., 22., 32. Vorstrafe eingeliefert 
worden; ja einer war erst nach der 94., einer gar erst nach der 119. Vor
strafe wegen Betteins und Landstreichens in Korrektion gPnommen 
worden! Offenbar widerstrebt es demnach dem Richter, über die gesetz
lich für die Übertretung bestimmte Strafe hinauszugehen und einen nur 
gemeinlästigen Bettler wie einen gemeingefährlichen Verbrecher auf Jahre 
seiner Freiheit berauben zu lassen. Aber auch von den im geltenden 
Rechte vorgesehenen Schärfungen gegen rückfällige Eigentumsverbrecher 
macht der Richter bekanntlich nur einen recht bescheidenen Gebrauch, 
obschon durch ihre Anwendung das Ziel der Entwürfe, der Schutz der 
Gesellschaft vor gemeingefährlichen Personen, gleichfalls erzielt werden 
könnte. Wird nicht der Richter auch mit der Unterbringung vermindert 
Zurechnungsfähiger äußerst zurückhaltend sein? Schon jetzt erheben sich 
warnende Stimmen, in bezugauf die Besserungsfähigkeit der Gesellschafts
feinde allzu pessimistisch zu sein. "Weil man doch bisher" - äußerte 
sichGrafGLEISPACH330)aufderVersammlungderi.K.V.inMünchen1912-
"zur Besserung der in unseren Strafanstalten angehaltenen Personen 
noch so wenig getan, so wenig, wie ich glaube, das Richtige versucht hat, 
wird man mit dem Ausdruck "unverbesserlich" nicht allzu freigebig 
operieren dürfen". Ich kann den Optimismus Graf GLEISPACHS nicht 
teilen, am wenigsten bei den Bettlern und Landstreichern, für die er ihn 
empfahl. Ich habe vor etwa 25 Jahren die Insassen eines Arbeitshauses 
psychiatrisch untersucht. Unter den 150 Insassen fand ich 3, die ich bei 
geeigneter Fürsorge für besserungsfähig halten durfte, einen jungen 
Schreiner, der im Leichtsinn die Heimat verlassen hatte und nach 
einigen Strafen wegen Betteins in die Korrigendenanstalt verschlagen 
worden war, und 2 durch Trunksucht gescheiterte, seit Jahren völlig 
verkommene Personen mit langen Strafregistern, mit zahllosen Vor
strafen wegen Betteins und Landstreicherei und häufigen Nachhaften, 
einen Architekten und einen ehemaligen Feldwebel. Der junge Schreiner 
kehrte in sein heimatliches soziales Milieu zurück, nahm seine Arbeit 
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stoBt man in den Korrigendenanstalten auf alte Landstreicher, die sich 
30, 50 und mehr ,Strafen wegen Bettelns und Landstreicherei im Laufe 
ihres Lebens zuziehen konnten, bevor das Gericht auf Uberweisung er
kannte! Ja, noch mehr. Die Uberweisung von weniger als viermal 
wegen Bettelns vorbestrafter Personen in das Arbeitshaus. ist geradezu 
eine Seltenheit! In den letzten Jahren vor dem Kriege wurden im 
Laufe des Jahres etwa 400 Personen, also nicht. einmal 4 vH der Ge
samtzugange, mit weniger als 4 Vorstrafen wegen Bettclns den Arbeits
hausern uberwiesen. Die ubrigen erstmaligen Eingeschafften waren 
bereits Ofter vorbestraft, uber die Halfte von Ihnen mehr als sechsmal! 
Unter den fruher erwahnten Spalter Hopfenzupfern war nur ein einziger 
Fall, der schon nach der dritten Strafe ins Arbeitshaus gekommen war. 
Die meisten waren erst nach der 16., 19., 22., 32. Vorstrafe eingeliefert 
worden; ja einer war erst nach der 94., einer gar erst nach del' 119. Vor
strafe wegen Bettelns und Landstreichens in Korrektion gpnommen 
worden! Offenbar widerstrebt es demnach dem Richter, uber die gpsetz
lich fUr die Ubertretung bestimmte Strafe hinauszugehen und einen nur 
gemeinlastigen Bettler wie einen gemeingefahrlichen Verbrecher auf Jahre 
seiner Freiheit berauben zu lassen. Aber auch von den im geltenden 
Rechte vorgesehenen Scharfungen gegen ruckfallige Eigentumsverbrecher 
macht der Richter bekanntlich nur einen recht bescheidenen Gebrauch, 
obschon durch ihre Anwendung das Ziel der Entwurfe, der Schutz der 
Gesellschaft vor gemeingefahrlichen Personen, gleichfalls erzielt werden 
konnte. Wird nicht der Richter auch mit der Unterbringung vermindert 
Zurechnungsfahiger au Berst zuruckhaltend sein? Schon jetzt erheben sich 
warnende Stimmen, in bezug auf die Besserungsfahigkeit der Gesellschafts
feinde allzu pessimistisch zu sein. "Weil man doch bisher" - auBerte 
sichGrafGLEIsPAcH330)aufderVersammlungderLK.V.inMilnchen1912-
"zur Besserung der in unseren Strafanstalten angehaltenen Personen 
noch so wenig getan, so wenig, wie ich glaube, das Richtige versucht hat, 
wird man mit dem Ausdruck "unverbesserlich" nicht allzu freigebig 
operieren durfen". Ich kann den Optimismus Graf GLEISPACHS nicht 
teilen, am wenigsten bei den Bettlern und Landstreichern, fur die er ihn 
empfahl. Ich habe vor etwa 25 Jahren die Insassen eines Arbeitshauses 
psychiatrisch untersucht. Unter den 150 Insassen fand ich 3, die ich bei 
geeigneter Fursorge fur besserungsfahig halten durfte, einen jungen 
Schreiner, der im Leichtsinn die Heimat verlassen hatte und nach 
einigen Strafen wegen Bettelns in die Korrigendenanstalt verschlagen 
worden war, und 2 durch Trunksucht gescheiterte, seit Jahren vollig 
verkommene Personen mit langen Strafregistern, mit zahllosen Vor
strafen wegen Bettelns und Landstreicherei und haufigen Nachhaften, 
einen Architekten und einen ehemaligen Feldwebel. Der junge Schreiner 
kehrte in sein heimatliches soziales Milieu zuruck, nahm seine Arbeit 
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wieder auf und blieb sozial. Für die beiden Trinker beschaffte ich die 
Mittel zu einem Rettungsversuch, der trotz aller Bemühungen bei dem 
Architekten sofort fehlschlug, bei dem ehemaligen Feldwebel aber ge
lang: Trotz seiner 70 Vorstrafen wegen Bettelns, Landstreicherei und 
Rauschvergehen und seiner 7Nachhaften, und trotz des Skeptizismus 
des Arbeitshausvorstandes, der auf Grund seiner reichen Erfahrungen 
sämtliche Korrigenden für unverbesserlich hielt, schwor der 42jährige 
Vagabund dem Alkohol ab, wurde Guttempler, arbeitete sich in einem 
Bureau wieder hinauf, ging nach einigen Jahren eine glückliche Ehe ein und 
ist jetzt ein wohlgeachteter badischer Beamter der IV. Gehaltsklasse. Die 
übrigen 148 damaligen Insassen des Arbeitshauses blieben, wie ich durch Er
kundigungen feststellen konnte, der Landstraße treu. Daß aber diese 
2 vor dem Schicksal der übrigen bewahrt wurden, vor allem, daß das 
Wunder vollbracht werden und ein alter völlig verbummelter Land
streicher sich zu einem zuverlässigen badischen Beamten entwickeln 
konnte, verdanken sie ausschließlich einer sehr gründlichen sachverstän
digen Auslese und einer tatkräftigen, aber auch recht kostspieligen :Für
sorge. Das Gericht kann aber die Besserungsfähigen nicht von den Un
verbesserlichen scheiden. Wird nicht gerade der seiner Verantwortung be
wußte und menschlich fühlende Richter in der Hoffnung, daß der Straf
vollzug doch noch bessernd auf den vermindert Zurechnungsfähigen ein
wirken könne, aus Mitleid mit dem Rechtsbrecher, der in der Hauptver
handlung einen reuigen Eindruck machte und Besserung gelobte, aus so
zialen Rücksichten auf seine schlechte Erziehung und die ungünstigen 
Verhältnisse, unter denen er aufwuchs, auch dann auf die Anordnung der 
Unterbringung verzichten, wenn sie im dringenden Interesse der öffent
lichen Sicherheit liegen würde? Der Österreichische Vorentwurf scheint mir 
die Psychologie des Richters wohl zu verstehen, wenn erin der Begründung 
meint, "daß sich der Richter zu sehr an die einzelne Tat bei der Straf
zumessung halten, daß sein Mitleid sich gegenüber diesen Individuen regen 
wird, die zum Teil keineswegs durch eine ungewöhnliche kriminelle Energie 
die strengen Strafen sozusagen herausfordern, und daß dieser Konflikt 
zwischen Schutzbedürfnis und Vergeltungstrieb nur zu leicht zugunsten 
der vergeltenden Auffassung gelöst werden wird." 

Man beruft sich bei der Empfehlung der Verwahrung auf unbestimmte 
Dauer gerne darauf, daß andere Länder ähnliche gesetzliche Bestim
mungen erlassen hätten, und daß sich diese bewährten. Tun sie das 
wirklich? Das französische Rezidivistengesetz hat Fiasko gemacht, weil 
die Richter seine Maßregel zu hart fanden82 1); FREUDENTHAL289) hat in 
England den Eindruck gewonnen, "daß sich dort die bestimmte Strafe mit 
nachfolgender preventive detention nicht bewährt" habe, und derselbe Ge
währsmann berichtet, daß die Verbrecher in N eu-Südwales höchst selten 
den Stempel "Gewohnheitsverbrecher" erhalten: "In den 18 Jahren von 
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wieder auf und blieb sozial. Fiir die beiden Trinker beschaffte ich die 
Mittcl zu einem Rettungsversuch, der trotz aller Bemiihungen bei dem 
Architekten sofort fehlschlug, bei dem ehemaligen Feldwebel aber ge
lang: Trotz seiner 70 Vorstrafen wegen Bettelns, Landstreicherei und 
Rauschvergehen und seiner 7 Nachhaf ten, und trotz des Skeptizismus 
des Arbeitshausvorstandes, der auf Grund seiner reichen Erfahrungen 
samtliche Korrigenden fUr unverbesserlich hielt, schwor der 42jahrige 
Vagabund dem Alkohol ab, wurde Guttempler, arbeitete sich in einem 
Bureau wieder hinauf, ging nach einigen Jahren eine gliickliche Ehe ein und 
ist jetzt ein wohlgeachteter badischer Beamter der IV. Gehaltsklasse. Die 
ii brigen 148 damaligen Insassen des Ar beitsha uses blie ben, wie ich d urch Er
kundigungen feststellen konnte, der LandstraBe treu. DaB aber diese 
2 vor dem Schicksal der iibrigen bewahrt wurden, vor allem, daB das 
Wunder vollbracht werden und ein alter vollig verbummelter Land
streicher sich zu einem zuverliissigen badischen Beamten entwickeln 
konnte, verdanken sie ausschlieBlich einer sehr griindlichen sachverstan
digen Auslese und einer tatkraftigen, aber auch recht kostspieligen :Fiir
sorge. Das Gericht kann aber die Besserungsfahigen nicht von den Un
verbesserlichen scheiden. Wird nicht gerade der seiner Verantwortung be
wuBte und menschlich fiihlende Richter in der Hoffnung, daB der Straf
vollzug doch noch bessernd auf den vermindert Zurechnungsfahigen ein
wirken konne, aus Mitleid mit dem Rechtsbrecher, der in der Hauptver
handlung einen reuigen Eindruck machte und Besserung gelobte, aus so
zialen Riicksichten auf seine schlechte Erziehung und die ungiinstigen 
Verhaltnisse, unter denen er aufwuchs, auch dann auf die Anordnung der 
Unterbringung verzichten, wenn sie im dringenden Interesse der of£ent
lichen Sicherheit liegen wiirde? Der 6sterreichische Vorentwurf scheint mir 
die Psychologie des Richters wohl zu verstehen, wenn erin der Begriindung 
meint, "daB sich der Richter zu sehr an die einzelne Tat bei der Straf
zumessung halten, daB sein Mitleid sich gegeniiber diesen Individuen regen 
wird, die zum Teil keineswegs durch eine ungewohnliche kriminelle Energie 
die strengen Strafen sozusagen herausfordern, und daB dieser Konflikt 
zwischen Schutzbediirfnis und Vergeltungstrieb nur zu leicht zugunsten 
der vergeltenden Auffassung gelost werden wird." 

Man beruft sich bei der Empfehlung der Verwahrung auf unbestimmte 
Dauer gerne darauf, daB andere Lander ahnliche gesetzliche Bestim
mungen erlassen hatten, und daB sich diese bewahrten. Tun sie das 
wirklich? Das franz6sische Rezidivistengesetz hat Fiasko gemacht, wei! 
die Richter seine MaBregel zu hart fanden821); FREUDENTHAL289) hat in 
England den Eindruck gewonnen, "daB sich dort die bestimmte Strafe mit 
nachfolgender preventive detention nicht bewiihrt" habe, und derselbe Ge
wahrsmann berichtet, daB die Verbrecher in N eu-Siidwales hochst selten 
den Stempel "Gewohnheitsverbrecher" erhalten: "In den 18 Jahren von 
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1905-1923 sind nicht mehr als 90 Verbrecher vom Gericht zu Gewohn
heitsverbrechern erklärt worden"! Am bezeichnetsten ist aber das 
Schicksal des § 65 des Norwegischen StGB. 1902. Die$er läßt, wenn der 
Rechtsbrecher sich mehrerer Verbrechen schuldig gemacht hat, das Ge
richt den Geschworenen die };'rage vorlegen, ob der Täter nach der Art 
seiner Verbrechen, nach ihren Motiven und der in ihnen sich offen
barenden Gesinnung als besonders gefährlich für die menschliche Ge
sellschaft oder für das Leben, die Gesundheit und das Wohl Einzelner 
angesehen werden muß. Fällt die Entscheidung der Geschworenen be
jahend aus, so kann im Urteil bestimmt werden, daß der Verurteilte 
nach Ablauf der ihm zugemessenen Strafe noch weiter im Gefängnisse 
zurückzuhalten sei, und zwar bis zu dreifacher Dauer seiner Strafzeit, 
aber nicht über 15 Jahre. Daß diese Bestimmung kaum angewandt 
wird, wurde wiederholt betont. HAGERUP hob bereits auf der Amster
damer Vorstandssitzung der I. K. V. 1909 hervor, "daß dieser Artikel 
bisher ein toter Buchstabe geblieben sei": "Die Gerichte entschließen 
sich nicht, den Geschworenen die Gemeingefährlichkeitsfrage wirklich 
vorzulegen, da man offenbar nicht sicher darüber ist, ob die Stellung 
einer solchen Frage im Gerichte für das volkstümliche Rechtsbewußt
sein annehmbar und verständlich sein wird" 900). Ein Jahr später teilte 
HAGERUP in der "Nordischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft" mit, 
daß der Paragraph "bis dahin nie in Anwendung gebracht worden 
sei" 1217). Bei den Verhandlungen des norwegischen Kriminalisten
vereins 19121217) wurde die Tatsache abermals erwähnt, und ToRP 821} 

hat noch in der Begründung zu seinem schwedischen Gesetzentwurf 
von 1919 wiederholt, "daß die Bestimmung nahezu ohne praktische An
wendung geblieben" sei. WnwE1372) äußerte auf dem internationalen 
Kongreß der I. K. V. zu Kopenhagen 1913 die Ansicht, die Bestim
mung sei deswegen nicht in die Praxis übersetzt worden, weil die ge
meingefährlichen Rechtsbrecher, von denen der § 65 spreche, nach all
gemeiner Ansicht der norwegischen Psychiater und Juristen durchweg 
psychisch abnorme Personen seien. Diese jedoch fallen unter die §§ 93 
und 56 Norw. StGB. In diesen Bestimmungen ist das verwirklicht, 
was unsere Entwürfe für ein kommendes Gesetz vorschlagen. Der § 56 
ermächtigt das Gericht, die Strafe unter das angedrohte Mindestmaß 
und auf eine mildere Strafart herabzusetzen, wenn jemand bei Be
gehung der strafbaren Handlung geisteskrank, bewußtlos, oder in der 
Entwicklung seiner Geisteskräfte zurückgeblieben war, jedoch nicht 
in dem Maße, daß die Schuld ausgeschlossen war. Der § 39 gibt dem 
Gericht die Möglichkeit, den wegen Unzurechnungsfähigkeit Frei
gesprochenen oder wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit zu einer 
herabgesetzten Strafe Verurteilten, sofern er wegen seines Geistes
zustandes für die Rechtssicherheit gefährlich ist, in einem Irrenasyl, 

322 XXVIII. Vorlesung. 

1905-1923 sind nieht mehr als 90 Verbreeher vom Gerieht zu Gewohn
heitsverbreehern erkliirt worden"! Am bezeiehnetsten ist aber das 
Sehieksal des § 65 des Norwegischen StGB. 1902. Die$er liiBt, wenn der 
Reehtsbreeher sieh mehrerer Verbreehen sehuldig gemaeht hat, das Ge
rieht den Gesehworenen die }1'rage vorlegen, ob der Tater naeh der Art 
seiner Verbreehen, naeh ihren Motiven und der in ihnen sieh offen
barenden Gesinnung als besonders gefahrlieh fur die mensehliehe Ge
sellsehaft oder fUr das Leben, die Gesundheit und das Wohl Einzelner 
angesehen werden muB. FaIlt die Entseheidung der Gesehworenen be
jahend aus, so kann im Urteil bestimmt werden, daB der Verurteilte 
naeh Ablauf der ihm zugemessenen Strafe noeh weiter im Gefangnisse 
zuruekzuhalten sei, und zwar bis zu dreifaeher Dauer seiner Strafzeit, 
aber nieht uber 15 Jahre. DaB diese Bestimmung kaum angewandt 
wird, wurde wiederholt betont. HAGERUP hob bereits auf der Amster
darner Vorstandssitzung der 1. K. V. 1909 hervor, "daB dieser Artikel 
bisher ein toter Buchstabe geblieben sei": "Die Gerichte entschlie13en 
sich nicht, den Geschworenen die Gemeingefahrlichkeitsfrage wirklich 
vorzulegen, da man offenbar nicht sicher dariiber ist, ob die Stellung 
einer solchen Frage im Gerichte fUr das volkstumliche Reehtsbewu13t
sein annehmbar und verstandlieh sein wird"900). Ein Jahr spater teilte 
HAGERUP in der "Nordischen Zeitschrift fUr Rechtswissenschaft" mit, 
daB der Paragraph "bis dahin nie in Anwendung gebracht worden 
sei"1217). Bei den Verhandlungen des norwegischen Kriminalisten
vereins 19121217) wurde die Tatsaehe abermals erwiihnt, und TORp821) 
hat noch in der Begrundung zu seinem sehwedisehen Gesetzentwurf 
von 1919 wiederholt, "daB die Bestimmung nahezu ohne praktisehe An
wendung geblieben" sei. WnwE1372) au Berte auf dem internationalen 
KongreB der I. K. V. zu Kopenhagen 1913 die Ansicht, die Bestim
mung sei deswegen nieht in die Praxis ubersetzt worden, weil die ge
meingefiihrliehen Reehtsbreeher, von denen der § 65 spreehe, naeh all
gemeiner Ansieht der norwegischen Psyehiater und Juristen durchweg 
psyehisch abnorme Personen seien. Diese jedoch fallen unter die §§ 93 
und 56 Norw. StGB. In diesen Bestimmungen ist das verwirklicht, 
was unsere Entwilrfe fur ein kommendes Gesetz vorschlagen. Der § 56 
ermaehtigt das Gerieht, die Strafe unter das angedrohte MindestmaB 
und auf eine mildere Strafart herabzusetzen, wenn jemand bei Be
gehung der strafbaren Handlung geisteskrank, bewuBtlos, oder in der 
Entwieklung seiner Geisteskrafte zuruckgeblieben war, jedoch nicht 
in dem MaBe, daB die Schuld ausgeschlossen war. Der § 39 gibt dem 
Gerieht die Mogliehkeit, den wegen Unzurechnungsfahigkeit Frei
gesprochenen oder wegen verminderter Zurechnungsfahigkeit zu einer 
herabgesetzten Strafe Verurteilten, sofern er wegen seines Geistes
zustandes fur die Rechtssieherheit gefahrlieh ist, in einem Irrenasyl, 
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in einer Heil- und Pflegeanstalt oder in einem Arbeitshaus unterzu
bringeiL Das Norwegische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1902 kennt 

demnach die mildere Bestrafung des vermindert Zurechnungsfähigen 
und Sicherungsmaßregeln gegen ihn im Falle seiner Gemeingefährlich
keit. Wie haben sich diese Maßregeln bewährt? EVENSON 247 ) hat 1911 
auf dem internationalen Kongreß für Kriminalanthropologie in Köln 
darüber berichtet: In den fast 10 Jahren seit Bestehen des Strafgesetz
buches waren "alles in allem nur 5 Pesronen nach § 39 in Verwahrung 
genommen worden"! WING:IlJ1372) hat diese Tatsache einige Jahre später 

auf der I. K. V. in Kopenhagen bestätigt und die Nichtanwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen darauf zurückgeführt, daß dem Lande die 
zur Verwahrung dieser Rechtsbrecher geeigneten Anstalten fehlterl. 
"Zwar hat man ein paar derartige Leute in einem Arbeitshause, also in 
einer Zwangsarbeitsanstalt untergebracht, aber das ist eine sehr 
schlechte Lösung der Frage, denn in die Zwangsbesserungsanstalt ge
hören sie nicht, und die Zwangsarbeitsanstalt selbst leidet sehr dar
unter.'' Kurzum: Norwegen kennt das unbestimmte Strafurteil gegen 
gefährliche Verbrecher; es kennt - wie übrigens auch Dänemark, wo 
nach ToRPS1260) Ausspruch alle Welt, Theoretiker und Praktiker, Ärzte 
und Juristen die Abschaffung dieser Bestimmung verlangen - die Be

rücksichtigung der minder Schuldhaften im Strafmaß; es kennt auch 
ihre Verwahrung im Falle sie die Rechtssicherheit gefährden. Prak
tische Anwendung haben aber diese Bestimmungen bisher so gut wie 
nicht gefunden. -

Nach diesen ungemein belehrenden Erfahrungen ist nicht anzuneh

men, daß der deutsche Richter von der Unterbringung gemeingefähr
licher vermindert Zurechnungsfähiger erheblichen Gebrauch machen 
werde, zumal in einer Zeit, wo- wie ExNER 250) gezeigt hat - die kon
stant zunehmende Milde der Gerichte die gesetzlich normale Strafe 

längst zur Ausnahme gemacht hat. "Besonders deutlich wird dies 
beim schweren Diebstahl: in 97 vH der Fälle, während des Krieges gar 

in 98 vH, werden "mildernde Umstände" angenommen. Der Strafsatz, 
wie er sich in der heutigen Praxis - man kann sagen gewohnheits

rechtlich - herausgebildet hat, lautet nicht mehr "Zuchthaus bis zu 
10 Jahren, unter mildernden Umständen Gefängnis nicht unter 3 Mo
naten", sondern vielmehr: "Gefängnis nicht unter 3 Monaten, in be
sonders schweren Fällen Zuchthaus bis zu 10 Jahren". 

Mit der Anschauung, daß auch nicht die geringste Gewähr für eine 
einigermaßen gleichmäßige Anwendung der Bestimmungen über die 
verminderte Zurechnungsfähigkeit durch den Richter gegeben werden 
könne, stehe ich durchaus nicht allein. Auch PüLLITZ 960 ) bezweifelt, daß 
sich das Gericht auf Grund einer kurzfristigen Beobachtung entschließen 

werde, eine so schwerwiegende Maßregel wie dauernde Einsperrung zu 
21* 

Erfahrungen mit "Verwahrung" und "Sicherung" in anderen Landern. ~~2B 

in einer Heil- und Pflegeanstalt oder in einem Arbeitshaus unterzu
bringen. Das Norwegische Strafgesetzbuch aus dem Jahre 1902 kennt 
demnach die mildere Bestrafung des vermindert Zurechnungs!ahigen 
und SicherungsmafJregeln gegen ihn im Falle seiner Gemeingefahrlich
keit. Wie haben sich diese MaBregeln bewahrt? EVENSON 247) hat 1911 
auf dem internationalen KongreB fUr Kriminalanthropologie in Koln 
daruber berichtet: In den fast 10 J ahren seit Bestehen des Strafgesetz
buches waren "alles in aHem nur 5 Pesronen nach § 39 in Verwahrung 
genom men worden"! WING:g1372) hat mese Tatsache einige Jahre spater 
auf der I. K. V. in Kopenhagen bestatigt und die Nichtanwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen darauf zuruckgefiihrt, daB dem Lande die 
zur Verwahrung dieser Rechts brecher geeigneten Anstalten fehlten. 
"Zwar hat man ein paar derartige Leute in einem Arbeitshause, also in 
einer Zwangsarbeitsanstalt untergebracht, aber das ist eine sehr 
schlechte Losung der Frage, denn in die Zwangsbesserungsanstalt ge
horen sie nicht, und die Zwangsarbeitsanstalt selbst leidet sehr dar
unter:' Kurzum: Norwegen kennt das unbestimmte Strafurteil gegen 
gefahrliche Verbrecher; es kennt - wie ubrigens auch Danemark, wo 
nach TORPS1260) Ausspruch aIle Welt, Theoretiker und Praktiker, Arzte 
und J uristen die Abschaffung dieser Bestimmung verlangen - die Be
rucksichtigung der minder Schuldhaften im StrafmaB; es kennt auch 
ihre Verwahrung im Falle sie die Rechtssicherheit gefiihrden. Prak
tische Anwendung haben aber diese Bestimmungen bisher so gut wie 
nicht gefunden. -

Nach diesen ungemein belehrenden Erfahrungen ist nicht anzuneh
men, daB der deutsche Richter von der Unterbringung gemeingefahr
licher vermindert Zurechnungsfahiger erheblichen Gebrauch machen 
werde, zumal in einer Zeit, wo - wie EXNER 250) gezeigt hat - die kon
stant zunehmende Milde der Gerichte die gesetzlich normale Strafe 
langst zur Ausnahme gemacht hat. "Besonders deutlich wird dies 
beim schweren Diebstahl: in 97 vH der FaIle, wahrend des Krieges gar 
in 98 vR, werden "mildernde Umstande" angenoinmen. Der Strafsatz, 
wie er sich in der heutigen Praxis - man kann sagen gewohnheits
rechtlich - herausgebildet hat, lautet nicht mehr "Zuchthaus bis zu 
10 Jahren, unter mildernden Umstanden Gefangnis nicht unter 3 Mo
naten", sondern vielmehr: "Gefiingnis nicht unter 3 Monaten, in be
sonders schweren Fallen Zuchthaus bis zu 10 Jahren". 

Mit der Anschauung, daB auch nicht die geringste Gewahr fUr eine 
einigermafJen gleichmafJige Anwendung der Bestimmungen uber die 
verminderte Zurechnungsfahigkeit durch den Richter gegeben werden 
konne, stehe ich durchaus nicht allein. Auch POLLITZ 960) bezweifelt, daB 
sich das Gericht auf Grund einer kurzfristigen Beobachtung entschlieBen 
werde, eine so schwerwiegende MaBregel wie dauernde Einsperrung zu 
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verhängen, und vor allen hat BoNHOEFFER 125) wiederholt Wasser in 
den Wein der sanguinischen Juristen und Psychiater geschüttet und 
ernste Zweifel geäußert, "daß die Durchführung des Gesetzes in einem 
dem tatsächlichen Vorhandensein der verminderten Zurechnungsfähig
keit entsprechenden Verhältnis geschehen wird". Ja selbst AsenAFFEN
BURG45) hat noch kürzlich gelegentlich der "Kommissionsberatungen zur 
Frage der Versorgung asozialer Personen" in Köln 1925 unter Berufung 
auf die Erfahrungen mit dem Norwegischen Sicherungsgesetz vor einer 
Überschätzung der sichernden Maßnahme gewarnt, "da diese in der 
Praxis nicht angewandt würde, da dem Richter nach dem gegen
wärtigen Stande des Vorverfahrens keinerlei genügende Unterlagen für 
die Beurteilung der Personen zur Verfügung stünden" ! 

Meine Herren! Nach dem Entwurfe hat das Gericht die Verwahrung 
der zu milderer Strafe verurteilten und als gemeingefährlich erkannten 
vermindert Zurechnungsfähigen "anzuordnen", die Landespolizeibehörde 
auf Grund der gerichtlichen Entscheidung für ihre Unterbringung zu 
"sorgen", diese zu "bewirken". Der Einfluß der Landespolizeibehörde 
auf die Dauer der Verwahrung ist aber von Entwurf zu Entwurf be
schnitten worden. Der Vorentwurf 1909 schlägt vor: "Die Landes
polizeibehörde bestimmt über die Dauer der Verwahrung und über die 
Entlassung. Gegen ihre Bestimmung ist gerichtliche Entscheidung zu
lässig." Nach dem Gegenentwurf 19ll hat die Landespolizeibehörde 
"über die Dauer der Verwahrung und über die Entlassung zu bestimmen. 
Gegen eine die Dauer von 2 Jahren übersteigende Verwahrung ist der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung zulässig; ein zurückgewiesener An
trag kann vor Ablauf von 2 Jahren nicht wiederholt werden." In dem 
Kommissionsentwurf 1913 heißt es: "Über die Entlassung bestimmt die 
Landespolizeibehörde. Soll die Verwahrung über 2 Jahre ausgedehnt 
werden, so ist die Entscheidung des Gerichtes von Amts wegen herbei
zuführen. Ordnet das Gericht die :Fortdauer der Verwahrung an, hat 
es zugleich zu bestimmen, nach welcher Frist die Entscheidung von 
neuem einzuziehen ist." Die entsprechende Stelle im Entwurf 1919 
lautet ähnlich: "Über die Entlassung bestimmt die Landespolizei
behörde. Eine Fortdauer der Verwahrung über 2 Jahre kann nur das 
Gericht anordnen. Ordnet es die Fortdauer an, so bestimmt es zugleich, 
wann seine Entscheidung von neuem einzuholen ist". Der Entwurf 1925 
endlich besagt: "Die Unterbringung in eine Heil- und Pflegeanstalt ... 
darf 3 Jahre nur übersteigen, wenn sie das Gericht vor Ablauf dieser 
Frist von neuem anordnet. Ordnet das Gericht die Fortdauer an, so be
stimmt es zugleich, wann seine Entscheidung von neuem einzuholen ist." 
Sie ersehen aus der Gegenüberstellung der Vorschläge in den verschie
denen Entwürfen, daß der Gesetzgeber sichtlich bemüht ist, einerseits 
die Härte der Verwahrung durch vorläufige zeitliche Beschränkung auf 
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verhangen, und vor allen hat BONHOEFFER 125) wiederholt Wasser in 
den Wein der sanguinischen Juristen und Psychiater geschtittet und 
ernste Zweifel geauBert, "daB die Durchftihrung des Gesetzes in einem 
dem tatsachlichen Vorhandensein der verminderten Zurechnungsfahig
keit entsprechenden Verhaltnis geschehen wird". J a selbst AscHAFFEN
BURG45) hat noch ktirzlich gelegentlich der "Kommissionsberatungen zur 
Frage der Versorgung asozialer Personen" in Koln 1925 unter Berufung 
auf die Erfahrungen mit dem Norwegischen Sicherungsgesetz vor einer 
Uberschatzung der sichernden MaBnahme gewarnt, "da diese in der 
Praxis nicht angewandt wtirde, da dem Richter nach dem gegen
wartigen Stande des V orverfahrens keinerlei gentigcnde Unterlagen fUr 
die Beurteilung der Personen zur Verftigung sttinden"! 

Meine Herren! Nach dem Entwurfe hat das Gericht die Verwahrung 
der zu milderer Strafe verurteilten und als gemeingefahrlich erkannten 
vermindert Zurechnungsfahigen " anzuordnen " , die Landespolizeibehorde 
auf Grund der gerichtlichen Entschcidung ftir ihro Unterbringung zu 
"sorgen", diese zu "bewirken". Der EinfluB der Landespolizeibehorde 
auf die Dauer der Verwahrung ist aber von Entwurf zu Entwurf be
schnitten worden. Der V orentwurf 1909 schlagt vor: "Die Landes
polizeibehorde bestimmt tiber die Dauer der Verwahrung und tiber die 
Entlassung. Gegen ihre Bestimmung ist gerichtliche Entscheidung zu
lassig." Nach dem Gegenentwurf 1911 hat die Landespolizeibehorde 
"tiber die Dauer der Verwahrung und tiber die Entlassung zu bestimmen. 
Gegen eine die Dauer von 2 Jahren tibersteigende Verwahrung ist der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung zulassig; ein zuriickgewiesener An
trag kann vor Ablauf von 2 Jahren nicht wiederholt werden." In dem 
Kommissionsentwurf 1913 heiBt es: "Uber die Entlassung bestimmt die 
Landespolizeibehorde. SolI die Verwahrung tiber 2 Jahre ausgedehnt 
werden, so ist die Entscheidung des Gerichtes von Amts wegen herbei
zufiihren. Ordnet das Gericht die Ji'ortdauer der Verwahrung an, hat 
es zugleich zu bestimmen, nach welcher Frist die Entscheidung von 
neuem einzuziehen ist." Die entsprechende Stelle im Entwurf 1919 
lautet ahnlich: "Uber die Entlassung bestimmt die Landespolizei
behorde. Eine Fortdauer der Verwahrung iiber 2 Jahre kann nur das 
Gericht anordnen. Ordnet es die Fortdauer an, so bestimmt es zugleich, 
wann seine Entscheidung von neuem einzuholen ist". Der Entwurf 1925 
endlich besagt: "Die Unterbringung in eine Heil- und Pflegeanstalt ... 
darf 3 Jahre nur tibersteigen, wenn sie das Gericht vor Ablauf dieser 
Frist von neuem anordnet. Ordnet das Gericht die Fortdauer an, so be
stimmt es zugleich, wann seine Entscheidung von neuem einzuholen ist." 
Sie ersehen auS der Gegeniiberstellung der Vorschlage in den verschie
denen Entwtirfen, daB der Gesetzgeber sichtlich bemiiht ist, einerseits 
die Harte der Verwahrung durch vorlaufige zeitliche Beschrankung auf 
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wenige Jahre zu mildern, andererseits den Rechtsbrecher vor Willkür 
der Verwaltungsbehörde und widerrechtlicher :Freiheitsberaubung zu 
schützen. Mitbestimmend für diese :Fassung mag die Absicht gewirkt 
haben, dem Richter die Bürde der Verantwortung für die Unterbringung 
in einer Heil- und Pflegeanstalt zu erleichtern und seine Bedenken gegen 
die Anwendung der Bestimmung fortzuräumen. Nimmt das Gericht an, 
"daß der Zeitraum von 3 Jahren zur Heilung oder Besserung ausreicht, 
dann wird es das Gericht der Verwaltungsbehörde überlassen, nötigen
falls eine Verlängerung der :Frist anzuregen. Wird die Verwahrung nicht 
rechtzeitig von neuem angeordnet, dann muß die Verwaltungsbehörde 
den Verwahrten entlassen", heißt es in der Begründung. 

Die früheren Entwürfe ließen der Verwaltungsbehörde volle Freiheit, 
über den Zeitpunkt derEntlassungdes Verwahrten zu bestimmen. Dagegen 
wurde von verschiedensten Seiten Stellung genommen. E. SCHULTZE1127) 
z.B.betonte "die Gefahr, daß die Behörden ihr Recht mißbrauchen, und 
daß auf Umwegen wieder sich die Mißstände einschleichen könnten, die der 
Entwurf (1919) gerade damit, daß er ausdrücklich dem Richter und nur 
ihm die Anordnung der Verwahrung zuwies, beseitigen wollte ... " Der 
Staatsanwalt MARx790) äußerte sich in ähnlichem Sinne: "Ob die Anord
nung tatsächlich ausgeführt, ob der Unzurechnungsfähige oder vermin
dert Zurechnungsfähige auch wirklich verwahrt wird, ist vom Entwurf in 
das freie Ermessen der Landespolizeibehörde gestellt. Sie hat es in der Hand, 
ob sie, wenn der vermindert Zurechnungsfähige zunächst eine Strafe zu 
verbüßen hatte, nachträglich die angeordnete Verwahrung vollziehen 
will. Das Gericht hat darüber in keiner Weise zu entscheiden. Auch 
gibt es gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehörde kein Rechts
mittel an das Gericht, sondern nur an die nächsthöhere Verwaltungs
behörde". MARx erklärte es für "unzweckmäßig, die Organe zweier ganz 
getrennter Behördenkreise mit dem Strafvollzuge zu befassen, weil da
durch erfahrungsgemäß leicht bureaukratische Reibungen entstehen", 
und E. ScHULTZE hob gleichfalls hervor, "wie bedenklich es ist, bei der 
Durchführung der Verwahrung zwei verschiedenen und zudem so ver
schiedenen Behörden eine Entscheidung einzuräumen". MARx sprach 
sich daher dafür aus, auch den Vollzug der Verwahrung im Macht
bereiche der Justiz zu belassen; "nur ein Gericht darf die Verwahrung 
anordnen, nur ein Gericht darf deren Beendigung herbeüühren" erklärte 
auch E. ScHULTZE. Der Entwurf 1925 hat sich zwar diese Ansicht nicht 
zu eigen machen können, andererseits aber auch die dringende Gefahr 
nicht verkannt, daß die Verwaltungsbehörde den Zustand des Ver
wahrten anders beurteilen könne als das Gericht und der Schutz der 
öffentlichen Sicherheit dadurch beeinträchtigt werde. Aus diesem 
Grunde wurde im § 49 Abs. 1 bestimmt, daß vor Ablauf der ge
setzlichen 3jährigen oder der vom Gericht bestimmten verlängerten 
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wenige Jahre zu mildern, andererseits den Rechtsbrecher vor W illkur 
der Verwaltungsbehorde und widerrechtlicher }'reiheitsberaubung zu 
schiitzen. Mitbestimmend fUr diese ]'assung mag die Absicht gewirkt 
haben, dem Richter die Biirde der Verantwortung fiir die Unterbringung 
in einer Heil- und Pflegeanstalt zu erleichtern und seine Bedenken gegen 
die Anwendung der Bestimmung fortzuraumen. Nimmt das Gericht an, 
"daB der Zeitraum von 3 Jahren zur Heilung oder Besserung ausreicht, 
dann wird es das Gericht der Verwaltungsbehorde iiberlassen, notigen
falls eine Verlangerung der }'rist anzuregen. Wird die Verwahrung nicht 
rechtzeitig von neuem angeordnet, dann mUfJ die Verwaltungsbehorde 
den Verwahrten entlassen", heiBt es in der Begrundung. 

Die friiheren Entwiirfe lieBen der Verwaltungsbehorde volle Freiheit, 
iiber den Zeitpunkt der E ntlassung des Verwahrten zu bestimmen. Dagegen 
wurde von verschiedensten Seiten Stellung genommen. E. SCHULTZE1127) 
z.B.betonte "die Gefahr, daB die Behorden ihr Recht miBbrauchen, und 
daB auf Umwegen wieder sich die MiBstande einschleichenkonnten, die der 
Entwurf (1919) gerade damit, daB er ausdriicklich dem Richter und nur 
ihm die Anordnung der Verwahrung zuwies, beseitigen wollte ... " Der 
Staatsanwalt MARX790) auBerte sich in ahnlichem Sinne: "Ob die Anord
nung tatsiichlieh ausgefiihrt, ob der Unzurechnungsfahige oder vermin
dert Zurechnungsfiihige auch wirklich verwahrt wird, ist yom Entwurf in 
das freie Ermessen der Landespolizeibehorde gestellt. Sie hat esin der Hand. 
ob sie, wenn der vermindert Zurechnungsfahige zunachst eine Strafe zu 
verbiiBen hatte, nachtriiglich die angeordnete Verwahrung vollziehen 
will. Das Gericht hat dariiber in keiner Weise zu entscheiden. Auch 
gibt es gegen die Entscheidung der Verwaltungsbehorde kein Rechts
mittel an das Gericht, sondern nur an die niichsthohere Verwaltungs
behorde". MARx erklarte es fiir "unzweckmaBig, die Organe zweier ganz 
getrennter Behordenkreise mit dem Strafvollzuge zu befassen, weil da
durch erfahrungsgemaB leicht bureaukratische Reibungen entstehen", 
und E. SCHULTZE hob gleichfalls hervor, "wie bedenklich es ist, bei der 
Durchfiihrung der Verwahrung zwei verschiedenen und zudem so ver
schiedenen Behorden eine Entscheidung einzuriiumen". MARx sprach 
sich daher dafiir aus, auch den Vollzug der Verwahrung im Macht
bereiche der Justiz zu belassen; "nur ein Gericht darf die Verwahrung 
anordnen, nur ein Gericht darf deren Beendigung herbeifiihren" erklarte 
auch E. SCHULTZE. Der Entwurf 1925 hat sich zwar diese Ansicht nicht 
zu eigen machen konnen, andererseits aber auch die dringende Gefahr 
nicht verkannt, daB die Verwaltungsbehorde den Zustand des Ver
wahrten anders beurteilen konne als das Gericht und der Schutz der 
offentlichen Sicherheit dadurch beeintrachtigt werde. Aus diesem 
Grunde wurde im § 49 Abs. 1 bestimmt, daB vor Ablauf der ge
setzlichen 3jiihrigen oder der yom Gericht bestimmten verlangerten 
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Frist der Verwahrte nur mit Zustimmung des Gerichtes entlassen 
werden darf. 

Die Unterbringung durch Gerichtsbeschluß soll demnach auf 3 Jahre 
stattfinden; eine längere Verwahrung kann nur dadurch erfolgen, daß sie 
das Gericht entweder aus eigener Initiative oder auf Anregung der Ver
waltungsbehördevon neuem anordnet; unterbleibt die Verlängerung der 
Frist, so hat die Verwaltungsbehörde den Verwahrten sofort zu ent
lassen; vor Ablauf der 3 jährigen Unterbringung kann die Entlassung 
nur mit Zustimmung der Gerichte erfolgen. Das Gericht ist aber nicht 
in der Lage, über die "Heilung" oder "Besserung" des wegen seines "auf 
ererbter Anlage beruhenden krankhaften Dauerzustandes" Verwahrten 
eigene Beobachtungen und Untersuchungen anzustellen. Oder soll etwa 
vor Ablauf der 3 jährigen Frist ein Mitglied des Gerichtes den Fall von 
neuem bearbeiten, über ihn berichten und das Gericht einen Termin in 
der Heil- und Pflegeanstalt abhalten, um über das weitere Schicksal des 
Verwahrten zu bestimmen? Wird es nicht vielmehr sich damit begnügen 
müssen, was ihm die Verwaltungsbehörde übermittelt und damit in 
völlige Abhängigkeit von ihr geraten? Wird das Gericht die Entlassung 
des Verwahrten vor Ablauf der :Frist abzulehnen wagen, wenn die Organe 
der Verwaltungsbehörde bescheinigen, daß der Verwahrte "geheilt'' 
oder so weit "gebessert" sei, daß eine längere Zurückhaltung nicht nötig 
sei? Wird das Gericht vor Ablauf der 3 jährigen :Frist -von Ausnahmen 
abgesehen - aus eigener Entschließung für ihre Verlängerung in dem 
Umfange Sorge tra;gen, wie es den Interessen der Allgemeinheit ent
spricht? Wird die Verwaltungsbehörde die Anregung auf weitere Siche
rung des Gerneingefährlichen geben, wenn das Gericht sie zu versäumen 
droht? Sie sehen, die Garantien, daß die Unterbringung des gernein
gefährlichen vermindert Zurechnungsfähigen, "solange es der Zweck der 
Anordnung erfordert" (§ 46, Abs. 2), wirklich erfolgen werde, sind 
äußerst dürftig. Besonders wird die Verwaltungsbehörde schon aus 
finanziellen Gründen geneigt sein, die Zahl der Verwahrten tunliehst zu 
beschränken, und zwar um so mehr, je weniger die Vermögenslage der 
Länder eine so kostspielige Einrichtung gestatten wird. Damit komme 
ich zu:r Kostenfrage. 

::\Ieine Herren! v. HENTIG425) schrieb kürzlich: "Welchen Begriff macht 
sich der Entwurf von einer Sicherungsanstalt, ihrer Leitung und ihrem 
Betrieb? Will man das neue Strafgesetzbuch fertig stellen und dann 
anfangen, die Konstruktion und lfunktion seiner wichtigsten neuen 
Maßregel zu überlegen? Dieses Verfahren mutet naiv an . . . Mir 
scheint, daß die Achtlosigkeit, mit der man }Iaßregeln vorschlägt, 
deren Handhabung völlig im Dunkeln liegt, nicht sehr für die klare Er
kenntnis der ungeheuren praktischen Bedeutung der Sicherungsmaß
nahmen spricht". AscHAFFENBURG47) zwar erscheint die Lösung der 
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Frist der Verwahrte nur mit Zustimmung des Gerichtes entlassen 
werden darf. 

Die Unterbringung durch GerichtsbeschluB solI demnach auf 3 Jahre 
stattfinden; eine langere Verwahrung kann nur dadurch erfolgen, daB sie 
das Gericht entweder aus eigener Initiative oder auf Anregung der Ver
waltungsbehi:irde von neuem anordnet; unterbleibt die Verlangerung der 
Frist, so hat die Verwaltungsbehi:irde den Verwahrten sofort zu ent
lassen; vor Ablauf der 3 jahrigen Unterbringung kann die Entlassung 
nur mit Zustimmung der Gerichte erfolgen. Das Gericht ist aber nicht 
in der Lage, uber die "Heilung" oder "Besserung" des wegen seines "auf 
ererbter Anlage beruhenden krankhaften Dauerzustandes" Verwahrten 
eigene Beobachtungen und Untersuchungen anzustellen. Oder solI etwa 
vor Ablauf der 3 jahrigen Frist ein Mitglied des Gerichtes den Fall von 
neuem bearbeiten, uber ihn berichten und das Gericht einen Termin in 
der Heil- und Pflegeanstalt abhalten, urn uber das weitere Schicksal des 
Verwahrten zu bestimmen? Wird es nicht vielmehr sieh damit begnugen 
mussen, was ihm die Verwaltungsbehi:irde ubermittelt und damit in 
vi:illige Abhiingigkeit von ihr gcraten? Wird das Gerieht die Entlassung 
des Verwahrten vor Ablauf der }1'rist abzulehnen wagen, wenn die Organe 
der Verwaltungsbehi:irde beseheinigen, daB der Verwahrte "geheilt" 
oder so weit "gebessert" sei, daB eine langere Zuruckhaltung nieht ni:itig 
sei? Wird das Gerieht vor Ablauf der 3 jahrigen }1'rist - von Ausnahmen 
abgesehen - aus eigener EntschlieBung fUr ihre Verlangerung in dem 
Umfange Sorge tmgen, wie es den Interessen der Allgemeinheit ent
sprieht? Wird die Verwaltungsbehi:irde die Anregung auf weitere Siche
rung des Gemeingefahrlichen geben, wenn das Gericht sie zu versaumen 
droht? Sie sehen, die Garantien, daB die Unterbringung des gemein
gefahrlichen vermindert Zurechnungsfahigen, "solange es der Zweck der 
Anordnung erfordert" (§ 46, Abs.2), wirklich erfolgen werde, sind 
iiuf3erst dur/tig. Besonders wird die Verwaltungsbehi:irde schon aus 
jinanziellen Grunden geneigt sein, die Zahl der Verwahrten tunlichst zu 
beschranken, und zwar urn so mehr, je weniger die Vermi:igenslage der 
Lander eine so kostspielige Einrichtung gestatten wird. Damit komme 
ich zur Kosten/rage. 

i\Ieine Herren! v. HENTIG425) schrieb kurzlieh: "Welehen Begriff maeht 
sieh der Entwurf von einer Sicherungsanstalt, ihrer Leitung und ihrem 
Betrieb? Will man das neue Strafgesetzbuch fertig stellen und dann 
anfangen, die Konstruktion und }1'unktion seiner wiehtigsten neuen 
MaBregel zu uberlegen? Dieses Verfahren mutet naiv an . . . Mir 
scheint, daB die Achtlosigkeit, mit der man }IaBregeln vorschlagt, 
deren Handhabung vi:illig im Dunkeln liegt, nicht sehr fUr die klare Er
kenntnis der ungeheuren praktischen Bedeutung der SieherungsmaB
nahmen spricht". ASCHAFFENBURG47) zwar erscheint die Li:isung der 
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Schwierigkeit "nicht allzu schwer". "Es müssen eben Sonderanstalten 
eingerichtet werden . . . Sonderanstalten, die eine Art Zwischending 
zwischen Gefängnis und Irrenanstalt darstellen müßten". Gerade in der 
Schaffung der "Zwischenanstalten" scheint mir aber die Schwierigkeit 
zu liegen. Ebensowenig wie man eine V alksschule durch eine Verfügung 
von heute auf morgen in ein Gymnasium verwandeln kann, ebenso 
wenig vermag ein neues Gesetz eine Strafanstalt ohne weiteres in eine 
"Heil- und Pflegeanstalt" für gemeingefährliche vermindert Zurech
nungsfähige umzugestalten: Für ihre Leitung ist nicht jeder beliebige 
Irrenarzt geeignet, der seine Erfahrungen fast ausschließlich an chro
nisch Geisteskranken gesammelt hat, sondern nur auserlesene Kräfte; 
das Personal muß für die besonders schwierige "individualisierende Be
handlung" gründlich geschult sein; einschneidende bauliche Verände
rungen der Anstalt werden nicht zu umgehen sein - sonst würde die 
Schöpfung auf einen "Etikettenschwindel" hinauslaufen. Die Einrichtung 
solcher Anstalten erfordert naturgemäß außerordentliche finanzielle 
Opfer. AscHAFFENBURG47) meint allerdings, die Schaffung der Zwischen
anstalten könne "fast ohne Kosten" geschehen; "da ja ein erheblicher 
Teil der jetzt in den gewöhnlichen Gefängnissen untergebrachten Psy
chopathen nur an Sammelstellen untergebracht werden muß, aber kein 
neuer Platz benötigt wird, so wird die Frage gegenstandslos, ob erst Ge
fängnis, dann Sicherungsanstalt oder gar die umgekehrte, ob jemand 
nach der Unterbringung in einer Bewahrungsaustalt trotz eingetretener 
Besserung oder bei völliger Aussichtslosigkeit der Behandlung eine 
vorher zeitlich bestimmte Strafe verbüßen soll." Ich halte diese Auf
fassung - vorausgesetzt, daß von der Verwahrung vermindert Zu
rechnungsfähiger für die Dauer ihrer Gefährlichkeit einigermaßen Ge
brauch gemacht wird- für einen fundamentalen Irrtum. AscHAFFEN
BURG ist zwar überzeugt, "daß die Zahl der Personen, die der Unter
bringung bedürfen, sehr groß sein wird", "aber nicht nennenswert größer 
als die Zahl der zur Zeit in den Strafanstalten und Arbeitshäusern 
untergebrachten". Es liegt aber auf der Hand, daß sich in Strafvollzug 
und in Nachhaft jeweils nur ein Bruchteil der künftig zu Verwahrenden 
befindet, und daß daher die Unterbringung in Heil- und Pflegeanstalten 
sich auf einen sehr viel größeren Personenkreis erstrecken würde, falls 
sie wirklich so lange dauert, als es der Zweck der Anordnung erfordert. 
Ich teile deshalb die Ansichten KROHNEs621 ), der sich in einem Referate 
auf der I.K.V. 1911 folgendermaßen aussprach: "Darüber, daß diese im 
Vorentwurf vorgesehenen Maßnahmen mit den jetzt in den Bundes
staaten vorhandenen Strafvollzugseinrichtungen nicht durchzuführen 
sind, darüber ist doch wohl kein Zweifel. Ebensowenig darüber, daß sehr 
viel Geld aufgewendet werden muß, um die erforderlichen Einrichtungen 
und Änderungen zu schaffen. Hat sich denn schon jemand die Mühe ge-
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Schwierigkeit "nicht allzu schwer". "Es mlissen eben Sonderanstalten 
eingerich"tet werden . . . Sonderanstalten, die eine Art Zwischending 
zwischen Gefangnis und Irrenanstalt darstellen muBten". Gerade in der 
Schaffung der "Zwischenanstalten" scheint mir aber die Schwierigkeit 
zu lie gen. Ebensowenig wie man eine V olksschule durch eine Verfugung 
von heute auf morgen in ein Gymnasium verwandeln kann, ebenso 
wenig vermag ein neues Gesetz eine Strafanstalt ohne weiteres in eine 
"Heil- und Pflegeanstalt" fur gemeingefahrliche vermindert Zurech
nungsfahige umzugestalten: Fur ihre Leitung ist nicht jeder beliebige 
Irrenarzt geeignet, der seine Erfahrungen fast ausschlieBlich an chro
llisch Geisteskranken gesammelt hat, sondern nur auserlesene Krafte; 
das Personal muB fur die besonders schwierige "individualisierende Be
handlung" grundlich geschult sein; einschneidende bauliche Verande
rungen der Anstalt werden nicht zu umgehen sein - sonst wurde die 
Schopfung auf einen "Etikettenschwindel" hinauslaufen. Die Einrichtung 
solcher Anstalten erfordert naturgemaB auBerordentliche finanzielle 
Opfer. ASCHAFFENBURG47) meint allerdings, die Schaffung der Zwischen
anstalten konne "fast ohne Kosten" geschehen; "da ja ein erheblicher 
Teil der jetzt in den gewohnlichen Gefangnissen untergebrachten Psy
chopathen nur an Sammelstellen untergebracht werden muB, aber kein 
neuer Platz benotigt wird, so wird die Frage gegenstandslos, ob erst Ge
fangnis, dann Sicherungsanstalt oder gar die umgekehrte, ob jemand 
nach der Unterbringung in einer Bewahrungsanstalt trotz eingetretener 
Besserung oder bei volliger Aussichtslosigkeit der Behandlung eine 
vorher zeitlich bestimmte Strafe verbuBen solI." Ich halte diese Auf
fassung - vorausgesetzt, daB von der Verwahrung vermindert Zu
rechnungsfahiger fur die Dauer ihrer Gefahrlichkeit einigermaBen Ge
brauch gemacht wird - fur einen fundamentalen Irrtum. ASCHAFFEN
BURG ist zwar uberzeugt, "daB die Zahl der Personen, die der Unter
bringung bedurfen, sehr groB sein wird", "aber nicht nennenswert groBer 
als die Zahl der zur Zeit in den Strafanstalten und Arbeitshausern 
untergebrachten". Es liegt aber auf der Hand, daB sich in Strafvollzug 
und in Nachhaft jeweils nur ein Bruchteil der kunftig zu Verwahrenden 
befindet, und daB daher die Unterbringung in Heil- und Pflegeanstalten 
sich auf einen sehr viel groBeren Personenkreis erstrecken wiirde, falls 
sie wirklich so lange dauert, als es der Zweck der Anordnung erfordert. 
Ich teile deshalb die Ansichten KROHNES621 ), der sich in einem Referate 
auf der I.K.V. 1911 folgendermaBen aussprach: "Daruber, daB diese im 
Vorentwurf vorgesehenen MaBnahmen mit den jetzt in den Bundes
staaten vorhandenen Strafvollzugseinrichtungen nicht durchzufuhren 
sind, dariiber ist doch wohl kein Zweifel. Ebensowenig daruber, daB sehr 
viel Geld aufgewendet werden muB, um die erforderlichen Einrichtungen 
und Anderungen zu schaffen. Hat sich denn schon jemand die Muhe ge-
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geben, die Kosten auch nur überschläglich zu berechnen? Glaubt man 
wirklich, daß sich im Deutschen Reiche, vom größten bis zum ·kleinsten 
Staate, ein Finanzminister finden wird, der das Geld zum Umbau alter 
oder zur Einrichtung neuer Anstalten hergeben wird, um dieses Anstalts
system durchzuführen? Und wenn ein Finanzminister so gutmütig 
wäre, die Summen dafür in den Etat einzustellen, würden die Landes
vertretungen sie bewilligen? Die Kosten, welche der Kampf gegen das 
Verbrechen und die rechtsbrecherischen Elemente erfordert, sind so 
enorm, daß die Regierungen und Parlamente jede neue Vermehrung mit 
mehr als kritischen Blicken betrachten werden." Und ähnlich äußerte 
sich PoLLITz960 ) auf dem 31. JT.: "Alle Reformideen auf unserem Gebiet 
müssen aber, wenn sie überhaupt in die Wirklichkeit treten sollen, mit 
den vorhandenen Faktoren und Institutionen rechnen, und es würde 
einen bedauerlichen Mangel an kriminalpolitischem Blick und Sehweite 
bedeuten, wenn man von einer Neuorientierung des Strafgesetzes mit 
einem Schlage eine umfangreiche Neugestaltung aller dazu gehörigen 
Institutionen erwartete. Wer lange im praktischen Strafvollzuge ge
standen hat, weiß aus mancherlei Erfahrungen, daß wohl in allen Staaten 
nicht allzuviel Neigung besteht, für eine zwar überaus wichtige, aber so 
wenig erfreuliche und dankbare Aufgabe, wie der Strafvollzug sie be
deutet, große Mittel aufzuwenden. Diese Erfahrung muß dazu führen, 
die Forderungen an Neuorganisationen zu mäßigen und soweit als mög
lich an das Gegebene anzuknüpfen." Die Erfahrungen, die man in 
anderen Ländern mit weit weniger kostspieligen Reformen des Straf
vollzuges gemacht hat, sollten uns eine Mahnung sein, unsere Erwar
tungen an eine sachverständige und wirksame Ausgestaltung unseres 
Strafwesens nicht allzu hoch zu spannen. Die Vorschriften über den 
Vollzug der Strafen in Einzelhaft des französischen Gesetzes von 1875 
und des italienischen Strafgesetzbuches von 1889 sind heute noch nicht 
durchgeführt, weil die Staatsfinanzen nicht erlaubt haben, dafür die er
forderlichen Einrichtungen zu treffen621), und das gleiche Schicksalhatte 
ein schon im Jahre 1879 ausgearbeiteter Entwurf zu einem deutschen 
Strafvollzugsgesetz, der bereits im Bundesrate scheiterte, da die Durch
führung der als Regel in Aussicht genommenen Einzelhaft Aufwendungen 
in der Höhe von rund 100 Millionen Mark erforderte322). Wenn das reiche 
Deutschland diese bescheidene Neuerung aus finanziellen Gründen nicht 
durchzuführen vermochte, so verstehe ich nicht, wie das verarmte und mit 
stets wachsenden Reparationskosten über seine Leistungsfähigkeit be
lastete Reich die Mittel für die ungeheuren Umwälzungen aufbringen 
soll, die von den Verfassern der Entwürfe vorgeschlagen werden. Wer 
sich im Kampf der Meinungen ein klares nüchternes Urteil bewahrt hat, 
wird daher die stärksten Zweifel hegen müssen, daß der verarmte Staat 
in der Lage sein wird, zweckentsprechende Anstalten für gemindert Zu-
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geben, die Kosten auch nur uberschlaglich zu berechnen? Glaubt man 
wirklich, daB sich im Deutschen Reiche, yom groBten bis zum °kleinsten 
Staate, ein Finanzminister finden wird, der das Geld zum Umbau alter 
oder zur Einrichtung neuer Anstalten hergeben wird, urn dieses Anstalts
system durchzufUhren? Und wenn ein Finanzminister so gutmutig 
ware, die Summen dafUr in den Etat einzustellen, wurden die Landes
vertretungen sie bewilligen? Die Kosten, welche der Kampf gegen das 
Verbrechen und die rechtsbrecherischen Elemente erfordert, sind so 
enorm, daB die Regierungen und Parlamente jede neue Vermehrung mit 
mehr als kritischen Blicken betrachten werden." Und ahnlich auBerte 
sich POLLITZ960 ) auf dem 31. JT.: "Alle Reformideen auf unserem Gebiet 
mussen aber, wenn sie uberhaupt in die Wirklichkeit treten sollen, mit 
den vorhandenen Faktoren und Institutionen rechnen, und es wurde 
einen bedauerlichen Mangel an kriminalpolitischem Blick und Sehweite 
bedeuten, wenn man von einer Neuorientierung des Strafgesetzes mit 
einem Schlage eine umfangreiche Neugestaltung aller dazu gehorigen 
Institutionen erwartete. Wer lange im praktischen Strafvollzuge ge
standen hat, weiB aus mancherlei Erfahrungen, daB wohl in allen Staaten 
nicht allzuviel Neigung besteht, fUr eine zwar uberaus wichtige, aber so 
wenig erfreuliche und dankbare Aufgabe, wie der Strafvollzug sie be
deutet, groBe Mittel aufzuwenden. Diese Erfahrung muB dazu fuhren, 
die Forderungen an Neuorganisationen zu maBigen und soweit als mog
lich an das Gegebene anzuknupfen." Die Erfahrungen, die man in 
anderen Landern mit weit weniger kostspieligen Reformen des Straf
vollzuges gemacht hat, sollten uns eine Mahnung sein, unsere Erwar
tungen an eine sachverstandige und wirksame Ausgestaltung unseres 
Strafwesens nicht allzu hoch zu spannen. Die Vorschriften uber den 
Vollzug der Strafen in Einzelhaft des franzosischen Gesetzes von 1875 
und des italienischen Strafgesetzbuches von 1889 sind heute noch nicht 
durchgefiihrt, weil die StaatBfinanzen nicht erlaubt haben, dafur die er
forderlichen Einrichtungen zu treffen621), und das gleiche Schicksalhatte 
ein schon im Jahre 1879 ausgearbeiteter Entwurf zu einem deutschen 
Strafvollzugsgesetz, der bereits im Bundesrate scheiterte, da die Durch
fUhrung der alB Regel in Aussicht genommenen Einzelhaft Aufwendungen 
in der Rohe von rund 100 Millionen Mark erforderte322). Wenn daB reiche 
Deutschland diese bescheidene Neuerung aus finanziellen Grunden nicht 
durchzufuhren vermochte, so verstehe ich nicht, wie das verarmte und mit 
stets wachsenden Reparationskosten uber seine Leistungsfahigkeit be
lastete Reich die Mittel fur die ungeheuren U mwiilzungen aufbringen 
solI, die von den Verfassern der Entwurfe vorgeschlagen werden. Wer 
sich im Kampf der Meinungen ein klares nuchternes Urteil bewahrt hat, 
wird daher die starksten Zweifel hegen mussen, daB der verarmte Staat 
in der Lage sein wird, zweckentsprechende Anstalten fur gemindert Zu-
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rechnungsfähige zu schaffen. KoHLRAUscn5DO) hält diesen Weg des J;Jnt
wurfes 1919 aus finanziellen Gründen für ungangbar; der Ministerialrat 
HANS M.Al:ER768) meint bei der Erörterung des Entwurfes eines Ver
wahrungsgesetzes: "Bei der Kostenfrage dürften sich noch die erheb
lichsten Bedenken seitens der Regierungen und Parlamente gegen den 
Entwurf erheben"; auch MöNKEMÖLLER883) betont zu der Frage der 
Verwahrung Asozialer: "Jetzt stehen noch recht viele dem neuen 
Verfahren zweifelnd und ablehnend gegenüber, weil sie von diesem Unter
nehmen ... , das eine so große Anzahl von Personen auf so unabsehbare 
Zeit einer Anstaltsbehandlung teilhaftig werden lassen will, eine unge
heure pekuniäre Belastung der Allgemeinheit befürchten", und EBER
MAYER223) glaubt bereits ra tenzu müssen, nicht die ganze Strafrechtsreform 
an den Kosten für die sichemden Maßnahmen scheitern zu lassen, sondern 
lieber die Vorschriften über Maßregeln der Besserung und Sicherung 
einstweilen zu suspendieren. Ja, aber auch der Gesetzgeber selbst hegt 
offenbar starke Zweifel, daß die Vorschläge finanziell durchführbar 
seien; im Entwurf 1919 heißt es in einer bescheidenen Fußnote: "Inwie
weit die :Finanzlage des Reiches und der Länder eine Verwirklichung der 
Vorschläge des Entwurfes auf diesen Gebieten zulassen wird, bedarf noch 
besonderer Prüfung." Wäre es nicht zweckmäßiger gewesen, bevor man 
Vorschläge zu einem neuen Gesetz machte, sie erst auf ihre praktische 
Durchführbarkeit zu prüfen? 

Meine Herren! Wir haben Zweifel geäußert, ob der Richter von den 
sichemden Maßnahmengegengemeingefährliche vermindertZurechnungs
fähige erheblichen Gebrauch machen werde; wir haben gezeigt, daß kaum 
Garantien gegeben sind, daß der Verwahrte so lange zurückhalten werde, 
wie es der Zweck der Anordnung erfordert; wir haben die Befürchtung aus
gesprochen, daß das Reich und die Länder außerstande sein werden, die 
"Zwischenanstalten" so einzurichten und auszubauen, wie es nötig sein 
wird, wenn die Schöpfung nicht auf "Etikettenschwindel" hinauslaufen 
soll. Mit diesen J;'eststellungen treten wir der Ansicht KRoHNEs62l) bei, der 
über das Strafvollzugssystem des Vorentwurfes gelegentlich aussprach: 
"Würde es wider Erwarten Gesetz, dann stände es auf dem Papier." 
Wenn aber der praktische Erfolg· der geplanten Bestimmungen sein 
sollte, daß die vermindert Zurechnungsfähigen- soweit sie überhaupt 
vom Richter erkannt werden- zwar milder bestraft, aber nur ausnahms
weise in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht und für die Dauer 
ihrer Gefährlichkeit zurückgehalten würden, so wäre das wesentliche Ziel 
des vorgeschlagenen Gesetzes n·icht erreicht. Denn "die praktische Haupt
sache" - schreibt KAHL519, 516) - "ist die Sicherung. Darin trägt das 
angestrebte Sonderrecht den Zug des außerordentlichen Ernstes emp
findlicher Strenge. Es stellt dem, Übeltäter eine Behandlung in Aussicht, 
welche in ihren Wirkungen fühlbarer sein kann als die Strafe selbst." 
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HANS MAIER768) meint bei der Erorterung des Entwurfes eines Ver
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vom Richter erkannt werden - zwar milder bestraft, aber nur ausnahms
weise in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht und fUr die Dauer 
ihrer Gefahrlichkeit zuruckgehalten wiirden, so ware das wesentliche Ziel 
des vorgeschlagenen Gesetzes n'icht erreicht. Denn "die praktische Haupt
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Daß die Bestimmungen des Entwurfes auf keinen Fall in einem der 
ungeheuren Verbreitung der vermindert Zurechnungsfähigen unter den 
Rechtsbrechern entsprechenden Verhältnis durchgeführt werden wird, 
hat KAm..015) späterhin wohl selbst erkannt. Hatte er früher einmal be
tont: "Die Strafe muß der Schuld entsprechend sein. Um der mensch
lichen Unvollkommenheit und um der Barmherzigkeit willen können 
Staat und Gesellschaft ertragen, wenn im Einzelfalle Strafe geringer ist 
als Schuld. Nicht zu ertragen wäre, wenn gegen eine bestimmte Ver
brecherklasse grundsätzlich allgemein und bewußt eine die Schuld über
steigende Strafe ausgesprochen werden müßte" - so mußte er sich 
späterhin von der U'n,erreichbarkeit dieses Zieles überzeugen. Es blieb 
nur übrig, die ausdrückliche Anerkennung der vermindert Zurechnungs
fähigen im Gesetz wegen ihrer ungeheuren Verbreitung und schwierigen 
Feststellbarkeit fallen zu lassen und an Stelle der obligatorischen die 
fakultative Berücksichtigung der minder Schuldhaften einzuführen, d. h. 
es dem Ermessen des Richters zu überlassen, ob er die geminderte Zu
rechnungsfähigkeit eines Rechtsbrechers im Strafmaß zum Ausdruck 
bringen wolle oder nicht. Diesen Weg schlug KAHL5l9, 522, 524) ein; 
eine Reihe von Psychiatern: AscHAFFENBURG49), E. SCHULTZE1135), 

RErss1010• 1011) und schließlich der deutsche Verein für Psychiatrie1134) 

folgten seinem Vorschlage. Mit der Einführung der fakultativen Berück
sichtigung der vermindert Zurechnungsfähigen im Strafgesetzbuch wäre 
die unvermeidliche Ungleichheit in der Anwendung der vorgeschlagenen 
Bestimmungen amtlich sanktioniert, gleichzeitig aber auch das Straf
maß abgeschafft. Die Entwürfe haben sich bisher gescheut, diesen 
Schritt zu tun, und ich bezweifle, ob er dem Rechtsbewußtsein des 
Volkes entsprechen würde. 

Meine Herren! Es wird immer eine undankbare Aufgabe sein, einem 
Gesetze die Prognose zu stellen. Ich brauche Sie nur an die Bekämpfung 
der Trunksucht und ihrer Folgezustände vermittels gesetzlicher Maß
regeln zu erinnern, um zu zeigen, wie selbst die an einen so klaren und 
leicht feststellbaren Tatbestand gebundenen Bestimmungen entgegen 
jeder Erwartung nicht angewandt werden. Selbst der als Radikalmittel 
für die zwangsweise Heilung der Trunksucht mit großem Optimismus 
begrüßte Entmündigungsparagraph kommt so selten in Anwendung, 
daß man sagen darf, die darangeknüpften Hoffnungen seien kläglich ge
scheitert. Niemand wird daher mit Bestimmtheit voraussagen dürfen, 
wie sich die Anwendung der vorgeschlagenen Bestimmungen in der 
Rechtspraxis gestalten wird. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
darf aber jetzt schon angenommen werden: weder werden die vermindert 
Zurechnungsfähigen eine nur einigermaßen gleichmäßige Berücksichtigung 
im Strafmaße finden, noch wird auf eine .nennenswerte A usmerzung 
der schwierigen Elemente aus dem Strafvollzuge zu rechnen sein, noch 
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wird eine Gewähr dafür bestehen, daß dem wegen verminderter Zu
rechnungsfähigkeit milder bestraften Rechtsbrecher die sachgemäße Be
handlung und Verwahrung zuteil werde, die im Interesse der Rechts
sicherheit verlangt werden muß. So berechtigt auch die :Forderung ist, 
jeden Übeltäter im Strafmaß nach seiner Individualität zu behandeln, 
so aussichtslos ist es auch, sie zu erfüllen. Bei der Unmöglichkeit, die 
Persönlichkeit des Rechtsbrechers im durchschnittlichen Strafverfahren 
zu erfassen und bei der Mannigfaltigkeit der Individualitäten der Richter 
wird Wesensgleiches verschiedenartig bewertet, Verschiedenes als wesens
gleich behandelt 1rerden. Ich bin gewiß der letzte, der die Mängel 
unseres geltenden Rechtes verkennt. Immerhin, im geltenden Recht ist 
die Schwere der Strafe an gewisse objektive Merkmale der Tat gebunden. 
Künftig soll sie von dem subjektiven Ermessen eines Richters abhängig 
sein, der nach Ansicht unserer führenden Strafrechtslehrer zur Beur
teilung der Individualität des Täters unfähig ist! Kann man LENZ654 ) 

widersprechen, wenn er sagt: "Die Individualität des Richters, aber 
nicht des Gerichteten werden wir derart aus dem Urteil erkennen"~ 
Hat nicht AscHAFFENBURG 20 ) vollkommen klar gesehen, als er warnend 
voraussagte, daß der subjektiven Auffassung des Richters ein Spiel
raum gegeben werden würde, "der von Strafkammer zu Strafkammer, 
von Ort zu Ort wechselnd, wohl ein einheitliches Gesetz, aber keine 
e>:nheitliche Handhabnng des Gesetzes gestatten würde"? Muß man 
nicht HöaEL 457 ) rechtgeben, wenn er prophezeit: "Mit der Einführung 
des Begriffs der Minderwertigkeit in das Strafrecht würde an Stelle der 
Rechtspflege blanke Willkür treten"~ 

::\Ieine Herren! Wenn meine Ausführungen Sie überzeugt haben, so 
werden Sie mich fragen: Wie konnten sich die Psychiater mit einem 
solchen Nachdruck für die Berücksichtigung der vermindert Zurech
nungsfähigen im künftigen Rechte einsetzen~ Das ist in der Tat auch nur 
geschichtlich zu verstehen. Als der Psychiater JOLLY506 ) im Jahre 1887 
von neuem die Forderung erhob, stand die Psychiatrie noch ganz in dem 
Banne des GRIESINGERschen Lehrsatzes: "Geisteskrankheiten sind Ge
hirnkrankheiten". J\llan kannte nicht den grundsätzlichen Gegensatz 
zwischen den echten geistigen Störungen - den auf anatomischen Ver
änderungen des Gehirns beruhenden Prozessen - und den Psycho
pathien - den pathologischen Variationen der Norm. Neurasthenie 
und Hysterie galten ebenso wie Paralyse und Dementia praecox als Äuße
rungen materieller Krankheitsvorgänge im Gehirn und wurden dieser 
Anschauung entsprechend auch nicht durch psychische Beeinflussung, 
sondern mit elektrischen Strömen und Arzneien behandelt. Noch im 
Beginn des Jahrhunderts lehrte NISSL 915), daß die Hysterie eine Erkran
kung des Gehirns sei; lediglich unsere primitiven Untersuchungsmethoden 
hätten es bisher verhindert, ihr anatomisches Substrat, wie etwa das der 
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anderungen des Gehirns beruhenden Prozessen - und den Psycho
pathien - den pathoJogischen Variationen der Norm. Neurasthenie 
und Hysterie galten ebenso wie Paralyse und Dementia praecox als AuBe
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Paralyse, nachzuweisen. Galten demnach die pathologischen Variationen 
der Norm als wenn auch weniger sinnfällige Äußerungen von GPhirn
krankheiten, so war es nur folgerichtig, daß die Psychiater ihre Berück
sichtigung im Strafmaße verlangten, und sie konnten das um so eher tun, 
als die Kriminalpsychologie noch in den Kinderschuhen stak und man 
keine Ahnung von der ungeheuren Verbreitung dieser Zustände in dem 
Verbrecherturn hatte. AscHAFFENBURG19), CRAMER164•169), LEPPMANN 665) 

usw. konnten daher mit gutem Recht in der Feststellung der "Krank
haftigkeit" dieser Zustände einen sicheren Schutz gegen eine miß
bräuchliche Anwendung des Begriffes der geminderten Zurechnungs
fähigkeit sehen. "Nur bei demjenigen darf eine Herabsetzung dpr 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit angenommen werden, bei dem dpr 
Zustand auf krankhafter Grundlage beruht" - äußerte sich AscHAFFEN
BURG16) in der Diskussion auf der Stuttgarter Tagung der I. K. V. 
1904 -"deshalb halte ich es für wünschenswert, daß die pathologische 
Entstehung des Zustandes möglichst durch die Bezeichnung selbst klar
gestellt wird." Und der Vorentwurf 1909 durfte, auf diesen An
schauungen fußend, die Bedenken besonnener Juristen mit den Worten 
zerstreuen: "Die Beschränkung auf gewisse krankhafte Zustände des 
geistigen und intellektuellen Lebens schließt eine mißbräuchliche An
wendung auf gewisse sittliche Verirrungen geistig gesunder Menschen, 
soweit dies überhaupt möglich ist, aus" . . . "Aber immer wird eine 
Krankheit, also ein abnormer pathologischer Zustand des Geistes vor
ausgesetzt und damit alles ausgeschlossen, was nicht als krankhaft 
angesehen werden kann." Seither haben sich jedoch die Anschau
ungen der Psychiater vollkommen gewandelt. Man hat erkannt, daß 
das eigentliche Gebiet der verminderten Zurechnungsfähigkeit in den 
individuellen Variationen der Norm liegt, und daß die Entscheidung, 
ob diese als "Kranke" zu bezeichnen sind, auf eine Bewertung, d. h. 
auf subjektives Ermessen hinausläuft. Diese Ansicht vertritt jetzt 
auch AscHAFFENBURG 47 ). Ja, er selbst will als "krank" nur einen 
kleinen, praktisch unwesentlichen Teil der vermindert Zurechnungs
fähigen gelten lassen, etwa die Übergangsstadien zum Greisenblöd
sinn, die erheblich Schwachsinnigen, die Epileptiker, die schon deut
liche Spuren der Gemütsverödung und des Intelligenzschwundes zeigen. 
"Den größten Teil der vermindert Zurechnungsfähigen aber stellen die 
charakterologischen Abweichungen, die sich ohne scharfe Grenze den 
schon innerhalb der Gesundheitsbreite liegenden Charakterspielarten 
nähern", und diese läßt AscHAFFENBURG jetzt nicht mehr als "krank'' 
gelten. Es ist daher ganz folgerichtig, wenn AscHAFFENBURG49 ) "nicht 
recht einsehen kann, daß der Zusatz ,krankhaft' bei Störung der Geistes
tätigkeit nötig ist" und meint, es genüge, im § 17, E. 1925 "Störung 
der Geistestätigkeit" zu setzen. Nichts beleuchtet den Umschwung in 
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den grundlegenden Ansichten der Psychiater überzeugender als diese 
Wandlung in den Anschauungen AscHAFFENBURGs. Als die Juristen 
sich gegen die Einführung des Begriffes der verminderten Zurechnungs
fähigkeit in das Strafgesetzbuch sträubten, weil sie fürchteten, er könne 
auf "gewisse sittliche Verirrungen geistig gesunder Menschen"1292 ) 

mißbräuchlich angewandt werden, suchten die Pychiater durch die 
Versicherung, es handle sich ja ausschließlich um kranke Menschen, 
beruhigend auf sie zu wirken, und jetzt soll diese Schranke ganz fort
fallen, und auch der normale Mensch als vermindert zurechnungsfähig 
oder gar als unzurechnungsfähig milder bestraft oder freigesprochen 
werden dürfen! Man fragt sich wirklich, ob ein Gesetz, das - wie 
GRAF zu DoHNA212 ) hervorhob - die Möglichkeit gibt, "einen Mord 
mit der Todesstrafe oder mit 3 Mark Geldstrafe zu bestrafen", und das, 
wie AscHAFFENBURG will, den Begriff "krankhaft" als Voraussetzung 
für die Unzurechnungsfähigkeit streichen soll, ob nicht ein solches 
Gesetz das freie Ermessen des Richters in einer Weise überspannt, daß 
eine einigermaßen gleichmäßige Rechtsprechung zu einer Illusion wird. 
Wozu bedarf es dann noch eines Gesetzbuches mit 384 Paragraphen 1 
Ein Richter mit einem derartigen freien Ermessen ist ein Kadi, und 
ein Kadi bedarf keines geschriebenen Gesetzes. Ob allerdings gerade 
die Gegenwart der geeignete Zeitpunkt ist, aus unserem Richter einen 
Kadi zu machen, wird in der letzten Vorlesung noch zu besprechen sein. 
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XXIX. Vorlesung. 
Rückblick und Ausblick. - Ideale Vorschläge: Unbestimmte Verurteilung, 

Reform des Strafvollzuges, Sicherung der Gemeingefährlichen durch ein Sicherungs
gericht. 

Meine Herren! Werfen wir zum Schluß noch einen kurzen Blick auf 
die Überfülle der Literatur über die verminderte Zurechnungsfähigkeit 
und die endlosen Diskussionen über die Zweckmäßigkeit ihrer besonderen 
Berücksichtigung in einem neuen Strafgesetzbuch zurück, so muß es 
uns mit schmerzlichem Bedauern. erfüllen: welche Mühe und Arbeit, 
wieviel ernstes Streben ist hier nutzlos vertan worden! Die anfänglich 
mit sachlicher Begründung immer wieder betonten .ernsten Bedenken 
gegen die Einführung dieses unendlich dehnbaren und vieldeutigen Be
grüfes in das Gesetz fielen der Dialektik einiger gewandter Juristen und 
Psychiater zum Opfer. Daß Männer wie v. LISZT und AscHAFFENBURG, 
die mit Entschiedenheit dem Strafrichter die Fähigkeit abgesprochen 
hatten, die Persönlichkeit des Beschuldigten erfassen und beurteilen zu 
können, nicht mit allem Nachdruck gegen den Vorschlag protestierten, 
dem Strafrichter die Entscheidung über die Verwahrung der gemein
gefährlichen vermindert Zurechnungsfähigen zu übertragen, ist schwer 
verständlich. Betrachteten sie etwa· die Einführung der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit in das künftige Strafgesetzbuch als ein billiges 
Kompromiß, als eine unvermeidbare Etappe in der Erreichung ihrer 
ursprünglich viel weiter gesteckten Ziele ? Hofften sie, daß aus dem 
unvermeidbaren Zusammenbruche unserer Rechtsprechung ihr eigent
liches Ideal, die Abschaffung des Strafmaßes, erwachsen werde? Jeden
falls entwickelte sich unter dem suggestiven Einflusse besonders von 
KAHL auf juristischer und von AscHAFFENBURG auf psychiatrischer 
-Seite eine geflissentliche Verdrängung aller Bedenken, die man bisher 
gegen die besondere Berücksichtigung der Grenzzustände im Strafgesetz
buch vorgebracht hatte. Muß es nicht in hohem Maße überraschen, daß 
trotz der auf breitester Grundlage aufgebauten Vorarbeiten für das neue 
Strafgesetzbuch der Verbreitung der verminderten Zurechnungsfähig
keit unter den verschiedenen Gruppen unserer Rechtsbrecher überhaupt 
nicht gedacht wurde?- Wenn ein beliebiges Gemeinwesen, etwa eine 
Stadt, eine Einrichtung von weittragender Bedeutung und erheblichen 
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Kosten plant, etwa den Bau einer Schule oder eines Krankenhauses, so 
pflegt sie nach der Bedürfnisfrage im allgemeinen die im besonderen 
aufzuwerfen und genaue statistische Erhebungen über den erwarteten 
Zustrom an Schülern oder an Kranken anzustellen, um den erforder
lichen "Cmfang der geplanten Einrichtung zu erfassen und einen Kosten
voranschlag aufstellen zu können. Die so unendlich naheliegende, ja 
eigentlich selbstverständliche Frage nach der Verbreitung der geistig 
Mangelhaften, der Gemeingefährlichen und Sicherungsbedürftigen unter 
den Rechtsbrechern wurde jedoch von den Verfassern der Entwürfe kaum 
gestreift; nur der Vorentwurf berührte sie einmal flüchtig und beant
wortete sie mit einem Mangel an Sachkenntnis, der die Ahnungslosigkeit 
des Gesetzgebers für die Tragweite des Gesetzes erkennen läßt. Als Vor
arbeit für die Entwürfe entstand das monumentale Werk: die ver
gleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts, 
dessen wissenschaftliche Bedeutung für, den Strafrechtler gewiß nicht 
angetastet werden soll. Wäre aber nicht von weit größerer Bedeutung 
als die Auseinandersetzungen über das Strafrecht von Montenegro, 
Monaco und Costa Rica eine gründliche Untersuchung über die Häufig
keit und Verbreitung der seelischen Mängel unter unseren Gesell
schaftsfeinden gewesen 1 Würde eine Kommission von Strafrichtern, 
Irrenärzten und Strafanstaltsbeamten beauftragt worden sein, sich 
auf Grund gemeinschaftlicher Prüfung von Insassen der Fürsorge
anstalten, Gefängnisse, Zuchthäuer und Korrigendenanstalten, viel
leicht auch von in Freiheit befindlichen Vertretern tiefstehender Berufe, 
der Wanderarbeiter, Saisonarbeiter und Notstandsarbeiter klar zu 
werden, wieviele dieser Personen nach den geplanten Bestimmungen 
als vermindert Zurechnungsfähige milder bestraft, wie viele im ordent
lichen Strafvollzuge individualisierend behandelt oder in besondere 
Abteilungen oder Anstalten verbracht, wie viele nach überstandener 
Strafe einer Schutzaufsicht überwiesen oder dauernd in Sicherungs
anstalten verwahrt werden müßten 1 - dann würden die ungeheuren 
Ziffern den Gesetzgeber von der Richtigkeit der Ansicht des erfahrenen 
und nüchternen früheren Leiters des preußischen Gefängniswesens über
zeugt haben, daß eine einigermaßen gleichmäßige Durchführung dieser 
Pläne eine Umwälzung des gegenwärtigen Strafvollzugs und die Er
richtung zahlloser Spezialanstalten zur Voraussetzung haben würde, 
d. h. eine Belastung des Staatssäckels, die auch ein so reiches Land, wie 
das Deutschland vor dem Kriege war, nicht hätte tragen können. Diese 
wesentliche Vorfrage wurde aber kaum gestreift; man verbreitete sich 
in langen akademischen Diskussionen über den Begriff der verminder
ten Zurechnungsfähigkeit und die Notwendigkeit, mindere Schuld vom 
Standpunkte der Gerechtigkeit auch milder zu strafen, und blieb sich 
im unklaren über die Verbreitung dieser Zustände unter unseren Rechts-
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brechernund über die Tragweite der geforderten gesetzlichen Bestimmun
gen. Die anfänglichen Bedenken der besonnenen Juristen und Psychiater 
wurden unter dem bestimmenden Einflusse stürmischer Befürworter 
eines "fortschrittlichen" Strafrechts überstimmt, und so wurden schließ
lich die Ergebnisse der auf unzureichenden Grundlagen erfolgten Be
ratungen von den Verfassern der Entwürfe als unumstößliche Richt
linien übernommen. Freilich nicht ganz; denn die Entwürfe suchen zu 
vermitteln zwischen zwei Rechtsschulen, die auf grundverschiedenen 
\Veltanschauungen aufbauen, und tragen daher alle Schwächen eines 
Kompromisses an sich. Sie halten fest an der Vergeltung als Zweck der 
Strafe, fordern aber gleichzeitig "Sicherungsmaßregeln" nach gebüßter 
Schuld; sie verlangen für alle Rechtsbrecher gleichmäßige Übelszu
fügung im Strafvollzug, daneben aber individualisierende Berücksich-:. 
tigung ihrer Persönlichkeit; sie müssen auch künftig mit der mangel
haften kriminalpsychologischen Ausbildung des Richters und Strafvoll
zugsbeamten rechnen und fordern daher von ihnen Aufgaben, denen sie 
nicht gewachsen sind. 

Kurzum: Die Ziele, die sich die Entwürfe gesetzt haben, Berücksich
tigung der vermindert Zurechnungsfähigen als minder Schuldhafte im 
Strafmaß, Rücksicht auf ihre individuelle Eigenart im Strafvollzuge, 
Schut.zaufsicht bzw. Unterbringung der Gemeingefährlichen in einer 
Heil- und Pflegeanstalt, "solange als es der Zweck der Anordnung er
fordert" - auf diese Weise sind sie nicht zu erreichen. Es fragt sich 
daher: Gibt es überhaupt eine ::\löglichkeit, diese Forderungen zu er
füllen? 

Meine Herren! Wenn wir nach kritischer Stellungnahme zu den Vor
schlägen in den Entwürfen nunmehr selbst untersuchen wollen, in welcher 
Weise wir ihre Ziele zu erreichen oder wenigstens ihnen nahezukommen 
vermögen, so können wir zwei Wege einschlagen. Der eine steckt sich ein 
Ideal als Ziel, der andere führt zu praktisch Erreichbarem. Bleiben wir 
uns dessen bewußt, daß wir etwas, wenigstens unter gegenwärtigen Ver
hältnissen Unmögliches erstreben, so können wir zunächst das Ideal ver
folgen, um dann späterhin zu prüfen, was von seinen Forderungen prak
tisch erfüllbar ist. 

Gesetzt den :Fall: in einem freien, geordneten und wohlhabenden 
Staatswesen würde ein von allem Ballast historischer Traditionen freier 
Gesetzgeber vor die Aufgabe gestellt werden, auf Grund reicher wissen
schaftlicher und praktischer Erfahrung die Behandlung der Rechts
brecher im Strafrecht und Strafvollzug und die Sicherung der All
gemeinheit vor Rechtsbrüchen gesetzlich zu regeln, so würde er viel
leicht folgende 3 Leitsätze zur Grundlage seiner Reform machen dürfen: 

1. Mit Rücksicht auf die Unmöglichkeit im richterlichen Verfahren, 
die Persönlichkeit des Rechtsbrechers zu erfassen und seiner Schuld ent-
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sprechend gerecht zu strafen: Verurteilung innerhalb eines weiten Straf
rahmens. 

2. Reform des Strafvollzugs. Ausbau der Strafanstaltseinrichtungen 
und Ausbildung des Personals als Voraussetzung zur psychologischen Er
fassung der verbrecherischen Persönlichkeit und ihrer individualisieren
den und gerechten Behandlung und Besserung. 

3. Schaffung einer richterlichen Behörde, eines Sicherungsgerichtes, 
die über die Sicherungsbedürftigkeit Gemeingefährlicher entscheidet. 

Lassen Sie mich, bereits Besprochenes noch einmal streifend, diese 
3 Leitsätze näher erörtern: 

Meine Herren! Über die Unfähigkeit des Richters, den Charakter des 
Rechtsbrechers zu erkennen, ist man sich einig. Von allen Seiten, von 
den Juristen der klassischen sowohl wie der modernen Schule, von den 
Psychiatern wie von den Strafvollzugsbeamten wurde ,seit Beginn der 
Erörterungen über die Einführung der verminderten Zurechnungsfähig
keit in das Strafrecht immer wieder mit seltener Einmütigkeit betont, 
daß der jetzige Richter nicht imstande sei, die Zustände verminderter 
Zurechnungsfähigkeit im Strafverfahren zu erkennen, und daß daher 
die Voraussetzung für die Einführung des Begriffs eine gründliche psy
chologische Ausbildung des Richters sei. Bisher ist aber nicht das ge
ringste getan, diese Voraussetzung zu schaffen; vielmehr hat der junge 
Jurist an den meisten deutschen Universitäten nicht einmal die Ge
legenheit, sich eine Übersicht in der Kriminalpsychologie zu verschaffen, 
geschweige denn sich darin auszubilden. Das Unvermögen des Richters, 
kriminalpsychologische Tatbestände richtig zu beurteilen, beruht aber 
nur zum Teil auf seiner unzureichenden Ausbildung; selbst bei gründ
lichster Durchbildung und reicher Erfahrung muß der Richter Gefahr 
laufen zu irren, da das Strafverfahren i~m nicht die Zeit läßt und nicht 
die Zeit lassen kann, sich in das Seelenleben des Beschuldigten zu ver
tiefen. Daß die Einführung einer sozialen Gerichtshilfe die psycho
logische Beurteilung- des Rechtsbrechers wesentlich fördern w~rde, ist, 
wie wir gesehen haben, nicht zu erwarten. Seine Hauptaufgabe wird der 
Strafrichter stets in der Feststellung des Tatbestandes suchen und finden, 
und das Problem der Persönlichkeit des Täters ihn erst in zweiter Linie 
interessieren. Ist er aber nicht in der Lage, die Gesinnung des Täters zu 
erfassen, so darf diese Forderung auch nicht an ihn gestellt werden. Der 
Richter beschränke sich auf das, was im Bereiche seines Könnens liegt, 
auf den Nachweis des erfolgten Rechtsbruches. Über die endgültige Straf
dauer entscheide derjenige, der Gelegenheit hat, den Rechtsbrecher zu be
obachten und seinen Charakter zu studieren: der Strafvollzugsbeamte. 

Ähnliche Gedanken haben v. LISZT und viele andere vertreten. 
Wenn sie mit ihren Ansichten nicht durchdrangen, so war das 
gewiß zum Teile darauf zurückzuführen, daß die unbestimmte Ver-
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Erorterungen iiber die Einfiihrung der verminderten Zurechnungsfahig
keit in das Strafrecht immer wieder mit seItener Einmiitigkeit betont, 
daB der jetzige Richter nicht imstande sei, die Zustande verminderter 
Zurechnungsfahigkeit im Strafverfahren zu erkennen, und daB daher 
die Voraussetzung fUr die Einfiihrung des Begriffs eine griindliche psy
chologische Ausbildung des Richters sei. Bisher ist aber nicht das ge
ringste getan, diese Voraussetzung zu schaffen; vielmehr hat der junge 
Jurist an den meisten deutschen Universitaten nicht einmal die Ge
legenheit, sich eine -Ubersicht in der Kriminalpsychologie zu verschaffen, 
geschweige denn sich darin auszubilden. Das Unvermogen des Richters, 
kriminalpsychologische Tatbestande richtig zu beurteilen, beruht aber 
nur zum Teil auf seiner unzureichenden Ausbildung; selbst bei griind
lichster Durchbildung und reicher Erfahrung muB der Richter Gefahr 
laufen zu irren, da das Strafverfahren i~m nicht die Zeit laBt und nicht 
die Zeit lassen kann, sich in das Seelenleben des Beschuldigten zu ver
tiefen. DaB die EinfUhrung einer sozialen Gerichtshilfe die psycho
logische Beurteilung- des Rechtsbrechers wesentlich fordern w~rde, ist, 
wie wir gesehen haben, nicht zu erwarten. Seine Hauptaufgabe wird der 
Strafrichter stets in der Feststellung des Tatbestandes suchen und finden, 
und das Problem der Personlichkeit des Taters ihn erst in zweiter Linie 
interessieren. 1st er aber nicht in der Lage, die Gesinnung des Taters zu 
erfassen, so darf diese Forderung auch nicht an ihn gestellt werden. Der 
Richter beschranke sich auf das, was im Bereiche seines Konnens liegt, 
auf den Nachweis des erfolgten Rechtsbruches. fiber die endgiiltige Straf
dauer entscheide derjenige, der Gelegenheit hat, den Rechtsbrecher zu be
obachten und seinen Charakter zu studieren: der Strafvollzugsbeamte. 

Ah.nliche Gedanken haben v. LISZT und viele andere vertreten. 
Wenn sie mit ihren Ansichten nicht durchdrangen, so war das 
gewiB zum Teile darauf zuriickzufUhren, daB die unbestimmte Ver-
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urteilung als unvereinbar mit der Vergeltungstheorie erachtet wurde, 
zum Teil aber auch auf die richtige Erkenntnis, daß der Strafvoll
zugsbeamte weniger noch als der Richter imstande sein werde, den 
Charakter des Rechtsbrechers zu beurteilen und daher auch nicht 
über den geeigneten Zeitpunkt seiner Entlassung innerhalb dieses weiten 
Strafrahmens zu entscheiden. Weder die Vorbildung des Strafvollzugs
beamten noch die baulichen Einrichtungen unserer Strafanstalten sind 
so, daß eine psychologische Erfassung des Gefangenen möglich wäre; 
Voraussetzung dazu wäre eine gründliche wissenschaftliche Ausbildung 
der leitenden Beamten und ihrer Hilfskräfte und eine völlige Umge
staltung der Strafanstaltseinrichtungen. 

Meine Herren! Der Strafvollzugsbeamte ist bislang das Stiefkind 
des Staates gewesen. Wenn man erwägt, daß von sämtlichen höheren 
Berufen, vom Richter, vom Arzt, vom Lehrer eine gründliche, mehr
jährige akademische Ausbildung und staatliche Prüfung verlangt 
werden, bevor sie ihre Tätigkeit ausüben dürfen, wenn man berück
sichtigt, daß auch der Kaufmann, ja der Landwirt, der Gärtner und der 
Handwerker eigene Schulen haben, wo sie sich jahrelang wissenschaft
lich und praktisch für ihren Beruf ausbilden, so ist es schwer verständ
lich, daß dem Strafvollzugsbeamten ohne jede Ausbildung oder doch nur 
nach einer flüchtigen Einführung in seine Tätigkeit ein so unendlich 
verantwortungsvolles und vielseitiges Amt übertragen werden kann. 
Die Lösung dieses Widerspruches gibt uns die Geschichte des Strafvoll
zugs. Die Strafanstalt im heutigen Sinne, deren Geburtsjahr kaum 
100 Jahre zurückliegt, diente ausschließlich der Übelszufügung; der 
Besserungszweck trat ihr gegenüber ganz zurück. Um im primitiven 
Sinne Gerechtigkeit zu üben, d. h. dem Gefangenen Übles zuzufügen, 
bedurfte es in der Tat keiner jahrelangen Vorbildung; Charakterfestig
keit, Unbestechlichkeit, Willensstärke und Streben nach Unparteilich
keit reichten für die Befähigung als Strafanstaltsleiter aus. Die Eier
schalen des Kerkermeisters haften dem heutigen Strafvollzugsbeamten 
trotz aller Wandlungen, die die an ihn gestellten Anforderungen während 
des letzten Jahrhunderts gemacht haben, vielfach noch jetzt an. Ich bitte, 
das nicht als eine Herabwürdigung unserer Strafvollzugsbeamten auf
zufassen. Den Strafvollzugsbeamten wegen seiner mangelnden Vor
bildung zu tadeln, wäre gerade so unsinnig, als wenn man den Wacht
meister ]'riedrichs des Großen herabsetzen würde, den er zum Schul
meister machte. Meine Kritik wendet sich ausschließlich gegen diejenigen, 
die die Aufgabe des Strafvollziehcrs verkannten, von dem Lehrer zwar 
Wissen, pädagogische Befähigung und Erfahrung verlangen, sich bei dem 
Strafvollzugsbeamten mit charakterlicher Zuverlässigkeit begnügten, 
kurzum, die Entwicklung und Hebung dieses unendlich wichtigen Be
rufes in sträflicher Weise vernachlässigten. Gewiß gab und gibt es zahl-
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urteilung als unvereinbar mit der Vergeltungstheorie erachtet wurde, 
zum Teil aber auch auf die richtige Erkenntnis, daB der Strafvoll
zugsbeamte weniger noch als der Richter imstande sein werde, den 
Charakter des Rechtsbrechers zu beurteilen und daher auch nicht 
iiber den geeigneten Zeitpunkt seiner Entlassung innerhalb dieses weiten 
Strafrahmens zu entscheiden. Weder die Vorbildung des Strafvollzugs
beamten noch die baulichen Einrichtungen unserer Strafanstalten sind 
so, daB eine psychologische Erfassung dcs Gefangenen moglich ware; 
Voraussetzung dazu ware eine griindliche wissenschaftliche Ausbildung 
der leitenden Beamten und ihrer Hilfskrafte und eine vollige Umge
stal tung der Strafanstal tseinrichtungen. 

Meine Herren! Der Strafvollzugsbeamte ist bislang das Stiefkind 
des Staates gewesen. Wenn man erwagt, daB von samtlichen hoheren 
Berufen, yom Richter, yom Arzt, yom Lehrer eine griindliche, mehr
jahrige akademische Ausbildung und staatliche Priifung verlangt 
werden, bevor sie ihre Tatigkeit ausiiben diirfen, wenn man beriick
sichtigt, daB auch der Kaufmann, ja der Landwirt, der Gartner und der 
Handwerker eigene Schulen haben, wo sie sich jahrelang wissenschaft
lich und praktisch fUr ihren Beruf ausbilden, So ist eS schwer verstand
lich, daB dem Strafvollzugsbeamten ohne jede Ausbildung oder doch nur 
nach einer fliichtigen Einfiihrung in seine Tatigkeit ein so unendlich 
verantwortungsvolles und vielseitiges Amt iibertragen werden kann. 
Die Losung dieses Widerspruches gibt uns die Geschichte des Strafvoll
zugs. Die Strafanstalt im heutigen Sinne, deren Geburtsjahr kaum 
100 Jahre zuriickliegt, diente ausschlieBlich der UbelszufUgung; der 
Besserungszweck trat ihr gegeniiber ganz zuriick. Um im primitiven 
Sinne Gerechtigkeit zu iiben, d. h. dem Gefangenen Ubles zuzufUgen, 
bedurfte es in der Tat keiner jahrelangen Vorbildung; Charakterfestig
keit, Unbestechlichkeit, Willensstarke und Streben nach Unparteilich
keit reichten fiir die Befahigung als Strafanstaltsleiter aus. Die Eier
schalen des Kerkermeisters haften dem heutigen Strafvollzugsbeamten 
trotz aller Wandlungen, die die an ihn gestellten Anforderungen wahrend 
des letzten Jahrhunderts gemacht haben, vielfach noch jetzt an. lch bitte, 
das nicht als eine Herabwiirdigung unserer Strafvollzugsbeamten auf
zufassen. Den Strafvollzugsbeamten wegen seiner mangelnden Vor
bildung zu tadeln, ware gerade so unsinnig, als wenn man den Wacht
meister :Friedrichs des GroBen herabsetzen wiirde, den er zum Schul
meister machte. Meine Kritik wendet sich ausschlieBlich gegen diejenigen, 
die die Aufgabe des Strafvollziehers verkannten, von dem Lehrer zwar 
Wissen, padagogische Befahigung und Erfahrung verlangen, sich bei dem 
Strafvollzugsbeamten mit charakterlicher Zuverlassigkeit begniigten, 
kurzum, die Entwicklung und Hebung dieses unendlich wichtigen Be
rufes in straflicher Weise vernachlassigten. GewiB gab und gibt eS zahl-
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lose Strafanstaltsbeamte, auf die mein Urteil nicht zutrifft; ich brauche 
Sie nur an Namen wie ÜBERMAIER, VALENTINI und WICHERN zu er
innern, denen anlagemäßig ein psychologisches Verständnis für den 
Sträfling eigen war. Diese ursprüngliche Veranlagung ist jedoch selten, 
und bei der Auffassung, die der Staat von dem Berufe des Strafvoll
zieherB vertrat, fand man keinen Anlaß, die Beamten danach zu wählen 
und noch weniger, diese Anlagen zu wecken und auszubilden. Daß diese 
Verständnislosigkeit für die großen Aufgaben des Strafvollzugsbeamten, 
nämlich das Schicksal des Gefangenen aus seiner Veranlagung heraus zu 
verstehen und ihr gegebenenfalls durch geeignete Erziehung und Fürsorge 
entgegenzuwirken, in den maßgebenden Kreisen allgemein war, lehren Sie 
die regenBemühungen derneuestenZeit, das bisher Versäumte nachzuholen 
und durch Kurse in einschlägigen Fächern das Verständnis für die Eigen
art und die Behandlung der Gefangenen zu wecken. Diese Versuche sind 
aber kaum mehr als ein Zeichen wachsender Einsicht für die Erforder
nisse dieses Berufes; einen nennenswerten Erfolg kann diese Schnell
bleiche natürlich nicht haben. Nur eine gründliche wissenschaftliche 
und praktische Ausbildung kann dem Strafvollzugsbeamten die Vor
aussetzungen für seinen Beruf geben; sie sind für ihn weit wichtiger als 
etwa für einen Irrenarzt, der verblödete Geisteskranke in seiner Anstalt 
verwahrt, denn hier handelt es sich um die Verpflegung menschlicher 
Ruinen, an denen alles ärztliche Können scheitert, dort aber um proble
matische Persönlichkeiten, zu deren Erziehung und Besserung psycho
logische Kenntnisse und pädagogische Erfahrung erforderlich sind. 
Eine Hebung des Berufes des Strafvollzugsbeamten ist daher nur 
möglich, wenn sich der Staat auf seine Pflicht besinnt und von 
ihm- wie von dem Juristen, dem Arzt, dem Lehrer - eine breite 
Ausbildung, von den oberen Beamten ein akademisches Studium, von 
den unteren wenigstens eine gründliche Auslese und praktische Vor
bereitung für den Beruf verlangt. Bei wissenschaftlicher Fachbildung 
darf der Staat von seinen Beamten höhere Pflichten, der Beamte 
vom Staate aber auch höhere Rechte verlangen. Der bisher im Ver
gleich zum Richter, zum Arzt gesellschaftlich gewiß nicht sehr ge
achtete und auch wenig erstrebte Beruf des Strafvollzugsbeamten würde 
dadurch gehoben und der Andrang geeigneter Persönlichkeiten zu ihm 
größer werden. Denn für einen gründlich vorgebildeten, psychologisch 
interessierten, warmherzigen und tatkräftigen Menschen gibt es bei 
richtigem Verständnis für seine Aufgaben und Ziele kaum einen dank
bareren Beruf als den eines Strafanstaltsleiters. 

Allerdings, bei den Einrichtungen unserer heutigen Strafanstalten 
würde auch dem vorbildlich ausgebildeten Beamten die Erfüllung seiner 
Aufgabe nahezu unmöglich sein. Unsere Strafanstalten sind zumeist auf 
die Einzelhaft aufgebaut; die Gefangenen sind zum erheblichen Teil von-
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lose Strafanstaltsbeamte, auf die mein Urteil nicht zutrifft; ich brauche 
Sie nur an Namen wie OBERMAIER, VALENTINI und WICHERN zu er
innern, denen anlagema13ig ein psychologisches Verstandnis fUr den 
Strafling eigen war. Diese ursprungliche Veranlagung ist jedoch selten, 
und bei der Auffassung, die der Staat von dem Berufe des Strafvoll
ziehers vertrat, fand man keinen AnlaB, die Beamten danach zu wahlen 
und noch weniger, diese Anlagen zu wecken und auszubilden. DaB diese 
Verstandnislosigkeit fUr die groBen Aufgaben des Strafvollzugsbeamten, 
namlich das Schicksal des Gefangenen aus seiner Veranlagung heraus zu 
verstehen und ihr gegebenenfalls durch geeignete Erziehung und Fursorge 
entgegenzuwirken, in den maBgebenden Kreisen allgemein war, lehren Sie 
die regenBemuhungen derneuestenZeit, das bisher Versaumte nachzuholen 
und durch Kurse in einschlagigen Fachern das Verstandnis fUr die Eigen
art und die Behandlung der Gefangenen zu wecken. Diese Versuche sind 
aber kaum mehr als ein Zeichen wachsender Einsicht fUr die Erforder
nisse dieses Bernfes; einen nennenswerten Erfolg kann diese Schnell
bleiche naturlich nicht haben. Nur eine grundliche wissenschaftliche 
und praktische Ausbildung kann dem Strafvollzugsbeamten die Vor
aussetzungen fUr seinen Beruf geben; sie sind fUr ihn we it wichtiger al" 
etwa fUr einen Irrenarzt, der verblOdete Geisteskranke in seiner Anstalt 
verwahrt, denn hier handelt es sich um die Verpflegung menschlicher 
Ruinen, an denen alles arztliche Konnen scheitert, dort aber um proble
matische Personlichkeiten, zu deren Erziehung und Besserung psycho
logische Kenntnisse und padagogische Erfahrung erforderlich sind. 
Eine Hebung des Berufes des Strafvollzugsbeamten ist daher nur 
moglich, wenn sich der Staat auf seine Pflicht besinnt und von 
ihm - wie von dem Juristen, dem Arzt, dem Lehrer - eine breite 
Ausbildung, von den oberen Beamten ein akademisches Studium, von 
den unteren wenigstens eine grundliche Auslese und praktische Vor
bereitung fUr den Bernf verlangt. Bei wissenschaftlicher Fachbildung 
darf der Staat von seinen Beamten hohere Pflichten, der Beamte 
yom Staate aber auch hohere Rechte verlangen. Der bisher im Ver
gleich zum Richter, zum Arzt gesellschaftlich gewiB nicht sehr ge
achtete und auch wenig erstrebte Bernf des Strafvollzugsbeamten wurde 
dadurch gehoben und der Andrang geeigneter Personlichkeiten zu ihm 
groBer werden. Denn fUr einen grundlich vorgebildeten, psychologisch 
interessierten, warmherzigen und tatkraftigen Menschen gibt es bei 
richtigem Verstandnis fUr seine Aufgaben und Ziele kaum einen dank
bareren Beruf als den eines Strafanstaltsleiters. 

Allerdings, bei den Einrichtungen unserer heutigen Strafanstalten 
wurde auch dem vorbildlich ausgebildeten Beamten die Erfullung seiner 
Aufgabe nahezu unmoglich sein. Unsere Strafanstalten sind zumeist auf 
die Einzelhaft aufgebaut; die Gefangenen sind zum erheblichen Teil von-
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einander in Zellen getrennt, und wenn sie durch gemeinsame Arbeit mit
einander in Berührung kommen, so ist doch ein Verkehr zwischen ihnen 
mehr oder weniger unterbunden. Diese nahezu allgemeine Durchführung 
der Verwahrung der Gefangenen in Zellen ist wiederum nur geschichtlich 
zu verstehen und beruht auf der maßlosen Überschätzung der Einzelhaft 
als :Mittel zur Besserung des Verbrechers. Nie hat man bei der Behand
lung des Gefangenen einen gröberen Irrtum begangen als damals, als die 
IsoHerhaft als Heilmittel gegen verbrecherische Neigungen erfunden 
wurde! Gewiß, man brach dadurch den Willen des Gefangenen, man 
machte ihn mürbe und dadurch scheinbar empfänglich für die Beein
flussung seiner Erzieher. Was war aber die gerühmte "Gemütserschütte
rung" anderes als die Reaktion eines in durchaus ungesunde Verhältnisse 
versetzten Menschen! Von einer nachhaltigen Besserung konnte keine 
Rede sein; man besserte für die Anstalt, nicht fürs Leben, man züchtete 
"Treibhauspflanzen", wie der Gefängnisdirektor GENNAT sich einmal 
ausdrückte. Von diesem auf dem Boden einer psychologischen Ver
kennung des Wesens dieser Gemütserschütterung erwachsenen Irrtum 
ist man längst frei geworden, und wenn auch jetzt noch Strafvollzugs
beamte für die Einzelhaft eintreten, so tun sie das von ganz ·anderen 
Gesichtspunkten aus. Die Einzelhaft bleibt die bequemste Verwahrung 
des Gefangenen; sie stellt an die Beamten die geringsten Anforderungen, 
erfordert wenig Personal und ist das beste Mittel, um Komplotte und 
Streitigkeiten unter den Anstaltsinsassen zu verhindern. Sie bleibt aber 
eine Maßregel von einschneidender Bedeutung, deren Wirkung auf viele 
Gefangene als verhängnisvoll allgemein erkannt worden ist. Wie gering 
der Wert der Einzelhaft als eines Mittels zur Erziehung und Besserung 
heute geschätzt wird, zeigt, daß die Leiter der Fürsorgeanstalten, die 
das pädagogische Ziel ihres Berufes besonders stark betonen, grundsätz
lich auf sie verzichten; ihnen dient die Isolierzelle lediglich zur 
vorübergehenden Beseitigung schwieriger Elemente; die "Gemüts
erschütterung" wird nicht mehr als Voraussetzung des Wandels ver
brecherischer Gesinnung erachtet. 

Gewiß würde die Verwahrung der Sträflinge in Gemeinschaftshaft 
dem Beamten reichlichere Gelegenheit geben, aus ihrem Benehmen den 
l\litgefangenen gegenüber Rückschlüsse auf ihren Charakter zu ziehen. 
Dieser Vorteil würde aber durch die gegenseitige Verführung, durch 
Streit und Komplotte aufgewogen werden. Denn unterschiedslos an
gewandte Gemeinschaftshaft führt, wie die Erfahrungen in gewissen 
Strafanstalten zeigen, binnen kurzem zu fast unhaltbaren Zuständen. 
Einzelhaft ist auf die Dauer schwer zu ertragen und schädlich, Gemein
schaftshaftaus Gründen der Disziplin und der Erziehung nur bei einem 
Teile der Gefangenen möglich; das Richtige wäre daher die Anwendung 
der beiden Haftarten je nach der Individualität des Sträflings. Eine 
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einander in Zellen getrennt, und wenn sie durch gemeinsame Arbeit mit
einander in Beriihrung kommen, so ist doch ein Verkehr zwischen ihnen 
mehr oder weniger unterbunden. Diese nahezu allgemeine DurchfUhrung 
der Verwahrung der Gefangenen in Zellen ist wiederum nur geschichtlich 
zu verstehen und beruht auf der maBlosen Dberschatzung der Einzelhaft 
als Mittel zur Besserung des Verbrechers. Nie hat man bei der Behand
lung des Gefangenen einen groberen Irrtum begangen als damals, als die 
Isolierhaft als Heilmittel gegen verbrecherische Neigungen erfunden 
wurde! GewiB, man brach dadurch den Willen des Gefangenen, man 
machte ihn miirbe und dadurch scheinbar empfanglich fiir die Beein
flussung seiner Erzieher. Was war aber die geriihmte "Gemiitserschiitte
rung" anderes als die Reaktion eines in durchaus ungesunde Verhaltnisse 
versetzten Menschen! Von einer nachhaltigen Besserung konnte keine 
Rede sein; man besserte fUr die Anstalt, nicht fiirs Leben, man ziichtete 
"Treibhauspflanzen", wie der Gefangnisdirektor GENNAT sich einmal 
ausdriickte. Von diesem auf dem Boden einer psychologischen Ver
kennung des Wesens dieser Gemiitserschiitterung erwachsenen Irrtum 
ist man langst frei geworden, und wenn auch jetzt noch Strafvollzugs
beamte fiir die Einzelhaft eintreten, so tun sie das von ganz' anderen 
Gesichtspunkten aus. Die Einzelhaft bleibt die bequemste Verwahrung 
des Gefangenen; sie stellt an die Beamten die geringsten Anforderungen, 
erfordert wenig Personal und ist das beste Mittel, um Komplotte und 
Streitigkeiten unter den Anstaltsinsassen zu verhindern. Sie bleibt aber 
eine MaBregel von einschneidender Bedeutung, deren Wirkung auf viele 
Gefangene als verhangnisvoll allgemein erkannt worden ist. Wie gering 
der Wert der Einzelhaft als eines Mittels zur Erziehung und Besserung 
heute geschatzt wird, zeigt, daB die Leiter der Fiirsorgeanstalten, die 
das padagogische Ziel ihres Berufes besonders stark betonen, grundsatz
lich auf sie verzichten; ihnen dient die Isolierzelle lediglich zur 
voriibergehenden Beseitigung schwieriger Elemente; die "Gemiits
erschiitterung" wird nicht mehr als Voraussetzung des Wandels ver
brecherischer Gesinnung erachtet. 

GewiB wiirde die Verwahrung der Straflinge in Gemeinschaftshaft 
dem Beamten reichlichere Gelegenheit geben, aus ihrem Benehmen den 
~litgefangenen gegeniiber Riickschliisse auf ihren Charakter zu ziehen. 
Dieser Vorteil wiirde aber durch die gegenseitige Verfiihl'1lng, durch 
Streit und Komplotte aufgewogen werden. Denn unterschiedslos an
gewandte Gemeinschaftshaft fiihrt, wie die Erfahrungen in gewissen 
Strafanstalten zeigen, binnen kurzem zu fast unhaltbaren Zustanden. 
Einzelhaft ist auf die Dauer schwer zu ertragen und schadlich, Gemein
schaftshaft aus Griinden der Disziplin und der Erziehung nur bei einem 
Teile der Gefangenen moglich; das Richtige ware daher die Anwendung 
der beiden Haftarten je nach der Individualitat des Straflings. Eine 
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individualisierende Behandlung ist jedoch im gegenwärtigen Strafvoll
zuge eine unmögliche Forderung; dazu fehlt den Beamten die Vorbildung, 
aber auch die nötige Muße. Will man die Gefangenen ohne strenge Be
rücksichtigung ihrer Individualität zweckmäßig auf die beiden Haft
systeme verteilen, so kann das nur nach äußerlichen Gesichtspunkten er
folgen, nach ihrer "hausordnungsmäßigen" Führung. Dieser Erkenntnis 
verdankt der Strafvollzug in Stufen seine Entstehung, den wir als einen 
bedeutenden Fortschritt gegenüber dem bisherigen Vollzuge erkannten, 
der aber bewußt auf das verzichtet, was wir unter Individualisieren ver
stehen. Daß infolgedessen gerade die geistig minderwertigen, die ver
mindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher keine sachgemäße Berück
sichtigung ihrer Eigenart finden können und sich aus der untersten Stufe 
kaum herauszuarbeiten vermögen, haben wir gesehen. Das war nur zu 
vermeiden durch Einrichtung besonderer Abteilungen für diese unbe
herrschten Menschen, in denen ihnen eine individualisierende, d. h. im 
wesentlichen mildere Behandlung zuteil wird. Daß aber: auch diese 
Minderwertigenabteilungen ihre bedenklichen Mängel haben, wurde ge
zeigt: sie bestätigen den schwierigen Charakteren ihre "Krankhaftig
keit" und wirken dadurch ihrer Erziehung entgegen, sie verlocken andere 
durch ihre Vergünstigungen dazu, ihren Launen und Verstimmungen 
freien Lauf zu lassen und züchten dadurch die Minderwertigkeiten. 
Kurzum, auch der Strafvollzug in Stufen, selbst wenn er der großen 
Gefahr entgeht, schematisch zu verfahren, ist nicht das ideale System, 
als das er vielen erscheinen mag. 

Wie würde jenes von uns angenommene Staatswesen seine Ge
fangenenverwahrung am Sachgemäßesten gestalten? Es würde von den 
Erfahrungen der Irrenärzte lernen! Der alte Irrenarzt hatte viel mehr 
Verwandtschaft mit dem Kerkermeister, als wir uns jetzt noch gerne ge
stehen mögen. Er war in viel höherem Maße noch als gegenwärtig Hüter 
und Verwahrer gesellschaftsfeindlicher Irrer. Die Irrenanstalten waren 
Isolieranstalten wie die heutigen Strafanstalten, und wie die heutigen 
Strafanstaltsleiter haben auch die Irrenärzte lange nicht zugeben wollen, 
daß die Isolierzelle bei der Behandlung und Verwahrung der Kranken 
entbehrlich sei. Heute darf der Streit als beigelegt gelten; allgemein hat 
sich der Grundsatz durchgerungen, Geisteskranke nicht zu isolieren. Der 
Irrenarzt verpflegt die Kranken in , , Gemeinschaftshaft' ', und diese 
stößt auf keinerlei Schwierigkeiten, obschon die Bevölkerung einer 
Irrenanstalt an Verschiedenartigkeit und Mannigfaltigkeit der Indivi
dualitäten die einer Strafanstalt bei weitem noch übertrifft. 

Wie löst der Psychiater diese noch vor 100 Jahren etwa fü1 ihn un
lösbare Aufgabe? Indem er auf Grund eingehender Beo,bachtung der 
Kranken gleichartige mi~ gleichartigen z.usammentut und sich dadureh 
die Individualisierung ungemein erleichtert. Eine moderne Irrenanstalt 
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individualisierende Behandlung ist jedoch im gegenwartigen Strafvoll
zuge eine unm6gliche Forderung; dazu fehlt den Beamten die Vorbildung, 
aber auch die n6tige MuBe. Will man die Gefangenen ohne strenge Be
rucksichtigung ihrer lndividualitat zweckmaBig auf die beiden Haft
systeme verteilen, so kann das nur nach auBerlichen Gesichtspunkten er
folgen, nach ihrer "hausordnungsmaBigen" Fuhrung. Dieser Erkenntnis 
verdankt der Strafvollzug in Stufen seine Entstehung, den wir als einen 
bedeutenden Fortschritt gegenuber dem bisherigen Vollzuge erkannten, 
der aber bewuBt auf das verzichtet, was wir unter lndividualisieren ver
stehen. DaB infolgedessen gerade die geistig minderwertigen, die ver
mindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher keine sachgemaBe Beruck
sichtigung ihrer Eigenart finden k6nnen und sich aus der untersten Stufe 
kaum herauszuarbeiten verm6gen, haben wir gesehen. Das war nur zu 
vermeiden durch Einrichtung besonderer Abteilungen fUr diese unbe
herrschten Menschen, in denen ihnen eine individualisierende, d. h. im 
wesentlichen mildere Behandlung zuteil wird. DaB aber: auch diese 
Minderwertigenabteilungen ihre bedenklichen Mangel haben, wurde ge
zeigt: sie bestatigen den schwierigen Charakteren ihre "Krankhaftig
keit" und wirken dadurch ihrer Erziehung entgegen, sie verlocken andere 
durch ihre Vergunstigungen dazu, ihren Launen und Verstimmungen 
freien Lauf zu lassen und zuchten dadurch die Minderwertigkeiten. 
Kurzum, auch der Strafvollzug in Stufen, selbst wenn er der groBen 
Gefahr entgeht, schematisch zu verfahren, ist nicht das ideale System, 
als das er vielen erscheinen mag. 

Wie wurde jenes von unS angenommene Staatswesen seine Ge
fangenenverwahrung am sachgemaBesten gestalten? Es wurde von den 
Erfahrungen der Irrenarzte lernen! Der alte lrrenarzt hatte viel mehr 
Verwandtschaft mit dem Kerkermeister, als wir uns jetzt noch gerne ge
stehen m6gen. Er war in viel h6herem MaBe noch als gegenwartig Ruter 
und Verwahrer gesellschaftsfeindlicher lrrer. Die lrrenanstalten waren 
lsolieranstalten wie die heutigen Strafanstalten, und wie die heutigen 
Strafanstaltsleiter haben auch die lrrenarzte lange nicht zugeben wollen, 
daB die lsolierzelle bei der Behandlung und Verwahrung der Kranken 
entbehrlich sei. Heute darf der Streit als beigelegt gel ten ; allgemein hat 
sich der Grundsatz durchgerungen, Geisteskranke nicht zu isolieren. Der 
Irrenarzt verpflegt die Kranken in " Gemeinschaftshaft" , und diese 
st6Bt auf keinerlei Schwierigkeiten, obschon die Bev6lkerung einer 
lrrenanstalt an Verschiedenartigkeit und Mannigfaltigkeit der lndivi
dualitaten die einer Strafanstalt bei weitem noch ubertrifft. 

Wie lOst der Psychiater diese noch vor 100 Jahren etwa fUi ihn un
lOsbare Aufgabe? lndem er auf Grund eingehender Beo,bachtung der 
Kranken gleichartige mi~ gleichartigen Z,llsamIl1entut und sich dadureh 
die lndividualisierung ungemein erleichtert. EiIte mod'erne lrrenanstalt 
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verfügt über zahlreiche, zumeist in besonderen Häusern untergebrachte 
Abteilungen, die untereinander in Krankenaustausch stehen, aber von 
selbständigen, einem gemeinschaftlichen Oberleiter unterstehenden 
Ärzten als in sich geschlossene Organisationen geleitet werden. 
gänge werden in eine Beobachtungsabteilung aufgenommen, 
sonders erfahrenen Ärzten genau unter-

Die Zu-
von be-

sucht und auf die einzelnen Abteilungen 
verteilt: ruhige körperlich Kranke und 
Sieche werden in ein Lazarett, ruhige 
Selbstmordgefährliche in unter beson
ders scharfer Überwachung stehende 
ruhige Wachabteilungen, Tobsüchtige 
in eine aus verschiedenen kleinen Sälen 
sich zusammensetzende Wachabteilung 
für Unruhige, besonders gefährliche, be
sonnene Kranke in ein "festes Haus", 
ruhige, der ständigen Überwachung nicht 
bedürftige Kranke in sogenannte offene 
Abteilungen mit weitgehender Be
wegungsfreiheit, Kinder in eine besondere 
Kinder-Abteilung verlegt usw. Je nach 
der Größe der Irrenanstalten können die 
Krankenabteilungen noch weiter aufge
teilt und etwa Trinker-, Epileptikerhäu
ser, Baracken für Infektionskranke usw. 
geschaffen werden. Oberster Grundsatz 
ist bei dieser Organisation: jedem 
Kranken die Behandlung zu geben, 
deren er bedarf, die Freiheiten zu ge
währen, die er verträgt, ihn an die 
Arbeit zu stellen, die er zu leisten im
stande ist und die ihm Freude bereitet, 
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Abb. 9. Organisationsplan einer Heil
und Pflegeanstalt. Männerseite. 
A Aufnahme· und BeoLachtungsab

teilung. B. Kinderabteilung. C. Festes 
Haus für gefährliche Kranke. DE. Streng· 
sterÜberwachungbedürftige ruhige Kran
ke. PG. Überwachungsabteilung für un · 
ruhige Kranke. H. W aehabteilung für 
halbruhige Kranke und Epileptiker. 
I. Halboffene Abteilungen für ruhige 
Kranke. JU(. Offene Abteilungen. L. Für
sorge für entlassene Kranke. 

und alles das mit dem geringsten Aufwand von Überwachungs- und 
ÄrztepersonaL 

Läge es nicht einem von historischen Traditionen unbelasteten Re
formator eines Strafanstaltswesens ungemein nahe, diese Grundgedanken 
der modernen Irrenanstalt zu übernehmen und auf die Organisation und 
bauliche Einrichtung einer Strafanstalt zu übertragen? Wenn Sie etwa 
eine moderne Zellenanstalt besuchen, so werden Sie erstaunt sein über 
die Sicherungsmaßregeln in diesem festungsartigen Bau, über die starken 
Wände des Gebäudes und die mächtigen hohen Mauern, die es umgeben. 
Der unbefangene Laie möchte vermuten, daß sich die Bevölkerung eines 
derartig gesicherten Baues aus lauter hochgradig gemeingefährlichen 
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verfiigt uber zahlreiche, zumeist in besonderen Hausern untergebrachte 
Abteilungen, die untereinander in Krankenaustausch stehen, aber von 
selbstandigen, einem gemeinschaftlichen Oberleiter unterstehenden 
Arzten als in sich gesehlossene Organisationen geleitet werden. 
gange werden in eine Beobachtungsabteilung aufgenommen, 
sonders erfahrenen Arzten genau unter-
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verteilt: ruhige korperlich Kranke und 
Sieche werden in ein Lazarett, ruhige 
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sich zusammensetzende Waehabteilung 
fur Unruhige, besonders gefahrliehe, be
sonnene Kranke in ein "festes Haus", 
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bedurftige Kranke in sogenannte offene 
Abteilungen mit weitgehender Be
wegungsfreiheit, Kinder in eine besondere 
Kinder-Abteilung verlegt usw. Je naeh 
der GroBe der Irrenanstalten konnen die 
Krankenabteilungen noeh weiter aufge
teilt und etwa Trinker-, Epileptikerhau
ser, Baraeken fur Infektionskranke usw. 
geschaffen werden. Oberster Grundsatz 
ist bei dieser Organisation: jedem 
Kranken die Behandlung zu geben, 
deren er bedarf, die Freiheiten zu ge
wahren, die er vertragt, ihn an die 
Arbeit zu stellen, die er zu leisten im
stande ist und die ihm Freude bereitet, 
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Abb. 9. Organisationsplan einer Heil
und Pflegeanstalt. Mannerseite. 
A Anfnahme· und BeoLachtungsab

teilung. B. Kinderabteilung. C. Festes 
Haus fiir gefahrliche Kranke. DE. Streng· 
ster 1l"berwachung bediirftige ruhige Kran
kc. PO. 1l"berwachungsabteilung fiir un· 
ruhige Kranke. H. Waehabteilung fiir 
halbruhige Kranke und Epileptiker. 
I. Halboffene Abteilungen fiir ruhige 
Kranke. l(Ie OffeneAbteilungen. L. Fiir
sorge fiir entlassene Kranke. 

und alles das mit dem geringsten Aufwand von "Oberwachungs- und 
Arztepersonal. 

Lage es nieht einem von historisehen Traditionen unbelasteten Re
formator eines Strafanstaltswesens ungemein nahe, diese Grundgedanken 
der modernen Irrenanstalt zu ubernehmen und auf die Organisation und 
bauliche Einriehtung einer Strafanstalt zu ubertragen? Wenn Sie etwa 
eine moderne Zellenanstalt besuehen, so werden Sie erstaunt sein uber 
die SicherungsmaBregeln in dies em festungsartigen Bau, uber die starken 
Wande des Gebiiudes und die maehtigen hohen Mauern, die es umgeben. 
Der unbefangene Laie moehte vermuten, daB sieh die Bevolkerung eines 
derartig gesieherten Batles aus lauter hoehgradig gemeingefahrliehen 
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Kapitalverbrechern zusammensetzen werde, die, vom stärksten DrangE' 
nach Freiheit beseelt, vor keinem Mord zurückschrecken würden, und 
deren Verwahrung unter allen Umständen, selbst unter den größten 
finanziellen Opfern, im Interesse des Gesamtwohls gewährleistet werden 
müsse. Verschafft man sich jedoch einen Einblick in die Beleg,;chaft 
einer solchen Strafanstalt, lernt man die in ihr verwahrten Rechts
brecher näher kennen, ihren Geisteszustand, ihr Vorleben, ihre Krimi
nalität, so ist man überrascht über die relative Ungefährlichkeit, ja 
Harmlosigkeit der großen Mehrzahl. Gewiß, ein Teil der Strafanstalts
insassen ist gemeingefährlich und würde vor keiner Gewalttat zurück
schrecken, um zu entweichen; für diese kleine Gruppe sind die stärkstPn 
Sicherungen unumgänglich nötig. Weshalb muß aber der haltlose junge 
Mensch, der einen Griff in die Portokasse getan und seine Tat tief bereut, 
der schwachsinnige Exhibitionist, der wegen seiner dauernden Rückfälle 
längst ein gewohnheitsmäßiger Gast der Strafanstalt geworden ist, der 
Redakteur, der sich gegen das Pressegesetz vergangen hat, der jungE' 
Fabrikarbeiter, der auf der Kirchweih im Rausch eine Körperverletzung 
beging, der körperlich und geistig sieche, alte Landstreicher, der 
seine zehnte Strafe wegen Betrugs und Fälschung der Legitimations
papiere zu verbüßen hat - warum müssen alle diese harmlosen 
schwachen Menschen auf die gleiche Weise gesichert werden wiE' 
etwa der als Ein- und Ausbrecher bekannte internationale Juwelen
dieb und der rückfällige Notzuchtsverbrecher? Wäre diese Gleich
macherei überhaupt zu verstehen, wenn sie nicht auf geschichtlichen 
Traditionen beruhte? auf der alten Forderung, daß der Grundsatz 
"gleiches Recht für alle" auch für alle Gefangenen eine bis· in alle 
Einzelheiten gleiche Behandlung in der Strafanstalt in sich schließen 
müßte? 

Meine Herren! Der Gedanke, die Erfahrungen, die sie an ihren 
Kranken sammelten, auf die Behandlung der Rechtsbrecher zu über
tragen, sie nicht zu strafen und zu quälen, sondern wie die Geistes
kranken zu erziehen und zu bessern, hat den deutschen Psychiatern von 
jeher nahegelegen. Schon vor 100 Jahren schrieb FRIEDRICH GRoos, 
der erste Professor für Psychiatrie in Heidelberg, den ich bereits in einer 
früheren Vorlesung als temperamentvollen Bekämpfer der Grundlagen 
des Strafrechtes anführte, gegen die Vergeltungsstrafe. In einer Schrift 
aus dem Jahre 1829365') zitierte GROOS eine anonyme Schrift aus dem 
Jahre 1775: "Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre für alle ~Ien
schen, ohne Unterschied der Religionen, nebst einem Anhange von 
den Todesstrafen", dessen Verfasser wahrscheinlich der berühmte 
Leipziger Juris-Professor Ho:.vrMEL war, der Übersetzer von "De,; Herren 
Marquis von Beccaria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen 
1778" 46 8•). HoM:.viEL, der bereits 1765, unabhängig von BECCARIA, in 
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Meine Herren! Der Gedanke, die Erfahrungen, die sie an ihren 
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tragen, sie nicht zu strafen und zu qualen, sondern wie die Geistes
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aus dem Jahre 1829365a ) zitierte GROOS eine anonyme Schrift aus dem 
Jahre 1775: "Versuch einer Anleitung zur Sittenlehre fUr alle ~Ien
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einer öffentlichen Streitschrift "Principis cura leges" ähnliche Ge
danken verteidigt hatte, schrieb unter anderem: "Da alle Strafen nur 
die Absicht der Besserung des Übeltäters haben dürfen, wenn sie nicht 
ungerecht, unnatürlich und grausam werden sollen; so ist das, was 
man öffentliche Genugthu,ung nennt, um derentwillen jemand gestraft 
werden müsse, nichts weiter als ein unwürdiger Deckmantel der Raeh
begierde . . . Alle infamierenden Strafen sind durchaus ungerecht, 
weil sie die Besserung beinahe so unmöglich machen als die Todes
strafen selbst. Also keine Strafe kann rückwärts auf die geschehene 
Tat wirken. Diese bleibt mit ihren natürlichen Folgen, wie sie war. 
Aber vorwärts muß die Strafe hinwirken, den Übeltäter klüger und 
besser zu machen, seine Vorstellungen und Urteile und durch diese 
seine ganze künftige Handlungsart zu berichtigen. Die Rücksicht auf 
sein begangenes Verbrechen und auf alle Umstände desselben muß den 
Richter nur lehren, auf welchem Standpunkte dieser Mensch noch stehe; 
wie viele und welche nötigen Vorstellungen ihm noch fehlen; welches 
seine besondere Stimmung sey. Und diese Ausmittelung muß den 
Richter zu den :Maßregeln leiten, die er in der Absicht auf ihn zu 
nehmen hat, um ein würdiges Mitglied der Gesellschaft aus ihm zu 
bilden." Diese.Gedanken begegneten sich durchaus mit Anschauungen, 
die GRoos in früheren Arbeiten niedergelegt hatte, und er schloß das Ka
pitel "Ein paar Rätsel für den Criminalisten" mit den Worten: "Nach
dem seit tansenden von Jahren die )Ianiaci und Seelengestörten wie 
wilde Tiere gefürchtet, verabscheut, mißhandelt und, an Ketten ge
schmiedet, in unterirdische Höhlen gebannt und aus der Oberwelt ver
stoßen worden, bis in neuester Zeit LA~GERMANN belehrend und PrNEL 
belehrend und wirkend auftraten und zum Erstaunen aller Welt in der 
Vernunft und Erfahrung nachgewiesen haben, wie sich ihre Wildheit 
und wahnsinniger Trutz vor .dem menschenfreundlichen milden Ernste 
der, wenn auch oft schmerzvollen, doch stets väterlich gemeinten 
psychisch-ärztlichen Behandlung beuge, und sie selbst dadurch am 
sichersten gezähmt, oft selbst glücklich geheilt werden; -sollte vielleicht 
nicht auch etwas Ähnliches von etwas Ähnlichem bei Verbrechern, 
Räubern und Mördern zu erwarten seyn dürfen, wenn man ihnen näm
lich, nicht sowohl als Teufeln in menschlicher Gestalt eine aus Furcht, 
Abscheu, Rachsucht und Feindschaft geborne und durch tausendjähriges 
Herkommen sanktionierte Wiedervergeltungsbehandlung nach dem 
Satze Similia similibus, als vielmehr als tief gesunkenen Unglücklichen 
eine, vielleicht ihre Roheit am glücklichsten bezähmende, ihre Ver
dorbenheit am sichersten besiegende, wenngleich oft, schmerzliche, doch 
stets menschliche Behandlung nach dem Satze Contraria contrariis ent
gegensetzte~ - Fragen kostet ja nichts; und mehr als :Frage soll das 
eben geäußerte nicht seyn." 
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Anscheinend unabhängig von HoMMEL, BECCARIA und GRoos pro
phezeite 1845 der Gerichtsarzt HoHNBAUM 465), daß man künftig bei 
fortgesetztem tieferen Studium zu der Fertigkeit gelangen werde, 
"an dem körperlichen Organismus der Irren und instinktiven Ver
brecher die angeborene Anlage zu ihren anormalen Seelenzuständen 
ebenso nachzuweisen, wie man sie jetzt für andere pathologische Zu
stände nachzuweisen vermag", und "es werde eine Zeit kommen, 
wo man dergleichen Verbrecher gleich anderen Seelenkranken nicht 
mehr in Zuchthäusern, sondern in Irrenhäusern unterbringen wird" ... 
"Mein Hauptmittel würde die christliche Liebe, Strafe nur dann 
Hilfsmittel seyn, als sie durch diese geboten wäre, so wie sie auch 
zu Zeiten in Irrenanstalten geboten ist. Meine Zuchthäuser würden 
Heilanstalten, Besserungsanstalten werden, und meinen Ärzten würde die 
Entscheidung anheimgegeben werden, ob ein Kranker als geheilt zu ent
lassen oder als ein für die öffentliche Sicherheit gefährliches Individuum 
auf ewig in der Besserungsanstalt zu belassen sey". 

Etwa gleichzeitig führte der geistvolle Berliner Psychiater IDELER 
in seiner Vorrede zu MARC 776): "Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur 
Rechtspflege" aus: "Wenn erst das Strafrecht als eine praktische Moral 
und psychologisch naturgemäße Erziehung von allen gehässigen Neben
bedeutungen gereinigt ist und seiner wesentlichen Bedeutung nach als 
Seelenheilkunde auftritt, dann verschwindet die weite Kluft, welche bei 
der jetzigen Sachlage die Gefängnisse von den Irrenheilanstalten trennen 
muß. Wenn aber beide durch dieselben Prinzipien begründet, in dem
selben Geiste des Erbarmens gegen die in Leidenschaften verirrten 
Gemüter geleitet, nahe aneinander grenzen, ja, in gewissen Fällen 
sich gegenseitig unterstützen können, dann brauchen wir nicht 
mehr Haare zu spalten und Atome zu wägen, um mit Salomonischer 
Weisheit zu entscheiden, ob ein Individuum, dessen wahren Wert doch 
Gott der Herr allein kennt, da Er es sich vorbehalten hat, die 
Herzen und Nieren zu prüfen, ein Verbrecher oder ein Wahnsinniger 
sei" . . . "0, bei allem, was heilig ist und menschlich gut, spreche 
ich die zuversichtliche Überzeugung aus, daß das Kriminalrecht, 
welches jetzt immer noch, wie die Kluft am tarpejischen Felsen in Rom, 
seinen finster gähnenden Schlund im tatkräftigen Leben eröffnet, 
in welchen so viele durch beklagens-, aber nicht hassenswerte Unvor
sichtigkeit hineintaumeln, daß das Kriminalrecht mit Preis, Segens
wünschen und wärmstem Dank vom Volk wird aufgenommen werden, 
wenn die Kerker und Hochgerichte sich in Seelenheilanstalten ver
wandeln, in deren Nähe menschliches Gefühl nicht mehr von Todes
schauern ergriffen wird, über deren Pforten nicht mehr die Inschrift der 
Danteschen Hölle paßt: "Ihr, welche hier eingeht, laßt alle Hoffnung 
hinter Euch ... ". Freilich verkannte IDELER nicht, daß seine Ge-
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Anscheinend unabhangig von HOMMEL, BECCARIA und GROOS pro
phezeite 1845 der Gerichtsarzt HOHNBAUM 465), daB man kunftig bei 
fortgesetztem tieferen Studium zu der Fertigkeit gelangen werde, 
"an dem korperlichen Organismus der Irren find instinktiven Ver
brecher die angeborene Anlage zu ihren anormalen Seelenzustanden 
ebenso nachzuweisen, wie man sie jetzt fUr andere pathologisehe Zu
stande naehzuweisen vermag", und "es werde eine Zeit kommen, 
wo man dergleiehen Verbreeher gleieh anderen Seelenkranken nieht 
mehr in Zuehthausern, sondern in Irrenhausern unterbringen wird" ... 
"Mein Hauptmittel wurde die ehristliche Liebe, Strafe nur dann 
Hilfsmittel seyn, als sie dureh diese geboten ware, so wie sie aueh 
zu Zeiten in Irrenanstalten geboten ist.Meine Zuchthauser wurden 
Heilanstalten, Besserungsanstalten werden, und meinen Anten wurde die 
Entseheidung anheimgegeben werden, ob ein Kranker als geheilt zu ent
lassen oder als ein fUr die offentliehe Sieherheit gefahrliehes Individuum 
auf ewig in der Besserungsanstalt zu belassen sey". 

Etwa gleichzeitig fUhrte der geistvolle Berliner Psyehiater IDELER 
in seiner Vorrede zu MARC 776): "Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur 
Reehtspflege" aus: "Wenn erst das Strafreeht als eine praktisehe Moral 
und psyehologiseh naturgemaBe Erziehung von allen gehassigen Neben
bedeutungen gereinigt ist und seiner wesentlichen Bedeutung nach als 
Seelenheilkunde auf tritt, dann versehwindet die weite Kluft, welche bei 
der jetzigen Sachlage die Gefangnisse von den Irrenheilanstalten trennen 
muB. Wenn aber beide dureh dieselben Prinzipien begrundet, in dem
selben Geiste des Erbarmens gegen die in Leidensehaften verirrten 
Gemuter geleitet, nahe aneinander grenzen, ja, in gewissen Fallen 
sieh gegenseitig unterstutzen konnen, dann brauchen wir nieht 
mehr Haare zu spalten und Atome zu wagen, urn mit Salomoniseher 
Weisheit zu entseheiden, ob ein Individuum, dessen wahren Wert doch 
Gott der Herr allein kennt, da Er es sieh vorbehalten hat, die 
Herzen und Nieren zu prUfen, ein Verbreeher oder ein Wahnsinniger 
sei" . .. ,,0, bei allem, waS heilig ist und menschlich gut, spreehe 
ieh die zuversiehtliehe Uberzeugung aus, daB das Kriminalrecht, 
welches jetzt immer noch, wie die Kluft am tarpejischen Felsen in Rom, 
seinen finster gahnenden Schlund im tatkraftigen Leben eroffnet, 
in welchen so viele durch beklagens., aber nicht hassenswerte Unvor· 
sichtigkeit hineintaumeln, daB das Kriminalrecht mit Preis, Segens
wunschen und warmstem Dank vom Yolk wird aufgenommen werden, 
wenn die Kerker und Hoehgerichte sieh in Seelenheilanstalten ver
wandeln, in deren Nahe mensehliehes Gefuhl nieht mehr von Todes
sehauern ergriffen wird, uber deren Pforten nieht mehr die Insehrift der 
Dantesehen Holle paBt: "Ihr, welche hier eingeht, laBt aIle Hoffnung 
hinter Euch ... ". Freilich verkannte IDELER nieht, daB seine Ge-
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danken den entschiedensten Widerspruch finden würden. "Denn die 
Einrichtung unserer Strafanstalten steht noch in einem so absoluten 
Gegensatz zu der Idee der psychischen Heilanstalt, und es sind noch so 
unendliche Schwierigkeiten zu überwinden, bevor erstere in letztere ver
wandelt werden können, daß dazu vielleicht Jahrhunderte erforderlich 
sein werden ... ". Aber: "Selbst wenn die meisten Strafinstitute in wirk
liche psychische Heilanstalten verwandelt und von tüchtigen Seelen
ärzten verwaltet wären, würde immer noch das ernste Bedenken ob
walten, wie man von der Erfahrung und Entscheidung der letzteren die 
Bestimmung der Zeitdauer und Anwendung einzelner Strafmittel ab
hängig machen dürfe, welche Bestimmung so sehr das wesentlichste 
Element der Strafrechtspflege und somit der gesamten Verwaltung sei, 
daß sie nach unveränderlichen Gesetzen festgestellt werden müsse, wenn 
man nicht der verderblichsten Willkür Tür und Tor öffnen wolle ... ". 
Trotzdem hält InELER die Hoffnung aufrecht, daß sich seine Gedanken 
durchsetzen würden: "Es ist das Schicksal jeder neuen Idee, daß sie 
eben erst zum deutlichen Bewußtsein geboren als fast noch unmündig 
wie ein Kind, dem entschiedenen Widerspruch der ganzen Gegenwart 
begegnet, aber aus bitterer Erfahrung stammend, setzt sie sich doch 
durch" ... "Es wird eine Zeit kommen und vielleicht ist sie nicht mehr 
allzu fern, wo die Völker die Notwendigkeit einer durchweg sittlichen 
Grundlage ihrer Institutionen, namentlich auch ihrer Strafrechtspflege, 
einsehen, und ihrer ethischen Kultur ebensoviel Eifer zuwenden werden, 
wie ihren industriellen Unternehmungen." 

:Fast ein halbes Jahrhundert war verflossen, als der 24jährige EMIL 
KRAEPELIN 593) - wiederum durchaus selbständig -in seiner Kampf
schrift gegen den Juristen MITTELSTÄDT den Gedanken der alten deutschen 
Irrenärzte von neuem Ausdruck verlieh und dadurch einen bestimmenden 
Einfluß auf die Entwicklung der modernen strafrechtlichen Anschau
ungen ausübte. Waren die Ideen des FRIEDRICH GRoos, HoHNBAUMs 
und IDELERS auf dem Boden des deutschen Idealismus erwachsen, so 
verlangte KRAEPELIN 1880 "vom Standpunkte naturwissenschaftlicher 
Forschung" die Abschaffung des Strafmaßes. Die Vergeltungstheorie 
führe ganz naturgemäß zum Strafmaß, "jener ungeheuerlichen, den 
Bureaukraton entzückenden "Arithmetik" von Strafeinheiten, welche 
in eine Äquivalenzbeziehung zu den in verschiedenem Grade strafbaren 
Handlungen gesetzt werden, die man noch dazu nach diesem Grade in 
drei schöne Kategorien einteilt". Diese "tabellarische Berechnung des 
Strafmaßes, welches durch ein Verbrechen, Vergehen oder eine Über
tretung verwirkt ist," würden wir "so lange behalten, als der alte Rache
gedanke, der aus der barbarischen Kindheit des Menschengeschlechts 
entstammt, noch unsere strafrechtlichen Anschauungen beherrscht. 
So lange wird der Richter ... neben daß ,Haben' verbrecherischen Tuns 
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danken den entschiedensten Widerspruch finden wurden. "Denn die 
Einrichtung unserer Strafanstalten steht noch in einem so absoluten 
Gegensatz zu der Idee der psychischen Heilanstalt, und es sind noch so 
unendliche Schwierigkeiten zu uberwinden, bevor erstere in letztere ver
wandelt werden konnen, daB dazu vielleicht Jahrhunderte erforderlich 
sein werden ... ". Aber: "Selbst wenn die meisten Strafinstitute in wirk
liche psychische Heilanstalten verwandelt und von tuchtigen Seelen
arzten verwaltet waren, wurde immer noch das ernste Bedenken ob
walten, wie man von der Erfahrung und Entscheidung der letzteren die 
Bestimmung der Zeitdauer und Anwendung einzelner Strafmittel ab
hangig mach en durfe, welche Bestimmung so sehr das wesentlichste 
Element der Strafrechtspflege und somit der gesamten Verwaltung sei, 
daB sie nach unveranderlichen Gesetzen festgestellt werden musse, wenn 
man nicht der verderblichsten Willkur Tur und Tor ofinen wolle ... ". 
Trotzdem halt IDELER die Hoffnung aufrecht, daB sich seine Gedanken 
durchsetzen wurden: "Es ist das Schicksal jeder neuen Idee, daB sie 
eben erst zum deutlichen BewuBtsein geboren als fast noch unmundig 
wie ein Kind, dem entschiedenen Widerspruch der ganzen Gegenwart 
begegnet, aber aus bitterer Erfahrung stammend, setzt sie sich doch 
durch" ... "Es wird eine Zeit kommen und vielleicht ist sie nicht mehr 
allzu fern, wo die Volker die Notwendigkeit einer durchweg sittlichen 
Grundlage ihrer Institutionen, namentlich auch ihrer Strafrechtspflege, 
einsehen, und ihrer ethischen Kultur ebensoviel Eifer zuwenden werden, 
wie ihren industriellen Unternehmungen." 

:Fast ein halbes Jahrhundert war verflossen, als der 24jahrige EMIL 
KRAEPELIN 593) - wiederum durchaus selbstandig - in seiner Kampf
schrift gegen den J uristen MITTELSTADT den Gedanken der alten deutschen 
Irrenarzte von neuem Ausdruck verlieh und dadurch einen bestimmenden 
EinfluB auf die Entwicklung der modernen strafrechtlichen Anschau
ungen ausubte. Waren die Ideen des FRIEDRICH GROOS, HOHNBAUMS 
und IDELERS auf dem Boden des deutschen Idealismus erwachsen, so 
verlangte KRAEPELIN 1880 "vom Standpunkte naturwissenschaftlicher 
Forschung" die Abschaffung des StrafmaBes. Die Vergeltungstheorie 
fuhre ganz naturgemaB zum StrafmaB, "jener ungeheuerlichen, den 
Bureaukraten entzuckenden "Arithmetik" von Strafeinheiten, welche 
in eine Aquivalenzbeziehung zu den in verschiedenem Grade strafbaren 
Handlungen gesetzt werden, die man noch dazu nach diesem Grade in 
drei schone Kategorien einteilt". Diese "tabellarische Berechnung des 
StrafmaBes, welches durch ein Verbrechen, Vergehen oder eine Dber
tretung verwirkt ist," wurden wir "so lange behalten, als der alte Rache
gedanke, der aus der barbarischen Kindheit des Menschengeschlechts 
entstammt, noch unsere strafrechtlichen Anschauungen beherrscht. 
So lange wird der Richter ... neb en daB ,Haben' verbrecherischen Tuns 
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sein ,Soll' an Geld-, Ehren-, Prügel- und Freiheitsstrafe setzen, damit 
der gerechten Ordnung dieser Welt Genüge geschehe; solange wird der 
Unglückliche, der in der jähen Aufwallung des Augenblickes unter dem 
Drucke des Elends und der Not gefehlt hat, zusammenbrechen unter 
der Last des Spruches, der ihm unwiederbringlich die Blütejahre seines 
Lebens raubt, um ihn als gebrochenen, freud- und freundlosen :Mann 
wieder in den Kampf ums Dasein hinauszustoßen; so lange endlich wird 
der Gewohnheitsverbrecher frohlockend die Tage zählen, bis sich i.hm 
die Kerkertüren öffnen müssen, um ihn nach kurzem, aber inhaltsreichen 
Genusse seiner :Freiheit von neuem aufzunehmen ... " An Stelle der Ver
geltungsstrafe fordert KRAEPELI~ daher die Schutzstrafe; "Schutz vor 
weiteren Exzessen ist die einzige Rücksicht, durch welche die Reaktion 
der Gesellschaft gegen den Exzedenten motiviert gedacht wird". Die 
.Freiheitsentziehung habe daher "genau so lange, aber auch nur so lange zu 
dauern, als von dem betreffenden Individuum noch irgendwelche Ge
fahr drohte". Selbstverständlich vermöge der Richter über diesen Punkt 
nicht von vornherein zu entscheiden, sondern eine genaue Beobachtung 
während der Gefangenschaft sei allein imstande, den Zeitpunkt zu er
mitteln, in welchem die Gemeingefährlichkeit als beseitigt anzusehen sei. 
"Sobald man nämlich die Besserung als den Endzweck der Strafe hin
stellt, kann dein Richter weder die Art der ,Strafverbüßung' noch die 
Dauer derselben zu bestimmen überlassen bleiben. Wie die Gestaltung 
der speziellen Umgebung des Verbrechers, muß auch der Zeitpunkt seiner 
Entlassung der Individualität des Einzelnen augepaßt werden und dem
nach dem Gutachten desjenigen überlassen bleiben, unter dessen Augen 
sich eventuell die durch die Strafe erstrebte Charakterveränderung voll
zieht." Bei den weitgehenden Befugnissen, die dem Strafvollzugs
beamten künftig zu übertragen wären, müßten aber auch ganz be
sondere Anforderungen an ihre Fähigkeiten und ihre Ausbildung ge
stellt werden. "Ausgediente Militärs und .im Subalternendienste er
graute Bureaukraten können einer so wichtigen Stellung unmöglich ge
wachsen sein, sondern dieselbe verlangt Persönlichkeiten von höchster 
allgemeiner und fachwissenschaftlicher Bildung, tiefster theoretischer 
und praktischer Menschenkenntnis und reichster Erfahrung im Amte_ 
Nicht als Versorgungsstelle für die verschiedensten Klassen verdienter 
Beamter dürfen jene Posten betrachtet werden, sondern es müssen 
Männer ausgebildet werden, welche die Kriminalpädagogik zu ihrem 
Lebensberufe sich erwählt haben". 

Meine Herren! Sie sehen, wie alt im Grunde die Gedankengänge 
sind, die ich Ihnen hier entwickelte, wie GRoos, HoHNBAUM, IDELER und 
zuletzt KRAEPELIN, von ganz verschiedenen Weltanschauungen aus
gehend, zu gleichen Forderungen kamen: die Strafe solle nicht der Ver
geltung dienen, sondern bessern; der Richter könne nicht die Persönlich-
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sein ,SoIl' an Geld-, Ehren-, Priigel- und Freiheitsstrafe setzen, damit 
der gerechten Ordnung dieser Welt Geniige geschehe; solange wird der 
Ungliickliche, der in der jahen Aufwallung des Augenblickes unter dem 
Drucke des Elends und der Not gefehlt hat, zusammenbrechen unter 
der Last des Spruches, der ihm unwiederbringlich die Bliitejahre seines 
Lebens raubt, urn ihn als gebrochenen, freud- und freundlosen :Mann 
wieder in den Kampf urns Dasein hinauszustoBen; so lange endlich wird 
der Gewohnheitsverbrecher frohlockend die Tage zahlen, bis sich i.hm 
die Kerkertiiren offnen miissen, urn ihn nach kurzem, aber inhaltsreichen 
Genusse seiner :Freiheit von neuem aufzunehmen ... " An Stelle der Ver
geltungsstrafe fordert KRAEPELI~ daher die Schutzstrafe; "Schutz vor 
weiteren Exzessen ist die einzige Riicksicht, durch welche die Reaktion 
der Gesellschaft gegen den Exzedenten motiviert gedacht wird". Die 
.Freiheitsentziehung habe daher "genau so lange, aber auch nur so lange zu 
dauern, als von dem betreffenden Individuum noch irgendwelche Ge
fahr drohte". Selbstverstandlich vermoge der Richter iiber diesen Punkt 
nicht von vornherein zu entscheiden, sondern eine genaue Beobachtung 
wiihrend der Gefangenschaft sei allein imstande, den Zeitpunkt zu er
mitteln, in welch em die Gemeingefahrlichkeit als beseitigt anzusehen sei. 
"Sobald man namlich die Besserung als den Endzweck der Strafe hin
steUt, kann dem Richter weder die Art der ,StrafverbiiBung' noch die 
Dauer derselben zu bestimmen iiberlassen bleiben. Wie die Gestaltung 
der speziellen Umgebung des Verbrechers, muB auch der Zeitpunkt seiner 
Entlassung der Individualitat des Einzelnen angepaBt werden und dem
nach dem Gutachten desjenigen iiberlassen bleiben, unter dessen Augen 
sich eventuell die durch die Strafe erstrebte Charakterveranderung voll
zieht." Bei den weitgehenden Befugnissen, die dem Strafvollzugs
beamten kiinftig zu iibertragen waren, miiBten aber auch ganz be
sondere Anforderungen an ihre Fahigkeiten und ihre Ausbildung ge
steUt werden. "Ausgediente Militars und .im Subalternendienste er
graute Bureaukraten konnen einer so wichtigen Stellung unmoglich ge
wachsen sein, sondern dieselbe verlangt Personlichkeiten von hochster 
allgemeiner und fachwissenschaftlicher Bildung, tiefster theoretischer 
und praktiseher Menschenkenntnis und reiohster Erfahrung im Amte_ 
Nicht als Versorgungsstelle fiir die verschiedensten Klassen verdienter 
Beamter diirfen jene Posten betraohtet werden, sondern es miissen 
Manner ausgebildet werden, welche die Kriminalpadagogik zu ihrem 
Lebensberufe sich erwahlt haben". 

Meine Herren! Sie sehen, wie aU im Grunde die Gedankengange 
sind, die ioh Ihnen hier entwickelte, wie GROOS, HOHNBAUM, IDELER und 
zuletzt KRAEPELIN, von ganz verschiedenen Weltanschauungen aus
gehend, zu gleichen Forderungen kamen: die Strafe solIe nioht der Ver
geltung dienen, sondern bessern; der Richter konne nicht die Personlioh-
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keit des Rechtsbrechers beurteilen, daher Abschaffung des Strafmaßes; 
eine Entscheidung über das weitere Schicksal des Rechtsbrechers sei 
erst im Strafvollzug möglich, aber nur unter Voraussetzung einer gründ
lichen Schulung der Beamten für ihr verantwortungsvolles Amt. 

Daß derartige Vorschläge noch vor einem halben Jahrhundert bei 
Juristen und Strafvollzugsbeamten auf entschiedenen Widerspruch 
o;tießen oder gar als Phantastereien ahnungsloser Laien totgeschwiegen 
wurden, kann nicht überraschen. Heute dürften sie nicht mehr die glatte 
Ablehnung finden, vielmehr auf weitgehendes Verständnis rechnen 
können. Selbst die in alten Traditionen aufgewachsenen Strafvollzugs
beamten ziehen gelegentlich Vergleiche zwischen der durch starre Über
lieferungen in ihrer Entwicklung gehemmten Strafanstalt und der 
modernen Heil- und Pflegeanstalt und empfehlen dem Strafvollzuge, von 
der Irrenfürsorge zu lernen. So schrieb noch kürzlich der Strafanstalts
direktor i. R. v. l\IICHAELisB29): "Unser panoptischer Bau hat sich 
nach meinem Dafürhalten wenigstens in Ansehung derer, die keiner Er
ziehung bedürfen, überlebt. Die Mediziner sind seit vielen Jahren zum 
Pavillonbau übergegangen; wir werden ihnen folgen müssen. Wenn mit 
Recht über den schematischen Strafvolhug Klage geführt worden ist, 
über sein "Summerverfahren", so erklärt sich dieser Umstand mit aus 
der Bauart. Leute mit einwandfreier Rechtsgesinnung bringe man 
innerhalb des Pavillonbaues in ein kleines Gebäude mit Hof und Gärt
chen; Gewerbs- und Gewohnheitsverbrecher arbeiten im neuzeitlich ein
gerichteten Fabrikgebäude; sie schlafen in einem Schlafzellenflügel; die 
Zustandsrechtsbrecher werden im Zellengefängnis durch ein Stufen
system erzogen; Hof- und Gartenarbeiter erhalten auch ein besonderes 
Gebäude zugewiesen ..... ". 

In der Tat, ein Kriminalpsychologe, der den Zweck der Strafe in der 
Besserung und Wiedereinordnung des Rechtsbrechers in das Gesell
schaftslehen sieht, würde mit den alten Traditionen unseres Strafvoll
zuges brechen, aus der Entwicklung und den Fortschritten der Irren
anstalten lernen und sich bei Errichtung einer modernen Strafanstalt 
die Organisation unserer heutigen Heil- und Pflegeanstalten zum Muster 
nehmen. Er würde in einer Aufnahmeabteilung jeden Zugang auf Ver
anlagung, Entwicklung, Erziehung und kriminelles Vorleben hin unter
suchen und von dem Ergebnisse seiner Feststellungen es abhängig 
machen, in welcher Weise die Verwahrung und "Behandlung" des Sträf
lings erfolgen soll. Er würde Gefangene, die etwa in einem ausnahms
weisen Affekt eine strafbare Handlung begingen, die erstmals ge
strauchelten Rechtsbrecher im Rausch, die bisher gut beleumundeten 
zufälligen Eigentumsverbrecher usw., d. h. die nur einer wohlwöllenden 
Ermahnung, aber nicht der eigentlichen Erziehung bedürftigen, sittlich 
zuverlässigen und prognostisch günstigen Rechtsbrecher je nach Alter, 
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keit des Rechtsbrechers beurteilen, daher Abschaffung des StrafmaBes; 
eine Entscheidung iiber das weitere Schicksal des Rechtsbrechers sei 
erst im Strafvollzug moglich, aber nur unter Voraussetzung einer griind
lichen Schulung der Beamten fUr ihr verantwortungsvolles Amt. 

DaB derartige Vorschlage noch vor einem halben Jahrhundert bei 
Juristen und Strafvollzugsbeamten auf entschiedenen Widerspruch 
,;tieBen oder gar als Phantastereien ahnungsloser Laien totgeschwiegen 
wurden, kann nicht iiberraschen. Heute diirften sie nicht mehr die glatte 
Ablehnung finden, vielmehr auf weitgehendes Verstandnis rechnen 
konnen. Selbst die in alten Traditionen aufgewachsenen Strafvollzugs
beamten ziehen gelegentlich Vergleiche zwischen der durch starre Uber
lieferungen in ihrer Entwicklung gehemmten Strafanstalt und der 
modernen Heil. und Pflegeanstalt und empfehlen dem Strafvollzuge, von 
cler IrrenfUrsorge zu lernen. So schrieb noch kiirzlich der Strafanstalts· 
direktor i. R. v. l\IICHAELIS829): "Unser panoptischer Bau hat sich 
nach meinem Dafiirhalten wenigstens in Ansehung derer, die keiner Er
ziehung bediirfen, iiberlebt. Die Mediziner sind seit vielen Jahren zum 
Pavillonbau iibergegangen; wir werden ihnen folgen miissen. Wenn mit 
Recht iiber den schematischen Strafvolhug Klage gefiihrt worden ist, 
iiber sein "Summerverfahren", so erklart sich dieser Umstand mit aus 
der Bauart. Leute mit einwandfreier Rechtsgesinnung bringe man 
innerhalb des Pavillonbaues in ein kleines Gebaude mit Hof und Gart· 
chen; Gewerbs· und Gewohnheitsverbrecher arbeiten im neuzeitlich ein
gerichteten Fabrikgebaude; sie schlafen in einem Schlafzellenfliigel; die 
Zustandsrechtsbrecher werden im Zellengefangnis durch ein Stufen
system erzogen; Hof· und Gartenarbeiter erhalten auch ein besonderes 
Gebaude zugewiesen ..... " . 

In der Tat, ein Kriminalpsychologe, der den Zweck der Strafe in der 
Besserung und Wiedereinordnung des Rechtsbrechers in das Gesell· 
schaftsleben sieht, wiirde mit den alten Traditionen unseres Strafvoll· 
zuges brechen, aus der Entwicklung und den Fortschritten der Irren· 
anstalten lernen und sich bei Errichtung einer modernen Strafanstalt 
die Organisation unserer heutigen Heil. und Pflegeanstalten zum Muster 
nehmen. Er wiirde in einer Aufnahmeabteilung jeden Zugang auf Ver· 
anlagung, Entwicklung, Erziehung und kriminelles Vorleben hin unter· 
such en und von dem Ergebnisse seiner Feststellungen es abhangig 
machen, in welcher Weise die Verwahrung und "Behandlung" des Striif· 
lings erfolgen solI. Er wiirde Gefangene, die etwa in einem ausnahms· 
weisen Affekt eine strafbare Handlung begingen, die erstmals ge· 
strauchelten Rechtsbrecher im Rausch, die bisher gut beleumundeten 
zufalligen Eigentumsverbrecher usw., d. h. die nur einer wohlwollenden 
Ermahnung, aber nicht der eigentlichen Erziehung bediirftigen, sittlich 
zuverlassigen und prognostisch giinstigen Rechtsbrecher je nach Alter, 
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:Beruf, körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit in verschiedenen 
Gruppen vereinigen und zur Beschäftigung in ihren eigenen oder ver
wandten Berufen heranziehen; die körperlichen und seelischen Ruinen 
.(]er alten veralkoholisierten Landstreicher, Gewohnheitsbettler und 
kleinen Gewohnheitsdiebe bei verhältnismäßig freier Behandlung in der 
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Organisationsplan für eine 
Männerstrafanstalt. 

A. Aufnahme- und Beobachtungsabtei
lung. B. Lazarett und ·Siechenabteilung. 
0. Festes Haus für gefährliche Verbrecher. 
DE. Nichterziehungsbedürftige Erstbe
strafte. FG. Rückfällige Eigentums· 
verbrecher. H. Jugendllchenabteilung. 
I. Abteilung für körperlich rüstige Ge· 
me!nlästige. KK. Abteilungen für er
werbsbeschränkte Gemeinlästige. L. "über
gangsheim und Fürsorge für entlassene 
Gefangene. 

landwirtschaftlichen Kolonie beschäf-
tigen, die jüngeren und körperlich rü
stigen, unverbesserlichen Eigentumsver
brecher in gesicherten Bauten sammeln 
und ihre Arbeitskräfte je nach ihrem 
Vermögen auszunutzen trachten usw. 
Der Verwahrung in festungsmäßig ge
sicherten Abteilungen würde nur ein 
kleiner Teil der Belegschaft einer Straf
anstalt bedürfen: die aktiveren und 
fluchtverdächtigen Schwerverbrecher, 
deren Entweichung wirklich eine ernste 
Gefahr für die Gesellschaft bedeuten 
würde, und die schwer psychopathischen 
Verbrecher, die sich mit den Insassen 
unserer heutigen Irrenadnexe und festen 
Häuser im wesentlichen decken. Im all
gemeinen würde die Strafe in Gemein
schaftshaft zu vollziehen sein, und nur 
ein Teil der schweren Verbrecher und der 
geistig abnormen und zu Komplotten 
und Meutereien neigenden Rechtsbrecher 
würde im Interesse der übrigen in Einzel
haft verwahrt werden müssen. Für die 
nächtliche Unterbringung würde all
gemein der Einzelzelle gegenüber den 
gemeinschaftlichen Schlafräumen der 
Vorzug gegeben werden. 

In einer nach solchen Gesichtspunkten etwa eingerichteten und von 
einem Stabe von kriminalpsychologisch erfahrenen und pädagogisch be
gabten Strafvollzugsbeamten geführten Anstalt würde von selbst jede 
Art überflüssiger Übelszufügung und entwürdigender Behandlung weg
fallen. Die Freiheitsentziehung, verbunden mit dem Fortfall aller sinn
lichen Genüsse und mit dem Arbeitszwang zu fremdemNutzen bliebe auch 
ohne Hungerkost und Dunkelarrest eine Strafe, deren Härte von jedem 
halbwegs normalen Menschen schwer empfunden würde. Die Disziplinar
strafen des kriminalpsychologisch erfahrenen Leiters einer solchen Straf
.anstalt würden sich auf Maßnahmen beschränken können, wie sie etwa 
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Beruf, korperlicher und geistiger Leistungsfahigkeit in verschiedenen 
Gruppen vereinigen und zur Beschaftigung in ihren eigenen oder ver
wand ten Berufen heranziehen; die korperlichen und seelischen Ruinen 
.(ler alten veralkoholisierten Landstreicher, Gewohnheitsbettler und 
kleinen Gewohnheitsdiebe bei verhaltnismaBig freier Behandlung in der 
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Organisationsplan filr eine 
Miinnerstrafanstalt. 

A. Aufnahme- und Beobachtungsabtei
lung. B. Lazarett und ,SiechenabteiIung. 
O. Festes Haus fiir gefahrllche Verbrecher. 
DE. Nlchterziehungsbediirftige Erstbe
strafte. FG. Riickfiillige Eigentums
verbrecher. H. JugendlichenabteiIung. 
I. Abteilung fiir kiirperlich riistlge Ge
melnlastige. KK. AbteiIungen fiir er
werbsbeschriinkte Gemeinliistige. L. -Cber
gangsheim und Fiirsorge fiir entlassene 
Gefangene. 

landwirtschaftlichen Kolonie beschaf-
tigen, die jiingeren und korperlich rii
stigen, unverbesserlichen Eigentumsver
brecher in gesicherten Bauten sammeln 
und ihre Arbeitskrafte je nach ihrem 
Vermogen auszunutzen trachten usw. 
Der Verwahrung in festungsmaBig ge
sicherten Abteilungen wiirde nur ein 
kleiner Teil der Belegschaft einer Straf
anstalt bediirfen: die aktiveren und 
fluchtverdachtigen Schwerverbrecher, 
deren Entweichung wirklich eine ernste 
Gefahr fUr die Gesellschaft bedeuten 
wiirde, und die schwer psychopathischen 
Verbrecher, die sich mit den Insassen 
unserer heutigen lrrenadnexe und festen 
Hauser im wesentlichen decken. 1m all
gemeinen wiirde die Strafe in Gemein
schaftshaft zu vollziehen sein, und nur 
ein Teil der schweren Verbrecher und der 
geistig abnormen und zu Komplotten 
und Meutereien neigenden Rechtsbrecher 
wiirde im Interesse der iibrigen in Einzel
haft verwahrt werden miissen. Fiir die 
nachtliche Unterbringung wiirde all
gemein der Einzelzelle gegeniiber den 
gemeinschaftlichen Schlafraumen der 
Vorzug gegeben werden. 

In einer nach solchen Gesichtspunkten etwa eingerichteten und von 
einem Stabe von kriminalpsychologisch erfahrenen und padagogisch be
gabten Strafvollzugsbeamten gefiihrten Anstalt wiirde von selbst jede 
Art iiberfliissiger V"belszufUgung und entwiirdigender Behandlung weg
fallen. Die Freiheitsentziehung, verbunden mit dem Fortfall aller sinn
lichen Geniisse und mit dem Arbeitszwang zu fremdem N utzen bliebe auch 
ohne Hungerkost und Dunkelarrest eine Strafe, deren Harte von jedem 
halbwegs normalen Menschen schwer empfunden wiirde. Die Disziplinar
strafen des kriminalpsychologisch erfahrenen Leiters einer solchen Straf
.anstalt wiirden sich auf MaBnahmen beschranken konnen, wie sie etwa 
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auch der Irrenarzt seinen besonnenen Kranken gegenüber für erlaubt 
erachtet: in Entziehung von Vergünstigungen, z. B. gewisser Kost
zulagen, des Tabaks, zerstreuender Beschäftigungen und dergleichen 
mehr oder in der für jeden einigermaßen geistig regen Menschen äußerst 
peinlichen längeren Bettruhe. Wer etwa meint, daß er in einer solchen 
Anstalt - abgesehen von den Abteilungen für die seelisch Abnormen 
und die zu jeder Verzweiflungstat bereiten Schwerverbrecher -nicht 
imstande sei, ohne scharfen Zwang die Zucht aufrecht zu halten, der 
kann überzeugt sein, daß es an ihm liegt und er sich für den Beruf eines 
Erziehers nicht eignet. Er vergesse nicht, daß bisher jede l\filderung 
der Disziplin den Strafvollziehern mühsam abgerungen werden mußte, 
und daß es vor nicht zu langer Zeit noch Beamte gab, die ohne die 
scheußliche Prozedur der Prügelstrafe sich nicht für fähig erachteten, 
die Ordnung in einer Anstalt zu gewährleisten. 

Selbstverständlich ist die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung 
des guten Geistes in diesem Ideal einer Strafanstalt die Vermeidung 
jeden Müßigganges, die Durchführung eines strengen und geregelten 
Arbeitsbetriebes. Da der Zweck der Strafe allein die Besserung des 
Rechtsbrechers sein darf, wird man die mannigfaltigsten Arbeits- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen und bei der Auswahl der Ge
fangenen für•die einzelnen Tätigkeiten streng individualisierend vor
gehen müssen. Ein Staat, der das Wohl der Sträflinge im Auge hat, 
wird sich von den Rücksichten auf die private Industrie frei
machen müssen; er wird nicht nur die Ausnützung der Arbeitskräfte der 
Anstalt durch Unternehmer als unsittlich ablehnen, sondern sich auch 
nicht scheuen, den Fabrikanten Konkurrenz zu machen, wenn es im 
Interesse der Gefangenen liegt. Jugendliche und Besserungsbedürftige 
werden zu anregender, fördernder Arbeit herangezogen werden und Aus
bildung und Weiterbildung in ihrem Berufe erfahren, Bauern und 
Knechte in großen landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt, die in
tellektuellen Berufe in den Verwaltungsbureaus, der Bibliothek, ge· 
gebenenfalls auch in der, jeder Anstalt angegliederten Fürsorgestelle zur 
Tätigkeit angehalten werden, die langfristigen Unverbesserlichen in den 
Werkstätten und fabrikartigen Betrieben zu produktiven Leistungen 
herangezogen werden. Die jeder erzieherischen Wirkung baren Arbeiten 
wie Tabakzupfen, Tütenkleben, Federnreißen, Roßhaarzupfen, die in 
unseren Strafanstalten vielfach noch zum Vorteil von Fabrikanten vor
genommen werden, kämen in einer künftigen Strafanstalt nur für die 
alten, körperlich gebrechlichen Insassen in Frage, die zu nutzbringen
derer Beschäftigung nicht mehr fähig sind. Daß neben ernster Arbeit 
auch geistige Anregung und Zerstreuung durch zweckmäßig gewählten 
Unterricht, :Musik und Spiel, körperliche Bewegung durch Turnen und 
Sport zu ihrem Rechte kommen, daß alle Errungenschaften des neueren 
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auch der Irrenarzt seinen besonnenen Kranken gegeniiber fiir erlaubt 
erachtet: in Entziehung von Vergiinstigungen, z. B. gewisser Kost
zulagen, des Tabaks, zerstreuender Beschiiftigungen und dergleichen 
mehr oder in der fiir jeden einigermaBen geistig regen Menschen iiuBerst 
peinlichen liingeren Bettruhe. Wer etwa meint, daB er in einer solchen 
Anstalt - abgesehen von den Abteilungen fiir die seelisch Abnormen 
und die zu jeder Verzweiflungstat bereiten Schwerverbrecher - nicht 
imstande sei, ohne scharfen Zwang die Zucht aufrecht zu halten, der 
kann iiberzeugt sein, daB es an ihm liegt und er sich fUr den Beruf eines 
Erziehers nicht eignet. Er vergesse nicht, daB bisher jede l\filderung 
der Disziplin den StrafvoIlziehern miihsam abgerungen werden muBte, 
und daB eS vor nicht zu langer Zeit noch Beamte gab, die ohne die 
scheuBliche Prozedur der Priigelstrafe sich nicht fiir fiihig erachteten, 
die Ordnung in einer Anstalt zu gewiihrleisten. 

Selbstverstiindlich ist die Voraussetzung fiir die Aufrechterhaltung 
des guten Geistes in diesem Ideal einer Strafanstalt die Vermeidung 
jeden MiiBigganges, die Durchfiihrung eines strengen und geregelten 
Arbeitsbetriebes. Da der Zweck der Strafe aIlein die Besserung des 
Rechtsbrechers sein darf, wird man die mannigfaltigsten Arbeits- und 
Beschiiftigungsmoglichkeiten schaffen und bei der Auswahl der Ge
fangenen fiir"die einzelnen Tatigkeiten streng individualisierend vor
gehen miissen. Ein Staat, der das Wohl der Striiflinge im Auge hat, 
wird sich von den Riicksichten auf die private Industrie frei
machen miissen; er wird nicht nur die Ausniitzung der Arbeitskriifte der 
Anstalt durch Unternehmer als unsittlich ablehnen, sondern sich auch 
nicht scheuen, den Fabrikanten Konkurrenz zu machen, wenn es im 
Interesse der Gefangenen liegt. Jugendliche und Besserungsbediirftige 
werden zu anregender, fOrdernder Arbeit herangezogen werden und Aus
bildung und Weiterbildung in ihrem Berufe erfahren, Bauern und 
Knechte in groBen landwirtschaftlichen Betrieben beschiiftigt, die in
teIlektueIlen Berufe in den Verwaltungsbureaus, der Bibliothek, ge
gebenenfaIls auch in der, jeder Anstalt angegliederten FiirsorgesteIle zur 
Tatigkeit angehalten werden, die langfristigen Unverbesserlichen in den 
Werkstiitten und fabrikartigen Betrieben zu produktiven Leistungen 
herangezogen werden. Die jeder erzieherischen Wirkung baren Arbeiten 
wie Tabakzupfen, Tiitenkleben, FedernreiBen, RoBhaarzupfen, die in 
unseren Strafanstalten vielfach noch zum Vorteil von Fabrikanten vor
genommen werden, kiimen in einer kiinftigen Strafanstalt nur fiir die 
alten, korperlich gebrechlichen Insassen in Frage, die zu nutzbringen
derer Beschiiftigung nicht mehr fiihig sind. DaB neben ernster Arbeit 
auch geistige Anregung und Zerstreuung durch zweckmiiBig gewiihlten 
Unterricht, :Musik und Spiel, korperliche Bewegung durch Turnen und 
Sport zu ihrem Rechte kommen, daB aIle Errungenschaften des neueren 

Wilmanns, Zurechnungsfiihlgkeit. 23 



354 XXIX. Vorlesung. 

Strafvollzuges, das Progressivsystem, die pädagogischen Bestrebungen 
von Hanöfersand, von Dilettantismus befreit, angewandt und aus
gebaut werden, daß diese Anstalten gleichzeitig die Stätte für die wissen
schaftliche Erforschung der Verbrechensursachen werden würden, sei 
nur flüchtig erwähnt. 

Meine Herren! In einer derartig organisierten und geleiteten Anstalt 
wären alle Garantien für eine gründliche Erfassung des Charakters des 
Sträflings gegeben und alle denkbaren Möglichkeiten geschaffen, die 
Besserungsfähigen zu heben und zu einer geordneten Lebensführung zu 
erziehen. Den Beamten einer solchen Anstalt könnte ohne Bedenken 
das Recht erteilt werden, innerhalb des weiten Rahmens der Strafe, die 
der Strafrichter über den Rechtsbrecher aussprach, über den Zeitpunkt 
seiner Entlassung selbständig zu entscheiden. Kommt der Strafanstalts
beamte auf Grund seiner Beobachtungen zu dem Schlusse, daß der Ge
fangene die Aussicht bietet, sich im freien Leben zu halten, so wird er ihn 
entlassen, gegebenenfalls schon unmittelbar nach Ablauf der vom 
Richter bestimmten Mindeststrafe; hegt er berechtigten Zweifel an seiner 
Besserungsfähigkeit, so wird· er ihn trotz seiner guten Führung in der 
Anstalt bis zum Ablauf der Höchststrafe zurückhalten. 

Hat die Strafe ihren Zweck, die Besserung· des Gefangenen, erreicht 
oder ist die vom Richter bestimmte Höchststrafe abgelaufen, so wird der 
Strafanstaltsleiter vor die Entscheidung gestellt, ob er ihn mit oder ohne 
Fürsorge in die Freiheit entlassen soll. Bei sozial gesicherten, berufs
tüchtigen Personen wird man, zumal wenn sie eine Stütze an ihren An
gehörigen haben, sich auf die Feststellung beschränken, daß sie sofort 
nach der Entlassung Unterkunft, Arbeit und Verdienst finden; eine Für
sorge für sie wäre überflüssig und unnötige Kraftverschwendung. Um so 
sorgfältiger wird man bei der Entlassung der zahllosen schwachen Men
schen vorgehen müssen, deren Schicksal ganz abhängig ist von dem 
Milieu, in das der Zufall sie führt. Sie bedürfen dringend der :Fürsorge, 
wenn sie nicht rückfällig werden und schließlich in den Reihen der halt
losen Gewohnheitsverbrecher aufgehen sollen. Die Fürsorge ist für diese 
Schwächlinge ungemein schwierig und stellt an die Aufopferungsfähig
keit, an den menschlichen Takt und an die Klugheit der Fürsorger die 
allerhöchsten Ansprüche, wenn sie von Erfolg begleitet sein soll. Eine 
solc)le Fürsorge haben wir bisher noch nicht. Ich verkenne nicht den 
Eifer und das ehrliche Bestreben gewisser Philanthropen und religiöser 
Sekten; ich verkenne auch nicht die bureaukratische Zuverlässigkeit 
des Vereins für entlassene Gefangene, ich verkenne auch nicht die wach
sende Einsicht bei den maßgebenden Stellen für die Mängel der bis
herigen Fürsorge und das Bestreben, sie auf eine ganz neue Grundlage 
zu stellen. Trotzdem, die Ergebnisse der ;Fürsorgetätigkeit sind bisher 
entmutigend; einmal weil ohne individualisierende Berücksichtigung 
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Strafvollzuges, das Progressivsystem, die padagogischen Bestrebungen 
von Hanofersand, von Dilettantismus befreit, angewandt und aus
gebaut werden, daB diese Anstalten gleichzeitig die Statte fUr die wissen
schaftliche Erforschung der Verbrechensursachen werden wurden, sei 
nUT fluchtig erwahnt. 

Meine Herren! In einer derartig organisierten und geleiteten Anstalt 
waren alle Garantien fur eine grundliche Erfassung des Charakters des 
Straflings gegeben und alle denkbaren Moglichkeiten geschaffen, die 
Besserungsfahigen zu heben und zu einer geordneten Lebensfuhrung zu 
erziehen. Den Beamten einer solchen Anstalt konnte ohne Bedenken 
das Recht erteilt werden, innerhalb des weiten Rahmens der Strafe, die 
der Strafrichter uber den Rechtsbrecher aussprach, uber den Zeitpunkt 
seiner Entlassung selbstandig zu entscheiden. Kommt der Strafanstalts
beamte auf Grund seiner Beobachtungen zu dem Schlusse, daB der Ge
fangene die Aussicht bietet, sich im freien Leben zu halten, so wird er ihn 
entlassen, gegebenenfalls schon unmittelbar nach Ablauf der vom 
Richter bestimmten Mindeststrafe ; hegt er berechtigten Zweifel an seiner 
Besserungsfahigkeit, so wird" er ihn trotz seiner guten Fuhrung in der 
Anstalt bis zum Ablauf der Hochststrafe zuruckhalten. 

Hat die Strafe ihren Zweck, die Besserung" des Gefangenen, erreicht 
oder ist die yom Richter bestimmte Hochststrafe abgelaufen, so wird der 
Strafanstaltsleiter vor die Entscheidung gestellt, ob er ihn mit oder ohne 
Fursorge in die Freiheit entlassen solI. Bei sozial gesicherten, berufs
tuchtigen Personen wird man, zumal wenn sie eine Stutze an ihren An
gehorigen haben, sich auf die Feststellung beschranken, daB sie sofort 
nach der Entlassung Unterkunft, Arbeit und Verdienst finden; eine Fur
sorge fiir sie ware uberflussig und unnotige Kraftverschwendung. Um so 
sorgfaltiger wird man bei der Entlassung der zahllosen schwachen Men
schen vorgehen mussen, deren Schicksal ganz abhangig ist von dem 
Milieu, in das der Zufall sie fuhrt. Sie bedurfen dringend der :Fursorge, 
wenn sie nicht ruckfallig werden und schlieBlich in den Reihen der halt
losen Gewohnheitsverbrecher aufgehen sollen. Die Fursorge ist fur diese 
Schwachlinge ungemein schwierig und stellt an die Aufopferungsfahig
keit, an den menschlichen Takt und an die Klugheit der Fiirsorger die 
allerhochsten Anspruche, wenn sie von Erfolg begleitet sein solI. Eine 
solc4e Fursorge haben wir bisher noch nicht. Ich verkenne nicht den 
Eifer und das ehrliche Bestreben gewisser Philanthropen und religioser 
Sekten; ich verkenne auch nicht die bureaukratische Zuverlassigkeit 
des Vereins fiir entlassene Gefangene, ich verkenne auch nicht die wach
sende Einsicht bei den maBgebenden Stellen fUr die Mangel der bis
herigen Fursorge und das Bestreben, sie auf eine ganz neue Grundlage 
zu stellen. Trotzdem, die Ergebnisse der Fursorgetatigkeit sind bisher 
entmutigend; einmal weil ohne individualisierende Berucksichtigung 
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des Gefangenen auch solche der Fürsorge empfohlen werden, bei denen 
jede Aussicht fehlt, daß sie erfolgreich sein werde, und weiterhin, weil 
es an interessierten Arbeitgebern fehlt, die sich des Entlassenen wohl
wollend annehmen und ihm den Weg in das neue Leben zu ebnen ver
suchen. Eine :Fürsorge, die wirkliche und nachhaltige Erfolge erzielen 
soll, müßte einmal einen Stab von zuverlässigen und sich für die schöne 
Aufgabe warmherzig einsetzenden Arbeitgebern gewinnen und weiterhin 
sich bei der Empfehlung entlassener Gefangener nur auf solche be
schränken, bei denen die Arbeit nicht nutzlos vertan sein wird, sondern 
begründete Aussicht auf Erfolg besteht. Die heutigen Fürsorgevereine 
sind dazu nicht imstande, denn die Anweisungen, die sie von der Straf
anstalt für ihre Tätigkeit erhalten, sind zu lückenhaft, dürftig und un
genau, als daß es ihnen möglich wäre, eingreifend zu helfen. Eine er
sprießliche :Fürsorge läßt sich nicht bureaukratisch regeln; sie ist nur 
möglich auf dem Boden einer gründlichen Kenntnis der Persönlichkeit 
des Rechtsbrechers, denn ein volles Verständnis für seine Vorzüge und 
Schwächen ist die Voraussetzung für die Anpassung der Fürsorge an 
das Individuum. 

Wenn auch kein Zweifel besteht, daß durch eine sachverständige 
l<'ürsorgetätigkeit zahlreiche Gefangene, die gegenwärtig infolge ihrer 
Haltlosigkeit. und geistigen Beschränktheit der ersten sich bietenden V er
führung wieder anheimfallen, zu ordentlichen Bürgern erzogen werden 
könnten, so muß man sich noch darüber klar bleiben, daß bei sehr vielen 
Sträflingen die Aussicht auf nachhaltige Besserung ungemein gering ist. 
Würde man jedoch solche zur Fortsetzung ihres gesellschaftsfeindlichen 
Lebenswandels geeignete Personen der Fürsorge überweisen, so würde 
nicht nur nutzlose Arbeit von ihnen verlangt, sondern der Mißerfolg 
ihrer Bemühungen würde auf die Fürsorger enttäuschend wirken und 
ihre Tätigkeit bei den Arbeitgebern diskreditieren. Den Schaden davon 
hätten aber diejenigen, für die die Fürsorge ausschließlich bestimmt ist: 
die Gefangenen, denen ·nach menschlicher Voraussicht geholfen werden 
könnte. 

Gegen diejenigen Sträflinge, die zwar der fürsorglichen Stütze be
dürfen, die aber ablehnen, sich ihrer zu bedienen, gegen diejenigen, die 
:iu schwach und haltlos sind, um sich selbst unter einer Fürsorge straflos 
zu halten, gegen diejenigen endlich, die der Fürsorge empfohlen, sich ihr 
aber entzogen und nach kurzer Zeit wieder rückfällig wurden, müssen 
eingreifendere Maßregeln ergriffen werden. In vielen Fällen, z. B. bei den 
geistig beschränkten, leicht verführbaren, willensschwachen Personen, 
die einen erheblichen Teil der kleinen Diebe und Betrüger ausmachen, 
würde die Stellung unter einen gewissenhaften Vormund ausreichen 
können. Allerdings wird man zugeben müssen, daß die Entmündigung 
nur bei einem beschränkten Kreise von Rechtsbrechern den Erfolg 
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des Gefangenen auch solche der Fiirsorge empfohlen werden, bei denen 
jede Aussicht fehIt, daB sie erfolgreich sein werde, und weiterhin, weil 
es an interessierten Arbeitgebern fehIt, die sich des Entlassenen wohl
wollend annehmen und ihm den Weg in das neue Leben zu ebnen ver
suchen. Eine :Fiirsorge, die wirkliche und nachhaItige Erfolge erzielen 
solI, miiBte einmal einen Stab von zuverlassigen und sich fUr die schone 
Aufgabe warmherzig einsetzenden Arbeitgebern gewinnen und weiterhin 
sich bci der Empfehlung entlassener Gefangener nur auf solche be
schranken, bei denen die Arbeit nicht nutzlos vertan sein wird, sondern 
begriindete Aussicht auf Erfolg besteht. Die heutigen Fiirsorgevereine 
sind dazu nicht imstande, denn die Anweisungen, die sie von der Straf
anstaIt fUr ihre Tatigkeit erhalten, sind zu liickenhaft, diirftig und un
genau, als daB es ihnen moglich ware, eingreifend zu helfen. Eine er
sprieBliche :Fiirsorge laBt sich nicht bureaukratisch regeln; sie ist nur 
moglich auf dem Boden einer griindlich"en Kenntnis der Personlichkeit 
des Rechtsbrechers, denn ein voIles Verstandnis fUr seine Vorziige und 
Schwachen ist die Voraussetzung fUr die Anpassung der Fiirsorge an 
das Individuum. 

Wenn auch kein Zweifel besteht, daB durch eine Olachverstandige 
1<'iirsorgetatigkeit zahlreiche Gefangene, die gegenwartig infolge ihrer 
Haltlosigkeit. und geistigen Beschranktheit der ersten sich bietenden Ver
fUhrung wieder anheimfallen, zu ordentlichen Biirgern erzogen werden 
konnten, so muB man sich noch dariiber klar bleiben, daB bei sehr vielen 
Straflingen die Aussicht auf nachhaItige Besserung ungemein gering ist. 
Wiirde man jedoch Ololche zur Fortsetzung ihres gesellschaftsfeindlichen 
Lebenswandels geeignete Personen der Fiirsorge iiberweisen, so wiirde 
nicht nur nutzlose Arbeit von ihnen verlangt, sondern der MiBerfolg 
ihrer Bemiihungen wiirde auf die Fiirsorger enttauschend wirken und 
ihre Tatigkeit bei den Arbeitgebern diskreditieren. Den Schaden davon 
hatten aber diejenigen, fiir die die Fiirsorge ausschlieBlich bestimmt ist: 
die Gefangenen, denen 'nach menschlicher Voraussicht geholfen werden 
konnte. 

Gegen diejenigen Straflinge, die zwar der fUrsorglichen Stiitze be
diirfen, die aber ablehnen, sich ihrer zu bedienen, gegen diejenigen, die 
:iu schwach und haltlos sind, um sich selbst unter einer Fiirsorge straflos 
zu halten, gegen diejenigen endlich, die der Fiirsorge empfohlen, sich ihr 
aber entzogen und nach kurzer Zeit wieder riickfallig wurden, miissen 
eingreifendere MaBregeln ergriffen werden. In vielen Fallen, z. B. bei den 
geistig beschrankten, leicht verfUhrbaren, willensschwachen Personen, 
die einen erheblichen Teil der kleinen Diebe und Betriiger ausmachen, 
wiirde die Stellung unter einen gewissenhaften Vormund ausreichen 
konnen. Allerdings wird man zugeben miissen, daB die Entmiindigung 
nur bei einem beschrankten Kreise von Rechtsbrechern den Erfolg 
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haben wird, sie vor weiteren Schädigungen ihrer eigenen Person und ihrer 
Mitmenschen zu bewahren. Sie wird in erster Linie bei den relativ un
sozialen Haltlosen und kleinen Dieben und Betrügern in Frage kommen, 
die ohne verbrecherische Energie sich die Einschränkungen in der Wahl 
ihres Wohnsitzes und ihrer geschäftlichen Betätigung gutwillig gefallen 
lassen. Trotz aller Bemühungen der Erzieher wird sich aber ein nicht 
geringer Teil der Sträflinge jeder nachhaltigen Beeinflussung entziehen 
und sich als unverbesserliche Gesellschaftsfeinde erweisen. Daß die bis
herige Behandlung dieser Rechtsbrecher völlig versagt hat und daß, je 
verwickelter unser staatliches Gemeinwesen sich gestaltet, um so drin
gender seine Befreiung von den gewohnheitsmäßigen Asozialen und 
Antisozialen gefordert werden muß, darüber sind sich fast alle Krimina
listen einig. Der Schutz der Allgemeinheit vor den zumeist geistig 
minderwertigen unverbesserlichen Rechtsbrechern kann aber nur in 
ihrer Ausmerzung bestehen, in ihrer Sicherung. Damit kommen wir zu 
dein dritten Punkte unserer idealen Vorschläge. 

l\ieine Herren! Wir haben eingehend erörtert, welch ein ungeheurer 
Eingriff in die persönliche :Freiheit des Menschen seine Einsperrung auf 
unabsehbare Dauer bedeutet und wie irreführend es ist, wenn von ge
wissen Seiten versucht wird, die Schwierigkeiten, die sich dieser .Maß
nahme entgegenstellten, damit abzutun, daß man die Verwahrung der 
zurechnungsfähigen und vermindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher 
mit der Versorgung sinnfälliger Geisteskranker auf eine Stufe stellt. Die 
Sicherung eines nichtgeisteskranken Rechtsbrechers ist eine so ein
schneidende :Maßregel, daß auch dem kriminalpsychologisch geschulten 
und erfahrenen Strafanstaltsleiter die Verantwortung für ihre Ver
hängung nicht übertragen werden darf. Ihm würde lediglich das Recht 
und die Pflicht zugestanden werden müssen, sie in den :Fällen zu be
antragen, in denen er sie für den einzigen Weg hält, um die Gesellschaft 
vor den Schädigungen durch den Gemeingefährlichen oder Gemein
lästigen zu bewahren. Die Entscheidung über die Anwendung der 
Sicherung müßte mit allen richterlichen Kautelen umgeben und in die 
Hände eines erfahrenen richterlichen Kollegiums, eines Sicherungsgerichts, 
gelegt werden, das nach Anhörung des Strafanstaltsleiters und, gegebe
nenfalls unter Zuziehung weiterer Sachverständiger, auf Grund er
schöpfender Kenntnis der Persönlichkeit des Rechtsbrechers die Ent
scheidung zu fällen hätte. 

Die Sicherungsbedürftigen werden· eine kriminalpsychologisch un
gemein bunte .Masse bilden, die an die Behandlung und die Art der V er
wahrung ganz verschiedene Anforderungen stellen werden. Bei der Wahl 
der Sicherungsmaßregeln muß strenge Individualisierung geübt werden 
und, soweit das möglich ist, alles vermieden werden, was den Charakter 
der Strafe an sich trägt; mit anderen Worten, man wird je nach der Ge-
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haben wird, sie vor weiteren Schadigungen ihrer eigenen Person und ihrer 
Mitmenschen zu bewahren. Sie wird in erster Linie bei den relativ un
sozialen Haltlosen und kleinen Dieben und Betriigern in Frage kommen, 
die ohne verbrecherische Energie sich die Einschrankungen in der Wahl 
ihres Wohnsitzes und ihrer geschaftlichen Betatigung gutwillig gefallen 
lassen. Trotz aller Bemiihungen der Erzieher wird sich aber ein nicht 
geringer Teil der Straflinge jeder nachhaltigen Beeinflussung entziehen 
und sich als unverbesserliche Gesellschaftsfeinde erweisen. DaB die bis
herige Behandlung dieser Rechtsbrecher vollig versagt hat und daB, je 
verwickelter unser staatliches Gemeinwesen sich gestaltet, urn so drin
gender seine Befreiung von den gewohnheitsmaBigen Asozialen und 
Antisozialen gefordert werden muB, dariiber sind sich fast aIle Krimina
listen einig. Der Schutz der Allgemeinheit vor den zumeist geistig 
minderwertigen unverbesserlichen Rechtsbrechern kann aber nur in 
ihrer Ausmerzung bestehen, in ihrer Sicherung. Damit kommen wir zu 
dem dritten Punkte unserer idealen V orschlage. 

~leine Herren! Wir haben eingehend erortert, welch ein ungeheurer 
Eingriff in die personliche :Freiheit des Menschen seine Einsperrung auf 
unabsehbare Dauer bedeutet und wie irrefiihrend es ist, wenn von ge
wissen Seiten versucht wird, die Schwierigkeiten, die sich dieser .MaB
nahme entgegenstellten, damit abzutun, daB man die Verwahrung der 
znrechnungsfahigen und vermindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher 
mit der Versorgung sinnfalliger Geisteskranker auf eine Stufe stellt. Die 
Sicherung eines nichtgeisteskranken Rechtsbrechers ist eine so ein
schneidende MaBregel, daB auch dem kriminalpsychologisch geschulten 
und erfahrenen Strafanstaltsleiter die Verantwortung fiir ihre Ver
hangung nicht iibertragen werden darf. Ihm wiirde lediglich das Recht 
und die Pflicht zugestanden werden miissen, sie in den }1'allen zu be
antragen, in denen er sie fUr den einzigen Weg halt, urn die Gesellschaft 
vor den Schadigungen durch den Gemeingefahrlichen oder Gemein
lastigen zu bewahren. Die Entscheidung iiber die Anwendung der 
Sicherung miiBte mit allen richterlichen Kautelen umgeben und in die 
Hande eines erfahrenen richterlichen Kollegiums, eines Sicherungsgerichts, 
gelegt werden, das nach Anhorung des Strafanstaltsleiters und, gegebe
nenfalls unter Zuziehung weiterer Sachverstandiger, auf Grund er
schopfender Kenntnis der Personlichkeit des Rechtsbrechers die Ent
scheidung zu fallen hatte. 

Die Sicherungsbediirftigen werden' eine kriminalpsychologisch un
gemein bunte .Masse bilden, die an die Behandlung und die Art der Ver
wahrung ganz verschiedene Anforderungen stellen werden. Bei der Wahl 
der SicherungsmaBregeln muB strenge Individualisierung geiibt werden 
und, soweit das moglich ist, alles vermieden werden, was den Charakter 
der Strafe an sich tragt; mit anderen Worten, man wird je nach der Ge-
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fährlichkeit der zu sichernden Elemente verschiedenartige Einrichtungen 
schaffen müssen und etwa folgende Gesichtspunkte dabei gelten lassen 
dürfen: 

Das Heer der gemeinlästigen, zumeist körperlich oder geistig wenig 
leistungsfähigen, vielfach dem Alkoholismus verfallenen Landstreicher, 
Bettler, Haftgeldschwindler, der unständigen kleinen Diebe und Be
trüger vertragen noch am ehesten gewisse Freiheiten. Sie in kost
spieligen Bauten zu sichern, wäre überflüssig und unangebracht. Bau
lichkeiten in der Art unserer freiwilligen Arbeiterkolonien würden für 
die Unterbringung dieser wenig aktiven, im großen und ganzen leicht zu 
behandelnden willensschwachen Persönlichkeiten im allgemeinen aus
reichen. Die wegen· körperlicher Mängel beschränkt Erwerbsfähigen 
wären zu jenen leichten Arbeiten heranzuziehen, die in vielen unserer 
Korrigendenanstalten bedauerlicherweise auch von den körperlich 
Rüstigen verlangt werden: Tabakzupfen, Tütenkleben usw. Die wegen 
seelischer, insbesondere charakterlicher Schwächen zu einer selbstän
digen Lebensführung untauglichen, aber körp~rlich leistungsfähigen 
Vaganten und kleinen Gewohnheitsverbrecher sollten ihren Fähigkeiten 
entsprechend zu körperlicher Arbeit angehalten werden. ~Ian könnte 
etwa daran denken, fliegende Arbeiterkompagnien aus den Kräftigsten 
dieser .:\Ienschengruppe zusammenzustellen, die zu Meliorationsarbeiten, 
zu Bauten von Kanälen, Talsperren und Deiehen und zu anderen staat
lichen "Unternehmungen herangezogen würden; kleinere Arbeiter
abteilungen würden auch gegen entsprechende Bezahlung an die Anstalt 
als Erntearbeiter, Grasmäher, Hopfenzupfet u. dgl. den Landwirten und 
Bauern zur Verfügung gestellt werden können. Wenn man erwägt, daß 
die landwirtschaftlichen Saisonarbeiter wie etwa die "Monarchen" der 
Insel Fehmarn, die "Zupfianusbrüder" von Spalt und "Umgebung sich 
zum erheblichen Teil aus Landstreichern und Bettlern zusammensetzen 
und daß in den Zeiten wirtschaftlichen Hochstandes auch die Notstands
arbeiter dieser Menschengruppe sehr nahe stehen, würde auf diese Weise 
"die Reservearmee des Kapitals" wieder nutzbar gemacht und die 
Wirtschaft von ausländischen Arbeitern entlastet werden. Ein Beispiel 
für die Verwendungsmöglichkeiten dieser Gemeinlästigen waren die 
Arbeiterkompagnien während des Krieges hinter der Front, die zu Erd
und Straßenarbeiten herangezogen wurden. Bei richtiger Auswahl und 
den Individualitäten angepaßter Behandlung würde dies eine ideale 
Lösung des Sicherungsproblems der intellektuell und charakterlich 
schwachen, körperlich rüstigen Gewohnheitsbettler und Land
streicher sein. 

Stärkerer Sicherungseinrichtungen bedürfen die eigentlichen Krimi
nellen, die professionellen Eigentumsverbrecher, die schweren Sittlich
keitsverbrecher, die sich vorwiegend aus jugendlichen Personen zu-
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fahrlichkeit der zu sichernden Elemente verschiedenartige Einrichtungen 
schaffen miissen und etwa folgende Gesichtspunkte dabei gelten lassen 
durfen: 

Das Heer der gemeinlastigen, zumeist korperlich oder geistig wenig 
leistungsfahigen, vielfach dem Alkoholismus verfaUenen Landstreicher, 
Bettler, Haftgeldschwindler, der unstandigen kleinen Diebe und Be
triiger vertragen noch am ehesten gewisse Freiheiten. Sie in kost
spieligen Bauten zu sichern, ware iiberfliissig und unangebracht. Bau
lichkeiten in der Art un serer freiwilligen Arbeiterkolonien wiirden fUr 
die Unterbringung dieser wenig aktiven, im groBen und ganzen leicht zu 
behandelnden willensschwachen Personlichkeiten im aUgemeinen aus
reichen. Die wegen· korperlicher Mangel beschrankt Erwerbsfahigen 
waren zu jenen leichten Arbeiten heranzuziehen, die in vielen unserer 
Korrigendenanstalten bedauerlicherweise auch von den korperlich 
Riistigen verlangt werden: Tabakzupfen, Tiitenkleben usw. Die wegen 
seelischer, insbesondere charakterlicher Schwa chen zu einer selbstan
digen Lebensfiihrung untauglichen, aber korp~rlich leistungsfahigen 
Vaganten und kleinen Gewohnheitsverbrecher soUten ihren Fahigkeiten 
entsprechend zu korperlicher Arbeit angehalten werden. ~lan konnte 
etwa daran denken, fliegende Arbeiterkompagnien aus den Kraftigsten 
dieser .:\lenschengruppe zusammenzuste11en, die zu Meliorationsarbeiten, 
zu Bauten von Kanalen, Talsperren und Deiehen und zu anderen staat
lichen Dnternehmungen herangezogen wiirden; kleinere Arbeiter
abteilungen wiirden auch gegen entsprechende Bezahlung an die Anstalt 
als Erntearbeiter, Grasmaher, Hopfenzupfer u. dgl. den Landwirten und 
Bauern zur VerfUgung geste11t werden konnen. Wenn man erwagt, daB 
die landwirtschaftlichen Saisonarbeiter wie etwa die "Monarchen" der 
Insel Fehmarn, die "Zupfianusbriider" von Spalt und Dmgebung sich 
zum erheblichen Teil aus Landstreichern und Bettlern zusammensetzen 
und daB in den Zeiten wirtschaftlichen Hochstandes auch die Notstands
arbeiter dieser Menschengruppe sehr nahe stehen, wurde auf diese Weise 
"die Reservearmee des Kapitals" wieder nutzbar gemacht und die 
Wirtschaft von auslandischen Arbeitern entlastet werden. Ein Beispiel 
fUr die Verwendungsmoglichkeiten dieser Gemeinlastigen waren die 
Arbeiterkompagnien wahrend des Krieges hinter der Front, die zu Erd
und StraBenarbeiten herangezogen wurden. Bei richtiger Auswahl und 
den Individualitaten angepaBter Behandlung wiirde dies eine ideale 
Losung des Sicherungsproblems der inteUektuell und charakterlich 
schwachen, korperlich riistigen Gewohnheitsbettler und Land
streicher sein. 

Starkerer Sicherungseinrichtungen bediirfen die eigentlichen Krimi
ne11en, die professione11en Eigentumsverbrecher, die schweren Sittlich
keitsverbrecher, die sich vorwiegend aus jugendlichen Personen zu-
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sammensetzen werden. Während man die Entweichung eines Gemein
lästigen aus der Arbeiterkolonie oder der fliegenden Arbeiterkompagnie 
leicht nehmen darf, wird man bei diesen gefährlichen Elementen sie tun
liehst vermeiden müssen. Das wird ohne gesicherte Bauten nicht mög
lich sein. Aber auch sie sollten so eingerichtet sein, daß die Arbeitskraft 
der Insassen nach Möglichkeit zum Nutzen der Allgemeinheit verwandt 
werden kann. Auch in diesen Anstalten wird sich der Staat von Rück
sichten auf die private Industrie frei machen müssen, für reiche 
Arbeitsmöglichkeiten sorgen, die Betriebe nach kaufmännischen Ge
sichtspunkten einrichten und bestrebt sein, die Anstalten möglichst aus 
sich selbst zu erhalten. 

Freilich wird ein Teil gerade der energischsten und gefährlichsten 
Verbrecher ihrer Verwahrung auf unabsehbare Zeit die allergrößten 
Widerstände entgegenstellen und es an Meutereien und Ausbruchs
versuchen nicht fehlen lassen. Handelt es sich dabei um schwere Ge
sellschaftsfeinde, deren auch nur vorübergehende Entweichung nicht 
riskiert werden darf, so ·bleibt nichts anderes übrig, als ihre rücksichtslose 
Einsperrung in möglichst gesicherte Häuser, etwa nach dem Muster des 
festen Hauses in Brauweiler. Bei diesen gefährlichsten Ein- und Aus
brechern, die vor schwersten Gewalttätigkeiten nicht zurückschrecken. 
müssen alle individuellen Rücksichten zurücktreten gegenüber dem 
Schutze der Allgemeinheit um jeden Preis. Hier würde ich selbst vor der 
dauernden Verwahrung in festen Einzelzellen nicht zurückschrecken, 
selbst auf die Gefahr hin, den Rechtsbrecher dadurch zu schädigen. Die 
Zahl dieser Persönlichkeiten ist jedoch so klein, daß sie gegenüber den 
übrigen Verwahrungsbedürftigen völlig in den Hintergrund treten wird. 

Bisher ist nicht die Rede gewesen von der Sicherung der unzurech
nungsfähigen und vermindert zurechnungsfähigen Rechtsbrecher. Geistes
kranke im engeren Sinne gehören nicht in die Sicherungsabteilungen, 
sondern in die Irrenanstalten, mögen sie nun freigesprochen oder außer 
Verfolgung gesetzt oder die Anklage gegen sie überhaupt nicht erhoben 
worden sein. Sie sind ebenso Gegenstand der Irrenfürsorge wie die 
Geisteskranken, die keinerlei Verstöße gegen die Rechtsordnung be
gangen haben, aber auch wie die Geisteskranken, die nach ihrer Ver
urteilung in der Strafanstalt oder nach Abbüßung ihrer Strafe in der 
Freiheit oder in der Sicherungsanstalt in eine geistige Störung verfielen. 

Ganz anders liegen die Verhältnisse bei den geistig abnormen, den 
vermindert zurechnungsfähigen Rechtsbrechern, die in unserem heutigen 
Strafvollzuge die größten Ansprüche an den Beamten stellen. Daß der 
Grund hierfür zum Teil in dem mangelhaften Verständnis der Straf
anstaltsleiter und Aufseher, zum Teil in der für viele dieser krankhaften 
Persönlichkeiten ungünstigen Isolierhaft, zum Teil in Krankheits
wünschen zu suchen sind, haben wir eingehend besprochen. In den von 
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sammensetzen werden. Wahrend man die Entweichung eines Gemein
lastigen aus der Arbeiterkolonie oder der fliegenden Arbeiterkompagnie 
leicht nehmen darf, wird man bei diesen gefahrlichen Elementen sie tun
lichst vermeiden mussen. Das wird ohne gesicherte Bauten nicht mog
lich sein. Aber auch sie solIten so eingerichtet sein, daB die Arbeitskraft 
der Insassen nach Moglichkeit zum Nutzen der Aligemeinheit verwandt 
werden kann. Auch in diesen Anstalten wird sich der Staat von Ruck
sichten auf die private Industrie frei machen miissen, fur reiche 
Arbeitsmoglichkeiten sorgen, die Betriebe nach kaufmannischen Ge
sichtspunkten einrichten und bestrebt sein, die Anstalten moglichst aus 
sich selbst zu erhalten. 

Freilich wird ein Teil gerade der energischsten und gefahrlichsten 
Verbrecher ihrer Verwahrung auf unabsehbare Zeit die allergroBten 
Widerstande entgegenstellen und es an Meutereien und Ausbruchs
versuchen nicht fehlen lassen. Handelt es sich dabei um schwere Ge
sellschaftsfeinde, deren auch nur vorubergehende Entweichung nicht 
riskiert werden darf, so -bleibt nichts anderes ubrig, als ihre rucksichtslose 
Einsperrung in moglichst gesicherte Hauser, etwa nach dem Muster des 
festen Hauses in Brauweiler. Bei diesen gefahrlichsten Ein- und Aus
brechern, die vor schwersten Gewalttatigkeiten nicht zuruckschrecken. 
mussen alle individuelIen Rucksichten zurUcktreten gegenuber dem 
Schutze der Allgemeinheit um jeden Preis. Hier wurde ich selbst vor der 
dauernden Verwahrung in festen Einzelzellen nicht zUrUckschrecken, 
selbst auf die Gefahr hin, den Rechtsbrecher dadurch zu schadigen. Die 
Zahl dieser Personlichkeiten ist jedoch so klein, daB sie gegenuber den 
ubrigen Verwahrungsbediirftigen vollig in den Hintergrund treten wird. 

Bisher ist nicht die Rede gewesen von der Sicherung der unzurech
nungsfahigen und vermindert zurechnungsfahigen Rechtsbrecher. Geistes
kranke im engeren Sinne gehoren nicht in die Sicherungsabteilungen, 
sondern in die Irrenanstalten, mogen sie nun freigesprochen oder auBer 
Verfolgung gesetzt oder die Anklage gegen sie uberhaupt nicht erhoben 
worden sein. Sie sind ebenso Gegenstand der Irrenfiirsorge wie die 
Geisteskranken, die keinerlei VerstoBe gegen die Rechtsordnung be
gangen haben, aber auch wie die Geisteskranken, die nach ihrer Ver
urteilung in der Strafanstalt oder nach AbbuBung ihrer Strafe in der 
Freiheit oder in der Sicherungsanstalt in eine geistige Storung verfielen. 

Ganz anders liegen die Verhaltnisse bei den geistig abnormen, den 
vermindert zurechnungsfahigen Rechtsbrechern. die in unserem heutigen 
Strafvollzuge die groBten Anspruche an den Beamten stellen. DaB der 
Grund hierfur zum Teil in dem mangelhaften Verstandnis der Straf
anstaltsleiter und Aufseher, zum Teil in der fUr viele dieser krankhaften 
Personlichkeiten ungiinstigen Isolierhaft, zum Teil in Krankheits
wiinschen zu suchen sind, haben wir eingehend besprochen. In den von 
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Kriminalpsychologen geleiteten Sicherungsabteilungen würden diese 
pathologische Reaktionen auslösenden Ursachen so gut wie vermieden 
und die strenge Individualisierung der abnormen Insassen durchgeführt 
werden können. Die vermindert Zurechnungsfähigen würden sich in 
diese Verwahrungsanstalten im allgemeinen ohne ernste Schwierigkeiten 
einfügen, und es läge dann um so weniger Anlaß vor, besondere Siche
rungsabteilungen für vermindert Zurechnungsfähige zu bauen, als ja der 
größte Teil der sicherungsbedürftigen Rechtsbrecher irgendwelche 
seelischen Mängel aufweisen wird. 

Meine Herren! In dieser Weise etwa würde ein kriminalpsycholo
gisch Erfahrener unter Bruch mit jeder Überlieferung in einem geord
neten, über reiche Mittel verfügenden Staatswesen Strafrecht, Strafvoll
zug, Gefangenenfürsorge und Gemeingefährlichensicherung zu lösen 
versuchen. Die Vorzüge dieser Vorschläge liegen auf der Hand: sie tren
nen scharf zwischen den Aufgaben des Strafrichters, denen die Fest
stellung des Tatbestandes und die Verurteilung innerhalb eines weiten 
Strafrahmens zufällt - den Aufgaben des Strafvollzugs, dem die psy
chologische Erfassung und Erziehung des Gefangenen und ihre Scheidung 
in Besserungsfähige und Unverbe!lserliche obliegt·- den Aufgaben des 
Sicherungsgerichts, das nach der jeweiligen Individualität der unver
besserlichen Gesellschaftsfeinde die entsprechenden Sicherungsmaß. 
nahmen gegen sie ergreift. Daneben bleibt der Ausbau der Vorbeugungs
maßregeln selbstverständliche Voraussetzung und Forderung. Eine 
Maßregel von der Härte, wie sie die Sicherung auf unabsehbare Dauer 
unter allen Umständen bleiben wird, darf nur ein Staat einführen, der 
das gute Gewissen hat, alles vermieden zu haben, was den Gefährdeten 
zum Verbrecher werden ließ, und alles getan zu haben, um das zu ver
hindern, ein Staat, der von sich sagen darf, daß er alles Menschenmög
liche für die Bekämpfung des Wohnungselends, für die soziale Hygiene, 
die Hebung der Sittlichkeit, den Ausbau des Unterrichts, die Erziehung 
der Unehelichen und Waisen, die Bekämpfung des Alkoholismus, die 
Fürsorgeerziehung der gefährdeten Jugend getan hat. 

XXX. Vorlesung. 
Rückblick und Ausblick (Schluß). -Die Vertrauenskrise in der Justiz. - Wand

lung in den psychiatrischen Anschauungen. - Praktische Vorschläge. - Fest
halten an der V ergeltungsstrafe. - Gewissenhaftere Anwendung bestehender ge
setzlicher Bestimmungen. - Sicherungsverfahren durch ein Sicherungsgericht. -
Ausbau der vorbeugenden Maßnahmen gegen das Verbrechen. 

Meine Herren! Was ich Ihnen in der letzten Vorlesung entworfen 
habe, war ein Ideal, dessen Verwirklichung wahrscheinlich nie erfolgen 
wird, gegenwärtig aber ferner liegt als je. Aber nur auf diese Weise, 
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Kriminalpsychologen geleiteten Sicherungsabteilungen wiirden diese 
pathologische Reaktionen auslOsenden Ursachen so gut wie vermieden 
und die strenge Individualisierung der abnormen Insassen durchgefiihrt 
werden konnen. Die vermindert Zurechnungsfahigen wiirden sich in 
diese Verwahrungsanstalten im allgemeinen ohne ernste Schwierigkeiten 
einfUgen, und es lage dann um so weniger AulaB vor, besondere Siche
rungsabteilungen fUr vermindert Zurechnungsfahige zu bauen, als ja der 
groBte Teil der sicherungsbediirftigen Rechtsbrecher irgendwelche 
seelischen Mangel aufweisen wird. 

Meine Herren! In dieser Weise etwa wiirde ein kriminalpsycholo
gisch Erfahrene'r unter Bruch mit jeder fiberlieferung in einem geord
neten, iiber reiche Mittel verfiigenden Staatswesen Strafrecht, Strafvoll
zug, Gefangenenfiirsorge und Gemeingefahrlichensicherung zu lOsen 
versuchen. Die Vorziige dieser Vorschlage liegen auf der Hand: sie tren
nen scharf zwischen den Aufgaben des Strafrichters, denen die Fest
stellung des Tatbestandes und die Verurteilung innerhalb eines weiten 
Strafrahmens zufallt - den Aufgaben des Strafvollzugs, dem die psy
chologische Erfassung und Erziehung des Gefangenen und ihre Scheidung 
in Besserungsfahige und Unverbe!lserliche obliegt.- den Aufgaben des 
Sicherungsgerichts, das nach der jeweiligen Individualitat der unver
besserlichen Gesellschaftsfeinde die entsprechenden SicherungsmaB. 
nahmen gegen sie ergreift. Daneben bleibt der Ausbau der Vorbeugungs
maBregeln selbstverstandliche Voraussetzung und Forderung. Eine 
MaBregel von der Harte, wie sie die Sicherung auf unabsehbare Dauer 
unter allen Umstanden bleiben wird, darf nur ein Staat einfiihl'en, der 
das gute Gewissen hat, alles vermieden zu haben, was den Gefahrdeten 
zum Verhrecher werden lieB, und alles getan zu haben, um das zu ver
hindern, ein Staat, der von sich sagen darf, daB er alles Menschenmog
liche fiir die Bekampfung des Wohnungselends, fiir die soziale Hygiene, 
die Hebung der Sittlichkeit, den Ausbau des Unterrichts, die Erziehung 
der Unehelichen und Waisen, die Bekampfung des Alkoholismus, die 
Fiirsorgeerziehung der gefahrdeten Jugend getan hat. 

xxx. Vorlesnng. 
R1ickblick una A usblick (Schlul!). - Die Vertrauenskrise in der Justiz. - Wand

lung in den psychiatrischen Anschauungen. - Praktische Vorsch.lage. - Fest
halten an der Vergeltungsstrafe. - Gewissenhaftere Anwendung bestehender ge
setzlicher Bestimmungen. - Sicherungsverfahren durch ein Sicherungsgericht. -
Ausbau der vorbeugenden Mal!nahmen gegen das Verbrechen. 

Meine Herren! Was ich Ihnen in der letzten Vorlesung entworfen 
habe, war ein Ideal, dessen Verwirklichung wahrscheinlich nie erfolgen 
wird, gegenwartig aber ferner liegt als je. Aber nur auf diese Weise, 



360 XXX. Vorlesung. 

nicht anders, sind die Ziele zu erreichen, die sich die Entwürfe gesetzt 
haben; jeder Versuch, die aufgeworfenen Fragen anders zu lösen, führt 
notgedrungen zu richterlicher Willkür und damit zu einer Erschütterung 
der Rechtspflege. 

"Ein neues Strafgesetzbuch und Strafvollzugsgesetz"- äußerte sich 
gelegentlich der langjährige Leiter des preußischen Strafvollzugswesens 
KROHNE621)- "ist ein Stück Strafpolitik; alle Politik ist aber die Kunst, 
sich auf das Erreichbare zu beschränken; das Strafen- und Strafvollzugs
system des Vorentwurfes ist nicht erreichbar, darüber wollen wir uns 
nicht täuschen. Würde es wider Erwarten Gesetz, dann stünde es auf 
dem Papier ... " Wer mit mir den tiefen Widerwillen gegen papierne Be
stimmungen teilt, von deren Undurchführbarkeit man überzeugt ist, 
wird sich daher fragen müssen: "Was ist bei der gegenwärtigen politischen 
Zerrissenheit und finanziellen Lage des deutschen Staates notwendig und 
erreichbad'' 

Meine Herren! In einer Zeit, wo die obersten Beamten der Justiz -
die Reichsjustizminister RADBRUCH und BELL in vorderster Reihe- ihre 
ehrliche Sorge über die Vertrauenskrise der Justiz zum Ausdruck brachten, 
scheint mir die Einführung eines Gesetzbuches, da& dem richterlichen Er
messen Freiheiten gibt wie nie zuvor, ungeheure Gefahren für unsere Straf
rechtspflege zu bergen. Wenn schon jetzt, wo der Strafrichter "die Tat, 
nicht den Täter straft" und bei der Strafausmessung an scharf festgelegte 
Bedingungen gebunden ist, wenn schon jetzt weite Kreise des Volkes -
ob mit Recht oder Unrecht, bleibe ganz dahingestellt - ernste Zweifel 
an der gerechten Handhabung der Gesetze äußern, wie wird das Ver
trauen des Volkes erschüttert und sein Mißtrauen geweckt werden, wenn 
bei der Bemessung der Strafe nicht der objektive Tatbestand, sondern 
die im Strafverfahren so unendlich schwer zu beurteilende Persönlichkeit 
des Täters, sein Charakter, seine Gesinnung den Ausschlag geben soll! 
Wird nicht in unvergleichlich höherem :Maße als gegenwärtig die Welt
anschauung des Richters, sein politisches und sein Klassenvorurteil seine 
Ansicht über die Persönlichkeit des Rechtsbrechers entscheidend beein
flussen und sein Urteil über ihn bestimmen müssen? Das Volk verlangt 
vom Richter "Gerechtigkeit", d. h. eine gleichmäßige Anwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen. Wie ist diese Forderung zu erfüllen, wenn 
die Schwere der Strafe von dem subjektiven Ermessen eines Richters ab
hängig sein soll, der nach Ansicht unserer führenden Kriminalisten gar 
nicht in der Lage ist, den Täter als Persönlichkeit zu erfassen, und wenn 
das Urteil- wie LENZ 653 ) einmal sagte - anstatt der Individualität 
des Gerichteten die des Richters zu erkennen geben wird? 

Gestatten Sie mir eine Abschweifung. Es ist schon seit LOMBROSO 
bekannt, daß sich Geisteskranke und geistig Abnorme vielfach zu revo
lutionären Führern machten und durch ihre blühende Einbildungskraft, 
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nicht anders, sind die Ziele zu erreichen, die sich die Entwurfe gesetzt 
haben; jeder Versuch, die aufgeworfenen Fragen anders zu lOsen, fuhrt 
notgedrungen zu richterlicher Willkur und damit zu einer Erschutterung 
der Rechtspflege. 

"Ein neues Strafgesetzbuch und Strafvollzugsgesetz" - au Berte sieh 
gelegentlich der langjahrige Leiter des preuBischen Strafvollzugswesens 
KROHNE621 ) - "ist ein StUck Strafpolitik; aIle Politik ist aber die Kunst, 
sich auf das Erreichbare zu beschranken; das Strafen- und Strafvollzugs
system des Vorentwurfes ist nicht erreichbar, daruber wollen wir uns 
nicht tauschen. Wurde es wider Erwarten Gesetz, dann stunde es auf 
dem Papier ... " Wer mit mir den tiefen Widerwillen gegen papierne Be
stimmungen teilt, von deren Undurchfuhrbarkeit man uberzeugt ist, 
wird sich daher fragen mussen: "Was ist bei der gegenwartigen pol itischen 
Zerrissenheit und /inanziellen Lage des deutschen Staates notwendig und 
erreichbad" 

Meine Herren! In einer Zeit, wo die obersten Beamten der Justiz -
die Reichsjustizminister RADBRUCH und BELL in vorderster Reihe - ihre 
ehrliche Sorge uber die Vertrauenskrise der J ustiz zum Ausdruck brachten, 
scheint mir die Einfuhrung eines Gesetzbuches, da& dem richterlichen Er
messen Freiheiten gibt wie nie zuvor, ungeheure Gefahren fUr unsere Straf
rechtspflege zu bergen. Wenn schon jetzt, wo der Strafrichter "die Tat, 
nicht den Tater straft" und bei der Strafausmessung an scharf festgelegte 
Bedingungen gebunden ist, wenn schon jetzt weite Kreise des Volkes -
ob mit Recht oder Unrecht, bleibe ganz dahingestellt - ernste Zweifel 
an der gerechten Handhabung der Gesetze auBern, wie wird das Ver
trauen des Volkes erschuttert und sein MiBtrauen geweckt werden, wenn 
bei der Bemessung der Strafe nicht der objektive Tatbestand, sondern 
die im Strafverfahren so unendlich schwer zu beurteilende Personlichkeit 
des Taters, sein Charakter, seine Gesinnung den Ausschlag geben soIl! 
Wird nicht in unvergleichlich hoherem :MaBe als gegenwartig die Welt
anschauung des Richters, sein politisches und sein Klassenvorurteil seine 
Ansicht uber die Personlichkeit des Rechtsbrechers entseheidend beein
flussen und sein Urteil uber ihn bestimmen mussen? Das Yolk verlangt 
yom Richter "Gerechtigkeit", d. h. cine gleichmafJige Anwendung der 
gesetzlichen Bestimmungen. Wie ist diese Forderung zu erfiiIlen, wenn 
die Schwere der Strafe von dem subjektiven Ermessen eines Richters ab
hangig sein solI, der nach Ansicht unserer fuhrenden Kriminalisten gar 
nicht in der Lage ist, den Tater als Personlichkeit zu erfassen, und wenn 
das Urteil - wie LENZ653) einmal sagte - anstatt der Individualitat 
des Gerichteten die des Richters zu erkennen geben wird? 

Gestatten Sie mir eine Abschweifung. Es ist schon seit LOMBROSO 
bekannt, daB sich Geisteskranke und geistig Abnorme vielfach zu revo
lutionaren Fuhrern machten und durch ihre bluhende Einbildungskraft, 
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ihre tönende Beredsamkeit, ihrem auf maßloser Selbstüberschätzung 
beruhenden Glauben an ihre :Mission die urteilslose und suggestible Masse 
mit sich zogen. Diese alte Erfahrung ist durch die Untersuchungen von 
KRAEPELIN 598), HELENEFRIDERIKE STELZNER 1206),MARX 788 • 789), BREN
NECKE 1 33, 134• 135), FREIMARK284 ) u. a. von neuem bestätigt worden. Ja, 
nach der Ansicht KAHNS 531• 532 ), - deren Berechtigung ich hier 
nicht untersuchen will -- war kaum einer der 66 Personen psychisch 
völlig intakt, in deren Leben und deren über dar; bloße Mitläuferturn sich 
heraushebendes revolutionäres Wirken er während der Münchner Räte
zeit einen Einblick gewinnen konnte; über 15 ethisch defekte, phanta
stische Psychopathen, hysterische Charaktere, manisch-depressive Irre 
konnte KAHN nähere Angaben veröffentlichen. Ich erwähne nur einiger 
Beispiele aus seinen Berichten: 

Der als "ein Schulbeispiel" von KAHN ~rwähnte Student ToLLER
relata refero -machte schon als Knabe eine Reihe von hysterischen 
Störungen durch, besaß von jeher schauspielerische Fähigkeiten und die 
Neigung, sich mit diesen hervorzutun. Begeistert rückte er zum Heere ein, 
versagte jedoch nach einiger Zeit und kam mit vielen nervösen Störungen 
in die Heimat zurück. Hier wurde er schnell Kriegsgegner und war vielfach 
in Sanatorien und in sonstiger ärztlicher Behandlung. Nachdem er sich 
agitatorisch an dem Münchner Januarstreik 1918 beteiligt hatte und unter 
Anklage gestellt worden war, war er enttäuscht und verzweifelt, wollte 
alle Politik aufgeben, schauspielerte und zeigte verschiedene hysterische 
Zeichen, z. B. Schüttelzittern. Während der Rätezeit spielte er die be
kannte große Rolle und, vor Gericht gestellt, wandte er sich empört 
gegen die Zumutung, daß er ein nysteriker sei. - ERICH :MüHSAM, 
schon als Gymnasiast wegen sozialistischer Umtriebe relegiert, ist phan
tastisch, explosiv, erregbar, sprunghaft und durch eine kritiklos phanta
stische V erwirrtheit bei ungeheuerem Selbstgefühl - "ich bin die Revo
lution" - gekennzeichnet. - Der Kommandant der Roten Armee, 
EGLHOFER, ein desertierter Matrose und einer der gefährlichsten l\ien
schen, die jemals in Bayern gewirkt haben, ist das typische Bild eines psy
chopathischen Verbrechers, total ungebildet, eitel, blutgierig, tyrannisch
moralisch völlig haltlos und dabei gänzlich unfähig in den Angelegen
heiten seines Amtes. - Der Kommandant des Abschnittes Starnberg der 
Roten Südarmee, WrNKLER, von Kindheit auf ein Tunichtgut, Streuner, 
Großsprecher, steckte immer voll von phantastischen Plänen, machte 
abenteuerliche Reisen und wurde wegen Eigentumsdelikten bestraft. 
Beim :Militär beging er wiederholt unerlaubte Entfernung, trug Feld
webelunifarm und Orden, betrieb Heiratsschwindel im großen Stil und be
nutzte seinen Posten bei der Räterepublik zu persönlicher Bereicherung. 

Daß die Verbreitung der nach den landläufigen psychiatrischen An
schauungen als "Kranke" bezeichneten Persönlichkeiten jedoch auch 

Der "i"'berzeugungsverbrecher" u. dit)" verminderte Zurechnungsfahigkeit". 361 

ihre ti:inende Beredsamkeit, ihrem auf ma13loser Selbstuberschatzung 
beruhenden Glauben an ihre :Mission die urteilslose und suggestible Masse 
mit sich zogen. Diese alte Erfahrung ist durch die Untersuchungen von 
KRAEPELIN 598), HELENEFRIDERIKE STELZNER1206),MARx788, 789), BREN
NECKE 133, 134, 135), FREIMARK284) u. a. von neuem bestatigt worden. Ja, 
nach del' Ansicht KAHNS 531, 532), - deren Berechtigung ich hier 
nicht untersuchen will -- war kaum einer del' 66 Personen psychisch 
vollig intakt, in deren Leben und deren uber dar; bloBe :Mitlaufertum sich 
heraushebendes revolutionares Wirken er wahrend del' :Munchner Rate
zeit einen Einblick gewinnen konnte; uber 15 ethisch defekte, phanta
stische Psychopathen, hysterische Charaktere, manisch-depressive Irre 
konnte KAHN nahere Angaben veroffentlichen. Ich erwahne nur einiger 
Beispiele aus seinen Berichten: 

Del' als "ein Schulbeispiel" von KAHN ~rwahnte Student TOLLER
relata refero - machte schon als Knabe eine Reihe von hysterischen 
Storungen durch, besaB von jeher schauspielerische Fahigkeiten und die 
Neigung, sich mit diesen hervorzutun. Begeistert ruckte er zum Heere ein, 
versagte jedoch nach einiger Zeit und kam mit vielen nervosen Storungen 
in die Heimat zuruck. Hier wurde er schnell Kriegsgegner und war vielfach 
in Sanatorien und in sonstiger arztlicher Behandlung. Nachdem er sich 
agitatorisch an dem:Munchner Januarstreik 1918 beteiligt hatte und unter 
Anklage gestellt worden war, war er enttauscht und verzweifelt, wollte 
alle Politik aufgeben, schauspielerte und zeigte verschiedene hysterische 
Zeichen, z. B. Schuttelzittern. Wahrend del' Ratezeit spielte er die be
kannte groBe Rolle und, VOl' Gericht gestellt, wandte er sich emport 
gegen die Zumutung, daB er ein nysteriker sei. - ERICH :MUHSAM, 
schon als Gymnasiast wegen sozialistischer Umtriebe relegiert, ist phan
tastisch, explosiv, erregbar, sprunghaft und durch eine kritiklos phanta
stische Verwirrtheit bei ungeheuerem SelbstgefUhl - "ich bin die Revo
lution" - gekennzeichnet. - Del' Kommandant del' Roten Armee, 
EGLHOFER, ein desertierter Matrose und einer del' gefahrlichsten Men
schen, die jemals in Bayern gewirkt haben, ist das typische Bild eines psy
chopathischen Verbrechers, total ungebildet, eitel, blutgierig, tyrannisch
moralisch vollig haltlos und dabei ganzlich unfahig in den Angelegen
heiten seines Amtes. - Del' Kommandant des Abschnittes Starnberg del' 
Roten Sudarmee, WINKLER, von Kindheit auf ein Tunichtgut, Streuner, 
GroBsprecher, steckte immer voll von phantastischen Planen, machte 
abenteuerliche Reisen und wurde wegen Eigent'umsdelikten bestraft. 
Beim Militar beging er wiederholt unerlaubte Entfernung, trug Feld
webeluniform und Orden, betrieb Heiratsschwindel im groBen Stil und be
nutzte seinen Posten bei del' Raterepublik zu personlicher Bereicherung. 

DaB die Verbreitung del' nach den landliiufigen psychiatrischen An
schauungen als "Kranke" bezeichneten Personlichkeiten jedoch auch 
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unter den Führern anderer extremer politischer Gruppen nicht geringer 
ist als unter den Münchner Revolutionären, steht für mich außer Zweifel. 
Der Gesetzgeber verlangt, daß der Richter über dieses bunte Gemisch 
von Idealisten, phantastischen Träumern und machthungrigen Egoisten 
auf Grund der unendlich dehnbaren Bestimmungen der neuen Straf
gesetzentwürfe gerecht richte. Wie soll er diese Forderung erfüllen? 
Soll er diese Psychopathen als im hohen Grade vermindert Zurechnungs
fähige minder strafen? Soll er sie nach verbüßter Strafe als Gemeingefähr
liche sichern? Oder soll er gegen sie nach § 71, E. 1925 auf Einschließung 
erkennen, da "der ausschlaggebende Beweggrund des Täters darin be
stand, daß er sich zu der Tat auf Grund seiner sittlichen, religiösen oder 
politischen Überzeugung für verpflichtet hielt"? Oder dürfen nur 
ToLLER und MüHSAM als Überzeugungsverbrecher gelten, und haben bei 
EGLHOFER und WINKLER - wie es in der Begründung des Entwurfs 
heißt- "auch niedrige Beweggründe, wie Machtgier, Eigennutz, Rach
sucht oder Grausamkeit" einen Einfluß ausgeübt 'I Wie soll ein Richter 
auf Grund dieser der mannigfaltigsten Auslegung zugänglichen Be
stimmungen in einer Weise Recht sprechen, die von dem Volke als 
gerecht und unparteiisch gebilligt wird, der gleiche Richter, der auf 
Grund der starren Bestimmungen des geltenden Rechtes dazu nicht 
imstande sein soll ? "Je mehr Grenzen, um so mehr Grenzfälle, 
je mehr Grenzfälle, um so mehr Streitfragen, je mehr Streitfragen, 
um so mehr Rechtsunsicherheit" - lautete ein kluger Ausspruch 
RADBRUCHs 973). 

Die Gefahr, die aus der Einführung eines derartig freien richterlichen 
Ermessens für die Rechtssicherheit erwachsen muß, ist von vielen Seiten 
mit Nachdruck betont und der Vorschlag gemacht worden, die Straf
rechtsreformzum mindesten hinauszuschieben, bis daß die Vertrauens
krise überwunden sei. RADBRUCH977 ) warnt davor, eine Jahrhundertfrage 
mit einer Tagesfrage zu verknüpfen; er glaubt viele Zeichen für die fort
schreitende Befestigung der Republik und der Demokratie im Bewußt
sein der Nation zu erkennen und hofft zuversichtlich, daß mit dem zu
nehmenden Bewußtsein der Unwiderruflichkeit des neuen Staates auch 
die Justizkrise überwunden werde. Es handelt sich aber dqch nicht 
allein um politische Prozesse, in denen es nach Ansicht breiter Volkskreise 
zu Fehlsprüchen kam, und es sind auch keineswegs nur die antirepubli
kanisch gesinnten Richter, die das Vertrauen des Volkes verloren 
haben. Der Argwohn der Masse richtet sich vielmehr gegen den ge
lehrten Richter allgemein und ist aus den vereinzelten, dem Rechts
bewußtsein des Volkes nicht entsprechenden Richtersprüchen nicht zu 
verstehen. Der Grund für die Erschütterung des Vertrauens zur Justiz 
liegt vielmehr in den Folgen des verlorenen Krieges und der Verschärfung 
der Klassengegensätze. Eine Wiederherstellung des Vertrauens wird 
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unter den Fiihrern anderer extremer politischer Gruppen nicht geringer 
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von Idealisten, phantastischen Triiumern und machthungrigen Egoisten 
auf Grund der unendlich dehnbaren Bestimmungen der neuen Straf
gesetzentwiirfe gerecht richte. Wie soH er diese Forderung erfiillen? 
SoH er diese Psychopathen als im hohen Grade vermindert Zurechnungs
fahige minder strafen? SoH er sie nach verbiiBter Strafe als Gemeingefahr
liche sichern? Oder solI er gegen sie nach § 71, E. 1925 auf EinschlieBung 
erkennen, da "der ausschlaggebende Beweggrund des Taters darin be
stand, daB er sich zu der Tat auf Grund seiner sittlichen, religiosen oder 
politischen Uberzeugung fUr verpflichtet hielt"? Oder diirfen nur 
TOLLER und MUHsAM als Uberzeugungsverbrecher gelten, und haben bei 
EGLHOFER und WINKLER - wie es in der Begriindung des Entwurfs 
heiBt - "auch niedrige Beweggriinde, wie Machtgier, Eigennutz, Rach
sucht oder Grausamkeit" einen EinfluB ausgeiibt 'I Wie soil ein Richter 
auf Grund dieser der mannigfaltigsten Auslegung zuganglichen Be
stimmungen in einer Weise Recht sprechen, die von dem Volke als 
gerecht und unparteiisch gebilligt wird, der gleiche Richter, der auf 
Grund der starren Bestimmungen des geltenden Rechtes dazu nicht 
imstande sein solI? "J e mehr Grenzen, um so mehr Grenz/alle, 
je mehr Grenz/alle, um so mehr Streit/ragen, je mehr Streit/ragen, 
um so mehr Rechtsunsicherheit" - lautete ein kluger Ausspruch 
RADBRUCHS 973). 

Die Gefahr, die aus der Einfiihrung eines derartig freien richterlichen 
Ermessens fUr die Rechtssicherheit erwachsen muB, ist von vielen Seiten 
mit Nachdruck betont und der Vorschlag gemacht worden, die Straf
rechtsreform zum mindesten hinauszuschieben, bis daB die Vertrauens
krise iiberwunden sei. RADBRUCH977 ) warnt davor, eine Jahrhundertfrage 
mit einer Tagesfrage zu verkniipfen; er glaubt viele Zeichen fUr die fort
schreitende Befestigung der Republik und der Demokratie im BewuBt
sein der Nation zu erkennen und hofft zuversichtlich, daB mit dem zu
nehmenden BewuBtsein der Unwiderruflichkeit des neuen Staates auch 
die Justizkrise iiberwunden werde. Es handelt sich aber dqch nicht 
allein um politische Prozesse, in denen es nach Ansicht breiter V olkskreise 
zu Fehlspriichen kam, und es sind auch keineswegs nur die antirepubli
kanisch gesinnten Richter, die das Vertrauen des Volkes verloren 
haben. Der Argwohn der Masse richtet sich vielmehr gegen den ge
lehrten Richter allgemein und ist aus den vereinzelten, dem RechtR
bewuBtsein des Volkes nicht entsprechenden Richterspriichen nicht zu 
verstehen. Der Grund fUr die Erschiitterung des Vertrauens zur Justiz 
liegt vielmehr in den Folgen des verlorenen Krieges und der Verscharfung 
der Klassengegensatze. Eine Wiederherstellung des Vertrauens wird 
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sich erst einstellen, wenn die Nachwehen des Krieges vorüber sind; und 
das ist nicht abzusehen. 

Meine Herren! Ich habe volle Einsicht in die Mängel des geltenden 
Rechtes und volles Verständnis für die Forderungen der Entwürfe. Ich 
habe aber gezeigt, daß sie unerfüllbar sind und daß gerade die Ein
führung des Begriffs der verminderten Zurechnungsfähigkeit wegen 
seiner Unbestimmtheit und der ungemein schwierigen Feststellbarkeit 
der sie bedingenden Zustände die Gleichmäßigkeit der Rechtspflege in 
hohem Maße schädigen und zu Ungleichheiten und Willkür führen muß. 
Ich muß daher dem Anhänger der Vergeltungsstrafe, FINGER261), unbe
dingt recht geben, wenn er sagt: "Freiheit und Gleichheit werden in un
gleich höherem Maße garantiert, wenn ein leidenschaftsloses Gesetz die 
Rechtsfolgen an gewisse typisch bezeichnete Voraussetzungen knüpft, als 
wenn die W ii rdigung der einzelnen Tatbestiinde selbst dem gewissenhafte
sten Ermessen der in ihrer Individualität so sehr verschiedenen Richter 
anvertraut wird. Der Einzelne mag da und dort durch die in gesetzliche 
Schranken gebannte Rechtsordnung einen Nachteil erleiden, die Vorteile, 
die der Allgemeinheit zufallen, überwiegen aber zweifellos." Auch ich 
halte ein Gesetz, in dem die Schwere der Strafe an gewisse objektive 
Momente der Tat gebunden ist, für unbedingt überlegen den Entwürfen, 
die sie von dem subjektiven Ermessen der Richter abhängig machen 
wollen, die nach allgemeinem Urteil nicht in der Lage sind, die Persönlich
keit des Rechtsbrechers zu erfassen. Die Überlegenheit des geltenden 
Rechtes wird aber in ganz besonders hohem Maße dann anerkannt 
werden müssen, wenn das Vertrauen des Volkes zur Justiz erschüttert 
ist und die Ungleichheiten in der Rechtsprechung sich verhängnis
voller auswirken müssen als in politisch ruhigeren Zeiten. 

Ich bin aber auch überzeugt, daß das Festhalten an den Grundsätzen 
des geltenden Rechtes dem Rechtsbewußtsein des Volkes mehr ent
sprechen wird als der ohnehin zum Scheitern verurteilte V ersuch einer 
weitgehenden Berücksichtigung der Individualität des Täters bei der 
Strafausmessung. Wie der Durchschnittsrichter beurteilt der gemeine 
Mann zunächst einmal den Erfolg der Tat und erst in zweiter Linie die 
Persönlichkeit des Rechtsbrechers. Die Sühne als Zweck der Strafe 
wurzelt zu tief im Bewußtsein der breiten Massen, als daß man sie 
gegenwärtig zu stark hinter der Besserung als Strafziel zurücktreten 
lassen dürfte. Es ist ungemein bezeichnend, daß auch der letzte Ent
wurf, trotzdem er den Besserungsgedanken stark unterstreicht, die 
unbegreifliche Inkonsequenz begeht und im Gegensatz zum Entwurf 1919 
an der Todesstrafe festhält, d. h. bei den schwersten Verbrechen auf 
Vergeltung nicht verzichten zu können glaubt. 

Aber nicht nur die breiten Massen, sondern selbst die Kreise, von 
denen letzten Endes die Anregungen zu den in den Entwürfen ver-
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sich erst einstellen, wenn die Nachwehen des Krieges voruber sind; und 
das ist nicht abzusehen. 

Meine Herren! Ich habe volle Einsicht in die Mangel des geltenden 
Rechtes und voIles Verstandnis fUr die Forderungen der Entwurfe. Ich 
habe aber gezeigt, daB sie unerfullbar sind und daB gerade die Ein
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seiner Unbestimmtheit und der ungemein schwierigen Feststellbarkeit 
der sie bedingenden Zustande die GleichmaBigkeit der Rechtspflege in 
hohem MaBe schadigen und zu Ungleichheiten und Willkur fUhren muB. 
Ich muB daher dem Anhanger der Vergeltungsstrafe, FINGER261), unbe
dingt recht geben, wenn er sagt: "Freiheit und Gleichheit werden in un
gleich hoherem MafJe garantiert, wenn ein leidenschajtsloses Gesetz die 
Rechtsjolgen an gewisse typisch bezeichnete Voraussetzungen knupjt, als 
wenn die W ii rdigung der einzelnen Tatbesfiinde selbst dem gewissenhafte
sten Ermessen der in ihrer Individualitat so sehr verschiedenen Richter 
anvertraut wird. Der Einzelne mag da und dort durch die in gesetzliche 
Schranken gebannte Rechtsordnung einen Nachteil erleiden, die Vorteile, 
die der Allgemeinheit zufallen,uberwiegen aber zweijellos." Auch ich 
halte ein Gesetz, in dem die Schwere der Strafe an gewisse objektive 
Momente der Tat gebunden ist, fUr unbedingt uberlegen den Entwurfen, 
die sie von dem subjektiven Ermessen der Richter abhangig machen 
wollen, die nach allgemeinem Urteil nicht in der Lage sind, die Personlich
keit des Rechtsbrechers zu erfassen. Die Uberlegenheit des geltenden 
Rechtes wird aber in ganz besonders hohem MaBe dann anerkannt 
werden mussen, wenn das Vertrauen des Volkes zur Justiz erschuttert 
ist und die Ungleichheiten in der Rechtsprechung sich verhangnis
voller auswirken mussen als in politisch ruhigeren Zeiten. 

Ich bin aber auch uberzeugt, daB das Festhalten an den Grundsatzen 
des geltenden Rechtes dem RechtsbewuBtsein des Volkes mehr ent
sprechen wird als der ohnehin zum Scheitern verurteilte Versuch einer 
weitgehenden Berucksichtigung der Individualitat des Taters bei der 
Strafausmessung. Wie der Durchschnittsrichter beurteilt der gemeine 
Mann zunachst einmal den Erfolg der Tat und erst in zweiter Linie die 
Personlichkeit des Rechtsbrechers. Die Suhne als Zweck der Strafe 
wurzelt zu tief im BewuBtsein der breiten Massen, als daB man sie 
gegenwartig zu stark hinter der Besserung als Strafziel zurucktreten 
lassen durfte. Es ist ungemein bezeichnend, daB auch der letzte Ent
wurf, trotzdem er den Besserungsgedanken stark unterstreicht, die 
unbegreifliche Inkonsequenz begeht und im Gegensatz zum Entwurf 1919 
an der Todesstrafe festhalt, d. h. bei den schwersten Verbrechen auf 
Vergeltung nicht verzichten zu konnen glaubt. 

Aber nicht nur die breiten Massen, sondern selbst die Kreise, von 
denen letzten Endes die Anregungen zu den in den Entwlirfen ver-
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treteneu Anschauungen ausgingen, die Psychiater, scheinen sich mir, 
soweit sich nicht ihre Meinungen in den 25jährigen Diskussionen fest
gefahren haben und erstarrt sind, nicht mehr mit der Entschiedenheit 
für die früher fast allgemein vertretenen Ansichten'einzusetzen. Ich hatte 
wiederholt Gelegenheit, Sie auf die fortschreitenden Wandlungen hin
zuweisen, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte in der klinischen Be
urteilung der Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit vollzogen 
haben: Als der Kampf um die besondere Berücksichtigung dieser Zu
stände begann, kannte man nicht den grundsätzlichen Gegensatz 
zwischen echten Geisteskrankheiten und Psychopathien; der Hysteriker 
galt ebenso wie der Paralytiker als ein "Gehirnkranker". Wenn der 
schwer Geisteskranke als unzurechnungsfähig galt, so war es nur folge
richtig, daß die Psychiater die geminderte Zurechnungsfähigkeit des 
leicht Gehirnkranken im Strafmaße berücksichtigt sehen wollten. Sie 
konnten daher den Juristen,. die nur zögernd den neuen· psychiatrischen 
Ansprüchen zu folgen vermochten, die beruhigende Zusicherung gehen, 
daß es sich ja doch nur um krankhafte Zustände handle, und eine miß
bräuchliche Anwendung des Begriffs auf sittliche Verirrungen geistig 
gesunder ~Ienschen nicht zu befürchten sei. Seitdem man aber erkannte, 
daß das eigentliche Gebiet der verminderten Zurechnungsfähigkeit in 
den Psychopathien liege, daß diese nichts anderes als Variationen der 
Norm seien, und daß auf diesem Gebiete die Scheidung zwischen Ge
sundheit und Krankheit auf Bewertung, auf subjektives Ermessen hinaus
laufe, begann vielerorts die Neigung aufzutreten, den Begriff des Krank
haften enger zu fassen. So konnte selbst AscHAFFENBURG47), der früher 
mit größter Entschiedenheit das Krankhafte der Zustände verminderter 
Zurechnungsfähigkeit betont hatte, kürzlich mit gewissem Rechte ihre 
Krankhaftigkeit überhaupt bestreiten. Diese Wandlung der klinischen 
Anschauungen über die Psychopathien mußte sich auch auf ihre ärztlich
pädagogische Beurteilung auswirken. Die alten, auf dem Boden des 
Materialismus stehenden Irrenärzte .waren geneigt, die ursprüngliche 
Veranlagung eines Menschen in ihrer Bedeutung für seine kriminelle 
Lebensführung auf Kosten äußerer Momente zu überschätzen und in
folgedessen auf erzieherische Einflüsse wenig Wert zu legen. :Für sie war 
der Verbrecher im wesentlichen das schicksalsmäßige Produkt seines 
"Gehirns" und daher für seine Handlungen nicht oder nur beschränkt 
verantwortlich zu machen. Wie weit das Gebiet der Unzurechnungs
fähigkeit damals gezogen wurde, lehren etwa die Gutachten von :B'oREL, 
SANDER und ihren Schülern. Folgerichtig war die :B'orderung, daß der 
psychopathische Verbrecher nicht Gegenstand des Strafvollzuges, 
sondern psychiatrischer Fürsorge sein müsse, und daß die Irrenärzte in 
zunehmendem Maße psychopathische Verbrecher unter ihre Obhut 
nahmen. Wir haben gezeigt, wie auf diese Anschauungen sich eine 
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Zurechnungsfahigkeit betont hatte, kiirzlich mit gewissem Rechte ihre 
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Reaktion entwickeln mußte. Hatte der alte RüLLER1044, 1045) noch in 
den 60er Jahren auf~ heftigste gegen die Pläne des Gefängnisarztes 
Gt:TSCH3so, 381), an der Strafanstalt Bruchsal einen Irrenadnex einzu
richten, geeifert, und die geisteskranken Sträflinge für seine Irrenanstalt 
Illenau gefordert, so war man um die Jah-rhundertwende bereits vielfach 
ängstlich darauf bedacht, die Geister, die man gerufen, wieder los
zuwerden.? Man erkannte in wachsendem Maße die Unrichtigkeit und 
Unzweckmäßigkeit, auf diese abnormen Charaktere die Grundsätze der 
Irrenbehandlung ohne weiteres zu übertragen. Man kam zu der Über
zeugung, "daß solchen minderwertigen Individuen der Strafvollzug im all
gemeinen recht zuträglich" sei; ,man lehnte ihre Aufnahme in die Heil
anstalten ab, da sie- wie VocKE1287) unter Zustimmung seiner Kollegen 
sagte- nur für "wirklich Kranke" bestimmt seien. Die Ansicht brach 
sich allmählich Bahn, daß die Behandlung dieser abnormen Charaktere 
eigentlich in das ArbeitE.feld des Psychologen, des Seelsorgers und des 
Pädagogen fiele, und nur deshalb in das des Psychiaters geraten sei, 
da er auf dem Gebiete der Psychologie des Abnormen den genannten 
Berufen durch seine reichere Erfahrung überlegen sei. Damit trat aber 
auch eine Wandlung in den Forderungen ein, die man dem Psychopathen 
stellen zu dürfen glaubte; er war nicht mehr der arme Kranke, den man 
wie den Geistesgestörten gewähren ließ, sondern Objekt der Erziehung, 
gegebenenfalls der Disziplinier~ng. Ja, BIRNBAUM106), der gründliche 
Kenner dieser psychopathischen Verbrecher, empfahl, "diesen psycho
pathisch-undisziplinierbaren Herrschaften" zu zeigen, "daß ihre patho
logische Undisziplinierbarkeit sie nicht völlig straffrei macht" und 
meinte, diese Methode wirke "manchmal Wunderdinge". Andere sind 
der gleichen Ansicht und dürfen sich dabei auf die Erfahrungen mit den 
sogenannten Kriegsneurotikern berufen, bei denen nur die als "aktive 
Therapie" bezeichneten schroffen Erziehungsmaßregeln von Erfolg 
begleitet waren. 

Man sieht, welch gewaltiger Umschwung nicht nur in der klinischen 
Beurteilung, sondern auch in der therapeutischen Einstellung zu den 
psychopathischen Rechtsbrechern im Laufe der letzten Jahrzehnte ein
getreten ist. Das "tout comprendre c'est tout pardonner", das bei der 
vorigen Psychiatergeneration zu einem gewissen therapeutischen Nihi
lismus und einer unpädagogischen Nachgiebigkeit gegenüber den Launen 
der Psychopathen geführt hatte, mußte auf Grund tieferer Einsicht in 
ihr Wesen einer tatkräftigeren erzieherischen Beeinflussung weichen. 
Die jüngere Psychiatergeneration würde daher wohl kaum mit der Ein
helligkeit die ausdrückliche Berücksichtigung der vermindert Zurech
nungsfähigen im Gesetz verlangt haben, wie das vor 25 Jahren geschah 
und gewohnheitsmäßig auch noch geschieht. Heutzutage würde ein 
Psychiater Gedankengänge, wie sie W. ]'oERSTER275) in seinem bekannten 
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Kenner dieser psychopathischen Verbrecher, empfahl, "diesen psycho
pathisch-undisziplinierbaren Herrschaften" zu zeigen, "daB ihre patho
logische Undisziplinierbarkeit sie nicht vo11ig straffrei macht" und 
meinte, diese Methode wirke "manchmal Wunderdinge". Andere sind 
der gleichen Ansicht und durfen sich dabei auf die Erfahrungen mit den 
sogenannten Kriegsneurotikern berufen, bei denen nur die als "aktive 
Therapie" bezeichneten schroffen ErziehungsmaBregeln von Erfolg 
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Man sieht, welch gewaltiger Umschwung nicht nur in der klinischen 
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psychopathischen Rechtsbrechern im Laufe der letzten Jahrzehnte ein
getreten ist. Das "tout comprendre c'est tout pardonner", das bei der 
vorigen Psychiatergeneration zu einem gewissen therapeutischen Nihi
lismus und einer unpadagogischen Nachgiebigkeit gegenuber den Launen 
der Psychopathen gefUhrt hatte, muBte auf Grund tieferer Einsicht in 
ihr Wesen einer tatkraftigeren erzieherischen Beeinflussung weichen. 
Die jungere Psychiatergeneration wurde daher wohl kaum mit der Ein
he11igkeit die ausdruckliche Berucksichtigung der vermindert Zurech
nungsfahigen im Gesetz verlangt haben, wie das vor 25 Jahren geschah 
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Werke über Schuld und Sühne äußerte, zwar nicht ohne leises Unbe
hagen, aber doch auch ohne ernsten Widerspruch hinnehmen: "So wohl
tätig und wünschenswert es nun auch ist, daß die pathologischen -_Fak
toren menschlichen Handeins richtig erkannt und richtig behandelt 
werden, so groß ist andererseits auch die Gefahr, daß diejenigen, die 
sich dieser Seite menschlicher Unvollkommenheit zuwenden, schließlich 
überall pathologische Erscheinungen und Nötigungen sehen ... Wer 
hat nicht aus den Gutachten der Sachverständigen bei einigen großen 
Skandalprozessen der letzten Jahre den Eindruck gehabt, daß es doch 
eine ganz bedenkliche Bahn beschreiten heißt, wenn man alles abnorme 
Gebaren zügelloser Charaktere, alle erotische Kopflosigkeit einfach als 
pathologische Nötigung .bezeichnet, und wenn jede hysterische Disposi
tion oder jede geringfügige krankhafte Reizbarkeit oder Schwäche schon 
vor eingreifender Strafverfolgung sichern soll. Wir habenirgendwo eine 
pathologische Erbschaft, und je normaler wir Rind, desto gestörter werden 
wir erscheinen, sobald unsere Seelenenergien sich in Sünde und Ver
brechen verirren. Es ist darum von großer Wichtigkeit, daß der Benlj s
gefahr der Psychiater, überall Krankheiten zu wittern und vorhandenes 
PathologischeR stark zu übertreiben, ernstlich entgegengewirkt werde, 
indem wir die .Feststellung des Abnormen im :Menschen mit der aller
größten Vorsicht betreiben, mit derri klaren Bewußtsein aller :Fehler
quellen der psychiatrischen Seelenanalyse. Das Pathologische hat uns 
ja so zahlreiche Arten von Affekten und Zwangszuständen, so viel 
Nuancen der Störung des Seelenlebens, so viel Abstufungen von allen 
möglichen :Minderwertigkeiten vorgeführt, daß der Unterschied von 
pathologischer Abulie und normaler .Faulheit, von krankhafter Reiz
barkeit und einfacher Ungezogenheit, von epileptisch und hysterisch 
bedingter Entladung und ,gesunder' .Flegelei kaum noch definierbar 
ist. Es wird bald überhaupt jeder moralische Defekt ins Pathologische 
verlegt werden!" 

Meine Herren! Ich bin demnach der Ansicht, daß das geltende Straf
gesetzbuch recht wohl als Grundlage für ein künftiges Recht dienen kann, 
zumal wenn der Richter die geltenden gesetzlichen Bestimmungen auch 
wirklich zum Schutze der Allgemeinheit und des Individuums zur An
wendung bringt. Daß das bisher nicht geschah, soll an einigen Bei
spielen gezeigt werden. 

Nach § 361, Ziffer 5 RStGB. wird mit Haft bestraft, "wer sich dem 
Spiel, Trunk oder Müßiggang dergestalt hingibt, daß er in einen Zustand 
gerät, in welchem zu seinem Unterhalte oder zum Unterhalte derjenigen, 
zu deren Ernährung er verpflichtet ist, durch Vermittlung der Behörde 
fremde Hilfe in Anspruch genommen werden muß"; nach § 362 RStGB. 
kann bei der Verurteilung zur Haft zugleich erkannt werden, "daß die zu 
verurteilende Person nach verbüßter Strafe der Landespolizeibehörde zu 
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überweisen sei"; durch die Überweisung erhält die Landespolizeibehörde 
die Befugnis, "die zu verurteilende Person auf 2 Jahre entweder in einem 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinnützigen Arbeiten zu ver
wenden". Wenn man berücksichtigt, daß der Alkoholismus eine der 
wesentlichsten Verursachungen der Armut ist, daß vor dem Kriege 
mindestens ein Drittel der öffentlichen Armenlasten dem Alkoholmiß
brauch zur Last gelegt werden mußte und in Deutschland mehr als 
50 Millionen Mark für Unterstützungen von durch den Alkoholismus 
ihrer Ernährer verarmten Familien aufgewandt wurden, daß die Kosten, 
die die Trinker in Harnburg dem Staate im Jahre 1901 nur in der Armen
pflege verursacht haben - abgesehen von denjenigen für Polizei, Ge
richte, Gefängnisse, Zuchthäuser, Korrigenden- und Krankenhäuser -, 
gering geschätzt, eine MillionMark betrugen, daß sich in 24--25 vH der 
Fälle von Nährpflichtversäumnis Trunksucht als die direkte Ursache 
nachweisen ließ, daß nach der offiziellen preußischen Statistik vom 
Jahre 1904 23,6 vH der J!'ürs9rgezöglinge aus Trinkerfamilien stammten, 
daß nach anderen Statistiken gar in 44,3 v H Trunksucht der Eltern die 
alleinige oder mitwirkende Ursache der Zwangserziehung war473 b) ••• so 
sollte man annehmen, daß Richter und Polizeibehörden einen energischen 
Gebrauch von den klaren und eindeutigen Bestimmungen der §§ 361, 
Ziffer 5 und 362 RStGB. machen würden. Davon ist aber gar keine 
Rede. Sie werden tatsächlich nicht beachtet und prak~isch so gut wie 
nie angewendet. Nur die Bremische Trinkerfürsorge hat, wenigstens 
vor dem Kriege, mit Erfolg mit ihnen gearbeitet, wie Sie aus folgender 
Tabelle ersehen können. 

Tabelle 38. Verfahren nach §361, Z.5, und 362 RStGB. in Bremen. 

Gesamtzahl Die Beendigung Ist erfolgt durch In den durch Verurteilung er-
Jahr- der Jedigten Fällen wurde erkannt 
gang beendigten 

Einstellung nur auf auch auf Verfahren 
d. V erfahrene Freisprechung Verurteilung Haftstrafe Arbeitshaus 

1899 1 - - 1 1 -
1900 - - - - - -
1901 10 5 - 5 1 4 
1902 13 9 1 3 - 3 
1903 20 7 3 10 4 6 
1904 19 7 4 8 2 6 
1905 11 6 - 5 - 5 
1906 23 3 7 13 6 7 
1907 51 ll I 39 16 23 
1908 54 8 3 43 19 24 

In dem gleichen Jahre, in dem in Bremen 24 Verurteilungen erzielt 
wurden, wurden in sämtlichen deutschen Städten mit über 100000 Ein
wohnern nur 5 ausgesprochen! Dabei wurden in Bremen nur die Ver
fahren aus § 361, 5, in den anderen deutschen Städten die aus § 361, 5 
und 10 gezählt. Diese Ji'eststellungen beweisen einerseits, daß diese 
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iiberweisen sei"; durch die "Oberweisung erhiilt die Landespolizeibehorde 
die Befugnis, "die zu verurteilende Person auf 2 Jahre entweder in einem 
Arbeitshaus unterzubringen oder zu gemeinniitzigen Arbeiten zu ver
wenden". Wenn man ber:iicksichtigt, daB der Alkoholismus eine der 
wesentlichsten Verursachungen der Armut ist, daB vor dem Kriege 
mindestens ein Drittel der offentlichen Armenlasten dem AlkoholmiB
brauch zur Last gelegt werden muBte und in Deutschland mehr als 
50 Millionen Mark fiir Unterstiitzungen von durch den Alkoholismus 
ihrer Erniihrer verarmten l!'amilien aufgewandt wurden, daB die Kosten, 
die die Trinker in Hamburg dem Staate im Jahre 1901 nur in der Armen
p£lege verursacht haben - abgesehen von denjenigen fiir Polizei, Ge
richte, Gefiingnisse, Zuchthiiuser, Korrigenden- und Krankenhiiuser -, 
gering geschiitzt, eine Million Mark betrugen, daB sich in 24--25 vH der 
FiilIe von Niihrpflichtversiiumnis Trunksucht als die direkte Ursache 
nachweisen lieB, daB nach der offiziellen preuBischen Statistik yom 
Jahre 190423,6 vH der 1!'iirs9rgezi:iglinge aus Trinkerfamilien stammten, 
daB nach anderen Statistiken gar in 44,3 v H Trunksucht der Eltern die 
alleinige oder mitwirkende Ursache der Zwangserziehung war473 b) ••• so 
sollte man annehmen, daB Richter und Polizeibehorden einen energischen 
Gebrauch von den klaren und eindeutigen Bestimmungen der §§ 361, 
Ziffer 5 und 362 RStGB. machen wiirden. Davon ist aber gar keine 
Rede. 8ie werden tatsiichlich nicht beachtet und prak~isch so gut wie 
nie angewendet. Nur die Bremische Trinkerfiirsorge hat, wenigstens 
vor dem Kriege, mit Erfolg mit ihnen gearbeitet, wie Sie aus folgender 
Tabelle ersehen ki:innen. 

Tabelle 38. Verfahren nach §361, Z.5, und 362 RStGB. in Bremen. 

Gesamtzahl Die Beendlgung 1st erfolgt durch In den durch Verurteliung er-
Jahr- der ledigten Fanen wurde erkannt 
gang beendigten 

Einstellung nur auf auch auf Verfahren 
d. Verfahrens Frelsprechung Verurteilung Haftstrafe Arbeltshaus 

1899 1 - - 1 1 -
1900 - - - - - -
1901 10 5 - 5 1 4 
1902 13 9 1 3 - 3 
1903 20 7 3 10 4 6 
1904 19 7 4 8 2 6 
1905 11 6 - 5 - 5 
1906 23 3 7 13 6 7 
1907 51 II 1 39 16 23 
1908 54 8 3 43 19 24 

In dem gleichen Jahre, in dem in Bremen 24 Verurteilungen erzielt 
wurden, wurden in siimtlichen deutschen Stiidten mit iiber 100000 Ein
wohnern nur 5 ausgesprochen! Dabei wurden in Bremen nur die Ver
fahren aus § 361, 5, in den anderen deutschen Stadten die aus § 361, 5 
und 10 gezahlt. Diese li'eststellungen beweisen einerseits, daB diese 
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Bestimmungen, sachverständig angewandt, ein ausgezeichnetes Mittel 
zur Ausmerzung unverbesserlicher Säufer und zum Schutze der Familie 
und der Allgemeinheit vor Ausnützung durch chronische Alkoholisten 
sind, andererseits aber auch, daß das Gesetz praktisch wertlos ist, weil 
es so gut wie überhaupt nicht zur Anwendung gelangt. 

Was von diesen strafrechtlichen Bestimmungen gilt, trifft im gleichen 
Maße auf die Entmündigung wegen Trunksucht nach dem § 6, 2 BGB. zu. 
Ursprünglich wurde dieses Gesetz mit großen Hoffnungen begrüßt, da 
es uns endlich die Möglichkeit zu geben schien, den Trunksüchtigen einer 
zwangsmäßigen Heilung zuzuführen. Wenn die Enttäuschung über das 
praktische Ergebnis des Gesetzes allgemein ist, so liegt das im wesent
lichen daran, daß der Richter unter Berücksichtigung der ungeheuren 
Zahl der einer Entmündigung bedürftigen Trinker von ihm nahezu keinen 
Gebrauch macht1113). vo~ HENTIG422) stellt die Entmündigungen für die 
Überlandesgerichte :München und Celle für die Jahre 1906-1911 ein
ander gegenüber: 

Tabelle 39. Entmündigung wegen Trunksucht in den 
0 berlandes gerich ten .München und Celle: 

Zahl 
Oberlandesgericht der Gerichts· 1906 1907 1908 1909 1910 

eingesesscnrn 

München 1864013 10 14 12 19 16 
Celle 2989008 81 99 94 106 125 

1911 

13 
127 

Während demnach in München in den 6 Berichtsjahren nur 84 Per
sonen wegen Trunksucht entmündigt wurden, wurden in Celle im 
gleichen Zeitraum 632 Säufer unter Vormundschaft gestellt, d. h. unter 
Berücksichtigung, daß das Oberlandesgericht Celle etwa 60 v H mehr 
Gerichtseingesessene zählt als München, etwa fünfmal sovieL Der Grund 
für die selteneren Entmündigungen in München ist gewiß nicht auf 
eine geringere Verbreitung der Trunksucht in Bayern zurückzuführen; 
vielmehr dürfte die Annahme näher liegen, daß es der Richter in München 
mit dem Rechtsbewußtsein des dortigen Durchschnittsbürgers für nicht 
vereinbar hält, gegen das bayrische''Nationallaster11mit Entmündigung 
und Internierung vorzugehen. voN HENTm422) führt als Beispiel für die 
Verbreitung der Trunkfälligen und Trunksucht in Bayern folgende 
Ziffern aus der bayrischen Justizstatistik an: 

Tabelle 40. Trunksucht, Trunksuch tskriminali tä t, 
Entmündigung wegen Trunksucht in Bayern: 

1910 
1911 
1912 

Personen, die eine 
strafbare Handlung 

in Trunkenheit 
begingen 

'8864 
7551 
8445 

Verurteilte. 
gewohnheitsmäßige 

Trinker 

190 
144 
184 

Entmündigungen 
wegen Trunksucht 

46 
60 
65 
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Bestimmungen, sachverstandig angewandt, ein ausgezeichnetes Mittel 
zur Ausmerzung unverbesserlicher Saufer und zum Schutze der Familie 
und der AUgemeinheit vor Ausnutzung durch chronische Alkoholisten 
sind, andererseits aber auch, daB das Gesetz praktisch wertlos ist, weil 
es so gut wie uberhaupt nicht zur Anwendung gelangt. 

Was von diesen strafrechtlichen Bestimmungen gilt, trifft im gleichen 
MaBe auf die Entmundigung wegen Trunksucht nach dem § 6, 2 BGB. zu. 
Ursprunglich wurde dieses Gesetz mit groBen Hoffnungen begruBt, da 
es uns endlich die Moglichkeit zu geben schien, den Trunksuchtigen einer 
zwangsmaBigen Heilung zuzufUhren. Wenn die Enttauschung uber das 
praktische Ergebnis des Gesetzes aUgemein ist, so liegt das im wesent
lichen daran, daB der Richter unter Berucksichtigung der ungeheuren 
Zahl der einer Entmundigung bedurftigen Trinker von ihm nahezu keinen 
Gebrauch machtl113). vo~ HENTIG(22) steUt die Entmundigungen fUr die 
Uberlandesgerichte Munchen und Celle fUr die Jahre 1906-1911 ein
ander gegenuber: 

Tabelle 39. Entmiindigung wegen Trunksucht in den 
o berlandes gerich ten .M iinchen und CelIe: 

Zahl 
Oberlandesgericht der Gerichts· 1906 1907 1908 1909 1910 

eingesesscnrn 

Miinchen 1864013 10 14 12 19 16 
Celle 2989008 81 99 94 106 125 

1911 

13 
127 

Wahrend demnach in Munchen in den 6 Berichtsjahren nur 84 Per
sonen wegen Trunksucht entmundigt wurden, wurden in Celle im 
gleichen Zeitraum 632 Saufer unter Vormundschaft gesteUt, d. h. unter 
Berucksichtigung, daB das Oberlandesgericht Celle etwa 60 v H mehr 
Gerichtseingesessene zahlt als Munchen, etwa fUnfmal sovieL Der Grund 
fUr die selteneren Entmundigungen in Munchen ist gewiB nicht auf 
eine geringere Verbreitung der Trunksucht in Bayern zuruckzufUhren; 
vielmehr durfte die Annahme naher liegen, daB es der Richter in Munchen 
mit dem RechtsbewuBtsein des dortigen Durchschnittsburgers fur nicht 
vereinbar halt, gegen das bayrische'INationallaster"mit Entmundigung 
und Internierung vorzugehen. VON HENTIG(22) fUhrt als Beispiel fUr die 
Verbreitung der Trunkfalligen und Trunksucht in Bayern folgende 
Ziffern aus der bayrischen Justizstatistik an: 

Tabelle 40. Trunksuch t, Trunksuch tskriminali ta t, 
Entmiindigung wegen Trunksucht in Bayern: 

1910 
1911 
1912 

Personen, die eine 
strafbare Handlung 

in Trunkenheit 
bcgingen 

'8864 
7551 
8445 

Verurteilte· 
gewohnheitsmallige 

Trinker 

190 
144 
184 

Entmiindignngen 
wegen Trnnksneht 

46 
60 
65 
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Es braucht nicht näher begründet zu werden, daß die amtlichen 
Ziffern kein Bild von der wirklichen Verbreitung des Alkoholismus unter 
den bayrischen Rechtsbrechern geben. Das bayrische Arbeitshaus 
Rehdorf nahm in den Jahren vor dem Kriege etwa 500-600 Kordgenden 
auf; erwägt man, daß, gering gerechnet, 50 vH der Arbeitshausinsassen 
chronische Alkoholisten sind, so würde die Korrigendenanstalt bereits 
mehr gewohnheitsmäßige Trinker beherbergen, als die amtliche Statistik 
unter sämtlichen Rechtsbrechern Bayerns zählt! So verbreitet der 
Alkoholismus in der Bevölkerung des Oberlandesgerichtes Celle sein mag, 
keinesfalls darf auf Grund der häufigen Entmündigungen geschlossen 
werden, daß er hier etwa verbreiteter sei als im übrigen Deutschland. 
In Bremen wurden nach denBerichtenDELBRÜCKs 200) innerhalb des ersten 
halben Jahres 1925 20 vorläufige Vormundschaften und 16 Entmün
digungen durchgeführt; von den 500 unter Fürsorge stehenden Trinkern 
waren 265 wegen Trunksucht entmündigt! Diese hohen Ziffern sind 
natürlich nicht auf eine größere Verbreitung des Alkoholismus in Bremen 
zurückzuführen, sondern sie sind, ebenso wie die häufige Anwendung der 
§§ 361, 5 und 362 RStGB., lediglich ein Beweis für die unter dem Einflusse 
einiger energischer Persönlichkeiten in Bremen durchgeführte sachver
ständige Bekämpfung der Trunksucht und ein Zeichen für die reibungslose 
Zusammenarbeit der Behörden, der Bromischen Armen pflege, der Trinker
fürsorge, des Amtsgerichts und der Landespolizeibehörde. Würden die 
bestehenden Gesetze überall so gewissenhaft angewandt, so wäre es 
heute schon möglich, die zahllosen Trinker, die infolge ihres Lasters sich 
der Unterhaltungspflicht entziehen, sich oder ihre Familie der Gefahr 
des Notstands aussetzen oder die Sicherheit anderer gefährden oder ihre 
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermögen, durch Einweisung in ein 
Arbeitshaus oder in eine Heilanstalt vor weiteren Schädigungen ihrer 
Person und ihrer Mitmenschen zu bewahren. Wenn trotzdem vielerorts 
skandalöse Zustände bestehen und die Behörden mit verschränkten 
Armen der ständigen Zunahme des chronischen Alkoholismus zu
schauen, so liegt das demnach nicht an einer unzureichenden Gesetz
gebung, sondern an der Indolenz und Verständnislosigkeit derjenigen, 
die die Gesetze anzuwenden verpflichtet sind. Ob von der Entmündigung 
wegen Trunksucht mehr Gebrauch gemacht würde, wenn die Staats
anwaltschaft unter die Antragsberechtigten aufgenommen würde, steht 
dahin. Voraussetzung dafür wäre jedenfalls eine gründlichere Kenntnis 
von dem Wesen und den verhängnisvollen Folgen der Trunksucht für 
das Individuum, seine Familie und die Gesellschaft, ein Wissen, das dem 
Richter bei seiner bisherigen Ausbildung mehr oder weniger verschlossen 
bleibt. 

Ich habe bereits wiederholt erwähnt, daß die Sträflinge bei ihrer 
Entlassung aus der Strafanstalt häufig die Unterbringung durch die 
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Es braucht nicht naher begriindet zu werden, daB die amtlichen 
Ziffern kein Bild von der wirklichen Verbreitung des Alkoholismus unter 
den bayrischen Rechtsbrechern geben. Das bayrische Arbeitshaus 
Rebdorf nahm in den Jahren vor dem Kriege etwa 500-600 Korrigenden 
auf; erwagt man, daB, gering gerechnet, 50 vH der Arbeitshausinsassen 
chronische Alkoholisten sind, so wiirde die Korrigendenanstalt bereits 
mehr gewohnheitsmaBige Trinker beherbergen, als die amtliche Statistik 
unter samtlichen Rechtsbrechern Bayerns zahlt! So verbreitet der 
Alkoholismus in der Bevolkerung des Oberlandesgerichtes CelIe sein mag, 
keinesfalls darf auf Grund der haufigen Entmiindigungen geschlossen 
werden, daB er hier etwa verbreiteter sei als im iibrigen Deutschland. 
In Bremen wurden nach den Berichten DELBRucKS 200) innerhalb des ersten 
hal ben Jahres 1925 20 vorlaufige Vormundschaften und 16 Entmiin
digungen durchgefiihrt; von den 500 unter Fiirsorge stehenden Trinkern 
waren 265 wegen Trunksucht entmiindigt! Diese hohen Ziffern sind 
natiirlich nicht auf eine groBere Verbreitung des Alkoholismus in Bremen 
zuriickzufiihren, sondern sie sind, ebenso wie die haufige Anwendung der 
§§ 361, 5 und 362 RStGB., lediglich ein Beweis fiir die unter dem Einflusse 
einiger energischer Personlichkeiten in Bremen durchgefiihrte sachver
standige Bekampfung der Trunksucht und einZeichen fiir die reibungslose 
Zusammenarbeit der Behorden, der Bremischen Armenpflege, der Trinker
fiirsorge, des Amtsgerichts und der Landespolizeibehorde. Wiirden die 
bestehenden Gesetze iiberall so gewissenhaft angewandt, so ware es 
heute schon moglich, die zahllosen Trinker, die infolge ihres Lasters sich 
der Unterhaltungspflicht entziehen, sich oder ihre Familie der Gefahr 
des Notstands aussetzen oder die Sicherheit anderer gefahrden oder ihre 
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermogen, durch Einweisung in ein 
Arbeitshaus oder in eine Heilanstalt vor weiteren Schadigungen ihrer 
Person und ihrer Mitmenschen zu bewahren. Wenn trotzdem vielerorts 
skandalose Zustande bestehen und die Behorden mit verschrankten 
Armen der standigen Zunahme des chronischen Alkoholismus zu
schauen, so liegt das demnach nicht an einer unzureichenden Gesetz
gebung, sondern an der Indolenz und Verstandnislosigkeit derjenigen, 
die die Gesetze anzuwenden verpflichtet sind. Ob von der Entmiindigung 
wegen Trunksucht mehr Gebrauch gemacht wiirde, wenn die Staats
anwaltschaft unter die Antragsberechtigten aufgenommen wiirde, steht 
dahin. Voraussetzung dafiir ware jedenfalls eine griindlichere Kenntnis 
von dem Wesen und den verhangnisvollen Folgen der Trunksucht fiir 
das Individuum, seine Familie und die Gesellschaft, ein Wissen, das dem 
Richter bei seiner bisherigen Ausbildung mehr oder weniger verschlossen 
bleibt. 

Ich habe bereits wiederholt erwahnt, daB die Straflinge bei ihrer 
Entlassung aus der Strafanstalt haufig die Unterbringung durch die 

Wllmanns. Zurechnungsfahlgkeit, 24 
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Fürsorge ablehnen, daß andere zu schwach und zu haltlos sind, sich 
selbst unter einer Fürsorge straflos zu halten, daß andere sich der Für
sorge alsbald entziehen und nach kurzer Zeit wieder rückfällig werden. 
Ein erheblicher Teil dieser Personen sind geistig beschränkte, psycho
pathische Menschen, die ohne Leitung in die Kreise der kleinen Diebe 
und Betrüger wieder hineingezogen werden. Gelänge es, sie unter die 
Aufsicht eines gewissenhaften und verständigen Berufsvormundes zu 
stellen, so würde zweifellos ein Teil dieser gewohnheitsmäßigen Rechts
brecher sich straffrei halten können. Der § 6 BGB. gibt die Möglichkeit 
dazu, denn "entmündigt kann werden, wer wegen Geistesschwäche seine 
Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag". Unter Angelegenheiten ist 
die Gesamtheit der Angelegenheiten zu verstehen, d. h. der zu Ent
mündigende muß bei der Besorgung zahlreicher oder wesentlicher An
gelegenheiten versagen. Wenn ein Psychopath jedoch infolge seiner 
Haltlosigkeit nicht imstande ist, sich in den staatlichen Organismus ein
zufügen, sondern seine Mitmenschen schädigt, indem er sie betrügt oder 
bestiehlt, sich selbst in seinem Fortkommen zurückbringt, indem er 
nicht arbeitet, sondern bummelt, und durch seine Rechtsbrüche seinen 
Ruf schädigt, so versagt er in der Besorgung zahlreicher und wesentlicher 
Angelegenheiten. Ist dieses soziale Scheitern auf eine krankhafte Ver
anlagung zurückzuführen und bedarf er des Schutzes, um vor weiterem 
Versagen bewahrt zu werden, so sind die Voraussetzungen für die Ent
mündigung wegen Geistesschwäche gegeben. Denn der Begriff Geistes
schwäche im Sinne des § 6 BGB. hat keinerlei klinische, sondern rein 
juristische Bedeutung; er besagt lediglich, daß der in seinem Seelen
leben auf unabsehbare Dauer Gestörte und dadurch zur Besorgung seiner 
Angelegenheiten Unfähige des Schutzes wie ein Individuum nach vollen
detem 7. Lebensjahre bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bedarf. 
Von dieser Bestimmung wird in bürgerlichen Kreisen heute schon 
reicher Gebrauch gemacht, und der Vormundschaftsrichter zögert nicht, 
den Früchtchen aus guten Familien, die infolge angeborener Charakter
schwäche ihr Vermögen zu verjubeln drohen, Schwindeleien, Unter
schlagungen und Diebstähle begehen, den Schutz der Entmündigung 
angedeihen zu lassen. Es liegt kein Grund vor, warum nicht auch der 
Haltlose aus proletarischen Kreisen dieser Fürsorge teilhaftig werden soll. 
Würden die Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte den § 6 BGB. sinn
gemäß zur Anwendung bringen, so könnten zweifellos zahlreiche der 
weniger aktiven Rechtsbrecher für eine geregelte Lebensführung ge
wonnen werden. Von psychiatrischer Seite ist auf die Bedeutung der 
Entmündigung für die Sozialisierung einer Gruppe von psychopathi
schen Rechtsbrechern immer wieder hingewiesen worden, z. B. von 
DANNEMANN183), HEss439), HoMBURGER467), HoRSTMANN 476 ), REu
KAUFF1013), ScHMID1085), WEYGANDT1341) u. a. -, gleichzeitig aber 
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Fiirsorge ablehnen, daB andere zu schwach und zu haltlos sind, sich 
selbst unter einer Fiirsorge straflos zu halten, daB andere sich der Fiir
sorge alsbald entziehen und nach kurzer Zeit wieder riickfiillig werden. 
Ein erheblicher Teil dieser Personen sind geistig beschriinkte, psycho
pathische Menschen, die ohne Leitung in die Kreise der kleinen Diebe 
und Betriiger wieder hineingezogen werden. Gelange es, sie unter die 
Aufsicht eines gewissenhaften und verstiindigen Berufsvormundes zu 
stellen, so wiirde zweifellos ein Teil dieser gewohnheitsmaBigen Rechts
brecher sich straffrei halten konnen. Der § 6 BGB. gibt die Moglichkeit 
dazu, denn "entmiindigt kann werden, wer wegen Geistesschwiiche seine 
Angelegenheiten nicht zu be sorgen vermag". Unter Angelegenheiten ist 
die Gesamtheit der Angelegenheiten zu verstehen, d. h. der zu Ent
miindigende muB bei der Besorgung zahlreicher oder wesentlicher An
gelegenheiten versagen. Wenn ein Psychopath jedoch infolge seiner 
Haltlosigkeit nicht imstande ist, sich in den staatlichen Organismus ein
zufiigen, sondern seine Mitmenschen schadigt, indem er sie betriigt oder 
bestiehlt, sich selbst in seinem Fortkommen zuriickbringt, indem er 
nicht arbeitet, sondern bummelt, und durch seine Rechtsbriiche seinen 
Ruf schiidigt, so versagt er in der Besorgung zahlreicher und wesentlicher 
Angelegenheiten. 1st dieses soziale Scheitern auf eine krankhafte Ver
anlagung zuriickzufUhren und bedarf er des Schutzes, um vor weiterem 
Versagen bewahrt zu werden, so sind die Voraussetzungen fiir die Ent
miindigung wegen Geistesschwiiche gegeben. Denn der Begriff Geistes
schwiiche im Sinne des § 6 BGB. hat keinerlei klinische, sondern rein 
juristische Bedeutung; er besagt lediglich, daB der in seinem See len -
leben auf unabsehbare Dauer GestOrte und dadurch zur Besorgung seiner 
Angelegenheiten Unfiihige des Schutzes wie ein Individuum nach vollen
detem 7. Lebensjahre bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres bedarf. 
Von dieser Bestimmung wird in biirgerlichen Kreisen heute schon 
reicher Gebrauch gemacht, und der Vormundschaftsrichter zogert nicht, 
den Friichtchen aus guten Familien, die infolge angeborener Charakter
schwiiche ihr Vermogen zu verjubeln drohen, Schwindeleien, Unter
schlagungen und Diebstiihle begehen, den Schutz der Entmiindigung 
angedeihen zu lassen. Es liegt kein Grund vor, warum nicht auch der 
Haltlose aus proletarischen Kreisen dieser Fiirsorge teilhaftig werden solI. 
Wiirden die Staatsanwaltschaften und Amtsgerichte den § 6 BGB. sinn
gemiiB zur Anwendung bringen, so konnten zweifellos zahlreiche der 
weniger aktiven Rechtsbrecher fUr eine geregelte Lebensfiihrung ge
wonnen werden. Von psychiatrischer Seite ist auf die Bedeutung der 
Entmiindigung fUr die Sozialisierung einer Gruppe von psychopathi
schen Rechtsbrechern immer wieder hingewiesen worden, z. B. von 
DANNEMANN183), HESS439), HOMBURGER467), HORSTMANN476), REU
KAUFF1013), SCHMID 1085), WEYGANDT1341) u. a. -, gleichzeitig aber 
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auch betont, daß der Entmündigungsrichter zögere, bei psychopathischen 
Veranlagungen ohne gleichzeitig bestehende intellektuelle Mängel Geistes
schwäche im Sinne des § 6 BGB. anzunehmen. Nachdem jedoch das 
Reichsgerichtl005 ) in einem Urteil vom 18. Februar 1924 ausdrücklich ent
schieden hat: "Geistesschwäche liegt nicht nur bei Mängeln des Intellekts 
vor, sondern sie kann auch infolge von Entartung des Charakters gegeben 
sein," -darf erwartet werden, daß im Interesse der schutzbedürftigen 
verwahrlosten Psychopathen von der Entmündigung reichlicherer Ge
brauch gemacht werden wird, als es bisher der Fall gewesen ist. 

Meine Herren! Sie sehen, daß unser geltendes Recht eine ganze An
zahl von Bestimmungen kennt, die sich als vorzügliche Mittel zur Be
kämpfung des Verbrechens und zur Besserung des Rechtsbrechers be
währen würden, wenn sie nur vernünftig angewandt würden. Allerdings 
enthält das gegenwärtige Strafgesetzbuch auch eine Reihe von Lücken, 
auf deren Ausfüllung gerade von psychiatrischer Seite immer wieder ge
dnmgen wurde, eine Forderung, die ohne Schwierigkeiten zu verwirk
lichen wäre. 

Zunächst ist eine gesetzliche Regelung der Verwahrung gemeingefähr
licher unzurechnnngsfähiger Rechtsbrecher dringend notwendig, und zwar 

J 

nicht nur der freigesprochenen, sondern auch der außer Verfolgung ge-
setzten und der nicht angeklagten, deren die Entwürfe überhaupt nicht 
gedenken. Ihre Verwahrung fordert das Rechtsbewußtsein des Volkes 
mit vollem Recht; es geht nicht an, daß ein Geisteskranker, der eine ge
meingefährliche Tat begangen hat, für schuldlos erklärt und kurze Zeit 
darauf der Freiheit wiedergegeben und in die Lage ven;etzt wird, von 
neuem der Gesellschaft Schaden zuzufügen. Seine Zurückhaltung in der 
Irrenanstalt hat anzudauern, solange seine Gemeingefährlichkeit be

. Hteht. Die Entscheidung über seine Entlassung oder weitere Verwahrung 
sollte im Interesse der Sicherheit der Allgemeinheit sowohl wie im 
Interesse des Kranken selbst entsprechend den Vorschlägen der letzten 
Entwürfe dem Gerichte zustehen; sie sollte aber nicht grundsätzlich auf 
das Gutachten des verwahrenden Irrenarztes hin erfolgen, wenigstens 
,.;ollte der entscheidenden StellP die Möglichkeit gegeben werden, noch 
weitere Sachverständige zu hören. Ein vernünftiger Irrenanstaltsleiter 
wird es nicht als einen Angriff auf sein "Prestige" erachten, wenn etwa 
die Behörde das Gutachten anderer Irrenärzte verlangt, sondern froh 
sein, wenn ihm die Verantwortung für die oft sehr schwierigen Ent
scheidungen teilweise abgenommen wird. 

Das natürliche Ergebnis der gesetzlich geregelten Verwahrung der 
gemeingefährlichen Unzurechnungsfähigen in Heil- und Pflegeanstalten 
würde voraussichtlich zu einer gewissen Einschränkung des Begriffs der 
Zurechnungsfähigkeit führen und zu einer stärkeren Anwendung des Be
griffs der Unzurechnungsfähigkeit auf schwere pathr;>logische Persön-
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auch betont, daB der Entmundigungsrichter zogere, bei psychopathischen 
Veranlagungen ohne gleichzeitig bestehende intellektuelle Mangel Geistes
schwiiche im Sinne des § 6 BGB. anzunehmen. Nachdem jedoch das 
ReichsgerichP005) in einem Urteil yom 18. Februar 1924 ausdrucklich ent
schieden hat: "Gcistesschwache liegt nicht nur bei Mangeln des Intellekts 
vor, sondern sie kann auch infolge von Entartung des Charakters gegeben 
sein," - darf erwartet werden, daB im Interesse der schutzbedurftigen 
verwahrlosten Psychopathen von der Entmundigung reichlicherer Ge
brauch gemacht werden wird, als es bisher der Fall gewesen ist. 

Meine Herren! Sie sehen, daB unser geltendes Recht eine ganze An
zahl von Bestimmungen kennt, die sich als vorzugliche Mittel zur Be
kiimpfung des Verbrechens und zur Besserung des Rechtsbrechers be
wahren wurden, wenn sie nur vernunjtig angewandt wurden. Allerdings 
enthalt das gegenwiirtige Strafgesetzbuch auch eine Reihe von Lucken, 
auf deren Ausfiillung gerade von psychiatrischer Seite immer wieder ge
dnmgen wurde, eine Forderung, die ohne Schwierigkeiten zu verwirk
lichen wiire. 

Zuniichst ist eine gesctzliche Regclung der Verwahrung gemeingejahr
licher unzurechnnngsjiihiger Rechtsbrecher dringend notwendig, und zwar 

J 

nieht nur der freigesproehenen, sondern auch der auBer Verfolgung ge-
setztcn und der nicht angeklagten, deren die Entwurje uberhaupt nicht 
gedenken. Ihre Verwahrung fordert das RechtsbewuBtsein des Volkes 
mit vollem Recht; es geht nicht an, daB ein Gcisteskranker, der eine ge
meingefiihrliche Tat begangen hat, fur schuldlos erkHirt und kurze Zeit 
dariwf der Freiheit wiedergegeben und in die Lage venietzt wird, von 
neuem der Gesellschaft Schaden zuzufugen. Seine Zuruckhaltung in der 
Irrenanstalt hat anzudauern, solange seine Gemeingefiihrlichkeit be

. Hteht. Die Entschcidung uber seine Entlassung oder weitere Verwahrung 
Rollte im Interesse der Sicherheit der Allgemeinheit sowohl wie im 
Interesse des Kranken selbst entsprechend den Vorschliigen der letzten 
Entwurfe clem Gerichte zustehen; sie sollte aber nicht grundsiitzlich auf 
das Gutachten des verwahrenden Irrenarztes hin erfolgen, wenigstens 
,,;aUte der entscheidenden Stellp die Moglichkeit gegeben werden, noch 
weitere Sachverstiindige zu horen. Ein vernunftiger Irrenanstaltsleiter 
wird es nicht als einen Angriff auf sein "Prestige" erachten, wenn etwa 
die Behorde das Gutachten anderer Irrcniirzte verlangt, sondern froh 
sein, wenn ihm die Verantwortung fur die oft sehr schwierigen Ent
scheidungen teilweise abgenommen wird. 

Das naturliche Ergcbnis der gesetzlich geregelten Verwahrung der 
gemeingefiihrlichen Unzurechnungsfiihigen in Heil- und Pflegeanstalten 
wurde voraussichtlich zu einer gewissen Einschriinkung des Begriffs der 
Zurechnungsfahigkeit fuhren und zu einer starkeren Anwendung des Be
griffs der Unzurechnungsfahigkeit auf schwere pathr;>logische Person-
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lichkeiten, worauf STRASSMANN1232), RAIMANN985), LoNGARD747), HER
MANN430) u. a. wiederholt hingewiesen haben. Da den Kranken durch 
den Freispruch nicht wie bisher "ein Freibrief fürs Verbrechen" erteilt, 
sondern sie im Falle ihrer Gemeingefährlichkeit verwahrt werden 
würden, so würde vom Gesichtspunkt der Sicherheit der Allgemeinheit 
eine geringe Einschränkung des Gebietes der Zurechnungsfähigkeit als 
unbedenklich hingenommen werden dürfen. 

Es braucht kaum betont zu werden, daß wie im geltenden Rechte 
auch künftig der Richter die Möglichkeit haben muß, eine von ihm 
erkannte krankhafte Veranlagung, die sich zur Zeit der Tat aus
wirkte, ebenso wie hochgradigen Affekt, Nötigung, Verführung bei Aus
messung der Strafe mildernd zu berücksichtigen. Das könnte im Rahmen 
der mildernden Umstände, der besonders leichten Fälle oder in ähnlicher 
Weise geschehen. Wenn der letzte Entwurf im § 67 bestimmt, daß das 
Gericht bei der Strafzumessung berücksichtigen soll: "die Beweg
gründe und den Anreiz zur Tat, den Zweck, den der Täter verfolgt hat, 
und die Mittel, die er angewendet hat; das Maß der Einsicht des Täters 
und den Einfluß krankhafter oder ähnlicher Störungen auf seinen Willen; 
das Vorleben des Täters, seine persönlichen Verhältnisse und seine wirt
schaftliche Lage zur Zeit der Tat; das Verhalten des Täters nach der 
Tat, insbesondere ob er sich bemüht hat, den Schaden wieder gutzu
machen, der durch die Tat entstanden ist" - so gibt diese Bestimmung 
dem Richter alle Möglichkeiten an die Hand, seelische Regelwidrig
keifen jeder Art - soweit er sie im Hauptverfahren festzustellen ver
mochte - bei der Bemessung der Strafe gebührend in Rechnung zu 
stellen. Voraussetzung wäre nur, daß das auch bei denjenigen Straf
taten ermöglicht würde, bei denen unser geltendps RPcht .:\Iilderungen 
nicht kennt: bei 1\Iord, .Meineid, Brandstiftung usw. Praktisch würde 
das die Abschaffung der Tode,;strafe bedeuten, denn je nichtiger die 
.Motive zu einem Morde, je verabscheuungswürdiger und gemeiner die 
Ausführung der Tat ist, um so uneinfühlbarer und psychopathischer 
pflegt im allgemeinen der Täter zu sein. Ich würde das begrüßen, denn 
mit der Moral eines modernen Staatswesens sollte die Todesstrafe nicht 
mehr vereinbar sein dürfen, und ein Strafgesetz, das die Besserung des 
Rechtsbrechers für einen wesentlichen Strafzweck erklärt, widerspricht 
sich selbst, wenn es an der Todesstrafe festhält. 

Werden die angeführten Bestimmungen des geltenden Rechts sinn
gemäß angewandt, die Verwahrung der unzurechnungsfähigen Rechts
brecher in Heil- und Pflegeanstalten gesetzlich geregelt, die Anerkennung 
mildernder Umstände auf sämtliche Rechtsbrüche ausgedehnt, so meine 
ich, daß allen billigen Anforderungen, die der Psychiater unter der 
heutigen finanziellen und politischen Lage des Staates an den Gesetz
geber und Richter stellen kann, Genüge getan wäre. 
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unbedenklich hingcnommen werden diirfen. 
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auch kiinftig der Richter die Moglichkeit haben muB, eine von ihm 
erkannte krankhafte Veranlagung, die sich zur Zeit der Tat aus
wirkte, ebenso wie hochgradigen Affekt, Notigung, Verfiihrung bei Aus
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Werden die angefiihrten Bestimmungen des geltenden Rechts sinn
gemaB angewandt, die Verwahrung der unzurechnungsfahigen Rechts
brecher in Heil- und Pflegeanstalten gesetzlich geregelt, die Anerkennung 
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geber und Richter stellen kann, Geniige getan ware. 
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Freilich, von Sicherungsmaßregeln,gegen gemeingefährliche voll oder 
vermindert Zurechnungsfähige ist ,bei Besprechung des praktisch Er
reichbaren bisher mit guten Gründen nicht die Rede gewesen. Über die 
Notwendigkeit, Gemeingefährliche zu sichern, ist der R~chter, wie ein
gehend besprochen "\vurde, nicht fähig zu entscheiden, und Sicherungs
maaregeln gehören als vorbeugende Maßnahmen auch nicht in ein Straf
gesetzbuch. Nur eine ganz grobe Verkennung der Verantwortung für die 
Verhängung einer so tief in die Freiheit des Individuums eingreifenden 
Maßrpgel, wie die Sicherung auf unabsehbare Zeit ist, und der Schwierig
kPiten, die unverbesserlichen Gemeingefährlichen im Strafverfahren zu 
erkPnnPn, konnte den Juristentag bestimmen, die Entscheidung über 
die Sicherungsbedürftigkeit dem RichtPr aus "prozeßökonomischen 
Gründen" zu übertragen. Wenn es die Garantien gegen Mißgriffe in der 
Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen verlangen, müssen alle 
Sparsamkeitstendenzen zurücktreten. Über das Ergreifen von Siche
rungsmaßregeln kann nur auf Grund erschöpfender Kenntnis der Per
sönlichkeit des Rechtsbrechers, gründlicher Erforschung seines Vor
lebens, der Erziehungseinflüsse, der Kriminalität, des Charakters, kurz 
seiner Gesamtpersörtlichkeit entschieden werden. Dazu ist aber- wie 
Juristen und Psychia~er, besonders nachdrücklich v. LrszT714• 724• 725) 

KRAEPELIN 594), AscHAFFENBURG16• 19• 31• 33), BoNHOEFFER121• 125) u. ·a. 

betonten eine eingehende Beschäftigung mit dem Rechts
brecher, seine längere Beobachtung notwendig, wie sie nur während 
des Strafvollzugs möglich ist. Diesen Forderungen würde man ge
recht werden können, wenn -völlig unabhängig vom Strafgesetzbuch 
- ein Sicherungsgesetz geschaffen, einem aus kriminalpsychologisch 
erfahrenPn Richtern und Laien z.usammengesetzten Sicherungsgericht 
die Entscheidung über die Verwahrung des gemeingefährlichen 
Rechtsbrechers nach Ablauf seiner Strafe übertragen, dem Straf
gerichte und der Strafvollzugsbehörde die Berechtigung, Anträge auf 
Sicherung an das Gericht zu stellen, gegeben würden. Dann wäre die 
Sicherung auf unabsPhbare Zeit sowohl der voll wie der vermindert 
zurechnung8fähigen Recht8brecher mit dPn richterlichen Kautelen um
geben, die unbedingt gefordert werden müssen, um Mißgriffe in der Er
greifung einer Maßregel zu vermeiden, die unter allen Umständen als 
eine schwere Härte und UngPrechtigkeit von den meisten der davon Be
troffenen und ihren Angehörigen erachtet werden wird. 

Die Einführung von Sicherungsmaßregeln für Gemeingefährliche 
möchte ich jedoch an einige Voraussetzungen gebunden wissen, die 
Ihnen nach dem bereits Erörterten als selbstverständlich einleuchten 
werden. Wenn Sie sich erinnern, daß das kriminelle Scheitern eines 
Menschen nur in einer beschränkten Anzahl von Fällen ausschließlich 
auf seine Veranlagung zurückzuführen ist, daß vielmehr die meisten 
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Freilich, von SicherungsmafJregeln.gegen gemeingefahrliche voll oder 
vermindert Zurechnungsfahige ist ,bei Besprechung des praktisch Er
reichbaren bisher mit guten Griinden nicht die Rede gewesen. Ober die 
Notwendigkeit, Gemeingefahrliche zu sichern, ist der R~chter, wie ein
gehend besprochen wurde, nicht fahig zu entscheiden, und Sicherungs
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brecher, seine langere Beobachtung notwendig, wie sie nur wahrend 
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recht werden konnen, wenn - vollig unabhangig yom Strafgesetzbuch 
- ein Sicherungsgesetz geschaffen, einem aus kriminalpsychologisch 
erfahrenpn Richtern und Laien z.usammengesetzten Sicherungsgericht 
die Entscheidung iiber die Verwahrung des gemeingefahrlichen 
Rechtsbrechers nach Ablauf seiner Strafe iibertragen, dem Straf
gerichte und der Strafvollzugsbehorde die Berechtigung, Antrage auf 
Sicherung an das Gericht zu stellen, gegeben wiirden. Dann ware die 
Sicherung auf unabsphbare Zeit sowohl der voll wie der vermindert 
zurechnung8/ahigen Recht8brecher mit dpn richterlichen Kautelen um
geben, die unbedingt gefordert werden miissen, um MiBgriffe in der Er
greifung einer MaBregel zu vermeiden, die unter allen Umstanden als 
eine schwere Harte und Ungprechtigkeit von den meisten der davon Be
troffenen und ihren Angehorigen erachtet werden wird. 

Die EinfUhrung von SicherungsmaBregeln fiir Gemeingefahrliehe 
mochte ich jedoch an einige Voraussetzungen gebunden wissen, die 
Ihnen nach dem bereits Erorterten als selbstverstandlich einleuchten 
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Rechtsbrecher das Produkt aus Anlage und Milieu sind, daß uneheliche 
Geburt, schlechte soziale Verhältnisse, Wohnungselend, falsche Er
ziehung, verderbliches Beispiel, Alkoholismus der Eltern usw. den 
charakterlich Schwachen erst in die Verbrecherlaufbahn geraten lassen, 
von der er sich aus eigener Kraft nicht mehr zu lösen vermag - dann 
will es mir scheinen, daß nur ein Staatswesen das sittliche Recht für sich 
beanspruchen darf, einen Menschen zum Schutze der Allgemeinheit 
seiner Freiheit zu berauben, das alles Menschenmögliche getan hat, um 
das Versinken des Menschen ins Verbrecherturn zu verhüten. Solange 
jedoch die Mängel auf allen Gebieten der Verbrechensprophylaxe so 
offenkundig sind wie gegenwärtig, wird gerade der gerechte Richter mit 
Verständnis für die Schwächen unserer sozialen Organisation Bedenken 
tragen, mit der Anordnung von Sicherungsmaßregeln gegen gewohn
heitsmäßige Verbrecher freigebig vorzugehen. Er wird sich darauf be
schränken müssen, diese harte Maßregel gegen die allergefährlichsten 
Gesellschaftsfeinde anzuwenden und sich kaum entschließen können, wie 
viele Juristen und Psychiater und auch die Vorentwürfe anzunehmen 
geneigt sind, die Waffe der Verwahrung auf unabsehbare Dauer in dem 
Maße zu führen, wie es wohl im Interesse der Allgemeinheit liegen würde. 
Ich halte aber eine Zurückhaltung in dem Ergreifen von Sicherungsmaß
regeln durchaus für wünschenswert und auch für gerechtfertigt. Denn 
die organisatorischen Schwierigkeiten und die finanziellen Lasten, die 
aus ihrer Durchführung erwachsen müssen, werden so ungeheuer sein, 
daß es nur von Vorteil sein kann, wenn sie sich erst ganz allmählich ent
wickeln und dadurch Zeit gewonnen wird, Erfahrungen auf diesem 
uns nahezu fremden und unendlich schwierigen Gebiete zu sammeln. 

Dem Sicherungsgericht, dem übrigens zweckmäßig auch die Ent
scheidung über die Entlassung bzw. weitere Zurückhaltung gemein
gefährlicher Unzurechnungsfähiger zu übertragen wäre, wird nach dem 
Gesagten eine außerordentliche Verantwortung übertragen werden. Ich 
betonte bereits, daß nur kriminalpsychologisch erfahrene und interes
sierte Richter mit der ernsten Aufgabe betraut werden sollten; bei der 
gegenwärtigen Ausbildung der Richter wird es jedoch gewiß nicht leicht 
sein, Persönlichkeiten zu finden, die den Anforderungen voll zu genügen 
imstande sein werden. Der Strafrichter und der Strafvollzugsbeamte 
sollen Recht und Pflicht haben, Anträge beim Sicherungsgericht auf Ver
wahrung zu stellen; wenn die Anträge auf Sachkenntnis beruhen sollen, 
wird man demnach auch von ihnen kriminalpsychologische Kenntnisse 
fordern müssen. I Das setzt eine Ausbildung in der Kriminalpsychologie 
bei dem Richter voraus, die für seinen Beruf bedeutungsvoller ist als die 
auf manchen anderen Gebieten, die das juristische Studium als tradi
tionellen Ballast mit sich schleppt. Wichtiger aber noch als für den 
Richter, der, wie wir sahen, von seinen kriminalpsychologischen Kennt-
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wird man demnach auch von ihnen kriminalpsychologische Kenntnisse 
fordern miissen.l Das setzt eine Ausbildung in der Kriminalpsychologie 
bei dem Richter voraus, die fUr seinen Beruf bedeutungsvoller ist als die 
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tionellen Ballast mit sich schleppt. Wichtiger aber noch als fUr den 
Richter, der, wie wir sahen, von seinen kriminalpsychologischen Kennt-
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mssen im Strafgerichtsverfahren nur beschränkten Gebrauch machen 
kann, ist diese Ausbildung für den Strafvollzugsbeamten, auf dessen Urteil 
das Sicherungsgericht ganz wesentlich seine Beschlüsse aufzubauen 
haben würde. Die Einstellung von Laien auf kriminalpsychologischem 
Gebiete alsErforscherund Erzieher von Rechtsbrechern müßte alsdann 
ganz vermieden, vielmehr eine gründliche akademische Vorbildung von 
ihnen verlangt werden,· wie das für den Beruf des Arztes, des Juristen 
und Pädagogen schon längst eine Selbstverständlichkeit ist. 

Meine Herren! Die Vorzüge dieser Vorschläge liegen auf der Hand. 
Sie furdern, daß die scharfe Grenze, die zwischen Strafe und Sicherung 
b~>steht, auch formal dadurch zum Ausdruck gebracht wird, daß die 
Sicherungsmaßregeln nicht im Strafgesetzbuch, sondern in einem be
sonderen Sicherungsgesetz Aufnahme finden; sie entlasten den Straf
richter von einer Aufgabe, der er unmöglich gewachsen sein kann und 
bürdensie einem besonderen Sicherungsgericht auf, das auf Grund seiner 
Ausbildung und Erfahrung die Verantwortung für das Ergreifen dieser 
ernsten Maßregel zu tragen vermag; sie sucht die Beobachtungen und 
psychologischen Kenntnisse der · Strafvollzugsbeamten nutzbar, zu 
machen, in der richtigen Erwägung, daß erst im Strafvollzug die Mög
lichkeit besteht, die Seele des Rechtsbrechers zu studieren und zu er
fassen. Dadurch wird eine einigermaßen gleichmäßige Anwendung des 
Gesetzes gewährleistet, die Auslese der Sicherungsbedürftigen auf Grund 
eingehendster Prüfung des Einzelfalles auf die gefährlichsten Elemente 
beschränkt und der Rechtsbrecher nach menschlichen :Möglichkeiten vor 
richterlicher Willkür geschützt. Die Vorschläge sind aber auch im 
Gegensatz zu denjenigen der Entwürfe finanziell für einen verarmten 
Staat tragbar. Er wird dadurch in die Lage gesetzt, den vorbeugenden 
.Maßregeln größere Beachtung als bisher zu schenken, in welchen - wie 
auch der Strafanstaltsdirektor KocH580) kürzlich noch mit Nachdruck 
betonte- das Hauptmittel zur Bekämpfung des Verbrechens liegt. Der 
Besserungsfähigkeit des erwachsenen Gewohnheitsverbrechers stehe ich 
trotz Stufensystem und Fürsorge mit starken Zweifeln gegenüber. 
KLUMKER571") betonte in der zweiten Tagung der Arbeitsgemeinschaft für 
Reform des Strafvollzuges mit Recht: "Die Erziehbarkeit des Menschen 
nimmt mit jedem Tage seines Lebens ab; die Vorschulzeit ist die wich
tigste für die Erziehung; alle spätere Erziehung besteht meist nur in Auf• 
hebungalter Erziehungsfehler und -hemmungen." In derTatrekrutiert 
sich das gewohnheitsmäßige V erbrechertum ebenso wie die Prostitution 
aus den Jugendlichen, denn nach dem 25. Lebensjahre werden nur 
wenige Menschen noch dauernd asozial oder gar antisozial und als
dann besonders unter dem Einflusse des chronischen Alkoholismus. 
Eine tatkräftige Verbrechensprophylaxe wird daher - neben dem 
Kampf gegen die Trunksucht -der Erziehung der Kinder und Jugend-
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liehen ihr Hauptinteresse entgegenbringen müssen. Ganz be>mnders 
wichtig ist die Reform der Jl'iirsorgeerziehung, denn das heutige Er
ziehungshaus ist nach dem maßgebenden Urteil des Präsidenten des 
Strafvollzugsamtes Finkelnburg 268 ) "gefängnismäßig gestaltet und des
halb grundsätzlich fehlerhaft". Darüber dürfen auch die scheinbar 
günstigen Berichte des preußischen Ministeriums des Innern über die 
Erfolge der Fürsorgeerziehung 245 ) nicht hinwegtäuschen. Wenn in der 
Literatur betont wird, daß das Erziehungsergebnis an den während 
der Jahre 1904-1909 der :B'ürsorgeerziehung überwiesenen Zöglingen 
in 70 vH genügend bis gut, in ll vH zweifelhaft und nur in 19 vH 
schlecht, d. h. also, im ganzen genommen, befriedigend gewesen sei, 
so darf dabei nicht vergessen werden, daß 18 v H der Zöglinge in der 
Statistik unberücksichtigt blieben, zum Teil weil sie gestorben, aus
gewandert oder geisteskrank geworden waren, zumeist aber weil sie 
nicht ermittelt werden konnten. Die an einem kleineren Material an
gestellten Untersuchungen von BALSER61), v. GRABE 34 7), GREGOR357• 359), 

KLuoE 5 7l), REHM998• 999) u. a. hatten weniger günstige Ergebnisse als 
die offizielle Statistik, und die Erfolge erwiesen sich offenbar als um so 
schlechter, je gründlicher die Nachforschungen durchgeführt wurden 
und je länger der Zeitraum war, über den sie sich erstreckten. Besonders 
sorgfältig sind die Untersuchungen WETZELs über die Schicksale von 
einigen 70 Zöglingen, die sich im Jahre 1896 in der badischen Anstalt 
Flehingen befanden: nur 12 vH von diesen waren bis zum Jahre 1911 
nicht mehr bestraft worden, alle übrigen mehr oder weniger ernstlich 
mit den Gerichten in Berührung gekommen und etwa 40 vH in dem 
gewohnheitsmäßigen oder gewerbsmäßigen Verbrecherturn aufgegangen! 
Gewiß mögen der Anstalt Flehingen damals besonders schwer verwahr
loste Jugendliche überwiesen worden sein; der Unterschied gegenüber 
den sehr viel günstigeren Berichten der preußischen Erfolgstatistik ist 
aber im wesentlichen wohl auf die ungemein sorgfältigen Erkundigungen 
WETZELs zurückzuführen. 

In einer sinnvollen Ausgestaltung der sozialen Fürsorge, besonders 
auch in der Reform der Fürsorgeerziehung und ihrer rechtzeitigen J<~in
leitung liegt demnach der Kern der Verbrechensverhütung. Dafür 
sollte der Staat die Mittel verwenden, die er bei Durchführung meiner 
Vorschläge ersparen würde. Daß freilich auch die Einrichtung be
sonderer Sicherungsgerichte mit Kosten verbunden sein wird, und daß 
es ökonomischer sein würde, dem Strafrichter die Entscheidung über 
die Durchführung von Sicherungsmaßregeln zu übertragen, sei unbe
stritten. Ökonomische Gründe können aber nicht ausschlaggebend sein, 
wenn es sich um die Gewähr des wertvollsten Gutes des Menschen 
handelt, um seine Freiheit. 

376 xxx. Vorlesung. 

lichen ihr Hauptinteresse entgegenbringen miissen. Ganz be,lOnders 
wichtig ist die Reform der Jl'iir8orgeerziehung, denn das heutige Er
ziehungshaus ist nach dem maBgebenden Urteil des Prasidenten des 
Strafvollzugsamtes Finkelnburg 268 ) "gefangnismaBig gestaltet und dcs
halb grundsatzlich fehlerhaft". Dariiber diirfen auch dic scheinbar 
gnnstigen Berichte des preuBischen Ministeriums des Innern iiber die 
Erfolge der Fiirsorgeerziehung245 ) nicht hinwegtauschen. Wenn in der 
Literatur betont wird, daB das Erziehungsergebnis an den wahrend 
der Jahre 1904-1909 der :B'iirsorgeerziehung iiberwiesenen Zoglingen 
in 70 vH geniigend bis gut, in 11 vH zweifelhaft und nur in 19 vH 
schlecht, d. h. also, im ganzen genommen, befriedigend gewesen sei, 
so darf dabei nicht vergessen werden, daB 18 v H der Zoglinge in der 
Statistik unberiicksichtigt blieben, zum Teil weil sie gestorben, aus
gewandert oder geisteskrank geworden waren, zumeist aber weil sie 
nicht ermittelt werden konnten. Die an einem kleineren Material an
gestellten Untersuchungen von BALSER61), v. GRABE 347), GREGOR357, 359), 

KLUGE 571), REHM998,999) u. a. hatten weniger giinstige Ergebnisse als 
die offizielle Statistik, und die Erfolge erwiesen sich offcnbar als urn so 
schlechter, je griindlicher die Nachforschungen durchgefiihrt wurden 
und je langer der Zeitraum war, iiber den sie sich erstreckten. Besonders 
sorgfaltig sind die Untersuchungen WE'l'ZELS iiber die Schicksale von 
einigen 70 Zoglingen, die sich im Jahre 1896 in der badischen Anstalt 
Flehingen befanden: nur 12 vH von diesen waren bis zum Jahre 1911 
nicht mehr bestraft worden, aIle iibrigen mehr oder weniger ernstlich 
mit den Gerichten in Beriihrung gekommen und etwa 40 vH in dem 
gewohnheitsmaBigen oder gewerbsmaBigen Verbrechertum aufgegangen! 
GewiB mogen der Anstalt Flehingen damals besonders schwer verwahr
loste Jugendliche iiberwiesen worden sein; der Unterschied gegeniiber 
den sehr viel giinstigeren Berichten der preuBischen Erfolgstatistik ist 
aber im wesentlichen wohl auf die ungemein sorgfaltigen Erkundigungen 
WE'l'ZELS zuriickzufiihren. 

In einer sinnvollen Ausgestaltung der sozialen Fiirsorge, besonders 
auch in der Reform der Fiirsorgeerziehung und ihrer rechtzeitigen J<~in
leitung liegt demnach der Kern der Verbrechensverhiitung. Dafiir 
soUte der Staat die Mittel verwenden, die er bei Durchfiihrung meiner 
Vorschlage ersparen wiirde. DaB freilich auch die Einrichtung be
sonderer Sicherungsgerichte mit Kosten verbunden sein wird, und daB 
es okonomischer sein wiirde, dem Strafrichter die Entscheidung iiber 
die Durchfiihrung von SicherungsmaBregeln zu iibertragen, sei unbe
stritten. Okonomische Griinde konnen aber nicht ausschlagge bend sein, 
wenn es sich urn die Gewahr des wertvollsten Gutes des Menschen 
handelt, urn seine Freiheit. 



Ijiteraturverzeichnis. 
A. 

1 Actenmäßiger Verlauf, die vor denen Wohledlen Stadt-Gerichten zu 
Leipzig wegen verschiedener Erzdiebe und Räuber, welche sich zu der Kunzisch
Mehnertisch- und Hessischen Bande gehalten, ergangene peinliche Untersuchung 
usw. betreffend. 219-260, Leipzig 1784.-2 Actenmäßige Geschichte der Räuber
banden an den beyden Ufern des Rheins. Cöln bey Keil XII. Jahr (1804) Bd. 2, 333. 
- 3 ADAMKIEWICZ: Gibt es Grade der Zurechnung? (§ 40 d. Preuß. Strafgesetz
buches.) Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 12, 160-171, 1870.-4 ADLER: Über 
die Unschädlichmachung der sogenannten "geisteskranken" Verbrecher. Bresl. 
Wochenschr. 24, 46-47, 1922/23. - o ALLERS, RuDOLF, und FREUND, EDITH: 
Über einige Fälle von Schwer-Erziehbarkeit und von kindlicher Kriminalität. 
Alz. Zeitschr. 103, 361-402, 1926. - 6 AMBOS, J. P.: Die katholische Seelsorge 
im heutigen Strafvollzuge. Bl. f. Gefk. 55, 42-53, 1923. - 7 AMSCHL, ALFRED: 
Sichernde Maßnahmen nach dem deutschen und Österreichischen Strafgesetzent
~urf. Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.-Philos. 3, 439-450, 1909/10. - -~; ANTON, G.: 
Über gefährliche Menschen typen. Vortrag a. d. Vers. d. N aturf. u. Arzte in Wien 
1913. Arch. f. Psych. 54, 89-97, 1914.-9 v. ARNOLD: Über Verbrechen beige
minderter Zurechnungsfähigkeit. Arch. d. Krim.-Rechts, N. F. 1, 239-258, 1853. 
- 10 AscHAFFENBURG, GusT.: Die verminderte Zurechnungsfähigkeit. Vort~!lg a. 
d. Wandervers. südwestdeutscher Neurol. u. Irrenärzte, Baden-Baden 1899. Arztl. 
Sachv.-Zeit. 5, 397-400, 189.~; Neurol. Zentralbl. 18, 667, 1899; Arch. f. Psych. 
32, 679-681, 1899. 11 - Uber gefährliche Geisteskranke. Vortrag a. d. Vers. 
südwestdeutscher Irrenärzte in Frankfurt a. M. 1899. Allg. Zeitschr. f. Psych. 57, 
138-143, 1900. 12 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Gaupps 
Zentralbl., N. F. 13, 289-305, 1902. 13- Strafvollzug an Geisteskranken. Vor
trag a. d. Vers. dtsch. Naturf. u. Ärzte in Kassel 1903. Ärztl. Sachv.-Zeit. 9, 
433-436, 1903. 14 - Disk. zu d. Vortrag von DELBRÜCK: "Die verminderte 
Zurechnungsfähigkeit." 9. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. zu Dresden 
1903. Mitt. 11, 610, 1904. 16- Verminderte Zurechnungsfähigkeit. Dtsch. med. 
Wochenschr. 30, 1121-1124, 1904. 16 - Disk. z. d. Vorträgen von v. LISZT und 
LEPPMANN: "Gesetzesentwurf betr. die Behandlung der vermindert ·Zurechnungs
fähigen." Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Stuttgart 1904. Mitt. 12, 
275-279, 1905. 17 - Gerichtsärztliche Wünsche bei der Revision der Straf
gesetzgebung. Asch. Monatsschr. 1, 435-438, 1904/05. 18 - Zur Psychologie 
der Sittlichkeitsverbrecher. Asch. Monatsschr. 2, 399-416, 1905/06. 19- Disk. 
zu v. LISZTs Vortrag: "Die Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen." 
10. Int. Vers. d. I. K. V. zu Harnburg 1905. Mitt. 13, 497-501, 1906. 20- Die 
strafrechtliche Behandlung von Rückfall, gewohnheitsmäßigem und gewerbs
mäßigem Verbrechertum. Gutachten zum 28. dtsch. Jur.-T., Kiel1906. Verhand
lungen 2, 3-32. 21 - Die Stellung der modernen Rechtswissenschaft zur 
verminderten Zurechnungsfähigkeit. Vortrag im dtsch. Verein für Psych., Berlin 
1908. Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 514-518; Disk. 520--521, 1908. 22 - Wie 
sind die Minderwertigen im Strafvollzuge nach der gegenwärtigen Gesetzgebung 
am Sachgemäßesten zu behandeln? Gutachten. Bl. f. Gefk 42, 351-363, 1908; 
Disk. 43, 86-114, 1909. 24 - Die Behandlung gemeingefährlicher Geistes-

Ilitcl'aturvcl'zeichnis. 
A. 

1 ActenmaEiger Verlauf, die vor denen Wohledlen Stadt-Gerichten zu 
Leipzig wegen verschiedener Erzdiebe und Rauber, welche sich zu der Kunzisch
Mehnertisch- und Hessischen Bande gehalten, ergangene peinliche Untersuchung 
usw. betreffend. 219-260, Leipzig 1784. - 2 ActenmaBige Geschichte der Rauber
banden an den beyden Ufern des Rheins. CoIn bey Keil XII. Jahr (1804) Bd. 2, 333. 
- 3 ADAMKIEWICZ: Gibt es Grade der Zurechnung? (§ 40 d. PreuE. Strafgesetz
buches.) Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 12, 160-171, 1870. - 4 ADLER: Uber 
die Unschadlichmachung der sogenannten "geisteskranken" Verbrecher. Bresl. 
Wochenschr.24, 46-47, 1922/23. - 6 ALLERS, RUDOLF, und FREUND, EDITH: 
Uber einige Falle von Schwer-Erziehbarkeit und von kindlicher Kriminalitat. 
Alz. Zeitschr. 103, 361-402, 1926. - 6 AMBOS, J. P.: Die katholische Seelsorge 
im heutigen Strafvollzuge. Bl. f. Gefk. 55, 42-53, 1923. - 7 AMSCHL, ALFRED: 
Sichernde MaBnahmen nach dem deutschen und osterreichischen Strafgesetzent
~urf. Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.-Philos. 3, 439-450, 1909/10. - .~: ANTON, G.: 
Uber gefahrliche Menschentypen. Vortrag a. d. Vers. d. N aturf. u. Arzte in Wien 
1913. Arch. f. Psych. 54,89-97, 1914. - 9 V. ARNOLD: Uber Verbrechen bei ge
minderter Zurechnungsfahigkeit. Arch. d. Krim.-Rechts, N. F. 1, 239-258, 1853. 
- 10 ASCHAFFENBURG, GUST.: Die verminderte Zurechnungsfahigkeit. Vort~!lg a. 
d. Wandervers. siidwestdeutscher Neurol. u. Irrenarzte, Baden-Baden 1899. Arztl. 
Sachv.-Zeit.5, 397-400, 189.~; Neurol. Zentralbl. 18, 667, 1899; Arch. f. Psych. 
32, 679-681, 1899. 11 - Uber gefahrliche Geisteskranke. Vortrag a. d. Vers. 
siidwestdeutscher Irrenarzte in Frankfurt a. M. 1899. Allg. Zeitschr. f. Psych. 57, 
138-143, 1900. 12 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Gaupps 
Zentralbl., N. F. 13, 289-305, 1902. 13 - Strafvollzug an Geisteskranken. Vor
trag a. d. Vers. dtsch. Naturf. u. Arzte in Kassel 1903. Arztl. Sachv.-Zeit. 9, 
433-436, 1903. 14 - Disk. zu d. Vortrag von DELBRUCK: "Die verminderte 
Zurechnungsfahigkeit." 9. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. zu Dresden 
1903. Mitt. 11, 610, 1904. 16 - Verminderte Zurechnungsfahigkeit. Dtsch. med. 
Wochenschr.30, 1121-1124, 1904. 16 - Disk. Z. d. Vortragen von V. LISZT und 
LEPPMANN: "Gesetzesentwurf betr. die Behandlung der vermindert 'Zurechnungs
fahigen." Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Stuttgart 1904. Mitt. 12, 
275-279, 1905. 17 - Gerichtsarztliche Wiinsche bei der Revision der Straf
gesetzgebung. Asch. Monatsschr. 1, 435-438, 1904/05. 18 - Zur Psychologie 
der Sittlichkeitsverbrecher. Asch. Monatsschr. 2, 399-416, 1905/06. 19 - Disk. 
zu V. LISZTS Vortrag: "Die Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen." 
10. Int. Vers. d. I. K. V. zu Hamburg 1905. Mitt. 13, 497-501, 1906. 20 - Die 
strafrechtliche Behandlung von Riickfall, gewohnheitsmaBigem und gewerbs
maBigem Verbrechertum. Gutachten zum 28. dtsch. Jur.-T., Kie11906. Verhand
lungen 2, 3-32. 21 - Die Stellung der modernen Rechtswissenschaft zur 
verminderten Zurechnungsfahigkeit. Vortrag im dtsch. Verein fiir Psych., Berlin 
1908. Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 514-518; Disk. 520--521, 1908. 22 - Wie 
sind die Minderwertigen im Strafvollzuge nach der gegenwartigen Gesetzgebung 
am sachgemaEesten zu behandeln? Gutachten. Bl. f. Gefk 42, 351-363, 1908; 
Disk. 43, 86-114, 1909. 24 - Die Behandlung gemeingefahrlicher Geistes-



378 Literaturverzeichnis. 

kranker und verbrecherischer Gewohnheitstrinker (Vergl. Darstellung d. deutschen 
und ausländischen Strafrechts). Allg. Teil1, 79-133, 1908. 25- Das Strafrecht 
in Hoches Handbuch der gerichtl. Med., 40-49, Berlin 1909. 26 - Die Stellung 
der Ärzte zu dem Entwurfe einer Strafprozeßordnung. Außerordentl. Tagung d. 
dtsch. Landesgruppe d. I. K. V., Berlin 1909. Mitt. 16, 320-338; Disk. 338-347, 
1909. 27 - Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Kritische 
Betrachtung vom Standpunkt des Psychiaters aus ... Dtsch. med. Wochenschr. 35. 
2067-2070, 2121-2124, 2173-2176, 1909. 28- Uber "sichernde Maßnahmen". 
Diskussions beitrag zu v. LISZTs Vortrag : "Die sichernden Maßnahmen in den drei 
neuen Strafgesetzentwürfen." Arch. f. Rechts- u. \\Tirtsch.-Philos. 3, 651-654, 
1909/10. 29 - Der Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch. Vortrag im 
psychiatr. Verein d. Rheinprov., Bonn 1910. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 955-959, 
1910. 30 - "Zurechnungsfähigkeit, Maßregeln bei Trinkern." In "Bemerkungen 
z. Vorentwurf des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justizkommission d. dtsch. 
Vereins f. Psych. Jena, 26-38, 1910. 31- Disk. zu v. LIRZTs Vortrag a. d. Int. 
Vers. d. I. I. K. V. in Brüssel 1910. Mitt. 17, 475, 1910. 32- Die Verwahrung 
Gemeingefährlicher. v. LISZTsche Zeitschr. 32, 735-769, 1911. 33 - Geistes
kranke Verbrecher und verbrecherische Geisteskranke. 7. Int. Kongr. f. Krim.
Anthropol. Köln 1911. Bericht 381-385; Disk. 385-394, 1912. 3! - Disk. z. 
d. Referaten von ENGELEN und KAHL: "Behandlung der sogenannten vermindert 
Zurechnungsfähigen." 7. Int. Kongr. f. Krim.-Anthropol., Köln 1911. Bericht 
423/24, 1912. 35 - Die Sicherung der Gesellschaft gegen gemeingefährliche 
Geisteskranke. 229. Berlin 1912. 288 S., 36 - Degenerationspsychosen und 
Demeatia praecox bei Kriminellen. Alz. Zeitschr. 14, 83-96, 1912. 37 - De
generatives Irrest:;~n und Dementia praecox bei Kriminellen. Vortrag a. d. Vers. 
dtsch. Naturf. u. Arzte in Münster i. W., 1912; Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F., 
45, 1. Suppl. 306-323, 1913. Zeitschr. f. Med.-Beamte 25, 1. Beiheft, 126-127, 
1912. 38- Die verminderte Zurechnungsfähigkeit. Ref. Dt.sch. Verein f. Psych., 
Straßburg 1914. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71, 690/91, 1914. 39 - Verbrecher
kliniken. Mitt. d. I. K. V. 22, 205-223, 1914. tO- Bemerkungen zu dem "Ent
wurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1919." Alz. Zeitschr. 72, 227-236, 
1921. 41 - Kritische Bemerkungen zu dem Entwurf eines Strafgesetzbuches. 
Vortrag i. Psychiatr. Verein d. Rheinprovinz, 1921. Allg. Zcitschr. f. Psych. 77, 
428-429, 1921/22. 42- Schizophrenie, schizoide Veranlagung und das Problem 
der Zurechnungsfähigkeit. Alz. Zeitschr. 78, 628, 1922. 42a - Disk. zu den Re
feraten von RosENFELD und FEISENBERGER. 18. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. 
I. K. V. in Göttingen 1922. 137. 43 - Hahnöfersand. Asch. Zeitschr. 15, 
346-351,1923. 44- Das Verbrechen und seine Bekämpfung. 3. Aufl., 161-171, 
270-272, Heidelberg 1923. 45 - Disk. in den Kommissionsberatungen zur 
"Frage der Versorgung asozialer Personen" in Köln 1925. 46- Disk. zu den Be
richten von LENZ, MITTERMAIER und E. ScHtiLTZE über "Ausgestaltung des straf
rechtlichen Unterrichts". 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. in Inns
bruck 1925. Mitt. 46. 47 - Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefähr
liche und der Schutz des Verbrechers gegen \Villkür auf Grund des Entwurfes 
eines Strafgesetzbuches. Ber. a. d. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. 
in Innsbruck 1925. Mitt. 141-174. 48 - Die psychologische Ausbildung des 
Richters. Arch. f. Psych. 74, 169-178, 1925. 49- Die Stellung des Psychiaters 
zur Strafrechtsform unter Berücksichtigung des neuen Entwurfes. Asch. Zeitschr. 
16, 145-166, 1925. 50 - Die Abschaffung des Strafmaßes. Alz. Zeitschr. 101 
45-55, 1926. 51- AscHROTT, P. F.: Zur Reform des deutschen Strafen- und 
Gefängniswesens. v. Lisztsche Zeitschr. 8, 1-50, 1887. 52- Die gesetzliche Ein
führung und Regelung der Schutzaufsicht. Ber. s. d. 15. Vers. d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V., München 1912. Mitt. 19, 405-429; Disk. 429-481, 1912. 
53 - Disk. zu dem Vortrage von v. ENGELBERG: Das Arbeitshaus usw. 15. Ta
gung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V., München 1912. Mitt. 19, 565, 1912. 
54 - 25 Jahre Fürsorgeerziehung in Preußen. Dtsch. Jur.-Zeit. 31, 487-491, 
1926.-55 AuER, FRITZ: Zur Psychologie des Gefangenen. Eine Enquete. v. Liszt
sche Zeitschr. 25, 121-12~, 1905. 56 - Zur Psychologie der Gefangenschaft. 
Untersuchungshaft, Gefängnis- und Zuchthausstrafe, geschildert von Entlassenen. 

378 Literaturverzeichnis. 

kranker und verbrecherischer Gewohnheitstrinker (Vergl. Darstellung d. deutschen 
und auslandischen Strafrechts). Allg. Teill, 79-133, 1908. 25 - Das Strafrecht 
in Hoches Handbuch der gerichtI. Med., 40-49, Berlin 1909. 26 - Die Stellung 
der Arzte zu dem Entwurfe einer Strafprozel3ordnung. Aul3erordentI. Tagung d. 
dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V., Berlin 1909. Mitt. 16, 320-338; Disk. 338-347, 
1909. 27 - Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Kritische 
Betrachtung Yom Standpunkt des Psychiaters aus ... Dtsch. med. Wochenschr. 35. 
2067-2070,2121-2124,2173-2176,1909. 28 - Uber "sichernde Mal3nahmen". 
Diskussions beitrag zu V. LISZTS V ortrag: "Die sichernden Mal3nahmen in den drei 
neuen Strafgesetzentwurfen." Arch. f. Rechts- u. \\Tirtsch.-Philos. 3, 651-654, 
1909/10. 29 - Der Vorentwurf zu einem neuen Strafgesetzbuch. Vortrag im 
psychiatr. Verein d. Rheinprov., Bonn 1910. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 955-959, 
1910. 30 - "Zurechnungsfahigkeit, Mal3regeln bei Trinkern." In "Bemerkungen 
z. Vorentwurf des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justizkommission d. dtsch. 
Vereins f. Psych. Jena, 26-38, 1910. 31 - Disk. zu V. LIRZTS Vortrag a. d. Int. 
Verso d. 1. 1. K. V. in Brussel 1910. Mitt. 17,475, 1910. 32 - Die Verwahrung 
Gemeingefahrlicher. V. LlszTsche Zeitschr.32, 735-769, 1911. 33 - Geistes
kranke Verbrecher und verbrecherische Geisteskranke. 7. Int. Kongr. f. Krim.
AnthropoI. Koln 1911. Bericht 381-385; Disk. 385-394, 1912. 3t - Disk. Z. 

d. Referaten von ENGELEN und KARL: "Behandlung der sogenannten vermindert 
Zurechnungsfahigen." 7. Int. Kongr. f. Krim.-AnthropoI., Koln 1911. Bericht 
423/24, 1912. 35 - Die Sicherung der Gesellschaft gegen gemeingefahrliche 
Geisteskranke. 229. Berlin 1912. 288 S., 36 - Degenerationspsychosen und 
Dementia praecox bei Kriminellen. Alz. Zeitschr. 14, 83-96, 1912. 37 - De
generatives Irres~~n und Dementia praecox bei Kriminellen. Vortrag a. d. Verso 
dtsch. Naturf. u. Arzte in Munster i. W., 1912; Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F., 
45, 1. Suppl. 306-323, 1913. Zeitschr. f. Med.-Beamte 25, 1. Beiheft, 126-127, 
1912. 38 - Die verminderte Zurechnungsfahigkeit. Ref. Dt.sch. Verein f. Psych., 
Stral3burg 1914. AUg. Zeitschr. f. Psych. 71, 690/91, 1914. 39 - Verbrecher
kliniken. Mitt. d. 1. K. V. 22,205-223, 1914. to - Bemerkungen zu dem "Ent
wurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1919." Alz. Zeitschr. 72, 227-236, 
1921. 41 - Kritische Bemerkungen zu dem Entwurf eines Strafgesetzbuches. 
Vortrag i. Psychiatr. Verein d. Rheinprovinz, 1921. Allg. Zcitschr. f. Psych. 77, 
428-429, 1921/22. 42 - Schizophrenie, schizoide Veranlagung und das Problem 
cler Zurechnungsfiihigkeit. Alz. Zeitschr. 78, 628, 1922. 42a - Disk. zu den Re
feraten von ROSENFELD und FEISENBERGER. 18. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 
1. K. V. in Gottingen 1922. 137. 43 - HahnOfersand. Asch. Zeitschr. 15, 
346-351,1923. 44 - Das Verbrechen und seine Bekampfung. 3. Auf I., 161-171. 
270-272, Heidelberg 1923. 45 - Disk. in den Kommissionsberatungen zur 
"Frage der Versorgung asozialer Personen" in Koln 1925. 46 - Disk. zu den Be
richten von LENZ, MITTERMAIER und E. SCRtJLTZE uber "Ausgestaltung des straf
rechtlichen Unterrichts". 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. in Inns
bruck 1925. Mitt. 46. 47 - Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefiihr
liche und der Schutz des Verbrechers gegen \Villkiir auf Grund des Entwurfes 
eines Strafgesetzbuches. Ber. a. d. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. 
in Innsbruck 1925. Mitt. 141-174. 48 - Die psychologische Ausbildung des 
Richters. Arch. f. Psych. 74, 169-178, 1925. 49 - Die Stellung des Psychiaters 
zur Strafrechtsform unter Berucksichtigung des neuen Entwurfes. Asch. Zeitschr. 
16, 145-166, 1925. 50 - Die Abschaffung des Strafmal3es. Alz. Zeitschr. 101 
45-55, 1926. 51 - ASCRROTT, P. F.: Zur Reform des deutschen Strafen- und 
Gefangniswesens. V. Lisztsche Zeitschr. 8, 1-50, 1887. 52 - Die gesetzliche Ein
fuhrung und Regelung der Schutzaufsicht. Ber. S. d. 15. Verso d. dtsch. Landes
gruppe d. 1. K. V., Munchen 1912. Mitt. 19, 405-429; Disk. 429-481, 1912. 
53 - Disk. zu dem Vortrage von V. ENGELBERG: Das Arbeitshaus usw. 15. Ta
gung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V., Munchen 1912. Mitt. 19, 565, 1912. 
54 - 25 Jahre Fursorgeerziehung in Preul3en. Dtsch. Jur.-Zeit. 31, 487-491, 
1926. - 55 AUER, FRITZ: Zur Psychologie des Gefangenen. Eine Enquete. V. Liszt
sche Zeitschr. 25, 121-12~, 1905. 56 - Zur Psychologie der Gefangenschaft. 
"Untersuchungshaft, Gefangnis- und Zuchthausstrafe, geschildert von Entlassenen. 



Literaturverzeichnis. 379 

138 S., München 1905.-57 AvE-LALLEMENT, F. Ch. B.: Das deutsche Gaunerturn 
in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem 
heutigen Bestande. 4 Bde., Leipzig 1858. 

R. 
58 BAER, A.: \Vie sollen seelengestörte und gebrechliche, zu längerer Strafe 

verurteilte Gefangene untergebracht werden? Gutachten für die Vers. d. Ver
eins d. dtsch. Strafanstaltsbeamten, Berlin 1874. Bl. f. Gefk. 9, 145--:--196, 
1874. 59 - Die Unterbringung geisteskrank gewordener Sträflinge. Vortrag 
a. d. med.-psychol. Ges. in Berlin 1874. Arch. f. Psych. 6, 585-591, 1876. 
60 -~ Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. 456 S. Leipzig 1893. -
61 BALSER: Zur Zwangserziehungspraxis. Jur.-psychiatr. Grenzfr. 3, Heft 8, 
54--62, 1906. - 62 v. BAR, L.: Die juristische Beurteilung der Zustände geistiger 
Krankheit und Störung. Zeitschr. f. priv. u. öffentl. Recht 2, 1-77, 1875. -
63 BARTH, ELFRIEDE: Untersuchungen weiblicher Fürsorgezöglinge. Alz. Zeitschr. 
30, 145-253, 1915. - 64 BARY, A.: Cber verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
Wiener Klinik 31; 317-350, 1905. - 65 BAUMGARTEN, A.: Strafe und Siche
rung im deutschen Vorentwurf. v. Lisztsche Zeitschr. 33, 557-590, 1912. 
66 - Der deutsche Strafgesetzentwurf vom Jahre 1919. Asch. Mo. 14, 
97-108, 1923. - 67 BAYERTHAL: Über den Erziehungsbegriff in der Neuro- und 
Psychopathologie. Vortr. 7. Tagung d. dtsch. Ges. f. ger . .Med. Vierteljahresschr. f. 
ger. Med, 3 ]'., 43, Suppl. 379-380, 1912. - 68 BECKER: Disk. zu Delbrücks 
Vortrag in d. 9. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Dresden 1903. Mitt. ll 
604-606, 1904. 69 - Zusammenstellung des Ergebnisses der Verhandlungen 
gegen vermindert Zurechnungsfähige vor der 6. Strafkammer und dem Schwur
gericht des 4. Quartals beim Kgl. Landgericht Dresden im ,Jahre 1900. Vortr. 
for.-psychol. Vereinigung, Dresden 1902. Allg. Zeitschr. f. Psych. 62, 205, 1905. 
70- Fortsetzung der Statistik über die Zahl der Fälle geminderter Zurechnungs
fähigkeit in einer einzelnen Strafkammer. Sitzung d. for.-psychol. Vereinigung, 
Dresden 1906. Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 898-900, 1909.- 71 BECKER, WERNER 
H.: Zur ]rage der Unterbringung geisteskranker Prostituierter und sich prosti
tuierender Geisteskranker. Bresl. Wo. 27, 149-153, 1925.- 72 BEHN, HERMAN: 
Zur Lehre von der geistigen Minderwertigkeit im Strafrecht. Ing.-Diss., 176 S, 
1915. - 73 BEHNKE, EGON: "Lieber ins Gefängnis als in die Erziehungsanstalt." 
Zentralbl. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte u. Fürsorgeerziehung, 15. Jahr
gang, 54-57, 1923/24. - 74 B:E;HREND, K: Die englischen Reformbestrebungen 
in der Behandlung geistig minderwertiger Personen und ihre Bedeutung für die 
deutsche Gesetzgebung. Mitt. d. I. K.V. 20, 125-155, 1913. 75 -, Das 
englische Gesetz betr. die Fürsorge und Verwahrung geistig Minderwertiger (Men
tal Deficiency Act) vom 15. 8. 1913. Mitt. d. I. K.V. 22. 491-498, 1914. -
76 BELING, ERNST: Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht. 
Kritische Beitr. z. Strafrechtsreform, Heft l, 144, 160 S. 77 - Der amtliche 
Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches. Gerichtssaal 91, 348 
bis 377, 1925. - 78 BENEDIKT, MoRITZ: Die Vagabondage und ihre Behandlung. 
v. Lisztsche Zeitschr. ll, 710-717, 1891. - 79 BERGER, HANS: Psychiatrische 
Betrachtungen über den Vorentwurf des Strafgesetzbuches. Gerichtssaal 80, 
209-224, 1912. - 80 Berliner Med.-Psycholog. Gesellschaft: Gutachtliche Be
merkungen zu den§§ 46 und47 des norddeutsch. Strafgesetzentwurfs (16. ll. 1869). 
Arch. f. Psych. 2, 446-457, 1870. Sl- Sitzungen i. J. 1869. Arch. f. Psych. 2, 
229 ff., 243ff., 515ff., 1870.-S2 BERNER, ALB. FRIED: Grundsätze des preußischen 
Strafrechts. Leipzig 1861. S3 - Kritik des Entwurfs eines Strafgesetzbuches 
für den norddeutschen Bund. 21, 1869. 84 - Lehrbuch des deutschen Straf
rechts. 13. Aufl., 121-129, 1884. - 85 BERNHARDT, PAuL: Wilhelm Sander. 
In KIRCHHOFF, TH.: Deutsche Irrenärzte. 2, 156, 1924. - 86 BEROLZHEIMER, 
FRITZ: Die Entgeltung im Strafrechte. München 1903. 87 - Strafrechtsphilo
sophie und Strafrechtsreform. 73-79, München 1907, 279 S. - 88 BERZE, Jo
SEPH: Gehören gemeingefährliche Minderwertige in die Irrenanstalt?· \Vien. Med. 
Wochenschr. 51, 1252-1256, 1901. 89 - Zur Frage der Zurechnungsfähigkeit 

Literaturverzeichnis. 379 

138 S., Miinchen 1905. - 57 AVE-LALLEMENT, F. Ch. B.: Das deutsche Gaunertum 
in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem 
heutigen Bestande. 4 Bde., Leipzig 1858. 

R. 
58 BAER, A.: \Vie sollen seelengestorte und gebrechliche, zu langerer Strafe 

verurteilte Gefangene untergebracht werden? Gutachten fiir die Verso d. Ver
eins d. dtsch. Strafanstaltsbeamten, Berlin 1874. Bl. f. Gefk. 9, 145--;--196, 
1874. 59 - Die Unterbringung geisteskrank gewordener Straflinge. Vortrag 
a. d. med.-psychol. Ges. in Berlin 1874. Arch. f. Psych. 6, 585-591, 1876. 
60 -~ Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. 456 S. Leipzig 1893. -
61 BALSER: Zur Zwangserziehungspraxis. Jur.-psychiatr. Grenzfr. 3, Heft 8, 
54--62, 1906. - 62 V. BAR, L.: Die juristische Beurteilung der Zustande geistiger 
Krankheit und Storung. Zeitschr. f. priv. u. offentl. Recht 2, 1-77, 1875. -
63 BARTH, ELFRIEDE: Untersuchungen weiblicher Fiirsorgezoglinge. Alz. Zeitschr. 
30, 145-253, 1915. - 64 BARY, A.: Cber verminderte Zurechnungsfahigkeit. 
Wiener Klinik 31; 317-350, 1905. - 65 BAUMGARTEN, A.: Strafe und Siche. 
rung im deutschen Vorentwurf. V. Lisztsche Zeitschr. 33, 557-590, 1912. 
66 - Der deutsche Strafgesetzentwurf vom Jahre 1919. Asch. Mo. 14, 
97-108, 1923. - 67 BAYERTHAL: Uber den Erziehungsbegriff in der Neuro- und 
Psychopathologie. Vortr. 7. Tagung d. dtsch. Ges. f. ger. Med. Vierteljahresschr. f. 
ger. Med, 3 J<'., 43, Suppl. 379-380, 1912. - 68 BECKER: Disk. zu Delbriicks 
Vortrag in d. 9. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Dresden 1903. Mitt. 11 
604-606, 1904. 69 - Zusammenstellung des Ergebnisses der Verhandlungen 
gegen vermindert Zurechnungsfahige vor der 6. Strafkammer und dem Schwur
gericht des 4. Quartals beim Kgl. Landgericht Dresden im .Jahre 1900. Vortr. 
for.-psychol. Vereinigung, Dresden 1902. Allg. Zeitschr. f. Psych. 62, 205, 1905. 
70 - Fortsetzung der Statistik iiber die Zahl der FaIle geminderter Zurechnungs
fahigkeit in einer einzelnen Strafkammer. Sitzung d. for.-psychol. Vereinigung, 
Dresden 1906. Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 898-900, 1909. - 71 BECKER, WERNER 
H.: Zur J<'rage der Unterbringung geisteskranker Prostituierter und sich prosti
tuierender Geisteskranker. Bresl. Woo 27, 149-153, 1925. - 72 BEHN, HERMAN: 
Zur Lehre von der geistigen Minderwertigkeit im Strafrecht. Ing.-Diss., 176 S, 
1915. - 73 BEHNKE, EGON: "Lieber ins Gefangnis als in die Erziehungsanstalt." 
Zentralbl. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte u. Fiirsorgeerziehung, 15. Jahr
gang, 54-57, 1923/24. - 74 B:E)HREND, Eo: Die englischen Reformbestrebungen 
in der Behandlung geistig minderwertiger Personen und ihre Bedeutung fiir die 
deutsche Gesetzgebung. Mitt. d. I. K.V. 20, 125-155, 1913. 75 -, Das 
englische Gesetz betr. die Fiirsorge und Verwahrung geistig Minderwertiger (Men
tal Deficiency Act) vom 15.8.1913. Mitt. d. I. K.V. 22. 491-498, 1914. -
76 BELING, ERNST: Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung fiir das Strafrecht. 
Kritische Beitr. Z. Strafrechtsreform, Heft 1, 144, 160 S. 77 - Der amtliche 
Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches. Gerichtssaal 91, 348 
bis 377, 1925. - 78 BENEDIKT, MORITZ: Die Vagabondage und ihre Behandlung. 
V. Lisztsche Zeitschr. 11, 710-717, 1891. - 79 BERGER, HANS: Psychiatrische 
Betrachtungen iiber den Vorentwurf des Strafgesetzbuches. Gerichtssaal 80, 
209-224, 1912. - 80 Berliner Med.-Psycholog. Gesellschaft: Gutachtliche Be
merkungen zu den §§ 46 und47 des norddeutsch. Strafgesetzentwurfs (16. n. 1869). 
Arch. f. Psych. 2,446-457, 1870. 81- Sitzungen i. J. 1869. Arch. f. Psych. 2, 
229 ff., 243ff., 515ff., 1870. - S2 BERNER, ALB. FRIED: Grundsatze des preuBischen 
Strafrechts. Leipzig 1861. 83 - Kritik des Entwurfs eines Strafgesetzbuches 
fiir den norddeutschen Bund. 21, 1869. 84 - Lehrbuch des deutschen Straf
rechts. 13. Aufl., 121-129, 1884. - 85 BERNHARDT, PAUL: Wilhelm Sander. 
In KIRCHHOFF, TH.: Deutsche Irrenarzte. 2, 156, 1924. - 86 BEROLZHEIMER, 
FRITZ: Die Entgeltung im Strafrechte. Miinchen 1903. 87 - Strafrechtsphilo
sophie und Strafrechtsreform. 73-79, Miinchen 1907, 279 S. - 88 BERZE, Jo
SEPH: Gehoren gemeingefahrliche Minderwertige in die Irrenanstalt?· VVien. Med. 
Wochenschr. 51, 1252-1256, 1901. 89 - Zur Frage der Zurechnungsfahigkeit 



380 Literaturverzeichnis. 

der Homosexuellen. Asch. Monatsschr. 4, 49-53, 1907/1908. 90 - Über den 
"Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1919." Alz. Zeitschr. 76, 460, 
1922. - 91 BrNSWANGER: Disk. zu Zinns Vortrag über "Versorgung der geistes
kranken oder der Geisteskrankheit verdächtigen Personen usw." Verein dtsch. 
Irrenärzte zu Eisenach, 1882. Allg. Zeitschr. f. Psych. 39, 646, 1883. - 92 v.BIRK
MEYER, KARL: Gedanken zur bevorstehenden Reform der deutschen Strafgesetz
gebung. Galtdammcrs Arch. 48, 67-100, 1901. 93 - Was läßt v. Liszt vom 
Strafrecht übrig? München 1907, 102 S. 94- Studien zu dem Hauptgrundsatz 
der modernen Richtung im Strafrecht. "Nicht die Tat, sondern der Täter ist 
zu bestrafen." Kritische Beiträge z. Strafrechtsreform 7, 183, 1909, 232 S. 95 -
Das richterliche Ermessen im deutschen Entwurf, verglichen mit dem öster
reichischen. Gerichtssaal 77, 353-433, 1911. 96 - Schuld und Gefährlichkeit 
in ihrer Bedeutung für die Strafbemessung. Kritische Beiträge z. Strafrechts
reform 1914, H. 16, 224 S. - 97 BIRNBAUM, ÜARL: Psychosen mit Wahnbildung 
und wahnhafte Einbildungen bei Degenerierten. Halle a. d. S. 1908, 227 S. 
98 - Dementia praecox und Wahnpsychosen bei Degenerierten. Gaupps Zen
tralbl. N. F. 20, 429-433, 1909. 99 - Uber psychopathische Persönlichkeiten. 
Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens 64, 1909, 88 S. 100 - Zur Lehre von den 
degenerativen Wahnbildungen. Allg. Zeitsch:r. f. Psych. 66, 19-41, 1909. 101 -
Simulation und vorübergehende Krankheitszustände auf degenerativem Boden. 
Freie gerichtsärztl. Vereinigung zu Berlin. Ärztl. Sachv.-Zeit. 15, 48-52, Disk. 
61-62, 1909. 102 - Zur Frage der psychogenen Krankheitsformen. Alz. Zeit
schrift 1, 27-30, 1910. 103 - Einige wichtigere Gesichtspunkte für die straf
rechtliche Beurteilung konstitutionell psychopathischer Personen. Asch. Monats
schrift 7, 606-610, 1910/ll. 104 - Zur Frage der psychogenen Krankheits
formen. 2. Beitrag. Alz. Zeitschr. 7, 404-423, 1911. 105- Die strafrech~_liche 
Beurteilung der Degenerierten. Berl. gerichtsärztl. Vereinigung 1911. Arztl. 
Sachv.-Zeit. 17, 89-94, 1911. 106- Die psychopathischen Verbrecher. Berlin 
1914, 471, 568 S. 107 - Zur Frage der Verhandlungsfähigkeit unter besonderer 
Berücksichtigung der retrograden Amnesie. Ärztl. Sachv.-Zeit. 22, 85-89, 1916. 
108 - Zur Simulation geistiger Störungen. Grass. Arch. 66, 71-79, 1916. -
109 BrsCHOFF, E., und LAZAR, E.: Psychiatrische Untersuchungen in der nieder
österreichischen Zwangsarbeitsanstalt Korneuburg Jahrb. f. Psych. u. Neur. 
36, 333-355, 1914. - 110 BrscHOFF, E.: Kasuistische Mitteilungen über Anlei
tung zur Simulation von Geisteskrankheit. Grass. Arch. 75, 291-299, 1923. -
111 BLEECK, S.: Das Verfahren zur Durchführung der sichernden Maßnahmen. 
v. Lisztsche Zeitschr. 35, 446-463, 1914. - 112 BLEULER, E.: Zur Behandlung 
Gemeingefährlicher. Asch. Monatsschr. l, 92-99, 1904/1905. 113 - Die psy
chologischen Kriterien der Zurechnungsfähigkeit. Asch. Monatsschr. l, 621-634, 
1905. 114 - Wahnhafte Einbildungen der Degenerierten. Gaupps Zentralbl. 
N. F. 20, 77-80, 1909. 115- Geisteskrankheit ohne forensische Konsequenzen 
und einige andere Grenzfälle. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F., 44, 11-36, 1912.-
116 BoAS, KuRT: Zum Kapitel: Unterbringung geisteskranker Verbrecher und 
gemeingefährlicher Geisteskranker. Grass. Arch. 51, 351-357, 1913. 117 -
Die Warenhausdie binnen, mit besonderer Berücksichtigung sexueller Motive. 
Grass. Arch. 65, 103-132, 1916. - 118 BoNDY, ÜURT: Pädagogische Probleme 
im Jugendstrafvollzug. Harnburgische Schriften z. ges. Strafrechtswiss. 1925. 
H. 8. 119 - Erziehungsarbeit an verwahrlosten männlichen Jugendlichen. 
3. Tagung über Psychopathenfürs. Heidelberg 1924. Ber. 31-37, 1925. - 120 
BoNHOEFFER, KARL: Irrenabteilungen an Gefängnissen. Monatsschr. f. Psych. 
u. Neur. 6, 231-234, 1899. 121 - Beitrag zur Kenntnis des großstädtisC'hen 
Bettel- und Vagabundentums. v. Lisztsche Zeitschr. 21, l-65, 1901. 122 -
Zur Kenntnis des großstädtischen Bettel- und Vagabundentums. 2. Beitrag: 
Prostituierte. v. Lisztsche Zeitschr. 23, 106-120, 1903. 123 - Sittlichkeits
delikt und Körperverletzung. Asch. Monatsschr. 2, 465-473, 1905/06. 124 -
Klinische Beiträge zur Lehre von den Degenerationspsychosen. Altsehe Samm
lung 7, H. 6, Halle a. d. S. 1907, 55 S. 125 - Bemerkungen zur Frage der 
Einführung der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Charite-Annalen 37, l 0 1-l 09, 
1913. - 126 BoRCHERS, PmL.: Die Gefangenenarbeit in den deutschen Strafan-

380 Literaturverzeichnis. 

der Homosexuellen. Asch. Monatsschr. 4, 49-53, 1907/1908. 90 - Uber den 
"Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1919." Alz. Zeitschr. 76, 460, 
1922. - 91 BINSWANGER: Disk. zu Zinns Vortrag uber "Versorgung der geistes
kranken oder der Geisteskrankheit verdachtigen Personen usw." Verein dtsch. 
Irrenarzte zu Eisenach, 1882. Allg. Zeitschr. f. Psych. 39, 646, 1883. - 92 V.BIRK
MEYER, KARL: Gedanken zur bevorstehenden Reform der deutschen Strafgesetz
gebung. Goltdammers Arch. 48, 67-100, 1901. 93 - Was laBt v. Liszt yom 
Strafrecht ubrig? Munchen 1907, 102 S. 94 - Studien zu dem Hauptgrundsatz 
der modernen Richtung im Strafrecht. "Nicht die Tat, sondern der Tater ist 
zu bestrafen." Kritische Beitrage z. Strafrechtsreform 7, 183, 1909,232 S. 95 -
Das richterliche Ermessen im deutschen Entwurf, verglichen mit dem oster
reichischen. Gerichtssaal 77, 353-433, 1911. 96 - Schuld und Gefahrlichkeit 
in ihrer Bedeutung fUr die Strafbemessung. Kritische Beitrage z. Strafrechts
reform 1914, H.16, 224 S. - 97 BIRNBAUM, CARL: Psychosen mit Wahnbildung 
und wahnhafte Einbildungen bei Degenerierten. Halle a. d. S. 1908, 227 S. 
98 - Dementia praecox und Wahnpsychosen bei Degenerierten. Gaupps Zen
tralbl. N. F. 20, 429-433, 1909. 99 - LJber psychopathische Personlichkeiten. 
Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens 64, 1909, 88 S. 100 - Zur Lehre von den 
degenerativen Wahnbildungen. Allg. Zeitschl". f. Psych. 66, 19-41, 1909. 101 -
Simulation und vorubergehende Krankheitszustande auf degenerativem Boden. 
Freie gerichtsarztl. Vereinigung zu Berlin. Arztl. Sachv.-Zeit. 15, 48-52, Disk. 
61-62, 1909. 102 - Zur Frage der psychogenen Krankheitsformen. Alz. Zeit
schrift 1, 27-30, 1910. 103 - Einige wichtigere Gesichtspunkte fur die straf
rechtliche Beurteilung konstitutionell psychopathischer Personen. Asch. Monats
schrift 7, 606-610, 1910/11. 104 - Zur Frage der psychogenen Krankheits
formen. 2. Beitrag. Alz. Zeitschr. 7, 404-423, 1911. 105 - Die strafrech~.liche 
Beurteilung der Degenerierten. Berl. gerichtsarztl. Vereinigung 1911. Arztl. 
Sachv.-Zeit. 17, 89-94, 1911. 106 - Die psychopathischen Verbrecher. Berlin 
1914, 471, 568 S. 107 - Zur Frage der Verhandlungsfahigkeit unter besonderer 
Berucksichtigung der retrograden Amnesie. Arztl. Sachv.-Zeit. 22, 85-89, 1916. 
108 - Zur Simulation geistiger Storungen. Gross. Arch. 66, 71-79, 1916. -
109 BISCHOFF, E., und LAZAR, E.: Psychiatrische Untersuchungen in der nieder
osterreichischen Zwangsarbeitsanstalt Korneuburg Jahrb. f. Psych. u. Neur. 
36, 333-355, 1914. - 110 BISCHOFF, E.: Kasuistische Mitteilungen uber Anlei
tung zur Simulation von Geisteskrankheit. Gross. Arch. 75, 291-299, 1923. -
111 BLEECK, S.: Das Verfahren zur Durchfuhrung der sichernden MaBnahmen. 
v. Lisztsche Zeitschr. 35, 446-463, 1914. - 112 BLEULER, E.: Zur Behandlung 
Gemeingefahrlicher. Asch. Monatsschr. 1, 92-99, 1904/1905. 113 - Die psy
chologischen Kriterien der Zurechnungsfahigkeit. Asch. Monatsschr. 1, 621-634, 
1905. 114 - Wahnhafte Einbildungen der Degenerierten. Gaupps Zentralbl. 
N. F. 20, 77-80, 1909. 115 - Geisteskrankheit ohne forensische Konsequenzen 
und einige andere Grenzfalle. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F., 44,11-36, 1912.-
116 BOAS, KURT: Zum Kapitel: Unterbringung geisteskranker Verbrecher und 
gemeingefahrlicher Geisteskranker. Gross. Arch. 51, 351-357, 1913. 117 -
Die Warenhausdiebinnen, mit besonderer Berucksichtigung sexueller Motive. 
Gross. Arch. 65, 103-132, 1916. - 118 BONDY, CURT: Padagogische Probleme 
im Jugendstrafvollzug. Hamburgische Schriften z. ges. Strafrechtswiss. 1925. 
H. 8. 119 - Erziehungsarbeit an verwahrlosten mannlichen Jugendlichen. 
3. Tagung uber Psychopathenfurs. Heidelberg 1924. Ber. 31-37, 1925. - 120 
BONHOEFFER, KARL: Irrenabteilungen an Gefangnissen. Monatsschr. f. Psych. 
u. Neur. 6, 231-234, 1899. 121 - Beitrag zur Kenntnis des groBstadtisC'hen 
Bettel- und Vagabundentums. v. Lisztsche Zeitschr. 21, 1-65, 1901. 122 -
Zur Kenntnis des groBstadtischen Bettel- und Vagabundentums. 2. Beitrag: 
Prostituierte. v. Lisztsche Zeitschr. 23, 106-120, 1903. 123 - Sittlichkeits
delikt und Korperverletzung. Asch. Monatsschr. 2, 465-473, 1905/06. 124 -
Klinische Beitrage zur Lehre von den Degenerationspsychosen. Altsche Samm
lung 7, H.6, Halle a. d. S. 1907, 55 S. 125 - Bemerkungen zur Frage der 
Einfuhrung der verminderten Z urechnungsfahigkeit. Charite-Annalen 37, 101-109, 
1913. - 126 BORCHERS, PmL.: Die Gefangenenarbeit in den deutschen Strafan-



Literaturverzeichnis. 381 

stalten. Bl. f. Gefk. 54, 7-146, 1921. - 127 Bozr, ALFRED: Soziale Maßnahmen 
des Strafrichters. 93. Jahresbericht d. rheinisch-westf. Gef.-Ges. 56-66, 1919/20. 
128 - Soziale GerichtshiHe. Asch. Mo. 13, 273-280, 1922. - 129 BRATZ, E.: 
Disk. zu den Vorträgen von Kahl und Leppmann: Die Bestimmungen über Un
zurechnungsfähigkeit und verminderte Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf.!lines 
deutschen Strafgesetzbuches, in der gerichtsärztl. Vereinigung zu Berlin. Arztl. 
Sachv.-Zeit. 16, 103, 1910. 130 - Die Anstaltsbeobachtung zur Prüfung zweifel
hafter Geisteszustände, insbesondere nach § 81 StPO. Allg. Zeitschr. f. ~~ych. 
75, 432--451, 1919. 131 - Die Begutachtung psychogener Zustände. Arztl. 
Sachv.-Zeit. 30, 171-175, 1924. 132 - Die Durchführung der Sicherungsmaß
nahmen für gemindert Zurechnungsfähige. Bresl. Wo. 29, 71-75, 1927. 133 
BRENNECKE, H.: Debilität, Kriminalität und Revolution. Arch. f. Psych. 63, 
246-260, 1921. 134- Zur Frage der Psychopathologie der Revolution und der 
Revolutionäre. Zeitschr. f. Kinderforsch. 26, 225-231, 1921. 135 - Psycho
pathie und Revolution. D. Strafrechtszeit. 8, 21-24, 1921. -136 BRESLER, JoH.: 
Die Simulation von Geistesstörung und Epilepsie. Halle a. d. S. 1904, 238 S. 137 
- Erfahrungen bei Anwendung des preuß. Ministerialerlasses vom 15. VI. 01 
betr. Verfahren bei Entlassung gemeingefährlicher Geisteskranker. Rundfrage. 
Bresl. Wo. 15, 234---240, 1913/14. - 138 BucHHOLZ: Über den Vorentwurf zum 
Reichsstrafgesetzbuch. Forens.-psychol. Ges. zu Harnburg 19ll. Asch. Mo. 8, 
679-693, 19llj12. - 139 BüTTNER, GEORG: Minderwertige in der Rechtspflege. 
Zeitschr. f. d. Behandl. Schwachsinniger u. Epileptiker 23, 23-25, 1907. 140-
Von den geistig Minderwertigen in der Rechtspflege. Zeitschr. f. d. Erforsch. u. 
Behandl. d. jugendl. Schwachsinns 3, 347-352, 1910. - 141 BUMKE, 0.: Land
läufige Irrtümer in der Beurteilung yon Geisteskranken. Grenzfr. d. Nerv.- u. 
Seelenlebens 58, 1908. 142 - Über nervöse Entartung. 7. Tagung d. 
dtsch. Ges. f. ger. Med. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3 F. 43, Suppl. 303-319, 
1912. 143- Kultur und Entartung. Berlin 1922. 144- Gerichtliche Psychia 
trie. Im Handb. d. Psychiatrie, herausg. v. Aschaffenburg 124ff., 169ff., 1912. 
- 145 BuMKE, E.: Die neuen Strafgesetzentwürfe. Dtsch. Jur. Zeit. 25, 11-15, 
1921. 146- Der gegenwärtige Stand der Strafrechtsreform. Jur. Wochenschr. 
50, 777-778, 1921. 147- Die Entwürfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Zeit
sehr. f. dtsch. Recht 15, 212-127, 1921. 148-Derneue Strafgesetzentwurf.Dtsch. 
Jur. Zeit. 30,21-28, 1925. 149- Die Strafrechtsreform. Jur. Wochenschr. 55, 
1099-llOO, 1926.- 150 BuSS111ANN, RUDOLF: Ersatz der Strafe durch Behand
lung und die ärztlich erzieherische Heilbehandlung des Verbrechers in der Zu
kunft. Berlin 1926, 43 S. 

c. 
151 VAN ÜALKER: Nach welchen Grundsätzen ist 'die Revision des Straf

gesetzbuches in Aussicht zu nehmen? Gutachten 26. D. J. T. 2, 237-262, 1902. 
152 - Die strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwertigen. Dtsch. Jur. 
Zeit. 9, 754---759, 1904. 153- Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. v. LrszTsche Zeitschr. 30, 279-289, 1910. 154 - Der Vorentwurf zu 
einem deutschen Strafgesetzbuch. Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern 6, 4ff., 
45ff., 70ff., 109ff., 1910. - 155 ÜALMEIL, L. F.: De la folie consideree sous le point 
de vue pathologique, philosophique, historiqua et judiciaire. 2 Bde. Paris 1845. -
156 ÜIMBAL, W.: Die jugendliche Verwahrlosung. Ref. Verein nordd. Psychiater. 
Kiel 1924. Allg. Zeitschr. f. Psych. 82, 229-230, Disk. 232-238, 1925. 157 -
Trinkerfürsorge als Teil der Verwahrlostenfürsorge. Allg. Zeitschr. f. Psych. 84, 
52-86, 1926. - 158 ÜLASSEN: Wie muß die Statistik über Fürsorgeerziehung 
gestaltet werden, damit deren Erfolg oder Mißerfolg klargestellt werden kann? 
Gutachten z. Vereinsvers. dtsch. Strafanst. Beamter Köln 1908. Bl. f. Gefk. 42, 
219-258, 1908. - 159 ÜLEMENT, G.: Erörterung über die Einrichtung von Ge
fängnislehrkursen. Vortr. Vers. f. ger. Psychol. u. Psychiatrie in Hessen. Jur.-psy
chiatr. Grenzfr. 5, Heft 6, 9-15, Disk. 15-29, 1907. - 160 ÜONOLLY, J.: Die 
Behandlung der Irren ohne mechanischen Zwang. Dtsch. mitgeteilt v. M. Brosius. 
Lahr 1860.- 161 CoRNATEANU, Vrsoro: La loi doit etablir des mesures speciales 

Literaturverzeichnis. 381 

stalten. BI. f. Gefk. 54, 7-146, 1921. - 127 BOZI, ALFRED: Soziale MaBnahmen 
des Strafrichters. 93. Jahresbericht d. rheinisch-westf. Gef.-Ges. 56-66, 1919/20. 
128 - Soziale GerichtshiHe. .AlIch. Mo. 13, 273-280, 1922. - 129 BRATZ, E.: 
Disk. zu den Vortragen von Kahl und Leppmann: Die Bestimmungen liber Un
zurechnungsfahigkeit und verminderte Zurechnungsfahigkeit im Vorentwurf.!lines 
deutschen Strafgesetzbuches, in der gerichtsarztI. Vereinigung zu Berlin. ArztI. 
Sachv.-Zeit. 16, 103, 1910. 130 - Die Anstaltsbeobachtung zur Priifung zweifel
hafter Geisteszustande, insbesondere nach § 81 StPO. Allg. Zeitschr. f. ~~ych. 
75, 432--451, 1919. 131 - Die Begutachtung psychogener Zustande. ArztI. 
Sachv.-Zeit. 30, 171-175, 1924. 132 - Die Durchfiihrung der SicherungsmaB
nahmen fUr gemindert Zurechnungsfahige. BresI. Woo 29, 71-75, 1927. 133 
BRENNECKE, H.: Debilitat, Kriminalitat und Revolution. Arch. f. Psych. 63, 
246-260, 1921. 134 - Zur Frage der Psychopathologie der Revolution und der 
Revolutionare. Zeitschr. f. Kinderforsch. 26, 225-231, 1921. 135 - Psycho
pathie und Revolution. D. Strafrechtszeit. 8, 21-24, 1921. -136 BRESLER, JOB.: 
Die Simulation von Geistesstorung und Epilepsie. Halle a. d. S. 1904, 238 S. 137 
- Erfahrungen bei Anwendung des preuB. Ministerialerlasses vom 15. VI. 01 
betr. Verfahren bei Entlassung gemeingefahrlicher Geisteskranker. Rundfrage. 
BresI. Woo 15, 234---240, 1913/14. - 138 BUCHHOLZ: tiber den Vorentwurf zum 
Reichsstrafgesetzbuch. Forens.-psychoI. Ges. zu Hamburg 1911. .AlIch. Mo. 8, 
679-693, 1911/12. - 139 BUTTNER, GEORG: Minderwertige in der Rechtspflege. 
Zeitschr. f. d. BehandI. Schwachsinniger u. Epileptiker 23, 23-25, 1907. 140-
Von den geistig Minderwertigen in der Rechtspflege. Zeitschr. f. d. Erforsch. u. 
BehandI. d. jugendI. Schwachsinns 3, 347-352, 1910. - 141 BUMKE, 0.: Land
laufige lrrtlimer in der Beurteilung yon Geisteskranken. Grenzfr. d. Nerv.- u. 
Seelenlebens 58, 1908. 142 - tiber nerviise Entartung. 7. Tagung d. 
dtsch. Ges. f. ger. Med. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3 F. 43, SuppI. 303-319, 
1912. 143 - Kultur und Entartung. Berlin 1922. 144 - Gerichtliche Psychia 
trie. 1m Handb. d. Psychiatrie, herausg. v. Aschaffenburg 124f£., 169f£., 1912. 
- 145 BUMKE, E.: Die neuen Strafgesetzentwlirfe. Dtsch. Jur. Zeit. 25, 11-15, 
1921. 146 - Der gegenwartige Stand der Strafrechtsreform. Jur. Wochenschr. 
50, 777-778, 1921. 147 - Die EntwUrfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Zeit
schr. f. dtsch. Recht 15, 212-127, 1921. 148 -Derneue Strafgesetzentwurf.Dtsch. 
Jur. Zeit. 30,21-28, 1925. 149 - Die Strafrechtsreform. Jur. Wochenschr. 55, 
1099-1100, 1926. - 150 BUSSl\1ANN, RUDOLF: Ersatz der Strafe durch Behand
lung und die arztlich erzieherische Heilbehandlung des Verbrechers in der Zu
kunft. Berlin 1926, 43 S. 

C. 
101 VAN CALKER: Nach welchen Grundsatzen ist'die Revision des Straf

gesetzbuches in Aussicht zu nehmen? Gutachten 26. D. J. T. 2, 237-262, 1902. 
152 - Die strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwertigen. Dtsch. Jur. 
Zeit. 9, 754---759, 1904. 153 - Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. v. LIszTsche Zeitschr. 30, 279-289, 1910. 154 - Der Vorentwurf zu 
einem deutschen Strafgesetzbuch. Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern 6, 4f£., 
45ff., 70ff., 109ff., 1910. - 155 CALMEIL, L. F.: De la folie consideree sous Ie point 
de vue pathologique, philosophique, historique et judiciaire. 2 Bde. Paris 1845. -
156 CmBAL, W.: Die jugendliche Verwahrlosung. Ref. Verein nordd. Psychiater. 
Kiel 1924. Allg. Zeitschr. f. Psych. 82, 229-230, Disk. 232-238, 1925. 157-
Trinkerfiirsorge als Teil der Verwahrlostenfiirsorge. AUg. Zeitschr. f. Psych. 84, 
52-86, 1926. - 158 CLASSEN: Wie muB die Statistik liber Fiirsorgeerziehung 
gestaltet werden, damit deren Erfolg oder MiBerfolg klargesteUt werden kann? 
Gutachten z. Vereinsvers. dtsch. Strafanst. Beamter Kiiln 1908. BI. f. Gefk. 42, 
219-258, 1908. - 159 CLEMENT, G.: Eriirterung liber die Einrichtung von Ge
fangnislehrkursen. Vortr. Vers. f. ger. PsychoI. u. Psychiatrie in Hessen. Jur.-psy
chiatr. Grenzfr. 5, Heft 6, 9-15, Disk. 15-29, 1907. - 160 CONOLLY, J.: Die 
Behandlung der Irren ohne mechanischen Zwang. Dtsch. mitgeteilt v. M. Brosius. 
Lahr 1860. - 161 CORNATEANU, VIsore: La loi doit etablir des mesures speciales 



382 Literaturverzeichnis. 

de securite sociale contre les delinquants dangereux a raison, soit de leur etat 
de recidive legale, soit de leurs habitudes de vie qu'elle definit, soit de leurs ante
cedents hereditaires et personnels manifestes par un crime ou par un delit qu'elle 
determine. Rapport 12. Int. Kongr. d. I.K.V. zu Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 
221-230. - 162 CRAMER, A.: Die Behandlung der Grenzzustände in foro nebst 
einigen Bemerkungen über geminderte Zurechnungsfähigkeit. Berl. klin. Wochen
sehr. 37, 1053ff., 1096ff., 1900. 164- Die strafrechtliche Behandlung der geistig 
Minderwertigen. Ref. 27 D. J. T. Innsbruck 1904. Verhandl. 4, 408--417, Disk. 
434--466. - Münch. med. Wochenschr., 51. Jahrg., 1769ff., 1832ff., 1904. 165 
- Über Gemeingefährlichkeit vom ärztlichen Standpunkt aus. Dtsch. Verein 
f: Psych. Dresden 1905. Allg. Zeitschr. f. Psych. 62, 578-581, 1905. 166 -
Über Gemeingefährlichkeit vom ärztlichen Standpunkte aus. Jur.-psychiatr. 
Grenzfr. 3, Heft 4, 1905, 26 S. 167- Strafrechtliche Behandlung geistig Minder
wertiger. Vortr. Göttinger forens.-psychol. Vereinigung 1906. Asch. Mo. 3, 431 
bis 433, 1906/07. 168 - Die Grenzzustände und ihre forensische Bedeutung. 
Vers. der Med.-Beamten d. Reg.-Bezirks Hildesheim. Zeitschr. f. lled.-Beamte 20, 
Beilage 1, 21-22, 1907. 169 - Gerichtliche Psychiatrie. 4. Aufl., 34, 1908. 
170- Bericht an das Landesdirektorium in Hannover über die Ergebnisse der 
psychiatrisch-neurolog. "Untersuchungen der Fürsorgezöglinge in dem Stephans
stift bei Hannover, im Magdalenenhaus b. Hannover, im Frauenheim bei Himmels
thür vor Hildesheim u. im Calandshof b. Rotenburg. Klin. Jahrb. 18, 163-198, 
1908. 171 - Psychiatrische Wünsche zur Strafgesetzreform. Ref. dtsch. Verein 
f. Psych. Berlin 1908. Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 508-514, Disk. 520-521, 
1908. 172 - Bemerkungen zu dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. Münch. med. Wochenschr. 57, 363-366, 1910. 173 - Strafvollzug. 
In "Bemerkungen zum Vorentwurf des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justiz
kommission d. dtsch. Vereins f. Psych. 39-51. Jena 1910. 174 - Die Grenz
zustände im Strafvollzug. Int. \Vochenschr. f. \Viss., Kunst u. Technik 4, 132-146, 
1910. 175- Bericht an das Landesdirektorium in Hannover über die Ergebnisse 
der psychiatrisch-neurolog. Untersuchungen der schulentlassenen Fürsorgezög
linge im Frauenheim bei Himmelsthür vor Hildesheim, Magdalenium bei Hanover, 
Moorburg bei Freistadt, Stephansstift bei Hannover, Kästorf bei Gifhorn und Ca
landshof bei Roteilburg. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 493-519, 1910. 176 -
Gutachten, erstattet auf Ersuchen des Rates bei der Behörde der öffentlichen 
Jugendfürsorge Edgar Grasemann in Hamburg: Über die volljährigen geistig 
:\-finderwertigen und ihre Behandlung. Asch. Monatsschr. 9, 239-241 1913.-
177 ÜRASEMANN, EDGAR: Berufsvormundschaft und die volljährigen geistig Minder
wertigen unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes der menschlichen Ge
sellschaft vor den Unsozialen. Vortr. a. d. Tagung dtsch. Berufsvormünder 
in Dresden 1911. Asch. llonatsschr. 8, 465--479, 1911/12. 178 - Der Vorent
"'llrf zu einem Strafgesetzbuch und die gemeingefährlichen Psychopathen. Jur. 
\Vochenschr. 42, 582-583, 1913. 

D .. 
179 DAMEROW: Ein Blick über die La~~:e von Irrenanstaltsfragen der Gegenwart. 

Allg. Zeitschr. f. Psych. 19, 143-189, 1862. - 180 DANNEMANN: Die Gemeinge
fährlichkeit der Geisteskranken und ihre Bekämpfung. Dtsch. med. WochPnschr. 31, 
546ff., 596ff., 637ff., 1905.181- Die Fürsorge- (Zwan~~:s-) Erziehung. Jur.-psychiatr. 
Grenzfr. 3, Heft 8, 1-39, 1906. 182- Die verschiooenenArten derVntPrbringung 
geisteskranker Verbrecher. Jur. psychiatr. Grenzfr. 6, HPft 7, 24-39, 1908. 183-Die 
Entmündigung chronisch Krimineller als Mittel zur Verbesserung der sozialen Hy
giene. 7. Int. Kongr. f. Krim.-Anthrop. Köln 1911. Bericht 313-321, 1912.184- Ist 
die Entmündigung chronisch krimineller Minderwertiger zum SichPrungszwecke zu 
empfehlen? Rechtu. Wirtsch.1, 479--484, 1912.-185 DEGEN, R.: Die Einführung 
eines Stufensystems in den bayrischen Strafanstalten. Asch. Monatsschr. 14, 6-13, 
1923.-186 DEIACO, Pms: Zur Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher 
in Österreich. Vortr. a. d. österr. Irrenärztetag in Linz 1911. Bresl. Wochenschr. 13, 
339ff. u. 353ff., 1911/12. - 187 DEITERS: 2. Bericht über die Fortschritte des 

382 Literaturverzeichnis. 

de securite sociale contre les delinquants dangereux it raison, soit de leur etat 
de recidive legale, soit de leurs habitudes de vie qu'eUe definit, soit de leurs ante
cedents hereditaires et personnels manifestes par un crime ou par un delit qu'elle 
determine. Rapport 12. Int. Kongr. d. I.K.V. zu Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 
221-230. - 162 CRAMER, A.: Die Behandlung der Grenzzustande in foro nebst 
einigen Bemerkungen iiber geminderte Zurechnungsfahigkeit. Berl. klin. Wochen
schr. 37, 1053ff., 1096ff., 1900. 164 - Die strafrechtliche Behandlung der geistig 
Minderwertigen. Ref. 27 D. J. T. Innsbruck 1904. Verhandl. 4, 408--417, Disk. 
434--466. - Miinch. med. Wochenschr., 51. Jahrg., 1769££., 1832££., 1904. 165 
- "Ober Gemeingefahrlichkeit vom arztlichen Standpunkt aus. Dtsch. Verein 
f: Psych. Dresden 1905. AUg. Zeitschr. f. Psych. 62, 578-581, 1905. 166-
"Ober Gemeingefahrlichkeit vom arztlichen Standpunkte aus. Jur.-psychiatr. 
Grenzfr. 3, Heft 4, 1905, 26 S. 167 - Strafrechtliche Behandlung geistig Minder
wertiger. Vortr. Gottinger forens.-psychol. Vereinigung 1906. Asch. Mo. 3, 431 
bis 433, 1906/07. 168 - Die Grenzzustande und ihre forensische Bedeutung. 
Verso der Med.-Beamten d. Reg.-Bezirks Hildesheim. Zeitschr. f. lled.-Beamte 20, 
Beilage 1, 21-22, 1907. 169 - Gerichtliche Psychiatrie. 4. Aufl., 34, 1908. 
170 - Bericht an das Landesdirektorium in Hannover iiber die Ergebnisse der 
psychiatrisch-neurolog. "Untersuchungen der Fiirsorgezoglinge in dem Stephans
stift bei Hannover, im Magdalenenhaus b. Hannover, im Frauenheim bei Himmels
thiir vor Hildesheim u. im Calandshof b. Rotenburg. Klin. Jahrb. 18, 163-198, 
1908. 171 - Psychiatrische Wiinsche zur Strafgesetzreform. Ref. dtsch. Verein 
f. Psych. Berlin 1908. AUg. Zeitschr. f. Psych. 65, 508-514, Disk. 520-521, 
1908. 172 - Bemerkungen zu dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. Miinch. med. Wochenschr. 57, 363-366, 1910. 173 - StrafvoUzug. 
In "Bemerkungen zum Vorentwurf des Strafgesetzbuches". Herausg. V. d. Justiz
kommission d. dtsch. Vereins f. Psych. 39-51. Jena 1910. 174 - Die Grenz
zustande im StrafvoUzug. Int. 'Vochenschr. f. 'Viss., Kunst u. Technik 4,132-146, 
1910. 175 - Bericht an das Landesdirektorium in Hannover iiber die Ergebnisse 
der psychiatrisch-neurolog. Untersuchungen der schulentlassenen Fiirsorgezog
linge im Frauenheim bei Himmelsthiir vor Hildesheim, Magdalenium bei Hanover, 
Moorburg bei Freistadt, Stephansstift bei Hannover, Kastorf bei Gifhorn und Ca
landshof bei Roteilburg. AUg. Zeitschr. f. Psych. 67, 493-519, 1910. 176-
Gutachten, erstattet auf Ersuchen des Rates bei der Behorde der offentlichen 
Jugendfiirsorge Edgar Crasemann in Hamburg: "Ober die volljahrigen geistig 
~finderwertigen und ihre Behandlung. Asch. Monatsschr. 9, 239-241 1913.-
177 CRASEMANN, EDGAR: Berufsvormundschaft und die voUjahrigen geistig :Minder
wertigen unter besonderer Beriicksichtigung des Schutzes der menschlichen Ge
seUschaft vor den Unsozialen. Vortr. a. d. Tagung dtsch. Berufsvormiinder 
in Dresden 1911. Asch. llonatsschr. 8, 465--479, 1911/12. 178 - Der Vorent
,,'llrf zu einem Strafgesetzbuch und die gemeingefahrlichen Psychopathen. Jur. 
'Vochenschr. 42, 582-583, 1913. 

D .. 
179 DAMEROW: Ein Blick iiber die La/l:e von Irrenanstaltsfra/l:en der Gegenwart. 

Allg. Zeitschr. f. Psych. 19, 143-189, 1862. - 180 DANNEMANN: Die Gemein/l:e
fahrlichkeit der Geisteskranken und ihre Bekampfung. Dtsch. med. Wochenschr. 31, 
546f£., 596f£., 637f£., 1905.181- Die Fiirsorge- (Zwan/l:s-) Erzichun/l:. Jur.-psychiatr. 
Grenzfr. 3, Heft 8, 1-39, 1906.182 - Die verschiooenenArten derVnterbringung 
geisteskranker Verbrecher. Jur. psychiatr. Grenzfr. 6, Heft 7,24-39, 1908.183 - Die 
Entmiindigung chronisch Krimineller als Mittel zur Verbesserung der sozialen Hy
giene. 7. Int. Kongr. f. Krim.-Anthrop. Koln 1911. Bericht 313-321,1912.184 - 1st 
die Entmiindigung chronisch krimineller Minderwerti/l:er zum Sicherungszwecke zu 
empfehlen? Rechtu. Wirtsch.1, 479--484,1912. -185 DEGEN, R.: Die Einfiihrung 
eines Stufensystems in den bayrischen Strafanstalten. Asch. Monatsschr. 14, 6-13, 
1923. -186 DEIACO, PIUS: Zur Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher 
in Osterreich. Vortr. a. d. osterr. Irrenarztetag in Linz 1911. Bres!. Wochenschr. 13, 
339ff. u. 353f£., 1911/12. - 187 DEITERS: 2. Bericht iiber die Fortschritte des 



Literaturverzeichnis. 383 

Irrenwesens. (Mitt. aus versch. Irrenanstalten über d. Schwierigkeiten d. "Unter
bringung geisteskranker Verbrecher.) Bresl. Wochenschr. 5, 147-148, 1903/04.-
188 DELAQns, ERNST: Ergänzungen zum Referat von v. Liszt: "Die sichernden 
Maßnahmen" in den drei neuen Strafgesetzentwürfen. Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.
Philos., 3, 620-624, 1909/10. 189 - Sichernde Maßnahmen gegenüber unzurech
nungsfähigen und vermindert zurechnungsfähigen Verbrechern. ll8 S., Basel1913. 
190 -Welche Maßnahmen sind gegen erwachsene gefährliche Anormale (Zurück
gebliebene, geistig Minder~ertige) angebracht? v. Lisztsche Zeitschr. 46, 98-1ll, 
1925. - 191 DELBRÜCK: Über die unter den Sträflingen der Strafanstalt zu Halle 
beobachteten Geisteskrankheiten und ihren Zusammenhang mit dem Verbrechen. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. ll, 57-103, 1854. 192- ZweiFälle von Verbrecherwahn
sinn nebst einer Epikrise. Allg. Zeitschr. f. Psych. 14, 349-395, 1857. 193- Die 
Reelenstörungen in den Strafanstalten und ihre Behandlung. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 20, 441-480, 1863. 194 - Wie sollen seelengestörte und gebrechliche, zu 
längerer Strafe verurteilte Gefangene untergebracht werden? Gutachten Vers. des 
Vereins Deutsch. Strafanst.-Beamter, Berlin 1874. Bl. f. Gefk. ll3-144, 1874. -
195 DELBR"tCK, ANTON: Cb~!' verminderte ZurechJ?;ungsfähigkeit bei moralischem 
Irresein. Vortr. i. d. Ges. d. Arzte in Zürich 1896. Arztl. Sachv.-Zeit. 2, 250-252, 
1896. 196 - Gerichtliche Psychopathologie, 18 ff., Leipzig 1897. 198 - Über 
die vermindert Zurechnungsfähigen und deren Verpflegung in besonderen An
stalten. Vortr. 8. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Bremen 1902. Mitt. 10, 
628-648, 1903. 199 - Die vermindert Zurechnungsfähigen. Ref. 9. Vers. 
d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Dresden 1903. Mitt. ll, 539-602, 1904. 
200- Zur Asylierung der Trinker. Allg. Zeitschr. f. Psych. 84, 101-121, 1926. 
201 DELBRt'cK, FELIX: Zum Schutze der Gesellschaft gegen gemeingefährliche 
Geisteskranke und vermindert Zurechnungsfähige. Asch. Mo. 1, 121-123, 1904/05. 
- 202 Denkschrift der Vereinigung der deutschen Irrenärzte an den Reichs
kanzler betr. das Verfahren mit geisteskranken Strafgefangenen. 1876. Allg
Zeitschr. f. Psych. 34, 82-86, 1878. - 203 DESSA"t;ER, FRITZ: Das Progressiv
system in ThüringE'n. v. Lisztsche Zeitschr. 44, 694-706, 1924. - 204 DIETZ: 
Simulation von GE'istesstörung. Typus: Kopie des Kindes. Pf2jährig~ "Läh
mung". Allg. Zeitschr. f. Psych. 53, 1-24, 1897.- 205 DIEZ, C. A.: "Cber die 
Xotwendigkeit besonderer Verwahrungsorte für seelengestörte Verbrecher. 
D. ZE'itschr. f. d. Staatsarzneikunde N. F. 4, 95-ll2, 1848. 206 - Über Ver
waltung und Einrichtung der Strafanstalten mit Einzelhaft und Verbesserungen, 
dE'ren diese Haftart bedürftig und fähig ist. 228 S., Karlsruhe 1857.-207 DöLLKEN: 
Geisteskranke und VerbrE'cher im Strafvollzug. Vortr. i. d. forens.-psychiatr. Ver
einigung zu Dresden. Allg. Zeitschr. f. Psych. 62, 417-420, 1905. - 208 DoHNA, 
ALEXANDER, Graf zu: Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Vortr. i. d. Kölner 
Vereinigung f. Rechts- u. Staatswiss. Fortbildung. Asch. Mo. 3, 513-534, 1906/07. 
209 -Der Kampf gegen den Modernismus im Strafrecht. Asch. Mo. 5, 65-71, 
1908/09. 210 - Die Entwürfe zu einem deutschen Strafgesetzbuche. Jur. Wo. 
50, 368-372, 1921. 211 - Disk. zu den Berichten von LENZ, MITTERMAIER und 
E. ScHl'LTZE: Ausgestaltung des strafrechtlichen Universitätsunterrichts. 20. Ta
gung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Innsbruck 1925. Mitt. 54. 212 - Disk. 
zu dE'n Berichten von RITTLER, HAGEMANN und AscHAFFENBURG: Der Schutz der 
Gesellschaft gegen Gemeingefährliche usw. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe 
d. I. K. V. in Innsbruck 1925. Mitt. 199, 201. - 213 DosENHEIMER: Vorschläge 
zur Bekämpfung des Betteins und der Landstreicherei.. Asch. Mo. 5, 657-671, 
1908/09.- 214 DRAESEKE: Die jugendliche Verwahrlosung. Vers. nordd. Psy
chiater u. Neurologen in Kiel 1924. Allg. Zeitschr. f. Psych. 82, 230-232; Disk. 
232-238, 1925. - 215 DREws: Wichern und die Gefängnisreform. 79. Vers. d. 
rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1906/07, 17-28. - 216 DREYER, \V.: Der 
Schutz der Gesellschaft vor gemeingefährlichen Irren. Asch. Mo. 7, 26-39; 71-83, 
1919/11. - 217 DR"t;CKER: Disk. zu den Berichten von LENZ, MITTERMAIER und 
E. SoH"t;LTZE: Ausgestaltung des strafrechtlichen "Cniversitätsunterrichts. 20. Ta
gung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Innsbruck 1925. Mitt. 64. - 217a D"t;
BOISSON, FAuL: Die Warenhausdie binnen. Übers. von Alfred H. Fried, Leipzig J904. 
- 218 v. DtRING: Beurteilung jugendlicher Psychopathen. Sitzung d. Arztl. 

Literaturverzeichnis. 383 

Irrenwesens. (Mitt. aus versch. Irrenanstalten iiber d. Schwierigkeiten d. "Cnter
bringung geisteskranker Verbrecher.) BresI. Wochenschr. 5, 147-148, 1903/04. -
188 DELAQl'IS, ERNST: Erganzungen zum Referat von v. Liszt: "Die sichernden 
Mal3nahmen" in den drei neuen Strafgesetzentwiirfen. Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.
Philos., 3, 620-624,1909/10. 189 - Sichernde Mal3nahmen gegeniiber unzurech
nungsfahigen und vermindert zurechnungsfahigen Verbrechern. 1I8 S., Basel 1913. 
190 - Welche Mal3nahmen sind gegen erwachsene gefahrliche Anormale (Zuriick
gebliebene, geistig Minder~ertige) angebracht? v. Lisztsche Zeitschr. 46, 98-11I, 
1925. - 191 DELBRucK: Uber die unter den Straflingen der Strafanstalt zu Halle 
beobachteten Geisteskrankheiten und ihren Zusammenhang mit dem Verbrechen. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. II, 57-103, 1854. 192 - ZweiFalle von Verbrecherwahn
sinn nebst einer Epikrise. Allg. Zeitschr. f. Psych. 14,349-395, 1857. 193 - Die 
Reelenst6rungen in den Strafanstalten und ihre Behandlung. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 20, 441-48D, 1863. 194 - Wie sollen seelengest6rte und gebrechliche, zu 
langerer Strafe verurteilte Gefangene untergebracht werden? Gutachten Verso des 
Vereins Deutsch. Strafanst.-Beamter, Berlin 1874. BI. f. Gefk. II3-144, 1874. -
195 DELBR17cK, ANTON: eb~!, verminderte Zurechl?;ungsfahigkeit bei moralischem 
Irresein. Vortr. i. d. Ges. d. Arzte in Ziirich 1896. ArztI. Sachv.-Zeit. 2, 250-252, 
1896. 196 - Gerichtliche Psychopathologie, 18 ff., Leipzig 1897. 198 - Uber 
die vermindert Zurechnungsfahigen und deren Verpflegung in besonderen An
stalten. Vortr. 8. Vcrs. d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Bremen 1902. Mitt. 10, 
628-648, 1903. 199 - Die vermindert Zurechnungsfahigen. Ref. 9. Verso 
d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Dresden 1903. Mitt. II, 539-602, 1904. 
200 - Zur Asylierung der Trinker. Allg. Zeitschr. f. Psych. 84, 101-121, 1926. 
201 DELBRt'CK, FELIx: Zum Schutze der GeselJschaft gegen gemeingefahrliche 
Geisteskranke und vermindert Zurechnungsfahige. Asch. Mo. 1, 121-123, 1904/05. 
- 202 Denkschrift der Vereinigung der deutschen Irrenarzte an den Reichs
kanzler betr. das Verfahren mit geisteskranken Strafgefangenen. 1876. Allg
Zeitschr. f. Psych. 34, 82-86, 1878. - 203 DESSAl;ER, FRITZ: Das Progressiv
system in Thiiringen. V. Lisztsche Zeitschr. 44, 694-706, 1924. - 204 DIETZ: 
Simulation von Geistesst6rung. Typus: Kopie des Kindes. P/2jahrig~ "Lah
mung". Allg. Zeitschr. f. Psych. 53, 1-24, 1897. - 205 DIEZ, C. A.: "Cber die 
Xotwendigkeit besonderer Verwahrungsorte fiir seelengest6rte Verbrecher. 
D. Zeitschr. f. d. Staatsarzneikunde N. F. 4, 95-II2, 1848. 206 - Uber Ver
waltung und Einrichtung der Strafanstalten mit Einzelhaft und Verbesserungen, 
deren diese Haftart bediirftig undfahig ist. 228 S., Karlsruhe 1857. - 207 DOLLKEN: 
Geistcskranke und Verbrecher im Strafvollzug. Vortr. i. d. forens.-psychiatr. Ver
einigung zu Dresden. Allg. Zeitschr. f. Psych. 62, 417-420, 1905. - 208 DOHNA, 
ALEXANDER, Graf zu: Willensfreiheit und Verantwortlichkeit. Vortr. i. d. K61ner 
Vereinigung f. Rechts- u. Staatswiss. Fortbildung. Asch. Mo. 3, 513-534,1906/07. 
209 - Dcr Kampf gegen den Modernismus im Strafrecht. Asch. Mo. 5, 65-71, 
1908/09. 210 - Die Entwiirfe zu einem deutschen Strafgesetzbuche. Jur. Woo 
50, 368-372, 1921. 211 - Disk. zu den Berichten von LENZ, MITTERMAIER und 
E. SCHl'LTZE: Ausgestaltung des stl'afrechtlichen Universitatsunterrichts. 20. Ta
gung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Innsbruck 1925. Mitt. 54. 212 - Disk. 
zu den Berichten von RITTLER, HAGEMANN und ASCHAFFENBURG: Der Schutz der 
Gesellschaft gegen Gemeingefahrliche usw. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe 
d.!. K. V. in Innsbruck 1925. Mitt. 199, 201. - 213 DOSENHEIMER: VorschIage 
zur Bekampfung des Bettelns und der Landstreicherei.. Asch. Mo. 5, 657-671, 
1908/09. - 214 DRAESEKE: Die jugendliche Verwahrlosung. Verso nordd. Psy
chiater u. Neurologen in Kiel 1924. AUg. Zeitschr. f. Psych. 82, 230-232; Disk. 
232-238, 1925. - 215 DREWS: Wichern und die Gefangnisreform. 79. Verso d. 
rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1906/07, 17-28. - 216 DREYER, 'V.: Der 
Schutz der Gesellschaft vor gemeingefahrlichen Irren. Asch. Mo. 7,26-39; 71-83, 
1919/11. - 217 DRl;cKER: Disk. zu den Berichten von LENZ, MITTERMAIER und 
E. SOHl;LTZE: Ausgestaltung des strafrechtlichen "Cniversitatsunterrichts. 20. Ta
gung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Innsbruck 1925. Mitt. 64. - 217a Dl;
BOISSON, PAUL: Die Warenhausdiebinnen. Ubers. von Alfred H. Fried, Leipzig J904. 
- 218 V. DtRING: Beurteilung jugendlicher Psychopathen. Sitzung d. ArztI. 



384 Literaturverzeichnis. 

Vereins in Frankfurt a. M. Münch. Med. Wochenschr. 66, 427-428, 1919. -
219 l>YRENFURTH, FELIX: Über Simulation im Gefängnis. Ärztl. Sachv.-Zeit. 19, 
30-31, 1913. 

E. 
220 EBELING, C. : Die Organisation des Fürsorgewesens der Harn

burgischen Gefangenenanstalten. Bl. f. Gefk. 57, 76-83, 1926.-221 EBERMAYER, 
LUDWIG: Welches Strafmittelsystem empfiehlt sich für das künftige Strafgesetz
buch? Gutachten D. J. T. Karlsruhe 1908, Verhandl. 1, 259-312. 222 - Der 
Entwurf eines deutschen Strafgesetzbuches. Berlin 1914. Nach den Beschlüssen 
der Strafrechtskommission systematisch bearbeitet. 104 S. 223 - Die Entwürfe 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Jur. Wochenschr. 50, 361-368, 1921. 
224- Der neue Strafgesetzentwurf. Leipziger Zeitschr. f. D.J~echt 19, 169-178, 
1925. - 225 v. EGLOFFSTEIN LEO: Die Sicherungsanstalten. Anderungsvorschläge 
z. amtl. Entwurf eines allg. dtsch. St.G.B. Asch. Monatsschr. 16, 372-374, 1925.-
226 EHRHARDT: Die Sicherungsmaßregeln nach dem Vorentwurf zu einem deut
schen und einem Österreichischen Strafgesetzbuch. Bericht 31. D. J. T. Wien 1912. 
Verhandl. 3, 6ll-637, Disk. 637-663. - 227 ELIASBERG, WLADIMIR: Anstalts
bummler. Jng.-Diss. Heidelberg 1914. - 228 ELLGER, HANS: Der Strafvollzug bei 
Gefangenen bis zum Mündigkeitsalter. 85. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahres
bericht 1912/13, 98-ll9. 229 - Fürsorgeerziehung und Jugendgefängnis. 
Dtsch. Strafrechtszeit. 1, 575-580, 1914. 230 -, Die Fürsorge für die verwahr
loste und kriminelle Jugend. v. Lisztsche Zeitschr. 35, 660-675, 1914. 231 -
Der progressive Strafvollzug. v. Lisztsche Zeitschr. 36, 554-572, 1915. 232 -
Schutzaufsicht. Asch. Monatsschr. ll, 269-272, 1914-18. 233- Das Jugend
gefängnis in Wittlich. Bl. f. Gefk. 48, 225, 1914. 234- Welche Veränderungen 
in der Behandlung der Gefangenen sind durch die neuen Bestimmungen erforderlich 
geworden? 92. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Ber. 1918/19, 56-67. 235- Der 
progressive Strafvollzug. Ber. 18. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. in 
Göttingen 1922, Mitt. 5-32. 236- Disk. zu den Berichten von LIEP.MANN und 
FmKELNBURG. 19. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Harnburg 1924. Mitt. 
102. 237- Der Strafvollzug an Jugendlichen, Minderjährigen und geistig Minder
wertigen. Zeitschr. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte u. Fürsorgeerziehung 
15, 105-108, 1922/24. 238- Der Strafvollzug in Stufen. Bl. f. Gefk. 57, 189 
bis 233, 1926.- 239, ELSTER, ALEXANDER: Sozial-biologische Bemerkungen zum 
Strafgesetzentwurf 1925. v. Lisztsche Zeitschr. 46, 65-98, 1925. - 240 ENGEL, 
KuRT: Der progressive Strafvollzug. 121, Breslau 1921. - 241 v. ENGELBERG: 
Das Arbeitshaus, seine gegenwärtige Gestaltung in den einzelnen Bundesstaaten 
und seine Verwendung im künftigen Strafgesetzbuch. Ber. 15. Vers. d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. in München 1912. Mitt. 19, 481-530, Disk. 531-571.-
242 ENGELEN D. 0.: Behandlung der sogenannten vermindert Zurechnungs
fähigen. Ref. a. d. 7. Int. Kongr. f. Krim.-Anthropol. Köln 1911. Ber. 397-405, 
Disk. 417-434, 1912. 243- Behandlung der sogenannten "vermindert Zurech
nungsfähigen". Jur.-psychiatr. Grenzfr. 9, H. 1, 1-18, 1913. 244- Strafe oder 
Maßnahme gegen Bettelei und Vagabondage? .. Mitt. d. I. K. V. 22, 248-256, 1914. 
- 245 Ergebnisse der Fürsorgeerziehung. Arztl. Sachv.-Zeit. 17, 195, 1911.-
246 ERNST, WALTER: Werkzeug und Waffe des internierten Geisteskranken. Alz. 
Zeitschr. 104, 1-48, 1926. - 247 EvENSEN, HANS: Über Sicherungsmaßregeln 
gegen gemeingefährliche periodisch Irre mit freien Intervallen. Vortr. a. d. 7. Int. 
Kongr. f. Krim.-Anthropol. Köln 1911. Ber. 205-215, 1912.- 248 ExNER, FRANZ: 
Die Theorie der SicherungsmitteL Abh. d. krim. Inst. in Berlin 3. F. 1. 249-
Disk. zu den Berichten von LIEP.MANN und FINKELNBURG. 19. Tagung d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. Harnburg 1924. Mitt. 80. 260- Die Praxis der Straf
zumessung. Asch. Monatsschr. 17, 365-374, 1926. 

F. 
251 v. FALKEN-PLACHECKI: Das Arbeitshaus und seine Zukunft. 

v. Lisztsche Zeitschr. 41, 724-754, 1920. 252 - Das Arbeitshaus in 
dem Entwurfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1919. v. Lisztsche 

384 Literaturverzeichnis. 

Vereins in Frankfurt a. M. Miinch. Med. Wochenschr. 66, 427-428, 1919. -
219 DYRENFURTH, FELIX: tiber Simulation im Gefangnis. Arztl. Sachv.-Zeit. 19, 
30-31, 1913. 

E. 
220 EBELING, C. : Die Organisation des Fiirsorgewesens der Ham

burgischen Gefangenenanstalten. Bl. f. Gefk. 57, 76-83,1926. - 221 EBERMAYER, 
LUDWIG: Welches Strafmittelsystem empfiehlt sich fiir das kiinftige Strafgesetz
buch? Gutachten D. J. T. Karlsruhe 1908, Verhandl. 1, 259-312. 222 - Der 
Entwurf eines deutschen Strafgesetzbuches. Berlin 1914. Nach den Beschliissen 
der Strafrechtskommission systematisch bearbeitet. 104 S. 223 - Die Entwiirfe 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Jur. Wochenschr. 50, 361-368, 1921. 
224 - Der neue Strafgesetzentwurf. Leipziger Zeitschr. f. D.J~echt 19, 169-178, 
1925. - 225 V. EGLOFFSTEIN LEO: Die Sicherungsanstalten. Anderungsvorschlage 
z. amtl. Entwurf eines allg. dtsch. St. G.B. Asch. Monatsschr. 16, 372-374, 1925.-
226 EHRHARDT: Die SicherungsmaBregeln nach dem Vorentwurf zu einem deut
schen und einem osterreichischen Strafgesetzbuch. Bericht 31. D. J. T. Wien 1912. 
Verhandl. 3, 6ll-637, Disk. 637-663. - 227 ELIASBERG, WLADIMIR: Anstalts
bummler. Jng.-Diss. Heidelberg 1914. - 228 ELLGER, HANS: Der Strafvollzug bei 
Gefangenen bis zum Miindigkeitsalter. 85. Verso d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahres
bericht 1912/13, 98-ll9. 229 - Fiirsorgeerziehung und Jugendgefangnis. 
Dtsch. Strafrechtszeit. 1, 575-580, 1914. 230 -, Die Fiirsorge fiir die verwahr
loste und kriminelle Jugend. V. Lisztsche Zeitschr. 35, 660-675, 1914. 231-
Der progressive Strafvollzug. V. Lisztsche Zeitschr. 36, 554-572, 1915. 232-
Schutzaufsicht. Asch. Monatsschr. ll, 269-272, 1914-18. 233 - Das Jugend
gefangnis in Wittlich. Bl. f. Gefk. 48, 225, 1914. 234 - Welche Veranderungen 
in der Behandlung der Gefangenen sind durch die neuen Bestimmungen erforderlich 
geworden? 92. Verso d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Ber. 1918/19,56-67. 236 - Der 
progressive Strafvollzug. Ber. 18. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. in 
GOttingen 1922, Mitt. 5-32. 236 - Disk. zu den Berichten von LIEPMANN und 
FmKELNBURG. 19. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Hamburg 1924. Mitt. 
102. 237 - Der Strafvollzug an Jugendlichen, Minderjahrigen und geistig Minder
wertigen. Zeitschr. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte u. Fiirsorgeerziehung 
15, 105-108, 1922/24. 238 - Der Strafvollzug in Stufen. Bl. f. Gefk. 57, 189 
bis 233, 1926. - 239, ELSTER, ALEXANDER: Sozial-biologische Bemerkungen zum 
Strafgesetzentwurf 1925. V. Lisztsche Zeitschr. 46, 65-98, 1925. - 240 ENGEL, 
KURT: Der progressive Strafvollzug. 121, Breslau 1921. - 241 V. ENGELBERG: 
Das Arbeitshaus, seine gegenwartige Gestaltung in den einzelnen Bundesstaaten 
und seine Verwendung im kiinftigen Strafgesetzbuch. Ber. 15. Verso d. dtsch. 
Landesgruppe d. 1. K. V. in Miinchen 1912. Mitt. 19,481-530, Disk. 531-571. -
242 ENGELEN D. 0.: Behandlung der sogenannten vermindert Zurechnungs
fahigen. Ref. a. d. 7. Int. Kongr. f. Krim.-Anthropol. Koln 1911. Ber. 397-405, 
Disk. 417-434, 1912. 243 - Behandlung der sogenannten "vermindert Zurech
nungsfahigen". Jur.-psychiatr. Grenzfr. 9, H. 1, 1-18, 1913. 244 - Strafe oder 
MaBnahme gegen Bettelei und Vagabondage? .. Mitt. d. 1. K. V. 22, 248-256, 1914. 
- 245 Ergebnisse der Fiirsorgeerziehung. Arztl. Sachv.-Zeit. 17, 195, 1911. -
246 ERNST, WALTER: Werkzeug und Waffe des internierten Geisteskranken. Alz. 
Zeitschr. 104, 1-48, 1926. - 247 EVENSEN, HANS: tiber SicherungsmaBregeln 
gegen gemeingefahrliche periodisch Irre mit freien Intervallen. Vortr. a. d. 7. Int. 
Kongr. f. Krim.-Anthropol. Koln 1911. Ber. 205-215, 1912. - 248 EXNER, FRANZ: 
Die Theorie der Sicherungsmittel. Abh. d. krim. Inst. in Berlin 3. F. 1. 249-
Disk. zu den Berichten von LIEPMANN und FINKELNBURG. 19. Tagung d. dtsch. 
Landesgruppe d. 1. K. V. Hamburg 1924. Mitt. 80. 260 - Die Praxis der Straf
zumessung. Asch. Monatsschr. 17, 365-374, 1926. 

F. 
251 V. FALKEN-PLACHECKI: Das Arbeitshaus und seine Zukunft. 

v. Lisztsche Zeitschr. 41, 724-754, 1920. 262 - Das Arbeitshaus in 
dem Entwurfe zu einem deutschen Strafgesetzbuch von 1919. v. Lisztsche 



Literaturverzeichnis. 385 

Zeitschr. 43, 3156-386, 1922. - 253 FECHENBACH, FELIX: Das Haus 
der Freudlosen. Bilder aus dem Zuchthaus. 129 H. Berlin 19215. - 254 
FElSENBERG ER: ,.Verminderte Zurechnungsfähigkeit" oder "geistige Minder
wertigkeit"'. ::\litt. d. I. K. V. 13, 631-633, 1906. 255 - Empfiehlt sich 
unbestimmte Verurteilung bei gewerbs- und gewohnheitsmäßigen gemeingefähr
lichen Verbrechern? Ber. a. d. 18. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Göt
tingen Hl22. ::\litt. 112. -- 256 FELS R.: Psychiatrie und l<'ürsorgetätigkeit. Bresl. 
\Vochenschr. 12, 23!), 1910/ll. -- 257 FETSCHER, R.: Die Organisation der erb
biologiseben Erforsehung der Htrafgefangenen in Hachsen. BI. f. Oefk. 157,69-715,1926. 
25S FEt"ILLOLEY, )l.: La Iutte contre Ia criminalitl' internationale. Ref. 10. Int. 
Vers. d. I. K. V. Harnburg 19015. ::\litt. 13, 247-215!!, 1906. - 259 FIDELIS, 
FoRTCNATI"S: De relation!.bus medicorum IV etc. Palermo 1603 (zitiert nach Bres
ler). - 260 FINGER, A.: eher die geminderte Zurechnungsfähigkeit und die straf
rechtlichP BPhandlung dPr gemindert Zurechnungsfähigen. Oerichtssaal . 64, 
2157--319, 1!!04. 261 -- Die richterliche Strafzumessung. Gutachten 29. Dtsch. 
,Jur. Tag. Karlsruhe 1!)08. Verhandl. 2, 37-101. 262 - Bemerkungen zum 
allgemeinen Teile des Entwurfes eines deutschen Strafgesetzbuches (1919) und 
zum Vorentwurf für Pin italienisches StrafgesPtz (l!J21). Der Gerichtssaal 88, 
26!!-:318, l!l22. 263 --- Zum Entwurfe Pincs Strafgesetzbuches. Der Oerichts
saal 92. 74-ll4, l!J26.- 264 FINKELNBl"RG, KARL: t"ber vermindert Zurech
nungsfähige. Vortr. i. d. rhcin.-westfäl. Gef. Ges. 1!)02; ,Jahres her. 139-1150, 
l!J01 /02. 26;) -- WiP sind die ::\linderwPrtigPn im Strafvollzug nach der gegen
wärtigPn ÜPsetzgebung am sachgPmäßesten zu bPhandeln? Ref. a. d. Vers. d. 
Vereins dtsch. Strafanst.-Beamter in Köln 1908. BI. f. Uefk. 43, 80-815; Disk. 86 
bis 115, 190!1. 266 - Disk. zu dPm Bericht von MITTERMAIER: Behandlung der 
unsozialen Elemente im Vorentwurf. 14. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. 
I. K. V. Berlin 1!lll. )litt. 18, 273, l!lll. 267 - Die Bestraften in Deutschland. 
Berlin 1!112. •!6S -- Die Reichsgrundsätze über den Vollzug der Freiheitsstrafen. 
Bericht a. d. l!l. VPrs. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Harnburg 1924. Mitt. 
H. 5!)-76. - 26\l FISCHER, EDMl"ND: t"ber das StrafrPcht der Zukunft. Sozialist. 
::\Ionatshefte 1!!09, Bd. 1, 157-165. - 270 FLEISCH~IANN, ÜTTO: Vorschläge zur 
Reform clPr ArbPitshäuser. BI. f. Gefk. 28, 18ß-HJ5, 1895. - 271 FLEMIIUNG: 
Ein \'otum in RachPn dpr vermin~_Prten Zurechnungsfähigkeit. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 22. !l8-10H, 1865. 272- UbPr verminderte Zurechnungsfähigkeit. Vortr. 
a. d. Vers. d. dtsch. Vereins d. Irrenärzte in Hitdesheim 1865. Allg. Zeitschr. f. 
Psyeh. 22. 348-3.')1, 1865. -- 273 FLt'GGE: eberdas Bewahrungshaus in Düren. 
Vortr. ps,vehiatr. V crein d. Rh<>inprovinz. Allg. Zeitschr. f. Psych. 61, 260-279, 
1!l04. 274-- Einiges aus der Abtt>ilung für irre Verbrecher in Düren. Asch. l\lo. l. 
349-3:)i. Hl04i05. - 275 FoERSTER, FR. W.: Schuld und Sühne. ::\Iünchen 1911. 
- - 276 FiiRSTE,RLING, \V.: t'ber die paranoiRehen ReaktionPn in der Haft. Abh. 
a. d. Xeurol., PsychiatriP, Ps_vchol. u. ihren Grenzgebieten Xr. 19, 106 S., 1923. -
277 FoLTIS: Disk. zu den Berichten von RITTLER, HAGEMANN u. AscnAFFENBURG. 
20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. lnnsbrnck l!l25 . .Mitt. S. 218. -
2iS FoREL, AenrsT: Zur Behandlung GPmPingefährlicher. Asch. l\lo. l. 236-238, 
Hl04/05. 2if) --,Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitäten. Die soziale 
Plage der GleichgewichtslosPn im Verhältnis zu ihrer verminderten Verantwort
lichkeit. 179 S., .:\lünchen 1907.- 2SO FoRSTER, K: Hysterische Reaktion und 
Simulation. l\lon. f. Psvch. u. Neuro!. 42, 298ff., 370ff., 1917.-281 FRANK, REIN
HARD: Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich. 1903. 2S2 - Zurechnungs
fähigkeit und Trunkenheit nach dPm Vgrentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. Ref. a. d. VPrs. v. ,Juristen u. Arzten in Stuttgart 1910. BI. f. Gefk. 44, 
235-258, 1910. - 2S3 FREDE: Ikr Strafvollzug in Stufen in Thüringen. v. Liszt
sche Zeitschr. 46, 233-248, 1925. - 2S-1 FREIMARK, HANS: Die Revolution 
als psychische .1\lassenPrscheinung. Grenzfr. d. Nerven- u. Sedenlebens, H. 107, 
llO S., 1920. - 2So FREl'DENTHAL, BERTHOLD: Haftwirkungs-Enqueten. Asch. 
-:\1o. 2, 1415-156, 1905/06. 2S6- Denkschrift betr. die .Errichtung eines Jugend
gefängnisses. AsPh. l\lo. 2, 577-1580, 1912/13. 2S7 - Das erste deutsche Jugend
gefängnis. Dtsch. Jur. Zeit. 18, 134-137, 1913. 2S8, - .Entlassenenfürsorge, 
eine Pflicht dPr Allgemeinheit. v. LisztsC'he Zcitschr. 46, 403-416, 1925. 289-

Wilmann~, Zurerlmungsfähigkeit. 25 

Literaturverzeichnis. 385 

Zeitschr. 43, 3156-386, 1922. - 253 FECHENBACH, FELIX: Das Haus 
der Freudlosen. Bilder aus dem Zuchthaus. 129 H. Berlin 1925. - 254 
FEISENBERGER: ,.Verminderte Zurechnungsfiihigkeit" oder "geistige Minder
wertigkeit"'. ::\Iitt. d. 1. K. V. 13, 631-633, 1906. 255 - Empfiehlt sich 
unbestimmte Verurteilung bei gewerbs- und gewohnheitsmal3igen gemeingefahr
lichen Vprbrpchern? Ber. a. d. 18. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Got
tingen H122. ;\Iitt. 112. -- 256 FELS R.: Psychiatrie und 1<'iirsorgetatigkeit. BresI. 
'Vochpnschr. 12, 23!J, 1910/11. -- 257 FETSCHER, R.: Die Organisation der prb
biologisehen Erforsehung dpr Htrafgefangenen in Rachsen. BI. f. Oefk. 57, 6!J-75,1!J26. 
251'1 FEl-ILLOLEY, ::\1.: La luttp contre la criminalitp internationale. Ref. 10. Int. 
Verso d. 1. K. V. Hamburg 1905. ::\Iitt. 13, 247-25H, 1!J06. - 259 FIDELIS, 
FORTCNATI"S: De rplation!.bus medicorum IVetc. Palermo 1603 (ziticrt nach Brps
ler). - 260 FINGER, A.: eber die geminderte Zurechnungsfahigkeit und die straf
reehtliehp Behandlung cler gemindert Zurcchnungsfahigen. Oerichtssaal . 64, 
257--319, I!J04. 261 -- Die richterliche Strafzumessung. Gutachten 29. Dtsch. 
,Jur. Tag. Karlsruhe 1!J08. Verhandl. 2, 37-101. 262 - Bemerkungen zum 
allgemeinen Teilp des Entwurfes pines deutschen Strafgesetzbuches (1919) und 
zum Vorentwllrf fiir pin italipnischps Strafgesptz (1\121). Der Gerichtssaal 88, 
26!J-:n8, IH22. 263 --- Zum Entwurfe eines Htrafgesetzbuches. Der Oerichts
saal 92. 74-114, l!126. - 264 FINKELNBl-RG, KARL: tber vermindert Zurech
nllngsfahige. Vortr. i. d. rhcin.-westfal. Gef. Ges. 1902; ,Jahresber. 139-150, 
HIOI :,02. 26;)·- Wip sind die ::\Iinderwertigen im Strafvollzug nach der gegen
wiirtigen Uesetzgpbung am sachgemaBesten zu bphancleln? Ref. a. cl. V ers. d. 
Vereins dtsch. Htrafanst.-Beamter in Koln 1908. BI. f. Uefk. 43, 80-85; Disk. 86 
bis 115, 190n. 266 - Disk. zu dem Bericht von MITTERMAIER: Behandlung cler 
llnsozialen Elempnte im Vorentwurf. 14. Tagung d. dtsch. Lanclesgruppe d. 
1. K. V. Berlin l!ll1. ::\litt. 18, 273, l!1l1. 267 - Die Bestraften in Deutschland. 
Berlin W12. '!6S -- Die Reichsgrundsatze iiber den Vollzug der Freiheitsstrafen. 
Berieht a. d. HI. VprH. d. dtseh. Landesgruppe d. I. K. V. Hamburg 1924. Mitt. 
R. 5!1-76. - 26\l FISCHER, EDMl"ND: tber das Strafrpcht der Zukunft. Sozialist. 
::\Ionatshefte 1!l09, Bd.l, 157-165. - 270 FLEISCH~IANN, OTTO: Vorschliige zur 
Reform der Arbeitshauser. BI. f. Gefk. 28, 18(l-1\15, 1895. - 271 FLEMIIUNG: 
Ein \'otum in Rachpn der vermin~.prten Zureehnungsfahigkeit. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 22, !l8-10!l, 1865. 272 - Uber vcrminderte Zurechnungsfahigkeit. Vortr. 
a. d. Verso d. dtsch. Vereins d. Irrenarzte in Hildesheim 1865. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 22.348-3.'51, 1865. -- 273 FLt'GGE: eber das Bewahrungshaus in Diiren. 
Vortr. ps,vC'hiatr. V crein d. Rheinprovinz. Allg. Zeitschr. f. Psych. 61, 260-279, 
1!)04. 274 - - Einiges aus der Abtpilung fiir irre Verbrecher in Diiren. Asch. Mo. 1. 
34!l-3:')i. ]!)04 /()5. - 275 FOERSTER, FR. W.: Schuld und Siihne. ::\Iiinchen 1911. 
. - 276 FiiRSTE'RLING, 'Y.: Cber die paranoiRchen Reaktionpn in der Haft. Abh. 
a. d. Xeuro!., Psychiatrie, Psycho!. u. ihren Grenzgebieten Xr. 19, 106 S., 1923. -
277 FOLTIS: Disk. zu den Bprichten von RITTLER, HAGEMANN U. ASCHAFFENBURG. 
20. Tagung cl. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Innsbrnck l!125. Mitt. S. 218. -
2iS FOREL, Al"Gl'sT: Zur Behandlung Gemeingefahrlicher. Asch. 1\10. 1. 236-238, 
l!lO4/05. 2ifl --, Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitaten. Die soziale 
Plage der Gleichgewiehtslosen im Vprhaltnis Zll ihrer verminclerten Verantwort
lichkeit. 179 S., .:\iiinehen 1907. - 2S0 FORSTER, K: Hysterische Reaktion und 
Simulation. Mon. f. Psych. u. Neurol. 42, 298ff., 370ff., 1917. - 281 FRANK, REIN
HARD: Das Strafgesetzhuch fiir das Deutsche Reich. 1903. 21'12 - Zurechnungs
fiihigkeit und Trunkenheit nach dem Vgrentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. Ref. a. d. Verso V .• Juristen u. Arzten in Stuttgart 1910. BI. f. Gefk. 44, 
235-258, 1!J1O. - 2S3 FREDE: Der Strafvollzug in Stufen in Thiiringen. V. Liszt
sehe Zpitschr. 46, 233-248, 1925. - 2S-1 FREIMARK, HANS: Die Revolution 
als psyehische l\lassencrscheinung. Grenzfr. d. Nerven- u. Redenlebens, H. 107, 
110 8., 1920. - 2S5 FREl'DENTHAL, BERTHOLD: Haftwirkungs-Enqueten. Asch. 
l\1o. 2, 145-156, 1905/06. 2S6 - Denkschrift betr. die .Errichtung eines Jugend
gefangnisses. Asch . .Mo. 2, 577-580, 1912/13. 2S7 - Das erste deutsche Jugend
gefangnis. Dtsch. Jur. Zeit. 18, 134-137, 1913. 2S8, - .Entlassenenfiirsorge, 
eine Pflieht dpr Allgemeinheit. V. Lisztsche Zeitschr. 46, 403-416, 1925. 289-

Wilmann~, Zurerlmungsfiihigkeit. 25 



386 Literaturverzeichnis. 

Disk. zu den Berichten von Rittler, Hagemann u. Aschaffenburg. 20. Tagung 
d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. lnnsbruck 1925, Mitt. S. 182. 2HO- Die Not
wendigkeit eines Reichsstrafvollzugsgesetzes. Dtsch. Jur. Zeit. 13, 409-411, 1926. 
- 291 l<'REt:ND: Welches sind die Erfahrungen über die Wirkung der Einzelhaft 
in gesundheitlicher wie in sittlicher Beziehung? Gutachten f. d. Verein dtsch. 
Strafanst.-Beamter 1903. Bl. f. Gefk. 37, 401-410, 1903.-292 l<'RIEDEL, ERNST: 
Die geminderte Zurechnungsfähigkeit. Allg. dtsch. StrafreC'htszeitg. 10, !JS-118, 
1870. - 293 FRIEDREICH, I. B.: System der gerichtlichen Psychologie. 3. Aufl., 
S. 151, Regensburg 1851. - 294 FRIEDENREICH: Über Zurechnungsfähigkeit. 
Mon. f. Psych. u. ~eurol. 24, 50-63, 1908.-295 FRIES: Bemerkungen zu einigen 
die t:nterbringung geisteskranker Verbrecher in Irrenanstalten betr. Fragen. 
Bresl. Wochenschr. 4, 282-285, 1902/03. - 296 FRITSCH: Über psychisC'he Ent
artung und ihre forensische Bedeutung. Wien. Verein f. Psych. u. Neurol.; \Vien. 
klirr. WochensC'hr. 8, 852, 1895. 297 - Zur Behandlung geisteskranker und psy
choseverdächtiger Untersuchungssträflinge. Wien. med. Wochenschr. 58, 2207 
bis 2209, 1908. 298 - Willensfreiheit und Zurechnungsfähigkeit. Dittrichs 
Handb. d. ärztl. Sachv.-Tätigkeit. 8; Forens. Psych. 1, 1-43, 1908. 299 -
Simulation und Dissimulation. Dittrichs Handb. d. ärztl. Sachv.-Tätigkeit 8; 
Forens. Psych. 1, 631-646, 1908. - 3(]0 FRÖHLICH u. V. 1\it:RALT, L.: rnter
bringung verbrecherischer Irrer und geisteskranker V Prbrecher. Ref. Verein Schweiz. 
Irrenärzte in St. l:rban. Bresl. Wochenschr. 6, 273-275, 1904/05.- 301 Ft:cHs: 
Die Gefangenenschutztätigkeit und die Verbrechensprophylaxe. 1898. - 302 
.FüRSTENHEIM, \V :Die Beurteilung des GeisteszustandE's jugendlicher Angeklagter, 
Zeitschr. f. Psychotherapie 3, 158-182, 1911.- 303 Ft:RSTNER: l'ber Simulation 
geistiger Störungen. Arch. f. Psych. 19, 601-619, 1888. - 304 .Fi'ssLIN, ,J.: Die 
Einzelhaft nach fremden und sechsjährigen eigenen Erfahrungen im neuen MännE'r
zuchthause in Bruchsal. 442 S., 350, Heidelberg 1855. - 305 l<'t:LD: Die Zwangs
erziehung. Jur.-psychiatr. Orenzfr. 3, H. 8, 40-53, 1906. 

(j. 

306 GÄBLER: Begriff des progressiven Strafvollzuges und allgemeine BemerkungPn. 
Bl.f. Gefk. 54,147-169, 1921.-307 GANAHL: Ein WortdPr KritikPines praktischen 
Strafjuristen zum Entwurf eines allgemeinen deutschen StrafgesetzbuchPs. Dtsch. 
Zeitschr. f. d. ges. ger. 1\Ied. 7, 168, 1926.-308 GANSER: l'ber einm Pigl'nartigPn 
Dämmerzustand. Vortr. Vers. mittPldtsch. PsychiatPr u. NPurolog. zu HallE' 1897. 
Arch. f. Psvch. 30, 633-640, 1898. 309 - Zur Lehre vom hvsterisC'hE'n DämmE'r
zustand. Vortr. mitteldtsch. Psychiater u. Neurolog. zu Dresden 1902. Arch. f. 
Psych. 38, 34-46, 1904. - 310 GARC,'ON, M. E.: Dans quels cas, determinE's par 
la loi, la notiondes l'etat dangereux du delinquant peut-elle etre substituE'P a CE'lle 
de l'acte delictueux poursuivi et dans quelles conditions Pst-elle compatiblP, au 
point de vue des mesures de defense sociale, avE'c les garanties de la libPrtl' indivi
duelle. Ref. Int. Vers. d. I. K. V. in BrüssPl 1910. :\litt. 17, 185-502, HHO.-
311 GARRAt:D, M.: La loi doit etablir des mesurPs sp(•eialPs de sE'curite sociale 
contre les delinquants dangereux a raison, soit de lPur Ptat de rl'cidive legalE', soit 
de leurs habitudes dP vie qu'elle definit, soit de leurs ant&cedPnts hert'ditairPs Pt 
personnels manifestes par un crime ou par un delit qu'clle determine. Rapport 12. 
Int. Kongr. d. I. K. V. Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 231-242.- 312 GAUPP, R.: 
Über moralisches Irresein und jugendliches Verbrechertum .• Jur.-Psych. GrPnzfr. 2, 
H. 1 u. 2, 51-68, 1904. 313 - Der Schutz vor gefährlichen Geisteskranken. 
Med. Korrespondenzbl. f. Württ. 84, 589ff., 597ff., Hll4. - 314 GELDER
BLOM: Die geistig MinderwE'rtigen und ihre Behandlung. 76. ,JahrPsvers. d. rhein.
westfäl. GE'f.-Ges. ,Jahresbericht S. 131-141, 1902/03. - 315 ÜELLER: Aus dPm 
Bewahrungshause in Düren. Vortr. psych.Verein d. Rheinprovinz 1907. AsC'h. Mo. 5, 
14---26, 1908/09.- 316 GENNAT, GEORG: Das Strafensystem und seine RE'form. 
106 S. Harnburg l90G. 317 - FrPiheitsstrafen und sichernde ;\laßnahmen im 
VorPntwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. Bl. f. Gefk. 44, 525-570, 1910. 318 
- Die Vorschläl!e zu einem Strafvollzugsgesetz. Bl. f. Gefk. 46, 315-374, 1912. 
319- Streifzüge durch den Vorentwurf und den Gegenentwurf zum deutschen 

386 Literaturverzeichnis. 

Disk. zu den Berichten von Rittler, Hagemann u. Aschaffenburg. 20. Tagung 
d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. lnnsbruck 1925, Mitt. S. 182. 2HO - Die Not
wendigkeit eines Reichsstrafvollzugsgesetzes. Dtsch. Jur. Zeit. 13,409-411, 1926. 
- 291 FREt:ND: Welches sind die Erfahrungen uber die Wirkung der Einzelhaft 
in gesundheitlicher wie in sittlicher Beziehung? Gutachten f. d. Verein dtsch. 
Strafanst.-Beamter 1903. Bl. f. Gefk. 37, 401-410,1903. - 292 FRIEDEL, ERNST: 
Die geminderte Zurechnungsfahigkeit. Allg. dtsch. StrafreC'htszeitg. 10, !)8-118, 
1870. - 293 FRIEDREICH, I. B.: System der gerichtlichen Psychologie. 3. Auf I., 
S. 151, Regensburg 1851. - 294 FRIEDENREICH: Dber Zurechnungsfiihigkeit. 
Mon. f. Psych. u. ~eurol. 24, 50-63,1908. - 2H5 FRIES: Bemerkungen zu einigen 
die l:nterbringung geisteskranker Verbrecher in lrrenanstalten betr. Fragen. 
Bresl. Wochenschr. 4, 282-285, 1902/03. - 296 FRITSCH: Dber psychisC'he Ent
artung und ihre forensische Bedeutung. Wien. Verein f. Psych. u. Neurol.; \Vien. 
klin. WochensC'hr. 8, 852, 1895. 297 - Zur Behandlung geisteskranker und psy
choseverdachtiger Untersuchungsstraflinge. Wien. med. Wochenschr. 58, 2207 
bis 2209, 1908. 298 - Willensfreiheit und Zurechnungsfahigkeit. Dittrichs 
Handb. d. arztl. Sachv .. Tatigkeit. 8; Forens. Psych. 1, 1-43, 1908. 299 -
Simulation und Dissimulation. Dittrichs Handb. d. arztl. Sachv.-Tatigkeit 8; 
Forens. Psych. 1, 631-646, 1908. - 3(]0 FROHLICH u. v. ::\It:RALT, L.: Lnter
bringung verbrecherischer Irrer und geisteskranker Verbrecher. Ref. Verein Schweiz. 
Irrenarzte in St. Lrban. Bresl. Wochenschr. 6, 273-275, 1904/05. - 301 Ft:CHS: 
Die Gefangenenschutztatigkeit und die Verbrechensprophylaxe. 1898. - 302 
FtRSTENHEIM, \V : Die Beurteilung des Geisteszustandes jugendlicher Angeklagter, 
Zeitschr. f. Psychotherapie 3, 158-182, 1911. - 303 Ft:RSTNER: {'ber Simulation 
geistiger Storungen. Arch. f. Psych. 19, 601-619, 1888. - 304 Ft'SSLIN, .J.: Die 
Einzelhaft nach fremden und sechsjahrigen eigenen Erfahrungen im neuen Manner
zuchthause in Bruchsal. 442 S., 350, Heidelberg 1855. - 305 J<'t:LD: Die Zwangs
erziehung. Jur .. psychiatr. Grenzfr. 3, H. 8, 40-53, 1906. 

(j. 

306 GABLER: Begriff des progressiven Strafvollzuges und allgemeine Bemerkungen. 
BLf. Gefk. 54, 147-169, 1921.-307 GANAHL: Ein Wortder Kritikeines praktischen 
Strafjuristen zum Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches. Dtsch. 
Zeitschr. f. d. ges. ger. 1\led. 7, 168, 1926. - 308 GANSER: eber einen eigenartigen 
Dammerzustand. Vortr. Verso mitteldtsch. Psychiater u. Neurolog. zu Halle 1897. 
Arch. f. Psych. 30, 633-640, 1898. 309 - Zur Lehre yom hysterisC'hen Dammer
zustand. "'ortr. mitteldtsch. Psychiater U. Neurolog. zu Dresden 1902. Arch. f. 
Psych. 38, 34-46, 1904. - 310 GARC;ON, M. E.: Dans que]s cas, determinps par 
la loi, la notion des l'etat dangereux du delinquant peut·elle etre substituep it celIe 
de l'acte delictueux poursuivi et dans quelles conditions est·elle compatible, au 
point de vue des mesures de defense sociale, avec les garanties de la liberte indivi
dueUe. Ref. Int. Verso d. I. K. V. in Briissel 1910. 1\litt. 17, 185-502, HllO. -
311 GARRAt:D, M.: La loi doit etablir des mesures sp('eiales de spcurite sociale 
contre les delinquants dangereux it raison, soit de leur Hat de recidive Ipgale, soit 
de leurs habitudes de vie qu'elle definit, soit de leurs antecedents hpreditaires et 
personnels manifestes par un crime ou par un delit qu'clle determine. Rapport 12. 
Int. Kongr. d. I. K. V. Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 231-242. - 312 GAt:PP, R.: 
Dber moralisches lrresein und jugendliches Verbrechertum .• /ur .. Psych. Grenzfr. 2, 
H.l u. 2, 51-68, 1904. 313 - Der Schutz vor gefiihrlichen Geisteskranken. 
Med. Korrespondenzbl. f. Wurtt. 84, 589ff., 597ff., HH4. - 314 GELDER
BLOM: Die geistig Minderwertigen und ihre Behandlung. 76 .• Jahresvers. d. rhein.· 
westfaI. Gef.-Ges .• Jahresbericht S. 131-141, 1902/03. - 315 GELLER: Aus dem 
Bewahrungshause in Duren. Vortr. psych.Verein d. Rheinprovinz 1907. AsC'h. Mo. 5, 
14--26, 1908/09. - 316 GENNAT, GEORG: Das Strafensystem und seine Reform. 
106 S. Hamburg 1901;. 317 - Freiheitsstrafen und sichernde ;\lal3nahmen im 
Vorentwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. Bl. f. Gefk. 44, 525-570, 1910. 31S 
- Die Vorschlage zu einem Strafvollzugsgesetz. Bl. f. Gefk. 46, 315-374, 1912. 
319 - Streifzuge durch den Vorentwurf und den Gegenentwurf zum deutschen 



Literaturverzeichnis. 387 

Strafgesetzbuch. BI. f. Gefk. 45, 591-633, Hll1; 46, 24-73, 1912. 320 - Die 
Vorschläge zu einem Strafvollzugsgesetz. BI. f. Gefk. 48, 66-J..85, 1914. 321 -
Gefangenenarbeit als "Cnternehmerbetrieb. BI. f. Gefk. 49, 83-97, 1915. 322 -
Forderungen für einlStrafvollzugsgesetz. Bl. f. Gefk. 49, 201-220, 1915. - 323 
GENTZ, \VERNER: Der moderne Strafvollzug. v. Lisztsche Zeitschr. 46, 129-152, 
1925. - 32! ÜERLACH, FR.: Verminderte Zurechnungsfähigkeit. Dtsch. 
Zt>itschr. f. d. ges. ger. Med. 6, 400-417, 1926. - 325 GERLANT, HEIN
RICH B.: Der Entwurf 1925. Allg. Teil. Krit. Bemerk. Berlin 1925. 
!l6 S. 326 ÜLAUNING, R.: Die im Vorentwurf zu einem deutschen 
Strafgesetzbuch vorgPsehenen Strafschärfungen. Betrachtg. eines Strafvollzugs
beamten. BI. f. Gefk. 44, 752-765, 1910. 327 - Georg Michael Obermaier. 
Asch. Monatsschr. 17, 229-232, 1926.-328 GLEISPACH, Graf: Disk. zu den Vor
trägen von Engelen und Kahl: Behandlung der sog. vermindert Zurechnungs
fähigen. 7. lnt. Kongr. f. Krim.-Anthr. Köln 1911. Ber. 426-427, 1912. 329-
Disk. zu Krohne: Freiheitsstrafen und Strafvollzug nach dem Vorentwurf. 14. Ta
gung d. dtseh. Landesgruppe d. I. K. V. Berlin 1911. Mitt. 18, 295-320, 1911. 
330 - Disk. zu v. Engelbergs Referat: Das Arbeitshaus usw. 15. Tagung d. 
dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. München 1912. )litt. 19, 537, 1912. 331- Die 
~reiheitsstrafen nach dPm Vorentwur~ zu ,Pinem <I.eutschen und österreichisc~en 
Strafgt>setzbuch. Ber. 31. D.J.T. Wren 1912. verband!. 3, 550-566, Drsk. 
566-582. - 332 GoEBEL: Preuß. Lehrkursus über Gefängniswesen. Asch. 
Monatsschr. 10, 559-561, 1914. - 333 ÜÖRING, M. H.: Der Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuche von 1919 und die Wünsche eines Psych
iaters. v. Lisztsche Zeitschr. 30, 593-5!l6, 1910. 33! - Die Kritik der Psych
iater an dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Alz. Zeitschr .• 
Ref. 3, 113, 1911. 335- Die Beurteilung dPs Vorentwurfes zu Pinem deutschen 
Strafgest:~zbuch durch die Psychiater. v. Lisztsche Zeitschr. 33, 146-158, 1912. 
336 - Gber die "geminderte Zurechnungsfähigkeit". Allg. Zeitschr. f. Psych. 
71, 799-800, 1914. 337 - Die Gemeingefährlichkeit in psychiatrischer, juristi
scher und soziologischer Beziehung. Monogr. a. d. ges. Gebiet d. Neur. u. Psych., 
H. 10, 1915, 149 S. 338 - Einwendungen von psychiatrischer Seite gegen den 
Entwurf von 1919 zu einem deutschen Strafgesetzbuch. v. Lisztsche Zeitschr. 
42, 746-751, 1921. 339 - Über den neuen Entwurf zu einem deutschen Straf
gesPtz. Alz. ZPitschr. 70, 102-109, 1921. 340 - Die Aufgaben der Psychiatrie 
in der Fürsorgeerziehung mit Berücksichtigung des Jugendwohlfahrts- und Jugend
gerichtsgesetzes. Alz. Zeitschr. 94, 319-323, 1925. 3!1 - Bemerkungen über 
dt>n amtlichPn Entwurf eines allgemeinPn deutschPn Strafgesetzbuches. Alz. 
Zeitschr. 101, 109-114, 1926.- 342 GoLDSCHMIDT, JAMES: Die Freiheitsstrafen 
naeh dPm Vorentwurf zu einem deutschen und Österreichischen Strafgesetzbuch. 
Ber. 31. D .• J.T. Wien 1912. Verband!. 3, 530-550, Disk. 566-582. - 343 
v. d. ÜOLTZ: Geisteskranke Gefangene und verbrecherische Geisteskranke. BI. f. 
Gefk. 34, 84-100, 1900. - 3!4 GüTHEIN, EBERHARD: Die Reservearmee des 
Kapitals. Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie d. Wissensch. Phil.-Hist. Kl. 
1913, 7. Abtg., 42 S.- 341) ÜOTTSCHALK, ALFRED: Materialien zur Lehre von der 
verminderten Zurechnungsfähigkeit. Mitt. d. I. K.V. 11, Beiheft, 121 S., 1904. -
346 v. GRABE, K: Prostitution, Kriminalität und Psychopathie. Gross Arch. 
48, 135-181, 1912. 347 - Über Fürsorgezöglinge und Erfolge der Fürsorge
erziehung. Gross Arch. 60, 225-277, 1914. 34S- Spätschicksale von :Fürsorge
zöglingen und Prostituierten. Gross Arch. 75, 171-200, 1923.- 3!9 GRASHEY: 
Cber gPminderte ZurPchnungsfähigkeit. Ref. D. Verein f. Psych. Bonn 1888. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 45, 534-540, 1889. - 350 GRASSBERGER, KARL: Der 
österrPichische Vorentwurf und die öffentlichen Heilanstalten für Geisteskranke. 
Ref. a. d. Hauptvers. d. psych. Verbandes in Prag 19.~2. Bresl. Wochenschr. 14, 
51lff., 52lff., 1912/13.- 351 GREGOR, ADALBER~: Uber Verwahrlosungstypen. 
:\Ionatsschr. f. Psych. 42, 1-23, 1917. 352 - U)?er kindliche Verwahrlosung. 
,Jahrb. f. Kinderheilk. 85, 416-450, 1917. 3ll3- Arztliehe Bewertung von Ver
wahrlosten. MPd. Kl. 14, 108ff., 137ff., 1918. - 354 GREGOR, A., und VOIGT
LÄNDER, ELSE: Die Verwahrlosung, ihre klinisch-psychologische Bewertung und 
ihre Bekämpfung. Berlin 1918, 585 S. 355 - Charakterstruktur verwahrloster 

25* 

Literaturverzeichnis. 387 

Strafgesetzbuch. BI. f. Gefk. 45, 591-633, lin 1 ; 46, 24-73, 1912. 320 - Die 
Vorschlage zu einem Strafvollzugsgesetz. BI. f. Gefk. 48, 66-J..85, 1914. 321 -
Gefangenenarbeit als "Cnternehmerbetrieb. BI. f. Gefk. 49, 83-97, 1915. 322 -
Forderungen fiir einlStrafvollzugsgesetz. Bl. f. Gefk. 49, 201-220, 1915. - 323 
GENTZ, \VERNER: Der moderne Strafvollzug. v. Lisztsche Zeitschr. 46, 129-152, 
1925. - 32t GERLACH, FR.: Verminderte Zurechnungsfahigkeit. Dtsch. 
Zpitschr. f. d. ges. ger. Med. 6, 400-417, 1926. - 325 GERLANT, HEIN
RICH B.: Der Entwurf 1925. Allg. Teil. Krit. Bemerk. Berlin 1925. 
!l6 S. 326 GLAUNING, R.: Die im Vorentwurf zu einem deutschen 
Strafgesetzbuch vorgpsehenen Strafscharfungen. Betrachtg. eines Strafvollzugs
beamten. BI. f. Gefk. 44, 752-765, 1910. 327 - Georg Michael Obermaier. 
Asch. Monatsschr. 17, 229-232, 1926. - 328 GLEISPACH, Graf: Disk. zu den Vor
tragen von Engelen und Kahl: Behandlung der sog. vermindert Zurechnungs
fahigen. 7. Int. Kongr. f. Krim.-Anthr. Koln 1911. Ber. 426-427, 1912. 329-
Disk. zu Krohnp: Freiheitsstrafen und Strafvollzug nach dem Vorentwurf. 14. Ta
gung d. dtseh. Landesgruppe d. I. K. V. Berlin 1911. Mitt. 18,295-320, 1911. 
330 - Disk. zu V. Engelbergs Referat: Das Arbeitshaus usw. 15. Tagung d. 
dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Miinchen 1912. )litt. 19, 537, 1912. 331 - Die 
~reiheitsstrafen nach dpm Vorentwur~ zu ,Pinem d.eutschen und osterreichisc~en 
Strafgpsetzbuch. Ber. 31. D.J.T. WIen 1912. verhandl. 3, 550-566, DISk. 
566-582. - 332 GOEBEL: Preul3. Lehrkursus iiber Gefangniswesen. Asch. 
Monatsschr. 10, 559-561, 1914. - 333 GORING, M. H.: Der Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuche von 1919 und die Wiinsche eines Psych
iaters. V. Lisztsche Zeitschr. 30, 593-5!l6, 1910. 33t - Die Kritik der Psych
iater an dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Alz. Zeitschr .• 
Ref. 3, 113, 1911. 335 - Die Beurteilung dps Vorentwurfes zu pinem deutschen 
Strafgest:~zbuch durch die Psychiater. V. Lisztsche Zeitschr. 33, 146-158, 1912. 
336 - Cber die "geminderte Zurechnungsfahigkeit". Allg. Zeitschr. f. Psych. 
71, 799-800, 1914. 337 - Die Gemeingefahrlichkeit in psychiatrischer, juristi
scher und soziologischer Beziehung. Monogr. a. d. ges. Gebiet d. Neur. u. Psych., 
H. 10, 1915, 149 S. 338 - Einwendungen von psychiatrischer Seite gegen den 
Entwurf von 1919 zu einem deutschen Strafgesetzbuch. V. Lisztsche Zeitschr. 
42, 746-751, 1921. 339 - Uber den neuen Entwurf zu einem deutschen Straf
gesptz. Alz. Zpitschr. 70, 102-109, 1921. 3tO - Die Aufgaben der Psychiatrie 
in der Fiirsorgeerziehung mit Beriicksichtigung des Jugendwohlfahrts- und Jugend
gerichtsgesetzps. Alz. Zeitschr. 94, 319-323, 1925. at1 - Bemerkungen iiber 
dpn amtlichpn Entwurf eines allgemeinpn deutschpn Strafgesptzbuches. Alz. 
Zeitschr. 101, 109-114, 1926. - 342 GOLDSCHMIDT, JAMES: Die Freiheitsstrafen 
naeh dpm Vorentwurf zu einem deutschen und osterreichischen Strafgesetzbuch. 
Ber. 31. D.,LT. Wien 1912. Verhandl. 3, 530-550, Disk. 566-582. - at3 
v. d. GOLTZ: Geisteskranke Gefangene und verbrecherische Geisteskranke. BI. f. 
Gefk. 34, 84-100, 1900. - 344 GOTHEIN, EBERHARD: Die Reservearmee des 
Kapitals. Sitzungsber. d. Heidelberger Akademie d. Wissensch. Phil.-Hist. Kl. 
1913,7. Ahtg., 42 S. - 341) GOTTSCHALK, ALFRED: Materialien zur Lehre von del' 
verminderten Zurechnungsfahigkeit. Mitt. d. I. K.V. 11, Beiheft, 121 S., 1904. -
at6 v. GRABE, K: Prostitution, Kriminalitat und Psychopathie. Gross Arch. 
48, 135-181, 1912. 347 - Uber Fiirsorgezoglinge und Erfolge der Fiirsorge
erziehung. Gross Arch. 60,225-277, 1914. 348 - Spatschicksale von Fiirsorge
zoglingen und Prostituierten. Gross Arch. 75, 171-200, 1923. - at9 GRASHEY: 
tber geminderte Zurechnungsfahigkeit. Ref. D. Verein f. Psych. Bonn 1888. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 45, 534-540, 1889. - 350 GRASSBERGER, KARL: Der 
osterreichische Vorentwurf und die offentlichen Heilanstalten fiir Geisteskranke. 
Ref. a. d. Hauptvers. d. psych. Verbandes in Prag 19.~2. Bresl. Wochenschr. 14, 
51Hf., 521ff., 1912/13. - 351 GREGOR, ADALBER~: Uber Verwahrlosungstypen. 
}Ionatsschr. f. Psych. 42, 1-23, 1917. 352 - U!?er kindliche Verwahrlosung. 
,Jahrh. f. Kinderheilk. 85, 416-450, 1917. 31)3 - Arztliche Bewertung von Ver
wahrlosten. Med. KI. 14, 108££., 137ff., 1918. - 354 GREGOR, A., und VOIGT
LANDER, ELSE: Die Verwahrlosung, ihre klinisch.psychologische Bewertung und 
ihre Bekampfung. Berlin 1918, 585 S. 355 - Charakterstruktur verwahrloster 

25* 



388 Literaturverzeicnms. 

Kinder und ,Jugendlicher. Zeitschr. f. angew. Psychol. Beih. 31, 1922, 72 S. 
356 -, Zur Charakterstruktur verwahrloster Kinder und Jugendlicher. Alz. 
Zeitschr. 84, 434-437, 1923.- 3oi GREGOR, A.: Leitfaden der Fürsorgeerziehung. 
Berlin 1924, 184 S. 358 - Psychologie und Sozialpädagogik schwer erziehbarer 
Fürsorgezöglinge. Zeitschr. f. Kinderheilk. 30, 315-350, 1925. 359 - Das 
Verwahrungsgesetz vom Standpunkte des Erziehers. Zeitschr. f. Kinderforsch. 
31, 415-423, 1926. 360- Zur Psychologie und Pädagogik der Fürsorgezöglinge. 
Die Renaufnahmen des Jahres 1925 in Flehingen. Zeitschr. f. Kinderforsc>h. 32, 
308-318, 1926. - 361 GRETENER: Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungs
frage. Berlin 1897, 212 S. 362 - Die neuen Horizonte im Strafrecht. Krit. 
Beitr. z. Strafrechtsreform, H. 10, Leipzig 1909, 163 S. 363 -, Die neuen Hori
zonte im Strafrecht und Strafgesetzgebung und die StrafgesetzgPbung mit bP
sonderer Rücksicht auf das Progetto Preliminare di CodiC'e Penale Italiano Libro I. 
Roma 1921. Gerichtssaal 90, 197-289, 1924. - 364 GROHMANN, R.: Die sitt
liche und soziale Hebung Verbrecherischer. v. Lisztsche Zeitschr. 46, 374 
bis 389, 1925. - 365 GRoos, FRIEDRICH: CntersuC'hungen über die moralischen 
und ürf(anischen Bedingungen des Irreseins und der Lasterhaftigkeit. 173, Heidet
berg 1826. 36oa -, Ideen zur Begründung eines obPrsten Prinzips für die psy
chische Legalmedizin. 141, 145, 147, H!.'idelberg 1829. 366 - Di!.' Lehre von 
der Mania sinP delirio, psychologisch untersucht und in ihrer Beziehung zur straf
rechtlichen Theorie der Zurechnung betrachtet. 109, Beideiberg 1830, 131 S. --
36i ÜROSSE: Disk. zu den Ref!.'raten von Pclman und Finkeinburg über vermin
derte Zurechnungsfähigkeit. Rhein.-westf. Gef.-Ges. ,Jahresber. l!l01,02, S. 32. 
-- 368 GRtNEBAl:M: Arbeitshaus im Vorentwurf. Asch. Monatsschr. 8, 82---8ü. 
1911/12. - 369 GRUHLE, HANS \\'.: Die abnormen und "unv!.'rbesserlichen" 
Jugendlic>hen in der Fürsorgcerziehung. Vortr. a. f. "Fortbild.-Kurs i. d. Kinder
fürs." d. ZPntrale f. soz. Fürs. in Frankfurt 1910. Alz. Zeitschr. 1, 638-647, 1910. 
3il - Die Crsachen der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalität. Stu
dien zur Frage: ~lilieu oder Anlage. Heidelberger Abhandl. 1, 1912, 4;)4 S. 3i2 --, 
Psychologie des Abnormen. Handbuch der vergl. Psychologie von G. Kafka, Ill. 
Bd. I. Abth. 1922, 1ü1 S. 3i3 - Der l'nterricht in der Kriminalpsychologie. 
Asch. Monatsschr. 17, Beih., 31-38, 1926. 3U- Kraepelins Stellung zur \'er
brechensbekämpfung. Allg. Zeitschr. f. Psych. 84, 205-216, 1926. - 3i5 Grund
sätze für den Vollzug von _Freiheitsstrafen vom 7. Juni 1923. Reichsgesetzbl. 
Nr. 23, 1923. - 3i6 CkcKENHEIMER, Eo.: Der Begriff der ehrlosen Gesinnung 
im StrafrPcht. Hamburg. Schriften, H. 1, 1921, ll2 S. - 3ii CkDDEN, HANS: 
Die Zurechnungsfähigkeit bei Warenhausdiebstählen. 2. Tagung d. D. Ges. f. 
ger. ~Ied. in Stutt~art 1906. Vierteljahrsschr. f. ger. ~Ied., 3. :F. 33, Suppt. 64--G!l, 
1907; Ref. und Disk. Neur. Zentralbl. 2ü, 922-924, 1906; Zeitsehr. f. ~Ied.
Beamte 20, I. Beilage, 2, 1907.- 37~ (kNTHER, R.: t'ber Behandlung und l'nter
bringung der irren Verbrecher. Leipzig 1893, 134 S. - 3i9 Ul'NTHER, CARL: 
Die Zurechnung im Strafrecht und die gesetzliche Berüeksichtigung der geistig 
Minderwertigen. 2. Aufl. 190;), 3. Auf!. 1913.- 3~0 GeTSCH, A.: t'her Neelen
störungen in Einzelhaft. Nach den im Zellengefängnis in Bruchsal in zwölf ,Jahren 
~ewonnenen Erfahrungen. Allg. Zeitschr. f. Psych. 19, 1-101, 1862. 3~1 -
\Vohin mit den geisteskranken Nträflingen? Ref. Vers. südwestd. Psychiater, 
1873. Allg. Zeitschr. f. Psych. 30, 393-418, 1874; BI. f. Gefk. 9, 23-48, 187ü. 
382 - Welche Wünsche sind vom psychiatrischen Standpunkte hinsichtlich der 
in der Justizkommission des Reichstages demnächst zur Beratung stehenden 
"Strafvollstreckung" in Gefängnissen zu äußern? Ref. Verein D. Irrenärzte, 
München 1875. Allg. Zeitsehr. f. Psych. 33, ü2-56, 1877. 383 - Wie soll nach 
neuestem Stande von \\'issenschaft u:nd Praxis für die geistesgestörten Verbrceh!.'r 
gesorgt werden? Gutachten f. d. Vers. d. Strafvollzugsbeamten 1883. BI. f. 
Gefk. 17, 193-207, 1883. 

H. 
384 HABERKANT, Jon.: Das Bt>wahrungshaus in Hördt (Elsaß). Bresl. 

\Vochenschr. 17, ü9-65, 191ü/16. - 385 HACKER, ERWIN: Die Individuali
sierung beim Vollzug von Freiheitsstrafen. BI. f. Gefk. ü3, 120- 144, 

388 Literaturverzeienms. 

Kinder und .Jugendlicher. Zeitsehr. f. angew. Psycho!. Beih. 31, 1922, 72 S. 
356 -, Zur Charakterstruktur verwahrloster Kinder und Jugendlicher. Alz. 
Zeitsehr.84, 434-437, 1923. - 35i GREGOR, A.: Leitfaden der Fiirsorgeerziehung. 
Berlin 1924, 184 S. 358 - Psychologie und Sozialpadagogik schwer erziehbarer 
Fiirsorgeziiglinge. Zeitsehr. f. Kinderheilk. 30, 315-350, 1925. 359 - DaR 
Verwahrungsgesetz vom Standpunkte des Erziehers. Zeitschr. f. Kinderforseh. 
31,415-423, 1926. 360 - Zur Psychologie und Padagogik der Fiirsorgeziiglinge. 
Die Reuaufnahmen des Jahrcs 1925 in Flehingcn. Zeitschr. f. KinderforsC'h. 32, 
308-318, 1926. - 361 GRETENER: Die Zurechnungsfahigkeit als Gesctzgebungs. 
frage. Berlin 1897, 212 S. 362 - Die ncuen Horizonte im Strafreeht. Krit. 
Beitr. z. Strafreehtsreform, H. 10, Leipzig 1909, 163 S. 363 -, Die neuen Hori· 
zonte im Strafrecht und Strafgesetzgebung und dic Strafgesetzgpbung mit bp· 
sonderer Riicksicht auf das Progetto Preliminare di CodiC'c Penalp Italiano Libro l. 
Roma 1921. Gcrichtssaal 90, 197-289, 1924.- 364 GROHMANN, R.: Dip sitt· 
liehe und soziale Hebung Vprbrpeherischer. v. Lisztsehe Zeitsehr. 46, 374 
bis 389, 1925. - 365 GROOS, FRIEDRICH: CntersuC'hungen iiber die moralisehen 
und organisehen Bedingungcn des Irreseins und der Lasterhaftigkeit. 173, Heidel
berg 1826. 365a -, Ideen zur Begriindung eines obprsten Prinz ips flir die psy
chische Legalmcdizin. 141, 145, 147, Heidelberg 1829. 366 - Die Lehre von 
der Mania sinp delirio, psychologisch untersucht und in ihrer Beziehung zur straf
rechtlichen Theorie der Zurechnung betrachtet. 109, Heidelberg 1830, 131 S. --
36i GROSSE: Disk. zu den Referaten von Pclman und Finkelnburg iiber vermin
derte Zurechnungsfahigkeit. Rhein.-westf. Gef.·Ges .• Jahresber. l!lOl,02, S.32. 
-- 368 GRtNEBAl:M: Arbeitshaus im Vorentwurf. Aseh. Monatssehr. 8, 82---8f). 
1911 /12. - 369 GRUHLE, HANS \\'.: Die abnormen und "unverbesserlichcn" 
JugendliC'hen in der Fiirsorgcerziehung. Vortr. a. f. "Fortbild.-Kurs i. d. Kinder
flirs." d. Zpntrale f. soz. Fiirs. in Frankfurt 1910. Alz. Zeitschr. 1,638-647,1910. 
3il - Die l:rsachcn der jugendlichen Verwahrlosung und Kriminalitat. Stu· 
dien zur Frage: ~1ilieu oder Anlage. Heidelberger Abhand!. 1, 1912,4;)4 S. 3i2 --, 
Psychologic des Abnormen. Handbuch der verg!. Psychologie von G. Kafka. III. 
Bd. l. Abth. 1922, If)1 S. 3i3 - Der l'ntcrricht in der Kriminalpsychologie. 
Asch. Monatsschr. 17, Beih., 31-38, 1926. 3U - Kraepelins Stellung zur \'er
brechensbekampfung. Allg. Zeitschr. f. Psych. 84, 205-216, 1926. - 3in Grund· 
satze fiir den Vollzug von j1'reiheitsstrafen vom 7. Juni 1923. Rcichsgesetzb!. 
Rr. 23, 1923. - 3i6 CkCKENHEIMER, ED.: Der Begriff der ehrlosen Gesinnung 
im Strafrpeht. Hamburg. Schriften, H. 1, 1921, 112 S. - 3ii (leDDEN, HANS: 
Dic Zurechnungsfahigkeit bei Warenhausdiebstahlen. 2. Tagung d. D. Ges. f. 
gcr. ~Ied. in Stutt~art 1906. Vierteljahrsschr. f. ger. ~led .• 3. F. 33, Supp!. 64--()B, 
1907; Ref. und Disk. Neur. Zentralb!. 2f), 922-924, 1906; Zeitsehr. f. ~Ied.· 
Beamte 20, l. Beilage, 2, 1907. - 37~ (kNTHER, R.: Cber Behandlung und enter
bringung del' irren Vcrbrecher. Leipzig 1893, 134 S. - 3i9 Ul'NTHER, CARL: 
Die Zurechnung im Strafrecht und die gesetzliche Berlieksiehtigung der geistig 
Minderwertigen. 2. Aufl. 190f), 3. Aufl. IBI3. - 3~0 (leTSCH, A.: Cher Neelen
stiirungen in Einzclhaft. Rach den im Zellengefangnis in Bruchsal in zwiilf .Jahren 
~ewonnenen Erfahrungen. Allg. Zeitsehr. f. Psych. 19, 1-101, 1862. 3~1 -
'Vohin mit den geisteskranken Ntraflingen? Ref. Vcrs. siidwestd. PsyC'hiater, 
1873. AliI'. Zeitschr. f. Psych. 30, 393-418, 1874; B!. f. Clefk. B, 23-48, 187f). 
382 - Welche Wiinsche sind vom psychiatrischen Standpunkte hinsichtlich der 
in der Justizkommission des Reichstages demnaehst zur Bcratung stehenden 
"Strafvollstreckung" in Gefangnissen zu auBern? Ref. Verein D. Irrenarzte, 
Miinchen 1875. Allg. Zeitsehr. f. PsyC'h. 33, f)2-56, 1877. 383 - Wie soli naC'h 
neuestem Stande von \\'isscnschaft und Praxis fiir dic gcistcsgestiirten Verbreeher 
gesorgt werden? G-utaC'hten f. d. Vel's. d. Strafvollzugsheamten 1883. B!. f. 
Gefk. 17, 193-207, 1883. 

H. 
384 HABERKANT, JOR.: Das Bpwahrungshaus in Hiirdt (ElsaB). Brcsl. 

\Vochenschr. 17, f)9-65, 191f)/16. - 385 HACKER, ERWIN: Die Individuali
sierung beim Vollzug von Freiheitsstrafen. Bl. f. Gefk. f)3, 120 - 144, 



Literaturverzeichnis. 389 

HH9. - 386 HAENISCH, G.: Zur diagnostischen Bedeutung des Gansersehen 
Symptoms. Monatsschr. f. Ps_vch. u. ~eur. 33, 439-448, 1913. - 3S7 HAF
TER, E.: Die Behandlung der vermind«:>rt Zurechnungsfähigen im Vorentwurf zu 
«:>in«:>m schweizerischen Strafgesetzbuch. Asch . .Monatsschr. 1, 77-92, 1904/05. -
3SS HAGEMANN: Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefährliche und der 
Schutz des VPrbreehers gPgPn \Villkür auf Grund des Entwurfes eines Straf
gPsetzbuchPs. BPr. 20. Tagung d. I. K. V., Innsbruck 1925. l\Iitt. 121-141. -
3S9 HAHN, R.: GrundBätzliehes zur Frage der Unerziehbarkeit vom psychiatri
sehPn Standpunkte aus. 3. Tagung übPr Psychopathenfürsorge, Heidelberg 1924. 
Ber. 13-23, 1925.- 390 YAN HAl\lEL, Jl:N.: Disk. zu den Vorträgen von ENGEL:EN 
und KAHL: Behandlung der sogenanntPn VE'rmindert Zurechnungsfähigen. 7. Jnt. 
Kongr. f. Krim.-Anthr., Köln Hlll. Ber. 417-420, 1912.- 391 HAMM: Emp
fiPhlt es sieh, in das künftige deutsche Strafgesetzbuch Vorschriften über Strafzu
messung aufzunehmen? Ber. 29. D. ,J. T., Karlsruhe 1908. Verhandl. 4, 522-530, 
Disk. 544--576. - 392 HAl", C'ARL: LPbenslänglich. Erlebtes und ErlittPnes. 
Berlin 1925. - 393 HAl'SER: Heilpädagogische Pionierarbeit an jugendlichen 
Sträflingen auf Hahnöft>rsand bPi Hamburg. 95. Jahresber. d. rhein.-westf. 
Oef.-Ges. 58-flO, 1923. - 394 HECKER, I. H. C.: Die großen Volkskrankheiten 
dPs .:VIittelalters. Herausg. von A. Hirsch. Berlin 1865, 432 S. - 395 HEGAR, 
Arm"sT: tbPr die l'nterbringung geisteskranker Verbrecher. RPf. a. d. Vers. 
südwestd. Irrenärzte, HJ08. Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 109-143; Disk. 174 
bis 177, Hl09. 396 - Cbt>r die L'ntt>rbringung gPisteskranker Rechtsbrecher. 
Allg. ZPitschr. f. Psvch. 71, 671-683, 1914. - 397 HEILBRONNER, KARL: Die 
Ve~sorgung gemPingefährlieher Verbrecher mit Bemerkungen übt>r die \Virksam
keit dt>r GPfängnisirrenabteilungen in Preußen. Asch, l\Ionatsschr. 1, 269-303, 
l!J04i0(). 39S -- Der Psychiater im Strafprozeß. Hecht u. \Virtsch. l. 103-108, 
1912. - 3!19 HEI:IlBERGER, .Jos.: Zur Reform des Strafvollzugs. Leipzig 1905, 
44 S. 400 - Die Ausbildung in den HilfswissPnschaften des Strafrechts. Ber. 
f. d. Gt>nPralvers. d. I. K. V., Kopenhagt>n 1913. ::\litt. 20, 338-364. 401 -, Die 
l'mgestaltung dPs juristisehPn L'nterrichts und die L'nterweisung der Beamten, 
welche mit der Entscheidung der Frage der Gemeingefährlichkeit betraut werden. 
Ikr. z. 12. Int. Kongr. d. 1. K. V., Kopenhagen 1913. ::\iitt. 20, 522-538. Disk. 
538-583. 402 -, Die I. K. V. und die kriminalistische Ausbildung. .:Viitt. d. 
I. K. Y. 22, 345-365, 1914. 403 -, Maßregeln der Besserung und Sicherung 
nach dem Strafgesetzentwurf von 1919. 74. ,Jahresbt>r. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. 
l!l20 121, 2!l-46. -- 404 HEINICKE, W.: Kurze Bemerkungen zu § 63 des Vorent
wurfs zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Bresl. \Vochenschr. 12, 237-238, 
1\HO '11. 405 --,Anfänge geistiger Störungen bei Strafgefangenen. Asch. Monats
schrift 8. 27ß-287, l!ll1/12. - 406 HEINROTH, .J. Ch. A.: Grundzüge der Kri
minalpsyehologie; oder: Die Theorie des Bösen in ihrer Anwendung auf die Kri
minalrPchtspflege. III, Berlin 1833. - 407 REISE, W.: ßO strafrechtliche Beob
achtungen. Asch. ::\Ionatsschr. 10, 302-337, 1914.-408 HELLER, TH.: Schwach
sinnigenforschung, Fürsorgeerziehung und Heilpädagogik. Altsehe Samml. 8, 
H. 6, 190!), 42 S. - 409 HELLPACH, WrLLY: Urundlinien einer Psychologie der 
Hysterie. Leipzig 1904, 502 S. 410 - Psychopathische Kausalketten und 
ihre forPnsischP Würdigung. Asch. l\Ionatsschr. 5, 484-505, 1908/09.-411 HELL
STERN, ERWIN P.: t:"ber Leibesübungen und Erziehbarkeit Strafgefangener. 
D. Zeitschr. f. d. ges. ger. lVTed. 5, 643-ß60, 1925. 412- Zur Psychopathologie 
des Yerbrechers im Strafvollzug. D. Zeitschr. f. d. ges. ger. ::\Ied. 6, 600-514, 
1!J26. 413 -- Bekämpfung des Verbrechertums. Strafvollzug in Stufen und so
ziale Fürsorge für Verbreeher. Asch. ::\Ionatssehr. 17, 142-153, 1926. 414 -
Bekämpfung des Verbrechertums. Sicherungsverwahrung, nicht begrenzte Straf
zeit und StPrilisation. Arch. f. Psych. 78 705-730, 1926. 415- Vorgetäuschte 
Ueistesstörungen während der Haft. Allg. Zeitschr. f. Psych. 83, 38-52, 1926. -
416 HELL WIG, ALBERT: Strafrichter und StrafrPchtsreform. Gross Arch. 42 
352-358, 1911. - 417 HENKE, AuoLF: lYber die gerichtsärztliche Beurteilung 
der psychischen Krankheitszustände zum Behufe der Rechtspf!!Jge. Abh. a. d. 
Uebiete d. ger. l\1ed. 2, 225-403, 1823.- 41S HENNEBERG, R.: L'ber das Ganser
sehe Symptom. Vortr. a. f. Vers. d. D. VerPins f. Psych., Göttingen 1904. Allg. 

Literaturverzeichnis. 389 

lIH9. - 31'16 HAENISCH, G.: Zur diagnostischen Bedeutung des Ganserschen 
Symptoms. Monatsschr. f. Psych. u. ~eur. 33, 439-448, 1913. - 387 HAF. 
TER, E.: Die Behandlung dcr vermindert Zurechnungsfahigen im Vorentwurf zu 
einem schweizerischen Strafgesetzbueh. Asch. Monatsschr. 1, 77-92, 1904/05. -
ass HAGEMANN: Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefahrliche und der 
Schutz des Verbrechers gegE'n \Villkiir auf Grund des Entwurfes eines Straf· 
gesetzbuches. BE'r. 20. Tagung d. 1. K. V., Innsbruck 1925. Mitt. 121-141. -
3S9 HAHN, R.: GrundBiitzliches zur Frage der Unerziehbarkeit vom psychiatri. 
sehen Standpunktc aus. 3. Tagung iiber Psychopathenfiirsorge, Heidelberg 1924. 
Ber. 13-23, 1925. - 390 YAN HAMEL, Jl:N.: Disk. zu den Vortragen von ENGEL:EN 
und KAHL: Behandlung dcr sogenannten vermindert Zurechnungsfiihigen. 7. Int. 
Kongr. f. Krim.·Anthr., Ki)ln Hll1. Ber. 417-420, 1912. - 391 HAMM: Emp. 
fiehlt es sieh, in das kiinftige deutsche Strafgesetzbuch Vorschriften iiber Strafzu· 
messung aufzunehmen? Ber. 29. D .• J. T., Karlsruhe 1908. Verhand!. 4, 522-530, 
Disk. 544--576. - 392 HAl", CARL: Lebenslanglich. Erlebtes und Erlittenes. 
Berlin 1925. - 393 HAl'SER: Heilpadagogische Pionierarbeit an jugendlichen 
Straflingen auf HahnMersand bei Hamburg. 95. Jahresber. d. rhein.·westf. 
tief.·Ges. 58-flO, 1923. - 394 HECKER, 1. H. C.: Die groBen Volkskrankheiten 
des .:vIittelalters. Herausg. von A. Hirsch. Berlin 1865, 432 S. - 395 HEGAR, 
ArcWST: Cber die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Rpf. a. d. Verso 
siidwestd. Irrpnarzte, H)08. Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 109-143; Disk. 174 
bis 177, Hl09. 396 - tbpr die L'nterbringung gpisteskranker Rechtsbrecher. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 71, 671-683, 1914. - 397 HEILBRONNER, KARL: Die 
Ve~sorgung gemE'ingefahrlieher Verbrecher mit Bemerkungen iibE'r die \Virksam· 
keit dE'r GE'fangnisirrenabteilungen in PreuBen. Asch, Monatsschr. 1, 269-303, 
l!)04/0i). 39S -- Der Psychiater im StrafprozeB. Hecht u. \Virtsch. 1. 103-108, 
1912. - 3HU HEI:IIBERGER, .Jos.: Zur Reform des Strafvollzugs. Leipzig 1905, 
44 S. 400 - Die Ausbildung in den Hilfswissenschaften des Strafrechts. Ber. 
f. d. Generalvers. d. 1. K. V., Kopenhagen 1913. ::\Iitt. 20, 338-364. 401 -, Die 
l'mgestaltung dE'S juristisehE'n l"nterrichts und die L'nterweisung der Beamten, 
welehe mit dE'r Entscheidung der Frage der Gemeingefahrlichkeit betraut werden. 
Ikr. Z. 12. Int. Kongr. d. 1. K. V., Kopenhagen 1913. ::\iitt. 20, 522-538. Disk. 
538-583. 402 -, Die I. K. V. und die kriminalistische Ausbildung. ::\litt. d. 
I. K. Y. 22, 345-365, 1914. 403 -, MaBregeln der Besserung und Sicherung 
nach dem Strafgesetzentwurf von 1919. 74 .• Jahresber. d. rhein.·westf. Gef.·Ges. 
l!l20 121, 2!l-46. -- 404 HEINICKE, W.: Kurze Bemerkungen zu § 63 des Vorent· 
wurfs zu E'inem deutschen Strafgesetzbuch. Bres!. \Vochenschr. 12, 237-238, 
IlnO'I1. 405 --, AnfangE' geistiger SWrungen bei Strafgdangenen. Aseh. ]\fonats· 
sehrift 8. 27!l-287, l!1l1/12. - 406 HEINROTH, .J. Ch. A.: Grundziige der Kri· 
minalpsyehologie; oder: Die Theorie des Bi)sen in ihrer Anwendung auf die Kri· 
minalrE'chtspflE'gE'. III, Berlin 1833. - 407 HEISE, W.: 60 strafrechtliche Beob· 
achtungen. Asch. ::\lonatsschr. 10,302-337,1914. - 408 HELLER, TH.: Sehwach· 
sinnigenforschung, FiirsorgeerziE'hung und HE'ilpadagogik. Altsche Samm!. 8, 
H.6, 190(), 42 S. - 409 HELLPACH, WILLY: Urundlinien einer Psychologie der 
HystE'rie. Leipzig 1904, 502 S. 410 - Psychopathische Kausalketten und 
ihre forensischp Wiirdigung. Asch. ]\fonatssehr. 5,484-505, 1908/09. - 411 HELL· 
STERN, ERWIN P.: Cber Leibesii bungen und Erziehbarkeit Strafgefangener. 
D. Zeitschr. f. d. ges. ger. lVTcd. 5, 643-!l60, 1925. 412 - Zur Psychopathologie 
dE'S YerbrE'C'hE'rs im Strafvollzug. D. Zeitschr. f. d. ges. ger. ::\Ied. 6, 600-514, 
1!l26. 413 -- Bekampfung des Verbrechertums. Strafvollzug in Stufen und so· 
ziale Fiirsorge fiir Verbreeher. Asch. ::\Ionatsschr. 17, 142-153, 1926. 414 -
Bekampfung dE'S VE'rbrechertums. Sichcrungsverwahrung, nicht bcgrenzte Straf· 
zeit und StE'rilisation. Arch. f. Psych. 78 705-730, 1926. 415 - Vorgetauschte 
UeistessWrungen wah rend der Haft. Allg. Zeitschr. f. Psych. 83, 38-52, 1926. -
416 HELL WIG, ALBERT: Strafriehter und StrafrE'chtsreform. Gross Arch. 42 
352-358, 1911. - 417 HENKE, ADOLF: iYber die gerichtsarztliche Beurteilung 
der psychischen Krankheitszustande zum Behufe der Rechtspf!!lge. Abh. a. d. 
UebiE'te d. ger. l\led. 2, 225-403, 1823. - 41S HENNEBERG, R.: L'ber das Ganser· 
sehe Symptom. Vortr. a. f. Verso d. D. Verpins f. Psych., Gottingen 1904. Allg. 



390 Literaturverzeichnis. 

Zeitschr. f. Psych. 61, 621-659, 735-737, 1904. 419 - Zur Beurteilung des 
"Danebenredens" (Gansersches Symptom) in forensischen Fällen. Charitl'-An
nalen 28, 593-619, 1904. - 420 V. HENTIG, HANS: Zur Psychologie der lebens
länglich Verurteilten. Gross Arch. 52, 72-73, 1913. 421- Sichernde Maßnahmen 
vor dem Verbrechen (nach den englisehen Entwürfen zur Verwahrung geistig 
.Minderwertiger). Asch. l\Ionatsschr. 9, 277-283, 1913. 422 -- Strafrecht und 
Auslese. 184, Berlin 1914, 236 S. (V. Z. 60ff.) 423 -, Zur l<'rage der Verhar.<l
lungsfähigkeit. Asch. l\Ionatsschr. 10, 463-470, 1914. - 424 v. HENTIG, HANs. 
und VIERNSTEIN, TH.: entersuchungen über den Sittlichkeitsverbrecher. Alz. 
Zeitschr. 70, 334-341, 1921.- 425 v. HENTIG, HANS: Wie stellt man sich Siche
rungsverwahrung vor? Asch. l\Ionatsschr. 16, 375, 1925. 426 Sicherungs
anstalt und Verwahrhaus. BI. f. Gefk. 57, 271-277, 1926. -- 427 HERGT, F. ,J.: 
Eine Würdigung des Isolierungssystems mit Beziehung auf die Einführung des
selben in der neuen l1ännerstrafanstalt zu Bruchsal. Freiburg i. B. 1845. -
42S HERMKES, KARL: Das Verwahrhaus für Geisteskranke mit gemeingefährlichen 
Neigungen. 8. Tagung d. D. Ges. f. ger. l1ed. Vierteljahrsschr. f. ger. :\Ied., 3. F. 
45, Suppl. 350-355, 1913; Zeitschr. f. :\Ied.-Beamte 25, l. Beilage, 128, 1912. 
429- Aus der Begutachtung psychopathischer Persönlichkeiten. Arch. f. Psych. 
u. Nerv.-Krkh. 58, 635-666, 1917.-430 HERMANN: Das moralisc·he Fühlen und 
Begreifen bei Imbezillen und bei kriminellen Degenerierten. ,Jur.-psych. Grenzfr. 
8. H. 2, 1912, 90 S. 431 - Grundlagen für das Verständnis krankhafter Seelen
zustände (psychopathische llinderwertigkeiten) beim Kinde .. Langensalza 1910, 
180 S. 432 - Zur Frage der Erziehbarkeit degenerierter Kinder. Zeitschr. f. 
d. Erforschg. u. Behandlg. d. jugendl. Schwachsinns 4, 154 -169, 1911. 
433 HERRMANN, \VALTER.: Das Harnburgische ,Jugendgefängnis Hahnöfersand. 
Harnburgische Schriften z. ges. Strafrechtswiss., H. 4, 1926, S. 145.-434 HERsCH
MANN, HEINRICH: Der enzurechnungsfähigkeitsparagraph im neuen deutschen 
Strafgesetzbuch. ,Jahrb. f. Psych. u. Xeur. 41, 109-122, 1922. 43.'') -- Psychiatri
sche Abhandlungen zur Strafgesetzreform. ,Jahrb. f. Psych. u. Neur. 42, 41-89, 
123-150, 1922. 436- Psychiatrische Bemerkungen zum neuesten öst~rreichischen 
Gesetzentwurf. Alz. Zeitschr. 79, 352-3ß2, 1922. 4.'17 - Cber einige aktuelle 
Fragen in der forensisch-psychiatrischen Beguta<'htung. Probevorlesung. Wien. 
klin. Wochensphr. 38, 695ff., 723ff., 1925. 43S- · Psvchiatrische- Kritik des amt
lichen Entwurfes eines allgemeinen Strafgesetzbuehes von ,Jahre 1925. Arch. f. 
Psych. u. Nerv.-Krankh. 76, 533-551, 1926.- 4ß9 HEss, E.: Entmündigung als 
Heilmittel bei Psychopathen. Alz. Zeitschr. 18, 203---216, 1913.-- ..J.40 v. HESSERT: 
Disk. zu den Berichten von EGELEN und KAHL: "Behandlung der sogenannten 
vermindert Zurechnungsfähigen." 7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Köln 1911. 
Bericht 425, 1912. 441 -- Schutz der Gese-llse-haft vor gefährlichen Ueisteskranken. 
Asch. llo. 9, 65-72, 1912/13. - ..J.42 HEY, ,JeLirs: Das Gansersehe Symptom. 
Berlin 1904. ---443 HICICIIANN: Wie müssen die :\Iinderjährigen während der Straf
ve-rbüßung behandelt werden, ohne- daß dadurch de-r Strafvollzug an den anderen 
Gefangene-n gestört wird? 82. ,Jahresvers. d. rhe-in.-westfäl. Gef. Ges. Be-richt 
1909/10, S. 108-116. -- 444 HILDEBRANDT, KrRT: Die Lehre von Norm und 
.I<~ntartung in der Kriminologie-. Gros~. Arrh. 75, 118--131, 1923. 445 -- Simu
lation oder Flucht in die Psvchose. Arzt!. Saehv.-Zeit. 30, 182-188, 1914. -
446 HINRICHS: Bericht an da~ Lande-sdirektoriat der Provinz Srhleswii!:-Holste-in 
über die psychiatrisrhe- l'ntersurhung der srhule-ntlassenen Fürsorge-zöglinge im 
Bursehenhe-im zu Rirkling, im Frauenhe-im zu Innien und im Asyl Xeuende-irh. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 69, 1-33, 1912. 447 - Die- l'nterbringung der Psycho
pathen. Zeitsehr. f. d. Erforsrh. u. Be-hand!. d. jugendl. Schwaehsinns 6, 459--46i, 
1913. 44S - Zur Frage der l'nterbringung der Psychopathen. Vortr. 13. ,Jahres
vers. d. Ve-reins norddtsrh. Psvrhiate-r u. Neuro!. in Altona 1913 mit Disk. Alz. 
Zeitschr. Ref.-Bd. 7, 487. 1913; Zeitschr. f. lied.-Beamte 26. l. Beiheft 159, 1913. 
- 4..J.9 HIPPEL, R. v. : Strafrer htlie he BP handJung geistig llinderwertiger. V ortr. 
Göttinger fore-ns.-psyeh. Vereinigung 1906. Asch. Mo. 3, 433--435, 1906 '07. 
450 - Be-ttel. Landstre-irhe-rei, Arbeitssrheu im Vorentwurf. Aseh. :\lo. 7, 44!l 
bis 470, 1910/11. 451 - Die Be-griffsbestimmung d!'r Zure-chnungsfähigkeit. 
v. Lisztsrhe- Zeitsehr. 32, 99-133, 1911.-452 HIRSCHBERG: Wie- ist es zu er-

390 Literaturverzeichnis. 

Zeitschr. f. Psych. 61, 621-659, 735-737, 1904. 419 - Zur Beurteilung des 
"Danebenredens" (Gansersches Symptom) in forensischen Fallen. Charitl'-An
nalen 28, 593-619, 1904. - 420 V. HENTIG, HANS: Zur Psyehologie der lebens
langlich Verurteilten. Gross Areh. 52, 72-73,1913. 421- Siehernde MaBnahmen 
vor dem Verbrechen (nach den englisehen Entwiirfen zur Verwahrung geistig 
.Minderwertiger). Asch. 1\1onatssehr. 9, 277-283, 1913. 422 - - Strafrecht und 
Auslese. 184, Berlin 1914, 236 S. (V. Z. 60ff.) 423 -, Zur }<'rage der Verhar,<l
lungsfahigkeit. Asch. 1\1onatssehr. lO, 463-470, 1914. - 424 v. HENTIG, HANS. 
und VIERNSTEIN, TH.: Cntersuehungen liber den Sittlichkeitsverbreeher. Alz. 
Zeitschr. 70,334-341, 1921. - 425 v. HENTIG, HANS: Wie stellt man sich Siche
rungsverwahrung vor? Asch. Monatsschr. 16, 375, 1925. 426 Sicherungs
anstalt und Verwahrhaus. BI. f. Gefk. 57, 271-277,1926. -- 427 HERGT, F .• J.: 
Eine Wiirdigung des Isolierungssystems mit Beziehung auf die Einfiihrung dp8-
seIben in der neuen lIannerstrafanstalt zu Bruchsal. Freiburg i. B. 1845. -
42S HERMKES, KARL: Das Verwahrhaus fUr Geistpskranke mit gempingefahrlichpn 
Neigungen. 8. Tagung d. D. Ges. f. ger. lIed. Viprteljahrsschr. f. ger. llpd., 3. F. 
45, Suppl. 350-355, 1913; Zeitschr. f. lled.-Beamte 25, 1. Beilage, 128, 1912. 
429 - Aus der Begutachtung psychopathischer Personlichkeiten. Arch. f. Psych. 
u. Nerv.-Krkh. 58, 635-666, 1917. - 430 HERMANN: Das moralis('he Fiihlpn und 
Begreifen bpi Imbezillen und bpi kriminellen Degpnprierten. .Jur.-psyeh. Grenzfr. 
8. H.2, 1912, 90 S. 431 - Grundlagen fiir das Verstandnis krankhafter Seelen
zustiinde (psychopathische llinderwprtigkeiten) bpim Kinde .. Langensalza 1910, 
180 S. 432 - Zur Frage dpr Erziehbarkpit degpneriertpr Kinder. Zpitschr. f. 
d. Erforschg. u. Behandlg. d. jugendl. Schwachsinns 4, 154 -169, 1911. 
433 HERRMANN, \VALTER.: Das Hamburgische .Jugendgefangnis HahnOfersand. 
Hamburgische Schriften z. gps. Strafrechtswiss., H. 4, 1926, S. 145. - 434 HERSCH
MANN, HEINRICH: Der enzurechnungsfiihigkeitsparagraph im neuen deutschen 
Strafgesetzbuch .• Jahrb. f. Psych. u. Xeur. 41, 109 -122, 1922. 43,') -- Psychiatri
sohe Abhandlungen zur Strafgesetzreform .• Jahrb. f. Psych. u. Neur. 42, 41-89, 
123-150, 1922. 436 - Psychiatrische Bemerkungpn zum neues!en osterreichischen 
Gesptzentwurf. Alz. Zpitschr. 79, 352-302, 1922. 4:17 - -Cbpr pinige aktuelJe 
Fragen in der forensisch-psychiatris('hen BpgutaC'htung. Probevorlesung. Wien. 
klin. WochensC'hr. 38, 695ff., 723ff., 1925. 43S _. Psvchiatrischp Kritik des amt
lichpn Entwurfes eines allgpmeinen Strafgesetzbuehes von .Jahre 1925. Arch. f. 
Psych. u. Nerv.-Krankh.76, 533-551, 1926. - 4aS HESS, E.: Entmiindigung alB 
HeilmitteI bei Psychopathen. Alz. Zeitschr. 18,203---216, 1913. - - .... 40 V. HESSERT: 
Disk. zu den Berichten von EGELEN und KAHL: "Behandlung dpr sogenanntpn 
vermindert Zurechnungsfahigen." 7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Koln 1911. 
Rericht 425, 1912. 441 -- Schutz der Upspllschaft vor gefahrliehen Ueisteskrankpn. 
Asch. lio. 9, 65-72, 1912/13. - .... 42 HEY, .JeLlrs: Das Ganserschp Symptom. 
Berlin 1904. --- 443 HICICIIANN: Wie miissen die lIindprjahrigpn wahrend dpr Straf
verbiiBung bphandplt werden, ohne daB dadurch der Strafvollzug an den andpren 
Gefangenen gestiirt wird? 82 .• Jahrpsvers. d. rhein.-westfal. Gef. Ges. Bericht 
1909/10, S. lO8-ll6. - - 444 HILDEBRANDT, KrRT: Die Lehre von Norm und 
1<~ntartung in der Kriminologip. Gros~. Arch. 75, 118--131, 1923. 445 -- Simu
lation oder Flucht in die Psvchose. Arztl. Saehv.-Zpit. 30, 182-188, 1914. -
446 HINRICHS: Bericht an da~ Landesdirpktoriat dpr Provinz Schlpswig-Holstein 
iiber die psychiatrische l'ntersuchung der schulpntlasspnen Fiirsorgezoglingp im 
Burs{'henheim zu Rickling, im Fraupnheim zu Innipn und im Asyl Xeuendei{'h. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 69, 1-33, 1912. 447 - Die l'ntprbringung der Psycho
pathen. Zpitsehr. f. d. Erforseh. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns 6, 459--46i, 
1913. 44S - Zur Frage der l'nterbringung der Psychopathen. Vortr. 13 .• Jahrps
vcrs. d. Vereins norddtsch. Psyehiater u. Neurol. in Altona 1913 mit Disk. Alz. 
Zeitschr. Ref.-Bd. 7,487. 1913; Zpitschr. f. lied.-Beamte 26. 1. Beiheft 159, 1913. 
- ..J.49 HIPPEL, R. v.: Strafrec htlie he Be handlung geistig :\lindprwprtigpr. V ortr. 
Gottinger forens.-psyeh. Vereinigung 1906. Asch. 1\10. 3, 433--435, 1906 '07. 
450 - Bettel. Landstreichprei, Arbeitsschpu im Vorentwurf. Aseh. lIn. 7, 44!) 
bis 470, 1910/11. 451 - Die Begriffsbestimmung der Zurechnungsfiihigkeit. 
v. Lisztsche Zeitsehr. 32,99-133, 1911. - 452 HIRSCHBERG: Wie iBt es zu er-



Literat urverzeichnis. 391 

reichen, daß der Geisteszustand des Angeschuldigten mehr als bisher berücksich
tigt werde? Asch. Monatsschr. 2, 512--414, 1905/06.-453 HoBERG, I.: Strafen und 
sichernde Maßnahmen unter besonderer Berücksichtigung des dtsch. Vor- und 
Gegenentwurfs und der Beschlüsse der dtsch. Strafrechtskommission. Asch. Mo. ll, 
200-231, 1914/18. - 454 HÖGEL, HuGo: Die Behandlung der Minderwertigen. 
Asch. Mo. l, 333-341, 1904/05. 455- Zur Reform der Freiheitsstrafen. Asch. Mo. 
2, 356-388, 1905/06. 456- Die strafrechtliche Behandlung von Rückfall, gewohn
heitsmäßigem und gewerbsmäßigem Verbrechertum. Bericht 28. D. J. T. Kiel 
1906; Verh. 3, 389--405; Disk. 405--438. 457- Die Einteilung der Verbrecher in 
Klassen. Krit. Beiträge z. Strafrechtsform, H. 2, 201 S., 172, 176, 177, 201, 1908. 
- 458 HöNN, GEORG PAUL: Betrugslexikon, worinnen die meiste Betrügereyen in 
allen Ständen nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket usw. 
Coburg 1721.- 459 HoFF, MARIE: 3 Jahre im Weiberzuchthaus. Dresden 1907. 
460 - 9 Monate in Untersuchungshaft. Dresden 1909. - 461 HoFFMANN, H.: 
Gefängnishygiene. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F., 31, 355-387, 1906. 462-
Gefängnispsychosen und Psychosen im Gefängnis. Groß Arch. 25, 234-263, 1906. 
463 - Bemerkungen zur Frage der Simulation im Lehrkurs für Gefängnis
wesen 1910. Asch. Mo. 8, 556, 1910/ll.- 464 HoFMANN: Wie sind die geistig 
Minderwertigen nach der gegenwärtigen Gesetzgebung am sachverständigsten zu 
behandeln? Gutachten Verein deutscher Strafanstaltsbeamter Köln 1908. Bl. f. 
Gefk. 42, 373-393, 1908; Disk. 43, 86-114, 1909. - 465 HoHNBAUM, KARL: 
Psychische Gesundheit und Irresein. Berlin 1845, 186 S., 114, 130, 133. - 466 
HoLTZENDORFF, v. u. v. ,JAGEMANN: Handbuch des Gefängniswesens. 2 Bde. 
Harnburg 1888. - 467 HaMBURGER, AuGUST: Über die Entmündigung bei krank
hafter Haltlosigkeit und verwandten Formen der Psychopathie. Vierteljahresschr. f. 
ger. Med. 3. F., 43; Suppl. 371-379, 1912; Zeitschr. f. med. Beamte 24, l. Beiheft 
236, 1911. 468- Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener. Heidelberger 
Abh., Berlin 1913, 207 S. 469- Vorlesungen über Psychopathologie des Kindes
alters. Berlin 1926. 470 - Fürsorge für psychopathische Kinder und Jugendliche 
aus dem gebildeten Mittelstand. 4. Tagung über Psychopathenfürs. Düsseldorf 
1926. Bericht 7-35, 1927. - 470a HoMMEL: Des Herren Marquis von Bec
caria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen. 279 S., Breslau 1778. 
- 471 HoPFF, G. A.: Das internationale Verbrecherturn und seine Be
kämpfung. Ref. 10. Int. Vers. d. I. K. V. Harnburg 1905; Mitt. 13, 206-246, 
396--410; Disk. 4ll-425, 1906. - 472 HoPPE, ADOLF: Die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit von Anstaltsinsassen. Asch. Mo. 3, 600-613, 1906/07. 473 -
Der "Vorentwurf zu einem deutschen .. Strafgesetzbuch" und die Psychiatrie. Ref. 
a. d. Stuttgarter Vers. v. Juristen u. Arzten 1910. Bl. f. Gefk. 44, 259-299, 1910. 
- 473a HoPPE, FRITZ: Die Behandlung der kriminellen Geisteskranken im Staate 
Neuyork. Asch. Mo. 5, 346-365, 1908/09.- 473b HoPPE, HuGo: Die Tatsachen 
über den Alkohol. München 1912. - 474 HoNNORAT, M.: Etude sur les moyens 
de reprimer la criminalite internationale. Ref. 10. Int. Vers. d. I. K. V. Harnburg 
1905. Mitt. 260-26~, 190~.- 475 HoRSTMANN: Zur psychiatrischen Beurteilung 
der Jugendlichen. Arzt!. Sachv.-Zeit. 17, 79-81, 1911. 476- Zur Frage der 
Gemeingefährlichkeit geisteskranker Personen. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 
3. F., 53, 237-259, 1917.-477 HoYNINGEN-HUENE, 0. Baron v.: "Die Regelung 
der verminderten Zurechnungsfähigkeit im deutschen, Österreichischen und schwei
zerischen Vorentwurf. Ing.-Diss. Göttingen 19ll, 77 S. - 478 HüBBE: Die straf
rechtliche Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen. Ing.-Diss. Breslau. 
Belings Strafrecht!. Abh. H. 43, 1902. - 479 HÜBNER, ARTHUR HERMANN: 
Die Prostituierten und ihre strafrechtliche Behandlung. Asch. Mo. 3, 641-651, 
1906/07. 480- Lehrbuch der forensischen Psychiatrie. Bonn 1913. V. Z. 224-231. 
- 481 HüLSBERG: Disk. zu den Vorträgen von ELLGER und EBERH. ScHMIDT über 
den progressiven Strafvollzug. 18. Vers. d. dtsch. Lande~gruppe der I. K. V. 
Göttingen 1922, Mitt. 64. - 482 HURWICZ, E.: Zum Problem des Etat dangereux. 
Asch. Mo. 9, 399-425, 1913. 

I . 
.. 483 lDELER, KARL WILH:.= Zur gerichtlichen Psychologie. Berlin 1854. 484-, 
Uber die Mitwirkung der Arzte bei der Bestimmung der Zurechnungsfähigkeit 

Literat urverzeichnis. 391 

reichen, daB der Geisteszustand des Angeschuldigten mehr als bisher beriicksich. 
tigt werde? Asch. Monatsschr. 2,512-414,1905/06. -453 HOBERG, I.: Strafen und 
sichernde MaBnahmen unter besonderer Beriicksichtigung des dtsch. Vor- und 
Gegenentwurfs und der Beschliisse der dtsch. Strafrechtskommission. Asch. Mo. 11, 
200-231, 1914/18. - 454 HaGEL, HUGO: Die Behandlung der Minderwertigen. 
Asch. Mo. 1, 333-341, 1904/05. 455 - Zur Reform der Freiheitsstrafen. Asch. Mo. 
2,356-388,1905/06. 456 - Die strafrechtliche Behandlung von Riickfall, gewohn
heitsmaBigem und gewerbsmaBigem Verbrechertum. Bericht 28. D. J. T. Kiel 
1906; Verh. 3, 389-405; Disk. 405-438. 457 - Die Einteilung der Verbrecher in 
Klassen. Krit. Beitrage z. Strafrechtsform, H. 2, 201 S., 172, 176, 177, 201, 1908. 
- 458 HONN, GEORG PAUL: Betrugslexikon, worinnen die meiste Betriigereyen in 
allen Standen nebst denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket usw. 
Coburg 1721. - 459 HOFF, MARIE: 3 Jahre im Weiberzuchthaus. Dresden 1907. 
460 - 9 Monate in Untersuchungshaft. Dresden 1909. - 461 HOFFMANN, H.: 
Gefangnishygiene. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F., 31,355-387, 1906. 462-
Gefangnispsychosen und Psychosen im Gefangnis. GroB Arch. 25, 234-263, 1906. 
463 - Bemerkungen zur Frage der Simulation im Lehrkurs fiir Gefangnis
wesen 1910. Asch. Mo. 8, 556, 1910/11. - 464 HOFMANN: Wie sind die geistig 
Minderwertigen nach der gegenwartigen Gesetzgebung am sachverstandigsten zu 
behandeln? Gutachten Verein deutscher Strafanstaltsbeamter Koln 1908. BI. f. 
Gefk. 42, 373-393, 1908; Disk. 43, 86-114, 1909. - 465 HOHNBAUM, KARL: 
Psychische Gesundheit und Irresein. Berlin 1845, 186 S., 114, 130, 133. - 466 
HOLTZENDORFF, v. U. V. ,TAGEMANN: Handbuch des Gefangniswesens. 2 Bde. 
Hamburg 1888. - 467 HOMBURGER, AUGUST: Uber die Entmiindigung bei krank
hafter Haltlosigkeit und verwandten Formen der Psychopathie. Vierteljahresschr. f. 
ger. Med. 3. F., 43; Suppl. 371-379, 1912; Zeitschr. f. med. Beamte 24,1. Beiheft 
236, 1911. 468 - Lebensschicksale geisteskranker Strafgefangener. Heidelberger 
Abh., Berlin 1913, 207 S. 469 - Vorlesungen iiber Psychopathologie des Kindes
alters. Berlin 1926. 470 - Fiirsorge fiir psychopathische Kinder und Jugendliche 
aus dem gebildeten Mittelstand. 4. Tagung iiber Psychopathenfiirs. Diisseldorf 
1926. Bericht 7-35, 1927. - 470a HOMMEL: Des Herren Marquis von Bec
caria unsterbliches Werk von Verbrechen und Strafen. 279 S., Breslau 1778. 
- 471 HOPFF, G. A.: Das internationale Verbrechertum und seine Be
kampfung. Ref. 10. Int. Verso d. I. K. V. Hamburg 1905; Mitt. 13, 206-246, 
396-410; Disk. 411-425, 1906. - 472 HOPPE, ADOLF: Die strafrechtliche Ver
antwortlichkeit von Anstaltsinsassen. Asch. Mo. 3, 600-613, 1906/07. 473-
Der "Vorentwurf zu einem deutschen"Strafgesetzbuch" und die Psychiatrie. Ref. 
a. d. Stuttgarter Verso V. Juristen u. Arzten 1910. BI. f. Gefk. 44, 259-299, 1910. 
- 473a HOPPE, FRITZ: Die Behandlung der kriminellen Geisteskranken im Staate 
Neuyork. Asch. Mo. 5, 346-365, 1908/09. - 473b HOPPE, HUGO: Die Tatsachen 
iiber den Alkohol. Miinchen 1912. - 474 HONNORAT, M.: Etude sur les moyens 
de reprimer la criminalite internationale. Ref. 10. Int. Verso d. I. K. V. Hamburg 
1905. Mitt. 260-26~, 190~. - 475 HORSTMANN: Zur psychiatrischen Beurteilung 
der Jugendlichen. Arztl. Sachv.-Zeit. 17,79-81, 1911. 476 - Zur Frage der 
Gemeingefahrlichkeit geisteskranker Personen. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 
3. F., 53, 237-259,1917. -477 HOYNINGEN-HuENE, O. Baron v.: "Die Regelung 
der verminderten Zurechnungsfahigkeit im deutschen, osterreichischen und schwei
zerischen Vorentwurf. Ing.-Diss. Gottingen 1911, 77 S. - 478 HUBBE: Die straf
rechtliche Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen. Ing.-Diss. Breslau. 
Belings Strafrechtl. Abh. H. 43, 1902. - 479 HttBNER, ARTHUR HERMANN: 
Die Prostituierten und ihre strafrechtliche Behandlung. Asch. Mo. 3, 641-651, 
1906/07. 480 - Lehrbuch der forensischen Psychiatrie. Bonn 1913. V. Z. 224-231. 
- 481 HijLSBERG: Disk. zu den Vortragen von ELLGER und EBERH. SCHMIDT iiber 
den progressiven Strafvollzug. 18. Verso d. dtsch. Lande~gruppe der I. K. V. 
GOttingen 1922, Mitt. 64. - 482 HURWICZ, E.: Zum Problem des Etat dangereux. 
Asch. Mo. 9, 399-425, 1913. 

I. 
" 483 IDELER, KARL WILH:.: Zur gerichtlichen Psychologie. Berlin 1854. 484-, 
Uber die Mitwirkung der Arzte bei der Bestimmung der Zurechnungsfahigkeit 



392 Literaturverzeichnis. 

zweifelhafter Gemütszustände. Goltdammers Arch. 1, 435 ff., 621 ff., 1853; 2, 
lff., 1854. 48;') - Über die verminderte Zurechnungsfähigkeit. Goidammcrs 
Arch. 5, 289-302, 1857. 4811 - Lehrbuc_i_l der gerichtlichen Psychologie. 348 S. 
Berlin 1857. - 487 lLBERO, GEORG: Uber verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
Die Grenzboten. 57. Jahrg., H. 43, 183-193, 1898; Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 
474-484, 1899.- 488 IssERLIN, MAx u. GuDDEN, HANS: Psychiatrische Jugend
fürsorge (mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in Bayern). Alz. 
Zeitschr. 12, 465-509, 1912. 489 - Psychiatrie und Heilpädagogik. Zeitschr. f. 
Kinderforsch. 28, 4-24, 1923. - 41JO IssERLIN, A.: Die Entwicklung des Simu
lationsbegriffs in der Psychiatrie. Allg. Zeitschr. f. Psych. 80, 355-390, 1925. 

,J. 
.. 41J1 .JAcH: Ein Beitrag zur Simulation und zum Symptom dt>s Vorbeiredens. 
Arztl. Sachv.-Zeit. 31, 204-206, 1925. - 492 JACOBS: 40 ,Jahre Strafanstalts
dienst. 94. Jahresber. d. rhein.-westfäl. Gef.-Ges. 66-82, 1920/21. - 493 JÄGER, 
,JoH.: Hinter Kerkermauern. Autobiographien und Selbstbekenntnisse, Auf
sätze und Gedichte von Verbrechern. Berlin 1906. 41)4 - Rechtsbruch und 
Rechtsausgleich in der Strafjustiz. Studien zu Reformfragen in der Krimi
nologie. Leipzig 1907.-495 JAGEMANN, EuGEN v.: Vor- und Gegenentwurf zum 
deutschen Strafgesetzbuch als Stufen des Fortschritts. Asch. Mo. 8, 193-208, 
1911/12. 4911- \Viederaufnahme der Tagungen des Vereins der dt>utschen Straf
anstaltsbeamten. Asch. Mo. 14, 108-113, 1923.-497 ,JAHRMÄRKER u. MERKEL: 
Die strafrechtliche Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen. Zeitschr. f. 
med. Beamte 19, I. Beiheft, 148-149, 1906.-498 JAROTZKY, H. v.: Die Beschäfti
gung von Strafgefangenen mit Landeskulturarbeiten behufs Vorbereitung der 
inneren Kolonisation. 77. Jahresvers. d. rhein.-westfäl. Gef.-Ges. ,Jahresber. 1904 
bis 1905, 76-97. 499 - Die Arbeitsanstalt und ihre Stellung im Vorentwurf. 
Selbstverlag. Brauweiler 1910. 500 - Die Arbeitsanstalt und die Reform des 
Strafrechts. 84. Vers. d. rhein.-wcstfäl. Gef.-Ges. Jahresber. 19llj12, 108-131. 
510- Einige Bemerkungen zum heutigen Strafvollzug. !l4. ,Jahresvers. d. rhein.
westfäl. Gef.-Ges. Jahresber. 1920/21, 47-65. - 502 JAsPERS, KARL: Allgemeine 
Psychopathologie. 3. Aufl. 1!l22.- 503 ,)ESSEN, WrLLERS: Thesen zur gerichtlichen 
Psychiatrie. Dem deutschen Verein d. Irrenärzte in Bildesheim zur Prüfung _yor
gelegt im Sept. 65. Allg. Zeitschr. f. Psych. 22. 335--342, 1865. 504 - Uber 
Zurechnungsfähigkeit. Denkschrift zum Entwurf eines Strafgesetzbuches für den 
Norddeutschen Bund. Absch. 4, §§ 46 u. 47. Kiel 1870. 505 - Die gerichts
ärztlichen Aufgaben bei Feststellung der Zurechnungsfähigkeit. Vierteljahrsschr. 
N. F. 30,244-250, 1879. -505a JOHN: Entwurf mit Motiven 180, 1868 (zitiert von 
GRETENER 361). - 500 JoLLY: Über geminderte Zurechnungsfähigkeit. Vortr. 
Verein dtsch. Irrenärzte Frankfurt a. M. 1887. Allg. Zeitschr. f. Psych. 44, 461-4 78; 
Disk. 503-506, 1888.-507 JuLIUSBURGER, ÜTTO: Bemerkungen zu dem Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 458-474, 1!ll0. 
508 - Zur Frage der Unzurechnungsfähigkeit und ihrer sozialen Bedeutung. 
Med. Klin. 6, 567-571, 1910. 50U - Der §51 in gegenwärtiger und zukünftiger 
Gestaltung. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 5, 415-420, Hl25.- ,JuNG, C. G.: 
Ein Fall von hysterischem Stupor bei einer Yntersuchungsgefangenen. ,Journ. f. 
Psych. u. Neurol. 1, 110-122, 1!l02. 511 - Uber Simulation von Geistesstörung. 
,Journ. f. Psych. u . .Neural. 2, 181-201, 1B03j04. - 512 JusT: Gewohnheits
verbrechertum und Fürsorge. 78. Vers. d. rhein.-westfäl. Gef.-Ges. Jahresber. 1905 
u. 1!l06, 50-67. 513- Die Probleme des Strafwesens und der Strafgesetzentwurf 
von l!l19. 94. Jahresber. d. rhein.-westfäl. Gef.-Ges. 1!l20j21, 83-93. 

K. 
514 KAHL, WrLHELJ\1: Ist eine Revision des deutschen Strafgest'tzbuches vorzu

nehmen? -Welche Grundfragen für eine solche sind dem D. -J. T. an seinen fol
genden Tagungen zur Beratung vorzulegen? Bericht a. d. 26. D. ,J. T. Berlin 1902. 
Verh. 3, 210-240 Disk. 240-275. 515- Die strafrechtliche Behandlung der geistig 

392 Literaturverzeichnis. 

zweifelhafter Gemutszustande. Goltdammers Arch. 1, 435 ff., 621 If., ] 853; 2, 
Iff., 1854. 48.') - Uber die verminderte Zurechnungsfahigkeit. Goldammers 
Arch. 5, 289-302, 1857. 4811 - Lehrbuc.l.l der gerichtlichen Psychologie. 348 S. 
Berlin 1857. - 487 ILBERO, GEORG: Uber vermindcrte Zurechnungsfahigkeit. 
Die Grenzboten. 57. Jahrg., H.43, ]83-193, 1898; AIIg. Zeitschr. f. Psych. 56, 
474-484,1899. - 488 ISSERLIN, ]\'[AX U. GUDDEN, HANS: Psychiatrische Jugend
fursorge (mit besonderer Berucksichtigung der Verhaltnisse in Bayern). Alz. 
Zeitschr. 12, 465-509, 1912. 489 - Psychiatrie und Heilpadagogik. Zeitschr. f. 
Kinderforsch. 28, 4-24, 1923. - 4IJO ISSERLIN, A.: Die Entwieklung des Simu
lationsbegriffs in der Psyehiatrie. AIIg. Zeitschr. f. Psych. 80, 355-390, ]925 . 

• J. 
.. 4IJI .JACH: Ein Beitrag zur Simulation und zum Symptom dE's Vorbeiredens. 
Arztl. Saehv.-Zeit. 31, 204-206, 1925. - 492 .JACOBS: 40 .Jahre Strafanstalts
dienst. 94. Jahresber. d. rhein.-westfal. Gef.-Ges. 66-82, 1920/21. - 493 JAGER, 
.JOH.: Hinter Kerkermauern. Autobiographien und Selbstbekenntnisse, Auf
satze und Gediehte von Verbrechern. Berlin 1906. 41)4 - Reehtsbruch nnd 
Rechtsausgleich in der Strafjustiz. Studien zu Reformfragen in der Krimi
nologie. Leipzig 1907. - 495 JAGEMANN, EUGEN v.: Vor- und Gegenentwurf zum 
deutsehen Strafgesetzbuch als Stufen des Fortsehritts. Aseh. ]\'[0. 8, 193-208, 
1911/12. 4911 - \Viederaufnahme der Tagungen des Vereins der dE'utschen Straf
anstaltsbeamten. Aseh. Mo. 14, 108-113, 1923. - 497 .JAHRMARKER u. MERKEL: 
Die strafrechtliche Behandlung der vermindert Zureehnungsfahigen. Zeitschr. f. 
med. Beamte 19, 1. Beiheft, 148-149, 1906. - 498 JAROTZKY, H. v.: Die Beschafti
gung von Strafgefangenen mit LandeskulturarbE'iten behufs Vorbereitung der 
inneren Kolonisation. 77. Jahresvers. d. rhein.-westfal. Gef.-Ges .• Jahresber. 1904 
bis 1905, 76-97. 499 - Die Arbeitsanstalt und ihre SteIIung im Vorentwurf. 
Selbstverlag. Brauweiler 1910. 500 - Die Arbeitsanstalt und die Reform des 
Strafrechts. 84. Verso d. rhein.-wcstfal. Gef.-Ges. Jahresber. 1911/12, 108-131. 
510 - Einige Bemerkungen zum heutigen Strafvollzug. 04 .• Jahresvers. d. rhein.
westfal. Gef.-Ges. Jahresber. 1920/21,47-65. - 502 JASPERS, KARL: Allgemeine 
Psychopathologie. 3. Aufl. 1022. - 503 .JESSEN, WILLERS: Thesen zur geriehtlichen 
Psychiatrie. Dem deutschen Verein d. Irrenarzte in Hildesheim zur Priifung .yor
gelegt im Sept. 65. Allg. Zeitschr. f. Psych. 22. 335--342, 1865. 504 - Uber 
Zurechnungsfahigkcit. Denkschrift zum Entwurf eines Strafgesetzbuches fiir den 
Norddeutschen Bund. Abseh.4, §§ 46 u. 47. Kiel 1870. ;)05 - Die gerichts
arztlichen Aufgaben bei Feststellung der Zureehnungsfahigkeit. Vierteljahrsschr. 
N. F. 30, 244-250,1879. -505a JOHN: Entwurf mit ]\'[otiven 180,1868 (zitiert von 
GRETENER 361). - 500 JOLLY: Uber geminderte Zurechnungsfahigkeit. Vortr. 
Verein dtsch. Irrenarzte Frankfurt a. M. 1887. AUg. Zeitsehr. f. Psych. 44. 461-478; 
Disk. 503-506, 1888. -507 JULIUSBURGER, OTTO: Bemerkungen zu dem Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. AUg. Zeitschr. f. Psych. 67,458-474, 1010. 
508 - Zur Frage der Unzurechnungsfahigkeit und ihrer sozialen Bedeutung. 
Med. Klin. 6, 567-571, 1910. 50n - Der § 51 in gegenwartiger und zukiinftiger 
Gestaltung. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 5,415-420, H125. - .Tmw, C. G.: 
Ein Fall von hysterischem Stupor bei einer yntersuchungsgefangenen .• lourn. f. 
Psych. u. Neurol. 1, 110-122, 1002. 511 - Uber Simulation von Geistesstorung . 
• Journ. f. Psych. u. Neural. 2, 181-201, IB03/04. - 512 JUST: Gewohnheits
verbrechertum und Fursorge. 78. Verso d. rhein.-westfiil. Gef.-Ges. Jahresber. 1905 
u. 1006,50-67. 513 - Die Probleme des Strafwesens und der Strafgesctzentwurf 
von 1019. 94. Jahresber. d. rhein.-westfal. Gef.-Ges. 1020/21, 83-93. 

K. 
514 KAlIL, WILHELM: 1st eine Revision des deutschen Strafgesetzbuches vorzu

nehmen? - Welche Grundfragen fur eine solche sind dem D. -J. T. an seinen fol. 
genden Tagungen zur Beratung vorzulegen? Bericht a. d. 26. D .. J. T. Berlin 1902. 
Verh. 3,210-240 Disk. 240-275.515 - Die strafrechtliche Behandlung der geistig 



Literaturverzeichnis. 393 

::\Iinderwerten. (iutachten 27. D. ,J. T. Innsbruek 1904, 1, 137-248. 516 -Disk. zu 
den Referaten von KLEINFELLER, CRA!\IER u. KRAEPELIN: Die strafrechtliche Be
handlung der geistig Minderwerten. 27. D. J. T. Innsbruck 1904, Verh. 4, 450, 
517 - Reform der ~trafzumessung. Dtsch. Jur. Zeit. ll. H95-901, 1906. 518 -
Die strafrechtliche Behandlung von Rückfall, gewohnheitsmäßigem und gcwerks
mäßigem Verbrechertum. Bericht 28. D. ,J. T. Kiel 1906. Verh. 3, 367-389; 
Disk. 405-438. ;')19 - Geminderte Zurechnungsfähigkeit. Vergl. Darstellung d. 
deutschen und ausländischen Strafrechts. Allg. Teil 1, 1-78, 1907. 520- Das 
neue ~trafgesetzbuch. Neue Zeit- und Streitfragen. Gehe-Stiftung4, 149-174, 1907. 
521 - Der Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Verminderte Zu
rechnungsfähigkeit und Jugend. Dtsch. ,Jur. Zeit. 15, 785-791, 1910. 522- Die 
Bestimmungen über Unzurechnungsfähigkeit und verminderte Zurechnungs
fähigkeit im Vorentwurf eines deutschen Strafgesetzbuches. Vortr. Sitzung d. 
freien gerichtsärztl. Vereinigung zu Berlin 1910. Ärztl. Sachv.-Zeit. 16, 89-104, 
HllO. 523 - v. LILIENTHAL, v. LISZT, GoLDSCHMIDT: Gegenentwurf zum Vor
entwurf des deutschen Strafgesetzbuches. Berlin 1910. 524- Der Stand der euro
päischen Gesetzgebung über die verminderte Zurechnungsfähigkeit. Vortr. 7. 
Int. Kongr. f. Kr. Anthr. Köln 1911. Dtsch med. Wochenschr. 37, 2041-2044, 
1911. 525 - Behandlung der sogenannten vermindert Zurechnungsfähigen. Ref. 
a. f. i. Jnt. Kongr. f. Krim. Anthr. Köln 1911. Bericht 406-416; Disk. 417-434, 
Hll2. 526 - Disk. zu den Vorträgen von ENGELEN und KAHL: Behandlung der 
sogenannten vermindert Zurechnungsfähigen. 7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. 
Köln Hlll. Bericht 430-433. 527 - Der Stand der europäischen Gesetzgebung 
über verminderte Zurechnungsfähigkeit. 7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Köln 1911. 
.}ur.-Psych. Grenzfr. 9, H. 1, 19-34, 1913. 528 - Strafe und Sicherung bei fehlen
der oder verminderter Zurechnungsfähigkeit. Vortr. i. d. holländ. psych.-jur. Ges. 
1914. Alz. Zeitschr. Ref. 11, 423, 1915. 529 - Zumneuesten Strafgesetzentwurf. 
Dtsch. Jur. Zeit. 26, 145-151, 1921. 530 -- Zum neuen Strafgesetzentwurf von 
19Hl. v. Lisztsche Zeitschr. 42, 205-223, Hl2l. - 531 KAHN, EuGEN: Psycho
pathie und Revolution. Münch. med Wochenschr. 66, \J68-969, 1919. 532 -
Psychopathie und Revolution. Alz. Zeitschr. 52,90-106, 1919.-533 KALMUS, E.: 
Die Zurechnungsfähigkeit der degenerativen Phantasten. 85. Vers. d. Naturforscher 
u. Ärzte Wien Hllö. Zeitschr. f. Med.-Beamte 26, l. Beilage 243, 1913. 534 -
Soziale .Fürsorge und Verbrechensverhütung. Dtsc~. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 2, 
ll/-133, 1923.-535 KAMPSCHULTE, WILHEI.M: Oberblick über die in den Jahren 
1000-1915 in dt>r Irrenabteilung der Strafanstalt Münster i. V\'. beobachteten 
Ueistesstörungen. Jng.-Diss. Bonn 1917. 76 S.- 586 KANT, lMMANUEL: Anthro
pologie in pragmatischer Hinsicht. Herausg. von KARL VoRBIND ER. Leipzig 1912, 131. 
ö:Ji KANTOROWICZ, HERMANN U.: Der Strafgesetzentwurf und die Wissenschaft. 
A.sch. :VIonatsschr. 7, 257-344, 1910/11.- 538 KEFERSTEIN: Die Tätigkeit eines 
<ieriehtsarztes. Zeitsehr. f. Med.-Beamte 23, 180-199, 1910. - 539 KEMPNER, 
ROBERT u. TRIELE, HANS: Über die Zusammenhänge zwischen Zeitanschauung 
und strafrechtlicher Beurteilung Geisteskranker. Dtsch. Zeitschr. f. ges. ger. Med . 
.J., 359-363, 1924. - 540 KERAVAL: L"internement des alienes dangereux. Ref. 
7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Köln 1911. Bericht 181-205, 1012.-541 KERN: 
Über die Grenzen des gerichtsärztlichen Urteils in Fragen der Zuree:hnungsfähig
keit. S. A. aus d. Y. Leuthold-Gedenkschrift 2, Berlin 1906. - 542 KIELHORN, H.: 
Disk. zu dem Y. Lisztschen Bericht: Die Behandlung der vermindert Zurechnungs
fähigen a. d. Int. Vers. d. I. K. V. Harnburg 1905. Mitt. 13, 502-506, 1906. 
543 :_ Die geistige Minderwertigkeit vor Gericht. Asch. Monatsschr. 4, 165-176, 
l!l07/08. 544 - Straffälligkeit der geisti~. Minderwertigen. Asch. Monatsschr. 7, 
106-109, 1!H0/1l. - 545 KINBERG, 0.: Ober die 1Jnzulänglichkeit der Versuche, 
cint'n Begriff der Unzurechnungsfähigkeit festzustellen. Asch. Monatsschr. 8, 
3!l0-3!l6, 1!ll2. - 546 KIRN, LunwiG: Kurze Mitteilungen über Gefängnis
psychosen. Vortr. a. d. 13. Vers. siidwestd. Irrenärzte 188-l. Allg. Zeitschr. f. 
l'syeh. 37, 713-723, 1881. 547 - Die Kriminalpsychologie in ihrer Beziehung 
zum Ucfängniswesen. Handbuch d. Gef.- \Vesens v. Holtzendorff u. Jagemann 
1, 35-.5;), 1888. 548- Die Psychosen in der Strafanstalt in ätiologischer, klinischer 
und forcnser Beziehung. Allg. Zcitsehr. f. Psych. 45, 1-96, 1889. 549 - Zur 

Literaturverzeichnis. 393 

}Iinderwerten. (iutachten 27. D .• J. T. Innsbruek 1904,1,137-248. 516 -Disk. zu 
den Referaten von KLEINFELLER, CRAMER U. KRAEPELIN: Die strafrechtliehe Be
handlung der geistig Minderwerten. 27. D. J. T. Innsbruck 1904, Verh. 4,450, 
517 - Reform der ~trafzumessung. Dtsch. Jur. Zeit. 11. H95-901, 1906. 518-
Die strafrechtliche Behandlung von Riickfall, gewohnheitsmiiJ3igem und gcwerks
miiBigem Verbrechertum. Bericht 28. D .• J. T. Kiel 1906. Verh. 3, 367-389; 
Disk. 405-438. ;i19 - Geminderte Zureehnungsfiihigkeit. Verg!. Darstellung d. 
deutschen und ausliindischen Strafrechts. Allg. Teil 1, 1-78, 1907. 520 - Das 
neue ~trafgesetzbuch. Neue Zeit- und Streitfragen. Gehe-Stiftung4, 149-174,1907. 
521 - Der Vorentwurf zu einem deutsehen Strafgesetzbuch. Verminderte Zu
rcehnungsfiihigkeit und Jugend. Dtsch .. Jur. Zeit. 15, 785-791, 1910. 522 - Die 
Bestimmungen iiber Unzureehnungsfiihigkeit und verminderte Zurechnungs
fiihigkeit im Vorentwurf eines deutsehen Strafgesetzbuches. Vortr. Sitzung d. 
freien gerichtsarzt!. Vereinigung zu Berlin 1910. Arzt!. Sachv.-Zeit. 16, 89-104, 
HllO. 523 - v. LILIENTHAL, v. LISZT, GOLDSCHMIDT: Gegenentwurf zum Vor
entwurf des deutschen Strafgesetzbuches. Berlin 1910. 524 - Der Stand der euro
piiischen Gesetzgebung iiber die verminderte Zurechnungsfiihigkeit. Vortr. 7. 
Int. Kongr. f. Kr. Anthr. Koln 1911. Dtseh med. Wochenschr. 37, 2041-2044, 
1911. 525 - Behandlung der sogenannten vermindert Zurechnungsfiihigen. Ref. 
a. f. i. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Koln 1911. Bericht 406-416; Disk. 417-434, 
H1l2. 526 - Disk. zu den Vortriigen von ENGELEN und KAlIL: Behandlung der 
sogenannten vermindert Zurechnungsfiihigen. 7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. 
Koln Hll1. Bericht 430-433. 527 - Der Stand der europiiischen Gesetzgebung 
iiber verminderte Zureehnungsfahigkeit. 7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Koln 1911. 
.Iur.-Psych. Grenzfr. 9, H. 1, 19-34, 1913. 528 - Strafe und Sicherung bei fehlen
der oder verminderter Zurechnungsfiihigkeit. Vortr. i. d. holliind. psych.-jur. Ges. 
1914. Alz. Zeitschr. Ref. 11,423, 1915. 529 - Zum neuesten Strafgesetzentwurf. 
Dtsch. Jur. Zeit. 26, 145-151, 1921. 530 -- Zum neuen Strafgesetzentwurf von 
19H1. v. Lisztsche Zeitschr. 42, 205-223, H)21. - 531 KAHN, EUGEN: Psycho
pathie und Revolution. Miinch. med Wochenschr. 66, fJ68-969, 1919. 532-
Psychopathie und Revolution. Alz. Zeitschr. 52,90-106,1919. - 533 KALMUS, E.: 
Die Zurechnungsfahigkeit der degenerativen Phantasten. 85. Verso d. Naturforscher 
u. Arzte Wien Hll;"). Zeitschr. f. Med.-Beamte 26, 1. Beilage 243, 1913. 534-
Soziale Fiirsorge und Verbrechensverhiitung. Dtsc~. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 2, 
117-133, 1923. - 535 KAMPSCHULTE, WILHELM: Uberblick iiber die in den Jahren 
1000-1915 in der Irrenabteilung der Strafanstalt Miinster i. "T. beobachteten 
Ueistesstorungen. Ing.-Diss. Bonn 1917. 76 S. - 586 KANT, IMMANUEL: Anthro
pologie in pragmatischer Hinsicht. Berausg. von KARL VORBINDER. Leipzig 1912, 131. 
5:Ji KANTOROWICZ, HERMANN U.: Der Strafgesetzentwurf und die Wissensehaft. 
A,seh. :Vlonatssehr. 7,257-344, 1910/11. - 538 KEFERSTEIN: Die Tatigkeit eines 
<ieriehtsarztes. Zeitsehr. f. Med.-Beamte 23, 189-190, 1910. - 539 KEMPNER, 
ROBERT u. THIELE, HANS: Uber die Zusammenhiinge zwischen Zeitanschauung 
llnd strafrechtlicher Beurteilung Geisteskranker. Dtsch. Zeitschr. f. ges. ger. Med . 
.J., 359-363, 1924. - 540 KERAVAL: L'internement des alienes dangereux. Ref. 
7. Int. Kongr. f. Krim. Anthr. Koln IDll. Bericht 181-205, 1012. - 541 KERN: 
'Ober die Grenzen des gerichtsiirztlichen Urteils in Fragen der Zurechnungsfiihig
keit. S. A. aus d. y. Leuthold-Gedenkschrift 2, Berlin 1006. - 542 KIELlIORN, H.: 
Disk. zu dem V. Lisztschen Bericht: Die Behandlung der vermindert Zurechnungs
fahigen a. d. Int. Verso d. 1. K. V. Hamburg 1905. Mitt. 13, 502-506, 1006. 
;).1.3 ~ Die geistigc Minderwertigkeit vor Gericht. Aseh. Monatsschr. 4, 165-176, 
l!)07/08. 544 - Straffiilligkeit der geisti~. Minderwertigen. Aseh. Monatsschr. 7, 
106-109, l!llO/l1. - 545 KINBERG, 0.: Uber die Dnzuliinglichkeit der Versuche, 
einC'n Begriff der Unzurechnungsfahigkeit festzustellen. Aseh. Monatsschr. 8, 
3!l0-3!l6, 1!)12. - 546 KIRN, LUDWIG: Kurze Mitteilungen Hber Gefangnis
psyehosen. Vortr. a. d. 13. Verso siidwestd. Irreniirztc 188-1. Allg. Zeitschr. f. 
I'syeh, 37, 713-723, 1881. 547 - Die Kriminalpsychologie in ihrer Beziehung 
zum Ucfangniswesen. Handbuch d. Gef.- 'Vesens V. Holtzendorff u. Jagemann 
1, 35-.5;"), 1888. 548 - Die Psychosen in der Strafanstalt in atiologischer, klinischer 
llnd forenser Beziehung. Allg. Zcitschr. f. Psych. 45, 1-96, 1889. 549 - Zur 



394 Literaturverzeichnis. 

Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Vers. d. südwestd. Irrenärzte 
Karlsruhe 1888. Allg. Zeitschr. f. Psych. 46, 54-56, 1890. ooO- Geistesstörung 
und Verbrechen. Festschr. z. Feier d. 50jähr. Jubiläums d. Anstalt Illenau, 
77-100, Beideiberg 1892. 5ol- Über geminderte Zurechnungsfähigkeit. Viertel
jahrsschr. f. ger. :Med. 3. F. 16, 266-274, 1898. - o52 KITZ: Der Vorentwurf 
und das Problem der Willensfreiheit. Int. Wochenschr. f. Wissensch., Kunst 
u. Technik 4, 178-186, 1910. - 5o3 KITZINGER, FRIEDRICH: Die internationale 
kriminalistische Vereinigung. Betrachtungen über ihr Wesen und ihre bisherige 
Wirksamkeit. München 1905. - 554 KLEE, K.: Die Behandl~~g der geistig Ab
normen im deutschen und italienischen Strafgesetzentwurf. Arzt!. Sachv.-Zeit. 
27, 285-293, 1921. 556 - Der amtliche Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches. 
Ärztl. Sachv.-Zeit. 31, 269-281 (mit Disk.), 1925. - oo6 KLEIN: Über die Ge
fahren ~.er Untersuchungshaft. Zeitschr. f. Med.-Beamte 22, 205-215, 1909. 
557 - Uber psychische Störungen in der Untersuchungshaft. Zeitschr. f. Med.
Beamte 30, 369ff., 393ff., 1917.-558 KLEINFELLER: Die strafrechtliche Behand
lung der geistig :Minderwerten. Ref. 27. D. J. T. Innsbruck 1904. Verhandl. 4, 
396-508, Disk. 434-466. - 559 KLIENEBERGER, ÜTTO: Über Pubertät und 
Psychopathie. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, Heft 95, 1914. 59 S. o60- Über 
Simulation geistiger Störungen. Alz. Zeitschr. 71, 239-267, 1921. 661 - Disk. 
über die Frage erfolgreicher Simulation von Geisteskrankheit durch kriegsgefangene 
Offiziere. Verhandl. d. D. Vereins f. Psych. Allg. Zeitschr. f. Psych. 77, 359, 
1921/22. - 662 KLINKE: Zur Frage: Unterbringung der geisteskranken Ver
brecher in den schlesischen Anstalten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 52, 1050-1060; 
Disk. 53, 175ff., 393ff., 1897. - 563 KLUGE, FRIEDRICH: Rotwelsch, Quellen 
und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen. Straß
burg 1901. 495 S. - 664 KLUGE, G.: Die Behandlung der geistig Minderwertigen 
auf der Sonderabteil~p.g in Brandenburg a. H. BI. f. Gefk. 43, 498-516, 1909. -;--
665 KLuGE, ÜSKAR: Uber die Unterbringung und Behandlung psychisch abnormer 
Fürsorgezöglinge. D. Verein f. Psych. Dresden 1905. Asch. Monatsschr. 2, 232 
bis 241, 1905/06. 666 - Über die Mitwirkung des Psychiaters bei der Fürsorge
erziehung. Dtsch. Verein f. Psych. in Frankfurt a. :M. 1907. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 64, 473-478, 1907. Zeitschr. f. die Behandl. u. Erforsch. d. jugendl. 
Schwachsinns 1, 382-399, 1907. 567 - Die Zwangs- und Fürsorgeerziehung 
schwachsinniger und psychisch abnormer :Minderwertiger. Asch. :Monatsschr. 4, 
593-612, 1907/08. 568- Psychiatrie und Fürsorgeerziehung. Bresl. Wochenschr. 
11, 465-468, 1909/10. 569 -Über die vom psychiatrischen Standpunkt aus zu 
erfolgende Behandlung der schwer erziehbaren Fürsorgezöglinge. Zeitschr. f. d. 
Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns 4, 254-274, 1911, 570 - Wie 
weit ist die praktische :Mitarbeit der Psychiatrie in der Fürsorgeerziehung ge
diehen? Zentralbl. f. Vormundschaftswesen, Jugendgerichte u. Fürsorgeerziehung 
4, 282-285, 1913. 571 - Zur Erfolgsstatistik abnormer Fürsorgezöglinge. Bresl. 
Wochenschr. 28, 13lff., 143ff., 153ff., 1926. - 57la KLUMKER: Disk. 2. Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzuges in Frankf. a. :M. 1924. 
Asch. Monatsschr. 16, 86-94, 1925. - o72 KLUSS: Wie sind die :Minderwertigen 
nach der gegenwärtigen Gesetzgebung am Sachgemäßesten zu behandeln? Gut
achten für den Verein deutscher Strafanstaltsbeamter. Köln 1908. BI. f. Gefk. 
42, 184-190, 1908. Disk. 43, 86-114, 1909. - 573 KNECHT: Die Irrenstation 
der Strafanstalt Waldheim. Allg. Zeit. f. Psych. 37, 145-161, 1881. 574- "Qber 
die Unterbringung irrer Verbrecher. BI. f. Gefk. 17, 142-159, 1883. o76- Uber 
die Verbreitung physischer Degeneration bei Verbrechern usw. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 40, 584-611, 1884. 676 - Die Fürsorgeerziehung in Pommern. Bresl. 
Wochenschr. 12, 179ff., 19lff., 205ff., 1910/11. - 577 KNÖRR: Bericht über die 
psychiatrischen Untersuchungen der Sträflinge. Auszug aus dem Verwaltungs
bericht d. Brandenburg. Provinzialausschusses 1909. - 578 KocH, I. L. A.: Die 
psychopathischen:Minderwertigkeiten. Ravensburg 1891-93(v. Z. S.13lff. u. 37lff.). 
579- Abnorme Charaktere. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, Heft 5, 1900. 42 S. 
-580 KocH:.Disk. zu den Vorträgen von ELLGER u. EBERH. ScHMIDT. 18. Vers. d. 
dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. in Göttingen 1922. Mitt. 68. - o81 KOEB
LIN, E.: Neuerungen im badischen Strafvollzug. BI. f. Gefk. 56, 70-76, 1925. -

394 Literaturverzeichnis. 

Frage der verminderten Zurechnungsfahigkeit. Verso d. stidwestd. Irrenarzte 
Karlsruhe 1888. Allg. Zeitschr. f. Psych. 46, 54-56, 1890. 000 - Geistesstorung 
und Verbrechen. Festschr. Z. Feier d. 50jahr. Jubilaums d. Anstalt Illenau, 
77-100, Heidelberg 1892. 501- tiber geminderte Zurechnungsfahigkeit. Viertel
jahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 16, 266-274, 1898. - 052 KITZ: Der Vorentwurf 
und das Problem der Willensfreiheit. Int. Wochenschr. f. Wissensch., Kunst 
u. Technik 4, 178-186, 1910. - 503 KITZINGER, FRIEDRICH: Die internationale 
kriminalistische Vereinigung. Betrachtungen tiber ihr Wesen und ihre bisherige 
Wirksamkeit. Mtinchen 1905. - 554 KLEE, K.: Die Behandl~~g der geistig Ab
normen im deutschen und italienischen Strafgesetzentwurf. Arztl. Sachv.-Zeit. 
27, 285-293, 1921. 550 - Der amtliche Entwurf eines neuen Strafgesetzbuches. 
Arztl. Sachv.-Zeit. 31, 269-281 (mit Disk.), 1925. - 006 KLEIN: tiber die Ge
fahren ~.er Untersuchungshaft. Zeitschr. f. Med.-Beamte 22, 205-215, 1909. 
557 - Uber psychische Storungen in der Untersuchungshaft. Zeitschr. f. Med.
Beamte 30, 369ff., 393ff., 1917. - 558 KLEINFELLER: Die strafrechtliche Behand
lung der geistig Minderwerten. Ref. 27. D. J. T. Innsbruck 1904. Verhandl. 4, 
396-508, Disk. 434-466. - 559 KLIENEBERGER, OTTO: Uber Pubertat und 
Psychopathie. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, Heft 95, 1914. 59 S. 060 - tiber 
Simulation geistiger Storungen. Alz. Zeitschr. 71, 239-267, 1921. 061 - Disk. 
iiber die Frage erfoigreicher Simulation von Geisteskrankheit durch kriegsgefangene 
Offiziere. Verhandl. d. D. Vereins f. Psych. Allg. Zeitschr. f. Psych. 77, 359, 
1921/22. - 562 KLINKE: Zur Frage: Unterbringung der geisteskranken Ver
brecher in den schlesischen Anstalten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 52, 1050-1060; 
Disk. 53, 175ff., 393ff., 1897. - 563 KLUGE, FRIEDRICH: Rotweisch, Quellen 
und Wortschatz der Gaunersprache und der verwandten Geheimsprachen. StraB
burg 1901. 495 S. - 564 KLUGE, G.: Die Behandlung der geistig Minderwertigen 
auf der Sonderabteil~p.g in Brandenburg a. H. Bl. f. Gefk. 43, 498-516, 1909.-;--
065 KLUGE, OSKAR: Uber die Unterbringung und Behandlung psychisch abnormer 
Fiirsorgezoglinge. D. Verein f. Psych. Dresden 1905. Asch. Monatsschr. 2, 232 
bis 241, 1905/06. 066 - Uber die Mitwirkung des Psychiaters bei der Ftirsorge
erziehung. Dtsch. Verein f. Psych. in Frankfurt a. M. 1907. AUg. Zeitschr. f. 
Psych. 64, 473-478, 1907. Zeitschr. f. die Behandl. u. Erforsch. d. jugendl. 
Schwachsinns 1, 382-399, 1907. 567 - Die Zwangs- und Fiirsorgeerziehung 
schwachsinniger und psychisch abnormer Minderwertiger. Asch. Monatsschr. 4, 
593-612, 1907/08. 568 - Psychiatrie und Fiirsorgeerziehung. Bresl. Wochenschr. 
11, 465-468, 1909/10. 569 - Uber die yom psychiatrischen Standpunkt aus zu 
erfolgende Behandlung der schwer erziehbaren Ftirsorgezoglinge. Zeitschr. f. d. 
Erforsch. u. Behandl. d. jugendl. Schwachsinns 4, 254-274, 1911, 570 - Wie 
weit ist die praktische Mitarbeit der Psychiatrie in der Fiirsorgeerziehung ge
diehen? Zentralbl. f. Vormundschaftswesen, J ugendgerichte u. Fiirsorgeerziehung 
4, 282-285, 1913. 571 - Zur Erfolgsstatistik abnormer Fiirsorgezoglinge. Bresl. 
Wochenschr. 28, 131ff., 143ff., 153ff., 1926. - 571a KLUMKER: Disk. 2. Tagung 
der Arbeitsgemeinschaft fiir Reform des Strafvollzuges in Frankf. a. M. 1924. 
Asch. Monatsschr. 16, 86-94, 1925. - 072 KLuss: Wie sind die Minderwertigen 
nach der gegenwartigen Gesetzgebung am sachgemaBesten zu behandeln? Gut
achten fiir den Verein deutscher Strafanstaltsbeamter. Koln 1908. BI. f. Gefk. 
42, 184-190, 1908. Disk. 43, 86-114, 1909. - 573 KNECHT: Die Irrenstation 
der Strafanstalt Waldheim. Allg. Zeit. f. Psych. 37, 145-161, 1881. 074 - Vber 
die Unterbringung irrer Verbrecher. BI. f. Gefk. 17, 142-159, 1883. 070 - Uber 
die Verbreitung physischer Degeneration bei Verbrechern usw. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 40, 584-611, 1884. 076 - Die Fiirsorgeerziehung in Pommern. Bresl. 
Wochenschr. 12, 179ff., 191ff., 205ff., 1910/11. - 577 KNORR: Bericht iiber die 
psychiatrischen Untersuchungen der Straflinge. Auszug aus dem Verwaltungs
bericht d. Brandenburg. Provinzialausschusses 1909. - 578 KOCH, 1. L. A.: Die 
psychopathischenMinderwertigkeiten. Ravensburg 1891-93 (v. Z. S.131ff. u. 371ff.). 
579 - Abnorme Charaktere. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, Heft 5, 1900. 42 S. 
-580 KOCH: .Disk. zuden Vortragen von ELLGER U. EBERH. SCHMIDT. 18. Verso d. 
dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. in Gottingen 1922. Mitt. 68. - 081 KOEB
LIN, E.: Neuerungen im badisehen Stra.fvollzug. BI. f. Gefk. 56, 70-76, 1925. -



Literaturverzeichnis. 395 

582 KöHLER, A.: Über die Psychosen weiblieher Sträflinge. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 33, 676-706, I877. 583- Reformfragen des Strafrechts. München I903. 
84 S. 584 - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung. Kritische 
Beiträge z. Strafrechtsreform, Heft 5, I82, I909, 288 S. 585 - Die Besserungs
und Sicherungsmaßregeln nach dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. Gutachten zum 31. D. ,J. T. Berlin I912, Verhandl. 2, 234ff., 276ff. 586 
- Die Besserungs- und Sicherungsmaßregeln nach dem Vorentwurf zu einem 
deutschen Strafgesetzbuch. Gutachten 31. D. J. T. Berlin I9I2. Verhandl. 2, 
234-3I3. - 587 KöNIG, H.: Beiträge zur Simulationsfrage. Arch. f. Psych. 58, 
667-778, 1917. -588 KaHLER, Jos.: Gedanken über die Ziele des heutigen Straf. 
rechts. Krit. Beiträge z. Strafrechtsreform ll, I909, 36 S. - 589 KoHLRAÜSCH: 
Der Vorentwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. 6. Tagung der dtsch. Ges. f. 
ger. Med. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F. 4I, 2. Suppl. 25I-273 (m. Disk.), 
Hlll. 590 - Disk. über die Referate Rosenfeld und Feisenberger: Unbestimmte 
Verurteilung bei gewerbs- u. gewohnheitsmäßigen Verbrechern. IS. Vers. d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. in Göttingen I922. Mitt. I4l. - 591 Kommissions
beratungen zur ~~<'rage der Versorgung asozialer Personen. Köln 12. I. I925. 
Gekürzte Niederschrift 6. - 5\12 KRACHT, ERNST: Zwei Fragen aus dem Gebiet 
des Vollzugs in der Fiirsorgeerziehung. Asch. Monatsschr. ll,- 536-543, 1H14/I5. 
- 5\IH KRAEPELIN, EMu.: Die Abschaffung des Strafmaßes. Stuttgart 1880. 78 S. 
59-l -- :Oie ·strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwertigen. Ref. 27. 
D . . ). T. Innsbruck l!l04. Verhandl. 4. 418-434, Disk. 434-466. ;')95 -Zur Frage 
dt>r )!Cminderten Zurechnungsfähigkeit. Asch. Monatsschr. I, 474-493, I904/05. 
i•!IH - Das Vt>rbrechen als soziale Krankheit. Asch. Monatsschr. 3, 257-279, 
UlO()/Oi. 597- Lehrbuch der Psychiatrie. 8. Auf!. I, I909. 5fl8- Psychiatrische 
Handbemerkungen zür Zeitgeschichte. Kriegshefte d. südd. Monatshefte April
S<>pt. Hll9, 171-183.-599 KRAMER, F.: Psychopathische Veranlagung und Straf
fälligkeit im ,Jugendalter. I. Tagung über Psychopathenfürs. 19I8. Zeitschr. f. 
Kinderforsch. 25, 38-48, Disk. 49-62, 1920. 600 - Die Bedeutung von Milieu 
und Anlage beim schwer erziehbaren Kinde. Zeitschr. f. Kinderforsch. 28, 25ff., 
I923. 601 - Haltlose Psychopathen. 4. Tagung über Psychopathenfürsorge. 
Düsseldorf 1926. Bericht 35-94, I927.- 602 KRAUSS, F. A. KARL: Lebensbilder 
aus der Verbrecherwelt. Faderborn Hll2. 422 S. 603 -, Der Kampf gegen die 
Verbrechensursachen. Faderborn I904, 467 S. - 604 KRAYATSCH, JosEPH: Bei
trag zur Österreichischen Irrengesetzgebung: Unterbringung geisteskranker Ver
brecher. Wien. klin. \Vochenschr. 14, I6-18, I90l.- 605 KREBS: Disk. zu den 
Vorträgen von Liepmann und Finkeinburg: Die Grundsätze ü her den Vollzug von 
:Freiheitsstrafen. 19. Vers. d. dtsch. Landesgr. d. I. K. V. Harnburg 1925. Mitt. 91. 
- 606 KRETSCHMER, ERNST: Biologische Persönlichkeitsdiagnose in der Straf
rechtspflege. Dtsch .• Jur.-Zeit. 3L 782-787, I926. - 607 KREUSER, H.: Die 
Stellung der Geisteskranken in Strafgesetzgebung und Strafprozeß. .Jur.-psych. 
Grenzfr. 3, Heft fi-7, 3-22, 1906. 608 - Geisteskrankheit und Verbrechen. 
Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, Heft 51, I907, 73 S. 609- Welche Folgerungen 
erwachsen aus den psychiatrischen Untersuchungen an Fürsorgezöglingen? Med. 
Korresp.-Bl. f. Württ. 83, ß25ff., 1913. - 610 KRIEGSMANN, HERMANN: Die 
Strafen und Sicherungsmaßregeln des Österreichischen Strafgesetzentwurfes. 
Asch. Monatssehr. 6, 547-572, 1909/10. 611 - Einführung in die Gefängnis
kunde. Heidelberg 1912. I44ff., 350 S. - 612 KROEMER, F.: Zur Frage der 
Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Beschreibung und Bewährung des 
"festen Hauses" in Neustadt in Holstein. Allg. Zeitschr. f. Psych. 64, 980-993, 
I907. 613 - Summarische Zusammenstellung über den gegenwärtigen Stand der 
folgenden ~'ragen in der Psychiatrie: Reform des Strafgesetzes und des Strafvoll
zugs. ßresl. Wochenschr. 24, I65-I68, I922/23.- 614 KROHNE, KARL: Lehrbuch 
der Gefängniskunde. Stuttgart I889. - 615 KROHNE, C., u. UnER, R.: Die Straf
anstalten und Gefängnisse in Preußen. Berlin 1901. - 615a KROHNE, C.: Diskus
sion zu den Vorträgen von KLEINFELLER, CRAMER u. KRAEPELIN: Die strafrechtliche 
Behandlung der geistig Minderwertigen. 27. D. J. T. Verhandl. 4, 440ff., I904. 
617- "Gesetzentwurf betr. die Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen." 
Bericht a. d. 10. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. in Stuttgart 1904. 

Literaturverzeichnis. 395 

582 KOHLER, A.: Uber die Psychosen weiblieher Straflinge. AUg. Zeitschr. f. 
Psych. 33, 676-706, 1877. 583 - Reformfragen des Strafrechts. Mtinchen 1903. 
84 S. 584 - Der Vergeltungsgedanke und seine praktische Bedeutung. Kritische 
Beitrage z. Strafrechtsreform, Heft 5, 182, 1909, 288 S. 585 - Die Besserungs
und SicherungsmaJ3regeln nach dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetz
buch. Gutaehten zum 31. D .• J. T. Berlin 1912, Verhandl. 2, 234ff., 276ff. 586 
- Die Besserungs. und SicherungsmaJ3regeln nach dem Vorentwurf zu einem 
deutsehen Strafgesetzbuch. Gutachten 31. D. J. T. Berlin 1912. Verhandl. 2, 
234-313. - 587 KONIG, H.: Beitrage zur Simulationsfrage. Arch. f. Psych. 58, 
667-778, 1917. - 588 KOHLER, Jos.: Gedanken tiber die Ziele des heutigen Straf· 
rechts. Krit. Beitrage z. Strafrechtsreform II, 1909, 36 S. - 589 KOHLRAUSCH: 
Der Vorentwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. 6. Tagung der dtsch. Ges. f. 
ger. Med. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F. 41, 2. Suppi. 251-273 (m. Disk.), 
Hll1. 590 - Disk. tiber die Referate Rusenfeld und Feisenberger: Unbestimmtc 
Verurteilung bei gewerbs· u. gewuhnheitsmaJ3igen Verbrechern. IS. Verso d. dtsch. 
Landesgruppe d. 1. K. V. in Gottingen 1922. Mitt. 141. - 591 Kommissions
beratungen zur ~Frage der Versorgung asozialer Personen. Koln 12. I. 1925. 
Gekiirzte Niederschrift 6. - 5\12 KRACHT, ERNST: Zwei Fragen aus dem Gebiet 
des Vo]]zugs in der Fiirsorgeerziehung. Asch. Monatsschr. II,- 536-543, IH14/15. 
- 5\m KRAEPELIN, EMIL: Die Abschaffung des StrafmaJ3es. Stuttgart ]880. 78 S. 
59-1 -- Die' strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwertigen. Ref. 27. 
D .. J. T. Innsbruck l!J04. Verhandl. 4. 418-434, Disk. 434-466. ;')95 -Zur Frage 
dpr !-,cminderten Zurpchnungsfahigkeit. Asch. Monatsschr. I, 4i4-493, 1904/05. 
')!It) - Vas Verbrechen als ROziale Krankheit. Asch. Monatsschr. 3, 257-279, 
U)O()/O.i. 597 - Lehrbuch der Psychiatrie. 8. Auf I. I, 1909. 598 - Psychiatrische 
Handbemerkungcn zhr Zeitgeschiehte. Kriegshefte d. stidd. Monatshefte April
Sppt. H1l9, 171-183. - 599 KRAMER, F.: Psychopathische Veranlagung und Straf
fiilligkeit im .1ugendalter. I. Tagllng tiber Psychopathenftirs. 1918. Zeitschr. f. 
Kinderforsch. 25, 38-48, Disk. 49-62, 1920. 600 - Die Bedeutung von Milieu 
und Anlage beim schwer erziehbaren Kinde. Zeitschr. f. Kinderforsch. 28, 25ff., 
1923. 601 - Haltlose Psychopathen. 4. Tagllng tiber Psychopathenflirsorge. 
Dusseldorf 1926. Bericht 35-94, 1927. - 602 KRAUSS, F. A. KARL: Lebensbilder 
aus der Verbrecherwelt. Paderborn H1l2. 422 S. 603 -, Der Kampf gegen die 
Verbrechensursachen. Paderborn 1904, 467 S. - 604 KRAYATSCH, JOSEPH: Bei
trag zur osterreichischen Irrengesetzgebung: Unterbringung geisteskranker Ver
brecher. Wien. klin. \Vochenschr. 14, 16-18, 1901. - 605 KREBS: Disk. ZII den 
Vortragen von Liepmann und Finkelnburg: Die Grundsatze ii ber den Vollzug von 
lheiheitsstrafen. 19. Verso d. dtsch. Landesgr. d. 1. K. V. Hamburg 1925. Mitt. 91. 
- 606 KRETSCHMER, ERNST: BiologischePersonlichkeitsdiagnose in der Straf
rechtspflege. Dtsch .• Iur.-Zeit. 31. 782-787, 1926. - 607 KREUSER, H.: Die 
Stellung der Geisteskranken in Strafgesetzgebllng und StrafprozeJ3. .Iur.-psych. 
Grenzfr. 3, Heft fi-7, 3-22, 1906. 608 - Geisteskrankheit und Verbrechen. 
Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, Heft 51, 1907,73 S. 609 - Welche Folgerungen 
erwachsen aus den psychiatrischen Untersuchungen an Fiirsorgezoglingen? Med. 
Korresp.-Bl. f. Wiirtt. 83, fi25ff., 1913. - 610 KRIEGSMANN, HERMANN: Die 
Strafen und Sieherungsmal3regeln des osterreichischen Strafgesetzentwurfes. 
Asch. Monatsschr. 6, 547-572, 1909/10. 611 - Einfiihrung in die Gefangnis
kunde. Heidelberg 1912. 144ff., 350 S. - 612 KROEMER, F.: Zur Frage der 
Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Beschreibung und Bewahrung des 
"festen Hauses" in Neustadt in Holstein. Allg. Zeitschr. f. Psych. 64, 980-993, 
1907. 613 - Summarische ZlIsammenstellung tiber den gegenwartigen Stand der 
folgenden ~'ragen in der Psychiatrie: Reform des Strafgesctzes und des Strafvoll
zugs. Bres!. Wochensehr. 24, 165-168, 1922/23. - 614 KROHNE, KARL: Lehrbuch 
der Gefiingniskunde. Stuttgart 1889. - 615 KROHNE, C., U. DBER, R.: Die Straf
anstalten und Gefangnisse in PreuJ3en. Berlin 1901. - 615a KROHNE, C.: Diskus
sion zu den Vortragen von KLEINFELLER, CRAMER U. KRAEPELIN: Die strafrechtliche 
Behandlung der geistig Minderwertigen. 27. D. J. T. Verhandi. 4, 44Off., 1904. 
617 - "Gesetzentwurf betr. die Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen." 
Bericht a. d. 10. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. in Stuttgart 1904. 



396 Literaturverzeichnis. 

Mitt. 12, 267-273, 1905. 618 - Welches Strafmittelsystem empfiehlt sich für 
das künftige Strafgesetzbuch? Gutachten 29. D. J. T. Karlsruhe 1906. Verhandl. 
4, 199-245. 619 -,Ideale und Irrtümer. 80. Jahresvers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. 
,Jahresber. 1907/08. 120-136. 620 - Disk. zu den Vorträgen von Engelen und 
Kahl: Behandlung der sogenannten vermindert Zurechmmgsfähigen. i. Int. 
Kongr. f. Krim. Anthr. Köln 1911. Bericht 1912. 428-429. 621 - Freiheits
strafen und Strafvollzug nach dem Vorentwurf. Bericht 14. Vers. d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V. Berlin 1911. Mitt. 18, 245--261; Disk. 261-335. 622- Disk. 
zu v. Engelbergs Bericht: Das Arbeitshaus usw. 15. Vers. d. dtsch. Landesgruppe 
d. I. K. V. München 1912. Mitt. 19, 546, 1912. - 623 KRONFELD, ARTHUR: Über 
die logische Stellung der Kriminologie zur Psy<:~opathologie. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 72, 1-62, 1916. - 624 KüHN, AnoLF: Uber die Geisteskrankheiten der 
Korrigenden. Arch. f. Psych. 22, 345-384, 614-653, 1891. - 62ö KüRBITz: 
Ein Beitrag zur Frage von Simulation und Geisteskrankheit. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 77, 155-173, 1921/22: 626 -- Psychische Störungen in der Haft. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 82, 42-55, 1925. - 627 KuLLMANN: Tatsachenmaterial über 
die Häufigkeit geistiger Störungen in den hess. Strafanstalten und ihre Behand
hJ.ng. Jur.-psych. ·Grenzfr. 6, Heft 7, 53-62, 1908. - 628 KuNDT u. RümN, E.: 
Über die zweckmäßigste Unterbringung der irren Verbrecher und verbrecherischen 
Irren in Bayern. Alz. Zeitschr. 2, 275-314, 1910. - 629 v. KuNOWSKI: Zur 
Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Bresl. Wochenschr. 5, 
469-475, 1903/04. 630- Nochmals zur Frage der Unterbringung geisteskranker 
Verbrecher. Bresl. Wochenschr. 5, 532:_534, 1903/04. 631 - Die Entlassung 
geisteskranker Rechtsbrecher aus Irrenanstalten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 64, 
125-144, 1907. 632 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher als Ver
"o/.altungsfrage. Bresl. Wochenschr. 9, 193-194, 1907/08. - 633 KuTNER, R.: 
Uber katatonische Zustandsbilder bei Degenerierten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
67, 361-394, 1910. 

1 •. 
634 Landes-Ökonomie-Kollegium, Verhandlungen des Königl.: Die Ver

wendung der , unsozialen Elemente zu landwirtschaftlichen Kulturarbeiten 
und ihre Regelung in einem neuen Strafgesetzbuch. S. A. Berlin 1911. -
635 LANDSBERG, ERNST: Zur Behandung der vermindert Zurechnungs
fähigen. Das Recht 8, 345-348, 1904. - 686 LANG, ÜTTO: Die große Strafrechts
reform. Sozial. Monatshefte 1909, 3. 1591-1596. 637 - Schuld und Strafe. 
Sozial. Monatshefte 1910, 1, 25-32. 638- Strafrecht und Klassenkampf. Sozial. 
Monatshefte 1910, 1, 224-230. 639- Das Problem der Strafzumessung. Sozial. 
Monatshefte 1910, 1, 111-118. 640- Die Strafgesetzentwürfe. Sozial. Monats
hefte 1910, I, 423-430. 641- Gegen die Todesstrafe. Sozial. Monatshefte 1910, I, 
1038-1044.- 642 LANG: Die Verordnung über Gerichtsverfassung und Strafrechts
pflege vom 4. 1. 24 und ihre Auswirkung bei den Gerichten. 19. Vers. d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. zu Harnburg 1925. Mitt. 119-150. - 643 LANGER, 
GEORG: Der Vorentwurf zum Strafgesetzbuch und der progressive Strafvollzug. 
v. Lisztsche Zeitschr. 31, 167-190, 1911. - 644 LANGREUTER: Über die Unter
bringung "geisteskranker Verbrecher" und "verbrecherischer Geisteskranker". 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 43, 380-437, 1887.- 640 LAQUER, LEOPOLD: Über die 
Bedeutung der Fürsorgeerziehung für die Behandlung Schwachsinniger. Jahres
vers. d. dtsch. Vereins f. P_E!ych. 1903. Allg. Zeitschr. f. Psych. 60, 961-970, 1903. 
646- Die Mitwirkung der Arzte bei der Ausführung des preuß. Fürsorgeerziehungs
gesetzes vom 2. 7. 1900. Vierteljahresber. f. ger: Med. 3. F. 26, Suppl. 53-74 
1903. 647 - Der WarenhausdiebstahL Altsehe Samml. 7, Heft 5, 1907, 43 S. 
648 - Die Bedeutung der Fürsorgeerziehung für die Behandlung und Versorgung 
von Schwachsi~nigen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh. 2, 463-492, 1908. 
649 LENHARD: Über psychiatrische Strafanstaltsadnexe unter besonderer Berück
sichtigung der Abteilung für geisteskranke Verbrecher am Landesgefängnis zu 
Bruchsal. Jur.-Psych. Grenzfr. 6, H. 7, 1-24, 1908. 600 - Die Sicherungs
maßregeln gegen liederliche und arbeitsscheue Rechtsverletzer. v. Lisztsch<.> 
Zeitschr. 36, 473-500, 1915. - 651 LENZ, ADOLF: Der geisteskranke Verbrecher 

396 Literaturverzeichnis. 

Mitt. 12, 267-273, 1905. 618 - Welches Strafmittelsystem empfiehlt sich fiir 
das kiinftige Strafgesetzbuch? Gutachten 29. D. J. T. Karlsruhe 1906. Verhandl. 
4, 199-245.619 -, Ideale und Irrtiimer. 80. Jahresvers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. 
,Jahresber. 1907/08. 120-136. 620 - Disk. zu den Vortragen von Engelen und 
Kahl: Behandlung der sogenannten vermindert Zurechmmgsfahigen. i. Int. 
Kongr. f. Krim. Anthr. Koln 1911. Bericht 1912. 428-429. 621 - Freiheits
strafen und Strafvollzug nach dem Vorentwurf. Bericht 14. Vers. d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V. Berlin 1911. Mitt. 18,245--261; Disk. 261-335. 622 - Disk. 
zu v. Engelbergs Bericht: Das Arbeitshaus usw. 15. Vers. d. dtsch. Landesgruppe 
d. I. K. V. Miinchen 1912. Mitt. 19, 546, 1912. - 623 KRONFELD, ARTHUR: tiber 
die logische Stellung der Kriminologie zur Psy<:~opathologie. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 72, 1-62, 1916. - 624 KUHN, ADOLF: Uber die Geisteskrankheitender 
Korrigenden. Arch. f. Psych. 22, 345-384, 614-653, 189l. - 62" KURBITZ: 
Ein Beitrag zur Frage von Simulation und Geisteskrankheit. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 77, 155-173, 1921/22: 626 -- Psychische Stiirungen in der Haft. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 82,42-55, 1925. - 627 KULLMANN: Tatsachenmaterial iiber 
die Haufigkeit geistiger Stiirungen in den hess. Strafanstalten und ihre Behand
h!ng. Jur.-psych. "Grenzfr. 6, Heft 7, 53-62, 1908. - 628 KUNDT U. RUDIN, E.: 
tiber die zweckmaBigste Unterbringung der irren Verbrecher und verbrecherischen 
Irren in Bayern. Alz. Zeitschr. 2, 275-314, 1910. - 629 V. KUNOWSKI: Zur 
Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Bres!. Wochenschr. 5, 
469-475, 1903/04.630 - Nochmals zur Fragc der Untetbringung geisteskranker 
Verbrecher. Bresl. Wochenschr. 5, 532-"-534, 1903/04. 631 - Die Entlassung 
geisteskranker Rechtsbrecher aus Irrenanstalten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 64, 
125-144, 1907. 632 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher als Ver
~altungsfrage. Bresl. Wochenschr. 9, 193-194, 1907 j08. - 633 KUTNER, R.: 
Uber katatonische Zustandsbilder bei Degencrierten. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
67, 361-394, 1910. 

1,. 
634 Landes-Okonomie-Kollegium, Verhandlungcn des Konigl.: Die Ver

wendung der, unsozialen Elemente zu landwirtschaftlichen Kulturarbeiten 
und ihre Regelung in einem neuen Strafgesetzbuch. S. A. Berlin 1911. -
635 LANDSBERG, ERNST: Zur Behandung der vermindcrt Zurechnungs
fahigen. Das Recht 8, 345-348, 1904. - 686 LANG, OTTO: Die groBe Strafrechts
reform. SozioI. Monatshefte 1909, 3. 1591-1596. 637 - Schuld und Strafe. 
SozioI. Monatshefte 1910, 1,25-32.638 - Strafrecht und Klassenka.mpf. Soziol. 
Monatshefte 1910, 1,224-230. 639 - Das Problem der Strafzumessung. SozioI. 
Monatshefte 1910, 1, 111-118. 640 - Die Strafgesetzentwiirfe. SozioI. Monats
hefte 1910, 1,423-430.641- Gegen die Todesstrafe. Soziol. Monatshefte 1910, I, 
1038-1044. - 642 LANG: Die Verordnung iiber Gerichtsverfassung und Strafrechts
pflege vom 4.1. 24 und ihre Auswirkung bei den Gerichten. 19. Vers. d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. zu Hamburg 1925. Mitt. 119-150. - 643 LANGER, 
GEORG: Der Vorentwurf zum Strafgesetzbuch und der progressive Strafvollzug. 
V. Lisztsche Zeitschr. 31, 167-190, 1911. - 644 LANGREUTER: Dber die Unter
bringung "geisteskranker Verbrecher" und "verbrecherischer Geisteskranker". 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 43, 380-437, 1887. - 640 LAQUER, LEOPOLD: tiber die 
Bedeutung der Fiirsorgeerziehung fiir die Behandlung Schwachsinniger. Jahres
vers. d. dtsch. Vereins f. P!'!ych. 1903. Allg. Zeitschr. f. Psych. 60, 961-970, 1903. 
646 - Die Mitwirkung der Arzte bei der Ausfiihrung des preuB. Fiirsorgeerziehungs
gesetzes vom 2.7.1900. Vierteljahresber. f. ger: Med. 3. F. 26, SuppI. 53-74 
1903. 647 - Der Warenhausdiebstahl. Altsche SammI. 7, Heft 5, 1907, 43 S. 
648 - Die Bedeutung der Fiirsorgeerziehung fUr die Behandlung und Versorgung 
von Schwachsi~nigen. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh. 2, 463-492, 1908. 
649 LENHARD: Dber psychiatrische Strafanstaltsadnexe unter besonderer Beriick
sichtigung der Abteilung fUr geisteskranke Verbrecher am Landesgefangnis zu 
BruchsaI. Jur.-Psych. Grenzfr. 6, H.7, 1-24, 1908. 600 - Die Sicherungs
maBregeln gegen liederliche und arbeitsscheue Rechtsverletzer. V. Lisztsch<.> 
Zeitschr. 36, 473-500, 1915. - 651 LENZ, ADOLF: Der geisteskranke Verbrecher 



Litera turverzeichnis. 397 

im Strafverfahren und Strafvollzug. Ref. a. d. Schweizer Juristenverein 1899. 
Bl.f.Gefk. 34, 361-433, 1900. -652 LENZ: Die Sicherungsmaßregeln nach dem Vor
entwurf zu einem deutschen und einem österreichi~chen Strafgesetzbuch. Ber. 
a. d. 31. D. J. T. Wien 1912. Verhandl. 3, 584-610; Disk. 637-663. 653- Über 
die Ausgestaltung des strafrechtlichen Unterrichts. 20. Vers. d. dtsch. Landesgruppe 
d. I. K. V. zu Innsbruck 1925. Mitt. 19-28. 654 - Disk. zu den Berichten von 
RITTLER, HAGEMANN und AscHAFFENBURG. 20. Ver!!: d. dtsch. Landesgruppe d. 
I. K. V. in Innsbruck 1925. 177. - 655 LEONHARD: Uber Gerechtigkeit im Straf
vollzug. 78. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1905/06, 31--49. 656-
Die modernen Strafrechtsideen und der Strafvollzug. Krit. Beitr. z. Strafrechts
reform 12, 1910, 138 S.- 657 LEPPMANN, ARTHUR: Die Sachverständigentätigkeit 
bei Seelenstörungen. Berlin 1890. 273 S. 658 - Die Fürsorge für geisteskranke 
Strafgefang~!J.e. BI. f. Gefk. 29, 65-87, 1895. 659- Ge~~tige Minderwertigkeit 
und Mord. Arztl. Sachv. Zeit. 5, 297-302, 1899. 660 - Uber Diebstähle in den 
großen Kaufhäusern. Ärztl. Sachv.-Zeit. 7, 5ff., 3lff., 1901; Disk. im Arch. f. · 
Psych. 35, 264, 1902. 661 - Die Eigenart des heutigen gewerbsmäßigen Ver
brechertums. Vortr. 7. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d:.L K. V. zu Straßburg 1900. 
Mitt. 9, 149-171, 1902. 662- Zitiert von RüDIN in: Uber die klinischen Formen 
der Seelenstörungen bei zu lebenslänglichem Zuchthaus Verurteilten. München 1902. 
663 - Welches sind die Erfahrungen über die Wirkung der Einzelhaft auf den 
Gefangenen in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung? Ref. im Verein D. Straf
anstaltsbeamter. Stuttgart 1903. BI. f. Gefk. 38, 126-11;7, 1904. 664 - Die 
strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwertigen. Arztl. Sachv.-Zeit. 10, 
341-347, 1904. 665- Die strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwerten. 
Gutachten f. 27. D. J. T. Innsbruck 1904. Verhandl. 3, 136-152. 666- Disk. 
zu v. Liszts Vortrag: Die Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen. 10. Int. 
Vers. d. I. K. V. Harnburg 1905. Mitt. 13, 516-521, 1906. 667 - Wie sind die 
Minderwertigen im Strafvollzug nach der gegenwärtigen Gesetzgebung am Sach
gemäßesten zu behandeln? Ref. 15. Vers. d. Vereins d. dtsch. Strafanstaltsbeamten. 
Köln 1908. BI. f. Gefk. 43, 61-80; Disk. 86-ll5, 1909. · 668 - Die Minder
wertigen im S~!afvollzug. Ärztl. Sachv.-Zeit. 14, 398ff., 417ff., ~908. 669- Die 
Stellung der Arzte zu dem Entwurf einer Strafprozeßordnung. Außerordentl. 
Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Berlin 1909. Mitt. 16, 308-320; Disk. 
338-347, 1909. 670 - Die Bestimmungen über Unzurechnungsfähigkeit und 
verminderte Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf eines deutschen Strafgesetz
buches. Vortr. und Disk. i. d. Sitzung d. freien gerichtsärztl. Vereinigung zu Berlin. 
Ärztl. Sachv.-Zeit. 16, 89-104, 1910. 671 -Der Entwurf eines deutschen Straf
gesetzbuches. Ber. über d. 26. Hauptvers. d. Preuß. Med. Beamtenvereins, Berlin 
20-39, 1910. Beilage d. Zeitschr. f. Med. Beamte 23, 1910. 672 - Der Minder
wertige im Strafvollzug. Ein Leitfaden für die Gefängnispraxis. Veröff. a. d. 
Gebiete d. Med.-Verwaltung I, H. 15, 1912, 75 S. 673- Der Schutz gegen Geistes
kranke. Offizieller Ber. a. d. 9. Hauptvers. d. dtsch. Med. Beamtenvereins Breslau 
8-27, 1913. Beilage d. Zeitschr. f. Med.-Be~mte 26, 1913. 674 - Kriminal
psychologischeAufgaben der nächsten Zukunft. Arz~~· Sachv.-Zeit 20,. 49-52, 1914. 
-675 LEPPMANN, FRIEDRICH: "Wilde Männer." Arztl. Sachv.-Zeit. 9, 4ll-412, 
1903. 676 - Begriff, Bedeutung und Wirkung geistiger Minderwertigkeit bei 
Strafgefangenen. BI. f. Gefk. 38, 448-462, 1904. 677 - Die Sittlichkeits
verbrecher. Eine kriminalpsychologische Studie. .Yierteljahrsschr. f. ger. Med. 
3. F. 29, 276-318; 30, 34-85, 1905. 678 -, Uber Strafvollzugsunfähigkeit. 
Ärztl. Sachv.-Zeit. 11, 383-387, 1905. 679- Soll die Dauer geistiger Krankheiten 
den Strafgefangenen auf ihre Strafzeit angerechnet werden? Ärztl. Sachv.-Zeit. 14, 
370-371, 1908. 680 - Die Simulation von Geisteskrankheiten und die medi
zinische Publizistik. Ärztl. Sachv.-Zeit. 14, 391-392, 1908. 681 -Der Entwurf 
eines deutschen Strafgesetzbuches. Offizieller Ber. über d. 26. Hauptvers. d. 
Preuß. Med.-Beamtenvereins. 20-39, 1910. 682 - Zur ärztlichen Begutachtung 
von Sittlichkeitsverbrechern(§ 176,3 St.G.B.). Ärztl. Sachv. Zeit. 18, 202-205, 
1912.-683 LEuss, HANS: Aus dem Zuchthause. Kulturprobleme d. Gegenwart 7, 
Berlin 1903. - 684 LEWIN, JAMES: Über Situationspsychosen. Ein Beitrag zu den 
transitorischen, insbesondere haftpsychotischen Störungen. Arch. f. Psych. 58, 

Litera turverzeichnis. 397 

im Strafverfahren und Strafvollzug. Ref. a. d. Schweizer Juristenverein 1899. 
Bl.f.Gefk. 34, 361-433, 1900. - 652 LENZ: Die SicherungsmaBregeln nach dem Vor
entwurf zu einem deutschen und einem osterreichi~chen Strafgesetzbuch. Ber. 
a. d. 31. D. J. T. Wien 1912. Verhandl. 3, 584-610; Disk. 637-663. 653 - Uber 
die Ausgestaltung des strafrechtlichen Unterrichts. 20. Vers. d. dtsch. Landesgruppe 
d. 1. K. V. zu Innsbruck 1925. Mitt. 19-28. 654 - Disk. zu den Berichten von 
RITTLER, HAGEMANN und ASCHAFFENBURG. 20. Veri!: d. dtsch. Landesgruppe d. 
1. K. V. in Innsbruck 1925. 177. - 655 LEONHARD: Uber Gerechtigkeit im Straf
vollzug. 78. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1905/06, 31-49. 656-
Die modernen Strafrechtsideen und der Strafvollzug. Krit. Beitr. z. Strafrechts
reform 12, 1910, 138 S. - 657 LEPPMANN, ARTHUR: Die Sachverstandigentatigkeit 
bei Seelenstorungen. Berlin 1890. 273 S. 658 - Die Fursorge fur geisteskranke 
Strafgefang~!le. Bl. f. Gefk. 29, 65-87, 1895. 659 - Ge~~tige Minderwertigkeit 
und Mord. Arztl. Sachv. Zeit. 5, 297-302, 1899. 660 - Uber Diebstahle in den 
groBen Kaufhausern. Arztl. Sachv.-Zeit. 7, 5ff., 31ff., 1901; Disk. im Arch. f.· 
Psych. 35, 264, 1902. 661 - Die Eigenart des heutigen gewerbsmaBigen Ver
brechertums. Vortr. 7. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d:.1. K. V. zu StraBburg 1900. 
Mitt. 9,149-171,1902. 662 - Zitiert von RUDIN in: Uber die klinischen Formen 
der Seelenstorungen bei zu lebenslanglichem Zuchthaus Verurteilten. Munchen 1902. 
663 - Welches sind die Erfahrungen uber die Wirkung der Einzelhaft auf den 
Gefangenen in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung? Ref. im Verein D. Straf
anstaltsbeamter. Stuttgart 1903. Bl. f. Gefk. 38, 126-11;7, 1904. 664 - Die 
strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwertigen. Arztl. Sachv.-Zeit. 10, 
341-347, 1904. 665 - Die strafrechtliche Behandlung der geistig Minderwerten. 
Gutachten f. 27. D. J. T. Innsbruck 1904. Verhandl. 3, 136-152. 666 - Disk. 
zu V. Liszts Vortrag: Die Behandlung der vermindert Zurechnungsfiihigen. 10. Int. 
Vers. d. 1. K. V. Hamburg 1905. Mitt. 13, 516-521, 1906. 667 - Wie sind die 
Minderwertigen im Strafvollzug nach der gegenwartigen Gesetzgebung am sach
gemaBesten zu behandeln? Ref. 15. Vers. d. Vereins d. dtsch. Strafanstaltsbeamten. 
Koln 1908. Bl. f. Gefk. 43, 61-80; Disk. 86-115, 1909. ·668 - Die Minder
wertigen im S~!afvollzug. Arztl. Sachv.-Zeit. 14, 398ff., 417ff., ~908. 669 - Die 
Stellung der Arzte zu dem Entwurf einer StrafprozeBordnung. AuBerordentl. 
Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Berlin 1909. Mitt. 16,308-320; Disk. 
338-347, 1909. 670 - Die Bestimmungen uber Unzurechnungsfiihigkeit und 
verminderte Zurechnungsfahigkeit im Vorentwurf eines deutschen Strafgesetz
buches. Vortr. und Disk. i. d. Sitzung d. freien gerichtsarztl. Vereinigung zu Berlin. 
Arztl. Sachv.-Zeit. 16, 89-104, 1910. 671 - Der Entwurf eines deutschen Straf
gesetzbuches. Ber. uber d. 26. Hauptvers. d. PreuB. Med. Beamtenvereins, Berlin 
20-39, 1910. Beilage d. Zeitschr. f. Med. Beamte 23, 1910. 672 - Der Minder
wertige im Strafvollzug. Ein Leitfaden fur die Gefangnispraxis. Veroff. a. d. 
Gebiete d. Med.-Verwaltung I, H. 15, 1912, 75 S. 673 - Der Schutz gegen Geistes
kranke. Offizieller Ber. a. d. 9. Hauptvers. d. dtsch. Med. Beamtenvereins Breslau 
8-27, 1913. Beilage d. Zeitschr. f. Med.-Be~mte 26, 1913. 674 - Kriminal
psychologischeAufgaben der nachstenZukunft. Arz~~. Sachv.-Zeit 20,. 49-52, 1914. 
- 675 LEPPMANN, FRIEDRICH: "Wilde Manner." Arztl. Sachv.-Zeit. 9, 411-412, 
1903. 676 - Begriff, Bedeutung und Wirkung geistiger Minderwertigkeit bei 
Strafgefangenen. Bl. f. Gefk. 38, 448-462, 1904. 677 - Die Sittlichkeits
verbrecher. Eine kriminalpsychologische Studie. 'yierteljahrsschr. f. ger. Med. 
3. F. 29, 276-318; 30, 34-85, 1905. 678 -, Uber Strafvollzugsunfahigkeit. 
Arztl. Sachv.-Zeit. 11, 383-387, 1905. 679 - Soli die Dauer geistiger Krankheiten 
den Strafgefangenen auf ihre Strafzeit angerechnet werden? Arztl. Sachv.-Zeit. 14, 
310-371, 1908. 680 - Die Simulation von Geisteskrankheiten und die medi
zinische Publizistlk. Arztl. Sachv.-Zeit. 14, 391-392, 1908. 681 - Der Entwurf 
eines deutschen Strafgesetzbuches. Offizieller Ber. uber d. 26. Hauptvers. d. 
PreuB. Med.-Beamtenvereins. 20-39, 1910. 682 - Zur arztlichen Begutachtung 
von Sittlichkeitsverbrechern (§ 176,3 St. G.B.). Arztl. Sachv. Zeit. 18,202-205, 
1912. - 683 LEUSS, HANS: Aus dem Zuchthause. Kulturprobleme d. Gegenwart 7, 
Berlin 1903. - 684 LEWIN, JAMES: Uber Situationspsychosen. Ein Beitrag zu den 
transitorischen, insbesondere haftpsychotischen Storungen. Arch. f. Psych. 58, 



398 Literaturverzeichnis. 

532-598, I9I7.- 685 LEWIS: Disk. zu dem Bericht v. Liszt: Die Behandlung der 
vermindert Zurechnungsfähigen. 10. Int. Vers. d. I. K. V. Harnburg I905. Mitt. I3, 
512-5I4, I906.- 686 v. d. LEYEN, RuTH: Wege und Aufgaben der Psychopathen
fürsorge. Zeitschr. f. Kinderforschg. 28, 37-49, I923. 687- Wege und Aufgaben 
der Psychopathenfürsorge II. III. Tagung über Psychopathenfürsorge. Beideiberg 
I924. Ber. 46-56, I925. 688 - Fragen der Verwahrlosung von Kindern und 
Jugendlichen. Asch. Monatsschr. I6, 292-293, I925. 681)- Aus der Arbeit des 
deutschen Vereins zur Fürsorge für jugendliche Psychopathen E. V. in den Jahren 
19I9-I924. Wege und Aufgaben der Psychopathenfürsorge III. Zeitschr. f. 
Kinderforschg. 23, 448-463, I926.- 690 LIEPMANN, MoRITZ: Einleitung in das 
Strafrecht I900 (über Zurechnungsfähigkeit und verminderte Zurechnungsfähigkeit 
I03-113). 691- Ist die Todesstrafe im künftigen deutschen und Österreichischen 
Strafgesetzbuch beizubehalten? Gutachten 31. D. J. T. Berlin I9I2. Verband!. 2, 
572-765. 692 - Die Reform des deutschen Strafrechts. Kritische Bemerkungen 
zu dem StrafgesetzentwuFf I92l. Harnburgische Schriften, H. 2, I922, I5I S. 
693 - Der deutsche Strafgesetzentwurf. Ref. i. D. Verein f. Psych. Leipzig I922. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 79, I85-199, Disk. 307-311, 1923. 694 - Die Grund
sätze über den Vollzug von Freiheitsstrafen vom 7. Juni I923. Ber. a. d. I9. Vers. 
d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Harnburg 1924. Mitt. 32-58, l!l24. 695 -
Disk. zu den Berichten von LENZ, MITTERMAIER und E. SCHULZE: Ausgestaltung 
des strafrechtlichen Universitätsunterrichts. 20. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. 
I. K. V. Innsbruck I925. Ber. 49. 696 - Die Problematik des "progressiven 
Strafvollzugs". Asch. Monatsschr. I7, Beih., 56-68, I926. ~ 697 LIESKE, HANS: 
Die geminderte Zurechnungsfähigkeit nach dem neuesten Stand der Strafgesetz
reform. Journ. f. Psychol. u. Neuro!. 2I, 247-253, I9I5. - 698 v. LrLIENTHAL, 
KARL: Der Stoßsehe Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches. v. Lisztsche 
Zeitschr. I5, 97-I58, 260-356, 1895. 699 ~Über Zurechnungsfähigkeit. Vortr. 
i. d. forens.-psychiatr. Vereinigg. in Beideiberg I908. Asch. Monatsschr. 5, 257-277, 
I908j09. 700-Zurechnungsfähigkeit. Vergl. Darst. d. in- u. ausländ. Strafrechts. 
Allgemein. Teil 5, 2-86, I908. 701- Der Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch. 
Asch. Monatsschr. 6, 529-547, I909j10. 702 - Der Vorentwurf zu einem deut
schen Strafgesetzbuch. v. Lisztsche Zeitschr. 30, 224-249, I9IO. 703 - Soziale 
Aufgaben des Strafrechts vor und nach dem Kriege. Recht, Verwaltung u. Politik 
im neuen Deutschland. 105-I20, 19I6. 704 - Der neue Entwurf eines Straf
gesetzbuches. Asch. Monatsschr. 16, ll3-I45, I925. -705 LIMAN, KARL: Zweifel
hafte Geisteszustände vor Gericht. Berlin 1869. I4l-376. 706- Der Entwurf 
des Strafgesetzbuches für den Norddeutschen Bund. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 
N. F. I2, I-30, I870. 707- Johannes LudwigCaspers praktisches Handbuch der 
gerichtl. Medizin. 6. Auf!. I, 529, I876. - 708 LINDEN AU: Das internationale 
Verbrecherturn und seine Bekämpfung. Ref. 10. Int. Vers. d. I. K. V. zu Harnburg 
1905. Mitt. I3, 192-205, 372-396; Disk. 411-425, I906. -- 709 V. LISZT, EDUARD 
R.: Besprechung von Philippi "Strafvollzug und Verbrecher". Groß Arch. 51, 
370-375, I9I3. - 710 v. LrszT, FRANZ: Der Zweckgedanke im Strafrecht. Mar
burger Univ.-Programm I882. Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. I, I26-I79, I905. 
711 - Kriminalpolitische Aufgaben. v. Lisztsche Zeitschr. 9, 452ff., 737ff., I889; 
10, 52ff., I890; 12, I6Iff., I892; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. l, 290-467, I905. 
712- Die Reform der Freiheitsstrafe. Preuß. Jahrb. 66, I8HO; Strafrechtl. Aufs. 
u. Vortr. I, 5ll-536, I905. 713 - Die Zukunft des Strafrechts. Vortr. i. d. 
Budapester jur. Ges. I892; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, I-24, I905. 714 - Über 
den Einfluß der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grund
begriffe des Strafrechts. Gutachten a. d. allg. Vers. d. I. K. V. Paris. Mitt. 4, 
I25-I43, 1894; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 75-93, Berlin I905. 715 - Die 
strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. Vortr. a. d. 3. Int. Psychol. Kongr. I896. 
Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. I7, 70-84, I896; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 
214-229, I905. 716 -- Das Verbrechen als sozial-pathologische Erscheinung. 
Vortr. i. d. Gehe-Stiftung 1898; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 230-250, I905. 
717 - Gefängnisarbeit. Vortr. Berlin I900. 718 - Das gewerbsmäßige Ver
brechen. v. Lisztsche Zeitschr. 21, I2I-141, I90I; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 
308-330, I905. 719 - Zur Vorbereitung des Strafgesetzentwurfes. Festschrift 

398 Literaturverzeichnis. 

532-598,1917. - 685 LEWIS: Disk. zu dem Bericht v. Liszt: Die Behandlung der 
vermindert Zurechnungsfahigen. 10. Int. Vers. d. I. K. V. Hamburg 1905. Mitt. 13, 
512-514,1906. - 686 V. d. LEYEN, RUTH: Wege und Aufgaben der Psychopathen. 
fiirsorge. Zeitschr. f. Kinderforschg. 28, 37-49, 1923. 687 - Wege und Aufgaben 
der Psychopathenfiirsorge II. III. Tagung iiber Psychopathenfiirsorge. Heidelberg 
1924. Ber. 46-56, 1925. 688 - Fragen der Verwahrlosung von Kindern und 
Jugendlichen. Asch. Monatsschr. 16, 292-293, 1925. 6SI) - Aus der Arbeit des 
deutschen Vereins zur Fiirsorge fiir jugendliche Psychopathen E. V. in den Jahren 
1919-1924. Wege und Aufgaben der l'sychopathenfiirsorge III. Zeitschr. f. 
Kinderforschg. 23,448-463, 1926. - 690 LIEPMANN, MORITZ: Einleitung in das 
Strafrecht 1900 (iiber Zurechnungsfahigkeit und verminderte Zurechnungsfahigkeit 
103-113). 691 - 1st die Todesstrafe im kiinftigen deutschen und iisterreichischen 
Strafgesetzbuch beizubehalten? Gutachten 31. D. J. T. Berlin 1912. Verhandl. 2, 
572-765. 692 - Die Reform des deutschen Strafrechts. Kritische Bemerkungen 
zu dem StrafgesetzentwuFi 1921. Hamburgische Schriften, H. 2, 1922, 151 S. 
693 - Der deutsche Strafgesetzentwurf. Ref. i. D. Verein f. Psych. Leipzig 1922. 
AUg. Zeitschr. f. Psych. 79, 185-199, Disk. 307-311, 1923. 694 - Die Grund· 
satze iiber den Vollzug von Freiheitsstrafen yom 7. Juni 1923. Ber. a. d. 19. Vers. 
d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Hamburg 1924. Mitt. 32-58, l!124. 695-
Disk. zu den Berichten von LENZ, MITTERMAIER und E. SCHULZE: Ausgestaltung 
des strafrechtlichen Universitatsunterrichts. 20. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. 
I. K. V. Innsbruck 1925. Ber. 49. 696 - Die Problematik des "progressiven 
Strafvollzugs". Asch. Monatsschr. 17, Beih., 56-68, 1926. ~ 697 LIESKE, HANS: 
Die geminderte Zurechnungsfahigkeit nach dem neuesten Stand der Strafgesetz. 
reform. Journ. f. Psycho!. u. Neurol. 21, 247-253, 1915. - 698 V. LILIENTHAL, 
KARL: Der StoBsche Entwurf eines schweizerischen Strafgesetzbuches. v. Lisztsche 
Zeitschr. 15,97-158,260-356, 1895. 699 ~ tiber Zurechnungsfahigkeit. Vortr. 
i. d. forens .. psychiatr. Vereinigg. in Heidelberg 1908. Asch. Monatsschr. 5, 257·277, 
1908/09. 700-Zurechnungsfahigkeit. Verg!. Darst. d. in· u. ausland. Strafrechts. 
Allgemein. Teil 5,2-86, 1908. 701 - Der Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch. 
Asch. Monatsschr. 6, 529-547, 1909/10. 702 - Der Vorentwurf zu einem deut· 
schen Strafgesetzbuch. V. Lisztsche Zeitschr. 30, 224-249, 1910. 703 - Soziale 
Aufgaben des Strafrechts vor und nach dem Kriege. Recht, Verwaltung u. Politik 
im neuen Deutschland. 105-120, 1916. 704 - Der neue Entwurf eines Straf· 
gesetzbuches. Asch. Monatsschr. ]6,113-145,1925. -705 LIMAN, KARL: Zweifel· 
hafte Geisteszustande vor Gericht. Berlin 1869. 141-376. 706 - Der Entwurf 
des Strafgesetzbuches fiir den Norddeutschen Bund. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 
N. F. 12,1-30, 1870.707 - Johannes Ludwig Caspers praktisches Handbuch der 
gericht!. Medizin. 6. Aufl. I, 529, 1876. - 70S LINDEN AU: Das internationale 
Verbrechertum und seine Bekampfung. Ref. 10. Int. Vers. d. I. K. V. zu Hamburg 
]905. Mitt. 13, 192-205,372-396; Disk. 411-425,1906. -- 709 V. LISZT, EDUARD 
R.: Besprechung von Philippi "Strafvollzug und Verbrecher". GroB Arch. 51, 
370-375,1913. - 710 V. LrSZT, FRANZ: Der Zweckgedanke im Strafrecht. Mar· 
burger Univ .. Programm 1882. Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. I, 126-179, 1905. 
711 - Kriminalpolitische Aufgaben. V. Lisztsche Zeitschr. 9, 452ff., 737ff., 1889; 
10, 52ff., 1890; ]2, 161ff., 1892; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 1,290-467, 1905. 
712 - Die Reform der Freiheitsstrafe. PreuB. Jahrb. 66, 18HO; Strafrecht!. Aufs. 
u. Vortr. I, 5U-536, 1905. 713 - Die Zukunft des Strafrechts. Vortr. i. d. 
Budapester jur. Ges. 1892; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 1-24, 1905. 714 - Dber 
den EinfluB der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grund· 
begriffe des Strafrechts. Gutachten a. d. allg. Vers. d. I. K. V. Paris. Mitt. 4, 
125-143, 1894; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 75-93, Berlin 1905. 715 - Die 
strafrechtliche Zurechnungsfahigkeit. Vortr. a. d. 3. Int. Psychol. Kongr. 1896. 
Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss. 17, 70-84, 1896; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 
214-229, 1905. 716 -- Das Verbrechen als sozial.pathologische Erscheinung. 
Vortr. i. d. Gehe·Stiftung 1898; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 230-250, 1905. 
717 - Gefangnisarbeit. Vortr. Berlin 1900. 718 - Das gewerbsmaBige Ver· 
brechen. V. Lisztsche Zeitschr. 21, 121-141, 1901; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 
308-330, 1905. 719 - Zur Vorbereitung des Strafgesetzentwurfes. Festschrift 



Literaturverzeichnis. 399 

f. d. D. J. T. 1902; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 4ll-432, 1905. 720- ·Nach 
welchen Grundsätzen ist die Revision des Strafgesetzbuches in Aussicht zu nehmen? 
Gutachten 26. D. J. K. Verhandl. 1, 259-302, 1902; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 
358--410! 1905. 721 - Lehrbuch des deutschen Strafrechts.~Jkrlin 1903, 247. 
722 - Über verminderte Zurechnungsfähigkeit. Ref. 9. Vers. d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V. Dresden 1903; Mitt. ll, 602-603, 1904. 723 - Entwurf eines 
Gesetzes betr. die Verwahrung gemeingefährlicher Geisteskr.~nker und vermindert 
Zurechnungsfähiger. Mitt. d. I. K. V. ll, 637-658, 1904; Arzt!. Sachv.-Zeit. 10, 
25-28, 49-50, 1904; Strafrecht!. Aufs. u. Vortr. 2, 499-519, 1905. 724 -
Schutz der Gesellschaft gegen gemeingefährliche Geisteskranke und vermindert 
Zurechnungsfähige. Asch. Monatsschr . .1, 8-15, 1904-05. 726- Gesetzentwurf 
betr. die Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen. 10. Vers. d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. Stuttgart 1904; Mitt. 12, 266, 1905; Strafrecht!. Aufs. 
u. Vortr. 2, 499-519, 1905. 726- Die Behandlung der vermindert Zurechnungs
fähigen. 10. Int. Vers. d. I. K. V. zu Harnburg 1905; Mitt. 13, 471-489, Disk. 
489-546, 1906. 727 - Birkmeyers "Warnung vor der modernen Richtung im 
Strafrecht". v. Lisztsche Zeitschr. 27, 213-221, 1907. 728 - Die "sichernden 
Maßnahmen" in den drei neuen StraJgesetzentwiirfen. Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.
Philos. 3, 610-620, 1909/10. 729 - Zum Vorentwurf eines Reichsstrafgesetz
buches. v. Lisztsche Zeitschr. 30, 250-278, 1910. 730- In welchen vom Gesetz 
zu bezeichnenden Fällen kann der Begriff der Gemeingefährlichkeit des Täters 
an die Stelle des Begriffes der verfolgten Tat gesetzt werden, und inwieweit kann 
dies durch Sicherheitsmaßregeln geschehen, ohne daß dadurch die zu gewähr
leistende Freiheit des Einzelnen gefährdet wird? Ref. Int. Kongr. d. I. K. V. zu 
Brüssell910; Mitt. 17,423-447, 1910.-731 LOBE: DieMaßregeln der Besserung 
und Sicherung nach dem Entwurf. Jur. Wochenschr. 50, 786-789, 1921. -
732 LoBEDANK, EMIL: Rechtsschutz und Verbrecherbehandlung. Ärztlich-natur
wissenschaftliche Ausblicke auf die zukünftige Kriminalpolitik. Grenzfr. d. Nerv.
u. Seelenlebens, H. 46, 62-77, 1906. 733- Die geistig Minderwertigen und ihre 
zukünftige strafrechtliche Behandlung. Die Grenzboten. 70. Jahrg., H. 40 u. 41, 
13-21, 66-75, 19ll. 734- Das Problem der Seele und der Willensfreiheit in 
Theorie und Praxis. v. Lisztsche Zeitschr. 31, 424-466, 1911. 736- Das Wesen 
des menschlichen Gei~teslebens und das Problem der Strafe. Jur.-Psych. Grenzfr. 
10, H. I u. 2, 89, 1914. - 736 LocHTE, WoLLENBERG, KOHLRAUSCH: Vorentwurf 
eines deutschen Strafgesetzbuches. 6. Tagung d. D. Ges. f. gerichtl. Medizin. 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 41, 2. Suppl., 209-273, 1910. - 737 LöFFLER, 
ALEXANDER: Die Sicherungsmaßregeln nach dem Vorentwurfe zu einem deutschen 
und einem Österreichischen Strafgesetzbuche. Gutachten f. d. 31. D.·J. T. Berlin 
1912. Verhandl. 2. 766-804, 1912.-738 LÖWENHARDT, C.: Kritische Bemerkun
gen über die Mitwirkung der Ärzte bei der Bestimmung der Zurechnungsfähigkeit 
zweifelhafter Gemütszustände. Goltdammers Arch. 2, 482ff., 588ff., 750ff., 1854.-
739 LöwENSTEIN, KuRT: Beitrag zur Differentialdiagnose des katatonen und 
hysterischen Stupors. Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 790-812, 1908. - 740 LöwEN
STEIN, ÜTTO: Experimentelle Hysterielehre. Bonn 1923,412 S. -741 LöWENSTEIN, 
MENZ u. BAUSCH: Experimentelle Studien zur Symptomatologie der Simulation 
und ihre Beziehungen zur Hysterie. Arch. f. Psych. 72, 359-432, 1925. -
742 LöwENSTEIN, SIEGFRIED: Disk. zu den Vorträgen von RITTLER, HAGEMANN 
und AscHAFFENBURG: Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefährliche usw. 
20. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Innsbruck 1925, 183.- 743 LoHSING, 
ERNST: Ein Vorschlag zur Verminderung der Beschäftigungslosigkeit in den 
Österreichischen Gefängnissen. Groß Arch. 15, 264-274, 1904. - 744 LoNGARD, 
JoH.: Die Irrenabteilung der Strafanstalt Köln. Allg. Zeitschr. f. Psych. 58, 
505/06, 1901. 745 - Geist~skrankheiten bei Gefangenen. Bresl. Wochenschr. 3,. 
383-388, 1901/02. 746- Über "moral insanity". Asch. Monatsschr. 2, 677-691, 
1905/06. 747 -Die geminderte Zurechnungsfähigkeit. Vortr. i. d. Generalvers. 
9:· Gefängnisvereins zu Köln 1906. Asch. Monatsschr. 3, 87-106, 1906jq7. 748-
Uber "moral insanity". Arch. f. Psych. 43, 135-232, 1908. 749- Über straf
rechtliche Reformbestrebungen im Lichte der Fürsorge. Hauptvers. d. Zentral
stelle f. Gef.-Fürsorgewesen in Hessen-Nassau. Jur.-Psych. Grenzfr. 6, H. 4, 1-20, 

Literaturverzeichnis. 399 

f. d. D. J. T. 1902; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 4II-432, 1905. 720 - 'Nach 
welchen Grundsatzen ist die Revision des Strafgesetz buches in Aussicht zu nehmen? 
Gutachten 26. D. J. K. Verhandl. 1,259-302, 1902; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 
358--41O! 1905. 721 - Lehrbuch des deutschen Strafrechts.~Jkrlin 1903, 247. 
122 - Uber verminderte Zurechnungsfahigkeit. Ref. 9. Verso d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V. Dresden 1903; Mitt. II, 602-603, 1904. 723 - Entwurf eines 
Gesetzes betr. die Verwahrung gemeingefahrlicher Geisteskr.~nker und vermindert 
Zurechnungsfahiger. Mitt. d. I. K. V. II, 637-658, 1904; Arztl. Sachv.-Zeit. 10, 
25-28, 49-50, 1904; Strafrechtl. Aufs. u. Vortr. 2, 499-519, 1905. 724-
Schutz der Gesellschaft gegen gemeingefahrliche Geisteskranke und vermindert 
Zurechnungsfahige. Asch. Monatsschr . .1, 8-15, 1904-05. 726 - Gesetzentwurf 
betr. die Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen. 10. Verso d. dtsch. 
Landesgruppe d. I. K. V. Stuttgart 1904; Mitt. 12, 266, 1905; Strafrechtl. Aufs_ 
u. Vortr. 2,499-519, 1905. 726 - Die Behandlung der vermindert Zurechnungs
fahigen. 10. Int. Verso d. I. K. V. zu Hamburg 1905; Mitt. 13, 471-489, Disk. 
489-546, 1906. 727 - Birkmeyers "Warnung vor der modernen Richtung im 
Strafrecht". v. Lisztsche Zeitschr. 27, 213-221, 1907. 728 - Die "sichernden 
MaBnahmen" in den drei neuen StraJgesetzentwfufen. Arch. f. Rechts- u. Wirtsch.
Philos. 3, 610-620, 1909/10. 729 - Zum Vorentwurf eines Reichsstrafgesetz
buches. V. Lisztsche Zeitschr. 30, 250-278, 1910. 730 - In welchen yom Gesetz 
zu bezeichnenden Fallen kann der Begriff der Gemeingefahrlichkeit des Taters 
an die Stelle des Begriffes der verfolgten Tat gesetzt werden, und inwieweit kann 
dies durch SicherheitsmaBregeln geschehen, ohne daB dadurch die zu gewahr
leistende Freiheit des Einzelnen gefiihrdet wird? Ref. Int. Kongr. d. I. K. V. zu 
Brtissel1910; Mitt. 17,423-447,1910. - 731 LOBE: Die MaBregeln der Besserung 
und Sicherung nach dem Entwurf. Jur. Wochenschr. 50, 786-789, 1921. -
732 LOBEDANK, EMIL: Rechtsschutz und Verbrecherbehandlung. Arztlich-natur
wissenschaftliche Ausblicke auf die zuktinftige Kriminalpolitik. Grenzfr. d. Nerv.
u. Seelenlebens, H. 46, 62-77, 1906. 733 - Die geistig Minderwertigen und ihre 
zuktinftige strafrechtliche Behandlung. Die Grenzboten. 70. Jahrg., H. 40 u. 41, 
13-21, 66-75, 19II. 734 - Das Problem der Seele und der Willensfreiheit in 
Theorie und Praxis. V. Lisztsche Zeitschr. 31,424-466, 1911. 736 - Das Wesen 
des menschlichen Gei~teslebens und das Problem der Strafe. Jur.-Psych. Grenzfr. 
10, H. I u. 2,89, 1914. - 736 LOCHTE, WOLLENBERG, KOHLRAUSCH: Vorentwurf 
eines deutschen Strafgesetzbuches. 6. Tagung d. D. Ges. f. gerichtl. Medizin. 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 41, 2. Suppl., 209-273, 1910. - 737 LOFFLER, 
ALEXANDER: Die SicherungsmaBregeln nach dem Vorentwurfe zu einem deutschen 
und einem osterreichischen Strafgesetzbuche. Gutachten f. d. 31. D.·J. T. Berlin 
1912. Verhandl. 2. 766-804,1912. - 738 LOWENHARDT, C.: Kritische Bemerkun
gen tiber die Mitwirkung der Arzte bei der Bestimmung der Zurechnungsfiihigkeit 
zweifelhafter Gemtitszustiinde. Goltdammers Arch. 2, 482ff., 588ff., 750ff., 1854.-
739 LOWENSTEIN, KURT: Beitrag zur Differentialdiagnose des katatonen und 
hysterischen Stupors. Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 790-812, 1908. - 740 LOWEN
STEIN, OTTO: Experimentelle Hysterielehre. Bonn 1923, 412 S. -741 LOWENSTEIN. 
MENZ U. BAUSCH: Experimentelle Studien zur Symptomatologie der Simulation 
und ihre Beziehungen zur Hysterie. Arch. f. Psych. 72, 359-432, 1925. -
742 LOWENSTEIN, SIEGFRIED: Disk. zu den Vortriigen von RITTLER, HAGEMANN 
und ASCHAFFENBURG: Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefiihrliche usw. 
20. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Innsbruck 1925, 183. - 743 LOHSING. 
ERNST: Ein V orschlag zur Verminderung der Beschiiftigungslosigkeit in den 
osterreichischen Gefiingnissen. GroB Arch. 15, 264-274, 1904. - 744 LONGARD, 
JOH.: Die Irrenabteilung der StrafanstaltKoln. Allg. Zeitschr. f. Psych. 58, 
505/06, 1901. 745 - Geist~skrankheiten bei Gefangenen. Bresl. Wochenschr. 3,. 
383-388,1901/02. 746 - Uber "moral insanity". Asch. Monatsschr. 2, 677-691, 
1905/06. 747 - Die geminderte Zurechnungsfahigkeit. Vortr. i. d. Generalvers. 
9:. Gefangnisvereins zu K61n 1906. Asch. Monatsschr. 3, 87-106, 1906/q7. 748-
Uber "moral insanity". Arch. f. Psych. 43, 135-232, 1908. 749 - Uber straf
rechtliche Reformbestrebungen im Lichte der Ftirsorge. Hauptvers. d. Zentral
stelle f. Gef.-Ftirsorgewesen in Hessen-Nassau. Jur.-Psych. Grenzfr. 6, H. 4, 1-20. 



400 Literaturverzeichnis. 

1908. 750 - Einzelhaft und Strafschärfung. In "Bemerkungen zum Vorentwurf' 
des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justizkommission d. D. Vereins f. Psyeh. 
52-65, 1910. 751 - Die verminderte Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf zu 
einem. deutschen Strafgesetzbuch. Vortr. im D. Verein f. Psyeh. zu Stnttgart Hlll. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 68, 530-535, 1911.- 752 LtcKE: UbPr das Gansersehe 
Symptom mit Berücksichtigung seiner forensischen Bedeutung. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 60, 1-35, IH03. - 7~ LücKERATH: Uber Degenerationspsychosen bei 
kriminellen Geisteskranken. D. Verein f. Psvch. 190!l; Allg. Zeitschr. f. Psvch. ßG, 
?.93/94, 1909. 754- Über Degenerationspsy~hosen beikri;ninellen Geisteskranken. 
Arzt!. Sachv.-Zeit. 17, 45-48, 1911. 755 - Zur Differentialdiagnose zwischen 
Dementia praecox und Hysterie. Vortr. i. Psych. Verein d. Rheinprovinz. Allg. 
Zeitschr. f. Psyeh. 68,312-329, 1911. 756- Über Fürsorgeerziehung und Psychia
trie. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen 14, 24-27, 1922/23. 757 - Die Er
ziehung männlicher Psychopathen in Anstalten. Zeitschr. f. Kinderfors<'hg. 30. 
23-34, 1925.- 758 LÜTSCHG, J.: Die Beurteilung der "vermindert Zurechnungs
fähigen" vor dem Berner Strafgericht. Asch. Monatsschr. 7, 385-407, 1 !l 10/11. --
759 LUMPP: Das Schicksal von 50 zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe Verurteilten. 
Aus dem Männerzuchthaus Bruchsal. BI. f. Gefk. 47. 107-13:3, 1913. --
760 LUTHER, HlERONYMUS: Über die Zurechnungsfähigkeit, bei gesetzwidrigen 
Handlungen überhaupt und besonders in Beziehung auf die neueren GrundsätzP 
in der gerichtlichen Arzeney-Wissenschaft. Eisenach 1824, 159 S. 761 LUTHER: 
Klinische Beiträge zur l<'ragc des degenerativen Irreseins. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
6ß, 749-988, 1909. 762- Zur Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit. 
Vortr. im nordd. Verein f. Psych. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71. 787-788, 1!H4. ~ 
763 LuXEMBURGER, HANS: Die psychiatrische Abteilung einer FürsorgPPrziehungs
anstalt. Bresl. Wochenschr. 25, 107-112, 1923/24. 

lU. 
764 MADISSON, H.: Beitrag zur Kenntnis der Verwahrlosung und Krimi

nalität Minderjähriger auf Grund von Untersuchungen minderjähriger VPr
brecher der Zwangserziehungsanstalt Hark (Estland) im ,Jahre 1923. Dtseh. 
Zeitschr. f. d. ges. ger. Med ... 6, 144-167, 1926. - 765 MAGNAN, V.: PsychiatrischP 
Vorlesungen. H. 2 u. 3: Uber die Geistesstörungen der EntartPten. Deutsch 
von P. J. MöBIUS. Leipzig 1892.- 766 MAHN: Die Verordnung über Gerichts
verfassung und Strafrechtspflege vom 4. l. 24 und ihre Auswirkung bei dPn 
Gerichten. Ber. 19. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V., Hamburg l!lU. 
Mitt. 171-180. 767 MAlER, HANS: Verwahrungsgesetz, Entwurf und Begrün
dung. Karlsruhe 1921. 768 - Der Entwurf eines VerwahrungsgPsetzes. Asch. 
Monatsschr. 14, 225-230, 1923. - 769 MAlER, HANS vV.: Die Behandlunl! 
der vermindert Zurechnungsfähigen im Entwurf zu einem schweizerischen Straf
gesetzbuch von 1912. Vortrag a. d. Vers. d. Schweizer Landesgruppe d. I. K. Y., 
Zürich 1913. Schweizer Zeitschr. f. Strafre~ht 20, 287-305, l!Jl3. -770 MAIRET, A.: 
La simulation de la folie. Paris 1908.- 771 MAJOR, GusTAV: Über psychiatrischP 
Beobachtungsstationen für Fürsorgezöglinge. Zeitschr. f. PsychotherapiP 1, 222 
bis 228, 1909. 772- Gesetzesübertretung ,Jugendlicher und geistige Minderwertig
keit. Zeitschr. f. Psychotherapie 1, 336-363, 1909. 773 - Zur Psychologie 
jugendlicher Krimineller. Vortrag i. d. jur.-mediz. Ges. zu Erlangen 1911. Monats
sehr. f. Psych. und Neuro!. 31, Ergänzungsheft 38-78, 1912. 774 - Fürsorge
erziehung und Heilpädagogik. Zeitschr. f. Psychotherapie 3, 193-206, 1911. 
775 - Bedürfen die Psychopathen einer besonderen Erziehung? Zeitschr. f. 
Psychotherapie 6, 328-342, 1916. - 776 MARe, C. C.: Die Geisteskrankheiten in 
Beziehung zur Rechtspflege. Deutsch bearbeitet und mit Anmerkungen begleitet 
von Prof. Dr. KARL WlLHELM lDELER. 2 Bde., Bd. I, LVII, LX, 1843. - 777 
l\iARCARD: Wie sollen seelengestörte und gebrechliche, zu längerer Strafe ver
urteilte Gefangene untergebracht werden? BI. f. Gefk. 10, 5ff., 1876.- ns MAR
COVICH, ANTON: Welches sind die Erfahrungen über die Wirkung der Einzelhaft 
auf den Gefangenen in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung? Gutachten f. 
d. Verein dtsch. Strafanstaltsbeamter 1903. BI. f. Gefk. 37, 411-415, 1903. -

400 Literaturverzeichnis. 

1908. 750 - Einzelhaft und Strafscharfung. In "Bemerkungen zum Vorentwurf' 
des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justizkommission d. D. Vereins f. Psych. 
52-65, 1910. 751 - Die verminderte Zurechnungsfahigkeit im Vorentwurf zu 
einem, deutschen Strafgesetzbuch. Vortr. im D. Verein f. Psych. zu Stuttgart Hll1. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 68, 530-535, 1911. - 752 LUCKE: Uber das Gansersche 
Symptom mit Beriicksichtigung seiner forensischen Bedeutung. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 60, 1-35, !H03. - 7~ LUCKERATH: Uber Degenerationspsychosen bei 
kriminellen Geisteskranken. D. Verein f. Psych. 190!J; Allg. Zeitschr. f. Psych. nn, 
?93/94, 1909. 754 - Uber Degenerationspsy~hosen beikri;ninellen Geisteskranken. 
Arzt!. Sachv.-Zeit. 17, 45-48, 1911. 755 - Zur Differentialdiagnose zwischen 
Dementia praecox und Hysterie. Vortr. i. Psych. Verein d. Rheinprovinz. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 68, 312-329,1911. 756 - Uber Fiirsorgeerziehung und Psychia
trie. Zentralb!. f. Vormundschaftswesen 14, 24-27, 1922/23. 757 - Die Er
ziehung mannlicher Psychopathen in Anstalten. Zeitschr. f. Kinderfors(,hg. 30. 
23-34, 1925. - 758 LUTSCHG, J.: Die Beurteilung der "vermindert Zurechnungs
fiihigen" vor dem Berner Strafgericht. Asch. Monatssehr. 7, 385-407, 1910 /11. --
759 LUMPP: Das Sehicksal von 50 zu lebenslanglicher Zuchthausstrafe Verurteilten. 
Aus dem Mannerzuchthaus Bruchsal. Bl. f. Gefk. 47. 107-13:3, 1913. --
760 LUTHER, HIERONYMUS: Uber die Zurechnungsfahigkeit, bei gesetzwidrigen 
Handlungen uberhaupt und besonders in Beziehung auf die neueren GrundsatzE' 
in der gerichtlichen Arzeney-Wissenschaft. Eisenach 1824, 159 S. 761 LUTHER: 
Klinisehe Beitrage zur 1<'rage des dE'generativen lrreseins. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
6n, 749-988, 1909. 762 - Zur Frage der verminderten Zurechnungsfiihigkeit. 
Vortr. im nordd. Verein f. Psych. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71. 787-788. H1l4. ~ 
763 LUXEMBURGER, HANS: Die psychiatrische Abteilung einer Fiirsorgeerziehungs
anstalt. Bres!. Wochenschr. 25, 107-112, 1923/24. 

lU. 
764 MADISSON, H.: Beitrag zur Kenntnis der Verwahrlosung und Krimi

nalitat Minderjahriger auf Grund von Untersuchungen minderjahriger Vpr
brecher der Zwangserziehungsanstalt Hark (Estland) im ,Jahre 1923. Dtseh. 
Zeitschr. f. d. ges. ger. Med ... 6, 144-167, 1926. - 765 MAGNAN, V.: Psychiatrische 
Vorlesungen. H. 2 u. 3: Uber die Geistesstorungen der EntartetE'n. Deutsch 
von P. J. MOBIUS. Leipzig 1892. - 766 MAHN: Die Verordnung iiber Gerichts
verfassung und Strafrechtspflege vom 4. 1. 24 und ihre Auswirkung bei den 
Gerichten. Ber. 19. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V., Hamburg l!lU. 
Mitt. 171-180. 767 MAIER, HANS: Verwahrungsgesetz, Entwurf und Bcgriin
dung. Karlsruhe 1921. 768 - Der Entwurf eines Verwahrungsgesetzes. Aseh. 
Monatsschr. 14, 225-230, 1923. - 769 MAIER, HANS VV.: Die Behandlung 
der vermindert Zurechnungsfahigen im Entwurf zu einem schweizerisehen Straf
gesetzbuch von 1912. Vortrag a. d. Vers. d. Schweizer Landesgruppe d. 1. K. Y., 
Zurich 1913. Schweizer Zeitschr. f. Strafre~ht 20, 287-305, l!Jl3. -770 MAIRET, A. : 
La simulation de la folie. Paris 1908. - 771 MAJOR, GUSTAV: Uber psyehiatrisehe 
Beobachtungsstationen fur Fursorgezoglinge. Zeitschr. f. Psychotherapie 1, 222 
bis 228, 1909. 772 - Gesetzesubertretung ,Jugendlicher und geistige Minderwertig
keit. Zeitschr. f. Psychotherapie 1, 336-363, 1909. 773 - Zur Psychologic 
jugendlicher Krimineller. Vortrag i. d. jur.-mediz. Ges. zu Erlangen 1911. Monats
schr. f. Psych. und Neuro!. 31, Erganzungsheft 38-78, 1912. 774 - Fursorge
erziehung und Heilpadagogik. Zeitschr. f. Psychotherapie 3, 193-206, 1911. 
775 - Bedurfen die Psychopathen einer besondcren Erziehung? Zeitschr. f. 
Psychotherapie 6, 328-342, 1916. - 776 MARC, C. C.: Die Geisteskrankheiten in 
Beziehung zur Rechtspflege. Deutsch bearbeitet und mit Anmerkungen begleitet 
von Prof. Dr. KARL WILHELM IDELER. 2 Bde., Bd. I, LVII, LX, 1843. - 777 
l\'[ARCARD: Wie sollen seelengestorte und gebrechliche, zu langerer Strafe ver
urteilte Gefangene untergebracht werden? B!. f. Gefk. 10, 5ff., 1876. - ns MAR
COVICH, ANTON: Welches sind die Erfahrungen iiber die Wirkung der Einzelhaft 
auf den Gefangenen in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung? Gutachten f. 
d. Verein dtsch. Strafanstaltsbeamter 1903. B!. f. Gefk. 37, 411-415, 1903. -



Literaturverzeichnis. 401 

779 MARTHEN: Psychiatrische Korrigendenuntersuchungen. Alz. Zeitschr. 22, 
286-305, 1914. - 780 MARTIN, R.: Geisteskrankheit und Rechtsschutz. Asch. 
Monatsschr. 11, 295-308, 1914-18. - 781 MARX, HuGo: Die Aufgaben einer 
Psychologie der Untersuchungshaft. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 32, 309 
bis 332, 1906. 782 - Die Simulation von Geistesstörung in der Haft. Vers. d. 
Med.-Beamten d. Reg.-Bez. Potsdam 1907. Zeitschr. f. Med.-Beamte 21, 1. Beih., 
90, 1908. 783 - Über Haftfähigkeit. Ärztl Sachv.-Zeit. 15, 45-48; Disk. 59 
bis 61, 1909. 784 - Die geistig Minderwertigen in einem künftigen deutschen 
Strafgesetzbuch. Kritisches Referat über den gegenwärtigen Stand der Frage 
der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Berl. klirr. Wochenschr. 48, 993-997, 
1911. 785- Schuld und Strafe. Ein kriminalpsychologisches Vorwort zu einem 
deutschen Strafgesetzbuch. Gross Arch. 42, 304-351; 43 91-121, 1911. 786-
Die Psychologie der Haft. 9. Tagung d. dtsch. Ges. f. ger. Med .. Vierteljahrsschr. 
f. ger. Med., 3. F. 47, 1. Suppl. 255-276, 1914; Zeitschr. f. Med.-Beamt~. 26, 
1. Beil., 242, 1913. 787 - Über Sel.~stbeschädigungen im Gefängnis. Arzt!. 
Sachv.-Zeit. 19, 353-357, 1913. 788- Arztliehe Gedanken zur Revolution. Berl. 
klirr. Wochenschr. 56,279-280, 1919. 789 - Ärztliche Gedanken zur Revolution. 
Vortrag Forens.-Med.Vereinigung Berlin. Ärztl. Sachv.-Zeit. 25,68-70,1919. -790 
MARX, HuGo: Die Maßregeln der Besserung und Sicherung im Strafgesetzbuch
entwurf in ihrem Verhältnis zum Strafzweck und zum Grundsatz der Gewalten
trennung. Die neue Zeit 40. Jg., Bd. II, 229-234, 1922. -791 MATERN, G.: Bei
trag zur Frage der Gefangenenfürsorge unter den veränderten gesetzlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen Deutschlands. BI. f. Gefk. 54, 216-223, 
1921. - 792 MAY: Disk. zu den Vorträgen LIEFMANN und FINKELNBURG: Die 
Grundsätze über den Vollzug von Freiheitsstrafen. 19. Vers. d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V., Harnburg 1924. Mitt. 87. - 793 MAYER: Die ärztliche Be
urteilung des Krankheitsbegriffes im § 51 StGB. Asch. Monatsschr. 9, 593-605, 
1913. - 794 MAYER, M. E.: Die s~rafrechtliche Behandlung von Rückfall, ge
wohnheitsmäßigem und gewerbsmäßigem Verbrechertum. Gutachten 28. D. J. T., 
Kiel 1906. Verband!. 1, 145-200. 795 - Empfiehlt es sich, in das künftige 
deutsche Strafgesetzbuch Vorschriften über Strafzumessung aufzunehmen? Ber. 
29. D. ,J. T., Karlsruhe 1908. Verhandl. 4, 530-544; Disk. 544-576. - 796 
MAYER, P. H. ÜTTo: Die freie Willensbestimmung und das .. deutsche Strafrecht. 
Der Gerichtssaal 79, 113-141, 1911. - 797 MAYER, W.: Uber Simulation und 
Hysterie. Alz. Zeitschr. 39, 315-328, 1918. - 7!18 MENDEL, E.: Zur Frage über 
die Unterbringung geisteskranker Strafgefangener. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 
N. F. 25, 118-143, 1876. 79!1 - Der ärztliche Sachverständige und der Aus
schluß der freien Willenbestimmung des § 51 des DStGB. Vierteljahrsschr. f. ger. 
Med., N. F. 44, 108-119, 1886. 800 - Erwiderung auf Herrn Dr. ScHÄFERs: 
Drittes Wort in Sachen der freien vVil\~nsbestimmung. Vierteljahrsschr. f. ger. 
Med., N. F. 47, 169-170, 1887. 801- Uber die Vagabundenfrage vom gerichts
ärztlichen Standpunkte. Naturforschervers. in J3erlin 1886. Vierteljahrsschr. 
f. ger. Med., N. F. 46, 278-285, 1887. 802 - Ubcr geminderte Zurechnungs
fähigkeit. Ref. i. dtsch. Verei.n f. Psych., Bonn 1888. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
45, 524-534, Disk. 540-547, 1889. 803 - Zurechnungsfähigkeit und Ver
brechertum. Korref. Dtsch. Vereinf.Psych., Weimar 1891. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
48, 430-433, 1892. 804 - Zur .J;'sychologie jugendlicher Verbrecher. Dtsch. 
Jur.-Zeit. 2, 12--15, 1897. 805- Uber geminderte ~urechnungsfähigkeit. Bresl. 
Wochenschr. 1, 7-10, 1899/1900. 806 ·-Zur Revision des§ 51 StGB. Berliner 
Ges. f. Psych. u. Nerv.-Krankh. 1905. Arch. f. Psych. 43. 819-823, 1908. -
807 METTENBERG, \VoLFGANG: Die Entlassung geisteskranker Gefangener aus der 
Strafanst::tlt. v. Lisztsche Zeitschr. 36, 544-553, 1915. - 808 MEYER, CHAR
LüTTE: Die Bedeutung der sozialen Gerichtshilfe für Erwachsene. Asch. Monats
sehr. 17, 223-229, 1926. - 809 l\IEYER, E.: Einwirkung äußerer Ereignisse auf 
psychogene Dämmerzustände. Arch. f. Psych. 60, 465-476, 1919. - 810 MEYER, 
HuGo: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 120ff., 336ff., Leipzig 1907. -
811 MEYER, LuDWIG: Die Stellung der Geisteskranken und verwandter Zustände 
zur Criminalgesetzgebung. Arch. f. Psych. 2, 425-445, 1870. - 812 MEYER 
v. ScHAUENSEE: Strafe oder Sicherung, speziell mit Rücksicht auf den Vorent-

Wilmanns, Zurechnungsfähigkeit. 26 

Literaturverzeiehnis. 401 

779 MARTHEN: Psyehiatrisehe Korrigendenuntersuehungen. Alz. Zeitsehr. 22, 
286-305, 1914. - 780 MARTIN, R.: Geisteskrankheit und Reehtssehutz. Aseh. 
Monatssehr. 11, 295-308, 1914-18. - 781 MARX, HUGo: Die Aufgaben einer 
Psyehologie der Untersuchungshaft. Vierteljahrssehr. f. ger. Med., 3. F. 32, 309 
bis 332, 1906. 782 - Die Simulation von Geistesstorung in der Haft. Verso d. 
Med.-Beamten d. Reg.-Bez. Potsdam 1907. Zeitschr. f. Med.-Beamte 21, 1. Beih., 
90, 1908. 783 - Dber Haftfahigkeit. Arztl Sachv.-Zeit. 15, 45-48; Disk. 59 
bis 61, 1909. 784 - Die geistig Minderwertigen in einem klinftigen deutsehen 
Strafgesetzbuch. Kritisches Referat tiber den gegenwartigen Stand del' Frage 
del' verminderten Zurechnungsfahigkeit. Berl. klin. Woehenschr. 48, 993-997, 
1911. 785 - Schuld und Strafe. Ein kriminalpsychologisehes Vorwort zu einem 
deutschen Strafgesetzbuch. Gross Arch. 42,304-351; 43 91-121, 1911. 786-
Die Psychologie del' Haft. 9. Tagung d. dtsch. Ges. f. gel'. Med .. Vierteljahrsschr. 
f. gel'. Med., 3. F. 47, 1. Supp!. 255-276, 1914; Zeitschr. f. Med.-Beamt~. 26, 
1. Beil., 242, 1913. 787 - 'Ober Sel.~stbeschadigungen im Gefangnis. Arztl. 
Sachv.-Zeit. 19, 353-357, 1913. 788- Arztliche Gedanken zur Revolution. Berl. 
klin. Wochenschr. 56, 279-280, 1919. 789 - Arztliche Gedanken zur Revolution. 
Vortrag Forens.-Med.Vereinigung Berlin. Arztl. Sachv.-Zeit. 25, 68-70, 1919. -790 
MARX, HUGO: Die MaBregeln der Besserung und Sicherung im Strafgesetzbuch
entwurf in ihrem VerhaItnis zum Strafzweck und zum Grundsatz del' Gewalten
trennung. Die neue Zeit 40. Jg., Bd. II, 229-234, 1922. -791 MATERN, G.: Bei
trag zur Frage der Gefangenenflirsorge unter den veranderten gesetzlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Verhaltnissen Deutschlands. Bl. f. Gefk. 54, 216-223, 
1921. - 792 MAY: Disk. zu den Vortragen LIEPMANN und FINKELNBURG: Die 
Grundsatze iiber den Vollzug von Freiheitsstrafen. 19. Verso d. dtsch. Landes
gruppe d. I. K. V., Hamburg 1924. Mitt. 87. - 793 MAYER: Die arztliche Be
urteilung des Krankheitsbegriffes im § 51 StGB. Asch. Monatsschr. 9, 593-605, 
1913. - 794 MAYER, M. E.: Die s~rafrechtliche Behandlung von Rlickfall, ge
wohnheitsma13igcm und gewerbsma13igem Verbrechertum. Gutachten 28. D. J. T., 
Kiel 1906. Verhandl. 1, 145-200. 795 - Empfiehlt es sich, in das klinftige 
deutsche Strafgcsetzbuch Vorschriften iiber Strafzumessung aufzunehmen? Bel'. 
29. D .• J. T., Karlsruhe 1908. Verhandl. 4, 530-544; Disk. 544-576. - 796 
MAYER, P. H. OTTO: Die freie Willensbestimmung und das"deutsche Strafrecht. 
Der Gerichtssaal 79, 113-141, 1911. - 797 MAYER, W.: Uber Simulation und 
Hysterie. Alz. Zeitschr. 39, 315-328, 1918. - 7118 MENDEL, E.: Zur Frage tiber 
die Unterbringung geisteskranker Strafgefangener. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 
N. F. 25, 118-143, 1876. 7911 - Der arztliche Sachverstandige und del' Aus
schluB del' freien Willenbestimmung des § 51 des DStGB. Vierteljahrsschr. f. gel'. 
Med., N. F. 44, 108-119, 1886. 800 - Erwiderung auf Herrn Dr. SCHAFERS: 
Drittes Wort in Sac hen der freien vVil!~nsbestimmung. Vierteljahrsschr. f. gel'. 
Med., N. F. 47,169-170,1887. 801 - Uber die Vagabundenfrage yom gerichts
arztlichen Standpunkte. Naturforschervers. in J3erlin 1886. Vierteljahrsschr. 
f. gel'. Med., N. F. 46, 278-285, 1887. 802 - Ubcr geminderte Zurechnungs
fahigkeit. Ref. i. dtsch. Verei,n f. Psych., Bonn 1888. AUg. Zeitschr. f. Psych. 
45, 524-534, Disk. 540-547, 1889. 803 - Zurechnungsfahigkeit und Ver
brechertum. Korref. Dtsch. Vereinf.Psych., Weimar 1891. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
48, 430-433, 1892. 804 - Zur .J;'sychologie jugendlicher Verbrecher. Dtsch. 
Jur.-Zeit. 2, 12--15, 1897. 805 - Uber geminderte ~urechnungsfahigkeit. Bres!. 
Wochenschr. 1,7-10,1899/1900. 806"- Zur Revision des § 51 StGB. Berliner 
Ges. f. Psych. U. Nerv.-Krankh. 1905. Arch. f. Psych. 43. 819-823, 1908. -
807 METTENBERG, \VOLFGANG: Die Entlassung geisteskranker Gefangener aus del' 
Strafanst:1lt. V. Lisztsche Zeitschr. 36, 544-553, 1915. - 808 MEYER, CHAR
LOTTE: Die Bedeutung del' sozialen Gerichtshilfe fiir Erwachsene. Asch. Monats
schr. 17, 223-229, 1926. - 809 MEYER, E.: Einwirkung auBerer Ereignisse auf 
psychogene Dammerzustande. Arch. f. Psych. 60, 465-476, 1919. - 810 MEYER, 
HUGo: Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 120ff., 336ff., Leipzig 1907. -
811 MEYER, LUDWIG: Die Stellung der Geisteskranken und verwandter Zustande 
zur Criminalgesetzgebung. Arch. f. Psych. 2, 425-445, 1870. - 812 MEYER 
Y. SCHAUENSEE: Strafe odeI' Sicherung, speziell mit Riicksicht auf den Vorent-

Wilmanns, Zurechnungsfiihigkeit. 26 



402 Literaturverzeichnis. 

wurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch vom April 1908. Asch. Monats
sehr. 9, 72-91, 1913. - 813 MEZGER, EDMUND: Abnorme Charakteranlage. 
Grass Arch. 49, 23~52, 1912. 814 - Der Krankheitsbegriff im § 51 StGB. 
v. Lisztsche Zeitschr. 33, 159-174, 1912. 815 - Die Klippe des Zurechnungs
problems. Jur.-Psych. Grenzfr. 9, H. 1, 35-50, 1913. 815a - Der Determinis
mus in der Kriminalpsychologie. Grass Arch. 54, 351-355, 1913. 816 - Akute 
und chronische Affekte. Grass Arch. 58, 70-113, 1914. 817- Jurist und Psy
chiater. Grass Arch. 60, 1-4, 1914. 818 - Simulation und Dissimulation von 
Geisteskrankheit. Asch. Monatsschr. 10, 585-604, 1914. 819 - Der Jurist als 
Psychologe. Der Gerichtssaal 85, 369ff., 1917. 820 - Der psychiatirsche Sach
verständige im Prozeß. Tübingen 1918. 821 -, Die Behandlung der gefährlichen 
Gewohnheitsverbrecher. Asch. Monatsschr. 14, 135-175, 1923. 822 - Per
sönlichkeit und strafrechtliche Zurechnung. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, 
H. 124,42 S., 1!;26.- 823 v. MICHAELIS: Beschäftigung der Gefangenen. 74. Jahres
vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1900/01, 42-69. 824 - Die Einzel
haft in psychologischer und physiologischer Hinsicht; ihre Licht- und Schatten
seiten; Reformvorschläge. Bl. f. Gefk. 46, 467----482, 1912. 825 - Erfahrungen 
und Lehren aus 31 jähriger Strafvollzugspraxis. Grass Arch. 57, 40-188, 1914. 
826 - Stellungnahme zu den Vorschlägen zu einem Reichsgesetz über den 
Vollzug der Freiheitsstrafe mid sichernden Maßnahme. Bl. f. Gefk. 48, 205-206, 
1914. 827- Milderungen im Strafvollzuge. Bl. f. Gefk. 53, 21-23, 1919. 828-
Der Strafvollzug der Gegenwart und seine Reform. v. Lisztsche Zeitschr. 42, 
384----403, 1921. 829 - Der Erziehungsgedanke im Strafvollzug. Bl. f. Gefk. 
55, 65-75, 1923. 830 - Leitfaden über Gefängniskunde. Münster 1925. -
831 M!CHAL: Freiheitsstrafen und sichernde Maßnahmen im Vorentwurf zum 
deutschen Strafgesetzbuch. Bl. f. Gefk. 45, 173-202, 1911. 831a- Disk. in der 
6. Vers. d. Verb. dtsch. Schutzvereine f. entl. Gef. Breslau 1910. Bl. f. Gefk. 45, 
53, 1911. - 832 MicHEL: Bedeutung der sozialen Gerichtshilfe von Standpunkte 
der Fürsorge. Bl. f. Gefk. 57, 118, 1926.- 833 MÜJHEL, RuDOLF: Zur Psychologie 
und Psychopathologie der Strafhaft. Asch. Monatsschr. 15, 58-83, 1924. 834 -, 
Zur Psychopathologie der Spitalsbrüder. Grass Arch. 76, 11-15, 1924. - 835 
MIESBACH, E.: Minderwertigkeit und Verantwortlichkeit. Dtsch. Zeitschr. f. d. 
ges. ger. Med. 4, 61-65, 1924. - 836 MITTELSTÄDT, ÜTTO: Gegen die Freiheits
strafen. 88 S., Leipzig 1879. 837 - Für und wider die Freiheitsstrafen. v. Liszt 
sehe Zeitschr. 2, 419-449, 1882. - 838 MITTERMAIER, C. J. A.: Der Milderungs
grund der sogenannten verminderten Zurechnung nach den neuesten psychi
atrischen Forschungen und den legislativen und rechtswissenschaftliehen Verhand
lungen. Der Gerichtssaal ll, 32-74, 1859. - 839 M!TTERMAIER, WoLFGANG: 
Erörterung über die Einrichtung von Gefängnislehrkursen. Vortr. Vereinigung 
f. ger. Psychol. u. Psych. in Hessen. Jur.-Psych. Grenzfr. 5, H. 6, 3-9; Disk. 
15-29, 1907. 840- Bestrafung oder Sicherungsmaßregeln gegen Gewohnheits
verbrecher? 80. Jahresvers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges., Jahresber. 1907/08, 38-58. 
841 - Die Behandlung unverbesserlicher Verbrecher. Vergl. Darst. d. dtsch. u. 
ausländ. Strafrechts. Allg. Teil 3, 321-372, 1908. 842 - Reform des Straf
vollzugs. Jahresvers. d. südwestd. Konferenz für imiere Mission zu Speyer 1907. 
Bl. fi Gefk. 43, 591-607, 1909. 843 -, Kritische Betrachtungen zur Psychologie 
des Strafvollzugs. 83. Jahresvers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1910/11, 
169. 845 - Behandlung der unsozialen Elemente im Vorentwurf. 14. Vers. d. d. 
Landesgruppe d. I. K.V. Berlin 1911. Mitt. 18, 335-360; Disk. 361----424 1911. 
846- Notwendigkeit und Durchführbarkeit psychologischer Schulung der Juristen 
auf der Universität. Recht und Wirtschaft 1, 340-343, 1912. 847 - und 
GöRING: Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Vereinigung f. ger. 
Psychol. u. Psychiatrie in Hessen 1921. Zentralbl. f. ges. Neurol. u. Psych. 27, 408, 
1922. 848 - Der progressive Strafvollzug. Asch. Monatsschr. 13, 270-272, 
1922. 849 - Die Grundsätze der deutschen Landesregierungen für den Voll 
zug von Freih~!tsstrafen vom 7. 6. 1923. Hess. Rechtsprechung 24, 158-163, 
1924. 850 - Uber die Ausgestaltung des strafrechtlichen Unterrichts. Vers. d. 
dtsch. Landesgruppe d. I. K. V., Innsbruck 1925. Mitt. 28-39. 851 - Aus 
der Lehre der Zurechnungsfähigkeit. Asch. Monatsschr. 17, Beih., 39-44, 

402 Literaturverzeichnis. 

wurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch Yom April 1908. Asch. Monats
schr.9, 72-91, 1913. - 813 MEZGER, EDMUND: Abnorme Charakteranlage. 
Gross Arch. 49, 23~52, 1912. 814 - Der Krankheitsbegriff im § 51 StGB. 
v. Lisztsche Zeitschr.33, 159-174, 1912. 815 - Die Klippe des Zurechnungs
problems. Jur.-Psych. Grenzfr. 9, H. 1, 35-50, 1913. 815a - Der Determinis
mus in der Kriminalpsychologie. Gross Arch. 54, 351-355, 1913. 816 - Akute 
und chronische Affekte. Gross Arch. 58, 70-113, 1914. 817 - Jurist und Psy
chiater. Gross Arch. 60, 1-4, 1914. 818 - Simulation und Dissimulation von 
Geisteskrankheit. Asch. Monatsschr. 10, 585-604, 1914. 819 - Der Jurist als 
Psychologe. Dcr Gerichtssaal 85, 369ff., 1917. 820 - Der psychiatirsche Sach
verstandige im ProzeB. Ttibingen 1918. 821 -, Die Behandlung der gefahrlichen 
Gewohnheitsverbrecher. Asch. Monatsschr. 14, 135-175, 1923. 822 - Per
siinlichkeit und strafrechtliche Zurechnung. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, 
H. 124,42 S., 1£26. - 823 V. MICHAELIS: Beschaftigung der Gefangenen. 74. Jahres
vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1900/01, 42-69. 824 - Die Einzel
haft in psychologischer und physiologischcr Hinsicht; ihre Licht- und Schatten
seiten; Reformvorschlage. Bl. f. Gefk. 46, 467----482, 1912. 825 - Erfahrungen 
und Lehren aus 31 jahriger Strafvollzugspraxis. Gross Arch_ 57, 40-188, 1914. 
826 - Stellungnahme zu den Vorschlagen zu einem Reichsgesetz tiber den 
Vollzug der Freiheitsstrafe mid sichernden MaBnahme. Bl. f. Gefk. 48, 205-206, 
1914. 827 - Milderungen im Strafvollzuge. Bl. f. Gefk. 53, 21-23, 1919. 828-
Der Strafvollzug der Gegenwart und seine Reform. V. Lisztsche Zeitschr. 42, 
384----403, 1921. 829 - Der Erziehungsgedanke im Strafvollzug. Bl. f. Gefk. 
55, 65-75, 1923. 830 - Leitfaden tibcr Gefangniskunde. Mtinster 1925. -
831 MICHAL: Freiheitsstrafen und sichernde MaBnahmen im Vorentwurf zum 
deutschen Strafgesetzbuch. Bl. f. Gefk. 45, 173-202, 1911. 831a - Disk. in der 
6. Vers. d. Verb. dtsch. Schutzvereine f. entl. Gef. Breslau 1910. Bl. f. Gefk. 45, 
53, 1911. - 832 MICHEL: Bedeutung der sozialen Gerichtshilfe von Standpunkte 
der Fiirsorge. Bl. f. Gefk. 57,118,1926. - 833 MICHEL, RUDOLF: Zur Psychologie 
und Psychopathologie der Strafhaft. Asch. Monatsschr. 15, 58-83, 1924. 834-, 
Zur Psychopathologie der Spitalsbrtider. Gross Arch. 76, 11-15, 1924. - 835 
MIESBACH, E.: Minderwertigkeit und Verantwortlichkeit. Dtsch. Zeitschr. f. d. 
ges. ger. Med. 4, 61-65, 1924. - 836 MITTELSTADT, OTTO: Gegen die Freiheits
strafen. 88 S., Leipzig 1879. 837 - Ftir und wider die Freiheitsstrafen. V. Liszt 
sche Zeitschr. 2, 419-449, 1882. - 838 MITTERMAIER, C. J. A.: Der Milderungs
grund der sogenannten verminderten Zurechnung nach den neuesten psychi
atrischen Forschungen und den legislativen und rechtswissenschaftlichen Verhand
lungen. Der Gerichtssaal ll, 32-74, 1859. - 839 MITTERMAIER, WOLFGANG: 
Eriirterung tiber die Einrichtung von Gefiingnislehrkursen. Vortr. Vereinigung 
f. ger. Psychol. u. Psych. in Hessen. Jur.-Psych. Grenzfr. 5, H. 6, 3-9; Disk. 
15-29, 1907. 840 - Bestrafung oder SicherungsmaBregeln gegen Gewohnheits
verbrecher? 80. Jahresvers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges., Jahresber. 1907/08, 38-58. 
841 - Die Behandlung unverbesserlicher Verbrecher. Vergl. Darst. d. dtsch. u. 
ausland. Strafrechts. Allg. Teil 3, 321-372, 1908. 842 - Reform des Straf
vollzugs. Jahresvers. d. stidwestd. Konfercnz ftir imiere Mission zu Speyer 1907. 
Bl. fi Gefk. 43, 591-607, 1909. 843 -, Kritische Betrachtungen zur Psychologie 
des Strafvollzugs. 83. Jahresvers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1910/11, 
169. 845 - Behandlung der unsozialen Elemente im Vorentwurf. 14. Vers. d. d. 
Landesgruppe d. I. K.V. Berlin 1911. Mitt. 18, 335-360; Disk. 361----424 1911. 
846 - Notwendigkeit und Durchftihrbarkeit psychologischer Schulung der J uristen 
auf der Universitat. Recht und Wirtschaft 1, 340-343, 1912. 847 - und 
GORING: Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Vereinigung f. ger. 
Psychol. u. Psychiatrie in Hessen 1921. Zentralbl. f. ges. Neurol. u. Psych. 27,408, 
1922. 848 - Der progressive Strafvollzug. Asch. Monatsschr. 13, 270-272, 
1922. 849 - Die Grundsatze der deutschen Landesregierungen ftir den Voll 
zug von Freih~!tsstrafen yom 7.6. 1923. Hess. Rechtsprechung 24, 158-163, 
1924. 850 - Uber die Ausgestaltung des strafrechtlichen Unterrichts. Vers. d. 
dtsch. Landesgruppe d. I. K. V., Innsbruck 1925. Mitt. 28-39. 851 - Aus 
der Lehre der Zurechnungsfahigkeit. Asch. Monatsschr. 17, Beih., 39-44, 



Literaturverzeichnis. 403. 

1926. - 852 MOEBIUS, P. J.: Über Entartung. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelen
lebens, H. 3, 31 S., 1900.- 853 MoELI, C.: Was lehren die in Da11dorf gemachten 
Erfahrungen für die Frage nach der Unterbringung 'geisteskranker Verbrecher?.' 
Dtsch. Verein f. Psych. Allg. Zeitschr. f. Psych. 43, 298-305, 1887. 854 -
Über irre Verbrecher. 180 S., Berlin 1888. Söo - Über die zur strafrechtlichen 
Behandlung zurechnungsfähiger Minderwertiger gemachten Vorschläge. Arch. 
f. Psych. 39, 1281-1298, 1905. 856 - Die in Preußen gültigen Bestimmungen 
über Entlassung aus den Anstalten für Geisteskranke. Altsehe Sam$!. 7, H. 2,. 
44 S. 867 -Muß das Verfahren aufgegeben werden, den Strafvollzug' bei einem. 
nach Beginn der Strafvollstreckung wegen Krankheit in eine von der Strafanstalt
getrennte Krankenanstalt Gebrachten (§ 493 StPO.} zu unterbrechen1 Asch. Mo
nats.schr. 5, 165-169, 1908/09. 858 - Über den Entwurf des Strafgesetzbuches. 
a} Über die strafrechtliche Zurechnungsfähigkeit. Vortr. u. Disk. Berliner Ges. f. 
Psych. u. Neurol. 1910. Neurol. Zentralbl. 29, 33lff. u. 390ff., 1910. 81i9 -
Bemerkungen über die "psychischen Mängel" als Strafausschließungsgrund. 
Bresl. Wochenschr. 13, 99-101, l9lljl2. 860 - Disk. zu STERN: Über die 
akuten Situationspsychosen der Kriminellen. Dtsch. Verein für Psych. J912 .. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 69, 765, 1912. 861 -, Zur Strafgesetzgebung. Arztl. 

· Sachv.-Zeit. 20, 52-55, 1914. 861a - Einige" Bemerkungen über die Regelung 
der Rechtsverhältnisse der in Anstaltsbehandlung oder in Pflege fremdet- Personen 
befindlichen Geisteskranken in Preußen. Asch. Monatsschr. 10, 449-463, 1914 .. 
862- Die Fürsorge für Geisteskranke und geistig Abnorme. 212 S., Halle 1915. 
863 - Die Anstaltsaufnahmen zur Vorbereitung eines ~utachtens über den 
Geisteszustand eines Angeschuldigten (§ 81 StPO.) und· zur Festst~llung des 
Geisteszustandes eines zu Entmündigenden (§56 ZPO.} in PreuJien. Bresl. 
Wochenschr. 20, 235ff., 247ff., 1918/19. - 864 MöNKEMÖLLER, ÜTTO: Psychi
atrisches aus der Zwangserziehungsanstalt. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 14--71, 
1899. 860 - Die akuten Gefängnispsychosen und. ihre praktische Bedeutung. 
Asch. Monatsschr. I, 68l-7ll, 1904/05. 866 - Über die Unterbringung ge
meingefährlicher Geisteskranker. Dtsch. med. Wochenschr. 34, 83lff., 879ff.,. 
924ff., 1908. 867 - Korrigendenanstalt und Landarmenhaus. Leipzig 1908. 
868 - Die Kriminalität der Korrigendinnen. Asch. Monatsschr. 5, 506-586, 
1908/09. 869 - Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover über 
die Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuchungen der schulpflich
tigen Fürsorgezöglinge der Provinz Hannover. Zeitschr. f. d. Erforschung u. Be
handlung des jugendlichen Schwachsinns 4, 97-153, 1910. 870- Die geistigen 
Abnormitäten bei schulpflichtigen Fürsorgezöglingen und ihre Behandlung. In
struktionskurs für die Vorsteher, Hausväter und Lehrer der Provinzen Hannover, 
Sachsen und Schleswig-Holstein, 1910. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jugendl. 
Schwachs. 4, 431-484, 1911. 871 - Bericht an das Landesdirektiorium der 
Provinz Hannover. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jugendl. Schwachs. 6, l-44, 
1913. 872 - Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover über 
die Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuchungen der schulpflich
tigen Fürsorgezöglinge im Stephansstifte (Hannover). Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. 
d. jugendl. Schwachs. 6, 381-400, 1913. 873 - Zum Kapitel der Simulation. 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 46, 252-308, 1913. 874 - Psychiatrie und 
Fürsorgeerziehung. Dtsch. Verein f. Psych. 1913. Allg. Zeitschr. f. Psych. 70, 
743-760, 1914. 875 - Das Landstreicherturn und die Maßnahmen zu seiner 
Bekämpfung de lege lata und de lege ferenda. Vortr. u. Disk. im Hess. Verein f. 
ger. Psychol:u. Psychiatrie 1914. Klinik f. psych. u. nerv. Krankheiten 9, 312-348, 
1914. 876- Simulation und Verhandlungsfähigkeit. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 
3. F., 48, 201-225, 1914. 877 - Die kindliche Kriminalität in der Fürsorge
erziehung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 52, 207-243, 1916. 878 - Die 
Simulation psychischer Krankheitszustände in militär-forensischer Beziehung. 
Arch. f. Psych. 60, 604-720, 1919. 879- Psychiatrie und Fürsorgeerziehung in 
der Provinz Hannover im Krieg und Revolution. Bresl. Wochenschr. 21, 29-'--36, 
43-49, 1919/20. 880 - Psychiatrisches zum Entwurf eines Jugendgerichts
gesetzes. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen usw. 12, 233-238, 1920/21. 881 -
Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover über die Ergebnisse 

26* 

Literaturverzeichnis. 403 

1926. - 852 MOEBIUS, P. J.: Uber Entartung. Grenzfr. d. Nerv.· u. Seelen
lebens, H. 3, 31 S., 1900. - 853 MOELI, C.: Was lehren die in Dalldorf gemachten 
Erfahrungen fiir die Frage nach der Unterbringung 'geisteskranker Verbrecher?' 
Dtsch. Verein f. Psych. AUg. Zeitschr. f. Psych. 43, 298-305, 1887. 854-
Uber me Verbrecher. 180 S., Berlin 1888. 855 - Uber die zur strafrechtlichen 
Behandlung zurechnungsfahiger Minderwertiger gemachten Vorschlage. Arch. 
f. Psych. 39, 1281-1298, 1905. 856 - Die in PreuBen giiltigen Bestimmungen 
iiber Entlassung aus den Anstalten fUr Geisteskranke. Altsche Sam$!. 7, H.2,. 
44 S. 857 - MuB das Verfahren aufgegeben werden, den Strafvollzug bei einem. 
nach Beginn der Strafvollstreckung wegen Krankheit in eine von der Strafanstalt· 
getrennte Krankenanstalt Gebrachten (§ 493 StPO.) zu unterbrechen1 Asch. Mo
nats.schr. 5, 165-169, 1908/09. 858 - Dber den Entwurf des Strafgesetzbuches. 
a} Uber die strafrechtliche Zurechnungsfahigkeit. Vortr. u. Disk. Berliner Ges. f. 
Psych. u. Neurol. 1910. Neurol. Zentralbl. 29, 331f£. u. 390f£., 1910. 81i9-
Bemerkungen iiber die "psychischen Mangel" als StrafausschlieBungsgrund. 
Bresl. Wochenschr. 13, 99-101, 1911/12. 860 - Disk. zu STERN: Dber die 
akuten Situationspsychosen der Kriminellen. Dtsch. Verein fiir Psych. J912 .. 
AUg. Zeitschr. f. Psych. 69, 765, 1912. 861 -, Zur Strafgesetzgebung. Arztl • 

. Sachv.-Zeit. 20, 52-55, 1914. 861a - Einige" Bemerkungen iiber die Regelung 
der Rechtsverhaltnisse der in Anstaltsbehandlung oder in Pflege fremdet- Personen 
befindlichen Geisteskranken in PreuBen. Asch. Monatsschr. 10, 449-463, 1914 .. 
862 - Die Fiirsorge fiir Geisteskranke und geistig Abnorme. 212 S., Halle 1915. 
863 - Die Anstaltsaufnahmen zur Vorbereitung eines ~utachtens tiber den 
Geisteszustand eines Angeschuldigten (§ 81 StPO.) undo zur Festst~llung des 
Geisteszustandes eines zu Entmiindigenden (§ 56 ZPO.) in PreuJIen. Bresl. 
Wochenschr.20, 235f£., 247ff., 1918/19. - 864 MONKEMOLLER, OTTO: Psychi
atrisches aus der Zwangserziehungsanstalt. AUg. Zeitschr. f. Psych. 56, 14--71, 
1899. 865 - Die akuten Gefangnispsychosen und. ihre praktische Bedeutung. 
Asch. Monatsschr. I, 681-711, 1904/05. 866 - Uber die Unterbringung ge
meingefahrlicher Geisteskranker. Dtsch. med. Wochenschr. 34, 831f£., 879f£.,. 
924ff., 1908. 867 - Korrigendenanstalt und Landarmenhaus. Leipzig 1908. 
868 - Die Kriminalitat der Korrigendinnen. Asch. Monatsschr' 5, 506-586. 
1908/09. 869 - Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover tiber 
die Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuchungen der schulpflich
tigen Fiirsorgezoglinge der Provinz Hannover. Zeitschr. f. d. Erforschung u. Be
handlung des jugendlichen Schwachsinns 4, 97-153, 1910. 870 - Die geistigen 
Abnormitaten bei schulpflichtigen Fiirsorgezoglingen und ihre Behandlung. In
struktionskurs fiir die Vorsteher, Hausvater und Lehrer der Provinzen Hannover, 
Sachsen und Schleswig-Holstein, 1910. Zeitschr' f. d. Erf. u. Beh. d. jugendl. 
Schwachs.4, 431-484, 1911. 871 - Bericht an das Landesdirektiorium der 
Provinz Hannover. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jugendl. Schwachs.6, 1-44, 
1913. 872 - Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover iiber 
die Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen Untersuchungen der schulpflich. 
tigen Fiirsorgezoglinge im Stephansstifte (Hannover). Zeitschr. £. d. Erf. u. Beh. 
d. jugendl. Schwachs. 6, 381-400, 1913. 873 - Zum Kapitel der Simulation. 
Vierteljahrsschr' f. ger. Med., 3. F. 46, 252-308, 1913. 874 - Psychiatrie und 
Fiirsorgeerziehung. Dtsch. Verein f. Psych. 1913. Allg. Zeitschr. f. Psych. 70, 
743-760, 1914. 875 - Das Landstreichertum und die MaBnahmen zu seiner 
Bekampfung de lege lata und de lege ferenda. Vortr. u. Disk. im Hess. Verein f. 
ger. Psychol,u. Psychiatrie 1914. Klinik f. psych. u. nerv. Krankheiten 9, 312-348, 
1914. 876 - Simulation und Verhandlungsfahigkeit. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 
3. F., 48, 201-225, 1914. 877 - Die kindliche Kriminalitat in der Fiirsorge. 
erziehung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 52, 207-243, 1916. 878 - Die 
Simulation psychischer Krankheitszustande in militar-forensischer Beziehung. 
Arch. f. Psych. 60, 604-720, 1919. 879 - Psychiatrie und Ffusorgeerziehung in 
der Provinz Hannover im Krieg und Revolution. Bresl. Wochenschr. 21, 29-'--36, 
43-49, 1919/20. 880 - Psychiatrisches zum Entwurf eines Jugendgerichts
gesetzes. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen usw. 12, 233-238, 1920/21. 881 -
Bericht an das Landesdirektorium der Provinz Hannover iiber die Ergebnisse 

26* 



404 Literaturverzeichnis. 

der psychiatrisch-neurologischen Untersuchung der schulpflichtigen Fürsorge
zöglinge der Provinz. Zeitschr. f. Erf. u. Beh. d. jugendl. Schwachs. 8, 16-70, 1922. 
882 - Die Entmündigung der Psychopathen. Asch. Monatsschr. 14, 28-38, 
1923. 883- Die Verwahrung Asozialer. Asch. Monatsschr. 15. 277-308, 1924. 
884 - Psychopathie und Gesetzgebung. Groß Arch. 77, 3lff., 114ff., 210ff., 
28lff., 1925. 885- Psychiatrie und Bewahrungsgesetz. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
83, 448--490, 1926. 886 - Die Sonderbehandlung der schwererziehbaren Für
sorgezöglinge. Zeitschr. f. Kinderforsch. 31, 374-393, 1926. - 887 MoERIKE: 
Der neue Strafvollzug in Baden. Dtsch. Jur.-Zeit. 31,280-284, 1926.-888 MoHR, 
FRIEDRICH: Willensfreiheit und Psychopathie. Asch. Monatsschr. 1, 733-759, 
i904.- 889 MoRAVCSIK, ERNST EMIL: Über die Unterbringung und Pflege krimi
neller Geisteskranker. Landeskonferenz d. Irrenärzte in Budapest. Bresl. Wochen
sehr. 2, 349-350, 1900/01. 890 - Die Unterbringung irrer Verbrecher. Neuro!. 
Zentralbl. 22, 228, 1903. Jl91 - Die Schutzmaßregeln der Gesellschaft gegen die 
Verbrecher. Budapester Arzteges. 1911. Asch. Monatsschr. 8, 529-555, 1911/12. 
- 892 MoREL, JuLES: Die psychologische Beschaffenheit der :rückfälligen Ver
brecher. Asch. Monatsschr. 2, 219-231, 1905/06 . ..:... 893 MoRiz:" Einige Be
merkungen betr. die Geisteskrankheit der Gefangenen. Gaspers Vierteljahrs
sehr. f. ger. Med. 22, 297-311, 1862.-894 Motive zu dem Entwurfe eines Straf
gesetzbuches für den Norddeutschen Bund. Berlin 1869. - 895 MüLLER, AnoLF: 
Fürsorge für geisteskranke Verbrecher. Friedrichs BI. f. ger. Med. 48, 94--121, 
1897.- 896 MüLLER, H.: Die Minderwertigen und ihre Behandlung. 74. Vers. d. 
rhein.-westf. Gef.-Ges. 75. Jahresber. 1901/02,81-100. -.~97 MÜLLER, CHRISTIAN: 
Die Psyche der Prostituierten. 80. Vers. Dtsch. Naturf. u. Arzte in Köln. Neurolog. 
Zentralbl. 27, 992-994, 1908. 898- Ein Beitrag zur Frage der Aufbewahrung 
und Entlassungsfähigkeit in Landesirrenanstalten untergebrachter geisteskranker 
Verbrecher. Asch. Monatsschr. 6, 263-275, 1909/10. - 899 MüLLER, R. V.: 
Der Begriff der Strafvollzugsfähigkeit vom Standpunkte des Psychiaters. Dtsch. 
Verein für Psych., Bonn 1909. Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 695, 1909. 

N. 
900 NABOKOFF, WLADIMR: In welchen vom Gesetze zu bestimmenden Fällen kann 

der Begriff der Gemeingefährlichkeit des Täters an die Stelle des Begriffs der ver
folgten Tat gesetzt werden, und inwieweit kann dies durch Sicherungsmaßnahme 
geschehen, ohne daß dadurch die zu gewährleistende Freiheit des einzelnen ge
fährdet wird? Mitt. d. I. K. V. 17, 324, 1910. 001- Schutzmaßnahmen gegen 
Rückfällige; Ber. 12. Int. Kongr. d. I. K. V. zu Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 
159-193, 401-428; Disk. 429-522. - 902 NAECKE, PAUL: Verbrechen und 
Wahnsinn beim Weibe. Allg. Zeitschr. f. Psych. 49, 396-484, 1893. 003 -
Welches ist die beste Art der Unterbringung geisteskranker Verbrecher? Groß 
Arch. 6, 269-271, 1901. 004 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. 
57 S., Halle 1902. 905 -Adnexe oder Zentralanstalten für Verbrecher. Bresl. 
Wochenschr. 5, 515-520, 1903/04. 006- Erweiterung des Adnexes für geistes
kranke Verbrecher an Strafanstalten. Bresl. Wochenschr. 6, 241-245, 1904/05. 
007 - Spezialanstalten für geistig Minderwertige. Bresl. Wochenschr. 6, 87-89, 
1904/05. 908 - Adnexe an Gefängnissen für geisteskranke Verbrecher. Bresl. 
Wochenschr. 9, 149-150, 1907/08. - 909 NAGLER, J·.: Verbrechensprophylaxe 
und Strafrecht. Krit. Beiträge z. Strafrechtsreform 14, 265 S., 1911.-910 NASSE: 
Zur Frage der geminderten Zurechnungsfähigkeit. Allg. Zeitschr. f. Psych. 46, 336, 
1890. - 911 NEISSER, CLEMENS: Simulation von Schwachsinn bei bestehender 
Geistesstörung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 49, 64-72, 1888. - 912 
- Ein weiterer Fall von Simulation von Schwachsinn bei bestehender Geistes
störung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F., 52, 291-306, 1890. 913- Ein wei
terer Fall von Simulation von Schwachsinn bei bestehender Geistesstörung. 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 5, 303-309, 1893. 914 - Psychiatrische Ge
sichtspunkte in der Beurteilung und Behandlung der Fürsorgezöglinge. Halle a. S. 
1907.-915 NISSL, FRANZ: Hysterische Symptome bei einfachen Seelenstörungen. 
Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. 13, 2-38, 1902. - 916 NITSCHE, PAUL: Die 

404 Literaturverzeichnis. 

der psychiatrisch-neurologischen Untersuchung der schulpflichtigen Fiirsorge
zoglinge der Provinz. Zeitschr. f. Erf. u. Beh. d. jugendl. Schwachs. 8, 16-70, 1922. 
882 - Die Entmiindigung der Psychopathen. Asch. Monatsschr. 14, 28-38, 
1923. 883 - Die Verwahrung Asozialer. Asch. Monatsschr. 15. 277-308, 1924. 
884 - Psychopathie und Gesetzgebung. GroB Arch. 77, 31ft, 114ff., 2IOff., 
281ff., 1925. 885 - Psychiatrie und Bewahrungsgesetz. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
83, 448--490, 1926. 886 - Die Sonderbehandlung der schwererziehbaren Fiir
sorgezoglinge. Zeitschr. f. Kinderforsch. 31, 374-393, 1926. - 887 MOERIKE: 
Der neue Strafvollzug in Baden. Dtsch. Jur.-Zeit. 31,280-284,1926. - 888 MOHR, 
FRIEDRICH: Willensfreiheit und Psychopathie. Asch. Monatsschr. 1, 733-759, 
i904. - 889 MORAVCSIK, ERNST EMIL: tJber die Unterbringung und Pflege krimi
neller Geisteskranker. Landeskonferenz d. Irrenarzte in Budapest. Bresl. Wochen
Bchr. 2, 349-350, 1900/01. 890 - Die Unterbringung irrer Verbrecher. Neurol. 
Zentralbl. 22, 228, 1903. Jl91 - Die SchutzmaBregeln der Gesellschaft gegen die 
Verbrecher. Budapester Arzteges. 1911. Asch. Monatsschr. 8, 529-555, 1911/12. 
- 892 MOREL, JULES: Die 'psychologische Beschaffenheit der :riickfalligen Ver
brecher. Asch. Monatsschr. 2, 219-231, 1905/06 . ..:... 893 MORIz:' Einige Be
merkungen betr. die Geisteskrankheit der Gefangenen. Caspers Vierteljahrs
schr. f. ger. Med. 22, 297-311, 1862. - 894 Motive zu dem Entwurfe eines Straf
gesetzbuches fiir den Norddeutschen Bund. Berlin 1869. - 895 MULLER, ADOLF: 
Fiirsorge fiir geisteskranke Verbrecher. Friedrichs Bl. f. ger. Med. 48, 94--121, 
1897. - 896 MULLER, H.: Die Minderwertigen und ihre Behandlung. 74. Verso d. 
rhein.-westf. Gef.-Ges. 75. Jahresber. 1901/02, 81-100. -.~97 MULLER, CHRISTIAN: 
Die Psyche der Prostituierten. 80. Verso Dtsch. Naturf. u. Arzte in Koln. Neurolog. 
Zentralbl. 27, 992-994, 1908. 898 - Ein Beitrag zur Frage der Aufbewahrung 
und Entlassungsfahigkeit in Landesirrenanstalten untergebrachter geisteskranker 
Verbrecher. Asch. Monatsschr. 6, 263-275, 1909/10. - 899 MULLER, R. V.: 
Der Begriff der Strafvollzugsfahigkeit vom Standpunkte des Psychiaters. Dtsch. 
Verein fiir Psych., Bonn 1909. Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 695, 1909. 

N. 
900 NABOKOFF, WLADIMR: In welchen vom Gesetze zu bestimmenden Fallen kann 

der Begriff der Gemeingefahrlichkeit des Taters an die Stelle des Begriffs der ver
folgten Tat gesetzt werden, und inwieweit kann dies durch SicherungsmaBnahme 
geschehen, ohne daB dadurch die zu gewahrleistende Freiheit des einzelnen ge
fahrdet wird? Mitt. d. 1. K. V. 17, 324, 1910. 001 - SchutzmaBnahmen gegen 
Riickfallige; Ber. 12. Int. Kongr. d. I. K. V. zu Kopenhagen 1913. Mitt. 20. 
159-193, 401-428; Disk. 429-522. - 902 NAECKE, PAUL: Verbrechen und 
Wahnsinn beim Weibe. Allg. Zeitschr. f. Psych. 49, 396-484, 1893. 003 -
Welches ist die beste Art der Unterbringung geisteskranker Verbrecher? GroB 
Arch. 6, 269-271, 1901. 004 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. 
57 S., Halle 1902. 905 - Adnexe oder Zentralanstalten fur Verbrecher. Bresl. 
Wochenschr.5, 515-520, 1903/04. 006 - Erweiterung des Adnexes fur geistes
kranke Verbrecher an Strafanstalten. Bresl. Wochenschr. 6, 241-245, 1904/05. 
007 - Spezialanstalten fUr geistig Minderwertige. Bresl. Wochenschr. 6, 87-89, 
1904/05. 908 - Adnexe an Gefangnissen fiir geisteskranke Verbrecher. Bresl. 
Wochenschr.9, 149-150, 1907/08. - 009 NAGLER, J".: Verbreohensprophylaxe 
und Strafrecht. Krit. Beitrage Z. Strafrechtsreform 14, 265 S., 1911. - 910 NASSE: 
Zur Frage der geminderten Zurechnungsfahigkeit. Allg. Zeitschr. f. Psych. 46, 336, 
1890. - 911 NEISSER, CLEMENS: Simulation von Schwachsinn bei hestehender 
Geistesstorung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 49, 64-72, 1888. - 912 
- Ein weiterer Fall von Simulation von Schwachsinn hei bestehender Geistes
storung. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F., 52, 291-306, 1890. 913 - Ein wei
terer Fall von Simulation von Schwachsinn hei bestehender Geistesstorung. 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 5, 303-309, 1893. 914 - Psychiatrische Ge
sichtspunkte in der Beurteilung und Behandlung der Fiirsorgezoglinge. Halle a. S. 
1907. - 915 NISSL, FRANZ: Hysterische Symptome bei einfachen Seelenstorungen. 
Zentralbl. f. Nervenheilk. u. Psych. 13, 2-38, 1902. - 916 NITSCHE, PAUL: Die 



Literaturverzeichnis. 405 

Vnterbringung der Geisteskranken mit verbrecherischen Neigungen. Forens.· 
psycholog. Vereinigung zu Dresden, 1910. Bresl. Wochenschr. 12, 13-17, 21-27, 
1910/ll. - 917 - u. WILMANNS, K.: Die Geschichte der Haftpsychosen. Alz. 
Zeitschr., Ref. 3, 353-382, 497-524, 1911. - 918 NoHL, HERMANN: Die Päd
agogik der Verwahrlosten. 3. Tagung über Psychopathenfürsorge. Heidelberg 1924. 
Ber. 23-30, 1925.-919 NoLTE, P.: Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher 
und wegen Geisteskrankheit Freigesprochener in den außerdeutschen Staaten. 
Zeitschr. f. Med.-Beamte 20, 233-243, 1907. - 920 NUMA PRAETORIUS: Zur 
Frage der Zurechnungsfähigkeit der Homosexuellen. Asch. Monatsschr. 3, 557 
bis 561, 1906/07. 

0. 
921 ÜBORNIKER, ALFRED: Strafrecht und Strafvollzug im Lichte der 

deutschen Sozialdemokratie im Anschluß an den . Parteitag in Mannheim. 
Gross. Arch. 30, 201-235; 31, l-31, 1908. - 922 ÜBERMAIER, GEORG 
MICHAEL: Anleitung zur vollkommenen Besserung der Verbrecher in den Straf
anstalten. 138 S., Kaiserslautern 1835. - 928 ÜEHMKE: Strittiger Geisteszustand 
des "Einbrecherkönigs K. ". Zeitschr. C Med.-Beamte 26, 369-377, 1913. - 924 
ÜETKER, FRIEDRICH: Entwurf eines Reichsgesetzes betr. die vorläufige Verwah
rung und Internierung gemeingefährlicher Geisteskranker und die Bestrafung, 
vorläufige Verwahrung und Internierung im Falle geminderter Schuldfähigkeit. Mitt. 
d. I. K. V. 12, 58-75, 1905. 925 - Maßregeln der Besserung und Sicherung. Der 
Gerichtssaal 92, l-52, 1926.- 926 ÜHRLOFF, ERNST: Weibliche Fürsorgezöglinge; 
die Ursachen ihrer Verwahrlosung und Vorschläge, letzterer vorzubeugen. Zeit
sehr. f. Kinderforsch. 27, 225-261, 1922. - 927 ÜPPERMANN, W.: Irrenanstalten 
und Strafrecht. Asch. Monatsschr. 9, 211-219, 1913.- 928 ÜPPLER: Ein Beitrag 
zur verminderten Zurechnungsfähigkeit. Bresl. Wochenschr. 5, 173-175, 1903/04. 
- 929 Osw ALD: Inwiefern stören die kriminellen Geisteskranken den Betrieb der 
gewöhnlichen Irrenanstalt? Jur.-psych. Grenzfr. 6, H. 7, 40-51, 1908. - 930 !22:: 
Die Verbrecherwelt von Berlin. v. Lisztsche Zeitschr. 4, 415-436, 1884; 5, 115 
bis 149; 6, 522-558, 1885. 1886 bei Gutentag als Buch erschienen. 

P. 
981 PACHANTONI, D.: Über die Prognose der moral insanity (mit Katamnesen). 

Arch. f. Psych. 47,27-49, 1910. - 932 PAPPENHEIM, MARTIN: Eine Hochstapler
existenz. Der Pitaval der Gegenwart 5, 101-120, Tübingen 1909. - 933 PARTEN
REIMER: Gemeingefährlich und irrenanstaltsbedürftig im Sinne des Gesetzes ? Asch. 
Monatsschr. 7, 426-428, 1910/11. - 934 PAULSSEN, BERTHA: Erziehungsarbeit 
an verwahrlosten weiblichen J'ugendlichen. 3. Tagung über Psychopathenfürsorge. 
Heidelberg 1924. Ber. S. 38-45, 1925. - 935 PELMAN, CARL: Zurechnungsfähig
keit und Verbrechertum. Ref. Jahressitzung d. Vereins dtsch. ~~renärzte zu Wei
mar 1891. Allg. Zeitschr. f. Psych. 48, 428-430, 1892. 986- Uber verminderte 
Zurechnungsfähigkeit. Vortr. a. d. 74. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. 1902. 
Jahresber. 1901/02, 129-138. 987 - Strafrecht und verminderte Zurechnungs
fähigkeit. Politisch-anthropolog. Revue 2, 63-72, 1903/04. 938 - Psychische 
Grenzzustände. Bonn 1909. 2. Aufl. 1910. 989 - Psychische Grenzzustände 
und § 51 StGB. Das Recht 13, 121-125, 1909. 940- Erinnerungen eines alten 
Irrenarztes. 145 S., Bonn 1912. - 941 PENTA, P.: Die Simulation von Geistes
krankheit mit einem Anhang: Die Geisteskrankheit .in den Anstalten. Übersetzt 
von RuDOLF GANTER. 214 S., Würzburg 1906.-942 PETERS, W.: Die Bedeutung 
der modernen Psychologie für die Rechtswissenschaft. Recht u. Wirtschaft l, 
346-349, 1912. - 943 PFENNINGER, H. F.: Sichernde Maßnahmen gegenüber 
verbrecherischen unzurechnungsfähigen und vermindert zurechnungsfähigen Ver
brechern. Verhandlg. d. schweiz. Juristentages. v. Lisztsche Zeitschr. 35, 263 
bis 268, 1914. - 944 PFORDTEN, Th. v. d.: Die Neuordnung des deutschen Straf
rechts. Münch. med. Wochenschr. 68, 306ff., 336ff., 369ff., 1921. - 94ö PmLIPPI, 
FRITZ: Strafvollzug und Verbrecher. 85 S. ( 49), 1912. - 946 PicK, A.: Über die 
Entlassung genesener verbrecherischer Irrer. Allg. Zeitschr. f. Psych. 43, 1-13, 

Literaturverzeichnis. 405 

Vnterbringung der Geisteskranken mit verbrecherischen Neigungen. Forens.· 
psycholog. Vereinigung zu Dresden, 1910. BresI. Wochenschr. 12, 13-17,21-27, 
1910/11. - 917 - U. WILMANNS, K.: Die Geschichte der Haftpsychosen. Alz. 
Zeitschr., Ref. 3, 353-382, 497-524, 1911. - 918 NOHL, HERMANN: Die Pad
agogik der Verwahrlosten. 3. Tagung uber Psychopathenfursorge. Heidelberg 1924. 
Ber. 23-30,1925. - 919 NOLTE, P.: Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher 
und wegen Geisteskrankheit Freigesprochener in den aul3erdeutschen Staaten. 
Zeitschr. f. Med.-Beamte 20, 233-243, 1907. - 920 NUMA PRAETORIUS: Zur 
Frage der Zurechnungsfahigkeit der Homosexuellen. Asch. Monatsschr. 3, 557 
bis 561, 1906/07. 

O. 
921 OBORNIKER, ALFRED: Strafrecht und Strafvollzug im Lichte der 

deutschen Sozialdemokratie im Anschlul3 an den. Parteitag in Mannheim. 
Gross. Arch. 30, 201-235; 31, 1-31, 1908. - 922 OBERMAIER, GEORG 
MICHAEL: Anleitung zur vollkommenen Besserung der Verbrecher in den Straf
anstalten. 138 S., Kaiserslautern 1835. - 928 OEHMKE: Strittiger Geisteszustand 
des "Einbrecherkonigs K. ". Zeitschr. £: Med.-Beamte 26, 369-377, 1913. - 924 
OETKER, FRIEDRICH: Entwurf eines Reichsgesetzes betr. die vorlaufige Verwah
rung und Internierung gemeingefahrlicher Geisteskranker und die Bestrafung, 
vorlaufige Verwahrung und Internierung im Falle geminderter Schuldfiihigkeit. Mitt. 
d. I. K. V. 12, 58-75, 1905. 925 - Mallregeln der Besserung und Sicherung. Der 
Gerichtssaal92, 1-52, 1926. - 926 OHRLOFF, ERNST: Weibliche Fursorgezoglinge; 
die Ursachen ihrer Verwahrlosung und Vorschlage, letzterer vorzubeugen. Zeit
schr. f. Kinderforsch. 27, 225-261, 1922. - 927 OPPERMANN, W.: Irrenanstalten 
und Strafrecht. Asch. Monatsschr. 9,211-219, 1913. - 928 OPPLER: Ein Beitrag 
zur verminderten Zurechnungsfiihigkeit. BresI. Wochenschr. 5,173-175, 1903/04. 
- 929 OSWALD: Inwiefern staren die kriminellen Geisteskranken den Betrieb der 
gewohnlichen Irrenanstalt? Jur.-psych. Grenzfr. 6, H. 7,40-51, 1908. - 930 QJ;: 
Die Verbrecherwelt von Berlin. v. Lisztsche Zeitschr.4, 415-436, 1884; 5, 115 
bis 149; 6, 522-558, 1885. 1886 bei Gutentag als Buch erschienen. 

P. 
981 PACHANTONI, D.: Uber die Prognose der moral insanity (mit Katamnesen). 

Arch. f. Psych. 47,27-49,1910. - 932 PAPPENHEIM, MARTIN: Eine Hochstapler
existenz. Der Pitaval der Gegenwart 5,101-120, Tiibingen 1909. - 933 PARTEN
HEIMER: Gemeingefahrlich und irrenanstaltsbediirftig im Sinne des Gesetzes? Asch. 
Monatsschr. 7, 426-428, 1910/11. - 934 PAULSSEN, BERTHA: Erziehungsarbeit 
an verwahrlosten weiblichen J·ugendlichen. 3. Tagung uber Psychopathenfursorge. 
Heidelberg 1924. Ber. S.38-45, 1925. - 935 PELMAN, CARL: Zurechnungsfahig
keit und Verbrechertum. Ref. Jahressitzung d. Vereins dtsch. ~~renarzte zu Wei
mar 1891. AUg. Zeitschr. f. Psych. 48, 428-430, 1892. 986 - Uber verminderte 
Zurechnungsfahigkeit. Vortr. a. d. 74. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. 1902. 
Jahresber. 1901/02, 129-138. 987 - Strafrecht und verminderte Zurechnungs
fiihigkeit. Politisch.anthropolog. Revue 2, 63-72, 1903/04. 938 - Psychische 
Grenzzustande. Bonn 1909. 2. Auf I. 1910. 989 - Psychische Grenzzustande 
und § 51 StGB. Das Recht 13, 121-125, 1909. 940 - Erinnerungen eines alten 
lrrenarztes. 145 S., Bonn 1912. - 941 PENTA, P.: Die Simulation von Geistes
krankheit mit einem Anhang: Die Geisteskrankheit .in den Anstalten. Ubersetzt 
von RUDOLF GANTER. 214 S., Wurzburg 1906. - 942 PETERS, W.: Die Bedeutung 
der modernen Psychologie fiir die Rechtswissenschaft. Recht u. Wirtschaft 1, 
346-349, 1912. - 943 PFENNINGER, H. F.: Sichernde Mallriahmen gegenuber 
verbrecherischen unzurechnungsfahigen und vermindert zurechnungsfahigen Ver
brechern. Verhandlg. d. schweiz. Juristentages. v. Lisztsche Zeitschr.35, 263 
bis 268, 1914. - 944 PFORDTEN, Th. v. d.: Die Neuordnung des deutschen Straf
rechts. Munch. med. Wochenschr. 68, 306ff., 336ff., 369ff., 1921. - 940 PHILIPPI, 
FRITZ: Strafvollzug und Verbrecher. 85 S. (49), 1912. - 946 PICK, A.: Uber die 
Entlassung genesener verbrecherischer Irrer. Allg. Zeitschr. f. Psych. 43, 1-13, 



406 Literaturverzeichnis. 

1887. - 947 PINDER, GusTAV: Wie soll nach dem neuestcn Stande der Wissen
schaft und Praxis für die geisteskranken V erbrech er gesorgt werden? Bl. f. Gefk. 
17, 160--171, 1883.-948 PLANNER, KARL, und ZINGERLE, H.: Bericht über die 
fachärztliche Untersuchung der Zöglinge der Fürsorgeerziehungsanstalt des Grazer 
Schutzvereins in Wattendorf. Zeitschr. f. Kinderforsch. 26, 177-203, 1921. -
949 PLASCHKE: Über Schutzaufsicht. v. Lisztsche Zeitschr. 42, 2-13, 1921. -
950 PoLENZ: Disk. zu den Vorträgen von ELLGER und E. SCHMIDT: Über den 
progressiven Strafvollzug. 18. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. zu Göt
tingen 1922. Mitt. 64. - 951 PoLLIGKEIT, WILHELM: Die Bedeutung der Berufs
vormundschaft im Kampfe gegen Verwahrlosung und Verbrechen. Asch. Monats
sehr. 3, 210-217, 1906/07. 952 - Kommissionsberatungen zum Entwurfe des 
Gesetzes betr. Überweisung zur Verwahrung. Asch. Monatsschr. 14, 68-75, 
1923. 953 .. - POLLITZ, PAUL: Ein Beitrag zur Beurteilung geisteskranker Ver
brecher. Arztl. Sachv.-Zeit. 5, 5-8, 1899. 9ö4- Einzelhaft und Geistesstörung . 
.Ärztl. Sachv.-Zeit. 11, 447-449, 1905. 955 - Die strafrechtliche Behandlung 
der schweren Kriminalität. Dtsch. Jur.-Zeit. 12, 1311-1312, 1907. 956 - Wie 
sind die Minderwertigen im Strafvollzug nach der gegenwärtigen Gesetzgebung 
am Sachgemäßesten zu behandeln? Gutachten a. d. Vers. d. Vereins dtsch. Straf
anstaltsbeamter, Köln 1908. BI. f. Gefk. 42, 203-219, 1908. 957- Stellung und 
Aufgabe des Strafanstaltsarztes. Vortr. a. f. 4. Tagung d. Dtsch. Ges. f. ger. Med., 
Köln 1908. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 37, 2. Suppl., 148-162, 1909. -
Zeitschr. f. Med.-Beamte 21, 1. Beilage, 177-178, 1908. 958- Strafvollzug und 
Einzelhaft. 83. Vers. d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1910/11, 122-132. 
959 - Strafvollzug und Einzelhaft. Asch. Monatsschr. 8, 166-171, 1911/12. 
960 - Die Sicherungsmaßregeln nach dem Entwurf zu einem deutschen und 
Österreichischen Strafgesetzbuch. Gutachten zum 31. D. J. T., Berlin 1912. Ver
handlg. 2, 126-173. 961- Zur Psychologie des Strafvollzugs. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 68, 918-920, 1912. 962- Strafe und Verbrechen. Geschichte und Orga
nisation des Gefängniswesens. Natur- u. Geisteswelt Bd. 323, 1913. 963- Zur 
Psychologie des Verbrechers. 2. Aufl.,-128 S., 1916. - 964 PoPHAL: Der Krank
heitsbegriff in der Körpermedizin und Psychiatrie. Abhandl. aus der Neurol. 
Psychiatr., Psychol., H. 30, 111 S., 1925. - 965 PREISER, FRIEDRICH: Das erste 
deutsche Jugendgefängnis. v. Lisztsche Zeitschr. 39, 328-335, 1918. -
966 PRINZING, FR.: Soziale Faktoren der Kriminalität. v. Lisztsche Zeitschr. 
22, 551-588, 1902. - 967 PuPPE, G.: Die Erwerbsfähigkeit der Bettler und 
Vagabunden. 79. Vers. dtsch. Naturforscher u. Ärzte in Dresden. Zeitschr. f. 
Med.-Beamte 20, 1. Beilage, 154, 1907. 968 - Einweisung, Festhaltung und 
Entlassung von gemeingefährlichen, bzw. nach § 51 StGB. freigesprochenen 
Geisteskranken in Anstalten. Vortr. a. d. nordostdtsch. Vereinigung f. Psych. 
u. Neuro!. 1908. Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 689-701, 1908. 969 - Ge
richtsärztliche Erfahrungen bei der Untersuchung krimineller Jugendlicher. 
7. Tagung d. Ges. f. ger. Med. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 43, Suppl. 357 
bis 371, 1912; Zeitschr. f. Med.-Beamte 24, l. Beilage, 234-236, 1911. 970 -
Die Jugendliche~ im Gefängnis. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 4, 121-127, 
1924. 971 - Über den amtlichen Entwurf 1925 eines allgemeinen deutschen 
Strafgesetzbuches. Ber. a. d. 13. Vers. d. dtsch. Med.-Beamtenvereins. Zeitschr. f. 
Med.-Beamte 38, 738-770, 1925. 

R. 
972 RADBRUCH, GusTAV: Die politische Prognose der Strafrechtsreform. 

Asch. Monatsschr. 5, 1-7, 1908/09. .973 - Strafzumessung 3. Die gesetz
liche Strafänderung. Vergl. Darst., Allg. Teil 3, 189-195, 1908. 97! -
Feuerbach als Kriminalpsychologe. Asch. Monatsschr. 6, l-9, 1909/10. 97o 
- Die Psychologie der Gefangenschaft. v. Lisztsche Zeitschr. 32, 339-354, 
1911. 976 - Sicherungstheorie und Rechtssicherheit. Dtsch. Jur.-Zeit. 30, 
1286-1291, 1925. 977 - Das neue Strafgesetzbuch. Vorwärts, Abendausgabe 
vom 12. 11. 1926. - 978 RAECKE, J.: Beiträge zur Kenntnis der hysterischen 
Dämmerzustände. Allg. Zeit. f. Psych. 59, 115-163, 1901. 979 - Hysterischer 

406 Literaturverzeichnis. 

1887. - 947 PINDER, GUSTAV: Wie soIl nach dem neuestcn Stande der Wissen
Bchaft und Praxis fiir die geisteskranken Verbrecher gesorgt werden? Bl. f. Gefk. 
17, 160--171, 1883. - 948 PLANNER, KARL, und ZINGERLE, H.: Bericht iiber die 
faoharztliche Untersuchung der Zoglinge der Fiirsorgeerziehungsanstalt des Grazer 
Schutzvereins in Wattendorf. Zeitschr. f. Kinderforsch.26, 177-203, 1921. -
949 PLASCHKE: tIber Schutzaufsicht. v. Lisztsche Zeitschr.42, 2-13, 1921. -
950 POLENZ: Disk. zu den Vortragen von ELLGER und E. SCHMIDT: tIber den 
progressiven Strafvollzug. 18. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. zu Got
tingen 1922. Mitt. 64. - 951 POLLIGKEIT, WILHELM: Die Bedeutung der Berufs
vormundschaft im Kampfe gegen Verwahrlosung und Verbrechen. Asch. Monats
schr.3, 210-217, 1906/07. 952 - Kommissionsberatungen zum Entwurfe des 
Gesetzes betr. tIberweisung zur Verwahrung. Asch. Monatsschr. 14, 68-75, 
1923. 953 .. - POLLITZ, PAUL: Ein Beitrag zur Beurteilung geisteskranker Ver
brecher. Arztl. Sachv.-Zeit. 5, 5-8, 1899. 91)4 - Einzelhaft und Geistesstorung. 
Arztl. Sachv.-Zeit. 11, 447-449, 1905. 955 - Die strafrechtliche Behandlung 
der schweren Kriminalitat. Dtsch. Jur.-Zeit. 12, 1311-1312, 1907. 956 - Wie 
sind die Minderwertigen im Strafvollzug nach der gegenwartigen Gesetzgebung 
am sachgemaBesten zu behandeln? Gutachten a. d. Verso d. Vereins dtsch. Straf
anstaltsbeamter, Koln 1908. Bl. f. Gefk. 42, 203-219, 1908. 957 - Stellung und 
Aufgabe des Strafanstaltsarztes. Vortr. a. f. 4. Tagung d. Dtsch. Ges. f. ger. Med., 
Koln 1908. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 37, 2. Suppl., 148-162, 1909. -
Zeitschr. f. Med.-Beamte 21, 1. Beilage, 177-178, 1908. 958 - Strafvollzug und 
Einzelhaft. 83. Verso d. rhein.-westf. Gef.-Ges. Jahresber. 1910/11, 122-132. 
959 - Strafvollzug und Einzelhaft. Asch. Monatsschr. 8, 166-171, 1911/12. 
960 - Die SicherungsmaBregeln nach dem Entwurf zu einem deutschen und 
osterreichischen Strafgesetzbuch. Gutachten zum 31. D. J. T., Berlin 1912. Ver
handlg.2, 126-173. 961 - Zur Psychologie des Strafvollzugs. AUg. Zeitschr. f. 
Psych. 68,918-920, 1912. 962 - Strafe und Verbrechen. Geschichte und Orga
nisation des Gefangniswesens. Natur- u. Geisteswelt Bd. 323, 1913. 963 - Zur 
Psychologie des Verbrechers. 2. Aufl.,.128 S., 1916. - 964 POPHAL: Der Krank
heitsbegriff in der Korpermedizin und Psychiatrie. Abhandl. aus der Neurol. 
Psychiatr., Psychol., H. 30, III S.,1925. - 965 PREISER, FRIEDRICH: Das erste 
deutsche Jugendgefangnis. V. Lisztsche Zeitschr. 39, 328-335, 1918. -
966 PRINZING, FR.: Soziale Faktoren der Kriminalitat. V. Lisztsche Zeitschr. 
22, 551-588, 1902. - 967 PUPPE, G.: Die Erwerbsfahigkeit der Bettler und 
Vagabunden. 79. Verso dtsch. Naturforscher u . .Ante in Dresden. Zeitschr. f. 
Med.-Beamte 20, 1. Beilage, 154, 1907. 968 - Einweisung, Festhaltung und 
Entlassung von gemeingefahrlichen, bzw. nach § 51 StGB. freigesprochenen 
Geisteskranken in Anstalten. V ortr. a. d. nordostdtsch. Vereinigung f. Psych. 
u. Neurol. 1908. AUg. Zeitschr. f. Psych. 65, 689-701, 1908. 969 - Ge
richtsarztliche Erfahrungen bei der Untersuchung krimineller Jugendlicher. 
7. Tagung d. Ges. f. ger. Med. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 43, Suppl. 357 
bis 371, 1912; Zeitschr. f. Med.-Beamte 24, 1. Beilage, 234-236, 1911. 970-
Die Jugendliche~ im Gefangnis. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med.4, 121-127, 
1924. 971 - tIber den amtlichen Entwurf 1925 eines allgemeinen deutschen 
Strafgesetzbuches. Ber. a. d. 13. Verso d. dtsch. Med.-Beamtenvereins. Zeitschr. f. 
Med.-Beamte 38, 738-770, 1925. 

R. 
972 RADBRUCH, GUSTAV: Die politische Prognose der Strafrechtsreform. 

Asch. Monatsschr. 5, 1-7, 1908/09. .973 - Strafzumessung 3. Die gesetz
liche Strafanderung. Vergl. Darst., Allg. Teil 3, 189-195, 1908. 974-
Feuerbach als Kriminalpsychologe. Asch. Monatsschr. 6, 1-9, 1909/10. 97;) 
- Die Psychologie der Gefangenschaft. V. Lisztsche Zeitschr. 32, 339-354, 
1911. 976 - Sicherungstheorie und Rechtssicherheit. Dtsch. Jur.-Zeit. 30, 
1286-1291, 1925. 977 - Das neue Strafgesetzbuch. Vorwarts, Abendausgabe 
vom 12. 11. 1926. - 978 RAECKE, J.: Beitrage zur Kenntnis der hysterischen 
Dammerzustande. Allg. Zeit. f. Psych. 59, 115-163, 1901. 979 - Hysterischer 



Literaturverzeichnis. 407 

Stupor b!_li Strafgefangenen. Allg. Zeitschr. f. Psych. 58. 408~46, 1901. 
980 - Uber hysterische und ka.~atonische Situationspsychosen. Arch. f. 
Psych. 55, 771-780, 1915. 981 - Uber Aggravation und Simulation geistiger 
Störung. Arch. f. Psych. 60, 521-603, 1909.- 982 RAIII1ANN, EMIL: Über Simu
lation von Geistesstörungen. Jahrb. f. Psych. 22, 443~91, 1902. 983 - Die 
hysterischen Geistesstörungen. 392 S., Leipzig u. Wien 1904. 984 - Behandlung 
der geistig minderwertigen Verbrecher. Vortr. i. d. österr. krim. Vereinigung. Mitt. 
d. I. K. V. 14, 510-517; Disk. 517-535, 1907. 985- Die Behandlung und Unter
bringung des geistig Minderwertigen. Jahrbücher f. Psych. 28, 179-208, 1907. 
986 - Geminderte Zurechnungsfähigkeit und sichernde Maßnahmen. Vortr. i. d. 
österr. krim. Vereinigung 1911. M!~t. d. I. K. V. 19, 322, 1912. 987- Über Haft
psychosen. 85. Vers. d. Naturf. u. Arztein Wien 1913. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 
3. F. 47, Suppl. 276-291, 1924; Zeitschr. f. Med.-Beamte 26, l. Beih., 243, 1913. 
988 - Über Warenhausdiebinnen. Asch. Monatsschr. 13, 300-321, 1922. -
989 RANDERATH: Der Strafvollzug inStufen und die Arbeitsanstalt. Ver~_. d. 
rhein.-westf. Gef.-Ges. 96. Jahresber. 1924, 44~9. - 990 RANSOHOFF: Uber 
die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Vortr. i. Elsaß-Lothr. Med.
Beamtenverein 1910. Zeitschr. f. Med.-Beamte 23, l. Beiheft, 53-58, 1910. 
991 RAUCHSTEIN: Die strafrechtliche Behandlung Geisteskranker. BI. f. Gefk. 35, 
19-37, 1901. - 992 Rechtsgrundsätze des badischen Verwaltungsgerichts
hofes. Bresl. Woschenschr. 21,365, 1919(20; 23, 88, 1921/22.-993 REDEPENNING; 
Die psychiatrische Beobachtungsstation für Fürsorgezöglinge in Göttingen. Allg. 
Zeit. f. Psych. 67, 520-539, 1910. 994- Aus der Provinzialerziehungsanstalt in 
Göttingen. Zeitschr. f. Kinderforsch. 28,280-296, 1923. - 995 REHM, ÜTTO: Die 
jugendliche Prostitution. Vortr. i. d. Verein dtsch. Irrenärzte Niedersachsens und 
Westfalens 1923. Zentralbl. f. d. ges. Neural. u. Psych. 33, 300, 1923. 996- Die 
jugendliche Verwahrlosung. Ref. Verein nordd. Psychiater u. Neurol. Kiel 1924. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 82, 227-228; Disk. 232-238, 1925. 997- Psychiatrische 
Unsersuchungen an Fürsorgezöglingen. Zeitschr. f. Kinderforsch. 30, 35-48, 1925. 
998- Das soziale Schicksal psychopathischer Fürsorgezöglinge. Alz. Zeitschr. 106, 
563-571, 1926. 999 -Das soziale Schicksal psychopathisch~r Fürsorgezögling. 
Bresl. Wochenschr. 28, 492-493, 1926. - 1000 REICH, H.: Uber akute Seelen
störungen in Gefangenschaft. Allg. Zeitschr. f. Psych. 27, 405~72, 1871.-1001 
REICH: Die anläßlich der Verhandlungen der I. K.V. zu Stuttgart und des D.J.T. zu 
Innsbruck vorgeschlagenen Maßregeln bezüglich "vermindert Zurechnungs· 
fähiger" oder "geistig Minderwerter" und der sogenannnten gemeingefährlich 
Geisteskranken. Vortr. i. d. psych. Verein zu Berlin 1904 u. 1905. Allg. Zeitschr. 
f. Psych.62, 432~48; Disk. 449-455, 1905. -1002 REICH: Die Freiheitsstrafen und 
ihr Vollzug und die sichernden Maßnahmen im Vorentwurf zu einem deutschen Straf
gesetzbuch. BI. f. Gefk. 44, 570-597, 1910.- 1003- Bemerkungen zum Straf
vollzugsgesetzentwurf. BI. f. Gefk. 48, 186,-204, 1914. - 1004 REICHEL, HANS: 
Psychologischer Universitätsunterricht für Juristen. Das Recht 16, 449-458, 
1912.-1005 Reichsgerichtsentscheidung vom 18. Februar 1924, 173/23, IV. 
Jur. Wochschr. 54, I, 937, l925.-1005aREISS,ALFONS: Atem-undKörpergymnastik 
als Hilfsmittel zur geistigen und körperlichen Gesundung, ein Beitrag zur mq~er
nen Gefängnishygiene. BI. f. Gefk. 55, ll5-129, 1923.- 1006 REISS, EDUARD: Uber 
verminderte Zurechnungsfähigkeit von Schwerverbrechern. Dtsch. Verein f. Psych. 
in Straßburg 1914. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71, 709-710, 1914; Asch. Monatsschr. 
11, 308-315, 1914/18. 1007- Über Simulation von Geistesstörung. v. Lisztsche 
Zeitschr. 35, 676-691, 1914. 1008 - Gerichtsärztliche Erfahrungen mit geistig 
Minderwertigen im Heimatgebiet. Med. Korrespond. BI. f. Württ. 88, 377ff., 1918. 
1009 - Über erbliche Belastung bei Schwerverbrechern. Klin. Wochenschr. 1, 
2184-2187, 1922. 1010- Bedenken gegen die Fassung der verminderten Zurech
nungsfähigkeit im neuen Strafgesetzbuch. Asch. Monatsschr. 17, 437~47, 1926. 
1011 - Bedenken gegen die Fassung der verminderten Zurechnungsfähigkeit im 
neuen Strafgesetzbuch. Allg. Zeitschr. f. Psych. 85, 489-498, 1927. - 1012 
RESS!I1ANN: Die geistig Minderwertigen im Strafvollzug und ihre Behandlung 
durch den Strafanstaltslehrer. Rhein.-westf. Gef. Ges. Jahresber. 1912/13, 
193-206. - 1013 REUKAUFF, H.: Zur Frage der Gemeingefährlichkeit geistes-

Literaturverzeichnis. 407 

Stupor bf.li Strafgefangenen. AUg. Zeitschr. f. Psych. 58. 408~46, 1901. 
980 - Uber hysterische und ka.~atonische Situationspsychosen. Arch. f. 
Psych. 55, 771-780, 1915. 981 - Uber Aggravation und Simulation geistiger 
Storung. Arch. f. Psych. 60, 521-603, 1909. - 982 RAIIIIANN, EMIL: Uber Simu
lation von Geistesstiirungen. Jahrb. f. Psych. 22, 443~91, 1902. 983 - Die 
hysterischen Geistesstorungen. 392 S., Leipzig u. Wien 1904. 984 - Behandlung 
der geistig minderwertigen Verbrecher. Vortr. i. d. osterr. krim. Vereinigung. Mitt. 
d. I. K. V. 14,510-517; Disk. 517-535, 1907. 985 - Die Behandlung und Unter
bringung des geistig Minderwertigen. Jahrbiicher f. Psych. 28, 179-208, 1907. 
986 - Geminderte Zurechnungsfahigkeit und sichcrnde Mal3nahmen. Vortr. i. d. 
osterr. krim. Vereinigung 1911. M!~t. d. I. K. V. 19, 322, 1912. 987 - Uber Haft
psychosen. 85. Vers. d. Naturf. u. Arztein Wien 1913. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., 
3. F. 47, Supp!. 276-291, 1924; Zeitschr. f. Med.-Beamte 26, 1. Beih., 243, 1913. 
988 - lIber Warenhausdiebinnen. Asch. Monatsschr. 13, 300-321, 1922. -
989 RANDERATH: Der Strafvollzug inStufen und die Arbeitsanstalt. Ver~: d. 
rhein.-westf. Gef.-Ges. 96. Jahresber. 1924, 44~9. - 990 RANSOHOFF: Uber 
die Unterbringung geisteskranker Verbrecher. Vortr. i. EIsal3-Lothr. Med.
Beamtenverein 1910. Zeitschr. f. Med.-Beamte 23, 1. Beiheft, 53-58, 1910. 
991 RAUCHSTEIN: Die strafrechtliche Behandlung Geisteskranker. Bl. f. Gefk. 35, 
19-37, 1901. - 992 Rechtsgrundsatze des badischen Verwaltungsgerichts
hofes. Bresl. Woschenschr. 21,365,1919/20; 23, 88,1921/22.-993 REDEPENNING; 
Die psychiatrische Beobachtungsstation fiir Fiirsorgezoglinge in Gottingen. AUg. 
Zeit. f. Psych. 67, 520-539, 1910. 994 - Aus der Provinzialerziehungsanstalt in 
Gottingen. Zeitschr. f. Kinderforsch. 28,280-296, 1923. - 995 REHM, OTTO: Die 
jugendliche Prostitution. Vortr. i. d. Verein dtsch. Irrenarzte Niedersachsens und 
Westfalens 1923. Zentralbl. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 33, 300, 1923. 996 - Die 
jugendliche Verwahrlosung. Ref. Verein nordd. Psychiater u. Neurol. Kiel 1924. 
AUg. Zeitschr. f. Psych. 82, 227-228; Disk. 232-238,1925. 997 - Psychiatrische 
Unsersuchungen an Fiirsorgezoglingen. Zeitschr. f. Kinderforsch. 30, 35-48, 1925. 
998 - Das soziale Schicksal psychopathischer Fiirsorgezoglinge. Alz. Zeitschr. 106, 
563-571, 1926. 999 - Das soziale Schicksal psychopathisch~r Fiirsorgezogling. 
Bres!. Wochenschr. 28, 492-493, 1926. - 1000 REICH, H.: Uber akute Seelen
stiirungen in Gefangenschaft. AUg. Zeitschr. f. Psych. 27, 405~72, 1871. -1001 
REICH: Die anlaJ3lich der Verhandlungen der I. K.V. zu Stuttgart und des D.J.T. zu 
Innsbruck vorgeschlagenen Mal3regeln beziiglich "vermindert Zurechnungs. 
fahiger" oder "geistig Minderwel'ter" und der sogenannnten gemeingefahrlich 
Geisteskranken. Vortr. i. d. psych. Verein zu Berlin 1904 u. 1905. AUg. Zeitschr. 
f. Psych.62, 432~48; Disk. 449-455, 1905. -1002 REICH: Die Freiheitsstrafen und 
ihr VoUzug und die sichel'nden Mal3nahmen im Vorentwurf zu einem deutschen Straf
gesetzbuch. Bl. f. Gefk. 44, 570-597, 1910. - 1003 - Bemerkungen zum Straf
voUzugsgesetzentwurf. Bl. f. Gefk. 48, 186,-204, 1914. - 1004 REICHEL, HANs: 
Psychologischer Universitatsunterricht fUr Juristen. Das Recht 16, 449-458, 
1912. -1005 Reichsgerichtsentscheidung yom 18. Februar 1924, 173/23, IV. 
Jur. Wochschr. 54, 1, 937, 1925.-1005aREIss,ALFONS: Atem-undKorpergymnastik 
als Hilfsmittel zur geistigen und korperlichen Gesundung, ein Beitrag zur mq~er
nen Gefangnishygiene. Bl. f. Gefk. 55, 115-129,1923. - 1006 REISS, EDUARD: Uber 
verminderte Zurechnungsfahigkeit von Schwerverbrechern. Dtsch. Verein f. Psych. 
in Stral3burg 1914. AUg. Zeitschr. f. Psych. 71, 709-710, 1914; Asch. Monatsschr. 
11, 308-315, 1914/18. 1007 - Uber Simulation von Gcistesstorung. v. Lisztsche 
Zeitschr. 35, 676-691, 1914. 1008 - Gerichtsarztliche El'fahl'ungen mit geistig 
Minderwertigen im Heimatgebiet. Med. Korrespond. Bl. f. Wiirtt. 88, 377ff., 1918. 
1009 - Uber erbliche Belastung bei Schwel'verbrechern. Klin. Wochenschr. 1, 
2184-2187,1922. 1010 - Bedenken gegen die Fassung der vel'minderten Zurech
nungsfahigkeit im neuen Stl'afgesetzbuch. Asch. Monatsschr. 17, 437~47, 1926. 
1011 - Bedenken gegen die Fassung der vermindel'ten Zurechnungsfahigkeit im 
neuen Strafgesetzbuch. AUg. Zeitschr. f. Psych. 85, 489-498, 1927. - 1012 
RESSlI1ANN: Die geistig Minderwertigen im StrafvoUzug und ihl'e Behandlung 
durch den Strafanstaltslehrel'. Rhein.-westf. Gef. Ges. Jahresber. 1912/13, 
193-206. - 1013 REUKAUFF, H.: Zur Frage del' Gemeingefahrlichkeit geistes-



408 Literaturverzeichnis. 

kranker Personen. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 58, 224-240, 1919.- 1014 
Revolte geisteskranker Verbrecher (Maison de Sante). Allg. Zeitschr. f. Psych. 
41, 466-467, 1885. - 1015 RIBSTEIN: Kriminalirrenanstalten und Invaliden
gefängnisse. Handb. d. Gefängni~?:wesens von Hotzendorff u. Jagemann 2, 
328-348, 1888. - 1016 RIEBETH: Uber den geistigen und körperlichen Zustand 
der Korrigenden. Asch. Monatschr. 5, 671-703, 1908/09. - 1016a RIEHM, 
WALTER: Zur Frage der Simulation vo.~ Geisteskrankheit. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
65, 28-108, 1918. - 1017 RIKLIN: Uber Gefängnispsychosen. Vortr. i. d. jur.
psych. Vereinigung in Zürich 1907. Bresl. Wochenschr. ~? 269ff., 280ff., 288ff., 
299ff., 315ff., 327ff., 336ff., 1907/08.- 1018 RISCH, B.: Uber die VerwechRlung. 
von Denksperrung mit angeborenem Intelligenzdefekt bei den Haftspychosen. 
Gaupps Zentralbl. 19, 249-270, 1908. - 1019 - Die forensische Bedeutung der 
psychogenen Zustände und ihre Abgrenzung von der Hysterie. Gaupps Zentralbl. 
19, 369-390, 1908. - 1020- Die Unschädlichmachung geisteskranker Verbrecher. 
Bresl.Woscherischr. 10, 21-24, 1908/09. 1021- Über die Verkennung psycho
gener Symptomkomplexe der frischen Haft und ihre Verwechslung mit Katatonie. 
Monatsschr. f. Psych. u. Neuro!. 25, 291-310, 1909.- 1022 Riss, FRANZ: Sonder
anstalten für Fürsorgezöglinge. Allg. Zeitschr. f. Psych. 85, 359-370, 1927. --
1023 RITTLER: Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefährliche und der 
Schutz des Verbrechens gegen Willkür auf Grund des Entwurfes eines Strafgesetz
buches. Bericht a. f. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. I. K.V. Innsbruck 1925, 
Mitt. 95.- 1024 RITTWEGER: Das Schwurgericht. Dtsch. Jur.-Zeit. 29, 196-199, 
1924. - 1025 RIXEN, PETER: Ist den wegen Geisteskrankheit aus Strafanstalten 
in Irrenanstalten überführten Gefangenen die Zeit ihres Aufenthaltes in den 
Irrenanstalten auf die Strafzeit anzurechnen? Bresl. Wochenschr. 9, 205-209, 
1907/08. 1026 - Fürsorge für kriminelle Geisteskranke. Bresl. Wochenschr. ll, 
\JS-102, 1909/10. - 1027 - Strafaufschub und Strafunterbrechung bei Krank
heiten. Zeitschr. f. Med. Beamte 26, 412-425, 1913. 1028 - Zur Frage der An
rechnung des Irrenanstaltsaufenthaltes auf die Strafzeit. Jur.-psych. Ürenzfr. 1), 
H. 7 u. 8., 91 S. 1914. 1029 - Zur Frage der Anrechnung des Irrenanstaltsaufent
halts auf die Strafzeit. v. Lisztsche Zeitschr. 36,703-731, 1915. 1030- Strafvoll
zugsunfähigkeit und Anstaltspflegebedürftigkeit. Bresl. Wochenschr. 25, 25-27, 
1923/24. 1031 - Wann liegt eine rechtsgültige Aussetzung der Strafhaft (Straf
unterbrechung) bei Verfall eines Strafgefangenen in Geisteskrankheit vor? Asch. 
Monatsschr. 11, 542-555, 1914/18. 1032- Die gemeingefährlichen Geisteskranken 
im Strafrecht, im Strafvollzug und in der Irrenpflege. Monographien a. d. Gebiete 
d. Neurol. u. Psych., H. 24, 140 S., Berlin 1921. -1033 RIZOR: Ergebnisse der psy
chiatrisch-neurologischen Untersuchung der in den Anstalten befindlichen über 
14 Jahre alten Fürsorgezöglingen Westfalens. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jug. 
Schwachs. 3, 119-146, 1910.- 1034 RoCHLITZ, C. H. R.: Polizeilicher Schutz und 
Trutz usw: Erfurt 1864. 160 S., (S.13). -1035 RoEDER, KARL D. A.: Der Strafvoll
zug im Geist des Rechts. Heidelberg 1863. 364 S. 1036 - Besserungsstrafe und 
Besserungsanstalten als Rechtsforderung. Eine Berufung an den gesunden Sinn 
des deutschen Volkes. Heidelberg 1864. 202 S. -- 1037 RöMER: Zur Kenntnis des 
psychisch abnormen Landstreichertums. Allg. Zeitschr. f. Psych. 70, 384-409, 
1913. - 1038 RÖNNE, v.: Die kriminalistische Zurechnungsfähigkeit. Berlin 1870. 
- 1039 RösiNG: Spezialarzt oder Spezialasyl im Gefängnisse. Gross Arch. 5, 
49-54, 1900.- 1040 ROHDEN, G. v.: Einige wichtigere Probleme der Entlassenen
fürsorge. Asch. Mo. 2, 184--196, 1905/06. 1041 - J. H. Wichern und der Besse
rungszweck der Strafe. Asch. Mo. 2, 389-398, 1905/06. 1042- J. H. Wichern 
und die preußische Gefängnisreform. v. Lisztsche Zeitschr. 26. 189-218, 1906. 
1043 - Wie muß die Statistik über Fürsorgeerziehung gestaltet werden, damit 
deren Erfolge oder Mißerfolge klargestellt werden können ? Gutachten zur Vers. 
dtsch. Strafanstaltsbeamter 1908. BI. f. Gefk. 42, 338-351, 1908.- 1044 RoLLER, 
C. F. W.: Über Seelenstörungen in Einzelhaft. Allg. Zeitschr. f. Psych. 20, 194-213, 
1863. 1045 -Psychiatrische Zeitfragen aus dem Gebiete der Irrenfürsorge usw.Berlin 
1874. (238ff.), 282 S. -1046ROLLER: Über geminderte Zurechnungsfähigkeit. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 46,337-338, 1890. - 1047 RosENBACH, P.: Drei Fälle simulierter 
Geistesstörung mit dem Symptom "falscher Antworten". Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 

408 Literaturverzeichnis. 

kranker Personen. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 58,224-240, 1919. - 1014 
Revolte geisteskranker Verbrecher (Maison de Sante). Allg. Zeitschr. f. Psych. 
41, 466-467, 1885. - 1015 RIBSTEIN: Kriminalirrenanstalten und 1nvaliden
gefangnisse. Handb. d. Gefangnil?:wesens von Hotzendorff u. Jagemann 2, 
328-348, 1888. - 1016 RIEBETH: Uber den geistigen und korperlichen Zllstand 
der Korrigenden. Asch. Monatschr. 5, 671-703, 1908/09. - 1016a RIEHM, 
WALTER: Zur Frage der Simulation vo.~ Geisteskrankheit. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
65, 28-108, 1918. - 1017 RIKLIN: Uber Gefangnispsychosen. Vortr. i. d. jur.
psych. Vereinigung in Ziirich 1907. Bresl. Wochenschr. ~? 269ff., 280ff., 288ff., 
299ff., 315ff., 327ff., 336ff., 1907/08. - 1018 RISCH, B.: Uber die VerwechRlung. 
von Denksperrung mit angeborenem 1ntelligenzdefekt bei den Haftspychosen. 
Gaupps Zentralbl. 19, 249-270, 1908. - 1019 - Die forensische Bedeutung der 
psychogenen Zustande und ihre Abgrenzung von der Hysterie. Gaupps Zentralbl. 
19, 369-390, 1908. - 1020 - Die Unschadlichmachung geisteskranker Verbrecher. 
Bresl.Woschenschr. 10, 21-24, 1908/09. 1021 - Dber die Verkennung psycho
gener Symptomkomplexe der frischen Haft und ihre Verwechslung mit Katatonie. 
Monatsschr. f. Psych. u. Neurol. 25,291-310, 1909. - 1022 RISS, FRANZ: Sonder
anstalten fiir Fiirsorgezoglinge. Allg. Zeitschr. f. Psych. 85, 359-370, 1927. --
1023 RITTLER: Der Schutz der Gesellschaft gegen Gemeingefahrliche und der 
Schutz des Verbrechens gegen Willkiir auf Grund des Entwurfes eines Strafgesetz
buches. Bericht a. f. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K.V. 1nnsbruck 1925, 
Mitt. 95. - 1024 RITTWEGER: Das Schwurgericht. Dtsch. Jur.-Zeit. 29, 196-199, 
1924. - 1025 RIXEN, PETER: 1st den wegen Geisteskrankheit aus Strafanstalten 
in 1rrenanstalten iiberfiihrten Gefangenen die Zeit ihrcs Aufenthaltes in den 
1rrenanstalten auf die Strafzeit anzurechnen? Bresl. Wochenschr. 9, 205-209, 
1907/08. 1026 - Fiirsorge fiir kriminelle Geisteskranke. Bres!. Wochenschr. 11, 
\J8-102, 1909/10. - 1027 - Strafaufschub und Strafunterbrechung bei Krank
heiten. Zeitschr. f. Med. Beamte 26, 412-425, 1913. 1028 - Zur Frage der An
rechnung des Irrenanstaltsaufenthaltes auf die Strafzeit. Jur.-psych. (]renzfr. g, 
H. 7 u. 8., 91 S. 1914. 1029 - Zur Frage der Anrechnung des 1rrenanstaltsaufent
halts auf die Strafzeit. v. Lisztsche Zeitschr. 36,703-731,1915. 1030 - Strafvoll
zugsunfahigkeit und Anstaltspflegebediirftigkeit. Bresl. Wochenschr. 25, 25-27, 
1923/24. 1031 - Wann liegt eine rechtsgiiltige Aussetzung der Strafhaft (Straf
unterhrechung) hei Verfall eines Strafgefangenen in Geisteskrankheit vor? Asch. 
Monatsschr. 11, 542-555, 1914/18. 1032 - Die gemeingefahrlichen Geisteskranken 
im Strafrecht, im Strafvollzug und in der 1rrenpflege. Monographien a. d. Gehiete 
d. Neurol. u. Psych., H. 24,140 S., Berlin 1921. -1033 RIZOR: Ergebnisse der psy
chiatrisch-neurologischen Untersuchung der in den Anstalten befindlichen iiber 
14 Jahre alten Fiirsorgezoglingen Westfalens. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jug. 
Schwachs. 3, 119-146, 1910. - 1034 ROCHLITZ, C. H. R.: Polizeilicher Schutz und 
Trutz usw: Erfurt 1864. 160 S., (S.13). -1035 ROEDER, KARL D. A.: Der Strafvoll
zug im Geist des Rechts. Heidelberg 1863. 364 S. 1036 - Besserungsstrafe und 
Besserungsanstalten als Rechtsforderung. Eine Berufung an den gcsunden Sinn 
des deutschen Volkes. Heidelberg 1864. 202 S. -- 1037 ROMER: Zur Kenntnis des 
psychischabnormen Landstreichertums. Allg. Zeitschr. f. Psych. 70, 384-409, 
1913. - 1038 RONNE, v.: Die kriminalistische Zurechnungsfahigkeit. Berlin 1870. 
- 1039 ROSING: Spezialarzt oder Spezialasyl im Gefangnisse. Gross Arch. 5, 
49-54, 1900. - 1040 ROHDEN, G. v.: Einige wichtigere Probleme der Entlassenen
fiirsorge. Asch. Mo. 2, 184--196, 1905/06. 1041 - J. H. Wichern und der Besse
rungszweck der Strafe. Asch. Mo. 2, 389-398, 1905/06. 1042 - J. H. Wichern 
und die preuBische Gefangnisreform. v. Lisztsche Zeitschr. 26. 189-218, 1906. 
1043 - Wie muB die Statistik iiber Fiirsorgeerziehung gestaltet werden, damit 
deren Erfolge oder MiBerfolge klargestellt werden konnen? Gutachten zur Verso 
dtsch. Strafanstaltsbeamter 1908. Bl. f. Gefk. 42,338-351, 1908. - 1044 ROLLER, 
C. F. W.: Dber Seelenstorungen in Einzelhaft. Allg. Zeitschr. f. Psych. 20, 194-213, 
1863. 1045 - Psychiatrische Zeitfragen aus dem Gebiete der 1rrenfiirsorge usw.Berlin 
1874. (238ff.), 282 S. -1046RoLLER: Dber geminderte Zurechnungsfahigkeit. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 46, 337-338,1890. - 1047 ROSENBACH, P.: Drei FaIle simulierter 
Geistesstorung mit dem Symptom "falschcr Antworten". Allg. Zeitschr. f. Psych. 65, 



Literaturverzeichnis. 409 

978-1003, 1908. - 1048 RosENBERG, W.: Die Anrechnung des Aufenthaltes in 
einer Irrenanstalt auf die Strafzeit. Dtsch. Strafrechtszeit. 3, 10-13, 1916. -
1049 RosENFELD: Die Wünsche der Entlassenenfürsorge zum neuen deutschen 
Strafrecht. v. Lisztsche Zeitschr. 33, 442-454, 1912. 1050 - Empfiehlt sich 
unbestimmte Verurteilung beigewerbs- und gewohnheitsmäßigen gemeingefährlichen 
Verbrechern? Bericht a. d. 18. Vers. d. dtsch. Landesgruppe d. I. K. V. Göttingen 
1922, Mitt. 111. - 1051 ROTHAMEL : Soziale Leistungsfähigkeit gemeingefährlicher 
Geisteskranker. Asch. Mo. 2, 67-70, 1905/06. - 1062 RÜDIN, ERNST: Über die 
klinischen ForlJ!.~m der Gefängnispsychosen. Allg. Zeitschr. f. Psych. 58, 447-462, 
1901. 1063 - Uber die klinischen Formen der Seelenstörungen bei zu lebensläng
lichem Zuchthause Verurteilten. München 1902. 1064 - Eine Form akuten 
halluzinatorischen Verfolgungswahns in der Haft ohne spätere Weiterbildung des 
Wahns und ohne Korrektur. Allg. Zeitschr. f. Psych. 60, 852-888, 1903.- 1055 
RuF, S.: Die Kriminaljustiz, ihre Widersprüche und die Zukunft der Strafrechts
pflege. Innsbruck 1870. 123 S. - 1056 RuNGE, WERNER: Die jugendliche Ver
wahrlosung. Ref. i. Verein nordd. Psychiater u. Neurologen. Kiel 1924. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 82, 225-227, Disk. 232-238, 1925. 1067- Beitrag zur Patho
genese der Haftpsychosen. Vortr. i. d. dtsch. Verein f. Psych. Kassel 1925. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 83, 435-436, 1926. - 1068 RuNGE, W., u. REHM, 0.: Über die 
Verwahrlosung der Jugendlichen. Abh. a. d. Neurologie, Psychiatrie, Psychologie 
und ihren Grenzgebieten. H. 37, 156 S., 1926. -1069 RuPPRECHT, KARL: Zur Psy
chologie des jugendlichen Verbrechers der Großstadt. Münch. med. Wochenschr. 57, 
1592-1596, 1910. 1000 - Kindlicher Schwachsinn und St'm'ffälligkeit Jugend
licher. Arch. f. Psych. 58, 881-895, 1911. 1061- Straffällige Jugend und psy
chische Minderwertigkeit. Münch. med. Wochenschr. 58, 742-745, 1911. 1062 
-Zur Psychologie jugendlicher Verhafteter. Münch. med. Wochensch. 59, 2227 
bis 2229, 1912. 

s. 
1063 SALGO, J.: Willensentschließung und Rechtspraxis. Jur.-psych. Grenzfr. 

7, H. 5, 1909. 22 S .. ~ 1064 Sammelstelle, eine kriminalbiologischein Bayern. 
Asch. Monatsschr. 15, 211, 1924. - 1066 SANDER, W., u. RICHTER, A.: Die 
Beziehungen zwischen Geistesstörung und Verbrechen. 404 S., 1886. - 1066 
SANDER, W.: Disk. zu MENDELS Referat über geminderte Zurechnungsfähigkeit. 
im dtsch. Verein f. Psych. 1888. Allg. Zeitschr. f. Psych. 45, 545, 1889. - 1067 
SANDER, M.: Die neu eingerichtete Irrenabteilung an der Strafanstalt zu Graudenz. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 60, 60-64, 1903. 1068- Zur Frage der Versorgung der 
geisteskranken Verbrecher. Asch. Monatsschr. 1, 521-523, 1904/05. - 1069 
SAPORITO, F.: L'internement des alienes dangereux criminels. Referat d. Int. Kongr. 
f. Krim. Anthr. Köln 1911. Ber. 169-180, 1912. - 1070 ScHAAL: Prinizpien der 
Strafrechtspflege. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 23, 66-77, 1875. - 1071 
ScHÄFER, F.: Der Gerichtsarzt und die freie Willenbestimmung. Viertelja;hrsschr. 
f. ger. Med., N. F. 42, 57-65, 271-280, 1885. 1072- Noch einmal der Sachver
ständige und die freie Willensbestimmung. Vierteljahresber. f. ger. Med., N. F. 45, 
19-43, 1886. 1073- Drittes Wort in Sachen der "freien Willensbestimmung". 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 47, 83-94, 1887. 1074 - Zur Revision der 
Frage nach der Unterbringung der geisteskranken Verbrecher. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 44, 8-38, 1888. 1076- Die Unterbringung der geisteskranken Verbrecher. 
Bresl. Wochenschr. 14, 618-619, 1912/13. 1076 - Theoretisches Nachwort zu 
den irrenärztlichen Verhandlungen über den Entwurf eines neuen Strafgesetz
buches. Allg. Zeitschr. f. Psych. 80, 169-175, 1925.- 1077 ScHÄFER, HEINRICH: 
Der moralische Schwachsinn. Jur.-psych. Grenzfr. 4, H. 4-6, 184 S., 1906. 1078 
-Psychiatrie und Fürsorgeerziehung. Dtsch. med. Wochenschr. 35, 1234--1236, 
1909.-1079 ScHÄFER, GERHARD: Simulation von Geisteskrankheit. Asch. Monats
schr.10,604-622, 1914.-1080 (ScHÄFFER, GEORG JACOB): Abrißdes Gauner- und 
Bettelwesens in Schwaben nach den Akten und anderen sicheren Quellen von dem 
Verfasser des Konstanzer Hanss. Stuttgart 1793.- 1081 ScHANZ: Die Stellung 
der Geisteskranken in Strafgesetzgebungund Strafgesetz. Jur.-psych. Grenzfr. 3, H. 
6-7,1905.-1082 ScHELLMANN: Disk. zu PELMANS und FINKELNBURGs Vorträgen: 

Literaturverzeichnis. 409 

978-1003, 1908. - 1048 ROSENBERG, W.: Die Anrechnung des Aufenthaltes in 
einer Irrenanstalt auf die Strafzeit. Dtsch. Strafrechtszeit. 3, 10-13, 1916. -
1049 ROSENFELD: Die Wunsche der Entlassenenfursorge zum neuen deutschen 
Strafrecht. v. Lisztsche Zeitschr. 33, 442-454, 1912. 1050 - Empfiehlt sich 
unbestimmte Verurteilung beigewerbs- und gewohnheitsmaBigen gemeingefahrlichen 
Verbrechern? Bericht a. d. 18. Verso d. dtsch. Landesgruppe d. 1. K. V. Gottingen 
1922, Mitt. lIl. - 1051 ROTHAMEL: Soziale Leistungsfahigkeit gemeingefahrlicher 
Geisteskranker. Asch. Mo. 2, 67-70, 1905/06. - 1062 RUDIN, ERNST: Uber die 
klinischen ForlJ!.~m der Gefangnispsychosen. AUg. Zeitschr. f. Psych. 58,447-462, 
1901. 1063 - Uber die klinischen Formen der Seelenstorungen bei zu lebenslang
lichem Zuchthause Verurteilten. Munchen 1902. 1064 - Eine Form akuten 
haUuzinatorischen Verfolgungswahns in der Haft ohne spatere Weiterbildung des 
Wahns und ohne Korrektur. AUg. Zeitschr. f. Psych. 60, 852-888, 1903. - 1055 
RUF, S.: Die Kriminaljustiz, ihre Widerspruche und die Zukunft der Strafrechts
pflege. Innsbruck 1870. 123 S. - 1056 RUNGE, WERNER: Die jugendliche Ver
wahrlosung. Ref. i. Verein nordd. Psychiater u. Neurologen. Kiel 1924. AUg. 
Zeitschr. f. Psych. 82, 225-227, Disk. 232-238, 1925. 1067 - Beitrag zur Patho
genese der Haftpsychosen. Vortr. i. d. dtsch. Verein f. Psych. Kassel 1925. AUg. 
Zeitschr. f. Psych. 83, 435-436, 1926. - 1068 RUNGE, W., U. REHM, 0.: Uber die 
Verwahrlosung der Jugendlichen. Abh. a. d. Neurologie, Psychiatrie, Psychologie 
und ihren Grenzgebieten. H. 37,156 S., 1926. -1069 RUPPRECHT, KARL: Zur Psy
chologie des jugendlichen Verbrechers der GroBstadt. Muncb. med. Wochenschr. 57, 
1592-1596, 1910. 1000 - Kindlicher Schwachsinn imd St'm'ffaHigkeit Jugend
licher. Arch. f. Psych. 58, 881-895, 1911. 1061 - Straffallige Jugend und psy
chische Minderwertigkeit. Munch. med. Wochenschr. 58, 742-745, 1911. 1062 
- Zur Psychologie jugendlicher Verhafteter. Munch. med. Wochensch. 59, 2227 
bis 2229, 1912. 

S. 
1063 SALGO, J.: WillensentschlieBung und Rechtspraxis. Jur.-psych. Grenzfr. 

7, H.5, 1909.22 S .. ~ 1064 SammelstelIe, eine kriminalbiologischein Bayern. 
Asch. Monatsschr. 15, 2lI, 1924. - 1066 SANDER, W., U. RICHTER, A.: Die 
Beziehungen zwischen Geistesstorung und Verbrechen. 404 S., 1886. - 1066 
SANDER, W.: Disk. zu MENDELS Referat uber geminderte Zurechnungsfiihigkeit. 
im dtsch. Verein f. Psych. 1888. Allg. Zeitschr. f. Psych. 45, 545, 1889. - 1067 
SANDER, M.: Die neu eingerichtete Irrenabteilung an der Strafanstalt zu Graudenz. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 60, 60-64, 1903. 1068 - Zur Frage der Versorgung der 
geisteskranken Verbrecher. Asch. Monatsschr. 1, 521-523, 1904/05. - 1069 
SAPORITO, F.: L'internement des alienes dangereux criminels. Referat d. Int. Kongr. 
f. Krim. Anthr. Koln 1911. Ber.169-180, 1912. - 1070 SCHAAL: Prinizpien der 
StrafrechtspfIege. Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 23, 66-77, 1875. - 1071 
SCHAFER, F.: Der Gerichtsarzt und die freie Willenbestimmung. Viertelja-hrsschr. 
f. ger. Med., N. F. 42, 57-65, 271-280, 1885. 1072 - Noch einmal der Sachver
standige und die freie Willensbestimmung. Vierteljahresber. f. ger. Med., N. F. 45, 
19-43, 1886. 1073 - Drittes Wort in Sachen der "freien Willensbestimmung". 
Vierteljahrsschr. f. ger. Med., N. F. 47, 83-94, 1887. 1074 - Zur Revision der 
Frage nach der Unterbringung der geisteskranken Verbrecher. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 44, 8-38,1888. 1076 - Die Unterhringung der geisteskranken Verbrecher. 
Bres!. Wochenschr. 14, 618-619, 1912/13. 1076 - Theoretisches Nachwort zu 
den irreniirztlichen Verhandlungen uber den Entwurf eines neuen Strafgesetz
buches. Allg. Zeitschr. f. Psych. 80, 169-175, 1925. - 1077 SCHAFER, HEINRICH: 
Der moralische Schwachsinn. Jur.-psych. Grenzfr. 4, H. 4-6, 184 S., 1906. 1078 
- Psychiatrie und Fursorgeerziehung. Dtsch. med. Wochenschr. 35, 1234--1236, 
1909. -1079 SCHAFER, GERHARD: Simulation von Geisteskrankheit. Asch. Monats
schr.1O,604-622, 1914. -1080 (SCHAFFER, GEORG JACOB): AbriBdes Gauner- und 
Bettelwesens in Schwaben nach den Akten und anderen sicheren Quellen von dem 
Verfasser des Konstanzer Hanss. Stuttgart 1793. - 1081 SCHANZ: Die Stellung 
der Geisteskranken in Strafgesetzgebungund Strafgesetz. Jur.-psych. Grenzfr. 3, H. 
6-7,1905.-1082 SCHELLMANN: Disk. zu PELMANS und FINKELNBURGS Vortragen: 



410 Literaturverzeichnis. 

Über verminderte Zurechnungsfähigkeit a. d. 74. Vers. d. rhein.-wt>stfäl. Gef.
Ges. 1901. ,Jahresber. 1901/02, S. 32. -1083 ScHEl"RER: Der Vort>ntwurf zu einPm 
deutschen Strafgesetzbuch vom Standpunkte des praktischm Strafvollzuges. 
BI. f. Gefk. 44, 737-751, 1910. - lOSt ScmWEK, Jl:"Ln·s: Hinter Schloß und 
Riegel. S. 10, 146, 159ff., 259 S. Berlin-Charlottenburg 1912. - 108:> ScHMID: 
Ist die Entmündigung psychopathisch Minderwertiger ratsam, und wann soll siP 
eingeleitet werden? Beiträge z. Kinderforsch., H. 105, 1921. - 1086 SCHMIDT, EBER
HARD: Der progrt>ssive Strafvollzug. Bericht a. d. 18. Vers. d. dtseh. Landesgruppe 
d. I. K. V. Göttingen 1922. l\iitt. 32-53. - 1087 SCHMIDT: Der Strafvollzug in 
Stufen. Rhein.-westfäl. Gef. Ges. 96. Jahresber. 1924, 26-44- 1088 ScHMIDT, 
RICHARD: Gesetzmäßige und rpgelfreie Strafrechtspflege. Dtsrh. Jur. Zeit. 30. 
1291-1300, 1925. -1089 ScHMITZ: Die Strafanstalt, ein Spiegelbild. unserer Zeit. 
Rhein.-westfäl. Gef.-Ges. Jahresber. 1919/20, 60-67. - 1090 ScHMÖLDER, Ro
BERT: Die alte und die neue Kriminalistensrhule und der Strafvollzug. Preuf3. Jahres
bücher 117, 489--496, 1904.- 1091 ScHNEEBERGER: Disk. zu v. LISTZs Referat: 
Die Behandlung der vermindert Zurerhnungsfähigen a. d. Int. Vers. d. I. K. V. 
Harnburg 1905. Mitt. 13, 514-516. - 1092 ScHNEIDER, Kl:"RT: Der Krank
heitsbegriff in der Psychiatrie. Allg. Zeitschr. f. Psyrh. 76, 795-796, 1920,'21. 
1093 - Der Krankheitsbegriff in der Psychiatrie. l\lonatssrhr. f. Psych. u. 
Neuro!. 49, 154-158, 1921. 109!- Die Verwahrlosung vom Standpunkte dt>s 
Psychiaters. 3. Tagung über Psychopathenfürsorge. Heidelberg 1924. Bt>richt. 
2-13, 1925. 1095- Studien über Persönlichkeit und Schicksal eingt>schriebenPr 
Prostituierter. 2. Aufl. Ht>idelbergt>r Abh. 1926, 281 S.- 1096 ·ScHNITZER, Hl:"BERT: 
Die :!.\litwirkung des Psyrhiaters bt>i der Fürsorgeerzit>hung. Alz. Zeitschr. 5, 1-15. 
1911. 1097 - Bericht an den Herrn Landeshauptmann der Provinz Pommern 
über das Ergebnis der psychiatrisch-neurologischen Pntersuchung und Behand
lung der Fürsorgezöglinge in den Erziehungsanstaltt>n Züllchow, \Varnow und 
Magdalenenstift bei Stettin. Alz. Zeitschr. 12, 135-146, 1912. 1098 - Bericht 
an den Herrn Landeshauptmann der Provinz Pommern über das Ergt>bnis der ps~·
chiatrisch-neurologischen Pntersuchung und Behandlung der Fürsorgt>zöglinge 
in den Erziehungsanstalten Züllchow, Warnow und Magdalmenstift bei Stettin. 
Zeitschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jug. Schwachs. 5, 97-122, 1912. 
1099 - Die soziale Bedeutung der geistigen Schwächezustände. Zeitschr. f. d. 
Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 5, 358-374, 1912. 1100- Psyrhiatrie und Für
sorgeerziehung. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwarhs. 7, 74-116, 1914. 
1101 - Forensische Psychiatrie und Fürsorgeerziehung. Zt>itschr. f. Psycho
therapie u. med. I'sycholog. 6, 75-88, 1914. 1102- Berirht an den Herrn Landes
hauptmann der Provinz Pommern über das Ergebnis dt>r psyrhiatrisch-neurolo
gischen lJntersuchung und Behandlung der Fürsorgezöglinge in dt>n Erzit>hungs
anstalten bei Stettin. Bresl. Wochenschr. 16, 251-255, 1914/15. 1103- :Foren
sische Psychiatrie .und Fürsorgeerziehung. Zeitsrhr. f. Psyrhotherapit> 6, 75-88, 
1916. 1Wt - Über Psychopathenfürsorge. Alz. Zeitsrhr. 68, 31--47, 1921. 
1101) - Uber Einrichtungen für schwer erziehbare Fürsorgezöglinge. Zeitschr. 
f. d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 8, 5-15, 1922. 1106- DiP seelisrh Abnormen 
im Jugendgerichtsgesetz. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen usw. 16, 112-114, 
1924/25. - 1107 ScHoLz-GREGOR: Anormale Kindt>r. Berlin 1922, 312 S. -
1108 SCHOTT, A.: Simulation und Geistesstörung. Arch. f. Psych. 41, 254-284, 
1906. 1109 - Katamnestische Erhebungen über bt>gutarhtete "Cntersuehungs
gefangene. Ref. a. d. Heilbronner Vers. südwestd. Irrenärzte, 1909. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 67, 321-323, 1910. 1110 - Katamnestischt> Brhebungen über begut
achtete Untersuchungsgefangene. Xach einem Vortrag a. d. Vers. südwt>std. 
Irrenärzte, 1909. Bresl. Wochenschr. 11, 345ff. u. 349ff., 1909/10. 1111 -
Psychiatrie und Fürsorgeerziehung in Württemberg. Allg. Zeitsrhr. f. Psyeh. 69. 
473--491, 1912. 1112 - Über nervöse Entartung. Korref. a. d. 7. Tagung d. 
D. Gesellsrh. f. ger. l\led. Vierteljahrsschr. f. ger .. Med., 3. F. 43, Suppl. 320-342, 
1912. 1113 -, Aus der Pra:x;is der Entmündigung wegen]runksucht. Allg. Zeit
sehr. f. Psych. 71, 213-251, 1914. - 1114 ScHRANK: l'ber die Aufnahme von 
während der Strafhaft geisteskrank p;ewordt>nen Verbrerht>rn in Irrenanstalten. 
Vers. österr. Irrenärzte in Wien 1878. Gaupps Zentralbl. l. 213-215, 1878. -

410 Literaturverzeichnis. 

ttber verminderte Zurechnungsfahigkeit a. d. 74. Vers. d. rhein.-wpstfiil. Gef.
Ges.1901. .Jahresber. 1901/02, S. 32. -10S3 SCHEl-RER: Der Vorpntwurf zu einpm 
deutschen Strafgesetzbuch yom Standpunkte des praktischm Strafvollzuges. 
Bl. f. Gefk. 44, 737-751, 1910. - 10S4 ScmwEK, Jl:"LIl-S: Hinter Schlo13 und 
Riegel. S. 10, 146, 159ff., 259 S. Berlin-Charlottenburg 1912. - lOS;) SCHMID: 
1st die Entmtindigung psychopathisch Minden'ertiger ratsam, und wann soIl sip 
eingeleitet werden? Beitrage Z. Kinderforsch., H. 105, 1921. - 1086 SCHMIDT, EBER
HARD: Der progrpssive Strafvollzug. Bericht a. d. 18. Verso d. dtsch. Landesgruppe 
d. 1. K. V. Giittingen 1922. Mitt. 32-53. - 1087 SCHMIDT: Der Strafvollzug in 
Stufen. Rhein.-westfal. Gef. Ges. 96. Jahresber. 1924, 26-44 - lOSS SCHMIDT, 
RICHARD: GesetzmaBige und rpgelfreie Strafrechtspflege. Dtsrh. Jur. Zeit. 30. 
1291-1300, 1925. -1089 SCHMITZ: Die Strafanstalt, ein Spiegelbild. unserer Zeit. 
Rhein.-westfal. Gef.-Ges. Jahresber. 1919/20, 60-67. - 1090 SCHMOLDER, Ro
BERT: Die alte und die neue Kriminalistensrhule und der Strafvollzug. Preuf3. J ahres
bticher 117, 489--496, 1904. - 1091 SCHNEEBERGER: Disk. zu Y. LISTZS Referat: 
Die Behandlung der vermindert Zurerhnungsfahigen a. d. Int. Verso d. 1. K. V. 
Hamburg 1905. Mitt. 13, 514-516. - 1092 SCHNEIDER, Kl:"RT: Der Krank
heitsbegriff in der Psychiatric. AUg. Zeitschr. f. Psyrh. 76, 795-796, 1920:21. 
1093 - Der Krankheitsbegriff in der Psychiatric. l\Ionatssrhr. f. Psych. u. 
Neurol. 49, 154-158, 1921. 1094 - Die Verwahrlosung yom Standpunkte dps 
Psychiaters. 3. Tagung tiber Psychopathenftirsorge. Heidelberg 1924. Bpricht. 
2-13, 1925. 1095 - Studien tiber Persiinlichkeit und Schicksal eingpschriebenpr 
Prostituierter. 2. Aufl. Hpidelbergpr Abh. 1926,281 S. - 1096 ·SCHNITZER, Hl:"BERT: 
Die :!.\litwirkung des Psyrhiaters bpi der Ftirsorgeerziphung. Alz. Zeitschr. 5, 1-15. 
1911. 1097 - Bericht an den Herrn Landeshauptmann der Provinz Pommern 
tiber das Ergebnis der psychiatrisch-neurologischen Pntersuchung und Behand
lung der Ftirsorgeziiglinge in den Erziehungsanstalten Ztillchow, "Tarnow und 
Magdalenenstift bei Stettin. Alz. Zeitschr. 12, 135-146, 1912. 1098 - Bericht 
an den Herrn Landeshauptmann der Provinz Pommern tiber das Ergpbnis der ps~·
chiatrisch.neurologischen Pntersuchung und Behandlung der Ftirsorgeziiglinge 
in den Erziehungsanstalten Ztillchow, Warnow und l\Iagdalmenstift bei Stettin. 
Zeitschr. f. d. Erforsch. u. Behandl. d. jug. Schwachs. 5. 97-122, 1912. 
1099 - Die soziale Bedeutung der geistigen Schwachezustande. Zeitschr. f. d. 
Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 5, 358-374, 1912. 1100 - Psychiatric und Ftir
sorgeerziehung. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwarhs. 7, 74-116, 1914. 
1101 - Forensische Psychiatrie und Ftirsorgeerziehung. Zpitschr. f. Psycho
therapie u. med. I'sycholog. 6, 75-88, 1914. 1102 - Berirht an den Herrn Landes
hauptmann der Provinz Pommern tiber das Ergebnis der psyrhiatrisch.neurolo
gischen Vntersuchung und Behandlung der Ftirsorgeziiglinge in dpn Erziehungs
anstalten bei Stettin. Bresl. Wochenschr. 16, 251-255, 1914/15. 1103 - }<'oren
sische Psychiatrie .und Fiirsorgeerziehung. Zeitsrhr. f. Psyrhothprapie 6, 75-88, 
1916. 1W4 - Cber Psychopathenfiirsorge. Alz. Zeitsrhr. 68, 31--47, 1921. 
1105 - Uber Einrichtungen ftir schwer erziehbare Ftirsorgeziiglinge. Zeitschr. 
f. d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 8, 5-15, 1922. 1106 - Dip seelisrh Abnormen 
im Jugendgerichtsgesetz. Zentralbl. f. Vormundschaftswesen usw. 16, 112-114, 
1924/25. - 1107 SCHOLZ-GREGOR: Anormale Kinder. Berlin 1922, 312 S. -
1108 SCHOTT, A.: Simulation und Geistesstiirung. Arch. f. Psych. 41, 254-284, 
1906. 1109 - Katamnestische Erhebungen tiber begutarhtete "Cntersuchungs
gefangene. Ref. a. d. Heilbronner Verso stidwestd. Irrenarzte, 1909. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 67, 321-323, 1910. 1110 - Katamnestischp Erhebungen tiber begut
achtete Untersuchungsgefangene. Xach einem Vortrag a. d. Verso stidwpstd. 
Irrenarzte, 1909. Bresl. Wochenschr. 11, 345ff. u. 349 ff. , 1909/10. 1111-
Psychiatrie und Ftirsorgeerziehung in Wtirttemberg. AUg. Zeitsrhr. f. Psych. 69. 
473--491, 1912. 1112 - ttber nerVQse Entartung. Korref. a. d. 7. Tagung d. 
D. Gesellsrh. f. ger. l\Ied. Vierteljahrsschr. f. ger. l\led., 3. F. 43, Suppl. 320-342, 
1912. 1113 -, Aus der Pra:x;is der Entmtindigung wegen]runksucht. AUg. Zeit
schr. f. Psych. 71, 213-251, 1914. - 1114 SCHRANK: "Cher die Aufnahme von 
wahrend der Strafhaft geisteskrank gewordpnen Verbrerhprn in Irrenanstalten. 
Vers. Qsterr. Irrenarzte in Wien 1878. Gaupps Zentralbl. 1. 213-215, 1878. -



Literaturverzeichnis. 411 

1115 ScHREIBER: Zur Reform des Strafvollzugs. v. Lisztsche Zeitschr. 36, 133 
bis 158, 1915. - 1116 v. ScHRENCK-NOTZING, Frhr.: Die Frage der verminderten 
Zurechnungsfähigkeit, ihre Entwicklung und ihr gegenwärtiger Standpunkt und 
eigene Beobachtungen. Gross Arch. 8, 57-83, 1902. 1117 - Kriminalpsycholo
gische und psychopathalogische Studien. 1902. - 1118 ScHRÖDER, PA"C'L: Die 
geistig Minderwertigen und die Jugendfürsorgeerziehung. Vortrag 4. Int. Kongr. 
für Irrenfürsorge. Berlin 1910. Alz. Zeitschr. 3, 705-713, 1910. - 1119 ScHROE
TER, R.: Die Unterbringung von geisteskranken Verbrechern. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 51, 432-446, 1895. - 1120 SCHUBART: Jugendliche Schwachsinnige 
im heutigen und zukünftigen Strafrecht. Vortr. i. d. forens.-psych. Vereinigung 
in Dresden. Asch . .l\'lonatsschr. 7, 543-554, 1910/ll. - 1121 v. ScHUCKMANN: 
Strafvollzugsunfähi1<keit ohne Anstaltsbedürftigkeit. Bresl. Wochenschr. 24, 
185-188, 1922/23. - 1122 SCHULTZ, ANNA: Der .l\'leineidsprozeß Kolander und 
die Fürsorgeerziehung. Asch. :M:onatsschr. 6, 600-609, 1909/10. -1123 ScHULTZE, 
ERNST: Die jugendlichen Verbrecher im gegenwärtigen und zukünftigen Straf
recht. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, H. 72, 1910, 74 S. 1124 - Wie ist das 
im § 65 des Vorentwurfs in Aussicht genommene Verfahren (Abs. 3 "gerichtliche 
Entscheidung") bei Verwahrung und Entlassung zu gestalten? In "Bemerkungen 
zum Vorentwurf des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justizkommission d. 
D. Vereins f. Psych. 1910, S. 66-80. 1125 - Die Sicherung der Gesellschaft 
gegen gemeingefährliche Geisteskranke und der Vorentwurf .~u einem deutschen 
Strafgesetzbuch. Arch. f. Psych. 48, 1-40, 1911. 1126- "Uber sichernde Maß
nahmen nach dem V~rentwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. Vortr. a. d. 
Vers. d. 4. Int. ~ongr. f. Irrenfürs. Berlin 1910. Alz. Zeitschr., Ref. 2, 74lff., 
1911. 1127 -, "Cber Gemeingefährlichkeit Geisteskranker vom verwaltungsrecht
lichen Standpunkte aus. Zeitschr. f. Med.-Beamte 32, 111-127, 1919. 1128 -
Der Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch 1919 vom Standpunkte des 
Psychiaters. Arch. f. Psych. 66, 161-217, 1922. 1129 -, Psychiatrische Kritik 
der Maßregeln der Besserung und Sicherung im Entwurf zu einem deutschen 
Strafgesetzbuch (1919). Arch. f. Psych. 66, 218-271, 1922. 1130 -, Psychiatrie 
und Strafrechtsreform. Berlin 1922. 1131 - Vergleichende psychiatrische 
Kritik neuzeitlicher in- und ausländischer En~:vürfe zu einem Strafgesetzbuch. 
Arch. f. Psych. 68, 568-631, 1923. 1132 - Uber die Ausgestaltung des straf
rechtlichen Unterrichts. Ber. a. f. 20. Vers. d. d. Landesgruppe d. I. K. V., Inns
bruck 1925. 1\fitt. 40-46. 1133 - Disk. zu den Berichten von R.ITTLER, HAGEMANN 
und AscHAFFENBURG. 20. Vers. d. d. Landes51'uppe d. I. K. V., Innsbruck 1925. 
1\litt. 193ff. 1134 - Leitsätze zum Referat über den amtlichen Entwurf eines 
allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches. D. Verein f. Psych., Kassel 1925. Allg. 
Zeitschr. f. Psvch. 83, 365-367, 1926. 1135- Der amtliche Entwurf eines all
gemeinen deutschen Strafgesetzbuches vom Standpunkte des Psychiaters. Arch. 
f. Psych. 78, ·429-510, 1926. - 1136 ScHv-LzE, KuRT, und ELLGER, HANS: Ge
fängniskunde. Halle 1925, 252 S. - 1137 ScHl:RIG, BRUNO: Die strafrechtliche 
Bedeutung der sogenannten verminderten Zurechnungsfähigkeit. Ing.-Diss., 
Breslau 1911, 81 S. 1138- Verminderte Zurechnungsfähigkeit. (Abänderungs
vorschläge zu den §§ 63 und 65 V. E.) Der Gerichtssaal 77, 209-214, 1911.-
1139 ScHWAB V.: Die enterbringung geisteskranker Verbrecher in Württemberg. 
Jur.-psych. Grenzfr. 2, H. 1 u. 2, 35-50, 1904; BI. f. Gefk. 38, 3-19, 1903. 
1140 - Die verminderte Zurechnungsfähigkeit i~ früheren württembergischen 
Strafrechte. Vortr. i. einer Vers. v. Juristen und Arzten in Stuttgart 1906. BI. 
f. Gefk. 4.0. 361-383, 1906; Jur.-psych. Grenzfr. 4, H. 7 u. 8, 73-89, 1907. -
1141 ScHWAN: Das Arbeitshaus in Dieburg in Hessen. Hess. Vereinigung f. ger. 
Psychiatr. u. Psycholog. 1914. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh. 9, 305-311, 1914. 
- 1142 ScHWANDNER: Wie sind die Minderwertigen im Strafvollzug nach der 
gegenwärtigen Gesetzgebung am Sachgemäßesten zu behandeln? Gutachten f. 
d. Verein d. Strafanstaltsbeamter, Köln 1908. BI. f. Gefk. 42, 363-373, 1908. 
1143 - Praktische Erfah:r;)lngen in der Behandlung geisteskranker Strafgefange, 
ner. Vers. v. Juristen u. Arzten, Stuttgart 1908. Asch. Monatsschr. 5, 401-414, 
1908/09. 1144 - Behandlung der Geisteskranken und Geistigminderwertigen 
in Strafanstalten unter besonderer Berücksichtigung der württembergischen 

Literaturverzeichnis. 411 

1115 SCHREIBER: Zur Reform des Strafvollzugs. v. Lisztsche Zeitschr. 36, 133 
bis 158, 1915. - 1116 v. SCHRENCK-NoTZING, Frhr.: Die Frage der verminderten 
Zurechnungsfahigkeit, ihre Entwicklung und ihr gegenwartiger Standpunkt und 
eigene Beobachtungen. Gross Arch. 8, 57-83, 1902. 1117 - Kriminalpsycholo
gische und psychopathologische Studien. 1902. - 1118 SCHRODER, PA"C'L: Die 
geistig Minderwertigen und die Jugendfiirsorgeerziehung. Vortrag 4. Int. Kongr. 
fiir Irrenfiirsorge. Berlin 1910. Alz. Zeitschr. 3, 705-713, 1910. - 1119 SCHROE
TER, R.: Die Unterbringung von geisteskranken Verbrechern. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 51, 432-446, 1895. - 1120 SCHUBART: Jugendliche Schwachsinnige 
im heutigen und zukiinftigen Strafrecht. Vortr. i. d. forens.-psych. Vereinigung 
in Dresden. Asch. Monatsschr. 7, 543-554, 1910/11. - 1121 v. SCHUCRMANN: 
Strafvollzugsunfahi/<keit ohne Anstaltsbediirftigkeit. BresI. Wochenschr. 24, 
185-188, 1922/23. - 1122 SCHULTZ, ANNA: Der MeineidsprozeB Kolander und 
die Fiirsorgeerziehung. Asch. Monatsschr. 6, 600-609,1909/10. -1123 SCHULTZE, 
ERNST: Die jugendlichen Verbrecher im gegenwartigen und zukiinftigen Straf
recht. Grenzfr. d. Nerv.- u. Seelenlebens, H. 72, 1910, 74 S. 1124 - Wie ist das 
im § 65 des Vorentwurfs in Aussicht genommene Verfahren (Abs. 3 "gerichtliche 
Entscheidung") bei Verwahrung und Entlassung zu gestalten? In "Bemerkungen 
zum Vorentwurf des Strafgesetzbuches". Herausg. v. d. Justizkommission d. 
D. Vereins f. Psych. 1910, S.66-80. 1125 - Die Sicherung der Gesellschaft 
gegen gemeingefahrliche Geisteskranke und der Vorentwurf .~u einem deutschen 
Strafgesetzbuch. Arch. f. Psych. 48, 1-40, 1911. 1126 - "Cber sichernde MaB
nahmen nach dem V~rentwurf zum deutschen Strafgesetzbuch. Vortr. a. d. 
Vers. d. 4. Int. ~ongr. f. Irrenfiirs. Berlin 1910. Alz. Zeitschr., Ref. 2, 741ff., 
1911. 1127 -, "Cber Gemeingefahrlichkeit Geisteskranker vom verwaltungsrecht
lichen Standpunkte aus. Zeitschr. f. Med.-Beamte 32, 111-127, 1919. 1128-
Der Entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch 1919 vom Standpunkte des 
Psychiaters. Arch. f. Psych. 66, 161-217, 1922. 1129 -, Psychiatrische Kritik 
der MaBregeln der Besserung und Sicherung im Entwurf zu einem deutschen 
Strafgesetzbuch (1919). Arch. f. Psych. 66, 218-271, 1922. 1130 -, Psychiatrie 
und Strafrechtsreform. Berlin 1922. 1131 - Verghiichende psychiatrische 
Kritik neuzeitlicher in- und auslandischer En~:viirfe zu einem Strafgesetzbuch. 
Arch. f. Psych. 68, 568-631, 1923. 1132 - Uber die Ausgestaltung des straf
rechtlichen Unterrichts. Ber. a. f. 20. Vers. d. d. Landesgruppe d. 1. K. V., Inns
bruck 1925. Mitt. 40-46. 1133 - Disk. zu den Berichten von RnTLER, HAGEMANN 
und ASCHAFFENBURG. 20. Vers. d. d. Landes51'uppe d. 1. K. V., Innsbruck 1925. 
Mitt. 193ff. 1134 - Leitsatze zum Referat iiber den amtlichen Entwurf eines 
allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches. D. Verein f. Psych., Kassel 1925. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 83, 365-367, 1926. 1135 - Der amtliche Entwurf eines all
gemeinen deutschen Strafgesetzbuches yom Standpunkte def! Psychiaters. Arch. 
f. Psych. 78, '429-510, 1926. - 1136 SCH"C'LZE, KURT, und ELLGER, HANS: Ge
fangniskunde. Halle 1925, 252 S. - 1137 SCH"C'RIG, BRUNO: Die strafrechtliche 
Bedeutung der sogenannten verminderten Zurechnungsfahigkeit. Ing.-Diss., 
Breslau 1911, 81 S. 1138 - Verminderte Zurechnungsfahigkeit. (Abiinderungs
vorschlage zu den §§ 63 und 65 V. E.) Der Gerichtssaal77, 209-214, 1911.-
1139 SCHWAB V.: Die Cnterbringung geisteskranker Verbrecher in Wiirttemberg. 
Jur.-psych. Grenzfr. 2, H. 1 u. 2, 35-50, 1904; BI. f. Gefk. 38, 3-19, 1903. 
1140 - Die verminderte Zurechnungsfahigkeit i~ friiheren wiirttembergischen 
Strafrechte. Vortr. i. einer Vers. V. Juristen und Arzten in Stuttgart 1906. BI. 
f. Gefk. 4.0, 361-383, 1906; Jur.-psych. Grenzfr. 4, H.7 u. 8, 73-89, 1907. -
lUI SCHWAN: Das Arbeitshaus in Dieburg in Hessen. Hess. Vereinigung f. ger. 
Psychiatr. u. Psycholog. 1914. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh. 9, 305-311, 1914. 
- 1142 SCHWANDNER: Wie sind die Minderwertigen im Strafvollzug nach der 
gegenwartigen Gesetzgebung am sachgemaBesten zu behandeln? Gutachten f. 
d. Verein d. Strafanstaltsbeamter, K6ln 1908. BI. f. Gefk. 42, 363-373, 1908. 
1143 - Praktische Erfah~)lngen in der Behandlung geisteskranker Stl-afgefange, 
ner. Vers. V. Juristen u. Arzten, Stuttgart 1908. Asch. Monatsschr. 5, 401-414, 
1908/09. 1144 - Behandlung der Geisteskranken und Geistigminderwertigen 
in Strafanstalten unter besonderer Beriicksichtigung der wiirttembergischen 



412 Literaturverzeichnis. 

Verhältnisse. Mitt. d. I. K.V. 21, 86-99, 1914. 1140- Das Ende des Dualis
mus im preußischen Gefängniswesen. Bl. f. Gefk. 52, 47-60, 1918. 1146 -
Disk. zu den Vorträgen von ELLGER und E. ScHMIDT über den progressiven Straf
vollzug. 24. Vers. d. d. Landesgruppe der I. K. V., Göttungen 1924. 60. -
1147 ScHWARTZ: Bericht über die in den .Jahren 1922-1923 vorgenommene 
neurologisch-psychiatrische Untersuchung der in Erziehungsanstalten neuauf
genommenen Fürsorgezöglinge der Provinz Sachsen. Zeitschr. f. Kinderforsch. 
29, 314-325, 1924. 1148 - Auszug aus dem Bericht über die in den ,Jahren 
1920-1922 vorgenommene neurologisch-psychiatrische l"ntersuchung sämtlicher 
in Erziehungsanstalten untergebrachter Fürsorgezöglinge der Provinz Sachsen. 
Bresl. \Vochenschr. 25, 96-99, 1923/24. 1149 - Auszug aus dem Bericht über 
die in den Jahren 1922-1923 vorgenommene neurologisch-psychiatrische l"nter
suchung der neuaufgenommenen Fürsorgezöglinge der Provinz Sachsen. Bresl. 
Wochenschr. 26, 141-147, 1924/25. -1150 SEELIG, PAUL: Psychiatrische Er
fahrungen an Fürsorgezöglingen. Sitzung d. psych. Vereins, Berli~ 1906. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 63, 506-509, Disk. 509-512, 1906. 1151 - Uber psychia
trische Beobachtungsstationen für. Fürsorgezöglinge. Zeitschr. f. Psychotherapie 
1, 65-69, 1909. - 1152 SEELIG, P. und JÄGER, \V.: Die Jugendlichen im Vor
entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Ref. psych. Verein zu Berlin 1910. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 653-668, 1910; Neurolog. Zentralbl. 29, 783-784, 
1910.-1153 SEELIG: Disk. zu den Berichten von RIT'ILER. HAGEMANNundAscHAF
FENBURG. 20. Tagung d. d. Landesgruppe d. I. K. V., Innsbruck 1925. Mitt. 185. 
- 1154 SEIFERHELD, E.: Die Zurechnungsfähigkeit, eine brennende Frage der 
Reform im Strafrecht und Strafprozeß. Die Strafre<;htspflege in Deutschland 4, 
339-358, 365-419, 1861.- 1155 SERKO, ALFRED: Cber Simulation von Geistes
störung. Jahresbücher f. Psych. u. Xeur. 39, 213-321, 1919. - 1156 SETTELS, 
RICHARD: Das Aufnahmematerial der rheinischen Provinzial-Fürsorge-Erziehungs
anstalt Euskirchen im Etatsjahr 1924/25. Alz. Zeitschr. 103, 213-219, 1926. -
1157 SEUFFERT, HERMANN: Ein neues Strafgesetzbuch für Deutschland. Mün
chen 1902, 87 S. (V. Z. 39-44.) - 1158 SEYFARTH, H.: Ernste Probleme aus 
dem Strafvollzug und der Fürsorgearbeit an den Entlassenen. Zeitschr. f. d. 
evg.-luth. Kirche in Harnburg 10, H. 6-8, 1904. 1160- Aus der Welt der Ge
fangenen. Leipzig 1913, 247 S. - 1161 v. SrcHART, ERNST: Über Rückfälligkeit 
der Verbrecher und über die Mittel zu deren Bekämpfung. Heidelberg 1881, 84 S. 
1162 - Über individuelle Faktoren des Verbrechens. v. Lisztsche Zeitschr. 10, 
36-50, 1890. 1163 - Die Reform der Freiheitsstrafe nach deutschem Rechte. 
v. Lisztsche Zeitschr. ll, 478-514, 1891. 1164- Strafensystem auf soziologischer 
Grundlage. v. Lisztsche Zeitschr. 17. 374-389, 18!l7. 1165 - Gedanken eines 
Verteidigers der Zweckstrafe über Zurechnungsfähigkeit. Asch. Monatsschr. I, 
669-681, 1904/05. 1166 - Offener Brief an einen Zweifler. Bl. f. Gefk. 40, 
531-546, 1906.- 1167 SICHEL, M.: Der Oeistcszustand der Prostituierten. A1z. 
Zeitschr. 14, 445-482, 1913. - 116S SrEFERT, ERNST: Über die unverbesserlichen 
Gewohnheitsverbrecher und die 1\Iittel der Fürsorg~ zu ihrer Bekämpfung. .Jur.
psych. Grenzfr. 3, 5. H., 1-26, 1905. 1169 - Uber die Geistesstörungen der 
Strafhaft mit Ausschluß der Psychosen der l"ntersuchungshaft und der Haft
psychosen der Weiber Halle 1907, 233 S. 1170-, Psychiatrische l"ntersuchungen 
über Fürsor.gezöglinge. Halle a. d. S. 1912, 262 S.- 1171 SIEMENS, FRITZ: Gei
stige Erkrankung in Einzelhaft. Berl. klirr. Wochensch. 20, 129-131, 1883. -
1172 SrEMERLING, E.: Kasuistische Beiträge zur forensischen Psychiatrie. Viertel
jahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 12, 117-130, 1896. 1173- G.eisteskranke Verbre
cher. Berl. Klirr. Woehenschr. 37, 473--477, 1900. 1174- Über die Entwicklung 
der Lehre von den geisteskranken Verbrechern. ,Jahresvers. d. Vereins D. Irren
ärzte, 1900. Allg. Zeitschr. f. Psych. 57, 574-583, 1900. 1175 - Simulation 
und Geisteskrankheit bei l"ntersuchungsgefangenen. Berl. Klirr. \VochensC"hr. 42, 
1489-1491, 1905. 1176- Simulation und Geisteskrankheit bei Vntersuchungs
gefangenen. Verein nordd. Psychiater u. Neurologen in Ellen bei Bremen, 1!l05. 
Allg. Zeitschr. f. Psyeh. 63, 129-136, 1906. - 1177 SrLvro PELLICO: Meine Ge
fängnisse. Reelam 208 (S. 96). - 1178 SrMON: Die Behandlung geisteskranker 
Verbrecher vom medizinal-polizeilichen Standpunkte. Horns Vierteljahrsschr. f. 

412 Literaturverzeichnis. 

VerhliJtnisse. Mitt. d. I. K.V. 21, 86-99, 1914. 1140 - Das Ende des Dualis
mus im preuBischen Gefangniswesen. B!. f. Clefk. 52, 47-60, 1918. 1146-
Disk. zu den Vortragen von ELLGER und E. SCHMIDT iiber den progressiven Straf
vollzug. 24. Vers. d. d. Landesgruppe der I. K. V., (jOttungen 1924. 60. -
1147 SCHWARTZ: Bericht iiber die in den .Jahren 1922-1923 vorgenommene 
neurologisch-psychiatrische Untersuchung der in Erziehungsanstalten neuauf
genommenen Fiirsorgezoglinge der Provinz Sachsen. Zeitschr. f. Kinderforsch. 
29, 314-325, 1924. 1148 - Auszug aus dem Bericht iiber die in den .Jahren 
1920-1922 vorgenommene neurologisch-psychiatrische "Cntersuchung samtlicher 
in Erziehungsanstalten untergebrachter Fiirsorgezoglinge der Provinz Sachsen. 
Bresl. \Vochenschr. 25, 96-99, 1923/24. 1149 - Auszug aus dem Bericht iiber 
die in den Jahren 1922-1923 vorgenommene neurologisch-psychiatrische "Cnter
suchung der neuaufgenommenen Fiirsorgezoglinge der Provinz Sachsen. Bres!. 
Wochenschr. 26, 141-147, 1924/25. -1150 SEELIG, PAUL: Psychiatrische Er
fahrungen an Fiirsorgezoglingen. Sitzung d. psych. Vereins, Berli~ 1906. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 63, 506-509, Disk. 509-512, 1906. 1151 - Uber psychia
trische Beobachtungsstationen fiir. Fiirsorgezoglinge. Zeitschr. f. Psychotherapie 
I, 65-69, 1909. - 1152 SEELIG, P. und JAGER, \V.: Die Jugendlichen im Vor
entwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Ref. psych. Verein zu Berlin 1910. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 67, 653-668, 1910; Neurolog. Zentralb!. 29, 783-784, 
1910. -1153 SEELIG: Disk. zu den Berichten von RIT'ILER. HAGEMANN und ASCHAF
FENBURG. 20. Tagung d. d. Landesgruppe d. 1. K. V., Innsbruck 1925. Mitt. 185. 
- 1154 SEIFERHELD, E.: Die Zurechnungsfiiliigkeit, eine brennende Frage der 
Reform im Strafrecht und StrafprozeB. Die Strafre<)htspflege in Deutschland 4, 
339-358,365-419, 1861. - 1155 SERKO, ALFRED: Cber Simulation von Geistes
storung. Jahresbiicher f. Psych. u. Xeur. 39, 213-321, 1919. - 1156 SETTELS, 
RICHARD: Das Aufnahmematerial der rheinischen Provinzial-Fiirsorge-Erziehungs
anstalt Euskirchen im Etatsjahr 1924/25. Alz. Zeitschr. 103, 213-219, 1926. -
1157 SEUFFERT, HERMANN: Ein neues Strafgesetzbuch fiir Deutschland. Miin
chen 1902, 87 S. (V. Z. 39-44.) - lUiS SEYFARTH, H.: Ernste Probleme aus 
dem Strafvollzug und der Fiirsorgearbeit an den Entlassenen. Zeitschr. f. d. 
evg.-luth. Kirche in Hamburg 10, H. 6-8, 1904. 1160 - Aus der Welt der Ge
fangenen. Leipzig 1913, 247 S. - 1161 V. SICHART, ERNST: Uber Rii<-kfalligkeit 
der Verbrecher und iiber die Mittel zu deren Bekampfung. Heidelberg 1881, 84 S. 
1162 - Uber individuelle Faktoren des Verbrechens. V. Lisztsche Zeitschr. 10, 
36-50, 1890. 1163 - Die Reform der Freiheitsstrafe nach deutschem Rechte. 
V. Lisztsche Zeitschr. II, 478-514,1891. 1164 - Strafensystem auf soziologischer 
Grundlage. V. Lisztsche Zeitschr. 17. 374-389, 18!l7. 1165 - Gedanken eines 
Verteidigers der Zweckstrafe iiber Zureehnungsfahigkeit. Aseh. Monatssehr. I, 
669-681, 1904/05. 1166 - Offener Brief an einen Zweifler. B!. f. Clefk. 40, 
531-546,1906. - 1167 SICHEL, M.: Der Geistcszustand der Prostituierten. Alz. 
Zeitschr. 14, 445-482, 1913. - 116H SIEFERT, ERNST: Uber die unverbesserliehen 
Gewohnheitsverbrecher und die l\Iittel der Fiirsorg~ zu ihrer Bekampfung. .Jur.
psych. Grenzfr. 3, 5. H., 1-26, 1905. 1169 - Uber die Geistesstorungen der 
Strafhaft mit AusschluB der Psychosen der "Cntcrsuchungshaft und der Haft
psychosen der Weiber Halle 1907, 233 S. 1170 -, Psychiatrische "Cntersuchungen 
iiber Fiirsor,gezoglinge. Halle a. d. S. 1912, 262 S. - 1171 SIEMENS, FRITZ: Ciei
stige Erkrankung in Einzelhaft. Ber!' klin. Wochensch. 20, 129-131, 1883. -
1172 SIEMERLING, E.: Kasuistische Beitrage zur forensischen Psychiatrie. Viertel
jahrsschr. f. ger. Med., 3. F. 12, II7-130, 1896. 1173 - G.eisteskranke Verbre
cher. Berl. Klin. Wochenschr. 37,473-·477, 1900. 1174 - Uber die Entwicklung 
der Lehre von den geisteskranken Verbrechern .• Jahresvers. d. Vereins D. Irren
arzte, 1900. Allg. Zeitschr. f. Psych. 57, 574-583, 1900. 1175 - Simulation 
und Geisteskrankheit bei "Cntersuchungsgefangenen. Ber!' Klin. \VochensC'hr. 42, 
1489-1491, 1905. 1176 - Simulation und Geisteskrankheit bei Vntersuchungs
gefangenen. Verein nordd. Psychiater u. Neurologen in Ellen bei Bremen, 1!l05. 
AUg. Zeitschr. f. Psych. 63, 129-136, 1906. - 1177 SILVIO PELLICO: Meine Ge
fangnisse. Reclam 208 (S.96). - 1178 SIMON: Die Behandlung geisteskranker 
Verbrecher vom medizinal-polizeilichen Standpunkte. Horns Vierteljahrsschr. f. 



Literaturverzeichnis. 413 

ger. Med. 2, 193, 1865. 1179- Unzurechnungsfähigkeit, geminderte Zurechnungs
fähigkeit, Trunksucht in einem künftigen St~~fgesetzbuch. Asch. Monatsschr. 
7, 593-601, 19lülljll. - 1180. SKLIAR, N.: Uber Gefängnispsychosen. Monats
schrift f. Neur. u. Psych. 16, 441-453, 510-531, 1904. - 1181 SNELL: Über 
Simulation von Geistesstörung. Allg. Zeitschr. f. Psych. 13, 1-32, 1856. 1182-
Ist eine besondere Anstalt für in der "Untersuchungshaft oder während der Straf
haft irre gewordene Kranke eine Anforderung der Gegenwart? Vers. d. D. Irren
ärzte in Landau und Speier 1861. Allg. Zeitschr. f. Psych. 18, 841-850, 1861. 
11S3- Über Simulation von Geistesstörung. Allg. Zeitschr. f. Psych. 37, 257 bis 
266, 1881.- 1184 SoMMER, W.: Beiträge zur Kenntnis der kriminellen Irren. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 40, 88-178, 1884. - 1185 SoMMER, RoBERT: Kriminalpsycho
logie und strafrechtliche Psychopathologie auf naturwissenschaftlicher Grundlage 
1904 (V. Z. 27?-286). 11S6 - Disk. zu den Referaten von v. Liszt und Lepp· 
mann: Gesetzentwurf für die Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen. 
10. Vers. d. D. Landesgr. d. I. K. V., Stuttgart 1904. Mitt. 11, 279, 1905. 1187-
Vergleich der deutschen und Österreichischen Strafgesetzbücher sowie der Vor
entwürfe für die Strafgesetzbücher in Deutschland und Österreich vom psychia· 
trisehen Standpunkt. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh. 5, 346-376, 1910. 11SS
Psychiatrie und Psychologie. D. Med. Wochenschr. 50, 1706-1708, 1924. -
11S9 SoMMER, MARGARETE: Die Fürsorge im Strafrecht. Vor der Anklage. Im 
Verfahren. Nach der Entlassung. Berlin 1925, 146 S. - 1190 SONTAG: Die An
staltsbcobachtung zur Prüfung zweifelhafter Geisteszustände, insbesondere nach 
§ 81 St. P. 0. Allg. Zeitschr. f. Psych. 75, 451-454, 1919. - 1191 SPAET, F.: 
t'ber Clemeingefährlichkeit der Geisteskranken. Zeitschr. f. Med. Beamte 19, 
677-693, 1906. - 1192 SPLIEDT: Soll einem Strafgefangenen der Aufenthalt in 
der Irrenanstalt auf die Strafhaft angerechnet werden? Bresl. \>\Tochenschr. 9, 
272-273, 1907/08. - 1193 STADE, REINHOLD: Gefängnisbilder. Kritische Blätter 
aus dem Strafvollzuge. Leipzig 1902. 119-t - Frauentypen aus dem Gefängnis· 
leben. Leipzig 1903. 1195- Der politische Verbrecher und seine Gefängnisarbeit. 
Leipzig 1905, 104 S.- 1196 v. STAFF: Die Freiheitsstrafe nach dem Vorentwurf 
zu einem deutschen und Österreichischen Strafgesetzbuch. Ber. a. d. 31. D. J. T. 
Wien 1912. Verhandl. 3, 509-530; Disk. 560-582. -1197 STAIGER: Erfahrungen 
in der Behandlung geisteskranker Verbrecher. Asch. Monatsschr. 5, 415-434, 
1908;09. 1198- Die Behandlung psychopathisch minderwertiger Strafgefangener 
jetzt und nach dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Allg. Zeitschr. 
f. Pswh. 6\l, 458-472, 1912; Bl. f. Gefk. 47, 136-149, 1913. - 1199 STAMMER 
GEoiw: Lehrkurse für Gefängnisbeamte! Asch. Monatsschr. 5, 237-241, 1908/09. 
1200 - Obermaier und seine für die Gefängnisreform grundlegende "Anleitung 
zur vollkommenen Besserung der Verbrecher" von 1835. Asch. Monatsschr. ll, 
34-43, 1914/18; BI. f. Gefk. 53, 58-68, 1919.- 1201 Statistik für die Gefäng
nisse der ,Justizverwaltung in Preußen. I H05-1913. 1202 - der zum Ressort 
des Kgl. preuß. :\1inisteriums des Innern gehörenden Strafanstalten und Gefäng
nisse und der Korrigenden. l8H4-IH13. 1203 - über die Fürsorgeerziehung 
Minderjähriger und über die Zwangserziehung ,Jugendlicher. 1901-1913. Herausg. 
vom preuß. Min. d. I. -1204 STELZNER, HELENE l<'RIDERIKE: Die psychopathischen 
Konstitutionen und ihre soziologische Bedeutung. Berlin 1911, 249 S. 1205- Zur 
Psychologie des verbrecherischen Renommisten. Alz. Zeitschr. 44, 391-435, 1919. 
1206- Psychopathologisches in.~er Revolution. Alz. Zeitschr. 49, 393-408, 1919. 
-1207 STENGEL, HERRMANN: Cber die "Unterbringung geisteskranker Verbrecher. 
Ref. Verein südwestd. Psychiater 1908; Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 82--108, 
Disk. 174-177, 1\JOD. - 120S Stenographische Berichte über die Verhand
lungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes. 1870. I, Nr. 5 Anlage 3 (Er
örterungen strafrechtlicher Fragen aus dem Gebiete der gerichtlichen :Medizin). -
12011 STERN, FELIX: Über die akuten Situationspsychosen der Kriminellen. Dtsch. 
Verein f. Psych. 1912; Allg. Zeitschr. f. Psych. 60 ... 764-765, 1912. 1210- Über 
die akuten Situationspsychosen der Kriminellen. Arztl. Sachv. Zeit. 18, 281-285, 
1912. 1211 -, Beiträge zur Kenntnis der Situationsps~'chosen. Arch. f. Psych. 50, 
640-787, 1913. - 1212 1:-lTERN, W.: Der Anteil der Normalpsychologie an der 
Ausbildung der Juristen. Recht und Wirtsc-haft 1, 343-346, IHI2. - 1213 STER-

Literaturverzeichnis. 413 

ger. Med. 2,193,1865. 1179 - Unzurechnungsfahigkeit, geminderte Zurechnungs
fahigkeit, Trunksucht in einem kiinftigen St~~fgesetzbuch. Asch. Monatsschr. 
7, 593-601, 191011/11. - 1180. SKLIAR, N.: Uber Gefangnispsychosen. Monats
schrift f. Neur. u. Psych. 16, 441-453, 510-531, 1904. - 1181 SNELL: Uber 
Simulation von Geistesstorung. Allg. Zeitschr. f. Psych. 13, 1-32, 1856. 1182-
1st eine besondere Anstalt fiir in der "Cntersuchungshaft oder wahrend der Straf
haft irre gewordene Kranke eine Anforderung der Gegenwart? Verso d. D. Irren
arzte in Landau und Speier 1861. Allg. Zeitschr. f. Psych. 18, 841-850, 1861. 
11S3 - Uber Simulation von Geistesstorung. Allg. Zeitschr. f. Psych. 37,257 bis 
266, 1881. - 1184 SOMMER, W.: Beitrage zur Kenntnis der kriminellen lrren. Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 40, 88-178, 1884. - 1185 SOMMER, ROBERT: Kriminalpsycho
logie und strafrechtliche Psychopathologie auf naturwissenschaftlicher Grundlage 
1904 (V. Z. 27?-286). 11S6 - Disk. zu den Referaten von V. Liszt und Lepp. 
mann: Gesetzentwurf fiir die Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen. 
10. Verso d. D. Landesgr. d. 1. Ie V., Stuttgart 1904. Mitt. 11,279, 1905. 1187-
Vergleich der deutschen und osterreichischen Strafgesetzbiicher sowie der Vor
entwiirfe fiir die Strafgesetzbiicher in Deutschland und Osterreich vom psychia. 
trischen Standpunkt. Klin. f. psych. u. nerv. Krankh. 5, 346-376, 1910. l1SS
Psychiatrie und Psychologie. D. Med. Wochenschr. 50, 1706-1708, 1924. -
l1S9 SOMMER, MARGARETE: Die Fursorge im Strafrecht. Vor der Anklage. 1m 
Verfahren. Nach der Entlassung. Berlin 1925, 146 S. - 1190 SONTAG: Die An
staltsbcobachtung zur Priifung zweifelhafter Geisteszustande, insbesondere nach 
§ 81 St. P. O. Allg. Zeitschr. f. Psych. 75, 451-454, 1919. - 1191 SPAET, F.: 
-Cher Clemeingefahrlichkeit der Geisteskranken. Zeitschr. f. Med. Beamte 19, 
677-693, 1906. - 1192 SPLIEDT: Soll einem Strafgefangenen der Aufenthalt in 
der Irrenanstalt auf die Strafhaft angerechnet werden? Bresl. \>\Tochenschr. 9, 
272-273, 1907/08. - 1193 STADE, REINHOLD: Gefangnisbilder. Kritische Blatter 
aus dem Strafvollzuge. Leipzig 1902. 1194 - Frauentypen aus dem Gefangnis· 
leben. Leipzig 1903. 1195 - Der politische Verbrecher und seine Gefangnisarbeit. 
Leipzig 1905, 104 S. - 1196 y. STAFF: Die Freiheitsstrafe nach dem Vorentwurf 
zu einem deutschen und osterreichischen Strafgesetzbuch. Ber. a. d. 31. D. J. T. 
Wien 1912. Verhand1. 3, 509-530; Disk. 560-582. -1197 STAIGER: Erfahrungen 
in der Behandlung geisteskranker Verbrecher. Asch. Monatsschr. 5, 415-434, 
1908/09. 1198 - Die Behandlung psychopathisch minderwertiger Strafgefangener 
jetzt und nach dem Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Allg. Zeitschr. 
f. Pswh. 6H, 458-472, 1912; B1. f. Gefk. 47, 136-149, 1913. - 1199 STAMMER 
GEoiw: Lehrkurse fiir Gefangnisbeamte! Asch. Monatsschr. 5, 237-241, 1908/09. 
1200 - Obermaier und seine fiir die Gefangnisreform grundlegende "Anleitung 
zur yollkommenen Besserung der Verbrecher" yon 1835. Asch. Monatsschr. II, 
34-43,1914/18; BI. f. Gefk. 53, 58-68,1919. - 1201 Statistik fiir die Gefang
nisse der .Justizverwaltung in PreuBen. I H05-1913. 1202 - der zum Ressort 
des Kgl. preuB. ~linisteriums des Innern gehorenden Strafanstalten und Gefang
nisse und der Korrigenden. 18H4-1HI3. 1203 - iiber die Fiirsorgeerziehung 
Minderjahriger und iiber die Zwangserziehung .Jugendlicher. 1901-1913. Herausg. 
yom preuB. Min. d. 1. -1204 STELZNER, HELENE J;'RIDERIKE: Die psychopathischen 
Konstitutionen und ihre soziologische Bedeutung. Berlin 1911, 249 S. 1205 - Zur 
Psychologie dcs verbrecherischen Renommisten. Alz. Zeitschr. 44, 391-435, 1919. 
1206 - Psychopathologisches in.~er Revolution. Alz. Zeitschr. 49, 393-408, 1919. 
-1207 STENGEL, HERRMANN: Cber die "Cntcrbringung geisteskranker Verbrecher. 
Ref. Verein sudwestd. Psychiater 1908; Allg. Zeitschr. f. Psych. 66, 82--108, 
Disk. 174-177, IH09. - 120S Stenographische Bcrichte iiber die Verhand
lungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes. 1870. 1, Nr. 5 Anlage 3 (Er
orterungen strafrechtlicher Fragen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medizin). -
12011 STERN, FELIX: Uber die akuten Situationspsychosen der Kriminellen. Dtsch. 
Verein f. Psych. 1912; Allg. Zeitschr. f. Psych. 69, .. 764-765, 1912. 1210 - Uber 
die akuten Situationsps,Vchosen der Kriminellen. Arzt1. Sachv. Zeit. 18,281-285, 
1912. 1211 -, Beitrage zur Kenntnis der Situationsps~'chosen. Arch. f. Psych. 50, 
640-787, 1913. - 1212 1:lTERN, W.: Der Anteil der Normalpsychologie an der 
Ausbildung der Juristen. Recht und Wirtsehaft 1, 343-346, IHI2. - 1213 STER-



414 Literaturverzeichnis. 

NAU, MAx: Die Abschaffung des Strafmaßes. v. Lisztsche Zeitschr. 13, 17-83, 
1893. - 1214 STIER, EwALD: Psychiatrie und Fürsorgeerziehung mit besonderer 
Berücksichtigung der psychopathischen Kinder. Monatsschr. f. Psych. u. Neur. 34, 
415-428, 1913. 1216 - Psychiatrie und Fürsorgeerziehung. Dtsch. Verein f. 
Psych. zu Breslau 1913. Allg. Zeitschr. f. Psych. 70, 818-820, 1914. 1216 - Er
kennung und Behandlung der Psychopathie bei Kindern und Jugendlichen. I. Ta
gung über Psychopathenfürs. Berlin 1918. Zeitschr. f. Kinderforschg. 25, ll-38, 
Disk. 49-62, 1920.- 1217 STJERNBERG: Disk. zu dem Vortrage von NABOKOFF: 
Schutzmaßregeln gegen Rückfällige. 12. Int. Kongr. d. I. K. V. in Kopenhagen 
1913. Mitt. 20, 459-460. - 1218 STOLTENHOFF: Einweisung, Festhaltung und 
Entlassung von gemeingefährlichen bzw. nach §51 St. G. B. freigesprochenen 
Geisteskranken in Anstalten. Nordostd. Verein f. Psych. u. Neur. 1908 . .Allg. 
Zeitschr. f. Psych. 65, 687-689, 1908. -1219 STOLZENBURG: Einige Bemerkungen 
über das Provinzialverwahrungshaus zu Göttingen in den Jahren 1914--1924. 
Arch. f. Psych. 73, 419-426, 1925.- 1220 STooss, ÜARL: Schweizerisches Straf
gesetzbuch. Vorentwurf mit Motiven. Basel 1894, 126-128. 1221 - v. Liszts 
Angriffe auf die Zurechnungsfähigkeit. Schweizer Zeitschr. f. Strafrecht 9, 417-429, 
1896. 1222- Betrachtungen über Kriminalpolitik. Groß Arch. 14, 203-213, 1904. 
1223- Zur Behandlung vermindert Zurechnungsfifhiger. D. Jur. Zeit. 9, 665-669, 
1904. 1224 -, Die Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetzentwurfs über 
vermindert Zurechnungsfähige. Asch. Monatsschr. I, 238-244, 1904/05. 1226-
Die sichernden Maßnahmen gegen Gemeingefährliche im Österreichischen Straf
"gesetzentwurf. Öster. Zeitschr. f. Strafrecht I, 25-36, 1910. 1226- Vermindert 
Zurechnungsfähige und sichernde Maßnahmen. Öster. Zeitschr. f. Strafrecht 2, 
306-315, 1911. 1227- Zur Natur der sichernden Maßnahme. Asch. Monatssehr. 
8, 368-374, l9ll. 1228- Geminderte Zurechnungsfähigkeit und sichernde Maß
nahmen. Vortr. i. d. öster. krim. Vereinigung l9ll. Mitt. d. I. K. V. 19, 321, 1912. 
,1229 - Die sichernden Maßnahmen des deutschen Strafgesetzbuches. Schweiz. 
Zeitschr. f. Strafrecht 38,123, 1925. 1230- Bestimmungen über sichernde Maß
nahmen nach verschiedenen Strafgesetzentwürfen. Schweiz. Zeitschr. f. Straf
recht 38, 209, 1925.- 1231 STRANSKY: Disk. zu den Vorträgen von ENGELEN und 
KAHL: Behandlung der sog. vermindert Zurechnungsfähigen. 7. Int. Kongr. f. 
Krim. Anthr. Köln l9ll. Ber. 421-422, 1912. - 1232 STRASSMANN, F.: Die 
verminderte Zurechnungsfähigkeit. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 30, 1-IO, 
1905. 1233- Unsere Stellung zur RE!form der Strafprozeßordnung. BI. f. Med. 
Beamte 22, 545-563, 1909. 1234- Über die verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
Vortr. i. d. Berl. Gesellsch. f. Psych. u. Nervenkrankh. Neurol. Zentralbl. 22, 
6ll-617, 1910; Berl. Klin. Wochenschr. 47, 1474--1476, 1910. 1230 - Disk. 
zu den Vorträgen von KAHL und LEPPMANN: "Unzurechnungsfähigkeit und ver
mindert~. Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf" i. d. gerichtsärztl. Gesellsch. zu 
Berlin. Arztl. Sachv. Zeit. 16, 101, 1910. 1286 - Die Begnadigung Lebensläng
licher. Asch. Monatsschr. 9, 626-627, 1913. 1237- Ein Wort zur Verständigung 
in der Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit. Arztl. Sachv. Zeit. 16, 
425-429, 1910. 1238 - Die Behandlung der Querulanten. Mitt. d. I. K. V. 
22, 143-156. 1914. 1239- Zur Frag~ der Verhandlungsfähigkeit. Asch. Monats
schrift 10, 686-689, 1914. 1240- Arzq~che Bemerkungen zum Entwurf. Jur
Wochenschr. 50, 374-376, 1921. 1241- Uber verminderte Zurechnungsfähigkeit. 
D. Med. Wochenschr .. 50, 1737-1738, 1924. - 1242 STRASSMANN, ÜEORG: 
Die Verhandlungs- und Terminfähigkeit bei geistigen und körperlichen Erkran
kungen. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 4, 539-547, 1924. 1243- Die medi
zinisch wichtigen Bestimmungen des Entwurfs eines allgemeinen deutseben Straf
gesetzbuches. Klin. Wochenschr. 4, 708-712, 1925.- 1244 STRÄCSSLER, ERNST: 
Beiträge zur Kenntnis des hysterischen Dämmerzustandes. Über eine eigenartige, 
unter dem Bilde eines psychischen .ruerilismus verlaufende Form. Jahrbüeher f. 
Psych. 32, 1-106, 1911. 1240- Uber den Zustand des Bewußtseins ~!TI hysteri
schen Dämmerzustande. Alz. Zeitschr. 16, 441-452, 1913. 1246- eher Haft
psychosen und deren Beziehungen zur Art des Beobachtungsmaterials. Alz. Zeitsehr 
18, 547-654, 1913. 1247 - Zur Frage der Simulation von Geistesstörung. Alz. 
Zeitschr. 46, 207-222, 1919.- 1248 STfcKELBERGER, KARL: Aus der Gefängnis-

414 Literaturverzeichnis. 

NAU, MAx: Die Abschaffung des StrafmaBes. v. Lisztsche Zeitschr. 13, 17-83, 
1893. - 1214 STIER, EWALD: Psychiatrie und Fiirsorgeerziehung mit besonderer 
Beriicksichtigung der psychopathischen Kinder. Monatsschr. f. Psych. u. Neur. 34, 
415-428, 1913. 1216 - Psychiatrie und Fiirsorgeerziehung. Dtsch. Verein f. 
Psych. zu Breslau 1913. AUg. Zeitschr. f. Psych. 70, 818-820, 1914. 1216 - Er
kennung und Behandlung der Psychopathie bei Kindern und Jugendlichen. 1. Ta
gung iiber Psychopathenfiirs. Berlin 1918. Zeitschr. f. Kinderforschg. 25, II-38, 
Disk. 49-62, 1920. - 1217 STJERNBERG: Disk. zu dem Vortrage von NABOKOFF: 
SchutzmaBregeln gegen Riickfallige. 12. Int. Kongr. d. 1. K. V. in Kopenhagen 
1913. Mitt. 20, 459-460. - 1218 STOLTENROFF: Einweisung, Festhaltung und 
Entlassung von gemeingefahrlichen bzw. nach § 51 St. G. B. freigesprochenen 
Geisteskranken in Anstalten. Nordostd. Verein f. Psych. u. Neur. 1908. Allg. 
Zeitechr. f. Psych. 65, 687-689,1908. -1219 STOLZENBURG: Einige Bemerkungen 
iiber das Provinzialverwahrungshaus zu Gottingen in den Jahren 1914--1924. 
Arch. f. Psych. 73, 419-426, 1925. - 1220 STOOSS, CARL: Schweizerisches Straf
gesetzbuch. Vorentwurf mit Motiven. Basel 1894, 126-128. 1221 - v. Liszts 
Angriffe auf die Zurechnungsfahigkeit. Schweizer Zeitschr. f. Strafrecht 9,417-429, 
1896. 1222 - Betrachtungen iiber Kriminalpolitik. GroB Arch. 14,203-213,1904. 
1223 - Zur Behandlung vermindert Zurechnungsfifhiger. D. Jur. Zeit. 9, 665-669, 
1904. 1224 -, Die Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetzentwurfs iiber 
vermindert Zurechnungsfahige. Asch. Monatsschr. 1,238-244, 1904/05. 1226-
Die sichernden MaBnahmen gegen Gemeingefahrliche im osterreichischen Straf
·gesetzentwurf. Oster. Zeitschr. f. Strafrecht I, 25-36, 1910. 1226 - Vermindert 
Zurechnungsfahige und sichernde MaBnahmen. Oster. Zeitschr. f. Strafrecht 2, 
306-315,1911. 1227 - Zur Natur der sichernden MaBnahme. Asch. Monatsschr. 
8,368-374, 19II. 1228 - Geminderte Zurechnungsfahigkeit und sichernde MaB
nahmen. Vortr. i. d. oster. krim. Vereinigung 19II. Mitt. d. 1. K. V. 19,321, 1912. 
,1229 - Die sichernden MaBnahmen des deutschen Strafgesetzbuches. Schweiz. 
Zeitschr. f. Strafrecht 38,123, 1925. 1230 - Bestimmungen iiber sichernde MaB
nahmen nach verschiedenen Strafgesetzentwiirfen. Schweiz. Zeitschr. f. Straf
recht 38,209, 1925. - 1231 STRANSKY: Disk. zu den Vortragen von ENGELEN und 
KARL: Behandlung der sog. vermindert Zurechnungsfahigen. 7. Int. Kongr. f. 
Krim. Anthr. Koln 1911. Ber. 421-422, 1912. - 1232 STRASSMANN, F.: Die 
verminderte Zurechnungsfahigkeit. Vierteljahrsschr. f. ger. Med. 3. F. 30, 1-10, 
1905. 1233 - Unsere Stellung zur RE!form der StrafprozeBordnung. Bl. f. Med. 
Beamte 22, 545-563, 1909. 1234 - Dber die verminderte Zurechnungsfiihigkeit. 
Vortr. i. d. Berl. Gesellsch. f. Psych. u. Nervenkrankh. Neurol. Zentralbl. 22, 
611-617, 1910; Berl. Klin. Wochenschr. 47, 1474--1476, 1910. 1230 - Disk. 
zu den Vortriigen von KARL und LEPPMANN: "Unzurechnungsfahigkeit und ver
mindert~.Zurechnungsfiihigkeit im Vorentwurf" i. d. gerichtsarztl. Gesellsch. zu 
Berlin. Arztl. Sachv. Zeit. 16, 101, 1910. 1286 - Die Begnadigung Lebenslang
licher. Asch. Monatsschr. 9, 626-627,1913. 1237 - Ein Wort zur Verstiindigung 
in der Frage der verminderten Zurechnungsfahigkeit. Arztl. Sachv. Zeit. 16, 
425-429, 1910. 1238 - Die Behandlung der Querulanten. Mitt. d. 1. K. V. 
22, 143-156. 1914. 1239 - Zur Frag~ der Verhandlungsfahigkeit. Asch. Monats
schrift 10, 686-689, 1914. 1240 - Arzq~che Bemerkungen zum Entwurf. Jur_ 
Wochenschr. 50, 374-376,1921. 1241- Uber verminderte Zurechnungsfahigkeit. 
D. Med. Wochenschr .. 50, 1737-1738, 1924. - 1242 STRASSMANN, GEORG: 
Die Verhandlungs- und Terminfahigkeit bei geistigen und korperlichen Erkran
kungen. Dtsch. Zeitschr. f. d. ges. ger. Med. 4, 539-547, 1924. 1243 - Die medi
zinisch wichtigen Bestimmungen des Entwurfs eines allgemeinen deutschen Straf
gesetzbuches. Klin. Wochenschr. 4, 708-712, 1925. - 1244 STRAlJSSLER, ERNST: 
Beitrage zur Kenntnis des hysterischen Dammerzustandes. Dber eine eigenartige, 
unter dem Bilde eines psychischen .¥uerilismus verlaufende Form. Jahrbiicher f. 
Psych. 32, 1-106, 1911. 1240 - Uber den Zustand des BewuBtseins ~!ll hysteri
schen Diimmerzustande. Alz. Zeitschr. 16, 441-452, 1913. 1246 - eber Haft
psychosen und deren Beziehungen zur Art des Beobachtungsmaterials. Alz. Zeitschr 
18,547-654, 1913. 1247 - Zur Frage der Simulation von Geistesstorung. Alz. 
Zeitschr. 46, 207-222, 1919. - 1248 STfCKELBERGER, KARL: Aus der Gefiingnis-



Literaturverzeichnis. 415 

weit. Erinnerungen, Beobachtungen und Erfahrungen eines Gefängnisgeistlichen. 
Aarau 1926. - 1249 STUMPF: Die Grundsätze der deutschen Landesregierungen 
für den Vollzug von Freiheitsstrafen vom 7. Juni 1923. Hess. Rechtsprechung 
24, 188-202, 1924. 1250- Vergleichende Darstellung der reichsrätlichen Grund
sätze für den Vollzug von Freiheitsstrafen vom 7. Juni 1923. BI. f. Gefk. 57, 
170-188, 1926. 

T. 
1251 TESAR, ÜTOKAR: Dr. KARL BIRKMEYER: Was läßt v. Liszt vom Straf

recht übrig? Grass Arch. 26, 50-66, 1906. - 1252 THOMA, E.: Unter
suchungen an Zwangszöglingen in Baden. 7. Tagung d. dtsch. Gesellsch. f. ger. 
Med. Allg. Zeit8chr. f. Psych. 68, 699-714, 191}; Viertljahresschr. f. ger. Med. 
3. F. 43, Suppl. 342-356, 1912.- 1253 TIGGES: Uber die Stellung der Psychiatrie 
zum geltenden Strafgesetz und zu den strafrechtlichen Reformbestrebungen. Der 
Irrenfreund 34, 2-10, 1892.- 12;'}4 TINTEMANN, W.: Das Provinzialverwahrungs
baus zu Göttingen und seine Insassen in den ersten 5 Jahren seines Bestehens. 
Asch. Monatsschr. 11, 427-455, 1914/18. - 1255 TIPPEL: Fürsorgeerziehung und 
Psychiatrie. Vers. d. dtsch. Vereins f. Psych. zu Dresden 1905. Allg. Zeitschr. f. 
Psych. 62, 583-599, 1905; Neur. Zentralbl. 24, 477-481, 1905.- 1256 TöBBEN, 
HEINRICH: Ein Beitrag zur Psychologi€l der zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe 
verurteilten oder begnadigten Verbrecher. Vort~: i. d. Naturforschervers. 1912. 
Asch. Monatsschr. 9, 449-469, 1913. 1257 - Uber die individualisierende Be
handlung der vermindert Zurechnungsfähigen im Strafvollzug. Zeitschr. f. Med.
Beamte 28, 161-172, 1915. 1258 - Die Jugendverwahrlosung und ihre Be
kämpfung. München 1922. 1259 - Die Etziehbarkeit Erwachsener. Dtsch. 
Zeitschr. f. ges. ger. Med. 5, 69-88, 1925. - 1260 TüRP: Disk. zu v. LISZTS Vortrag: 
Die Behandlung der vermindert Zurechnungsfähigen. 10. Int. Vers. d. I. K. V. 
Harnburg 1905. Mitt. 13, 489-495, 1906. 1261- Begründung zum schwedischen 
Gegenentwurf von 1917. 62, Anm. 3; (zitiert von MEZGER. Asch. Monatsschr. 14, 
144, 1923.)- 1262 TRAMER, M.: Vaganten (Arbeitswanderer, Wanderarbeiter, 
Arbeitsmeider). Alz. Zeitschr. 35, 1-150, 1917.- 1263 TREU, MAx: Bankerott 
des modernen Strafvollzuges und seine Reform. Ein offener Brief an das Reichs
justizamt. Stuttgart 1904, 107 S. 1264 - Pensum und Zwangsarbeit in den 
~trafanstalten. Asch. Monatsschr. I, 759-768, 1904/05.- 1265 TuczEK, FRANZ: 
Uber das pathologische Element in der Kriminalität der Jugendlichen. Zeitschr. 
f. klin. Med. 53, 190-205, 1904. 1266- Die diagnostische Aufgabe des beamteten 
Arztes bei geistig abnormen Jugendlichen. Zeitschr. f. Med.-Beamte 26, 4-22. 
1913. - 1267 TtRKEL, SIEGFRIED: Die kriminellen Geisteskranken. Wien. med. 
Wochenschr. 54, 1614ff., 1667ff., 1716ff., 1765ff., 1826ff., 1876ff., 1926ff., 1974ff., 
1904. 1268 - Psychiatrisch-kriminalistische Probleme. Jahrbücher f. Psych. 26, 
30-102, 1905. 1269- Probleme der Zurechnungsfähigkeit. Jahrbücher f. Psych. 
36, 257-290, 1914. 1270- Der Zurechnungsfähigkeits-Paragraph im Österreichi
schen Rechte. Jahrbücher f. Psych. 35, 59-117, 1915. 1271- Die Zurechnungs
fähigkeit. Leipzig und Wien 1915, 93 S. 

u. 
1272 Unterbringung geisteskranker Gefangener in Württemberg. Land

ständische Verhandl. vom 10. Juli 1903. BI. f. Gefk. 38, 305-330, 1904. 1273 
- geisteskranker Verbrecher und gemeingefährlicher Geisteskranker in Schlesien. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 61, 708-790, 1904. - 1274 UTITZ, EMIL: Psychologie 
der Simulation. Stuttgart 1918. 100 S. 

V. 
1275 V ARG HA, JuLius: Die Abschaffung der Strafknechtschaft. Graz 1896. 2 Bde~ 
1276 Verwaltungsberichte des Magistrats der Stadt Berlin 1912/17. -

1277 VIERNSTEIN, THEODOR: Eigenschaften und Schicksal von 40 lebenslänglich 
Gefangenen des bayerischen Zuchthauses Kaisheim. Zeitschr. f. Med. Beamte 27, 
41-53, 92-109, 1914. 1278 - Die Einführung des Stufensystems in den bay-

Literaturverzeichnis. 415 

welt. Erinnerungen, Beobachtungen und Erfahrungen eines Gefangnisgeistlichen. 
Aarau 1926. - 1249 STUMPF: Die Grundsatze der deutschen Landesregierungen 
fiir den VoUzug von Freiheitsstrafen yom 7. Juni 1923. Hess. Rechtsprechung 
24, 188-202, 1924. 1250 - Vergleichende DarsteUung der reichsratlichen Grund
satze fiir den VoUzug von Freiheitsstrafen yom 7. Juni 1923. Bl. f. Gefk. 57. 
170-188, 1926. 

T. 
1251 TESAR, OTOKAR: Dr. KARL BIRKMEYER: Was laJ3t v. Liszt Yom Straf

recht iibrig? Gross Arch. 26, 50-66, 1906. - 1252 THOMA, E.: Unter
suchungen an Zwangszoglingen in Baden. 7. Tagung d. dtsch. GeseUsch. f. ger. 
Med. AUg. Zeit8chr. f. Psych. 68, 699-714, 191}; Viertljahresschr. f. ger. Med. 
3. F. 43, Suppl. 342-356, 1912. - 1253 TIGGES: Uber die SteUung der Psychiatrie 
zum geltenden Strafgesetz und zu den strafrechtlichen Reformbestrebungen. Der 
Irrenfreund 34, 2-10, 1892. - 12;,}4 TINTEMANN, W.: Das Provinzialverwahrungs
haus zu Gottingen und seine Insassen in den erst en 5 Jahren seines Bestehens. 
Asch. Monatsschr. 11, 427-455, 1914/18. - 1255 TIPPEL: Fiirsorgeerziehung und 
Psychiatrie. Vcrs. d. dtsch. Vereins f. Psych. zu Dresden 1905. AUg. Zeitschr. f. 
Psych. 62, 583-599, 1905; Neur. Zentralbl. 24, 477-481, 1905. - 1256 TOBBEN, 
HEINRICH: Ein Beitrag zur Psychologitl der zu lebenslanglicher Zuchthausstrafe 
verurteilten oder begnadigten Verbrecher. Vort~: i. d. Naturforschervers. 1912. 
Asch. Monatsschr. 9, 449-469, 1913. 1257 - Uber die individualisierende Be
handlung der vermindert Zurechnungsfahigen im StrafvoUzug. Zeitschr. f. Med.
Beamte 28, 161-172, 1915. 1258 - Die Jugendverwahrlosung und ihre Be
kampfung. Miinchen 1922. 1259 - Die Erziehbarkeit Erwachsener. Dtsch. 
Zeitschr. f. ges. ger. Med. 5, 69-88, 1925. - 1260 TORP: Disk. zu V. LISZTS Vortrag: 
Die Behandlung der vermindert Zurechnungsfahigen. 10. Int. Vers. d. 1. K. V. 
Hamburg 1905. Mitt. 13,489-495, 1906. 1261- Begriindung zum schwedischen 
Gegenentwurf von 1917. 62, Anm. 3; (zitiert von MEZGER. Asch. Monatsschr. 14, 
144, 1923.) - 1262 TRAMER, M.: Vaganten (Arbeitswanderer, Wanderarbeiter, 
Arbeitsmeider). Alz. Zeitschr. 35, 1-150, 1917. - 1263 TREU, MAX: Bankerott 
des modernen StrafvoUzuges und seine Reform. Ein offener Brief an das Reichs
justizamt. Stuttgart 1904, 107 S. 1264 - Pensum und Zwangsarbeit in den 
~trafanstalten. Asch. Monatsschr. I, 759-768, 1904/05. - 1265 TUCZEK, FRANZ: 
Uber das pathologische Element in der Kriminalitat der Jugendlichen. Zeitschr. 
f. klin. Med. 53, 190-205, 1904. 1266 - Die diagnostische Aufgabe des beamteten 
Arztes bei geistig abnormen Jugendlichen. Zeitschr. f. Med.-Beamte 26, 4-22. 
1913. - 1267 TtRKEL, SIEGFRIED: Die krimineUen Geisteskranken. Wien. med. 
Wochenschr. 54, 1614ff., 1667ff., 1716ff., 1765££., 1826ff., 1876ff., 1926ff., 1974ff., 
1904. 1268 - Psychiatrisch-kriminalistische Probleme. Jahrbiicher f. Psych. 26, 
30-102, 1905. 1269 - Probleme der Zurechnungsfiihigkeit. Jahrbiicher f. Psych. 
36, 257-290, 1914. 1270 - Der Zurechnungsfahigkeits-Paragraph im osterreichi
schen Rechte. Jahrbiicher f. Psych. 35, 59-117, 1915. 1271- Die Zurechnungs
fahigkeit. Leipzig und Wien 1915, 93 S. 

U. 
1272 Unterbringung geisteskranker Gefangener in Wiirttemberg. Land

standische Verhandl. yom 10. Juli 1903. Bl. f. Gefk. 38, 305-330, 1904. 1273 
- geisteskranker Verbrecher und gemeingefahrlicher Geisteskranker in Schlesien. 
AUg. Zeitschr. f. Psych. 61, 708-790, 1904. - 1274 UTITZ, EMIL: Psychologie 
der Simulation. Stuttgart 1918. 100 S. 

V. 
1275 VARGHA, JULIUS: Die Abschaffung der Strafknechtschaft. Graz 1896. 2 Bde~ 
1276 Verwaltungsberichte des Magistrats der Stadt Berlin 1912/17. -

1277 VIERNSTEIN, THEODOR: Eigenschaften und Schicksal von 40 lebenslanglich 
Gefangenen des bayerischen Zuchthauses Kaisheim. Zeitschr. f. Med. Beamte 27, 
41-53, 92-109, 1914. 1278 - Die Einfiihrung des Stufensystems in den bay-



416 Literaturverzeichni8. 

rischen Strafanstalten. Zeitschr. f. ::\Ied.-Beamte 35, 538-.'>53, 1922. 1279- Die 
Durchführung eines Stufensystems in den bayrischen Strafanstalten. ZeitsC'hr. 
f. Med.-Beamte 36, 151-170, 1923. 12SO- BiologischE' ProblPmE' im Strafvollzug. 
Dtsch. Zeitschr. f. gPs. ger. Med. 3, 436-453, 1923. 12S1 - XPUE'R aus dPm 
bayrischen Strafvollzug. BI. f. Gefk. 56, 55-69, 1925. 1282 - DPr kriminal
biologische Dienst in bayrischen Strafanstaltl'n. Asch. 2\Ionatssr hr. 17, l-21, 1926. 
12S3 - Kriminalbiologische Grundlagen für die Reform des Strafvollzugs in 
Bavern. Dtsch. Jur. Zeit. 31, 1141-1146, 1926. - 1284 VILLINGER, WERNER: 
Aufgaben der praktischen Psychiatrie in der .JugPndfürsorge. Klin. \VochPnschr. 
4, 1736-1746, 1925. -12S5 VocKE: IrrPnanstalten sind KrankE'nanstaltPn, kPinP 
VerwahrungshäusE'r für verbrecherischE' EntartPtE' und gPmindPrt ZureehnungR
fähige. D. Verein f. Psych. 1906. XPurol. Zentralbl. 25, 471-472, 1906. 1286-
Zum Entwurf zu einem deutschPn Strafgpsptzbuch vom .JahrE' 1919. D. Vl'rl'in 
f. Psych. in Leipzig 1922. Allg. Zl'itschr. f. P;;ych. 79, 167-184, Disk. 307--311, 
1923. 1287 - Sicherheitsverwahrung dPr vermindert ZurcehnungsfähigPn. D. 
Verein f. Psych. Jena 1923. Allg. Zl'itschr. f. Psych. 80, 248, 1925. -- 12SS VoGT. 
HEINRICH: Zur Fürsorgeerziehung. Asch. Monatssehr. 5, 158-162, 1908,'09. 
1289 - Über die Fürs::>rge, PflegE' und l'nterbringung SchwachsinnigPr, Epilep
tiker und geistig MinderwertigPr. 3. Int. Kongr. f. lrrenpflPgP in WiPn 1908. 
Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 2, 451-480, 1909. ·- 1290 VmGT
LÄNDER, ELSE, und ÜREGOR, ADALBERT: Geschlecht und VPrwahrlosung. Alz. 
Zeitschr. 66, 97-127, 1921. - 1291 VooRMANN: DiP Strafanstalt, Pin SpiPgE'lbild 
unserer Zeit. 93. ,JahrPsber. d. rhein.-westf. GPf.-OPs. 67-71, 1919/20.- 12!12 Vor
en t wurf zu einem deutschen Strafgpsetzbuc>h, bearbcitPt von dPr hiPrzu bP
stelltl'n Sachverständigen-Kommission Berlin HJ09. --12!13 VorsehlägP zu E'inem 
Entwurf einE's Reichsgesetzes über den Vollzug der vom Ric>hter erkanntE'n 
Freiheitsstrafen. Sonderheft zu 45 d. BI. f. Oefk. 1911. - 12!14 VoRSTER, ,JoH.: 
Über hysterische Dämmerzustände und das Vorbl'ireden. 2\Ionatssc>hr. f. Psych. 
15, 161-181, 1904. - 1295 VossEN: Zitiert von ::\IöNKEMÖLLER. Asch. :\Ionatsschr. 
15, 281, 1924. 12!16 - Die Bedeutung eines Bewahrungsgesetzes für die FürsorgP
erziehung. Zentralbl. f. Vormundschaftswesl'n usw. 15, 69-72, l!l23. 

W. 
12!17 WACH, ADOLF: DieReform dPr FreiheitsstrafE'. Leipzig 1890,81 S. 1298-

Die Zukunft unseres Strafrechts. 73. Vers. d. rhein.-wPstf. GE'f.-Ges. JahrPsber. 
1900/0l, 119-132. 1299- Das deutsche Strafgesetzbuch nach dPm ncuPstl'n Ent
wurfe. Dtsch. StrafrPchtszeit. 8, 67-78, 1921. 1300- Der neue Strafgesetzentwurf. 
Allg. Tl'il. D .• Jur. Zeit. 30, 529-537, 1925. - 1301 Wachhunde bPi der Ver
wahrung geisteskranker VerbrPcher. Bresl. \Vochensc>hr. 16, 51, 1914/15. -
1302 IVACHSJ\lt:TH: Zur Definiton dPr GemPingefährlichkl'it. Bresl. \VochPnschr. 
23, 132-133, 1921/22. - 1303 WÄCHTER v., CARL GEORG: Deutsches Straf
recht. Vorlesungen. 272, Leipzig 1881.- 1304 IVAETZOLDT: Die Bewah
rung geistig ::\Iinderwertiger. Dtsch. med. WochPnschr. 51, 1326-1328, 1926. -
1305 \VAGNER v. JAt:REGG: Zur Reform des Irrenwesens, IV. IrrenwPsE'n und 
Strafrechtspflege. Wien. klin. WochPnsrhr. 14, 720, 1901. 1306 - Gber die 
Versorgung krimineller Geisteskranker. Vortrag und Diskussion im VPrE'in für 
Psychiatrie u. Xeurologie Wien 1901. .Jahrbücher f. Psych. 21, 424--430, 1902. 
1307 - Zum l'nzurechnungsfähigkeitsparagraphen im österreirhisrhen Rtraf
gesetzentwurf. Referat auf dem österr. lrrPnärztetag 1907. Asc>h. ::\Ionatsschr. 4, 
465-484, 1907/08. - 1308 WAGNITZ, H. B.: HistorischE' Xaehriehten und Be
merkungen über die merkwürdigsten ZuchthäusE'r DPutsehlands. 2 Bde. Halle 
1791. - 1309 IVARSCHAl'ER, Emcn: Gber diE' psyehologisehE'n Grundlagen dPr 
Laienjustiz. Der Gerichtssaal 84, 438-450, 1916. -~ 1310 WEBER: Historische 
Einleitung zur Besprechung der vPrminderten ZurPrhnungsfähigkeit. Forens.
psych. Vereinigung Dresden 1897. Allg. Zeitsrhr. f. Psych. 56, 445-.J-47, 1899. 
1311- Vorgeschlagene Thesen zur :Frage der verminderten Zurechnungsfähigkeit. 
Forens.-psych. Y.ereinigung DrPsdPn 1898. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 450-452, 
1899. 1312 - l:ber die Aufnahme von BPstimmungPn über YE'rmindPrte Zurech-

416 Literaturverzeichni8. 

rischen Strafanstalten. Zeitsehr. f. :\Ied.-Beamte 35, 538-.')53, 1922. 1279 - Die 
Durchfiihrung eines Stufensystems in den bayrisehen Strafanstalten. ZeitsC'hr. 
f. Med.-Beamte 36,151-170,1923. 12S0 - BiologischE' ProblE'mE' im Strafvollzug. 
Dtseh. Zeitsehr. f. gE'S. ger. Med. 3, 436-453, 1923. 12S1 - XE'UE'R aus dE'm 
bayrischen Strafvollzug. Bl. f. Gefk. 56, 55-69, 1925. 12S2 - DE'r kriminal
biologische Dienst in bayrischen Strafanstaltl'n. Asch. 2\Ionatssc hr. 17, 1-21, 1926. 
12S3 - Kriminalbiologische Grundlagen fiir die Reform des Strafvollzugs in 
Bavern. Dtsch. Jur. Zeit. 31, 1141-1146, 1926. - 12S4 VILLINGER, WERNER: 
Aufgaben der praktischen Psychiatrie in der .JugE'ndfiirsorge. Klin. 'YochE'nschr. 
4,1736-1746, 1925. -12S5 VOCKE: IrrE'nanstalten sind KrankE'nanstaltE'n, kE'inE' 
VerwahrungshausE'r fiir verbrecherischE' EntartE'tE' und gE'mindE'rt ZureehnungR
fahige. D. Verein f. Psych. 1906. XE'urol. Zentralbl. 25, 471-472, 1906. 121'16-
Zum Entwurf zu einem deutschE'n StrafgE'sE'tzbuch yom .JahrE' 1919. D. Vl'rl'in 
f. Psych. in Leipzig 1922. Allg. Zl'itschr. f. P;;ych. 79, 167-184, Disk. 307--311, 
1923. 12S7 - Sicherheitsverwahrung dE'r vermindert ZureehnungsfahigE'n. D. 
Verein f. Psych. Jena 1923. Allg. Zl'itschr. f. Psych. SO, 248, 1925. -- 12SS VOGT. 
HEINRICH: Zur Fiirsorgeerziehung. Asch. Monatssehr. 5, 15S-162, 1908,'09. 
12S9 - Uber die Fiirs:Jrge, PflegE' und l'nterbringung SchwachsinnigE'r, Epilep
tiker und geistig MinderwertigE'r. 3. Int. Kongr. f. IrrenpflE'gE' in WiE'n 1908. 
Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 2, 451-480, 1909. '- 1290 VOIGT
LANDER, ELSE, und GREGOR, ADALBERT: Geschlecht und VE'rwahrlosung. Alz. 
Zeitschr. 66, 97-127, 1921. - 1291 VOORMANN: Dip Strafanstalt, pin SpipgPlbild 
unserer Zeit. 93 .• Jahrpsber. d. rhein.-westf. OE'f.-UE's. 67-71, 1919/20. - 12112 Vor
en t wurf zu einem deutschen Strafgpsetzbuch, bearbcitet von der hierzu bE'
stelltl'n Sachverstandigen-Kommission Berlin Hl09. --12!13 VorsehlagE' zu Pinem 
Entwurf einE's Reichsgesetzes iiber den Vollzug der vom Richter erkanntE'n 
Freiheitsstrafen. Sonderheft zu 45 d. Bl. f. Uefk. 1911. - 12!14 VORSTER, .JOH.: 
Uber hysterische Dammerzustande und das Vorbl'ireden. 2\Ionatsschr. f. Psych. 
15, 161-lS1, 1904. - 1295 VOSREN: Zitiert von ::\IiiNKEMiiLLER. Asch. ;\Ionatsschr. 
15, 2S1, 1924. 12!16 - DiE' Bedeutung eines Bewahrllngsgesctzes fiir die FiirsorgE'
erziehung. Zentralbl. f. Vormunclschaftswesl'n usw. 15, 69-72, 1\)23. 

W. 
12!17 WACH, ADOLF: Die Reform dE'r FreiheitsstrafE'. Leipzig IS90, Sl S. 1298-

Die Zukunft unseres Strafrechts. 73. Verso d. rhein.-wE'stf. GE'f.-Ges. JahrE'sber. 
1900/01, 119-132. 1299 - Das cleutsche Strafgesetzbuch nach dE'm ncuesten Ent
wurfe. Dtsch. Strafrechtszeit. S, 67-78, 1921. 1300 - Der neue Strafgesetzentwurf. 
Allg. Teil. D .• Iur. Zeit. 30, 529-537, 1925. - 1301 Wachhunde bE'i der Ver
wahrung geisteskranker Verbrecher. Bresl. 'IVochenschr. 16, 51, 1914/15. -
1302 'IYACHSJ\1l:TH: Zur Definiton dE'r GemE'ingefahrliehkeit. Bresl. \VochE'nschr. 
23, 132-133, 1921/22. - 1303 WACHTER v., CARL GEORG: Deutsches Straf
recht. Vorlesungen. 272, Leipzig IS81. - 1304 'IYAETZOLDT: Die Bewah
rung geistig ::\Iinderwertiger. Dtsch. med. WochE'nschr. 51, 1326-1328, 1926. -
1305 'YAGNER V. JAl:REGG: Zur Reform des Irrenwesens, IV. IrrenwE'sE'n und 
Strafrechtspflege. Wien. klin. WochE'nschr. 14, 720, 1901. 1306 - Cber die 
Versorgung krimineller Geisteskranker. Vortrag und Diskussion im V E'rE'in fiiI' 
Psychiatrie u, Xeurologie Wien 1901. .Jahrbiicher f. Psych. 21, 424--430, 1902. 
1307 - Zum l'nzurechnungsfahigkeitsparagraphen im osterreichischen Rtraf
gesetzentwurf. Referat auf dem osterr. IrrE'niirztetag 1907. Asch. ::\Ionatsschr. 4, 
465-484, 1907/0S. - 1308 WAGNITZ, H. B.: HistorischE' Xaehriehten und BE'
merkungen iiber die merkwiirdigsten ZuchthausE'r DE'utsehlands. 2 Bde. HallE' 
1791. - 1309 'IVARSCHAl'ER, ERICH: Cber diE' psyehologisehE'n Grundlagen dE'r 
Laienjustiz. Der Gerichtssaal 84, 438-450, 1916. -~ 1310 WEBER: Historische 
Einleitung zur Besprechung der verminderten Zurechnungsfahigkeit. Forens.
psych. Vereinigung Dresden 1897. AliI'. Zeitschr. f. Psych. 56, 445--1-47, 1899. 
1311- Vorgeschlagene Thesen zur I<'rage cler verminderten Zurechnungsfahigkeit. 
Forens.-psych. Y,ereinigung DrE'sclE'n 1898. AUg. Zeitschr. f. Psych. 56, 450-452, 
1899. 1312 - l:ber die Aufnahme von BE'stimmungE'n iiber YE'rmindE'rte Zurech-



Literaturverzeichnis. 417 

nungsfähigkeit im Strafgesetzbuch. Vers. mitteld. Psychiater u. Neurologen in 
Dresden 1898. Neur. Zentralbl. 17, 1108-1109, 1898. - 1313 WEBER, L. W.: 
Das Hannoversche Provinzial-Verwahrungshaus in Göttingen. Asch. Monatsschr. 
7, 159-167, 1910/11. 1314- Psychologie der Haft und Haftpsychosen. Forens.
psych. Vereinigung in Göttingen 1910. Zeitschr. f. Med.-Beamte 24, l. Beilage, 
53ff., 1911. 1311) - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher und gemein
gefährlicher Geisteskranker. Ergebnisse der Neur. u. Psych. 1, 497-592, 1912. 
- 1316 WEBER, RICHARD: Zur Psychologie des Vagabundentums. Zeitschr. f. 
Med.-Beamte 25, 851-856, 1912. - 1317 WEINGART, ALBERT: Die verminderte 
Zurechnungsfähigkeit. v. Lisztsche Zeitschr. 19, 133-148, 1898. 1318 - Ver
minderte Zurechnungsfähigkeit im Strafrecht. Forens.-psych. Vereinigung in 
Dresden 1898. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 449-450, 1899. 1319 - Die vermin
derte Zurechnungsfähigkeit. Forens.-psych. Vereinigung in Dresden 1898. v. Liszt
sche Zeitschr. 19, 133ff., 1899. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 462-477, 1899. 1320 
- Der gegenwärtige Stand der Frage der geminderten Zurechnungsfähigkeit. 
Forens.-psych. Vereinigung in Dresden 1906. Bl. f. Gefk. 40, 379-383, 1906. 
1321 - Über den gegenwärtigen Stand der Frage der geminderten Zurechnungs
fähigkeit. Forens.-psych. Vereinigung in Dresden 1906. Allg. Zeitschr. f. Psych. 
66, 895-900, 1909. - 1322 WEISSENRIEDER: Zur Geschichte des Besserungs
gedankens im Vollzug der neuzeitlichen Freiheitsstrafe. Bl. f. Gefk. 57, 5-43, 
1925. - 1323 WENDT, ERICH: Zur Frage der Unterbringung der kriminellen 
Geisteskranken und vermindert Zurechnungsfähigen in Sachsen unter Berück
sichtigung des § 88,1 des Entwurfes zu einem neuen deutschen Strafge~!'ltzbuch 
vom Jahre 1919. Allg. Zeitschr. f. Psych. 79, 200-208, 1923. 1324 - Uber die 
gegenwärtige und zukünftige Unterbringung der kriminellen Geisteskranken in 
Sachsen. Allg. Zeitschr. f. Psych. 85, 474-482, 1~27. - 1321) WERNER, R. P.: 
"Geistig Minderwertige" oder "Geisteskranke"? Ein Beitrag zu ihrer Abgrenzung 
mit Rücksicht auf die geplante Strafrechtsreform. Berlin 1906. 1326 - Die Ver
sorgung geisteskranker Verbrecher inDalldorf. Berlin 1906,216 S. -1327 WERNER: 
Katamnestische Erhebungen über frühere Bewahrungshäuslinge. Dtsch. Verein 
f. Psych. in Kassel 1925. Allg. Zeitschr. f. Psych. 83, 436-437, 1926. 1328 -
Katamnestische Erhebungen über frühere Bewahrungshäuslinge. Bresl. Wochen
sehr. 28, 23lff., 243ff., 1926.- 1329 WERNICK u. WEHMER: Fürsorge für irre Ver
brecher. Lehrbuch d. öffentl. Gesundheitswesens Stuttgart 1894. 477ff. - 1330 
WESTPHAL: Disk. in der Berliner Med.-psycholog. Gesellschaft 1869 zum § 40 
d.es preuß. StGB. Arch. f. Psych. 2, 235, 1870. - 1331 WESTPHAL, ALEXANDER: 
Über hysterische Dämmerzustände und das Symptom des "Vorbeiredens". Neurol. 
Zentralbl. 22, 7-16, 64-72, 1903.- 1332 WETZEL, ALBREOHT: Die Tat als Kri
terium der Zurechnungsfähigkeit. Forens.-psyc~. Vereinigung Heidelberg 1913. 
Asch. Monatsschr. 10, 689-701, 1914. 1333- Über Schockpsychosen. Alz. Zeit
sehr. 65, 288-330, 1921. 1334 - Der Nachweis der psychischen Varietät beim 
Verbrecher und seine Beziehungen zu den Verantwortlichkeitsproblemen. v. Liszt
sche Zeitschr. 43, 70-89, 1924. 1330 - Persönlichkeit und Kriminalität. Asch. 
Monatsschr. 17, Beiheft, 69-76, 1926.- 1336 WEYERT: Untersuchungen an ehe
maligen Fürsorgezöglingen im Festungsgefängnis ... Allg. Zeitschr. f. Psych. 69, 
180-248, 1912. - 1337 WEYGANDT, WrLHELM: Arztliebes im Vorentwurf zum 
neuen Strafgesetzbuch. Med.-klin. Wochenschr. 5, 1947ff., 1972ff., 1909. 1338 
- Die Imbezillität vom klinischen und forensischen Standpunkt. Dtsch. med. 
Wochenschr. 35, 2011-2014, 1909. 1339 - Der Entwurf einer Strafprozeß
ordnung sowie der Entwurf betr. Abänderung des Strafgesetzbuches in ihren 
Beziehungen zur Fürsorge für normale und schwachsinnige Kinder. Zeitschr. f. 
d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 3, 197-210, 1910. 1340 - Die Jugendlichen im 
Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. 
jug. Schwachs. 3, 449-454, 1910. 1341 -· Berufsvormundschaft über die voll
jährigen geistig Minderwertigen. 6. Tagung d. Berufsvormünder in Dresden 1911. 
Asch. Monatsschr. 8, 694-707, 1911/12. 1342- Zurechnungsfähigkeit und Re~hts
sicherheit. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F. 47, 281-302, 1914. 1343- Arzt
liebes im deutschen Strafgesetzentwurf 1919. Dtsch. med. Wochenschr. 49, 
521-522, 1923. 1344- Ärztliches im deutschen Strafgesetzentwurf 1919. Vortr. 

Wilmanns, Zurechnungsfähigkeit. 27 

Literaturverzeichnis. 417 

nungsfahigkeit im Strafgesetzbuch. Verso mitteld. Psychiater u. Neurologen in 
Dresden 1898. Neur. Zentralbl. 17, 1108-1109, 1898. - 1313 WEBER, L. W.: 
Das Hannoversche Provinzial-Verwahrungshaus in Giittingen. Asch. Monatsschr. 
7, 159-167, 1910/11. 1314 - Psychologie der Haft und Haftpsychosen. Forens.
psych. Vereinigung in Giittingen 1910. Zeitschr. f. Med.-Beamte 24, 1. Beilage, 
53 f£. , 1911. 1315 - Die Unterbringung geisteskranker Verbrecher und gemein
gefahrlicher Geisteskranker. Ergebnisse der Neur. u. Psych. 1, 497-592, 1912. 
- 1316 WEBER, RICHARD: Zur Psychologie des Vagabundentums. Zeitschr. f. 
Med.-Beamte 25, 851-856, 1912. - 1317 WEINGART, ALBERT: Die verminderte 
Zurechnungsfahigkeit. V. Lisztsche Zeitschr. 19, 133-148, 1898. 1318 - Ver
minderte Zurechnungsfahigkeit im Strafrecht. Forens.-psych. Vereinigung in 
Dresden 1898. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 449-450, 1899. 1319 - Die vermin
derte Zurechnungsfahigkeit. Forens.-psych. Vereinigung in Dresden 1898. V. Liszt
sche Zeitschr. 19, 133f£., 1899. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 462-477, 1899. 1320 
- Der gegenwartige Stand der Frage der geminderten Zurechnungsfahigkeit. 
Forens.-psych. Vereinigung in Dresden 1906. Bl. f. Gefk. 40, 379-383, 1906. 
1321 - Uber den gegenwartigen Stand der Frage der geminderten Zurechnungs
fahigkeit. Forens.-psych. Vereinigung in Dresden 1906. AUg. Zeitschr. f. Psych. 
66, 895-900, 1909. - 1322 WEISSENRIEDER: Zur Geschichte des Besserungs
gedankens im VQllzug der neuzeitlichen Freiheitsstrafe. Bl. f. Gefk. 57, 5-43, 
1925. - 1323 WENDT, ERICH: Zur Frage der Unterbringung der kriminellen 
Geisteskranken und vermindert Zurechnungsfahigen in Sachsen unter Beriick
sichtigung des § 88,1 des Entwurfes zu einem neuen deutschen Strafge~!'ltzbuch 
vom Jahre 1919. Allg. Zeitschr. f. Psych. 79, 200-208, 1923. 1324 - Uber die 
gegenwartige und zukiinftige Unterbringung der kriminellen Geisteskranken in 
Sachsen. Allg. Zeitschr. f. Psych. 85, 474-482, 1~27. - 1325 WERNER, R. P.: 
"Geistig Minderwertige" oder "Geisteskranke"? Ein Beitrag zu ihrer Abgrenzung 
mit Riicksicht auf die geplante Strafrechtsreform. Berlin 1906. 1326 - Die Ver
sorgung geisteskranker Verbrecher in DaUdorf. Berlin 1906,216 S. -1327 WERNER: 
Katamnestische Erhebungen iiber friihere Bewahrungshauslinge. Dtsch. Verein 
f. Psych. in Kassel 1925. Allg. Zeitschr. f. Psych. 83, 436-437, 1926. 1328-
Katamnestische Erhebungen iiber friihere Bewahrungshauslinge. Bresl. Wochen
schr. 28, 231f£., 243f£., 1926. - 1329 WERNICK U. WEHMER: Fiirsorge fiir irre Ver
brecher. Lehrbuch d. iiffentl. Gesundheitswesens Stuttgart 1894. 477ff. - 1330 
WESTPHAL: Disk. in der Berliner Med.-psycholog. Gesellschaft 1869 zum § 40 
d.es preufl. StGB. Arch. f. Psych. 2, 235, 1870. - 1331 WESTPHAL, ALEXANDER: 
Uber hysterische Dammerzustande und das Symptom des "Vorbeiredens". Neurol. 
Zentralbl. 22, 7-16, 64-72, 1903. - 1332 WETZEL, ALBREOHT: Die Tat als Kri
terium der Zurechnungsfahigkeit. Forens.-psyc~. Vereinigung Heidelberg 1913. 
Asch. Monatsschr. 10,689-701, 1914. 1333 - Uber Schockpsychosen. Alz. Zeit
schr. 65, 288-330, 1921. 1334 - Der Nachweis der psychischen Varietat beim 
Verbrecher und seine Beziehungen zu den Verantwortlichkeitsproblemen. V. Liszt
sche Zeitschr. 43, 70-89, 1924. 1330 - Persiinlichkeit und Kriminalitat. Asch. 
Monatsschr. 17, Beiheft, 69-76, 1926. - 1336 WEYERT: Untersuchungen an ehe
maligen Fiirsorgeziiglingen im Festungsgefangnis ... AUg. Zeitschr. f. Psych. 69, 
180-248, 1912. - 1337 WEYGANDT, WILHELM: Arztliches im Vorentwurf zum 
neuen Strafgesetzbuch. Med.-klin. Wochenschr. 5, 1947ff., 1972ff., 1909. 1338 
- Die Imbezillitat vom klinischen und forensischen Standpunkt. Dtsch. med. 
Wochenschr. 35, 2011-2014, 1909. 1339 - Der Entwurf einer Strafprozefl
ordnung sowie der Entwurf betr. Abanderung des Strafgesetzbuches in ihren 
Beziehungen zur Fiirsorge fiir normale und schwachsinnige Kinder. Zeitschr. f. 
d. Erf. u. Beh. d. jug. Schwachs. 3, 197-210, 1910. 1340 - Die Jugendlichen im 
Vorentwurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. d. 
jug. Schwachs. 3, 449-454, 1910. 1341 -. Berufsvormundschaft iiber die voll
jahrigen geistig Minderwertigen. 6. Tagung d. Berufsvormiinder in Dresden 1911. 
Asch. Monatsschr. 8, 694-707, 1911/12. 1342 - Zurechnungsfahigkeit und Re~hts
sicherheit. Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F. 47, 281-302, 1914. 1343 - Arzt
liches im deutschen Strafgesetzentwurf 1919. Dtsch. med. Wochenschr. 49, 
521-522, 1923. 1344 - Arztliches im deutschen Strafgesetzentwurf 1919. Vortr. 

Wilmanns, Zurechnnngsfahigkeit. 27 



418 Literaturverzeichnis. 

Ärztl. Verein in Hamburg. Med.-klin. 19,886, 1923. 1340- Disk. zu den Berichten 
von Rittler, Hagemann und Aschaffenburg. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe 
d. I. K. V. Innsbruck 1925, Mitt. 203-211. 1346- Ärztliches über den amtlichen 
Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches von 1925. Münch. med. 
W:ochenschr. 73, 1135ff., 1926. - 1347 WICHERN, JoB. HINRICH: Gesammelte 
Schriften 4, 1905. - 1348 WICKEL: Das Bewahrungshaus. Bresl. Wochenschr. 10, 
320--321, 1908/09. - 1349 WmMANN: Die Bedeutung der psychopathischen Kon
stitution für die Rechtspflege und deren Berücksichtigung im Strafrecht und bei der 
~trafvollstreckung. Gross. Arch. 71,27-69, 132-169, 1919.-1350 WIEDEMEISTER: 
Über die Errichtung von Spezialasylen für verbrecherische Irre. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 28, 176-200, 1872. - 1351 WILKER, KARL: Jugendgefängnisse. Zeit
sehr. f. Kinderforsch. 23, 49-60, 1917. 1352- Der Lindenhof, Werden und Wollen. 
Heilbronn 1921. - 1353 WILLE, L.: Zur Frage der geminderten Zurechnungs
fähigkeit. Zeitschr. f. Schweizer Strafrecht 3, 1-13, 1890. - 1354 WILLERT: 
Das Postulat der Abschaffung des Strafmaßes und die dagegen erhobenen Ein
wendungen. v. Lisztsche Zeitschr. 2, 473-496, 1882. - 1355 WILMANNS, KARL: 
Das Landstreichertum, seine Abhilfe und Bekämpfung. Vortr. Vers. südwestd. 
Irrenärzte in Freiburg 1904. Asch. Monatsschr. 1, 605-620, 1905. 1356- Zur 
Psychopathologie des Landstreichers. Leipzig 1906. 1357 - Über Gefängnis
psychosen. Ref. Vers. südwestd. Irrenärzte in Heidelberg 1907. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 65, 378-380, 1908. 1358- Über Gefängnispsychosen. Altsehe Samml, 
8, Heft 1, 1908, 65 S. 1359 - Referat über Siefert: Über die Geistesstörungen in 
der Strafhaft usw. Gaupps Zentralbl. 18, 417-430, 1907. 1360- Psychiatrische 
Bemerkungen zum Vorentwurf des deutschen Strafgesetzbuches. Alz. Zeitschr. 
1, 171-205, 1910. 1361- Die verminderte Zurechnungsfähigkeit im Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Dtsch. Verein f. Psych. zu Stuttgart 1911. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 68, 529-530, Disk. 531-538, 1911. 1362 -Die prak
tische Durchführbarkeit der Bestimmungen über die verminderte Zurechnungs
fähigkeit im Vorentwurf. Asch. Monatsschr. 8, 136-142, 1911/12. 1363 - Die 
Psychopathien. Handbuch d. Neurologie 5, 568ff., 1913. 1364 - Über die so
genannte geminderte Zurechnungsfähigkeit. Ref. a. d. Vers. d. dtsch. Vereins 
f. Psych. Straßbuig 1914. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71, 691-709, Disk. 711-715, 
1914. 1365 - Zur Reform des Arbeitshauses. Asch. Monatsschr. 10, 346-362, 
1914. 1366- Die psychiatrische Sachverständigentätigkeit und der Strafrichter. 
v. Lisztsche Zeitschr. 34, 125-144, 1913. 1367 - Die Wiederertüchtigung der 
an funktionellen Neurosen leidenden Kriegsbeschädigten. Die Kriegsbeschädig
tenfürs. 2, Heft 5, 1917. 1367a- Zustände verminderter Zurechnungsfähigkeit 
einst und jetzt. v. Lisztsche Zeitschr. 43, 89-96, 1922. 1368- Die Abhängigkeit 
der Haftpsychosen vom Zeitgeist. Asch. Monatsschr. 15, 308..:__333, 1924. 1369 
- Die Schizophrenie. Alz. Zeitsehr. 78, 342-372, 1922. - 1370 WILMANNS, KuRT: 
Statistische Untersuchungen über HaftpsychosE;n. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67,847 
bis866,1910.-1371 WINDELBAND, WILHELM:ÜberNorm und Normalität. Forens.
psych. Vereinigung inHeidelberg 1906. Asch. Monatsschr. 3,1-13,1906/07. -1372 
WINGE: Disk. zu dem Vortrage von NABOKOF: Schutzmaßnahmen gegen Rückfällige. 
12. Int. Vers. d. I. K. V. in Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 495-496.- 1373 WIT
TERMANN, ERNST: Die strafrechtliche Beurteilung der Psychopathen. Münch. 
med. Wochenschr. 71, 1397-1401, 1924. - 1374 WITTIG, K.: Versuche einer 
Abgrenzung zwischen Erziehungs- und Strafanstalt. v. Lisztsche Zeitschr. 42, 
560--592, 1921. -1375 W i t t I ich , das Jugendgefängnis in. Herausg. vom preuß. 
Min. d. Innern, Berlin 1917. -1376 WoLLENBERG: Die Grenze der strafrechtlichen 
Zurechnungsfähigkeit bei psychischen Krankheitszuständen. Ref. i. dtsch. Verein 
f. Psych. Halle 1899. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 615-630; Disk. 630--637, 1899. 
1377 - Der deutsche Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch vom Standpunkte 
des Arztes. 6. Tagung d. Dtsch. Ges. f. ger. Med. Neur. Zentralbl. 29, 1910; Disk. 
1223-1225, 1910; Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F. 41, 2. Suppl. 224-251, 19ll. 
1378 - Über psychiatrische Sachverständigentätigkeit mit besonderer Berück
sichtigung der minder Zurechnungsfähigen. Vortr. Dtsch. Verein f. Psych. Straß
burg 1914. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71, 710-711, 1914. - 1379 Würdigung 
der Persönlichkeit im Strafverfahren. Verfügung d. preuß. Justizministers. Asch. 
Monatsschr. 17, 323-324, 1926. 

418 Literaturverzeichnis. 

Arztl. Verein in Hamburg. Med.-klin. 19,886,1923.1340 - Disk. zu den Berichten 
von Rittler, Hagemann und Aschaffenburg. 20. Tagung d. dtsch. Landesgruppe 
d. I. K. V. Innsbruck 1925, Mitt. 203-211. 1346 - Arztliches iiber den amtlichen 
Entwurf eines allgemeinen deutschen Strafgesetzbuches von 1925. Miinch. med. 
W:ochenschr. 73, 1135ff., 1926. - 1347 WICHERN, JOH. HINRICH: Gesammelte 
Schriften 4,1905. - 1348 WICKEL: Das Bewahrungshaus. Bresl. Wochenschr. 10, 
320--321,1908/09. - 1349 WIDMANN: Die Bedeutung der psychopathischen Kon
stitution fiir die Rechtspflege und deren Beriicksichtigung im Strafrecht und bei der 
~trafvollstreckung. Gross. Arch. 71,27-69,132-169,1919. -1350 WIEDEMEISTER: 
Uber die Errichtung von Spezialasylen fiir verbrecherische Irre. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 28, 176-200, 1872. - 1351 WILKER, KARL: Jugendgefangnisse. Zeit
schr. f. Kinderforsch. 23,49-60, 1917. 1352 - Der Lindenhof, Werden und Wollen. 
Heilbronn 1921. - 1353 WILLE, L.: Zur Frage der geIninderten Zurechnungs
fahigkeit. Zeitschr. f. Schweizer Strafrecht 3, 1-13, 1890. - 1354 WILLERT: 
Das Postulat der Abschaffung des StrafmaBes und die dagegen erhobenen Ein
wendungen. v. Lisztsche Zeitschr. 2,473-496, 1882. - 1355 WILMANNS, KARL: 
Das Landstreichertum, seine Abhilfe und Bekampfung. Vortr. Verso siidwestd. 
Irrenarzte in Freiburg 1904. Asch. Monatsschr. 1, 605-620, 1905. 1356 - Zur 
Psychopathologie des Landstreichers. Leipzig 1906. 1357 - Uber Gefiingnis
psychosen. Ref. Verso siidwestd. Irreniirzte in Heidelberg 1907. Allg. Zeitschr. 
f. Psych. 65, 378-380, 1908. 1358 - Uber Gefiingnispsychosen. Altsche Samml, 
8, Heft 1, 1908, 65 S. 1359 - Referat iiber Siefert: Ober die Geistesstorungen in 
der Strafhaft usw. Gaupps Zentralbl. 18,417-430, 1907. 1360 - Psychiatrische 
Bemerkungen zum Vorentwurf des deutschen Strafgesetzbuches. Alz. Zeitschr. 
1, 171-205, 1910. 1361 - Die verIninderte Zurechnungsfiihigkeit im Vorentwurf 
zu einem deutschen Strafgesetzbuch. Dtsch. Verein f. Psych. zu Stuttgart 1911. 
Allg. Zeitschr. f. Psych. 68, 529-530, Disk. 531-538, 1911. 1362 - Die prak
tische Durchfiihrbarkeit der Bestimmungen iiber die verminderte Zurechnungs
fahigkeit im Vorentwurf. Asch. Monatsschr. 8, 136-142, 1911/12. 1363 - Die 
Psychopathien. Handbuch d. Neurologie 5, 568f£., 1913. 1364 - Uber die so
genannte geminderte Zurechnungsfiihigkeit. Ref. a. d. Verso d. dtsch. Vereins 
f. Psych. StraBburg 1914. Allg. Zeitschr. f. Psych. 71, 691-709, Disk. 711-715, 
1914. 1365 - Zur Reform des Arbeitshauses. Asch. Monatsschr. 10, 346-362, 
1914. 1366 - Die psychiatrische Sachverstiindigerrtiitigkeit und der Strafrichter. 
v. Lisztsche Zeitschr. 34, 125-144, 1913. 1367 - Die Wiederertiichtigung der 
an funktionellen Neurosen leidenden Kriegsbeschiidigten. Die Kriegsbeschiidig
tenfiirs. 2, Heft 5, 1917. 1367a - Zustande verminderter Zurechnungsfiihigkeit 
einst und jetzt. v. Lisztsche Zeitschr. 43, 89-96, 1922. 1368 - Die Abhiingigkeit 
der Haftpsychosen yom Zeitgeist. Asch. Monatsschr. 15, 308~333, 1924. 1369 
- Die Schizophrenie. Alz. Zeitschr. 78, 342-372, 1922. - 1370 WILMANNS, KURT: 
Statistische Untersuchungen iiber HaftpsychosE;n. Allg. Zeitschr. f. Psych. 67,847 
bis866, 1910.-1371 WINDELBAND, WILHELM: UberNorm undNormalitiit. Forens.
psych. Vereinigung in Heidelberg 1906. Asch. Monatsschr. 3, 1-13, 1906/07. -1372 
WINGE: Disk. zu dem Vortrage von NABOKOF: SchutzmaBnahmen gegen Riickfiillige. 
12. Int. Verso d. I. K. V. in Kopenhagen 1913. Mitt. 20, 495-496. - 1373 WIT
TERMANN, ERNST: Die strafrechtliche Beurteilung der Psychopathen. Miinch. 
med. Wochenschr. 71, 1397-1401, 1924. - 1374 WITTIG, K.: Versuche einer 
Abgrenzung zwischen Erziehungs- und Strafanstalt. v. Lisztsche Zeitschr. 42, 
560--592, 1921. -1375 Wit t Ii c h, das Jugendgefangnis in. Herausg. yom preuB. 
Min. d. Innern, Berlin 1917. -1376 WOLLENBERG: Die Grenze der strafrechtlichen 
Zurechnungsfiihigkeit bei psychischen Krankheitszustiinden. Ref. i. dtsch. Verein 
f. Psych. Halle 1899. Allg. Zeitschr. f. Psych. 56, 615-630; Disk. 630--637, 1899. 
1377 - Der deutsche Vorentwurf zu einem Strafgesetzbuch yom Standpunkte 
des Arztes. 6. Tagung d. Dtsch. Ges. f. ger. Med. Neur. Zentralbl. 29, 1910; Disk. 
1223-1225, 1910; Vierteljahresschr. f. ger. Med. 3. F. 41, 2. Suppl. 224-251, 1911. 
1378 - Uber psychiatrische Sachverstiindigentiitigkeit mit besonderer Beriick
sichtigung der minder Zurechnungsfahigen. Vortr. Dtsch. Verein f. Psych. StraB
burg 1914. Alig. Zeitschr. f. Psych. 71, 710-711, 1914. - 1379 Wiirdigung 
der Personlichkeit im Strafverfahren. Verfiigung d. preuB. Justizministers. Asch. 
Monatsschr. 17,323-324, 1926. 



Literaturverzeichnis. 419 

z. 
1380 ZACCHIAS, PAULUS: Quaestiones medic9_legales. 1630, 3, Titel 2 

(zitiert v. BRESLER). - 1381 ZIEHEN, THEODOR: Arztliehe Wünsche zur Für
sorgeerziehung bezüglich der sogenannten psychopathischen Konstitutionen. 
Zeitschr. f. Kinderforsch. 28, 44lff., 489ff., 1912/13. 1382 ZIEMKE, 
E. : Der Schutz der Gesellschaft vor den vermindert Zurechnungsfähigen. 
Asch. Monatsschr. 1, 424-426, 1904/05. 1383- _9eisteskranke Verbrecher. Med. 
Klirr. 9, 739-744, 1913. -1384 ZINGERLE, H.: Uber das Greisenalter in forensi
scher Beziehung. Groß Arch. 40, 1-54, 1910. 1385 -Die ärztlichen Aufgaben 
in den Hilfssr hulen und Fürsorgeanstalten. Jahrbücher f. Psych .. 40, 266-297, 
1920. - 1386 ZINN: Versorgung der geisteskranken oder der Geisteskrankheit 
verdächtigen Persom;n, welche wegen Begehung eines Verbrechens, eines Ver
gehens oder einer Übertretung angeschuldigt, angeklagt und verurteilt sind. 
Verein dtsch. Irrenärzte zu Eisenach 1882. Allg. Zeitschr. f. Psych. 39, 639-648, 
1883. - 1387 ZIRKER, ÜTTO: Der Gefangene. Neuland der Erziehung in der 
Strafanstalt. 1924, 87 S. 1388- Erste Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Reform 
des Strafvollzugs in Eisenach 1924. Asch. Monatsschr. 15, 102-105, 1924. 1389 
- Zweite Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Reform des Strafvollzugs in Frank
furt a. M. 1924. Asch. Monatsschr. 16, 86-94, 1925. 

27* 

Literaturverzeichnis. 419 

z. 
1380 ZACCHIAS, PAULUS: Quaestiones medic9.1egales. 1630, 3, Titel 2 

(zitiert v. BRESLER). - 1381 ZIEHEN, THEODOR: Arztliche Wiinsche zur Fiir
sorgeerziehung beziiglich der sogenannten psychopathischen Konstitutionen. 
Zeitschr. f. Kinderforsch. 28, 441ff., 489ff., 1912/13. 1382 ZIEMKE, 
E.: Der Schutz der Gesellschaft vor den vermindert Zurechnungsfahigen. 
Asch. Monatsschr. 1,424-426, 1904/05. 1383 - geisteskranke Verbrecher. Med. 
Klin. 9, 739-744, 1913. -1384 ZINGERLE, H.: Uber das Greisenalter in forensi
scher Beziehung. GroB Arch. 40, 1-54, 1910. 1385 - Die arztlichen Aufgaben 
in dpn Hilfssr hulpn und Fiirsorgeanstalten. J ahrbiicher f. Psych .. 40, 266-297, 
1920. - 1386 ZINN: Versorgung der geisteskranken oder der Geisteskrankheit 
verdachtigen PersollE;n, welche wegen Begehung eines Verbrechens, eines Ver
gehens oder piner tJbertretung angeschuldigt, angeklagt und verurteilt sind. 
Verein dtsch. Irrenarzte zu Eisenach 1882. Allg. Zeitschr. f. Psych. 39, 639-648, 
1883. - 1387 ZIRKER, OTTO: Der Gefangene. Neuland der Erziehung in der 
Strafanstalt. 1924,87 S. 1388 - Erste Tagung der Arbeitsgemeinschaft fiir Reform 
des Strafvollzugs in Eisenach 1924. Asch. Monatsschr. 15, 102-105, 1924. 1389 
- Zweite Tagung der Arbeitsgemeinschaft fiir Reform des Strafvollzugs in Frank
furt a. M. 1924. Asch. Monatsschr. 16, 86-94, 1925. 

27* 



AMBOS, J. P. 171, 277. 
ASCHAFFENBURG, GUSTAV 

4, 12, 44, 47, 67-70, 
75-77, 84, 88, 89, 
96, 126, 136, 137, 158, 
183, 184, 198, 207, 
264-267, 283, 284, 
287, 288, 292, 301, 
311, 312, 313, 316, 
317, 324, 326, 327, 
330, 331, 332, 337, 
364, 373. 

ASCHROTT, P. F. 280. 
AuER, FRITZ 122. 
Av:E-LALLEMENT, F. CH. 

B. 218, 220, 221, 223. 

ßAER, A. 35. 
BALSER 376. 
V. BAR, L. 46. 
BARTH, ELFRIEDE 60. 
BELL 360. 
BECKER 75, 88. 
BEHREND, E. 312, 316. 
BELING, ERNST 309. 
BENEDIKT, MoRITZ 64. 
BERNER, ALB. FRIEDR. 

1, 40. 
BINSWANGER, 0TTO 53, 

222. 
v. BIRKMEYER, KARr. 284, 

286. 309. 
BmNBAUM, KARL 133, 

147, 206-209, 214, 
215, 217, 218, 223, 
229,279,297,300,365. 

BrscHOFF, E. 292. 
BLEUI.ER, EUGEN 207, 

310. 
BoAs, KuRT 73. 
BüNDY, CURT 156, 157, 

158, 159, 175. 
BoNHOEFFER, KARL 61, 

62, 63, 66, 68, 69, 70, 
73, 75, 77, 114, 141, 
266, 287' 288, 289, 
292, 311, 312, 313, 
324, 373. 

BORCHERS, PHTL. 96. 
BRATZ, E. 288, 311. 

Namenverzeichnis. 
BRENNECKE, H. 361. 
BRESLER, JOH. 222. 
BUMKE, 0. 202, 299. 
VAN CALKER 18, 47, 83, 

256, 261, 293. 

CASPER, JoH. LUDW. 206, 
226. 

CoNOLLY, J. 182. 
CRAMER, AUGUST 3, 4, 

19, 31, 33, 44, 45, 47, 
49, 53, 54, 56, 57, 59, 
260, 285, 310, 332. 

DANNEMANN 373. 
DEGEN, R. 151. 
DEI.BRÜCK, ANTON 3, 369. 
DELBRÜCK D. Ä. 124, 125, 

126, 132, 205. 
DELIUS, KuRT 107. 
DOHNA, GRAF zu 265, 

302, 317, 333. 
DRUCKER 265. 
DuBorssoN, PAUL 43. 
Dum:E 208. 

EBELING, C. 244. 
EBERMAYER,LUDWIG 329. 
V. EGLOFFSTEIN, LEO 313. 
ELLGER, HANS 149, 152, 

165, 166, 167, 262, 
274, 276, 278. 

V. ENGELBERG 112, 113, 
114. 

ENGELEN, D. 0. 12, 18, 
33, 51, 256. 

EVENSON 323. 
EXNER, FRANZ 170, 284, 

323. 

FECHENBACH, FELIX 91. 
FEUERBACH, ANSELM 265. 
FIDELIS, FORTUNATUB 

219. 
FINGER, A. 83, 261, 314, 

363. 
FINKELNBURG, KARL 4, 

69, 104, 118, 137, 138, 
151, 164, 189, 262, 
270, 277, 300, 301, 
302, 376. 

FLEISCHMANN ll4. 
FLEMMING, CARL FRIEDR. 

40. 
FLüGGE 195, 197, 200. 
FOERSTER, WILHEI.l\1 365. 
FoLTIN 300. 
FOREL, AUGUST 364. 
FRANK, RETNHARD 21, 52, 

253, 310, 316. 
FREDE 173, 279, 282. 
FREBrARK 361. 
FREUDENTHAL, BERT-

HOLD 149, 244, 321. 
FRIEDREICH, J. B. 225. 
FucHs 236. 
FüRSTNER, CARL 206. 
FüSSLIN, ,J. 121, 123, 130, 

214, 270, 302. 

GÄBLER 167, 168. 
GANSER 129, 133, 214, 

223. 
GAUPI', ROBERT 73. 
GEELVII\'R 59. 
GELLER 198, 297. 
GENNAT, GEORG 91, 9.5, 

98, 120, 192, 243, 271, 
273, 274, 276, 288, 
343. 

GLAUNTNG, R. 85. 
GLEISPACH, GRAF 18, 256, 

261, 320. 
GOEBEL 281. 
GoTTSCHALK, Ar.FRED53. 
v. GRABE, E. 62, 376. 
GRASHEY, HUBERT 3, 53. 
GREGOR, ADALBERT 60, 

376. 
GRIESINGER, WILHELM 

331. 
GROHMANN, R. 242, 244. 
GROOS, FRIEDRICH 36, 

346, 347, 348, 349, 
350. 

GROSSE 272, 274. 
GRUHLE, HANs \V. 43, 

59, 264, 265, 285. 
GUDDEN, HANS 73. 
GuTsCH, A. 121, 123, 205, 

365. 

AMBOS, J. P. 171, 277. 
ASCHAFFENBURG, GUSTAV 

4, 12,44,47, 67-70, 
75-77, 84, 88, 89, 
96,126, 136, 137, 158, 
183, 184, 198, 207, 
264-267, 283, 284, 
287, 288, 292, 301, 
3U, 312, 313, 316, 
317, 324, 326, 327, 
330, 331, 332, 337, 
364,373. 

ASCHROTT, P. F. 280. 
AUER, FRITZ 122. 
AVE-LALLEMENT, F. CH. 

B. 218, 220, 221, 223. 

BAER, A. 35. 
BALSER 376. 
V. BAR, L. 46. 
BARTH, ELFRIEDE 60. 
BELL 360. 
BECKER 75, 88. 
BEHREND, E. 312, 316. 
BELING, ERNST 309. 
BENEDIKT, MORITZ 64. 
BERNER. ALB. FRIEDR. 

1,40. 
BINSWANGER, OTTO 53, 

222. 
V. BIRKMEYER, KARl. 284, 

286.309. 
BmNBAUM, KARL 133, 

147, 206-209, 214, 
215, 217, 218, 223, 
229,279,297,300,365. 

BISCHOFF, E. 292. 
BLEUI.ER, EUGEN 207, 

310. 
BOAS, KURT 73. 
BONDY, CURT 156, 157, 

158, 159, 175. 
BONHOEFFER, KARL 61, 

62, 63, 66, 68, 69, 70, 
73, 75, 77, 114, 141, 
266, 287, 288, 289, 
292, 3U, 312, 313, 
324, 373. 

BORCHERS, PliTL. 96. 
BRATZ, E. 288, 311. 

Namenverzeichnis. 
BRENNECKE, H. 361. 
BRESLER, JOH. 222. 
BUMKE, O. 202, 299. 
VAN CALKER 18, 47, 83, 

256, 261, 293. 

CASPER, JOH. LUDW. 206, 
226. 

CONOLLY, J. 182. 
CRAMER, AUGUST 3, 4, 

19, 31, 33, 44, 45, 47, 
49, 53, 54, 56, 57, 59, 
260, 285, 310, 332. 

DANNEMANN 373. 
DEGEN, R. 151. 
DELBRUCK, ANTON 3, 369. 
DELBRUCK D. A. 124, 125, 

126, ]32, 205. 
DELIUS, KURT 107. 
DOHNA, GRAF zu 265, 

302, 317, 333. 
DRUCKER 265. 
DUBOISSON, PAUL 43. 
DUPRE 208. 

EBELING, C. 244. 
EBERMAYER,LuDWIG 329. 
V. EGLOFFSTEIN, LEO 313. 
ELLGER, HANS 149, 152, 

165, ] 66, 167, 262, 
274, 276, 278. 

V. ENGELBERG U2, U3, 
U4. 

ENGELEN, D. O. 12, 18, 
33, 51, 256. 

EVENSON 323. 
EXNER, FRANZ 170, 284, 

323. 

FECHENBACH, FELIX 91. 
FEUERBACH, ANSELM 265. 
FIDELIS, FORTUNATUS 

219. 
FINGER, A. 83, 261, 314, 

363. 
FINKELNBURG, KARL 4, 

69, 104, 118, 137, 138, 
151, 164, ]89, 262, 
270, 277, 300, 301, 
302, 376. 

FLEISCHMANN 114. 
FLEMMING, CARL FRIEDR. 

40. 
FLUGGE 195, 197, 200. 
FOERSTER, WILHELM 365. 
FOLTIN 300. 
FOREL, AUGUST 364. 
FRANK, REINHARD 21, 52, 

253, 310, 3]6. 
FREDE 173, 279, 282. 
FREBfARK 361. 
FREUDENTHAL, BERT-

HOLD 149, 244, 321. 
FRIEDREICH, J. B. 225. 
FUCHS 236. 
FURSTNER, CARL 206. 
FtisSLIN, .J. 121, 123, 130, 

214, 270, 302. 

GABLER 167, 168. 
GANSER 129, 133, 214, 

223. 
GAUPl', ROBERT 73. 
GEELVIl'.'R 59. 
GELLER 198, 297. 
GENNAT, GEORG 91, 9.5, 

98, 120, 192, 243, 271, 
273, 274, 276, 288, 
343. 

GLAUNTNG, R. 85. 
GLEISPACH, GRAF 18, 256, 

261, 320. 
GOEBEL 281. 
GOTTSCHALK, ALFRED 53. 
V. GRABE, E. 62, 376. 
GRASHEY, HUBERT 3, 53. 
GREGOR, ADALBERT 60, 

376. 
GRIESINGER, WILHELM 

331. 
GROHMANN, R. 242, 244. 
GROOS, FRIEDRICH 36, 

346, 347, 348, 349, 
350. 

GROSSE 272, 274. 
GRUHLE, HANS \V. 43, 

59, 264, 265, 285. 
GUDDEN, HANS 73. 
GUTSCH, A. ]21, 123,205, 

365. 



HAGEMANN 317. 
HAGERUP 322. 
VAN HAMEL, D. J. 306. 
HAU, CARL 91. 
HECKER, J. F. c. 220. 
HEILBRONNER, KARL 136, 

286. 
HEINROTH, J. CH. A. 36. 
v. HENTIG, HANS 83, 159, 

326, 368. 
HERMANN 188, 259, 372. 
HERRMANN, WALTER 156, 

157, 158. 
HESS 370. 
V. HESSERT 74. 
HINRICHS 59. 
V. HIPPEL, ROBERT 4. 
HOBERG, J. 299. 
HöGEL, HuGo 80, 259, 

260, 298, 309, 331. 
HöNN, GEORG PAUL 221. 
HoFFBAUER, J. CH. 36. 
HOFMANN 4, 137, 138, 

273, 274, 280. 
HoHNBAUM, KARL 348, 

349, 350. 
HoMBURGER,AuGusT206, 

208, 370. 
HOMMEL 346, 348. 
HOPPE, ADOLF 189, 252, 

267. 
HoPPE, FRITZ 191. 
HoRN, HANS 291. 
HoRSTMANN 370. 
HowARD, .JoHN 205. 
HüBNER, ARTHUR HER-

MANN 62. 
HüLSEERG 278. 

IDl<JLER, KARr, Wrr,rr. 39, 
348, 349, 350. 

lt.BERG, GEORG 3. 

JACOBS 150. 
JÄGER, JOH. 91, 100. 
V. JAGEMANN,EUGEN168. 
V. JAROTZKY,H.114, 171, 

277. 
JASPERS, KARL 49. 
JOHN 250. 
JOLLY, FRIEDRICH 3, 331. 

KAHL, WILHELM 5, 12, 
14, 18, 33, 45, 46, 
47, 50, 51, 52, 256, 
260, 271, 274, 284, 
290, 292, 297, 306, 
317, 329, 330, 337. 

KAHN 361. 
KANT, lMMANUEL 36. 

Namenverzeichnis. 

KEFERSTEIN 222. 
KEMNAT, MATTRIAS VON 

220. 
KIELHORN, H. 53, 54, 

55, 88. 
KmN, J,uDWIG 4, 41, 53, 

124, 129, 206, 208, 
214. 

KLEINFELLER 47, 51, 75, 
317. 

KLUGE, G. 105, 145 195, 
232, 281, 282" 300, 
376. 

KLUMKER 375. 
KLuss 4, 104, 137. 
KNECHT 59. 
KNÖRR 64, 66, 114, 292. 
KocH, J. L. A. 17, 35, 

46, 290. 
KocH 375. 
KöHLER, A. 205, 257, 299, 

311, 312, 317. 
KOHLRAUSCH 329. 
KRAEPELIN, EMJL 3, 19, 

41,126,207,253,283, 
303, 311, 314, 349, 
350, 361, 373. 

KRAFFT-EBING, RICHARD 
FREIH. v. 35, 53. 

KRAMER, F. 42. 
KRAUSS, F. A. KARL 100. 
KRlEGSMANN, HERR-

MANN 91, 95, 271, 274, 
276. 

KROHNE, KAm. 3, 44, 
91, 93, 98, 100, 109, 
134, 136, 148, 149, 
241, 273, 276, 280, 
299, 327, 329, 360. 

Kt"rr:N, ADOLF 206. 
KUNDT 114, 178. 

LANDSBERG, ERNST 316. 
LANG 259. 
LANGERMANN,JOH.GOTT-

FRIED. 347. 
LAQUER, LEOPOLD 73. 
LAZAR, E. 292. 
LENZ, ADOLF 46, 290. 
LENZ 262, 263, 317, 331, 

360. 
LEPPMANN, ARTHUR 3, 

4, 12, 45, 47, 50, 51, 
71, 73, 82, 100, 127, 
137, 138, 144, 190, 
191, 201, 202, 203, 
231, 256, 257, 284, 
293, 297, 301, 311, 
316, 332. 

421 

LEPPMANN, FRIEDRICH67, 
68, 69, 76, 84, 287, 
292. 

LEUSS, HANS 91, 122. 
LEWlS 316, 317. 
I~IEPMANN,MORITZ21, 71, 

90, 127, 148, 156, 157, 
161, 164, 170, 172, 
283, 318. 

v. LILIENTHAJ., KARL 20. 
V. LISZT, FRANZ 3, 4, 18, 

20, 33, 44, 53, 81, 82, 
90, 95, 202, 203, 231, 
256, 261, 284, 286, 
309, 310, 312, 316, 
317, 337, 340, 373. 

LöFFLER, ALEXANDER 
317. 

LOEWENSTEIN, SIEG
FRTED 317. 

LOMBROSO, CESARE 35, 
360. ~ 

LoNGARD, JOHANNES 4, 
12, 74, 256, 257, 372. 

LUMPP 71, 72, 127. 
LUTHER, HIERONYMUS 

219. 

MAHN 259. 
MArER, HANS 329. 
MARe, C. C. 348. 
MARTHEN 64, 66, 114, 

292. 
MARx, Huoo 325, 361. 
MATERN, G. 170. 
MAY 172. 
MENDEL, E. 3, 53, 64, 

251, 257. 
MEZGER, EDMUND 265. 
V. MiCHAELIS 150, 169, 

171, 351. 
MICHAL 114, 243. 
MiCHEL 264. 
MITTELSTÄDT, ÜTTO 97, 

148, 349. 
M:rTTERMAIER, c. J. A. 37. 
MiTTERMAIER, WOLFGANG 

83,170,261,262,265, 
285, 289, 317. 

Mömus, P. J. 35. 
MoELI, C. 53, 133, 184, 

185, 206, 218, 284. 
MÖNKEMÖLLER, ÜTTO 55, 

56, 57, 62, 63, 66, 73, 
77, 79, 80, 114, 289, 
290, 292, 298, 300, 
302, 314, 329. 

MüLLER, CHRISTIAN 60, 
61. 

HAGEMANN 317. 
HAGERUP 322. 
VAN HAMEL, D. J. 306. 
HAU, CARL 91. 
HECKER, J. F. C. 220. 
HEILBRONNER, KARL 136, 

286. 
HEINROTH, J. CH. A. 36. 
V. HENTIG, HANS 83, 159, 

326,368. 
HERMANN 188, 259, 372. 
HERRMANN, WALTER 156, 

157, 158. 
HESS 370. 
V. HESSERT 74. 
HINRICHS 59. 
V. HIPPEL, ROBERT 4. 
HOBERG, J. 299. 
HOGEL, HUGO 80, 259, 

260, 298, 309, 331. 
HONN, GEORG PAUL 221. 
HOFFBAUER, J. CH. 36. 
HOFMANN 4, 137, 138, 

273, 274, 280. 
HOHNBAUM, KARL 348, 

349, 350. 
HOMBURGER,AuGUST206, 

208,370. 
HOMMEL 346, 348. 
HOPPE, ADOLF 189, 252, 

267. 
HOPPE, FRITZ 191. 
HORN, HANS 291. 
HORSTMANN 370. 
HOWARD, .JOHN 205. 
HUBNER, ARTHUR HER-

MANN 62. 
HULSBERG 278. 

ID]<]LER, KARJ, WJI,H. 39, 
348, 349, 350. 

ILBERG, GEORG 3. 

JACOBS 150. 
JAGER, JOH. 91, 100. 
v. JAGEMANN,EuGENI68. 
v. JAROTZKY,H.114, 171, 

277. 
JASPERS, KARL 49. 
JOHN 250. 
JOLLY, FRIEDRICH 3,331. 

KARL, WILHELM 5, 12, 
14, 18, 33, 45, 46, 
47, 50, 51, 52, 256, 
260, 271, 274, 284, 
290, 292, 297, 306, 
317, 329, 330, 337. 

KAHN 361. 
KANT, IMMANUEL 36. 

Namenverzeichnis. 

KEFERSTEIN 222. 
KEMNAT, MATTHIAS VON 

220. 
KIELHORN, H. 53, 54, 

55,88. 
KmN, I,UDWIG 4, 41, 53, 

124, 129, 206, 208, 
214. 

KLEINFELLER 47, 51, 75, 
317. 

KLUGE, G. 105, 145 195, 
232, 281, 282" 300, 
376. 

KLUMKER 375. 
KLuss 4, 104, 137. 
KNECHT 59. 
KNORR 64, 66, 114, 292. 
KOCH, J. L. A. 17, 35, 

46,290. 
KOCH 375. 
KOHLER, A. 205, 257,299, 

311, 312, 317. 
KOHLRAUSCH 329. 
KRAEPELIN, EMIL 3, 19, 

41,126,207,253,283, 
303, 311, 314, 349, 
350, 361, 373. 

KRAFFT-EBING, RICHARD 
FREIH. v. 35, 53. 

KRAMER, F. 42. 
KRAUSS, F. A. KARL 100. 
KRlEGSMANN, HERR-

MANN 91, 95, 271, 274, 
276. 

KROHNE, KARl. 3, 44, 
91, 93, 98, 100, 109, 
134, 136, 148, 149, 
241, 273, 276, 280, 
299, 327, 329, 360. 

Kt"rrN, ADOLF 206. 
KUNDT 114, 178. 

LANDSBERG, ERNST 316. 
LANG 259. 
LANGERMANN,JOH.GOTT-

FRIED. 347. 
LAQUER, LEOPOLD 73. 
LAZAR, E. 292. 
LENZ, ADOLF 46, 290. 
LENZ 262, 263, 317, 331, 

360. 
LEPPMANN, ARTHUR 3, 

4, 12, 45, 47, 50, 51, 
71, 73, 82, 100, 127, 
137, 138, 144, 190, 
191, 201, 202, 203, 
231, 256, 257, 284, 
293, 297, 301, 311, 
316, 332. 

421 

LEPPMANN, FRIEDRlCH67, 
68, 69, 76, 84, 287, 
292. 

LEUSS, HANS 91, 122. 
LEWIS 316, 317. 
I~IEPMANN,MoRITZ21, 71, 

90,127, 148, 156, 157, 
161, 164, 170, 172, 
283, 318. 

V. LILIENTHAJ., KARL 20. 
V. LISZT, FRANZ 3, 4, 18, 

20, 33, 44, 53, 81, 82, 
90, 95, 202, 203, 231, 
256, 261, 284, 286, 
309, 310, 312, 316, 
317, 337, 340, 373. 

LOFFLER, ALEXANDER 
317. 

LOEWENSTEIN, SIEG
FRIED 317. 

LOMBROSO, CESARE 35, 
360. ~ 

LoNGARD, JOHANNES 4, 
12, 74,256, 257, 372. 

LUMPP 71, 72, 127. 
LUTHER, HIERONYMUS 

219. 

MAliN 259. 
MAIER, HANS 329. 
MARC, C. C. 348. 
MARTHEN 64, 66, 114, 

292. 
MARx, HUGO 325, 361. 
MATERN, G. 170. 
MAy 172. 
MENDEL, E. 3, 53, 64, 

251, 257. 
MEZGER, EDMUND 265. 
V. MICHAELIS 150, 169, 

171, 351. 
MICHAL 114, 243. 
MICHEL 264. 
MITTELSTADT, OTTO 97, 

148, 349. 
MITTERMAIER, C. J. A. 37. 
MITTERMAIER, WOLFGANG 

83,170,261,262,265, 
285, 289, 317. 

MOBIUS, P. J. 35. 
MOELI, C. 53, 133, 184, 

185, 206, 218, 284. 
MONKEMOLLER, OTTO 55, 

56, 57, 62, 63, 66, 73, 
77, 79, 80, 114, 289, 
290, 292, 298, 300, 
302, 314, 329. 

MULLER, CHRISTIAN 60, 
61. 



422 

NAECKE, PAUL 205. 
NASSE, K. Fr. w. 251, 

257. 
NEISSER, CLEMENS 206. 
NISSL, FRANZ 331. 

0BERMAIER, GEORG MI-
CHAEL 165, 342. 

ÜETKER, Fß.mDRICH 316. 
ÜPPENHEIM, H. 224. 
Q l: 227. 

PACHANTONI, D. 297. 
PELMAN, CARL 4, 64. 
PERTHES 244. 
PmLIPPI, FRITZ 91, 100, 

102, 242, 243. 
PmEL, PH. 347. 
PLANNER, KARL 60. 
PLATNER, FELIX 36. 
POLENZ 278. 
POLLITZ, PAUL 4, 137, 

138, 139, 144, 145, 
146, 147, 270, 281, 
288, 312, 323, 328. 

PuPPE, G. 285. 

RADBRUCH, GusTAV 121, 
265, 360, 362. 

RAECKE, JoH. 129, 133, 
205, 214, 223. 

RAIMANN, EMIL 372. 
RANDERATH 151. 
RANSOHOFF 230. 
REHM, ÜTI'O 42, 60, 376. 
REICH, H. 124. 
REICH 4, 47, 194, 288. 
REis 207. 
RETSS, EDUARD 280, 300, 

330. 
REUKAUFF 370. 
RICHTER, A. 133, 206. 
RIEBETH 64, 65, 66, 73, 

77, 79, 80, 114, 289, 
292. 

RITTLER 300, 317. 
RITI'WEGER 259. 
RrxEN, PETER 135, 136, 

191, 193, 195. 
RIZOR 58, 59, 78, 80. 
Rmm:irrz, C. H. R. 220. 
v. ROHDEN, G. 239. 
ROLLER 257. 
RoLLER, c. F. w. 365. 
ROSENFELD 148, 149, 150. 
RÜDIN, ERNST 71, 114, 

127, 132. 
RUNGE, WERNER 42, 60, 

230. 

Namenverzeichnis. 

SANDER, w. 133, 206, 
'228, 251, 364. 

ScHÄER, F. 3. 
SCHÄFFER, GEORG JACOB 

221. 
SCHIWEK, JULIUS 91, 98, 

154. 
SCHMID 370. 
SCHMIDT, EBERHARD 275. 
SCHMIDT 169, 275. 
SCHMITZ 149. 
SCJJMÖLDER, ROBERT 93. 
SOHNEEBERGER 251. 
SCHNEIDER, KURT 62. 
SCHNITZER, HUBERT 58, 

59, 78, 80. 
SCHOTT, A. 59, 187, 280. 
8cHUBARTH 129. 
SCHÜLE, HEINR. 53. 
SCHULTZE, ERNST 19, 52, 

256, 262, 284, 285, 
295, 314, 316, 317, 
325, 330. 

SCHWANDNER 137, 138, 
142, 146, 152, 195, 
200, 294. 

SCHWARTZ 60. 
SCHWARZE 2, 5. 
SEELIG 288, 304. 
SEIFERHELD, E. 27, 30, 

39, 41, 254. 
SETTELS, RICHARD 60. 
SEYFARTH, H. 91, 241, 

243. 
SICHARDT, ERNST 288. 
SICHEL,]d. 60,61,79,80. 
SIEFERT, ERNST 58, 59, 

60, 73, 88, 126, 133, 
140, 141, 206, 207, 
208, 214, 215, 223, 
229. 

SIEMERLING, E. 53, 226. 
SILVIO PELLICO 129. 
SilliON 257. 
SNELL, LUDWIG 59, 206. 
SoMMER, ~ARETHE 

153, 238, 239, 240, 
241, 244. 

SoMMER, RoBERT 19. 
SOMMER, w. 205. 
SPLIEDT 230. 
STADE, REINHOLD 100. 
STAIGER 143, 145, 146, 

189, 195, 200, 281, 
288, 294, 300. 

STAMMER, GEORG 98, 273. 
STELZNER, HELENE FRIE

DERIKE 361. 

STERN, FELIX 226. 
STOI.TENHOFF 285. 
STOLZENBURG 200. 
STOOSS, CARL 296. 
STRASSMANN, FRITZ 12, 

253, 257, 301, 311, 
372. 

STRÄUSSLER, ERNST 222. 

THoMA, E. 59, 78, 80. 
TlNTEMANN, W. 199. 
TIPPEL 59. 
TÖBBEN, HEINRICH 71, 

273. 
ToRP 322, 323. 

V ALENTINI 342. 
VANDERVELDE 74, 288. 
VIERNSTEIN,THEODOR 71, 

127, 159. 
VoCKE 187, 188, 365. 
VOIGTLÄNDER, ELISE 60. 
VoLKMAR 264. 
VooRMANN 150. 
VossEN 302. 

WAGNER v. JAUREGG 197. 
WAGNITZ, H. B. 205. 
WEBER, Gumo 3, 4. 
WEBER, L. w. 188, 294. 
WEINGART, ALBERT 3, 4, 

46, 47, 119. 
WEISSENRIEDER 154. 
WERNER, R. P. 182, 194, 

196, 197, 206, 228, 
251, 253, 257. 

WERNER 231. 
WESTPHAL,0ARL251,257. 
WETZEL, ALBRECHT 22, 

216, 376. 
WEYGANDT, WILHELM 

294, 370. 
"TICHERN, JoH. HtNRrCH 

94, 99, 172, 324. 
WILKER, KARL 158. 
WINDELBAND, WILHELM 

21. 
WINES 165. 
WINGE 322, 323. 
WoLLENBERG, R. 2, 19, 

33, 46, 53, 290. 

ZACCHIAS PAULUS 219, 
220, 223, 225. 

ZINGERLE 60. 

422 

NAECKE, PAUL 205. 
NASSE, K. Fr. W. 251, 

257. 
NEISSER, CLEMENS 206. 
NISSL, FRANz 331. 

OBERMAIER, GEORG MI-
CHAEL 165, 342. 

OETKER, FRIEDRICH 316. 
OPPENHEIM, H. 224. 
Q L 227. 

PACHANTONI, D. 297. 
PELMAN, CARL 4,64. 
PERTHES 244. 
PmLIPPI, FRITZ 91, 100, 

102, 242, 243. 
PINEL, PH. 347. 
PLANNER, KARL 60. 
PLATNER, FELIX 36. 
POLENZ 278. 
POLLITZ, PAUL 4, 137, 

138, 139, 144, 145, 
146, 147, 270, 281, 
288, 312, 323, 328. 

PuPPE, G. 285. 

RADBRUCH, GUSTAV 121, 
265, 360, 362. 

RAECKE, JOH. 129, 133, 
205, 214, 223. 

RAIMANN, EMIL 372. 
RANDERATH 151. 
RANSOHOFF 230. 
REHM, OTTO 42, 60,376. 
REICH, H. 124. 
REICH 4, 47, 194, 288. 
REIS 207. 
REISS, EDUARD 280, 300, 

330. 
REUKAUFF 370. 
RICHTER, A. 133, 206. 
RIEBETH 64, 65, 66, 73, 

77, 79, 80, 114, 289, 
292. 

RITTLER 300, 317. 
RITTWEGER 259. 
RlXEN, PETER 135, 136, 

191, 193, 195. 
RIZOR 58, 59, 78, 80. 
ROcm:ITZ, C. H. R. 220. 
v. ROHDEN, G. 239. 
ROLLER 257. 
RoLLER, C. F. W. 365. 
ROSENFELD 148, 149, 150. 
RUDIN, ERNST 71, 114, 

127, 132. 
RUNGE, WERNER 42, 60, 

230. 

Namenverzeichnis. 

SANDER, W. 133, 206, 
'228, 251, 364. 

SCHAER, F. 3. 
SCHAFFER, GEORG JACOB 

221. 
SCHIWEK, JULIUS 91, 98, 

154. 
SCHMID 370. 
SCHMIDT, EBERHARD 275. 
SCHMIDT 169, 275. 
SCHMITZ 149. 
SClJMOLDER, ROBERT 93. 
SCHNEEBERGER 251. 
SCHNEIDER, KURT 62. 
SCHNITZER, HUBERT 58, 

59,78,80. 
SCHOTT, A. 59, 187, 280. 
ScHUBARTH 129. 
SCHULE, HEINR. 53. 
SCHULTZE, ERNST 19, 52, 

256, 262, 284, 285, 
295, 314, 316, 317, 
325,330. 

SCHWANDNER 137, 138, 
142, 146, 152, 195, 
200,294. 

SCHWARTZ 60. 
SCHWARZE 2, 5. 
SEELIG 288, 304. 
SEIFERHELD, E. 27, 30, 

39,41,254. 
SETTELS, RICHARD 60. 
SEYFARTH, H. 91, 241, 

243. 
SICHARDT, ERNST 288. 
SICHEL,]d.60,61,79,80. 
SIEFERT, ERNST 58, 59, 

60, 73, 88, 126, 133, 
140, 141, 206, 207, 
208, 214, 215, 223, 
229. 

SIEMERLING, E. 53, 226. 
SILVIO PELLICO 129. 
SIMON 257. 
SNELL, LUDWIG 59, 206. 
SoMMER, ~ARETHE 

153, 238, 239, 240, 
241,244. 

SOMMER, ROBERT 19. 
SOMMER, W. 205. 
SPLIEDT 230. 
STADE, REINHOLD 100. 
STAIGER 143, 145, 146, 

189, 195, 200, 281, 
288, 294, 300. 

STAMMER, GEORG 98, 273. 
STELZNER, HELENE FRIE

DERIKE 361. 

STERN, FELIX 226. 
STOI.TENHOFF 285. 
STOLZENBURG 200. 
STOOSS, CARL 296. 
STRASSMANN', FRITZ 12, 

253, 257, 301, 311, 
372. 

STRAUSSLER, ERNST 222. 

THOMA, E. 59, 78, 80. 
TrNTEMANN, W. 199. 
TrPPEL 59. 
TOBBEN, HEINRICH 71, 

273. 
TORP 322, 323. 

VALENTINI 342. 
VANDERVELDE 74, 288. 
VIERNSTEIN,THEODOR 71, 

127, 159. 
VOCKE 187, 188, 365. 
VOIGTLANDER, ELISE 60. 
VOLKMAR 264. 
VOORMANN 150. 
VOSSEN 302. 

WAGNER V. JAUREGG 197. 
WAGNITZ, H. B. 205. 
WEBER, GUIDO 3, 4. 
WEBER, L. W. 188, 294. 
WEINGART, ALBERT 3, 4, 

46,47, 119. 
WEISSENRIEDER 154. 
WERNER, R. P. 182, 194, 

196, 197, 206, 228, 
251, 253, 257. 

WERNER 231. 
WESTPHAL,CARL251,257. 
WETZEL, ALBRECHT 22, 

216,376. 
WEYGANDT, WILHELM 

294, 370. "TICHERN, JOH. HtNRICH 
94, 99, 172, 324. 

WILKER, KARL 158. 
WINDELBAND, WILHELM 

21. 
WINES 165. 
WINGE 322, 323. 
WOLLENBERG, R. 2, 19, 

33, 46, 53, 290. 

ZACCHIAS PAULUS 219, 
220, 223, 225. 

ZINGERLE 60. 




